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Einleitung 

Das Thema Beteiligung hat in der poliischen Jugendbildung eine zentrale Be-

deutung. Zum Kerngedanken der Parizipaion gehört, dass Entscheidungen, 
die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschat betrefen, mitgestaltet 
und -getrofen werden können. Kinder und Jugendliche sind dabei, wie alle 
(Alters-)Gruppen, als akive Bürger*innen mitzudenken. Sie in Entscheidun-

gen und Planungen einzubeziehen ist nicht nur aus demokraischen Überzeu-

gungen heraus von Bedeutung, es hat direkte, prakische Auswirkungen auf 
das Leben vor Ort. 

Wo Kinder- und Jugendliche demokraisches Miteinander lernen und praki-

zieren und somit ein posiives Gefühl zu ihrem Wohnort entwickeln können, 
proiiert auch die Kommune als lebenswerter Ort. Menschen, die in ihrer 
Kindheit und Jugend erfahren, dass ihre Simme Wirkung erzielen kann, dass 
sie gestalten und mitbesimmen können, sind auch später eher bereit, sich 
akiv in die Gesellschat einzubringen. 

Da Jugendliche unter 18 Jahren noch nicht als voll mündig gelten, ist ihr Agie-

ren immer in einen gewissen rechtlichen Rahmen zu bringen. Aus den Rege-

lungen im SGB VIII folgt, dass Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand an allen sie betrefenden Angelegenheiten zu beteiligen 
sind. Für Prozessgestalter*innen ist dabei ein entscheidender Schrit, den Fo-

kus über die sprichwörtliche „Skaterhalle“ oder andere Freiraumgestaltung 
hinaus zu weiten und die gesamte Erfahrungswelt Jugendlicher mitzudenken. 
Außer durch den rechtlichen Rahmen wird das Engagement Jugendlicher auch 
noch entscheidend von Zeit-, Kosten- und Standorfaktoren beeinlusst. 

Bevor ein Parizipaionsvorhaben in die Umsetzung startet, sollten alle betei-
ligten Akteur*innen (vor allem Sozial-/Jugendarbeit, Poliik und Verwaltung 
sowie Jugendliche) ihre Erwartungen und Hofnungen, Ängste und Hemmnis-

se ofen ansprechen. Denn gerade im Bereich der Jugendbeteiligung können 
entäuschte Erwartungen, die nicht in einen Kommunikaionsprozess einge-

betet sind, katastrophale Folgen für das Parizipaionsverständnis der betei-
ligten jugendlichen Akteur*innen und für ihre Bewertung poliischer Prozesse 
insgesamt haben. Bei einer ofenen Erwartungsbesprechung sollten daher 
Widersprüche und Grenzen sichtbar gemacht und möglichst aufgelöst wer-
den, um Misserfolgsaspekte zu ideniizieren und potenielle Konlikte einzu-

hegen. Ein Austausch auf Augenhöhe kann eventuell exisierende Vorurteile 
entschärfen, Wertschätzung zeigen und somit das Fundament einer nachhal-
igen Arbeitsbeziehung legen. 

Dieser Leifaden richtet sich an Vertreter*innen in Kommunen und Kommu-

nalverwaltungen, speziell Kooperaionspartner*innen des Bundesprogramms 
„Demokraie leben!”, aber auch weitere Interessierte, die Jugendbeteiligung 
in ihrer Gemeinde stärken möchten. Das Programm „Demokraie leben!“ för-
dert die Stärkung demokraischer und zivilgesellschatlicher Strukturen auf 
kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene, um demokraie- und men-

schenfeindlichen Tendenzen entgegenzutreten. Die bislang 218 kommunalen 
Gebietskörperschaten (Lokalen Partnerschaten für Demokraie) nehmen 
dabei eine besondere Rolle ein, da sie auf lokaler Ebene die Koordinierung 
und Ausgestaltung der Programminhalte übernehmen. Die Einrichtung von 
Jugendforen ist eine ihrer zentralen Aufgaben.

Rechtliche Grundlagen 
der Jugendbeteiligung: 

servicestelle-jugendbeteiligung.de

http://www.servicestelle-jugendbeteiligung.de/grundlagen/
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Für Jugendliche sind Erfolgserlebnisse durch eigenes Wirken von elementa-

rer Bedeutung. Selbstwirksamkeitserfahrungen und Stärkung des Selbstbe-

wusstseins stehen hierbei in einer Wechselbeziehung. 

Vor Beginn des Vorhabens müssen Akteur*innen der kommunalen Ebene  da-

her gezielt die lokalen Gegebenheiten, Zielsetzungen und Umsetzungspoten-

ziale herausarbeiten. Hieraus ergeben sich individuelle Lösungsansätze, bei 
denen die im Folgenden aufgezeigten Umsetzungsbeispiele und Qualiizie-

rungsangebote Hilfestellung bieten können. 

Eine gute Beteiligungsstruktur ist mehrschichig und hält unterschiedliche 
Parizipaionsebenen und -formate bereit. Damit ist gemeint, dass sich enga-

gierte Jugendliche in ihrem Engagement weiterentwickeln können und dabei 
verschiedene Stadien durchlaufen: Von der Teilnahme an einer internetbasier-
ten Umfrage zu ihrer Erstellung, zur Teilnahme an einer Veranstaltung (Dis-

kussion, Workshop, Zukuntswerkstat, Open Space, etc.), über die einfache 
Hilfe auf einer Veranstaltung, die selbst verantwortete Planung, Vorbereitung 
und Durchführung eines Projekts bis hin zur poliischen Parizipaion im Ju-

gendhilfeausschuss (bestenfalls Rede-, Antrags- und Simmrecht) oder Stadt-
parlament (Rede- und Antragsrecht).

Wichig bleibt bei einem solchen Stufenprozess, dass Jugendbeteiligung den 
Fokus auf den Jugendlichen halten sollte, auch wenn viele der Beteiligungs-

formate in einer „Erwachsenenstruktur” münden. Das übergeordnete Ziel 
sollte sein, junge Menschen als akive Mitglieder in die Zivilgesellschat zu 
integrieren.

Darüber hinaus ist bei Jugendbeteiligung die prozessimmanente Sensibili-
sierung der Einzelnen für gesellschatlich relevante Themen und hin zu einer 
demokraischen Posiionierung grundlegend. Die Auklärung über und ein 
akives Engagement gegen menschenfeindliche und anidemokraische Ten-

denzen sind nicht nur im Sinne von Angeboten in Workshops oder Seminaren 
zu gewährleisten, sondern auch immer wieder am eigenen Handeln heraus-

zustellen. Es ist wichig, dass Kinder und Jugendliche mit in Diskussionen und 
Entscheidungen einbezogen werden, ob zum Beispiel auch ein Verhalten oder 
ein Kommentar auf Facebook anidemokraisch oder menschenverachtend 
ist. Auch diese Momente sind Teil von Lernprozessen und sollten durch ent-
sprechende Strukturen und Ressourcen begleitet werden.

Die vorgestellten Praxisbeispiele und die Grundlagen des Leifadens zeigen, 
dass der Aubau von funkionierenden und tatsächlich parizipatorischen 
Strukturen der Jugendbeteiligung möglich ist und können abhängig von der 
jeweiligen Lage vor Ort direkt, angepasst oder miteinander kombiniert über-
tragen werden.
Wichig bleibt auch nach dem Aubau des Vorhabens ein steiger Austausch 
der Akteur*innen, die gemeinsame Evaluaion oder die gemeinsame Prüfung 
der Kriterien. Mediale/digitale Möglichkeiten erleichtern den Austausch und 
schafen zusätzlichen Raum, um Wertschätzung zu geben und zu erhalten.

Dieser Leifaden versteht sich als Praxishilfe dafür, den auf den ersten Blick 
mühseligen Weg einer nachhaligen und tatsächlichen Beteiligung junger 
Menschen zu gehen, um langfrisig gesellschatlich relevante Meilensteine 
einer demokraischen Kultur, wie sie in den Zielsetzungen des Bundespro-

gramms „Demokraie Leben!” ausgedrückt sind, zu erreichen. Die Methoden 
und Beispiele sollen zum individuellen Austesten, kommunalen Implemenie-

ren und gebietsübergreifenden Relekieren anregen

Die „Vielfalt-Mediathek“ 
stellt Materialien zu 
den Themen Prävention 
und Intervention bei 
Rechtsextremismus, 
Rassismus, Antisemitis-
mus, religiösem Funda-
mentalismus sowie zu 
interkulturellem Lernen, 
Diversität und Demokra-
tiepädagogik zur Auslei-
he oder zum Download 
bereit: 

vielfalt-mediathek.de

Leitfaden zur „Selbst-
evaluation von Parti-
zipationsvorhaben mit 
Jugendlichen“der Ber-
telsmann Stiftung: 

jungbewegt.de

http://www.vielfalt-mediathek.de/
http://www.jungbewegt.de/fileadmin/media/jungbewegt/Downloads/Methoden_Entwicklung_Strukturen_Jugendarbeit/Leitfaden_Selbstevaluation.pdf
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Dokumentation der 
Fachaustausche der 
lokalen Partnerschaf-
ten für Demokratie 
im Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ 
zum Thema Jugendpar-
tizipation im Septem-
ber 2015: 

demokraie-leben.de/

„Politik? Jein, danke! – 
dem Politikinteresse 
von Jugendlichen auf 
der Spur.“
Arbeitsmaterialien der 
Bundeszentrale für 
Politische Bildung:

bpb.de

Das grundlegende 
Stufenmodell der Be-
teiligung wurde 1969 
von Sherry Arnstein 
vorgestellt: 

degede.de

Koordinierungsstel-
le „Handeln für eine 
jugendgerechte Gesell-
schaft“

Jugendgerecht.de

Grundlagen für erfolgreiche Beteiligungs-
strukturen

Die Liste der Herausforderungen für erfolgreiche Beteiligungsstrukturen ist 
sehr umfangreich. Sie lassen sich unter anderem in den Bereichen der gesell-
schatlichen Unterstützung, Vernetzung und Kommunikaion, der Lebenswel-
ten und Ausgangssituaionen aller Beteiligten, aber auch der Mobilität und 
Repräsentaivität ideniizieren. Grundlegend ist: Jugendbeteiligung muss in 
ihrer gesellschatlichen Relevanz gesehen und ernst genommen werden. Im 
Folgenden sind die wesentlichen Grundlagen für ein erfolgreiches Vorhaben 
aufgeführt:

Demokraisches Handeln fördern
Jugendbeteiligung soll dazu beitragen, Jugendliche in die exisierenden de-

mokraischen Prozesse einzuführen und sie somit auf ihrem Weg zu mündi-
gen und relekierten Bürger*innen unterstützen. Anidemokraischen und 
menschenverachtenden Tendenzen wird somit entschieden und frühzeiig  
entgegen getreten. Dabei ist es wichig, kein abschreckendes Bild zu vermit-
teln und damit Vorurteile gegenüber Poliik zu wecken. Die verbreitete Sit-
zungskultur von Gremien mit langen Diskussionen und formalisierten Absim-

mungsrouinen sind (nicht nur) für viele Jugendliche abschreckend. Gerade 
bei Jugendforen, die eng an etablierte poliische Gremien angelehnt oder an-

gebunden sind, sind sinnvolle Anpassungen mitzudenken. 

Tatsächliche Parizipaion gestalten
Beteiligung geht meist einher mit einer Entwicklung, die in unterschiedlichen 
Stufen und Qualitäten durchlaufen werden kann. Wird Beteiligung als blo-

ßes Nachspielen demokraischer Verfahren oder als Beschätigungsangebot 
begrifen, hat dies nachhalige Folgen für die Bereitschat Jugendlicher, sich 
in Gestaltungsprozesse mit anderen Akteur*innen einzubringen. Um eine 
posiive Ideniikaion mit demokraischem Engagement zu fördern, muss 
verhindert werden, dass Jugendliche sich als Staist*innen empinden oder 
zu (themaisch) begrenzte, von erwachsenen Vorannahmen geleitete Beteili-
gungsmöglichkeiten erhalten. Eine transparente Diskussion und Ofenlegung, 
welche Einlussmöglichkeiten und welche Grenzen zum jeweiligen Zeitpunkt 
bestehen, verhindert Frustraion.

Zugang zu Informaionen ermöglichen
Ein niedrigschwelliger, jugendgerechter Zugang zu Informaionen und Ein-

siegsmöglichkeiten ist Ausgangspunkt dafür, dass Jugendliche ihr Umfeld ak-

iv mitgestalten können. Serviceseiten und Linksammlungen zu Themen so-

wie aktuell gehaltene Übersichten mit Ansprechpartner*innen sind dabei ein 
erster Schrit. Lokale Partnerschaten für Demokraie können ein Teil dieser 
Struktur sein. Darüber hinaus braucht es, um den rechtlichen Rahmen ange-

messen auszufüllen, fester Ansprechpartner*innen und Zuständigkeiten für 
Jugendbeteiligung auf allen Ebenen (Kommune, Länder, Bund und EU). Die 
Verankerung von Jugendbeteiligungsrechten in der Gemeindeordnung kann 
ein erster Schrit sein, den Zugang zu Informaionen (Dokumente, Sitzungen)  
sicherzustellen.

https://www.demokratie-leben.de/news/detail/news/fachaustausche-der-partnerschaften-fuer-demokratie-zum-thema-jugendpartizipation.html?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&cHash=d19185b579434f0a6a8ed42669a23b7b
http://www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/142709/politik-jein-danke-dem-politikinteresse-von-jugendlichen-auf-der-spur-b1
http://degede.de/202.0.html
http://www.jugendgerecht.de
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Wirksamkeit und Empowerment
Jugendliche müssen sich als akives Mitglied der Gesellschat spüren und 
merken, dass ihr Handeln einen Efekt hat (Erfahrung von Selbstwirksamkeit). 
Die unterschiedlichen Rollen der Generaionen betrefen dabei auch die Ju-

gendbeteiligung: Die verinnerlichte Haltung Erwachsener zu planen, zu steu-

ern und zu besimmen muss relekiert werden, damit Selbstbesimmung und 
Eigenverantwortung Realität werden kann. Posiive Erfahrungen helfen, sich 
weiter zu engagieren und seine Umwelt mitgestalten zu wollen.
Zentral ist, dass Jugendliche über ihre Beteiligungsrechte und -möglichkeiten 
aufgeklärt werden und Beteiligung zu für sie relevanten Themen koninuierlich 
möglich ist. Posiive Erfahrungen zu machen, bedeutet jedoch ausdrücklich 
nicht, dass Jugendliche nur automaisch erfolgsversprechende Projekte ange-

hen sollten. Der Lernefekt, der durch pädagogisch begleitete Ergebnisofen-

heit entsteht, vermitelt ein authenisches Bild von Parizipaionsprozessen.

Verständnis von Verwaltungsstrukturen stärken
In Kooperaion mit Vertreter*innen aus Verwaltungen und Poliik müssen 
Strukturen für Beteiligung geschafen werden. Die Kooperaion und der Aus-

tausch mit lokalen Entscheidungsebenen werden meist durch zu wenige, und 
vor allem unklare, Ansprechpersonen gefährdet. Da Verwaltungsstrukturen 
für Jugendliche eher schwer zugänglich und unvertraut sind, ist es besonders 
wichig, einerseits klare Zuständigkeiten zu kommunizieren und andererseits 
Begegnungsmöglichkeitenzu schafen und so einen direkten Austausch zu 
fördern. Hilfreich können dabei Projekte sein, in denen Jugendliche erfahren, 
wie das öfentliche Leben in ihrem Ort funkioniert. Auch ein Workshop oder 
ein Sporturnier, an dem zentrale Akteure aus der Verwaltung oder der/die 
Bürgermeister*in selbst mitwirken und die auf ein gegenseiiges Kennenler-
nen zielen, zeigen Wirkung.

Heterogenität anerkennen
„Jugendliche“ sind keine homogene Gruppe. Bei der Gewinnung von Jugend-

lichen für eine akive Mitgestaltung ist ihre Diversität zu beachten. Das Ziel 
sollte sein, einen Querschnit an Jugendlichen innerhalb der Gesellschat zu 
erreichen und ihre teils unterschiedlichen Moivaionen und Hintergründe 
einzubeziehen. Dies betrit insbesondere die Gruppen, die durch exisieren-

de Beteiligungsformen ot ausgeschlossen werden. Die Ansprache- wie auch 
die Parizipaionsformen sind daher an den unterschiedlichen Lebenslagen 
und Bedürfnissen junger Menschen zu orienieren (u.a. Alter, Geschlecht, Be-

hinderung, Sprache, Bildungsstand, ökonomischer und sozialer Hintergrund, 
(Nicht-)Einbindung in bestehende Gruppen). Die Begegnung mit den Perspek-

iven und Interessen anderer schat Raum für gegenseiiges Kennenlernen 
und  Verstehen. Heterogene Gruppen bieten viele Gelegenheiten zum Kom-

petenzerwerb; Diferenzen auszuhalten und gute Kompromisse zu inden, 
sachgerechte Argumentaion zu trainieren und sich in andere hineinzuver-
setzen sind nur einige davon. Um das Potenzial solch heterogener Gruppen 
nachhalig zur Enfaltung zu bringen, muss allerdings auch eine hohe Fehler-
toleranz und Geduld eingeplant werden.

Eine Zusammenstel-
lung zentraler gesetz-
licher Grundlagen 
zu Kinder- und Ju-
gendrechten

kinder-beteiligen.de

Projektbeispiel: Die 
gläserne Stadt, Aktion 
Zivilcourage e.V.

akion-zivilcourage.de

Einen Einblick in die 
Vielfalt und Span-
nungsverhältnisse in 
Jugendkulturen bietet 
das „Archiv der Ju-
gendkulturen“ 

jugendkulturen.de

https://www.kinder-beteiligen.de/kinder-jugendliche-rechte.htm
http://www.aktion-zivilcourage.de/Glaeserne_Stadt.4227/
http://www.jugendkulturen.de/
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Kommunikaion gestalten
Um das innovaive Potenzial von Austausch und Begegnung zu nutzen, müs-

sendie unterschiedlichen Kommunikaionsformen in den Jugendkulturen be-

dacht, ernst genommen und eingebunden werden. Dies betrit nicht zuletzt 
auch die Formen der digitalen Kommunikaion. Abstrakte Formulierungen 
des eigenen Vorhabens und komplexe Projekinhalte müssen für die An-

sprache der Jugendlichen zielgruppengerecht aufgearbeitet werden. Dabei 
ist nicht nur eine für Jugendliche verständliche und ansprechende Sprache 
zu wählen, sondern auch die heterogenen Bedürfnisse der unterschiedli-
chen Jugendgruppen und ihr jeweiliger Bildungsstand mitzudenken. Neben 
der Bildsprache, die ein inklusives, diverses Bild von Jugendlichen zeichnen 
sollte, sind ausschließende, einseiige Kommunikaionswege (beispielsweise 
ausschließlich schritbasiert) zu vermeiden. Während des Beteiligungsvorha-

bens gewinnt zudem die unterschiedliche Kommunikaion und Sprachwelt 
von Jugendlichen und der erwachsenen, poliischen und verwaltungsinternen 
Kommunikaion an Bedeutung. An diesen Schnitstelllen bedarf es ot einer 
Übersetzung und Vermitlung.

Regionalität nutzen
Besonders zu berücksichigen sind die Unterschiede zwischen urbanen Zen-

tren und dem ländlichen Raum. Fehlende Mobilität, wenige Gleichaltrige im 
nahen Umfeld, eine höhere soziale Kontrolle sowie Diferenzen zwischen Ge-

neraionen sind klassische Probleme, denen sich gerade Jugendliche in ländli-
chen Regionen gegenübersehen. Gesellschatliche Veränderungen infolge des 
demograischen Wandels machen sich hier als erstes bemerkbar. Jugendliche 
stellen außerhalb von Ballungszentren vielerorts eine Minderheit dar, deren 
Interessen somit leicht untergehen. Durch Beteiligungsprozesse können Ju-

gendliche ihre Ideen und Bedürfnisse zielgerichtet anbringen und das Ver-
hältnis der Generaionen deutlich verbessern. Somit tragen Engagement und 
Teilhabe auch dazu bei, ein posiives Gefühl zum Wohnort zu schafen und 
wirken als Haltefaktor. Aufgrund anderer (infrastruktureller) Voraussetzungen 
bedarf es im ländlichen Raum teilweise anderer Strategien als in städischen 
Kontexten, um Jugendengagement zu fördern und Strukturen aufzubauen.

Wertschätzung und soziale Begegnung
Für Erwachsene ist ihr kommunalpoliisches Engagement in der Regel mit An-

erkennung, Statusvorteilen und/oder Aufwandsentschädigungen verbunden. 
Auch für Jugendliche müssen geeignete Mitel gefunden werden, die ihren 
Einsatz würdigen. Die beste Wertschätzung ist fraglos die ernstnehmende 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Darüber hinaus bietet sich die Sichtbarma-

chung und Zeriizierung des Engagements an, beispielsweise auch die Doku-

mentaion auf dem Schulzeugnis.
Wichig am Engagement ist (nicht nur) für Jugendliche das soziale Miteinander. 
Gemeinsame Unternehmungen (Feste, Auslüge und Exkursionen) stärken die 
Gruppe und bieten Gelegenheiten für Vernetzung. Gerade für Jugendliche in 
ländlichen Regionen bieten Möglichkeiten, Jugendliche außerhalb der eigenen 
Schule kennenzulernen, einen großen Mehrwert.

Jung und vernetzt. 
Kinder und Jugendliche 
in der digitalen Gesell-
schaft, BITKOM Studie 
2014. 

bitkom.org

Wie aus dem „Ich bin 
dann mal weg“ vieler 
Jugendlicher vielleicht 
ein „Ich bleib erst mal 
hier“ wird. Ein Beitrag 
von Klaus Farin:

b-b-e.de

https://www.bitkom.org/Publikationen/2014/Studien/Jung-und-vernetzt-Kinder-und-Jugendliche-in-der-digitalen-Gesellschaft/BITKOM-Studie-Jung-und-vernetzt-2014.pdf
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/bbe-veranstaltung/2016/igw16-adj-lust-aufs-land.pdf
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Jugendrat/-forum/-parlament/-…

Die erste Idee zur Frage „Wie Jugendbeteiligung?“ ist meist die Einrichtung ei-
nes poliischen Jugendgremiums. Was in einem Ort „Jugendparlament“ heißt, 
heißt im anderen „Jugendrat“, heißt im nächsten „Jugendbeirat“, heißt in einer 
anderen Stadt „Jugendforum“, heißt am anderen Ende der Republik „Jugend-

gemeinderat“ oder auch „Jugendkreistag“, „Runder Tisch der Jugend“…
Ot orieniert sich die Struktur und damit der Titel an einer vorhandenen Er-
wachsenenstruktur, mit der kooperiert wird, z.B. bei einem (Jugend-)Kreis-

tag.Gleichzeiig unterscheidet sich beispielsweise das frei zusammengesetzte 
Jugendparlament in Berlin-Lichtenberg so sehr vom gewählten Jugendparla-

ment in Berlin-Reinickendorf, dass man kaum noch von einem ähnlichen Par-
laments-Modell sprechen kann. 

Grundlegend ist: Ein Jugendforum(-rat/-parlament/-…) gibt Jugendlichen die 
Möglichkeit, sich im Sozialraum und bei sie betrefenden Entscheidungen ein-

zubringen. In regelmäßigen Trefen bauen sie ihre Fähigkeiten in demokrai-

scher Diskussionskultur, Absimmungsprozessen und im Projektmanagement 
aus. Durch dieses Engagement erwerben Jugendliche viele wertvolle Kompe-

tenzen und ein souveränes Autreten.

Die Servicestelle Jugendbeteiligung (SJB) unterstützt solche Prozesse als-

Dienstleisterin für Jugendengagement und Jugendbeteiligung. Sie macht 
jugendliches Engagement möglich, indem sie Jugendliche über beteiligungs-

relevante Inhalte informiert und Jugendiniiaiven bzw. lokale Projekte mitei-
nander vernetzt.

Kernelemente:
 ● Peer-to-peer Ansatz und Stärkung der Moivaion: Selbstwirksamkeit 

spüren, indem Jugendliche durch eigenständig durchgeführte Projekte den 
Sozialraum gestalten.

 ● Empowerment: Im Mitelpunkt steht das Empowerment junger Menschen 
zur poliischen Teilhabe, also die Frage, wie man sie befähigen und dabei 
unterstützen kann, sich am demokraischen Leben zu beteiligen.

 ● Gestaltungskrat und Mitsprache: Als Promotor*innen für Engagement 
treten sie mit Poliik und Verwaltung in Dialog und bewirken eine posiive 
Sicht auf die Lebenswelt Jugendlicher.

 ● Sensibilisierung: Jugendliche werden für Themen und Perspekiven 
sensibilisiert. Beispielsweise werden beim Themenschwerpunkt Inklusion 
Jugendliche aus verschiedenen sozialen, kulturellen und gesellschatlichen 
Hintergründen sowie mit und ohne Behinderung miteinander ins Ge-

spräch gebracht.

Unterstützungsangebote für Jugendbeteiligungsstrukturen vor Ort
 ● Qualiizierung: Engagierte Jugendliche erhalten die Möglichkeit, Work-

shops und Seminare zu besuchen, in denen sie grundlegendes Handwerks-

zeug der Beteiligung lernen und vorhandenes ausbauen können.
 ● Empowerment: Sie erhalten Unterstützung bei eigenen Projekten und 

begleiten Projekte und Veranstaltungen.
 ● Beratung und Vernetzung: Die Arbeit wird ideell und inanziell begleitet, 

jederzeit ist eine Ansprechperson vorhanden. Zudem werden der Service-

stelle Jugendbeteiligung bekannte akive Jugendliche als Expert*innen für 
Jugendbeteiligung geschätzt und auf Podien und Veranstaltungen eingela-

den.

SERVICESTELLE

Jugendbeteiligung

Los geht’s: 

servicestelle-jugendbeteiligung.de

Inklusive Jugendbeteili-
gung: Der Jam! Jugend-
beirat der Servicestelle 
Jugendbeteiligung und 
der Aktion Mensch

servicestelle-jugendbeteiligung.de

Praxistipps: Öffent-
lichkeitsarbeit, Team-
building, Finanzierung 
u.v.m.

servicestelle-jugendbeteiligung.de

http://www.servicestelle-jugendbeteiligung.de/aktiv-werden/
http://www.servicestelle-jugendbeteiligung.de/jam-jugendbeirat/
http://www.servicestelle-jugendbeteiligung.de/praxistipps/


10

Einstieg in die Jugendbeteiligung

Der vorliegende Leifaden basiert auf Praxisbeispielen der Jugendbeteiligung 
und bietet so eine erprobte Basis für den Aubau von Jugendforen, beispiels-

weise im Rahmen des Bundesprogramms “Demokraie leben!”. Wie bereits 
dargestellt wurde, sind die jeweils unterschiedlichen Bedingungen zu beach-

ten, um erfolgreiche Strukturen zu etablieren. Variaionen sind dabei u.a. von 
der Gruppe der Jugendlichen, regionalen Bedingungen und vorhandenen Res-

sourcen abhängig, die in die Überlegungen mit einzubeziehen sind. Dennoch 
lassen sich einige grundlegende, übertragbare Faktoren herausarbeiten.

Transparente, inklusive Vorbereitung des Vorhabens
Die Etablierung von Jugendbeteiligungsstrukturen braucht einen Rahmen 
und ein Konzept, sie muss von allen gewollt sein. Idealerweise ist die Erarbei-
tung eines Konzepts Bestandteil einer kommunalen Beteiligungsstrategie, die 
selbst im Rahmen eines Beteiligungsprozesses erarbeitet wird und beständig 
weiterentwickelt wird. Beteiligte Akteur*innen aus Poliik, Verwaltung und 
Zivilgesellschat sollten das Vorhaben gemeinsam entwickeln und diskuie-

ren. Haben Schlüsselpersonen und Entscheidungsträger*innen kein Interesse 
an ernstgemeinter jugendlicher Mitwirkung, muss im Vorfeld des Vorhabens 
Sensibilisierungs - und Überzeugungsarbeit geleistet werden. 
Gleiches gilt für Jugendliche - auch sie sollten in die Vorbereitungspha-

se einbezogen werden und ihre Vorstellungen einbringen. Eine Analyse der 
Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen in der Region (Anzahl nach 
Altersgruppen, Verteilung auf Schulen im Umfeld, Sozialstruktur) und eine 
Bestandsaufnahme exisierender Kinder- und Jugendarbeit ist eine solide 
Grundlage hierfür.

Feste Anlaufpunkte schafen
Ein eigener Raum ist nicht nur Basis-Trefpunkt und Rückzugsraum für ge-

meinsame Planungen, Entwürfe und Arbeitsschichten. Er dient auch als La-

gerstäte für benöigte Materialien sowie eigene Unterlagen und Arbeitsgerä-

te. Am Vorhaben beteiligte Jugendliche sollten zu diesem Ort eigenständigen 
Zugang erhalten, wenn möglich auch außerhalb eher starrer Öfnungszeiten 
von Jugendclubs, des Rathauses oder ähnlicher öfentlicher Gebäude. Ju-

gendliche haben, auch bedingt durch lange Schultage, ot andere Zeiten und 
Tagesrhythmen. Bei der Einrichtung des Raumes sollten sie eigene Gestal-
tungsmöglichkeiten haben, denn sie müssen sich hier wohlfühlen.
Im Rahmen einer klaren Zuständigkeitsverteilung bedarf es auf lokaler Ebene 
fester Ansprechpartner*innen und Mitler*innen für alle am Vorhaben Betei-
ligten. Nur wenn für alle Beteiligten klare Verhältnisse bestehen, Zuständig-

keiten und Schrifolgen ofenliegen, kann ernstgemeinte Beteiligung erwach-

sen.

Koninuität
Es bietet sich an, Trefen im (wöchentlichen) Rhythmus anzusetzen. So kann 
sich der Termin zur Rouine entwickeln, wie etwa ein Sportraining. Durch 
koninuierliche Trefen einer festen Gruppe entsteht ein besseres Teamge-

fühl und nachhalige Projektarbeit ist möglich. Jede*r sollte konkrete Ver-
antwortungsbereiche zugesprochen bekommen. Dadurch wird jede*r fester 
Bestandteil des Teams und kann für die eigene Arbeit wertgeschätzt werden. 
Hierbei ist es wichig, auf die Bedürfnisse aller Teilnehmenden einzugehen: 
Was kann er/ sie gut, was macht er/ sie gern, warum ist er/ sie dabei, was will 
er/ sie erreichen, wo liegt die Moivaion?
Trotz langfrisig angelegter und auf Koninuität setzender Beteiligungsvorha-

„Methoden zur Ent-
wicklung kommunaler 
Strukturen für die 
Jugendarbeit“ der Ber-
telsmann Stiftung.

jungbewegt.de

Die gemeinsame Ge-
staltung eines Raums 
kann der erste Projekt-
schritt sein, bei dem 
zusammen geplant 
und  angepackt wird. 
Beispiele bietet u.a. das 
Projekt „Dehnungsfu-
ge“ der lkj Sachsen-An-
halt

dehnungsfuge.com

 Höchstes Ziel ist  
die Selbststeuerung  
der Gruppe. 

 

 Eine ergebnisorien-
tierte Moderation ist 
wichtig

 

 Beispielmethode  
stille Diskussion

 

 Beispielmethode  
Anwärmerplakat 

http://www.jungbewegt.de/praxishilfen/ausserschulische-jugendarbeit/methoden-zur-entwicklung-kommunaler-strukturen-fuer-die-jugendarbeit/
http://www.dehnungsfuge.com/
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ben müssen die einzelnen Projektschrite und Einzelvorhaben in einem für 
junge Menschen überschaubaren Zeitraum statinden und immer wieder in 
den Gesamtkontext eingeordnet werden. 
Ot leben Projekte vom Engagement einzelner Personen. Um ein Ende des 
Projektes nicht von einzelnen abhängig zu machen, ist eine nachhalige Veran-

kerung des Beteiligungsvorhabens in übergeordneten kommunalen Entwick-

lungsprozessen von Bedeutung. Solange es sich um ein frei agierendes Projekt 
handelt, ist die weitreichende Beteiligung Jugendlicher nicht sichergestellt 
und Parizipaion ist nur punktuell gewährt - nicht als Recht verankert.

Eine gemeinsame Agenda
Von Anfang an sollte das Ziel sein, alle Teilnehmenden möglichst stark mit 
einzubeziehen und den Parikularinteressen dominanter Mitwirkender nicht 
zuviel Raum zu geben. Damit eine Ideniikaion mit der Gruppe und ein Wille 
zur Gestaltung entsteht, sollten mögliche zu bearbeitende Themen gemein-

sam gesammelt und Projekte gemeinsam entwickelt werden. Das garaniert, 
dass die Lebenswelt von Jugendlichen in Augenschein genommen wird, und 
keine erwachsenen Vorannahmen übernommen werden. Die inhaltliche Qua-

lität der Bearbeitung des Themas steigt,wenn das Vorwissen und die Erfah-

rungen aller Mitwirkenden zusammengetragen werden. Moderator*innen 
sollten daher dazu anregen, dass Teilnehmende ihr „implizites Wissen“, das 
sie im Kopf haben, zu „explizitem“ Wissen zu machen, indem sie es mit der 
Gruppe teilen.

Mehr Akion als Reakion
Jugendbeteiligung funkioniert am besten, wenn ein Großteil der Arbeit prak-

isch veranlagt ist. Natürlich kann in der Vorbereitung auf eine Veranstaltung 
nicht verhindert werden, dass auch organisatorische Aufgaben anfallen. Im 
Mitelpunkt stehen sollten jedoch der Kontakt mit anderen Jugendlichen und 
die tatsächliche Projektarbeit. Eine prakische, akivierende Möglichkeit ist 
eine ständig aktuell gehaltene Umfeldbetrachtung, bei der in medial unter-
schiedlichen Formen Jugendliche nach ihren Wünschen, Fragen, Bedürfnissen 
und ihrer Kriik an ihrem Lebensumfeld gefragt werden. Also: Gibt es genü-

gend Sport und Kulturangebote für Jugendliche? Welche Möglichkeiten haben 
sie, um von A nach B zu kommen? Wie gut ist ihr Kontakt in den Gemeinderat 
oder ins Rathaus? Was läut an den Schulen für Jugendliche? Was wünschen 
sich junge Leute, was kommt an, was nicht? Die hierbei gesammelten Infor-
maionen lassen sich für die eigene Projektarbeit nutzen, denn sie verhindern, 
dass am Bedarf der Zielgruppe vorbei geplant wird.

Methodensammlung 
für Beteiligungspro-
jekte mit Kindern und 
Jugendlichen der Initi-
ative„jungbewegt“ der 
Bertelsmann Stiftung

jungbewegt.de

Eine Umfeldbetrachtung 
mit und von Jugendli-
chen bietet sich auch in 
der Konzeptentwick-
lung des Beteiligungs-
vorhabens an, um das 
Jugendforum o.ä. eng 
an die Bedürfnisse der 
Zielgruppe anzupassen.

zehn.youthbank.eu

 Grundlagen für die  
Zusammenarbeit  
schaffen

 Themen finden und  
festlegen.  
Dynamik entwickeln 

 Beispielmethode  
bildhafte Problem- 
darstellung 

http://www.jungbewegt.de/praxishilfen/ausserschulische-jugendarbeit/methoden-zur-durchfuehrung-von-beteiligungsprojekten/
http://zehn.youthbank.eu/ueber-youth-bank/
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Finanzen
Beteiligungsprozesse bedeuten auch, dass es eine Bereitschat gibt, Kontrolle 
und damit Macht abzugeben. Ein überschaubarer Bereich und zugleich ein 
klares Signal des Vertrauens in die Jugendgruppe sind kleine Budgets, die Ju-

gendliche (projektbezogen) eigenständig verwalten. Es hat sich gezeigt, dass 
Jugendliche in der Regel sehr umsichig mit öfentlichen Geldern umgehen 
und zur Umsetzung ihrer kreaiven Ideen meist nur geringe inanzielle Mitel 
benöigen. Kombiniert werden sollte diese Verantwortungsübertragung mit 
entsprechenden Weiterbildungsangeboten für Jugendliche, um sich in der ei-
genen Aufgabe sicher zu fühlen. Dabei erwerben sie auch Kompetenzen, die 
sie bei weiteren Projekten und im Umgang mit der Verwaltung stärken. 

Bürokraie
Da Praxis im Vordergrund stehen sollte, ist insbesondere im administraiven 
Bereich ein Entgegenkommen der Verwaltung notwendig. Nur ein Mitelabruf 
im Jahr oder eine Person, die eine Stunde in der Woche für das Jugendforum 
die Verwaltungsarbeit übernehmen kann, wirkt Wunder.
Nicht nur für Jugendliche ist es von großem Vorteil, wenn Antragswege ein-

fach gestaltet sind und geschultes Personal sowie informaive Onlinebereiche 
in verständlicher Sprache die Teilhabe erleichtern.
Ot bestehen bei der Entscheidung über Vorhaben lange, für außenstehende 
teils intransparente Entscheidungs- und Arbeitswege. (Nicht nur) Jugendliche 
mit einem anderen Zeitempinden müssen jedoch zügig und begründet erfah-

ren, wenn ihre Vorstellungen nicht kurzfrisig realisiert werden können - sonst 
droht ihre Bereitschat zur Beteiligung wegzubrechen. 

Tipps rund ums Thema 
Finanzen: 

servicestelle-jugendbeteiligung.de

Gute Übersicht: Grund-
lagen der Projektab-
rechnung: 

servicestelle-jugendbeteiligung.de

 Jugendliche beim  
„Maßnahmen planen” 
unterstützen

 Feedback ist wichtig 

http://www.servicestelle-jugendbeteiligung.de/finanzierung/
http://www.redesign.servicestelle-jugendbeteiligung.de/wp-content/uploads/2013/11/sjb_PXT_projektabrechnung.pdf
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Praxisbeispiele

Dem Leifaden liegen mehrere Praxisbeispiele zu Grunde, von denen einige im 
Folgenden vorgestellt werden. Durch sie ist es möglich, das Gelesene plasi-

scher nachvollziehen zu können.

Jugendforum im ländlichen Raum
Für die Umsetzung eines Jugendforums im ländlichen Raum gilt es einige Be-

sonderheiten zu bedenken. Die folgenden Anregungen basieren auf den Er-
fahrungen des Jugendforums Ostprignitz-Ruppin. 

Erfahrungen des Jugendforums Ostprignitz-Ruppin

 ● Das Jugendforum soll eine für alle Jugendlichen ofene Struktur darstel-
len, in der alle Regionen des Landkreises repräseniert sind.

 ● Pro Jahr inden ca. 4 Trefen des Jugendforums stat, an denen alle  
interessierten Jugendlichen teilnehmen können.

 ● Das Jugendforum soll: 
- eine Plaform sein, auf der Jugendliche beraten, wie Demokraie und  
 Beteiligung im Landkreis gestaltet werden können.  
 

- Austausch über Beteiligungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen  
 Regionen des Landkreises ermöglichen.

- Poliik beraten.

 - sich für Jugendiniiaiven, -einrichtungen, -belange einsetzen und  
    poliisch einmischen.

 - über die Vergabe der Mitel des Jugendfonds entscheiden.

Gelingensfaktoren

 ● Damit möglichst viele Jugendliche teilnehmen können, sollten die Trefen 
in klausur- und prüfungsarmen Zeiten während der Schulzeit statinden. 
An Nachmitagen und Wochenenden können viele Jugendliche aufgrund 
der schlechten Nahverkehrsverbindungen nicht teilnehmen.

 ● Die Ansprache Interessierter muss in den Schulen statinden, da man die 
Jugendlichen sonst nicht erreicht. Hilfreich sind große Plakate mit dem-

Hinweis auf eine Webseite, auf der man sich informieren kann. Neben 
Informaionen auf der Homepage für den Landkreis sollten auch Facebook 
und YouTube genutzt werden. Flyer inden hingegen wenig Beachtung.

 ● Ein eingerichtetes Online-Anmeldesystem hat sich bewährt und wird 
beibehalten.

 ● Das Forum sollte an wechselnden Orten des Landkreises statinden.

Mehr Informationen 
zur Arbeit der dortigen 
Lokalen Partnerschaft 
für Demokratie unter:

menschopr.wordpress.com

Gemeinsam handeln: 
Für Demokratie in un-
serem Gemeinwesen. 
Handlungsempfehlun-
gen zum Umgang mit 
Rechtsextremismus im 
ländichen Raum: 

b-b-e.de

https://menschopr.wordpress.com
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/PDF/publikationen/handreichung-gemeinsam-handeln.pdf
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Vertretung im Begleitausschuss

 ● Zwei Vertreter*innen des Jugendforums sind für die Mitarbeit im Be-

gleitausschussder Lokalen Partnerschat gewählt und bringen dort die 
Belange und Interessen des Jugendforums ein. Der Begleitausschuss ist 
das strategisch handelnde, zentrale Gremium einer lokalen „Partnerschat 
für Demokraie“. Er ist besetzt mit möglichst allen relevanten Ressorts der 
kommunalen Verwaltung und lokalen bzw. regionalen Handlungsträger*in-

nen und entscheidet über zu verwirklichende Einzelmaßnahmen.

Online-Vernetzung

 ● Das Jugendforum soll vor allem online arbeiten und dargestellt werden, da 
der Landkreis zu groß für häuige Trefen ist.

 ● Benöigt wird eine Internetseite mit Infos aus allen Regionen, den Ter-
minen und Protokollen, sowie Hintergrundinformaionen zu wichigen 
Themen.

 ● Die Homepage muss:
    - atrakiv für Jugendliche sein (bunt, frech, aktuell, gutes Layout).

    - mit den sozialen Netzwerken verlinkt sein/ die dorige Community  
 einbinden

    - professionell gestaltet sein und verwaltet werden.  
 Für Layout und Administraion der Webseite sollten daher Expert*innen  
 und ggf. Sponsoren gefunden werden.

Aufsätze und Praxis-
beispiele zum Thema 
Jugendbeteiligung im 
ländlichen Raum: 
„Land in Form“ der dvs

netzwerk-laendlicher-raum.de

https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de//fileadmin/sites/ELER/Dateien/05_Service/Publikationen/LandInForm/PDF-Downloads/LiF_Spezial_Jugend-web_komplett.pdf


15

Europäisches Jugendforum
Das Europäische Jugendforum ist die Plaform von Jugendorganisaionen 
in Europa. Es repräseniert rund einhundert Jugendorganisaionen, sowohl 
Naionale Jugendvertretungen wie auch internaionale Jugend-NGOs. Das 
Europäische Jugendforum bringt Millionen junger Mensch aus ganz Europa 
zusammen, um ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten. Parizipaion und 
Emanzipaion sollen durch die Repräsentaionsarbeit gegenüber den europäi-
schen Einrichtungen gefördert werden. 

Gelingensfaktoren des Europäischen Jugendforums:

 ● Junge Menschen an Entscheidungen beteiligen: Beteiligung steigert die 
Ideniikaion und Möglichkeit der Selbstverwirklichung in einem Prozess 
oder einer Organisaion.

 ● Vorsicht mit dem Wort »Beteiligung«: Scheinbeteiligung erzielt eher nega-

ive Reakionen und Ablehnung.

 ● Die veränderten Kommunikaionskanäle und –gewohnheiten aufgreifen: 
Wer hat heute noch ein Faxgerät, um einen Antrag auf Mitgliedschat zu 
senden?

 ● Ziele, Sinn und Story aus der Sicht junger Menschen kommunizieren: 
Junge Leute wollen mit ihren Bedürfnissen ernst genommen und in ihrer 
Lebenswelt abgeholt werden.

 ● Jugendgerecht aufgearbeitete Informaionen: Ein niedrigschwelliger, an-

sprechender Zugang zu Informaionen wird ermöglicht.

 ● Klare Verhältnisse: Es gibt feste Ansprechpartner*innen und Zuständig-

keiten für Jugendbeteiligung (In diesem Fall auf den Ebenen Kommune, 
Länder, Bund und EU).

 ● Gute Simmung: Es wird auf eine moivierende, anregende Atmosphäre 
wert gelegt und diese nach außen sichtbar gemacht.

Die vier zentralen Säulen des Europäischen Jugendforums: 

 ● Informieren: Informaionen sammeln, aubereiten und weitergeben 

 ● Beraten: Wissen und Methoden weitergeben, Unterstützung vermiteln 

 ● Qualiizieren: Sich und andere befähigen akiv zu werden 

 ● Vernetzen: Leute, die ähnliche Dinge tun, voneinander informieren. Er-
fahrene Projektmacher*innen werden mit Jugendlichen, die akiv werden 
wollen, zusammengebracht.

 

Mehr zur Arbeit des 
Europäischen Jugend-
forums: 

youthforum.org

http://www.youthforum.org/
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Arbeit mit internaionalen Jugendforen
Die überparteiliche Schwarzkopf-Situng Junges Europa unterstützt die 
Entwicklung Jugendlicher und junger Menschen zu poliisch bewussten und 
verantwortungsbereiten Persönlichkeiten mit dem Ziel der Stärkung des 
europäischen Gedankens, der gesellschatlichen Teilhabe in Europa und ge-

samteuropäischen Völkerverständigung sowie der Bekämpfung von Rechts-

extremismus, Anisemiismus und Rassismus. Die Situng arbeitet in ihren 
Bildungsprogrammen parizipaiv und zielgruppennah.

Zoom in - Das Europäische Jugendparlament
Das Europäische Jugendparlament ist ein europäisches Programm für die au-

ßerschulische poliische Bildung Jugendlicher in derzeit 40 Ländern. Es befä-

higt zur Auseinandersetzung mit aktuellen europäischen Themen, fördert den 
interkulturellen Dialog sowie demokraische Parizipaion und Toleranz. Mit 
Hilfe der Ansätze „Peer-to-Peer“ und „learning-by-doing“ werden Angebote 
für Jugendliche von Jugendlichen konzipiert. Die Jugendlichen erhalten von 
Beginn an Eigenverantwortung für die Durchführung der Veranstaltungen, die 
Projektgruppenleitung, Fundraising, Pressearbeit und die Gesamtverwaltung 
eigener Projekte.

Ein gruppendynamisches Kommunikaionstraining (Teambuilding) (15-25%)
Teilnehmer*innen lernen sich in Kleingruppen von 5 bis 15 Personen unge-

zwungen kennen. Angeleitet von erfahrenen Peer-Moderator*innen werden 
Vertrauen und Teamgeist aufgebaut sowie Verfahren zur internen Konsens-

indung erarbeitet.

Ausschussarbeit (Commitee Work) (40-45%)
In den Kleingruppen erarbeiten Jugendliche ein Thesenpapier mit ihren ei-
genen Meinungen zu einem aktuellen, kontroversen Thema. Individuell re-

cherchierte Informaionen ließen ebenso in die demokraische Entschei-
dungsindung ein wie die Argumente jedes Teammitglieds. Der Prozess der 
Konsensindung wird von den Ausschussmoderator*innen unterstützend 
begleitet. Zunächst wird die allgemeine Fakten- und Problemlage des The-

mas gesammelt und strukturiert. Anschließend einigt sich die Gruppe auf ein 
gemeinsames Ziel und konkrete Vorhaben zu den zuvor gesammelten Prob-

lemen.

Eine parlamentarische Vollversammlung (15-25%)
Als Abschluss des Prozesses debaieren die Teilnehmer*innen die erarbei-
teten Thesenpapiere nach parlamentarischen Regeln. Der Prozess ist struk-

turiert nach konkreten Redezeiten für Einführung, Verteidigung und erste 
Kriikpunkte zum Thesenpapier, bevor in der ofenen Plenumsdebate jeder 
Teilnehmende zu Wort kommen kann. Abschließend wird über das Thesen-

papier abgesimmt.

Soziale Akivitäten, ein Kulturprogramm, Empfänge und Podiumsdiskussionen 
(5-10%)
Spezielle Veranstaltungen wie selbst gestaltete Konzerte, ein Abend mit tra-

diionellem Essen aus allen Ländern der Teilnehmenden oder direkter Aus-

tausch mit Entscheidungsträger*innen ergänzen die klassischen Programmin-

halte und fördern den interkulturellen Austausch.

Mehr Informationen 
zur Arbeit der Schwarz-
kopf-Stiftung Junges 
Europa: 

schwarzkopf-situng.de

http://schwarzkopf-stiftung.de/
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Zoom in – EU-Kompakt-Kurse
Nur wer informiert ist, kann auch akiv werden. Die jungen Peer-Trainer*in-

nen engagieren sich in vier Bundesländern und zwölf europäischen Ländern, 
um jüngeren Jugendlichen in EU-Kompakt-Kursen grundlegende europapo-

liische Kenntnisse zu vermiteln und eine ofene Diskussion über aktuelle 
Zukuntsfragen anzuregen. Die EU-Kompakt-Kurs-Trainer*innen bringen viel-
fälige europäische Erfahrungen mit und sind zivilgesellschatlich engagiert. 
Die Trainer*innen kommen direkt in die Schule und führen in eigener Pro-

jektverantwortung den EU-Kompakt-Kurs durch. Die Peer-Trainer*innen sind 
koninuierlich an der methodischen Weiterentwicklung sowie an der Materi-
alkonzepion beteiligt.

Der methodische Ansatz des EU-Kompakt-Kurses vermitelt bedarfsorieniert
aufeinander aubauend fünf Kernkompetenzen:

Individuelle Posiionierung: Vor der Wissensvermitlung steht die spielerische 
Ermunterung zur individuellen Posiionierung und zu einem ersten Austausch 
zu einem Thema. Gerade bei komplexeren Themenbereichen sollen die Teil-
nehmenden erfahren, dass es kein Expertenwissen braucht, um eine für sich 
und die Gesellschat relevante Meinung zu haben.

Neugierde durch (Hinter)fragen: Die Posiionierung zu dem Thema regt zu 
ersten Auseinandersetzung mit den bestehenden Vorkenntnissen an. Ofene 
Fragerunden zum Thema stellen es den Jugendlichen frei, bedarfsorieniert 
zu entscheiden, zu welchem Bereich sie sich mehr Wissen aneignen möchten.

Lernen und Erfahren: Mit selbstgewählten Leifragen erarbeiten die Teilneh-

mer*innen auch die Inhalte eigenständig. Die Phase der Wissensvermitlung 
ist materialgestützt, bleibt aber ergebnisofen. So bekommen die Jugendli-
chen beispielsweise Ideen an die Hand, wie sie sich in Europa akiv poliisch 
beteiligen können. Es bleibt den Teilnehmer*innen überlassen, welche The-

men sie dabei wählen.

Meinungen bilden und verteidigen: Mithilfe der eigenständig erarbeiteten In-

halte wird erneut die Möglichkeit zur Posiionierung gegeben. Zusätzlich sind 
die Jugendlichen angehalten, ihre Meinungen mit Argumenten, erarbeiteten 
Ideen oder neu erlernten Inhalten anzureichern und sie im Dialog mit Gleich-

altrigen zu bewerten.

Posiionen und poliische Forderungen präsenieren: Selbstbesimmte The-

men und eigenständig erarbeitete Posiionen müssen sichtbar gemacht wer-
den. Die Präsentaion der jugendlichen Posiionen können in einer Plen-

arsitzung, Talkshow, in einem Thesenpapier, Speed-Daing oder in einer 
Minikampagne präseniert werden. Eine erfolgreiche Präsentaion und ein 
wertschätzendes Publikum steigern das Selbstwertgefühl und moivieren 
dazu, eigene Posiionen in die Tat umzusetzen. Diese Moivaion ist größer, 
wenn von Beginn an feststeht, dass mit den vorgestellten Posiionen weiter 
gearbeitet wird.
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Arbeitsphasen Ziele Formate / Methoden

Zugangswege 
inden 

• Projektbezogene Jugendverteiler

• Zielgruppenspeziische Ansprache (direkt über 
Teilnehmer*innen oder indirekt über Muliplika-
tor*innen)

• Kompetenzerwerb sichtbar machen 
(z.B. Projektmanagement)

• Netzwerkefekt/Kooperaionen nutzen (Schulen, 
Jugendgruppen, - vereine)

• Kontakt über akive Teilnehmer*innen/Alumni

• Jugendliche auf Augenhöhe abholen (analog) und 
digital nachsteuern 

Themenindung • Jugendgerechte Themen- 
formulierung

• Interessen junger Menschen widerspiegeln

• Prozessofene Themenindung: Themen der 
Schüler*innen, aktuelle Mediendebaten, (Online-)
umfragen

• Das „Poliische“ in Interessensfeldern herausarbei-
ten (z.B. in Musik, Sport, Filmen) 

Arbeitsgruppen 
organisieren

• Jugendliche dazu befähigen, Verantwortung zu 
übernehmen

• Verschiedene Intensitäten des Engagements er-
möglichen

• Verlässlichkeit anbieten und einfordern

• Ein Team aubauen 

• Teamstruktur mit klarer  Aufgaben- und Rollenver-
teilung sowie realen Verantwortlichkeiten

• Zeiträume für Aufgaben und Engagement festle-
gen mit ausreichend Freiräumen

• Regelmäßiges Teambuilding, Erfolgsmomente 
gemeinsam feiern

Projektverant-
wortung erhalten

• Akive Teilnehmer*innen zu Muliplikatoren  wei-
terentwickeln

• Gefühl der Selbstwirksamkeit erzeugen

• Scheitern als Lernerfahrung zulassen

• Teammitglieder in das Projektmanagement  
einbinden

• Möglichkeiten für Kompetenzerwerb schafen 
(Trainings)

• Koninuierlicher Beistand aber Prozesse mit der 
Zeit abgeben

• Rituale schafen

• Netzwerkplege und Austausch mit anderen 
Jugendgruppen

• Onlinestrukturen für die Zusammenarbeit (Wis-
sensdatenbank)

• Feedbackprozesse einführen 

Sichtbarmachung 
der Ergebnisse

• Anerkennung, Wertschätzung, Ideniikaion

• Dialog befördern

• Dokumentaion/ Evaluaion des Lernprozesses

• Publikaionen (Zeitungsarikel, Posiionspapier)

• Parlamentsdebate/öfentliche Veranstaltung

• Weitere Diskussion ermöglichen (YouTube Videos, 
Blogs)

• Wertschätzung (Preise etc.) 

Meilensteine für die Arbeit mit Jugendforen

Quelle: © Schwarzkopf-Situng Junges Europa
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Weitere Unterstützungsangebote  
für Jugendliche

Youth Bank

Youth Banks sind lokale Iniiaiven von drei bis zehn Jugendlichen, die Jugend-

projekte fördern – mit Know-How, Kontakten und bis zu 400 Euro. Youth 
Banks fördern Projekte, in denen sich junge Menschen als mündige Bürger*in-

nen erleben können. Youth Bank Deutschland e.V. hat sich zum Ziel gemacht, 
jugendlichem Engagement administraive Hürden zu nehmen und dadurch 
einen leichten Einsieg, aber auch Qualiizierungs- und Weiterentwicklungs-

möglichkeiten zu bieten.

Auf peer-to-peer Ebene wird die Umsetzung von Projekideen unterstützt und 
mit lachen Hierarchien sowie unbürokraischen Arbeitsweisen eine Grundla-

ge geboten, auf der Jugendliche Vertrauen in sich selbst aubauen können, 
empowert werden und akiv ihre Umwelt gestalten. Jugendliche werden zu 
Youth Banker*innen qualiiziert, vergeben in Eigenregie Projektgelder an Pro-

jekideen anderer Jugendlicher und begleiten diese in der Umsetzung.

Kernelemente der Youth Bank Arbeit 

 ● Jugendliche Ideen im Mitelpunkt: Mit einfachen, auf Beteiligung ausge-

richteten Grundkriterien (jugendlich, gemeinnützig, rechtskonform) und 
ohne inhaltliche Eingrenzungen stellt Youth Bank den Gestaltungswillen 
junger Menschen in den Vordergrund.

 ● Umfassende Projektunterstützung: Jugendliche bekommen Unterstüt-
zung, um aus ihren Ideen konkrete Projektvorhaben zu machen. Diese 
werden inanziell (50-400 €) und ideell mit Know-How rund ums Projekt 
unterstützt. Eine fortlaufende Projektbegleitung und Hilfestellungen bei 
Abrechnung und Dokumentaion sorgen für bestmögliche Gelingens- 
bedingungen. 

 ● Mehrwert Peer-to-peer: Die Unterstützung für die jugendlichen Projekt- 
ideen kommt von Jugendlichen – mit der Projektbegleitung auf Augen- 
höhe werden Verantwortungsübernahme, Freiräume und letztlich Selbst-
wirksamkeit gefördert. 

 ● Die für die Projekförderung zuständigen Jugendlichen werden zu Youth 
Banker*innen qualiiziert und bieten gute Hilfestellungen. 

 ● Durch den niedrigschwelligen Einsieg (3-seiiger Projektantrag) bietet 
Youth Bank insbesondere Potenziale für Jugendliche ohne Projekterfah-

rung. 

 ● Freiräume & klarer Rahmen: Klare Abrechnungskriterien plus inhaltlicher 
Freiraum und ein lexibler Finanzrahmen durch ein Matching-System  
(Fördervolumen bis 1.200 € möglich). 

 ● Erfolg aus Erfahrung: Der internaionale Ansatz wird seit 2004 in 
Deutschland umgesetzt, bei >1600 Projekten und >90% Abrechnungs-

quote gibt es jede Menge guter Argumente für Jugendbeteiligung á la 
Youth Bank.

Aktuelle Informationen 
rund um die Youth Bank:

youthbank.de

http://youthbank.de/
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Impulse und Unterstützungsangebote für Jugendbeteiligungsstrukturen vor Ort

 ● An ihrer nächstgelegenen Youth Bank können Jugendliche im Youth Bank 
Ansatz für die Vergabe von Projektmiteln ausgebildet werden.  

 ● Unterstützung bei Ideenentwicklung / Projektakquise durch erfahrene 
Youth Banker*innen 

 ● Coachings bei bestehenden Projektgruppen 

 ● Projektwerkstäten bei interessierten Jugendlichen 

 ● Fortlaufende Unterstützung für ausgebildete jugendliche Peers bei der 
Projektbegleitung/ Projekförderung 

 ● Allgemeine Qualiizierungen auf Peer-to-peer Ebene durch jugendliche-

Expert*innen in den Themenbereichen Projektmanagement, Zeitmanage-

ment, Teambuilding, Finanzplanung/Abrechnung, Fundraising, Öfentlich-

keitsarbeit, Mitgliedergewinnung Eine Auswahl von  
Methoden mit denen  
wir arbeiten.  

Standorte der Youth 
Bank:

youthbank.de

Weiterführend: 
Die „Engagement-Land-
karte“ von Children for 
a better World e.V.“ gibt 
einen exemplarischen  
Einblick in ausgewählte 
Akteure der Jugend- 
Engagementförderung 
in Deutschland: 

children.de

:http://youthbank.de/youthbank
http://www.children.de/fileadmin/user_upload/JH__Download-Bereich/Engagement-Landkarte.pdf
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Civil Academy

Junge Engagierte fördern

Die Civil Academy ist ein Sipendienprogramm, das sich zum Ziel gesetzt hat 
bürgerschatliches Engagement junger Menschen zwischen 18 und 29 Jahren 
zu unterstützen. Es richtet sich explizit an junge Erwachsene, die sich in Ju-

gendforen der Partnerschaten für Demokraie, Vereinen, NGO ś und generell 
Insituionen, die sich in einer Weise für die Zivilgesellschat einsetzen, enga-

gieren und eigene Projekideen realisieren wollen. Es werden pro Jahr zwei 
Mal 24 Sipendienplätze vergeben. Die Auswahl der 24 Sipendiat*innen pro 
Runde erfolgt jeweils durch eine fachkundige Jury, die sich aus einem Mit-
glied des Civil Academy Beirats, einem*r Vertreter*in des Bundesnetzwerks 
Bürgerschatliches Engagement (BBE), einem*r Verwaltungs- und Verbands-

vertreter*in und einem*r Repräsentanten*in der Wirtschat  zusammensetzt. 

Das Programm besteht aus einer dreiteiligen Seminarreihe, in der die Sipen-

diat*innen Schrit für Schrit die Kompetenzen und das Know-How erlernen, 
wie man aus einer guten Idee ein erfolgreiches Projekt entwickelt. Der Se-

minarablauf ist so gestaltet, dass es den Sipendiat*innen ermöglicht wird, 
sich intensiv mit der eigenen Projekidee auseinanderzusetzen, sich mit den 
anderen Teilnehmenden auszutauschen und zu diskuieren und an der Wei-
terentwicklung des Projekts zu arbeiten. Erfahrene Referent*innen geben 
professionellen Input zu den Themen Projektmanagement und Ressourcenak-

quise, Teamwork, Netzwerkarbeit und Kommunikaion - die Seminareinheiten 
sind somit durch Praxis- und Theorieteile ausgewogen und abwechslungsreich 
durch Vorträge, Gruppen- und Einzelberatungen sowie genügend Zeit zur Ar-
beit am eigenen Projekt gestaltet. Diskussionsabende mit interessanten Per-
sönlichkeiten aus Poliik, Wirtschat oder Medien runden das Programm ab. 

Seit der Gründung im Jahr 2005 haben bereits mehr als 500 junge Menschen 
die Civil Academy besucht. Die Alumni bilden ein akives, bundesweites Netz-

werk von Social Entrepreneurs, von denen viele Projekte starten, Vereine 
gründen und Sponsoren inden und somit ihre Projekte durch die Teilnahme 
an der Civil Academy zum Erfolg entwickeln konnten. Die Civil Academy för-
dert den Austausch der Alumni weiterhin, indem einmal pro Jahr ein großes 
Netzwerktrefen organisiert wird.  

Unterstützungsangebote

 ● Ausgewählte Coaches geben ihre weitreichenden Erfahrungen und Kon-

takte aus dem Social-Proit-Bereich preis und helfen konkrete Projekide-

en im Aubau zu unterstützen. 

 ● Neben dem fachlichen Input steht die Entwicklung praxisbezogener Kom-

petenzen für das gesellschatliche Engagement mit Rollenspielen, Projekt-
präsentaionen und akivem Teamtraining im Mitelpunkt. 

 ● Die Brücke zwischen Wirtschat und Zivilgesellschat: Durch Kooperaion 
mit dem Unternehmen BP referieren in den Seminaren Prois aus dem 
Unternehmensbereich und vermiteln ihr Fachwissen. 

 ● Die Civil Academy öfnet den Sipendiat*innen ein Netzwerk von mitler-
weile mehr als 500 engagierten Menschen deutschlandweit. 

 ● Das gesamte Sipendienprogramm ist für die Teilnehmenden kostenlos.

Mehr Informationen 
und Termine der 
nächsten Runden: 

civil-academy.de

http://www.civil-academy.de/
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Jugendbeteiligung im Internet - Online Tools

Bedingt durch räumliche Unterschiede und zeitliche Knappheit wächst die 
Bedeutung digitaler Tools zur Koordinaion von Jugendgruppen - nicht zuletzt 
auch im ländlichen Raum. Geschickt eingesetzt bieten Sie eine wertvolle Un-

terstützung bei der Implemenierung und Sicherung von Beteiligungsstruktu-

ren.

Doch nicht alles kann und soll online erfolgen. Digitale Tools können persön-

liche Trefen entlasten und zu einer eizienten Umsetzung gemeinsam ge-

steckter Ziele beitragen - gerade für Jugendliche ist aber die persönliche Be-

gegnung und das Gruppenerlebnis grundlegend für die Ideniikaion mit dem 
Projekt. 

Grundlagen:

• Es gilt gemeinsam festzulegen, was persönlich und was digital erarbeitet 
und beschlossen werden soll (Zugang zu Informaionen, Entscheidungs-

prozesse, Planungsabsprachen etc.).

• Tools sollten selbstbesimmt ausgewählt und auf die Fähigkeitslevel, Rou-

inen und Ressourcen der Jugendlichen angepasst werden. Ein niedrig-

schwelliger Zugang und eine transparente Nutzung sind grundlegend für 
eine erfolgreiche Einbetung in die Beteiligungsarbeit. 

• Einfachheit vor Komplexität: Viele Tools versprechen umfassende Ge-

samtlösungen, sind aber in der Erschließung zeitaufwendig und daher ex-

kludierend. Einfacher ist es ot, Alltags-Tools miteinander zu kombinieren, 
ggf. durch Spezial-Tools zu ergänzen und so insgesamt einen vorausset-
zungsarmen Zugang zu gewährleisten.

Mögliche Online Tools

• Alltags-Tools, die in den Beteiligungsprozess eingebunden werden kön-

nen und von vielen Jugendlichen bereits akiv genutzt werden (Soziale 
Netzwerke, regionale Plaformen, WhatsApp-Gruppen)

• Alltags-Tools, die intuiiv zu bedienen und in ihrer Nutzung verbreitet 
sind(z.B. Google-Docs, Ether-Pads, Dropbox, Doodle/Foodle, Foren)

• Spezial-Tools, die konkrete Herausforderungen lösen, aber in den Alltag 
der Jugendlichen akiv eingebunden werden müssen: Trello (Projektpla-

nung durch Gruppen), Slack (z.B. schnelle Absprachen und Kommunikai-

on von Projektgruppen), und viele weitere. 

• Speziell für Jugendbeteiligung entwickelte Tools und Webseiten, die mit 
oder ohne Registrierung genutzt werden können (z.B. opin.me, ypart.eu)

Bevor eine Jugend- 
gruppe aktiv mit der 
Online-Zusammenarbeit 
beginnt, sollten je nach 
ausgewählten Tools Da-
ten- und Jugendschutz-
fragen geklärt werden 
und Jugendliche über Si-
cherheitsfragen im Netz 
aufgeklärt werden. Eine 
Informationssammlung 
gibt es u.a. hier

klicksafe.de

OPIN ist eine europa-
weite Jugendbeteili-
gungsplattform, die für 
öffentliche Verwaltun-
gen und Jugendorgani-
sationen jeder Größe 
und Ebene verfügbar 
ist. OPIN stellt sowohl 
digitale als auch mobile 
Beteiligungswerkzeu-
ge zur Verfügung und 
schafft damit eine digi-
tale Heimat für Beteili-
gungsprojekte.

opin.me

Ypart ist eine digitale 
Beteiligungsplattform 
speziell für Jugendliche. 
Hier können Jugendli-
che Ideen entwickeln, 
gemeinsam diskutieren und Einfluss auf Ent-
scheidungen nehmen. 
Die Plattform ist ein 
Angebot für Jugendor-
ganisationen, Verbände, 
Vereine und Kommunen.

ypart.eu

http://www.klicksafe.de
https://opin.me
https://ypart.eu
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Jugend im Land 3.0 - Digitale Demokratie- 
und Engagementförderung im ländlichen 
Raum

Das im Rahmen von „Demokraie Leben!“ geförderte Modellprojekt der Lan-

desarbeitsgemeinschat der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt (lagfa) e.V. 
hat sich zum Ziel gesetzt, neue Formen und innovaive Ansätze demokrai-

scher Mitbesimmung und der Förderung bürgerschatlichen Engagements 
bei Jugendlichen in ländlichen Regionen zu erproben, zu evaluieren und in 
bestehende bzw. weiterzuentwickelnde Strukturen zu transferieren.

Kernstück des Projekts bildet das abgesimmte Zusammenspiel von Online- 
und Oline-Angeboten mit dem Ziel, Veränderungsbedarfe aus der Sicht 
junger Menschen zu ideniizieren und zu bearbeiten. Onlinebasierte Compu-

tersimulaionen wie „Minecrat“ und „Sims“ sollen jungen Menschen helfen, 
Wünsche für die Gestaltung ihres Gemeinwesens zu erkennen, zu arikulieren 
und zu bearbeiten.

Entscheidungsträger*innen in Poliik, Verwaltung und Zivilgesellschat wer-
den für Jugendparizipaion sensibilisiert und Möglichkeiten echter Jugend-

beteiligung in den kommunalpoliischen Alltag integriert. Hierfür werden spe-

ziische Beratungs- und Bildungsprozesse in den Modellregionen iniiiert. 

Prakische Tipps aus der ersten Projektphase

 ● Kinder- und Jugendbeteiligung braucht sichere Rahmenbedingungen und 
Fachlichkeit. Über das Modellprojekt wurden vor Ort bestehende Struk-

turen gestärkt - so gibt es lokale Ansprechpartner*innen für die jungen 
Menschen und auch für interessierte Netzwerkpartner*innen. 

 ● Medienkompetenz muss erlernt werden und es braucht seitens der Heran-

wachsenden eine koninuierliche Relekion der gemachten Erfahrungen 
- und dies im Dialog mit anderen Jugendlichen. 

 ● Soziale Medien sind ein moivierendes Element im Jugendengagement 
und als Teil eines Bildungs- und Teilhabe-Konzeptes einzusetzen, d.h. sie 
ergänzen die bekannten Methoden von parizipaiver Jugendarbeit im 
Sozialraum. 

 ● Online-Jugendbeteiligung braucht immer auch reale Trefen der beteilig-

ten Jugendlichen, um gemeinsam zu arbeiten und sich kennenzulernen.  
Es ist ein Zusammenspiel, kein Entweder-Oder. 

 ● Erfahrungen und Wünsche, die virtuell konzipiert werden, müssen im 
dialogischen Austausch auf Machbarkeit geprüt und in die Praxis über-
tragen werden. Dabei sind die Verantwortlichkeiten der jungen Menschen 
konkret zu benennen. 

 ● Die begleitend zwischen den Trefen genutzte, verbreitete Kommunikai-

on von Jugendlichen über WhatsApp-Gruppen funkioniert gut und  
selbstorganisiert - erwachsene Betreuungspersonen im Chat müssen  
bislang selten moderierend eingreifen. 

Weitere Informationen 
und Ansprechpersonen 
des Projekts: 

lagfa-lsa.de

http://www.lagfa-lsa.de/jugend-im-land-3-0-vorgestellt.html
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Einblick in die Nutzung von Onlinetools

Beispiel minecrat
Ausgehend von einer realen Analyse der Situaion (z.B. mitels Foto-Tour) er-
folgt eine bauliche Darstellungdes gewünschten Lebensumfeldes der jungen 
Menschen in der beliebten Computersimulaion, wie z.B. Skater-Anlage, Schu-

le und Außengelände oder Spielplatz. Anschließend gibt es Diskussionen der 
Wünsche mit Verantwortlichen aus Poliik und Verwaltung und die Klärung 
möglicher Umsetzungsschrite. Dabei übernehmen die jungen Menschen Auf-
gaben und Verantwortung für besimmte Teilbereiche, wie z.B. Unterstützung 
bei dem Einwerben von Miteln für die Skater-Anlage oder Mitwirkung bei der 
Umgestaltung von Klassenräumen.

 ● Um Visionen zu ermöglichen, den Dialog abzusichern und Machbares zu 
realisieren braucht es immer eine fachliche Anleitung und Begleitung. 

 ● Die Simulaion von Möglichkeiten eröfnet neue Perspekiven, funkio-

niert auch mit geringem sprachlichen Ausdrucksvermögen und regt die 
Phantasie an. 

 ● Die Nutzung des minecrat-Servers ist (wenn die technischen Voraus-

setzungen im ländlichen Raum gegeben sind) orts- und zeitunabhängig 
möglich. 

Beispiel maps

Online- Landkarten können genutzt werden, um Mitmachorte von jungen 
Menschen und für junge Menschen zu visualisieren und so zum Mitmachen 
zu moivieren.

 ● Es ist ein hoher Rechercheaufwand und koninuierliche Plege nöig, aber 
Jugendliche können „ihre Orte“ für andere sichtbar machen. 

 ● Die Einbindung der Maps in Webseiten kann die Öfentlichkeitsarbeit 
unterstützen.
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Fazit

Die Stärkung von Jugendbeteiligung gelingt nicht per se. Immer wieder wird 
deutlich, dass die komplexen poliischen oder auch bürokraischen Strukturen 
in Deutschland viel Wissen und Erfahrungen voraussetzen, um jungen Men-

schen die Möglichkeit zur Teilhabe zu geben. Tatsächlich liegt dieses Wissen 
nicht immer vor oder wirkt als hohe Hemmschwelle für Jugendbeteiligung. 
Jedoch gibt es unzählige Beispiele für gute Erfahrungen und gelingende Pro-

jekte.

Dieser Leifaden soll den Lokalen Partnerschaten für Demokraie des Bun-

desprogramms „Demokraie leben!”, aber auch anderen helfen, Jugendbe-

teiligung vor Ort zu befördern. Er basiert auf den langjährigen Erfahrungen 
der Praxisakteure Bundesnetzwerk Bürgerschatliches Engagement (BBE), 
Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. (SJB), Youth Bank Deutschland e.V. und 
Schwarzkopf-Situng für ein junges Europa. Für sie ist ein Aspekt zentral: Par-
izipaion muss mit der wirklichen Möglichkeit der Teilhabe einhergehen und 
es braucht dafür eine ständige Einbindung in Verwaltung und Entscheidungs-

strukturen. 

Nur da, wo Kinder und Jugendliche als Expert*innen für ihre Lebenswirklich-

keit wahrgenommen werden und mit ihren Ideen auch jenseits klassischer 
Jugendthemen ernstgenommen werden, wo Parizipaionsrechte strukturell 
(beispielsweise in Gemeindeordnungen) verankert und nicht nur sporadisch 
gewährt werden und Transparenz und Ofenheit herrscht, kann echte Jugend-

beteiligung gelingen. Dazu bedarf es fester und wertschätzender Ansprech-

partner*innen, eines Abbaus von Mitwirkungshindernissen und einer koninu-

ierlichen Evaluaion und Dokumentaion des Vorhabens.

Eine funkionierende Demokraie braucht Menschen, die Verantwortung 
übernehmen und sich einmischen. Je früher demokraische Werthaltungen 
und Kompetenzen erlernt werden, umso fundierter können bereits Kinder 
und Jugendliche ihre eigenen Belange vertreten. Kommunen sind ein wichi-

ges Lernfeld, da hier die theoreische Wissensvermitlung mit unmitelbaren 
Erfahrungen kombiniert werden kann. Im Rahmen einer kommunalen Mitwir-
kung können Kinder und Jugendliche Poliik als gestaltbar erfahren und den 
Zusammenhang zwischen Mitspracherecht und Verantwortungsübernahme 
selbst erleben. 

Die Kompetenzen, die bei der akiven Einmischung erworben werden kön-

nen, sind zahlreich. Zu nennen sind hier u.a. ein grundlegendes Verständnis 
demokraischer Verfahren, die Stärkung der Verständigungsbereitschat und 
Kompromissfähigkeit sowie die Fähigkeit zu sachgerechter Argumentaion. 
Kinder und Jugendliche lernen, Bündnisse zu schafen und an einem Thema 
dranzubleiben, trotz phasenweiser Unklarkeit oder Widerständen. 

14. Kinder- und Jugend-
bericht. 

Bericht über die  
Lebenssituation junger 
Menschen und die Leis-
tungen der Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutsch-
land.

bmfsj.de

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/14-Kinder-und-Jugendbericht,%20property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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Kommunen, die Kinder und Jugendliche früh an sie betrefenden Fragen betei-
ligen und als Expert*innen ernstnehmen, verbessern ihre Angebote für junge 
Menschen und deren Familien. Gerade ländliche Regionen, die überpropori-

onal von der Abwanderung der jungen, kreaiven Generaion betrofen sind, 
können von den jugendlichen Impulsen proiieren. Durch die Umsetzung 
eingebrachter Vorhaben wie auch durch die Einbeziehung selbst  wird dazu 
beigetragen, zu einer lebenswerten Region für alle zu werden oder eine solche 
zu bleiben. Beteiligungsprozesse können Idenität siten und Menschen an 
die Region binden. Sie vermiteln grundlegende demokraische Kompetenzen 
und machen it für eine Verantwortungsübernahme in der Kommune. Somit 
trägt eine gelebte Beteiligungskultur nachhalig dazu bei, ein buntes, lebendi-
ges Leben vor Ort gestalten. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben!
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Adressen

Bundesnetzwerk Bürgerschatliches Engagement (BBE) 
htp://www.b-b-e.de

Servicestelle Jugendbeteiligung e.V.
htp://www.servicestelle-jugendbeteiligung.de 

Schwarzkopf-Situng Junges Europa
htp://schwarzkopf-situng.de 

Youth Bank Deutschland e.V.
htp://youthbank.de 



28



Auszüge aus der Publikaion  
„power to the people- Moderaionsmappe für Jugendliche“
als Anhang zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen



30

Selbststeuerung der Gruppe

Die Moderaionsrolle: Rolle, Wirkung, Verhalten 

„Lass dir aus dem Wasser helfen oder du wirst ertrinken!“ sprach der freundliche Afe und … setzte den 
Fisch sicher auf einen Baum. „Das Gegenteil von gut ist gut gemeint” (ketcar nach Gofried Benn). Als 
Moderatorin oder Moderator kann es vorkom men, dass du trotz bester Absichten etwas verkehrt machst 
… und die Gruppe eher behinderst, als ihr zu helfen. Damit dir das nicht passiert, indest du hier einige 
Hinweise zu deiner Rolle als Moderatorin oder Moderator. 

Was auch immer geschieht: 
Die Gruppe bringt alles mit, was sie braucht: 
ihren Willen, sich über die Dinge auszutauschen, die ihr wichig sind, ihre Phantasie und Neugierde, ihr 
Wissen und die Fähigkeit, sich das, was ihr fehlt, selber zu suchen und zu lernen. 
Höchstes Ziel ist die Selbststeuerung der Gruppe. 

Deine Rolle als Moderatorin oder Moderator 
Als Moderatorin oder Moderator sollst du:
 

Gastgeber sein 
den Raum selbst vorbereiten, für alles sorgen (Moderaionsmaterial, Technik, Blumen, Süßigkeiten) 
Stuhlanordnung vorbereiten TN empfangen 

Geplant sein 
in der Vorbereitung Ziel, Zeit und Methoden aufeinander absimmen Zeitplan haben Plan B haben, wis-

sen, was man weglassen kann 

Flexibel sein 
Methoden und Zeiten ändern, wenn nöig unterbrechen, wenn man nicht weiter weiß, ofen Rat holen 
Frage neu formulieren, wenn Antwort ausbleibt (aber abwarten …) 

Transparent sein 
möglichst alles visualisieren, besonders Ziel und Zeitplan Veränderungen im Zeitplan ständig nachtragen 
wenn Zeitdruck als Methode genutzt wird: transparent machen! Probleme wahrnehmen und miteilen 

Präsent sein 
den Raum nur in den Pausen verlassen beim Sprechen gerade, laut genug und ofen sein immer 5 Sekun-

den vorher wissen, was gleich gebraucht wird den Raum beobachten und eingreifen (Leute, die sich nicht 
reintrauen, Kafee ist alle …) im Prozess Ergebnisse sammeln, ggf. Speicher nutzen 

Klar, präzise, sparsam sein 
Handlungsauforderungen kurz und präzise / nicht mit Methodenerklärungen zutexten!! genau erklären 
(„ein Wort auf eine Karte“) Verstehensprozess sichern („Wisst ihr alle, was zu tun ist? Könnt ihr arbei-
ten?“) keine und-bzw. oder-Fragen, sondern „W-Fragen“ nutzen Anfangs-und Abschlussrunden mit kon-

kreter Handlungsanleitung versehen 

Spannend und aufordernd sein 
keine Langweiler-, schlechte-Simmung-oder Orga-Themen als erstes setzen an Nachmitagsief denken 
(Spiele) Methoden spannende Namen geben, mit Bildern arbeiten 

Freundlich sein (und bleiben) 
immer auf der Sachebene bleiben, sich nicht auf Beziehungsebene einlassen nur sachbezogene, nie per-
sönliche Provokaionen als Anheizer nutzen 

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 125 bis 130 Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen
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Verlässlich sein 
Zeit einhalten (nur mit Erlaubnis der Gruppe überziehen) Regeln setzen und für Einhaltung sorgen Vielre-

dner und Laberköpfe freundlich stoppen („Tut mir leid, ich bin die Zeitministerin!“) 

In der Rolle klar sein 
Anwalt für die Sache, nicht für einzelne Leute sein Rollenvermischung deutlich machen (wenn man selbst 
mitreden will: „Entschuldigung: ich muss mich selbst auf die Rednerliste setzen“) Fragen aus der Gruppe 
an die Gruppe oder an Experten zurückgeben 
Quelle: Anja Durdel, Deutsche Kinder- und Jugendsitung 

Das ideale Moderatorenteam achtet neun Regeln: 

1. Zu zweit moderieren 
Im Unterschied zu einem Lehrer oder Diskussionsleiter sind Moderatoren am besten zwei Personen. So 
verhindert ihr, dass sich die Gruppe auf eine Person ixiert und diese im ungünsigsten Fall zu ihremAn-

führer macht.Vorteil für euch:Ihr könnt euch abwechseln, z. B. in schwierigen Situaionen. Bevor ihr das 
erste Mal zusammenarbeitet, solltet ihr euch trefen und gut kennen lernen. 

2. Fragen stat sagen 
Fragen sind dein wichigstes Werkzeug als Moderatorin oder Moderator. Fragen ermöglichen dir, den 
Prozess des Austau sches zu organisieren. Durch Fragen machst du die Bedürfnisse, Meinungen und Ziele 
der Gruppenmitglieder sichtbar und besprechbar. 

3. Deine Haltung wirkt 
Deine innere Einstellung beeinlusst die Teilnehmenden. Wenn du Vertrauen in die Gruppe hast und 
jedes Mitglied der Gruppe wertschätzt und respekierst, strahlst du das auch aus. Das hilt der Grup-

pe, Vertrauen in sich zu haben. Wenn du als Moderatorin oder Moderator über das weitere Vorgehen 
unsicher bist, kannst du das ansprechen und eine Pause vorschlagen. So hast du Zeit, dich mit deinem 
Moderaionspartner abzusprechen und kannst innerlich wieder zur Ruhe kommen. 

4. Nicht gegen die Gruppe ankämpfen 
Vorne zu stehen bewirkt ot, steuern zu wollen. Manche Teilnehmenden erwarten scheinbar sogar, dass 
die Moderatoren die Gruppe anführen sollen. Aber den Kurs gibt die Gruppe an! Das heißt für dich au-

fzugeben, die Gruppe „irgendwo hin“ haben zu wollen. Genauso vergiss deinen inneren Leistungsdruck 
und deine Meinung zum Thema. 

5. Störungen haben Vorrang 
Nicht bearbeitete Störungen, wie z. B. Hunger, Durst, Müdigkeit oder Langeweile, Ärger, Traurigkeit 
lenken ab. Kommunika ionsbarrieren entstehen und verhindern die Zusammenarbeit. Du kannst durch 
Fragen herausinden, wo eine Störung liegt und z. B. mit einem Blitzlicht (siehe Abschnit 2.5.) oder einer 
Pause darauf eingehen. 

6. Unterscheide: wahrnehmen, vermuten, bewerten – deine Meinung und andere 
Du nimmst wahr, dass eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer gähnt. Du vermutest, dass sie oder er 
sich langweilt. Du är gerst dich, da doch zuvor gemeinsam herausgearbeitet wurde, an welchem Thema 
die Gruppe arbeiten will … Tatsächlich ist die Person aber nur müde und das hat gar nichts mit dir oder 
deinem Vorgehen zu tun: Ein Missverständnis entsteht. Bevor du also bewertest, überlege dir, welche 
anderen Interpretaionen es geben könnte. Trenne die Ebenen wahrnehmen, vermuten und bewerten. 
Als Moderatorin oder Moderator stellst du persönliche Bewertungen von Sachverhalten oder Informa-

ionen zurück und nimmst jede Person und jede Meinung neutral an. Wenn es eine Meinung gibt, die 
du nicht akzepieren kannst, etwa wenn Menschen diskriminiert werden, kannst du das ansprechen und 
dich posiionieren. Dabei verlässt du jedoch deutlich deine Moderatorenrolle. Kündige das an, z. B. „Ich 
setze mich jetzt hin und möchte nicht als Moderatorin, sondern als private Person dazu etwas sagen.“ 
Wäge ab, wann du deine Posiion arikulierst: Sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt, etwa vor oder 
nach einer längeren Pause. 

Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in KommunenAuszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 125 bis 130 
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7. „Ich“ stat „man“ 
Stat „man soll“, „man muss“, „man tut (nicht)“ formuliere alternaiv und persönlich: „ich will“, „ich 
möchte“, „mir ist wichig“, etc. Werde dir bewusst, was du selber tun musst und willst und wofür du Ve-

rantwortung übernehmen willst, damit die Gruppe die Verantwortung für sich übernehmen kann. Probier 
„Ich-Botschaten“ mal bei Freunden aus. Indem du bewusst formulierst, machst du klar, dass deine Wahr-
nehmung und Beschreibung der Wirklichkeit nicht für alle gelten muss. 

8. Nonverbale Signale beachten 
Beachte die Mimik, Gesik und Haltung der Teilnehmenden und nimm sie ebenso ernst wie ihre Worte. 
Es ist nicht deine Aufgabe, ein eventuelles Unbehagen der Teilnehmenden zu lösen, aber du kannst einen 
Raum dafür schafen, in dem sie das selber lösen. Wenn du nach einer vermuteten Störung oder dem 
Bedürfnis nach einer Pause fragst, räumst du den Teilnehmenden die Möglichkeit ein, ihre Simmungen 
zu arikulieren. 

9. Rechferige dich nicht 
Das Sprichwort „Qui s’excuse s’accuse“ bedeutet „Wer sich entschuldigt, klagt sich an.“ Wenn die Gruppe 
eine Situaion provoziert, in der du dich als Moderatorin oder Moderator für die Methode rechferigen 
sollst, steckt ot ein Problem dahinter, dem sich die Gruppe nicht stellen will. Sie sucht sich einen Sünd-

enbock. Stat auf die Provokaion einzugehen, hinterfrage die Hintergründe der Vorwürfe und nutze die 
freiwerdende Energie, um das wirkliche Problem zu lösen. Indem du moderierst, nimmst du der Gruppe 
die Gestaltung des Prozesses ab und ermöglichst ihnen, über ihre eigentlichen Inhalte zu reden.Wenn die 
Moderaion und der Prozess selber zum Inhalt der Diskussion werden,gehen die wahren Inhalte verlo-

ren … Trotzdem ist es wichig, die Kriik ernst zu nehmen und herauszuarbeiten, was dem Beginn des 
Prozesses im Wege steht. Erkläre dein Vorgehen, verdeutliche die einzelnen Schrite der Methode und 
mache das Verfahren transparent. So gewinnst du Vertrauen. 

Quelle: K. Klebert / E. Schrader / W. Straub: Moderaions-Methode. Das Standardwerk. Windmühle Verlag 
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Moderatorin oder Moderator zu sein ist eine anspruchsvolle Rolle. Durch viel Praxis lernst du immer 
besser, Situaionen einzuschätzen und angemessen zu reagieren. 

Folgende Aussagen charakterisieren das Ideal des gemäßigten Moderators: 

Ich lasse mich auf Lernprozesse ein, in die andere ihre Vorstellungen einbringen, die nicht meinen sind. 
• Ich kann Fehler, Umwege und Schwierigkeiten als Elemente dieses Lernprozesses zulassen. 
• Ich kann Erfahrungs-und Handlungsorienierung gegenüber belehrendem Lernen den Vorzug geben. 
• Ich kann die Angst überwinden, meine eigene Beschränktheit zu erfahren. 
• Ich kann Flexibilität, Phantasie und Kreaivität zulassen, ohne die Nerven zu verlieren. 
• Ich kann erkennen, dass Fehler Anlass für neues Lernen sind. 
• Ich kann meine eigene Meinung zurückstellen und Bewertungen vermeiden. 
• Ich kann fragend stat behauptend agieren. 
• Ich bin bereit, Störungen und Konlikte aufzuzeigen und ofen zu bearbeiten. 
• Ich kann Klärung der Rechferigung vorziehen und setze das prakisch um. 

Deine Wirkung als Moderatorin oder Moderator 

Als Moderatorin oder Moderator hast du einen Einluss auf die Gruppe – auch, wenn du eigentlich nur 
Methoden anlei test. Du kannst deine Wirkung und dein Verhalten gezielt mäßigend durch Körperhalt-
ung, Gesik, Mimik, Simme, Tonfall, Sprechtempo und Inhalt des Gesagten einsetzen: 

Körperliche Signale: 

Deine Simme 
• Achte auf dein Atem, atme „durch den Bauch“ ief und langsam 
• Achte auf dein Sprechtempo, nicht zu schnell sprechen 
• Setze Pausen ein Achte auf angenehmen Klang, ruhigen Tonfall, souveräne Lautstärke 

Deine Haltung 
• Sei aufrecht 
• Übe einen festen Stand (stell dich breitbeinig und gerade hin, die Beine ca. hütbreit, lass deinen 

Oberkörper hängen und schütel dich aus; richte dich nun Wirbel für Wirbel auf, den Kopf zuletzt … 
So stehst du sicher!) 

Deine Bewegungen und Gesik 
• Mache keine hekischen Bewegungen 
• Versuche, dir Unsicherheitsgesten bewusst zu machen (von einem Fuß auf den anderen Wackeln, mit 

einem Sit spielen …) 
• Bewege dich trotzdem natürlich! 

Dein Blickkontakt 
• Schau die Teilnehmenden in die Augen, um vertrauensvolle Beziehungen herzustellen 
• Versichere dir die Aufmerksamkeit 
• Achte darauf, ob Informaionen behalten werden 
• Fang die körperliche Signale auf (Gähnen, ungeduldig Bewegen, Hin-oder Wegschauen …) 

Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in KommunenAuszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 125 bis 130 
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Verbale Signale: 
Als Moderatorin oder Moderator solltest du immer fragen stat sagen. 
Fragen dienen nicht zur Ablenkung, sondern führen die Diskussion weiter. Fragen bringen Informaionen, 
Meinungen und verborgenes Wissen zum Vorschein und halten das Gespräch im Gang. Fragen sind als 
Moderatorin oder Moderator dein wichigstes Instrument! 

• Durch Fragen will ich etwas Neues bergen! 
• Ich frage mit Neugierde und will auch andere auf die Antwort neugierig machen! 
• Wenn ich frage, will ich die Ohren öfnen und Aufmerksamkeit wecken! 
• Durch Fragen will ich Vertrauen wecken und Mauern abbauen! 
• Wenn ich frage, wende ich mich an die Gruppe und will niemand Einzelnen beschämen, verletzen 

oder ausschlie ßen. 
• Mich interessieren die vielen und individuell unterschiedlichen Meinungen und Ideen! 

Es gibt verschiedene Arten von Fragen: 
Ofene Fragen 
Ofene Fragen fragen Informaionen ab, z. B. „Welche Infos fehlen noch für die Planung …?“ Sie begin-

nen mit: „Welche …“, „Was … “, „Wie … “ und werden als partnerschatlich empfunden. 

Geschlossene Fragen 
Geschlossene Fragen fordern zur eindeuigen Stellungnahme auf, z. B. „Passt euch Freitag um 13.30 
Uhr?“ Sie beginnen mit einem Verb und lassen nur wenige Antworten zu (ja/nein). Sie wirken steuernd, 
daher solltest du diese Fragen nur stel len, wenn eine Entscheidung verbindlich getrofen werden soll, 
oder sie der Gruppe überlassen. 

Rangierfragen 
Rangierfragen konzentrieren auf das Wesentliche, z. B. „Wann möchtest du, dass wir ausführlich darüber 
reden?“; „In wel chen Punkten deines Problems bist du mit ihm einer Meinung?“ Sie beginnen mit einem 
Verb oder Fragewort und helfen, beim Gesprächsgegenstand zu bleiben. 

Spiegelungsfragen (Rückkopplungsfragen) 
Spiegelungsfragen helfen, Posiionen (und Emoionen) zu verdeutlichen und beziehen sich auf das Ge-

genüber, z. B. „Wenn ich dich recht verstanden habe, meinst du … ?“ Sie beginnen im Regelfall mit einem 
Fragewort und geben die Inhalte des Gesagten direkt oder in klarer Worten wieder. 

Quelle: Saul, Siegmar: Führen Durch Kommunikaion. Beltz WeiterbilDung 

Hier noch ein paar Anregungen, wenn du an besimmten Stellen deiner Moderaion nicht mehr weiter 
weißt … 

www.pinking.de 
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Relexion einer Moderaion 
Nach einer erfolgreichen oder schwierigen Moderaion relekierst du das Geschehene und dein Verhal-
ten. Nimm dir 30 bis 60 Minuten Zeit, Zetel und Sit und lass deine Moderaion Revue passieren. 
Folgende Frage helfen dir, dabei gezielt vor zugehen. Lies dir die Fragen durch, merk sie dir und kläre 
sie mit deinem Mitmoderator, deiner Mitmodreatorin bei einem Spaziergang oder für dich allein in der 
Badewanne … 

Objekive Ebene (Fakten): Was ist passiert? 
An welche Momente der Moderaion erinnerst du dich? 
Rekonstruiere den tatsächlichen Ablauf! 
Wie hat sich der Raum verändert, z. B. Plakate, Sitzordnung? 
Welche Personen waren beteiligt? 
Erinnerst du dich an ihre Taten und Akionen, an Gesten und Mimiken? 
Welche Sätze und Worte fallen dir ein, die gesagt wurden? 

Relexive Ebene (Gefühle): Wie bewertest du das Geschehen emoional? 
Welche Situaionen haben dich besonders bewegt? 
Was waren die posiiven Momente, an die du dich erinnerst? 
Wann warst du zufrieden? Rekonstruiere die Situaion und deine Gefühle! 
Worüber hast du dich gefreut? 
Was waren die Tiefpunkte? 
Gab es schwierige Momente für dich? 
Welche negaiven Gefühle hatest du? 
Worüber hast du dich geärgert? 

Interpretaive Ebene (Bedeutung): Wie relekierst und interpreierst du das Geschehene? 
Was bedeutet dir die Moderaion? 
Such dir einen der negaiven Momente aus: Was ist der Situaion vorausgegangen? 
Erinnerst du dich an ähnliche Erfahrungen, mit denen du die Situaion vergleichen kannst? 
Was können die Ursachen für die Schwierigkeiten sein? 
Welche Handlungsmöglichkeiten hast du allgemein als Moderatorin oder Moderator und in so einem 
Moment? 
Führe dir wieder die gesamte Moderaion vor Augen: Was würdest du wieder so machen, wie du es ge-

tan hast, weil es gut gelaufen ist? 

Entscheidungsebene (Ergebnis): Konsequenzen ziehen … 
Wie kannst du deine relekierten Erfahrungen für dich nutzbar machen? 
Was möchtest du für zuküntige Moderaionen mitnehmen? 
Welche Handlungen schließen sich noch an deine Moderaion an? 
Schreibe dir deine wichigsten Schlussfolgerungen auf! 

Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in KommunenAuszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 125 bis 130 
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Vorbereitung einer Moderaion 
Es gibt nicht „die“ eine Moderaionssituaion, sondern jede Situaion ist speziisch: z. B. Klein- oder Großg-

ruppen, Show-, ergebnisorienierte oder Wissen vermitelnde Veranstaltung. Jede Moderaion erfordert 
unterschiedliches Handwerkszeug und geht von verschiedenen Haltungen aus. Z. B. ist bei einer Show-o-

rienierten Veranstaltung das Interesse für das Wissen aus der Gruppe eher klein, der Entertainmentsfa-

ktor dagegen hoch. Bei einer ergebnisorienierter Moderaion ist das Interesse am Wissen der Gruppe 
groß, und die Aufmerksamkeit ist auf die Ergebnisse gerichtet.

Überlege gut, wie viele Moderatoren/Co-Moderatoren du bei welcher Gruppengröße brauchst (50 Perso-

nen nie allein! Ab ca. 16 Personen am besten im Tandem moderieren!)
Die zur Verfügung stehende Zeit ist im Moderaionsprozess eine zentrale Größe. Jede ausgewählte  
Methode muss in der zur Verfügung stehenden Zeit gute Ergebnisse bringen. Nicht vergessen: Die Zeit 
vergeht meistens viel zu schnell und nicht wie geplant. Manchmal sind weniger Methoden mehr!
Zur Planung einer Moderaion orienierst du dich an den Phasen des Moderaionszirkels, die du im folgen-

den Kapitel indest.

Zuvor indest du hier eine Tabelle, mit der du eine Moderaion konkret vorbereiten kannst.

Uhrzeit  Phase / Ziel der Einheit Methode/ Zeit  Material
  Einheit (z. B. geplante  konkrete Schrite
   Weiterverwendung der
   entstehenden Ergebnisse)

bis 17:00  Ankommen  Atmosphäre gestalten  Anwärmerplakate,  30 min  Willkommensplakat;
   Begrüßung  dicke Site;
     Anwärmerplakate

Hier ein paar Tipps für die Vorbereitung einer Moderaion:

Vorher

• Zeitablauf und Flexibilität des Zeitrahmens vorher durchspielen!
• Methoden wählen, die zur Zielgruppe passen. Vorher Informaionen über die Arbeitsgruppe, ihre 

Erfahrungen, Erwartungen und Vorstellungen einholen!
• Auswahl der Methoden vom zu erreichenden Ziel und der gewünschten Ergebnisqualität her denken: 

Was soll hinterher rauskommen?
• Methoden nicht allein, sondern im Team planen, um sich nicht in eine Methode zu verlieben/zu 

verhakeln, die nicht passt …
• Entscheidungsintensive Moderaion (z. B. Jury-Prozesse) detailliert planen
• Klar machen, in welcher Form Ergebnisse und Lernerfolge entstehen, dokumeniert und weiter 

verwendet werden sollen

Während
• Kennlernrunden sind nicht zwingend für jeden Prozess nöig, aber die Gestaltung des Einsiegs ist 

immer ausschlaggebend! Bei knapper Zeit schat eine kurze Namenrunde (mit einer neten Frage) 
eine eröfnende Atmosphäre.

• In Gruppenarbeitsphasen sicher stellen, dass entsprechend der Aufgabe gearbeitet wird, bzw. die 
Gruppe an der selbst gestellten Aufgabe arbeitet. Du kannst z. B. Zwischenstände einholen durch 
Gruppenbesuche, gegenseiige Gruppenbesuche, zu verabredeter Zeit einen Vertreter pro Gruppe 
biten, über ihren Stand zu berichten …

• den Teilnehmenden Raum für ihre Experise, für ihr Wissen geben. Leute mit den Rollen einbinden, 
die sie gut können und auch einnehmen wollen.

• Protokollanten und „lebende Ergebnisspeicher“ („Reporter“) sind wichige Unterstützer 

Quelle: Anja Durdel, Deutsche Kinder- und Jugendsitung

Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in KommunenAuszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 9 bis 14 

Ergebnisorientierte Moderation



37

Was kommt in den Moderaionskofer?
Als Moderatorin oder Moderator ist dein Handwerkszeug der Moderaionskofer. Es muss nicht unbe-

dingt ein Kofer sein, manchmal reicht ein Stobeutel aus. Wichig ist der Inhalt. Hier die wichigsten 
Materialien:

Diese Liste umfasst die minimale Ausstatung eines Moderators. Zusätzlich kannst du auch folgende 
Materialien mitnehmen:

• Pfeile
• Nadelkissen
• Magnete
• Smilies
• Absimmungskarten (rot/grün)
• Schnur/Wolle
• Wolken, verschiedene Größen
• Sprechblasen
• Teppichmesser

Was

Moderaionsmarker mitel 
(<5 mm)

Moderaionsmarker mitel 
(<5 mm)

Moderaionsmarker groß 
(>5 mm)

Kärtchen rechteckig
(weiß + bunt)

Kärtchen rund (bunt)

Kärtchen oval (bunt)

Kreppband

Pinnadeln

Klebepunkte, verschiedene 
Farben und Größen

Klebesite

Schere

Wichig

eckige Spitze

eckige Spitze

eckige Spitze

schonend für Wände und 
Putz

„echte“ mod.Pinnnadeln

Wie viel

Blau, Grün, Schwarz
Rot

Schwarz
mind. so viele wie TN

Blau, Grün, Schwarz
Rot

mind. 500

mind. 200

Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in KommunenAuszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 9 bis 14 
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Ablauf einer Moderaion anhand des Moderaionszirkels
Der Ablauf einer Moderaion gliedert sich in mehrere Phasen. Am einfachsten orienierst du dich am 
Moderaionszirkel. Du benutzt ihn zur Vorbereitung und Durchführung der Moderaion. Im Nachhinein 
gibt er dir eine Orienierung, anhand derer du den Prozess relekieren kannst. Die fünf Phasen sind:

Jede Phase gliedert sich in einzelne Schrite, die jeweils eigene Ziele und Methoden haben. Was konkret 
passiert und welche Methoden sich wofür eignen, indest du auf den nächsten Seiten. Eine ausführliche 
Beschreibung der Methoden und ihrer Funkionen indest du in der Methodensammlung im Kapitel 2.
Die Phasen des Moderaionszirkels sind aber nicht nur für den Gesamtablauf gedacht. In jedem Gespräch 
und in jeder Methode wiederholen sie sich: Eröfnen, Rahmen festlegen, Zusammentragen von Ideen und 
Informaionen, Schwerpunkte setzen, Kernfrage oder Problemstellung deinieren, sich austauschen, Wis-

sen erarbeiten und Verietes analysieren, Schlüsse ziehen, nächste Schrite planen und abschließen.

Hinweis: Bis ca. 60% der Arbeitszeit können die Phasen „Einsteigen” und „Themen festlegen“ einnehmen! 
Auch wenn sie kürzer wären, sind sie entscheidend für die Qualität der Arbeit. Hier klärt die Gruppe die 
Grundlagen ihres Zusammenseins, indem sie sich bewusst oder unbewusst ihre inhaltliche und soziale 
Basis schat und die gemeinsamen Ziele ideniiziert. Wenn hierbei alle gleichermaßen die Chance haben, 
sich einzubringen und ein klares Bild davon zu bekommen, wo es hingehen soll (Ziele) und woran sie arbe-

iten wollen (Themen), ist die Arbeitsphase produkiv und die Ideniikaion hoch.
Die invesierte Zeit zahlt sich aus! Für die Moderaion ist es wichig, den Beginn gut vorzubereiten.

Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in KommunenAuszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 9 bis 14 
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Die folgende Tabelle stellt die verschiedenen Phasen und ihre Funkionen sowie Methodenvorschläge 
dar.

Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in KommunenAuszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 9 bis 14 

Phase Funktionen Methoden
(siehe Methodensammlung) und Platz für eigene Ideen

1. Einsteigen Ankommen
sich willkommen fühlen
grüßen und begrüßt werden 
 

sich kennen lernen und ein 
Team werden
Namen lernen
Vertrauen und Lust auf 
Zusammenarbeit wecken

Grundlagen der 
Zusammenarbeit klären
Erwartungen klären
Methodik abstimmen
Protokoll vereinbaren
gemeinsame Ziele definieren
gemeinsame Seminarregeln 
definieren

Angenehme Gestaltung des Raumes (Stuhlkreis), Getränke, 
Willkommensplakat, Musik … 
Anwärmerplakate
Namenskreuzworträtsel
Stimmungsbild: Meine Batterien sind … 

Vorstellungsrunde mit Maskottchen
Contacta (Bingo)
Menschenleine (Reihe bilden)
Kreisalphabet
Zeitungsschlagen
weitere Kennenlernspiele: siehe Spielesammlung

Erfahrungsaustausch Teamarbeit
Fragebogen vor der Veranstaltung
Erwartungscheck: „Was soll hier passieren?“ 
Ablaufplakat

2. Themen festlegen a) Sammeln
Zusammentragen von Ideen und 
Informationen
Ideen sammeln
alle TN einbeziehen
Kreativität wecken

b) Auswählen
Schwerpunkte setzen, Kernfrage 
oder Problemstellung definieren
Thema visualisieren
Fragestellungen formulieren

Themen auswählen
Prioritäten setzen
Ziel des Treffens klären
Zeitplanung und Tagesordung 
überprüfen

Brainstorming
ABC Brainstorming
Kartenabfrage
Assoziationsspiel Ferrari
Bild-Assoziation
Begriffsimplus

Clustern
Punkteabfrage
Themenspeicher (Parkplatz)

Abstimmung
Konsens
Konsens minus eins
5-Finger-Konsens
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Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in KommunenAuszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 9 bis 14 

Phase Funktionen Methoden
(siehe Methodensammlung) und Platz für eigene Ideen

3. Themen 
bearbeiten

Wissenserwerb organisieren
Grundbegriffe klären
Verstehen

Beiträge visualisieren
TN einbeziehen
Ideen festhalten
Verknüpfungen machen

Problem bearbeiten
Problemlage ausfindig machen
Ursachen analysieren
Lösungsalternativen entwickeln
Entscheiden
Ergebnisse sichern

Diskussion führen
Informationen sammeln
offene Fragen klären
Zusammenhänge sehen
gewichten, ordnen
Wissen erwerben
Wertungen, Meinungen abbilden
zusammenfassen

Pausen machen

Schwierige Situationen meistern

Impuls-Wörter definieren
Input

(Netz)Bilder zur Visualisierung
Mindmap
„Alle in einem Boot“ – bildhafte Problemdarstellung
Standbild

Gruppen einteilen: Abzählen, Molekül, Obstsalat, Familie Hase
Kleingruppenarbeit
Problem - Idee - Hürde - Tipp
SOFT-Analyse (SWOT-Analyse)
Bewahren und Verbessern
4-Felder-Plakate
Sprichwort-Runde
Forumstheater
Expertengespräch zur Ergebnisweitergabe
Markt der Möglichkeiten

Maskottchen oder Talking Stick
Redeliste
visualisierte Diskussion
Zwiebelschalen-Diskussion
Stille Diskussion
Pro-Contra

4. Maßnahmen planen inhaltlich Auswerten
Resümee ziehen
Konsequenzen überlegen

planen und verabreden
nächste Schritte planen
Verantwortlichkeiten verteilen
Zeit einteilen
Folgetreffen vereinbaren

Follow-Up planen
Zwiebelschalen-Diskussion
Mindmap
Farbe bekennen (Skala Zielakzeptanz) 
Maßnahmenplan
GANNT-Diagramm

5. Abschließen Rückmelden
gemeinsame Reflexion
persönliches Feedback

Verabschieden und Wiedersehen

Blitzlicht
Stimmungsbarometer
Latschenfeedback
Daumenfeedback
Wasserschöpfen
Raumschiff (Theater)
Auswertungszielscheibe
Brief an mich
Brief an dich
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Großgruppenverfahren
Am Ende der Methodensammlung indest du auch Großgruppenverfahren, die sich für größere Gruppen 
ab ca. 20 Personen eignen. Sie haben meist einen eigenen inneren Ablauf. Folgende Verfahren werden 
vorgestellt:

• Tischdiskussionen 

• Fishbowl-Diskussion 

• Zukuntswerkstat 

• Open Space
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Sille Diskussion
Funkion       Größe   Zeit   Material 
Meinungsaustausch ohne gegenseiiges Unterbrechen, viele  bis 20 TN   20-40 Min.  großes Plakat (2-3 m²), Site für alle Beteiligten 
Ideen werden gleichzeiig zusammengetragen und schritlich  
festgehalten; Bezüge werden visualisiert

Bei der sillen Diskussion wird kein Wort gesprochen. Die Fragestellung oder das Thema wird in die Mite 
eines riesigen Plakats geschrieben. 

Nach einer kleinen Einführung durch dich als Moderatorin oder Moderator wird eine Diskussion schritlich 
geführt: Irgendjemand schreibt etwas zu der Frage auf, die anderen können darauf Bezug nehmen oder an 
anderer Stelle einen neuen Diskussionsfaden starten. Wenn die Zeit um ist, wird das Ergebnis schweigend 
betrachtet. Danach könnt ihr euch noch über den Verlauf und die Ergebnisse austauschen. 

 

Hinweis: 
Die sille Diskussion ist eine sehr schöneAbwechslung zu „normalen“ Diskussionen im Plenum.Alle kommen 
gleichermaßen zu „Sit“ und es wird keiner unterbrochen. Die schritliche Form der Diskussion zwingt die TN 
dazu, ihre Beiträge kurz und präzise zu formulieren. Der Verlauf der Diskussion ist hinterher noch erkennbar. 

 

Variaion: 
Du kannst auch verschiedene Tische mit verschiedenen Themen und je 2-4 Stühlen anordnen. Je Tisch indet 
ca. 4 bis 10 Minuten lang eine Murmelrunde stat und die Ergebnisse werden auf das Papier geschrieben, 
bevor die Gruppe zum nächsten Tisch wechselt. Ergänzend kann eine Person sitzen bleiben und der nächsten 
Gruppe den Stand der Dinge erklären. 

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 72  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen

Beispielmethode stille Diskussion
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Anwärmerplakate
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Im Raum ankommen, Akionsmöglichkeit,  ab 5 TN   10-20 Min.  vorbereitete Plakate 
inhaltliche Anreißer

Im Raum hängen Plakate, die Fragestellungen zum Thema beinhalten. Die TN bewegen sich (eventuell mit 
Musik) durch den Raum und schreiben ihre Ideen und Kommentare auf die Plakate. Wenn einige TN in den 
ersten zehn Minuten vor dem oiziellen Beginn nach und nach eintrefen, kannst du mit den Anwärmerplak-

aten eine gute Beschätigungsmöglichkeit für die Wartenden anbieten.

Mögliche Fragen:

• Wann ist das heuige Trefen für dich ein Erfolg?

• Ein Außerirdischer würde zu „Thema X“ sagen …

• Was fällt dir spontan zu „Mitbesimmung“ ein?

• Wenn du allmächig wärst, was würdest du in deiner Schule verändern? 

• „Jugend“ und „Demokraie“ – wie passt das zusammen?

• Meine bisherigen Erfahrungen zu „Thema X“: …

Die Nennungen werden später der Gruppe vorgelesen und sollten im Verlauf des Trefens noch mal aufge-

grifen werden.

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 16  

 

Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen

Beispielmethode Anwärmerplakat
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Grundlagen der Zusammenarbeit klären 

Zu Beginn einer Moderaion oder auch am Anfang einer methodischen Einheit werden die Grundlagen 
der weiteren gemeinsamen Arbeit geklärt. Du sorgst hier dafür, dass alle TN die Möglichkeit bekommen, 
ihre inhaltlichen, methodischen und anderen Erwartungen zu arikulieren. Die Gruppe soll sich gemein-

sam auf die übergeordneten Ziele des Trefens verständigen. Damit kannst du verhindern, dass einzelne
Teilnehmende, die zu Beginn besonders (vor)laut oder (vor)überlegt autreten, den Rahmen des Trefens 
alleine und ohne Rücksprache deinieren.

Nichts ist für die Gruppe und die TN frustrierender, als wenn im Nachhinein festgestellt wird: „Wir 
haten zwar Spaß, haben aber nicht wirklich an dem gearbeitet, was wichig gewesen wäre.“ Auch die 
Phänomene der vergeudeten Zeit, des Nicht-Wirklich-Vorangekommen-Seins oder fehlender Konzen-

traion und mangelnder Produkivität kann in der Phase „Einsteigen“ von Anfang etwas entgegengesetzt 
werden.

Wenn eine Gruppe noch nie zusammen gearbeitet hat oder die TN unterschiedliche Arbeitsweisen und 
Verfahrensweisen aus verschiedenen Organisaionszusammenhängen gewohnt sind, ist es besonders 
sinnvoll, zu Beginn die Art des Arbeitens gemeinsam zu klären. Einerseits machst du das als Moderatorin 
oder Moderator, indem du deine Aufgabe und dein Vorgehen beschreibst, z. B. indem du auf Grundlagen 
der Visualisierung verweist. Du beschreibst dein Ziel, möglichst alle TN mit ihren Ideen zu integrieren 
und einen parizipaiven Prozess zu gestalten. Andererseits kann sich die Gruppe auch eigene verbindli-
che Regeln geben.

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 23 bis 27  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen

Grundlagen der Zusammenarbeit
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Erfahrungsaustausch über Teamarbeit
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Erfahrungen von Gruppenarbeit   bis 25 TN   20-40 Min.  Wandplakat, dicke Site,  große DIN-A3-Bläter, Site
relekieren, Vereinbarungen trefent

Du als Moderatorin oder Moderator stellst nacheinander folgende Fragen, um die Erfahrungen der TN in 
Bezug auf Teamarbeit transparent zu machen und um eigene Regeln der Zusammenarbeit zu formulie-

ren. Stelle sicher, dass die Regeln aufgeschrieben werden!

Dazu kannst du z. B. die ersten Fragen an die gesamte Gruppe stellen, wovon auf die erste Frage reihum 
jeder antwortet, auf die weiteren je ca. 3 bis 7 TN ihre Erfahrungen nennen. Die letzte Frage kannst du 
dann in 2er-Gruppen schritlich auf DIN-A3-Blätern beantworten lassen, die anschließend vorgelesen 
werden:

1) Mit welchen Gruppen hast du schon einmal zusammen gearbeitet?
2) Welche posiiven Erfahrungen hast du dabei gemacht?
3) Was hat dir in der Zusammenarbeit nicht gefallen?
4) Woran könnte das gelegen haben?
5) Was konntest du aus diesen Erfahrungen lernen?
6) Welche konkreten Regeln der Zusammenarbeit wollt ihr euch als Gruppe hier geben?

Fragen nach dem ORIE-Verfahren der Technology of Paricipaion 

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 23 bis 27  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen
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Inhaltliche Erwartungen klären und gemeinsame Ziele setzen

Fragebogen vor der Veranstaltung
Funkion    Größe   Zeit   Material 
Themensammlung,  bis 25 TN   mind. 7 Min. Wandplakat, dicke Site,  (Moderaionskarten)
Überblick über Vorwissen   Vorbereitung
     Auswertung 

Um die möglichen Ziele und vorhandenen Erwartungen der TN schon im Vorfeld zu kennen, ist es hilfrei-
ch, vor einem Seminar oder einem Kongress einen Fragebogen zu verschicken, auf dem in wenigen und 
klar formulierten Fragen nach den Erwartungen gefragt wird. Die Seminarleitung oder die Moderaion 
kann sich besser auf die TN einstellen und parizipaiver arbeiten. Weiter setzen sich so die TN bereits 
im Vorfeld mit ihren Erwartungen auseinander. Zu Beginn des Seminars kannst du dann der Gruppe die 
Ergebnisse vorstellen und diese als Ausgangspunkt für eine veriete Erwartungsklärung nutzen.

Überschätze die Rücklaufquote nicht, als Daumengröße gilt eine Quote von ca. 10%. Je öter Fragebogen 
vor Veranstaltungen verschickt werden und die TN merken, dass die Konzepion des Seminars entspre-

chend ihrer Wünsche erfolgt, desto selbstverständlicher wird dieses Instrument.

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 23 bis 27  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen
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Erwartungscheck: „Was soll hier passieren?“

Fragebogen vor der Veranstaltung
Funkion    Größe   Zeit   Material 
Erwartungen der TN erfassen,  bis 25 TN   mind. 7 Min. Wandplakat, dicke Site,  (Moderaionskarten)
Erarbeitung von Seminarregeln   
      

Du als Moderatorin oder Moderator verteilst große Papierbläter (DIN A3), auf denen zwei Fragen 
stehen:

„Was soll hier passieren?“

und

„Was soll hier auf keinen Fall passieren?”

Die TN füllen die Plakate zu zweit aus.

Anschließend lesen die Paare ihre Erwartungen reihum vor, und du visualisierst diese auf einem großen 
Plakat mit.

Hinweis: Diese Fragen können sich sowohl auf die Inhalte, also auch auf die Form und Regeln der gemein-

samen Arbeit beziehen. Diese Methode kann also zur Erwartungsabfrage und zur Klärung der Seminarre-

geln dienen! In dem Fall solltet ihr darüber sprechen, ob alle mit den Nennungen einverstanden sind, was 
ergänzt oder korrigiert werden muss. Nach der Diskussion der Nennungen könnte auch die gemeinsame 
Zielstellung des Trefens formuliert werden. Frage danach, welche übergeordneten Ziele verfolgt werden 
sollen und visualisiere die Zielformulierungen, mit der alle einverstanden sind.

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 23 bis 27  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen
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Ablaufplakat
Funkion    Größe   Zeit   Material 
Transparenz über Rahmen und  egal   10 Min.  Wandplakat, dicke Site,  (Moderaionskarten)
Verbindlichkeit zu schafen   
      

Schreib den vom Moderaionsteam vorab als Vorschlag erstellten Ablaufplan auf ein großes Blat Papier 
ab z. B. als Flipchart-Plakat. Schreib die Uhrzeiten von Beginn, Ende und möglichen Pausen fest. Du 
kannst auch besimmte Programmteile farbig hervorheben. Stell den TN das Programm als Vorschlag vor 
und frag sie, ob sie Ergänzungen oder Anregungen haben. Anhand der vereinbarten Ziele und Inhalte 
wird der Ablaufplan noch einmal gemeinsam abgesimmt und wenn nöig verändert. Häng den Ablau-

fplan für alle sichtbar im Raum auf, so können die TN und die Moderaion die Einhaltung der Zeit überp-

rüfen.

Sollten einige TN früher weg müssen (zu Beginn abfragen!), ist es anzuraten, die Sitzung gemeinsam 
früher zu beenden.

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 23 bis 27  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen
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„Alle in einem Boot“ - bildhate Problemdarstellung
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Probleme, Ideen und nicht bewusste  3-12 TN   40-60 Min.  großes Plakat, Kreide oder Buntsite
Zusammenhänge oder Todgeschwiegenes   
bergen und bearbeit machen      

Unter dem Moto „Wir sitzen alle in einem Boot“ zeichnen die TN in Kleingruppen oder alle gemeinsam 
ein Boot auf ein großes Plakat. Das Boot stellt je nach Thema eine Veranstaltung, die eigene Organi-
saion oder das eigene Projekt, eine Problemstellung, ein speziisches Vorhaben, etc. dar. Z. B. Wach-

smalkreiden oder Fingerfarben anbieten und aufordern:

„Malen wir die aktuelle Situaion unserer Organisaion/Veranstaltung/Youth Bank … !“ Fragen wie z. B. 

• „Welche Art Boot ist es, ein Motorboot, ein Segelschif, ein alter Fischkuter oder ein Katamaran?“
• „Wie wird das Boot gelenkt?“
• „Wer steuert das Boot?“
• „Gibt es einen Retungsring?“
• „Wohin fährt oder treibt das Boot?“
• „Ist das Boot allein auf weiter See?“

… lassen eine lebhate Diskussion in Bildern entstehen, in der unterschiedliche Sichtweisen von 
scheinbar Selbstverständlichem zum Ausdruck kommen und Dinge ausgesprochen werden, die sonst 
ungeschriebenen „Schweigegesetzen“ unterliegen.

Anschließend wir das Bild ausgewertet. Dazu wird es zunächst noch einmal beschrieben und alle erzähl-
en, was sie dargestellt haben. Nun geht es daran, an unterschiedlichen Punkten anzusetzen und Alterna-

iven zu überlegen. Die Alternaiven werden visualisiert und es kann eine Diskussion über erste Umset-
zungsschrite erfolgen.

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 59  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen

Bildhafte Problemdarstellung
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Maßnahmen planen

In der Phase „Themen bearbeiten“ zeichnet sich manchmal schon ab, welche nächsten Schrite und 
Maßnahmen über das Trefen hinaus anstehen. Dennoch sollten die Maßnahmen auch noch einmal extra
geplant und verabredet werden. Es ist wichig, dafür ausreichend Zeit einzuräumen, um die entstandene 
Energie in verbindliche Verantwortungsteilung zu überführen und die Moivaion über das Trefen hinaus 
aufrechtzuerhalten. Die TN klären daher in dieser Phase der Moderaion, was getan wird, wer welche 
Aufgaben übernimmt und welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen.

Du als Moderatorin oder Moderator gestaltest diese Phase und unterstützt die Gruppe dabei:

• Ergebnisse festhalten und deutlich machen 

• Schlussfolgerungen ziehen 

• Zeit für Relekion: Gibt es ofene Fragen? Blick auf den Themenspeicher 

• Planen, was zu tun ist: nächste Schrite deinieren, terminieren und festhalten 

• Verantwortlichkeiten verteilen 

• Termin, Ort und Moderaion für das nächste Trefen festmachen 

• Adressliste erstellen und E-Mail-Verteiler einrichten

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 75 bis 81  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen

Maßnahmen planen
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Follow–Up planen
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Erfolg über das Trefen hinaus sicher stellen     45 Min.  

Unter dem Moto „Wir sitzen alle in einem Boot“ zeichnen die TN in Kleingruppen oder alle gemeinsam 
ein Boot auf ein großes Plakat. Das Boot stellt je nach Thema eine Veranstaltung, die eigene Organi-
saion oder das eigene Projekt, eine Problemstellung, ein speziisches Vorhaben, etc. dar. Z. B. Wach-

smalkreiden oder Fingerfarben anbieten und aufordern:

„Malen wir die aktuelle Situaion unserer Organisaion/Veranstaltung/Youth Bank … !“ Fragen wie z. B. 

• „Welche Art Boot ist es, ein Motorboot, ein Segelschif, ein alter Fischkuter oder ein Katamaran?“
• „Wie wird das Boot gelenkt?“
• „Wer steuert das Boot?“
• „Gibt es einen Retungsring?“
• „Wohin fährt oder treibt das Boot?“
• „Ist das Boot allein auf weiter See?“

Der englische Begrif Follow-Up bedeutet: “einen Erfolg fortsetzen, ausbauen und weiter verfolgen”. 
Als Moderatorin oder Moderator kannst du die Gruppe darauf hinweisen. Gib entsprechend Zeit auf 
dem Trefen oder am Ende einer Einheit, damit sich die Gruppe mit der Nachbereitung ihrer Themen 
beschätigen kann: z. B. „Wie wollt ihr euren Erfolg über das heuige Trefen hinaus weiter verfolgen?“ 
Am besten ist, ein Nachbereitungstrefen zu planen und sofort Termin, Ort, Tagesordnungspunkte bzw. 
Themen und Moderaion zu vereinbaren.

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 75 bis 81  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen
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Zwiebelschalen-Diskussion
Funkion     Größe   Zeit   Material 
In wechselnden Paargesprächen      45 Min.  Innen- und Außenkreis   

ein Resümee ziehenund Konsequenzen  
überlegen

Du kennst die Zwiebelschalen-Diskussion aus der Phase „Themen bearbeiten“ 
Um sie für den Abschluss einer Einheit zu verwenden, kannst du nacheinander folgende Fragen stellen. 
Die wechselnden Gesprächspartner ziehen dabei je 3-5 Minuten zusammen ein Resümee:

1) Was haben wir alles gemacht?
2) Was waren die Highlights?
3) Wobei hast du dich am Stärksten engagiert?
4) Welche Konsequenzen ergeben sich für die Gruppe aus dem Erarbeiteten?
5) Welche nächsten Schrite wollt ihr gehen?
6) Welche Maßnahmen ergeben sich für euch zunächst kurz-, dann mitel- und langfrisig?
7) Für was würdest du gerne konkrete Verantwortung übernehmen?

Fragen nach dem ORIE-Verfahren der Technology of Paricipaion®
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Farbe bekennen (Skala Zielakzeptanz)
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Verbindlichkeit der TN abfragen;  2-20 TN   5-10 Min.   vorbereitetes Plakat, Klebepunkte
Transparenz über zu erwartende
Verantwortungsübernahme
und Akzeptanz der Ziele herstellen         

Fordere die TN auf, sich auf der Skala durch das Kleben eines Klebepunktes zu posiionieren. Dadurch 
schafst du Transparenz über die Akzeptanz der formulierten Projektziele und darüber, wie stark die zu 
erwartenden Verbindlichkeit der TN für anstehende Aufgaben sein wird. Achte darauf, dabei eine Atmo-

sphäre der Ofenheit zu schafen. Eine ehrliche Angabe hilt der Gruppe mehr, als wenn durch Gruppen-

druck eine hohe Wertung statindet, an die sich hinterher nur wenige halten.
Wenn die Werte niedrig sind, lohnt es sich, die Ziele zu relekieren und weniger hoch zu stecken.

Farbe bekennen

+ 3 Ich teile dieses Ziel und werde selber alles tun, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen.
+ 2 Ich respekiere das Ziel und werde alles tun, damit dieses Ziel erreicht wird.
+ 1 Ich respekiere das Ziel, aber ich werde mich nicht verplichtet fühlen, mich dafür einzusetzen.
- 1 Ich habe mit dem Ziel nichts zu tun, weil es mir gleichgülig ist.
- 2 Ich will mit dem Ziel nichts zu tun haben, weil ich es ablehne.
- 3 Ich werde alles tun, damit ihr das Ziel nicht erreicht.

Quelle: Die Organizer-Spirale. Eine Anleitung zum Mächig Werden für Kampagnen, Iniiaiven und Projekte. Hrsg. 
v. UMBRUCHBildungswerk für gewalfreie Veränderung. Bonn 1998 (Arbeitshilfe für Selbsthilfe- und Bürgerinit-
iaiven Nr. 18)
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Maßnahmenplan
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Verbindlichkeit schafen,,  3-25 TN   20-45 Min.  vorbereitetes Wandplakat,
Maßnahmen sichtbar festhalten      dicke Moderaionsmarker
Überblick über geplante Maßnahmen schafen      

Fordere die TN auf, sich auf der Skala durch das Kleben eines Klebepunktes zu posiionieren. Dadurch 
schafst du Transparenz über die Akzeptanz der formulierten Projektziele und darüber, wie stark die zu 
erwartenden Verbindlichkeit der TN für anstehende Aufgaben sein wird. Achte darauf, dabei eine Atmo-

sphäre der Ofenheit zu schafen. Eine ehrliche Angabe hilt der Gruppe mehr, als wenn durch Gruppen-

druck eine hohe Wertung statindet, an die sich hinterher nur wenige halten.
Wenn die Werte niedrig sind, lohnt es sich, die Ziele zu relekieren und weniger hoch zu stecken.

Male eine Tabellen mit den Spalten „Was (ist zu tun)?“ „Wer (übernimmt dafür die Hauptverantwor-
tung)?“, „Mit wem (Helfende)?“, „Erster Schrit!“, und „Bis wann (soll die geplante Maßnahme erledigt 
sein)?“.

Als Moderatorin oder Moderator hängst du das Plakat an die Pinnwand und füllst auf Zuruf der Gruppe 
Zeile für Zeile aus. Du achtest darauf, dass in jeder Spalte eine konkrete und verbindliche Angabe steht, 
eine auszuführende Akion, z. B. „Pressemiteilung schreiben“.

Wichig:
In die Spalte „Bis wann?“ ein Datum schreiben, denn eine Angabe wie „in zwei Wochen“ verliert nach 
dem Trefen schnell an Güligkeit.

Variaion:
Ergänzend können noch Spalten eingefügt werden, z. B. „Material? (Welche Materialien sind für die Er-
ledigung der Maßnahme notwenig?)“, „Kontrolle? (Wer kontrolliert die Erledigung dieser Maßnahme und 
unterstützt, falls es Schwierigkeiten gibt?)“.
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GANNT-Diagramm
Funkion     Größe   Zeit   Material 
langfrisige Zeit- und Arbeitsplanung, 1-12 TN   45-75 Min.  vorbereitetes Wandplakat,
Abhängigkeiten darstellen      dicke Moderaionsmarker, Kärtchen
      

Aus dem Projektmanagement kommt das GANNT-Diagramm:
Ein Arbeitspaket ist eine Sammlung von Maßnahmen, die einem Bereich untergeordnet werden können 
und die die Gruppe z. B. über ein Mindmap deiniert hat. Der visualisierte Zeitplan in Form des Diagram-

ms hilt, Abhängigkeiten darzustellen und den Überblick zu behalten. Der Zeitplan kann für ein einzelnes 
Arbeitspaket, für einen Aufgabenbereich, oder für das gesamte Vorhaben erstellt werden.

Erkläre der Gruppe das Prinzip des GANNT-Diagramms, indem du ein Beispiel visualisierst. Dann sam-

melt ihr feststehende Termine und kommende Veranstaltungen als Grundlage für die Zeitplanung. Dann 
wird die zur Verfügung stehenden Zeit festgelegt und in der x-Achse aufgeschrieben. Auf der y-Achse 
werden die zugehörigen Maßnahmen visualisiert. Die Gruppe soll von hinten beginnen und von der als 
letztes zu erledigenden Maßnahme rückwärts gehend planen. In dem Beispiel wird vom Versand begin-

nend rückwärts überlegt. Du kannst je ein GANNT-Diagramm in Kleingruppen erstellen lassen.

Beispiel:
Projektvorhaben: Schülerkongress
Bereich: Öfentlichkeitsarbeit
Arbeitspaket: Flyer erstellen
Maßnahmen: Text formulieren, Layout erstellen, Druck klären, Flyer unter die Leute bringen
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Simmungsbarometer
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Meinungs- u. Simmungsbild  10-25 TN   10-15 Min.  Vorbereitetes Plakat,
oder Zwischendrin            

Auf einem vorbereiteten Poster wird zu festgelegten Zeitpunkten ein „Simmungsfeedback” eingeholt. 
Etwa können drei Gesichter (lachend, missmuig und neutral) als Kategorien vorgegeben werden. Jeder 
Teilnehmer und jede Teilnehmerin macht passend zur eigenen Simmung ein Kreuz (oder Klebepunkt) in 
einer der drei Kategorien. Das kann ofen oder verdeckt gemacht werden. Kleben viele Punkte auf der 
negaiven Seite der Graik solltest du nach den Ursachen und Moiven fragen und Zeit für ein Gespräch 
in der Gruppe einräumen.

Kommentar:
Wenn du diese Methode während der Veranstaltung fortwährend durchführst, ist sie als Simmungsfee-

dback für die gesamte Veranstaltungsdauer etabliert. Sie kann für Diskussionen oder Veränderungen im 
weiteren Veranstaltungsablauf genutzt werden.
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Daumenfeedback
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Kurzes Simmungsbild   10-20 TN   3-10 Min.   Vorbereitetes Plakat, Klebepunkte,
am Ende oder während der der Veranstaltung           

Beim Daumenfeedback formulierst du als Moderatorin oder Moderator oder einer der TN eine Aussage 
zu der du die allgemeine Simmung wissen willst. Die TN geben ihre Meinung mit dem Daumen bekannt. 
Daumen nach oben = Zusimmung; Daumen nach unten = Ablehnung, Daumen waagrecht = unent-
schlossen.

Hinweis:
Hier könnt ihr kein diferenziertes Meinungsbild wie z. B. beim Latschenfeedback erstellen, da nur drei 
Möglichkeiten gegeben sind. Eignet sich jedoch gut für einfache Fragen.
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Wasserschöpfen
Funkion     Größe   Zeit   Material 
lusiges Simmungsbild, Planschen  egal   20 Min.   Gefäß mit Wasser, 2 Eimer, Schöpkelle, Sonne,   
        möglichst draußen     
   

Die TN sitzen im Kreis, in der Mite steht ein Gefäß mit Wasser, rechts und links je ein Eimer (einer mit 
„Plus“, einer mit „Minus“ gekennzeichnet) und Schöpkelle. Jeder, der möchte geht in die Mite und for-
muliert, was ihm gefallen oder nicht gefallen hat. Bei posiiven Äußerungen wird der Plus-Eimer mit einer 
Schöpkelle Wasser gefüllt, bei negaiven der Minus-Eimer. Falls eine Sache besonders gefallen oder 
missfallen hat, könnt ihr auch 2 Kellen schöpfen lassen. An dem Wasserstand in den Eimern könnt ihr 
abschließend erkennen, ob die posiiven oder die negaiven Seiten überwiegen.
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Raumschif (Theater)
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Assoziaive Auswertung, diferenziertes 10-20 TN   40 Min.   vorbereitetes Bild, Klebepunkte    
Simmungsauswertung im Gespräch        

Hier geht es darum, sich in einem besimmten Raum zu lokalisieren – der Raum steht für die gemeinsa-

me Veranstaltung. Vor der Durchführung wird also ein Raumschif (Brücke, Antrieb, Lit, Hol-Deck, Bar, 
Schlafzimmer, …) oder ein Stadtheater (mit Bühne, Loge, WC, Foyer, Requisite, 1. Rang, Kasse, …) auf ein 
Plakat gemalt. Nun klebt jeder reihum einen Punkt in einen Bereich. Anschließend wird reihum erläutert, 
warum er oder sie sich für diesen oder jenen Bereich entschieden hat.
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Auswertungszielscheibe
Funkion     Größe   Zeit   Material 
diferenziertes Simmungsbild  egal   20 Min.  vorbereitetes Plakat, Sit,  
        ausreichend Klebepunkte in verschiedenen Farben  
      

Du malst eine große Zielscheibe auf ein Plakat. Der äußere Ring erhält z. B. 10 Punkte, der innerste 100. 
Die Scheibe kann jetzt noch durch horizontale, verikale und diagonale Linien aufgeteilt werden, so dass 
mehrere Teilstücke entstehen. Die Teilstücke kannst du unterschiedlich beschriten, z. B. Veranstaltung-

sort, Prozess und Moderaion, Inhalte und Ergebnisse, Atmosphäre und Gruppe. Je nach dem, wozu du 
eine Auswertung möchtest. Jeder TN klebt seine Klebepunkte in die jeweiligen Bereiche der Scheibe und 
bringt so seine Bewertung zum Ausdruck. Anschließend können die Ergebnisse besprochen werden. Die 
Punktebewertung kann auch anonym vollzogen werden, wenn die Scheibe an einem nicht einsehbaren 
Ort aufgehängt wird und dort einige Zeit bleibt.
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Brief an mich
Funkion     Größe   Zeit   Material 
Auf der Veranstaltung einen Vertrag 1-20 TN   10-30 Min.  Papier, Site, Umschläge, Briefmarken
mit sich schließenund sich Tage später 
wieder daran erinnern 

Am Ende einer Veranstaltung schreiben die TN einen Brief an sich selbst. Sie beschreiben kurz, was sie 
gelernt haben und was sie davon in ihrem Alltag wie umsetzen wollen. Der Brief wird adressiert, fran-

kiert und von den Organisatoren eingesammelt. Zu einem besimmten Zeitpunkt (z. B. eine Woche) wird 
der Brief von den Organisatoren abgeschickt. Der Brief dient der Erinnerung, wenn die Ergebnissen und 
Anregungen durch den Alltag schon wieder in den Hintergrund getreten sind.

Anmerkung:
Alles, was einem Schulhet gleicht, behindert die Zielgruppe in ihrer Kreaivität und Spontaneität. Bunte 
große Zetel ohne Linien und Filzsite machen deutlich, dass es hier um die Inhalte und nicht um die 
Form geht.
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Feedbackregeln
Funkion     Größe   Zeit   Material 
persönliche gegenseiige Rückmeldung geben 2-20 TN   10-30 Min.

„Feedback geben“ bedeutet, einer Person eine Miteilung darüber zu geben, wie besimmte Ereignisse 
oder Verhaltensweisen bei dir angekommen sind. Das kannst du mit Lob oder Kriik verbinden. Feedback 
zu erhalten ist für einige Leute zuerst nicht leicht. Sie können Angst davor haben, verletzt zu werden 
oder verbinden Feedback mit negaiven Erfahrungen. Aber in einer ofenen, vertrauensvollen und kon-

strukiven Atmosphäre ist es hilfreich, Feedback zu bekommen, denn es hilt, sich weiterzuentwickeln:

Feedback verstärkt posiive Verhaltensweisen.
Es korrigiert Verhaltensweisen, die dem Betrefenden und der Gruppe nicht weiter helfen, oder die der 
eigentlichen Intenion nicht angepasst oder unverhältnismäßig sind.
Es klärt die Beziehung zwischen Personen und hilt, die anderen besser zu verstehen.
Wenn alle Gruppenmitglieder bereit sind, sich gegenseiig solche Hilfen zu geben, wachsen die Möglic-

hkeiten des Voneinanderlernens. Auf diesem Weg ist es möglich, die eigene Selbstwahrnehmung mit der 
von anderen wahrgenommenen Fremdwahrnehmung abzugleichen und zu korrigieren.

Um gutes Feedback zu geben, gibt es hier in drei Regeln zusammengefasste Hilfestellungen:

1) Posiives vor Negaivem!
Es kann Vertrauen schafen, in der Reihenfolge zuerst das Lob und dann die Kriik zu äußern. Wichig ist, 
als Feedback Gebender verstärkt darauf zu achten, was einem posiiv aufgefallen ist. Kriik fällt vielen 
leider ot schnell ein, doch was ist so gut gewesen, dass es verstärkt und ausgebaut werden sollte?

2) Konkret beschreiben!
Stat eine Person allgemein zu bewerten oder ihr Verhalten zu interpreieren, soll konkret gesagt werden, 
welche Situaion gemeint ist und wie das auf einen persönlich einen gewirkt hat. Etwa: „In der Diskus-

sion bist du mit deiner Simme plötzlich ziemlich laut geworden. Ich fühlte mich dadurch angegrifen und 
in meiner Posiion nicht ernst genommen. Dadurch hate ich auch keine Lust mehr, mit dir weiterzudi-
skuieren und habe mich zurückgezogen.“ Beziehe dich auf ein konkretes Verhalten in einer konkreten 
Situaion.

3) „Ich-Botschaten“ stat „Du-Vorwürfe“!
Wenn du Feedback gibst, gibst du nur deine Wahrnehmung einer besimmten Situaion wieder. Deine 
Wahrnehmung ist wichig, sie kann aber vielleicht anders sein als die des Gegenübers. Achte deshalb 
darauf, dass du beim Feedbackgeben immer nur deine Empingungen beschreibst, stat das Verhalten 
anderer Personen zu interpreieren. Einfacher geht das, wenn man sich tatsächlich auf die eigene Situa-

ion bezieht und die eigene subjekive Sicht mit einer Ich-Botschat wiedergibt: „Ich inde … .“, „Ich fühle 
… “, „Das hat so auf mich gewirkt“ … Dadurch behält der andere die Möglichkeit, die Situaion anders zu 
sehen und ein konstrukives Gespräch kann beginnen. Z. B. stat „Du bist ja so unzuverlässig!“ folgende 
Formulierung wählen: „Ich bin entäuscht, weil ich erwartet hate, dass du diese Aufgabe erledigst und 
das hast du nicht getan“.

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 84 bis 92  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen



63

Themen festlegen
In dieser Phase einer Moderaion oder einer methodischen Einheit geht es zunächst darum, Ideen, Infor-
maionen, Inhalte, Themen oder Wissen für die weitere Arbeit zusammenzutragen.
Im nächsten Schrit werden Prioritäten gesetzt und unter den Themenvorschlägen wird ausgewählt, was 
in der gegebenen Zeit wirklich veriet bearbeitet werden kann.
Mit welchen Methoden die Gruppe für sich sinnvolle Schwerpunkte gemeinsam setzen kann und wie mit 
der Methode des Parkplatzes du mit den Themen umgehen kannst, die aus Zeitgründen
nicht besprochen werden können, indest du unter dem Thema „Auswählen”

Sammeln
Ziel ist, von Anfang an alle Teilnehmenden möglichst stark mit einzubeziehen. Einerseits sollen die TN 
sich integriert fühlen, damit sie sich mit dem Thema und der Gruppe ideniizieren und sie alle gemein-

sam Verantwortung übernehmen. Andererseits steigt die inhaltliche Qualität der Bearbeitung des The-

mas, wenn das Vorwissen und die Erfahrungen aller TN zusammengetragen werden.

Als Moderatorin oder Moderator solltest du die TN anregen, ihr „implizites Wissen“, das sie im Kopf 
haben, zu „explizitem“ Wissen zu machen, also es mit der Gruppe zu teilen. Dazu dient diese Phase der 
Moderaion und folgende Methoden helfen dir dabei.
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Brainstorming
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Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Dynamisches, assoziatives 
Sammeln vieler Ideen in 
Stichworten

1-20 TN mind. 7 Min. Plakate, dicke Stifte

Die TN werfen ihre Ideen in den Raum und eine (oder mehrere) Personen schreiben diese auf einem 
Plakat mit. Dabei gelten folgende Regeln:

Quanität geht vor Qualität: Je mehr Ideen, desto besser!
Jede Kriik – auch Lob – sollen nicht genannt werden. Auch Fragen dürfen in dieser ersten Phase nicht 
gestellt werden, denn sie unterbrechen den Prozess des freien Assoziierens. 
Verboten ist der Satz: „Das haben wir schon.“
Nichts ist unsinnig, absurd, doof, blamabel, schon bekannt oder nicht machbar. Alles ist erlaubt!
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Auch verrückte oder scheinbar unsinnige Ideen ermuigen zu 
weiteren Assoziaionen und sollen daher ohne Angst genannt werden!

Das Brainstorming dauert so lange, bis keine Ideen mehr genannt werden. Am besten mindestens sieben 
Minuten, da das Gehirn erst einige Zeit braucht, um warm zu laufen.
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ABC Brainstorming

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Sammeln von Ideen, 
Kreativmethode

1-20 TN mind. 7 Min. vorbereitete Plakate, dicke Stifte

Das Thema oder die Frage auf ein Plakat schreiben, darunter das ABC noieren, wobei darauf zu achten 
ist, neben jedem
Buchstaben ausreichend Platz zu lassen. Weiter geht es reihum: Ein TN nennt seine Idee zum Thema 
zum ersten Buchstaben,
dann der nächste zum Nächsten, usw. Je schneller der Prozess vor sich geht, desto assoziaiver und krea-

iver werden die
Vorschläge!
Wenn einem TN nichts einfällt, sagt er einfach „weiter“ und kann in der nächsten Runde seine Idee nen-

nen.
Die Begrife werden auf dem Plakat mitgeschrieben
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Kartenabfrage

Die Kartenabfrage eignet sich gut, um die Vorschläge, die Ideen und das Wissen der TN zu einem Thema 
zu bergen und transparent zu machen. Alle TN tragen ihre Ideen schritlich zusammen und sorieren die-

se dann gemeinsam. Hinterher kannst du als Moderatorin oder Moderator die TN aufordern, auszuwähl-
en, woran sie weiter arbeiten wollen. Da in diesem Prozess jeder TN für sich überlegt und alle ihre Ideen 
aufschreiben, sind alle Vorschläge gleichberechigt und keine Idee geht unterwegs verloren.

Hinweis: 
Achte darauf, dass alle TN mit der gleichen Farbe schreiben, damit keine Karte hervorsicht und damit 
aufälliger ist als die anderen.

1. Einsieg:
Lies die visualisierte Fragestellung vor und führe in das inhaltliche Thema ein. Als nächstes beschreibst 
du die Methode der Kartenabfrage Schrit für Schrit, erwähnst, wie viel Zeit in etwa dafür vorgesehen 
ist und erklärst, wie die Antworten im Prozess verwendet werden. Wiederhole die Frage und bite um 
ein bis zwei Antworten. So versicherst du dich, ob die Frage nachvollziehbar formuliert ist und von allen 
verstanden wurde!

2. Karten schreiben:
Wenn die Frage klar ist, fordere die TN auf, ihre Ideen auf die Karten zu schreiben. Dabei gelten folgende 
Regeln:

a) Für jede Idee nur eine Karte verwenden, nicht mehrere Karten aneinander kleben.

b) Auf jede Karte immer nur eine Idee schreiben, keine Spiegelstriche machen. Beides ist wichig, um die 
Ideen anschließend sorieren zu können.

c) Die Karten müssen aus Enfernung lesbar sein: Gut sind „Druckbuchstaben“, schlecht sind  
„GROSSBUCHSTABEN“, das Auge ist aus Büchern weniger daran gewohnt.

d) Karten schreiben ist Sillarbeit, damit niemand abgelenkt wird.
Mit wenigen Worten die eigene Idee nachvollziehbar und genau zu formulieren erfordert genaue Überl-
egungen. Daher ausreichend Zeit lassen! Erst auhören, wenn alle ferig sind.

3. Karten sammeln:
Die Karten werden nacheinander an die Pinnwand gehängt und vorgelesen (zur Not kannst du die Kar-
ten auch auf dem Boden sammeln, so dass alle sie sehen können). Frage nach, ob jemand Verständnis-

fragen hat. Ideen, die unklar sind, müssen erklärt werden.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Ideen schriftlich sammeln und 
sortieren; Einbeziehung aller TN

1-25 TN ca. 45-95 Min.

5 Min. Einleitung, 10 Min. 
Karten schreiben, 20-60 Min. 
Clustern, 20 Min. Benennen

Metaplankärtchen, dicke Filzschreiber (genügend für alle 
TN), Pinnwand mit Pinnnadeln
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4. Karten sorieren:
Jetzt bildet ihr „Cluster“, d. h. ihr legt die Karten, die themaisch zueinander passen, nebeneinander. Ihr 
könnt erst einmal mit zwei Karten anfangen, die etwas Ähnliches aussagen oder in die gleiche Richtung 
gehen. So bildet ihr mehrere Zweiergruppen und führt dann mit dem Clustern fort.
Die Bedeutungen der Ideen ergeben sich manchmal erst im Prozess der gemeinsamen Diskussion. Die 
Diskussion hier ist also wichig für die Gruppe. Als Moderatorin oder Moderator solltest du darauf achten, 
dass sich alle daran beteiligen können. Erinnere dich: „Fragen stat sagen!“ Du solltest nicht gleich auf den 
ersten Zuruf reagieren, manchmal wird eine Karte unterschiedlich interpreiert. Durch Nachfragen unter-
stützt du gezielt die Parizipaion, auch von sillen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, z. B.: „Was wolltest 
du mit dieser Karte ausdrücken?“, „Welche verbindende Idee siehst du in diesen beiden Karten?“, „Sind alle 
damit zufrieden, wenn diese beiden Ideen zusammen gehängt werden?“.
Wenn eine Idee mehrfach zugeordnet werden soll, könnt ihr sie einfach auf eine weitere Karte schreiben. 
Nach den Zweiergruppen größere Kategorien (Kartencluster) bilden und zuletzt die Karten in Spalten un-

tereinander auhängen. Durch das schritweise Vorgehen fällt es allen TN leichter, zu folgen und niemand 
dominiert den Prozess. Bei mehr als 20 Karten kannst du die Karten in mehreren Schriten sammeln: For-
dere die TN auf, zuerst ihre zwei wichigsten Ideen abzugeben, die anderen Karten bleiben zunächst in der 
Hand. Clustert die abgegebenen Ideen. Frage als nächstes nach zwei neuen Ideen, die noch nicht hängen. 
Clustert nun diese. Sammle jetzt alle „noch fehlenden“ Ideen ein und frage nach der Sorierung. Durch 
dieses Vorgehen in drei Etappen verhinderst du, dass zu viele Karten auf einmal
unübersichtlich wirken. Dieser Tipp stammt aus der Methode des „Konsensworkshop“ der Technolo-

gy-of-Paricipaion® Methodensammlung

5. Titel inden:
Ein TN soll die längste Spalte vorlesen. Du als Moderatorin oder Moderator fragst nach dem Kernge-

danken dieses zusammengehörenden Cluster und noierst die genannten Sichworte. Für präzisere Titel 
verweist du auf die Haupfrage der Kartenabfrage, liest sie noch einmal vor und bitest dann um Formulie-

rungsvorschläge, die darauf antworten. Gut ist es, Titel als Akionen zu formulieren, z. B. „Öfentlichkeit-
sarbeit organisieren.“
Falls das Kartensorieren sehr lange dauert, kannst du in der Methode hier eine Pause machen. Ohne die 
Karten vorlesen zu lassen, holst du zu jeder Spalte ein bis drei Sichworte ein und noierst diese sichtbar.
Jetzt kann die Pause statinden. Anschließend werden aus den Sichworten richige Titel gebildet, indem 
ihr die Haupfrage noch einmal vorlest und Titel sucht, die als Antworten formuliert sind.

6. Auswerten:
Nach der Kartenabfrage könnt ihr entweder mit einer Punkteabfrage (siehe Abschnit 2.2.2.) die Ideen 
bewerten oder mit mehreren Fragen eine Relekion einleiten, z. B. „Welche Ideen gefallen euch am be-

sten?“, „Welche indet ihr am problemaischsten?“, „Womit verknüpt ihr die Ideen?“, „Welche Konsequen-

zen ergeben sich für euch?“.

Hinweise:
Die Themensammlung kann auch durch Zuruf geschehen, wobei die Moderaion die Beiträge auf Kärt-
chen mitschreibt, während die TN diskuieren. Dabei lassen sich Unklarheiten vermeiden, z. B. „Habe ich 
deine Idee richig verstanden, wenn ich sie mit folgenden Worten zusammenfasse … ?“

Farbige Metaplankärtchen:
Verschiedene Farben können für unterschiedliche Aspekte der Fragestellung verwendet werden, z. B. 
posiive Aussagen auf grüne Kärtchen, negaive Aussagen auf rote Kärtchen; verschiedene Teilgruppen 
erhalten unterschiedliche Farben.

Fragen formulieren:
Fragen am besten in der Extremform, persönlich und direkt formulieren, also nicht „Was indest du an 
einem Beteiligungsprojekt gut?“, sondern „Was ist das Beste, was in deinem Beteiligungsprojekt passieren 
kann?“.

Und:
Wir sind nicht in der Schule – Rechtschreibfehler beleben den Inhalt!
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Assoziaionsspiel Ferrari

Diese Methode eignet sich, wenn Neues erarbeitet werden soll und erste Ideen die Kreaivität wecken 
sollen. Zum Thema, z. B. „Schüler- und Schülerinnenkongress“ wird ein Sichwort genannt, z. B. „Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer“. Im Kreis nennen die TN reihum jeweils ihre spontanen Assoziaionen zu 
dem Sichtwort. Das soll sehr schnell gehen und ohne Nachdenken erfolgen. Wenn einer Person nichts 
einfällt, sagt sie „Ferrari“ und eine neue Assoziaionskete beginnt mit einem neuen Anfangsbegrif, z. B. 
„Workshops“. Die Begrife können visualisiert werden. 

Als Konzentraionsübung soll die Gruppe versuchen, die Kete von rückwärts nach vorne wieder herzu-

stellen.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Neue Ideen sammeln, Einstieg, 
Kreativmethode

1-25 TN ca. 45 Min. Metaplankärtchen, dicke Filzschreiber (genügend für alle TN), 
Pinnwand mit Pinnnadeln
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Bild-Assoziaion

Das Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ kommt hier voll zum Zuge! Bilder können Vorstel-
lungen oder Einstellungen ot besser wiedergeben als Wörter, sie sprechen den Betrachtenden direkt an 
und ermöglichen einen schnellen Zugang zum Thema.

Für diese Übung brauchst du eine Sammlung von Bildern, aus Zeitschriten, Büchern, Zeichnungen, die 
mit deinem Thema verknüpt werden können. Leg sie alle in die Mite und lass jeden TN das Bild aussu-

chen, das er am ehesten mit dem Thema verknüpfen würde. Mit Hilfe der „Zwiebelschalen-Diskussion“ 
(siehe Abschnit 2.3.6.) wird sich darüber ausgetauscht, warum gerade dieses Bild gewählt wurde.

Nach einigen Durchgängen teilst du die Gruppe in Kleingruppen von höchstens fünf Mitgliedern auf. 
Dort werden die Bilder nochmals gegenseiig vorgestellt und dann zu einer Bildergeschichte zusam-

mengesetzt, die mit dem Thema verknüpt ist. Zur Gestaltung der Geschichte könnt ihr ein Wandplakat 
benutzen. Dafür braucht ihr ungefähr 20 Minuten Zeit. Lass die Bildergeschichte vor der ganzen Gruppe 
vorstellen! So könnt ihr euch spielerisch an das Thema herantasten.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Einstieg, Kreativitätstechnik löst Assoziationen 
aus

10-25 TN 60 Min. Themenbezogene Bilder, Wandplakat, Stifte, Klebestreifen
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Begrifsimpuls

Du bitest die Gruppe, zu einem der zentralen Begrife des Themas (z. B. Demokraie, Nachhaligkeit, 
etc.) neue Wörter zu assoziieren. Dazu gibst du einen Impulssatz oder ein Impulswort vor, zu dem 
Reihum geantwortet wird. Variaionen können 
sein:

• „Demokraie“ ist für mich,…
• Schreib 5 Begrife auf, die dir zu dem Impulswort „Umwelt“ einfallen.
• Bilde mit jedem Buchstaben des Impulswortes „Nachhaligkeit“ neue Begrife, die du damit verbin-

dest.
• Nimm die Buchstaben des ABC als Anfangsbuchstaben für Wörter, die du mit „Freiheit“ assoziierst.

Jeder assoziiert nun mit dem Impulswort neue Wörter oder führt die Impulssätze für sich schritlich wei-
ter. Anschließend tauscht ihr euch paarweise über die gefundenen Assoziaionen aus. Keine Kriik oder 
Diskussion, nur Verständnisfragen!
Nach einigen Paarwechseln kommt ihr wieder im Plenum zusammen. Hier könnt ihr euch gemeinsam 
über eure Ergebnisse austauschen. Welche Wörter tauchten häuig auf? Welche Gefühle werden mit 
dem Impulswort verknüpt? Welche genannten Aspekte waren neu für euch? Mit welchen Wörtern seid 
ihr nicht einverstanden? Kriik und Diskussion sind hier erwünscht!

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Einstieg, Kreativitätstechnik, Themen sammeln 10-20 TN 50 Min. Papier, Stifte
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Auswählen
So lange die ulimaive Zeitanhaltemaschine noch nicht erfunden ist, ist die verfügbare Zeit begrenzt. 
Auch mit ausreichend Pausen, genug Wasser und frischer Lut lassen die Energien der Gruppe irgend-

wann nach. Beides zwingt dazu, Schwerpunkte zu setzen und sich auf eine zentrale Fragestellung, ein 
Problem oder ein Haupthema zu konzentrieren.

Als Moderatorin oder Moderator hilfst du der Gruppe, für sich zu entscheiden, welche Themen ihnen 
wichig und welche von geringerer Priorität sind, oder sogar von der Tagesordnung gestrichen werden 
können. Wie eine Gruppe gemeinsam sinnvolle Prioritäten setzt und wie ihr mit den Themen umgeht, die
zwar nicht bearbeitet werden und trotzdem nicht verloren gehen sollen, erfährst du mit folgenden Meth-

oden
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Clustern

Die Kartenabfrage kennst du ja bereits als eine Methode, um Themen zu sammeln (
siehe Abschnit “Sammeln”. Das Clustern ist der Schrit in der Methode, in dem die gesammelten Ideen 
soriert werden. Dazu fragst du zuerst nach zwei Karten, die etwas Ähnliches aussagen oder deren Ideen 
in die gleiche Richtung gehen. Soriert erst alle Karten in Zweiergruppen. Als nächstes bildet ihr Karten-

cluster mit mehreren Karten, abschließend hängt ihr sie untereinander in Spalten auf. 

Cluster zu bilden heißt, Ideen und Themen zusammenzubringen, sie nach Verwandtschat zu ordnen, 
sowie sie nach Unter-, und Oberkategorien einzuteilen.

Du kannst das auch außerhalb einer Kartenabfrage einleiten, z. B. mit den Fragen:

• „Welche Tagesordnungspunkte wollt ihr zusammen diskuieren?“
• „Welche von den gesammelten Fragen beziehen sich je auf eine gemeinsame Idee?“
• „Welche von den genannten Aspekte gehören zusammen?“.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Ideen in Einheiten zusammen 
fassen

1-25 TN 20-60 Min. Metaplankärtchen, dicke Filzschreiber (genügend für alle TN), 
Plakat, Pinnwand mit Pinnnadeln
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Punktabfrage

Mit Punkten kann eine Gruppe schnell und einfach einen visualisierten Überblick über Mehrheiten und 
Standpunkte erhalten, ohne lange diskuieren zu müssen. Der Vorteil der Methode liegt zudem im En-

tpersonalisieren einer Absimmung.

Jeder TN bekommt eine besimmte Anzahl Klebepunkte (alternaiv dicke Site, um damit einen Punkt 
zu malen). Du als Moderatorin oder Moderator forderst die TN auf, ihre Punkte auf die Ideen oder den 
Kartencluster zu kleben, den sie am spannendsten / als größte Herausforderung / am dringendsten zu 
bearbeiten / … inden. Die Anzahl der Punkte besimmst du nach der Anzahl der Themen und nach dem 
Ziel der Punkteabfrage: Um viele Themen inhaltlich zu bewerten, bekommen die TN viele Punkte in un-

terschiedlichen Farben (z. B. rot für „sehe ich problemaisch“, grün für „simme ich zu“, gelb für „halte ich 
weniger wichig“, blau für „will ich dringend bearbeiten“). Um hingegen zentrale Themen für die weitere
Arbeit auszuwählen, bekommen sie nur einen Punkt für ihren Favoriten. Anschließend werden diese 
Punkte gezählt und eine „Hitliste“ wird erstellt. Die meistbepunkteten Themenbereiche werden z. B. in 
Kleingruppen bearbeitet, die anderen ebenfalls bepunkteten könnten im „Themenspeicher“ (siehe nächs-

te Methode) festgehalten werden, um später darauf zurückzugreifen.

Hinweise:
Um einer Beeinlussung durch Gruppendruck vorzubeugen, kannst du alle Themen durchnummerieren. 
Jetzt schreiben die TN zunächst die Nummer des Themas auf ihren Klebepunkt, welches sie auswählen 
wollen. Erst wenn alle Punkte beschritet sind, werden sie angeklebt. 

Wenn verschiedene und bekannte Interessengruppen unter den TN sind, ist es sinnvoll, den Gruppen 
Farben zuzuordnen. Dadurch werden Interessenunterschiede visualisiert und bearbeitbar, z. B. bekom-

men bei einer Beteiligungsveranstaltung
Poliiker grüne Punkte und Jugendliche gelbe Punkte. 

Achtung! Bei Punkteabfragen können Minderheitenmeinungen übergangen werden, da sie nicht deutlich 
werden. Auch hier eignen sich unterschiedliche Farben!

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Gewichten, Bewerten 1-25 TN 15 Min. ausreichend farbige Klebepunkte
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Themenspeicher (Parkplatz)

Als „Themenspeicher“ oder „Parkplatz“ stellst du in der Rolle des Moderators ein leeres Plakat vor, dass 
du in einer Ecke des Raumes für alle sichtbar auhängst. Immer, wenn nun Themen oder Ideen genannt 
werden oder Fragen aukommen, die die Gruppe akut nicht bearbeitet, schreibt ihr diese auf dem Plakat 
auf, damit die Gedanken nicht verloren gehen.

Am Ende der Sitzung verständigt sich die Gruppe darauf, was von den Punkten noch geklärt werden 
kann und wie mit den ofenen Themen weiter verfahren werden soll.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Alle Themen ernst nehmen, 
auch wenn sie gerade nicht 
weiter bearbeitet werden

egal 1-3 Min. vorbereitetes Wandplakat, dicke Stifte
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Schwerpunkte setzen, entscheiden
Da eine (Vor-)Entscheidung auch immer eine Auswahl unter verschiedenen Möglichkeiten ist, indest du 
an dieser Stelle Verfahren, um eine Absimmung durchzuführen oder einen Konsens zu erreichen.
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Absimmung

Jede und jeder hat sicher schon mal bei einer Absimmung mitgemacht. Eine Absimmung liefert ein sch-

nelles und eindeuiges Ergebnis über die Mehrheitsentscheidungen einer Gruppe. Es gilt folgendes dabei 
zu beachten:

• Wenn verschiedene Möglichkeiten entschieden werden sollen, legt die Abfolge
• der abzusimmenden Alternaiven vorher fest.
• Es wird zuerst über die am weitesten reichende Forderung oder der umfassendste Vorschlag abge-

simmt.
• Die Modalitäten (was heißt Mehrheit? geheime oder ofene Absimmung?) sollen feststehen,
• bevor abgesimmt wird.
• Nach Beginn der Absimmung gibt es keine inhaltliche Diskussion mehr.
• Wahlgänge werden nicht wiederholt.

Hinweis:
Eine Absimmung kann tendenziell Fronten schafen, da sie Entscheidungen eher personalisiert und 
gefühlte „Gewinner“ und „Verlierer“ schat. Um das zu vermeiden, sollten vorher die Konsequenzen der 
Absimmungsergebnisse besprochen werden und vereinbart werden, wie mit dem Ergebnis gemeinsam 
umgegangen werden kann.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Entscheidung durch Mehrheiten 
herbeiführen

egal 2 Min.
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Konsens und Konsens minus eins

Eine Entscheidung im Konsens zu trefen – also zu einem Ergebnis zu kommen, dem alle zusimmen 
können – ist ideal, weil sich alle in der Lösung wieder inden. Einen Konsens zu inden ist allerdings auch 
schwierig, da jede Person ein Veto hat.

Vorbereitung:
Tragt alle Informaionen und Materialien zusammen, macht euch einen Zeitplan und besimmt die Perso-

nen, die den Prozess moderieren werden, sowie eine, die das Ganze protokolliert.

Entscheidungsfrage formulieren:
Eine Person aus der Gruppe macht einen Formulierungsvorschlag über die zu entscheidende Frage. 
Wenn alle einverstanden sind, wird sie auf das Wandplakat geschrieben.

Sammelrunde:
Sammelt viele verschiedene Lösungsvorschläge und Meinungsäußerungen. Hier wird nicht kriisiert oder 
diskuiert. Jede und jeder sollte frei seine Ideen formulieren können und nur Verständnisfragen sind 
erlaubt. Es eignen sich Methoden wie Brainstorming oder die Sammlung der Ideen auf Karten, auf jeden 
Fall sollten die Ideen visualisiert werden, damit keine verloren geht.

Diskussion:
Nun werden die Vorschläge diskuiert und bewertet – wenn die Gruppe zu groß ist oder zu viele Vor-
schläge da sind, könnt ihr das in Kleingruppen bearbeiten. 

Konsensvorschlag:
Ein TN, der dazu vorher besimmt wurde, formuliert einen Konsensvorschlag, der sich in der Diskussion 
mehrheitlich erkennen ließ. Dann werden umstritene Aspekte gesammelt und nochmals einzeln disku-

iert. 

Konsens: Nachdem für alle Problembereiche Lösungen gefunden sind, kann ein umfassender Konsen-

svorschlag formuliert und durch Zusimmung aller angenommen werden.

Variaion:
Konsens minus eins:
Damit nicht eine Person die gemeinsame Entscheidung kippen kann, kann das Verfahren „Konsens minus 
eins“ genutzt werden. Auch hier kommt es darauf an, möglichst zum Konsens zu kommen, aber eine 
Person alleine reicht nicht, um das Ergebnis zu blockieren. Diese Person muss mindestens noch einen 
Verbündeten inden.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Entscheidung mit Übereinstimmung aller 
herbeiführen

3-18 bis 60 Min Kärtchen, Wandplakat, dicke Stifte
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Fünf-Finger-Konsens

In einigen Situaionen z. B. bei einer gemeinsamen Demonstraion muss eine Gruppe sehr schnell ein 
Bild darüber bekommen, wie sich die einzelnen Mitglieder bezüglich einer zu trefenden Entscheidung 
posiionieren.

Dazu wird die Frage formuliert und alle TN werden aufgefordert, den Grad ihrer Zusimmung mitels 
Handzeichen anzuzeigen:

1 Finger: Daumen nach oben = uneingeschränkte Zusimmung.
2 Finger: Daumen und Zeigeinger = leichte Bedenken, aber ich mache mit.
3 Finger: Daumen, Zeigeinger und Mitelinger = mitlere Bedenken, aber ich mache mit.
4 Finger: Zeigeinger, Mitelinger, Ringinger und kleiner Finger = schwere Bedenken, ich hab Diskus-

sionsbedarf, mache aber zur Not mit
5 Finger: die ganze Hand = Enthaltung
Faust = Widerspruch

Quelle: Werkstat für gewalfreie Akion, Baden: www.wfga.de

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

bei Aktionen schnell und demokratisch 
eine verbindliche Entscheidung aller 
herbeiführen

3-12 1-3 Min.
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Themen bearbeiten
Die Auseinandersetzung mit einem Thema bedeutet Informaionen dazu zu bergen, diese zu relekieren 
und zu verstehen, Wissen über Strukturen und Zusammenhänge zu bekommen und zu erarbeiten, sich 
darüber auszutauschen, zu bewerten und Standpunkte und eigene Inhalte zu entwickeln. Im Modera-

ionszyklus folgt die Phase „Themen bearbeiten“ auf das Sammeln und Auswählen von Ideen. Es gibt kein 
einheitliches Vorgehen, sondern je nach Gruppe und Art der Problem- bzw. Fragestellung indet eine sy-

stemaische Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe stat. Wichig ist also, vorher zu deinieren, an welchem 
Problem, bzw. an welcher Frage gearbeitet werden soll. Anschließend kann in der Phase der Bearbeitung 
externes Wissen hinzugeführt werden, z. B. durch einen Input. Du kannst auch der Gruppe helfen, impli-
zites Wissen, das jeder TN für sich hat, zu explizitem Wissen zu machen, das dann der gesamten Gruppe 
zur Verfügung steht (z. B. durch ein 4-Felder-Plakat). 

In dieser Phase werden Verknüpfungen gemacht, die Ideen interpreiert und gemeinsame Schlüsse 
gezogen. Wenn ihr in einer Gruppe gemeinsam arbeitet, seid ihr immer auch mit anderen Meinungen 
konfroniert und müsst fähig sein, euch zu einigen. Diskussionen sind dabei ein wichiges Element. Sie 
helfen, andere Sichtweisen kennen zu lernen, gemeinsame Verknüpfungen und Analysen vorzunehmen, 
zu einem diferenzierteren Meinungsbild zu kommen und ein Ergebnis zu erarbeiten, bei dem das Wissen 
aller mit einließen kann. 

Zunächst indest du Methoden, um in ein Thema einzusteigen. Die Gruppe deiniert gemeinsam die 
grundlegenden Begrife für die weitere Arbeit. Anschließend folgen Methoden, die eine veriete und 
zielgerichtete Bearbeitung von Themen in der Gruppe, in Kleingruppen oder auch Einzelpersonen alleine 
ermöglichen. Zum Schluss werden Methoden vorgestellt, mit denen du als Moderatorin oder Moderator 
eine Diskussion produkiv unterstützen kannst und mit denen du alle TN in das Gespräch zu integrieren 
hilfst. Andere Diskussionsmethoden, z. B. Fishbowl indest du unter Großgruppenverfahren
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Wissenserwerb organisieren: Impuls-Wörter deinieren

Die Gruppe deiniert mit dieser Methode grundlegende Begrife für den weiteren Verständigungsprozess 
und agiert gleichzeiig als Team mit dem Vorhaben, ein für alle zufrieden stellendes Resultat zu erzielen. 
Frag die Gruppe nach einem zentralen Begrif des Themas, z. B. „Demokraie“. Beginne zunächst mit dem 
ABC-Brainstroming  Schreib die assoziierten Begrife auf ein Plakat und kläre die Verständnisfragen. 

Bilde Kleingruppen von 3-4 Personen, die mit den Wörtern versuchen zu erklären, was „Demokraie“ 
für sie ist. (Du kannst die Hilfestellung geben, dass sie sich vorstellen sollen, es einem Außerirdischen zu 
erklären.) Jede Gruppe präseniert ihre formulierte Deiniion. 

Du kannst hier enden oder die Gruppen neu mischen. Sie einigen sich auf zentrale Wörter des Wandpla-

kats, mit denen sie am Eindeuigsten das Impulswort beschreiben können. Dabei sollte eine zweite, aber 
präzisere Deiniion des Impulswortes entstehen, z. B. „Demokraie ist … “ Dieser Teil währt etwas länger 
(20-30 Minuten). Anschließend präsenieren die Gruppen.

Abschließend leitest eine Feedbackrunde ein: War es schwer, eine Einigung zu inden? Bei welchen 
Begrifen und Formulierungen gab es Probleme? Auf welche konnte man sich leicht einigen? Wie haben 
sich die Teilnehmenden in der Diskussion verhalten? Wurde jemand übergangen? Wer hat sich durchge-

setzt und warum? Fühlen sich alle mit dem Ergebnis einverstanden?

Hier kannst du auf Probleme bei der Teamarbeit aufmerksam machen. Wenn du möchtest, kannst du an-

schließend mit der gesamten Gruppe eine Deiniion für das Impulswort erarbeiten, indem ihr euch auf 
die 5 zentralen Begrife einigt, die das Wort charakterisieren. Mach das aber nur, wenn noch genügend 
Konzentraion in der Gruppe vorhanden ist.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Inhaltliche Diskussion, Begriffsdefinition, 
Teamarbeit, Kompromiss

10–20 TN 80 Min. Papier, Wandplakat, Buntstifte
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Input

Eine oder mehrere Personen tragen zum Thema einen Input vor, also einen Vortrag oder ein Referat.

Durch einen Input erhält die Gruppe Wissen, das hinterher als gemeinsame Basis vorausgesetzt und 
gemeinsam besprochen werden kann. Natürlich gibt es in jeder Gruppe auch Erfahrungen und eigenes 
Wissen, implizit, also unausgesprochenes Wissen oder explizites, der gesamten Gruppe zugängliches 
Wissen. Ein Input kann aus der Gruppe heraus gehalten werden.

Aber auch externes Wissen ist ot sinnvoll! Dieses können z. B. wissenschatliche Grundlagen, Hinter-
grundinformaionen, poliische Zusammenhänge oder aubereitete Analysen sein. Alternaiv kann der 
Input in Form eines gemeinsam zu lesenden Textes erfolgen. Im Fall eines Vortrags/Referat solltest du im 
Vorfeld mit der referierenden Person klären, wie viel Zeit und welche Visualisierungsmitel sie zur Ver-
fügung hat.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Aufbereitetes Wissen zuführen 10-100 
TN

Richtwert 20 Min.; 
max. 45 Min.

Plakat zur Visualisierung; Overhead, Beamer, PC
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Kleingruppenarbeit

Wenn das Potenial vieler Menschen gefragt ist, sind Kleingruppen die beste Wahl. In kleinen Gruppen 
lassen sich Themen intensiver und efekiver bearbeiten. Arbeit in kleinen Gruppen ermöglicht den TN, 
sich besser einzubringen. Meistens ist es einfacher, sich in einer Gruppe von zwei bis fünf Leuten zu 
äußern, weil das aus dem Alltag bekannt ist. Die Einbindung aller TN hat posiive Folgen für die Ideni-

ikaion mit den Ergebnissen, die wiederum mit eine Voraussetzung für die Übernahme von Verantwor-
tung ist, z. B. für das Erledigen von Arbeitsauträgen. Kleingruppen bieten außerdem die Möglichkeit,
verschiedene Themen parallel zu bearbeiten. Verschiedene Kleingruppen können aber auch am gleichen 
Thema arbeiten. Dabei können trotzdem sehr unterschiedliche Ergebnisse herauskommen.

In kleineren Gruppen bis zu sieben Personen braucht es (zumeist) keine Moderaion, die Gruppe ver-
ständigt sich untereinander. Doch du kannst die Qualität der Kleingruppe unterstützen, indem du dir 
vorher folgende Fragen zu Herzen nimmst:

Zeit:
Wann wollt ihr euch wo wieder trefen? Wer achtet auf Pünktlichkeit? Wie erfolgt die Absprache, wenn 
eine Gruppe nicht ferig wird? Ist eine Puferzeit vorgesehen? Haltet die Vorgabe der Zeit ein, wann im-

mer es möglich ist. Ot bringt die Verlängerung nach hinten nur wenig – und es schleit sich ein, dass ihr 
eure eigenen Vorgaben nicht ernst nehmt.

Autrag:
Welchen Autrag haben die Kleingruppen? Schreib den Arbeitsautrag auf! Sonst verput wertvolle Zeit, 
da die Arbeitsteilung nicht funkioniert.

Ergebnisse:
Welche Ergebnisse sollen die Gruppen liefern? Eine gute Diskussion? Eine Materialsammlung? Textver-
ständnis? Strukturierung eines Themas? Wer präseniert das Ergebnis am Ende und in welcher Form? 
Eine Präsentaion (wie lange)? Eine Wandzeitung (wie groß)? Eine Folie? Achtung, schon hier entschei-
det ihr, wie ihr mit den Ergebnissen weiterarbeiten wollt. (Beispiel: Wenn ihr in zwei Tagen noch auf sie 
zugreifen wollt, ist eine mündliche Präsentaion unzureichend.) Ein Beispiel für eine alternaive Ergebni-
spräsentaion ist das Expertengespräch oder die Zwiebelschalendiskussion
.
Als Moderatorin oder Moderator gibst du zu all den Fragen klare Aussagen!
Z. B. schlägst du vor, dass die Ergebnisse als Plakate präseniert werden, indem alle Plakate aufgehängt 
und nur die Verständnisfragen geklärt werden. Das erfordert von den Gruppen, sich zum großen Teil 
selbst erklärende Plakate zu gestalten.

Oder du gibst jeder Gruppe die Möglichkeit, sich akiv zu präsenieren und ihre Ergebnisse zu diskuie-

ren. Dann rechne pro Präsentaion mit 10 bis 15 Minuten Zeit. Mach gegebenenfalls zwischendrin eine 
Pause, damit alle Präsentaionen mit gleicher Aufmerksamkeit aufgenommen werden können!

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Intensive Arbeit in Kleingruppen mit 
hoher Beteiligung aller TN

2-7 TN 10-90 Min. Arbeitsräume, je Gruppe Material zum Visualisieren
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Großgruppenverfahren: Tischdiskussionen

Im Plenum sitzen verschiedene Gruppen an kleinen Tischen. Vom Podium aus werden Diskussionsbei-
träge gebracht und Fragen formuliert, die an den Tischen diskuiert werden. Über Tischmikrophone wer-
den die Beiträge zusammengefasst wieder ins Plenum eingebracht. Eine Visualisierung der Redebeiträge 
via Pinnwand, Overhead oder Beamer ist sinnvoll.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Einbinden des Plenums von einer Bühne 
oder Podium her

50-100 TN 30 Min. Tische, Mikrophone, Medium zur Visualisierung

Auswahl von Methoden
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Fishbowl

Fishbowl ist die Methode für alle, die Podiumsdiskussionen als zu trocken, zu starr, zu autoritär oder zu 
langsam empinden!

Was braucht man für einen Fishbowl?

• Eine Gruppe Menschen, die gerne über Thema diskuieren (ab ca. 10-200 TN)
• Einen Raum, in dem die Gruppe bequem im Kreis sitzen kann
• Ab einer Gruppengröße von ca. 20 ist der Einsatz von 1-2 Mikrophonen sinnvoll

Wie läut ein Fishbowl ab?
• In der Mite des Raumes wird ein Sitzkreis von 4-6 Stühlen gestellt, auf denen die ersten Diskussion-

steilnehmer Platz nehmen.
• Die restlichen Teilnehmenden sitzen um diesen herum.
• Diskuiert wird nur im Innenkreis, die Personen im Außenkreis hören zu.
• Will eine Person im Außenkreis etwas zur Diskussion beitragen, muss sie sich auf einen freien Platz 

im Innenkreis setzen. Ist dort kein Platz frei, stellt sie sich hinter eine beliebige Person im Innenkreis 
und wechselt diese damit aus, wobei es der/dem Ausgewechselten gestatet ist, begonnene Beiträge 
zu Ende zu führen.

• Eine ausgewechselte Person kann selbstverständlich selber durch Auswechseln wieder in den Innen-

kreis zurück kommen.
• Eine Person aus dem Innenkreis kann sich wieder in den Außenkreis setzen, wenn sie keinen Beitrag 

mehr zu Diskussion leisten möchte.

Was ist bei einem Fishbowl zu beachten?

• Die Methode muss zu Beginn vorgestellt werden, es muss deutlich dargestellt werden, dass sich die 
Teilnehmenden abwechseln sollen.

• Nach dem Start exisiert keinerlei Gesprächsführung. Auch das sollte klargestellt werden: Es gibt kei-
ne Autoritäten mehr, die die Diskussion bewusst lenken oder strukturieren. Die Diskussion wird nur 
durch die jeweiligen Beteiligten gelenkt, wobei die Beteiligten immer wieder wechseln.

Welche Variaionen des Fishbowl gibt es?
• Manchmal sind Eingangsstatements der Anfangsteilnehmer (evtl. Gäste, Fachleute …) geplant. Das 

kann sinnvoll sein, um allen grundlegende Informaionen zugänglich zu machen oder Transparenz 
über die Streitpunkte herzustellen. Der Fishbowl kann dann um eine Vorphase ergänzt werden.

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

Konzentrierte und selbstorganisierte Diskussion; Ideenaustausch, 
Konzentration auf die Redenden, Übersichtlichkeit

10-200 TN 40-90 Min. 4-7 Stühle im Kreis, Außenkreis

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 93 bis 100  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen



85

Auszug aus  ptp – power to the people! Moderaionsmappe für Jugendbeteiligung Seite 93 bis 100  Zurück zum Leifaden Jugendbeteiligung in Kommunen

Welche Chancen bietet der Fishbowl?
• Ein Fishbowl kann eine Großveranstaltung mit den Vorteilen kleiner Gesprächsrunden kombinieren.
• Es werden keine Reden gehalten, sondern es wird miteinander geredet.
• Zuhörer können sich jederzeit an der Diskussion beteiligen und Einluss auf den Gesprächsverlauf 

nehmen.
• Aufeinander-Eingehen und direkter Widerspruch werden einfacher und dynamischer.
• Die Teilnehmenden reden meist authenischer.
• Anwendungsbeispiele: Diskussionsrunde auf einem Kongress,; als eröfnende oder abschließende 

Sitzung eines Seminars an der Universität,; Verschiedene Aspekte eines Problems gemeinsam disku-

ieren …

Welche Risiken birgt ein Fishbowl?
• Ein Fishbowl eignet sich schlecht für einen Prozess der Entscheidungsindung, da keine Indikatoren 

exisieren, die ein bestehendes Meinungsbild abbilden können.
• Einige Menschen trauen sich manchmal nicht, sich in den Innenkreis zu setzen.
• Viele Menschen haben Angst, ein Verfahren zu starten, bei dem es nach Beginn keine hierarchischen 

Möglichkeiten der
• Steuerung oder des Eingrifs seitens der Veranstaltenden mehr gibt. (Doch genau das ist das Fun-

kion!)
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Zukuntswerkstat

Eine Zukuntswerkstat ist eine kreaive Methode zum Lösen von Problemen und Entwickeln von Ideen 
in Gruppen. Dabei ist die Zukuntswerkstat ein ein- bis mehrtäiges in sich rundes und ganzheitliches 
Verfahren. Es lässt sich damit so gut wie jedes Thema bearbeiten, von der Stadtplanung bis zur „Schule 
der Zukunt“, von der Produktentwicklung bis zur Planung alternaiver Akionsformen …

Der Zukuntsforscher Robert Jungk hat eine Form der Zukuntswerkstat entwickelt: Sie dient dazu, 
dass Menschen sich poliisch einmischen, eigene Akionen planen und erkennen, welche Hindernisse 
und strukturelle Rahmenbedingungen ihrer Vorstellung eines selbstbesimmten und gerechten Lebens 
im Wege stehen, um auch diese langfrisig zu überwinden! Die Kreaivität und das Wissen jedes und 
jeder einzelnen soll nutzbar gemacht werden, um nicht alleine sogenannteExperten und Poliiker über 
das  Leben aller besimmen zu lassen. In dieser Methodensammlung kann nur ein kleiner Einblick in die 
Möglichkeiten des Verfahrens gegeben werden. Daher empiehlt sich, sich intensiver mit der Methode 
auseinanderzusetzen und z. B. mal bei MOBIZ- der mobilen Zukuntswerkstat an Schulen einen Sch-

nupperkurs zu besuchen (Kontakt über paris@jugendbeteiligung.info).

Die drei Phasen einer Zukuntswerkstat:

1. Kriikphase
2. Phantasie- oder Utopiephase
3. Verwirklichungsphase

1. In der Kriikphase wird alles gesammelt, was einem nicht passt, was ärgert, wütend oder hillos macht, 
z. B.: „Was mich an der Schule so richig stört!“ „Alles, was mich an der Jugendpoliik in meiner Stadt 
ärgert!“ oder „Die zuküntige Ausrichtung unserer Organisaion in der poliischen Landschat – was alles 
zum Kotzen ist!”
Die Teilnehmenden sollen frei ihre Meckerpunkte aufschreiben. Anschließend stellt jeder seine Punkte 
vor, ohne darüber zu diskuieren – nur Klärungsfragen dürfen gestellt werden.

2. In der Phantasiephase soll kreaiv gesponnen werden. Es werden phantasische und utopische Ide-

en von einer „besseren Schule“ oder einer „besseren Jugendpoliik“ entwickelt, je bunter, lusiger und 
verrückter, um so besser! Alles ist erlaubt, es gibt keine Grenzen. Ressourcen, Zeit und Handlungsmacht 
sind grenzenlos vorhanden! 

Zum Beispiel macht die Gruppe dazu ein schritliches Brainstorming auf vorbereiteten Plakaten: Auf 
fünf Plakaten stehen unterschiedliche Überschriten, die aus der ersten Runde entwickelt wurden – was 
waren die fünf großen und übergeordneten Themen der Kriikphase? Die Gruppe wandert zwischen den 
Plakaten hin- und her und lässt ihrer Kreaivität freien Lauf.

Am besten liest anschließend jeweils einer aus der Gruppe eines der Plakate vor. Fällt dann noch jeman-

dem etwas Sinniges ein, so wird das unbedingt noch auf dem Plakat noiert!

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

mit kreativer Planung Hindernisse 
überwinden und Einfluss auf 
Rahmenbedingungen nehmen, langfristige 
Aktionsplanung

7-100 TN ein bis drei Tage Plakate, Moderationsmarker, Klebepunkte zur Auswahl, 
Kärtchen, etc.
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3. In der Verwirklichungsphase wird geprüt, welche der phantasischen Ideen oder welche Annäherung 
an eine der Ideenin die Wirklichkeit umgesetzt „hinübergeretet“ werden können. Akionen werden ge-

plant. In dieser Phase wird nach undnach gemeinsam erarbeitet, welche Ideen realisisch umsetzbar sind 
und woran sie scheitern könnten. Dabei wird überlegt,welche Rahmenbedingungen geändert werden 
müssten, um ein Scheitern zu verhindern. Die Gruppe entscheidet, wie sieEinluss auf die Veränderung 
der Rahmenbedingungen nehmen kann. Dies geschieht Schrit für Schrit.

Diese Phase moiviert besonders, wenn in Kleingruppen die einzelnen Plakate bearbeitet werden. Gebt 
mindestenseineinhalb Stunden Zeit für die erste Arbeitsgruppenphase. Die Kleingruppen gehen frei nach 
dem Kriterium vor, welcheProjekte sie grundsätzlich für realisierbar halten, zunächst frei von pragma-

ischen Kriterien. Einige der Ideen werden beidieser Phase wahrscheinlich schon ausscheiden, andere 
können zusammengefasst werden.Nach der ersten Phase wird ein kurzer Bericht zum Stand der Dinge 
im Plenum abgeliefert. Hier wird darüber ausgetauschtund gemeinsam beraten. Mögliche Hindernisse 
werden gesammelt.

Dann bildet ihr wieder Kleingruppen. In der zweiten Arbeitsgruppenphase könnt ihr die Projekte nach 
verschiedenenKriterien bearbeiten: Wie könnte man die Idee am besten umsetzen? Was würde bei der 
Umsetzung der Idee helfen? Waswürde sie behindern? Wie könnten die Hindernisse überwunden wer-
den? Wen muss man ansprechen? Es kann auch eineZwischensequenz mit Austausch und Beratung im 
Plenum eingeschoben werden, in der auch beraten wird, auf welcheIdeen man sich konzentrieren will.

Dieses Bearbeiten erleichtert die konkrete Projektplanung. Sind die Arbeitsgruppen ferig, so werden im 
Plenum mit Hilfevon erstellten Plakaten die einzelnen Ergebnisse der Planung der ganzen Gruppe vorge-

stellt.

Vorteile: 
Die Zukuntswerkstat ist hilfreich, weil sie der Arbeitsweise einer Schülervertretung oder anderen Ju-

gendgruppen amnächsten kommt. Auch in der Schule muss man in kleineren Gruppen selbst organisiert 
arbeiten, wenn man Erfolg habenwill. Durch die Orienierung an eigenen Vorstellungen ist die Relevanz 
des Behandelten besser greibar und wirkt sichposiiv auf die Moivaion zur Mitarbeit aus. Im Rahmen 
dieser Methode können die Teilnehmenden kreaiv sein und jederkommt zu Wort. Es geht um Zusam-

mentragen von Ideen, Bedenken und um möglichst einvernehmliches Entscheiden allerBeteiligten.

Hinweis: 
Deine Rolle beschränkt sich auf die Moderaion. Eventuell gibt es Personen, die sich vorbereitet haben 
für gelegentlicheDenkanstöße.

Die Zukuntswerkstat stellt eine methodische Leistung dar, die von einer Gruppe ohne Moderaion 
nicht selbst erbrachtwerden kann.
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Open Space

open space ist wie die Zukuntswerkstat ganzheitlich und baut aufeinander auf. Beide Großgruppenm-

ethoden eignen sich abgewandelt auch für Sequenzen in kleineren Gruppen und inden nicht nur de-

shalb in dieser Methodensammlung eine kurze Vorstellung. Dahinter steckt jedoch noch viel mehr Wis-

sen und umfangreicher Philosophie, dass sie eigene Mappen und Bücher füllen, deren veriete Lektüre 
an dieser Stelle empfohlen wird! (siehe Literaturliste)

Harrison Owen (USA) hat zu Beginn der 80er Jahre das kreaive Potenial von Pausen entdeckt und hat 
sich gefragt: Wie lassen sich die Lebendigkeit und Produkivität einer „Kafeepause” als Prinzipien auf 
eine ganze Veranstaltung übertragen?

Folgende Prinzipien hat er herausgestellt:

• Fachsimpeln bei Kafee/Tee/Zigarete ist produkiv, energiegeladen und selbstbesimmt,
• Begegnung durch Zufall und Kontaktbörse,
• informell, jedoch möglichst transparent und von allen gestalt- und beeinlussbar,
• trotz alle dem oder gerade deshalb ergebnisorieniertes Arbeiten.

Open Space ist ein Verfahren, das heute in über 90 Ländern eingesetzt wird. Im Open Space lässt sich 
eine handlungsorienierte Akionsplanung genauso realisieren, wie eine inhaltliche Auseinandersetzun-

gen unter vielen Personen. Es eignet sich besonders für konlikträchige oder komplexe Aufgabenstel-
lungen, deren Lösung allen unter den Nägeln brennt oder für Themen mit einer starken Ideniikaion der 
Gruppe! Das hochgradig beteiligende Verfahren setzt auf:

• Selbstorganisaion stat Kontrolle
• Verantwortung jedes Einzelnen
• Die Teilnehmenden entscheiden selbst, was für sie wichig ist und wie sie ihre Zeit nutzen!

Damit das gerecht ist, braucht es einen klar nachvollziehbaren Rahmen, einen deinierten Beginn- und 
Endzeitpunkt sowie verbindliche Räume der Kommunikaion und des Austausches (z. B. Marktplatz, 
Schwarzes Bret, schritliche Dokumentaion, gemeinsamer Kreis als Ausgangs- und Trefpunkt).

Relexion

Funktion Größe Zeit Material

offenes Verfahren, basiert auf der Fähigkeit 
der Selbstorganisation von Gruppen, 
schafft einen sinnvollen und anregenden 
Rahmen für wirkungsvolle Beteiligung

7-200 TN 4-16 Stunden 
(auf drei Tage 
verteilt)

großen Raum; verschiedene Arbeitsecken mit Plakaten, 
Palaktschreibern, Kärtchen, ausreichend Pinnwände, schwarzes Brett
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Die Grundsätze im Open Space 
Im Open Space gelten folgende Grundsätze, die als tragender Rahmen für die Selbstorganisaion mit den 
Teilnehmenden vereinbart werden. Am besten gut visualisiert auhängen und erklären!

1. Die, die da sind, sind genau die Richigen!
Wer immer kommt, ist gerade die richige Person. Ich wende mich den Personen zu, mit denen ich hier 
zusammen bin und lasse mich auf sie, auf ihre Gedanken, ihre Ideen und auf ihre Fragen ein.

2. Was auch immer geschieht: Es ist das einzige, was geschehen kann.
Es ist nicht wichig, ob irgendetwas häte geschehen können, sollen oder müssen. Das was hier geschieht 
ist richig und wichig, wenn ich dafür mit Verantwortung übernehme.

3. Es fängt an, wenn die Zeit reif ist.
Ein genialer Einfall und eine bahnbrechende Idee kommen nicht auf Bestellung. Ich kann gelassen auf 
den richigen Zeitpunkt warten, dass etwas passieren wird.

4. Vorbei ist vorbei! Nicht vorbei ist nicht vorbei.
Ich gehe mit meiner Zeit produkiv um. Wenn eine Aufgabe erledigt ist, wende ich mich anderen Dingen 
zu. Wenn die vereinbarte Zeit abgelaufen ist, ist das, was wir nicht bearbeitet haben, nicht bearbeitet. 
Wenn es gerade erst beginnt, spannend zu werden, dann verabreden wir uns neu!

5. Jedes Thema hat ein zu Hause!
Auf dem Marktplatz werden die Anliegen aller Teilnehmenden gesammelt, auf dem Schwarzen Bret 
visualisiert und mit Uhrzeiten und Räumen versehen. So wissen immer alle Bescheid, wo welches Thema 
zu inden ist! In den Kleingruppen werden die Ergebnisse in kurzen und präzisen Protokollen festgehal-
ten, die auf der Doku-Wand (Markplatz, Schwarzes Bret, usw.) veröfentlicht werden und mit Kom-

mentaren versehen werden können. Am Ende jedes Tages gibt es die Protokolle für alle Teilnehmenden 
zusammengestellt und kopiert (Redakionsgruppe bilden!).

Das Gesetz der zwei Füße!
Die Teilnehmenden können von Gruppe zu Gruppe „wandern“, so wie sie es für sinnvoll halten. Als 
Teilnehmerin oder Teilnehmer kann ich „Hummel” oder „Schmeterlig” sein und eine Gruppe mit meiner 
Abwesenheit ehren, wenn ich weder etwas beitragen, noch etwas lernen kann. Einige Teilnehmende 
können sich wie „Hummel“ verhalten von einer Gruppe zur nächsten ziehen, ihr Wissen einbringen und 
gute Ideen weitergeben. Andere sind eher „Schmeterlinge“, sie nehmen keine akive Rolle ein, sondern 
nutzen ihren Freiraum und entwickeln daraus besondere Impulse für den Prozess der gesamten Gruppe.

Die Ermahnung: Augen auf! Mit Überraschungen ist zu rechnen!
Damit Raum für Neues und Überraschendes entstehen kann, werden die alten Meinungen und Liebling-

svorstellungen für die Dauer der Veranstaltung auf die Seite gelegt. 

Die Rollen im Open Space:
Facilitators sind Lernförderer und Begleiter. Sie halten sich aus der Arbeit der Kleingruppen heraus. 
Sie eröfnen den Open Space, erklären die Grundsätze, das Gesetz und die Ermahnung und richten die 
Räumlichkeiten her. Ansonsten achten sie darauf, dass ausreichend Zeit ist, um die Anliegen zu sammeln 
und auf die unterschiedlichen Zeiten zu verteilen. Es können mehrere Phasen zu drei Zeiten verabredet 
werden, z. B. zwei Arbeitsgruppenphasen, eine Verabredungs- und Planungsphase. Die Phasen werden 
von den gemeinsamen Trefen aller im Kreis unterbrochen, m.der Möglichkeit, neue Anliegen zu sammeln.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Teil-Nehmer und Teil-Geber. Sie sind emanzipierte Menschen, 
die eigene Entscheidungen trefen und Verantwortung übernehmen, für das, was ihnen wichig ist. Sie 
formulieren ihre Anliegen als Fragen, Ideen oder Themen, über die sie sich austauschen wollen.

Quelle: Open Space. Sonderdruck aus dem Führungskrätebuch des Deutschen Roten Kreuzes.
Jo Töpfer, Michael M. Pannwitz, Michael Pannwitz jr. boscop -- berlin Open Space cooperaive
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Links und weitere Methodensammlungen
www.servicestelle-jugendbeteiliung.de/praxisipps

www.swa-programm.de/evaluaion/index_html/methoden
Methoden der (Selbst-)Evaluaion

www.learn-line.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/medio/Methoden/dat_met/a_z/in_az.htm
Methoden zur Visualisierung, zum Lernen und Themen bearbeiten

www.mitost.de/publikaionen/ediionen.php
www.theodor-heuss-kolleg.de/documents/europa_machen_2_gesamt_300dpi.pdf
Drei Methodenhandbücher zum Herunterladen:
Band 3: Europa machen! Projekmanagement für ehrenamtliche Projekte und Iniiaiven
Band 7: Bildungsziel: Bürger – Methodenhandbuch für mulinaionale Seminare
Band 9: Mit Phantasie verändern – Kreaive Methoden für mulinaionale Seminare

www.beteiligung-ist-machbar.net

Literatur zu Moderaion
Bataillard, Victor: Die Pinwand-Technik. Neuland Verlag, Künzell 1999. (50 Seiten)
Die zentralen Techniken der Moderaion kurz und knapp dargestellt.

Klebert, Karin; Schrader, Einhard; Straub, Walter G.: KurzModeraion. Windmühle Verlag, Hamburg 2003. (166 
Seiten)
Praxisnahes Buch mit zahlreichen Beispielen aus unterschiedlichsten Anwendungs- und Themenfeldern.

Klebert, Karin; Schrader, Einhard; Straub, Walter G.: Moderaions-Methode: das Standardwerk. Windmühle Verlag, 
Hamburg 2002. (232 Seiten)
Standardwerk zur Moderaion mit Geschichte der Moderaion, zahlreichen Beispielen, Methoden, möglichen 
Anwendungsfehlern und wie man sie vermeidet.
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Seiten)
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Redlich, Alexander: Konlikt-Moderaion: Handlungsstrategien für alle, die mit Gruppen arbeiten. Windmühle Ver-
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Weisbord, Marvin R.; Janof, Sandra: Future Search, Die Zukuntskonferenz, Wie Organisaionen zu Zielsetzungen 
und gemeinsamen Handeln inden. Klet-Cota Verlag, Stutgart 2001. (224 Seiten)
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6 I    VORWORT

Vorwort

Kinder und Jugendliche wollen sich einmischen: in der Schule, an ihrem Wohnort, 

in der Kita, im Jugendzentrum, in ihrer Familie. Die Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen an allen sie betreffenden Fragen ist eines der zentralen Ziele des Na-

tionalen Aktionsplans „Für ein kindergerechtes Deutschland 2005–2010“ (NAP). 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird bereits in vielerlei Zusammen-

hängen praktiziert. Beteiligung darf allerdings nicht beliebig sein, wenn sie Kinder 

und Jugendliche und ihre Anliegen ernst nimmt. 

Ein im Rahmen des NAP eingerichteter Arbeitskreis von Expertinnen und Exper-

ten aus Verbänden, Stiftungen, Wissenschaft und Politik hat sich mit der Qualität 

von Beteiligungsprozessen auseinandergesetzt. Die Mitglieder des Arbeitskreises 

vereinigten dabei Erfahrungswissen aus allen Bereichen, die die zentralen Lebens-

welten von Kindern und Jugendlichen berühren. In einem fruchtbaren Austausch 

und in ständiger Rückkopplung mit der Fachpraxis erarbeiteten sie Allgemeine 

Qualitätsstandards für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie spezi-

ische Standards und Empfehlungen für fünf zentrale Handlungsbereiche. Der Ar-

beitskreis realisiert damit eine zentrale Forderung des NAP hin zu mehr Kinder- 

und Jugendgerechtigkeit.

Eine erste Broschüre mit den Allgemeinen Qualitätsstandards wurde auf der bun-

desweiten Themenveranstaltung „Qualitätsstandards bei der Beteiligung von Kin-

dern und Jugendlichen“ am 6. November 2009 in Essen vorgestellt. Angeregt von 

der Diskussion mit der Fachwelt und den dort beteiligten Jugendlichen, ist nun die 

Erstaulage überarbeitet und erweitert worden. 

Um den Besonderheiten der einzelnen Handlungsfelder gerecht zu werden, wur-

den die Allgemeinen Qualitätsstandards durch speziische Empfehlungen für die 

Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schule, Kommune, Kinder- und Jugendarbeit 

und Erzieherische Hilfen erweitert.

Die vorliegenden Qualitätsstandards sind eine Handreichung für alle Akteurinnen 

und Akteure, die durch qualiizierte Beteiligung ihr Umfeld kinder- und jugendge-

rechter gestalten wollen. Sie bilden die Grundlage guter Beteiligung in allen Hand-

lungsfeldern. 

Gemeinsam mit Jugendlichen wurde außerdem das Plakat „I love Mitbestimmung“ 

entwickelt (s. Seite 51), das die von den Mädchen und Jungen ausgewählten Quali-

tätsstandards für gelungene Partizipation auf jugendgerechte Weise präsentiert. 

Das Poster soll in Schulen, Kindertagesstätten, im Kinderzimmer und in Jugend-

zentren für gute Beteiligung werben.

»BETEILIGUNG DARF  
NICHT BELIEBIG SEIN, 
WENN SIE KINDER UND 
JUGENDLICHE UND 
IHRE ANLIEGEN ERNST 
NIMMT.«   
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Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung und Mitgestaltung. 

Dieses Recht gehört zur Basis unserer Demokratie und wurde in den letzten 

Jahrzehnten in zahlreichen internationalen und nationalen Gesetzestexten 

festgeschrieben: etwa in der UN-Kinderrechtskonvention, im Bürgerlichen Ge-

setzbuch, im Baugesetz, im Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie in einzelnen 

Ländergesetzen. Die Mitwirkungsmöglichkeiten können der nachwachsenden 

Generation deutlich machen, dass es im demokratischen System und in der eige-

nen Lebenswelt wichtig und notwendig ist, sich einzumischen – und dass diese 

Einmischung erfolgreich sein kann. Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit im po-

litischen Raum wiederum schafft Möglichkeiten, sich mit dem eigenen Leben-

sumfeld – sei es in der Kommune oder in Institutionen – zu identiizieren. Sie 

befördert ein gleichberechtigtes Verhältnis der Generationen. 

Wo Kinder und Jugendliche in das politische und institutionelle Geschehen ein-

gebunden werden, eröffnen sich ihnen vielfältige Handlungs- und Lernfelder. Sie 

gewinnen dabei Erfahrungen in Lebenswelten, die früher für die Einlussnahme 

junger Menschen wenig zugänglich waren. Das ermöglicht es den Heranwach-

senden, ihr persönliches Handlungsrepertoire zu erweitern und neue Kompe-

tenzen zu entwickeln. Partizipation ist damit ein Schlüssel für gelingende Aneig-

nungs- und Bildungsprozesse. 

Doch nicht nur die Kinder und Jugendlichen erfahren einen Zugewinn. Auch für 

die am Prozess beteiligten Erwachsenen in Institutionen, Politik und Verwal-

tungen eröffnet eine qualitativ abgesicherte Partizipation wertvolle Erkennt-

nisse. Wenn sie Kinder und Jugendliche als Expertinnen und Experten in eigener 

Sache ernst nehmen, gewinnen sie wichtige Einsichten in die Lebenswirklich-

keit der jungen Generation, wodurch z. B. Planungen und Entscheidungen pass-

genauer werden. 

Beteiligung zielt darauf ab, Entscheidungsräume für junge Menschen zu öffnen 

und damit vonseiten der Erwachsenen Macht abzugeben. Eine Verschiebung von 

Entscheidungsmacht zugunsten der Kinder und Jugendlichen ist ein wesent-

licher Bestandteil von ernst gemeinter Partizipation. Informationen über Be-

teiligungsmöglichkeiten und Transparenz von politischen und institutionellen 

Strukturen sind wichtige Voraussetzungen, um einen guten Zugang zu Beteili-

gung zu ermöglichen. Im Beteiligungsprozess müssen Kinder und Jugendliche 

Klarheit über ihre Rolle und die damit verbundenen Einlussmöglichkeiten er-

halten.

Im Folgenden werden aus einer Vielzahl bestehender Stufenmodelle drei ele-

mentare Beteiligungsstufen mit ihrer implizierten Machtverteilung vorgestellt. 

Präambel

»KINDER UND JUGENDLI-
CHE HABEN EIN RECHT AUF 
BETEILIGUNG UND MITGE-
STALTUNG.«   

»PARTIZIPATION IST  
EIN  SCHLÜSSEL FÜR  
GELINGENDE ANEIGNUNGS- 
UND BILDUNGS PROZESSE.«   
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in Anlehnung an: Verwaltungshandbuch Kinder- und Jugendbeteiligung Flensburg, Ergebnis 

des Qualitätszirkels 47f GO, Flensburg 2009, S. 6.

Ziel und Umgang mit den vorgeschlagenen  
Qualitätsstandards 
Ziel der Broschüre ist es, für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 

allen Handlungsbereichen übergreifende Leitlinien vorzugeben. Dies gilt insbe-

sondere für die Bereiche Kindertageseinrichtungen, Schule, Kinder- und Jugend-

arbeit, Kommune sowie die Erzieherischen Hilfen. 

Die Umsetzung der Qualitätsstandards wird als kontinuierlicher Prozess ange-

sehen. Es müssen also nicht von Anfang an alle Qualitätsstandards erfüllt sein, 

bevor Partizipation möglich ist. Die Auseinandersetzung mit Fragen der Qualität 

von Partizipationsprozessen stellt bereits ein grundlegendes Qualitätskriterium 

dar.

Qualität in der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen hat verschiedene 

Dimensionen: Sie richtet sich auf Zielsetzungen und Umsetzungsstrategien 

(Konzeptqualität), auf die Gestaltung der Interaktion zwischen den Beteilig ten 

(Prozessqualität), die Rahmenbedingungen (Strukturqualität) sowie den Umgang 

I    QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
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mit den Ergebnissen (Ergebnisqualität) und die Ermöglichung von persönlichem 

Zugewinn (Zugewinnqualität), der sich auf die Erfahrungen der Subjekte bezieht. 

Mit den folgenden allgemeinen Qualitätsstandards wurden übergreifende, für 

alle Beteiligungsprozesse geltende Qualitätskriterien entwickelt. Um jedoch den 

Besonderheiten der einzelnen Handlungsfelder gerecht zu werden, schließen 

sich an die 14 allgemeinen Standards noch speziische Qualitätsstandards für fol-

gende Bereiche an:

• Kindertageseinrichtungen

• Schule

• Kommune

• Kinder- und Jugendarbeit

• Erzieherische Hilfen

Diese speziischen Qualitätsstandards gehen auf die Charakteristika, die Chancen 

und besonderen Herausforderungen des Handlungsfelds ein. 

Sie bieten ganz konkrete Anregungen und Empfehlungen für die Praxis, um eine 

qualitativ hochwertige Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu erreichen.



10

1. BETEILIGUNG IST GEWOLLT UND WIRD UNTER-
STÜTZT – EINE PARTIZIPATIONSKULTUR ENTSTEHT

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist ausdrücklich gewünscht und 

wird von Entscheidungsträgerinnen und -trägern aktiv unterstützt. Ihr liegt eine 

breit getragene Konzeption zugrunde, die wichtige strategische Schritte und über-

prübare Ziele formuliert. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird 

durch zuständige Ansprechpartnerinnen und -partner sowie durch die Organisati-

on von Netzwerken gefördert. Sie wird durch Regelungen verbindlich gemacht, 

sodass alle Mitwirkenden in einem verlässlichen Rahmen agieren können. Insge-

samt wird eine nachhaltige Partizipationskultur angestrebt.

2. BETEILIGUNG IST FÜR ALLE KINDER UND 
 JUGENDLICHEN MÖGLICH 

Es ist sichergestellt, dass alle Kinder und Jugendlichen mit ihren individuellen 

Möglichkeiten Zugang zu Partizipationsprozessen haben. Entsprechend sind die 

Angebote leicht zugänglich und vielfältig im Hinblick auf Themen, Methoden und 

Formen. Unterschiedliche Bedürfnisse je nach Alter, Geschlecht, ggf. Behinderung, 

sozialer, kultureller oder ethnischer Herkunft sowie Bildungsstand werden dabei 

berücksichtigt. Ort und Zeit der Angebote sind so gewählt, dass Kinder und Ju-

gendliche sie gut nutzen können.

Allgemeine Qualitätsstandards  
für die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen

I    QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
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3.  DIE ZIELE UND ENTSCHEIDUNGEN 
 SIND TRANSPARENT – VON ANFANG AN 

Alle relevanten Akteurinnen und Akteure, insbesondere auch die Kinder und Ju-

gendlichen, werden bei der Klärung der Ziele des Partizipationsvorhabens betei-

ligt. Die Ziele sind transparent, nachvollziehbar und lassen Raum für ausreichende 

Offenheit im Beteiligungsprozess, auch im Hinblick auf die Ergebnisse. Die Ent-

scheidungen aller Ebenen werden offengelegt. Bei langfristigen Vorhaben werden 

Teilziele formuliert, um Zwischenerfolge sichtbar zu machen. Darüber hinaus wer-

den die festgelegten Ziele regelmäßig überprüft und aktualisiert.

4. ES GIBT KLARHEIT ÜBER  
 ENTSCHEIDUNGSSPIELRÄUME 

Wo Beteiligung angeboten wird, müssen Mitsprache, Mitwirkung oder Mitbestim-

mung möglich sein. Mit den beteiligten Kindern und Jugendlichen wird geklärt, 

wie viel Einluss sie innerhalb des Partizipationsprozesses nehmen können und 

wie vonseiten der Entscheidungsträgerinnen und -träger ihre  Rolle gesehen wird: 

etwa als Ideengebende, Interessenvertreterinnen und -vertreter oder Mitbestim-

mende etc. Die Kinder und Jugendlichen erhalten damit Klarheit über die Möglich-

keiten und Grenzen ihrer Einlussnahme. Dabei sollen die Stimmen der Kinder, 

Jugendlichen und Erwachsenen – soweit möglich – gleichwertig sein.

5. DIE INFORMATIONEN SIND VERSTÄNDLICH UND 
DIE KOMMUNIKATION IST GLEICHBERECHTIGT 

Es erfolgt eine umfassende und für die jeweilige Zielgruppe verständliche Informa-

tion über die Beteiligungsrechte und -angebote für Kinder und Jugendliche. Wich-

tige Meilensteine und Ergebnisse werden an alle relevanten Akteurinnen und Ak-

teure verständlich vermittelt.

Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten ist gleichberechtigt gestaltet. Die 

Erwachsenen interessieren sich ernsthaft für die Interessen der Kinder und Ju-

gendlichen und setzen sich mit ihnen auseinander. Kinder und Jugendliche müs-

sen merken, dass ihre Meinungen ernst genommen werden.

6. KINDER UND JUGENDLICHE WÄHLEN FÜR 
 SIE RELEVANTE THEMEN AUS 

Bei der Themenindung werden Kinder und Jugendliche aktiv eingebunden. In Be-

teiligungsverfahren werden Themen behandelt, die für Kinder und Jugendliche 

bedeutsam sind. Diese können ihr unmittelbares Lebensumfeld betreffen, aber 

auch übergeordnete Fragestellungen sein.

 ALLGEMEINE QUALITÄTSSTANDARDS FÜR DIE BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN    I 



12

7.   DIE METHODEN SIND ATTRAKTIV UND  
ZIELGRUPPENORIENTIERT 

Die in Beteiligungsverfahren eingesetzten Methoden entsprechen dem Entwick-

lungs- und Bildungsstand der Zielgruppe. Die Methoden werden so gewählt, 

dass sie Zugangsmöglichkeiten eröffnen und nicht durch Einseitigkeit (z. B. 

ausschließlich über Sprache und Schrift) zur Ausgrenzung von Kindern und Ju-

gendlichen beitragen. Die eingesetzten Methoden sind vielfältig, sprechen un-

terschiedliche Sinne an und dienen dazu, Kinder und Jugendliche zum aktiven 

Handeln anzuregen und zu befähigen.

8.   ES WERDEN AUSREICHENDE RESSOURCEN ZUR  
STÄRKUNG DER SELBSTORGANISATIONSFÄHIG-
KEIT ZUR VERFÜGUNG GESTELLT 

Für Beteiligungsverfahren werden ausreichende Personal-, Sach- und Finanz-

ressourcen bereitgestellt. Die Bereitstellung von Ressourcen, die personelle Beglei-

tung und die Qualiizierung sind darauf ausgerichtet, die Selbst organisationsfähigkeit 

junger Menschen zu fördern.

9.  DIE ERGEBNISSE WERDEN ZEITNAH UMGESETZT 
Konkrete Ergebnisse und Entscheidungen aus dem Beteiligungsprozess werden 

zeitnah umgesetzt. Falls eine Umsetzung nicht oder nur teilweise erfolgt, gibt es 

hierfür nachvollziehbare Gründe, die den Beteiligten umfassend und verständlich 

vermittelt werden.

10.   ES WERDEN NETZWERKE FÜR BETEILIGUNG  
AUFGEBAUT 

Es werden unterstützende Partnerinnen und Partner gewonnen und ein aktives 

Netzwerk aufgebaut, um die Beteiligung junger Menschen zu fördern und die Sy-

nergieeffekte unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure zu nutzen. Die Koordi-

nation der Netzwerke ist sichergestellt, und es bestehen für alle nachvollziehbare 

Regeln der Zusammenarbeit.

11.   DIE BETEILIGTEN WERDEN FÜR PARTIZIPATION  
QUALIFIZIERT 

Durch ein Qualiizierungskonzept wird sichergestellt, dass die beteiligten Akteu-

rinnen und Akteure über die erforderlichen personalen, methodischen, kommuni-

kativen, organisatorischen und sachbezogenen Kompetenzen für die Gestaltung 

von Partizipationsvorhaben verfügen. Dazu werden die  Erwachsenen darin unter-

stützt, sich mit der eigenen Rolle im Partizipationsgeschehen auseinanderzuset-

I    QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN
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zen, eine partizipationsfördernde Haltung entwickeln zu können und Partizipati-

onsmethoden kennenzulernen. Kinder und Jugendliche werden in ihrer Entfaltung 

von Partizipations- und Demokratiekompetenzen durch gezielte Fortbildungsan-

gebote unterstützt. Darüber hinaus werden ihnen Strukturen zur Verfügung ge-

stellt, die Gelegenheit zur Partizipation bieten. Diese umfassen formelle und infor-

melle Lernprozesse und nutzen auch Ansätze der peer education (Jugendliche 

qualiizieren Jugendliche).

12.   PARTIZIPATIONSPROZESSE WERDEN SO  
GESTALTET, DASS SIE PERSÖNLICHEN  
ZUGEWINN ERMÖGLICHEN 

Der Beteiligungsprozess wird so gestaltet, dass Kinder und Jugendliche einen per-

sönlichen Zugewinn erfahren können, der über eine Betrachtung von Partizipati-

on unter allgemeinen Nutzenaspekten weit hinausgeht und biograische Entwick-

lungen in den Blick nimmt. Wesentlich ist: 

·  die Erfahrung von persönlichem Sinn und Gemeinsinn, 

·  anregende neue Beziehungen zu Peers und Erwachsenen und 

·  die Erweiterung ihrer Kompetenzen. 

Das Erleben von Zugewinn fördert die für Partizipation notwendige Durchhalte-

motivation und regt zu weiterem Engagement an. Der Zugewinn indet sich dabei 

nicht nur aufseiten der beteiligten Kinder und Jugendlichen. Die  erwachsenen Ak-

teurinnen und Akteure gewinnen einen veränderten Blick auf die Fähigkeiten der 

Kinder und Jugendlichen und erleben neue Rollen. Alle  Beteiligten machen unge-

wohnte gemeinsame Demokratieerfahrungen.

13.   DAS ENGAGEMENT WIRD DURCH  
ANERKENNUNG GESTÄRKT 

Das Engagement aller Beteiligten, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, er-

fährt öffentliche bzw. institutionelle Wertschätzung und Anerkennung. Dazu dient 

auch die Zertiizierung erworbener Qualiikationen und Kompetenzen.

14.   PARTIZIPATION WIRD EVALUIERT UND  
DOKUMENTIERT 

Durch eine kontinuierliche und partizipative Evaluation des Vorhabens werden 

die Qualität der Beteiligungsangebote in Gegenwart und Zukunft gesichert und 

Lernprozesse ermöglicht. Die Dokumentation und Veröffentlichung von Ergebnis-

sen trägt dazu bei, dass Beteiligung öffentlich wahrgenommen und kontinuierlich 

weiterentwickelt wird.
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1. Präambel
Kindertageseinrichtungen sind für die meisten Kinder die erste Bildungs-, Erzie-

hungs- und Betreuungsinstitution außerhalb der Familie. Sowohl die öffentliche 

Wahrnehmung und Bedeutung als auch die Nutzung von Kindertageseinrich-

tungen haben in den letzten Jahren rasant zugenommen. Damit sind auch die 

Anforderungen an die dort tätigen pädagogischen Fachkräfte gestiegen. Kinder-

tageseinrichtungen sollen gute Bildung garantieren, bedarfsgerechte Betreuung 

bieten, Unterstützung für die ganze Familie leisten und weitere, insbesondere 

präventive, Aufgaben übernehmen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Parti-

zipation nicht als zusätzliche Aufgabe, sondern als einen wichtigen Schlüssel für 

die Qualitätsentwicklung von Bildung, Erziehung und Betreuung zu begreifen. 

Im Vordergrund der Diskussion um Bildung in der frühen Kindheit steht die 

Aneignungstätigkeit des Kindes. Bildungsförderung basiert auf genauer Beo-

bachtung und dem Versuch, kindliche Bildungsprozesse zu verstehen, um darauf 

aubauend Kindern weitere Anregungen für ihre Bildung geben zu können.1 Ver-

stehen erfordert Dialog. Damit wird die Beteiligung der Kinder zu einem Schlüs-

sel für die Förderung von Bildung. Wenn Kinder sich in ihrem Alltag engagieren 

und ihre Rechte erfahren, ist Partizipation auch ein Schlüssel für den Erwerb de-

mokratischer Handlungskompetenzen.2

Kinder sind – so heißt es in vielen Gesetzen – ihrem Entwicklungsstand entspre-

chend an der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung zu beteiligen.3 

Partizipation ist sowohl in einigen Bildungsplänen der Länder als Leitprinzip 

oder Querschnittsaufgabe, als auch in einigen Kindertagesstättengesetzen veran-

kert. Schon der Beschluss der Jugendminister- und der Kultusministerkonferenz 

2004 über einen ‚Gemeinsamen Rahmen für frühe Bildung in Kindertagesein-

richtungen‘ forderte „entwicklungsgemäße Beteiligung der Kinder an den ihr 

Leben in der Einrichtung betreffenden Entscheidungen“4.  Die Debatte um den 

Begriff der Partizipation in Kindertageseinrichtungen ist relativ neu. Dennoch 

hat die Idee, Kinder zu beteiligen, vor allem durch das sozialpädagogische Kon-

zept des Situationsansatzes Tradition. Sie ist auch ein Grundsatz in Konzepten 

von Qualitätsentwicklung.5  

2. Charakteristika des Handlungsfelds
Kindertageseinrichtungen arbeiten mit Kindern unterschiedlichen Alters. In ei-

ner Demokratie darf das Recht auf Beteiligung keine Frage des Alters sein. Jedes 

Kind hat ein Recht darauf, seine Interessen zu äußern und mit diesen auch be-

rücksichtigt zu werden. Partizipation wird so vor allem zu einer Frage der päda-

gogischen Gestaltung. 

Qualitätsstandards für  
die Beteiligung in  
Kindertageseinrichtungen

I    QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

»PARTIZIPATION IST EIN 
WICHTIGER SCHLÜSSEL FÜR 
DIE QUALITÄTSENTWICK-
LUNG VON BILDUNG, ERZIE-
HUNG UND BETREUUNG.«   

»JEDES KIND HAT EIN 
RECHT DARAUF, SEINE IN-
TERESSEN ZU ÄUSSERN UND 
MIT DIESEN AUCH BERÜCK-
SICHTIGT ZU WERDEN.«   

2

1

3

4

5

Vgl. u.a. Laewen/Andres 2002; Schäfer 

2003.

Vgl. Hansen/Knauer/Sturzenhecker 2011.

Vgl. Knauer 2007.

Vgl. Kultusministerkonferenz/ 

Jugendministerkonferenz 2004.

Vgl. u.a. Preissing 2003, S. 157 ff.
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Chancen der Beteiligung in Kindertageseinrichtungen
Wie Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, zusammenleben und wie 

dieses Zusammenleben organisiert ist, erleben Kinder in der Regel erstmals in 

der Kindertageseinrichtung. Hier erfahren sie, ob und inwieweit sie ernst ge-

nommen werden, das Zusammenleben mitgestalten und Partizipation als Recht 

wahrnehmen können. In Kindertageseinrichtungen können Kinder frühe Erfah-

rungen mit demokratischen Strukturen und Kommunikationsformen machen. 

Dieses Erlebnis hat wiederum Einluss auf die weitere Entwicklung der Kinder. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass Kindertageseinrichtungen als nicht-for-

male Bildungseinrichtungen entworfen sind. Im Mittelpunkt der pädagogischen 

Arbeit stehen das einzelne Kind und die Gruppe. Es gibt keine formal festge-

legten Themen, Methoden, Strukturen oder gar Bewertungsmaßstäbe. Kinderta-

geseinrichtungen sollen ihre pädagogische Arbeit vielmehr an den Bedürfnissen 

der Kinder und ihrer Familien ausrichten. Denn jedes Kind eignet sich die Welt 

vor dem Hintergrund seiner persönlichen Lebenssituation an. Kindertagesein-

richtungen sind daher angehalten, sehr individualisierte Handlungskonzepte 

umzusetzen. Dies kann ohne die Beteiligung der Betroffenen nicht gelingen.

Herausforderungen der Beteiligung in Kindertageseinrich-
tungen
Je jünger Kinder sind, desto weniger können sie selbst Beteiligungsrechte ein-

fordern. Umso größer ist die Verantwortung der Erwachsenen, Kindern Partizi-

pation zu ermöglichen. Dabei stößt Beteiligung häuig mit dem Bild zusammen, 

das Erwachsene von Kindern haben. ‚Können kleine Kinder denn schon mitent-

scheiden?‘, ‚Überfordern wir Kinder nicht?‘ – das sind häuige Bedenken, wenn es 

um die Beteiligung kleiner Kinder geht. 

In der Tat: Je jünger Kinder sind, desto größer ist die pädagogische Heraus-

forderung an Partizipation und desto wichtiger ist es, über die pädagogische 

Grundhaltung nachzudenken, die das Handeln bestimmt. Kleinkinder können 

nur mitentscheiden, wenn die Erwachsenen zuvor sehr genau geklärt haben, 

um welche Themen es geht, wie diese Themen den Kindern begegnen und vor 

welchem Erfahrungshorizont die Kinder ihre Interessen einbringen können. Je 

jünger Kinder sind, desto höher sind auch die Ansprüche daran, wie Beteiligung 

methodisch umzusetzen ist. Dass eine partizipative Grundhaltung schon in der 

professionellen Arbeit mit Krippenkindern eingenommen werden kann, zeigt 

das ‚Curriculum für respektvolle Plege und Erziehung‘.6

3. Speziika bezogen auf die Qualitätsstandards
Partizipation in Kindertageseinrichtungen stellt zunächst Anforderungen an die 

Erwachsenen, vor allem auf zwei Ebenen:

• Kultur des Hinhörens 
Partizipation beruht auf einer achtenden Kommunikation, insbesondere zwi-

schen Erwachsenen und Kindern, aber auch zwischen Erwachsenen. Es gilt, in 

Kindertageseinrichtungen eine Kultur des Hinhörens zu schaffen, in der jede 

und jeder, Kinder und Erwachsene, täglich die Erfahrung machen: Meine Sicht 

der Welt und meine Interessen haben hier eine Bedeutung, auch wenn sie mög-

licherweise nicht immer direkt umgesetzt werden können. 

I    QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

»JE JÜNGER DIE KINDER 
SIND, DESTO GRÖSSER  
IST DIE PÄDAGOGISCHE  
HERAUSFORDERUNG AN 
PARTIZIPATION.«   

6

Gonzales-Mena/Widmeyer-Eyer 2008.
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• Strukturelle Verankerung 

Partizipation braucht strukturelle Verankerung. Kinder sollen Partizipation als 

Recht wahrnehmen können, das ihnen unabhängig von der Gnade der Erwach-

senen zusteht. 

Im schleswig-holsteinischen Modellprojekt ‚Die Kinderstube der Demokratie‘ 

haben Kindertageseinrichtungen Verfassungen erarbeitet, in denen die Rechte 

der Kinder und die demokratischen Verfahrensweisen, in denen diese Rechte 

umgesetzt werden können, genau beschrieben sind.7

Von den allgemeinen Qualitätsstandards für Partizipation werden damit die fol-

genden drei Standards für Kindertageseinrichtungen besonders wichtig:
 

• Haltung der Erwachsenen 

Beteiligung kann nur gelingen, wenn die pädagogischen Fachkräfte sich gegen-

über den Kindern respektvoll verhalten. Das beinhaltet immer, dass sich das 

Team grundsätzlich mit dem eigenen Menschenbild auseinandersetzt und seine 

Bedeutung für das pädagogische Handeln relektiert. 

• Strukturelle Verankerung von Partizipation 
Wenn Beteiligung z. B. in einer Kita-Verfassung festgehalten wird oder in der 

Einführung von Gruppenkonferenzen oder Kinderparlamenten geschieht, er-

fahren Kinder, dass sie eigene Rechte haben.8 
 

• Beteiligungskompetenzen der Erwachsenen 
Damit Beteiligung gelingt, brauchen die pädagogischen Fachkräfte methodische 

Kompetenzen. Mit zunehmender Erfahrung erwerben dann auch die Kinder Be-

teiligungskompetenzen, können ihre Rechte (in gewissem Umfang) einfordern 

und andere Kinder bei deren Beteiligung unterstützen.

4.  Konkrete Handlungsschritte für die Umsetzung von 
Partizipation in Kindertageseinrichtungen

Partizipation ist dann nachhaltig verankert, wenn Kindertageseinrichtungen als 

demokratische Orte gestaltet werden. Dafür gibt es kein Patentrezept. Vielmehr 

muss jede Einrichtung selbst für sich klären, welche Beteiligungsrechte sie ihren 

Kindern wie zugestehen möchte. Dabei ist Qualität wichtiger als Quantität. Ent-

scheidend ist, dass Kinder die Mitwirkungsrechte, die ihnen zugestanden wur-

den, auch wirklich in Anspruch nehmen können. 

Da Partizipation nur gelingt, wenn die Menschen, die in einer Einrichtung ar-

beiten, Partizipation auch wollen, muss jede Einrichtung gemeinsam mit allen 

hier Tätigen ihren eigenen Weg zur Beteiligung von Kindern inden. Hilfreich für 

diesen Weg können folgende Schritte sein, die auf den Erfahrungen des schles-

wig-holsteinischen Modellprojekts ‚Die Kinderstube der Demokratie‘ basieren9: 

• Erste Annäherung an das Thema  
Zunächst gilt es unter den Fachkräften zu klären, was sie unter Beteiligung ver-

stehen und welche Hoffnungen und Ängste sie damit verbinden. Es geht darum, 

die eigenen Erfahrungen mit Partizipation zu relektieren und ein erstes Ver-

ständnis davon zu gewinnen, was Beteiligung beinhalten kann.

»PARTIZIPATION IST EIN 
RECHT, DAS KINDERN UNAB-
HÄNGIG VON DER ,GNADE‘ 
DER ERWACHSENEN ZU-
STEHT.«   

»BEI PARTIZIPATION IST 
QUALITÄT WICHTIGER ALS 
QUANTITÄT.«   

7

8

9

Vgl. Hansen 2005; Vgl. Hansen/Knauer/

Sturzenhecker 2011.

Vgl. Hansen/Knauer/Sturzenhecker 2011.

Hansen/Knauer/Friedrich 2004; Hansen/

Knauer/Sturzenhecker 2011. Einen 

Eindruck über den Ablauf dieses Konzepts 

gibt die DVD von Müller/Plöger 2008.
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• Klarheit über Entscheidungsspielräume 

Erfahrbar wird Partizipation, wenn das Team konkret und differenziert klärt: 

Was dürfen Kinder in unserer Einrichtung mitentscheiden und was nicht?  Die 

Auseinandersetzung mit dieser Frage führt in der Regel zu intensiven Diskus-

sionen und macht auch deutlich, welche Befürchtungen und Hoffnungen mit 

Partizipation verbunden werden. Das Team sollte konkrete Verabredungen zu 

dieser Frage treffen. Zu welchen Themen die Teams den Kindern Mitentschei-

dungsrechte zugestehen, ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass diese den 

Kindern dann auch wirklich eingeräumt werden.

• Methodische Qualiizierung 
Partizipation braucht methodische Kompetenzen. Die Fachkräfte müssen wis-

sen: Wie gestalte ich Dialoge? Wie führe ich Abstimmungen durch? Welche Pla-

nungsmethoden gibt es? 

• Entwicklung demokratischer Strukturen 
Partizipation muss strukturell verankert sein – zum Beispiel in Form von Be-

teiligungsgremien oder einer Verfassung, in der sowohl die Rechte der Kinder 

als auch die Beteiligungs- und Entscheidungsstrukturen festgeschrieben sind.10

• Sichtbarmachen von Partizipation 
Partizipation braucht Öffentlichkeit, zunächst einrichtungsintern. Die Kinder 

müssen wissen, wann die Delegiertenkonferenz tagt oder welche Themen ent-

schieden werden müssen. Dokumentationen, Protokolle, Fotos etc. informieren 

aber auch Eltern und andere Besucherinnen und Besucher der Kindertagesein-

richtung.

• Relexion und Evaluation 
Schließlich muss das Fachteam Partizipation – wie alle pädagogischen Themen 

– immer wieder relektieren und evaluieren. Auch dabei können Kinder beteiligt 

werden.

• Öffnung ins Gemeinwesen 
Die ersten Erfahrungen mit Beteiligungen machen Kinder in der Regel im pä-

dagogisch geschützten Raum der Kindertageseinrichtung. Diese kann Kindern 

aber zeigen, wie sie sich an Entscheidungen im Gemeinwesen beteiligen kön-

nen.11 

Partizipation im Alltag der Kindertageseinrichtung ermöglichen zunächst vor 

allem die pädagogischen Fachkräfte, die direkt mit den Kindern arbeiten. Damit 

gute Beteiligung entsteht, sind aber auch die Leitung und die Träger von Kinder-

tageseinrichtungen gefordert. 

Wenn das Leitbild des Trägers Kinderrechte und Partizipation verlangt, sind auch 

die einzelnen Einrichtungen aufgerufen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. 

Sowohl der Träger als auch die Leitung können Partizipation zu einem wichtigen 

Thema im Team machen oder Fortbildungen dazu unterstützen. Die Beteiligung 

von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist eine gemeinsame Aufgabe von pä-

dagogischen Fachkräften, Leitung, Trägern, Politik und allen, die öffentliche Ver-

antwortung für Kinder tragen.

I    QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

»DIE BETEILIGUNG VON 
KINDERN IN KITAS IST EINE 
GEMEINSAME AUFGABE AL-
LER EBENEN UND AKTEURE.«   

10

11

Hansen 2005.

Vgl. Stahmer 2005.
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Partizipation in Kindertageseinrichtungen verlangt:

• dass die Fachkräfte ihr Verständnis von Partizipation klären und damit ihre Vor-

stellung davon, wie sie pädagogische Beziehungen gestalten wollen,

• dass sie über die Machtverhältnisse in der Kindertageseinrichtung relektieren,

• dass sie mit den Kindern und untereinander respektvoll kommunizieren,

• dass sie die Rechte der Kinder in der Einrichtung klären,

• dass sie Strukturen schaffen, in denen die Kinder ihre Rechte wahrnehmen  

können, 

• dass sie die Kinder dabei unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen,

• dass sie den Kindern und anderen ihre Rechte offenlegen und Partizipation 

sichtbar machen,

• dass die Fachkräfte die Mütter und Väter informieren und einbeziehen, 

• dass sie sich mit den Kindern auch in Angelegenheiten im Gemeinwesen einmi-

schen, 

• dass sie (auch mit den Kindern) die Partizipationsstrukturen und -prozesse  

relektieren und weiterentwickeln, 

• dass sie über die notwendigen Qualiikationen verfügen (durch Fortbildung, 

Coaching, Fachberatung etc. vor allem beim Start) und

• dass die Fachkräfte über die notwendigen Ressourcen an Zeit, Personal, Hand-

lungsspielräumen etc. verfügen.
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1. Präambel
In den letzten Jahren ist – auch aufgrund der Schulleistungsuntersuchung PISA 

– immer mehr in den Vordergrund gerückt, wie wichtig es ist, dass junge Men-

schen in der Schule „Demokratie als Lebensform“12 erleben können. Das heißt: 

Anerkennung, Zugehörigkeit, Beteiligt-Sein, Mitentscheiden-Können und  Ver-

antwortungsübernahme auch und gerade in der Einrichtung zu erfahren, in der 

sie einen Großteil der Kindheit und Jugend verbringen. Erziehung zur Demokra-

tie und der Erwerb der dafür erforderlichen fachlichen, personellen und sozialen 

Kompetenzen sind wesentliche Ziele von Schule und in schulgesetzlichen Rege-

lungen und Lehrplänen manifestiert. Gleichzeitig ist es im Spannungsverhältnis 

zwischen Beurteilung, Aufsichtsverplichtung und Mitbestimmung eine beson-

dere Herausforderung, im Schulalltag mehr Partizipation für Schülerinnen und 

Schüler zu ermöglichen.

Nach einer demokratischen Aubruchstimmung im Schulwesen in den 1970er 

Jahren und der Verankerung von Mitbestimmungsrechten für Schülerinnen und 

Schüler in den Schulgesetzen der Länder geriet die Partizipation in den 1990er 

Jahren immer mehr aus dem Zentrum der Diskussion. Bemerkenswert ist, dass 

sich viele Schulen in den letzten Jahren erneut auf den Weg zu mehr Partizipati-

on gemacht haben. 

Die Änderungen der Schulgesetze im Zuge dieses Paradigmenwechsels haben in 

vielen Bundesländern das Gremium der Schulkonferenz gestärkt, in der Schü-

lerinnen und Schüler (z. B. in Berlin und Brandenburg) weitgehend gleichbe-

rechtigt neben Lehrkräften und Eltern mitbestimmen. Auch die Konferenz der 

Kultusministerinnen und -minister aller Bundesländer (KMK) nimmt regelmä-

ßig eine Stärkung der Demokratieerziehung in den Blick und legt dabei einen 

Schwerpunkt auf die Ausweitung der Beteiligung von Schülerinnen und Schü-

lern.13

Inzwischen ist bundesweit die Qualitätsentwicklung an der Einzelschule in den 

Fokus gerückt. Dabei werden Beteiligungsmöglichkeiten als ein Kriterium ver-

handelt. Um die Partizipation von Schülerinnen und Schülern weiterzuentwi-

ckeln, ist es wichtig, dass die Schulen Qualitätskriterien sowohl für die interne als 

auch für die externe Auswertung der Beteiligung entwickeln. Diese unterstützen 

die Einzelschule dabei, Ziele zu inden und sie zu relektieren. 

Die Zusammensetzung der Schülerschaft wurde in den letzten Jahren in allen 

Schulformen wesentlich heterogener. Dies fördert einen methodisch-didak-

tischen Richtungswechsel. Die Orientierung erfolgt an den Stärken, nicht an den 

Deiziten der Schülerinnen und Schüler. Bei der gemeinsamen Gestaltung der 

Lernprozesse im Unterricht und im Schulleben lässt sich Demokratie erleben.

Qualitätsstandards für die  
Beteiligung in der Schule

I    QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

»VIELE SCHULEN SIND 
ERNEUT AUF DEM WEG ZU 
MEHR PARTIZIPATION.«   
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Himmelmann 2005. Himmelmann macht 

die Unterscheidung von Demokratie als 

Herrschafts-, Gesellschafts- und Lebens-

form auf den Ansatz von J. Dewey 

zurückgreifend im Hinblick auf die 

Förderung von Demokratie-Lernen.

Zuletzt auf ihrer 325. Plenarsitzung am  

5./6. März 2009 in Stralsund zur Stärkung 

der Demokratieerziehung.
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Die Entwicklung hin zu Ganztagsschulen in allen Schulformen beeinlusst in 

vielen Schulen Unterricht und Schulleben. Sie bietet mehr Zeit und damit mehr 

Möglichkeiten für Beteiligung und ‚Demokratie-Lernen‘. Viele Ganztagsschulen 

arbeiten verstärkt mit außerschulischen Partnern zusammen, gerade aus dem 

Bereich der Jugendarbeit, um Schülerinnen und Schülern mehr Mitwirkungs-

möglichkeiten im kommunalen Umfeld zu bieten.

Schule ist also in Bewegung gekommen. Die konzeptionellen Veränderungen wie 

z. B. kompetenzorientierte Lehrpläne, die Individualisierung des Lernens und 

Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Unterrichtsgestaltung weiten Beteili-

gung deutlich aus. Diese Veränderungen sind jedoch noch nicht lächendeckend 

umgesetzt und somit bei vielen Heranwachsenden auch noch nicht angekom-

men.14

2. Charakteristika des Handlungsfelds

Chancen der Beteiligung in der Schule
Eine der größten Chancen für die gezielte Entwicklung von Partizipation ist die 

Schulplicht. In der Schule sind alle Kinder und Jugendlichen zu inden, unab-

hängig von ihrem kulturellen Hintergrund und ihrer sozialen Stellung. Schule ist 

ein entscheidender Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. 

Sie verbringen einen erheblichen Teil ihrer Lebenszeit in der Schule – diese Zeit 

erhöht sich noch, wenn es sich um eine Ganztagsschule handelt. Die Wahr-

scheinlichkeit ist daher hoch, dass die Schülerinnen und Schüler auch ein Inte-

resse daran haben, diesen Teil ihrer Lebenswelt zu gestalten. Dies gilt allerdings 

nur, wenn sie den Eindruck haben, dass das Beteiligungsangebot ernst gemeint 

ist und auch Folgen hat. Partizipation fördert soziale und personale Fähigkeiten, 

die bundesweit in den Rahmenlehrplänen und Qualitätsrahmen der Länder im-

mer wichtiger werden.

Schülerinnen und Schüler genießen es, in Partizipationsprozessen als 

 ‚Gesamtperson‘ wahrgenommen zu werden. Deshalb gilt es, den Blick für Stärken 

zu öffnen, die jenseits der Vermittlung von Fachwissen und dessen Bewertung 

liegen. Um vorhandene Kompetenzen zu fördern und neue zu entwickeln, bedarf 

es der Qualiizierung aller Beteiligten. Hier liegen große Chancen für eine erfolg-

reichere Tätigkeit von Lehrkräften.

Herausforderungen der Partizipation in der Schule
Wer Beteiligung in der Schule vorantreiben möchte, ist zum einen mit verschie-

denen Schulformen, Altersgruppen und Bildungsvoraussetzungen bei den Schü-

lerinnen und Schülern konfrontiert. Zum anderen erlebt er die Unterschied-

lichkeit von Beteiligungskonzepten und der in den Schulverfassungsgesetzen 

formulierten Mitwirkungsrechte, da die Bildungshoheit bei den einzelnen Bun-

desländern liegt. 

Dazu kommen weitere Rahmenbedingungen, die zu berücksichtigen sind:  

• Heranwachsende und Lehrkräfte sind nicht ‚gleich‘. Lehrkräfte beurteilen Schü-

lerinnen und Schüler und nehmen damit Einluss auf ihre weitere schulische 

Karriere. 
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müssen, wie er ist, vgl. Schmidt 2002.



• Das von allen Bundesländern beschlossene und zum Teil bereits eingeführte Ab-

itur nach zwölf Jahren (oft als G8 abgekürzt) führt dazu, dass die Schulen mit 

einer Verdichtung des Stoffes zurechtkommen müssen. Zugleich sind aber nur 

ca. 60 Prozent der Lehrpläne festgelegt, sodass genügend Spielraum für Parti-

zipation vorhanden ist. Auch die neuen Schulgesetze bieten in ihren Vorgaben 

zur Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an der Unterrichtsplanung und 

bei der Gestaltung von Schule mehr Möglichkeiten. Diese Spielräume müssen 

allerdings allen Beteiligten bekannt und zur Nutzung freigegeben sein.

• Lehrerinnen und Lehrer erleben Partizipation oft als eine zusätzliche Anforde-

rung, und nicht als Chance.

Die Institution Schule steht damit vor besonderen Herausforderungen:

a) Das Erleben von „Demokratie als Lebensform“
Zu den größten Herausforderungen der Schule gehört es, eine Schulkultur zu 

entwickeln, in der Beteiligung im Schulalltag selbstverständlich ist. 

In der Folge bedeutet das, den Schülerinnen und Schülern attraktive Beteiligungs-

möglichkeiten zur Verfügung zu stellen und in regelmäßigen Lern arrangements 

Erfahrungen mit demokratischen Kommunikations- und Aushandlungsprozes-

sen anzubieten.

In Kindertageseinrichtungen und Grundschulen wird häuig der Grundstein für 

Demokratieerleben gelegt. Die weiterführenden Schulen stehen vor der Heraus-

forderung, die Kompetenzen dieser partizipationserfahrenen Kinder zu nutzen. 

Zu einer beteiligungsorientierten Schulkultur gehört es auch, vielfältige Mög-

lichkeiten der Anerkennung zu entwickeln, Beteiligung und Verantwortungs-

übernahme der Schülerinnen und Schüler regelmäßig wahrzunehmen und zu 

würdigen. 

b) Die Öffnung der Schule zum Umfeld und zu neuen Akteuren
Wenn sich die Schule zu anderen Akteuren der Jugendbildung und Jugend arbeit 

hin öffnet und die Lebenswelt der Heranwachsenden einbezieht, erweitert dies 

thematisch, räumlich und methodisch das Spektrum der Partizipation. 

Die Herausforderung für die Lehrkräfte besteht unter anderem darin, die dafür 

notwendige zielorientierte Kommunikation auf Augenhöhe in Teams mit Fach-

kräften aus mehreren Berufsgruppen und mit außerschulischen Akteuren er-

folgreich zu gestalten. Dafür brauchen sie Unterstützung, in Form von Trainings 

oder durch eine Prozessmoderation von außen. 

Eine große Chance für Schule besteht darin, sich Know-how aus anderen Ar-

beitsfeldern anzueignen. Für die Schülerinnen und Schüler bietet die Öffnung 

zum Umfeld besondere Chancen in Bezug auf tatsächliche Beteiligung, z. B. in-

dem sie Verantwortung in Projekten im kommunalen Umfeld (Service-Learning) 

übernehmen. Sie erleben die außerschulische Beteiligung anders als die schu-

lische und sind häuig aktiver. Die Öffnung von Schule kann insbesondere in 

Ganztagsschulen gelingen, weil diese auf die Zusammenarbeit angewiesen sind 

und neue Wege gehen können.

»LEHRERINNEN UND 
LEHRER ERLEBEN PARTIZIPA-
TION OFT ALS EINE ZUSÄTZ-
LICHE ANFORDERUNG, UND 
NICHT ALS CHANCE.«   

»ZU EINER BETEILIGUNGS-
ORIENTIERTEN SCHULKUL-
TUR GEHÖRT ES, VERANT-
WORTUNGSÜBERNAHME 
DER SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLER ZU WÜRDIGEN.«   
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c) Eine partizipative Grundhaltung von Lehrerinnen und Lehrern
Eine Schule, die Erfahrungen mit Demokratie als Lebensform ermöglicht, erfor-

dert von Lehrkräften, ihre gewohnte anleitende Rolle zu verlassen und nach dem 

Anstoßen des Beteiligungsprozesses so weit wie möglich zurückzutreten.15 Sie 

erfordert also eine partizipative Grundhaltung: „Partizipation verlangt von den 

Erwachsenen, mit Jugendlichen über Inhalte und Interessen zu verhandeln, ohne 

zu dominieren.“16 Deshalb ist eine dialogische und ausgewogene Kommunika-

tion grundlegend. Sie indet auf Augenhöhe statt und nimmt die Schülerinnen 

und Schüler ernst. Blum und Blum bringen das an die Adresse der Lehrkräfte ge-

richtet folgendermaßen auf den Punkt: „Stellen Sie nichts zur Diskussion, was Sie 

für sich selbst bereits entschieden haben und was Sie nach Ihrer Entscheidung 

gemacht haben wollen.“17

Die dialogische Kommunikation setzt voraus, dass die Lehrkräfte die eigene Rolle 

relektieren. So können sie abgleichen, welche Rollen zu einem Beteiligungspro-

zess passen und welche nicht.

Bei der Verankerung von Partizipation im Schulalltag sind die Differenzen der 

Teilnehmenden zu erkennen. Sie sind methodisch so zu berücksichtigen, dass 

sich alle Teilnehmenden ‚gleich-mächtig‘ und ‚gleich-berechtigt‘ in demokra-

tische Entscheidungsprozesse einmischen können.18 Dazu muss die Schule auch 

den Konlikt zwischen notwendigen regelmäßigen Lernstands erhebungen und 

einer Ergebnisoffenheit des Unterrichts produktiv verarbeiten.

d) Demokratiepädagogische Qualiizierung von Schülerinnen, Schülern und 
Lehrkräften
Die Moderation von Partizipationsprozessen, eine dialogische Kommunikation 

und andere der oben genannten Veränderungen im Rollenverständnis erfordern 

eine Qualiizierung der Lehrkräfte. Eine veränderte Ausbildung, aber auch be-

rufsbegleitende Fortbildungen können den Anstoß zu einem neuen Rollenbild 

geben. Sie vermitteln die notwendigen Kompetenzen, um Partizipationsprozesse 

bei Heranwachsenden kreativ anregen und zurückhaltend begleiten zu können. 

Wichtig ist hier auch die Fortbildung von Lehrkräfte-Teams, sodass auch auf der 

Ebene des Austauschs ein veränderter Umgang im Kollegium und Synergieef-

fekte entstehen, die erfolgreich im Alltag umgesetzt werden können.

Aber auch die Rollen und Aufgaben der Schülerinnen und Schüler verändern 

sich durch Partizipation. Einmischung ist anspruchsvoll: Sie kann von der Be-

teiligung im Schulalltag (z. B. im Lern-Lehr-Kontext) bis zum Engagement in 

dezidierten Partizipationsstrukturen (Klassenrat, SV etc.) und -projekten (Schul-

hofgestaltung, Mitarbeit am Schulprogramm etc.) reichen. Hierfür ist es wichtig, 

die jeweiligen Mitbestimmungsrechte zu kennen, aber auch Methoden zu be-

herrschen, wie die Kinder und Jugendlichen Erfolg versprechend ihre bzw. die 

Interessen einer ganzen Klasse oder Gruppe herausinden und vertreten können. 

Entsprechende Trainings sollten sie dabei unterstützen.19 Die Schule sollte sich 

damit auseinandersetzen, wie sie die erworbenen Qualiikationen anerkennt und 

einsetzt. Die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern sollte über den kurz-

fristigen Projektcharakter hinausgehen und konzeptionell ins Schulprogramm 

eingebunden werden.20 
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Vgl. BLK-Programm 21.

Knauer/Sturzenhecker 2005.

Blum/Blum 2006.

Vgl. Knauer/Sturzenhecker 2005.

Vgl. hierzu auch Kultusministerkonferenz 

2009.
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3. Speziika bezogen auf die Qualitätsstandards 

Erfolg versprechend ist es, interne Evaluationskriterien für gelungene Partizipa-

tion zu entwickeln. Direkte und indirekte Anknüpfungspunkte können die fol-

genden Qualitätsbereiche bieten: 

• Ergebnisse (Kompetenzentwicklung) 
Die Schülerinnen und Schüler haben demokratische Handlungskompetenzen 

entwickelt. Sie sind z.B. in der Lage, eigene Werte, Überzeugungen und Hand-

lungen zu relektieren, die Perspektive anderer einzunehmen und Verantwor-

tung zu übernehmen.

• Lernkultur (Qualität der Lehr- und Lernprozesse)  
Die Schülerinnen und Schüler wirken aktiv an der methodischen und inhalt-

lichen Gestaltung des Unterrichts und der außerunterrichtlichen Angebote mit. 

Sie werden bei der Notengebung einbezogen. Schülerprojekte, deren eigenver-

antwortliche Gestaltung, aktives Engagement und Initiativen werden weitrei-

chend angeregt und gefördert. 

• Schulkultur  
Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre Interessen und Meinungen aktiv ein. 

Demokratische Kommunikations- und Aushandlungsformen kennzeichnen den 

sozialen Umgang miteinander. Es gibt ausgewiesene Zeiträume für Beteiligungs-

prozesse, eine aktive Schülermitverwaltung und Verfahren zur Konliktbearbei-

tung und Mediation. Schülerprojekte und Schülermitverwaltung werden ernst 

genommen und unterstützt. Die Heranwachsenden werden bereits bei der Pla-

nung von Partizipationsvorhaben miteinbezogen. Unmittelbare Teilhaberechte 

und repräsentative Beteiligungsstrukturen werden miteinander verknüpft.21

• Schulmanagement  
Die Gesamtverantwortung für demokratische Schulentwicklung wird in koope-

rativer Weise umgesetzt. Die Schulleitung sorgt für transparenten Informations-

luss in alle Beteiligtengruppen hinein. Es gibt einen regelmäßigen Austausch 

zwischen der Schulleitung und den Schulsprecherinnen und Schulsprechern.

• Professionalität der Lehrerinnen und Lehrer  
Es gibt regelmäßigen Erfahrungsaustausch zum Gelingen von Beteiligungspro-

zessen. Fortbildungen zu Beteiligung im Unterricht und Schulleben werden re-

gelmäßig genutzt. Im Unterstützungssystem wird das Themenfeld Schülerbetei-

ligung in den Bereichen Unterrichts-, Organisations- und Personalentwicklung 

umfassend angeboten.

• Qualitätsentwicklung  
Beteiligung ist ein ausgewiesener Wert im Leitbild der Schule. Sie wird entspre-

chend den Zielformulierungen regelmäßig auf den verschiedensten Ebenen 

evaluiert. Die in den Schulgesetzen der Länder vorgegebenen Mitbestimmungs-

vorgaben werden erfüllt.

»EINMISCHUNG IST  
ANSPRUCHSVOLL.«   

Vgl. De Haan/Edelstein/Eikel 2007, Heft 7.

21
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4.  Konkrete Handlungsschritte für die Umsetzung von 
Partizipation in der Schule

Handlungsschritte für Politik und Verwaltung
• Aufnahme umfassender Qualitätsmerkmale und Indikatoren für den Bereich 

Schülerbeteiligung in den Orientierungsrahmen der Länder (externe Evaluati-

on) 

• Aufnahme von Partizipation, Demokratiepädagogik und der Entwicklung ei-

ner demokratischen Schulkultur als Bildungsziele in den Kanon nationaler Bil-

dungsstandards und Curricula22

• Bevorzugte Förderung von Programmen der Schulentwicklung durch die Lan-

deskultusministerien, bei denen Partizipation und demokratische Schulkultur 

im Mittelpunkt stehen23

• Qualiizierungsmaßnahmen für Teams der Lehrkräfte sowie für Schülerinnen 

und Schüler

• Einführung von Kreis- und Landesschülerräten mit entsprechenden Befugnis-

sen24

 Handlungsschritte für die Praxis
• Angebot von attraktiven Beteiligungsmöglichkeiten für die Schülerinnen und 

Schüler,  um ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen

• Stärkung der Schülerbeteiligung in den Unterstützungssystemen der Unter-

richts-, Organisations- und Personalentwicklung

• Bereitstellung von Ressourcen für die Begleitung von Beteiligungsprozessen

• Verankerung von Beteiligungsmöglichkeiten für Heranwachsende im Schulpro-

gramm, das unter Beteiligung von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern so-

wie Eltern regelmäßig erarbeitet, umgesetzt und fortgeschrieben wird

• Kooperation mit außerschulischen Partnern, auch begleitet von externer Unter-

stützung (Prozessmoderatorinnen und -moderatoren etc.)

• Entwicklung gemeinsamer Ideen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schü-

lern, wie sich Lernstandserhebungen und partizipative Ergebnisoffenheit des 

Unterrichts miteinander vereinbaren lassen

• Verlassen der anleitenden Rollen nach Anstoßen des Beteiligungsprozesses und 

Kommunikation auf Augenhöhe
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1. Präambel
Unsere Demokratie braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und 

sich einmischen. Demokratische Werthaltungen und Kompetenzen müssen früh 

gelernt werden. Niemand wird als Demokrat geboren. 

Lernen bezieht sich dabei auf verschiedene Ebenen: auf die partnerschaftliche 

Interaktion mit anderen (Demokratie als Lebensform), auf die Entwicklung eines 

Verständnisses, dass unsere Gesellschaft als Zusammenspiel von Staat, Wirtschaft 

und gemeinnützigen Akteuren funktioniert (Demokratie als Gesellschaftsform) 

und auf politische Handlungskompetenz im demokratischen Gemeinwesen (De-

mokratie als Herrschaftsform).25

Für alle drei Bereiche gilt: Demokratie kann gelernt, aber nicht gelehrt werden. 

Kompetenzen entstehen vielmehr, indem Wissensvermittlung und die Ermögli-

chung konkreter Erfahrung miteinander verzahnt werden. 

Kommunen kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu. Kommunen sind das un-

mittelbare Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen. 

Hier können sie erleben, dass Entscheidungen, die sie betreffen, in politischen 

Aushandlungsprozessen mit anderen Interessengruppen entstehen. Sie erfahren 

Politik als gestaltbar und erkennen das wechselseitige Verhältnis von Mitspra-

cherechten und Verantwortungsübernahme.

Beteiligungsvorhaben zu wichtigen kommunalen Fragen können förderlich da-

für sein, in Szenarien zu denken und zu lernen, Konsequenzen und zukünftige 

Entwicklungen abzuschätzen. Die aktive Auseinandersetzung mit den Interessen 

anderer Gruppen stärkt nicht nur Verständigungsbereitschaft und Kompromiss-

fähigkeit. Sie schult auch die Fähigkeit, sachgerecht zu argumentieren, Partner 

zu gewinnen, unklare Situationen aus- und trotz Widerständen durchzuhalten. 

Die Beteiligung junger Menschen schafft damit Bildungschancen und fördert die 

Entwicklung von personalen und sachbezogenen Kompetenzen. 

Kommunen, die Kinder und Jugendliche früh an sie betreffenden Fragen betei-

ligen, proitieren doppelt: Sie verbessern ihre Angebote für junge Menschen und 

deren Familien, weil sie Kinder und Jugendliche als Expertinnen  und Experten 

in eigener Sache einbinden. Gleichzeitig stärken sie die Demokratieorientierung 

der jungen Generation. Angesichts der zunehmenden Entfremdung von Jung 

und Alt zur etablierten Politik ist diese Aufgabe wichtiger denn je. 

Die Beteiligung junger Menschen ist keineswegs in das Belieben der Kommunen 

gestellt. Vielmehr folgt aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, dass Kinder und 

Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 

Angelegenheiten der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen sind. Hierzu gehören 

damit grundsätzlich alle Fragen der Jugendhilfeplanung. Explizite Regelungen 

zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik haben 

Qualitätsstandards  
für die Beteiligung in  
der Kommune
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darüber hinaus neun Bundesländer in ihren   Gemeindeordnungen getroffen.26 

Einige Rechte der Kommunalverfassungen, wie z. B. das Fragerecht im Gemein-

derat oder auch die Möglichkeit, Anregungen und Vorschläge in einer Sache zu 

unterbreiten, stehen allen Einwohnerinnen und Einwohnern, somit auch jungen 

Menschen, zu.

2. Charakteristika des Handlungsfelds

Chancen der Beteiligung in Kommunen
In den 1990er-Jahren hat die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf 

kommunaler Ebene an Bedeutung gewonnen. Eine Untersuchung kam 1998 zu 

dem Ergebnis, dass zwei Drittel der Großstädte und die Hälfte der Mittelstäd-

te entsprechende Angebote für Kinder und Jugendliche bereitgehalten haben.27 

Diese Entwicklung hat sich offensichtlich fortgesetzt: Sechs Jahre später ermög-

lichen knapp 80 Prozent der Kommunen Kindern und Jugendlichen, sich an Ge-

staltungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen.28

Festzustellen ist ferner, dass es eine reiche Partizipationslandschaft gibt. Diese 

ist durch viele Initiativen mit ganz unterschiedlichen Vorgehensweisen gekenn-

zeichnet. Wichtige Akteure wie Ministerien, Verbände und Stiftungen machen 

sich für das Thema der Kinderrechte stark. Förderprogramme, Informations-

plattformen oder auch Kampagnen, Wettbewerbe oder Fortbildungsprogramme 

unterstützen die Arbeit von Kommunen. Zahlreiche kommunale Mandatsträge-

rinnen und -träger sowie Verwaltungsspitzen setzen sich für eine stärkere Betei-

ligung von  Heranwachsenden ein, um ihre Städte und Gemeinden in einem sich 

verschärfenden Standortwettbewerb zu proilieren. Dabei können sie heute auf 

ein breites Spektrum erprobter und wirksamer Handlungsansätze hinsichtlich 

Beteiligungsformen und -methoden zurückgreifen. 

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Krise hat die Diskussion über den Stel-

lenwert von zivilgesellschaftlichem Engagement an Fahrt gewonnen. Das bietet 

die Möglichkeit, Partizipation junger Menschen als Strategie zur nachhaltigen 

Förderung der Engagementbereitschaft zu proilieren.29

Herausforderungen der Beteiligung in Kommunen
Trotz des beschriebenen Kompetenzaubaus leben viele Projekte vom Engage-

ment einzelner Personen. Die personellen und inanziellen Ressourcen sind oft 

unzureichend. Deshalb sind viele Aktivitäten meist nur von kurzer Dauer. Eine 

nachhaltige und strategische Verankerung im Rahmen von politisch übergeord-

neten Stadtentwicklungsprozessen und die Vernetzung der handelnden Akteure 

stehen weiterhin aus. Da verlässliche Strukturen und ein belastbares politisches 

Mandat fehlen, ist die Beteiligung von jungen Menschen bislang viel zu oft in das 

Belieben von Erwachsenen gestellt. Partizipation wird von ihnen häuig nicht als 

Recht angesehen, sondern als Gunst gewährt.
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Dabei handelt es sich um die Bundesländer   

bzw. Stadtstaaten Baden-Württemberg, 

Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland 

und Schleswig- Holstein. Der Verbindlich-

keitsgrad der Normen ist dabei unter-

schiedlich stark ausgeprägt. Die weitest-

gehende Regelung hat das Land 

Schleswig-Holstein getroffen. Es regelt im 

§ 47 f seiner Gemeindeordnung, dass die 

Gemeinde bei Planungen und Vorhaben, 

die die Interessen von Kindern und 

Jugendlichen berühren, diese in angemes-

sener Weise beteiligen muss 

(vgl. Deutsches Kinderhilfswerk e. V. 2010).

Vgl. Bruner/Winklhofer/Zinser 1999.

Vgl. Bertelsmann Stiftung 2004, S. 8 f.

Vgl. BMFSFJ 2009. 



Dies schlägt sich auch darin nieder, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen, 

die von Beteiligungsangeboten tatsächlich erreicht werden, gering ist. Nur knapp 

14 Prozent geben an, dass sie häuig an Beteiligungsvorhaben teilnehmen. Die 

überwiegende Mehrheit (60 Prozent) hat vereinzelte oder keine Partizipations-

erfahrungen und 26 Prozent sind lediglich ‚manchmal‘ aktiv. Als Ursachen nen-

nen die Heranwachsenden uninteressante Themen und fehlendes Vertrauen zur 

Politik.30 Zudem sind die Beteiligungschancen junger Menschen sozial ungleich 

verteilt und stark abhängig vom Bildungsstand der Eltern und ihrem sozialen 

Hintergrund.31 

Dazu kommt, dass, bedingt durch die demograische Entwicklung, der Anteil 

junger Menschen an der Bevölkerung immer mehr sinkt. Wie sich dieser Faktor 

auf den Stellenwert der Kinder- und Jugendpolitik auswirkt, ist ungewiss. 

3. Speziika bezogen auf die Qualitätsstandards

Kommunen, die die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wirksam fördern 

wollen, müssen verschiedene Rollen ausfüllen:

• Initiatoren  
Kommunen treten als Initiatoren eigener Beteiligungsvorhaben auf. Im Hinblick 

auf die Chance, durch Partizipationsprojekte im kommunalen Raum Verständ-

nis für demokratische Entscheidungsprozesse zu wecken, stehen Kommunen 

bei der Ausgestaltung ihrer Angebote in einer besonderen Plicht. Nur mit aus 

Sicht der Kinder und Jugendlichen relevanten Themen, der Bereitschaft, Macht 

und Entscheidung zu teilen und einer starken Umsetzungsorientierung wird 

sich der erwünschte politische Sozialisationseffekt einstellen.

• Anwälte  
Kommunen sind Anwälte der (Beteiligungs-)Interessen  von Kindern und 

 Jugendlichen. Wenn sie Kinder- und Jugendbüros einrichten oder eine bzw. ei-

nen Beauftragte(n) bestellen, können sie diese anwaltschaftliche Funk tion aus-

füllen. Auch die Arbeit der Jugendhilfeausschüsse ist Ausdruck davon. Die Aus-

füllung dieser Rolle kann dazu beitragen, dass die Belange junger Menschen 

auch dort Berücksichtigung inden, wo keine unmittelbare Beteiligung erfolgt, 

und unterstützt dabei,  Kinder- und Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe zu 

verankern.

• Koordinatoren  
Kommunen haben die Chance, die gegenwärtig bestehenden Beteiligungsinseln 

und guten Praxisbeispiele zu vernetzen. Sie können eine Plattform schaffen, um 

Politik, Verwaltung, Vereine und Verbände sowie Initiativen und Bildungsein-

richtungen wie Kitas und Schulen miteinander ins Gespräch zu bringen. Durch 

gezielte Koordination von Maßnahmen kann ein Netzwerk entstehen, das eine 

gemeinsame Vision und ein abgestimmtes Handlungskonzept teilt. Hierdurch 

können Ressourcen gebündelt, mehr und bessere Beteiligungsangebote entwi-

ckelt und nachhaltige Wirkung entfaltet werden. Insbesondere Schulen und Ak-

teure der Jugendhilfe müssen noch stärker aufeinanderzugehen und sich über 

gemeinsame Ziele in der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verständi-

gen. 
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4.  Konkrete Handlungsschritte für die Umsetzung von 
Partizipation in Kommunen

Angesichts der beschriebenen Ausgangssituation mit lückenhaften, wenig nach-

haltigen und nicht schlüssig verbundenen Angeboten sowie sozialen Ungleich-

heiten hinsichtlich der erreichten Kinder und Jugendlichen stellt sich die Frage, 

welche Maßnahmen geeignet sind, hier gegenzusteuern. 

Besonderen Wert sollten Kommunen dabei darauf legen, ihre Angebote auf der 

Basis der allgemeinen Qualitätsstandards zu entwickeln und ihre Mitarbeiten-

den für die Durchführung von Beteiligungsprojekten zu qualiizieren. Gleichzei-

tig sollten sie im koordinierten Zusammenspiel mit einer Vielzahl von Partnern 

Sorge dafür tragen, dass eine neue Kultur der Beteiligung entsteht. Dafür sind 

folgende Aufgaben und Maßnahmen für Kommunen prioritär32:

• Kommunale Beteiligungsstrategien  
Um die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in den Kommunen zu ver-

ankern, muss zusammen mit den relevanten Akteuren vor Ort in einem par-

tizipativen Prozess ein Konzept mit überprübaren Zielen erarbeitet werden. 

Dieses wird regelmäßig fortgeschrieben. Kinder und Jugendliche sind daran von 

Anfang an zu beteiligen. Um die Umsetzung der Konzeption zu gewährleisten, 

bedarf es der Unterstützung durch die politisch Verantwortlichen. Wichtig ist 

ein belastbares politisches Mandat in Form eines Ratsbeschlusses, der auch die 

Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen umfasst.  Die Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen wird in der gesamten Verwaltung als Querschnitts-

aufgabe verankert.

• Aubau eines aktiven lokalen Netzwerkes  
Alle relevanten Akteure werden für die Mitarbeit in einem Netzwerk gewonnen. 

Dieses umfasst vorschulische, schulische und außerschulische Bildungseinrich-

tungen sowie Vereine und Verbände. Auch freie Initiativen und Einzelpersön-

lichkeiten können sich beteiligen. Die Kommunen sichern die Koordination des 

Netzwerks. 

• Information, Wertschätzung und Anerkennung  
Kinder und Jugendliche werden über kommunale Partizipationsangebote wirk-

sam informiert. Sie erfahren eine Würdigung ihrer Arbeit sowohl durch ideelle 

als auch durch materielle Formen der Anerkennung. Die Öffentlichkeit nimmt 

ihr Engagement und dessen Ergebnisse wahr. 

• Vielfalt von Beteiligungsmöglichkeiten  
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen gerecht 

zu werden, stellen die Partner des kommunalen Beteiligungsnetzwerkes ein 

breites Spektrum an Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung, die aufeinander 

abgestimmt sind. Das Angebot entspricht den Bedürfnissen der jungen Men-

schen. Dazu gibt es regelmäßige Bedarfsanalysen. 

• Gezielte Einbeziehung benachteiligter junger Menschen  
Beteiligungsangebote richten sich insbesondere auch an benachteiligte junge 

Menschen. Niedrigschwellige Angebote ermöglichen ihnen ein  Engagement. 
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• Fort- und Weiterbildungsangebote  
Durch Qualiizierung werden ehrenamtlich Tätige wie hauptamtliche Fachkräf-

te dabei unterstützt, Angebote in guter Qualität zu entwickeln. Trainings stärken 

Kinder und Jugendliche dafür, in Partizipationsvorhaben mitzuarbeiten. 

• Förderung der Selbstorganisationsfähigkeit junger Menschen  
Kommunen entwickeln Angebote, indem sie die Interessen von Kindern und 

Jugendlichen konsequent einbeziehen. Sie geben ihnen durch geeignete Unter-

stützungsmaßnahmen die Möglichkeit, eigene Ideen zu realisieren. 

• Unterstützung der Qualitätsentwicklung  
Professionsübergreifende Fortbildungen verbreiten insbesondere auch die allge-

meinen Qualitätsstandards für Partizipationsprojekte. Prozesse der Selbstevalu-

ation werden unterstützt. Ein Fachaustausch unter den Netzwerk akteuren hilft 

bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der  Arbeit.
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1. Präambel
Unter dem Begriff ‚Kinder- und Jugendarbeit‘ sind hier die Jugendverbandsar-

beit, die Offene Jugendarbeit sowie die Jugendsozialarbeit zusammengefasst. De-

ren Angebote sind in der Regel zugänglich für alle Kinder und Jugendlichen un-

ter 27 Jahren und sind nicht in erster Linie auf soziale Problemlagen ausgerichtet. 

Eine Ausnahme ist dabei die Jugendsozialarbeit: Sie wendet sich mit den meisten 

ihrer Angebote explizit an ‚sozial und individuell benachteiligte junge Menschen‘ 

und ist in ihrer Ausgestaltung speziischen Rahmenbedingungen unterworfen.
 

Die Kinder- und Jugendarbeit ist – neben der Bildung und Erziehung in Eltern-

haus, Kindergarten, in Schule und der berulichen Bildung – ein wichtiger Bil-

dungs- und Unterstützungsbereich in der Freizeit der Heranwachsenden, an den 

Übergängen zwischen Schule und Beruf sowie zwischen Elternhaus und Erwach-

senwerden.

Nach § 1 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) hat jeder junge Mensch ein 

Recht darauf, dass seine Entwicklung gefördert und er zu einer eigenverantwort-

lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit erzogen wird. Daher soll die Ju-

gendhilfe die Heranwachsenden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 

fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.

Junge Menschen benötigen für ihre Entwicklung weitreichende Gestaltungs-

möglichkeiten. Da ihnen die vollen politischen Bürgerrechte (noch) nicht zu-

gestanden werden, und sie nicht die jeder bzw. jedem (erwachsenen) Bürger(in) 

zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Mitgestaltung und Mitbestimmung 

haben, ist es sehr bedeutsam, ob und in welchem Maße  ihnen Beteiligungsrechte 

zugesprochen werden. 

Deshalb ist der Grundgedanke der Mitbestimmung und Mitgestaltung im SGB 

VIII festgeschrieben. Für alle Felder der Kinder- und Jugendhilfe gilt daher: Kin-

der und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. 

§ 11 SGB VIII fordert, dass die Angebote der Jugendarbeit an den Interessen jun-

ger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden 

sollen. Sie sollen junge Menschen zur Selbstbestimmung befähigen und sie dazu 

anregen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und sich zu engagie-

ren. Die Haupt- und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit haben die Aufgabe, 

Gelegenheiten zur selbstständigen Aneignung von Räumen, Werten und Ver-

haltensweisen zu schaffen. Dabei muss Demokratie als Herrschafts- und Gesell-

schaftsform, aber auch als Lebensform erfahrbar werden.
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Die Charakteristika und Speziika des Handlungsfelds werden für die drei Bereiche 

Jugendverbandsarbeit, Offene Kinder- und Jugendarbeit und  Jugendsozialarbeit 

im Folgenden differenziert dargestellt. Danach werden die konkreten Hand-

lungsschritte für die Umsetzung von Partizipation in der Kinder- und Jugendar-

beit zusammengefasst. 

2. Charakteristika des Handlungsfelds

2.1. Jugendverbandsarbeit

2.1.1 Chancen der Beteiligung in der Jugendverbandsarbeit 
Die Selbstorganisation junger Menschen ist Grundlage und leitendes Prinzip al-

ler Jugendverbände. Dabei spielen alle Themen aus dem Lebensumfeld junger 

Menschen eine wichtige Rolle: etwa die Finanzierung ihrer (Jugend-) Arbeit, 

schulpolitische Entscheidungen, die viel zitierte Skaterbahn, Arbeitslosigkeit 

und soziale Fragen, aber vor allem das Interesse, die Welt und die Gesellschaft, in 

die sie hineinwachsen, mitzugestalten. Kinder machen sich also Gedanken über 

die Gesellschaft und ihre aktuellen Probleme. Sie wollen mit ihrer eigenen Per-

spektive beteiligt werden.

Jugendverbände sind Strukturen, in denen Kinder und Jugendliche selbst ent-

scheiden und Verantwortung tragen: Die jungen Menschen sind Mitglieder des 

jeweiligen Verbandes – mit allen Rechten und Plichten. Egal ob in einer wö-

chentlichen Jugendgruppe, einem Seminar oder einem Zeltlager  –  meist sind 

es die Kinder und Jugendlichen, die demokratisch Personen bestimmen, die in 

ihrem Auftrag die Verantwortung übernehmen.

In Jugendverbänden und ihren Zusammenschlüssen, den Jugendringen, geht 

die Mitbestimmung noch darüber hinaus. Ob als Vorstandsmitglied oder als 

Delegierte oder Delegierter in einem Gremium: Es sind die jungen Menschen, 

die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, Beschlüsse fassen und diese 

vor den Mitgliedern des Verbandes verantworten müssen. Dazu gehören auch 

weitreichende Fragen und Verantwortlichkeiten. Die Regeln werden durch die 

jungen Menschen selbst entworfen und wieder verworfen, geändert und wieder 

neu aufgestellt. Demokratie wird damit aktiv praktiziert.  Kinder- und Jugend-

verbände sind damit nicht nur unabdingbare Freiräume, sondern gleichzeitig 

Wirklichkeitserfahrung. 

Entscheidungen wirken hier direkt auf die eigene Situation im Verband und den 

Verband als Teil der Gesellschaft insgesamt sowie über diesen poten ziell in die 

Gesellschaft hinein. Durch die konstitutiv gewünschten Aushandlungsprozesse 

in den Jugendverbänden gelingt es, die Meinungen der Kinder und Jugendlichen 

zu bündeln und von der lokalen bis idealerweise zur europäischen Ebene zu ver-

treten. Damit erwerben sich die jungen Menschen die Kompetenzen, die sie als 

mündige Bürgerinnen und Bürger in unserer Gesellschaft brauchen.

2.1.2 Herausforderungen der Beteiligung in der Jugendverbandsarbeit
Zunehmend fordern (jugend-)politisch Verantwortliche als Reaktion auf gesell-

schaftliche oder soziale Deizite von den Jugendverbänden weitere Leistungen 

ein und knüpfen die Vergabe von Ressourcen – sprich Fördermitteln – daran. 

Jugendverbände werden in diesen Forderungen nicht als selbstbestimmte In-

stanz, sondern zunehmend als gesellschaftlicher Reparaturbetrieb in Anspruch 

genommen. Diese Reduzierung, inhaltliche Ein mischung, Umdeutung und das 
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Binden von Ressourcen an inhaltliche Aulagen widersprechen nicht nur eindeu-

tig dem SGB VIII, sondern können die Qualität der Beteiligungs- und Aushand-

lungsprozesse in den Jugendverbänden einschränken.

Es stellen sich einige konkrete Herausforderungen:

• Erhalt von Qualität und Breite  
Die größte Herausforderung ist es, die Qualität und Breite der Struktur 

 ‚Jugendverband‘ zu erhalten – unangefochten von eventuellen staatlichen 

Zwängen.

• Regelmäßige Selbstrelexion  
Wichtig ist es, die eigene Praxis immer wieder infrage zu stellen. Obwohl Verbän-

de demokratische Strukturen haben, wird dies nicht immer bruchlos realisiert. 

Es bleibt eine wichtige Aufgabe, für alle Mitglieder und Beteiligten angemessene 

Mitentscheidungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

• Rollenverständnis  
Es ist für die in Jugendverbänden und -ringen hauptberulich Beschäftigten nicht 

immer leicht, das richtige Verhältnis zu ihren jugendlichen Arbeit geberinnen 

und -gebern zu inden. Hier müssen neue Aushandlungen getroffen werden. Es 

gilt, die zugestandenen Handlungsspielräume zu wahren.

• Vielfalt an Beteiligungsmöglichkeiten wahren  
Jugendliche haben unterschiedliche Wünsche an ihr Engagement im Jugendver-

band. Die einen übernehmen für den Verband Verantwortung, wollen ihn ge-

stalten und haben das Interesse, seine Entwicklung über eine längere Zeit – in 

der Regel in unterschiedlichen Funktionen und Positionen – zu verfolgen. Die 

anderen möchten lieber projekt- und problembezogen arbeiten. Die Herausfor-

derung für den Verband ist es, beides zu ermöglichen. Hier gilt es auch, sich der 

Realität zu stellen und nicht vorschnell auf oftmals nur behauptete Trends im 

Interesse junger Menschen zu reagieren.

• Differenzgerechtigkeit  
Der Anspruch der Differenzgerechtigkeit, insbesondere der Geschlechtergerech-

tigkeit, muss beachtet werden. Mädchen sind erheblich seltener als Jungen an 

hierarchischen Strukturen wie Vorständen oder Delegiertenkonzepten beteiligt. 

Es ist auch zu fragen, wie unterschiedliche Altersstufen, soziale Schichten, Eth-

nien und sonstige unterschiedliche Gruppierungen zu ihrem demokratischen 

Recht kommen.

• Anwalt auch für nicht organisierte Heranwachsende  
Da Jugendverbände sich auch als anwaltschaftliche Vertreter der Interessen von 

nicht organisierten Kindern und Jugendlichen verstehen, gilt es auch für diese 

und mit diesen Wege zu entwickeln, wie ihre öffentlich-politische Selbstvertre-

tung ermöglicht werden kann. 

• Niedrigschwelliger Zugang  
Nicht zuletzt ist die soziale Herkunft oft ausschlaggebend dafür, wie Jugendliche 

ihre Freizeit und Selbstbildung gestalten. Darauf muss weiterhin und verstärkt 

eingegangen werden, um einen freien Zugang zu den Angeboten der Jugend-

verbände zu gewährleisten. Häuige, kaum wahrgenommene, aber vorhandene 

Hürden sind z.B. (selbst geringe) Teilnahmebeiträge für  bestimmte Maßnahmen. 

Diese müssen die Jugendverbände oft auch gegen das eigene Selbstverständnis 

infolge staatlicher Aulagen erheben.
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2.2. Offene Kinder- und Jugendarbeit

2.2.1 Chancen der Beteiligung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Angebot für alle Kinder und Ju-

gendlichen, das keine Mitgliedschaft verlangt. Die Räume und Freizeitangebote 

werden freiwillig und – insbesondere im offenen Bereich – auch unverbindlich 

genutzt. Das ‚Einfach-Sein-Dürfen‘ und das gemeinsame absichtslose Zusam-

mensein, z. B. mit der Clique, sind wichtige Anziehungspunkte. Gerade für diese 

Heranwachsenden, die weniger an Mitgliedschaft und festgelegten Angebots-

zeiten interessiert sind, eröffnet die Offene Jugendarbeit eine wichtige Möglich-

keit zur Selbstbildung. Die niedrige Zugangsschwelle und die inhaltliche bzw. or-

ganisatorische Offenheit ermöglichen es, Interessen und Aktivitäten gemeinsam 

zu entwickeln und demokratische Mitentscheidung zu erleben. Dazu gehört eine 

Förderung und Begleitung, die Rückzug respektiert. Hier geschieht politisch-de-

mokratische Bildung durch praktizierte Partizipation in eigener Sache. 

In der Folge kann sich eine Interessenvertretung anderer innerhalb und außer-

halb der Einrichtung der Offenen Jugendarbeit entwickeln. Das ist von beson-

derer Bedeutung, da die Besucherinnen und Besucher der Offenen Kinder- und  

Jugendarbeit häuig aus benachteiligten, von politischem Handeln eher dis-

tanzierten Bevölkerungsgruppen kommen. 

2.2.2 Herausforderungen der Beteiligung in der Offenen Kinder- und  Jugendarbeit
Die Merkmale der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die ihre Chancen ausma-

chen – Freiwilligkeit, Offenheit und Ansatz bei den Interessen der Kinder und 

Jugendlichen –, bestimmen einen Teil ihrer Herausforderungen:

• Abstimmung mit den Füßen  
Wem die Einrichtung oder das Angebot nicht mehr gefällt, sucht sich einen an-

deren Treffpunkt, statt in Aushandlungsprozesse zu gehen. 

• Mitbestimmung vs. Chillen?  
Sich aktiv für die eigenen Interessen innerhalb oder außerhalb der Einrichtung 

einzusetzen, scheint – zumindest auf den ersten Blick – nicht zum Freizeitbe-

dürfnis des ‚Chillens‘ zu passen. Auf den zweiten Blick ist jedoch auch ‚Chillen‘ 

ein berechtigtes Interesse. Zudem verbergen sich in ihm eine ganze Reihe von 

Aktivitäten, die wiederum Anlass dafür geben, Interessen zu artikulieren und 

damit Partizipationsprozesse einleiten können

• Unregelmäßige Teilnahme  
Da die Besucherinnen und Besucher nur unregelmäßig an den Angeboten teil-

nehmen, erschwert dies den Aubau von regelmäßigen Beteiligungsformen, in 

denen z. B. Delegierte die Interessen aller Kinder und Jugendlichen vertreten.

• Partizipationsferne  
Viele Besucherinnen und Besucher haben in der Schule oder im sozialen Um-

feld keine bzw. nur wenig positive Erfahrungen mit demokratischer Beteiligung 

gemacht. Dies begründet eine gewisse Partizipationsferne. Solche Kinder und 

Jugendlichen inden in der Regel die klassischen politischen Formen unattraktiv.
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Offene Kinder- und Jugendarbeit ist schon in den Vorgaben des SGB VIII 

subjekt- und beteiligungsorientiert konzipiert. Ob und inwieweit aber die 

 demokratiebildenden Potenziale auch in ihrer ganzen Breite in der Praxis der 

Offenen Arbeit umgesetzt werden, bleibt zu fragen. 

Daher sollte regelmäßig überprüft werden, ob und inwieweit den Kindern und 

Jugendlichen Beteiligungsrechte eingeräumt und differenzierte Partizipations-

methoden und -strukturen angeboten werden: zum Beispiel eine demokratische 

Entwicklung der Regeln des Zusammenseins oder der inhaltlichen Angebote. 
           

Um die Fachkräfte dazu anzuregen, Partizipationspotenziale zu nutzen, gilt es, 

vor Ort Qualitätsstandards und deren Indikatoren zu entwickeln. Diese sollten 

eine Qualitätsrelexion ermöglichen und gleichzeitig die Vielfalt der Trägerland-

schaft, des Einzugsgebietes und der Besucherschaft als Rahmenbedingungen 

berücksichtigen. Dafür können vorhandene Erfahrungen und Arbeitshilfen wie 

etwa das Handbuch ,Qualitätsmanagement der Berliner Jugendfreizeitstätten‘ 

genutzt werden. Entscheidend ist, die Güte der Beteiligung auch für die Nutze-

rinnen und Nutzer der Offenen Jugendarbeit überprübar zu machen. Deshalb 

ist es sinnvoll, bereits bei der Entwicklung von Qualitätsansprüchen Kinder und 

Jugendliche einzubeziehen, etwa mit der Frage: Woran merkst du, dass deine 

Meinung hier ernst genommen wird und du Einluss nehmen kannst? 

2.3. Jugendsozialarbeit

2.3.1 Chancen der Beteiligung in der Jugendsozialarbeit
Die Jugendsozialarbeit fördert sozial benachteiligte junge Menschen bis zum Al-

ter von 27 Jahren und unterstützt deren beruliche und gesellschaftliche Integra-

tion  sowie ihre aktive Teilhabe am Gemeinwesen. Jugendsozialarbeit ist zudem 

als kritische Stimme zu verstehen, die zugunsten der sozialen und politischen 

Partizipation von benachteiligten Jugendlichen Partei ergreift. Sie mischt sich 

gesellschaftlich ein, um die Entwicklungschancen und Teilhabe dieser jungen 

Menschen zu verbessern. 

Jugendsozialarbeit macht Angebote für Jugendliche, die – aus welchen Gründen 

auch immer – mit dem regulären  Schul- und / oder Ausbildungssystem nicht 

zurechtkommen. Jugendsozialarbeit ist Bildung, Unterstützung und Förderung. 

Jugendsozialarbeit will und kann Jugendliche erreichen, die von anderen Insti-

tutionen nicht bzw. nicht mehr erreicht werden und kann somit dazu beitra-

gen, dass auch Jugendliche mit schlechteren Startchancen sich beteiligen und 

beteiligt werden. Viele Beispiele in der Jugendsozialarbeit zeigen: Wenn junge 

Menschen erfahren, dass sie ernst genommen werden und dass sie sich ernsthaft 

beteiligen können, sind sie bereit sich zu engagieren, und dies unabhängig von 

Bildung, Status, Alter, Geschlecht oder Zugehörigkeit zu bestimmten Szenen und 

Kulturen. 

Machen die Teilnehmenden der Jugendsozialarbeit die Erfahrung, dass sie hier 

Rechte der Mitbestimmung haben und als kompetente Mitentscheidende an-

erkannt werden, stärkt das ihr Selbstbewusstsein und ihre Fähigkeit, sich sozial 

und demokratisch einzumischen. Sie lernen, ihre Stimme zu erheben, Gehör zu 

inden, sich konstruktiv mit anderen auseinanderzusetzen und gemeinsam Lö-

sungen zu inden. 

»KINDER UND JUGEND-
LICHE MÜSSEN GEFRAGT 
SEIN: ,WORAN MERKST DU, 
DASS DEINE MEINUNG HIER 
ERNST GENOMMEN WIRD 
UND DU EINFLUSS NEHMEN 
KANNST?‘«   

»JUGENDSOZIALARBEIT 
ERGREIFT PARTEI ZUGUNS-
TEN DER SOZIALEN UND 
POLITISCHEN PARTIZIPATI-
ON VON BENACHTEILIGTEN 
JUGENDLICHEN.«   
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Diese Kompetenzen stärken nicht nur ihre Fähigkeiten, sich über die Einrichtung 

hinaus in der Gesellschaft demokratisch zu beteiligen, sondern helfen ihnen, 

auch soziale und beruliche Anforderungen zu bewältigen.

2.3.2 Herausforderungen der Beteiligung in der Jugendsozialarbeit
‚Benachteiligten‘ Jugendlichen Beteiligung und aktive Teilnahme zu ermögli-

chen, ist eine wichtige Aufgabe für die Jugendsozialarbeit. In einigen Handlungs-

feldern der Jugendsozialarbeit, wie z. B. in den Maßnahmen der Jugendberufs-

hilfe, sind die Rahmenbedingungen jedoch nicht immer förderlich. Nicht selten 

sind die Jugendlichen nicht wirklich aus persönlichem Interesse hier, sondern 

weil sie mangels besserer Alternativen hierher vermittelt wurden. Die poli-

tischen, gesetzlichen und inanziellen Rahmenbedingungen, unter denen dann 

gelehrt und gearbeitet wird, unterliegen zudem nicht immer pädagogischen Er-

fordernissen. Kurzfristige Ziele der Berufsintegration, marktorientierte Kriterien 

und Plichtcharakter prägen hier sehr oft das Bild. Das spiegelt sich dann auch in 

ihrer Fremdwahrnehmung wider. 

Insbesondere ‚benachteiligte‘ Jugendliche sind häuig konfrontiert mit Deizit-

unterstellungen, Respektlosigkeit oder Ignoranz gegenüber ihren Bedürfnissen 

und Vorstellungen. 

Sie haben daher oftmals eine große Distanz zur ‚ofiziellen‘ Politik, zur poli-

tischen Kultur und damit zu partizipativen Strukturen. Kurz: Es fehlt an posi-

tiven Erfahrungen, an Wertschätzung und motivierenden Beteiligungsrechten 

und -erfahrungen.

Je nach Handlungsfeld und Rahmenbedingungen bieten Einrichtungen der Ju-

gendsozialarbeit hier verschiedene Anknüpfungspunkte, um Zugänge zur Betei-

ligung und zur aktiven Teilnahme zu fördern. Wenn diese Arbeit aber erfolgreich 

sein will, muss sie eingebunden sein in eine Kultur der Beteiligung im Alltag der 

jungen Menschen, im Alltag von Schule, von Ausbildung, (kommunaler) Politik 

und Jugendförderung. Eine der großen Herausforderungen für die Jugendsozi-

alarbeit ist damit, Demokratiebildung und Teilhabekultur sowohl nach innen als 

auch nach außen zu fördern.

Das besondere Merkmal der Jugendsozialarbeit ist der ständige Spagat zwischen 

Soll- und Kann-Leistungen sowie zwischen Jugendhilfe und Arbeitsmarktpolitik. 

Denn die schwierigen inanziellen Rahmenbedingungen der Jugendsozialarbeit 

zwischen kommunaler Förderung und Finanzierung als Arbeitsmarktinstru-

ment nach dem SGB II führen zu Einschränkungen. Enge Vorgaben der Politik 

und die Anforderungen der Zuwendungsgeber, beschrieben in der eigenen Logik 

des Forderns und Förderns, schränken die Prinzipien und sozialpädagogischen 

und beteiligungsorientierten Inhalte der Jugendsozialarbeit oftmals deutlich ein. 
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»DIE JUGENDLICHEN LER-
NEN, IHRE STIMME ZU ER-
HEBEN, GEHÖR ZU FINDEN, 
SICH KONSTRUKTIV MIT 
ANDEREN AUSEINANDERZU-
SETZEN UND GEMEINSAM 
LÖSUNGEN ZU FINDEN.«   

»,BENACHTEILIGTE‘ 
JUGENDLICHE SIND BE-
SONDERS HÄUFIG KON-
FRONTIERT MIT DEFI-
ZITUNTERSTELLUNGEN, 
RESPEKTLOSIGKEIT ODER 
IGNORANZ GEGENÜBER 
IHREN BEDÜRFNISSEN UND 
VORSTELLUNGEN.«   



3. Speziika bezogen auf die Qualitätsstandards 

3.1. Speziika der Jugendverbandsarbeit
Jugendverbände sind Teil der außerschulischen, nonformalen Bildungs arbeit. 

Themen werden von den Kindern und Jugendlichen bestimmt. Hier wird Selbst-

bildung angeregt, die weder auf Schulplicht noch auf Curricula beruht. Es gilt 

das Prinzip der Freiwilligkeit. Durch eigenes Handeln statt durch theoretische 

Wissensaneignung lernen Kinder und Jugendliche, sich in Partizipationsprozes-

sen kompetent zu bewegen. Diese Form der Beteiligung als Selbstorganisation ist 

die zentrale Qualitätskomponente der Kinder- und Jugendverbandsarbeit. 

Eine besondere Rolle spielt dabei die Ausbildung von Jugendgruppenleiterinnen 

und -leitern. Sie wirkt sich auf die zukünftige verbandliche Arbeit und damit auf 

die Qualität von Beteiligung aus. Dass sich Methoden und Inhalte stets weiter-

entwickeln und sich jeweils an den aktuellen Bedürfnissen orientieren, zeigt das 

Beispiel der Jugendleiter/In-Card (Juleica) deutlich. Deren Ausbildungsinhalte 

spiegeln zum einen die jeweiligen Verbandsspeziika wider und zum anderen die 

jeweils aktuellen Anforderungen an das Handeln der Jugendleiterinnen und -lei-

ter. Hier wird auch gesellschaftliche Verantwortungsübernahme deutlich. Nach 

Diskussionsprozessen in Verbänden und Jugendringen haben die Jugend- und 

Familienministerien der Länder 2009 auf Basis der Ergebnisse dieses Prozesses 

neue Qualitätsstandards für die Ausbildung von Jugendleiterinnen und -leitern 

beschlossen. 

Wirkliche Beteiligung in Jugendverbänden beruht auf den strukturell be-

dingten und den tatsächlichen Entscheidungsmöglichkeiten und Mitbestim-

mungsrechten – von Anfang an! Information, Unterstützung, Transparenz und 

Methodenvielfalt müssen zu erfahrbaren Ergebnissen führen. Ernsthaftigkeit, 

Differenzgerechtigkeit, Integration und Methodenvielfalt sind Inhalte der allge-

meinen Qualitätsstandards zur Beteiligung, die besonders zu beachten sind.

3.2. Speziika der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit benötigt klare Strukturen und Rechte. Diese legen für 

die Heranwachsenden gleichermaßen die Möglichkeiten und die Grenzen von 

Beteiligung offen. Je deutlicher die Möglichkeiten und Grenzen benannt sind, 

umso besser können auch die Erwachsenen erkennen, wo sie Macht abgeben 

müssen. 

Um Partizipation im Alltag von Offener Kinder- und Jugendarbeit zu einem 

selbstverständlichen und ernsthaften Bestandteil werden zu lassen, müssen die 

Fachkräfte ihre demokratischen Entscheidungsstrukturen überprüfen. 

Wichtige Aspekte dabei sind:

• Entscheidungsspielräume klären  
Das Team klärt, welche konkreten Entscheidungsrechte die Heranwach-

senden haben und macht diese öffentlich. Dazu müssen sich die Fach-

kräfte die Machtfrage stellen: Wie viel Entscheidungsmacht wollen wir 

tatsächlich abgeben? Was ist noch verhandelbar und was nicht?   

Geklärt werden müssen hier besonders Themen wie Aufsichtsplicht, Öff-

nungszeiten, Personalauswahl, pädagogische Konzepte etc. 

»BETEILIGUNG ALS 
SELBST ORGANISATION IST 
DIE ZENTRALE QUALITÄTS-
KOMPONENTE DER KINDER- 
UND JUGENDVERBANDS-
ARBEIT.«   
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• Breites Spektrum der Einlussnahme  
Das Spektrum der Einlussnahme ist breit gefächert und wird durch vielfältige 

und erkennbare Strukturen der Mitentscheidung unterstützt.

• Niedrige Zugangsschwellen  
Die Beteiligung wird methodisch so gestaltet, dass unterschiedliche Zielgruppen 

berücksichtigt werden und sich auf ihre Weise einbringen können, ohne große 

Hemmschwellen überwinden zu müssen. Das gilt zum Beispiel für geschlechter-

gerechte Arbeitsweisen, Berücksichtigung von unterschiedlichen Altersgruppen, 

Sprach- bzw. Artikulationskompetenz, Partizipationserfahrung etc.

• Klare Absprachen  
Klare Absprachen sind wichtig, um einerseits die regelmäßigen Nutzerinnen 

und Nutzer an der Gestaltung des Hauses zu beteiligen und andererseits ausrei-

chend Offenheit für neue Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten.

• Spielräume erweitern  
Es ist wichtig, dass Beteiligung nicht auf die Einrichtungen begrenzt bleibt, 

sondern ein Übergang in die demokratische Öffentlichkeit, in den Stadtteil, in 

die Kommune (unter Umständen sogar in das Land, den Bund, Europa und die 

Welt) eröffnet wird. Zu den Aufgaben der Fachkräfte gehört es, die Kinder und 

Jugendlichen dafür zu qualiizieren, ihre Interessen auch im Sozialraum und im 

kommunalen Umfeld einzubringen. Gerade in diesem Prozess kann die Offene 

Kinder- und Jugendarbeit bei ihren eher partizipationsungeübten Zielgruppen 

in produktiver Weise alltagsnahe Beteiligungserfahrungen mit der Weitergabe 

von politischem Wissen verbinden. 

3.3. Speziika der Jugendsozialarbeit
Um Partizipation in der Jugendsozialarbeit weiter voranzubringen, ist es wichtig, 

sie als Standard in der Organisation strukturell zu verankern. Daran müssen die 

Kinder und Jugendlichen beteiligt werden. Einrichtungen der  Jugendsozialarbeit 

brauchen einen Rahmen zur Gestaltung von Beteiligungsprozessen. Dazu zählt: 

• dass Jugendliche informiert werden, welche ihre Beteiligungsrechte sind, also 

was sie beeinlussen können und was nicht,

• dass Jugendliche in allen Phasen ihrer Partizipation begleitet werden,

• dass die Partizipationsmethoden und Entscheidungsstrukturen die Differenz 

der beteiligten Jugendlichen (etwa Unterschiede von Geschlecht, Altersstufen, 

Ethnien, Religionen, Handicaps, persönlichen Entwicklungsständen etc.) be-

rücksichtigen und ihnen trotz solcher Unterschiede gleiche Chancen der Betei-

ligung eröffnen,

• dass Jugendliche am Evaluationsprozess und an der Weiterentwicklung der Par-

tizipationsbedingungen mitwirken, 

• dass Beteiligungsstrukturen und -prozesse von ausgebildeten Fachkräften be-

gleitet und vonseiten der Leitung unterstützt werden,

• dass die Umsetzung von Partizipation durch geeignete Schulung und Unterstüt-

zung der Fachkräfte begleitet wird, 
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»KINDER UND JUGEND-
LICHE MÜSSEN STETS AUFS 
NEUE UNTERSTÜTZT  
WERDEN, BETEILIGUNG  
EINZUFORDERN UND  
AUSZUFÜLLEN.«   



• dass die Entwicklung der Partizipationsstrukturen als fortlaufender Prozess und 

nicht als punktuelle Maßnahme angelegt wird und 

• dass Beteiligungsprozesse auf eine jugendgerechte Art und Weise durchgeführt 

werden – durch den Einsatz von Methoden, Mechanismen und Techniken, die 

auf den Bedürfnissen der jungen Menschen aubauen.

4.  Konkrete Handlungsschritte für die Umsetzung von 
Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit

Für die Umsetzung der beschriebenen Ziele sind verbesserte Rahmenbedin-

gungen in der Kinder- und Jugendarbeit notwendig. Dies beginnt bei der Qualii-

zierung der Beteiligten, geht über die Verbesserung der Förderstrukturen bis hin 

zu einer besseren Anerkennung der Fachkräfte. 

Wichtig dabei sind  

• die Entwicklung von Indikatoren, die Beteiligungsqualität relektierbar  machen, 

unter Beteiligung der Jugendlichen, 

• die Qualiizierung der Jugendlichen und der Fachkräfte für die jeweiligen Parti-

zipationsformen und -aufgaben und

• die Bereitstellung ausreichender Mittel für die Initiierung, Steuerung und Be-

gleitung von Beteiligungsprozessen.

Kinder und Jugendliche wiederum müssen stets aufs Neue unterstützt werden, 

Beteiligung einzufordern und auszufüllen. Eine kontinuierliche Eröffnung von 

Beteiligungsmöglichkeiten und eine alters- und zielgruppengerechte Qualii-

zierung sind dafür unabdingbar. Auch das anwaltschaftliche Eintreten für mehr 

Beteiligung in anderen Handlungsfeldern, etwa in der Schule, bleibt elementare 

Aufgabe der Jugendarbeit. 

Mit Hilfe der folgenden Fragen kann die Jugendbeteiligung in der Praxis konkre-

tisiert und evaluiert werden:

• Welche Themen und Entscheidungen werden gleichberechtigt abgestimmt? 

• Wie werden bei Teamentscheidungen die Meinungen der Besuchenden bzw. 

Teilnehmenden gewichtet?

• Wie ist die Einschätzung der Mädchen und Jungen, wie schwer oder leicht es 

ihnen gemacht wird, ihre Meinungen einzubringen?

• Wie werden zurückhaltende Jugendliche bzw. Heranwachsende, die sich in 

Gruppen schwer artikulieren können, einbezogen?

• Wie werden die Strukturen und Einlusswege in den Einrichtungen oder Maß-

nahmen transparent gemacht?

• Wie stark werden Mädchen und Jungen bei einer eigenen Meinungsindung un-

terstützt? 

• Welche Methoden der Interessenvertretung werden ihnen an die Hand gegeben?

• Wie kreativ wird die Bedarfsermittlung gestaltet?

• Wer gilt als Zielgruppe der Beteiligung?

»WIRKSAME BETEILIGUNG 
IST IN ALLEN HANDLUNGS-
FELDERN DER KINDER- UND 
JUGENDARBEIT NOTWENDIG 
UND MÖGLICH.«   
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Bei der Evaluation sollte sichergestellt sein, dass die Einrichtungen ihr eigenstän-

diges Proil behalten. Deshalb sollten die jeweiligen Qualitätsindikatoren aus der 

Praxis heraus entwickelt werden. Eine wichtige Voraussetzung für diesen selbst-

kritischen und visionären Blick sind beteiligungsbezogene Qualiizierungen der 

haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Kinder- und Jugendarbeit.

Wirksame Beteiligung von und für Kinder und Jugendliche ist in allen Hand-

lungsfeldern der Kinder- und Jugendarbeit notwendig und möglich.

Dafür ist es jedoch wichtig, sowohl ein entsprechendes Bewusstsein zu fördern 

und die Aktivitäten anzupassen, als auch ausreichende Fördermöglichkeiten und 

-modalitäten zu schaffen. Um diese Beteiligung auch zukünftig weiterentwi-

ckeln zu können, gilt es, die hier aufgeführten Maßstäbe immer wieder an die 

eigene Arbeit  anzulegen. 

Kein Bereich der Jugendarbeit kann sich angesichts der beschriebenen Relevanz 

von Mitwirkung, Mitgestaltung und damit Demokratieerleben hinter erschwerte 

inanzielle Bedingungen und andere gesellschaftliche Aufträge zurückziehen. 

Andererseits sind Staat und Gesellschaft gefordert, den hier beschriebenen 

Handlungsaufträgen der Jugendarbeit den notwendigen politischen, inanziellen 

und institutionellen Rückhalt zu geben.
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1. Präambel

In Deutschland ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein „Baustein 

von Qualitätsentwicklung und damit ein für alle Felder der Kinder- und Jugend-

hilfe unverzichtbares Qualitätsmerkmal“33. 

Mit dem Inkrafttreten des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) wurde seit 1990 

bzw. 1991 eine weitreichende gesetzliche Verankerung der Beteiligung in der 

Kinder- und Jugendhilfe sichergestellt. Obwohl das Thema Beteiligung in allen 

Arbeitsfeldern der Erziehung und Bildung wichtig ist und selbstverständlich zu 

sein scheint, wird vielfach angemahnt, dass die Umsetzung im pädagogischen 

Alltag der Erzieherischen Hilfen noch einen hohen Entwicklungsbedarf auf-

weist.34 

Kinder, Jugendliche und ihre Familien werden in Einrichtungen und Diens ten 

der Erzieherischen Hilfen unterstützt und betreut, weil sie sich in verwobenen 

und komplizierten Lebens- und Problemlagen beinden. Die Gründe sind oft 

vielschichtig und bestehen u. a. in Arbeitslosigkeit, Ehekonlikten oder Suchtpro-

blematiken. Meist führen sie zu Erziehungsschwierigkeiten, Identitätskonlikten, 

auffälligem Sozialverhalten und körperlicher oder seelischer Gewalt. Können 

Alltagsprobleme und Konlikte in den zentralen Lebensbereichen wie Familie, 

Schule und Freizeit nicht mehr mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen 

bewältigt werden, benötigen Eltern, Kinder und Jugendliche Unterstützung. 

Einrichtungen der Erzieherischen Hilfen leisten Anschubhilfen zur Lösung von 

Konlikten und stärken die Bewältigungskompetenzen von Eltern, Kindern und 

Jugendlichen. 

2. Charakteristika des Handlungsfelds

Die Erzieherischen Hilfen sind Orte, an denen Kinder und Jugendliche in pro-

fessionellen Beziehungen hilfreiche, neue soziale Erfahrungen sammeln können, 

die entwicklungsförderlich sind. Es sind zugleich Bildungsorte für soziale Kom-

petenzen. Beteiligung kann und soll im geschützten Raum gelebt und ausprobiert 

werden. Dies geschieht entsprechend den jeweiligen pädagogischen Situationen 

in ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen und Diensten. 

Chancen für Beteiligung in den Erzieherischen Hilfen
Mitsprache und Selbstbestimmung in den Erzieherischen Hilfen sind zunächst 

ein gutes Recht von Kindern und Jugendlichen. 

Zugleich eröffnen positive Beteiligungserfahrungen Lernprozesse zur Lebensbe-

wältigung und dienen als Erfahrungsräume für Selbstwirksamkeit. 

Qualitätsstandards für  
die Beteiligung in den  
Erzieherischen Hilfen

I    QUALITÄTSSTANDARDS FÜR BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

»BETEILIGUNG VON KIN-
DERN UND JUGENDLICHEN 
IST EIN FÜR ALLE FELDER 
DER KINDER- UND JUGEND-
HILFE UNVERZICHTBARES 
QUALITÄTSMERKMAL.«   

»BETEILIGUNG KANN 
IM GESCHÜTZTEN RAUM 
GELEBT UND AUSPROBIERT 
WERDEN.«   

34
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Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, 2002.

Vgl. Pluto 2007.
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Vielen der benachteiligten Heranwachsenden, die in den Erzieherischen Hilfen 

betreut werden, fehlen mitunter positive Erfahrungen mit Beteiligung in ihren 

Herkunftsmilieus. Insbesondere für diese Zielgruppe haben Beteiligungschan-

cen im pädagogischen Alltag nicht nur eine persönlichkeits bildende Funktion, 

sondern sie sind zugleich „ein entscheidender Faktor für die Wirksamkeit der 

Hilfe“35. Dies wurde jüngst auch im Rahmen des Bundesmodellprogramms ‚Wir-

kungsorientierte Jugendhilfe‘ hervorgehoben. Eltern, Kindern und Jugendlichen 

solche Bildungs- und Erfahrungsräume der Beteiligung im Rahmen der Erziehe-

rischen Hilfen zu eröffnen, ist nicht nur die Aufgabe dieser Hilfen, sondern darin 

besteht auch die Qualität der Leistung.

Herausforderungen der Beteiligung in den Erzieherischen Hilfen
Eine große Herausforderung besteht darin, mit Kindern, Jugendlichen und ih-

ren Eltern Lern- und Lebensorte zu gestalten, in denen eine gelingende Beteili-

gung als Querschnittsthema im pädagogischen Alltag verstanden und als Quali-

tätsmerkmal für eine gute Pädagogik angesehen wird. Ein Beteiligungskonzept 

muss sich dabei jedoch auf den gesamten Zeitraum einer Hilfe beziehen: auf den 

Entscheidungs- und Aufnahmeprozess, den Betreuungsprozess wie auf den Ver-

selbstständigungsprozess.36 Zeitmangel wird oft als Grund genannt, sich nicht 

intensiver mit den Kindern und Jugendlichen und ihren Sichtweisen befassen 

zu können. Manche Fachkräfte befürchten in der verstärkten Beteiligung zudem 

eine Überforderung der Kinder und Jugendlichen. 

Langfristiges Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen als Nutzerinnen und Nutzer 

wahrzunehmen und dazu beizutragen, ihren Stimmen verstärkt Gehör zu ver-

schaffen. 

3. Speziika bezogen auf die Qualitätsstandards

• Klima der Beteiligung   
Fachkräfte und Kinder und Jugendliche verbinden meist Unterschiedliches mit 

Beteiligung. Für Kinder und Jugendliche sind das soziale Klima in einer Betreu-

ungssituation sowie das körperliche und emotionale Wohlbeinden entschei-

dende Faktoren.37 Sie nehmen sich als beteiligt wahr, wenn sie sich wohlfühlen 

und andersherum. Beteiligung muss für sie spürbar sein: Sie soll sich an prak-

tischen Dingen ihres Erlebens festmachen, sich in einer Atmosphäre und in der 

Beziehungsqualität zu den Fachkräften ausdrücken und nicht nur auf dem Pa-

pier stehen. Wesentlich ist dabei, ob beteiligungsfördernde und für alle akzepta-

ble Kommunikations-, Verhaltens- und Ausdrucksformen auch gelebt werden. 

Somit ist ein Klima der Beteiligung nicht automatisch gegeben, es muss in allen 

pädagogischen Interaktionen erzeugt werden.   

• Beteiligungsfördernde Grundhaltung   
Eine ernst gemeinte Beteiligung misst sich daran, wie weitreichend die Be-

teiligung von den Fachkräften eingelöst wird. Beteiligung ist aber mehr  

als das Recht auf Mitsprache. Kindern und Jugendlichen wird im Rahmen der 

Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII inzwischen ein weitgehendes Mitspracherecht 

eingeräumt. In Sachen selbstbestimmter Entscheidungen zeigen Fachkräfte oft 

Zurückhaltung. Hier ist eine Grundhaltung bei den Fachkräften gefragt, Selbst-

bestimmung zu fördern und Kinder und Jugendliche zur Selbstbestimmung zu 
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»MANCHE FACHKRÄFTE 
BEFÜRCHTEN IN DER VER-
STÄRKTEN BETEILIGUNG 
EINE ÜBERFORDERUNG 
DER KINDER UND JUGEND-
LICHEN.«   

»BETEILIGUNG IST MEHR 
ALS DAS RECHT AUF MIT-
SPRACHE.«

ISA 2009. 

Vgl. Quality4Children 2007.

Vgl. Sierwald 2008.
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befähigen. Dazu müssen Fachkräfte bereit sein, eigene Machtansprüche und 

wohlgemeinten Schutz, der oft in Bevormundung übergehen kann, selbstkri-

tisch zu hinterfragen.  

• Beteiligung als Schutzfaktor  
Beteiligungs- und Schutzrechte müssen immer zusammen gedacht werden. 

Weil Missbrauchsfälle auch vor den Einrichtungen und Diensten der Erziehe-

rischen Hilfen nicht Halt machen, bedarf es verbindlicher Maßnahmen des in-

stitutionellen Kinderschutzes. Ein Klima der Beteiligung in angstfreien Räumen 

sowie ein Dialog auf Augenhöhe mit der notwendigen professionellen Distanz 

sind dafür zentral. Sichere Orte für Kinder und Jugendliche zeichnen sich durch 

ein beteiligungsförderliches Klima, eine professionell gestaltete Beziehungsqua-

lität und altersgemäße Möglichkeiten der Beschwerde aus. 

• Kultur der Einrichtung   
Modellprojekte und gute Praxis sprechen dafür, dass die Umsetzung von Beteili-

gung in Organisationen der Erzieherischen Hilfen nur gelingen kann, wenn ein 

Beteiligungskonzept in einem gut aufeinander abgestimmten Gesamtvorhaben 

implementiert, umgesetzt und immer wieder überprüft wird. Regeln, Struk-

turen, Leitlinien und Verbindlichkeiten sind unumgänglich, wenngleich sie sich 

den wechselnden Bedürfnissen anpassen müssen. Maßnahmen einer beteili-

gungsorientierten Organisations- und Personalentwicklung sollten sich dabei 

auf die gesamte Organisation und alle Mitglieder einer Einrichtung beziehen,  

d. h. auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leitungspersonen müssen 

für längerfristige Entwicklungsprozesse Zeit- und Finanzressourcen bereitstel-

len und klare Zuständigkeiten deinieren. Beteiligungskoordinatorinnen und 

-koordinatoren haben sich als hilfreich erwiesen.38 

• Verbindlichkeit  
Gesetzliche Vorgaben, strukturell verankerte Gremien und Verfahren allein 

können Beteiligung nicht gewährleisten. Oft werden mit Beteiligung nur in-

stitutionalisierte Formen in Einrichtungen und Diensten assoziiert. Eine Pä-

dagogik der Beteiligung erfordert jedoch alltägliche Aushandlungssituationen. 

Beteiligungsklima, -haltung und -kultur in den Erzieherischen Hilfen lassen 

sich nicht verordnen, sie müssen gewollt sein. Will man mit der Beteiligung in 

den Erzieherischen Hilfen ‚ernst machen‘, muss der Erfolgsfaktor einer guten 

Hilfeerbringung mit der gelingenden Beteiligung gekoppelt werden. Im Sinne 

einer höheren Verbindlichkeit hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-

jugendämter (BAGLJÄ) inzwischen empfohlen, die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen als Schutzauftrag zu sehen. Sie empiehlt, Träger in die Verantwor-

tung zu nehmen und die Gewährleistung von Beteiligung an die Betriebserlaub-

nis zu koppeln.39 

»FACHKRÄFTE MÜS-
SEN BEREIT SEIN, EIGENE 
MACHTANSPRÜCHE  
SELBSTKRITISCH ZU  
HINTERFRAGEN.«   

»GESETZLICHE VORGABEN 
ALLEIN KÖNNEN BETEILI-
GUNG NICHT GEWÄHRLEIS-
TEN.«

Vgl. Hansbauer/Kriener 2006.

Vgl. BAGLJÄ 2009.  

39

38

QUALITÄTSSTANDARDS FÜR DIE BETEILIGUNG IN DEN ERZIEHERISCHEN HILFEN    I 49



4.  Konkrete Handlungsschritte für die Umsetzung von 
Partizipation in den Erzieherischen Hilfen

Die folgenden Umsetzungsschritte stellen wichtige Ansatzpunkte auf dem Weg 

zu mehr Beteiligung in den Erzieherischen Hilfen dar.40 

Klima und Grundhaltung
• Organisationsentwicklung

 • Beteiligung und Kinderschutz als pädagogische Handlungskonzepte

 • Handlungsleitlinien zur Beteiligung und zum Kinderschutz

 • Offene Besprechungsrunden für Kinder, Jugendliche und Fachkräfte

 • Durchführung von Beteiligungsprojekten  

 • Verfügungsbudgets für Kinder und Jugendliche

• Personalentwicklung

 • Beteiligung und Kinderschutz als Themen in Bewerbungsgesprächen

 • Anforderungsproile zur Beteiligung und zum Kinderschutz bei  

 Einstellungen

 • Fortbildungen zu Methoden des Empowerments, zur Beteiligung und  

 zum Kinderschutz

 • Beteiligung und Kinderschutz als Themen von Supervision und  

 kollegialer Beratung

Kultur der Einrichtung 
• Organisationsentwicklung

 • Beteiligungsleitbild und Qualitätshandbücher zur Beteiligung und zum 

 Kinderschutz

 • Kinderrechtekataloge

 • Externe Beschwerdeverfahren und Ombudspersonen

 • Beteiligungsgremien für Kinder und Jugendliche

 • Konzept zur Umsetzung von Beteiligung in der Hilfeplanung  

 (nach § 36 Kinder- und Jugendhilfegesetz)

 • Auswahl der Betreuerinnen und Betreuer durch die Jugendlichen

 • Adressatenorientierte Infos zur Beteiligung und zu ihren Rechten

• Personalentwicklung

 • Partizipatives Führungskonzept 

 • Mitspracherecht von Kindern und Jugendlichen bei der Auswahl von  

 Bezugspersonen

 • Beteiligungskoordinatorinnen und -koordinatoren

 • Beteiligungsgremien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Verbindlichkeit
• Zuständige Jugendämter und obere Landesjugendbehörden

 • Akkreditierung im Hinblick auf Beteiligung und Kinderschutz 

 • Koppelung von Beteiligung und Kinderschutz an die Betriebserlaubnis

 • Anerkennung des Qualitätsmerkmals Beteiligung als förderrelevant

 • Auszeichnungen und Preise für beteiligungsfördernde Maßnahmen

• Einrichtungen und Dienste

 • Geschäftsordnungen und Satzungen für Beteiligungskonzepte und   

  -gremien 

 • Regelmäßige Nutzerbefragungen zur Zufriedenheit
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Für die Umsetzung weitreichender Organisations- und Entwicklungsprozesse 

gelten folgende wichtige Voraussetzungen:

Einrichtungen und Dienste
• verstehen sich als lernende Organisationen und leiten langfristige Konzeptent-

wicklungsprozesse zur Beteiligung ein;

• entwickeln Methoden, um Beteiligungsbedürfnisse von Kindern und  Jugendlichen 

zu verstehen;

• integrieren Kinder und Jugendliche konsequent in alle Entscheidungs abläufe.

Fachkräfte
• setzen sich mit ihren Widerständen zur Umsetzung gelingender Beteiligung 

auseinander;

• sind bereit, Macht aufzugeben.
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

alle Menschen haben Rechte. Aber Kinder haben ganz eigene Bedürf-

nisse. Sie brauchen besonderen Schutz und besondere Förderung. 

Daher hält das Übereinkommen über die Rechte des Kindes der 

Vereinten Nationen, die VN-Kinderrechtskonvention, eigene Rechte 

für Kinder fest. Sie wurde 1989 von der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen verabschiedet und trat 1992 in Deutschland in 

Kraft. Heute zählt sie zu den weltweit am meisten unterzeichneten 

Menschenrechtsverträgen, ein Erfolg für alle Kinder auf der Welt.

Die VN-Kinderrechtskonvention wird durch drei Fakultativprotokolle 

ergänzt, die Deutschland ratifiziert hat. Geprägt ist sie von vier Grund-

prinzipien: Das erste ist das Diskriminierungsverbot; denn Kinder-

rechte gelten für alle Kinder, ausnahmslos. Das zweite ist das Recht auf 

Leben und persönliche Entwicklung. Das dritte, das Kindeswohlprin-

zip, verpflichtet staatliche Stellen, bei ihrem Tun die Interessen von 

Kindern als einen vorrangigen Gesichtspunkt zu berücksichtigen. Das 

vierte Grundprinzip ist das Recht auf Beteiligung: Kinder müssen bei 

staatlichen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt werden. Ihre 

Meinung ist zu beachten.

In dieser Broschüre, die den Text der VN-Kinderrechtskonvention 

enthält, können Sie die verschiedenen Kinderrechte nachlesen. Dass 

Kinder und Erwachsene in Deutschland die Kinderrechte kennen, ist 

eine Voraussetzung dafür, dass sie beachtet werden. Darüber hinaus 

setze ich mich als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend zusammen mit der Bundesministerin für Justiz und Verbrau-

cherschutz dafür ein, dass Kinderrechte endlich auch dort aufgenom-

men werden, wo die wichtigsten Regeln unseres Zusammenlebens in 

Deutschland stehen: im Grundgesetz. Damit wäre klargestellt, dass die 

Interessen von Kindern bei allem staatlichen Handeln ganz besonders 

zu beachten sind. Das stärkt Kinder und ihre Familien. Damit es jedes 

Kind packt!

Mit freundlichen Grüßen 

5Vorwort

Dr. Franziska Giffey

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkom-

mens – 

in der Erwägung, dass nach den in der 

Charta der Vereinten Nationen verkündeten 

Grundsätzen die Anerkennung der allen 

Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft 

innewohnenden Würde und der Gleichheit 

und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die 

Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und 

Frieden in der Welt bildet, 

eingedenk dessen, dass die Völker der 

Vereinten Nationen in der Charta ihren 

Glauben an die Grundrechte und an Würde 

und Wert des Menschen bekräftigt und 

beschlossen haben, den sozialen Fortschritt 

und bessere Lebensbedingungen in größerer 

Freiheit zu fördern, 

in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nati-

onen in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte und in den Internatio-

nalen Menschenrechtspakten verkündet 

haben und übereingekommen sind, dass 

jeder Mensch Anspruch hat auf alle darin 

verkündeten Rechte und Freiheiten ohne 

Unterscheidung, etwa nach der Rasse, der 

Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, 

der Religion, der politischen oder sonstigen 

Anschauung, der nationalen oder sozialen 

Herkunft, dem Vermögen, der Geburt oder 

dem sonstigen Status, 

unter Hinweis darauf, dass die Vereinten 

Nationen in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte verkündet haben, dass Kin-

der Anspruch auf besondere Fürsorge und 

Unterstützung haben, überzeugt, dass der 

Familie als Grundeinheit der Gesellschaft 

und natürlicher Umgebung für das Wachsen 

und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbe-

sondere der Kinder, der erforderliche Schutz 

und Beistand gewährt werden sollte, damit 

sie ihre Aufgaben innerhalb der Gemein-

schaft voll erfüllen kann, 

in der Erkenntnis, dass das Kind zur vollen 

und harmonischen Entfaltung seiner Per-

sönlichkeit in einer Familie und umgeben 

von Glück, Liebe und Verständnis aufwach-

sen sollte, 

in der Erwägung, dass das Kind umfassend 

auf ein individuelles Leben in der Gesell-

schaft vorbereitet und im Geist der in der 

Charta der Vereinten Nationen verkündeten 

Ideale und insbesondere im Geist des Frie-

I.  
Übereinkommen  
über die Rechte des Kindes  
vom 20. November

Wortlaut der amtlichen Übersetzung
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dens, der Würde, der Toleranz, der Freiheit, 

der Gleichheit und der Solidarität erzogen 

werden sollte, 

eingedenk dessen, dass die Notwendigkeit, 

dem Kind besonderen Schutz zu gewähren, 

in der Genfer Erklärung von 1924 über 

die Rechte des Kindes und in der von der 

Generalversammlung am 20. November 

1959 angenommenen Erklärung der Rechte 

des Kindes ausgesprochen und in der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte, 

im Internationalen Pakt über bürgerliche 

und politische Rechte (insbesondere in den 

Artikeln 23 und 24), im Internationalen Pakt 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte (insbesondere in Artikel 10) sowie 

in den Satzungen und den in Betracht 

kommenden Dokumenten der Sonderor-

ganisationen und anderen internationalen 

Organisationen, die sich mit dem Wohl des 

Kindes befassen, anerkannt worden ist, 

eingedenk dessen, dass, wie in der Erklärung 

der Rechte des Kindes ausgeführt ist, „das 

Kind wegen seiner mangelnden körperlichen 

und geistigen Reife besonderen Schutzes 

und besonderer Fürsorge, insbesondere eines 

angemessenen rechtlichen Schutzes vor und 

nach der Geburt, bedarf“, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der 

Erklärung über die sozialen und rechtlichen 

Grundsätze für den Schutz und das Wohl 

von Kindern unter besonderer Berücksich-

tigung der Aufnahme in eine Pflegefamilie 

und der Adoption auf nationaler und inter-

nationaler Ebene, der Regeln der Vereinten 

Nationen über die Mindestnormen für die 

Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln) und 

der Erklärung über den Schutz von Frauen 

und Kindern im Ausnahmezustand und bei 

bewaffneten Konflikten,

in der Erkenntnis, dass es in allen Ländern 

der Welt Kinder gibt, die in außerordentlich 

schwierigen Verhältnissen leben, und dass 

diese Kinder der besonderen Berücksichti-

gung bedürfen, 

unter gebührender Beachtung der Bedeu-

tung der Traditionen und kulturellen Werte 

jedes Volkes für den Schutz und die harmo-

nische Entwicklung des Kindes, 

in Anerkennung der Bedeutung der interna-

tionalen Zusammenarbeit für die Verbesse-

rung der Lebensbedingungen der Kinder in 

allen Ländern, insbesondere den Entwick-

lungsländern –

haben folgendes vereinbart:
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Teil I

Artikel 1  

 

Geltung für das Kind;  
Begriffsbestimmung1

Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein 

Kind jeder Mensch, der das achtzehnte 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit 

die Volljährigkeit nach dem auf das Kind 

anzuwendenden Recht nicht früher eintritt.

Artikel 2  

 

Achtung der Kindesrechte;  
Diskriminierungsverbot

(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem 

Übereinkommen festgelegten Rechte und 

gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt 

unterstehenden Kind ohne jede Diskrimi-

nierung unabhängig von der Rasse, der 

Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, 

der Religion, der politischen oder sonstigen 

Anschauung, der nationalen, ethnischen 

oder sozialen Herkunft, des Vermögens, 

einer Behinderung, der Geburt oder des 

sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern 

oder seines Vormunds. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-

neten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

das Kind vor allen Formen der Diskriminie-

rung oder Bestrafung wegen des Status, 

der Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen 

oder der Weltanschauung seiner Eltern, 

 seines Vormunds oder seiner Familien-

angehörigen geschützt wird.

Artikel 3  

 

Wohl des Kindes

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betref-

fen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder 

privaten Einrichtungen der sozialen Fürsor-

ge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 

Gesetzgebungsorganen getroffen werden,  

ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, 

der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem 

Kind unter Berücksichtigung der Rechte  

und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds 

oder anderer für das Kind gesetzlich ver-

antwortlicher Personen den Schutz und die 

Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem 

Wohlergehen notwendig sind; zu diesem 

Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetz-

gebungs- und Verwaltungsmaßnahmen.

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass 

die für die Fürsorge für das Kind oder des-

sen Schutz verantwortlichen Institutio nen, 

Dienste und Einrichtungen den von den 

zuständigen Behörden festgelegten Normen 

entsprechen, insbesondere im Bereich der 

Sicherheit und der Gesundheit sowie hin-

sichtlich der Zahl und der fachlichen Eig-

nung des Personals und des Bestehens einer 

ausreichenden Aufsicht.

1   Überschriften von der Redaktion hinzugefügt;  
gehören nicht zum amtlichen Dokument
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Artikel 4  

 

Verwirklichung der Kindesrechte

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 

Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sons-

tigen Maßnahmen zur Verwirklichung der 

in diesem Übereinkommen anerkannten 

Rechte. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte treffen 

die Vertragsstaaten derartige Maßnahmen 

unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mit-

tel und erforderlichenfalls im Rahmen der 

internationalen Zusammenarbeit.

Artikel 5  

 

Respektierung des Elternrechts

Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, 

Rechte und Pflichten der Eltern oder gege-

benenfalls, soweit nach Ortsbrauch vorge-

sehen, der Mitglieder der weiteren Familie 

oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder 

anderer für das Kind gesetzlich verantwort-

licher Personen, das Kind bei der Ausübung 

der in diesem Übereinkommen anerkannten 

Rechte in einer seiner Entwicklung entspre-

chenden Weise angemessen zu leiten und zu 

führen.

Artikel 6  

 

Recht auf Leben

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass 

jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben 

hat.

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in 

größtmöglichem Umfang das Überleben 

und die Entwicklung des Kindes.

Artikel 7  

 

Geburtsregister, Name,  
Staatsangehörig keit

(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner 

Geburt in ein Register einzutragen und hat 

das Recht auf einen Namen von Geburt 

an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu 

erwerben, und soweit möglich das Recht, 

seine Eltern zu kennen und von ihnen 

betreut zu werden.

(2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirk-

lichung dieser Rechte im Einklang mit ihrem 

innerstaatlichen Recht und mit ihren Ver-

pflichtungen aufgrund der einschlägigen 

internationalen Übereinkünfte in diesem 

Bereich sicher, insbesondere für den Fall, 

dass das Kind sonst staatenlos wäre.

Artikel 8  

 

Identität

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das 

Recht des Kindes zu achten, seine Identität, 

einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, 

seines Namens und seiner gesetzlich aner-

kannten Familienbeziehungen, ohne rechts-

widrige Eingriffe zu behalten.

(2) Werden einem Kind widerrechtlich 

 einige oder alle Bestandteile seiner Identi-

tät genommen, so gewähren die Vertrags-
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staaten ihm angemessenen Beistand und 

Schutz mit dem Ziel, seine Identität so 

schnell wie möglich wiederherzustellen.

Artikel 9  

 

Trennung von den Eltern;  
persönlicher Umgang

(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein 

Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern 

von diesen getrennt wird, es sei denn, dass 

die zuständigen Behörden in einer gericht-

lich nachprüfbaren Entscheidung nach den 

anzuwendenden Rechtsvorschriften und 

Verfahren bestimmen, dass diese Trennung 

zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine 

solche Entscheidung kann im Einzelfall 

 notwendig werden, wie etwa wenn das 

Kind durch die Eltern misshandelt oder 

 vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt 

lebenden Eltern eine Entscheidung über den 

Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.

(2) In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Betei-

ligten Gelegenheit zu geben, am Verfahren 

teilzunehmen und ihre Meinung zu äußern.

(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des 

Kindes, das von einem oder beiden Eltern-

teilen getrennt ist, regelmäßige persönliche 

Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu 

beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies 

nicht dem Wohl des Kindes widerspricht.

(4) Ist die Trennung Folge einer von einem 

Vertragsstaat eingeleiteten Maßnahme, wie 

etwa einer Freiheitsentziehung, Freiheits-

strafe, Landesverweisung oder Abschiebung 

oder des Todes eines oder beider Elternteile 

oder des Kindes (auch eines Todes, der aus 

irgendeinem Grund eintritt, während der 

Betreffende sich in staatlichem Gewahr-

sam befindet), so erteilt der Vertragsstaat 

auf Antrag der Eltern, dem Kind oder 

 gegebenenfalls einem anderen Familien-

angehörigen die wesentlichen Auskünfte 

über den Verbleib des oder der abwesenden 

Familienangehörigen, sofern dies nicht 

dem Wohl des Kindes abträglich wäre. Die 

Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass 

allein die Stellung eines solchen Antrags 

keine nachteiligen Folgen für den oder die 

Betroffenen hat.

Artikel 10  

 

Familienzusammenführung;  
grenzüberschreitende Kontakte

(1) Entsprechend der Verpflichtung der  

Vertragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1  

werden von einem Kind oder seinen Eltern 

zwecks Familienzusammenführung gestell-

te Anträge auf Einreise in einen Vertrags-

staat oder Ausreise aus einem Vertragsstaat 

von den Vertragsstaaten wohlwollend, 

human und beschleunigt bearbeitet. Die 

Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass 

die Stellung eines solchen Antrags keine 

nachteiligen Folgen für die Antragsteller 

und deren Familienangehörige hat.

(2) Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufent-

halt in verschiedenen Staaten haben, hat 

das Recht, regelmäßige persönliche Bezie-

hungen und unmittelbare Kontakte zu 

 beiden Elternteilen zu pflegen, soweit nicht 

außergewöhnliche Umstände vorliegen.  

Zu diesem Zweck achten die Vertragsstaaten 

entsprechend ihrer Verpflichtung nach 

 Artikel 9 Absatz 1 das Recht des Kindes und 
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seiner Eltern, aus jedem Land einschließ-

lich ihres eigenen auszureisen und in ihr 

eigenes Land einzureisen. Das Recht auf 

Ausreise aus einem Land unterliegt nur den 

gesetzlich vorgesehenen Beschränkungen, 

die zum Schutz der nationalen Sicherheit, 

der öffentlichen Ordnung (ordre public), der 

Volksgesundheit, der öffentlichen Sittlich-

keit oder der Rechte und Freiheiten anderer 

notwendig und mit den anderen in diesem 

Übereinkommen anerkannten Rechten ver-

einbar sind.

Artikel 11  

 

Rechtswidrige Verbringung  
von Kindern ins Ausland

(1) Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, 

um das rechtswidrige Verbringen von Kin-

dern ins Ausland und ihre rechtswidrige 

Nichtrückgabe zu bekämpfen.

(2) Zu diesem Zweck fördern die Vertrags-

staaten den Abschluss zwei- oder mehr-

seitiger Übereinkünfte oder den Beitritt  

zu bestehenden Übereinkünften.

Artikel 12  
 
Berücksichtigung des Kindeswillens

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, 

das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 

bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen 

das Kind berührenden Angelegenheiten frei 

zu äußern, und berücksichtigen die Mei-

nung des Kindes angemessen und entspre-

chend seinem Alter und seiner Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbe-

sondere Gelegenheit gegeben, in allen das 

Kind berührenden Gerichts- oder Verwal-

tungsverfahren entweder unmittelbar oder 

durch einen Vertreter oder eine geeignete 

Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 

Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

Artikel 13  

 

Meinungs- und Informationsfreiheit

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Mei-

nungsäußerung; dieses Recht schließt die 

Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen 

Informationen und Gedankengut jeder Art 

in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunst-

werke oder andere vom Kind gewählte Mit-

tel sich zu beschaffen, zu empfangen und 

weiterzugeben.

(2) Die Ausübung dieses Rechts kann 

bestimmten, gesetzlich vorgesehenen  

Einschränkungen unterworfen werden,  

die erforderlich sind

a)   für die Achtung der Rechte oder des 

Rufes anderer oder

b)   für den Schutz der nationalen Sicherheit, 

der öffentlichen Ordnung (ordre public), 

der Volksgesundheit oder der öffent-

lichen Sittlichkeit.
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Artikel 14  
 
Gedanken-, Gewissens- und  
Religionsfreiheit

(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des 

Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Reli-

gionsfreiheit.

(2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte 

und Pflichten der Eltern und gegebenenfalls 

des Vormunds, das Kind bei der Ausübung 

dieses Rechts in einer seiner Entwicklung 

entsprechenden Weise zu leiten.

(3) Die Freiheit, seine Religion oder Welt-

anschauung zu bekunden, darf nur den 

gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen 

unterworfen werden, die zum Schutz der 

öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesund-

heit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte 

und -freiheiten anderer erforderlich sind.

Artikel 15  
 
Vereinigungs- und  
Versammlungsfreiheit

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

des Kindes an, sich frei mit anderen zusam-

menzuschließen und sich friedlich zu ver-

sammeln.

(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen 

anderen als den gesetzlich vorgesehenen 

Einschränkungen unterworfen werden, die 

in einer demokratischen Gesellschaft im 

Interesse der nationalen oder der öffent-

lichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung 

(ordre public), zum Schutz der Volksge-

sundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit 

oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 

anderer notwendig sind.

Artikel 16  

 

Schutz der Privatsphäre und Ehre

(1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechts-

widrigen Eingriffen in sein Privat leben, 

seine Familie, seine Wohnung oder seinen 

Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beein-

trächtigungen seiner Ehre und seines Rufes 

ausgesetzt werden.

(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen 

Schutz gegen solche Eingriffe oder Beein-

trächtigungen.

Artikel 17  

 

Zugang zu den Medien;  
Kinder- und Jugendschutz

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige 

Rolle der Massenmedien an und stellen 

sicher, dass das Kind Zugang hat zu Infor-

mationen und Material aus einer Vielfalt 

nationaler und internationaler Quellen, ins-

besondere derjenigen, welche die Förderung 

seines sozialen, seelischen und sittlichen 

Wohlergehens sowie seiner körperlichen und 

geistigen Gesundheit zum Ziel haben. Zu die-

sem Zweck werden die Vertragsstaaten

a)  die Massenmedien ermutigen, Informa-

tionen und Material zu verbreiten, die für 

das Kind von sozialem und kulturellem 

Nutzen sind und dem Geist des Artikels 29 

entsprechen;
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b)  die internationale Zusammenarbeit bei 

der Herstellung, beim Austausch und bei 

der Verbreitung dieser Informationen 

und dieses Materials aus einer Vielfalt 

nationaler und internationaler kulturel-

ler Quellen fördern;

c)  die Herstellung und Verbreitung von 

Kinderbüchern fördern;

d)  die Massenmedien ermutigen, den 

sprachlichen Bedürfnissen eines Kindes, 

das einer Minderheit angehört oder 

Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu 

tragen;

e)  die Erarbeitung geeigneter Richtlinien 

zum Schutz des Kindes vor Informationen 

und Material, die sein Wohlergehen beein-

trächtigen, fördern, wobei die Artikel 13 

und 18 zu berücksichtigen sind.

Artikel 18  

 

Verantwortung für das Kindeswohl

(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich 

nach besten Kräften, die Anerkennung des 

Grundsatzes sicherzustellen, dass beide 

Elternteile gemeinsam für die Erziehung 

und Entwicklung des Kindes verantwortlich 

sind. Für die Erziehung und Entwicklung 

des Kindes sind in erster Linie die Eltern 

oder gegebenenfalls der Vormund verant-

wortlich. Dabei ist das Wohl des Kindes ihr 

Grundanliegen.

(2) Zur Gewährleistung und Förderung der 

in diesem Übereinkommen festgelegten 

Rechte unterstützen die Vertragsstaaten die 

Eltern und den Vormund in angemessener 

Weise bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, das 

Kind zu erziehen, und sorgen für den Aus-

bau von Institutionen, Einrichtungen und 

Diensten für die Betreuung von Kindern.

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne-

ten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Kinder berufstätiger Eltern das Recht haben, 

die für sie in Betracht kommenden Kinder-

betreuungsdienste und -einrichtungen zu 

nutzen.

Artikel 19  

 

Schutz vor Gewaltanwendung,  
Misshandlung, Verwahrlosung

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 

Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 

Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor 

jeder Form körperlicher oder geistiger 

Gewaltanwendung, Schadenzufügung oder 

Misshandlung, vor Verwahrlosung oder 

 Vernachlässigung, vor schlechter Behand-

lung oder Ausbeutung einschließlich des 

sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange 

es sich in der Obhut der Eltern oder eines 

Elternteils, eines Vormunds oder anderen 

gesetzlichen Vertreters oder einer anderen 

Person befindet, die das Kind betreut.

(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach 

den Gegebenheiten wirksame Verfahren 

zur Aufstellung von Sozialprogrammen 

 enthalten, die dem Kind und denen, die es 

betreuen, die erforderliche Unterstützung 

gewähren und andere Formen der Vor-

beugung vorsehen sowie Maßnahmen zur 

Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, 

Untersuchung, Behandlung und Nachbe-

treuung in den in Absatz 1 beschriebenen 

Fällen schlechter Behandlung von Kindern 

und gegebenenfalls für das Einschreiten der 

Gerichte.
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Artikel 20  

 

Von der Familie getrennt lebende  
Kinder; Pflegefamilie; Adoption

(1) Ein Kind, das vorübergehend oder 

 dauernd aus seiner familiären Umgebung 

herausgelöst wird oder dem der Verbleib 

in dieser Umgebung im eigenen Interesse 

nicht gestattet werden kann, hat Anspruch 

auf den besonderen Schutz und Beistand 

des Staates.

(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maß-

gabe ihres innerstaatlichen Rechts andere 

Formen der Betreuung eines solchen Kin-

des sicher.

(3) Als andere Form der Betreuung kommt 

unter anderem die Aufnahme in eine Pfle-

gefamilie, die Kafala nach islamischem 

Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, 

die Unterbringung in einer geeigneten Kin-

derbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei 

der Wahl zwischen diesen Lösungen sind 

die erwünschte Kontinuität in der Erzie-

hung des Kindes sowie die ethnische, reli-

giöse, kulturelle und sprachliche Herkunft 

des Kindes gebührend zu berücksichtigen.

Artikel 21  

 

Adoption

Die Vertragsstaaten, die das System der 

Adoption anerkennen oder zulassen, 

gewährleisten, dass dem Wohl des Kindes 

bei der Adoption die höchste Bedeutung 

zugemessen wird; die Vertragsstaaten 

a)  stellen sicher, dass die Adoption eines 

Kindes nur durch die zuständigen 

 Behörden bewilligt wird, die nach den 

anzuwendenden Rechtsvorschriften und 

Verfahren und auf der Grundlage aller 

verlässlichen einschlägigen Informa-

tionen entscheiden, dass die Adoption 

angesichts des Status des Kindes in 

Bezug auf Eltern, Verwandte und einen 

Vormund zulässig ist und dass, soweit 

dies erforderlich ist, die betroffenen 

 Personen in Kenntnis der Sachlage und 

auf der Grundlage einer gegebenenfalls 

erforderlichen Beratung der Adoption 

zugestimmt haben;

b)  erkennen an, dass die internationale 

Adoption als andere Form der Betreu-

ung angesehen werden kann, wenn 

das Kind nicht in seinem Heimatland 

in einer Pflege- oder Adoptionsfamilie 

untergebracht oder wenn es dort nicht 

in geeigneter Weise betreut werden 

kann;

c)  stellen sicher, dass das Kind im Fall einer 

internationalen Adoption in den Genuss 

der für nationale Adoptionen geltenden 

Schutzvorschriften und Normen kommt;

d)  treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass bei internationa-

ler Adoption für die Beteiligten keine 

unstatthaften Vermögensvorteile ent-

stehen;

e)  fördern die Ziele dieses Artikels gegebe-

nenfalls durch den Abschluss zwei- oder 

mehrseitiger Übereinkünfte und bemü-

hen sich in diesem Rahmen sicherzustel-

len, dass die Unterbringung des Kindes 

in einem anderen Land durch die zustän-

digen Behörden oder Stellen durchge-

führt wird.
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Artikel 22  

 

Flüchtlingskinder

(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ein 

Kind, das die Rechtsstellung eines Flücht-

lings begehrt oder nach Maßgabe der 

 anzuwendenden Regeln und Verfahren 

des Völkerrechts oder des innerstaatlichen 

Rechts als Flüchtling angesehen wird, ange-

messenen Schutz und humanitäre Hilfe bei 

der Wahrnehmung der Rechte erhält, die 

in diesem Übereinkommen oder in ande-

ren internationalen Übereinkünften über 

Menschenrechte oder über humanitäre 

 Fragen, denen die genannten Staaten als 

Vertragsparteien angehören, festgelegt sind, 

und zwar unabhängig davon, ob es sich in 

Begleitung seiner Eltern oder einer anderen 

Person befindet oder nicht.

(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertrags-

staaten in der ihnen angemessen erschei-

nenden Weise bei allen Bemühungen mit, 

welche die Vereinten Nationen und andere 

zuständige zwischenstaatliche oder nicht-

staatlichen Organisationen, die mit den  

Vereinten Nationen zusammenarbeiten, 

 unternehmen, um ein solches Kind zu 

schützen, um ihm zu helfen und um die 

Eltern oder andere Familienangehörige 

eines Flüchtlingskinds ausfindig zu machen 

mit dem Ziel, die für eine Familienzusam-

menführung notwendigen Informationen 

zu erlangen. Können die Eltern oder ande-

re Familienangehörige nicht ausfindig 

gemacht werden, so ist dem Kind im Ein-

klang mit den in diesem Übereinkommen 

enthaltenen Grundsätzen derselbe Schutz 

zu gewähren wie jedem anderen Kind, das 

aus irgendeinem Grund dauernd oder vor-

übergehend aus seiner familiären Umgebung 

herausgelöst ist.

Artikel 23  
 
Förderung behinderter Kinder

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass 

ein geistig oder körperlich behindertes Kind 

ein erfülltes und menschenwürdiges Leben 

unter Bedingungen führen soll, welche die 

Würde des Kindes wahren, seine Selbststän-

digkeit fördern und seine aktive Teilnahme 

am Leben der Gemeinschaft erleichtern.

(2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

des behinderten Kindes auf besondere 

Betreuung an und treten dafür ein und 

 stellen sicher, dass dem behinderten Kind 

und den für seine Betreuung Verantwort-

lichen im Rahmen der verfügbaren Mittel 

auf Antrag die Unterstützung zuteil wird, 

die dem Zustand des Kindes sowie den 

Lebensumständen der Eltern oder anderer 

Personen, die das Kind betreuen, angemes-

sen ist.

(3) In Anerkennung der besonderen 

Bedürfnisse eines behinderten Kindes  

ist die nach Absatz 2 gewährte Unterstüt-

zung soweit irgend möglich und unter 

Berücksichtung der finanziellen Mittel 

der Eltern oder anderer Personen, die das 

Kind betreuen, unentgeltlich zu leisten 

und  so zu gestalten, dass sichergestellt ist, 

dass Erziehung, Ausbildung, Gesundheits-

dienste, Rehabilitationsdienste, Vorberei-

tung auf das Berufsleben und Erholungs-

möglichkeiten dem behinderten Kind tat-
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sächlich in einer Weise zugänglich sind, die 

der möglichst vollständigen sozialen Integ-

ration und individuellen Entfaltung des 

Kindes einschließlich seiner kulturellen 

und geistigen Entwicklung förderlich ist.

(4) Die Vertragsstaaten fördern im Geist der 

internationalen Zusammenarbeit den Aus-

tausch sachdienlicher Informationen im 

Bereich der Gesundheitsvorsorge und der 

medizinischen, psychologischen und funk-

tionellen Behandlung behinderter Kinder 

einschließlich der Verbreitung von Infor-

mationen über Methoden der Rehabilitati-

on, der Erziehung und der Berufsausbil-

dung und des Zugangs zu solchen Informa-

tionen, um es den Vertragsstaaten zu 

ermöglichen, in diesen Bereichen ihre 

Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu verbes-

sern und weitere Erfahrungen zu sammeln. 

Dabei sind die Bedürfnisse der Entwick-

lungsländer besonders zu berücksichtigen.

Artikel 24  

 

Gesundheitsvorsorge

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß 

an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnah-

me von Einrichtungen zur Behandlung von 

Krankheiten und zur Wiederherstellung der 

Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen 

sich sicherzustellen, dass keinem Kind das 

Recht auf Zugang zu derartigen Gesund-

heitsdiensten vorenthalten wird.

(2) Die Vertragsstaaten bemühen sich, die 

volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzu-

stellen, und treffen insbesondere geeignete 

Maßnahmen, um

a)  die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu 

verringern;

b)  sicherzustellen, dass alle Kinder die 

 notwendige ärztliche Hilfe und Gesund-

heitsfürsorge erhalten, wobei besonderer 

Nachdruck auf den Ausbau der gesund-

heitlichen Grundversorgung gelegt wird;

c)  Krankheiten sowie Unter- und Fehl-

ernährung auch im Rahmen der gesund-

heitlichen Grundversorgung zu bekämp-

fen, unter anderem durch den Einsatz 

leicht zugänglicher Technik und durch 

die Bereitstellung ausreichender voll-

wertiger Nahrungsmittel und sauberen 

Trinkwassers, wobei die Gefahren und 

Risiken der Umweltverschmutzung zu 

berücksichtigen sind;

d)  eine angemessene Gesundheitsfürsorge 

für Mütter vor und nach der Entbindung 

sicherzustellen;

e)  sicherzustellen, dass allen Teilen der 

Gesellschaft, insbesondere Eltern und 

Kindern, Grundkenntnisse über die 

Gesundheit und Ernährung des Kindes, 

die Vorteile des Stillens, die Hygiene und 

die Sauberhaltung der Umwelt sowie die 

Unfallverhütung vermittelt werden, dass 

sie Zugang zu der entsprechenden Schu-

lung haben und dass sie bei der Anwen-

dung dieser Grundkenntnisse Unterstüt-

zung erhalten;

f)  die Gesundheitsvorsorge, die Elternbe-

ratung sowie die Aufklärung und die 

Diens te auf dem Gebiet der Familien-

planung auszubauen.
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(3) Die Vertragsstaaten treffen alle wirk-

samen und geeigneten Maßnahmen, um 

überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit 

der Kinder schädlich sind, abzuschaffen.

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 

die internationale Zusammenarbeit zu 

unterstützen und zu fördern, um fort-

schreitend die volle Verwirklichung des 

in diesem Artikel anerkannten Rechts zu 

erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der 

Entwicklungsländer besonders zu berück-

sichtigen.

Artikel 25  

 

Unterbringung

Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein 

Kind, das von den zuständigen Behörden 

wegen einer körperlichen oder geistigen 

Erkrankung zur Betreuung, zum Schutz der 

Gesundheit oder zur Behandlung unterge-

bracht worden ist, das Recht hat auf eine 

regelmäßige Überprüfung der dem Kind 

gewährten Behandlung sowie aller anderen 

Umstände, die für seine Unterbringung von 

Belang sind.

Artikel 26  
 
Soziale Sicherheit

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

jedes Kindes auf Leistungen der sozialen 

Sicherheit einschließlich der Sozialversiche-

rung an und treffen die erforderlichen Maß-

nahmen, um die volle Verwirklichung 

dieses Rechts in Übereinstimmung mit dem 

innerstaatlichen Recht sicherzustellen.

(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls 

unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse und der sonstigen Umstände 

des Kindes und der Unterhaltspflichtigen 

sowie anderer für die Beantragung von 

 Leistungen durch das Kind oder im Namen 

des Kindes maßgeblicher Gesichtspunkte 

gewährt werden.

Artikel 27  
 
Angemessene Lebensbedingungen;  
Unterhalt

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, 

geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen 

Entwicklung angemessenen Lebensstan-

dard an.

(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern 

oder anderer für das Kind verantwortlicher 

Personen, im Rahmen ihrer Fähigkeiten und 

finanziellen Möglichkeiten die für die Ent-

wicklung des Kindes notwendigen Lebensbe-

dingungen sicherzustellen. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren 

innerstaatlichen Verhältnissen und im Rah-

men ihrer Mittel geeignete Maßnahmen, 

um den Eltern und anderen für das Kind 

verantwortlichen Personen bei der Verwirk-

lichung dieses Rechts zu helfen, und sehen 

bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- und 

Unterstützungsprogramme insbesondere 

im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung und 

Wohnung vor.
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(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-

neten Maßnahmen, um die Geltendma-

chung von Unterhaltsansprüchen des 

 Kindes gegenüber den Eltern oder anderen 

finanziell für das Kind verantwortlichen 

Personen sowohl innerhalb des Vertrags-

staats als auch im Ausland sicherzustellen. 

Insbesondere fördern die Vertragsstaaten, 

wenn die für das Kind finanziell verantwort-

liche Person in einem anderen Staat lebt als 

das Kind, den Beitritt zu interna tionalen 

Übereinkünften oder den Abschluss solcher 

Übereinkünfte sowie andere geeignete Rege-

lungen.

Artikel 28  

 

Recht auf Bildung; Schule;  
Berufsausbildung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

des Kindes auf Bildung an; um die Verwirk-

lichung dieses Rechts auf der Grundlage der 

Chancengleichheit fortschreitend zu errei-

chen, werden sie insbesondere

a)  den Besuch der Grundschule für alle zur 

Pflicht und unentgeltlich machen;

b)  die Entwicklung verschiedener Formen 

der weiterführenden Schulen allge-

meinbildender und berufsbildender 

Art fördern, sie allen Kindern verfügbar 

und zugänglich machen und geeignete 

Maßnahmen wie die Einführung der 

Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung 

finanzieller Unterstützung bei Bedürftig-

keit treffen;

c)  allen entsprechend ihren Fähigkeiten 

den Zugang zu den Hochschulen mit 

allen geeigneten Mitteln ermöglichen;

d)  Bildungs- und Berufsberatung allen Kin-

dern verfügbar und zugänglich machen;

e)  Maßnahmen treffen, die den regel mä-

ßigen Schulbesuch fördern und den 

Anteil derjenigen, welche die Schule  

vorzeitig verlassen, verringern.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeig-

neten Maßnahmen, um sicherzustellen,  

dass die Disziplin in der Schule in einer 

Weise gewahrt wird, die der Menschenwür-

de des Kindes entspricht und im Einklang 

mit diesem Übereinkommen steht.

(3) Die Vertragsstaaten fördern die interna-

tionale Zusammenarbeit im Bildungswe-

sen, insbesondere um zur Beseitigung von 

Unwissenheit und Analphabetentum in der 

Welt beizutragen und den Zugang zu wis-

senschaftlichen und technischen Kenntnis-

sen und modernen Unterrichtsmethoden zu 

erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der 

Entwicklungsländer besonders zu berück-

sichtigen.

Artikel 29  

 

Bildungsziele; Bildungseinrichtungen

(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin 

 überein, dass die Bildung des Kindes darauf 

gerichtet sein muss,

a)  die Persönlichkeit, die Begabung und die 

geistigen und körperlichen Fähigkeiten 

des Kindes voll zur Entfaltung zu brin-

gen;

b)  dem Kind Achtung vor den Menschen-

rechten und Grundfreiheiten und den in 

der Charta der Vereinten Nationen veran-

kerten Grundsätzen zu vermitteln;

c)  dem Kind Achtung vor seinen Eltern, sei-

ner kulturellen Identität, seiner Sprache 

und seinen kulturellen Werten, den nati-
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onalen Werten des Landes, in dem es lebt, 

und gegebenenfalls des Landes, aus dem 

es stammt, sowie vor anderen Kulturen 

als der eigenen zu vermitteln;

d)  das Kind auf ein verantwortungs-

bewusstes Leben in einer freien Gesell-

schaft im Geist der Verständigung, des 

Friedens, der Toleranz, der Gleichbe-

rechtigung der Geschlechter und der 

Freundschaft zwischen allen Völkern und 

ethnischen, nationalen und religiösen 

Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzu-

bereiten;

e)  dem Kind Achtung vor der natürlichen 

Umwelt zu vermitteln.

(2) Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen 

nicht so ausgelegt werden, dass sie die Frei-

heit natürlicher oder juristischer Personen 

beeinträchtigen, Bildungseinrichtungen 

zu gründen und zu führen, sofern die in 

Absatz 1 festgelegten Grundsätze beachtet 

werden und die in solchen Einrichtungen 

vermittelte Bildung den von dem Staat 

gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen 

entspricht.

Artikel 30  

 

Minderheitenschutz

In Staaten, in denen es ethnische, reli giöse 

oder sprachliche Minderheiten oder Urein-

wohner gibt, darf einem Kind, das einer sol-

chen Minderheit angehört oder Ureinwoh-

ner ist, nicht das Recht vorenthalten werden, 

in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen 

seiner Gruppe seine eigene Kultur zu pflegen, 

sich zu seiner eigenen Religion zu bekennen 

und sie auszuüben oder seine eigene Sprache 

zu verwenden.

Artikel 31  
 
Beteiligung an Freizeit, kulturellem  
und künstlerischem Leben; staatliche  
Förderung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf 

Spiel und altersgemäße aktive Erholung 

sowie auf freie Teilnahme am kulturellen 

und künstlerischen Leben.

(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern 

das Recht des Kindes auf volle Beteiligung 

am kulturellen und künstlerischen Leben 

und fördern die Bereitstellung geeigneter 

und gleicher Möglichkeiten für die kultu-

relle und künstlerische Betätigung sowie für 

aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung.

Artikel 32  

 
Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeu-

tung geschützt und nicht zu einer Arbeit 

herangezogen zu werden, die Gefahren 

mit sich bringen, die Erziehung des Kindes 

behindern oder die Gesundheit des Kindes 

oder seine körperliche, geistige, seelische, 

sittliche oder soziale Entwicklung schädigen 

könnte.

(2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzge-

bungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungs-

maßnahmen, um die Durchführung dieses 

Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck 

und unter Berücksichtigung der einschlä-

gigen Bestimmungen anderer internatio-
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naler Übereinkünfte werden die Vertrags-

staaten insbesondere

a)  ein oder mehrere Mindestalter für die 

Zulassung zur Arbeit festlegen;

b)  eine angemessene Regelung der Arbeits-

zeit und der Arbeitsbedingungen vorse-

hen;

c)  angemessene Strafen oder andere Sank-

tionen zur wirksamen Durchsetzung 

 dieses Artikels vorsehen.

Artikel 33  
 
Schutz vor Suchtstoffen

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 

Maßnahmen einschließlich Gesetzge-

bungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bil-

dungsmaßnahmen, um Kinder vor dem 

unerlaubten Gebrauch von Suchtstoffen 

und psychotropen Stoffen im Sinne der 

diesbezüglichen internationalen Überein-

künfte zu schützen und den Einsatz von 

Kindern bei der unerlaubten Herstellung 

dieser Stoffe und beim unerlaubten Ver-

kehr mit diesen Stoffen zu verhindern.

Artikel 34  
 
Schutz vor sexuellem Missbrauch

Die Vertragsstaaten verpflichten sich,  

das Kind vor allen Formen sexueller Aus-

beutung und sexuellen Missbrauchs zu 

schützen. Zu diesem Zweck treffen die Ver-

tragsstaaten insbesondere alle geeigneten 

innerstaatlichen, zweiseitigen und mehr-

seitigen Maßnahmen, um zu verhindern, 

dass Kinder

a)  zur Beteiligung an rechtswidrigen sexu-

ellen Handlungen verleitet oder gezwun-

gen werden;

b)  für die Prostitution oder andere rechts-

widrige sexuelle Praktiken ausgebeutet 

werden;

c)  für pornographische Darbietungen und 

Darstellungen ausgebeutet werden.

Artikel 35  
 
Maßnahmen gegen Entführung  
und Kinderhandel

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 

innerstaatlichen, zweiseitigen und mehr-

seitigen Maßnahmen, um die Entführung 

und den Verkauf von Kindern sowie den 

Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck 

und in irgendeiner Form zu verhindern.

Artikel 36  
 
Schutz vor sonstiger Ausbeutung

Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor 

allen sonstigen Formen der Ausbeutung, die 

das Wohl des Kindes in irgendeiner Weise 

beeinträchtigen.

Artikel 37  
 
Verbot von Folter, Todesstrafe,  
lebenslanger Freiheitsstrafe;  
Rechtsbeistandschaft

Die Vertragsstaaten stellen sicher,

a)  dass kein Kind der Folter oder einer 

anderen grausamen, unmenschlichen 
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oder erniedrigenden Behandlung oder 

Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, 

die von Personen vor Vollendung des 

achtzehnten Lebensjahrs begangen 

 worden sind, darf weder die Todesstrafe 

noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne 

die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung 

verhängt werden;

b)  dass keinem Kind die Freiheit rechts-

widrig oder willkürlich entzogen wird. 

Festnahme, Freiheitsentziehung oder 

Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im 

Einklang mit dem Gesetz nur als letztes 

Mittel und für die kürzeste angemessene 

Zeit angewendet werden;

c)  dass jedes Kind, dem die Freiheit ent-

zogen ist, menschlich und mit Achtung 

vor der dem Menschen innewohnenden 

Würde und unter Berücksichtigung der 

Bedürfnisse von Personen seines Alters 

behandelt wird. Insbesondere ist jedes 

Kind, dem die Freiheit entzogen ist, von 

Erwachsenen zu trennen, sofern nicht 

ein anderes Vorgehen als dem Wohl 

des Kindes dienlich erachtet wird; jedes 

Kind hat das Recht, mit seiner Familie 

durch Briefwechsel und Besuche in Ver-

bindung zu bleiben, sofern nicht außer-

gewöhnliche Umstände vorliegen;

d)  dass jedes Kind, dem die Freiheit ent-

zogen ist, das Recht auf umgehenden 

Zugang zu einem rechtskundigen oder 

anderen geeigneten Beistand und das 

Recht hat, die Rechtmäßigkeit der Frei-

heitsentziehung bei einem Gericht oder 

einer anderen zuständigen, unabhängi-

gen und unparteiischen Behörde anzu-

fechten, sowie das Recht auf alsbaldige 

Entscheidung in einem solchen Verfah-

ren.

Artikel 38  

 
Schutz bei bewaffneten Konflikten;  
Einziehung zu den Streitkräften

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 

für sie verbindlichen Regeln des in bewaff-

neten Konflikten anwendbaren humani-

tären Völkerrechts, die für das Kind Bedeu-

tung haben, zu beachten und für deren 

Beachtung zu sorgen.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durch-

führbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass Personen, die das fünfzehnte Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben, nicht 

unmittelbar an Feindseligkeiten teilneh-

men. 

(3) Die Vertragsstaaten nehmen davon 

Abstand, Personen, die das fünfzehnte 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben,  

zu ihren Streitkräften einzuziehen. Werden 

Personen zu den Streitkräften eingezogen, 

die zwar das fünfzehnte, nicht aber das 

achtzehnte Lebensjahr vollendet haben,  

so bemühen sich die Vertragsstaaten, vor-

rangig die jeweils ältesten einzuziehen.

(4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen 

nach dem humanitären Völkerrecht, die 

Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten 

zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle 

durchführbaren Maßnahmen, um sicher-

zustellen, dass von einem bewaffneten 

 Konflikt betroffene Kinder geschützt und 

betreut werden.
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Artikel 39  
 
Genesung und Wiedereingliederung  
geschädigter Kinder

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 

Maßnahmen, um die physische und psy-

chische Genesung und die soziale Wieder-

eingliederung eines Kindes zu fördern, das 

Opfer irgendeiner Form von Vernachlässi-

gung, Ausbeutung und Misshandlung, der 

Folter oder einer anderen Form grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe oder aber bewaff-

neter Konflikte geworden ist. Die Genesung 

und Wiedereingliederung müssen in einer 

Umgebung stattfinden, die der Gesundheit, 

der Selbstachtung und der Würde des Kin-

des förderlich ist.

Artikel 40  
 
Behandlung des Kindes in Strafrecht und 
Strafverfahren

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht 

jedes Kindes an, das der Verletzung der 

Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder 

überführt wird, in einer Weise behandelt 

zu werden, die das Gefühl des Kindes für 

die eigene Würde und den eigenen Wert 

fördert, seine Achtung vor den Menschen-

rechten und Grundfreiheiten anderer 

stärkt und das Alter des Kindes sowie die 

Notwendigkeit berücksichtigt, seine soziale 

Wiedereingliederung sowie die Übernahme 

einer konstruktiven Rolle in der Gesell-

schaft durch das Kind zu fördern.

(2) Zu diesem Zweck stellen die Vertrags-

staaten unter Berücksichtigung der ein-

schlägigen Bestimmungen internationaler 

Übereinkünfte insbesondere sicher,

a)  dass kein Kind wegen Handlungen oder 

Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Bege-

hung nach innerstaatlichem Recht oder 

Völkerrecht nicht verboten waren, der 

Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, 

beschuldigt oder überführt wird;

b)  dass jedes Kind, das einer Verletzung der 

Strafgesetze verdächtigt oder beschuldigt 

wird, Anspruch auf folgende Mindestga -

rantien hat:

i)  bis zum gesetzlichen Nachweis der 

Schuld als unschuldig zu gelten,

ii)  unverzüglich und unmittelbar über die 

gegen das Kind erhobenen Beschuldi-

gungen unterrichtet zu werden, gegebe-

nenfalls durch seine Eltern oder seinen 

Vormund, und einen rechtskundigen 

oder anderen geeigneten Beistand zur 

Vorbereitung und Wahrnehmung sei-

ner Verteidigung zu erhalten,

iii)  seine Sache unverzüglich durch eine 

zuständige Behörde oder ein zustän-

diges Gericht, die unabhängig und 

unparteiisch sind, in einem fairen 

Verfahren entsprechend dem Gesetz 

entscheiden zu lassen, und zwar in 

Anwesenheit eines rechtskundigen 

oder anderen geeigneten Beistands 

sowie – sofern dies nicht insbeson-

dere in Anbetracht des Alters oder 

der Lage des Kindes als seinem Wohl 

widersprechend angesehen wird – in 

Anwesenheit seiner Eltern oder seines 

Vormunds,

iv)  nicht gezwungen zu werden, als Zeuge 

auszusagen oder sich schuldig zu beken-
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nen, sowie die Belastungszeugen zu 

befragen oder befragen zu lassen und 

das Erscheinen und die Vernehmung 

der Entlastungszeugen unter gleichen 

Bedingungen zu erwirken,

v)  wenn es einer Verletzung der Strafge-

setze überführt ist, diese Entscheidung 

und alle als Folge davon verhängten 

Maßnahmen durch eine zustän-

dige übergeordnete Behörde oder 

ein zuständiges höheres Gericht, die 

 un abhängig und unparteiisch sind,  

entsprechend dem Gesetz nachprüfen 

zu lassen,

vi)  die unentgeltliche Hinzuziehung eines 

Dolmetschers zu verlangen, wenn das 

Kind die Verhandlungssprache nicht 

versteht oder spricht,

vii)  sein Privatleben in allen Verfahrens-

abschnitten voll geachtet zu sehen.

(3) Die Vertragsstaaten bemühen sich, den 

Erlass von Gesetzen sowie die Schaffung von 

Verfahren, Behörden und Einrichtungen zu 

fördern, die besonders für Kinder, die einer 

Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, 

beschuldigt oder überführt werden, gelten 

oder zuständig sind;  

insbesondere

a)  legen sie ein Mindestalter fest, das  

ein Kind erreicht haben muss, um als  

strafmündig angesehen zu werden,

b)  treffen sie, soweit dies angemessen 

und wünschenswert ist, Maßnahmen, 

um den Fall ohne ein gerichtliches 

Verfahren zu regeln, wobei jedoch die 

Menschenrechte und die Rechtsgaran-

tien uneingeschränkt beachtet werden 

müssen.

(4) Um sicherzustellen, dass Kinder in einer 

Weise behandelt werden, die ihrem Wohl 

dienlich ist und ihren Umständen sowie der 

Straftat entspricht, muss eine Vielzahl von 

Vorkehrungen zur Verfügung stehen, wie 

Anordnungen über Betreuung, Anleitung 

und Aufsicht, wie Beratung, Entlassung 

auf Bewährung, Aufnahme in eine Pfle-

gefamilie, Bildungs- und Berufsbildungs-

programme und andere Alternativen zur 

Heimerziehung.

Artikel 41  

 

Weitergehende inländische  
Bestimmungen

Dieses Übereinkommen lässt zur Ver-

wirklichung der Rechte des Kindes besser 

geeignete Bestimmungen unberührt, die 

enthalten sind

a)  im Recht eines Vertragsstaats oder

b)  in dem für diesen Staat geltenden  

Völkerrecht.
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Teil II

Artikel 42  

 

Verpflichtung zur Bekanntmachung

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 

Grundsätze und Bestimmungen dieses 

Übereinkommens durch geeignete und 

wirksame Maßnahmen bei Erwachsenen 

und auch bei Kindern allgemein bekannt  

zu machen.

Artikel 43  
 
Einsetzung eines Ausschusses  
für die Rechte des Kindes

(1) Zur Prüfung der Fortschritte, welche die 

Vertragsstaaten bei der Erfüllung der in die-

sem Übereinkommen eingegangenen Ver-

pflichtungen gemacht haben, wird ein Aus-

schuss für die Rechte des Kindes eingesetzt, 

der die nachstehend festgelegten Aufgaben 

wahrnimmt.

(2) Der Ausschuss besteht aus zehn 

 Sachverständigen von hohem sittlichen 

Ansehen und anerkannter Sachkenntnis 

auf dem von diesem Übereinkommen 

erfassten Gebiet. Die Mitglieder des Aus-

schusses werden von den Vertragsstaaten 

unter ihren Staatsangehörigen ausgewählt 

und sind in persönlicher Eigenschaft tätig, 

wobei auf eine gerechte geographische Ver-

teilung zu achten ist sowie die hauptsäch-

lichen Rechtssysteme zu berücksichtigen 

sind. 

(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden in 

geheimer Wahl aus einer Liste von Personen 

gewählt, die von den Vertragsstaaten vorge-

schlagen worden sind. Jeder Vertragsstaat 

kann einen seiner eigenen Staatsangehöri-

gen vorschlagen.

(4) Die Wahl des Ausschusses findet zum 

ersten Mal spätestens sechs Monate nach 

Inkrafttreten dieses Übereinkommens und 

danach alle zwei Jahre statt. Spätestens vier 

Monate vor jeder Wahl fordert der Gene-

ralsekretär der Vereinten Nationen die Ver-

tragsstaaten schriftlich auf, ihre Vorschläge 

innerhalb von zwei Monaten einzureichen. 

Der Generalsekretär fertigt sodann eine 

alphabetische Liste aller auf diese Weise 

 vorgeschlagenen Personen an unter Angabe 

der Vertragsstaaten, die sie vorgeschlagen 

haben, und übermittelt sie den Vertrags-

staaten.

(5) Die Wahlen finden auf vom General-

sekretär am Sitz der Vereinten Nationen 

einberufenen Tagungen der Vertragsstaaten 

statt. Auf diesen Tagungen, die beschluss-

fähig sind, wenn zwei Drittel der Vertrags-

staaten vertreten sind, gelten die Kandi-

daten als in den Ausschuss gewählt, welche 

die höchste Stimmenzahl und die absolute 

Stimmenmehrheit der anwesenden und 

abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten 

auf sich vereinigen.

(6) Die Ausschussmitglieder werden für 

vier Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag 

können sie wieder gewählt werden. Die 

Amtszeit von fünf der bei der ersten Wahl 

gewählten Mitglieder läuft nach zwei Jahren  

ab; unmittelbar nach der ersten Wahl wer-

den die Namen dieser fünf Mitglieder vom 

Vorsitzenden der Tagung durch das Los 

bestimmt.
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(7) Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder 

zurücktritt oder erklärt, dass es aus anderen 

Gründen die Aufgaben des Ausschusses 

nicht mehr wahrnehmen kann, ernennt der 

Vertragsstaat, der das Mitglied vorgeschla-

gen hat, für die verbleibende Amtszeit mit 

Zustimmung des Ausschusses einen ande-

ren unter seinen Staatsangehörigen ausge-

wählten Sachverständigen.

(8) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäfts-

ordnung.

(9) Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für 

zwei Jahre.

(10) Die Tagungen des Ausschusses finden 

in der Regel am Sitz der Vereinten Natio-

nen oder an einem anderen vom Aus-

schuss bestimmten geeigneten Ort statt. 

Der Ausschuss tritt in der Regel einmal 

 jährlich zusammen. Die Dauer der Aus-

schusstagungen wird auf einer Tagung der 

Vertragsstaaten mit Zustimmung der Gene-

ralversammlung festgelegt und wenn nötig 

geändert.

(11) Der Generalsekretär der Vereinten 

 Nationen stellt dem Ausschuss das Personal 

und die Einrichtungen zur Verfügung, die 

dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner 

Aufgaben nach diesem Übereinkommen 

benötigt.

(12) Die Mitglieder des nach diesem Über-

einkommen eingesetzten Ausschusses 

erhalten mit Zustimmung der Generalver-

sammlung Bezüge aus Mitteln der Vereinten 

Nationen zu den von der Generalversamm-

lung zu beschließenden Bedingungen.

Artikel 44  
 
Berichtspflicht

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 

dem Ausschuss über den Generalsekretär 

der Vereinten Nationen Berichte über die 

Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung 

der in diesem Übereinkommen aner-

kannten Rechte getroffen haben, und über 

die dabei erzielten Fortschritte vorzulegen, 

und zwar

a)  innerhalb von zwei Jahren nach Inkraft-

treten des Übereinkommens für den 

betreffenden Vertragsstaat,

b)  danach alle fünf Jahre.

(2) In den nach diesem Artikel erstatteten 

Berichten ist auf etwa bestehende Umstän-

de und Schwierigkeiten hinzuweisen, 

 welche die Vertragsstaaten daran hindern, 

die in diesem Übereinkommen vorgese-

henen Verpflichtungen voll zu erfüllen. 

Die Berichte müssen auch ausreichende 

Angaben enthalten, die dem Ausschuss ein 

umfassendes Bild von der Durchführung 

des Übereinkommens in dem betreffenden 

Land vermitteln.

(3) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss 

einen ersten umfassenden Bericht vorgelegt 

hat, braucht in seinen nach Absatz 1 Buch-

stabe b vorgelegten späteren Berichten die 

früher mitgeteilten grundlegenden Angaben 

nicht zu wiederholen.

(4) Der Ausschuss kann die Vertragsstaaten 

um weitere Angaben über die Durchfüh-

rung des Übereinkommens ersuchen.
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(5) Der Ausschuss legt der Generalver-

sammlung über den Wirtschafts- und  

Sozialrat alle zwei Jahre einen Tätigkeits-

bericht vor.

(6) Die Vertragsstaaten sorgen für eine 

weite Verbreitung ihrer Berichte im eige-

nen Land.

Artikel 45  
 
Mitwirkung anderer Organe der  
Vereinten Nationen

Um die wirksame Durchführung dieses Über-

einkommens und die internationale Zusam-

menarbeit auf dem von dem Übereinkommen 

erfassten Gebiet zu fördern,

a)  haben die Sonderorganisationen, das 

Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-

nen und andere Organe der Vereinten 

Nationen das Recht, bei der Erörterung 

der Durchführung derjenigen Bestim-

mungen des Übereinkommens vertreten 

zu sein, die in ihren Aufgaben bereich 

 fallen. Der Ausschuss kann, wenn er dies  

für angebracht hält, die Sonderorgani-

sationen, das Kinderhilfswerk der Ver-

einten Nationen und andere zuständige 

Stellen einladen, sachkundige Stellung-

nahmen zur Durchführung des Überein-

kommens auf Gebieten abzugeben, die in 

ihren jeweiligen Aufgabenbereich fallen.  

Der Ausschuss kann die Sonderorganisa-

tionen, das Kinderhilfswerk der Ver-

einten Nationen und andere Organe 

der Vereinten Nationen einladen, ihm 

Berichte über die Durchführung des 

Übereinkommens auf Gebieten vorzule-

gen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen;

b)  übermittelt der Ausschuss, wenn er dies 

für angebracht hält, den Sonderorganisa-

tionen, dem Kinderhilfswerk der Verein-

ten Nationen und anderen zuständigen 

Stellen Berichte der Vertragsstaaten, die 

ein Ersuchen um fachliche Beratung 

oder Unterstützung oder einen Hin-

weis enthalten, dass ein diesbezügliches 

Bedürfnis besteht; etwaige Bemerkungen 

und Vorschläge des Ausschusses zu die-

sen Ersuchen oder Hinweisen werden 

beigefügt;

c)  kann der Ausschuss der Generalver-

sammlung empfehlen, den Generalse-

kretär zu ersuchen, für den Ausschuss 

Untersuchungen über Fragen im Zusam-

menhang mit den Rechten des Kindes 

durchzuführen;

d)  kann der Ausschuss aufgrund der Anga-

ben, die er nach den Artikeln 44 und 45 

erhalten hat, Vorschläge und allgemeine 

Empfehlungen unterbreiten. Diese Vor-

schläge und allgemeinen Empfehlungen 

werden den betroffenen Vertragsstaaten 

übermittelt und der Generalversamm-

lung zusammen mit etwaigen Bemer-

kungen der Vertragsstaaten vorgelegt.
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Teil III

Artikel 46  

 

Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt für alle 

 Staaten zur Unterzeichnung auf.

Artikel 47  

 

Ratifikation

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifi-

kation. Die Ratifikationsurkunden werden 

beim Generalsekretär der Vereinten Natio-

nen hinterlegt.

Artikel 48  
 
Beitritt

Dieses Übereinkommen steht allen Staaten 

zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden 

werden beim Generalsekretär der Vereinten 

Nationen hinterlegt.

Artikel 49  

 

Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt am drei-

ßigsten Tag nach Hinterlegung der zwan-

zigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 

beim Generalsekretär der Vereinten Natio-

nen in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung 

der zwanzigsten Ratifikations- oder Bei-

trittsurkunde dieses Übereinkommen 

 ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am drei-

ßigsten Tag nach Hinterlegung seiner eige-

nen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 

Kraft.

Artikel 50  

 

Änderungen

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung 

vorschlagen und sie beim Generalsekretär 

der Vereinten Nationen einreichen. Der 

Generalsekretär übermittelt sodann den 

Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten 

mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob 

sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur 

Beratung und Abstimmung über den Vor-

schlag befürworten. Befürwortet innerhalb 

von vier Monaten nach dem Datum der 

Übermittelung wenigstens ein Drittel der 

Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so 

beruft der Generalsekretär die Konferenz 

unter der Schirmherrschaft der Vereinten 

Nationen ein. Jede Änderung, die von der 

Mehrheit der auf der Konferenz anwe-

senden und abstimmenden Vertragsstaaten 

angenommen wird, wird der Generalver-

sammlung zur Billigung vorgelegt.

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Ände-

rung tritt in Kraft, wenn sie von der Gene-

ralversammlung der Vereinten Nationen 

gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit 

der Vertragsstaaten angenommen worden 

ist.
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(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für 

die Vertragsstaaten, die sie angenommen 

haben, verbindlich, während für die ande-

ren Vertragsstaaten weiterhin die Bestim-

mungen dieses Übereinkommens und alle 

früher von ihnen angenommenen Ände-

rungen gelten.

Artikel 51  

 

Vorbehalte

(1) Der Generalsekretär der Vereinten Natio-

nen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, 

die ein Staat bei der Ratifikation oder beim 

Beitritt anbringt, entgegen und leitet ihn 

allen Staaten zu.

(2) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses 

Übereinkommens unvereinbar sind, sind 

nicht zulässig.

(3) Vorbehalte können jederzeit durch eine 

an den Generalsekretär der Vereinten Nati-

onen gerichtete diesbezügliche Notifikation 

zurückgenommen werden; dieser setzt alle 

Staaten davon in Kenntnis. Die Notifika-

tion wird mit dem Tag ihres Eingangs beim 

Generalsekretär wirksam.

Artikel 52  

 

Kündigung

Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkom-

men durch eine an den Generalsekretär der 

Vereinten Nationen gerichtete schriftliche 

Notifikation kündigen. Die Kündigung wird 

ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim 

Generalsekretär wirksam.

Artikel 53  

 

Verwahrung

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 

wird zum Verwahrer dieses Übereinkom-

mens bestimmt.

Artikel 54  

 

Urschrift, verbindlicher Wortlaut

Die Urschrift dieses Übereinkommens, 

 dessen arabischer, chinesischer, englischer, 

französischer, russischer und spanischer 

Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, 

wird beim Generalsekretär der Vereinten 

Nationen hinterlegt. 

Zu Urkund dessen haben die unterzeichne-

ten, von ihren Regierungen hierzu gehörig 

befugten Bevollmächtigten dieses Überein-

kommen unterschrieben.
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Denkschrift zu dem Übereinkommen 

Bundestags Drucksache 12/42 

(vom 24. 01. 1991, S. 29–53)

A. Allgemeines

I.  Entstehungsgeschichte des  
Übereinkommens

1. Die „Genfer Erklärung“

In dem von der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen am 20. November 1989 

verabschiedeten Übereinkommen über die 

Rechte des Kindes treffen sich zwei Ent-

wicklungslinien:

a)  Das Übereinkommen ist zunächst Aus-

druck des Bestrebens, den Schutz der 

Menschenrechte in völkerrechtlichen 

Verträgen zu kodifizieren und damit 

auf Dauer in einem Normengeflecht 

internationaler Bindungen immer fester 

zu verankern. Dieses seit der Allgemei-

nen Erklärung der Menschenrechte 

vom 10. Dezember 1948 beherrschende 

Thema der internationalen Menschen-

rechtspolitik hat mittlerweile dazu 

geführt, dass eine Vielzahl von Men-

schenrechtsverträgen in Kraft treten 

konnte, unter denen die Menschen-

rechtspakte der Vereinten Nationen  

vom 19. Dezember 1966, nämlich der 

Internationale Pakt über bürgerliche  

und politische Rechte (BGBl. 1973 II 

S. 1533) und der Internationale Pakt  

über wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte (BGBl. II S. 1569) neben den 

allgemeinen Verträgen zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten 

vom 4. November 1950 (BGBl. 1952 II  

S. 685), nachfolgend als „Europäische 

Men schenrechtskonvention“ oder 

„EMRK“ bezeichnet, besondere Erwäh-

nung verdienen. Schon frühzeitig sind 

diese Verträge, die einen Katalog allge-

meiner Menschenrechte garantieren, um 

andere Übereinkommen ergänzt worden, 

denen es um die Regelung spezifischer 

Menschenrechtsprobleme geht (z. B. um 

die Bekämpfung der Rassendiskriminie-

rung) oder die sich der Menschenrechte 

bestimmter, besonders schutzbedürftiger 

Gruppen annehmen, z. B. der Flüchtlinge, 

der Inhaftierten oder von Frauen. In 

diesen Rahmen fügt sich das vorliegende 

Übereinkommen ein, weil es der beson-

II.  
Anhang

Übereinkommen über die Rechte des Kindes
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deren Lage von Kindern und Jugend-

lichen und ihrer sich daraus ergebenden 

Schutzbedürftigkeit Rechnung trägt.

b)  Das Übereinkommen steht ferner in der 

Tradition der internationalen Kinder-

schutzbewegung, die sich im „Jahrhun-

dert des Kindes“ (so der Titel des 1902 

erschienenen Buches der schwedischen 

Pädagogin Ellen Key) dazu aufgerufen 

fühlte, die Probleme der Jugendhilfe  

einem Erfahrungsaustausch und 

Lösungsansätzen über die nationalen 

Grenzen hinwegzuführen. Schon der 

Erste Internationale Kinderschutz-Kon-

gress, der 1913 in Brüssel durchgeführt 

wurde, diskutierte über internationale 

Verträge zum Schutz des Kindes, so über 

die Ausarbeitung einer Konvention zur 

Durchsetzung von Unterhaltstiteln im 

Ausland. Diese Aufgaben wurden nach 

dem Ersten Weltkrieg vom Völkerbund 

übernommen. Die Fünfte Versamm-

lung des Völkerbundes verabschiedete 

– gleichzeitig mit der Beschlussfassung 

zur Übernahme der Aufgaben des inter-

nationalen Kinderschutzes – am 26. Sep-

tember 1924 eine Erklärung (sog. „Genfer 

Erklärung“), die als Leitlinie dienen sollte 

und mit der die Belange der Kinder- und 

Jugendhilfe erstmals als Anliegen der 

internationalen Gemeinschaft anerkannt 

wurden. Die Erklärung lautet:

„Genfer Erklärung

I.  Das Kind soll in der Lage sein, sich 

sowohl in materieller wie in geistiger 

Hinsicht in natürlicher Weise zu  

entwickeln.

II.  Das hungernde Kind soll genährt 

werden; das kranke Kind soll gepflegt 

werden; das zurückgebliebene Kind soll 

ermuntert werden; das verirrte Kind soll 

auf den guten Weg geführt werden; das 

verwaiste und verlassene Kind soll auf-

genommen und unterstützt werden.

III.  Dem Kind soll in Zeiten der Not zuerst 

Hilfe zuteil werden.

IV.  Das Kind soll in die Lage versetzt wer-

den, seinen Lebensunterhalt zu verdie-

nen und soll gegen jede Ausbeutung 

geschützt werden.

V.  Das Kind soll in dem Gedanken erzo-

gen werden, seine besten Kräfte in den 

Dienst seiner Mitmenschen zu stellen.“

2.   Erklärung der Rechte des Kindes vom 
20. November 1959

Das internationale Interesse an Fragen der 

Rechte des Kindes und der Jugendlichen hat 

dazu geführt, dass schon früh völkerrecht-

liche Verträge zustande kamen, die dem 

Schutz des Kindes und der Wahrnehmung 

seiner Rechte dienen sollten, so bereits das 

Haager Abkommen vom 12. Juni 1902 zur 

Regelung der Vormundschaft über Minder-

jährige (RGBl. 1904 S. 240) oder das interna-

tionale Übereinkommen vom 4. Mai 1910 

zur Bekämpfung des Mädchenhandels 

(RGBl. 1913 S. 31). Nach dem Zweiten Welt-

krieg sind eine Vielzahl internationaler Ver-

träge oder internationalrechtlicher Rege-

lungen hinzugekommen, denen es ebenfalls 

um einzelne Belange junger Menschen geht; 

beispielhaft anzuführen sind etwa das für 

die Durchsetzung von Unterhaltsansprü-

chen von Kindern bedeutsame VN-Überein-

kommen vom 20. Juni 1956 über die Gel-

tendmachung von Unterhaltsansprüchen 

im Ausland (BGBl. 1959 II S. 149) und das 

Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 
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1961 über die Zuständigkeit der Behörden 

und das anzuwendende Recht auf dem 

Gebiet des Schutzes von Minderjährigen 

(BGBl. 1971 II S. 217). 

Kinder wurden als eine besonders schutzbe-

dürftige Gruppe von Menschen zunehmend 

auch in den internationalen Kodifikationen 

der Menschenrechte berücksichtigt. Schon 

Artikel 25 Abs. 2 der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte proklamierte: „Mutter 

und Kind haben Anspruch auf besondere 

Hilfe und Unterstützung. Alle Kinder, eheli-

che und uneheliche, genießen den gleichen 

sozialen Schutz.“ 

Auch die Menschenrechtspakte der Verein-

ten Nationen, die ausgehend von den Pro-

grammsätzen der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte den internationalen Men-

schenrechtsschutz im Vertragsvölkerrecht 

verankert haben, haben die besondere Lage 

des Kindes berücksichtigt. So räumt Artikel 

24 Abs. 1 des Internationalen Paktes vom  

19. Dezember 1966 über bürgerliche und 

politische Rechte (BGBl. 1973 II S. 1533) 

jedem Kind ohne Diskriminierung „das 

Recht auf diejenigen Schutzmaßnahmen 

durch seine Familie, die Gesellschaft und  

den Staat (ein), die seine Rechtsstellung als 

Minderjähriger erfordert“. 

Über diese internationalrechtlichen Einzel-

regelungen zum Schutz des Kindes hinaus 

entstand alsbald auch das Bedürfnis, die 

Leitgedanken für den dem Kinde gebüh-

renden rechtlichen Schutz nach dem Vor-

bild der Genfer Erklärung von 1924 in einer 

allgemeinen Erklärung zusammenzufassen. 

Eine solche Erklärung ist zwar nicht wie ein 

internationales Übereinkommen völker-

rechtlich verbindlich. Sie bietet aber den Vor-

teil, dass sie sich als Empfehlung an sämtliche 

Staaten richtet. Nach jahrelangen Beratungen 

hat die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen am 20. November 1959 als Resolu-

tion 1386 (IV) folgenden Beschluss gefasst: 

„Erklärung der Rechte des Kindes

Präambel

Da die Völker der Vereinten Nationen in der 

Charta ihren Glauben an die Grundrechte 

des Menschen und an Würde und Wert der 

menschlichen Persönlichkeit erneut bekräf-

tigt und beschlossen haben, den sozialen 

Fortschritt und einen besseren Lebensstan-

dard in größerer Freiheit zu fördern; 

da die Vereinten Nationen in der Allgemei-

nen Erklärung der Menschenrechte verkün-

det haben, dass jeder Mensch Anspruch auf 

die darin verkündeten Rechte und Freiheiten 

hat, ohne irgendeine Unterscheidung wie 

etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 

Sprache, Religion, politischer und sonstiger 

Überzeugung, nationaler oder sozialer Her-

kunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen 

Umständen; 

da das Kind wegen seiner mangelnden 

 körperlichen und geistigen Reife besonde-

ren Schutz und besonderer Fürsorge ein-

schließlich eines angemessenen rechtlichen 

Schutzes vor und nach der Geburt bedarf;

da die Notwendigkeit solcher besonderen 

Schutzmaßnahmen in der Genfer Erklärung 

der Rechte des Kindes von 1924 ausgespro-

chen und in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte sowie in den Satzungen 
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der mit dem Wohl des Kindes befassten 

Sonderorganisationen und anderen interna-

tionalen Organisationen anerkannt worden 

ist; 

da die Menschheit dem Kind das Beste 

schuldet, das sie zu geben hat, 

verkündet die Generalversammlung die 

vorliegende Erklärung der Rechte des Kin-

des mit dem Ziel, dass es eine glückliche 

Kindheit haben und zu seinem eigenen Nut-

zen und zum Nutzen der Gesellschaft die 

hierin aufgeführten Rechte und Freiheiten 

genießen möge, und fordert Eltern, Männer 

und Frauen als Einzelpersonen sowie Wohl-

fahrtsverbände, Kommunalbehörden und 

nationale Regierungen auf, diese Rechte 

anzuerkennen und sich durch im Einklang 

mit den nachstehenden Grundsätzen 

schrittweise zu treffende gesetzgeberische 

und andere Maßnahmen für die Einhaltung 

dieser Rechte einzusetzen:

Artikel 1

Das Kind genießt alle in dieser Erklärung 

aufgeführten Rechte. Alle Kinder ohne jede 

Ausnahme haben ohne Unterschied oder 

Diskriminierung auf Grund der Rasse, der 

Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, 

der Religion, der politischen oder sozialen 

Herkunft, des Eigentums, der Geburt oder 

der sonstigen Umstände, die in der eige-

nen Person oder in der Familie begründet 

sind, Anspruch auf diese Rechte.

Artikel 2

Das Kind genießt besonderen Schutz und 

erhält kraft Gesetzes oder durch andere Mit-

tel Chancen und Erleichterungen, so dass es 

sich körperlich, geistig, moralisch, seelisch 

und gesellschaftlich gesund und normal in 

Freiheit und Würde entwickeln kann. Bei 

der Einführung von Gesetzen zu diesem 

Zweck sind die Interessen des Kindes aus-

schlaggebend.

Artikel 3

Das Kind hat von Geburt an Anspruch auf 

einen Namen und eine Staatsangehörigkeit.

Artikel 4

Das Kind genießt die Leistungen der so-

zialen Sicherheit. Es hat einen Anspruch 

darauf, gesund aufzuwachsen und sich 

zu entwickeln; zu diesem Zweck erhalten 

sowohl das Kind als auch seine Mutter 

besondere Fürsorge und besonderen Schutz 

einschließlich einer angemessenen Betreu-

ung vor und nach der Geburt. Das Kind 

hat ein Recht auf angemessene Ernährung, 

Unterbringung, Erholung und ärztliche 

Betreuung.

Artikel 5

Das Kind, das körperlich, geistig oder sozial 

behindert ist, erhält die besondere Behand-

lung, Erziehung und Fürsorge, die seine 

besondere Lage erfordert.
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Artikel 6

Das Kind braucht zur vollen und harmo-

nischen Entfaltung seiner Persönlichkeit 

Liebe und Verständnis. Es wächst, soweit 

irgendwie möglich, in der Obhut und unter 

der Verantwortung seiner Eltern, auf jeden 

Fall aber in einem Klima der Zuneigung und 

der moralischen und materiellen Sicherheit 

auf; ein Kleinkind darf – außer in außerge-

wöhnlichen Umständen – nicht von seiner 

Mutter getrennt werden. Die Gesellschaft 

und die öffentlichen Stellen haben die 

Pflicht, Kindern, die keine Familie haben, 

und Kindern ohne ausreichenden Lebens-

unterhalt besondere Fürsorge zuzuwen-

den. Staatliche Geldleistungen und andere 

Unterhaltshilfen für Kinder aus kinder-

reichen Familien sind wünschenswert.

Artikel 7

Das Kind hat Anspruch auf unentgeltliche 

Pflichtunterrichtung, zumindest in der 

Elementarstufe. Ihm wird eine Erziehung 

zuteil, die seine allgemeine Bildung fördert 

und es auf der Grundlage der Chancen-

gleichheit in die Lage versetzt, seine Fähig-

keiten, sein persönliches Urteilsvermögen, 

seinen Sinn für moralische und soziale Ver-

antwortung zu entwickeln und ein nütz-

liches Glied der Gesellschaft zu werden. 

Die Interessen des Kindes sind die Richt-

schnur für alle, die für seine Erziehung und 

Anleitung verantwortlich sind; diese Verant-

wortung liegt in erster Linie bei den Eltern. 

Das Kind hat volle Gelegenheit zu Spiel und 

Erholung, die den gleichen Zielen wie die 

Erziehung dienen sollen; die Gesellschaft 

und die öffentlichen Stellen bemühen sich, 

die Durchsetzung dieses Rechts zu fördern.

Artikel 8

Das Kind gehört in jeder Lage zu denen,  

die zuerst Schutz und Hilfe erhalten.

Artikel 9

Das Kind wird vor allen Formen der Ver-

nachlässigung, Grausamkeit und Ausbeu-

tung geschützt. Es darf nicht Handelsgegen-

stand in irgendeiner Form sein.

Das Kind wird vor Erreichung eines ange-

messenen Mindestalters nicht zur Arbeit 

zugelassen; in keinem Fall wird es veranlasst 

oder wird ihm erlaubt, einen Beruf oder 

eine Tätigkeit auszuüben, die seine Gesund-

heit oder Erziehung beeinträchtigen oder 

seine körperliche, geistige oder sittliche 

Entwicklung hemmen würden.

Artikel 10

Das Kind wird vor Praktiken geschützt, die 

eine rassische, religiöse oder andere Form 

der Diskriminierung fördern können. Es 

wird erzogen im Geist der Verständigung, 

der Toleranz, der Freundschaft zwischen 

den Völkern, des Friedens und der welt-

weiten Brüderlichkeit sowie im vollen 

Bewusstsein, dass es seine Kraft und seine 

Fähigkeiten in den Dienst an seinen Mit-

menschen stellen soll.“
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3. Ausarbeitung des Übereinkommens

Im Zusammenhang mit dem 20. Jahres-

tag der Verkündung der „Erklärung der 

Rechte des Kindes“ führten die Vereinten 

Nationen das „Jahr des Kindes“ 1979 durch, 

nachdem diese Aktion, wie sich in der Vor-

bereitungsphase gezeigt hatte, von einer 

großen Zahl internationaler und nationaler 

Jugendwohlfahrtsverbände gefordert oder 

begrüßt worden war. Auch die Regierungen 

der VN-Mitgliedstaaten hatten ihre Bereit-

schaft erklärt, an den Veranstaltungen im 

„Jahr des Kindes“ mitzuwirken. In diesem 

Zusammenhang hatte die polnische Regie-

rung vorgeschlagen, die 1959 verabschiedete 

„Erklärung der Rechte des Kindes“, ergänzt 

um einige vertragstechnische Artikel, als 

„Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes“ in einen völkerrechtlichen Vertrag 

umzuwandeln, der im „Jahr des Kindes“  

zur Unterzeichnung aufgelegt werden  

sollte, (VN-Dokument E/CN/.4/L. 1366 

vom 7. Februar 1978). Andere Regierungen, 

darunter auch die Bundesregierung,  

hatten allerdings Bedenken dagegen, der 

Konvention den – vielfach als unbefrie-

digend, zumindest unvollständig ange-

sehenen – Wortlaut der Erklärung von 

1959 zugrunde zu legen. Auch bei der im 

Januar 1979 durchgeführten „Warschauer 

Konferenz über den gesetzlichen Schutz 

des Kindes“, die außer von der Polnischen 

Juristenvereinigung von der Internationalen 

Vereinigung Demokratischer Juristen und 

von der Internationalen Juristenkommis-

sion durchgeführt wurde, zeigte sich, dass 

das Spektrum der Probleme, die in einer 

Kinderkonvention aufzugreifen wären, im 

Vergleich zur Erklärung von 1959 wesent-

lich umfangreicher sein würde. Zum selben 

Ergebnis kam auch die Arbeitsgruppe, die 

von der Menschenrechtskommission des 

Wirtschafs- und Sozialrats der Vereinten 

Nationen mit der Ausarbeitung des Über-

einkommensentwurfs betraut worden war 

und die erstmals im Februar 1979 in Genf 

zusammentrat. Die Beratungen der Arbeits-

gruppe wurden sodann in den folgenden 

Jahren fortgesetzt, und zwar in der Weise, 

dass die Arbeitsgruppe vor dem Beginn der 

jeweiligen Frühjahrstagung der Menschen-

rechtskommission anfangs nur für jeweils 

eine Woche, später bis zu zwei Wochen in 

Genf zusammentrat, um die einzelnen 

Entwurfsartikel zu beraten. Die Tagungen 

wurden unter dem Vorsitz des jeweils zum 

Vorsitzenden wiedergewählten Professors 

Lopatka aus Warschau durchgeführt. Dieser 

Beratungsrhythmus hatte zur Folge, dass 

der Entwurf des Übereinkommens über die 

Rechte des Kindes von der Arbeitsgruppe 

erst am 9. Dezember 1988 im Konsens ein-

stimmig angenommen werden konnte.

Trotz des erreichten Konsenses wurden in 

der Folgezeit vereinzelt Forderungen nach 

Wiederaufnahme der Sachdiskussion zu 

einigen Artikeln laut. Dies galt vor allem für 

den weithin als misslungen empfundenen 

Artikel 38 Abs. 2 des Übereinkommens, der 

die Teilnahme von Personen an Feindselig-

keiten davon abhängig macht, dass diese das 

15. Lebensjahr vollendet haben. Forderungen 

nach Nachbesserung des Artikels 38 (und 

weiterer Übereinkommensbestimmungen) 

haben sich aber nicht durchsetzen können, 

weil der Eindruck vorherrschte, dass eine 

Wiederaufnahme der Sachdiskussion eine 

Verbesserung des Entwurfs insgesamt nicht 

erwarten ließ. Die Menschenrechtskom-

mission des Wirtschafts- und Sozialrats der 



39Übereinkommen über die Rechte des Kindes

Vereinten Nationen hat darum den von der 

Arbeitsgruppe vorgelegten Entwurf am  

9. März 1989 ohne jede Änderung gebilligt. 

Auch die Generalversammlung der Verein-

ten Nationen hat sich darauf beschränkt, 

die von der Arbeitsgruppe in Form eines 

Alternativvorschlags offengelassene Frage 

der Finanzierung des nach dem Überein-

kommen zu errichtenden Ausschusses 

für die Rechte der Kinder zu entscheiden, 

indem sie in Artikel 43 Abs. 11 und 12 des 

Übereinkommens bestimmt hat, dass 

die Kosten insoweit aus den allgemeinen 

Haushaltsmitteln der Vereinten Nationen 

getragen werden. Im Übrigen hat die Gene-

ralversammlung den von der Arbeitsgruppe 

vorgelegten Übereinkommensentwurf am 

20. November 1989 – dem 30. Jahrestag der 

Erklärung der Rechte des Kindes – ohne jede 

Änderung einstimmig angenommen. 

Das Übereinkommen wurde am 25. Januar 

1990 in New York zur Zeichnung aufgelegt 

und bei dieser Gelegenheit von der Bun-

desrepublik Deutschland und weiteren  

58 Staaten gezeichnet.

II.  Verhältnis zu anderen Überein-
kommen

Das vorliegende Übereinkommen steht der 

Sache nach in engem Zusammenhang mit 

Artikel 24 Abs. 1 des Internationalen Paktes 

über bürgerliche und politische Rechte. 

Nach dieser Bestimmung, die auch für die 

Bundesrepublik Deutschland verbindlich 

ist, hat jedes Kind ohne Diskriminierung 

(nach näher bezeichneten Merkmalen) ein 

Recht auf diejenigen Schutzmaßnahmen, 

die seine Rechtsstellung als Minderjähriger 

erfordert. Angesichts der Unbestimmtheit 

dieser Garantie steht den Paktstaaten bei 

der Umsetzung des Artikels 24 Abs. 1 ein 

weiter Ermessensspielraum zu, den das 

vorliegende Übereinkommen erheblich ein-

engt, indem es die konkreten Maßnahmen, 

auf die Kinder zu ihrem Schutz ein Recht 

haben sollen, spezifiziert und im Einzelnen 

regelt. Das Übereinkommen ist insofern ein 

Spezialübereinkommen zu Artikel 24 Abs. 1  

des Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte. An die Schutzgarantien für das Kind 

in anderen internationalen Vertragswerken 

lehnt sich das vorliegende Übereinkommen 

dabei vielfach an. Doppelregelungen nimmt 

es in Kauf; im Übrigen ist es aber bestrebt, 

Normkonflikte und -widersprüche zu 

vermeiden, indem es über anderenorts ver-

briefte Garantien, die den Schutz des Kindes 

betreffen, nicht hinausgeht. Im Übrigen 

bestimmt Artikel 41 des Übereinkommens, 

dass zur Verwirklichung der Rechte des 

Kindes besser geeignete Bestimmungen 

unberührt bleiben, gleichviel ob sie im 

innerstaatlichen Recht oder in dem für den 

betreffenden Vertragsstaat geltenden Völ-

kerrecht enthalten sind.

III. Würdigung des Übereinkommens 

Das Übereinkommen verankert erstmals in 

der Geschichte des Völkerrechts die Rechte 

des Kindes umfassend in einem interna-

tionalen Vertragswerk mit weltweitem Gel-

tungsanspruch. Es leistet dadurch einen für 

die rechtliche und gesellschaftliche Stellung 

junger Menschen wichtigen Beitrag. Es will 

der Jugendhilfe in aller Welt neue Impulse 

vermitteln und ist geeignet, die Lage des 

Kindes vor allem auch in den Drittwelt-
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ländern zu verbessern, indem es Maßstäbe 

mit universalem Geltungsanspruch setzt. 

Die Bundesregierung hat an dem Zustande-

kommen des Übereinkommens in der Gen-

fer Arbeitsgruppe, in der sie von Anfang an 

Mitglied war, aktiv mitgewirkt. Die mit der 

Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutsch-

land befassten Institutionen und Verbände 

begrüßen das Übereinkommen und fordern, 

dass es möglichst rasch auch von der Bun-

desrepublik Deutschland ratifiziert wird. 

Eine ebenso positive Haltung hat die Kin-

derkommission des Deutschen Bundestages 

eingenommen, in der sämtliche Fraktionen 

vertreten sind. 

Das Übereinkommen setzt Standards, die 

in der Bundesrepublik Deutschland ver-

wirklicht sind, und bietet keinen Anlass, 

grundlegende Änderungen oder Reformen 

des innerstaatlichen Rechts zu betreiben. 

Allerdings hat sich bei näherer Prüfung 

der einzelnen Bestimmungen ergeben, 

dass einige Übereinkommensartikel die 

Grundlage für Fehlauslegungen bieten 

könnten, die zum Teil weitreichende Kon-

sequenzen für die innerstaatliche Rechts-

ordnung hätten. Die Länder haben deshalb 

der Zeichnung des Übereinkommens nur 

unter der Voraussetzung zugestimmt, dass 

die Bundesregierung bei Hinterlegung der 

Ratifikationsurkunde eine völkerrechtliche 

Erklärung abgibt, durch welche die aufge-

tretenen Zweifelsfragen ausgeräumt wer-

den und durch die klargestellt wird, inwie-

weit das Übereinkommen völkerrechtlich 

bindet. Die Ständige Vertragskommission 

der Länder hat dementsprechend den 

Landesregierungen die Zustimmung zur 

Zeichnung des Übereinkommens unter der 

Voraussetzung empfohlen, dass folgende 

Erklärung abgegeben wird: 

„Die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland behält sich das Recht vor, bei 

der Ratifizierung diejenigen Erklärungen 

mitzuteilen, die sie – insbesondere im Hin-

blick auf die Auslegung der Artikel 9, 10, 18 

und 22 – für erforderlich hält.“

Dem hat auch der Rechtsausschuss des 

Deutschen Bundestages in seiner 62. Sitzung 

am 17. November 1989 einstimmig mit fol-

gender Stellungnahme zugestimmt: „Der 

Rechtsausschuss erhebt keine verfassungs-

rechtlichen oder sonstigen rechtlichen 

Bedenken gegen die Zeichnung der UNO- 

Konvention über die Rechte des Kindes 

durch die Bundesregierung. Dabei geht er 

von der Erwartung aus, dass die vorgese-

hene völkerrechtliche Erklärung zum Aus-

legungsvorbehalt abgegeben wird.“

Die Bundesregierung hat die vorerwähnte 

völkerrechtliche Erklärung im Zusammen-

hang mit der Zeichnung des Übereinkom-

mens dem Generalsekretär der Vereinten 

Nationen notifiziert. Sie beabsichtigt 

zudem, bei Hinterlegung der Ratifikations-

urkunde die sich aus der Anlage zur Denk-

schrift ergebende und mit den Bundeslän-

dern abgestimmte völkerrechtliche Erklä-

rung abzugeben. 

Das Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes ist bereits am 2. September 1990 

völkerrechtlich in Kraft getreten. Vertrags-

staaten sind derzeit (Stand: 21. August 1990) 

Ägypten, Bangladesch, Belize, Benin, 

 Bhutan, Bolivien, Ekuador, El Salvador, 

Ghana, Guate mala, Guinea, Kenia, Mauritius, 

Mongolei, St. Kitts und Nevis, Senegal, Sierra 

Leone, Sudan, Schweden, Togo, Vatikan,  

Vietnam. 
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Mit der von der Bundesregierung nunmehr 

vorgeschlagenen Ratifizierung des Über-

einkommens durch die Bundesrepublik 

Deutschland wird unterstrichen, dass sie die 

mit dem Übereinkommen verfolgten Ziele 

mit Nachdruck unterstützt. 

B.  Zu den einzelnen  
Bestimmungen

Vorbemerkung

Zum allgemeinen Verständnis des Überein-

kommens ist auf folgendes hinzuweisen:

I.  Begründung von Staaten-
verpflichtungen

Nach Artikel 4 Satz 1 sind die Vertrags-

staaten gehalten, zur Verwirklichung der in 

dem Übereinkommen anerkannten Rechte 

„alle geeigneten Verwaltungs- und sonstigen 

Maßnahmen zu ergreifen“. Einer solchen 

allgemeinen Verpflichtung bedarf es, weil 

das Übereinkommen sich durch die Ratifi-

zierung in dem betreffenden Vertragsstaat 

nicht von selbst verwirklicht. Das Überein-

kommen begründet lediglich Staatenver-

pflichtungen, wonach die Vertragsstaaten 

das Übereinkommen und die in ihm aner-

kannten Kindesrechte in ihrem innerstaat-

lichen Recht umsetzen müssen. Das Über-

einkommen bietet aber keine Grundlage für 

die rechtliche Geltendmachung unmittelbar 

auf einzelne Übereinkommensartikel 

gestützter individueller Rechtsansprüche. 

Solche Ansprüche können vielmehr nur gel-

tend gemacht werden, soweit das inner-

staatliche Recht – das freilich im Einklang 

mit dem Übereinkommen stehen muss – 

dies vorsieht. Die Bundesregierung wird bei 

der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

eine Erklärung abgeben, die das klarstellt. 

Mit ihr soll auch verdeutlicht werden, dass 

das innerstaatliche Recht im Einklang mit 

dem Übereinkommen steht. Auf die im 

Anhang zur Denkschrift wiedergegebene 

Erklärung wird dazu verwiesen.

II.  Zum Begriff der „Rechte des  
Kindes“

Wenn das Übereinkommen von den „Rech-

ten des Kindes“ spricht, so will es damit nicht 

sagen, dass das Kind über dieses „Recht“ in 

jedem Fall aus eigenem autonomen Willen 

eine Verfügung treffen oder dass es dieses 

Recht durch einen Vertreter stets einklagen 

könnte. Dem stünde bereits der Umstand 

entgegen, dass sich zahlreiche der im Über-

einkommen verankerten Kindesrechte ihrer 

Unbestimmtheit wegen als klageweise 

durchsetzbare Individualansprüche nicht 

eignen und darum auch nicht so verstanden 

werden können. Der Sprachgebrauch des 

Übereinkommens folgt insoweit demjenigen 

des Artikels 24 des Internationalen Paktes 

über bürgerliche und politische Rechte. Nach 

dieser Bestimmung – auf die das Überein-

kommen in Absatz 8 der Präambel ausdrück-

lich Bezug nimmt – hat jedes Kindes ein 

„Recht auf diejenigen Schutzmaßnahmen 

durch seine Familie, die Gesellschaft und 

den Staat, die seine Rechtsstellung als Min-

derjähriger erfordert“. Das vorliegende 

Übereinkommen präzisiert zu einem 

wesentlichen Teil, was unter den gebotenen 

Schutzmaßnahmen zu verstehen ist. Pau-

schal als „Recht“ wird das Verhältnis des 

Kindes zu diesen Schutzmaßnahmen 
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umschrieben, weil sie dem Wohl des Kindes 

dienen und weil sie ihm darum gebühren. 

Es ist Sache des Vertragsstaates und des 

innerstaatlichen Rechts, zu bestimmen, 

inwieweit Schutzmaßnahmen, die nach 

dem Übereinkommen zum Wohle des Kin-

des zu treffen sind, von dem Kind oder sei-

nem gesetzlichen Vertreter durch gericht-

liche Klage erzwungen werden können.

III. Verhältnis zum Elternrecht

Das Übereinkommen verfolgt – obgleich 

manche Bestimmungen auf den ersten Blick 

diesen Eindruck vermitteln könnten – nicht 

das Anliegen, Kinder und Jugendliche, die 

unter der Obhut ihrer Eltern oder anderer 

personensorgeberechtigter Personen ste-

hen, zu emanzipieren und für den vom 

Übereinkommen erfassten Regelungsbe-

reich Erwachsenen gleichzustellen. Wäre 

dies der Fall, würden sich ernsthafte Zweifel 

ergeben, ob das Übereinkommen mit dem 

in Artikel 6 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich 

als Grundrecht verbürgten Elternrecht ver-

einbar wäre. Indessen ist auch das elterliche 

Sorgerecht – und das damit verbundene 

Recht, das minderjährige Kind zu erziehen – 

eine durch Artikel 24 Abs. 1 des Interna-

tionalen Paktes über bürgerliche und poli-

tische Rechte legitimierte Schutzmaßnahme 

der staatlichen Gesetzgebung, auf die das 

Kind ein Recht hat und die durch das vorlie-

gende Übereinkommen nicht in Frage 

gestellt werden soll. Vielmehr ergibt sich aus 

Artikel 5 des Übereinkommens deutlich, 

dass das Übereinkommen es als selbstver-

ständlich voraussetzt, dass Kinder und 

Jugendliche bei der Wahrnehmung ihrer 

Rechte Beschränkungen unterliegen, die 

sich aus dem Erziehungsrecht ihrer Eltern 

oder anderer personensorgeberechtigter 

Personen ergeben. Allerdings haben die Ent-

wurfsverfasser von einer umfassenden 

Beschreibung der Rechte erziehungsberech-

tigter Personen im vorliegenden Überein-

kommen abgesehen. Dies beruht indessen 

nicht auf der Absicht, das elterliche Erzie-

hungsrecht zu verkürzen, sondern lediglich 

auf der Erwägung, dass ein Übereinkommen 

über die Rechte des Kindes nicht der geeig-

nete Rahmen ist, um Recht der Eltern zu 

garantieren. Die Bundesregierung wird, um 

dies klarzustellen, in der Erklärung, die sie 

bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

abgeben wird, darauf hinweisen, dass die 

innerstaatlichen Vorschriften über die 

gesetzliche Vertretung des Kindes bei der 

Wahrnehmung seiner Rechte unberührt 

bleiben. Auf die Anlage zur Denkschrift  

wird Bezug genommen.

IV.  Vereinbarkeit des Übereinkommens 
mit dem innerstaatlichen Recht

Bei der zu den einzelnen Übereinkommens-

bestimmungen nachfolgend zu erörternden 

Fragen nach ihrer Vereinbarkeit mit dem 

innerstaatlichen Recht wird vom Recht der 

Bundesrepublik Deutschland ausgegangen, 

weil dieses nach Artikel 8 des Einigungsver-

trages vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889) 

seit dem 3. Oktober 1990 grundsätzlich  

auch im Gebiet der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik gilt. Soweit aus-

nahmsweise nach dem Einigungsvertrag, 

insbesondere nach dessen Anlage II, das 

DDR-Recht fortgilt, wird darauf eingegan-

gen, soweit dazu Veranlassung besteht. 
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Zu Artikel 1

1.  Die Bestimmung sagt, welche Personen 

das Übereinkommen schützt, indem es 

näher umschreibt, wer im Sinne des 

Übereinkommens als „Kind“ angesehen 

wird. Kinder sind danach grundsätzlich 

alle Menschen, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, vgl. § 2 BGB. 

Die nach dem Übereinkommen zu tref-

fenden Maßnahmen brauchen in keinem 

Fall für Personen getroffen zu werden, 

die älter sind als 18 Jahre. Artikel 1 ent-

hält eine Einschränkung für solche Per-

sonen, deren Volljährigkeit „nach dem 

auf das Kind anzuwendenden Recht“ frü-

her eintritt. Dabei ist an die Fälle zu den-

ken, in denen ein Minderjähriger vorzei-

tig durch gerichtliche Entscheidung für 

volljährig erklärt wird, aber auch an 

junge Menschen, die nach ihrem Heimat-

recht früher als in § 2 BGB vorgesehen, 

volljährig geworden sind (Artikel 7 

EGBGB). Jedoch haben diese Ausnahmen 

gegenüber dem vorgesehenen Regelfall, 

wonach als „Kind“ im Sinne des Überein-

kommens gilt, wer das achtzehnte 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, für 

die Bundesrepublik Deutschland kaum 

praktische Bedeutung. Denn die Mög-

lichkeit, einen Minderjährigen für voll-

jährig zu erklären, ist im innerstaatlichen 

Recht nicht mehr vorgesehen. Im 

 Übrigen können innerstaatliche Maß-

nahmen zugunsten junger Menschen 

ohne Rücksicht auf deren Alter getroffen 

werden, ohne dass das Übereinkommen 

insoweit ein Hindernis bildet.

2.  Eingehend diskutiert wurde bei den 

Beratungen in der Arbeitsgruppe, ob die 

vom Übereinkommen vorgesehenen 

Maßnahmen, insbesondere soweit sie das 

„angeborene“ Recht des Kindes auf Leben  

(„inherent right to life“) betreffen (Artikel 6 

Abs. 1), auch zugunsten des noch nicht 

geborenen Kindes ergriffen werden müs-

sen.

3.  Viele der in der Arbeitsgruppe vertrete-

nen Staaten haben sich gegen die Ein-

beziehung des ungeborenen Lebens in 

den Schutz der Konvention erklärt, weil 

es ihnen nicht möglich erschien, in der 

schwierigen, meist auch innerstaatlich 

stark umstrittenen Frage nach der Frei-

gabe des Schwangerschaftsabbruchs 

oder nach den Grenzen seiner Strafbar-

keit eine Einigung herbeizuführen. Zwar 

hatte die Erklärung über die Rechte des 

Kindes vom 20. November 1959 die  

Notwendigkeit „eines angemessenen 

rechtlichen Schutzes vor und nach der 

Geburt“ anerkannt. Über eine entspre-

chende Regelung im Übereinkom-

menstext war indessen kein Konsens zu 

erzielen. Ein früherer Entwurf des Über-

einkommens ging sogar so weit, in 

einem Präambelabsatz den wesentlichen 

Inhalt der Erklärung von 1959 wiederzu-

geben und dabei den vorzitierten Hin-

weis auszusparen, so dass der Eindruck 

entstehen konnte, das Übereinkommen 

wolle dem vorgeburtlichen Schutz des 

Kindes eine Absage erteilen.

4.  Diese für viele Staaten unbefriedigende 

Entwurfslage hat dazu geführt, dass die 

Frage des Schutzes des ungeborenen 

Lebens aus Anlass eines von der Delega-

tion der Bundesrepublik Deutschland 

gestellten Änderungsantrags in der Zwei-

ten Lesung des Entwurfs durch die 

Arbeitsgruppe nochmals eingehend 
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beraten worden ist, und zwar mit fol-

gendem Ergebnis: Einerseits wurde in 

das Übereinkommen der Präambelsatz 9 

aufgenommen, in dem der Hinweis der 

Erklärung von 1959 auf die Notwendig-

keit eines angemessenen Schutzes „vor 

und nach der Geburt“ ausdrücklich wört-

lich wiedergegeben wird. Andererseits 

hat der Vorsitzende der Arbeitsgruppe  

auf Vorschlag des Redaktionskomitees 

und im Konsens mit der Arbeitsgruppe 

folgende Erklärung zu Protokoll gegeben 

(Übersetzung):  

 

„Mit der Annahme dieses Präambelab-

satzes verfolgt die Arbeitsgruppe nicht 

die Absicht, der Auslegung des Artikels 1 

oder einer anderen Übereinkommensbe-

stimmung durch die Vertragsstaaten vor-

zugreifen.“ 

 

Vgl. UNO-Dokument E/CN.4/1989/48 

vom 2. März 1989, S. 11.  

 

Vor diesem Hintergrund kann nicht 

angenommen werden, dass das Überein-

kommen bindende Verpflichtungen zum 

Schutz des ungeborenen Lebens begrün-

det.

5.  In der Bundesrepublik Deutschland 

genießt das ungeborene Kind Schutz 

nach Maßgabe verschiedener gesetz-

licher Vorschriften. Zwar wird ein 

Mensch grundsätzlich erst mit der Voll-

endung seiner Geburt rechtsfähig 

(§ 1 BGB). Das noch nicht geborene Kind 

ist jedoch bereits erbfähig (§ 1923 Abs. 2 

BGB), es wird als „anderer“ im Sinne des  

§ 823 Abs. 1 BGB gegen vorgeburtliche 

Schädigungen geschützt, hat im Falle der 

Tötung des Unterhaltspflichtigen Ersatz-

ansprüche nach§ 844 Abs. 2 BGB und 

kann außerdem durch Verträge zuguns-

ten Dritter oder mit Schutzwirkung 

zugunsten Dritter begünstigt werden. 

Ihm kann zur Wahrung seiner künftigen 

Rechte bereits vor der Geburt ein Pfleger 

bestellt werden (§ 1912 BGB). In der Bun-

desrepublik Deutschland ist somit die 

Notwendigkeit „eines angemessenen 

rechtlichen Schutzes vor ... der Geburt“ 

(Präambelabsatz 9) anerkannt.

Zu Artikel 2

1.  Die Nichtdiskriminierungsklausel des 

Artikels 2 gehört zu den üblichen 

Bestandteilen internationaler Überein-

kommen zum Schutz der Menschen-

rechte. Artikel 2 entspricht darum ähn-

lichen Bestimmungen in anderen Ver-

tragswerken, insbesondere dem Artikel 2 

Abs. 1 des Internationalen Paktes über 

bürgerliche und politische Rechte und 

dem Artikel 2 Abs. 2 des Internationalen 

Paktes über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte. Artikel 2 Abs. 1 des vor-

liegenden Übereinkommens entspricht 

überdies dem innerstaatlich als Grund-

recht garantierten Gebot der Gleichbe-

handlung in Artikel 3 des Grundgesetzes. 

Dieses Grundrecht stellt zugleich auch 

sicher, dass die von den Vertragsstaaten 

nach Absatz 2 zu treffenden Maßnahmen 

in der Bundesrepublik Deutschland den 

Anforderungen des Absatzes 1 entspre-

chen.

2.  Eine unterschiedliche Behandlung zwi-

schen Kindern deutscher und fremder 
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Staatsangehörigkeit, die bei ausländer-

rechtlichen Maßnahmen (z. B. Erteilung 

der Einreise- oder Aufenthaltserlaubnis) 

unvermeidlich ist, wird durch Artikel 2 

Abs. 1 nicht ausgeschlossen. Dies ergibt 

sich bereits aus dem Wortlaut der Nicht-

diskriminierungsklausel selbst, in dem 

zwar die „nationale Herkunft“ („national 

origin“) als eines der Merkmale angeführt 

wird, die eine unterschiedliche Behand-

lung als diskriminierend erscheinen  

lassen, nicht aber auch die „Staatsange-

hörigkeit“ („nationality“) als solche. In 

diesem Zusammenhang ist auch das 

Internationale Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von Rassendis-

kriminierung (BGBl. 1969 II S. 961) anzu-

führen, das nach seinem Artikel 1 Abs. 2 

keine Anwendung findet auf Unterschei-

dungen, Ausschließungen, Beschrän-

kungen oder Bevorzugungen, die ein 

Vertragsstaat zwischen eigenen und 

fremden Staatsangehörigen vornimmt.

Nach seinem Artikel 1 Abs. 3 ist das Ras-

sendiskriminierungsübereinkommen 

überdies nicht so auszulegen, „als berühre 

es die Rechtsvorschriften der Vertrags-

staaten über Staatsangehörigkeit, Staats-

bürgerschaft oder Einbürgerung, sofern 

diese Vorschriften nicht Angehörige 

eines bestimmten Staates diskriminie-

ren“. Diese Ausformungen der Nicht-

diskriminierungsklausel gelten auch für 

das vorliegende Übereinkommen: Die 

Entstehungsgeschichte des Übereinkom-

mens bietet keinen Anhaltspunkt dafür, 

dass die mit seiner Ausarbeitung befasste 

Arbeitsgruppe von dem Rahmen hätte 

abweichen wollen, der in den geltenden 

Instrumenten zum Schutz der Men-

schenrechte gezogen ist. Die Arbeits-

gruppe hat im Gegenteil Bedacht darauf 

genommen, den Artikel 2 den beste-

henden Diskriminierungsklauseln  

anzu passen, vgl. UNO-Dokument E/

CN.4/L.1560/Add. 14 vom 11. März 1981, 

S. 10 TZ 41. Das Diskriminierungsverbot 

gebietet im Übrigen dann keine Gleich-

behandlung, wenn für eine unterschied-

liche Behandlung sachliche Gründe vor-

liegen, die die differenzierende Regelung 

nicht als willkürlich erscheinen lassen.  

Es steht darum z. B. nicht im Widerspruch  

zu Artikel 2, wenn Kinder, die sich nur 

vorübergehend im Bundesgebiet aufhal-

ten (z. B. Kinder von Asylbewerbern), hier 

der Schulpflicht nicht unterliegen.

3.  Ob und inwieweit das Übereinkommen 

ohne Unterschied für eheliche und nicht-

eheliche Kinder gilt, ist bei Ausarbeitung 

des Textes mehrfach erörtert worden:  

Der ursprüngliche polnische Entwurf 

hatte eine Nichtdiskriminierungsklau-

sel vorgesehen, die bei dem Merkmal 

„Geburt“ ausdrücklich einen Zusatz „ehe-

lich oder nichtehelich“ („birth in lawful 

wedlock or out of wedlock“) enthielt. 

Nachdem dieser Zusatz durch die Anpas-

sung des Artikels 2 Abs. 1 an die beste-

henden Nichtdiskriminierungsklauseln 

entfallen war, blieb zweifelhaft, ob das 

Merkmal der „Geburt“ auch den Status-

unterschied erfasst, der zwischen ehe-

licher und nichtehelicher Geburt gemacht 

wird. Bei der Arbeitsgruppentagung im 

Jahr 1986 hatten unabhängig voneinan-

der die chinesische und die österrei-

chische Delegation die Einfügung eines 

besonderen Artikels (nach damaliger 

Zählung: Artikel 4 bis) beantragt, mit dem 

ausdrücklich gesagt werden sollte, dass 
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nichteheliche Kinder dieselben Rechte 

genießen wie eheliche, vgl. UNO-Doku-

ment E/CN.4/1986/39 vom 13. März 

1986, S. 4/5. Diese Vorschläge erwiesen 

sich jedoch als nicht konsensfähig. Ver-

schiedene Delegationen erklärten sich 

gegen die vorgesehene Gleichstellung  

der nichtehelichen Kinder, weil diese mit 

dem innerstaatlichen Erbrecht der von 

ihnen vertretenen Staaten nicht verein-

bar sei. Die Frage ist sodann im Jahr 1988 

bei der Erörterung eines von der Delega-

tion der Bundesrepublik Deutschland 

vorgelegten und nach dem Vorbild des 

Europäischen Übereinkommens über die 

Rechtsstellung nichtehelicher Kinder dif-

ferenzierenden Vorschlags zur Einfügung 

eines nichteheliche Kinder betreffenden 

besonderen Artikels nochmals beraten 

worden, vgl. UNO-Dokument E/CN.4/ 

1988/28 vom 6. April 1988, S. 47. Auch 

dieser Vorschlag musste zurückgenom-

men werden, weil sich kein Konsens 

erzielen ließ. Es wurde zum Teil geltend 

gemacht, dass schon die 1986 in der 

Arbeitsgruppe geführte Diskussion 

gezeigt habe, dass über eine Schutzbe-

stimmung für nichteheliche Kinder kein 

Einvernehmen zu erzielen sei. Zum Teil 

wurde aber auch darauf hingewiesen, 

dass die von der Arbeitsgruppe ange-

nommene Nichtdiskriminierungsklausel 

bereits den Grundsatz der Nichtdiskrimi-

nierung wegen der Geburt vorsehe. 

4.  Vor dem Hintergrund dieser Entstehungs-

geschichte geht die Bundesregierung 

davon aus, dass die von den Vertrags-

staaten nach dem Übereinkommen zu 

ergreifenden Maßnahmen zwar grund-

sätzlich, insbesondere im Bereich des 

öffentlichen Rechts, keinen diskriminie-

renden Unterschied danach machen dür-

fen, ob sie einem ehelich oder nichtehelich 

geborenen Kind zugutekommen. Anderer-

seits kann indessen nach dem Willen der 

Entwurfsverfasser nicht angenommen 

werden, dass die Vertragsstaaten nach 

Artikel 2 verpflichtet wären, die familien- 

und erbrechtlichen Verhältnisse eines 

nichtehelichen Kindes so auszugestalten, 

dass sie denen eines ehelichen Kindes ent-

sprechen. Die Bundesregierung wird diese 

Auslegung, die Bedeutung vor allem für 

Artikel 9 und 18 des Übereinkommens hat, 

durch Abgabe einer Erklärung klarstellen. 

Auf die der Denkschrift beigefügte Anlage 

wird insoweit verwiesen.

5.  Absatz 2 verbietet eine Diskriminierung 

und Bestrafung des Kindes wegen 

bestimmter Handlungen seiner Eltern 

oder anderer Dritter. Diesen Anforde-

rungen entspricht das innerstaatliche 

Recht.

Zu Artikel 3

1.  Absatz 1 bestimmt das Kindeswohl zur 

Leitlinie der Auslegung und Umsetzung 

des Übereinkommens. Die Bestimmung 

richtet sich an die Stellen, die durch (all-

gemeinwirkende) „Maßnahmen, die Kin-

der betreffen“, dazu berufen sind, die 

völkerrechtlichen Verpflichtungen, die 

der Vertragsstaat mit der Ratifizierung 

des Übereinkommens übernimmt, zu 

erfüllen. Außer den Gerichten, Verwal-

tungsbehörden und Gesetzgebungsor-

ganen rechnet Absatz 1 hierzu auch  

die öffentlichen oder privaten Einrich-

tungen der sozialen Fürsorge. Eltern  

und Vormund werden dagegen nicht 
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genannt. Dies hängt damit zusammen, 

dass dieser Personenkreis der besonde-

ren Bestimmung des Artikels 18 Abs. 1 

Satz 3 unterliegt. Für Eltern und Vor-

mund ist das Wohl des Kindes nicht nur 

ein vorrangig zu berücksichtigender 

Gesichts punkt unter anderen, sonder  

ein „Grundanliegen“.

2.  Das Wohl des Kindes ist dagegen nach 

Artikel 3 Abs. 1 „ein Gesichtspunkt, der 

vorrangig zu berücksichtigen ist“. Abso-

luter Vorrang gegenüber allen anderen 

Belangen sollte dem Wohl des Kindes 

nicht eingeräumt sein. Im ursprüng-

lichen polnischen Entwurf war aller-

dings ein weitergehender Vorschlag ent-

halten („ ... the best interests of the child 

shall be the paramount consideration“), 

angenommen wurde indessen ein For-

mulierungsvorschlag der Vereinigten 

Staaten („... the best interests of the 

childshall be a primary consideration“), 

nachdem in der Diskussion geltend 

gemacht worden war, dass es Fälle geben 

könne, in denen die Interessen anderer 

Beteiligter gleichgewichtig oder sogar als 

vorrangig zu bewerten sind, so z. B. die 

Belange der Mutter bei einem während 

der Geburt eintretenden Notfall, vgl. 

UNO-Dokument E/CN.4/L.1560/Add. 14 

vom 11. März 1981, Seite 5–7. Durch 

Artikel 3 Abs. 1 ist darum ein Vertrags-

staat nicht gehindert, bei der Regelung 

der Strafbarkeit des Schwangerschafts-

abbruchs die Belange der Mutter in 

einem von ihm zu bestimmenden Rah-

men als schutzwürdig mitzuberücksich-

tigen. Dies folgt auch daraus, dass das 

Übereinkommen eine völkerrechtlich 

bindende Verpflichtung zum Schutz des 

ungeborenen Lebens nicht vorsieht,  

vgl. Nummer 4 der Bemerkungen zu 

Artikel  1.

3.  Absatz 2 geht auf einen australischen 

Vorschlag zurück. Die Bestimmung ver-

leiht dem Gedanken Ausdruck, dass die 

Rechte des Kindes durch Unterstützung 

seiner Familie gesichert werden, vgl. 

UNO-Dokument E/CN.4/L.1560/Add. 14 

vom 11. März 1981, S. 8 TZ 32. Ähnlich 

werden die besondere Verantwortung 

der Eltern und anderer für die Betreuung 

des Kindes berufener Personen in Artikel 

5 und 18 betont. Die Subsidiarität des 

staatlichen Handelns in diesem Bereich 

ergibt sich in der Bundesrepublik 

Deutschland aus der Verfassungsgarantie 

des Elternrechts (Artikel 5 Abs. 2 Satz 1 GG). 

Aus ihr folgt nicht nur, dass staatliche 

Schutz- und Fürsorgemaßnahmen, die 

dem Kind dienen sollen, die Rechte und 

Pflichten seiner Eltern „berücksichtigen“ 

müssen, wie dies in Artikel 3 Abs. 2 des 

Übereinkommens vorausgesetzt wird. 

Vielmehr ist darüber hinausgehend 

innerstaatlich anerkannt, dass die Pflege 

und Erziehung der Kinder ein natür-

liches Recht der Eltern und die zuvör-

derst ihnen obliegende Pflicht ist, über 

deren Betätigung allerdings die staatliche 

Gemeinschaft wacht. Diese innerstaat-

liche Schutzgarantie entspricht dem Sinn 

und Zweck des Artikels 3 Abs. 2 des Über-

einkommens.

4.  Nach Absatz 3 müssen die Vertrags-

staaten dafür Sorge tragen, dass die  

dem Schutz des Kindes dienenden 

innerstaatlichen Normen von den zu 

ihrer Anwendung berufenen Instituti-

onen, Diensten und Einrichtungen tat-

sächlich auch angewendet werden.  
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Insbesondere sollen solche Normen, die 

Auswirkungen auf die Sicherheit und 

Gesundheit der Kinder haben oder die 

die Zahl und fachliche Eignung des Per-

sonals betreffen, eingehalten werden, 

was die Vertragsstaaten insbesondere 

durch die Einrichtung einer „ausrei-

chenden Aufsicht“ (z. B. Dienstaufsicht) 

sicherstellen sollen. Dies sind Anforde-

rungen, denen die rechtsstaatliche Ord-

nung im Rahmen des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland genügt.

Zu Artikel 4

1.  Satz 1 verdeutlicht, dass das Überein-

kommen selbst keine Grundlage für 

individuelle Rechte ist. Es verpflichtet 

vielmehr die Vertragsstaaten, die im 

Übereinkommen anerkannten Rechte 

durch „alle geeigneten Gesetzgebungs-, 

Verwaltungs- und sonstigen Maßnah-

men“ innerstaatlich zu verwirklichen. 

Solange dies nicht geschehen ist, hat der 

betreffende Vertragsstaat das Überein-

kommen nicht erfüllt und die Rechte, zu 

deren Verwirklichung er völkerrechtlich 

verpflichtet ist, können, soweit das 

Übereinkommen noch nicht umgesetzt 

ist, innerstaatlich nicht in Anspruch 

genommen werden. Insbesondere kön-

nen sich bei dieser Rechtslage das Kind 

oder sein gesetzlicher Vertreter nicht 

unmittelbar auf das Übereinkommen 

berufen. Als Anspruchsgrundlage dient 

allein das innerstaatliche Recht, das in 

der Bundesrepublik Deutschland, wie 

die Bundesregierung bei Hinterlegung 

der Ratifikationsurkunde klarzustellen 

beabsichtigt (vgl. Anlage zur Denkschrift 

unter Ziffer I), den Anforderungen des 

Übereinkommens entspricht. Eine 

Änderung oder Anpassung innerstaat-

licher Rechtsvorschriften erübrigt sich 

damit. 

2.  Aus Satz 2 ergibt sich eine Unterschei-

dung danach, ob die vom Übereinkom-

men vorgesehenen Rechte ihrer Art nach 

bürgerliche oder politische Rechte sind 

oder solche, die als wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte anzusprechen sind. 

Da die letztgenannten Rechte regelmäßig 

nur mit einem mehr oder weniger großen 

Kostenaufwand zu verwirklichen sind, 

brauchen diese Rechte nur nach Aus-

schöpfung (und damit nach Maßgabe) der 

dem Vertragsstaat verfügbaren Mittel 

„und erforderlichenfalls im Rahmen der 

internationalen Zusammenarbeit“ inner-

staatlich verwirklicht zu werden. Diese 

Klausel hat ein Vorbild in Artikel 2 Abs. 1 

des Internationalen Paktes über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte.

Zu Artikel 5

1.  Artikel 5 stellt klar, dass das Überein-

kommen eine Herauslösung des Kindes 

(oder Jugendlichen) aus der Erziehungs-

verantwortung seiner Eltern oder  

sonstiger Personensorgeberechtigter 

anstrebt. Im Präambelabsatz 5 wird im 

Gegenteil die Familie als elementare 

gesellschaftliche Gruppe gewürdigt, die 

das natürliche Umfeld für das Wachsen 

und Gedeihen insbesondere der Kinder 

darstellt und die darum im erforderli-

chen Maße geschützt und unterstützt 

werden soll. Präambelabsatz 6 betont, 
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dass das Kind in einer familiären Umge-

bung aufwachsen sollte, und Präambel-

satz 7 gibt dazu Hinweise auf die Erzie-

hungsbedürftigkeit des Kindes. Trotzdem 

bereitete die Einfügung einer Bestim-

mung über das Erziehungsrecht der 

Eltern während der Entwurfsberatungen 

erhebliche Schwierigkeiten. Es wurde 

insbesondere geltend gemacht, dass ein 

„Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes“ nicht geeignet sei, Rechte der 

Eltern zu regeln.

2.  Vor diesem Hintergrund hat der Wortlaut 

des Artikels 5 Kompromisscharakter. Die 

Bestimmung besagt nicht etwa, dass sich 

die Erziehungsverantwortlichkeit und 

elterliche Sorge darauf beschränken, dem 

Kind bei Ausübung seiner Rechte Anwei-

sungen und Anleitungen zu geben. Viel-

mehr können die Eltern oder ein anderer 

Personensorgeberechtigter in Angelegen-

heiten des Kindes selbst entscheiden, weil 

sich dies aus der Natur des Sorgerechts 

ergibt. Ferner ist vorausgesetzt, dass die 

Eltern auch in Vertretung und anstelle 

des Kindes handeln können, zumal sich 

da die Frage einer eigenständigen Rechts-

ausübung durch das Kind bei jüngeren 

Kindern mangels Altersreife vernünfti-

gerweise gar nicht stellen kann. Ist das 

Kind in einem Alter, in dem es als Jugend-

licher über die Wahrnehmung seiner 

Rechte eine Entscheidung bereits selbst 

treffen könnte, so sollen ihm nach Artikel 

5 Anweisungen und Anleitungen durch 

die Eltern oder sonst personensorgebe-

rechtigten Personen „in einer seiner Ent-

wicklung entsprechenden Weise“ zu 

erteilen sein. Dies entspricht sinngemäß  

§ 1626 Abs. 2 BGB, wonach die Eltern bei 

der Pflege und Erziehung die wachsende 

Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis 

des Kindes zu selbstständigem verant-

wortungsbewusstem Handeln zu berück-

sichtigen haben: Fragen der elterlichen 

Sorge sollen sie, soweit es nach dem Ent-

wicklungsstand des Kindes angezeigt ist, 

mit diesem besprechen, und dabei sollen 

sie Einvernehmen mit ihm anstreben. Die 

in Artikel 5 gesetzten Maßstäbe entspre-

chen somit dem innerstaatlichen Recht 

der Bundesrepublik Deutschland.

3.  Artikel 5 betrifft die Ausübung der Kon-

ventionsrechte durch das „Kind“ 

schlechthin, so dass unter Berücksichti-

gung des Artikels 1 des Übereinkommens 

das Anleitungs- und Anweisungsrecht 

der Eltern für alle Geschäfte und Hand-

lungen des Minderjährigen gilt. Das 

Übereinkommen geht auf innerstaatliche 

Regelungen der Vertragsstaaten, wonach 

ein Minderjähriger unter bestimmten 

Voraussetzungen – meist nach Errei-

chung eines unterhalb der Volljährigkeit 

liegenden Alters –bestimmte Rechtsge-

schäfte selbstständig und rechtswirksam 

ohne vorherige oder nachfolgende elter-

liche Zustimmung vornehmen kann, 

nicht ein. Derartige „Teilmündigkeiten“ 

stehen indessen nicht im Widerspruch 

zum Übereinkommen, da dieses die Ver-

tragsstaaten hinsichtlich des Alters, das 

ein Minderjähriger zur Erreichung seiner 

Volljährigkeit erreicht haben muss, nicht 

festlegt (Artikel 1). Den Vertragsstaaten 

ist es somit auch freigestellt, den Minder-

jährigen für den Abschluss bestimmter 

Rechtsgeschäfte einem Volljährigen 

gleichzustellen. Eine Änderung der ent-

sprechenden Regelungen des innerstaat-
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lichen Rechts, die z. B. im Gesetz über die 

religiöse Kindererziehung vom 15. Juli 

1921 (RGBl. S. 939) oder in den §§ 113, 

2229 BGB enthalten sind, ist darum nicht 

veranlasst. 

Zu Artikel 6

1.  Die durch Absatz 1 begründete Ver-

pflichtung der Vertragsstaaten, anzuer-

kennen, „dass jedes Kind ein angebore-

nes Recht auf Leben hat“ („the inherent 

right to life“), ergibt sich bereits aus dem 

in Artikel 6 Abs. 1 des Internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte anerkannten allgemeinen Men-

schenrechts auf Leben. Das Überein-

kommen lässt es auch bei Zugrunde-

legung der authentischen fremdspra-

chigen Texte offen, ob das Lebensrecht 

des Kindes schon vor seiner Geburt 

besteht; eine für alle Vertragsstaaten 

verbindliche Auslegung des Präambel-

satzes 9 war nicht zu erreichen, vgl. die 

Bemerkungen zu Artikel 1 oben. In der 

Bundesrepublik Deutschland ist das 

Recht auf Leben als Grundrecht in Arti-

kel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes 

geschützt. Nach der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts genießt 

auch das ungeborene Kind diesen 

Schutz, BVerfGE 39, 1 (S. 36 ff.).

2.  Welche Folgerungen aus dem Präambel-

hinweis zu ziehen sind, stellt Artikel 6 

Abs. 2 in das Ermessen der Vertrags-

staaten. Diese haben nach Absatz 2 „das 

Überleben und die (gesundheitliche) Ent-

wicklung des Kindes im größtmöglichen 

Maß“ sicherzustellen. Diese Zielvorgabe 

sagt nicht, welche Maßnahmen im Ein-

zelnen zur Erreichung des gesteckten 

Zieles ergriffen werden müssen. Aller-

dings wird Artikel 6 Abs. 2 durch die mit 

Artikel 24 übernommenen Verpflichtun-

gen konkretisiert. Hervorzuheben ist in 

diesem Zusammenhang vor allem die 

Verpflichtung, Maßnahmen zur Verrin-

gerung der Säuglings- und Kindersterb-

lichkeit zu treffen sowie Vorkehrungen, 

die der Erhaltung der Gesundheit sowie 

der Bekämpfung und Heilung von Kin-

derkrankheiten dienen, vgl. Artikel 24 

Abs. 2 Buchstabe a sowie Buchstabe b  

bis e des Übereinkommens.

3.  Da das Übereinkommen das ungeborene 

Leben in seinen Schutz nicht explizit ein-

bezieht, sind dieVertragsstaaten nicht 

verpflichtet, die Schwangerschaftsunter-

brechung unter Strafe zu stellen. Über-

dies bedürfte eine solche Pönalisierungs-

verpflichtung einer besonderen Vertrags-

grundlage, wie etwa das Beispiel des Arti-

kels 4 des VN-Übereinkommens gegen 

Folter und andere grausame, unmensch-

liche oder erniedrigende Behandlung 

oder Strafe (BGBl. 1990 II S. 246) zeigt.  

Die den Schwangerschaftsabbruch betref-

fenden Strafvorschriften der §§ 218 ff. 

StGB stehen darum ebenso im Einklang 

mit Artikel 6 des Übereinkommens wie 

das DDR-Recht über die Unterbrechung 

der Schwangerschaft, das nach Anlage II 

Kapitel III Sachgebiet C Abschnitt I Nr. 4 

und 5 des Einigungsvertrags für das 

Gebiet der ehemaligen Deutschen Demo-

kratischen Republik zunächst in Kraft 

geblieben ist. Da sich aus Artikel 6 Abs. 1 

des vorliegenden Übereinkommens 

keine Verpflichtung ergibt, den Abbruch 

der Schwangerschaft unter Strafe zu stel-

len, liegt es im Ermessen der Vertrags-
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staaten, über die innerstaatliche Voraus-

setzungen der Strafbarkeit zu bestim-

men.

Zu Artikel 7

1.  Absatz 1 gewährt dem Kind bestimmte 

im Zusammenhang mit seiner Geburt 

besonders wichtige Rechte. So ist das 

Kind, wie dies schon in Artikel 24 Abs. 2 

des Internationales Paktes über bürger-

liche und politische Rechte vorgesehen 

ist, unverzüglich nach seiner Geburt in 

ein Register einzutragen. Diese Aufgabe 

obliegt in der Bundesrepublik Deutsch-

land den Standes ämtern nach Maßgabe 

des Personenstandsgesetzes (PStG). Die 

Geburt eines Kindes muss dem Standes-

beamten, in dessen Bezirk es geboren ist, 

binnen einer Woche angezeigt werden,  

§ 16 PStG. Bei einer Geburt in einem 

öffentlichen Krankenhaus, einem öffent-

lichen Entbindungsheim oder in ähn-

lichen öffentlichen Einrichtungen obliegt 

die Anzeige der Geburt ausschließlich 

dem Leiter der Anstalt oder aber dem 

dazu besonders ermächtigten Beamten 

oder Angestellten, § 18 Abs. 1 PStG. Die in 

anderen Fällen zur Anzeige verpflichteten 

Personen werden in den §§ 17 ff. PStG 

genannt. Die Verletzung der Anzeige-

pflicht kann mit der Verhängung eines 

Bußgelds geahndet werden, § 68 PStG.

2.  Das in Absatz 1 weiterhin vorgesehene 

Recht des Kindes auf einen Namen „von 

Geburt an“ wird im Allgemeinen dadurch 

verwirklicht, dass bei der Anzeige der 

Geburt eines Kindes auch dessen Vorname 

und Familienname angegeben werden 

müssen, § 21 Nr. 4 PStG. Kann der Anzei-

gende die Vornamen des Kindes nicht 

angeben, so müssen sie binnen Monatsfrist 

angezeigt werden, § 22 PStG. Notfalls –  

bei Findelkindern und bei Kindern mit 

nicht feststellbarem Personenstand – wer-

den Vor- und Familiennamen des Kindes 

behördlich von Amts wegen festgesetzt,  

§§ 25, 26 PStG. Der Familienname des Kin-

des ergibt sich im Übrigen aus dem Gesetz 

(§§ 1616, 1617 BGB).

3.  Absatz 1 gibt dem Kind ferner das  

Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwer-

ben. Bezogen auf die Bundesrepublik 

Deutschland kann dies nur als ein Recht 

auf Erwerb der deutschen Staatsangehö-

rigkeit ausgelegt werden, weil die Ver-

tragsstaaten des vorliegenden Überein-

kommens nach den Grundsätzen des 

Völkerrechts Regelungen nur für den 

Erwerb ihrer eigenen Staatsangehörigkeit 

treffen können. Die deutsche Staatsange-

hörigkeit wird von einem Kind mit der 

Geburt erworben, wenn ein Elternteil 

oder – bei einem nichtehelichen Kind – 

seine Mutter zur Zeit der Geburt des  

Kindes deutsche Staatsangehörige sind.

4.  Ein Kind nichtdeutscher Eltern oder –  

bei einem nichtehelichen Kind – einer 

nichtdeutschen Mutter, das in der Bun-

desrepublik Deutschland geboren wird, 

ist staatenlos, wenn es nicht nach aus-

ländischen Rechtsnormen eine fremde 

Staatsangehörigkeit mit der Geburt 

erwirbt. Dasselbe gilt, wenn ein solches 

Kind an Bord eines Schiffes oder Flug-

zeuges geboren wird, das die Bundes-

flagge zu führen berechtigt ist bzw. das 

Staatszugehörigkeitszeichen der Bundes-

republik Deutschland führt. Um auch in 

solchen Fällen den Anspruch des Kindes 
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auf Erwerb einer Staatsangehörigkeit zu 

gewährleisten, ist dieses nach Artikel 2 

des Gesetzes zur Verminderung der Staa-

tenlosigkeit vom 29. Juni 1977 (BGBl. I S. 

1101) auf seinen Antrag einzubürgern. 

Dies gilt allerdings nur unter der Voraus-

setzung, dass das Kind seit fünf Jahren 

rechtmäßig seinen dauernden Aufenthalt 

in der Bundesrepublik Deutschland 

gehabt hat und den Einbürgerungsantrag 

vor Vollendung des 21. Lebensjahres 

stellt. Außerdem ist der Einbürgerungs-

anspruch ausgeschlossen, wenn der 

Antragsteller rechtskräftig zu einer Frei-

heits- oder Jugendstrafe von fünf Jahren 

oder mehr verurteilt worden ist. Diese 

Einschränkungen sind in dem von der 

Bundesrepublik Deutschland ratifi-

zierten Übereinkommen vom 30. August 

1961 zur Verminderung der Staatenlosig-

keit (BGBl. 1977 II S. 597) vorgesehen  

und stehen darum nach Absatz 2 „im Ein-

klang“ mit diesem. Den Vertragsstaaten 

des Übereinkommens vom 30. August 

1961 sollten weitergehende Verpflich-

tungen durch das vorliegende Überein-

kommen nicht auferlegt werden. Bei den 

Beratungen in der Genfer Arbeitsgruppe 

bestand vielmehr Einvernehmen darü-

ber, dass kein Staat, der das vorliegende 

Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet 

sein soll, den Rechtssatz zu übernehmen, 

wonach mit der Geburt die Staatsange-

hörigkeit des Staates erwirbt, wer in des-

sen Hoheitsgebiet geboren wird („ius 

soli“), vgl. UNO-Dokument E/CN.4/ 

1989/48 vom 2. März 1989, S. 19/20.  

Aus diesem Grund ist in Artikel 7 Abs. 2 

bestimmt worden, dass die Vertrags-

staaten die Verwirklichung der in Absatz 

1 genannten Rechte im Einklang mit 

ihrem innerstaatlichen Recht und mit 

ihren Verpflichtungen aufgrund der ein-

schlägigen internationalen Übereinkünf-

te in diesem Bereich sicherstellen sollen. 

Der Fall, „dass das Kind sonst staatenlos 

würde“, ist in Anspielung auf das Über-

einkommen vom 30. August 1961 dabei 

besonders hervorgehoben worden.

5.  Absatz 1 gibt dem Kind schließlich 

„soweit möglich“ das Recht, „seine Eltern 

zu kennen und von ihnen betreut zu 

werden“. Wächst das Kind bei seinen 

Eltern auf und damit innerhalb seiner 

Familie, wie dies wünschenswert ist 

(vgl. Präambelabsatz 5 und 6), verwirk-

licht sich dieses Recht des Kindes von 

selbst und es bedarf innerstaatlich  

keiner besonderen gesetzlichen oder 

administrativen Maßnahmen. Die 

Betreuung des Kindes in der Familie ist 

verfassungsrechtlich durch die Garantie 

des Elternrechts (Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 

GG) gewährleistet. Die Verwirklichung 

des Rechts, von den eigenen Eltern 

betreut zu werden, kann an tatsäch-

lichen Gegebenheiten scheitern (z. B. 

weil ein Elternteil oder beide gestorben 

sind). Sie kann auch aus rechtlichen 

Gründen nicht möglich sein, etwa wenn 

dem Kind der Verbleib in seiner fami-

liären Umgebung im eigenen Interesse 

nicht gestattet werden kann (Artikel 20 

Abs. 1) und wenn es einer „anderen 

Form der Betreuung“ zugeführt werden 

muss (Artikel 20 Abs.  2), worunter das 

Übereinkommen neben der Aufnahme 

in einer Pflegefamilie auch die Adop-

tion oder die Heimunterbringung ver-

steht (Artikel 20 Abs. 3). Der Anspruch 

auf Betreuung durch die eigenen Eltern 

entfällt in solchen Fällen nach Absatz 1 

ohne weiteres. Ein Kind von sechzehn 
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Jahren kann im Übrigen nach Maßgabe 

des § 61 PStG selbst Einsicht in die Per-

sonenstandsbücher nehmen und sich 

damit über die Person seiner Eltern 

Gewissheit verschaffen.

6.  Absatz 2 gibt den Vertragsstaaten bei der 

Verwirklichung der in Absatz 1 genann-

ten Rechte einen betont weiten Ermes-

sensspielraum, der dazu führt, dass 

Absatz 1 in den einzelnen Vertragsstaaten 

je nach innerstaatlicher Rechts- und 

internationaler Vertragslage unterschied-

lich wirkt, wie sich zum Beispiel bei der 

Umsetzung des Rechts auf Erwerb einer 

Staatsangehörigkeit zeigt. Im Übrigen 

stellt Absatz 2 klar, dass Absatz 1 keine 

rechtliche Grundlage für auf diese 

Bestimmung zu stützende individuelle 

Ansprüche ist, sondern dass (auch) Arti-

kel 7 lediglich Staatenverpflichtungen 

zur Konventionskonformität des inner-

staatlichen Rechts begründet.

Zu Artikel 8

1.  Artikel 8 verpflichtet die Vertragsstaaten, 

das Recht des Kindes auf den Schutz sei-

ner „Identität“ zu achten. Die beispiel-

hafte Aufzählung der die Identität kon-

stituierenden Merkmale wie Staatsange-

hörigkeit, Name und gesetzlich aner-

kannte Familienbeziehungen verdeut-

licht, dass Artikel 8 in erster Linie den 

Schutz des rechtlichen Status des Kindes 

meint. Die Anerkennung der Familienan-

gehörigkeit eines Kindes hängt nach 

Artikel 8 darum nicht davon ab, dass der 

Nachweis der biologischen Abstammung 

geführt ist. Den Vertragsstaaten steht es 

vielmehr frei, die verwandtschaftlichen 

Beziehungen des Kindes auf eine Bei-

wohnungsvermutung – wie im Fall des  

§ 1591 Abs. 2 Satz 1 BGB – sowie auf  

eine Anerkennungserklärung oder eine 

gerichtliche Feststellung – vgl. § 1600 a 

BGB – zu gründen. Inwieweit die so 

begründete „Identität“ im Anfechtungs-

wege beseitigt werden kann, liegt eben-

falls im rechtspolitischen Ermessen der 

Vertragsstaaten. Dies gilt auch hinsicht-

lich der Zulässigkeitsvoraussetzungen für 

gentechnische Eingriffe oder eine künst-

liche Befruchtung.

2.  Identitätsschutz ist nach Maßgabe des 

innerstaatlichen Rechts zu gewähren; 

denn nur bei Zugrundelegung des 

innerstaatlichen Rechts der Vertrags-

staaten lässt sich beurteilen, ob ein 

„rechtswidriger“ Eingriff vorliegt, vor 

dem das Kind geschützt werden muss. 

Dabei sind die Vertragsstaaten an Arti-

kel 3 des Übereinkommens gebunden: 

Eingriffe in den Rechtsstatus werden 

darum darauf zu überprüfen sein, ob sie 

dem Kindeswohl entsprechen. Ein Bei-

spiel dafür bietet die Annahme als Kind, 

die, wenn ein Minderjähriger durch 

Ehegatten angenommen wird, nach 

Maßgabe der §§ 1751 bis 1757 BGB dazu 

führt, dass die Rechtsbeziehungen des 

Kindes, die sich aus seinen bisherigen 

Verwandtschaftsverhältnissen ergeben, 

erlöschen, dass das angenommene Kind 

die rechtliche Stellung eines ehelichen 

Kindes der Annehmenden erlangt,  

dass es den Familiennamen der Anneh-

menden erwirbt, dass ihm unter 

Umständen durch das Vormundschafts-

gericht ein anderer Vorname erteilt 

wird und dass es nach den Vorschriften 

des Staatsangehörigkeitsrechts bei einer 
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Annahme durch einen Deutschen die 

deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt. 

Diese und andere fami lienrechtliche 

Regelungen, die zum Wohle des Kindes 

dessen Rechtsstatus verändern, werden 

durch Artikel 8 des Übereinkommens 

nicht ausgeschlossen.

3.  Das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land entspricht den Anforderungen des 

Artikels 8 des Übereinkommens vor 

allem durch § 169 des Strafgesetzbuches 

(StGB), wonach mit Strafe bedroht wird, 

wer ein Kind unterschiebt oder dessen 

Personenstand gegenüber der zur Füh-

rung von Personenstandsbüchern oder 

zur Feststellung des Personenstands 

zuständigen Behörde falsch angibt oder 

unterdrückt. In solchen Fällen trifft das 

deutsche Recht auch angemessene Vor-

kehrungen, dass der unterdrückte Perso-

nenstand („die Identität des Kindes“) 

schnell wiederhergestellt wird, wozu die 

Vertragsstaaten nach Artikel 8 Abs. 2 in 

Fällen einer rechtswidrigen Personen-

standsunterdrückung oder -verfälschung 

verpflichtet sind. Hinzuweisen ist in die-

sem Zusammenhang besonders auf die 

Vorschriften des Personenstandsgesetzes 

über die Berichtigung von Eintragungen 

(§§ 46 a, 46 b, 47 PStG).

Zu Artikel 9

1.  Das Übereinkommen geht davon aus, 

„dass das Kind zur vollen und harmo-

nischen Entfaltung seiner Persönlichkeit 

in einer Familie und umgeben von Glück, 

Liebe und Verständnis aufwachsen soll“ 

(Präambelabsatz 6); es hat darum ein 

Recht, „seine Eltern zu kennen und von 

ihnen betreut zu werden“ (Artikel 7 Abs. 1). 

In diesem Zusammenhang steht es, wenn 

Absatz 1 die Vertragsstaaten dazu ver-

pflichtet, sicherzustellen, „dass ein Kind 

nicht gegen den Willen seiner Eltern von 

diesen getrennt wird“. Dabei kann das 

Übereinkommen nicht ignorieren, dass 

nicht alle Familien die in sie gesetzten 

Erwartungen erfüllen und dass es im Ein-

zelfall notwendig sein kann – „etwa wenn 

das Kind durch die Eltern misshandelt 

oder vernachlässigt wird“ (Satz 2) – das 

Kind von seinen Eltern zu trennen, um es 

einer anderen Form der Betreuung zuzu-

führen (Artikel 20 Abs. 2 und 3). Eine sol-

che Maßnahme muss den in Absatz 1 Satz 

1 gestellten Anforderungen entsprechen: 

sie muss von der (innerstaatlich) zustän-

digen Behörde in einer gerichtlich nach-

prüfbaren Entscheidung getroffen werden 

und sie darf nur ergehen, wenn „diese 

Trennung zum Wohl des Kindes notwen-

dig ist“. Dieser Gewichtung entspricht die 

innerstaatliche Grundrechtslage, die das 

in Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG verbriefte 

Elternrecht unter das Wächteramt des 

Staates stellt (Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 GG).

2.  Mit der „Trennung“ meint Absatz 1 Satz 1 

behördliche Eingriffe, die darauf abzie-

len, das Kind aus seiner familiären 

Umgebung zu lösen, weil der Verbleib  

des Kindes in dieser Umgebung seinem 

Wohl zuwiderliefe. Andere Maßnahmen, 

die lediglich eine Trennung von Eltern 

(Elternteil) und Kind zur Folge haben 

(Freiheitsentziehung, Freiheitsstrafe,  

Landesverweisung oder Abschiebung) 

begründen nur Ansprüche auf Auskunft 

über den Verbleib nach Artikel 9 Abs. 4. 

Außer den genannten, in Absatz 4 Satz 1 

angeführten Beispielen gehört dazu auch 
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der Fall, dass ein Elternteil oder das Kind 

zum Wehrdienst eingezogen wird. Auch 

dies wäre kein Anwendungsfall des Arti-

kels 9 Abs. 1 Satz 1. Auf die Frage, ob die 

„Trennung“ bewirkende Maßnahme zum 

Wohl des Kindes notwendig ist, kommt 

es mithin insoweit nicht an.

3.  Den Anforderungen des Artikels 9 Abs. 1 

des vorliegenden Übereinkommens wird 

im innerstaatlichen Recht vor allem durch 

die in den §§ 1666, 1666 a BGB eröffnete 

Möglichkeit des Vormundschaftsgerichts 

entsprochen, die zum Schutz des Kindes 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen 

einschließlich solcher, „mit denen eine 

Trennung des Kindes von der elterlichen 

Familie verbunden ist“. Die Vorausset-

zungen, unter denen dies geschehen darf, 

sind freilich innerstaatlich erheblich enger 

gefasst als in Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 des 

vorliegenden Übereinkommens 

umschrieben. Für die Anwendung der  

§§ 1666, 1666 a BGB reicht es insbesonde-

re nicht aus, dass die Trennung des Kindes 

von seiner familiären Umgebung „zum 

Wohl des Kindes notwendig ist“. Nach  

§ 1666 Abs. 1 BGB ist vielmehr vorausge-

setzt, dass das körperliche, geistige oder 

seelische Wohl des Kindes durch miss-

bräuchliche Ausübung der elterlichen 

Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, 

durch unverschuldetes Versagen der 

Eltern oder durch das Verhalten eines 

Dritten gefährdet ist und dass außerdem 

die Eltern nicht gewillt oder nicht in der 

Lage sind, die zur Abwendung der Gefahr 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Selbst bei Vorliegen dieser Vorausset-

zungen darf überdies eine Trennung des 

Kindes von seiner Familie nur durchge-

führt werden, „wenn der Gefahr nicht auf 

andere Weise, auch nicht durch öffent-

liche Hilfen, begegnet werden kann“. 

Damit wird im innerstaatlichen Recht 

deutlicher als im Übereinkommen zum 

Ausdruck gebracht, dass die Trennung des 

Kindes von der Familie ihres besonders 

einschneidenden Charakters wegen nur 

als allerletztes Mittel in Betracht kommt. 

Die §§ 1666, 1666 a BGB gehen damit über 

die Anforderungen des Artikels 9 Abs. 1 

des Übereinkommens hinaus. Die ver-

gleichsweise strengerer Eingriffsvoraus-

setzungen dienen dem Schutz des Kindes 

und seinem Interesse, nicht von seiner 

Familie getrennt zu werden, solange dafür 

keine wirklich zwingenden Gründe beste-

hen; diese innerstaatliche Rechtslage 

bleibt darum nach Artikel 41 Buchstabe a 

des Übereinkommens unberührt. Absatz 1 

Satz 1 räumt den Vertragsstaaten für die 

Umsetzung der mit dieser Bestimmung 

übernommenen völkervertraglichen  

Verpflichtung einen besonders weiten 

Ermessensspielraum ein mit der Bezug-

nahme auf die (innerstaatlich) „anzuwen-

denden Rechtsvorschriften und Verfah-

ren“. Das innerstaatliche Recht erfüllt 

auch die Anforderung, dass die Entschei-

dung „gerichtlich nachprüfbar“ sein muss. 

Sie wird gemäß §§ 1666, 1666 a BGB vom 

Vormundschaftsgericht getroffen; gegen 

einen solchen Be  schluss kann nach Maß-

gabe der §§ 19 ff. FGG Beschwerde einge-

legt werden, über die das Landgericht ent-

scheidet.

4.  Zu den von Absatz 1 erfassten Anwen-

dungsfällen gehört nach ausdrücklicher 

Bestimmung des Absatzes 1 Satz 3 auch 

der Fall, dass „bei getrennt lebenden 

Eltern eine Entscheidung über den Auf-

enthaltsort des Kindes zu treffen ist“. 
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Daraus ist zu folgern, dass der in Artikel 18 

Abs. 1 Satz 1 hervorgehobene „Grundsatz“, 

„dass beide Elternteile gemeinsam für die 

Erziehung und Entwicklung des Kindes 

verantwortlich sind“, dann nicht gilt, 

wenn keine intakte Familiengemeinschaft 

vorliegt, sondern wenn die Eltern 

getrennt leben und darum eine Entschei-

dung über den Aufenthaltsort des Kindes 

zu treffen ist oder, um einen gleichlie-

genden Beispielsfall anzuführen, eine Ent-

scheidung über sonstige das Kindeswohl 

berührende Fragen. Innerstaatlich sind 

diese Fälle durch die §§ 1671, 1672 BGB 

geregelt. Nach § 1671 bestimmt, wenn die 

Ehe der Eltern geschieden wird, das Fami-

liengericht, welchem Elternteil die elter-

liche Sorge für das gemeinschaftliche 

Kind zustehen soll; nach der Nichtigerklä-

rung des § 1671 Abs. 4 Satz 1 BGB durch 

das Bundesverfassungsgericht (BGBl. 1982 

I S. 1596) können dies unter Umständen 

auch beide Eltern sein, wobei das Gericht 

in jedem Fall die Regelung treffen soll, die 

dem Wohle des Kindes am besten ent-

spricht (§ 1671 Abs. 2 BGB). Leben die 

Eltern nicht nur vorübergehend getrennt, 

ohne geschieden zu sein, so kann auf 

Antrag eines Ehegatten ebenfalls 

bestimmt werden, dass das elterliche  

Sorgerecht nur einem Ehegatten zusteht,  

§ 1672 in Verbindung mit § 1671 BGB. In 

beiden Fällen bedeutet die Entscheidung, 

dass der Elternteil, dem die elterliche Sorge 

für das gemeinschaftliche Kind allein 

zusteht, auch das Recht hat, den Aufent-

haltsort des Minderjährigen zu bestimmen 

(§ 1631 Abs. 1 BGB).

5.  Absatz 2 verpflichtet die Vertragsstaaten, 

in den Verfahren nach Absatz 1 „allen 

Beteiligten Gelegenheit zu geben, am 

Verfahren teilzunehmen und ihre Mei-

nung zu äußern“. Das hier konkretisierte 

Recht auf Gehör ist bereits in Artikel 6 

Abs. 1 EMRK, ferner innerstaatlich als 

grundrechtsgleiches Recht durch Artikel 

103 Abs. 1 GG gewährleistet. Für Verfah-

ren, die die Personensorge für das Kind 

betreffen, ist dieses Recht überdies im 

Gesetz über die Angelegenheiten der frei-

willigen Gerichtsbarkeit (FGG) in einer 

den Anforderungen des Übereinkom-

mens entsprechenden Weise näher 

bestimmt: In solchen Verfahren hat das 

Gericht die Eltern anzuhören, und zwar 

in der Regel persönlich; in den Fällen der 

§§ 1666 und 1666 a BGB sind überdies die 

Eltern stets persönlich zu hören, um mit 

ihnen zu klären, wie die Gefährdung des 

Kindeswohls abgewendet werden kann,  

§ 50 a Abs. 1 FGG. Kinder, die das vier-

zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, werden persönlich angehört, 

„wenn die Neigungen, Bindungen oder 

der Wille des Kindes für die Entschei-

dung von Bedeutung sind oder wenn es 

zur Feststellung des Sachverhalts ange-

zeigt erscheint, dass sich das Gericht von 

dem Kind einen unmittelbaren Eindruck 

verschafft“; ein Kind, das das vierzehnte 

Lebensjahr vollendet hat und nicht 

geschäftsunfähig ist, ist in solchen Ver-

fahren stets anzuhören, § 50 b Abs. 1 und 

2 FGG.

6.  Nach Absatz 3 müssen die Vertrags-

staaten das Recht des Kindes achten, 

regelmäßige persönliche Beziehungen 

und unmittelbare Kontakte zu beiden 

Elternteilen zu unterhalten. Innerstaat-

lich wird dieser Anforderung durch 

§ 1634 BGB entsprochen; nach dieser 

Vorschrift behält ein Elternteil, dem die 
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Personensorge nicht zusteht (z. B. weil sie 

ihm nach den §§ 1666, 1666 a, 1671, 1672 

BGB entzogen worden ist), „die Befugnis 

zum persönlichen Umgang mit dem 

Kind“, wobei das Familiengericht über 

den Umfang der Befugnis entscheiden 

und ihre Ausübung auch gegenüber Drit-

ten näher regeln kann.

7.  Absatz 3 verpflichtet nach Auffassung  

der Bundesrepublik Deutschland die  

Vertragsstaaten nicht, den Umfang des 

nichtsorgeberechtigten Elternteils mit 

dem Kind ohne jede Rücksicht auf die 

familienrechtliche Lage als grundsätzlich 

im Interesse des Kindes liegend anzuer-

kennen mit der Folge, dass eine Unter-

bindung des Umgangs nur ausnahms-

weise in Betracht kommt, wenn positiv 

dargetan ist, dass der Umgang im Einzel-

fall dem Wohl des Kindes widerspricht. 

Eine am Kindeswohl orientierte typisie-

rende Interessenwertung durch den 

innerstaatlichen Gesetzgeber wird durch 

Absatz 3 nicht ausgeschlossen.

8.  Absatz 3 gilt nicht für das Umgangsrecht 

des nichtehelichen Kindes zu seinem 

Vater. Insoweit wird auf die Ausfüh-

rungen oben bei Nummern 3 und 4 zu 

Artikel 2 hingewiesen. Die Bundesregie-

rung wird, wie dort erwähnt, bei der  

Niederlegung der Ratifikationsurkun-

de durch Abgabe der in der Anlage zur 

Denkschrift wiedergegebenen Erklärung 

klarstellen, dass die Vorschriften des 

innerstaatlichen Rechts über die fami-

lien- und erbrechtlichen Verhältnisse des 

nicht ehelichen Kindes unberührt bleiben.

9.  Absatz 4 verpflichtet die Vertragsstaaten 

zur Erteilung von Auskünften über den 

Verbleib von Familienangehörigen, 

deren „Trennung“ von der Familie Folge 

einer staatlich eingeleiteten Maßnahme 

ist. Die Bestimmung ist ein Reflex auf 

das in einigen Ländern in den letzten 

Jahren aufgetretene Problem der „ver-

schwundenen“ (d. h. illegal verschlepp-

ten und getöteten) Personen. Derartige 

Probleme gibt es in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht. Nach Artikel 104 

Abs. 4 GG ist von jeder richterlichen 

Entscheidung über die Anordnung oder 

Fortdauer einer Freiheitsentziehung  

ein Angehöriger des Festgehaltenen  

oder eine Person seines Vertrauens zu 

benachrichtigen. Dementsprechend 

schreibt § 114 b Abs. 1 der Strafprozess-

ordnung (StPO) vor, dass von der Ver-

haftung und jeder weiteren Entschei-

dung über die Fortdauer der Haft ein 

Angehöriger des Verhafteten oder eine 

Person seines Vertrauens unverzüglich 

benachrichtigt wird, und zwar auf 

Anordnung des dafür zuständigen Rich-

ters. Außerdem ist dem Verhafteten 

selbst Gelegenheit zu geben, einen 

Angehörigen oder eine Person seines 

Vertrauens von der Verhaftung zu 

benachrichtigen, sofern der Zweck der 

Untersuchung dadurch nicht gefährdet 

wird (§ 114 b Abs. 2 StPO). Diese Rege-

lung gewährleistet, dass die in Artikel 9 

Abs. 4 des Übereinkommens vorge-

schriebenen Auskünfte erteilt werden, 

soweit die Umsetzung dieser Überein-

kommensbestimmung für die Bundes-

republik Deutschland praktisch ins 

Gewicht fällt. Sollte darüber hinaus in 

einem Einzelfall einmal ein Bedürfnis 

für die Erteilung einer in Absatz 4 vor-

gesehenen Auskunft bestehen, kann 

davon ausgegangen werden, dass die 
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betroffenen innerstaatlichen Behörden 

die Auskunft erteilen, ohne dass ihnen 

dies durch innerstaatliche Rechtnormen 

förmlich vorgeschrieben sein müsste.

Zu Artikel 10

1.  Für eine Regelung der Familienzusam-

menführung über die Staatsgrenzen hin-

weg besteht ein besonderes Bedürfnis. 

Denn dieses Problem stellt sich in der 

ausländerbehördlichen Praxis sehr häu-

fig – etwa dann, wenn Ausländer, die sich 

in der Bundesrepublik Deutschland auf-

halten, darauf dringen, dass Kinder in  

das Gastland nachziehen. Bei der Behand-

lung des die Familienzusammenführung 

über die Staatsgrenzen hinweg regelnden 

Artikels 10 in der Arbeitsgruppe hat sich 

herausgestellt, dass konsensfähig nur sol-

che Garantien sind, die über die bereits 

bestehenden einschlägigen Garantien 

nicht hinausgehen. Artikel 12 Abs. 2 und 

4 des Internationalen Paktes über bür-

gerliche und politische Rechte garantiert 

das Recht jedes Menschen, jedes Land, 

auch wenn er dessen Staatsangehöriger 

ist, zu verlassen und außerdem in das 

Land einzureisen, dem er als Staatsange-

höriger angehört. Ein Recht auf Freizü-

gigkeit in dem Sinne, dass jedermann 

nach eigenem Belieben in ein fremdes 

Land einreisen darf, ist nicht anerkannt 

und nicht möglich. Jeder Staat muss 

darüber entscheiden, ob und inwieweit 

er fremde Staatsangehörige einreisen 

lässt und ihnen den Aufenthalt erlaubt.

2.  Vor diesem Hintergrund gibt Absatz 1 

dem Kind oder seinen Eltern keinen 

Anspruch auf Einreise in die oder auf 

Aufenthalt in der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Vertragsstaaten über-

nehmen vielmehr nur die Verpflichtung, 

Anträge, die dem Zweck der Familienzu-

sammenführung dienen, „aufgeschlos-

sen, human und beschleunigt“ zu bear-

beiten. Dies besagt nicht, dass dem 

Antrag auf Familienzusammenführung 

stattgegeben werden müsste. Er ist viel-

mehr nach Maßgabe des innerstaatlichen 

Rechts unter Berücksichtigung auch des 

Aspekts der wünschenswerten Familien-

zusammenführung zu bescheiden.

3.  Nach Absatz 1 Satz 2 sollen die Vertrags-

staaten ferner sicherstellen, dass allein 

die Stellung eines Antrags auf Familien-

zusammenführung für den oder die 

Betroffenen keine Nachteile hat. Diese 

Anforderungen sind innerstaatlich 

erfüllt. Abgesehen davon, dass ein sol-

cher Antrag der Ablehnung verfallen 

kann, sind irgendwelche nachteiligen 

Folgen im innerstaatlichen Recht mit 

der Antragstellung als solcher nicht ver-

bunden.

4.  Absatz 2 sieht für Kinder, deren Eltern in 

verschiedenen Staaten ihren Aufenthalt 

haben, das Recht vor, persönliche Bezie-

hungen und unmittelbare Kontakte zu 

beiden Elternteilen zu pflegen. Im Unter-

schied zu dem in Absatz 1 behandelten 

Fall der Familienzusammenführung 

reicht es zur Verwirklichung des Absatzes 

2 aus, dass sich Kinder und (oder) Eltern 

regelmäßig als Touristen im anderen 

Land besuchen. Die Erteilung der Aufent-

haltserlaubnis für derartige Besuche ist 

dessen ungeachtet Sache der Vertrags-

staaten. Bei ihren Entscheidungen unter-

liegen sie den Beschränkungen, die – 
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implizit – auch für die nach Absatz 1 zu 

treffende Entscheidung gelten; sie müs-

sen das in Artikel 12 des Internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte verankerte Recht des Kindes und 

seiner Eltern achten, aus jedem Land, 

einschließlich ihres eigenen, auszureisen 

und in ihr eigenes Land einzureisen.

5.  Im Zusammenhang mit der Diskussion 

der Artikel 9 und 10 in der Arbeitsgruppe 

ist die Besorgnis geäußert worden, dass 

das Übereinkommen die Freiheit der 

Vertragsstaaten, über den Zuzug von 

Ausländern zu entscheiden, einengen 

könnte. Zwar folgt eine solche Einengung 

nicht aus dem Wortlaut des Artikels. Aber 

die Verweisung auf Artikel 9 Abs. 1, die 

sowohl in Artikel 10 Abs. 1 als auch in 

Artikel 10 Abs. 2 enthalten ist, könnte 

Zweifel entstehen lassen. Die Delegation 

der Bundesrepublik Deutschland hatte 

darum bei der Zweiten Lesung beantragt, 

dem Artikel 9 folgenden Absatz anzufü-

gen (Rücküber setzung): „Die gesetzlichen 

Vorschriften der Vertragsstaaten über die 

Einwanderung und den Aufenthalt frem-

der Staatsangehöriger werden durch die-

ses Übereinkommen nicht berührt.“ (Vgl. 

UNO-Dokument E/CN.4/1989/48 vom  

2. März 1989, S. 33 TZ 191). Die zur Prü-

fung u. a. dieses Antrags eingesetzte 

Redaktionsgruppe hat den Vorschlag 

nicht übernommen, jedoch veranlasst, 

dass der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 

die nachfolgende, vom allgemeinen Kon-

sens getragene Erklärung zu Protokoll 

gab (Rückübersetzung): „Nach dem Ver-

ständnis der Arbeitsgruppe soll Artikel 6 

(entspricht Artikel 9 neuer Zählung) auf 

Trennungsfälle Anwendung finden, die  

auf innerstaatlichen Vorgängen beruhen, 

wohingegen Artikel 6 (entspricht Artikel 

10 neuer Zählung) auf Trennungsfälle 

Anwendung finden soll, die verschiedene 

Länder und Fälle der Familienzusam-

menführung betreffen. Artikel 6 (ent-

spricht Artikel 10 neuer Zählung) soll 

nicht das allgemeine Recht von Staaten 

antasten, ihre jeweiligen Einwanderungs-

gesetze im Einklang mit ihren interna-

tionalen Verpflichtungen zu erlassen und 

auszugestalten.“ (Vgl. UNO-Dokument E/

CN.4/1989/48 vom 2. März 1989, S. 36 TZ 

203.) Später hat der britische Delegierte 

bei der Verabschiedung des Übereinkom-

menstextes durch die Arbeitsgruppe eine 

Erklärung zu Protokoll gegeben, mit der 

festgestellt wurde, dass die Einwande-

rungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz-

gebung im Vereinigten Königreich von 

dem Übereinkommen unberührt bleibt, 

vgl. UNO-Dokument E/CN.4/1989/48 

vom 2. März 1989, S. 7 TZ 21. Um vor dem 

Hintergrund dieser Erklärung über die 

Haltung der Bundesregierung zu dieser 

Frage keinen Zweifel aufkommen zu las-

sen, hat der Vertreter der Bundesrepublik 

Deutschland daraufhin bei der Annahme 

des Berichts über die Zweite Lesung des 

Übereinkommensentwurfs in der 

Arbeitsgruppe am 23. Februar 1989 fol-

gende Erklärung zu Protokoll gegeben 

(Rückübersetzung), vgl. UNO-Dokument 

E/CN.4/1989/48 vom 2. März 1989, S. 139 

TZ 721: „Nichts in dem Übereinkommen 

über die Rechte des Kindes kann dahin 

ausgelegt werden, dass die widerrecht-

liche Einreise eines Ausländers in das 

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland oder dessen widerrecht-

licher Aufenthalt dort erlaubt ist; auch 

kann keine Bestimmung dahin ausgelegt 

werden, dass sie das Recht der Bundes-
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republik Deutschland beschränkt, 

Gesetze und Verordnungen über die  

Einreise von Ausländern und die Bedin-

gungen ihres Aufenthalts zu erlassen 

oder Unterschiede zwischen Inländern 

und Ausländern zu machen.“ Die Bun-

desregierung beabsichtigt, die Erklärung 

bei Hinterlegung der Ratifikationsurkun-

de zu wiederholen, vgl. Anhang zur 

Denkschrift.

Zu Artikel 11

1.  Nach Absatz 1 übernehmen die Vertrags-

staaten die Verpflichtung, die unerlaubte 

Verbringung von Kindern ins Ausland 

und ihre Nichtrückgabe zu bekämpfen. 

Innerstaatlich genügt diesen Anforde-

rungen vor allem der § 235 StGB. Nach 

dieser Vorschrift wird bestraft, „wer eine 

Person unter achtzehn Jahren durch List, 

Drohung oder Gewalt ihren Eltern, ihrem 

Vormund oder ihrem Pfleger entzieht“. 

Diese Strafandrohung gilt für jede Art  

von Kindesentziehung, gleichviel ob das 

betroffene Kind ins Ausland verbracht 

wird oder ob es im Inland verbleibt. Zivil-

rechtlich kann überdies der personensor-

geberechtigte Elternteil die Herausgabe 

des Kindes von jedem verlangen, der  

es ihm widerrechtlich vorenthält,  

§ 1632 Abs. 1 BGB (§ 1705 Satz 2 BGB).

2.  Eine Bekämpfung der Kindesentführung 

ins Ausland setzt freilich eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den betrof-

fenen Staaten voraus. Die Vertragsstaaten 

sollen daher nach Absatz 2 den Abschluss 

einschlägiger zwei- oder mehrseitiger 

Übereinkünfte fördern oder solchen 

Übereinkünften beitreten. Solche Über-

einkünfte sind das Europäische Über-

einkommen vom 20. Mai 1980 über die 

Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen über das Sorgerecht für 

Kinder und die Wiederherstellung des 

Sorgeverhältnisses sowie das Haager 

Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 

über die zivilrechtlichen Aspekte inter-

nationaler Kindesentführung. Die Bun-

desrepublik Deutschland hat beide Über-

einkommen ratifiziert. Auf das Vertrags-

gesetz vom 5. April 1990 (BGBl. II S. 206) 

sowie auf das Sorgerechtsübereinkom-

mens-Ausführungsgesetz – Artikel 1 des 

Gesetzes vom 5. April 1990 (BGBl. I S. 701) 

– wird hingewiesen.

Zu Artikel 12

1.  Absatz 1 verpflichtet die Vertragsstaaten, 

dem Kind das Recht auf freie Meinungs-

äußerung zuzusichern. Dieses soll in 

zweierlei Hinsicht beschränkt sein: Es 

soll nur solchen Kindern zugesichert 

sein, die fähig sind, sich eine eigene Mei-

nung zu bilden. Außerdem soll dieses 

Recht nur gelten „in allen das Kind 

berührenden Angelegenheiten“. Demge-

genüber sichert der nachfolgende Artikel 

13 Abs. 1 dem Kind das Recht auf freie 

Meinungsäußerung in allen Angelegen-

heiten und unabhängig davon zu, ob es 

schon fähig ist, sich eine eigene Meinung 

zu bilden.

2.  Das Schwergewicht der in Artikel 12 Abs. 1 

verankerten Garantie liegt darum nicht 

in der Gewährung der bereits in Artikel 

13 Abs. 1 umfassend garantierten Mei-

nungsfreiheit, sondern im Recht des Kin-

des auf eine angemessene und seinem 
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Alter und seiner Reife entsprechenden 

Berücksichtigung seiner Meinung in 

allen das Kind berührenden Angelegen-

heiten – vorausgesetzt, dass das Kind zur 

Meinungsbildung fähig ist. Mit diesen 

Formulierungen ist den Vertragsstaaten 

ein weiter Ermessensspielraum einge-

räumt, in welchen Fällen und inwieweit 

sie der Meinung des Kindes Rechnung 

tragen. Innerstaatlich ist besonders auf 

das Beispiel des § 1671 BGB zu verweisen, 

der die Maßstäbe setzt, nach denen im 

Scheidungsfall (bei nicht nur vorüber-

gehendem Getrenntleben der Eltern gilt 

nach § 1672 Satz 1 BGB entsprechendes) 

darüber zu bestimmen ist, welchem 

Elternteil die elterliche Sorge für ein 

gemeinschaftliches Kind zustehen soll.  

Grundsätzlich ist das Gericht dabei an 

einen übereinstimmenden Vorschlag der 

Eltern gebunden; von ihm darf es nur 

abweichen, „wenn dieses zum Wohl des 

Kindes erforderlich ist“, § 1671 Abs. 3  

Satz 1. Handelt es sich jedoch um ein 

Kind, welches das vierzehnte Lebensjahr 

vollendet hat, und macht dieses einen 

abweichenden Vorschlag, dann trifft das 

Gericht ohne Bindung an den Vorschlag 

der Eltern die Regelung, die dem Wohle 

des Kindes, insbesondere auch unter 

Berücksichtigung seiner Bindungen  

an einen bestimmten Elternteil, am 

besten entspricht, § 1671 Abs. 3 Satz 2 

und 3 BGB.

3.  Es hätte in der Logik des Absatzes 1 gele-

gen, wenn Absatz 2 ein Recht des Kindes 

postuliert hätte, in allen das Kind berüh-

renden Gerichts- und Verwaltungsver-

fahren persönlich gehört zu werden. Der 

in diese Richtung zielende ursprüngliche 

Vorschlag war aber – offensichtlich 

wegen der in den verschiedenen Staaten 

sehr unterschiedlichen Rechtslage – 

nicht konsensfähig, vgl. UNO-Dokument 

E/CN.4/L.1560/Add. 14 vom 11. März 

1981, S. 6/7 TZ 18, 28. Die Entscheidung 

der Frage, ob in den genannten Verfah-

ren das Kind persönlich oder durch 

einen Vertreter gehört werden soll, 

bleibt damit, wie in Absatz 2 ausdrück-

lich gesagt, den „Verfahrensvorschriften 

des innerstaatlichen Rechts“ vorbehal-

ten. Nach dem Recht der Bundesrepub-

lik Deutschland ist die persönliche 

Anhörung des Kindes z. B. in § 50 b FGG 

vorgesehen. Ist das Kind Partei oder 

Beteiligter eines Gerichts- oder Verwal-

tungsverfahrens, kann es sich durch sei-

nen gesetzlichen Vertreter äußern (vgl. 

z. B. § 51 ZPO). Nach § 8 Abs. 1 des Sozi-

algesetzbuchs Achtes Buch (SGB VIII) – 

Kinder- und Jugendhilfe – (BGBl. 1989 I 

S. 1163) sind Kinder und Jugendliche 

entsprechend ihrem Entwicklungsstand 

an allen sie betreffenden Entschei-

dungen der öffentlichen Jugendhilfe zu 

beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise 

auf ihre Rechte im Verwaltungsverfah-

ren sowie im Verfahren vor dem Vor-

mundschaftsgericht hinzuweisen.

Zu Artikel 13

1.  Das in Artikel 14 garantierte Recht auf 

freie Meinungsäußerung steht nicht nur 

dem Kind, sondern nach Artikel 19 Abs. 2 

und 3 des Internationalen Paktes über 

bürgerliche und politische Rechte „jeder-

mann“ zu und damit auch Kindern. Arti-

kel 13 hat damit eigenständige Bedeu-

tung nur für die Staaten, die Vertrags-

staaten des vorliegenden Übereinkom-
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mens sind oder werden, ohne zugleich 

Vertragsstaaten des Internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte zu sein. Eine Einschränkung des 

Sorge- und Erziehungsrechts der Eltern 

ist mit Artikel 13 nicht verbunden. Die 

Verpflichtung der Eltern, das Kind in der 

seiner Entwicklung entsprechenden 

Weise angemessen zu leiten und zu füh-

ren (Artikel 5), bleibt ebenfalls unberührt.

2.  Innerstaatlich ist die Meinungsfreiheit in 

einer den Anforderungen des Artikels 19 

des Internationalen Paktes über bürger-

liche und politische Rechte – und damit 

auch des Artikels 13 des vorliegenden 

Übereinkommens – entsprechenden 

Weise durch das Grundrecht auf freie 

Meinungsäußerung in Artikel 5 GG 

geschützt.

Zu Artikel 14

1.  Das in Artikel 14 verankerte Recht des 

Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit wiederholt im Wesent-

lichen das in Artikel 18 des Internationa-

len Paktes über bürgerliche und poli-

tische Rechte verbürgte allgemeine Men-

schenrecht auf Gedanken-, Gewissens- 

und Religionsfreiheit. Insoweit ist auf die 

Bemerkungen zu Nummer 1 bei Artikel 

13 zu verweisen.

2.  Beim Vergleich der im vorliegenden 

Übereinkommen mit den im Pakt gege-

benen Parallelgarantien ergibt sich ein 

bedeutender Unterschied. Artikel 14  

enthält keine dem Artikel 18 Abs. 4 des 

Paktes entsprechende Bestimmung, 

wonach die Paktstaaten verpflichtet sind, 

die Freiheit der Eltern zu achten, die reli-

giöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder 

in Übereinstimmung mit ihren eigenen 

Überzeugungen sicherzustellen. Dies 

hängt mit der im Übereinkommen über 

die Rechte des Kindes insgesamt ver-

folgten Linie zusammen, Rechte der 

Eltern in einer die Rechte des Kindes 

betreffenden Konvention nicht zu regeln. 

Anstatt dessen erlegt Artikel 14 Abs. 2 des 

vorliegenden Übereinkommens den 

Eltern eine dem Artikel 5 dieses Überein-

kommens entsprechende Verpflichtung 

auf. Beide Regelungen sind nebeneinan-

der sinnvoll und anwendbar: Solange das 

Kind sich in Fragen der Religion keine 

eigene Meinung bilden kann, entscheiden 

die Eltern (oder sonstigen personensorge-

berechtigten Personen) über die religiöse 

Erziehung des Kindes nach ihren Vorstel-

lungen (Artikel 18 Abs. 4 des Interna-

tionalen Paktes über bürgerliche und 

politische Rechte). Bei älteren Kindern, 

die sich eine eigene religiöse Meinung 

bilden, müssen Eltern und sonstige Per-

sonensorgeberechtigte diese Meinung 

berücksichtigen (Artikel 14 Abs. 2 des 

vorliegenden Übereinkommens).

3.  Innerstaatlich ist das Problem durch  

das Gesetz über die religiöse Kindererzie-

hung vom 15. Juli 1921 (RGBl. S. 939)  

wie folgt gelöst: Nach Vollendung seines 

zwölften Lebensjahres kann ein Kind 

gegen seinen Willen nicht mehr in einem 

anderen Bekenntnis als bisher erzogen 

werden; nach Vollendung des vier-

zehnten Lebensjahres steht ihm selbst 

die Entscheidung darüber zu, welchem 

religiösen oder weltanschaulichen 

Bekenntnis es sich anschließen will. Im 

Übrigen ist innerstaatlich die Glaubens- 
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und Gewissensfreiheit durch Artikel 4 

GG als Grundrecht gewährleistet. Dies 

entspricht den von Artikel 14 gestellten 

Anforderungen. Das Gesetz über die reli-

giöse Kindererziehung ist darum auch 

künftig uneingeschränkt anzuwenden.

Zu Artikel 15

1.  Das in Artikel 15 verankerte Recht des 

Kindes auf Vereinigungs- und Versamm-

lungsfreiheit wiederholt für Kinder das 

in Artikel 21 und 22 des Internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte jedermann verbürgte entspre-

chende Recht auf Vereinigungs- und  

Versammlungsfreiheit. Auf die Bemer-

kungen zu Nummer 1 bei Artikel 13  

wird insoweit verwiesen.

2.  Innerstaatlich wird den Anforderungen 

des Artikels 15 vor allem durch die – für 

Deutsche geltenden – Grundrechte auf 

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 

(Artikel 8, 9 GG) entsprochen. Ausländern 

stehen entsprechende Rechte nach Maß-

gabe der Vorschriften des Versamm-

lungsgesetzes sowie des Vereinsgesetzes 

zu.

Zu Artikel 16

1.  Das in Artikel 16 vorgesehene Recht des 

Kindes auf Privatleben entspricht dem 

jedermann als allgemeines Menschen-

recht gewährleisteten entsprechenden 

Recht nach Artikel 17 des Internationa-

len Paktes über bürgerliche und poli-

tische Rechte. Da das Kind bereits nach 

der letztgenannten Bestimmung in sei-

nem Privatleben geschützt wird, kommt 

dem Artikel 16 des vorliegenden Über-

einkommens jedenfalls für die Bundes-

republik Deutschland als Paktstaat keine 

eigenständige Bedeutung zu. Auf die 

Bemerkungen zu Nummer 1 des Artikels 

13 wird im Übrigen verwiesen.

2.  Innerstaatlich wird den Anforderungen 

des Artikels 16 des vorliegenden Überein-

kommens – wie schon denjenigen des 

Artikels 17 des Paktes – durch verschie-

dene Verfassungsgarantien entsprochen. 

So ist aus Artikel 1 i. V. m. Artikel 2 Abs. 1 

GG abzuleiten, dass jedem Menschen ein 

autonomer Bereich privater Lebensge-

staltung zusteht (BverfGE 35, 220). Die 

Familie genießt besonderen Schutz nach 

Artikel 6 Abs. 1 GG. Für den Schutz der 

Wohnung, des Schriftverkehrs und der 

Ehre ist insbesondere auf die Artikel 13, 

10 Abs. 1 GG sowie auf die §§ 201 bis 203, 

354, 123, 124, 185 ff. StGB hinzuweisen.

Zu Artikel 17

1.  Der überarbeitete politische Entwurf,  

der den Ausgangspunkt der Beratungen 

der Genfer Arbeitsgruppe bildete, hatte 

(in seinem Artikel 9) eine elterliche, aber 

auch staatliche Verpflichtung begründen 

wollen, das Kind vor schädlichen Einflüs-

sen der Massenmedien zu schützen. Arti-

kel 17 in der vorliegenden Fassung ist 

von der Überzeugung getragen, dass der 

positive Einfluss der Massenmedien auf 

Kinder größer ist als der schädliche und 

dass darum eine positive Fassung der 

Bestimmung vorzuziehen sei, vgl. UNO- 

Dokument E/BCN.4/L.1560/Add. 14 vom  

11. März 1981, S. 21.
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2.  Artikel 17 erlegt darum den Vertrags-

staaten die Verpflichtung auf, auf die Aus-

strahlung von Kindersendungen und auf 

die Verbreitung von Kinderbüchern hin-

zuwirken, insbesondere in der Form, dass 

die Massenmedien zur Verbreitung geeig-

neter Sendungen „ermutigt“ oder dass die 

Verbreitung von Kinderbüchern „geför-

dert“ werden soll. Ob ein Bedürfnis 

besteht, in der in den Buchstaben a bis d 

im einzelnen genannten Weise „ermuti-

gend“ oder „fördernd“ tätig zu werden, 

liegt im Beurteilungsermessen des Ver-

tragsstaates.

3.  In der Bundesrepublik Deutschland  

werden eine Vielzahl von Kinder- und 

Jugendsendungen verbreitet und eine 

Vielzahl von Kinder- und Jugendbüchern 

sowie entsprechende Zeitschriften ange-

boten. Das Kind hat hier im Sinne des 

Artikels 17 „Zugang“ zu diesem Material. 

Ein Recht des Kindes auf Fernsehemp-

fang oder auf die Lektüre von Schriften 

ergibt sich dagegen aus Artikel 13 Abs. 1 

des Übereinkommens, wobei gleichzeitig 

aus Artikel 5 zu schließen ist, dass Kinder 

von diesem Recht nur insoweit Gebrauch 

machen können und dürfen, als ihnen 

dies von ihren Eltern in Wahrnehmung 

ihres Erziehungsauftrags gestattet wird.

4.  Das ursprünglich verfolgte Anliegen, das 

Kind vor schädlichen Einflüssen zu schüt-

zen, die von den Medien ausgehen kön-

nen, hat seinen Niederschlag lediglich in 

Artikel 17 Buchstabe e gefunden. Inner-

staatlich wird dem durch das Gesetz über 

die Verbreitung jugendgefährdender 

Schriften Rechnung getragen. § 14 SGB 

VIII – Kinder- und Jugendhilfe – verpflich-

tet die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 

jungen Menschen und Erziehungsberech-

tigten Angebote des erzieherischen Kin-

der- und Jugendschutzes zu machen.

Zu Artikel 18

1.  Mit dem in Absatz 1 bekräftigten Grund-

satz der Verantwortlichkeit beider Eltern-

teile für die Erziehung und Entwicklung 

des Kindes übernimmt das Übereinkom-

men einen Standard, der bereits in ande-

ren Vertragswerken zum Schutz der Men-

schenrechte verankert ist. Insoweit ist z. B. 

auf Artikel 23 Abs. 4 des Internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte zu verweisen, wonach die Ehegat-

ten „während“ und „bei Auflösung der 

Ehe“ gleiche Rechte und Pflichten haben 

müssen. Bei den Beratungen wurde im 

Zusammenhang mit Absatz 1 vor allem 

auf das Vorbild des Artikels 5 Buchstabe b 

des Übereinkommens zur Beseitigung 

jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(BGBl. 1985 II. S.647) verwiesen, vgl. UNO- 

Dokument E/CN.4/L.1560/Add. 14 vom 

11. März 1981, TZ 85. Danach treffen die 

Vertragsstaaten jenes Übereinkommens 

alle geeigneten Maßnahmen, „um sicher-

zustellen, dass die Erziehung in der Fami-

lie zu einem richtigen Verständnis der 

Mutterschaft als einer sozialen Aufgabe 

und zur Anerkennung der gemeinsamen 

Verantwortung von Mann und Frau für 

die Erziehung und Entwicklung ihrer Kin-

der beiträgt, wobei davon ausgegangen 

wird, dass das Interesse der Kinder in allen 

Fällen vorrangig zu berücksichtigen ist.“

2.  Absatz 1 Satz 1 soll, wie bei den Bera-

tungen in der Genfer Arbeitsgruppe 

betont wurde, die Eltern gegen den aus-
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ufernden Eingriff des Staates schützen 

und auch zum Ausdruck bringen, dass 

die Eltern nicht auf einen staatlichen 

Eingriff warten dürfen, weil die Erzie-

hung und Entwicklung ihrer Kinder vor-

rangig in ihre Verantwortung fällt, vgl. 

UNO-Dokument E/CN.4/L.1560/Add. 14 

vom 11. März 1981, TZ 89. Innerstaatlich 

entspricht dem die Garantie des Eltern-

rechts in Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 GG: „Pfle-

ge und Erziehung der Kinder sind das 

natürliche Recht der Eltern und die 

zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“

3.  In der innerstaatlichen Diskussion ist die 

Befürchtung laut geworden, dass Absatz 1 

eine völkerrechtliche Verpflichtung 

begründete, den Grundsatz gleicher 

Elternverantwortlichkeit für die Erzie-

hung und Entwicklung des Kindes auch 

für nichteheliche Kinder einzuführen 

sowie für solche, deren Eltern dauernd 

getrennt leben oder geschieden sind. Die 

Auslegung trifft indessen nicht zu. Aus 

der Entstehungsgeschichte und aus dem 

Zusammenhang der Bestimmung mit 

den Parallelgarantien in Artikel 23 Abs. 4 

des Internationalen Paktes über bürger-

liche und politische Rechte und Artikel 5 

Buchstabe b des Übereinkommens zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminie-

rung der Frau ergibt sich vielmehr, dass 

der „Grundsatz“ der gemeinsamen Eltern-

verantwortung uneingeschränkt nur für 

die intakte Ehe verwirklicht werden kann. 

Für alle anderen Fälle – z. B. im Schei-

dungsfall, bei dauerndem Getrenntleben 

der Ehegatten und bei nichtehelichen 

Kindern – sind die Vertragsstaaten nicht 

daran gehindert, insbesondere für das 

Sorge- und Umgangsrecht die Rege-

lungen zu treffen, die durch das Interesse 

des Kindes geboten erscheinen, (Artikel 3 

Abs. 1 des Übereinkommens). Die Bun-

desregierung wird die insoweit aufgetre-

tenen Zweifel zum Anlass nehmen, um in 

der bei Hinterlegung der Ratifikationsur-

kunde von ihr abzugebenden Erklärung 

eine entsprechende Klarstellung vorzu-

nehmen; auf die Anlage zu dieser Denk-

schrift wird insoweit Bezug genommen.

4.  Die in Absatz 2 genannten Verpflich-

tungen sind allgemein gefasst. Die Ver-

tragsstaaten, die für den Ausbau von 

„Institutionen, Einrichtungen und 

Diens ten für die Betreuung von Kindern“ 

sorgen sollen, haben ein weites Ermessen, 

wie sie dabei vorgehen. In der Bundes-

republik Deutschland gibt es zahlreiche 

„Institutionen, Einrichtungen und 

Diens te“, die sich mit den Angelegen-

heiten von Kindern und Jugendlichen 

befassen, zum Teil auf privater, zum Teil 

auf Verbands- und zum Teil auf staat-

licher Ebene. Für den staatlichen Bereich 

ist insbesondere auf die Organe der 

öffentlichen Jugendhilfe wie z. B. die 

Jugendämter hinzuweisen. Rechtsgrund-

lage für die Tätigkeit der Jugendämter, 

aber auch für die Förderung freier Träger 

in diesem Bereich, ist das Achte Buch 

SGB (Kinder- und Jugendhilfe), das ein 

weites Spektrum allgemeiner Förde-

rungsleistungen und individueller  

Erziehungshilfen vorsieht.

5.  Dass berufstätige Eltern das Recht 

haben, die für sie in Betracht kommen-

den Kinderbetreuungsdienste und  

-einrichtungen (soweit vorhanden) zu 

benutzen – wozu Absatz 3 die Vertrags-

staaten verpflichtet – ist selbstverständ-

lich und wirft kein Problem auf. Pro-
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bleme rühren vielmehr daher, dass in der 

Bundesrepublik Deutschland eine ausrei-

chende Zahl von Kindergartenplätzen 

bisher noch fehlt. Das Übereinkommen 

verpflichtet die Vertragsstaaten nicht 

dazu, derartige Einrichtungen für alle 

Kinder zu schaffen. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass die Berufstätigkeit der 

Eltern und insbesondere der Mutter nicht 

das einzige Kriterium für die fortschrei-

tende Verwirklichung des in Absatz 3 

umschriebenen Rechts ist. Denn die Ein-

richtungen zur Tagesbetreuung von Kin-

dern, insbesondere Kindergärten, tragen 

der veränderten Lebenswirklichkeit von 

Kindern Rechnung, die sich in der immer 

häufiger fehlenden Geschwistererfah-

rung, fehlenden Spiel- und Begegnungs-

räumen auf Straßen und Plätzen für 

gleichaltrige Kindergruppen und einer 

starken Erwachsenenkonzentriertheit der 

Alltagssituation von Kindern zeigt. Die 

Bereitstellung solcher Einrichtungen ist 

aber eine der Voraussetzungen, um 

Erwerbstätigkeit und Familienerziehung 

besser miteinander verbinden zu kön-

nen. Für alleinerziehende Elternteile ist 

eine kindgerechte Betreuungsform die 

Voraussetzung dafür, weiterhin selbst den 

Lebensunterhalt erwirtschaften zu kön-

nen. Die Erwerbstätigkeit der Eltern ist 

daher ein, jedoch nicht der ausschließ-

liche Grund für dieVerpflichtung von 

Ländern und kommunalen Gebietskörper-

schaften zum bedarfsgerechten Ausbau 

der verschiedenen Formen der Tagesbe-

treuung für Kinder nach § 24 des Achten 

Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder- 

und Jugendhilfe. Die Darstellung der Ver-

sorgungssituation in der Bundesrepublik 

Deutschland in den verschiedenen For-

men der Tagesbetreuung kann im Einzel-

nen dem Bericht nach Artikel 44 überlas-

sen bleiben.

Zu Artikel 19

1.  Die Vertragsstaaten müssen nach Absatz 

1 Schutzmaßnahmen zugunsten von 

Kindern treffen, die sich in der Obhut 

von Eltern oder anderen Sorgeberech-

tigten befinden. Den in Absatz 1 genann-

ten Zielen dienen insbesondere die viel-

fältigen Hilfen im Rahmen des Achten 

Buches des Sozialgesetzbuchs – Kinder- 

und Jugendhilfe. Schutzmaßnahmen 

werden in der Bundesrepublik Deutsch-

land im Übrigen vor allem aufgrund des 

Gesetzes zum Schutz der Jugend in der 

Öffentlichkeit sowie des Gesetzes über 

die Verbreitung jugendgefährdender 

Schriften getroffen. Zudem genießen 

Kinder und Jugendliche gegenüber den 

Gefahren, die ihnen durch die Familie 

drohen, einen besonderen Schutz durch 

das Strafrecht. Zu nennen sind hier als 

einschlägige Strafvorschriften besonders 

§ 223 b (Misshandlung Schutzbefohle-

ner), § 170 d (Verletzung der Fürsorge- 

und Erziehungspflicht), § 174 (Sexueller 

Missbrauch von Schutzbefohlenen), 

§ 177 (Vergewaltigung), § 178 (Sexuelle 

Nötigung), § 179 (Sexueller Missbrauch 

Widerstandsunfähiger) und § 180 a Abs. 4 

StGB (Förderung der Prostitution bei 

Personen unter 21 Jahren).

2.  Absatz 1 verlangt Maßnahmen gegen 

„jede Form körperlicher Gewaltanwen-

dung“. Dies bedeutet nicht, dass die Ver-

tragsstaaten gehalten wären, jede auch 

maßvolle körperliche Züchtigung als 

Erziehungsmittel zu verbieten. Ein so 
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weitgehendes Verbot hat bei den Bera-

tungen des Artikels in der Genfer 

Arbeitsgruppe nicht zur Diskussion 

gestanden. Es ergibt sich auch nicht aus 

dem Wortlaut, weil der im authentischen 

englischen Text verwendete Begriff „vio-

lence“ so viel bedeutet wie „unlawful use 

of force“, also rechtswidrige Gewaltan-

wendung (Oxford Dictionary of Current 

English). Letztlich obliegt es damit den 

Vertragsstaaten, den Inhalt des Gewalt-

begriffs näher zu bestimmen.

3.  Absatz 2 gibt eine Aufzählung der in 

Betracht kommenden Schutzmaßnah-

men. Hierbei geht es vor allem auch um 

vorbeugende Maßnahmen, die ergriffen 

werden sollen, um die in Absatz 1 

beschriebene schlechte Behandlung von 

Kindern möglichst zu verhindern. Das 

neue Achte Buch des Sozialgesetzbuchs – 

Kinder- und Jugendhilfe – enthält eine 

Vielzahl von allgemeinen Förderungsleis-

tungen und individuellen Erziehungs-

hilfen mit dem Ziel, Eltern und andere 

Erziehungsberechtigte bei der Erziehung 

zu beraten und zu unterstützen und Kin-

der und Jugendliche vor Gefahren für ihr 

Wohl zu schützen. Einen Schwerpunkt 

bilden dabei ambulante Hilfen zur Erzie-

hung (wie z. B. die sozialpädagogische 

Familienhilfe). Sozialpädagogische Fami-

lienhilfe soll durch intensive Betreuung 

und Begleitung Familien in ihren Erzie-

hungsaufgaben, bei der Bewältigung von 

Alltagsproblemen, der Lösung von Kon-

flikten und Krisen, in Kontakt mit 

Ämtern und Institutionen unterstützen 

und Hilfe zur Selbsthilfe geben (§ 31 SGB 

VIII). Für akute Konflikte sieht das 

Gesetz auch die Möglichkeit der Bera-

tung von Kindern und Jugendlichen 

ohne Kenntnis des Personensorgebe-

rechtigten vor (§ 8 Abs. 3) sowie die Ver-

pflichtung des Jugendamts, ein Kind 

oder einen Jugendlichen in seine Obhut 

zu nehmen (§ 42 Abs. 2 und 3). Ist die 

Beschränkung bzw. der Entzug der Per-

sonensorge notwendig, so ist das Vor-

mundschaftsgericht anzurufen, das  

die notwendigen Maßnahmen nach  

§ 1666 BGB zu treffen hat.

Zu Artikel 20

1.  Das Übereinkommen geht davon aus, 

dass grundsätzlich die Familie die natür-

liche Umgebung „für das Wachsen und 

Gedeihen ihrer Mitglieder, insbesondere 

der Kinder“, ist; dort soll den Kindern 

„der erforderliche Schutz und Beistand 

gewährt werden“, vgl. Präambelabsatz 5. 

Ein Kind, das nicht – oder nicht mehr – 

in seiner Familie aufwachsen kann, ist 

darum besonders schutzbedürftig. Nach 

Absatz 1 soll das Kind dann „Anspruch 

auf den besonderen Schutz und Beistand 

des Staates“ haben. Praktisch wird dieser 

Schutz vor allem dadurch verwirklicht, 

dass staatliche Behörden wie z. B. die 

Jugendämter und Vormundschaftsge-

richte eingreifen, wenn die besondere 

Schutzbedürftigkeit des aus seiner fami-

liären Umgebung herausgelösten Kindes 

dies erfordert. Dies soll vor allem zu dem 

Zweck geschehen, das schutzbedürftige 

Kind einer anderen Form der Betreuung 

zuzuführen, Absatz 2.

2.  Welche „andere Form der Betreuung“ 

vorgesehen wird, bleibt dem Vertrags-

staat überlassen. Absatz 3 führt vier Bei-

spiele solcher Formen anderer Betreu-



68 Übereinkommen über die Rechte des Kindes

ung an. Abgesehen von der Kafala nach 

islamischem Recht sind sämtliche der 

genannten Betreuungsformen dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland 

geläufig. Dies gilt für die Unterbringung 

in einer Pflegefamilie (vgl. § 33 SGB VIII), 

für die Heimunterbringung (§ 34 SGB 

VIII) und für die Adoption (vgl. §§ 1741 

ff. BGB).

Zu Artikel 21

1.  Artikel 21 stellt Mindestanforderungen 

an die von den Vertragsstaaten bei der 

Adoption von Kindern zu beobachtende 

Praxis. Dabei wird vorausgesetzt, dass es 

sich um Vertragsstaaten handelt, „die das 

System der Adoption anerkennen oder 

zulassen“. Zu diesen Staaten gehört  

die Bundesrepublik Deutschland. Nach  

§ 1741 Abs. 1 BGB ist die Adoption 

(„Annahme als Kind“) zulässig, „wenn  

sie dem Wohl des Kindes dient und zu 

erwarten ist, dass zwischen dem Anneh-

menden und dem Kind ein Eltern-Kind- 

Verhältnis entsteht“. Damit ist zugleich 

gewährleistet, dass im innerstaatlichen 

Recht, wie in Artikel 21 Halbsatz 1 des 

vorliegenden Übereinkommens vorgese-

hen, „dem Wohl des Kindes bei der Adop-

tion die höchste Bedeutung zugemessen 

wird“. Zu den einzelnen Buchstaben des 

Halbsatzes 2 ist folgendes zu bemerken:

2.  Buchstabe a verlangt, dass die Adoption 

eines Kindes nur durch die zuständigen 

Behörden auf der Grundlage eines gesetz-

lichen Verfahrens über die Zulässigkeit 

der Adoption entschieden wird, nachdem 

insbesondere auch die nach innerstaat-

lichem Recht betroffenen Personen der 

Adoption „auf der Grundlage einer gege-

benenfalls erforderlichen Beratung“ 

zugestimmt haben. Diesen Anforderun-

gen wird durch § 1752 BGB Rechnung 

getragen, wonach die Adoption („Annah-

me als Kind“) auf Antrag des Anneh-

menden vom Vormundschaftsgericht 

ausgesprochen wird. Das Vormund-

schaftsgericht muss zunächst prüfen,  

ob die Voraussetzungen für die Adoption 

vorliegen. Dazu gehört auch, ob die erfor-

derlichen Einwilligungen in die Adoption 

erteilt sind; einwilligen müssen außer 

dem Kind (§ 1746 BGB) nach Maßgabe 

der §§ 1747 bis 1749 BGB auch die Eltern 

des Kindes sowie der Ehegatte des 

Annehmenden. Die Einwilligungserklä-

rung ist notariell zu beurkunden; § 1750 

Abs. 1 Satz 2 BGB. Damit ist gewährleistet, 

dass die einwilligenden Personen über  

die rechtliche Tragweite ihrer Erklärung 

belehrt werden, wie dies in § 17 Abs. 1 des 

Beurkundungsgesetzes vom 28. August 

1969 (BGBl I. S. 1513) vorgesehen ist.

3.  Buchstabe b will dem Handel mit Kin-

dern zu Adoptionszwecken entgegenwir-

ken. Eine internationale Adoption soll 

darum möglichst nur dann vorgenom-

men werden, „wenn das Kind nicht in 

seinem Heimatland in einer Pflege- oder 

Adoptionsfamilie untergebracht oder 

wenn es dort nicht in geeigneter Weise 

betreut werden kann“. Dies bedeutet 

indessen nicht, dass die Vertragsstaaten 

nach Buchstabe b verpflichtet wären, die 

Zulässigkeit der Adoption eines Kindes 

mit fremdem Heimatland an das Vorlie-

gen der genannten Voraussetzungen zu 

knüpfen. Denn dem Wortlaut des Buch-
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staben b lässt sich ein zwingendes Adop-

tionshindernis nicht entnehmen. Die 

Bestimmung spricht lediglich davon, 

dass bei fehlender anderweitiger Unter-

bringungsmöglichkeit des Kindes die 

internationale Adoption „als andere 

Form der Betreuung“ angesehen werden 

kann (vgl. auch Artikel 20 Abs. 3). Dies 

besagt noch nicht, dass sie als eine solche 

Betreuungsform nicht angesehen werden 

darf, wenn eine andere Unterbringungs-

möglichkeit im Heimatland bestanden 

hätte. Diese Auslegung steht mit dem 

Zweck der Bestimmung im Einklang. 

Denn das in Buchstabe b angesprochene 

Ziel kann nur verwirklicht werden, wenn 

der Heimatstaat des Kindes mitwirkt, 

indem er sich um eine anderweitige 

Unterbringung bemüht oder jedenfalls 

bescheinigt, dass die Unterbringung im 

Heimatland nicht möglich ist. Dies aber 

lässt sich nur im Rahmen internationaler 

Übereinkünfte erreichen, zu deren 

Abschluss die Vertragsstaaten in Buch-

stabe e angehalten werden.

4.  Buchstabe c will sicherstellen, dass bei 

internationalen Adoptionen gleichwer-

tige Schutzvorschriften eingehalten wer-

den, wie sie für innerstaatliche Adop-

tionen gelten. Dem ist dadurch genügt, 

dass das dem Schutz des anzuneh-

menden Kindes besonders förderliche 

Verfahren mit Prüfung der Adoptions-

voraussetzungen von Amts wegen durch 

das Vormundschaftsgericht einheitlich 

auch für internationale Adoptionen in 

der Bundesrepublik Deutschland gilt,  

vgl. insbesondere Artikel 23 EGBGB ein-

schließlich seines Satzes 2 in Verbindung 

mit § 1746 Abs. 1 Satz 4 BGB und Bericht 

des Rechtsausschusses des Deutschen 

Bundestages in Bundestags-Drucksache 

10/5632, S. 44.

5.  Buchstabe d hält im Interesse der 

Bekämpfung von Missbräuchen dazu  

an, die Entstehung unstatthafter Vermö-

gensvorteile für die Beteiligten zu unter-

binden. Dem wird insbesondere durch  

§ 14 a des Adoptionsvermittlungsgesetzes 

in der Neufassung vom 27. November 

1989 (BGBl. I S. 2016) Rechnung getragen.

6.  Buchstabe e verpflichtet die Vertrags-

staaten, zur Förderung der Ziele des Arti-

kels 21 internationale Übereinkünfte 

abzuschließen. Dem steht die Bundes-

republik Deutschland aufgeschlossen 

gegenüber. Hinzuweisen ist in diesem 

Zusammenhang auf das von ihr ratifi-

zierte Europäische Übereinkommen vom 

24. April 1967 über die Adoption von 

Kindern (BGBl. 1980 II S. 1093) sowie auf 

die unter Beteiligung der Bundesregie-

rung durchgeführten Vorarbeiten für ein 

Übereinkommen über die Adoption von 

Kindern aus dem Ausland, das auf der 

Siebzehnten Tagung der Haager Konfe-

renz für internationales Privatrecht 1993 

zeichnungsreif ausgehandelt werden soll.

Zu Artikel 22

1.  Die Rechte des vorliegenden Überein-

kommens stehen jedem Kind innerhalb 

der Hoheitsgewalt eines Vertragsstaates 

zu (Artikel 1, 2 Abs. 1); sie können somit 

ohne weiteres auch von einem in das 

Bundesgebiet eingereisten Kind in 

Anspruch genommen werden, „das die 



70 Übereinkommen über die Rechte des Kindes

Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt 

oder nach Maßgabe der anzuwendenden 

Regeln und Verfahren des Völkerrechts 

oder des innerstaatlichen Rechts als 

Flüchtling angesehen wird“. Flüchtlings-

kinder sind besonders schutzbedürftig. 

Damit sie ihre Rechte effektiv wahrneh-

men können, sollen ihnen die Vertrags-

staaten nach Absatz 1 „angemessenen 

Schutz und humanitäre Hilfe“ zuwenden. 

Dies soll die Flüchtlingskinder auch zur 

Wahrnehmung der Rechte befähigen,  

die in anderen internationalen Überein-

künften über Menschenrechte oder über 

humanitäre Fragen festgelegt sind, soweit 

sie für den Vertragsstaat völkerrechtlich 

bindend sind.

2.  Die Bundesrepublik Deutschland ist Ver-

tragsstaat des Genfer Abkommens vom 

28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) sowie  

des dazu vereinbarten Protokolls vom  

31. Januar 1967 (BGBl. 1969 II S. 1293). 

Flüchtlingskinder genießen darum hier 

alle Rechte, die sich durch die Anwendung 

des Genfer Abkommens ergeben. Sie sind 

z. B. nach Artikel 23 des Genfer Abkom-

mens in die öffentliche Fürsorge einbe-

zogen; sie genießen insoweit wie auch 

beim Empfang sonstiger Hilfeleistungen 

grundsätzlich die gleiche Behandlung 

wie Staatsangehörige des Aufnahme-

staates. Die Rechte nach dem Genfer 

Abkommen über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge decken sich im Übrigen weit-

hin mit den Parallelgarantien des vorlie-

genden Übereinkommens bzw. gehen 

jenen als die spezielleren vor.

3.  Hilfe zur Rechtswahrnehmung kann  

insbesondere notwendig sein, wenn ein 

Flüchtlingskind unbegleitet eingereist  

ist oder wenn es aus anderen Gründen 

durch keinen Elternteil oder sonst Sorge-

berechtigten betreut wird. In solchen Fäl-

len ist es Aufgabe der Jugendbehörde  

und des Vormundschaftsgerichts, die zur 

Abwendung von Gefahren für das Kind 

gebotenen Maßnahmen zu treffen. Diese 

können z. B. darin bestehen, dass das 

Kind in einer Familie oder in einem 

Heim untergebracht wird. Zu diesem 

Zweck kann ihm nach §  1666 BGB ein 

Vormund bestellt werden. Eine interna-

tionale Zuständigkeit für eine solche 

Maßnahme ergibt sich aus Artikel 9 des 

Haager Minderjährigenschutzüberein-

kommens (BGBl. 1971 II S. 217).

4.  Absatz 1 verpflichtet die Vertragsstaaten 

nicht, Kindern, die unbegleitet in einen 

Vertragsstaat einreisen wollen, um dort 

die Rechtsstellung eines Flüchtlings zu 

begehren, die Einreise zu erleichtern  

oder zu ermöglichen. Artikel 22 Abs. 1  

des Übereinkommens wirkt sich auf die 

innerstaatlichen Vorschriften über die 

Einreise und den Aufenthalt von Auslän-

dern nicht aus; er hindert insbesondere 

die Bundesrepublik Deutschland als Ver-

tragsstaat des vorliegenden Übereinkom-

mens nicht daran, einen Sichtvermerk-

zwang für Kinder vorzusehen (vgl. auch 

Nummer 5 zu Artikel 10). Um jeden 

denkbaren Zweifel darüber auszuschlie-

ßen, wird die Bundesregierung bei Hin-

terlegung der Ratifikationsurkunde in 

der von ihr abzugebenden Erklärung eine 

entsprechende Klarstellung vornehmen; 

auf die Erklärung im Anhang dieser 

Denkschrift wird dazu Bezug genommen.
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5.  Die Bundesregierung ist bereit, bei der 

Lösung von Flüchtlingsfragen interna-

tional zu kooperieren. Absatz 2, der die  

Vertragsstaaten dazu anhält, wirft darum 

für die Ratifizierung keine Probleme auf.

Zu Artikel 23

1.  Eine körperliche, geistige oder seelische 

Behinderung wirkt sich für denjenigen, 

der von ihr betroffen ist, als eine beson-

dere Belastung aus, die besondere Hilfen 

erfordert. Der Gedanke, dass gerade dem 

behinderten Kind solche Hilfen zuge-

wendet werden müssen, findet sich 

darum andeutungsweise schon in der 

Genfer Erklärung von 1924 (Nr. II) und 

vor allem in Artikel 5 der Erklärung der 

Rechte des Kindes von 1959, wo gesagt 

wird, dass das körperlich, geistig oder 

sozialbehinderte Kind „die besondere 

Behandlung, Erziehung und Fürsorge 

(erhält), die seine besondere Lage erfor-

dert“.

2.  Mit dem durch Artikel 23 anerkannten 

Recht des behinderten Kindes auf beson-

dere Hilfe zieht das Übereinkommen 

eine sich aus Artikel 5 der Erklärung der 

Rechte des Kindes ergebende Konse-

quenz und konkretisiert insoweit ein 

Recht, das als allgemeines Menschen-

recht in gewisser Weise bereits Anerken-

nung in Artikel 12 Abs. 1 des Interna-

tionalen Paktes über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte gefunden 

hat. Denn auf das dort verankerte „Recht 

eines jeden auf das für ihn erreichbare 

Höchstmaß an körperlicher und geistiger 

Gesundheit“ kann sich auch das behin-

derte Kind berufen.

3.  Innerstaatlich wird ein dem Artikel 23 

entsprechendes soziales Recht durch 

§ 10 des Sozialgesetzbuches – Allgemei-

ner Teil – (BGBl. 1975 I S. 3015) aner-

kannt. Die Anwendung dieser Vorschrift 

ist allerdings nicht auf behinderte Kin-

der beschränkt, sondern sie räumt 

jedem, der körperlich, geistig oder see-

lisch behindert ist, „ein Recht auf dieje-

nige Hilfe (ein), die notwendig ist, um

 1.  die Behinderung abzuwenden, zu 

beseitigen, zu bessern, ihre Verschlim-

merung zu verhüten oder ihre Folgen 

zu mildern,

 2.  ihm einen seinen eigenen Neigungen 

und Fähigkeiten entsprechenden Platz 

in der Gemeinschaft, insbesondere im 

Arbeitsleben, zu sichern“.

  Darin liegt kein Widerspruch zu Artikel 

23 des vorliegenden Übereinkommens. 

Denn soweit das Übereinkommen inter-

national anerkannte allgemeine Men-

schenrechte, darunter die bürgerlichen, 

politischen, wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Menschenrechte, als 

„Recht des Kindes“ verbürgt, will es diese 

Rechte nicht dem Kind vorbehalten wis-

sen, sondern lediglich unterstreichen, 

dass sie auch dem Kind zustehen. Im 

Übrigen sollen die im Sozialgesetzbuch 

gewährten sozialen Rechte nach § 1 des 

Sozialgesetzbuches – Allgemeiner Teil – 

dazu beitragen, „gleiche Vorausset-

zungen für die freie Entfaltung der Per-

sönlichkeit, insbesondere auch für junge 

Menschen, zu schaffen“.

4.  Das Recht auf Behindertenhilfe ist ein 

soziales Recht. Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des 

Sozialgesetzbuches – Allgemeiner Teil – 

können aus den dort genannten sozialen 

Rechten (klagbare) Ansprüche nur inso-
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weit hergeleitet werden, als deren 

Voraussetzungen und Inhalt durch 

besondere gesetzliche Vorschriften 

bestimmt sind. Dies gilt auch für die  

Verpflichtung nach Artikel 23 des vorlie-

genden Übereinkommens, die die Ver-

tragsstaaten durch innerstaatliche Maß-

nahmen zu erfüllen haben; sie haben 

dabei einen Ermessensspielraum. In der 

Bundesrepublik Deutschland wird den 

Maßnahmen zur Hilfe der Behinderten 

besondere öffentliche Aufmerksamkeit 

gewidmet. Dies zeigt sich auch darin,  

dass die Bundesregierung dem Deutschen 

Bundestag seit 1982 einmal in der Legis-

laturperiode einen Bericht über die Lage 

der Behinderten vorlegt. Auf die Berichte 

in Bundestagsdrucksachen 10/1233 und 

11/4455 wird dazu verwiesen.

Zu Artikel 24

1.  Das in Absatz 1 genannte Recht des Kin-

des „auf das erreichbare Höchstmaß an 

Gesundheit“ wird für jeden Menschen 

bereits in Artikel 12 des Internationalen 

Paktes über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte garantiert. Artikel 24 

bekräftigt, dass dieses allgemeine soziale 

Menschenrecht auf Gesundheit auch 

Kindern zusteht und führt in Absatz 2 

und 3 eine Vielzahl weiterer Beispiels-

fälle für Maßnahmen an, die die Ver-

tragsstaaten ergreifen sollen, um das 

Recht des Kindes auf Gesundheit zu  

verwirklichen.

2.  Maßnahmen, wie sie Artikel 24 vor-

schreibt oder empfiehlt, um das Recht 

des Kindes auf Gesundheit zu verwirk-

lichen, sind in der Bundesrepublik 

Deutschland Teil der auf allen  staatlichen 

Ebenen und in den Gemeinden ver-

folgten Gesundheitspolitik, über die im 

Einzelnen nach Artikel 44 berichtet wer-

den wird. Dies gilt auch für die in Absatz 

4 angesprochene internationale Zusam-

menarbeit mit besonderer Berücksichti-

gung der Hilfsaktionen für Entwick-

lungsländer.

Zu Artikel 25

Die Bestimmung legt fest, dass ein behörd-

lich untergebrachtes Kind Anspruch darauf 

hat, dass die ihm gewährte Behandlung 

sowie alle anderen für seine Unterbringung 

belangvollen Umstände regelmäßig über-

prüft werden; dem wird innerstaatlich ins-

besondere durch die nach dem Achten 

Buch des Sozialgesetzbuches vorgesehene 

Überprüfung der Pflegeperson (§ 37 Abs. 3 

SGB VIII), bei privat vereinbarten Pflege-

verhältnissen durch die Pflegekinderauf-

sicht (§ 44 SGB VIII) und bei Heimen und 

anderen Einrichtungen durch die örtliche 

Prüfung (§ 46 SGB VIII) entsprochen.

Zu Artikel 26

1.  Das soziale Menschenrecht auf Zugang 

zur Sozialversicherung ist bereits in 

Artikel 9 des Internationalen Paktes über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte verankert und von der Bundesre-

publik Deutschland als Paktstaat aner-

kannt. Als ein jedermann zustehendes 

soziales Recht wird es innerstaatlich in  

§ 4 des Sozialgesetzbuches – Allgemeiner 

Teil – gewährleistet. Absatz 1 bekräftigt, 

dass das Recht „auf Leistungen der sozi-
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alen Sicherheit einschließlich der Sozial-

versicherung“ auch Kindern zusteht.  

Ob und inwieweit die Vertragsstaaten 

 Leistungen aus der Sozialversicherung 

oder ob sie andere „Leistungen der  sozialen 

Sicherheit“ gewähren, wird in Absatz 1 

nicht präzisiert und ist darum dem 

Ermessen der Vertragsstaaten anheim-

gestellt.

2.  In der Bundesrepublik Deutschland sind 

Kinder in vielfältiger Weise in das System 

der sozialen Leistungen und  insbesondere 

auch in das Sozialversicherungssystem 

einbezogen, selbst wenn sie dort – insbe-

sondere in Ermangelung eines Beschäfti-

gungsverhältnisses – keinen eigenstän-

digen Versicherungsschutz genießen. In 

solchen Fällen haben sie regelmäßig einen 

aus der Versicherung der Eltern oder eines 

Elternteils abgeleiteten Leistungsanspruch. 

So erhalten Kinder z. B. in der gesetzlichen 

Rentenversicherung beim Tod der Eltern 

oder eines Elternteils eine Waisenrente. 

Die nähere Darstellung bleibt dem Bericht 

nach Artikel 44 des vorliegenden Überein-

kommens vorbehalten. Dies gilt auch für 

die in Absatz 2 angesprochenen Modali-

täten der Leistungsbemessung.

Zu Artikel 27

1.  Das Recht auf einen angemessenen 

Lebensstandard ist als ein allgemeines, 

jedermann zustehendes soziales Men-

schenrecht bereits in Artikel 11 des Inter-

nationalen Paktes über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte anerkannt 

und für die Bundesrepublik Deutschland 

als Paktstaat verbindlich. Artikel 27 des 

vorliegenden Übereinkommens bekräf-

tigt, dass dieses Recht auch und insbe-

sondere Kindern zusteht; diese Bestim-

mung konkretisiert überdies das allge-

meine Recht auf angemessenen Lebens-

standard unter Berücksichtigung der 

besonderen Bedürfnisse des Kindes. Dies 

ergibt sich daraus, dass Absatz 1 auf den 

Lebensstandard abstellt, der nach der 

körperlichen, geis tigen, seelischen, sitt-

lichen und sozialen Entwicklung des 

Kindes angemessen ist.

2.  Da ein Kind in der Regel in seiner Familie 

aufwachsen soll (Präambelabsatz 5, 6), ist 

es nach Absatz 2 in erster Linie Aufgabe 

der Eltern, für den Unterhalt des Kindes 

aufzukommen. Innerstaatlich trägt die-

sem Erfordernis Artikel 6 Abs. 2 GG Rech-

nung; außerdem ist auf die Regelung der 

Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber 

ihren Kindern zu verweisen (§§ 1601 ff. 

BGB und – für nichteheliche Kinder –  

§§ 1615 a ff. BGB).

3.  Sind die Eltern nicht in der Lage, für  

den Unterhalt des Kindes zu sorgen,  

und erfüllen sie die ihnen obliegenden 

Unterhaltspflichten nur teilweise oder 

gar nicht, so soll nach Absatz 3 die 

Bedürftigkeit des Kindes durch die von 

den Vertragsstaaten ergriffenen Maß-

nahmen behoben werden. Für die Bun-

desrepublik Deutschland ist hier vor 

allem auf die nach dem Bundessozial-

hilfegesetz zu gewährende Sozialhilfe  

zu verweisen, die eingreift, wenn anders 

der Bedarf des Kindes nicht gedeckt 

werden kann. Das Bundessozialhilfege-

setz will jedem, der in der Bundesrepu-

blik Deutschland lebt, die Möglichkeit 

geben, ein der Würde des Menschen 

entsprechendes Leben zu führen.  
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Das Kind hat hiernach, wenn die gesetz-

lichen Voraussetzungen vorliegen,  

auf die meisten der vorgesehenen 

Leistungen einen klagbaren Rechtsan-

spruch.

4.  Dem Kind muss nach Absatz 4 die Gel-

tendmachung und gerichtliche Durch-

setzung seiner Unterhaltsansprüche von 

den Vertragsstaaten erleichtert werden. 

In der Bundesrepublik Deutschland 

geschieht dies z. B. in der Weise, dass 

dem auf Unterhalt klagenden Kind Pro-

zesskostenhilfe gewährt wird und dass 

Unterhaltsansprüche in bestimmten 

Abständen den veränderten Lebens-

haltungskosten angepasst werden, ins-

besondere durch die Regelunterhalt- 

Verordnung vom 27. Juni 1970 (BGBl. I  

S. 1010). Ferner ist besonders auf das 

Unterhaltsvorschussgesetz vom 23. Juli 

1979 (BGBl. I S. 1184) hinzuweisen, 

durch das der Unterhalt von Kindern 

alleinstehender Mütter oder Väter 

sichergestellt wird. Der Eingehung 

internationaler Verpflichtungen zu den 

in Absatz 4 genannten Zwecken steht 

die Bundesrepublik Deutschland auf-

geschlossen gegenüber, wie sich z. B. 

daraus ergibt, dass sie Vertragsstaat des 

New Yorker Übereinkommens vom  

20. Juni 1956 über die Geltendmachung 

von Unterhaltsansprüchen im Ausland 

(BGBl. 1959 II S. 149) ist.

Zu Artikel 28

1.  Das Recht auf Bildung ist als allgemeines 

kulturelles Menschenrecht bereits in 

Artikel 13 des Internationalen Paktes 

über wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte verankert und von der Bun-

desrepublik Deutschland als Paktstaat 

anerkannt. Dieses Recht, das nach Artikel 

13 des Paktes für jedermann gilt, seiner 

Natur nach aber für Kinder von beson-

derer Bedeutung ist, ist in Artikel 28 des 

vorliegenden Übereinkommens bekräf-

tigt und zum Teil konkretisiert worden. 

Zu Absatz 1 Buchstabe a bis e ist auf Fol-

gendes hinzuweisen:

 –  zu Buchstabe a: Alle Kinder werden mit 

der Vollendung des 6. Lebensjahres 

schulpflichtig. Es besteht Schulgeld-

freiheit.

 –  zu Buchstabe b: Auf der für alle Kinder 

gemeinsamen Grundschule bauen die 

allgemeinbildenden Sekundarschulen 

auf, so die Hauptschule, die Realschule, 

das Gymnasium. Daneben gibt es in 

allen Bundesländern Gesamtschulen. 

Schüler der Sekundarschulen im allge-

meinbildenden und berufsbildenden 

Bereich haben ab Jahrgangsstufe 10 

einen Anspruch auf staatliche finan-

zielle Unterstützung in Form eines 

Zuschusses, wenn dringende Gründe 

einen auswärtigen Schulbesuch erfor-

dern.

 –  zu Buchstabe c: Das Zeugnis der allge-

meinen oder fachgebundenen Hoch-

schulreife für ein Studium in einem 

Universitätsstudiengang wird nach 

13 aufsteigenden Schuljahren am Ende 

der Oberstufe des Gymnasiums oder 

der berufsbezogenen Bildungsgänge 

der Sekundarstufe II, die auch zur allge-

meinen Hochschulreife führen, erwor-

ben. Abendgymnasien für Berufstätige, 

Einstufungsprüfungen sowie Kollegs 

und besondere Prüfungen für den 

Hochschulzugang besonders befähig-

ter Berufstätiger sind weitere Möglich-
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keiten, die allgemeine Hochschulreife 

zu erwerben. Ein Zeugnis mit Fach-

hochschulreife, das zu einem Studium 

in einem Fachhochschulstudiengang 

berechtigt, wird grundsätzlich nach 

einer zwölfjährigen schulischen Ausbil-

dung (u. a. durch den Abschluss an einer 

Fachoberschule) erworben. Diese 

Berechtigung kann auch auf besonde-

ren Wegen (u. a. aufgrund einer Prüfung 

für besonders befähigte Berufstätige) 

erworben werden.

 –  zu Buchstabe d: In der Bundesrepublik 

Deutschland wird den Anforderungen 

des Buchstaben d durch Beratungs-

dienste entsprochen, die sowohl von 

den Bildungsverwaltungen (Kultusmi-

nisterien und Wissenschaftsministerien 

der Bundesländer) als auch von der 

Arbeitsverwaltung (Bundesanstalt für 

Arbeit) eingerichtet sind.

 –  zu Buchstabe e: Verstöße gegen die 

bestehende Schulpflicht kommen nur 

vereinzelt vor. Zur Förderung schwä-

cherer Schüler besteht in den Schulen 

eine Vielzahl von Förderungsmaßnah-

men. 

Die Darstellung weiterer Einzelheiten bleibt 

dem Bericht nach Artikel 44 des vorliegen-

den Übereinkommens vorbehalten.

2.  Die nach Absatz 2 vorgeschriebene Ein-

haltung der Schuldisziplin unter Wah-

rung der Menschenwürde des Kindes 

wird innerstaatlich dadurch verwirklicht, 

dass bei einem Verstoß des Schülers 

gegen Pflichten, die ihm innerhalb des 

Schulverhältnisses obliegen, Erziehungs-

maßnahmen Vorrang vor Ordnungsmaß-

nahmen haben. Reichen Erziehungsmaß-

nahmen (Gespräch mit dem Schüler, 

Ermahnung, Beauftragung mit zusätz-

lichen Aufgaben, Nachholen versäumten 

Unterrichts usw.) nicht aus, kommen  

als Ordnungsmaßnahmen in Betracht: 

schriftlicher Verweis, Umsetzung in eine 

Parallelklasse, zeitweiser Ausschluss vom 

Unterricht oder Verweisung von der 

Schule. Körperliche Züchtigung ist aus-

drücklich untersagt.

3.  Der in Absatz 3 geforderten internationa-

len Zusammenarbeit im Bildungswesen 

misst die Bundesrepublik Deutschland 

große Bedeutung bei. Als Mitglied welt-

weiter, überregionaler und regionaler 

Organisationen (z. B. UNESCO, OECD, EG 

und Europarat) ist sie aktiv an allen Maß-

nahmen beteiligt, die im Rahmen dieser 

Organisationen zur Förderung der Koo-

peration, des Austausches, des Wissen-

schaftstransfers und des gleichen 

Zugangs zu wissenschaftlichen und tech-

nischen Kenntnissen unternommen 

werden.

Zu Artikel 29

1.  Absatz 1 erklärt eine Reihe von Erzie-

hungszielen als für die Schulerziehung 

verbindlich, die – wenngleich nicht in der-

selben Weise spezifiziert – bereits in Artikel 

26 Abs. 2 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte postuliert und in Artikel 

13 Abs. 1 Satz 2 des Internationalen Paktes 

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte, verbindlich auch für die Bundesre-

publik Deutschland als Paktstaat, veran-

kert sind. Die in den Buchstaben a bis e im 

Einzelnen genannten Ziele sind darum für 

die Bundesrepublik Deutschland nicht 

neu und durch eine Reihe von  Beschlüssen 
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der Kultusministerkonferenz innerstaat-

lich verbindlich festgelegt worden.  

Die Darstellung der Einzelheiten kann 

dem Bericht nach Artikel 44 dieses Über-

einkommens vorbehalten bleiben.

2.  Aus Absatz 1 Buchstabe c, wonach die 

Erziehung des Kindes u. a. auf die Achtung 

vor „seiner kulturellen Identität, seiner 

Sprache und seinen kulturellen Werten“ 

sowie die Achtung „gegebenenfalls des 

Landes, aus dem es stammt“, gerichtet sein 

soll, kann nicht gefolgert werden, dass 

Kinder von Gastarbeiterfamilien oder 

Kinder sonst fremder Herkunft einen 

Anspruch darauf hätten, im Aufenthalts-

land in ihrer Muttersprache unterrichtet 

zu werden. Ein von Jugoslawien einge-

brachter Antrag, mit dem eine Verpflich-

tung der Vertragsstaaten begründet wer-

den sollte, Kindern aus Gastarbeiterfami-

lien mit staatlichen Maßnahmen zu hel-

fen, sich in ihrer Muttersprache zu üben 

und kulturelle Bindungen mit ihrem Hei-

matland zu pflegen, fand keinen Konsens, 

vgl. UNO-Dokument E/CN.4/1989/48 

vom 2. März 1989, S. 138/139. Die dafür 

ausschlaggebenden Bedenken dürften 

letztlich in der Überzeugung gelegen 

haben, dass den Vertragsstaaten die Ent-

scheidung über diese für die künftige 

Struktur der Nation wesentliche Frage im 

Rahmen und nach Maßgabe ihrer jeweili-

gen Integrationspolitik vorbehalten blei-

ben muss. Aus denselben Gründen ist 

auch eine Erstreckung der Schulpflicht 

auf nicht anerkannte Asylbewerber vom 

Übereinkommen nicht gefordert. Dies 

wird mit Ziffer II Nr. 2 der von der Bun-

desregierung bei Niederlegung der Ratifi-

kationsurkunde abzugebenden Erklärung 

(Anlage zur Denkschrift) klargestellt.

3.  Das Recht zur Errichtung von Privat-

schulen, das in Absatz 2 in Anlehnung  

an Artikel 13 Abs. 4 des Internationalen 

Paktes über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte angesprochen wird, 

ist innerstaatlich durch das Grundrecht 

nach Artikel 7 Abs. 4 GG garantiert.

Zu Artikel 30

Die Minderheitenrechte, die Artikel 30  

für die Kinder ethnischer, religiöser oder 

sprachlicher Minderheiten garantiert, ent-

sprechen den Minderheitenrechten nach 

Artikel 27 des Internationalen Paktes über 

bürgerliche und politische Rechte. Für Arti-

kel 30 des vorliegenden Übereinkommens 

ist daher vorauszusetzen, dass eine Minder-

heit im Sinne des Artikels 27 des Paktes vor-

liegt. Diese Voraussetzungen werden in der 

Bundesrepublik Deutschland allein von der 

dänischen Minderheit in Schleswig-Hol-

stein und von der sorbischen Minderheit in 

der Lausitz erfüllt. Diese Minderheiten ver-

fügen über eigene Schulen, die die Kinder 

dieser Minderheiten ungehindert besuchen 

dürfen. Auch sonst sind die Angehörigen 

dieser Minderheiten frei, ihre in Artikel 30 

angeführten Rechte auszuüben. Die Bun-

desrepublik Deutschland geht mit den von 

ihr zusammen mit Dänemark getroffenen 

Regelungen der Rechte der dänischen Min-

derheit über die Anforderungen des Artikels 

30 dieses Übereinkommens überdies erheb-

lich hinaus.

Zu Artikel 31

1.  Das in Absatz 1 anerkannte Recht des 

Kindes auf Ruhe und Freizeit sowie auf 
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Spiel und altersgemäße Freizeitbeschäfti-

gung hat in den Garantien der geltenden 

internationalen Übereinkommen zum 

Schutz der Menschenrechte kein unmit-

telbares Vorbild. Es steht jedoch in inne-

rer Beziehung zu dem in Artikel 7 Buch-

stabe d des Internationalen Paktes über 

wirtschaftliche und soziale Rechte veran-

kerten Anspruch auf Arbeitspausen,  

Freizeit, eine angemessene Begrenzung 

der Arbeitszeit, regelmäßigen bezahlten 

Urlaub sowie Vergütung gesetzlicher  

Feiertage, indem es den diesem Recht 

zugrunde liegenden Gedanken für die 

besondere Lage eines Kindes, das noch 

nicht in einem Arbeitsverhältnis steht, 

nutzbar macht. Das in Absatz 1 weiterhin 

garantierte Recht auf freie Teilnahme  

am kulturellen und künstlerischen  

Leben bekräftigt dagegen für das Kind im 

Wesentlichen ein schon in Artikel 15 des 

Internationalen Paktes über wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Rechte aner-

kanntes kulturelles Menschenrecht, das 

jedermann zusteht.

2.  Absatz 2 verpflichtet die Vertragsstaaten, 

das in Absatz 1 genannte Recht zu fördern. 

Wie alle im vorliegenden Übereinkom-

men garantierten Rechte können auch  

die Rechte nach Artikel 31 vom Kind nur 

nach Maßgabe der den Eltern oder sons-

tigen erziehungsberechtigten Personen 

vorbehaltenen Befugnisse ausgeübt wer-

den (vgl. Artikel 5 des Übereinkommens). 

In der Bundesrepublik Deutschland wird 

daher zwar das Recht des Kindes auf Ruhe 

und Erholung, auf Spiel und altersgemäße 

Freizeitbeschäftigung sowie auf freie Teil-

nahme am Kulturleben durch staatliche 

oder staatlich geförderte Maßnahmen 

freier Träger (Jugendverbände, Jugend-

wohlfahrtsverbände) gefördert, seine Ver-

wirklichung fällt überwiegend aber in den 

Tätigkeits- und Verantwortungsbereich 

des Elternhauses. Als staatliche Maßnah-

me sind die Ferienregelungen  besonders 

zu erwähnen, die für Kinder von Bedeu-

tung sind, die die Schule besuchen, sowie 

die Durchführung und Förderung von 

Klassenfahrten. Außerschulische Maß-

nahmen der Jugendbildung und der Kin-

der- und Jugenderholung sieht insbeson-

dere § 11 des Achten Buches des Sozialge-

setzbuches vor.

Zu Artikel 32

1.  Artikel 32 konkretisiert Artikel 10 Nr. 3 

Satz 2 des Internationalen Paktes über 

wirtschaftliche und soziale Rechte („Kin-

der und Jugendliche sollen vor wirt-

schaftlicher und sozialer Ausbeutung 

geschützt werden.“). Dementsprechend 

erkennen die Vertragsstaaten in Absatz 1 

das Recht des Kindes auf Schutz vor wirt-

schaftlicher Ausbeutung und vor seiner 

Heranziehung zu einer seiner Entwick-

lung schädlichen Arbeit an. Dies bedeutet, 

wie sich aus Absatz 2 der Bestimmung 

ergibt, praktisch vor allem, dass die Ver-

tragsstaaten Maßnahmen auf dem 

Gebiete des Jugendarbeitsschutzes ergrei-

fen müssen, und zwar auch „unter 

Berücksichtigung internationaler Über-

einkünfte“. Diese Formulierung meint, 

wie dies auch sonst im Übereinkommen 

der Fall ist, nur solche internationalen 

Verträge, denen die Vertragsstaaten des 

vorliegenden Übereinkommens beigetre-

ten sind. Um jedes Missverständnis über 

die Tragweite des Artikel 32 Abs. 2 unter 

diesem Aspekt auszuschließen, hat die 

Delegation der Bundesrepublik Deutsch-

land nach Abschluss der Beratungen des 
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vorliegenden Übereinkommens eine 

entsprechende Interpretationserklärung 

zu Protokoll gegeben, vgl. UNO-Doku-

ment E/CN.4/1989/48 vom 2. März 1989, 

S. 139 TZ 721.

2.  Den Anforderungen des Absatzes 2 trägt 

innerstaatlich vor allem das Jugendarbeits-

schutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I  

S. 965) Rechnung. Absatz 2 Buchstabe a  

verlangt nicht, dass für die Zulassung zur 

Beschäftigung ein einheitliches, ausnahms-

los für alle Minderjährigen und für alle 

Beschäftigungen geltendes Mindestalter 

festzulegen wäre. Die „Feststellung eines 

Mindestalters“ liegt auch vor, wenn je nach 

Art der Beschäftigung für Jugendliche über 

vierzehn Jahren und für Kinder unterhalb 

dieses Alters unterschiedliche Mindestalter 

festgesetzt werden. Auch insoweit hat die 

Delegation der Bundesrepublik Deutsch-

land nach Abschluss der Beratungen eine 

Interpretationserklärung zu Protokoll 

gegeben, vgl. wie bei Nummer 1 angegeben.

Zu Artikel 33

Der Missbrauch von Betäubungsmitteln 

und Rauschgiften ist kein Problem, das 

allein Kinder betrifft. Andererseits ist aner-

kannt, dass Kinder bei der Bekämpfung  

des Betäubungsmittelmissbrauchs eines 

besonderen Schutzes bedürfen, zumal da  

die Abgabe von Rauschgift an Kinder oder 

deren Einbeziehung in die Drogenkrimina-

lität als besonders verwerflich zu beurteilen 

ist. Nach § 29 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung 

mit Satz 2 Nr. 3 des Betäubungsmittelge-

setzes vom 28. Juli 1981 (BGBl. I S. 681) ist es 

daher in der Regel als ein mit Freiheitsstrafe 

von nicht unter einem Jahr bis zu 15 Jahren 

bedrohter besonders schwerer Fall an - 

zusehen, wenn der Täter „als Person über  

21 Jahre Betäubungsmittel an eine Person 

unter 18 Jahren abgibt, verabreicht oder 

zum unmittelbaren Verbrauch überlässt“. 

Die Bestimmung verlangt Maßnahmen 

auch des Sozialwesens und der Erziehung. 

Sie werden in der Bundesrepublik Deutsch-

land in vielfältiger Weise getroffen, etwa im 

Rahmen der Schule, durch Aufklärung der 

Öffentlichkeit, durch besondere Hilfsange-

bote für junge Süchtige oder durch Angebo-

te des erzieherischen Kinder- und Jugend-

schutzes nach § 14 SGB VIII.

Zu Artikel 34

Nach dieser Bestimmung sind die Vertrags-

staaten verpflichtet, Maßnahmen zu ergrei-

fen, um Kinder vor allen Formen sexueller 

Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs zu 

schützen. Für die Bundesrepublik Deutsch-

land sind insbesondere die Strafvorschrif ten 

der §§ 174, 176, 180, 180 a, 182 und 184 StGB 

zu erwähnen. Aus Satz 2 Buchstabe a kann 

nicht gefolgert werden, dass der durch § 182 

Abs. 1 StGB vorgesehene Schutz eines Mäd-

chens unter sechszehn Jahren vor Verfüh-

rung entsprechend der Begriffsbestimmung 

des Kindes in Artikel 1 des vorliegenden 

Übereinkommens auf achtzehn Jahre und 

unter Einbeziehung auch männlicher 

Jugendlicher (vgl. Artikel 2 Abs. 1 „ohne 

Unterschied des Geschlechts“) erweitert wer-

den müsste. Denn nach Satz 2 Buchstabe a 

sollen Kinder nur davor geschützt werden, 

zur Beteiligung an „rechtswidrigen“ sexuellen 

Handlungen überredet zu werden. Den Ver-

tragsstaaten bleibt damit die Ausübung eines 

kriminalpolitischen Ermessens bei der 

Bestimmung der Strafbarkeit solcher Hand-
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lungen vorbehalten, wenngleich dieses 

Ermessen unter Berücksichtigung der 

Grundsätze des Artikels 3 Abs. 1 des Überein-

kommens auszuüben ist. In diesem Zusam-

menhang versteht es sich von selbst, dass das 

Problem des sexuellen Missbrauchs von  

Kindern vielfältige Aspekte bietet, die über 

den Einsatz des Strafrechts hinausgehen.  

In Betracht kommen auch die Angebote des 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

sowie die Hilfen zur Erziehung nach dem 

Achten Buch des Sozialgesetzbuchs.

Zu Artikel 35

Nach Artikel 35 haben die Vertragsstaaten 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Entfüh-

rung und den Handel mit Kindern zu ver-

hindern. Dem wird innerstaatlich insbeson-

dere durch die §§ 234 ff. StGB sowie durch  

§ 14 des Adoptionsvermittelungsgesetzes 

Rechnung getragen, im Einzelfall bietet 

auch § 181 StGB (Menschenhandel) Schutz. 

Zur Verhinderung des Handels mit Kindern, 

insbesondere Mädchen, ist die Bundesrepu-

blik Deutschland auch internationale Bin-

dungen eingegangen. Auf das Protokoll vom 

4. Mai 1949 (BGBl. 1972 II S. 1074) wird in 

diesem Zusammenhang besonders verwie-

sen.

Zu Artikel 36

Die durch Artikel 36 begründete Verpflich-

tung der Vertragsstaaten, das Kind vor allen 

„sonstigen“, das Wohl des Kindes in irgend-

einer Weise beeinträchtigenden Formen der 

„Ausbeutung“ zu schützen, hat in das Über-

einkommen Eingang gefunden, um es 

gegenüber anderen  internationalrechtlichen 

Garantien des Kindesschutzes nicht zu ver-

kürzen. Zwar verlangt Artikel 32 den Schutz 

vor „wirtschaftlicher“ und Artikel 34 den 

Schutz des Kindes vor „sexueller“ Ausbeu-

tung. Daraus soll aber nicht gefolgert wer-

den, dass andere denkbare Formen der Aus-

beutung des Kindes von dem Übereinkom-

men nicht erfasst werden. Dies wurde bei 

den Verhandlungen insbesondere für den in 

Artikel 10 Nr. 3 Satz 2 des Internationalen 

Paktes für wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte genannten Fall der „sozialen Aus-

beutung“ betont, vgl. UNO-Dokument E/

CN.4/1987/25 vom 9. März 1987, S. 22 TZ 91. 

Wegen des unbestimmten Inhalts dieses 

Begriffs ist davon auszugehen, dass den Ver-

tragsstaaten durch die Bestimmung ein 

weitgespannter Regelungsspielraum einge-

räumt ist. Eine konkret-aktuelle Bedeutung 

wird ihr derzeit für die Bundesrepublik 

Deutschland angesichts der Vielzahl sonst 

vorgesehener Schutzmaßnahmen kaum 

zukommen.

Zu Artikel 37

1.  Artikel 37 bekräftigt, dass die allgemeinen 

Menschenrechtsgarantien, die für das 

Strafverfahren von Bedeutung sind, auch 

im Strafverfahren gegen Kinder zu beach-

ten sind. Dies geschieht in der Weise, dass 

die für das Straf- und Strafverfahrensrecht 

wesentlichen Menschenrechtsgarantien 

des Internationalen Paktes über bürger-

liche und politische Rechte in Artikel 37 

mit der Maßgabe wiederholt werden, dass 

als Rechtsinhaber das Kind genannt wird. 

Ein Rechtsangleichungsbedarf ergibt sich 

darum nicht, weil zu den Vertragsstaaten 

des genannten Paktes auch die Bundesre-

publik Deutschland gehört. Über die 
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Erfüllung der mit dem Pakt übernom-

menen Verpflichtungen hat die Bundes-

regierung dem Ausschuss für Menschen-

rechte nach Artikel 40 des zitierten Paktes 

mehrfach berichtet. Die Bundesregierung 

geht darum davon aus, dass die Bundesre-

publik Deutschland mit Artikel 37 des vor-

liegenden Übereinkommens keine weiter-

gehenden Verpflichtungen übernimmt, als 

sie diese mit der Ratifizierung des Interna-

tionalen Paktes über bürgerliche und poli-

tische Rechte übernommen hat.

2.  Das in Buchstabe a Satz 1 aufgestellte  

Verbot, das Kind zu foltern oder es grau-

samer, unmenschlicher oder erniedri-

gender Behandlung oder Strafe zu unter-

werfen, ist als allgemeines Menschen-

recht in Artikel 7 des Internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte verankert. Satz 2 wiederholt das 

Verbot der Verhängung der Todesstrafe 

für Straftaten, die von Personen unter 

achtzehn Jahren begangen worden sind; 

dieses ergibt sich bereits aus Artikel 6  

Abs. 5 des Paktes. Über die Paktgarantien 

hinaus geht das in Nummer 1 ebenfalls 

vorgesehene Verbot, für derartige Taten 

eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne 

die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung 

zu verhängen. Für die Bundesrepublik 

Deutschland spielt dies keine Rolle, weil 

nach § 18 Abs. 1 des Jugendgerichtsge-

setzes das Höchstmaß der Jugendstrafe 

zehn Jahre beträgt.

3.  Buchstabe b Satz 1 wiederholt die sich 

bereits aus Artikel 6 Abs. 1 des Paktes erge-

benden Garantien. Satz 2 geht über Artikel 

6 Abs. 3 des Paktes hinaus und gibt dem 

Kind Anspruch auf Strafhaft „als letztes 

Mittel und für die kürzeste Zeit“. Diese 

Bestimmung ist nicht so zu verstehen, dass 

Jugendstrafen nur von möglichst kurzer 

absoluter Dauer verhängt werden dürften. 

Dagegen spräche nicht nur die durch 

Buchstabe a Satz 2 eröffnete Möglichkeit, 

auch gegen einen Jugendlichen eine 

lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen. 

Eine solche Auslegung stünde vor allem 

mit dem – auch durch Artikel 40 Abs. 1  

des vorliegenden Übereinkommens  

anerkannten – erzieherischen Zweck der 

Jugendstrafe nicht in Einklang, der es 

erforderlich machen kann, die Dauer  

der Jugendstrafe nicht möglichst kurz zu 

bemessen, sondern so, dass der mit ihr  

verfolgte erzieherische Zweck möglichst 

umfassend erreicht wird. § 18 des Jugend-

gerichtsgesetzes entspricht diesen Anfor-

derungen.

4.  Buchstabe c Satz 1 bekräftigt Menschen-

rechtsgarantien, die sich für jedermann 

bereits aus Artikel 10 Abs. 1 und Abs. 3 

Satz 2 des Paktes ergeben. Das in Artikel 

10 Abs. 3 Satz 2 des Paktes aufgestellte 

Gebot, jugendliche Straffällige beim 

Strafvollzug von Erwachsenen zu tren-

nen, wird in Satz 2 mit der Maßgabe 

bekräftigt, dass von der Trennung abge-

sehen werden kann, wenn dies als dem 

Wohl des Kindes dienlich angesehen 

wird. In Halbsatz 2 wird ein Anspruch  

des Kindes auf Aufrechterhaltung des 

Kontakts mit seiner Familie begründet, 

soweit nicht außergewöhnliche Umstän-

de vorliegen.

5.  Die in Buchstabe d anerkannten  Rechte 

des Kindes ergeben sich zum Teil bereits 

aus Artikel 9 Abs. 4 des Paktes. Das Recht 
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auf umgehenden Zugang zu einem 

geeigneten Beistand ergibt sich im 

Wesentlichen schon aus Artikel 14 Abs. 3 

des Paktes, der die Gelegenheit zum Ver-

kehr mit einem Verteidiger (Buchstabe b) 

sowie auf freie Verteidigerwahl (Buchsta-

be d) garantiert. Artikel 37 Buchstabe d  

des vorliegenden Übereinkommens 

schreibt nicht vor, dass dem Kind in 

jedem Strafverfahren ein Pflichtverteidi-

ger beigeordnet werden müsste. Es ist 

Sache des Vertragsstaats, darüber zu ent-

scheiden, ob dem jugendlichen Straftäter 

ein Pflichtverteidiger oder „ein anderer 

geeigneter Beistand“ beigeordnet wird; 

das „Recht auf umgehenden Zugang zu 

einem rechtskundigen oder anderen 

geeigneten Beistand“ ist im Übrigen 

dadurch erfüllt, dass das Kind – oder 

seine Eltern oder sonstige Personen-

sorgeberechtigte – einen Anwalt eigener 

Wahl mit der Verteidigung beauftragen 

können.

Zu Artikel 38

1.  Die Bestimmung bekräftigt Garantien, 

die das Kind im Falle kriegerischer Aus-

einandersetzungen schützen sollen. 

Wegen der Schwierigkeit dieser Materie 

beschränken sich die Absätze 1 und 4 

darauf, die Vertragsstaaten auf die Ein-

haltung der sie bindenden Verpflich-

tungen des humanitären Völkerrechts zu 

verpflichten. Artikel 38 des vorliegenden 

Übereinkommens hat insofern deklara-

torischen Charakter.

2.  Im Einklang mit den bestehenden huma-

nitären Regeln des Kriegsvölkerrechts, 

insbesondere mit Artikel 77 Abs. 2 des 

Zusatzprotokolls vom 8. Juni 1977 zu den 

Genfer Abkommen vom 12. August 1949 

über den Schutz der Opfer internationa-

ler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) 

bestimmt Absatz 2, dass Kinder unter 

fünfzehn Jahren nicht unmittelbar an 

Feindseligkeiten teilnehmen dürfen. Die 

Übernahme dieser Altersgrenze ist gegen 

Bedenken zustande gekommen, die meh-

rere Delegationen in den Schlussbera-

tungen der Genfer Arbeitsgruppe vorge-

tragen haben. Auch die Delegation der 

Bundesrepublik Deutschland hat nach-

drücklich darauf hingewiesen, dass die 

Altersgrenze von fünfzehn Jahren unan-

gemessen niedrig liegt. Die der Annahme 

des Absatzes 2 widersprechenden Staaten 

haben sich gleichwohl nicht durchsetzen 

können. Die von der Arbeitsgruppe 

getroffene Entscheidung, die sich – um 

nicht das Übereinkommen als Ganzes zu 

gefährden – in der Menschenrechtskom-

mission des Wirtschafts- und Sozialrats 

sowie im 3. Ausschuss der Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen nicht 

mehr hat revidieren lassen, bildet zwar 

für die Bundesrepublik Deutschland kein 

Ratifizierungshindernis; denn die inso-

weit unzureichende Mindestgarantie 

hindert nicht daran, innerstaatliche wei-

tergehende Schutzvorschriften zu erlas-

sen. Die Bundesregierung bedauert aber, 

dass es nicht gelungen ist, in dem Über-

einkommen eine höhere Altersgrenze 

festzulegen. Sie befindet sich dabei in 

Übereinstimmung mit der Kinderkom-

mission des Deutschen Bundestages, die 

die Bundesregierung aufgefordert hat, 

dieses Bedauern auch nach außen zum 

Ausdruck zu bringen. Dies wird die Bun-
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desregierung im Zusammenhang mit der 

von ihr bei Niederlegung der Ratifika-

tionsurkunde abzugebenden Erklärung 

tun; auf den Anhang zu dieser Denk-

schrift wird insoweit Bezug genommen.

3.  Nach Absatz 3 darf nicht zu den Streit-

kräften eingezogen werden, wer nicht 

das Alter von 15 Jahren erreicht hat. 

Auch insoweit bietet das innerstaatliche 

Recht weitergehenden Schutz. In die 

Bundeswehr kann frühestens eingestellt 

werden, wer das 17. Lebensjahr vollen-

det hat, vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 1, § 11 Abs. 1 

Nr. 1, § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Soldatenlauf-

bahnverordnung i. d. F. vom 4. Juli 1988 

(BGBl. I S. 996). Der Wehrpflicht unter-

liegen Männer vom vollendeten acht-

zehnten Lebensjahr an, Artikel 12 a  

Abs. 1 GG.

Zu Artikel 39

Die Bestimmung verpflichtet die Vertrags-

staaten zu Maßnahmen, die der Therapie und 

Rehabilitation von Kindern dienen, die als 

Opfer von Vernachlässigung, Ausbeutung, 

Misshandlung, Folter, unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Strafe oder 

bei bewaffneten Konflikten Schaden an ihrer 

seelischen oder körperlichen Gesundheit 

erlitten haben. Innerstaatlich entspricht die-

sen Anforderungen insbesondere § 5 des 

Sozialgesetzbuchs – Allgemeiner Teil –. Auch 

auf die Hilfen zur Erziehung nach dem Ach-

ten Buch des Sozialgesetzbuchs ist in diesem 

Zusammenhang hinzuweisen.

Zu Artikel 40

1.  Absatz 1 verpflichtet die Vertragsstaaten, 

das Verfahren gegen straffällig gewor-

dene Jugendliche mit besonderer Beto-

nung der erzieherischen und resozialisie-

renden Aspekte durchzuführen. Dies ent-

spricht der Zielsetzung, die auch die Bun-

desrepublik Deutschland innerstaatlich 

mit dem Jugendgerichtsgesetz verfolgt.

2.  Im Zusammenhang mit der in Absatz 1 

genannten Zielsetzung legt Absatz 2 

besonderen Nachdruck darauf, dass die 

allgemeinen Menschenrechte, die jedem 

Beschuldigten vor Gericht zustehen, 

auch respektiert werden, wenn sich ein 

Kind strafrechtlich verantworten muss. 

So gilt auch für das Kind nach Buchstabe 

a der Grundsatz „nulla poena sine lege“, 

der als allgemeines Menschenrecht 

bereits durch Artikel 15 Abs. 1 Satz 1  

des Internationalen Paktes über bürger-

liche und politische Rechte sowie durch 

Artikel 7 Abs. 1 EMRK und innerstaatlich 

durch Artikel 103 Abs. 2 GG garantiert 

ist.

3.  Buchstabe b listet sodann die speziellen 

Rechte des Kindes weitgehend im Ein-

klang mit den speziellen Rechten auf, die 

dem Beschuldigten nach dem Pakt und 

im Wesentlichen auch nach der Europä-

ischen Menschenrechtskonvention 

zustehen. 

4.  Ziffer i bekräftigt, dass die Unschulds-

vermutung (Artikel 14 Abs. 2 des Paktes, 

Artikel 6 Abs. 2 EMRK) auch für das 

beschuldigte Kind gilt.
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5.  Ziffer ii wiederholt Garantien des Artikels 

14 Abs. 3 Buchstabe a und b des Paktes 

(vgl. auch Artikel 6 Abs. 3 Buchstabe a 

und c EMRK). Aus Ziffer ii lässt sich nicht 

zwingend herleiten, dass die Vertrags-

staaten verpflichtet wären, einem 

Jugendlichen im Jugendgerichtsverfah-

ren in ausnahmslos allen Fällen einen 

Verteidiger oder Beistand beizuordnen; 

denn ein Pflichtverteidiger muss nach 

dem Pakt nur bestellt werden, „wenn dies 

im Interesse der Rechtspflege erforder-

lich ist“. Um jeden Zweifel insoweit aus-

zuschalten, wird die Bundesregierung bei 

Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

erklären, dass Artikel 40 Abs. 2 Buchstabe 

b des vorliegenden Übereinkommens 

derart angewandt wird, dass bei Straf-

taten von geringer Schwere nicht in allen 

Fällen ein Anspruch darauf besteht, einen 

Beistand zur Wahrnehmung und Vorbe-

reitung der Verteidigung zu erhalten. In 

derartigen Fällen reicht es aus, dass die 

Eltern oder sonstigen Erziehungsberech-

tigten an der Hauptverhandlung teilneh-

men, so wie dies innerstaatlich vorgese-

hen ist (§ 50 Abs. 2, §§ 67 und 69 JGG).

6.  Der in Ziffer iii anerkannte Anspruch  

des Kindes auf mündliche Verhandlung 

vor einem zuständigen unabhängigen 

Gericht ergibt sich bereits aus Artikel 14 

Abs. 1 des Paktes und Artikel 6 Abs. 1 Satz 

1 EMRK, jedoch ist abweichend davon 

eine öffentliche Verhandlung hier nicht 

vorgesehen, was sich aus der besonderen 

Lage des jungen Straftäters im Jugendge-

richtsverfahren und durch den Gesichts-

punkt des Kindeswohls erklärt. Dass ein 

Strafverfahren anstatt vor einem Gericht 

nach Ziffer iii auch vor einer zuständigen, 

unabhängigen und unparteiischen 

Behörde (Verwaltungsbehörde) durchge-

führt werden dürfte, hat für die Bundes-

republik Deutschland im Hinblick auf 

Artikel 19 Abs. 4 GG keine Bedeutung.

7.  Ziffer iv wiederholt Garantien, die sich 

für alle Beschuldigten bereits aus Artikel 

14 Abs. 3 Buchstabe e und g des Paktes 

sowie zum Teil aus Artikel 6 Abs. 3 Buch-

stabe d EMRK ergeben.

8.  Ziffer v entspricht im Wesentlichen Arti-

kel 14 Abs. 5 des Paktes, jedoch hat die 

Bundesrepublik Deutschland den dort 

vorgesehenen Anspruch des wegen einer 

Straftat Verurteilten, „das Urteil entspre-

chend dem Gesetz durch ein Gericht 

höherer Instanz nachprüfen lassen“, 

nicht uneingeschränkt akzeptiert. Bei 

Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

zum Internationalen Pakt über bürger-

liche und politische Rechte hat sie viel-

mehr zu Artikel 14 Abs. 5 des Paktes 

einen Vorbehalt angebracht, wonach  

„bei Straftaten von geringer Schwere  

die Überprüfung eines nicht auf Frei-

heitsstrafe lautenden Urteils durch ein 

Gericht höherer Instanz nicht in allen 

Fällen ermöglicht werden muss“, vgl.  

Ziffer I Nr. 3 Buchstabe b der Bekannt-

machung vom 14. Juni 1976 (BGBl. II  

S. 1068). Die Bundesregierung wird 

darum bei Hinterlegung der Ratifika-

tionsurkunde zum vorliegenden Über-

einkommen klarstellen, dass der Pakt-

vorbehalt sinngemäß auch für Artikel 40 

Abs. 2 Buchstabe b Ziffer v gilt, (vgl. 

Anlage zur Denkschrift).
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9.  Wegen Ziffer vi wird auf die Parallelga-

rantien in Artikel 14 Abs. 3 Buchstabe f 

des Paktes sowie in Artikel 6 Abs. 3 Buch-

stabe e EMRK verwiesen.

10.  Der Anspruch auf Achtung der Privat-

sphäre in Ziffer vii ist für das gerichtliche 

Verfahren auch in Artikel 14 Abs. 1 Satz 3 

des Paktes, Artikel 6 Abs. 1 Satz 2 EMRK 

verankert; nach dieser Bestimmung kann 

im Interesse der Achtung des Privatle-

bens die Öffentlichkeit von der Verhand-

lung ausgeschlossen werden. Allgemein 

ist auf Artikel 17 des Paktes sowie auf 

Artikel 8 Abs. 1 EMRK hinzuweisen. Das 

innerstaatliche Recht trägt dem Schutz 

der Privatsphäre im Strafverfahren ins-

besondere dadurch Rechnung, dass nach 

§ 48 des Jugendgerichtsgesetzes die 

Hauptverhandlung gegen den angeklag-

ten Jugendlichen nicht öffentlich ist.  

Dies gilt nicht, wenn gleichzeitig auch 

Erwachsene oder Heranwachsende ange-

klagt sind, jedoch kann in solchen Fällen 

die Öffentlichkeit ausgeschlossen wer-

den, „wenn dies im Interesse der Erzie-

hung jugendlicher Angeklagter geboten 

ist“ (§ 48 Abs. 3 Satz 2 JGG).

11.  Nach Absatz 3 müssen die Vertragsstaa-

ten ein Mindestalter festlegen, das die 

Vermutung der Strafunmündigkeit 

begründet. Den Anforderungen des 

Absatzes 3 wird innerstaatlich durch das 

Jugendgerichtsgesetz entsprochen, aus 

dessen § 1 sich ergibt, dass ein Kind unter 

vierzehn Jahren nicht strafmündig ist.

12.  Im Einklang mit Absatz 4 sieht das 

Jugendgerichtsgesetz eine Vielfalt von 

Maßnahmen vor, die dazu dienen, die 

besonderen erzieherischen und auf Wie-

dereingliederung gerichteten Zwecke  

des Jugendgerichtsverfahrens zu erfüllen.

Zu Artikel 41

Artikel 41 ist dem Artikel 23 des Überein-

kommens vom 18. Dezember 1979 zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminie-

rung der Frau (BGBl. 1985 II S. 647) nach-

gebildet. Die Bestimmung verfolgt, indem 

sie alle dem Kind noch günstigeren Rege-

lungen im innerstaatlichen Recht und in 

internationalen Verträgen unberührt lässt, 

eine Tendenz, die sich in internationalen 

Verträgen zum Schutz der Menschenrechte 

auch sonst – z. B. in Artikel 60 EMRK – fin-

det: der Schutzstandard soll angehoben 

und nicht vermindert werden.

Zu Artikel 42

Wie die sich aus Artikel 42 ergebende Ver-

pflichtung zur Bekanntmachung des Über-

einkommens erfüllt wird, wird zu gegebener 

Zeit zu entscheiden sein. Der Text des Über-

einkommens ist schon vor Einbringung des 

Entwurfs des Vertragsgesetzes der interes-

sierten Öffentlichkeit in einer mit der frü-

heren DDR, mit Österreich und der Schweiz 

abgestimmten deutschen Übersetzung 

zugänglich gemacht worden.
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Zu den Artikel 43 bis 54

1.  Diese Bestimmungen des Übereinkom-

mens betreffen vor allem die Frage der 

internationalen Kontrolle, die ausgeübt 

wird, um die Fortschritte bei der Verwirk-

lichung der von den Vertragsstaaten über-

nommenen Verpflichtungen zu prüfen. 

Zu diesem Zweck wird ein „Ausschuss für 

die Rechte des Kindes“ gebildet, der nach 

dem Vorbild ähnlicher Gremien nach 

anderen internationalen Menschen-

rechtsverträgen (vgl. z. B. Artikel 40 des 

Internationalen Paktes über bürgerliche 

und politische Rechte) die von den Ver-

tragsstaaten nach Artikel 44 vorzule-

genden Berichte prüft. Einzelheiten des 

Prüfungsverfahrens regelt Artikel 45.  

Die Artikel 46 ff. haben als Schlussbestim-

mungen vertragstechnischen Charakter. 

Nach dem Vorbild anderer Übereinkom-

men werden Einzelheiten insbesondere 

des Beitritts zu dem Übereinkommen, der 

Änderung des Übereinkommens und der 

Kündigung geregelt. Vorbehalte gegen 

einzelne Artikel können nur einge-

schränkt eingelegt werden (Artikel 51).

2.  Die Kosten des Ausschusses für die Rech-

te des Kindes werden nach einer Ent-

scheidung, die erst von der Generalver-

sammlung getroffen wurde, aus allge-

meinen Haushaltsmitteln der Vereinten 

Nationen getragen, Artikel 43 Abs. 11 

und 12. Eine Belastung für den Bundes-

haushalt tritt dadurch ein, dass die von 

den Vereinten Nationen nach dem Über-

einkommen zu erbringenden Mehrauf-

wendungen über erhöhte Beiträge letzt-

lich von den Mitgliedstaaten getragen 

werden müssen. Die sich daraus für den 

Bundeshaushalt ergebende Mehrbelas-

tung ist voraussichtlich geringfügig; sie 

kann derzeit nicht beziffert werden.
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Gesetz zu dem Übereinkommen 
vom 20. November 1989 über  
die Rechte des Kindes  
Ratifikationsgesetz vom  
17. Februar 1992 (BGBl. II S. 121)

Der Bundestag hat mit Zustimmung  

des Bundesrates das folgende Gesetz 

beschlossen:

Artikel 1

Dem in New York am 26. Januar 1990  

von der Bundesrepublik Deutschland 

unterzeichneten Übereinkommen vom 

20. November 1989 über die Rechte des 

Kindes wird zugestimmt. Das Überein-

kommen wird nachstehend mit einer 

amtlichen deutschen Übersetzung  

veröffentlicht.

 Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 

Verkündigung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen 

nach seinem Artikel 49 für die Bundesrepu-

blik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bun-

desgesetzblatt bekannt zu geben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit 

ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt 

verkündet.

Bonn, den 17. Februar 1992
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Bekanntmachung  
über das Inkrafttreten des  
Übereinkommens über die  
Rechte des Kindes  
vom 10. Juli  1992  
(BGBl. II S. 990)

Nach Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 

17. Februar 1992 zu dem Übereinkommen 

vom 20. November 1989 über die Rechte des 

Kindes (BGBl. II S. 121) wird bekannt gege-

ben, dass das Übereinkommen nach seinem 

Artikel 49 Abs. 2 für Deutschland

am 5. April 1992 in Kraft getreten ist; die 

Ratifikationsurkunde ist am 6. März 1992 

bei dem Generalsekretär der Vereinten 

Nationen hinterlegt worden.* 

 

Bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 

hat Deutschland folgendes erklärt.** 

 

„I. 

Die Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland erklärt, dass sie das Überein-

kommen über die Rechte des Kindes als 

einen Meilenstein der Entwicklung des 

internationalen Rechts begrüßt und die 

Ratifizierung des Übereinkommens zum 

Anlass nehmen wird, Reformen des inner-

staatlichen Rechts in die Wege zu leiten,  

die dem Geist des Übereinkommens ent-

sprechen und die sie nach Artikel 3 Abs. 2  

des Übereinkommens für geeignet hält, 

dem Wohlergehen des Kindes zu dienen.  

Zu den geplanten Maßnahmen gehört ins-

besondere eine Neuordnung des Rechts der 

elterlichen Sorge für Kinder, deren Eltern 

keine Ehe eingegangen sind, die als verhei-

ratete Eltern dauernd getrennt leben oder 

geschieden sind. Hierbei wird es insbeson-

dere darum gehen, auch in solchen Fällen 

die Voraussetzungen für die Ausübung der 

elterlichen Sorge durch beide Eltern zu 

verbessern. Die Bundesrepublik Deutsch-

land erklärt zugleich, dass das Überein-

kommen innerstaatlich keine unmittelbare 

Anwendung findet. Es begründet völker-

rechtliche Staatenverpflichtungen, die die 

Bundesrepublik Deutschland nach näherer 

Bestimmung ihres mit dem Übereinkom-

men übereinstimmenden innerstaatlichen 

Rechts erfüllt. 

 

II. 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land ist der Auffassung, dass aus Artikel 18 

Abs. 1 des Übereinkommens nicht abgeleitet 

werden kann, mit dem Inkrafttreten dieser 

Bestimmung stehe das elterliche Sorgerecht 

auch bei Kindern, deren Eltern keine Ehe 

eingegangen sind, die als verheiratete Eltern 

dauernd getrennt leben oder geschieden 

sind, automatisch und ohne Berücksichti-

gung des Kindeswohls im Einzelfall beiden 

Eltern zu. Eine derartige Auslegung wäre 

unvereinbar mit Artikel 3 Abs. 1 des Über-

einkommens. Besonders im Hinblick auf die 

Fälle, in denen die Eltern über die gemein-

same Ausübung des Sorgerechts nicht einig 

sind, sind Einzelfallprüfungen notwendig. 

Die Bundesrepublik Deutschland erklärt 

*) Am 2. Oktober 1990 hatte die ehemalige Deutsche Demokratische Republik ihre Ratiikationsurkunde zu diesem 
Übereinkommen hinterlegt; infolge des am 3. Oktober 1990 wirksam gewordenen Beitritts der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland kam die Bestimmung des Artikels 49 Abs. 2 des Überein-
kommens, nach welcher das Übereinkommen für die ehemalige Deutsche Demokratische Republik am 1. November 
1990 in Kraft getreten wäre, nicht mehr zum Zuge.
**) Anmerkung der Redaktion dieser Broschüre: Die in den I. bis IV. genannten Vorbehalte hat Deutschland am 15. Juli 
2010 zurückgenommen.
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darum, dass die Bestimmungen des Über-

einkommens auch die Vorschriften des 

innerstaatlichen Rechts

a)  über die gesetzliche Vertretung Min-

derjähriger bei der Wahrnehmung ihrer 

Rechte, 

b)  über das Sorge- und Umgangsrecht bei 

ehelichen Kindern und

c)  über die familien- und erbrechtlichen 

Verhältnisse nichtehelicher Kinder

nicht berühren; dies gilt ungeachtet der 

geplanten Neuordnung des Rechts der elter-

lichen Sorge, deren Ausgestaltung in das 

Ermessen des innerstaatlichen Gesetzgebers 

gestellt bleibt.

III.

Entsprechend den Vorbehalten, welche die 

Bundesrepublik Deutschland zu den Par-

allelgarantien des Internationalen Paktes 

über bürgerliche und politische Rechte 

angebracht hat, erklärt sie zu Artikel 40  

Abs. 2 Buchstabe b Ziffer ii und v des Über-

einkommens, dass diese Bestimmungen 

derart angewandt werden, dass bei Straf-

taten von geringer Schwere nicht in allen 

Fällen

a)  ein Anspruch darauf besteht, „einen 

rechtskundigen oder anderen geeigneten 

Beistand“ zur Vorbereitung und Wahr-

nehmung der Verteidigung zu erhalten,

b)  die Überprüfung eines nicht auf Frei-

heitsstrafe lautenden Urteils durch eine 

„zuständige übergeordnete Behörde oder 

ein zuständiges höheres Gericht“ ermög-

licht werden muss.

IV.

Die Bundesrepublik Deutschland bekräftigt 

ferner ihre am 23. Februar 1989 in Genf 

abgegebene Erklärung: Nichts in dem Über-

einkommen kann dahin ausgelegt werden, 

dass die widerrechtliche Einreise eines Aus-

länders in das Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland oder dessen widerrechtlicher 

Aufenthalt dort erlaubt ist; auch kann keine 

Bestimmung dahin ausgelegt werden, dass 

sie das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land beschränkt, Gesetze und Verordnungen 

über die Einreise von Ausländern und die 

Bedingungen ihres Aufenthalts zu erlassen 

oder Unterschiede zwischen Inländern und 

Ausländern zu machen.

V.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-

land bedauert, dass nach Artikel 38 Abs. 2 

des Übereinkommens bereits Fünfzehnjäh-

rige als Soldaten an Feindseligkeiten teil-

nehmen dürfen, weil diese Altersgrenze mit 

dem Gesichtspunkt des Kindeswohls (Arti-

kel 3 Abs. 1 des Übereinkommens) unverein-

bar ist. Sie erklärt, dass sie von der durch das 

Übereinkommen eröffneten Möglichkeit, 

diese Altersgrenze auf fünfzehn Jahre fest-

zusetzen, keinen Gebrauch machen wird.“

VI.

(Auflistung der Staaten, für die das Überein-

kommen zum Zeitpunkt der Bekanntma-

chung in Kraft getreten ist.)
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Die Vertragsstaaten dieses Protokolls –

ermutigt durch die überwältigende Unter-

stützung für das Übereinkommen über die 

Rechte des Kindes, in der die allgemeine 

Entschlossenheit zum Ausdruck kommt,  

auf die Förderung und den Schutz der Rech-

te des Kindes hinzuwirken,

erneut bekräftigend, dass die Rechte des 

Kindes eines besonderen Schutzes bedürfen, 

und dazu aufrufend, die Situation der Kin-

der ohne jeden Unterschied stetig zu verbes-

sern und ihre Entwicklung und Erziehung 

in Frieden und Sicherheit zu ermöglichen,

beunruhigt über die schädlichen und weit-

reichenden Auswirkungen bewaffneter 

Konflikte auf Kinder und über die langfris-

tigen Folgen, die diese auf die Erhaltung des 

Friedens sowie auf die dauerhafte Sicherheit 

und Entwicklung haben,

unter Verurteilung der Tatsache, dass Kinder 

in bewaffneten Konflikten zu Zielen werden 

und völkerrechtlich geschützte Objekte, dar-

unter Örtlichkeiten, an denen sich gewöhn-

lich eine bedeutende Zahl von Kindern 

aufhält, wie Schulen und Krankenhäuser, 

direkt angegriffen werden,

unter Hinweis auf die Annahme des Statuts 

des Internationalen Strafgerichtshofs, insbe-

sondere auf die Einstufung der Zwangsver-

pflichtung oder Eingliederung von Kindern 

unter fünfzehn Jahren oder ihrer Verwen-

dung zur aktiven Teilnahme an Feindselig-

keiten sowohl in internationalen als auch in 

nicht internationalen bewaffneten Konflik-

ten als Kriegsverbrechen,

daher in der Erwägung, dass zur wirk-

sameren Durchsetzung der im Über-

einkommen über die Rechte des Kindes 

anerkannten Rechte die Notwendigkeit 

besteht, den Schutz von Kindern vor einer 

Beteiligung an bewaffneten Konflikten zu 

verbessern,

unter Hinweis darauf, dass in Artikel 1 des 

Übereinkommens über die Rechte des Kin-

des festgelegt ist, dass im Sinne des Über-

einkommens ein Kind jeder Mensch ist, der 

das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

soweit die Volljährigkeit nach dem auf das 

Kind anzuwendenden Recht nicht früher 

eintritt,

in der Überzeugung, dass ein Fakultativpro-

tokoll zum Übereinkommen, mit dem die 

Altersgrenze für eine mögliche Einziehung 

III.  
Fakultativprotokoll zum Über-
einkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend die Beteiligung 
von Kindern an bewaffneten 
Konlikten
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von Personen zu den Streitkräften und ihre 

Teilnahme an Feindseligkeiten angehoben 

wird, wirksam zur Umsetzung des Grund-

satzes beitragen wird, dass bei allen Maß-

nahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des 

Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender 

Gesichtspunkt ist,

unter Hinweis darauf, dass die 26. Inter-

nationale Konferenz des Roten Kreuzes und 

des Roten Halbmonds im Dezember 1995 

unter anderem die Empfehlung abgegeben 

hat, dass die an einem Konflikt beteiligten 

Parteien alle durchführbaren Maßnahmen 

treffen, um sicherzustellen, dass Kinder unter 

18 Jahren nicht an Feindseligkeiten teilneh-

men, erfreut darüber, dass im Juni 1999 das 

Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen 

Arbeitsorganisation über das Verbot und 

unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung 

der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 

einstimmig angenommen wurde, das unter 

anderem die zwangsweise und die im Rahmen 

der Wehrpflicht erfolgende Einziehung von 

Kindern zum Einsatz in bewaffneten Kon-

flikten verbietet,

mit grösster Beunruhigung verurteilend, 

dass bewaffnete Gruppen, die sich von den 

Streitkräften eines Staates unterscheiden, 

Kinder einziehen, ausbilden und innerhalb 

der nationalen Grenzen sowie grenzüber-

schreitend in Feindseligkeiten einsetzen, 

und im Bewusstsein der Verantwortung 

derjeniger, die Kinder in diesem Sinne ein-

ziehen, ausbilden und einsetzen, 

unter Hinweis darauf, dass jede an einem 

bewaffneten Konflikt beteiligte Partei ver-

pflichtet ist, die Bestimmungen des huma-

nitären Völkerrechts einzuhalten,

unter Hinweis darauf, dass dieses Protokoll 

die in der Charta der Vereinten Nationen 

verankerten Ziele und Grundsätze, ein-

schließlich des Artikels 51, sowie die ein-

schlägigen Normen des humanitären Rechts 

unberührt lässt,

in dem Bewusstsein, dass Frieden und 

Sicherheit auf der Grundlage der unein-

geschränkten Achtung der in der Charta 

der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele 

und Grundsätze sowie der Einhaltung 

der anwendbaren Übereinkünfte auf dem 

Gebiet der Menschenrechte unabdingbar 

für den umfassenden Schutz von Kindern 

sind, insbesondere in bewaffneten Kon-

flikten oder während fremder Besetzung, 

in Anerkennung der besonderen Bedürf-

nisse jener Kinder, die auf Grund ihrer 

wirtschaftlichen oder sozialen Stellung oder 

ihres Geschlechts besonders gefährdet sind, 

im Widerspruch zu diesem Protokoll einge-

zogen oder in Feindseligkeiten eingesetzt  

zu werden,

eingedenk der Notwendigkeit, die wirt-

schaftlichen, sozialen und politischen Ursa-

chen zu berücksichtigen, die der Beteiligung 

von Kindern an bewaffneten Konflikten 

zugrunde liegen,

überzeugt von der Notwendigkeit, die 

internationale Zusammenarbeit bei der 

Durchführung dieses Protokolls sowie die 

physische und psychosoziale Rehabilitation 

und die soziale Wiedereingliederung von 

Kindern, die Opfer bewaffneter Konflikte 

geworden sind, zu verstärken, 

dazu anregend, dass die Gemeinschaft, 

insbesondere Kinder und kindliche Opfer, 

an der Verbreitung von Informations- und 
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Aufklärungsprogrammen betreffend die 

Durchführung des Protokolls mitwirken –

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1

Die Vertragsstaaten treffen alle durchführ-

baren Maßnahmen um sicherzustellen, 

dass Angehörige ihrer Streitkräfte, die das 

18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

nicht unmittelbar an Feindseligkeiten 

teilnehmen.

Artikel 2

Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass  

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, nicht obligatorisch zu 

ihren Streitkräften eingezogen werden.

Artikel 3

(1) Die Vertragsstaaten heben das in Artikel 

38 Absatz 3 des Übereinkommens über die 

Rechte des Kindes festgelegte Mindestalter 

für die Einziehung von Freiwilligen zu ihren 

nationalen Streitkräften in Lebensjahren 

an; sie berücksichtigen dabei die in jenem 

Artikel enthaltenen Grundsätze und aner-

kennen, dass nach dem Übereinkommen 

Personen unter 18 Jahren Anspruch auf 

besonderen Schutz haben.

(2) Jeder Vertragsstaat hinterlegt bei der 

Ratifikation dieses Protokolls oder dem 

Beitritt dazu eine verbindliche Erklärung, in 

der das Mindestalter festgelegt ist, ab dem 

er die Einziehung von Freiwilligen zu seinen 

nationalen Streitkräften gestattet, sowie 

eine Beschreibung der von ihm getroffenen 

Schutzmaßnahmen, mit denen er sicher-

stellt, dass eine solche Einziehung nicht 

gewaltsam oder zwangsweise erfolgt.

(3) Vertragsstaaten, welche die Einziehung 

von Freiwilligen unter 18 Jahren zu ihren 

nationalen Streitkräften gestatten, treffen 

Schutzmaßnahmen, durch die mindestens 

gewährleistet wird, dass

a)  die Einziehung tatsächlich freiwillig 

erfolgt;

b)  die Einziehung mit der in Kenntnis der 

Sachlage abgegebenen Zustimmung der 

Eltern oder des Vormunds der Person 

erfolgt;

c)  die Person über die mit dem Militärdienst 

verbundenen Pflichten umfassend aufge-

klärt wird;

d)  die Person vor Aufnahme in den staat-

lichen Militärdienst einen verlässlichen 

Altersnachweis erbringt.

(4) Jeder Vertragsstaat kann seine Erklä-

rung jederzeit verschärfen, indem er eine 

entsprechende Notifikation an den Gene-

ralsekretär der Vereinten Nationen richtet, 

der alle Vertragsstaaten davon in Kenntnis 

setzt. Die Notifikation wird mit dem Tag 

ihres Eingangs beim General sekretär wirk-

sam.

(5) Die in Absatz 1 vorgesehene Verpflich-

tung zur Anhebung des Mindestalters gilt 

nicht für Schulen im Sinne der Artikel 28 

und 29 des Übereinkommens über die 

Rechte des Kindes, die von den Streitkräften 

der Vertragsstaaten betrieben werden oder 

ihrer Aufsicht unterstehen.
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Artikel 4

(1) Bewaffnete Gruppen, die sich von den 

Streitkräften eines Staates unterscheiden, 

sollen unter keinen Umständen Personen 

unter 18 Jahren einziehen oder in Feind-

seligkeiten einsetzen.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durch-

führbaren Maßnahmen, um eine solche 

Einziehung und einen solchen Einsatz zu 

verhindern, einschließlich der notwendigen 

rechtlichen Maßnahmen für ein Verbot und 

eine strafrechtliche Ahndung eines solchen 

Vorgehens.

(3) Die Anwendung dieses Artikels berührt 

nicht die Rechtsstellung einer an einem 

bewaffneten Konflikt beteiligten Partei.

Artikel 5

Dieses Protokoll ist nicht so auszulegen, als 

schlösse es Bestimmungen im Recht eines 

Vertragsstaats oder in internationalen Über-

einkünften und im humanitären Völkerrecht 

aus, die zur Verwirklichung der Rechte des 

Kindes besser geeignet sind.

Artikel 6

(1) Jeder Vertragsstaat trifft alle erforderli-

chen rechtlichen, verwaltungsbezogenen 

und sonstigen Maßnahmen, um die wirk-

same Durchführung und Durchsetzung der 

Bestimmungen dieses Protokolls innerhalb 

seines Hoheitsbereichs sicherzustellen.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 

die Grundsätze und Bestimmungen dieses 

Protokolls durch geeignete Maßnahmen bei 

Erwachsenen und auch bei Kindern allge-

mein bekannt zu machen und zu fördern.

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle durch-

führbaren Maßnahmen um sicherzustellen, 

dass ihrer Hoheitsgewalt unterstehende 

Personen, die im Widerspruch zu diesem 

Protokoll eingezogen oder in Feindseligkei-

ten eingesetzt worden sind, demobilisiert 

oder auf andere Weise aus dem Militär-

dienst entlassen werden. Die Vertragsstaaten 

gewähren diesen Personen erforderlichen-

falls jede geeignete Unterstützung zu ihrer 

physischen und psychischen Genesung und 

ihrer sozialen Wiedereingliederung.

Artikel 7

(1) Die Vertragsstaaten arbeiten bei der 

Durchführung dieses Protokolls zusammen, 

so bei der Verhütung von Verstößen gegen 

das Protokoll sowie bei der Rehabilitation 

und sozialen Wiedereingliederung von 

Personen, die Opfer von Verstößen gegen 

das Protokoll geworden sind, einschließlich 

technischer Zusammenarbeit und finan-

zieller Unterstützung. Diese Unterstützung 

und Zusammenarbeit erfolgt in Absprache 

zwischen den betreffenden Vertragsstaa-

ten und den zuständigen internationalen 

Organisationen.

(2) Vertragsstaaten, die hierzu in der Lage 

sind, leisten diese Unterstützung im Rah-

men bestehender mehrseitiger, zweiseitiger 

oder sons tiger Programme oder, unter 
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anderem, durch einen in Übereinstimmung 

mit den Regeln der Generalversammlung 

eingerichteten freiwilligen Fonds.

Artikel 8

(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss 

für die Rechte des Kindes innerhalb von 

zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Pro-

tokolls für den betreffenden Vertragsstaat 

einen Bericht mit umfassenden Angaben 

über die Maßnahmen vor, die er zur Durch-

führung der Bestimmungen des Protokolls, 

einschließlich derjenigen betreffend Teil-

nahme und Einziehung, ergriffen hat.

(2) Nach Abgabe des umfassenden Berichts 

nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, die 

er dem Ausschuss für die Rechte des Kindes 

nach Artikel 44 des Übereinkommens vor-

legt, alle weiteren Angaben in Bezug auf die 

Durchführung des Protokolls auf. Die ande-

ren Vertragsstaaten des Protokolls legen alle 

fünf Jahre einen Bericht vor.

(3) Der Ausschuss für die Rechte des Kindes 

kann die Vertragsstaaten um weitere Anga-

ben über die Durchführung des Protokolls 

ersuchen.

Artikel 9

(1) Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die 

Vertragsparteien des Übereinkommens sind 

oder es unterzeichnet haben, zur Unter-

zeichnung auf. 

(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation 

und steht allen Staaten zum Beitritt offen. 

Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden 

werden beim Generalsekretär der Vereinten 

Nationen hinterlegt.

(3) Der Generalsekretär unterrichtet in 

seiner Eigenschaft als Verwahrer des Über-

einkommens und des Protokolls alle Ver-

tragsstaaten des Übereinkommens sowie 

alle Staaten, die das Übereinkommen unter-

zeichnet haben, über jede gemäß Artikel 3 

hinterlegte Erklärungsurkunde.

Artikel 10

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach 

Hinterlegung der zehnten Ratifikations- 

oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach 

seinem Inkrafttreten ratifiziert oder ihm 

beitritt, tritt es einen Monat nach Hinter-

legung seiner eigenen Ratifikations- oder 

Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 11

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll 

jederzeit durch eine an den Generalsekretär 

der Vereinten Nationen gerichtete schrift-

liche Notifikation kündigen; der General-

sekretär unterrichtet sodann die übrigen 

Vertragsstaaten des Übereinkommens 

und alle Staaten, die das Übereinkommen 

unterzeichnet haben. Die Kündigung wird 

ein Jahr nach Eingang der Notifikation 

beim Generalsekretär wirksam. Ist jedoch 

bei Ablauf dieses Jahres der kündigende 

Vertragsstaat in einen bewaffneten Konflikt 

verwickelt, so wird die Kündigung erst nach 

Ende des bewaffneten Konflikts wirksam.
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(2) Die Kündigung enthebt den Vertragsstaat 

in Bezug auf Handlungen, die sich vor dem 

Wirksamwerden der Kündigung ereignet 

haben, nicht seiner Verpflichtungen aus 

diesem Protokoll. Die Kündigung berührt 

auch nicht die weitere Prüfung einer Ange-

legenheit, mit welcher der Ausschuss bereits 

vor dem Wirksamwerden der Kündigung 

befasst war.

Artikel 12

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung 

vorschlagen und sie beim Generalsekretär 

der Vereinten Nationen einreichen. Der 

Generalsekretär übermittelt sodann den 

Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten 

mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob 

sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur 

Beratung und Abstimmung über den Vor-

schlag befürworten. Befürwortet innerhalb 

von vier Monaten nach dem Datum der 

Übermittlung wenigstens ein Drittel der 

Vertragsstaaten eine solche Konferenz,  

so beruft der Generalsekretär die Konfe-

renz unter der Schirmherrschaft der Ver-

einten Nationen ein. Jede Änderung, die 

von der Mehrheit der auf der Konferenz 

anwesenden und abstimmenden Vertrags-

staaten angenommen wird, wird der Gene-

ralversammlung zur Billigung vorgelegt.

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Ände-

rung tritt in Kraft, wenn sie von der Gene-

ralversammlung gebilligt und von einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten 

angenommen worden ist.

(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für 

die Vertragsstaaten, die sie angenommen 

haben, verbindlich, während für die ande-

ren Vertragsstaaten weiterhin die Bestim-

mungen dieses Protokolls und alle früher 

von ihnen angenommenen Änderungen 

gelten.

Artikel 13

(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, 

chinesischer, englischer, französischer, rus-

sischer und spanischer Wortlaut gleicher-

maßen verbindlich ist, wird im Archiv der 

Vereinten Nationen hinterlegt.

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nati-

onen übermittelt allen Vertragsstaaten des 

Übereinkommens sowie allen Staaten, die 

das Übereinkommen unterzeichnet haben, 

beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
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Die Vertragsstaaten dieses Protokolls –

in der Erwägung, dass es zur weiteren Ver-

wirklichung der Ziele des Übereinkommens 

über die Rechte des Kindes und zur weiteren 

Durchführung seiner Bestimmungen, ins-

besondere der Artikel 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 

und 36, angebracht wäre, die Maßnahmen 

zu erweitern, welche die Vertragsstaaten 

ergreifen sollen, um den Schutz des Kindes 

vor Verkauf von Kindern, Kinderprostituti-

on und Kinderpornographie zu gewährleis-

ten,

ferner in der Erwägung, dass das Überein-

kommen über die Rechte des Kindes das 

Recht des Kindes anerkennt, vor wirtschaft-

licher Ausbeutung geschützt und nicht zu 

einer Arbeit herangezogen zu werden, die 

Gefahren mit sich bringen, die Erziehung 

des Kindes behindern oder die Gesundheit 

des Kindes oder seine körperliche, geistige, 

seelische, sittliche oder soziale Entwicklung 

schädigen könnte,

ernsthaft darüber besorgt, dass der interna-

tionale Kinderhandel zum Zweck des Ver-

kaufs von Kindern, der Kinderprostitution 

und der Kinderpornographie beträchtliche 

Ausmaße angenommen hat und im Zuneh-

men begriffen ist,

zutiefst besorgt über die weitverbreitete 

und andauernde Praxis des Sextourismus, 

der Kinder besonders gefährdet, weil er den 

Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution 

und die Kinderpornographie unmittelbar 

fördert,

in der Erkenntnis, dass eine Reihe beson ders 

gefährdeter Gruppen, namentlich Mädchen, 

in höherem Maße dem Risiko der sexuellen 

Ausbeutung ausgesetzt sind und dass Mäd-

chen einen unverhältnismäßig hohen Anteil 

der Opfer sexueller Ausbeutung ausmachen,

besorgt über die zunehmende Verfügbarkeit 

von Kinderpornographie über das Internet 

und andere neue Technologien und unter 

Hinweis auf die 1999 in Wien abgehaltene 

Internationale Konferenz zur Bekämpfung 

der Kinderpornographie im Internet und 

insbesondere auf die Schlussfolgerung der 

Konferenz, in der sie fordert, die Herstellung, 

den Vertrieb, die Ausfuhr, die Übermittlung, 

die Einfuhr und den vorsätzlichen Besitz 

von Kinderpornographie sowie die Wer-

bung dafür weltweit unter Strafe zu stellen, 

und unter Hinweis auf die Bedeutung einer 

engeren Zusammenarbeit und Partnerschaft 

zwischen den Regierungen und der Internet-

industrie,

IV.  
Fakultativprotokoll zum Über-
einkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend den Verkauf 
von Kindern, die Kinderprostitu-
tion und die Kinderpornographie
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in der Überzeugung, dass die Beseitigung 

des Verkaufs von Kindern, der Kinder-

prostitution und der Kinderpornographie 

durch einen ganzheitlichen Ansatz erleich-

tert werden wird, der die begünstigenden 

Umstände wie Unterentwicklung, Armut, 

wirtschaftliche Ungleichheiten, ungerechte 

sozioöko nomische Strukturen, gestörte 

Familienverhältnisse, fehlende Bildung, 

Landflucht, Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, verantwortungsloses Sexual-

verhalten Erwachsener, schädliche tradi-

tionelle Praktiken, bewaffnete Konflikte  

und Kinderhandel einbezieht,

sowie in der Überzeugung, dass Anstrengun-

gen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

unternommen werden müssen, um die 

Nachfrage, die zum Verkauf von Kindern, 

zur Kinderprostitution und zur Kinderpor-

nographie führt, zu verringern, und ferner 

in der Überzeugung, dass es wichtig ist, die 

weltweite Partnerschaft zwischen allen Han-

delnden zu fördern und die Rechtsdurchset-

zung auf nationaler Ebene zu verbessern,

unter Hinweis auf die internationalen 

Übereinkünfte betreffend den Schutz von 

Kindern, einschließlich des Haager Über-

einkommens über den Schutz von Kindern 

und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der internationalen Adoption, des Haager 

Übereinkommens über die zivilrechtlichen 

Aspekte internationaler Kindesentführung, 

des Haager Übereinkommens über die 

Zuständigkeit, das anzuwendende Recht,  

die Anerkennung, Vollstreckung und 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elter-

lichen Verantwortung und der Maßnahmen 

zum Schutz von Kindern sowie des Über-

einkommens Nr. 182 der Internationalen 

Arbeitsorganisation über das Verbot und 

unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung 

der schlimmsten Formen der Kinderarbeit,

ermutigt durch die überwältigende Unter-

stützung für das Übereinkommen über die 

Rechte des Kindes, in der die allgemeine 

Entschlossenheit zum Ausdruck kommt, auf 

die Förderung und den Schutz der Rechte 

des Kindes hinzuwirken,

in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, die 

Bestimmungen des Aktionsprogramms zur 

Verhütung von Kinderhandel, Kinderpros-

titution und Kinderpornographie sowie der 

Erklärung und des Aktionsplans des vom  

27. bis 31. August 1996 in Stockholm abge-

haltenen Weltkongresses gegen die gewerbs-

mäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern 

sowie anderer einschlägiger Beschlüsse und 

Empfehlungen zuständiger internationaler 

Organe durchzuführen,

unter gebührender Beachtung der Bedeu-

tung der Traditionen und kulturellen Werte 

jedes Volkes für den Schutz und die harmo-

nische Entwicklung des Kindes –

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1

Die Vertragsstaaten verbieten den Verkauf 

von Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornographie nach Maßgabe dieses 

Protokolls.
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Artikel 2

Im Sinne dieses Protokolls bedeutet

a)  „Verkauf von Kindern“ jede Handlung 

oder jedes Geschäft, mit denen ein Kind 

gegen Bezahlung oder für eine andere 

Gegenleistung von einer Person oder Per-

sonengruppe an eine andere übergeben 

wird;

b)  „Kinderprostitution“ die Benutzung eines 

Kindes bei sexuellen Handlungen gegen 

Bezahlung oder jede andere Art  

der Gegenleistung;

c)  „Kinderpornographie“ jede Darstellung 

eines Kindes, gleichviel durch welches 

Mittel, bei wirklichen oder simulierten 

eindeutigen sexuellen Handlungen oder 

jede Darstellung der Geschlechtsteile 

eines Kindes zu vorwiegend sexuellen 

Zwecken.

Artikel 3

(1) Jeder Vertragsstaat stellt sicher, dass 

mindestens die folgenden Handlungen und 

Tätigkeiten in vollem Umfang von seinem 

Strafrecht erfasst werden, gleichviel ob diese 

Straftaten im Inland oder grenzüberschrei-

tend von einem Einzelnen oder auf organi-

sierte Weise begangen werden:

 a)  in Bezug auf den Verkauf von Kindern 

im Sinne des Artikels 2:

 i)  das Anbieten, Übergeben oder Anneh-

men eines Kindes, gleichviel durch 

welches Mittel, zum Zwecke

 a.  der sexuellen Ausbeutung des  

Kindes;

 b.  der Übertragung von Organen des 

Kindes zur Erzielung von Gewinn;

 c.  der Heranziehung des Kindes zur 

Zwangsarbeit;

 ii)  als Vermittler, das unstatthafte Her-

beiführen der Zustimmung zur Adop-

tion eines Kindes unter Verstoß gegen 

die anwendbaren internationalen 

Übereinkünfte betreffend die Adop-

tion;

 b)  das Anbieten, Beschaffen, Vermitteln 

oder Bereitstellen eines Kindes zur  

Kinderprostitution im Sinne des  

Artikels 2;

 c)  das Herstellen, Vertreiben, Verbreiten, 

Einführen, Ausführen, Anbieten, Ver-

kaufen oder Besitzen von Kinderporno-

graphie im Sinne des Artikels 2 zu den 

genannten Zwecken.

(2) Vorbehaltlich der innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats 

gilt dies auch für den Versuch, eine dieser 

Handlungen zu begehen, sowie für die Mit-

täterschaft oder Teilnahme an einer dieser 

Handlungen.

(3) Jeder Vertragsstaat bedroht diese Straf-

taten mit angemessenen Strafen, die der 

Schwere der Taten Rechnung tragen.

(4) Vorbehaltlich seiner innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften trifft jeder Vertragsstaat 

gegebenenfalls Maßnahmen, um die Ver-

antwortlichkeit juristischer Personen für 

die Straftaten nach Absatz 1 zu begründen. 

Vorbehaltlich der Rechtsgrundsätze des 

Vertragsstaats kann diese Verantwortlich-

keit juristischer Personen straf-, zivil- oder 

verwaltungsrechtlicher Natur sein.
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(5) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigne-

ten rechtlichen Maßnahmen und Verwal-

tungsmaßnahmen um sicherzustellen, dass 

alle an der Adoption eines Kindes beteiligten 

Personen im Einklang mit den anwendbaren 

internationalen Übereinkünften handeln.

Artikel 4

(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen 

Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über 

die in Artikel 3 Absatz 1 bezeichneten Straf-

taten zu begründen, wenn die Straftaten in 

seinem Hoheitsgebiet oder an Bord eines in 

diesem Staat eingetragenen Schiffes oder 

Luftfahrzeugs begangen worden sind.

(2) Jeder Vertragsstaat kann die notwen-

digen Maßnahmen treffen, um seine 

Gerichtsbarkeit über die in Artikel 3 Absatz 

1 bezeichneten Straftaten in den folgenden 

Fällen zu begründen:

 a)  wenn der Verdächtige ein Angehöriger 

dieses Staates ist oder seinen gewöhn-

lichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet 

dieses Staates hat;

 b)  wenn das Opfer ein Angehöriger dieses 

Staates ist.

(3) Jeder Vertragsstaat trifft ferner die not-

wendigen Maßnahmen, um seine Gerichts-

barkeit über die genannten Straftaten zu 

begründen, wenn der Verdächtige sich in 

seinem Hoheitsgebiet befindet und er ihn 

nicht an einen anderen Vertragsstaat aus-

liefert, weil die Straftat von einem seiner 

Staatsangehörigen begangen worden ist.

(4) Dieses Protokoll schließt die Ausübung 

einer Strafgerichtsbarkeit nach innerstaat-

lichem Recht nicht aus.

Artikel 5

(1) Die in Artikel 3 Absatz 1 bezeichneten 

Straftaten gelten als in jeden zwischen den 

Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungs-

vertrag einbezogene auslieferungsfähige 

Straftaten und werden als auslieferungs-

fähige Straftaten in jeden später zwischen 

ihnen geschlossenen Auslieferungsvertrag 

im Einklang mit den in diesen Verträgen nie-

dergelegten Bedingungen aufgenommen.

(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Ausliefe-

rung vom Bestehen eines Vertrags abhängig 

macht, ein Auslieferungsersuchen von einem 

anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen 

Auslieferungsvertrag hat, so kann er dieses 

Protokoll als Rechtsgrundlage für die Auslie-

ferung in Bezug auf diese Straftaten ansehen. 

Die Auslieferung unterliegt den im Recht 

des ersuchten Staates vorgesehenen Bedin-

gungen.

(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung 

nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig 

machen, erkennen unter sich diese Straf-

taten als auslieferungsfähige Straftaten an, 

vorbehaltlich der im Recht des ersuchten 

Staates vorgesehenen Bedingungen.

(4) Diese Straftaten werden für die Zwecke 

der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten 

so behandelt, als seien sie nicht nur an dem 

Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern 

auch in den Hoheitsgebieten der Staaten 

begangen worden, die in Übereinstimmung 

mit Artikel 4 ihre Gerichtsbarkeit zu begrün-

den haben.

(5) Wird in Bezug auf eine in Artikel 3 Absatz 

1 beschriebene Straftat ein Auslieferungs-

ersuchen gestellt und liefert der ersuchte 

Vertragsstaat den Täter wegen seiner Staats-
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angehörigkeit nicht aus oder will ihn des-

wegen nicht ausliefern, so trifft dieser Staat 

geeignete Maßnahmen, um den Fall seinen 

zuständigen Behörden zum Zweck der Straf-

verfolgung zu unterbreiten.

Artikel 6

(1) Die Vertragsstaaten gewähren einander 

größtmögliche Hilfe im Zusammenhang 

mit Ermittlungen oder mit Straf- oder Aus-

lieferungsverfahren, welche die in Artikel 3 

Absatz 1 genannten Straftaten zum Gegen-

stand haben, einschließlich der Hilfe bei der 

Beschaffung der ihnen zur Verfügung ste-

henden und für das Verfahren notwendigen 

Beweismittel.

(2) Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Ver-

pflichtungen nach Absatz 1 im Einklang 

mit den gegebenen- falls zwischen ihnen 

bestehenden Verträgen oder sonstigen 

Vereinbarungen über Rechtshilfe. Bestehen 

solche Verträge oder Vereinbarungen nicht, 

so leisten die Vertragsstaaten einander Hilfe 

nach ihrem innerstaatlichen Recht.

Artikel 7

Vorbehaltlich ihrer innerstaatlichen Rechts-

vorschriften werden die Vertragsstaaten

 a)  Maßnahmen treffen, um gegebenenfalls 

die Beschlagnahme und Einziehung in 

Bezug auf Folgendes vorzusehen:

 i)  Gegenstände, wie Material, Vermö-

genswerte und andere Tatwerkzeuge, 

die verwendet wurden, um Straftaten 

nach diesem Protokoll zu begehen 

oder ihre Begehung zu erleichtern;1 

 ii)  Erträge aus solchen Straftaten; 

 b)  Ersuchen eines anderen Vertragsstaats 

um Beschlagnahme oder Einziehung 

der unter Buchstabe a bezeichneten 

Sachen oder Erträge nachkommen;

 c)  Maßnahmen zur vorübergehenden 

oder endgültigen Schließung der 

Räumlichkeiten treffen, die zur Bege-

hung solcher Straftaten benutzt wur-

den.

Artikel 8

(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete 

Maßnahmen, um die Rechte und das Wohl 

von Kindern, die Opfer von nach diesem 

Protokoll verbotenen Praktiken wurden, 

in allen Abschnitten des Strafverfahrens zu 

schützen, indem sie insbesondere

 a)  die Verletzlichkeit kindlicher Opfer 

anerkennen und die Verfahren so 

anpassen, dass ihren besonderen 

Bedürfnissen, namentlich in ihrer 

Eigenschaft als Zeugen, Rechnung 

getragen wird;

 b)  kindliche Opfer über ihre Rechte und 

ihre Rolle, über Umfang, zeitlichen 

Ablauf und Stand des Verfahrens sowie 

über die in ihrem Fall getroffene Ent-

scheidung unterrichten;

 c)  zulassen, dass die Ansichten, Bedürf-

nisse und Sorgen kindlicher Opfer in 

Verfahren, die ihre persönlichen Inte-

ressen berühren, in Übereinstimmung 

mit den Verfahrensvorschriften des 

1   Für die Schweiz gilt folgende Übersetzung: „i) Güter, wie Dokumente, Vermögenswerte und andere Hilfsmittel,  
die verwendet wurden, um Straftaten nach diesem Protokoll zu begehen oder ihre Begehung zu erleichtern;“.



100 Übereinkommen über die Rechte des Kindes

innerstaatlichen Rechts vorgetragen 

und geprüft werden;

 d)  kindlichen Opfern während des gesam-

ten Gerichtsverfahrens geeignete Hilfs-

dienste zur Verfügung stellen;

 e)  die Privatsphäre und die Identität  

kindlicher Opfer erforderlichenfalls 

schützen und in Übereinstimmung  

mit dem innerstaatlichen Recht Maß-

nahmen treffen, um die Verbreitung 

von Informationen zu verhindern, die 

zur Identifikation kindlicher Opfer  

führen könnten;

 f)  gegebenenfalls dafür Sorge tragen, 

dass kindliche Opfer und ihre Familien 

sowie Belastungszeugen vor Einschüch-

terung und Vergeltung sicher sind;

 g)  unnötige Verzögerungen bei der 

Entscheidung von Fällen und der 

Durchführung von Beschlüssen oder 

Entscheidungen vermeiden, mit denen 

kindlichen Opfern eine Entschädigung 

gewährt wird.

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass 

Ungewissheit in Bezug auf das tatsächliche  

Alter des Opfers die Einleitung strafrecht-

licher Ermittlungen, einschließlich Ermitt-

lungen zur Feststellung des Alters des 

Opfers, nicht verhindert.

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass in 

Strafverfahren mit Beteiligung von Kindern, 

die Opfer der in diesem Protokoll genann-

ten Straftaten geworden sind, das Wohl des 

Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender 

Gesichtspunkt ist.

(4) Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, 

um eine geeignete, insbesondere juristische 

und psychologische Ausbildung der Per-

sonen sicherzustellen, die mit Opfern von 

nach diesem Protokoll verbotenen Strafta-

ten arbeiten.

(5) Die Vertragsstaaten treffen gegebenen-

falls Maßnahmen, um die Sicherheit und 

Unversehrtheit der Personen und/oder 

Organisationen zu gewährleisten, die an 

der Verhütung solcher Straftaten und/oder 

am Schutz und an der Rehabilitation ihrer 

Opfer beteiligt sind.

(6) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen,  

als beeinträchtige er das Recht des Beschul-

digten auf ein faires und unparteiisches 

Verfahren oder als sei er mit diesem Recht 

unvereinbar.

Artikel 9

(1) Die Vertragsstaaten werden Gesetze, 

Verwaltungsmaßnahmen sowie sozial-

politische Leitlinien und Programme 

zur Verhütung der in diesem Protokoll 

bezeichneten Straftaten beschließen  

oder verstärken, durchführen und bekannt 

machen. Besondere Beachtung ist dem 

Schutz von Kindern zu schenken, die  

durch diese Praktiken besonders gefährdet 

sind.

(2) Die Vertragsstaaten fördern durch 

Informationstätigkeit mit allen geeig-

neten Mitteln sowie durch Aufklärung 

und Schulung das Bewusstsein der breiten 

Öffentlichkeit, einschließlich der Kinder, in 

Bezug auf vorbeugende Maßnahmen und 

schädliche Folgen der in diesem Protokoll 

bezeichneten Straftaten. Bei der Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen nach diesem Artikel 

fördern die Vertragsstaaten die Mitwirkung 

der Gemeinschaft und insbesondere der 
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Kinder und kindlichen Opfer an solchen 

Informations-, Aufklärungs- und Schu-

lungsprogrammen, einschließlich auf inter-

nationaler Ebene.

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle durch-

führbaren Maßnahmen, um jede geeignete 

Hilfe für die Opfer solcher Straftaten sicher-

zustellen, einschließlich ihrer vollständigen 

sozialen Wiedereingliederung und ihrer 

vollständigen körperlichen und psychischen 

Genesung.

(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass 

alle kindlichen Opfer der in diesem Proto-

koll bezeichneten Straftaten Zugang zu Ver-

fahren haben, die ihnen ermöglichen, ohne 

Diskriminierung von den gesetzlich Verant-

wortlichen Schadensersatz zu verlangen.

(5) Die Vertragsstaaten treffen geeignete 

Maßnahmen, um die Herstellung und Ver-

breitung von Material, mit dem für die in 

diesem Protokoll bezeichneten Straftaten 

geworben wird, wirksam zu verbieten.

Artikel 10

(1) Die Vertragsstaaten unternehmen alle 

notwendigen Schritte zur Stärkung der inter-

nationalen Zusammenarbeit, indem sie 

mehrseitige, regionale und zweiseitige Ver-

einbarungen schließen, um den Verkauf von 

Kindern, die Kinderprostitution, die Kin-

derpornographie und den Kindersextouris-

mus zu verhüten und die für diese Hand-

lungen Verantwortlichen aufzuspüren, gegen 

sie zu ermitteln, sie strafrechtlich zu verfol-

gen und zu bestrafen. Die Vertragsstaaten 

fördern ferner die internationale Zusam-

menarbeit und Koordinierung zwischen 

ihren Behörden, den nationalen und interna-

tionalen nichtstaatlichen Organisationen 

sowie den internationalen Organisationen.

(2) Die Vertragsstaaten fördern die interna-

tionale Zusammenarbeit zur Unterstützung 

kindlicher Opfer bei ihrer körperlichen und 

psychischen Genesung sowie ihrer sozialen 

Wiedereingliederung und Rückführung in 

die Heimat.

(3) Die Vertragsstaaten fördern die Stärkung 

der internationalen Zusammenarbeit, um die 

tieferen Ursachen, wie Armut und Unterent-

wicklung, zu beseitigen, die zu der Gefähr-

dung von Kindern durch den Verkauf von 

Kindern, die Kinderprostitution und den 

Kindersextourismus beitragen.

(4) Die Vertragsstaaten, die dazu in der Lage 

sind, stellen im Rahmen bestehender mehr-

seitiger, regionaler, zweiseitiger oder anderer 

Programme finanzielle, technische oder 

andere Hilfe zur Verfügung.

Artikel 11

Dieses Protokoll lässt zur Verwirklichung der 

Rechte des Kindes besser geeignete Bestim-

mungen unberührt, die enthalten sind

 a) im Recht eines Vertragsstaats oder

 b)  in dem für diesen Staat geltenden  

Völkerrecht.

Artikel 12

(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss 

für die Rechte des Kindes innerhalb von 

zwei Jahren nach Inkrafttreten des Proto-
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kolls für den betreffenden Vertragsstaat 

einen Bericht mit umfassenden Angaben 

über die Maßnahmen vor, die er zur Durch-

führung des Protokolls getroffen hat. 

(2) Nach Vorlegen des umfassenden Berichts 

nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, 

die er dem Ausschuss für die Rechte des 

Kindes nach Artikel 44 des Übereinkom-

mens vorlegt, alle weiteren Angaben in 

Bezug auf die Durchführung des Protokolls 

auf. Die anderen Vertragsstaaten des Proto-

kolls legen alle fünf Jahre einen Bericht vor.

(3) Der Ausschuss für die Rechte des Kin-

des kann die Vertragsstaaten um weitere 

Angaben über die Durchführung des Pro-

tokolls ersuchen.

Artikel 13

(1) Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die 

Vertragsparteien des Übereinkommens sind 

oder es unterzeichnet haben, zur Unter-

zeichnung auf.

(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation 

und steht allen Staaten, die Vertragspar-

teien des Übereinkommens sind oder es 

unterzeichnet haben, zum Beitritt offen. 

Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden 

werden beim Generalsekretär der Vereinten 

Nationen hinterlegt.

Artikel 14

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach 

Hinterlegung der zehnten Ratifikations- 

oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach 

seinem Inkrafttreten ratifiziert oder ihm 

beitritt, tritt es einen Monat nach Hinter-

legung seiner eigenen Ratifikations- oder 

Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 15

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll 

jederzeit durch eine an den Generalsekretär 

der Vereinten Nationen gerichtete schrift-

liche Notifikation kündigen; der General-

sekretär unterrichtet sodann die übrigen 

Vertragsstaaten des Übereinkommens und 

alle Staaten, die das Übereinkommen unter-

zeichnet haben. Die Kündigung wird ein 

Jahr nach Eingang der Notifikation beim 

Generalsekretär wirksam.

(2) Die Kündigung enthebt den Vertragsstaat 

in Bezug auf Straftaten, die sich vor dem 

Wirksamwerden der Kündigung ereignet 

haben, nicht seiner Verpflichtungen aus 

diesem Protokoll. Die Kündigung berührt 

auch nicht die weitere Prüfung einer Ange-

legenheit, mit welcher der Ausschuss bereits 

vor dem Wirksamwerden der Kündigung 

befasst war.

Artikel 16

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung 

vorschlagen und sie beim Generalsekretär 

der Vereinten Nationen einreichen. Der 

Generalsekretär übermittelt sodann den 

Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten 

mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, 

ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten 

zur Beratung und Abstimmung über den 
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Vorschlag befürworten. Befürwortet inner-

halb von vier Monaten nach dem Datum der 

Übermittlung wenigstens ein Drittel der Ver-

tragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft 

der Generalsekretär die Konferenz unter der 

Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 

ein. Jede Änderung, die von der Mehrheit der 

auf der Konferenz anwesenden und abstim-

menden Vertragsstaaten angenommen wird, 

wird der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen zur Billigung vorgelegt.

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Ände-

rung tritt in Kraft, wenn sie von der Gene-

ralversammlung gebilligt und von einer 

Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten 

angenommen worden ist.

(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie  

für die Vertragsstaaten, die sie angenommen 

haben, verbindlich, während für die ande-

ren Vertragsstaaten weiterhin die Bestim-

mungen dieses Protokolls und alle früher 

von ihnen angenommenen Änderungen 

gelten.

Artikel 17

(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, 

chinesischer, englischer, französischer, rus-

sischer und spanischer Wortlaut gleicher-

maßen verbindlich ist, wird im Archiv der 

Vereinten Nationen hinterlegt.

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nati-

onen übermittelt allen Vertragsstaaten des 

Übereinkommens und allen Staaten, die 

das Übereinkommen unterzeichnet haben, 

beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
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Die Vertragsstaaten dieses Protokolls –  

 in der Erwägung, dass nach den in der 

Charta der Vereinten Nationen verkündeten 

Grundsätzen die Anerkennung der allen 

Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft 

innewohnenden Würde und der Gleichheit 

und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die 

Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und 

Frieden in der Welt bildet,  

 davon Kenntnis nehmend, dass die 

Vertragsstaaten des Übereinkommens über 

die Rechte des Kindes (im Folgenden als 

„Übereinkommen“ bezeichnet) die darin 

festgelegten Rechte für jedes ihrer Hoheits-

gewalt unterstehende Kind ohne jede 

Diskriminierung unabhängig von der Rasse, 

der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, 

der Religion, der politischen oder sonstigen 

Anschauung, der nationalen, ethnischen 

oder sozialen Herkunft, dem Vermögen, 

einer Behinderung, der Geburt oder dem 

sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern 

oder seines Vormunds anerkennen,  

 bekräftigend, dass alle Menschenrechte 

und Grundfreiheiten allgemein gültig und 

unteilbar sind, einander bedingen und 

miteinander verknüpft sind, 

 außerdem in Bekräftigung des Status 

des Kindes als Träger von Rechten und als 

Mensch mit Würde und sich entwickelnden 

Fähigkeiten,  

 in der Erkenntnis, dass die besondere 

und abhängige Situation von Kindern ihnen 

beim Einlegen von Rechtsbehelfen wegen 

einer Verletzung ihrer Rechte erhebliche 

Schwierigkeiten bereiten kann,  

 in der Erwägung, dass dieses Protokoll 

die nationalen und regionalen Mechanis-

men verstärken und ergänzen wird, die es 

Kindern ermöglichen, Beschwerden wegen 

einer Verletzung ihrer Rechte einzulegen,  

 in der Erkenntnis, dass das Wohl des 

Kindes beim Einlegen von Rechtsbehelfen 

wegen einer Verletzung der Rechte des 

Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender 

Gesichtspunkt sein sollte und dass dabei 

auf allen Ebenen der Notwendigkeit kind-

gerechter Verfahren Rechnung getragen 

werden sollte, 

V.  
Fakultativprotokoll zum  
Übereinkommen über die  
Rechte des Kindes betreffend 
ein Mitteilungsverfahren
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 die Vertragsstaaten dazu ermutigend, 

geeignete nationale Mechanismen einzu-

richten, um einem Kind, dessen Rechte 

verletzt wurden, den Zugang zu wirksamen 

Rechtsbehelfen auf innerstaatlicher Ebene 

zu ermöglichen, 

 unter Hinweis auf die wichtige Rolle, 

die die nationalen Menschenrechtsinstitu-

tionen und andere mit der Förderung und 

dem Schutz der Rechte des Kindes betraute 

zuständige Fachinstitutionen in dieser Hin-

sicht spielen können,  

 in der Erwägung, dass es zur Verstär-

kung und Ergänzung dieser nationalen 

Mechanismen und zur weiteren Verbesse-

rung der Durchführung des Übereinkom-

mens und gegebenenfalls der dazugehö-

rigen Fakultativprotokolle betreffend den 

Verkauf von Kindern, die Kinderprostitu-

tion und die Kinderpornographie sowie 

betreffend die Beteiligung von Kindern an 

bewaffneten Konflikten angebracht wäre, 

dem Ausschuss für die Rechte des Kindes 

(im Folgenden als „Ausschuss“ bezeichnet) 

die Wahrnehmung der in diesem Protokoll 

vorgesehenen Aufgaben zu ermöglichen –  

 haben Folgendes vereinbart:

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Zuständigkeit des Ausschusses für  
die Rechte des Kindes

(1) Ein Vertragsstaat dieses Protokolls 

erkennt die in diesem Protokoll vorgese-

hene Zuständigkeit des Ausschusses an. 

(2) Der Ausschuss übt seine Zuständigkeit 

gegenüber einem Vertragsstaat dieses Pro-

tokolls nicht in Angelegenheiten aus, die  

die Verletzung von Rechten aus einer Über-

einkunft betreffen, der dieser Staat nicht  

als Vertragspartei angehört.

(3) Der Ausschuss nimmt keine Mitteilung 

entgegen, die einen Staat betrifft, der nicht 

Vertragspartei dieses Protokolls ist. 

Artikel 2

Allgemeine Grundsätze für die Wahr-
nehmung der Aufgaben des Ausschusses

Bei der Erfüllung der ihm durch dieses 

Protokoll übertragenen Aufgaben lässt sich 

der Ausschuss vom Grundsatz des Wohls des 

Kindes leiten. Er trägt außerdem den Rech-

ten sowie der Meinung des Kindes Rech-

nung, wobei die Meinung des Kindes ange-

messen und entsprechend dem Alter und 

der Reife des Kindes zu berücksichtigen ist.
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Artikel 3

Verfahrensordnung

(1) Der Ausschuss gibt sich eine Verfahren-

sordnung, die bei der Erfüllung der ihm 

durch dieses Protokoll übertragenen Auf-

gaben zu beachten ist. Dabei berücksichtigt 

er insbesondere Artikel 2, um zu gewährleis-

ten, dass die Verfahren kindgerecht sind. 

(2) Der Ausschuss nimmt in seine Verfah-

rensordnung Schutzbestimmungen auf, 

um einer Manipulation des Kindes durch 

diejenigen, die in seinem Namen handeln, 

vorzubeugen; er kann die Prüfung jeder 

Mitteilung ablehnen, die seiner Auffassung 

nach nicht dem Wohl des Kindes entspricht.

Artikel 4

Schutzmaßnahmen

(1) Ein Vertragsstaat trifft alle geeigneten 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

seiner Hoheitsgewalt unterstehende Ein-

zelpersonen nicht infolge einer Mitteilung 

an oder einer Zusammenarbeit mit dem 

Ausschuss einer Menschenrechtsverletzung, 

Misshandlung oder Einschüchterung ausge-

setzt werden. 

(2) Die Identität einer betroffenen Einzel-

person oder Personengruppe darf ohne 

deren ausdrückliche Zustimmung nicht 

öffentlich bekannt gemacht werden.

Teil II

Mitteilungsverfahren

Artikel 5

Mitteilungen von Einzelpersonen

(1) Mitteilungen können von oder im Namen  

einer der Hoheitsgewalt eines Vertrags-

staats unterstehenden Einzelperson oder 

Personengruppe eingereicht werden, die 

behauptet, Opfer einer Verletzung eines 

Rechts aus einer der nachstehenden Über-

einkünfte, denen der Staat als Vertragspartei 

angehört, durch diesen Vertragsstaat zu sein:

a)  dem Übereinkommen;

b)   dem Fakultativprotokoll zum Überein-

kommen betreffend den Verkauf von 

Kindern, die Kinderprostitution und  

die Kinderpornographie;

c)   dem Fakultativprotokoll zum Überein-

kommen betreffend die Beteiligung von 

Kindern an bewaffneten Konflikten.

(2) Wird eine Mitteilung im Namen einer 

Einzelperson oder Personengruppe einge-

reicht, so hat dies mit ihrer Zustimmung zu 

geschehen, es sei denn, der Verfasser kann 

rechtfertigen, ohne eine solche Zustim-

mung in ihrem Namen zu handeln.

Artikel 6

Vorläufige Maßnahmen

(1) Der Ausschuss kann jederzeit nach 

Eingang einer Mitteilung und bevor eine 

Entscheidung in der Sache selbst getroffen 

worden ist, dem betreffenden Vertrags-
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staat ein Gesuch zur sofortigen Prüfung 

übermitteln, in dem er aufgefordert wird, 

die vorläufigen Maßnahmen zu treffen, 

die unter außergewöhnlichen Umständen 

gegebenenfalls erforderlich sind, um einen 

möglichen nicht wiedergutzumachenden 

Schaden für das oder die Opfer der behaup-

teten Verletzung abzuwenden. 

(2) Übt der Ausschuss sein Ermessen nach 

Absatz 1 aus, so bedeutet das keine Ent-

scheidung über die Zulässigkeit der Mittei-

lung oder in der Sache selbst.

Artikel 7

Zulässigkeit

Der Ausschuss erklärt eine Mitteilung für 

unzulässig, 

a)  wenn sie anonym ist;

b)   wenn sie nicht schriftlich eingereicht 

wird;

c)   wenn sie einen Missbrauch des Rechts 

auf Einreichung solcher Mitteilungen 

darstellt oder mit den Bestimmungen 

des Übereinkommens und/oder der 

dazugehörigen Fakultativprotokolle 

unvereinbar ist;

d)   wenn dieselbe Sache bereits vom Aus-

schuss untersucht worden ist oder in 

einem anderen internationalen Unter-

suchungs- oder Streitregelungsverfahren 

geprüft worden ist oder geprüft wird;

e)   wenn nicht alle zur Verfügung stehenden 

innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschöpft 

worden sind. Dies gilt nicht, wenn das 

Verfahren bei der Anwendung solcher 

Rechtsbehelfe unangemessen lange dauert 

oder keine wirksame Abhilfe erwarten 

lässt;

f)   wenn die Mitteilung offensichtlich 

unbegründet ist oder nicht hinreichend 

begründet wird;

g)   wenn die der Mitteilung zugrunde lie-

genden Tatsachen vor dem Inkrafttreten 

dieses Protokolls für den betreffenden 

Vertragsstaat eingetreten sind, es sei 

denn, dass sie auch nach diesem Zeit-

punkt weiterbestehen;

h)   wenn die Mitteilung nicht innerhalb 

eines Jahres nach der Erschöpfung der 

innerstaatlichen Rechtsbehelfe einge-

reicht wird, außer in Fällen, in denen der 

Verfasser nachweisen kann, dass eine 

Einreichung innerhalb dieser Frist nicht 

möglich war.

Artikel 8

Übermittlung der Mitteilung

(1) Sofern nicht der Ausschuss eine Mit-

teilung für unzulässig erachtet, ohne sich 

dabei an den betreffenden Vertragsstaat  

zu wenden, bringt er jede ihm nach diesem 

Protokoll zugegangene Mitteilung dem 

betreffenden Vertragsstaat so bald wie  

möglich vertraulich zur Kenntnis. 

(2) Der Vertragsstaat übermittelt dem  

Ausschuss schriftliche Erklärungen oder 

Darlegungen zur Klärung der Sache und  

der gegebenenfalls von ihm getroffenen 

Abhilfemaßnahmen. Der Vertragsstaat 

übermittelt seine Antwort so bald wie  

möglich innerhalb von sechs Monaten.
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Artikel 9

Gütliche Einigung

(1) Der Ausschuss stellt den beteiligten Par-

teien seine guten Dienste zur Verfügung, 

um in der Sache eine gütliche Einigung 

auf der Grundlage der Achtung der in dem 

Übereinkommen und/oder den dazugehö-

rigen Fakultativprotokollen niedergelegten 

Verpflichtungen herbeizuführen.

(2) Mit Zustandekommen einer gütlichen 

Einigung unter der Ägide des Ausschusses 

wird die Prüfung der Mitteilung nach die-

sem Protokoll eingestellt.

Artikel 10

Prüfung der Mitteilungen

(1) Der Ausschuss prüft die ihm nach die-

sem Protokoll zugegangenen Mitteilungen 

so schnell wie möglich unter Berücksichti-

gung aller ihm unterbreiteten Unterlagen, 

wobei diese Unterlagen den betreffenden 

Parteien zuzuleiten sind.

(2) Der Ausschuss berät über die ihm nach 

diesem Protokoll zugegangenen Mittei-

lungen in nichtöffentlicher Sitzung.

(3) Hat der Ausschuss um vorläufige Maß-

nahmen ersucht, führt er die Prüfung der 

Mitteilung beschleunigt durch.

(4) Bei der Prüfung von Mitteilungen, 

in denen Verletzungen wirtschaftlicher, 

sozialer oder kultureller Rechte behauptet 

werden, prüft der Ausschuss die Ange-

messenheit der von dem Vertragsstaat im 

Einklang mit Artikel 4 des Übereinkommens 

getroffenen Maßnahmen. Dabei berücksich-

tigt der Ausschuss, dass der Vertragsstaat 

zur Verwirklichung der in dem Überein-

kommen niedergelegten wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte eine Reihe 

möglicher Maßnahmen treffen kann.

(5) Nachdem der Ausschuss eine Mitteilung 

geprüft hat, übermittelt er den betreffenden 

Parteien umgehend seine Auffassungen 

zusammen mit etwaigen Empfehlungen.

Artikel 11

Folgemaßnahmen

(1) Der Vertragsstaat zieht die Auffassungen 

des Ausschusses zusammen mit etwaigen 

Empfehlungen gebührend in Erwägung und 

unterbreitet dem Ausschuss eine schriftliche 

Antwort, einschließlich Angaben über alle 

unter Berücksichtigung der Auffassungen 

und Empfehlungen des Ausschusses getrof-

fenen und ins Auge gefassten Maßnahmen. 

Der Vertragsstaat übermittelt seine Antwort 

so bald wie möglich innerhalb von sechs 

Monaten.

(2) Der Ausschuss kann den Vertragsstaat 

auffordern, weitere Angaben über alle 

Maßnahmen vorzulegen, die der Vertrags-

staat als Reaktion auf die Auffassungen oder 

Empfehlungen des Ausschusses getroffen 

hat, oder gegebenenfalls über die Anwen-

dung einer Vereinbarung zur gütlichen 

Einigung; soweit es vom Ausschuss als 

geeignet erachtet wird, schließt dies auch 

Angaben in den späteren Berichten des 

 Vertragsstaats nach Artikel 44 des Überein-

kommens, nach Artikel 12 des Fakultativ-
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protokolls zum Übereinkommen betreffend 

den Verkauf von Kindern, die Kinderpros-

titution und die Kinderpornographie oder 

nach Artikel 8 des Fakultativprotokolls zum 

Übereinkommen betreffend die Beteiligung 

von Kindern an bewaffneten Konflikten ein.

Artikel 12

Zwischenstaatliche Mitteilungen

(1) Ein Vertragsstaat dieses Protokolls kann 

jederzeit erklären, dass er die Zuständigkeit 

des Ausschusses für die Entgegennahme 

und Prüfung von Mitteilungen anerkennt, 

in denen ein Vertragsstaat geltend macht, 

ein anderer Vertragsstaat komme seinen 

Verpflichtungen aus einer der folgenden 

Übereinkünfte, deren Vertragspartei er ist, 

nicht nach:

a)  dem Übereinkommen;

b)   dem Fakultativprotokoll zum Überein-

kommen betreffend den Verkauf von 

Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornographie;

c)   dem Fakultativprotokoll zum Überein-

kommen betreffend die Beteiligung von 

Kindern an bewaffneten Konflikten.

(2) Der Ausschuss darf keine Mitteilungen 

entgegennehmen, die einen Vertragsstaat 

betreffen oder von einem Vertragsstaat 

ausgehen, der keine derartige Erklärung 

abgegeben hat. 

(3) Der Ausschuss stellt den beteiligten Ver-

tragsstaaten seine guten Dienste zur Verfü-

gung, um in der Sache eine gütliche Rege-

lung auf der Grundlage der Achtung der in 

dem Übereinkommen und den dazugehö-

rigen Fakultativprotokollen niedergelegten 

Verpflichtungen herbeizuführen. 

(4) Eine Erklärung nach Absatz 1 wird von 

den Vertragsstaaten beim Generalsekretär 

der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser 

übermittelt den anderen Vertragsstaaten 

Abschriften davon. Eine Erklärung kann 

jederzeit durch eine an den Generalsekretär 

gerichtete Notifikation zurückgenommen 

werden. Eine solche Rücknahme berührt 

nicht die Prüfung einer Sache, die Gegen-

stand einer nach diesem Artikel bereits 

übermittelten Mitteilung ist; nach Eingang 

der Notifikation über die Rücknahme der 

Erklärung beim Generalsekretär wird keine 

weitere Mitteilung eines Vertragsstaats 

entgegengenommen, es sei denn, dass der 

betroffene Vertragsstaat eine neue Erklä-

rung abgegeben hat.
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Teil III

Untersuchungsverfahren

Artikel 13

Untersuchungsverfahren im Falle 
schwerwiegender oder systematischer 
Verletzungen

(1) Erhält der Ausschuss glaubhafte Anga-

ben, die auf schwerwiegende oder systema-

tische Verletzungen der in dem Überein-

kommen oder den dazugehörigen Fakulta-

tivprotokollen betreffend den Verkauf von 

Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornographie oder betreffend die 

Beteiligung von Kindern an bewaffneten 

Konflikten niedergelegten Rechte durch 

einen Vertragsstaat hinweisen, so fordert 

der Ausschuss den Vertragsstaat auf, bei der 

Prüfung dieser Angaben mitzuwirken und 

zu diesem Zweck umgehend zu den Anga-

ben Stellung zu nehmen. 

(2) Der Ausschuss kann unter Berücksich-

tigung der von dem betreffenden Ver-

tragsstaat abgegebenen Stellungnahmen 

sowie aller sonstigen ihm zur Verfügung 

stehenden glaubhaften Angaben eines oder 

mehrere seiner Mitglieder beauftragen, 

eine Untersuchung durchzuführen und 

ihm sofort zu berichten. Sofern geboten, 

kann die Untersuchung mit Zustimmung 

des Vertragsstaats einen Besuch in seinem 

Hoheitsgebiet einschließen.

(3) Eine solche Untersuchung ist vertrau-

lich durchzuführen; die Mitwirkung des 

Vertragsstaats ist auf allen Verfahrensstufen 

anzustreben. 

(4) Nachdem der Ausschuss die Ergebnisse 

einer solchen Untersuchung geprüft hat, 

übermittelt er sie zusammen mit etwaigen 

Bemerkungen und Empfehlungen umge-

hend dem betreffenden Vertragsstaat.

(5) Der Vertragsstaat unterbreitet so bald 

wie möglich innerhalb von sechs Monaten 

nach Eingang der vom Ausschuss über-

mittelten Ergebnisse, Bemerkungen und 

Empfehlungen dem Ausschuss seine Stel-

lungnahmen. 

(6) Nachdem das Verfahren hinsichtlich 

einer Untersuchung gemäß Absatz 2 abge-

schlossen ist, kann der Ausschuss nach Kon-

sultation des betreffenden Vertragsstaats 

beschließen, eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse des Verfahrens in seinen in Arti-

kel 16 vorgesehenen Bericht aufzunehmen.

(7) Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt 

der Unterzeichnung oder Ratifikation dieses 

Protokolls oder seines Beitritts dazu erklä-

ren, dass er die in diesem Artikel vorgesehe-

ne Zuständigkeit des Ausschusses bezüglich 

der Rechte, die in einigen oder allen der in 

Absatz 1 genannten Übereinkünfte nieder-

gelegt sind, nicht anerkennt.

(8) Jeder Vertragsstaat, der eine Erklärung 

nach Absatz 7 abgegeben hat, kann diese 

Erklärung jederzeit durch eine an den 

Generalsekretär der Vereinten Nationen 

gerichtete Notifikation zurücknehmen.
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Artikel 14

Folgemaßnahmen nach dem Untersu-
chungsverfahren

(1) Sofern erforderlich, kann der Ausschuss 

nach Ablauf des in Artikel 13 Absatz 5 

genannten Zeitraums von sechs Monaten 

den betreffenden Vertragsstaat auffordern, 

ihn über die Maßnahmen zu unterrichten, 

die als Reaktion auf eine nach Artikel 13 

durchgeführte Untersuchung getroffen 

oder ins Auge gefasst wurden. 

(2) Der Ausschuss kann den Vertragsstaat 

auffordern, weitere Angaben über alle 

Maßnahmen vorzulegen, die der Vertrags-

staat als Reaktion auf eine nach Artikel 13 

durchgeführte Untersuchung getroffen 

hat; soweit es vom Ausschuss als geeignet 

erachtet wird, schließt dies auch Angaben 

in den späteren Berichten des Vertragsstaats 

nach Artikel 44 des Übereinkommens, nach 

Artikel 12 des Fakultativprotokolls zum 

Übereinkommen betreffend den Verkauf 

von Kindern, die Kinderprostitution und 

die Kinderpornographie oder nach Artikel 8 

des Fakultativprotokolls zum Übereinkom-

men betreffend die Beteiligung von Kindern 

an bewaffneten Konflikten ein.

Teil IV

Schlussbestimmungen

Artikel 15

Internationale Unterstützung und 
Zusammenarbeit

(1) Der Ausschuss kann mit Zustimmung 

des betreffenden Vertragsstaats den Son-

derorganisationen, Fonds und Program-

men der Vereinten Nationen und anderen 

zuständigen Stellen seine Auffassungen 

oder Empfehlungen zu Mitteilungen und 

Untersuchungen, die einen Bedarf an 

fachlicher Beratung oder Unterstützung 

erkennen lassen, übermitteln und etwa-

ige Stellungnahmen und Vorschläge des 

Vertragsstaats zu den Auffassungen oder 

Empfehlungen beifügen.

(2) Der Ausschuss kann diesen Stellen 

außerdem mit Zustimmung des betref-

fenden Vertragsstaats alles aus den nach 

diesem Protokoll geprüften Mitteilungen 

zur Kenntnis bringen, was ihnen helfen 

kann, in ihrem jeweiligen Zuständigkeits-

bereich über die Zweckmäßigkeit interna-

tionaler Maßnahmen zu entscheiden, die 

den Vertragsstaaten dabei behilflich sein 

können, Fortschritte bei der Verwirklichung 

der in dem Übereinkommen und/oder den 

dazugehörigen Fakultativprotokollen aner-

kannten Rechte zu erzielen.
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Artikel 16

Bericht an die Generalversammlung

Der Ausschuss nimmt in seinen nach Arti-

kel 44 Absatz 5 des Übereinkommens alle 

zwei Jahre der Generalversammlung vorzu-

legenden Bericht eine Zusammenfassung 

seiner Tätigkeit nach diesem Protokoll auf.

Artikel 17

Verbreitung des Fakultativprotokolls 
und Informationen über das Fakultativ-
protokoll

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, dieses 

Protokoll weithin bekannt zu machen und 

zu verbreiten und Erwachsenen wie auch 

Kindern, einschließlich solcher mit Behin-

derungen, durch geeignete und wirksame 

Mittel und in barrierefreien Formaten den 

Zugang zu Informationen über die Auffas-

sungen und Empfehlungen des Ausschusses 

zu erleichtern, insbesondere in Sachen, die 

den Vertragsstaat betreffen.

Artikel 18

Unterzeichnung, Ratifikation und  
Beitritt

(1) Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der 

das Übereinkommen oder eines der ersten 

beiden dazugehörigen Fakultativprotokolle 

unterzeichnet oder ratifiziert hat oder ihm 

beigetreten ist, zur Unterzeichnung auf.

(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, 

die von allen Staaten vorgenommen werden 

kann, die das Übereinkommen oder eines 

der ersten beiden dazugehörigen Fakul-

tativprotokolle ratifiziert haben oder ihm 

beigetreten sind. Die Ratifikationsurkunden 

werden beim Generalsekretär der Vereinten 

Nationen hinterlegt.

(3) Dieses Protokoll steht jedem Staat, der 

das Übereinkommen oder eines der ersten 

beiden dazugehörigen Fakultativprotokolle 

ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist, zum 

Beitritt offen. 

(4) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung 

einer Beitrittsurkunde beim Generalsekre-

tär der Vereinten Nationen.

Artikel 19

Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach 

Hinterlegung der zehnten Ratifikations- 

oder Beitrittsurkunde in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach 

Hinterlegung der zehnten Ratifikations- 

oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm 

beitritt, tritt es drei Monate nach Hinter-

legung seiner eigenen Ratifikations- oder 

Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 20

Nach dem Inkrafttreten begangene Ver-
letzungen

(1) Der Ausschuss ist nur zuständig für 

 Verletzungen eines in dem Übereinkom-

men und/oder den ersten beiden dazu-
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gehörigen Fakultativprotokollen nieder-

gelegten Rechts durch den Vertragsstaat, die 

nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls 

begangen werden.

(2) Wird ein Staat nach Inkrafttreten dieses 

Protokolls dessen Vertragspartei, so betref-

fen seine Verpflichtungen gegenüber dem 

Ausschuss nur Verletzungen eines in dem 

Übereinkommen und/oder den ersten bei-

den dazugehörigen Fakultativprotokollen 

niedergelegten Rechts, die nach Inkrafttre-

ten dieses Protokolls für den betreffenden

Staat begangen wurden.

Artikel 21

Änderungen

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung 

dieses Protokolls vorschlagen und beim 

Generalsekretär der Vereinten Nationen 

einreichen. Der Generalsekretär übermit-

telt jeden Änderungsvorschlag den Ver-

tragsstaaten mit der Aufforderung, ihm zu 

notifizieren, ob sie die Einberufung eines 

Treffens der Vertragsstaaten zur Beratung 

und Entscheidung über den Vorschlag 

befürworten. Befürwortet innerhalb von 

vier Monaten nach dem Datum der Über-

mittlung wenigstens ein Drittel der Ver-

tragsstaaten ein solches Treffen, so beruft 

der Generalsekretär das Treffen unter der 

Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 

ein. Jede Änderung, die von einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der anwesenden und 

abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen 

wird, wird vom Generalsekretär der Gene-

ralversammlung zur Genehmigung und 

danach allen Vertragsstaaten zur Annahme 

vorgelegt.

(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene und 

genehmigte Änderung tritt am dreißigsten 

Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem 

die Anzahl der hinterlegten Annahmeur-

kunden zwei Drittel der Anzahl der Ver-

tragsstaaten zum Zeitpunkt der Beschluss-

fassung über die Änderung erreicht. Danach 

tritt die Änderung für jeden Vertragsstaat 

am dreißigsten Tag nach Hinterlegung 

seiner eigenen Annahmeurkunde in Kraft. 

Eine Änderung ist nur für die Vertrags-

staaten, die sie angenommen haben, ver-

bindlich.

Artikel 22

Kündigung

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll 

jederzeit durch eine an den Generalsekretär 

der Vereinten Nationen gerichtete schriftli-

che Notifikation kündigen. Die Kündigung 

wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation 

beim Generalsekretär wirksam.

(2) Die Kündigung berührt nicht die weitere 

Anwendung dieses Protokolls auf Mittei-

lungen nach Artikel 5 oder 12 oder Unter-

suchungen nach Artikel 13, die vor dem 

Wirksamwerden der Kündigung eingegan-

gen oder begonnen worden sind.

Artikel 23

Verwahrer und Unterrichtung durch  
den Generalsekretär

(1) Der Generalsekretär der Vereinten  

Nationen ist Verwahrer dieses Protokolls.
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(2) Der Generalsekretär unterrichtet alle 

Staaten von

a)   den Unterzeichnungen, Ratifikationen 

und Beitritten nach diesem Protokoll;

b)   dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Protokolls und seiner Änderungen nach 

Artikel 21;

c)   Kündigungen nach Artikel 22.

Artikel 24

Sprachen

(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, 

chinesischer, englischer, französischer, 

russischer und spanischer Wortlaut glei-

chermaßen verbindlich ist, wird im Archiv 

der Vereinten Nationen hinterlegt. 

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Natio-

nen übermittelt allen Staaten beglaubigte

Abschriften dieses Protokolls.
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ePartizipation –
Beteiligung im und
mit dem Internet

Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) nimmt wahr, dass vor allem junge Menschen in der Debatte um ePartizipation als attraktive Zielgruppe gesehen werden. Das Internet scheint der natürliche Zu-gang zur Generation der „digital natives“ zu sein. Dabei wird jedoch oft übersehen, dass ein Teil der Jugendlichen aufgrund der ungleichen Zugänge noch weiter abgehängt wird. Insbesondere der sozio-ökonomische Status und damit verbunden auch der Bildungshintergrund sind als zentrale Faktoren anzusehen für soziale aber auch digitale Ungleichheiten. In fast allen Angeboten zur ePartizipation finden sich die Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen Bildungshintergründen – und damit verbun-dener unterschiedlicher Mediennutzung und Medienkompetenz – nicht wieder. Angebote zur Beteili-gung ins Internet zu verlagern, führt deswegen nicht automatisch zu einer jugendgerechteren oder gar einem Mehr an Beteiligung. Dennoch: das e in ePartizipation kann die Bedingungen guter und echter Partizipation multiplizieren, kann Möglichkeiten öffnen, kann aber auch Grenzen setzen: Jugendliche über ePartizipation sinnhaft an sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen ist deshalb chancen-reich, aber auch komplexer. Aus Sicht des DBJR ist aus diesem Grund eine strukturierte und ernsthafte Diskussion über ePartizipation notwendig. Parallel zur Diskussion entwickeln und testen Parteien, Parlamente und Regierungen, Verwaltungen, Wirtschaftsunternehmen, Medien, Organisationen und Institutionen auf allen Ebenen Beteiligung im und mit dem Internet; für die digitalen Formen der Beteiligung steht der Begriff ePartizipation. Aber: In der Diskussion über das Potenzial der ePartizipation werden oft simple Umfragen und Abstimmun-gen im Internet zur Chance für die Demokratie stilisiert. Online-Dialoge, in denen Regierende die Bür-ger_innen um ihre Meinung bitten, werden als Beispiel für ePartizipation aufgeführt. Kommentare in sozialen Netzwerken oder der Tweet im Mikroblog sind zwar Facetten politischen Agierens; jedoch meist nicht so zielgerichtet, wie es aus Sicht des DBJR wünschenswert wäre. Der DBJR beschreibt mit dieser Position seine Vorstellung von ePartizipation, formuliert Ansprüche und stellt entsprechende Forderungen für ePartizipationsprojekte und -prozesse mit Jugendlichen. Die Jugendverbände und Landesjugendringe im DBJR leisten damit ihren Beitrag zur Debatte um ePartizi-pation, auch und gerade weil sie natürliche Orte für Beteiligung sind. In Jugendverbänden ist seit ihrem Bestehen Partizipation selbstverständlicher Bestandteil der Arbeit. Hier liegen langjährige Erfahrun-gen mit Beteiligungsprozessen vor, die Jugendverbände zu einem idealen Feld von ePartizipation ma-chen.
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Verständnis und ErwartungenDer DBJR versteht ePartizipation zunächst einmal ganz wörtlich, als eine im und durch das Internet unterstützte Form der Partizipation. Daher gelten auch für ePartizipa-tion die gleichen Ansprüche wie an Partizipation bisher: Jugendliche benötigen für sie entsprechend aufbereitete Informationen, brauchen Zeit, um miteinander – digital oder von Angesicht zu Angesicht – in einen Austausch zu kommen; sie müssen ihre dabei entwickelten Mei-nungen an entscheidender Stelle äußern und mit dieser schließlich auch etwas bewirken können. Der DBJR sieht ePartizipation nicht als neue Form der Demokratie, sondern als ein neues Mittel, bestehende Beteiligungsprozesse weiter zu entwickeln, zu qualifi-zieren und mit neuen Formen digital zu ergänzen. ePar-tizipation muss sinnvoll in Entscheidungsprozesse ein-gebunden werden. Das bedeutet: Auch die Beteiligung im und mit dem Internet muss für Jugendliche mit unter-schiedlichen formalen Bildungshintergründen differen-ziert aufbereitet werden, verbindlich sein, Einfluss auf Ergebnisse haben und diese breit kommunizieren. Wenn junge Menschen selbstbestimmt die Initiative ergreifen und durch ePartizipation Einfluss nehmen wollen, tra-gen Entscheidungsgremien eine besondere Verantwor-tung, die Ergebnisse ernst zu nehmen, sie bei Entschei-dungen zu berücksichtigen und Feedback zu geben. Vorhandene Tools sind teilweise noch von dem entfernt, was Jugendverbände und Landesjugendringe mit ePar-tizipation meinen: Das Bereitstellen von Informationen, das Äußern von Meinungen in sozialen Netzwerken (z. B. facebook) oder in Mikroblogs (twitter), das Vernet-zen in Communities – das alles für sich sind einzelne Facetten politischen Agierens, aber noch keine eParti-zipation. Aber in den vorhandenen Angeboten und den Ideen dahinter steckt Potenzial, beispielsweise in frei zugänglichen öffentlichen Daten (OpenData). OpenDa-ta bedeutet, dass durch das Nutzen frei verfügbarer öf-fentlicher Daten positive Entwicklungen im Sinne der Allgemeinheit eingeleitet werden können. Indem offene Daten von allen interpretiert und mit anderen Daten neu kombiniert werden können, sinkt die Abhängigkeit von offiziellen Interpretationen und Institutionen. Auch der Diskurs in sozialen Netzwerken und Blogs ist eine wich-tige Grundlage für Beteiligung. Einzelne Komponenten wie OpenData, soziale Netzwerke und Blogs können also sinnvoll zusammengefügt werden und damit Grundla-gen für ein Werkzeug zur wirkungsvollen Beteiligung im und mit dem Internet werden.Aus Sicht des DBJR muss ePartizipation Auseinanderset-zung bieten, Lebensweltbezug herstellen, eine Positio-nierung ermöglichen, Bewertungen erlauben, Feedback-schleifen einplanen, Transparenz und Informationen bieten und wirksame Ergebnisse erzielen, mit denen Einfluss auf Entscheidungen genommen werden kann.Verschiedene ePartizipationsmöglichkeiten sind des-

halb daraufhin zu prüfen, ob möglichst viele die Mög-lichkeit haben, an dem Prozess im Internet teilzuhaben. Das bedeutet: Die technischen Zugänge und Potenziale müssen allerorts bestehen, der Zeitumfang und die Ab-läufe müssen stimmen, die Komplexität zu bewältigen und Medienkompetenz vorhanden sein. Auch eine spo-radische Teilnahme muss möglich sein. Es muss bedacht werden, dass manches augenscheinlich neutrale Instru-ment durchaus unterschiedliche Hürden für Jugendliche unterschiedlicher Herkunft, Bildung, Geschlecht etc. darstellt. Wichtig ist, dass junge Menschen Tools und Bausteine zur Verfügung haben, mit denen sie selbst die Initiative ergreifen und selbstbestimmt Beteiligungspro-zesse initiieren können – ähnlich einem Bürgerbegehren.Aus seinen Erfahrungen mit Partizipation formuliert der DBJR Kriterien, mit denen Tools zur ePartizipation über-prüft werden können. Diese Kriterien basieren auf der Position „Mitwirkung mit Wirkung“ (aus dem Jahr 2003). Erfahrungen des DBJR in den letzten Jahren zeigen, dass Entscheidungsträger_innen Jugendliche häufig nur auf die Dekoration in Beteiligungsprozessen reduzieren; Meinungen und Ansichten Jugendlicher sind lediglich „authentische Eindrücke“. Formen der Alibi-Teilhabe, bei der Jugendliche zwar noch selbst entscheiden, ob sie an einer Aktion oder Veranstaltung teilnehmen, dann aber während der Aktion oder Veranstaltung keinen Einfluss mehr nehmen können und eher als Dekoration dienen, lehnt der DBJR entschieden ab. 
Kriterien für ePartizipationNeben einer grundsätzlichen Beteiligungskultur, die jun-ge Menschen als eigenständige Subjekte wahrnimmt, ihre Eigeninitiative wertschätzt, ihnen Verantwortung überträgt und sie in Entscheidungsprozesse selbstver-ständlich einbezieht, müssen aus Sicht des DBJR folgen-de Mindeststandards für ePartizipation erfüllt sein:
Angemessenheit:Beteiligungsformen müssen reale Gestaltungsmöglich-keiten bieten, Lebensweltbezug haben, altersangemes-sen aufbereitet und methodisch vielfältig sein. Sie müs-sen die unterschiedlichen Fähigkeiten und Potenziale junger Menschen berücksichtigen. Ein angemessener Zeitraum für den Beteiligungsprozess ist zu gewährleis-ten. Die Beteiligung von Jugendlichen wird inhaltlich und methodisch entweder von qualifizierten Gleichaltrigen oder Praktiker_innen aus der Jugendarbeit unterstützt, die zur Beteiligung motivieren. 
Transparenz:Es herrscht Transparenz im Prozess in Bezug auf Ent-scheidungen und Ziele. Die Umsetzung der Entschei-dung wird transparent dokumentiert. Junge Menschen werden über ihre Mitbestimmungsrechte aufgeklärt. Am Anfang und im Prozess jeder Beteiligung wird ein weit-gehender, niederschwelliger Zugang zu relevanten In-formationen bereit gestellt, z. B. müssen Abläufe (insbe-
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sondere in Politik und Verwaltung) für junge Menschen durchschaubar sein.
Wirksamkeit:Es gibt tatsächlich etwas zu entscheiden und der Trans-fer der Ergebnisse in die betreffenden Entscheidungs-abläufe (z. B. von Politik und Verwaltung) gelingt. Von vornherein sind Budgets so zu gestalten und fest zu eta-tisieren, dass den vielfältigen Ansprüchen an Beteiligung Rechnung getragen wird und Beteiligung wirksam wer-den kann.
Verbindung von Medienkompetenz  
und Partizipationsförderung:Möglichst viele müssen erreicht werden. Insbesondere müssen ggf. durch den Einsatz von Medien zur Beteili-gung entstehende Hürden durch Stützsysteme on- wie offline abgebaut werden. Gezielt sollten partizipative Ansätze im Medienhandeln von Jugendlichen gefördert werden, um aufbauend auf lebensweltlichen Bezügen Partizipation erfahrbar zu machen. Auch Entschei-dungsträger_innen und Multiplikator_innen müssen Kompetenzen erlernen, um junge Menschen in allen Le-benslagen angemessen zu beteiligen und einen zugleich kritischen Umgang mit dem eigenen Medienhandeln an-zuregen.Verschiedene Wege führen zur Beteiligung: Analog zu klassischen Formen der Beteiligung gibt es auch im Be-reich der ePartizipation unterschiedliche Wege ins En-gagement. Zugänge müssen daher zielgruppengerecht geschaffen werden. Ziel bleibt dabei, einen möglichst hohen Grad der Beteiligung zu erreichen.
Erfahrungsräume für ePartizipationJugendverbände wenden bereits verschiedene Formen der ePartizipation an. Sie versuchen auf der Basis ihrer Kriterien, Beispiele für gelingende ePartizipation zu ge-ben. Dazu wollen und müssen auch sie ihre bisherigen Entscheidungsprozesse überprüfen, ihre Arbeitsweisen anpassen und klären, ob die bestehenden Strukturen hilfreich oder behindernd wirken. Es geht also darum, Strukturen und Entscheidungswege in Jugendverbänden transparent zu machen, noch breiter Mitwirkungsräume zu bieten und für Impulse und Inhalte offen zu bleiben.Gleichwohl lernen junge Menschen in Jugendverbänden, dass die Wahl und Delegation von Vertreter_innen, die für alle Gruppenmitglieder sprechen können, hilfreich ist. Sie erfahren, dass die Vertretungsstruktur ihnen als Gruppe die Kommunikation mit Gruppen oder anderen Kooperationspartner_innen auf lokaler, regionaler, bun-desweiter und internationaler Ebene ermöglicht. Im Jugendverband lernen Kinder und Jugendliche zu un-terscheiden, ob jemand nur für sich alleine spricht oder eine gemeinsam ausgehandelte Gruppenposition ver-tritt. Dies gilt es auch bei ePartizipation abzubilden.

Neben den Verbänden sind auch Schulen und Institutio-nen gefragt, relevante Inhalte zu vermitteln und eParti-zipation als digitale Ergänzung in Beteiligungsprozessen auszuprobieren und einzuüben. Die Kommunen müssen als direkter Lebens- und Sozialraum junger Menschen auch ePartizipation anbieten und selbstorganisierte Projekte unterstützen – idealerweise entwickelt und begleitet in Kooperation mit Jugendverbänden vor Ort. Gerade Tools der ePartizipation bieten sich an für Ent-scheidungsprozesse in Ländern, im Bund und in der Eu-ropäischen Union; aus ihrer Lebenswelt und ihrem Sozi-alraum heraus können sich Jugendliche dort beteiligen.
ForderungenDer Anspruch an Partizipation und ePartizipation lautet: Sie muss Wirkung haben, mehr als Impuls und Bera-tungsprozess sein. Es geht darum, Gestaltungsmacht mit jungen Menschen zu teilen und ihre Selbstbestimmung und Selbstorganisation zu stärken. Ohne eine grund-sätzliche Bereitschaft zur Partizipation, ohne die Bereit-schaft, Gestaltungsmacht zu teilen und ohne Übung in partizipativen Prozessen mit und ohne Internet in der Lebenswirklichkeit kann ePartizipation nicht nachhaltig erfolgreich sein.
Der Deutsche Bundesjugendring fordert: n Eine Kultur der Beteiligung: Die Gesellschaft muss insbesondere junge Menschen ernst nehmen. Sie ha-ben die Kompetenz, für sich und andere zu entschei-den. Es bedarf der Diskussion auf Augenhöhe, des aufmerksamen Zuhörens, des Meinungsaustausches, um gemeinsam Positionen zu finden. Es braucht eine Bereitschaft zum Dialog und zur Transparenz – auch im Internet. Dabei müssen vor allem staatliche Ins-titutionen mit gutem Beispiel vorangehen und bei-spielsweise die Veröffentlichung von Sitzungsproto-kollen im Internet anstreben.  n Eine sachliche Debatte: ePartizipation wird in ihren Leistungsmöglichkeiten wahlweise über- und unter-schätzt. Nur durch realistische Einschätzungen und kontinuierliche Evaluation der Chancen und Grenzen lässt sich ePartizipation als sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Formen der Beteiligung weiterentwi-ckeln. n Eine wirksame Beteiligung: Junge Menschen müssen erfahren, dass sie etwas bewirken können. Es ist für das Ernstnehmen einer Jugendbeteiligung und für die Erfahrung von Selbstwirksamkeit der Jugendli-chen nicht ausreichend, Jugendliche mit ihren Ideen als reine Impulsgeber_innen zu sehen und anschlie-ßend im weiteren Prozess über die Umsetzbarkeit ih-rer Vorschläge ohne sie zu verhandeln. Insbesondere Politik und Verwaltung auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene haben beim Anwenden partizipativer Strukturen und Werkzeuge (mit und ohne Internet) für Jugendliche besondere Verantwortung. Das In-teresse von Jugendlichen korrespondiert in hohem Maße mit der Glaubwürdigkeit, die sie etwa politi-
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schen Akteur_innen zuschreiben. ePartizipation er-öffnet hierbei neue Erfahrungsräume, in denen po-sitive Beziehungen zu demokratischen Formen der Interessenvertretung und Konfliktlösung ermöglicht sind. Negative Erfahrungen in unzureichenden Betei-ligungsmodellen wirken kontraproduktiv. Chancen demokratischer Mitwirkung in Beteiligungsprozes-sen müssen durch ePartizipation ergänzt und ver-größert werden. n Verbindliche Kriterien für ePartizipation bei entspre-chenden Prozessen und Projekten: Möglichst viele relevante Informationen für den Prozess müssen ohne Einschränkung zugänglich und nach Möglich-keit für junge Menschen aufbereitet sein. Daten, die als Basis für Entscheidungen dienen, müssen offen und verwertbar zur Verfügung stehen. Wie in den Kriterien beschrieben, müssen die Prozesse und Ent-scheidungen transparent, angemessen und metho-disch vielfältig sein.  n Eine Infrastruktur für ePartizipation: Werkzeuge zur Beteiligung müssen für junge Menschen kosten-frei bereitstehen, selbstbestimmt und einfach nutz-bar, weiterzuentwickeln und den Bedürfnissen des Beteiligungsprozesses anzupassen sein. Tools der ePartizipation sollten den Rezeptionsbedürfnissen angepasst werden; sie sollten Lust auf Mitwirkung und Spaß machen. Sie sollten auch einfach, benut-zerfreundlich und einladend gestaltet sein, nicht technisch überladen. Sinnvoll ist, sie modular anzu-legen, damit sie schnell den Bedürfnissen angepasst und nichtlinear sowie zeitlich unabhängig genutzt werden können. Mit Blick auf die zunehmende mo-bile Nutzung des Internets durch Jugendliche sollten sie für mobile Geräte geeignet sein. Grundsätzlich ist bundesweit – insbesondere in ländlichen Regionen – ein Breitbandzugang zum Internet notwendig. n Schutz der Privatsphäre: Beteiligung im Internet braucht hohe Standards im Datenschutz und beim Schutz der Privatsphäre junger Menschen. Es muss klar sein, welche Daten wofür und von wem erhoben werden. Dabei gilt der Grundsatz „soviel wie nötig, so wenig wie möglich“. Formen von ePartizipation sind ausschließlich zur Beteiligung da, nicht zum Sammeln und Verwerten diverser privater Daten. Ein hoher Schutz der Privatsphäre und eine transparen-te Darlegung, was mit den erfassten Daten geschieht, baut Hemmnisse ab und unterstützt die Beteiligung.  n Jugendverbände als Orte engagierter Jugendlicher anerkennen: In den Verbänden kommen Jugendli-che selbstbestimmt zusammen. Hier ist Beteiligung selbstverständlicher Alltag. Dieser wird durch For-men und Methoden der ePartizipation erweitert, er-gänzt und an manchen Stellen herausgefordert. Ins-besondere Politik und Verwaltung auf allen Ebenen sollten dies nutzen und mit Jugendverbänden Werk-zeuge entwickeln, die auch Jugendliche außerhalb der Verbände nutzen können. n Subsidiarität gilt auch online: (Eigen-)Initiativen gerade von jungen Nutzer_innen im Internet sind grundsätzlich zu fördern.

Aufgabe der JugendverbändeIn den Jugendverbänden nutzen Jugendliche ganz selbst-verständlich bereits das Potenzial des Internets und der Netzwerke für ihre ehrenamtliche Arbeit. Bestehen-de Strukturen der Jugendverbandsarbeit ermöglichen schon frühzeitig Beteiligung und damit Einflussnahme. Jugendverbände bieten also einen wirkungsvollen Enga-gementrahmen. Jugendverbände selbst wollen und können Lernfelder für ePartizipation schaffen, einen entsprechenden Rah-men bieten, ePartizipation ausprobieren, indem sie sich digitalen Kommunikations- und Kollaborationsformen öffnen und diese nach ihren Bedürfnissen gestalten. Dazu müssen sie ihre Strukturen und Arbeitsweisen reflektieren und – wo nötig – verändern. Sie müssen vielleicht ihre Entscheidungsprozesse anders gestalten, die Anliegen und das Potenzial ihrer Mitglieder besser nutzen. Sowohl die Motivation Jugendlicher als auch de-ren Frustration bei Beteiligungsprozessen sind wichtige Hinweise, um ePartizipation weiterzuentwickeln. Die Frage nach einem Mehr an direkter Beteiligung in Er-gänzung des demokratischen Vertretungsprinzips sind auch für Jugendverbände eine Herausforderung, die sie annehmen. Jugendverbände erweitern ihren Wirkungskreis im In-ternet. Diesen erweiterten Wirkungskreis müssen sie mitgestalten.  Ihr Bildungsauftrag – zu fördern, zu bil-den, zu organisieren und zu qualifizieren – muss sowohl auf hauptamtlicher Ebene gesichert als auch in der eh-renamtlichen Ebene durch geeignete Bildungsoffensiven verankert sein: Digitale Jugendbildung muss in allen re-levanten Sozialisationsräumen (Schule, Freizeit, Ausbil-dung und Studium) Bestandteil sein.ePartizipation ist auch Partizipation an den Entschei-dungen, die das Internet selbst betreffen. Jugendver-bände müssen sich deswegen stärker als bisher auch netzpolitischen Diskursen öffnen, sich aktiv für die Inte-ressen der jungen Generation am Internet selbst, insbe-sondere dem Datenschutz, dem Schutz der Privatsphä-re und einem zeitgemäßen Urheberrecht einsetzen. Sie sollten neugierig und aufgeschlossen neue Aktionsfor-men aufnehmen, von anderen guten Beispielen lernen. Jugendverbände sollten ihre Mitglieder wie bisher er-mutigen, sich über das Engagement im Verband hinaus einzumischen, Themen in ihren Sozialräumen zu setzen, sich zu artikulieren und Partizipations- sowie ePartizi-pationsprozesse einzufordern. Schließlich muss es auch Ziel der Jugendverbände sein, Jugendliche aus allen sozialen Milieus und Lebenswel-ten für ePartizipation zu befähigen und deshalb auf eine Überwindung der digitalen Ungleichheiten hinzuwirken.
Von der 85. Vollversammlung am 26.|27.10.2012 in Berlin 

einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen.
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D
ie 18. Shell Jugendstudie trägt den 
Untertitel »Eine Generation meldet 

sich zu Wort«. Die gegenwärtige junge 
Generation formuliert wieder nach-
drücklicher eigene Ansprüche hinsicht-
lich der Gestaltung der Zukunft unserer 
Gesellschaft und fordert, dass bereits 
heute die dafür erforderlichen Weichen-
stellungen vorgenommen werden. Als 
zukunftsrelevante Themen haben vor 
allem Umweltschutz und Klimawandel 
erheblich an Bedeutung gewonnen. Sie 
stehen im Mittelpunkt der Forderung 
nach mehr Mitsprache und der Hand-
lungsaufforderung an Politik und Ge-
sellschaft.

Dabei ist für die Jugendlichen in 
Deutschland nach wie vor ihre pragma-
tische Grundorientierung kennzeich-
nend. Die Jugendlichen sind, wie auch 
schon in den letzten Shell Jugendstudien 
beschrieben, weiterhin bereit, sich in 
hohem Maße an Leistungsnormen zu 
orientieren, und hegen gleichzeitig den 
Wunsch nach stabilen sozialen Bezie-
hungen im persönlichen Nahbereich. 
Sie passen sich auf der individuellen 
Suche nach einem gesicherten und 
eigenstän digen Platz in der  Gesellschaft 
den Gegebenheiten so an, dass sie 
Chancen, die sich auftun, möglichst 
gut ergreifen können. Mehr als bislang 
legen viele Jugendliche inzwischen 
Wert auf eine deutlich bewusstere Le-
bensführung, ihre Ansprüche an eine 
nachhaltige Gestaltung von Umwelt und 
Gesellschaft artikulieren sie deutlich 
und vernehmbar.

Die Ergebnisse der aktuellen Shell 
Jugendstudie zeigen, dass trotz der klar 
erkennbaren sozialen Unterschiede, die 

sich aus der Herkunft der Jugendlichen 
ergeben und die durch den auch weiter-
hin ungleichen Bildungserfolg bestehen 
bleiben, keine unüberbrückbaren Pola-
risierungen oder Spaltungen in den Ein-
stellungen zu beobachten sind. Auch die 
Unterschiede zwischen Ost und West, 
zwischen männlichen und weiblichen 
Jugendlichen sowie zwischen Jugend-
lichen mit und ohne Migrationshinter-
grund werden eher kleiner als größer. 
Quer durch alle Gruppierungen findet 
sich eine Reihe von Gemeinsamkeiten, 
darunter eine zunehmende Sorge um 
die ökologische Zukunft, ein Trend zu 
gegenseitigem Respekt und einer Acht-
samkeit in der eigenen Lebensführung, 
ein starker Sinn für Gerechtigkeit sowie 
ein wachsender Drang, sich für diese 
Belange aktiv einzubringen.

Nicht zu übersehen ist allerdings die 
Affinität einiger Jugendlicher zu popu-
listischen Positionen. Die Kritik, die viele 
dieser Heranwachsenden dabei zugleich 
am sogenannten Estalishment in Politik 
und Gesellschaft üben, ist auch davon 
beeinflusst, dass sich junge Menschen 
generell nicht hinreichend gefragt und 
einbezogen fühlen. Wir unterscheiden 
in der aktuellen Shell Jugendstudie zwi-
schen Jugendlichen als »Kosmopoliten«, 
»Weltoffenen«, »Nicht-eindeutig-Positio-
nierten«, »Popu lismus-Geneigten« und 
»Nationalpopulisten«. Zwischen den 
Kosmopoliten und den Nationalpopu-
listen lässt sich eine klar erkennbare 
Polarisierung feststellen, beide Gruppen 
machen zusammengenommen aber 
lediglich etwa ein Fünftel der Jugend-
lichen aus.
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Politik und Gesellschaft

Das politische Interesse von Jugendli-
chen hat sich im Jahr 2019 weiter stabi-
lisiert. Als stark interessiert bezeichnen 
sich 8 % der Jugendlichen, und weitere 
33 % sehen sich als interessiert. Damit ist 
das Interesse im Vergleich zu 2015 zwar 
leicht rückläufig (41 % im Vergleich zu 
43 %), aber im längerfristigen zeitlichen 
Verlauf betrachtet liegt es deutlich über 
den Ergebnissen der Jahre 2002, 2006 
und 2010.

Bezüglich der Bildungsposition der 
Jugendlichen liegt ein deutliches Gefälle 
vor: Jeder zweite Jugendliche1, der das 
Abitur anstrebt oder erreicht hat, be-
zeichnet sich als politisch interessiert. 
Bei Jugendlichen mit angestrebtem oder 
erreichtem Hauptschulabschluss trifft 
dies hingegen nur auf jeden vierten zu. 
Studierende bezeichnen sich zu 66 % 
als politisch interessiert, sie sind damit 
die Gruppe mit dem größten politischen 
Interesse. 

Trotz leichter Annäherungen bezeich-
nen sich männliche Jugendliche (44 %) 
noch immer etwas häufiger als weibliche 
Jugendliche (38 %) als politisch interes-
siert. Aber beide Geschlechter messen 
dem eigenen politischen Engagement 
eine jeweils gleich hohe Bedeutung bei. 
Momentan hat es sogar den Anschein, 
dass Mädchen sich als Vorreiterinnen im 
politischen Engagement präsentieren. 
Dies gilt vor allem für die »Fridays for 
Future«-Initiative, die medial stark von 
jungen Frauen repräsentiert wird.

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird an einigen 

Stellen auf die Formulierung der weiblichen 

Schreibweise verzichtet. Grundsätzlich sind 

 jedoch stets alle Geschlechter gemeint.

Das Internet als wichtigste politische 

Informationsquelle

Die Mehrheit der Jugendlichen infor-
miert sich zu politischen Themen in-
zwischen online. Am häufigsten werden 
hierbei Nachrichten-Web sites oder 
News-Portale genutzt (20 %), viele 
verweisen zudem auf Social- Media-
Angebote, also auf entsprechende 
Informationsquellen in den sozialen 
Netz werken, auf Messenger Apps (14 %) 
oder auf YouTube (9 %). Das Fernsehen 
als Infor mationsquelle nennen zwar 
23 % der Jugendlichen, 15 % nutzen das 
Radio und ebenfalls 15 % klassische 
Print medien, aber Internet und Social 
Media haben den klassischen Medien 
im Bereich der gezielten politischen In-
formationssuche mittlerweile den Rang 
abgelaufen.

Das größte Vertrauen wird jedoch 
nach wie vor den klassischen Medien 
entgegengebracht. Die große Mehr-
heit hält die Informationen in den 
ARD- oder ZDF-Fernsehnachrichten 
für vertrauenswürdig. Vergleichbares 
gilt auch für die großen überregiona-
len Tageszeitungen, wobei Jugendliche 
in Ostdeutschland (68 %) auch diesen 
Zeitungen deutlich weniger trauen als 
ihre Altersgenossen im Westen (83 %). 
 YouTube bezeichnet hingegen etwa jeder 
zweite Jugendliche als weniger bis nicht 
vertrauenswürdig. Bei Facebook sind 
es sogar etwas mehr als zwei von drei 
Jugendlichen, die den dort angebotenen 
Informationen misstrauen. Auch Twitter 
vertraut nur eine Minderheit.

Das Vertrauen in einzelne Kanäle 
beeinflusst deren Nutzung. Es zeigt sich, 
dass die politisch interessierten Jugend-
lichen besonders häufig den klassischen 
Informations- und Nachrichtenkanälen 
(Print und öffentlicher Rundfunk) ver-
trauen und ihre Informationen weder 
ausschließlich und auch nicht vorrangig 
in den Social-Media-Kanälen suchen. 
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Umwelt- und Klimaschutz rücken in den 

Fokus der persönlichen Betroffenheit

Waren es bis 2010 noch die wirtschaft-
liche Lage und steigende Armut sowie 
Angst vor Arbeitslosigkeit oder davor, 
keinen Ausbildungsplatz zu finden, die 
von Jugendlichen schwerpunktmäßig 
als Probleme genannt wurden, so hat 
sich das Bild seitdem deutlich verändert. 
Aktuell benennen fast drei von vier Ju-
gendlichen die Umweltverschmutzung 
als das Hauptproblem, das ihnen Angst 
macht, gefolgt von der Angst vor Terror-
anschlägen (66 %) sowie dem Klimawan-
del (65 %). Die wirtschaftliche Lage mit 
steigender Armut wird hingegen nur 
noch von etwas mehr als jedem zweiten 
Jugendlichen benannt, die Angst vor 
einem Arbeitsplatzverlust oder davor, 
dass man keinen Ausbildungsplatz fin-
det, sogar nur von etwas mehr als jedem 
dritten.

Bemerkenswerterweise hat mehr als 
die Hälfte der Jugendlichen (56 %) Angst 
vor einer wachsenden Feindlichkeit zwi-
schen Menschen, die unterschiedlicher 
Meinung sind. Dieser auf eine mögliche 
Polarisierung der Gesellschaft hindeu-
tende Aspekt macht mehr jungen Leu-
ten Sorge als etwa wirtschaftliche und 
soziale Nöte. Noch etwas häufiger als 
im Westen (55 %) verweisen ostdeutsche 
Jugendliche (59 %) darauf.

Auch 2019 bleibt es dabei, dass Ju-
gendliche die Angst vor einer wachsen-
den Ausländerfeindlichkeit in Deutsch-
land (52 %) häufiger nennen als die 
Angst vor weiterer Zuwanderung (33 %). 
Anders als noch im Jahr 2015 spricht 
sich inzwischen aber jeder zweite (Wes-
ten: 47 %; Osten: 55 %) dafür aus, weniger 
Zuwanderer als bisher aufzunehmen. 
2015 war es erst etwas mehr als jeder 
dritte Jugendliche (Westen: 34 %, Osten: 
49 %).

Alles in allem wird Deutschland als 

sozial gerecht angesehen

Zu 59 % ist die Mehrheit der Jugendli-
chen überzeugt, dass es in Deutschland 
alles in allem gerecht zugeht. Differen-
ziert man die Abfrage noch ein wenig, 
so sind es sogar 79 %, die zustimmen, 
dass in Deutschland jeder die Möglich-
keit hat, nach Fähigkeit und Begabung 
ausgebildet zu werden. Etwas mehr als 
die Hälfte (57 %) sieht es so, dass man in 
Deutschland leistungs gerecht bezahlt 
wird, und ebenfalls etwas mehr als die 
Hälfte (55 %) ist der Meinung, dass Be-
nachteiligte in Deutschland ausreichend 
unterstützt werden. Die Zustimmung zur 
Frage nach der sozialen Gerechtigkeit 
korreliert stark mit der Herkunftsschicht 
der Jugendlichen: Je niedriger die Her-
kunftsschicht, umso niedriger ist der 
Anteil derjenigen, die dieser Aussage 
zustimmen. So verweist etwa jeder 
zweite Jugendliche aus der untersten 
Herkunftsschicht auf fehlende soziale 
Gerechtigkeit, während aus der obersten 
Schicht nur noch 25 % diese Einschät-
zung teilen.

EU bedeutet Chancen, Wohlstand, 

kulturelle Vielfalt und Frieden

Die EU wird von den Jugendlichen als 
Chance und nicht als Risiko empfun-
den und daher nicht infrage gestellt: 
Jeder zweite Jugendliche beurteilt die 
EU positiv (43 %) oder sehr positiv (7 %), 
wohingegen nicht einmal einer von 
zehn Jugendlichen ein negatives (7 %) 
oder sogar sehr negatives (1 %) EU-Bild 
hat. Auch wenn EU-Euphorie sicherlich 
anders aussieht – in Anbetracht der 
europäischen Gesamtentwicklung sollte 
man dies eher als positiven Realismus 
interpretieren.

So gut wie alle Jugendlichen betonen 
an allererster Stelle, dass sie mit der EU 
Freizügigkeit verbinden, also die Mög-
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lichkeit, in andere europäische Länder 
zu reisen, dort studieren, arbeiten oder 
sich gänzlich niederlassen zu können. 
Ein Europa ohne Grenzen, in dem man 
wie im eigenen Land gegebenenfalls 
auch auf Dauer leben und arbeiten kann, 
ist aus Sicht der Heranwachsenden die 
wichtigste Errungenschaft der EU. Eben-
falls vorrangig, wenn auch im Vergleich 
zu 2006 leicht rückläufig, ist der Aspekt 
der kulturellen Vielfalt, den vier von fünf 
Jugendlichen positiv mit der EU ver-
binden. Ebenfalls vier von fünf Jugend-
lichen betonen, dass die EU für Frieden 
sowie für Demokratie steht.

Als kritischsten Punkt in Bezug auf 
Europa sehen knapp drei von vier Ju-
gendlichen die Bürokratie – Tendenz 
leicht rückläufig. Deutlich gestiegen ist 
hingegen der Aspekt des wirtschaftli-
chen Wohlstandes, er wird von ebenfalls 
fast drei Viertel der Jugendlichen in 
Deutschland mit der EU gleichgesetzt. 
Fast schon spiegelbildlich verbindet nur 
noch knapp jeder dritte mit der EU das 
Thema Arbeitslosigkeit. Als zunehmen-
de Akzeptanz der EU kann weiterhin 
bewertet werden, dass weniger junge 
Menschen Kriminalität (39 %) oder den 
Verlust der eigenen Heimatkultur (25 %) 
mit der EU verbinden.

Zwischen Weltoffenheit und 

 Populismusaffinität

Populistische Argumentationsmuster 
erweisen sich grundsätzlich auch bei 
Jugendlichen als anschlussfähig, doch 
es werden auch wichtige Unterschiede 
sichtbar: Die Mehrheit der Jugendlichen 
(57 %) betont, dass sie es gut finden, dass 
Deutschland viele Flüchtlinge aufge-
nommen hat. Die Aussage »In Deutsch-
land darf man nichts Schlechtes über 
Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist 
beschimpft zu werden« erhält allerdings 
noch mehr Zustimmung (68 %). Das 
Argumentationsmuster deckt ein offen-

bar weit verbreitetes Gefühl ab, dass es 
 Dinge gibt, die man nicht ansprechen 
darf, ohne dafür nach subjektiver Wahr-
nehmung moralisch sanktioniert zu 
werden. Und auch die Kritik am soge-
nannten Establishment (»Die Regierung 
verschweigt der Bevölkerung die Wahr-
heit« und »Der Staat kümmert sich mehr 
um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige 
Deutsche«), der mehr als die Hälfte der 
Jugendlichen zustimmt, bedient offenbar 
ein vorhandenes Empfinden, nicht ernst 
genug genommen und übergangen zu 
werden. Zugleich gilt aber auch, dass 
fast jeder Zweite das nicht so sieht und 
dem daher nicht oder überhaupt nicht 
zustimmt.

Den populistischen Statements ist 
gemein, dass sie gezielt an affektiven 
Komponenten, also an Gefühlsregungen 
und weniger an kognitiv reflektierten 
Positionen ansetzen. Bedient werden 
Ressentiments und Ängste. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies aber auch, dass 
jede schnell geäußerte Zustimmung 
zu einem populistischen Grundmuster 
nicht unbedingt in sich konsistente 
Überzeugungen nach sich ziehen muss, 
die dann nachhaltig wirksam oder hand-
lungsleitend wären.

Um Zustimmung zu populistischen 
Einstellungen zu beschreiben, haben wir 
fünf »Populismuskategorien« gebildet. 
Ihre Verteilung stellt sich folgender-
maßen dar: Etwa 12 % der Jugendlichen 
(Altersgruppe 15 bis 25 Jahre) lassen 
sich als Kosmopoliten beschreiben. Sie 
befürworten, dass Deutschland viele 
Flüchtlinge aufgenommen hat, und leh-
nen so gut wie alle populistisch gefärb-
ten Statements ab. 27 % der Jugendlichen 
gehören zu den Weltoffenen. Auch sie 
begrüßen mehrheitlich, dass Deutsch-
land viele Flüchtlinge aufgenommen hat, 
und distanzieren sich von explizit sozial- 
oder nationalpopulistischen Statements. 
28 % der Jugendlichen bilden die im 
Vergleich größte Gruppe der Nicht-ein-

deutig-Positionierten. Auch von ihnen 
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bejaht die Mehrheit die Aussage, dass es 
gut sei, dass Deutschland viele Flücht-
linge aufgenommen hat. Zugänglich sind 
sie aber oftmals für Aussagen, die auf 
ein diffuses »Meinungsdiktat« abzielen 
und die an ein vorhandenes Misstrauen 
gegenüber Regierung und sogenann-
tem Establishment anknüpfen. Zu den 
Populismus-Geneigten zählen 24 % der 
Jugendlichen. Von ihnen findet es nur 
etwa jeder dritte gut, dass Deutschland 
viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Den 
populistisch gefärbten Aussagen »In 
Deutschland darf man nichts Schlechtes 
über Ausländer sagen, ohne gleich als 
Rassist beschimpft zu werden« und »Der 
Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge 
als um hilfsbedürftige Deutsche« stim-
men hier hingegen so gut wie alle zu. 
Vergleichbares gilt für die Aussage »Die 
Regierung verschweigt der Bevölkerung 
die Wahrheit«. Als Nationalpopulisten 
können 9 % der Jugendlichen bezeichnet 
werden. Sie stimmen allen populistisch 
aufgeladenen Statements durchgängig 
zu, distanzieren sich von der Aufnahme 
von Flüchtlingen und betonen darüber 
hinaus auch ihre generell ablehnende 
Haltung gegenüber Vielfalt.

Weniger Kontrolle über das eigene 

Leben, generelles Benachteiligungs-

empfinden sowie Distanz gegenüber 

Vielfalt sind typisch für Affinität zum 

Populismus

Je höher die Bildungsposition, desto 
geringer die Populismusaffinität. Von 
den Jugendlichen mit höherer Bildungs-
position gehört jeder zweite zu den 
Welt offenen oder zu den Kosmopoliten, 
während es bei Jugendlichen mit niedri-
ger Bildungsposition entgegengesetzt ist: 
Hier gehört weit mehr als jeder zweite 
zu den Populismus-Geneigten oder zu 
den Nationalpopulisten. Ebenfalls etwas 
höher ausgeprägt ist die Populismus-
affinität im Osten. Hier gehört ein etwas 

kleinerer Anteil der Jugendlichen zu 
den Weltoffenen oder den Kosmopoliten 
(zusammengenommen 33 %), hingegen 
ein größerer Teil zu den Populismus- 
Geneigten oder den Nationalpopulis-
ten (zusammen 42 %). Im Westen sind 
die Anteile etwas stärker in Richtung 
Weltoffene oder Kosmopoliten verscho-
ben (40 %). Populismus-Geneigte und 
Nationalpopulisten (zusammen 31 %) 
sind hier entsprechend weniger häufig 
anzutreffen.

Kosmopoliten und Weltoffene  haben 
ein eher positives Bild von der  sozialen 
Gerechtigkeit in Deutschland. Nur etwa 
jeder Vierte beider Gruppierungen 
findet, dass es in Deutschland alles in 
allem nicht hinreichend gerecht zuge-
hen würde. Auch bei den Nicht-eindeu-
tig-Positionierten trifft dies lediglich 
auf jeden dritten zu. Fehlende soziale 
Gerechtigkeit beklagt hingegen bereits 
jeder Zweite aus der Gruppe der Popu-
lismus-Geneigten. Bei den National-
populisten sind es sogar drei von vier 
Jugendlichen, die in Deutschland keine 
hinreichende Gerechtigkeit gewähr-
leistet sehen. Dies korrespondiert mit 
der Zustimmung zu den Aussagen »Ich 
finde, dass andere mir gegenüber häufig 
bevorzugt werden« und »Ich finde, dass 
andere über mein Leben bestimmen«. 
Populismus bedient also den Wunsch 
nach Rückgewinnung von Kontrolle.

Nationalpopulisten lehnen eine 
Pluralisierung der Lebensweisen und 
Vielfalt besonders häufig ab. Fast jeder 
zweite nationalpopulistisch orientierte 
Jugendliche hat ein kritisch-distan-
ziertes Verhältnis dazu, »die Vielfalt 
der Menschen anzuerkennen und zu 
respektieren«. Im Unterschied zu allen 
anderen Gruppen identifizieren sich 
diese Jugendlichen nicht oder nur weit 
unterdurchschnittlich mit dieser Wert-
orientierung. Zum Gefühl der fehlenden 
Kontrolle gesellt sich die Ablehnung von 
allem, was als »fremde Kultur« angese-
hen wird und nicht mit der persönlichen 
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Vorstellung, wie das Leben auszusehen 
hat, in Übereinstimmung gebracht wer-
den kann.

Toleranz bleibt Markenzeichen

Jugendliche in Deutschland sind weiter-
hin in ihrer großen Mehrheit tolerant 
gegenüber anderen Lebensformen, 
Minderheiten und sozialen Gruppen. 
Toleranz messen wir mit der Frage nach 
Vorbehalten gegenüber potenziellen 
Nachbarn wie etwa Flüchtlingsfamilien, 
Türken oder Homosexuellen. Dabei 
zeigte sich, dass zwar nur eine Minder-
heit, immerhin aber doch 20 % es nicht 
gut fänden, wenn sie eine Flüchtlings-
familie als Nachbarn hätten. Ähnlich 
hoch sind die Vorbehalte gegenüber 
einer türkischen Familie (18 %). Eine 
deutsche Familie mit vielen Kindern 
lehnen 13 % und eine Wohngemeinschaft 
mit Studenten 12 % ab. Gegen ein ho-
mosexuelles Paar sprechen sich 9 % aus. 
Am wenigsten häufig wird eine jüdische 
Familie negativ bewertet. Hier sind es 
8 %, die diese nicht als Nachbarn haben 
wollen. Die große Mehrheit der Jugend-
lichen erweist sich jedoch als tolerant 
und sagt, dass es ihnen egal wäre und es 
sie demnach nicht stören würde, wenn 
Menschen aus den genannten Gruppen 
in die Wohnung nebenan einzögen.

Die für eine Affinität zum  Populismus 
typische Distanz gegenüber Vielfalt 
drückt sich auch ganz unmittelbar in 
den Ressentiments aus, die gegenüber 
»Fremden« oder sonstigen Gruppen mit 
Lebensweisen, die offenbar als nicht ak-
zeptabel gelten, geäußert werden. Zwei 
von drei Nationalpopulisten und auch 
jeder dritte Populismus-Geneigte lehnt 
eine Flüchtlingsfamilie als Nachbarn ab. 
Überproportional hoch ist bei den na-
tionalpopulistisch orientierten Jugend-
lichen auch die Ablehnung gegenüber 
einer jüdischen Familie. Jeder dritte 
von ihnen will sie nicht als Nachbarn 

 haben. Populismus-geneigte Jugendliche 
sind hier weniger auffällig. Hier ist die 
Häufigkeit, mit der jüdische Mitbürger 
abgelehnt werden, nur leicht höher als 
bei den anderen Gruppen.

Jugendliche mit einem Hintergrund 
aus den islamisch geprägten Ländern 
(Türkei, arabische Länder, sonstige isla-
misch geprägte Herkunftsländer) äußern 
zusammengenommen weniger häufig 
Vorbehalte gegenüber anderen, als dies 
Deutsche ohne Migrationshintergrund 
tun. Im Einzelnen lehnen sie allerdings 
häufiger homosexuelle Paare (18 %) 
wie auch jüdische Familien ab (14 %). 
Jugendliche mit einem Migrationshin-
tergrund aus den osteuropäischen Län-
dern, aus Ex-Jugoslawien oder aus der 
Ex-UdSSR lehnen ebenfalls etwas häufi-
ger Homosexuelle ab (12 %) und äußern 
ebenfalls häufig Vorbehalte gegenüber 
Flüchtlingen (19 %).

Demokratiezufriedenheit ist bei 

 Jugendlichen im Osten deutlich 

 angestiegen

Für die große Mehrheit der Jugendli-
chen in Deutschland ist die Demokratie 
als Staatsform selbstverständlich. Ganz 
konkret sind fast vier von fünf Jugend-
lichen (77 %) mit der Demokratie, so wie 
sie in Deutschland besteht, eher oder 
sehr zufrieden – diese Werte steigen 
sogar seit vielen Jahren an. Besonders 
bemerkenswert ist die Entwicklung bei 
ostdeutschen Jugendlichen. War es im 
Jahr 2015 nur etwa jeder zweite, der sich 
im Osten eher oder sehr zufrieden mit 
der Demokratie in Deutschland zeigte, 
so sind es heute bereits zwei von dreien. 
Die Unterschiede zwischen ost- und 
westdeutschen Jugendlichen bleiben 
damit zwar noch bestehen, gleichen sich 
hinsichtlich der Bewertung der deut-
schen Gesellschaft aber zunehmend an.

Nationalpopulistisch orientierte 
Jugendliche sind hingegen mehrheit-
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lich unzufrieden mit der Demokratie 
in Deutschland (65 %) und würden mit 
großer Mehrheit (73 %) eine »starke 
Hand«, die für Ordnung sorgt, begrüßen. 
Bei den Nicht-eindeutig-Positionierten 
ist es jeder Dritte, und bei den anderen 
beiden populismusfernen Gruppen nur 
eine kleine Minderheit, die dies bejaht. 
Interessant für die Funktion und Wir-
kungsweise von Populismus ist, dass die 
Nicht-eindeutig-Positionierten sowie 
selbst die Populismus-Geneigten mit der 
Demokratie in Deutschland mehrheit-
lich zufrieden sind und diese auch als 
Staatsform klar befürworten. Bedenkt 
man, dass eine Populismusaffinität stark 
mit Wut und Empörung über vermeint-
liche Elitenverschwörungen einhergeht, 
dann wäre hier eigentlich von den 
Populismus- Geneigten ein negatives 
Antwortverhalten zu erwarten gewesen. 
Es zeigt sich also auch an dieser Stelle, 
dass Populismus insbesondere dann 
wirkt, wenn er an unbewussten Vorbe-
halten, Ängsten oder Verdrossenheiten 
anknüpft. Offene Distanz gegenüber der 
Demokratie findet sich hingegen erst 
bei den Jugendlichen, die nationalpopu-
listische Positionen durchgängig teilen 
und bei denen ihre Kritik an den »herr-
schenden Eliten« in offen demokratie-
feindliche Positionen umschlägt.

Wie schon in den letzten Shell Ju-
gendstudien zu beobachten, ist trotz 
steigender Demokratieakzeptanz nach 
wie vor kein Rückgang bei der grund-
sätzlichen Politikverdrossenheit fest-
stellbar. So ist das Vertrauen, welches 
Jugendliche den Parteien entgegenbrin-
gen, weiterhin gering, und auch die Zu-
stimmung zu der populistisch geformten 
Aussage »Ich glaube nicht, dass sich 
Politiker darum kümmern, was Leute 
wie ich denken« ist im Vergleich zu 2015 
ebenfalls angestiegen (71 %). Auffällig 
ist auch hier wieder der Zusammenhang 
zur Bildungsposition. Je niedriger die 
Herkunftsschicht und die Bildungsposi-
tion, desto größer die Verdrossenheit.

Resümierend kann festgehalten 
werden, dass die Jugendlichen in 
Deutschland trotz der Debatte um die 
Flüchtlingskrise und des in diesem 
Kontext verstärkt um sich greifenden 
Rechts- und Nationalpopulismus ihre 
grundsätzlichen Positionen beibehalten 
haben. Sie wissen um die Bedeutung ei-
nes vereinigten Europas, sie befürworten 
die Demokratie als beste Staatsform für 
Deutschland, sie sind ganz überwiegend 
tolerant. Eine Polarisierung der jungen 
Generation im Sinne einer Aufspaltung 
in größere und unversöhnliche Lager 
lässt sich, trotz der tiefgreifenden und 
tendenziell unversöhnlich wirkenden 
Differenzen bei der Frage des Zuzugs 
nach Deutschland, in Gänze nicht fest-
stellen.

Persönliches Engagement von Jugend-

lichen schwankt und erscheint leicht 

rückläufig

Der Anteil der Jugendlichen, die sich 
nach eigenen Angaben sozial, politisch 
beziehungsweise ganz einfach für an-
dere Menschen engagieren, liegt seit 
langer Zeit zwischen 33 und 40 %. Aller-
dings sagen inzwischen immer mehr 
Jungen und Mädchen, dass sie sich in 
diesem Sinne überhaupt nicht einsetzen, 
und auch der Anteil derer, die zumindest 
gelegentlich aktiv sind, geht zurück. 
Jungen und Mädchen sind übrigens 
gleichermaßen engagiert, Jugendliche 
in Ost- und Westdeutschland ebenfalls. 
Unterschiede zeigen sich bei der sozia-
len Herkunft: Je gehobener die Herkunft, 
desto höher das eigene Engagement.

Eine wichtige Rolle dürfte an dieser 
Stelle neben der Bildungsposition auch 
die Erfahrung spielen, dass in der Fami-
lie privates oder gesellschaftliches En-
gagement möglicherweise schon immer 
üblich war und das Aufwachsen mit-
geprägt hat. Davon unabhängig bieten 
bessere materielle Lebensbedingungen 
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natürlich auch mehr Freiräume für eige-
nes Engagement.

Optimistischer Blick in die Zukunft

58 % der Jugendlichen blicken aktuell 
optimistisch in die eigene Zukunft, 37 % 
gemischt (»mal so, mal so«) und nur 5 % 
eher düster. Der Anteil der optimisti-
schen Jugendlichen hat sich somit ge-
genüber 2015 (61 %) leicht verringert, 
und der seit 2006 zu beobachtende Trend 
eines zunehmenden Optimismus setzt 
sich nicht fort, doch das Niveau bleibt 
insgesamt ähnlich hoch.

Bemerkenswert ist, dass Jugend liche 
aus der sozial schwächsten Schicht 
– entgegen dem Trend – optimistischer 
geworden sind. War 2010 und 2015 nur 
fast ein Drittel (32 %) optimistisch hin-
sichtlich der eigenen Zukunft, sind es 
2019 mit 45 % deutlich mehr. Dagegen ist 
der Optimismus in den oberen sozialen 
Schichten seit 2015 merklich ausge-
bremst worden. Jugendliche aus der obe-
ren Schicht (63 % im Vergleich zu vor-
mals 76 %) und der oberen Mittelschicht 
(62 % im Vergleich zu vormals 71 %) 
sehen aktuell noch immer mehrheitlich, 
wenn auch etwas weniger häufig opti-
mistisch in die eigene Zukunft.

Die Zukunft der Gesellschaft sieht 
etwas mehr als die Hälfte, genauso wie 
auch schon 2015, positiv (52 %). Daran 
hat auch die wachsende Angst vor Um-
weltzerstörung und Klimawandel nichts 
geändert.

Wertorientierungen

Unter Wertorientierungen werden in der 
Shell Jugendstudie drei konstitutive As-
pekte verstanden: 1) Lebensziele, nach 
denen man strebt, 2) Tugenden im Sinne 
von normativen Tüchtigkeitsidealen und 

3) spezifische Haltungen, mit denen man 
sich gegenüber gesellschaftlichen oder 
alltagspraktischen Fragestellungen posi-
tioniert. Die Wertorientierungen bilden 
zusammengenommen den Wertekanon, 
der als Kompass für die eigenen Ein-
stellungen, Bewertungen und das eigene 
Handeln dient.

Familie und Beziehungen bleiben für 

die eigene Lebensführung die zentralen 

Orientierungspunkte

»Familie« und »soziale  Beziehungen« 
sind die mit Abstand wichtigsten 
Wertorientierungen, die so gut wie 
alle Jugendlichen für sich gewährleis-
tet sehen wollen; sogar wichtiger als 
»Eigenverantwortlichkeit« (89 %) und 
»Unabhängigkeit« (83 %), die doch ge-
rade im Jugendalter als Übergang zum 
Erwachsensein besondere Entwick-
lungsaufgaben markieren. Auch an der 
Betonung von Tugenden, wie etwa der 
Respektierung von Gesetz und Ordnung 
(87 %), fleißig und ehrgeizig zu sein 
(81 %) oder nach Sicherheit zu streben 
(77 %), hat sich seit 2002 nichts geändert. 
Familie stellt einen »sicheren Heimat-
hafen« dar, der jungen Menschen Halt 
und Unterstützung gibt, wohingegen 
die Orientierung an der Leistungsnorm 
für das »Versprechen« steht, dadurch 
gesellschaftliche Anerkennung zu fin-
den und am Leben teilhaben zu können. 
Letzteres wird auch von der gegenwär-
tigen jungen Generation akzeptiert und 
nicht infrage gestellt. Dass Jugendliche 
trotzdem offen für Neues sind und von 
daher eine Rolle als Träger von Verände-
rungen übernehmen können, zeigt sich 
daran, dass sie »die eigene Phantasie 
und Kreativität entwickeln« als ähnlich 
wichtige Wertorientierung benennen.

Vier von fünf Jugendlichen geben 
an, dass sie »das Leben in vollen Zügen 
genießen« wollen. Diese Haltung hat 
seit 2002 kontinuierlich an Bedeutung 
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gewonnen und ist seit 2015 stabil. Die 
Betonung des Lebensgenusses unter-
streicht die Bedeutung, die Jugendliche 
der eigenen Teilhabe beimessen. Das 
Hier und Jetzt in Verbindung mit dem 
Bedürfnis, an den diversen Angeboten, 
die die Gesellschaft zu bieten hat, per-
sönlich zu partizipieren, ist für die große 
Mehrheit der Jugendlichen ebenfalls 
maßgeblich. Familie und Gemeinschaft 
sowie ein eher hedonistisches Streben 
nach Vergnügen und Genuss schließen 
sich dabei nicht aus, sondern bedingen 
sich sogar. Das Leben in vollen Zügen 
genießen zu wollen, bedeutet für viele 
junge Menschen deshalb auch, dass man 
grundsätzlich weder Beruf noch Freizeit 
entgrenzt sehen möchte.

Bewusste Lebensführung und 

 eigener Gestaltungsanspruch

Die deutlichste Veränderung im Werte-
kanon von Jugendlichen zeigt sich bei 
den Wertorientierungen, die für eine 
bewusste Lebensführung stehen: Ge-
sundheitsbewusstsein ist für vier von 
fünf Jugendlichen wichtig. Dies ist damit 
unter Jugendlichen ungefähr gleich 
wichtig wie der Wunsch nach Unabhän-
gigkeit, die Bedeutung von Fleiß und 
Ehrgeiz sowie der Lebensgenuss. Der 
Schutz der Umwelt liegt 71 % am Herzen 
und ist damit inzwischen sogar wichti-
ger als ein eigener hoher Lebensstan-
dard (63 %). Der Trend und die damit 
verbundenen Veränderungen sind an 
dieser Stelle klar ersichtlich: Im Jahr 
2002 haben noch 60 % der Jugendlichen 
Umweltbewusstsein als wichtigen Wert 
benannt, inzwischen trifft dies für fast 
drei von vier Jugendlichen zu. Das ist 
ein ungewöhnlich hoher Bedeutungs-
anstieg, es gibt, mit nur einer Ausnahme, 
keinen anderen Bereich, der seitdem 
ähnlich stark an Relevanz gewonnen 
hat. Diese Ausnahme bildet interessan-
terweise das politische Engagement, 

dessen Bedeutung aus der Sicht der 
Jugendlichen, wenn auch auf einem 
niedrigeren Niveau, sogar noch etwas 
stärker angestiegen ist. Umwelt-, Klima- 
und Gesundheitsbewusstsein sowie eine 
bewusste Lebensführung gehen Hand in 
Hand mit dem Wunsch, sich bei den ei-
genen Entscheidungen auch von seinen 
Gefühlen leiten zu lassen. Gut in dieses 
Bild passt auch, dass die Respektierung 
von Vielfalt bei etwas mehr als vier von 
fünf Jugendlichen mit an der Spitze der 
Werte liste steht. Die große Bedeutung, 
die damit einer bewussten und acht-
samen Lebens führung beigemessen 
wird, dürfte eine wesentliche Triebkraft 
dafür sein, dass Jugendliche das eigene 
politische Engagement wieder höher be-
werten: Aktuell sind dies 34 %.

Für junge Menschen haben dem-
nach die idealistischen, also die eher 
sinnstiftenden Wertorientierungen an 
Bedeutung gewonnen. Gegenläufig ist 
die Entwicklung bei tendenziell mate-
rialistischen Orientierungen, die darauf 
abzielen, die persönliche Macht- und 
Durchsetzungskraft zu steigern. Nur 
jeder dritte Jugendliche betont den Stel-
lenwert der eigenen Einflussnahme und 
Macht, also deutlich weniger als die-
jenigen, denen es wichtig ist, sozial Be-
nachteiligten zu helfen (62 %). Sich und 
seine eigenen Bedürfnisse gegen andere 
durchzusetzen, ist ebenfalls für weniger 
Jugendliche wichtig, als Toleranz gegen-
über anderen Meinungen zu üben (59 %). 
Dies hat nichts mit fehlender eigener 
Zielstrebigkeit zu tun. Fast alle Jugend-
liche (87 %) reklamieren für sich, ihre 
Ziele und Erfolgsvorstellungen in die Tat 
umzusetzen, und knapp zwei von drei 
Jugendlichen halten es für wichtig, mehr 
zu leisten als die anderen. Auch diese 
Entwicklung bringt zum Ausdruck, dass 
sich der Wertehorizont der Jugendlichen 
verschiebt: Sie tendieren zu stärkerer 
Achtsamkeit und Verträglichkeit auch im 
persönlichen Bereich.
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Zwei Drittel aller Jugendlichen hal-
ten einen hohen Lebensstandard für 
erstrebenswert, dieser Wert schwankt 
seit Jahren etwas, liegt aber ungefähr auf 
dem Niveau seit 2002. Wertemuster, die 
Tradition und Konformität kennzeich-
nen, verlieren an Bedeutung. Es ist der 
Non-Konformismus, der nach wie vor 
die Lebensphase Jugend prägt. Noch 
2015 hatte es den Anschein, dass die 
traditionsbezogenen Wertemuster leicht 
ansteigen würden, doch aktuell hat sich 
dieser Trend wieder umgekehrt.

Junge Frauen als Trendsetter einer 

bewussteren Lebensführung

Junge Frauen repräsentieren die Ver-
änderungen im Wertekanon besonders 
deutlich. Ihnen liegen insbesondere die 
Wertorientierungen aus dem Werte-
muster Bewusste Lebensführung häu-
figer am Herzen: So halten es fast vier 
von fünf weiblichen Jugendlichen im 
Vergleich zu etwas mehr als zwei von 
drei männlichen Jugendlichen für wich-
tig, sich unter allen Umständen umwelt-
bewusst zu verhalten. Auch die soziale 
Orientierung ist bei ihnen stärker ausge-
prägt. Hier sind es zwei von drei jungen 
Frauen – im Vergleich zu etwas mehr 
als jedem zweiten jungen Mann –, die 
es wichtig finden, sozial Benachteiligten 
zu helfen. Die Bedeutung eines eigenen 
politischen Engagements ist bei jungen 
Frauen ebenfalls angestiegen (34 %) und 
wird von ihnen jetzt genauso hoch wie 
von ihren männlichen Altersgenossen 
bewertet.

Junge Männer geben sich weniger ge-
fühlsbetont und stärker materialistisch 
als junge Frauen. Deutlich ausgeprägter 
ist vor allem ihr Wunsch, selbst Macht 
und Einfluss zu haben. Immerhin mehr 
als jeder dritte junge Mann, aber nur 
etwa jede vierte junge Frau halten dies 
für wichtig. Junge Frauen lassen es dabei 
keinesfalls an Durchsetzungsanspruch 

mangeln. Sie schätzen sich als genauso 
zielstrebig ein wie junge Männer (88 %) 
und finden es für ihre Lebensführung 
ebenfalls genauso wichtig, sich und ihre 
Bedürfnisse gegenüber anderen durch-
zusetzen (49 %). Auch bei der Bewertung 
eines hohen Lebensstandards sind sich 
die männlichen und die weiblichen Ju-
gendlichen einig.

Jugendliche aus der untersten 

 Herkunftsschicht fühlen sich deutlich 

stärker benachteiligt

Tugendhaftigkeit und Tüchtigkeit sind 
für nahezu alle Jugendlichen positiv be-
setzt – und zwar in allen Schichten. Res-
pekt vor Gesetz und Ordnung oder Fleiß 
und Ehrgeiz gehören für alle jungen 
Menschen zu den wichtigen Leitbildern. 
Fleiß und Ehrgeiz als Leistungsideal 
benennen Jugendliche aus der obersten 
Herkunftsschicht im Vergleich am häu-
figsten, allerdings dicht gefolgt von ihren 
Altersgenossen aus der unteren Mittel-
schicht. Alles in allem sind die Abstände 
zwischen den Schichten aber eher ge-
ring. Ehrgeiz ist also kein primäres Mit-
telschichtsphänomen, sondern auch für 
die oberste und die unteren Schichten 
eine klare Leitorientierung.

Die schichtübergreifend hohe Leis-
tungsethik ist vor dem Hintergrund, dass 
sich Jugendliche aus der untersten Her-
kunftsschicht als stärker benachteiligt 
empfinden, bemerkenswert. Immerhin 
fast zwei von drei dieser weniger privile-
gierten Jugendlichen geben an, häufiger 
die Erfahrung zu machen, dass andere 
über sie bestimmen, während dies an-
sonsten nur von knapp jedem Zweiten 
und bei Altersgenossen aus der obersten 
Herkunftsschicht sogar nur von jedem 
Dritten berichtet wird. Unterschiede gibt 
es ebenfalls bei der Wahrnehmung, dass 
andere bevorzugt werden. Dies meint je-
der zweite Jugendliche aus der untersten 
Herkunftsschicht im Vergleich zu nur 
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jedem fünften aus der oberen Schicht. 
Die Wahrnehmungen von Jugendlichen 
aus den unterschiedlichen sozialen 
Schichten gehen an dieser Stelle offen-
sichtlich auseinander. Die beschriebene 
Leistungsethik schützt also offenbar 
nicht davor, sich als unberechtigterweise 
benachteiligt oder sogar als abgehängt 
zu empfinden.

Auffällig ist der persönliche Durch-
setzungswille von Jugendlichen aus den 
unteren Herkunftsschichten: Für 59 % 
der jungen Leute aus der untersten 
Herkunftsschicht und für 51 % derjeni-
gen aus der unteren Mittelschicht ist es 
wichtig, sich und die eigenen Bedürfnis-
se gegen andere durchzusetzen. Dieser 
Anteil sinkt auf 43 % in der oberen Mit-
telschicht und der oberen Schicht. Das 
geringere Kontroll- und das höhere Be-
nachteiligungsempfinden in den unteren 
Schichten führt mehrheitlich also nicht 
dazu zu resignieren. Im Gegenteil: Für 
die Mehrheit ist der Wille nach einer fast 
schon unbedingten Selbstbehauptung 
prägend. Die jungen Menschen wollen 
sich nicht unterkriegen lassen. Jugend-
liche aus den oberen Schichten betonen 
den Durchsetzungswillen etwas seltener, 
sicherlich auch, weil sie es aufgrund 
ihrer privilegierteren Position per se 
weniger nötig haben. Respekt gegenüber 
Vielfalt ist für 70 % der Jugendlichen 
aus der untersten Schicht wichtig, aber 
für fast 90 % der Gleichaltrigen aus den 
oberen Schichten. Der Anspruch auf 
eigene Gestaltungsmacht im Sinne einer 
Selbstbehauptung ist für Jugendliche 
aus den unteren Schichten allerdings 
nicht unproblematisch und kann, je nach 
Situation und Ausprägung, auch dazu 
führen, den gesellschaftlichen Anschluss 
sogar noch weiter zu verlieren.

Auch umweltbewusstes Verhalten 
hängt stark mit der Zugehörigkeit zu 
den Schichten zusammen: Für rund drei 
Viertel der Jugendlichen aus den oberen 
und mittleren Schichten ist es zentral, 
in der unteren Mittel- sowie untersten 

Schicht sind es nur gut zwei von dreien, 
und ein Viertel aus dieser Gruppe hält 
umweltbewusstes Verhalten sogar für 
nicht wichtig.

Jugendliche mit und ohne Migrations-

hintergrund unterscheiden sich nicht in 

ihren zentralen Lebenszielen

Familie, Freunde und soziale Beziehun-
gen im Verbund mit Eigenverantwor-
tung und Unabhängigkeit sind auch für 
Jugendliche mit einem Migrationshin-
tergrund die wichtigsten Lebensziele. 
Darüber hinaus sind es die gleichen Tu-
genden wie bei deutschen Jugendlichen 
ohne Migrationshintergrund, etwa Fleiß 
und Ehrgeiz, nach Sicherheit streben 
und ein gutes Familienleben führen, die 
für ihre Einstellungen und Haltungen 
eine gemeinsame Richtschnur bilden.

Der Hauptunterschied zwischen Ju-
gendlichen mit und ohne Migrationshin-
tergrund besteht in der Bedeutung, den 
sie dem Glauben an Gott beimessen. Für 
fast zwei von drei Jugendlichen aus den 
islamisch geprägten Ländern spielt der 
Gottesglaube eine wichtige Rolle, wäh-
rend dies für deutsche Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund sowie diejenigen 
aus den sonstigen OECD-Ländern nur 
für jeden Vierten zutrifft. Der Respekt 
für Gesetz und Ordnung steht bei allen 
Jugendlichen vergleichbar hoch im Kurs, 
egal ob mit oder ohne Migrationshinter-
grund. Jugendliche mit einem Migra-
tionshintergrund aus den islamischen 
Herkunftsländern oder aus Osteuropa, 
der Ex-UdSSR oder aus Ex-Jugoslawien 
identifizieren sich darüber hinaus be-
sonders stark mit den Leistungs- und 
Tüchtigkeitsnormen, deutlich stärker 
als Jugendliche ohne Migrationshinter-
grund. Gleiches gilt für den hohen 
Lebensstandard, den Jugendliche mit 
Migrationshintergrund aus den beiden 
genannten großen Herkunftsgebieten 
im Vergleich ebenfalls als wichtiger be-
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werten. Zum Ausdruck kommt an dieser 
Stelle der »Traum« vom Wohlstand und 
der Teilhabe im fremden Land, in dem 
man lebt und in dem die meisten auch 
geboren wurden. Dafür bringen sie sich 
mit all ihrem Fleiß und Ehrgeiz ein und 
respektieren Gesetze und die grundsätz-
liche Ordnung.

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

fühlen sich stärker benachteiligt

Die Bedeutung der Tugenden und die 
Leistungsorientierung stellen bei Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund 
allerdings nur die eine Seite der Me-
daille dar. Auf der anderen Seite stehen 
die gefühlten Ungerechtigkeiten. Mehr 
als 40 % der Jugendlichen mit einem 
Migrationshintergrund aus den beiden 
genannten großen Herkunftsregionen 
sehen es so, dass sie im Alltag  häufiger 
als andere benachteiligt werden. Ins-
besondere Letzteres unterscheidet sie 
von ihren Altersgenossen ohne Migra-
tionshintergrund und auch von denen 
mit einem Hintergrund aus den sonsti-
gen OECD-Ländern. Jugendliche mit 
Migrationshintergrund betrachten es als 
für ihre Lebensführung wichtig, sich und 
ihre Bedürfnisse gegenüber anderen 
durchzusetzen. Es findet sich an dieser 
Stelle ein ähnliches Muster wie bei den 
Jugendlichen aus den unteren Her-
kunftsschichten.

Respekt und Toleranz als 

 wichtige  Güter

Knapp neun von zehn Jugendlichen mit 
einem Migrationshintergrund aus den 
islamisch geprägten Herkunftsländern 
und sogar noch etwas mehr derjenigen 
mit einem Hintergrund aus Osteuropa, 
der Ex-UdSSR oder Ex-Jugoslawien be-
tonen die Notwendigkeit des Respekts 
vor Vielfalt. Bei ihren Altersgenossen 

ohne Migrationshintergrund und auch 
bei Jugendlichen aus den sonstigen 
OECD-Staaten sind es hier etwa vier von 
fünf. Dabei dürften diese Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund natürlich be-
sonders an den Respekt vor der eigenen 
Kultur und Lebensweise denken, die sie 
bei der deutschen Mehrheitsgesellschaft 
oftmals vermissen. Auf der anderen Sei-
te – wie bereits dargestellt – stellen wir 
bei einem Teil dieser Jugendlichen fest, 
dass sie diese eingeforderte Toleranz 
gegenüber anderen Minderheiten – ins-
besondere Juden und Homosexuellen – 
eher nicht aufbringen.

Insgesamt betrachtet finden sich 
bei Jugendlichen mit und ohne Migra-
tionshintergrund in den zentralen 
Wertorientierungen keine grundsätz-
lichen Unterschiede. Vielmehr überwiegt 
das Gemeinsame. Die pragmatische 
 Grundhaltung der Jugendlichen, also 
die Bereitschaft, sich in hohem Maße an 
Leistungsnormen zu orientieren und sich 
an die jeweiligen Gegeben heiten anzu-
passen, im Verbund mit dem Wunsch 
nach stabilen sozialen Beziehungen im 
persönlichen Nahbereich, bildet auch 
hier einen gemeinsamen Rahmen.

Familie und Lebenswelten

Mit dem Ablösungsprozess vom Eltern-
haus und einer gleichzeitig zunehmen-
den Orientierung an der Gleichaltrigen-
gruppe verändert sich das Verhältnis 
der Jugendlichen zu ihren Eltern. Diese 
Beziehung bleibt aber wichtig, nicht nur 
emotional, sondern auch als Orientie-
rung für die eigene Einstellung zu Kin-
dern und Familie.
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Beziehung zu den eigenen Eltern auch 

weiterhin überaus positiv

Seit 2002 nimmt der Anteil Jugendlicher, 
die ein positives Verhältnis zu den Eltern 
haben, stetig zu: Vier von zehn Jugend-
lichen (42 %) kommen bestens mit ihren 
Eltern aus, die Hälfte (50 %) kommt trotz 
gelegentlicher Meinungsverschiedenhei-
ten mit ihnen klar. Entsprechend zufrie-
den sind Jugendliche mit der Erziehung 
durch ihre Eltern, diese bleiben maßgeb-
liche Erziehungsvorbilder: 16 % würden 
ihre Kinder genauso erziehen, wie sie 
selbst erzogen wurden, und 58 % un-
gefähr so. Weniger als ein Viertel der 
Jugendlichen (23 %) würde ihre Kinder 
anders oder sogar ganz anders erziehen, 
als sie selbst von ihren Eltern erzogen 
wurden (2002  äußerten dies noch 29 %). 
Allerdings ist in den höheren sozialen 
Herkunftsschichten das Verhältnis von 
Jugendlichen zu ihren Eltern deutlich 
besser als in den weniger privilegierten 
Schichten.

Gut zwei Drittel (68 %) aller 12- bis 
25-Jährigen, die selbst noch kein Kind 
haben, möchten später einmal Kinder 
haben. Damit ist der Kinderwunsch im 
Zeitverlauf recht stabil. Junge Frauen 
sind sich etwas häufiger sicher, dass sie 
Kinder möchten, als junge Männer (71 % 
zu 64 %). Zwar sind beim Thema Kin-
derwunsch noch immer Unterschiede 
zwischen Ost und West sichtbar (71 % 
zu 67 %), doch ist seit 2002 der Kinder-
wunsch ostdeutscher Frauen rückläufig 
und nähert sich zunehmend dem der 
Frauen im Westen an.

Partnerschaft und Vorstellungen von 

partnerschaftlicher Aufteilung der 

Erwerbstätigkeit

5 % der 12- bis 14-Jährigen haben eine 
feste Partnerschaft, bei den 22- bis 
25-Jährigen ist es mehr als die Hälfte 
(52 %). In allen Altersgruppen sprechen 

junge Frauen häufiger als junge Männer 
von einer festen Partnerschaft. Fragt 
man Jugendliche, wie sie sich die part-
nerschaftliche Aufteilung der Erwerbs-
tätigkeit wünschen würden, wenn sie 
30 Jahre alt wären und ein zweijähriges 
Kind hätten, sind sich junge Männer und 
Frauen recht einig bezüglich der idealen 
Rollenverteilung: In einer Partnerschaft 
mit kleinem Kind sollte die Frau und 
nicht der Mann beruflich kürzer treten. 
65 % der Frauen würden gerne maximal 
halbtags arbeiten – und 68 % der jungen 
Männer wünschen sich genau das von 
ihrer Partnerin. Viele Männer wünschen 
sich eine Rolle als »aktiver Vater«, der 
sich an der Kinderbetreuung beteiligt, 
und nur 41 % von ihnen möchten in der 
beschriebenen Familiensituation in 
Vollzeit arbeiten. Von den jungen Frau-
en wünschen sich etwas mehr (51 %), 
dass der Vater in Vollzeit arbeitet. Ins-
gesamt haben beide Geschlechter also 
recht ähnliche Vorstellungen, was die 
Erwerbstätigkeit eines Vaters und einer 
Mutter angeht.

Insgesamt ist es mehr als die Hälfte 
(54 %) aller 12- bis 25-Jährigen, die ein 
»männliches Versorgermodell« favorisie-
ren: 10 % bevorzugen das Modell eines 
»männlichen Alleinversorgers« (der 
Mann versorgt die Familie allein und ar-
beitet 30 oder 40 Stunden in der Woche), 
weitere 44 % präferieren das Modell ei-
nes »männlichen Hauptversorgers« (der 
Mann arbeitet mindestens 30 Stunden, 
die Frau maximal halbtags). Auch an 
dieser Stelle sind Unterschiede zwischen 
alten und neuen Bundesländern zu 
sehen. Junge Menschen im Westen den-
ken hier traditioneller: 58 % der Männer 
und 56 % der Frauen würden sich eine 
Familie mit männlichem Allein- oder 
Hauptversorger wünschen, während sich 
im Osten dem nur 38 % der Männer und 
31 % der Frauen anschließen. Der Vater 
als Ernährer der Familie ist – zumindest 
im Westen – offensichtlich keine rein 
männliche Vorstellung, dieses Modell 
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wird auch von vielen jungen Frauen 
favorisiert. In den neuen Bundeslän-
dern erfreuen sich dafür gleichwertiger 
aufgeteilte Modelle deutlich größerer 
Beliebtheit als im Westen.

Freundschaften: Qualität zählt mehr 

als Quantität

Freundschaften mit Gleichaltrigen sind 
für Jugendliche von zentraler Bedeu-
tung, wobei offenbar mehr die Qualität 
als die Quantität von sozialen Beziehun-
gen zählt: Für 97 % aller 12- bis 25-Jäh-
rigen sind »gute Freunde, die einen 
anerkennen und akzeptieren« wichtig, 
und nur 71 % finden es ebenso wichtig, 
viele Kontakte zu anderen Menschen zu 
haben. Auch wenn ein großer Teil der 
Kommunikation unter Digital Natives 
über digitale Medien stattfindet, finden 
auch bei ihnen Freundschaften ganz 
überwiegend in der »Offline-Welt« statt: 
Nur 5 % aller Jugendlichen geben an, 
dass sie mit der Hälfte oder mehr ihrer 
Freunde nur virtuellen Kontakt haben. 
Zwei Drittel (67 %) haben ausschließlich 
Freunde, mit denen sie (auch) persönlich 
in Kontakt sind.

Spielt die Herkunft eine Rolle für 
Freundschaften? Der Freundeskreis von 
79 % der Jugendlichen ohne Migrations-
hintergrund setzt sich mehrheitlich aus 
Deutschen zusammen, nur bei jedem 
fünften (18 %) ist das eine Mischung 
aus Deutschen und Migranten gleicher-
maßen. Von den Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund hat ein Fünftel (21 %) 
vor allem Migranten als Freunde, bei der 
Hälfte (51 %) besteht der Freundeskreis 
gleichermaßen aus Deutschen und Mi-
granten und bei einem Viertel (25 %) sind 
es mehrheitlich Deutsche.

Knapp die Hälfte aller 12- bis 25-Jäh-
rigen (48 %) ist sehr zufrieden mit dem 
eigenen Freundeskreis, vier von zehn 
(41 %) sind zufrieden, jeder Zehnte sagt 
teils, teils (10 %). Unzufrieden oder sogar 

sehr unzufrieden ist lediglich 1 %. Die 
soziale Herkunftsschicht ist auch an die-
ser Stelle bedeutsam: Während sich 56 % 
der Jugendlichen aus der oberen Schicht 
sehr zufrieden mit ihrem Freundeskreis 
äußern, sind es nur 36 % in der unteren 
Schicht.

Bedeutung von Religion, Glaube 

und Kirche

Sowohl für katholische als auch evan-
gelische Jugendliche hat der Glaube in 
den letzten knapp 20 Jahren erheblich 
an Bedeutung verloren: Nur für 39 % der 
katholischen und 24 % der evangelischen 
Jugendlichen ist der Glaube wichtig. An-
ders ist dies bei muslimischen Jugendli-
chen: Für 73 % von ihnen ist der Gottes-
glaube wichtig. Ähnliche konfessionelle 
Muster zeigen sich bei der konkreten 
Religionsausübung: Nur 18 % der katho-
lischen, 13 % der evangelischen, aber 
60 % der muslimischen Jugendlichen be-
ten mindestens einmal pro Woche.

Die Institution Kirche wird von ins-
gesamt mehr als einem Drittel aller Ju-
gendlichen – unabhängig davon, ob kon-
fessionell gebunden oder nicht – positiv 
gesehen: 69 % finden es gut, dass es die 
Kirche gibt (75 % der katholischen, 79 % 
der evangelischen und sogar 45 % der 
konfessionslosen Jugendlichen).

Bildung und Beruf

Bildung und damit verbundener schu-
lischer Erfolg schaffen wesentliche 
Grundlagen für das weitere Leben der 
Jugendlichen. Konnten wir in den letzten 
Jahren aufgrund gesellschaftlicher Wei-
chenstellungen, wie die Verkürzung von 
Studienzeiten an deutschen Universitä-
ten und die Einführung des achtjährigen 
Gymnasiums in den westdeutschen Bun-
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desländern, eine beschleunigte Lebens-
phase Jugend ausmachen, die zu einer 
Erhöhung der Erwerbstätigen quote un-
ter 12- bis 25-Jährigen führte, kehrt sich 
dieser Trend langsam um. Hierzu tragen 
erhöhte Quoten von Jugendlichen bei, 
die die Schulen mit Abitur oder Fach-
hochschulreife verlassen und die ein 
Studium aufnehmen. Dies führt zu einer 
Verlängerung der Bildungsetappen, so 
dass der Anteil der Erwerbstätigen unter 
den 12- bis 25-Jährigen von 2010 (23 %) 
bis heute (21 %) wieder leicht rückläufig 
ist, aber dennoch weit über dem Aus-
gangswert unserer Zeitreihe von 16 % im 
Jahr 2002 liegt.

In der Schullandschaft setzt sich in 
der Zwischenzeit der Trend zu einer Art 
zweigliedrigem Schulsystem weiter fort. 
Besuchte 2002 noch fast die Hälfte aller 
Schüler eine Haupt- oder Realschule, ist 
es inzwischen nur ein Viertel. Im Gegen-
zug haben in diesem Zeitraum vor allem 
das Gymnasiun (41 % auf 47 %) als auch 
integrierte Schulformen (13 % auf 26 %) 
an Zulauf gewonnen. Zwischen Stadt 
und Land sind im Zugang zum Gymna-
sium inzwischen ebenfalls keine gravie-
renden Unterschiede mehr erkennbar.

Soziale Herkunft und Bildung 

 korrelieren nach wie vor

Mädchen besuchen deutlich häufiger das 
Gymnasium als Jungen (53 % zu 42 %). 
Noch gravierender und über die Zeit 
ebenfalls unverändert fallen die Unter-
schiede nach sozialer Herkunft aus. 
Während unter Jugendlichen aus der 
unteren Schicht (13 %) es nur eine kleine 
Minderheit an das Gymnasium schafft, 
ist es bei Jugendlichen aus der oberen 
Schicht (71 %) die breite Mehrheit.

Optimistisch sind die Jugendlichen 
in ihrer Einschätzung, wenn es um 
bevorstehende Unsicherheiten in der 
Bildungskarriere geht. So sind sich die 
Schüler in einer großen Mehrheit si-

cher, dass sie ihre unverändert hohen 
Bildungsaspirationen in Form der an-
gestrebten Schulabschlüsse realisieren 
werden. Diese breite Mehrheit findet 
sich auch bei den Auszubildenden, 
wenn es um die Übernahme nach der 
Ausbildung geht, und noch stärker bei 
den Studierenden, wenn es darum geht, 
innerhalb eines Jahres nach dem Stu-
dium einen angemessenen Arbeitsplatz 
zu finden.

Groß fällt dann aber der Kontrast bei 
den Jugendlichen aus, die bereits Brüche 
in ihrer Bildungskarriere erlebt haben. 
Exemplarisch haben wir dazu den Opti-
mismus der Jugendlichen betrachtet. Ju-
gendliche, die bereits kritische Bildungs-
ereignisse erlebt haben, blicken nur zu 
47 % und diejenigen, die Unsicherheiten 
in der Qualifikationsphase erwarten, 
sogar nur zu 30 % zuversichtlich in die 
Zukunft. Jugendliche, die von solchen 
Schwierigkeiten nicht berichten, sind 
hingegen zu 63 % zuversichtlich.

Erwartungen an den Beruf erweisen 

sich als sehr stabil – Sicherheit weiter-

hin an erster Stelle

Bei den Erwartungen an die Berufstätig-
keit dominiert weiterhin das Bedürfnis 
nach Sicherheit. Einen sicheren Arbeits-
platz halten 93 % der Jugendlichen für 
(sehr) wichtig. Ein Arbeitsplatz, für 
den die Jugendlichen nicht umziehen 
müssen, ist für sie dagegen deutlich sel-
tener (sehr) wichtig (52 %). Für fast alle 
Jugendlichen (93 %) dürfen Familie und 
Kinder neben dem Beruf nicht zu kurz 
kommen.

Die Erwartungen an die Berufstätig-
keit und deren Gestaltung lassen sich 
anhand von fünf Dimensionen zusam-
menfassen: Beim Thema Nutzenorientie-

rung stehen ein hohes Einkommen und 
gute Aufstiegsmöglichkeiten im Vorder-
grund, aber auch genügend Freizeit ne-
ben der Berufstätigkeit spielt hier eine 
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Rolle. Bei der Erfüllungsorientierung steht 
die Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns 
im Erwerbsleben im Vordergrund. Zen-
trale Aspekte sind die Möglichkeiten, 
sich um andere zu kümmern und etwas 
Nützliches für die Gesellschaft zu tun. 
Die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben 
umfasst den Wechsel auf Teilzeit, sobald 
Kinder da sind, und die Möglichkeit 
einer kurzfristigen Anpassung der Ar-
beitszeit an die eigenen Bedürfnisse. Die 
Planbarkeit der Berufstätigkeit bezieht 
sich auf die alltägliche Dimension des 
Erwerbslebens. Eine geregelte Arbeits-
zeit mit klar festgelegtem Beginn und 
Ende steht hier im Vordergrund. Zu-
gleich geht es darum, für einen Job 
nicht unbedingt umziehen zu wollen. 
Karriere orientierung umfasst die Idee, 
dass Überstunden zur beruflichen Kar-
riere dazugehören, und die Bereitschaft, 
am Wochenende zu arbeiten, wenn es zu 
einem entsprechenden Ausgleich unter 
der Woche kommt. Dies sind übrigens 
die beiden Aussagen mit den insgesamt 
geringsten Zustimmungswerten. Junge 
Männer betonen die Nutzenorientierung 
und die Karriereorientierung stärker, 
während jungen Frauen Erfüllungs-
orientierung, die Vereinbarkeit von 
Arbeit und Leben sowie die Planbarkeit 
der Berufstätigkeit wichtiger sind.

Aus diesen fünf Aspekten des Berufs-
lebens lassen sich vier Typen jugend-
licher Berufsorientierung ableiten.

Den Durchstartern (32 %) ist in einem 
gewissen Maße alles zugleich wichtig. 
Sowohl Nutzen als aber auch Erfüllung 
sind für sie im Erwerbsleben zentral. 
Auch sind für sie die Möglichkeiten zur 
eigenen Karriere von wesentlicher Be-
deutung. Vereinbarkeit der Arbeit mit 
weiteren Lebensinhalten und in einem 
etwas geringeren Maße die Planbar-
keit sind ebenfalls positiv besetzt. Sie 
glauben eher als die anderen Gruppen 
an das Aufstiegsversprechen, durch 
harte Arbeit zum Erfolg zu kommen, 
und bewerten die Chancenverteilung in 

Deutschland häufiger als die anderen 
als gerecht. Zugleich haben sie öfter 
das Gefühl, dass andere über ihr Leben 
bestimmen. Vielfalt anzuerkennen und 
zu respektieren, ist ihnen dabei durch-
aus wichtig. Hinsichtlich des eigenen 
Bildungshintergrundes und der sozialen 
Herkunft weichen die Durchstarter in 
ihrer Zusammensetzung nicht von der 
der anderen Jugendlichen ab. Auch 
wenn es um die Sorge um den eigenen 
Arbeitsplatz geht, liegen sie im Durch-
schnitt.

Die Idealisten (21 %) stellen den As-
pekt der Erfüllung eindeutig in den 
Vordergrund. Zugleich ist ihnen wichtig, 
dass der Beruf nicht ihr gesamtes Leben 
dominiert. Die alltägliche Planbarkeit 
und vor allem der Nutzen der Berufs-
tätigkeit sind dagegen weniger wichtig. 
Ihre Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszei-
ten und Überstunden ist eher moderat. 
Idealisten verfügen deutlich häufiger 
über bessere Schulabschlüsse. Zudem 
entstammen sie öfter der oberen Mittel-
schicht und oberen Schicht. Vor allem in 
den westlichen Bundesländern und bei 
Deutschen ohne Migrationshintergrund 
ist die idealistische Orientierung häufi-
ger anzutreffen. Vielfalt anzuerkennen 
und zu respektieren, ist ihnen besonders 
wichtig. Wenig Sorgen bereitet ihnen 
das Thema Arbeitslosigkeit oder keinen 
geeigneten Ausbildungsplatz zu finden. 
Idealisten berichten besonders selten 
von der Erfahrung, dass andere über ihr 
Leben bestimmen. Zugleich sehen sie 
seltener, dass es in Deutschland gerecht 
zugeht und Arbeit sich für sozialen Auf-
stieg wirklich lohnt.

Bei Bodenständigen (24 %) dominieren 
beim Beruf Nutzen und alltägliche Plan-
barkeit. Dem Wunsch nach Erfüllung 
stehen sie neutral gegenüber. Die Verein-
barkeit der Arbeit mit weiteren Lebens-
inhalten und vor allem eine Karriere 
sind ihnen weniger wichtig. Vermehrt in 
den westdeutschen Bundesländern an-
zutreffen, sorgen sie sich eher um ihren 
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Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Genauso 
wie die Idealisten schenken sie dem 
Aufstiegsversprechen durch harte Arbeit 
und der Vorstellung, dass es in Deutsch-
land gerecht zugeht, weniger Glauben 
als die Durchstarter. Bei Bildung, Schich-
tenzugehörigkeit und Herkunft bildet 
diese Gruppe den Querschnitt der Bevöl-
kerung ab. Im Gegensatz zu den anderen 
Gruppen stellen die jungen Männer eine 
deutlichere Mehrheit.

Die Distanzierten (23 %) fühlen sich 
von wesentlichen Aspekten des Berufs-
lebens nicht richtig angesprochen. 
Dies gilt für Nutzen, Erfüllung und die 
Vereinbarkeit der Arbeit mit weiteren 
Lebensinhalten. Dagegen sind ihnen 
eine Karriere und vor allem die alltägli-
che Planbarkeit der Arbeit sehr wichtig. 
Die Distanzierten entstammen häufiger 
den niedrigeren Herkunftsschichten und 
sind weniger gut gebildet. Vor diesem 
Hintergrund sorgen sie sich ebenso wie 
die Bodenständigen um einen möglichen 
Verlust des Arbeits- oder Ausbildungs-
platzes. Sie sind im Vergleich zu allen 
anderen Gruppen am wenigsten bereit, 
Vielfalt anzuerkennen und zu respek-
tieren.

Sicherer Arbeitsplatz, genügend 

 Freizeit und hohes Einkommen 

sind Prioritäten

Im Rahmen der aktuellen Shell Jugend-
studie haben wir ebenfalls erhoben, 
welche Aspekte der Berufstätigkeit Ju-
gendlichen, wenn sie sich entscheiden 
müssen, jeweils am wichtigsten sind. 
Wenn sie also Prioritäten setzen sollen, 
dann bevorzugen die meisten Jugend-
lichen eher materielle Aspekte und die 
Sicherheit des Arbeitsplatzes und stellen 
die inhaltliche Wertigkeit ihrer Arbeit 
hintan. Der sichere Arbeitsplatz, die 
Erwartung, genügend Freizeit neben der 
Berufstätigkeit zu haben, und ein hohes 
Einkommen liegen bei der Abfrage nach 

den Prioritäten weit vorne. Auch diese 
Haltung erscheint sehr pragmatisch. 
Im Vordergrund steht die unmittelbare 
Lebensplanung. Hierzu gehört neben 
dem zu realisierenden Einkommen die 
Sicherheit, den Übergang in den Beruf 
geschafft zu haben, sowie die Vereinbar-
keit mit den weiteren Lebenszielen in 
Familie und Freizeit.

Freizeit

Freizeit bietet Jugendlichen neben Er-
holung auch Raum zur Selbstentfaltung 
und sozialen Integration. Geselligkeit, 
Sport und Kreativität als Freizeit-
beschäftigungen bleiben wichtig. Digi-
tale Freizeitaktivitäten gewinnen aber 
weiterhin an Bedeutung.

Im Vergleich ist es Jugendlichen heu-
te (55 %), anders als noch 2002 (62 %), 
nicht mehr ganz so häufig wichtig, sich 
mit Leuten zu treffen. Unternehmungen 
mit der Familie gehören für 23 % der 
Jugendlichen 2019 zu den häufigsten 
Aktivitäten in der Freizeit (2002: 16 %). 
Dies ist für Jugendliche also wichtiger 
geworden und korrespondiert mit dem 
zunehmend positiven Verhältnis zu den 
Eltern. 45 % der Jugendlichen streamen 
in ihrer Freizeit häufig Videos (2015: 
15 %). Komplementär dazu hat das klas-
sische Fernsehen an Bedeutung verloren 
(49 % auf 33 %). Die Bedeutung des Spie-
lens an Konsole oder Computer (23 %) 
bleibt langfristig stabil. Vor allem für die 
12- bis 14-jährigen Jungen ist diese Art 
des Gamens eine zentrale Freizeitbe-
schäftigung (57 %). Die Bedeutung von 
aktivem Sport bzw. Training (27 %) bleibt 
konstant, Freizeitsport (24 %) hat etwas 
an Beliebtheit verloren. Das Lesen von 
Büchern, vor allem aber von Zeitschrif-
ten oder Magazinen, ist Jugendlichen 
heute weniger wichtig als noch vor 
knapp 20 Jahren. Kreative oder künstle-
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rische Aktivitäten erfreuen sich bei jun-
gen Frauen zunehmender Beliebtheit.

Die soziale Herkunftsschicht spielt 
eine bedeutende Rolle für das Freizeit-
verhalten: Jugendliche aus den unteren 
sozialen Schichten surfen häufiger im 
Netz, gamen oder sehen regelmäßiger 
fern als Gleichaltrige aus den höheren 
Schichten. Letztere liegen stattdessen 
bei »aktiven« Beschäftigungen wie Sport, 
Lesen oder Kreativität vorn.

In der Freizeit-Typologie bilden die 
Medienfokussierten mit 37 % die  größte 
Gruppe, vor allem beim Streaming 
und Gaming liegen diese Jugendlichen 
weit vor den anderen. Soziale Kontakte 
 haben in der Freizeit der Medienfokus-
sierten weniger Platz. In dieser Gruppe 
sind Jüngere und Männer (70 %) über-
proportional vertreten. Die 31 % Fami-

lienorientierten, bei denen Frauen mit 
63 % die Mehrheit bilden, zeichnen sich 
neben Unternehmungen mit der Familie 
auch durch klassischen Medienkonsum 
(Fernsehen, Zeitschriften, Bücher) aus. 
Von den Geselligen (17 %) sind vier von 
fünf 18 Jahre oder älter – diese Gruppe 
hebt sich vor allem durch ihr abend-
liches Ausgehen (Clubs oder Partys, 
Bar oder Kneipe) von den anderen 
Jugendlichen ab. Die Kreativ-engagiert 

Aktiven (15 %) sind deutlich häufiger als 
die anderen Jugendlichen kreativ oder 
künstlerisch unterwegs oder engagieren 
sich in einem Projekt, einer Initiative 
oder einem Verein. Sechs von zehn 
(62 %) dieser Jugendlichen sind Frauen, 
die mittleren und höheren Schichten 
sind überdurchschnittlich vertreten. 
Mit zwei Drittel (68 %), die Abitur bzw. 
fachgebundene Hochschulreife haben 
bzw. erreichen wollen, sind außerdem 
überdurchschnittlich viele gut Gebildete 
in dieser Gruppe anzutreffen.

Wege ins Internet und Dauer 

der  Internetnutzung

70 % der Jugendlichen nutzen in erster 
Linie ihr Smartphone, wenn sie ins In-
ternet gehen. An einem gewöhnlichen 
Tag sind sie laut Selbsteinschätzung 
durchschnittlich 3,7 Stunden im Inter-
net. Weder nach Geschlecht, Alter noch 
sozialem Hintergrund sind hier auffäl-
lige Unterschiede zu erkennen, für alle 
Jugendlichen ist es Normalität, viel Zeit 
online zu verbringen.

Dabei ist das Internet für Jugendliche 
keineswegs ein reines Unterhaltungs-
medium. An erster Stelle steht für sie 
Kommunikation: 96 % sind mindestens 
einmal täglich in den sozialen Medien 
(Messengerdienste oder soziale Netz-
werke) unterwegs. Zwar gehen 76 % min-
destens einmal am Tag aus Unterhal-
tungszwecken online (sei es für Musik, 
Videostreaming, Gamen oder Ansehen 
von Beiträgen von Personen, denen sie 
folgen), aber 71 % suchen auch mindes-
tens einmal täglich nach Informationen 
(allgemeiner Art, für Schule, Ausbildung 
oder Beruf oder über Politik und Ge-
sellschaft). Deutlich seltener nutzen sie 
das Internet zur Selbstinszenierung, nur 
12 % stellen mindestens einmal täglich 
Fotos, Videos, Musik oder Blogbeiträge 
ins Netz.

Bedenken und Verunsicherung

Geht es um ihre Meinung zum Internet 
und zu sozialen Netzwerken, überwie-
gen Bedenken und Verunsicherung: 60 % 
finden es nicht gut, dass sie als Internet-
user Teil eines Geschäftsmodells sind 
und Konzerne wie Facebook oder Google 
mit den Daten der Nutzer viel Geld 
verdienen. Ebenso viele (61 %) befürch-
ten, keine Kontrolle über die Daten zu 
haben, die man im Netz hinterlässt. Die 
Mehrheit der Jugendlichen sieht es auch 
so, dass es im Netz Hate Speech (58 %) 
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oder Fake News (51 %) gibt. Etwas weni-
ger stark ausgeprägt ist die Angst, etwas 
zu verpassen, wenn man nicht ständig 
online ist. 40 % sind der Meinung, dass 
man bei sozialen Netzwerken dabei sein 
muss, um mitzubekommen, was  andere 
machen, und 38 % geben an, ihnen 
würde plötzlich ihr halbes Leben fehlen, 
 sollten sie ihr Smartphone verlieren. 
Auch wenn die Mehrzahl der Jugend-
lichen eine durchaus reflektierte Hal-
tung zum Internet hat, führt dies nur bei 
vergleichs weise wenigen zu konkretem 
Tun: Lediglich ein Drittel (31 %) über-
prüft die Datenschutzeinstellungen vor 
der Nutzung sozialer Netzwerke.

Typologie der Internetnutzer

Jugendliche nutzen das Internet auf viel-
fältige Weise. Die Typologie der Internet-
nutzer veranschaulicht individuelle 
Nutzungsmuster und unterschiedliche 
Einstellungen: Ein Drittel (33 %) gehört 
zu den Unterhaltungs-Konsumenten. 
Sie sind überdurchschnittlich aktiv in 
sozialen Medien und bei Unterhaltungs-
angeboten, aber zurückhaltend sowohl 
bei Informationsangeboten als auch mit 
eigenen Beiträgen. Mit täglich 4,0 Stun-
den sind sie etwas länger als der Durch-
schnitt im Netz. Die jüngste Alters-
gruppe ist in dieser Gruppe besonders 
stark vertreten. Die Unterhaltungs-
Konsu men ten sind etwas unkritischer 
und weniger achtsam beim Datenschutz 
als die durchschnittlichen Nutzer.

Die Funktionsnutzer (24 %) sind fokus-
siert auf Messengerdienste, Informati-
onssuche und die Nutzung des Internets 
für Schule, Ausbildung oder Beruf – hier 
sind sie überdurchschnittlich aktiv, an-
dere Aktivitäten sind für sie weniger 
wichtig. Entsprechend verbringen sie 
mit 2,9 Stunden täglich weniger Zeit im 
Internet als der Durchschnitt. Innerhalb 
dieser Gruppe ist der Anteil an Frauen 
sowie der oberen sozialen Herkunfts-

schichten überdurchschnittlich hoch. 
Die Funktionsnutzer sind überpropor-
tional kritisch und vorsichtig, was das 
Internet angeht. Sie zeigen auch weniger 
Anzeichen von Abhängigkeit als andere.

Die Intensiv-Allrounder (19 %) sind 
überdurchschnittlich oft (4,3 Stunden 
täglich) und breit gefächert im Inter-
net aktiv (vor allem was Informationen 
über Politik und Gesellschaft, Schule, 
Ausbildung oder Beruf angeht) – aller-
dings sehr zurückhaltend mit eigenen 
Beiträgen im Netz. In dieser Gruppe 
sind Ältere, Männer und Jugendliche 
mit höherem Bildungslevel sowie aus 
den oberen sozialen Herkunftsschich-
ten überdurchschnittlich vertreten. Wie 
die Funktionsnutzer steht auch diese 
Gruppe dem Internet vergleichsweise 
kritisch gegenüber. Deutlich seltener als 
der Durchschnitt stimmen sie zu, dass 
man in sozialen Netzwerken dabei sein 
»muss«. Überdurchschnittlich häufig 
wünschen sie sich, dass man in Zukunft 
weniger online ist.

Die Zurückhaltenden (12 %) sind mit 
2,7 Stunden täglich von allen Gruppen 
am wenigsten online. Entsprechend 
nutzen sie die verschiedenen Aktivitäten 
seltener als der Durchschnitt. Bemer-
kenswert niedrig ist die Nutzung von 
sozialen Netzwerken und Messenger-
diensten. Zwei Drittel (65 %) der Zurück-
haltenden sind junge Männer, 35 % sind 
12 bis 14 Jahre alt.

Die Uploader (12 %) nutzen das In-
ternet intensiv (täglich 4,3 Stunden) 
und vielseitig. Anders als bei allen an-
deren Gruppen steht bei ihnen aber die 
Selbst inszenierung im Vordergrund: Sie 
posten deutlich häufiger eigene Fotos, 
Videos oder Musik oder schreiben an 
einem Blog. Unter den Uploadern sind 
Jugendliche aus den unteren sozialen 
Herkunftsschichten sowie  Jugendliche 
mit Migrationshintergrund (44 % im 
Vergleich zu durchschnittlich 30 %) 
überdurchschnittlich häufig vertreten. 
Für Jugendliche mit Migrationshinter-
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grund bietet das Internet offenbar eine 
Möglichkeit, auch Beziehungen zu Fami-
lienmitgliedern und Freunden außerhalb 
Deutschlands zu pflegen. Mehr als die 
anderen Gruppen zeigen die Uploader 
Anzeichen eines Abhängigkeitsverhält-
nisses von Internet und Smartphone. Sie 
fallen auch durch ihre recht unkritische 
Haltung auf: Nur 48 % finden es nicht 
gut, dass man als Internetnutzer Teil ei-
nes Geschäftsmodells ist (durchschnitt-
lich 60 %). Auch wenn es um die Bewer-
tung verschiedener Nachrichtenquellen 
geht, heben sich die Uploader von allen 
anderen Gruppen ab: Sie sind zum einen 
misstrauischer gegenüber Informationen 
in den klassischen Nachrichtenkanälen, 
vertrauen auf der anderen Seite aber 
weit mehr als alle anderen Jugendlichen 
Informationen auf YouTube, Facebook 
oder Twitter.

Der qualitative Teil

Die Befunde im qualitativen Teil der Shell 
Jugendstudie zeigen, in welchem Ausmaß 
digitale Inhalte den Alltag der Jugend-
lichen durchdringen. Bei sehr vielen 
Jugendlichen fängt es beim Wachwerden 
durch das Smartphone als Wecker direkt 
am Bett an, das bei der Gelegenheit, 
einmal in die Hand genommen, für wei-
tere Inhalte genutzt wird. Und es endet 
oftmals an gleicher Stelle abends im Bett, 
wenn kurz vor dem Einschlafen noch ein-
mal letzte Neuigkeiten aus dem sozialen 
Nahbereich ausgetauscht werden. Das 
Smartphone ist dabei das universale Ge-
rät im Alltag, mit dem sich eine Vielzahl 
an Anwendungen erschließen lässt. Die 
Gespräche mit den Jugendlichen ver-
deutlichen, dass bereits innerhalb der Al-
tersgruppe der 12- bis 25-Jährigen große 
Unterschiede auftreten: Die ersten Erfah-
rungen mit der umfangreichen Nutzung 
digitaler Inhalte finden immer früher 

statt. Die älteren Jugendlichen haben das 
Aufkommen des Smartphones noch im 
frühen Jugendalter selbst erlebt, während 
es für die jüngeren Jugendlichen quasi 
schon immer da war.

Die aktuelle Generation wuchs intui-
tiv und gleichsam kollektiv ins Digitale 
hinein – es »lag in der Luft«. Auch wenn 
sich die Eltern mittlerweile weitgehend 
selbstverständlich im Digitalen bewegen, 
so fühlen sich die Jugendlichen in dieser 
Hinsicht ihren Eltern überlegen. Die 
Schulen konnten mit diesem gestiege-
nen Interesse am Internet und an digi-
talen Inhalten zunächst nicht mithalten, 
erst jetzt beginnen sie, die Digitalisie-
rung voranzutreiben.

WhatsApp hat sich in den letzten Jah-
ren zu dem Kommunikationsnetzwerk 
schlechthin entwickelt: Es ist unabding-
bar, wenn man im sozialen Nah bereich 
auf dem Laufenden bleiben will. Alle 
befragten Jugendlichen nutzen es, 
selbst die Datenschutz-Besorgten, und 
niemand kennt jemanden, der es oder 
etwas Vergleichbares nicht anwendet. 
Man verabredet sich über WhatsApp, 
bei Terminen gilt es, zügig zu antworten. 
In der Regel verfügen die Jugendlichen 
über 30 bis 50 Kontakte, regelmäßig 
gechattet wird mit fünf bis 20  Personen. 
Für Partnerschaften, insbesondere Fern-
beziehungen, spielt WhatsApp eine 
beziehungserhaltende Rolle. Die meisten 
Jugendlichen sind über einen Familien-
chat mit ihren Eltern in Kontakt. Durch 
einen oder zumeist mehrere Gruppen-
chats wird die Zahl der Nachrichten 
drastisch erhöht. Die zweitwichtigste 
Plattform ist YouTube. Man sieht oder 
tauscht Videos, hört Musik, konsumiert 
Serien, Dokumentationen und Nachrich-
ten. Alle Jugendlichen googeln, und 
zwar im Durchschnitt vier- bis fünfmal 
täglich, um einer spontan auftauchenden 
Frage nachzugehen.
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Blick auf Gesellschaft findet bevorzugt 

online statt

Auch um sich über Nachrichten und 
Gesell schaft zu informieren, nutzen 
Heran wachsende vor allem digitale Ka-
näle. Klassische Kanäle haben es in die-
sem Umfeld weitestgehend kostenloser 
und jederzeit zur Verfügung stehender 
Informationen schwer, sich bei den Ju-
gendlichen zu behaupten.

Influencer können für Jugendliche 
 aller Altersgruppen Vorbilder sein. Ge-
mäß ihren eigenen Interessen  folgen 
Jugendliche dabei dem Content aus-
gewählter Menschen. Dies wird als 
authen tisch erlebt. Zugleich blicken 
nicht nur  ältere Jugendliche kritisch auf 
das Thema  Influencer-Marketing. Sie 
haben eine klare Vorstellung davon, wie 
das Ganze läuft, und bewerten es vor 
allem als problematisch, sobald junge 
Teenager als leichter beeinflussbare 
Zielgruppe definiert werden. Dabei gibt 
es sehr kontroverse Ansichten dazu, ob 
das Geld, das sich als Influencer verdie-
nen lässt, gerechtfertigt ist. Die Meinun-
gen reichen von der Auffassung, dass es 
der Traum eines jeden sei, so etwas zu 
erreichen, über die Anerkennung der 
Leistung, sich mit dem eigenen Inhalt 
eine so große Reich weite aufzubauen, 
bis hin zur Ablehnung solcher Erschei-
nungsformen, da sie in keinem Verhält-
nis zu den Verdienstmöglichkeiten in 
sozialen Berufen stehen.

Der Online-Einkauf ist für Heran-
wachsende jeden Alters durchaus 
naheliegend. Ortsunabhängige Verfüg-
barkeit und die Möglichkeit, in Ruhe 
Preise vergleichen zu können, sind hier 

unschlagbare Argumente für diese Art 
der Warenbeschaffung. Dennoch gibt es 
ebenso Jugendliche, die das Einkaufs-
erleben bevorzugen. Dabei ist nicht 
ausgeschlossen, dass die Jugendlichen 
dieses Erleben durch Nutzung digitaler 
Inhalte gut vorbereitet haben.

Beim Thema Datenschutz dominiert 
unter Jugendlichen eher ein Schulter-
zucken. Es ist nicht so sehr ein fehlen-
des Bewusstsein für das Thema, das die 
jungen Menschen kennzeichnet. Sie sind 
sich über die vielfältigen Spuren, die sie 
digital hinterlassen, durchaus im Klaren. 
Vielmehr dominiert eine gewisse Be-
quemlichkeit, die verhindert, das eige-
ne Verhalten zu ändern, zumal sie bei 
dem Versuch ganz schnell an Grenzen 
stoßen, wenn im Freundeskreis nicht 
mitgezogen wird.

Methodik

Die 18. Shell Jugendstudie 2019 stützt 
sich auf eine repräsentativ zusammen-
gesetzte Stichprobe von 2.572 Jugendli-
chen im Alter von 12 bis 25 Jahren, die 
von geschulten Kantar-Interviewern zu 
ihrer Lebenssituation und zu ihren Ein-
stellungen und Orientierungen persön-
lich befragt wurden. Die Erhebung fand 
auf Grundlage eines standardisierten 
Fragebogens im Zeitraum von Anfang 
Januar bis Ende März 2019 statt. Im 
Rahmen der qualitativen Studie wurden 
rund zweistündige vertiefende Inter-
views mit 20 Jugendlichen dieser Alters-
gruppe durchgeführt.



 

 

 

 

 

 

 
 

Jugendliche Aktivitäten im Wandel. 
 

Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement  
in Zeiten des Web 2.0 

 

 

Endbericht 

 

 

 

 

 

Kapitel: 1702 

Titel: 68411 

Förderkennzeichen: 3009180001 

 

Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut/ 
Technische Universität Dortmund 

 

Vogelpothsweg 78   

44227 Dortmund 

 

 

 

Dortmund, Mai 2011 

 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektleitung:  

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach 

 

Projektbearbeitung:  

Dr. Maik-Carsten Begemann 

Manfred Bröring 

Wiebken Düx  

Erich Sass  

 

Projektlaufzeit:  

01.09.09 - 31.12.10 

 

Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

Gliederung 

 

0  Die wichtigsten empirischen Projektergebnisse im Überblick ..................................... 5 

1 Einleitung ............................................................................................................................ 9 

2 Begriffe, Diskurse, Forschungsstand ............................................................................ 12 

2.1 Begriffe: Web 2.0 und Engagement 2.0 ............................................................................. 13 

2.2 Diskurse um das Web 2.0 .................................................................................................. 16 

2.3  Forschungen zu den Zusammenhängen zwischen freiwilligem Engagement 

 und Internetnutzung .......................................................................................................... 21 

2.4 Fazit .................................................................................................................................... 31 

3 Internetgestützte Möglichkeiten der Partizipation und des Engagements ............... 33 

3.1 Technische Innovationen als Basis von Partizipation........................................................ 34 

3.2 Engagement im Internet – Aktionsformen ......................................................................... 35 

3.3 Beispiele für die Internetgestützte Engagementförderung ................................................ 36 

3.4 Fazit .................................................................................................................................... 43 

4 Jugendliche im Internet ................................................................................................... 45 

4.1 Häufigkeit und Dauer der Internetnutzung ......................................................................... 45 

4.2 Zugänge zum Netz ............................................................................................................. 48 

4.3 Einstellungen zum Internet ................................................................................................ 49 

4.4 Formen der Internetnutzung .............................................................................................. 52 

4.5 Zusammenfassung ............................................................................................................. 65 

5 Freiwilliges Engagement und Internetnutzung Jugendlicher ..................................... 70 

5.1 Einfluss der Internetnutzung auf die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement .............. 72 

5.2 Internetnutzung im freiwilligen Engagement ...................................................................... 82 

5.3 Zusammenfassung ........................................................................................................... 102 

6 Drei Formen internetgestützten jugendlichen Engagements ................................... 105 

6.1 Politikinteressierte Internetnutzer/innen ........................................................................... 107 

6.2 Mitglieder von Internetgruppen ........................................................................................ 116 

6.3 Produzent(inn)en .............................................................................................................. 126 

6.4 Zusammenfassung ........................................................................................................... 135 

 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

4 

 

7 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse....................................................... 139 

8 Projektdesign und Methodenbericht ........................................................................... 143 

8.1 Das Projektdesign ............................................................................................................ 143 

8.2 Sekundäranalysen ........................................................................................................... 144 

8.3 Die Zusatzerhebung Engagement 2.0 ............................................................................. 146 

8.4 Die (realisierte) Stichprobe .............................................................................................. 151 

9 Literatur ........................................................................................................................... 153 

10 Übersicht der Tabellen und Abbildungen ................................................................... 164 

10.1 Tabellen ............................................................................................................................ 164 

10.2 Abbildungen ..................................................................................................................... 164 

 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

5 

 

0  Die wichtigsten empirischen Projektergebnisse im Überblick 

Mit dem Forschungsprojekt „Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und 

Engagement in Zeiten des Web 2.0“ wurden Erkenntnisse zu den Zusammenhängen zwischen 

dem Freizeitverhalten, der Mediennutzung und dem freiwilligen Engagement Jugendlicher ge-

wonnen. Es konnte nachgewiesen werden, dass  

(1) die verstärkte Internetnutzung Jugendlicher keinen negativen Einfluss auf ihre Be-

reitschaft zum freiwilligen Engagement hat, 

(2) Computer und Internet zum alltäglichen Hilfsmittel auch im traditionellen freiwilligen 

Engagement Jugendlicher geworden sind und 

(3) sich auch bei Jugendlichen neue Formen internetgestützten Engagements zeigen. 

Insgesamt betrachtet, konnte also die Vermutung, dass die zunehmende Internetnutzung traditi-

onelles freiwilliges Engagement verdrängt, nicht bestätigt werden. Weiterhin sind soziale Fakto-

ren – in erster Linie die Bildung – entscheidend für die Engagementbereitschaft Jugendlicher. Die 

Frage, ob sich das Engagement stärker ins Internet verlagert, kann die Studie nur bedingt beant-

worten. Für das traditionelle Engagement in Vereinen, Initiativen und anderen Organisationen 

zeigt sich, dass die neuen Techniken in die täglichen Arbeitsabläufe integriert werden und insbe-

sondere Prozesse der Kommunikation und Information erleichtern. Hinsichtlich neuer Partizipati-

ons- und Engagementformen lassen sich in der untersuchten Altersgruppe Tendenzen feststel-

len, die auf Veränderungen hinweisen. Hier bedarf es einer vertiefenden Forschung, um Gemein-

samkeiten und Unterschiede zwischen der herkömmlichen Freiwilligenarbeit und dem „Engage-

ment 2.0“ genauer zu beschreiben. Außerdem müsste untersucht werden ob und wie sich die 
Organisationen auf veränderte mediale Rahmenbedingungen einstellen. 

Die wichtigsten empirischen Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 

Internetnutzung 

 Nahezu alle Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren haben einen Internetzugang. 

Über 80 Prozent der Befragten haben einen eigenen Computer. Über 90 Prozent der Ju-

gendlichen nutzen diesen ständig oder oft. 13 Prozent der Jugendlichen nutzen das In-

ternet länger als 4 Stunden am Tag. 

 
 Die meisten Jugendlichen nutzen das Internet zur Kommunikation, Information und Un-

terhaltung. Über 90 Prozent der Befragten haben einen Account in einem Sozialen On-

line-Netzwerk.  

 
 Die Einstellungen zum Internet sind durchweg positiv. Besonders positiv bewertet wer-

den die Möglichkeiten der Kommunikation, der Kreativität und der Partizipation. Kriti-

siert wird in erster Linie die Unsicherheit des Netzes. Junge Frauen beurteilen das Inter-

net deutlich kritischer als junge Männer.  
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 69 Prozent der Jugendlichen kommunizieren in Chats, 46 Prozent durch E-Mails, 77 

Prozent hören im Internet Musik oder schauen Filme, 67 Prozent rufen Nachrichten ab. 

Nur 10 Prozent suchen auf Hilfeforen nach Beratung. 

 
 Nur eine kleine Gruppe kann als Internet-Aktivist(inn)en bezeichnet werden. Nur knapp 

10 Prozent haben eine eigene Homepage, nur 7 Prozent ein eigenes Blog. Männliche 

Jugendliche agieren deutlich aktiver im Web 2.0 als weibliche Jugendliche. Außerdem 

sind deutliche Bildungs- und Alterseffekte zu erkennen: Ältere Jugendliche mit höherer 

Bildung sind in den meisten Bereichen die Aktiveren. 

 
 Die Jugendlichen richten ihre Netzaktivitäten in erster Linie an Freunde, Bekannte 

und Mitschüler. Zwei Drittel der Befragten gibt an, sich an Menschen, die an gleichen 

Themen interessiert sind, zu richten und nur ca. 10 Prozent an wichtige Personen der Po-

litik, der Wirtschaft, der Kultur oder der Gesellschaft. 

 
 Zwei Drittel der Jugendlichen möchten im Internet neue Leute kennen lernen, fast jeder 

zweite möchte andere zum Mitmachen bewegen und jedem dritten Jugendlichen geht es 

auch um politische und gesellschaftliche Fragen. 

 
 Weniger als 10 Prozent der Befragten nutzen das Netz für politische Aktivitäten. Insge-

samt haben 9 Prozent schon an einer Online-Demo teilgenommen und 8 Prozent an ei-

nem Flashmob. Auch hier zeigen sich deutliche Bildungs- und Alterseffekte.  

 

Freiwilliges Engagement und Internet  

 Negative Einflüsse einer verstärkten Internetnutzung auf die Bereitschaft Jugendli-

cher, sich freiwillig zu engagieren, sind nicht festzustellen. Engagierte, aktive und 

nicht aktive Jugendliche zeigen ein hochgradig ähnliches Verhalten hinsichtlich ihrer In-

ternetnutzung. Dies betrifft ihr Kommunikationsverhalten ebenso wie ihre Nutzung von In-

formations- und Unterhaltungsangeboten. Jugendliche, die sich stark mit elektronischen 

Medien beschäftigen, sind im gleichen Maße freiwillig engagiert wie die, die sich eher 

nicht mit elektronischen Medien beschäftigen (je 34 Prozent). Hinsichtlich der Dauer und 

Intensität der Internetnutzung gibt es kaum Unterschiede. Auch in ihren Einstellungen 

zum Netz unterscheiden sich engagierte, aktive und nicht engagierte Jugendliche kaum.  

 
 Nur eine kleine Gruppe eher männlicher Jugendlicher mit niedrigem Schulabschluss und 

starker Internetnutzung fällt durch geringe Engagementbereitschaft auf. Hier dürfte es 

sich um die Gruppe der sogenannten „Gamer“ handeln. 
 

 Beim Einstieg in eine Organisation hat das Internet nur für insgesamt 10 Prozent der 

Befragten eine Rolle gespielt. Dies trifft besonders auf lokal agierende Organisationen zu. 

Allerdings geben ca. 30 Prozent der im politischen Bereich aktiven Jugendlichen und 23 

Prozent der im Umweltschutz aktiven an, den Weg in das Engagement über das Netz 
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gefunden zu haben. Fast 80 Prozent geben an, sich im Internet über Engagementmög-

lichkeiten informieren zu wollen, aber unter 10 Prozent haben dies bereits getan. 

 
 Die Internetnutzung im Rahmen des freiwilligen Engagements hat in allen Berei-

chen zugenommen. So hat sich die Quote der Engagierten, die das Internet im Rahmen 

ihrer Tätigkeit nutzen, nach den Daten des Freiwilligensurveys zwischen 2004 und 2009 

in vielen Engagementfeldern verdoppelt. 

 
 Drei Viertel der befragten 13- bis 20-jährigen Engagierten nutzt das Internet für das 

freiwillige Engagement in Vereinen, Initiativen und anderen Organisationen. Aller-

dings nutzen jugendliche Engagierte das Netz im Vergleich zu anderen Altersgruppen 

(bis ca. 54 Jahre) seltener. Junge Männer nutzen es häufiger als junge Frauen und ältere 

Jugendliche mit höherer Bildung häufiger als jüngere mit niedrigerer Bildung. 

 
 Am stärksten wird das Internet im Bereich Politik, Menschenrechte etc. und im Be-

reich Umweltschutz genutzt. Leicht unterdurchschnittliche Nutzung gibt es in Sportver-

einen (71 Prozent) und im kirchlich-religiösen Bereich (74 Prozent). 

 
 Besonders stark ist die Internetnutzung bei den Jugendlichen, die angeben, dass zu ihren 

Hauptaufgaben die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (87 Prozent), die Organi-

sation von Treffen oder Veranstaltungen (76 Prozent) oder Vorstandstätigkeiten (73 

Prozent) gehören. Engagierte mit pädagogischen Aufgaben (50 Prozent) oder in helfen-

den Tätigkeiten (35 Prozent) nutzen es entsprechend seltener. 

 
 Genutzt werden in erster Linie Kommunikations- und Informationsangebote. Home-

pages, Blogs oder auch die Nutzung spezieller Software für die Vereinsarbeit spielen nur 

eine geringe Rolle. 

 
 56 Prozent aller Engagierten meinen, dass das Internet ihre Arbeit vereinfacht und 29 

Prozent glauben, dass die eigene Organisation künftig stärker im Netz präsent sein 

muss, um mithalten zu können. Alle Aussagen, die sich positiv auf das Netz beziehen, 

werden von jungen Männern stärker befürwortet, als von jungen Frauen. So sagen 75 

Prozent der Männer, aber nur 56 Prozent der Frauen, dass das Internet die Möglichkeit 

bietet, kreativ zu sein. Dagegen halten nur 9 Prozent der jungen Männer, aber 17 Pro-

zent der jungen Frauen das Netz für einen Zeitfresser. 

 
 30 Prozent der männlichen Jugendlichen und 22 Prozent der weiblichen meinen, dass 

das Engagement im Internet auf Dauer andere Formen ablösen wird. 
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Neue Formen internetgestützten Engagements 

 Mit den „Politikinteressierte Internetnutzer/innen“, „Mitglieder von Internetgruppen“ 
und „Produzent(inn)en“ wurden drei Gruppen Internetnutzer/innen identifiziert, die als 

Vorformen eines (internetgestützten) Engagement 2.0 verstanden werden können.  

 
 Politikinteressierte Internetnutzer/innen zeichnen sich durch die Ausübung mindestens 

einer politischen Aktivitäten im Internet aus und geben zudem an, dass es bei den per-

sönlichen Internetaktivitäten auch um wichtige politische und gesellschaftliche Fragen 

geht. Bei ihnen handelt es sich überwiegend um männliche und ältere Jugendliche mit 

höherer Bildung. Sie nutzen das Netz häufiger und intensiver als andere Heranwachsen-

de und hier besonders die Informations- und Kommunikationsangebote. Sie betreiben 

häufiger ein eigenes Blog (16 Prozent) oder eine Homepage (23 Prozent), zeigen sich bei 

allen Internetaktivitäten aktiver, sind aber auch eher organisationsgebunden freiwillig en-

gagiert als andere Jugendliche. 

 
 Mitglieder von Internetgruppen führen ihre Internetaktivitäten im Rahmen einer Gruppe 

aus. Ein Teil dieser Jugendlichen hat auch freiwillig Verantwortung im Rahmen der Grup-

penaktivität übernommen. Geschlechtsunterschiede können hinsichtlich der Gruppenmit-

gliedschaft nicht festgestellt werden, außerdem sind eher Jugendliche mit mittleren vor-

handenen oder angestrebten Bildungsabschlüssen Gruppenmitglieder. Die Gruppenakti-

vität bezieht sich nicht nur auf den Austausch im Netz, und hier häufig im Kontext von On-

line-Spielen, sondern auch auf Aktionen in der nicht-virtuellen Welt. Fast zwei Drittel der 

Jugendlichen, die in einer Internetgruppe aktiv sind, haben sich schon mit anderen Grup-

penmitgliedern persönlich getroffen. Blogs und Homepages werden häufiger betrieben als 

von den Nicht-Mitgliedern, auch die Beteiligung an Foren, Newsgroups etc. ist höher. 15 

Prozent der Gruppenmitglieder hat sich schon einmal an einem Flashmob beteiligt.  

 
 Produzent(inn)en sind Jugendliche, die sich an der inhaltlichen oder technischen Ent-

wicklung des Internets beteiligen und entweder Beiträge in Newsgroups, Foren oder Wi-

kis schreiben, eigene Programme oder Applikationen programmieren und einstellen oder 

auf Hilfeforen anderen Personen Hilfe anbieten. Auch diese Gruppe ist eher männlich und 

von älteren Jugendlichen geprägt. Bildungseffekte sind nicht feststellbar. Sie nutzen das 

Netz häufiger und intensiver als andere und betreiben auch häufiger eine eigene Home-

page oder ein eigenes Blog als die Nicht-Produzent(inn)en. 74 Prozent dieser Gruppe 

stimmen der Aussage zu, dass das Netz Möglichkeiten bietet, selbst kreativ zu werden. 

Es fällt auf, dass diese Gruppe mit 23 Prozent vergleichsweise seltener einem Engage-

ment in einem Verein oder einer anderen Organisation nachgeht als die übrigen Jugend-

lichen (27 Prozent).  
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1 Einleitung 

Das Forschungsprojekt „Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und 
Engagement in Zeiten des Web 2.0“ wurde mit dem Ziel gestartet, Erkenntnisse zu den Zusam-

menhängen zwischen dem Freizeitverhalten, der Mediennutzung und dem freiwilligen Engage-

ment Jugendlicher zu gewinnen. Dabei war die Frage, ob und wie sich die Nutzung der neuen 

Medien auf traditionelle Beteiligungs- und Engagementformen Heranwachsender auswirkt von 

besonderem Interesse. Außerdem wurde der Frage nachgegangen, ob durch die neuen Medien, 

insbesondere durch die Möglichkeiten des sogenannten Web 2.0, neue Partizipations- und En-

gagementformen entstehen und ob sich hier geschlechts- und bildungsspezifische Differenzen 

zeigen lassen. Davon ausgehend, das sich in der Altersspanne vom 13. bis zum 20. Lebensjahr 

das Engagementverhalten ausprägt und das Medienverhalten stabilisiert, wurde diese Alters-

gruppe in den Untersuchungsfokus genommen. 

Zur Vorbereitung der eigenen empirischen Erhebung und der Aufarbeitung des Forschungsstan-

des wurden in einer ersten Projektphase die Diskurse und empirische Forschungsarbeiten aus 

den Themenbereichen „Freizeitverhalten“, „Mediennutzung“ sowie „Engagement“ Jugendlicher 
ausgewertet und verfügbare Surveys, wie die Methodenstudie des Deutschen Jugendinstituts 

(DJI), hinsichtlich erster Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Engagement(-bereitschaft) und 

Mediennutzung Jugendlicher analysiert. In dieser Projektphase wurden außerdem zentrale Be-

griffe geklärt und Forschungslücken identifiziert. Zur Aufarbeitung des internationalen For-

schungsstandes wurde eine Expertise vergeben. Die Ergebnisse dieser Vorarbeiten werden in 

Kapitel 2 dieses Berichts zusammengefasst.  

Neben der Aufarbeitung der Literatur wurden Recherchen in einschlägigen, jugendaffinen Sozia-

len Online-Netzwerkseiten durchgeführt. Hierzu wurde ebenfalls eine weitere Expertise vergeben. 

Dies diente dazu, das Wissen über das Wechselspiel zwischen der Nutzung des Web 2.0 (Sozia-

le Online-Netzwerke, Twitter, Chatrooms) und neuen Formen der politischen Partizipation sowie 

des sozialen Engagements Jugendlicher zu vertiefen. Außerdem wurde recherchiert, welche in-

ternetgestützten Möglichkeiten der Partizipation und des Engagements bereits entwickelt worden 

sind, welche Aktionsformen im Netz entstehen und wie das internetgestützte Engagement geför-

dert werden kann. Die Ergebnisse dieser Recherchen werden im Kapitel 3 zusammengetragen.  

Wesentlicher Teil der Forschungsarbeiten waren Sekundäranalysen und die eigene empirische 

Erhebung (AID:A-Zusatzbefragung Engagement 2.0). So wurden schwerpunktmäßig Daten des 

Integrierten Surveys „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“ (AID:A) des DJI und der dritten 

Welle des Freiwilligensurveys (TNS Infratest Sozialforschung) ausgewertet. Entsprechend der 

forschungsleitenden Fragestellungen wurden insbesondere Veränderungen im Verhältnis zwi-

schen jugendlichem Freizeitverhalten, Mediennutzung und Engagement überprüft, aber auch 

neue Mischformen jugendlicher Aktivitäten und Beteiligungsformen sowie deren Qualitäten unter-

sucht. Aufbauend auf die Frage, wie sich jugendliche Aktivitäten insgesamt gewandelt haben, 

werden so veränderte Kommunikations-, Partizipations- und Engagementformen im Jugendalter 

exploriert, die in einem engen Zusammenhang mit den neuen Medien stehen.  
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Da bereits die im Vorfeld des Projektes durchgeführten Recherchen ergeben hatten, dass die 

bisherigen Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung zu den Zusammenhängen zwischen En-

gagement und Internetnutzung Jugendlicher gering sind, wurde die eigene Erhebung in das Pro-

jektdesign aufgenommen. Dieses Modul hat im Projektverlauf eine stärkere Bedeutung erlangt, 

als zunächst angenommen, zumal sich schnell zeigte, dass auch die durchgeführten Sekundär-

analysen und eigenen Auswertungen nur rudimentäre Erkenntnisse zu den zentralen Fragestel-

lungen ergeben würden. Auch wenn die Datenlage zum Engagement einerseits und zur Medien-

nutzung andererseits als gut bezeichnet werden kann, fehlen beide Themen integrierende For-

schungsansätze. 

Die eigene Untersuchung wurde auf den Integrierten Survey des DJI (AID:A) aufgesetzt. Dieser 

basiert auf einer repräsentativen Stichprobe mit großem Umfang, so dass eine kostenaufwendige 

Stichprobengewinnung entfiel. Außerdem enthält er bereits zahlreiche aktuelle Daten auf Indivi-

dual-, Kontext- sowie Haushaltsebene, die in einen sinnvollen Zusammenhang mit Fragestellun-

gen zu neuen Engagementformen gebracht werden konnten. Befragt wurde eine ausgewählte 

Population von insgesamt 1.062 Jugendlichen aus der Altersgruppe 13 bis 20 Jahre. Die 15- bis 

20-minütigen telefonischen Interviews wurden im Mai 2010 von infas, Bonn, durchgeführt. Die 

eigene Erhebung erbrachte Erkenntnisse zum Zusammenhang verschiedener Formen freiwilligen 

Engagements Jugendlicher und ihrer Internetnutzung. Gefragt wurde sowohl nach der Rolle des 

Internets in klassischen Engagementformen in Vereinen, Initiativen und anderen Organisationen, 

als auch nach den Engagementpotenzialen des Netzes, der Bedeutung virtueller Welten für Her-

anwachsende – auch in Bezug auf politische Beteiligung und Information – und zu Zusammen-

hängen zwischen virtuellen und realen Beziehungen.  

In den Kapiteln 4, 5 und 6 werden die zentralen Ergebnisse der Sekundäranalysen und der 

AID:A-Zusatzerhebung Engagement 2.0 vorgestellt. Dabei geht es im 4. Kapitel zunächst um die 

Rolle, die das Internet allgemein im Leben der Befragten spielt, wie diese das Netz nutzen und 

welche Einstellungen sie zum Internet haben. Im 5. Kapitel geht es zum einen um die Frage, ob 

die zunehmende Internetnutzung von Heranwachsenden Einfluss auf ihre Engagementberei-

tschaft hat und zum anderen um das Thema, welche Rolle das Internet im klassischen organisa-

tionsgebundenen freiwilligen Engagement spielt. Der empirische Teil wird mit einem Versuch 

abgeschlossen, drei neue (Vor-) Formen internetgestützten Engagements, die „Politikinteressier-

ten Internetnutzer/innen“, „Mitglieder von Internetgruppen“ und „Produzent(inn)en“ zu identifizie-

ren (Kapitel 6). Das abschließende 8. Kapitel enthält Informationen zum Projektdesign und zur 

Stichprobe der AID:A-Zusatzerhebung Engagement 2.0.  

Das Forschungsprojekt „Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und 
Engagement in Zeiten des Web 2.0“ wäre ohne externe Unterstützung nicht möglich gewesen. 
Deshalb bedanken wir uns für die Projektförderung des Bundesministeriums für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend. Außerdem gilt unser Dank der infas GmbH für die Ausführung der 

AID:A-Zusatzerhebung und TNS Infratest Sozialforschung für die Bereitstellung der Daten der 

dritten Welle des Freiwilligensurveys. Besonderen Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen des 

DJI, vor allem dem AID:A-Team und dem Kompetenzteam „Jugend“, für die vielfältige kollegiale 

Beratung und Unterstützung. Außerdem danken wir dem jfc Medienzentrum Köln, dem JFF – 

Institut für Medienpädagogik, München, und Johann de Rijke für die Erstellung von Expertisen, 
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deren Ergebnisse in diesen Bericht eingeflossen sind. Weiterhin bedanken wir uns bei allen Wis-

senschaftler/innen und Praktiker/innen aus Medienpädagogik und Jugendarbeit, die auf zwei 

Workshops und in vielen individuellen Gesprächen Probleme an der Schnittstelle zwischen Inter-

netnutzung und freiwilligem Engagement mit uns diskutiert haben. 
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2 Begriffe, Diskurse, Forschungsstand 

In diesem Kapitel sollen zunächst Definitionsvorschläge für die zentralen Begriffe des Projektes 

„Web 2.0“ und „Engagement 2.0“ gemacht werden um dann anschließend auf die wichtigen Dis-

kurse um das Internet und den Stand der Forschung an der Schnittstelle zwischen Engagement-

forschung und Medienforschung einzugehen. Eine solche Einbettung der eigenen empirischen 

Untersuchung in die gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Debatten erscheint notwendig, 

zumal eine der zentralen Fragestellungen des Projektes solchen Debatten entspringt. So ist die 

im Projekt zu überprüfende Vermutung, dass die zunehmende Beschäftigung mit dem Internet 

andere Freizeitbeschäftigungen und vor allem die freiwillige Tätigkeit substituiert, Ergebnis eines 

kulturpessimistisch geführten Diskurses um das Internet und seine Auswirkungen auf Heran-

wachsende (s.u.). Derartige Diskurse zu beschreiben, ist notwendig, aber nicht umfassend zu 

leisten; handelt es sich doch um höchstaktuelle, fortlaufende und häufig politisch motivierte Pro-

zesse. Ähnliches gilt für den Stand der wissenschaftlichen Analyse. Hier liegt eine Reihe von 

Forschungsarbeiten zur Internetnutzung und zum Engagementverhalten vor, in denen Einzelas-

pekte der hier behandelten Fragestellung bearbeitet und ständig neue Daten (insbesondere zur 

Mediennutzung) geliefert werden. Solche Arbeiten wurden im Forschungsprozess hinzugezogen, 

um eigene Ergebnisse abzugleichen und ihren Erklärungsgehalt zu überprüfen. Auch wenn die 

einzelnen Untersuchungen sich in ihren Fragestellungen, ihren Zielgruppen und ihrer Methodik 

unterscheiden, liefern sie einen Rahmen, der die Plausibilität der eigenen, weiter unten darge-

stellten Ergebnisse bestätigt.  

Das Hineinwachsen von Kindern und Jugendlichen in die Gesellschaft ist heute in einem Maße 

von medientechnischen Innovationen geprägt, wie dies für frühere Jugendgenerationen nicht der 

Fall war. Insbesondere die Entwicklung der Mobiltelefonie und des Internets haben zu weitrei-

chenden Veränderungen im individuellen Kommunikationsverhalten sowie im Informations- und 

Konsumverhalten geführt. Mit der ständigen telefonischen Erreichbarkeit und der fortwährenden 

Kommunikation über Chats und Newsgroups hat sich das zeitliche und räumliche Empfinden und 

Handeln von Jugendlichen, aber auch ihre Gesprächskultur verändert (vgl. Buermann 2008, 

Stegbauer 2008, Institut für Demoskopie Allensbach 2007, Dworschak 2010a). Virtuelle soziale 

Netzwerke lassen neue Gruppen- und Erlebnisstrukturen entstehen (vgl. ecmc 2009a, Schorb et 

al. 2010). Mit dem Internet und zunehmender Medienkonvergenz (vgl. Schorb et al. 2008, ecmc 

2008a) steht – zumindest in der Theorie – jedem Jugendlichen jede Information zur Verfügung 

und der Konsum kultureller Güter, wie Musik und Film, kennt keine räumlichen oder materiellen 

Grenzen mehr. Gleichzeitig entsteht mit dem sogenannten Web 2.0 die Möglichkeit umfassender 

Eigenaktivität und Partizipation (vgl. Lange 2007, ecmc 2008b, Gesis 2009). Die technischen 

Innovationen des Netzes ermöglichen es, ohne großen technischen Sachverstand eigene Inhalte 

einzustellen und die Position des Konsumenten zu verlassen, um zumindest zeitweise eine Pro-

duzentenposition1 einzunehmen.  

                                                   
1 Für das Zusammenfallen von Konsum und Produktion in einer Person wurde von Alvin Toffler bereits 1980 

der Begriff „prosumer“ geprägt (vgl. Toffler 1983). Der deutsche Ausdruck „Prosument“ ist weniger gebräuch-
lich. Auch der aus der Dienstleistungstheorie stammende Begriff des „Ko-Produzenten“ findet in diesen Debat-
ten Anwendung. 
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Die auf die Veränderungen der Jugendphase reagierenden Diskurse in der Wissenschaft, der 

Politik und der pädagogischen Praxis lassen sich grob in zwei Richtungen unterteilen: in eher kul-

turpessimistisch geprägte Diskurse, welche die Risiken der neuen Techniken in den Vordergrund 

stellen, und eher kulturoptimistische, die die Chancen der Partizipation und der Bildung betonen. 

Während erstere sich stark auf Probleme des Jugendschutzes, der Konfrontation mit Pornografie 

und Gewalt, der Reizüberflutung oder auch des Medien- und Eigentumsrechts richten, drehen 

sich die kulturoptimistischen Diskurse um Möglichkeiten des individuellen oder schulischen Ler-

nens sowie der gesellschaftlicher Beteiligung, die das Internet bietet. An dieser Stelle wird auch 

eine neue Form internetgestützten freiwilligen Engagements – hier mit Engagement 2.0 bezeich-

net – diskutiert. 

Im Folgenden sollen zunächst die beiden zentralen Begriffe dieser Studie Web 2.0 und Engage-

ment 2.0 erläutert bzw. definiert werden. Anschließend werden die oben genannten Diskurse 

kurz nachgezeichnet, um dann auf den Stand der Forschung an der Schnittstelle von Engage-

mentforschung und Medienforschung einzugehen. 

 

2.1 Begriffe: Web 2.0 und Engagement 2.0 

 

Web 2.0 

In seiner Bedeutung zielt der Begriff Web 2.0 auf spezifische technische Innovationen, aber pri-

mär auf eine veränderte Nutzung des Internets: Die Benutzer/innen erstellen, bearbeiten und/ 

oder verteilen Inhalte in quantitativ und qualitativ entscheidendem Maße selbst, wobei sie stets 

durch interaktive Anwendungen und Dienste unterstützt werden. Somit werden die Inhalte nicht 

mehr nur zentralisiert beispielsweise von großen Medienunternehmen produziert und über das 

Internet verbreitet, sondern auch von einer Vielzahl von Nutzer/innen, die sich zudem mit Hilfe 

sozialer Software untereinander vernetzten. „Der eigentliche, vom Internet ausgelöste Paradig-

menwechsel bezieht sich auf die fundamentale Neugestaltung von Kommunikation. Das bislang 

stillschweigend akzeptierte Sender-Empfänger-Modell verliert dramatisch an Gültigkeit“ (Kruse 

2010, S. 6). Der Begriff Web 2.0 wird somit benutzt, um interaktive Nutzungsweisen von den 

überwiegend nicht-interaktiven des Web 1.0 abzugrenzen. Diese begriffliche Abgrenzung ist al-

lerdings insofern unscharf, als dass das Internet nie ausschließlich der One-Way-Kommunikation 

gedient hat und außerdem alle Elemente des sogenannten Web 1.0 weiterhin im Web 2.0 enthal-

ten sind. Es handelt sich also eher um die Beschreibung einer technischen Weiterentwicklung als 

um die einer völlig neuen Qualität.2 

Erwähnt wurde der Begriff Web 2.0 bereits im Dezember 2003 in einem Fachmagazin für IT-

Manager; einer breiteren Öffentlichkeit wurde er jedoch erstmalig im Jahre 2004 im Zuge einer 

Softwarekonferenz über das (veränderte) Internet vorgestellt. Ein erhebliches Medienecho auch 

                                                   
2 Hier ist mit Stefan Münker anzumerken, dass bereits der Begriff „Web 2.0“ eine Wortschöpfung ohne tieferen, 

inhaltlich begründeten Sinn ist. Sie ist in Analogie zur Terminologie von Softwareentwicklungen (z.B. Windows 
2.0, Windows 7) entstanden; das Web 2.0 stellt aber im Gegensatz zu diesen, keinen präzise zu beschreiben-
den Versionssprung dar. Das World Wide Web befindet sich im kontinuierlichen Entwicklungsprozess, so dass 
man von Versionen oder Entwicklungsstufen eigentlich nicht sprechen kann (vgl. Münker 2009, S. 21, S. 80). 
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außerhalb des englischsprachigen Sprachraums erhielt der Begriff im Jahre 2005, als er vom 

Verleger Tim O’Reilly näher umschrieben wurde (vgl. O’Reilly 2005). Eine weitere Konkretisie-

rung, ebenfalls durch O’Reilly, erfolgte schließlich im Jahre 2006, indem er das Web 2.0 mittels 

einer Präsentation von sieben Schlüsselprinzipien der Charakterisierung typischer Web 2.0-

Anwendungen detaillierter beschrieben hat – und zwar im Wesentlichen als eine Veränderung in 

der Geschäftswelt und als eine Bewegung in der Computerindustrie hin zum Internet als Plattform 

(vgl. O’Reilly 2006).  

Mit der weiteren Entwicklung des Internets, insbesondere mit der Entstehung der Sozialen Onli-

ne-Netzwerke (vgl. ecmc 2008b, S. 3ff), wurde deutlich, dass die Fokussierung des Begriffs auf 

Computerindustrie und Geschäftswelt zu eng ist. So ist der Übergang zum Web 2.0 in weitaus 

größere gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet, als es die von O’Reilly skizzierte 
Begriffsbestimmung vermuten lässt. Denn ebenso wie es nicht nur technische Innovationen wa-

ren, die das Aufkommen des Web 2.0 verstärkt haben, betreffen auch die Folgen dieser Innovati-

on nicht nur die Wirtschaft oder die Computerindustrie. Der Übergang zum Web 2.0 und sämtli-

che Weiterführungen – es ist bereits die Rede vom (mobilen) Web 3.0 (vgl. u.a. Seitz 2008) – 

betrifft vielmehr alle Bereiche der Gesellschaft und wird von dort aus weiter vorangetrieben. Au-

ßerdem ist der skizzierte Wandel ebenso wenig nur mit einer veränderten Nutzung des Internets 

gleichzusetzen, sondern hat weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen. Das Web 2.0 hat 

nicht nur den Zugang zu Informationen und Waren erleichtert, es hat auch mehr Komplexität er-

zeugt. So stellt es Heranwachsende nicht nur vor Probleme, wie sie im Folgenden angerissen 

werden, sondern es hat beispielsweise auch das Verhältnis zu den anderen Generationen grund-

legend verändert. Interessanterweise sind es oftmals die Erwachsenen, die mit der neuen Kom-

plexität des Netzes überfordert sind, während sich die Heranwachsenden als Experten des Web 

2.0 entpuppen. Welche Auswirkungen derartig neue Rollenkonstellationen auch für das Mitei-

nander in den gesellschaftlichen Organisationen haben, ist bislang nicht geklärt. 

 

Engagement 2.0 

Um neue Formen des freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements im und mit Hilfe des Internets 

begrifflich einzugrenzen wurde im Forschungsprojekt „Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesell-
schaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0“ der Begriff Engagement 2.0 ge-

prägt, welcher auf die zentrale Thematik des Projektes verweist und mit seinem Appendix „2.0“ 
die semantische Nähe zum Internet herstellt. Dabei handelt es sich um den Versuch einer begriff-

lichen Eingrenzung zur Bezeichnung neuer, internetgestützter Engagementformen, die sich vom 

klassischen, vereinsgebundenen oder gruppenbezogenen Engagement Jugendlicher unterschei-

den. 

Mit Engagement 2.0 sollen nach dieser Definition Tätigkeiten bezeichnet werden, die 

(1) die technischen Möglichkeiten des Internets nutzen oder fortentwickeln, bzw. zu dessen 

inhaltlichen Entwicklung beitragen,  

(2) freiwillig und ohne Entgelt ausgeführt werden und 
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(3) einen Nutzen erzeugen, der sich nicht ausschließlich auf den Kreis persönlich bekannter 

Personen bezieht. 

Bei dieser Definition handelt es sich um eine Ausschlussdefinition, die das internetbasierte freiwil-

lige Engagement von anderen Tätigkeitsfeldern abgrenzen soll. Anhand der drei eingeführten 

Indikatoren, die alle zutreffen müssen, um eine Handlungsweise mit Engagement 2.0 zu bezeich-

nen, soll der Definitionsversuch inhaltlich begründet werden: 

Der erste Indikator (1) grenzt das internetgestützte Engagement von anderen Tätigkeiten, die im 

Rahmen eines freiwilligen Engagements ausgeführt werden, ab. Er soll verdeutlichen, dass nur 

Tätigkeiten gemeint sind, welche zur Ausübung eines freiwilligen Engagements technische Werk-

zeuge und Möglichkeiten nutzen, die im Internet bereit gestellt werden, selbst zur Entwicklung 

derartiger Tools und Applikationen beitragen oder aber das Netz mit Inhalten füllen. Letzteres ist 

insofern von besonderer Bedeutung, als dass das Internet selbst, in seiner materiellen und inhalt-

lichen Substanz, als eine gemeinschaftliche Produktion unbezahlter und gewerblich tätiger Akteu-

re aufgefasst werden kann. Dabei muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass es zuneh-

mend fraglich wird, ob sich die Differenz zwischen digitaler und realer Welt weiter aufrechterhal-

ten lässt. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass sich im alltäglichen Handeln Jugendlicher 

eine Trennung von On- und Offline-Aktivitäten oft kaum noch vornehmen lässt. So finden z.B. im 

Internet vorbereitete Aktionen in der Realwelt ihre Fortsetzung und bestimmte jugendliche Nut-

zergruppen sind rund um die Uhr vernetzt (Stichwort: „always on“). Dazu Stefan Münker: „Das 

Internet ist keine digitale Nebenwelt mehr; seine Medien sind vielmehr mitten im Alltag ange-

kommen“ (Münker 2009, S. 78).  

Der zweite Indikator (2) dient der Abgrenzung zur Berufstätigkeit. Hier wurden zwei Indikatoren 

des Freiwilligensurveys (vgl. BMFSFJ 2000, 43ff) zusammengefasst, wobei auf den Zusatz „oder 
gegen eine geringe Aufwandserstattung“ verzichtet wurde. Aufgrund der oben beschriebenen 
Abgrenzungsprobleme, sind die Begriffe „freiwillig“ und „unentgeltlich“ sehr weiche, wenig wis-

senschaftliche Begriffe und zur Indikatorenbildung eigentlich nicht geeignet. Bei der Komplexität 

des Themas erscheint eine differenziertere Abgrenzung zur bezahlten Arbeit allerdings nicht an-

gemessen. Hier ist anzumerken, dass auch in den profilierten Forschungsarbeiten zum klassi-

schen freiwilligen Engagement, wie dem Freiwilligensurvey, mit ähnlich weichen und angreifbaren 

Definitionen gearbeitet wird. Auch in der internationalen Debatte ist die Abgrenzung zur Erwerbs-

tätigkeit, zur Selbsthilfe oder zur Familienarbeit nicht immer eindeutig (vgl. u.a. BMASK 2009, S. 

2ff). 

Mit dem dritten Indikator (3) wird mit einem möglichst weiten Begriff von „Gemeinwohl“ operiert. 
Dies erscheint in einer ersten Forschungsphase sinnvoll, um zu gewährleisten, dass der Blick auf 

neue Formen freiwilligen Engagements nicht von vornherein verstellt wird. Mit dem Indikator wird 

die gesellschaftliche Relevanz der Tätigkeiten und Handlungsweisen gegenüber dem rein priva-

ten Handeln hervorgehoben. Hier stellt sich in Bezug auf netzbasierte Aktivitäten das Problem, 

dass eine Eingrenzung auf das Handeln in konkreten bürgerschaftlichen Organisationen (Verei-

ne, Initiativen, Projekte, Selbsthilfegruppen), wie sie im Freiwilligensurvey vorgenommen wird, 

den Aktionsraum der im oder durch das Internet Engagierten nicht hinreichend beschreibt. Zwar 

findet auch im Rahmen der Organisationen traditionellen Engagements webbasiertes Engage-
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ment statt, doch gibt es darüber hinaus neue Engagement- und Organisationsformen, für die 

noch keine befriedigenden Begriffe gefunden worden sind. So ist beispielsweise die Mitarbeit an 

Textbeiträgen der Plattform Wikipedia eine Leistung, die gemeinschaftlichen Nutzen erzeugt, 

aber nicht im Rahmen einer mit traditionellen Begriffen zu beschreibenden Organisation stattfin-

det.  

Mit dem dritten Indikator wird der Begriff der gemeinwohlorientierten Tätigkeit weit gefasst. Aller-

dings stellt sich hier die Frage, ob mit dem zunehmenden Zerfall der „Öffentlichkeit“, wie sie noch 
von Habermas verstanden wurde (vgl. Habermas 1990), in Teilöffentlichkeiten, ein auf diese Öf-

fentlichkeit gerichtetes Gemeinwohl noch sinnvoll zu beschreiben ist. Diese, sich ständig verän-

dernden Teilöffentlichkeiten sind nicht mehr ausschließlich von Leit- bzw. Massenmedien ge-

prägt, sondern von unterschiedlichsten Medienangeboten in wachsender Vielzahl (vgl. Münker 

2009, S. 46ff). Ungeklärt bleibt außerdem, wo die Grenze zwischen reiner Selbstdarstellung und 

privatem Nutzen einerseits und zum öffentlichen Nutzen andererseits zu ziehen ist. So können 

z.B. die vielen Angebote des Filesharing, auf denen Film- und Musikangebote einem breiten Nut-

zerkreis (häufig kostenfrei) zugänglich gemacht werden, sowohl als eine bürgerschaftliche Aktivi-

tät zur Förderung der Kunst, als auch als eine Form der Konstruktion von personaler Identität 

(vgl. u.a. Palfrey/Gasser 2008, S. 19ff) verstanden werden. Auch wenn man von der Frage der 

Legalität3 derartiger Angebote absieht (vgl. ebd., S. 161 ff), fällt eine Grenzziehung schwer. So-

gar wenn es gelingen würde, die subjektive Motivation der Handelnden zu erfragen, würde auch 

dies eine Eingrenzung nicht erleichtern: Auch Handlungsweisen, die aus der subjektiven Betrach-

tung der Handelnden nicht gemeinwohlorientiert gedacht sind, können dies in objektiver Betrach-

tung sein. Ähnliche Grenzfälle, die alle nicht dazu geeignet sind, zu einer eindeutigen Definition 

beizutragen, lassen sich auch in Bezug auf andere internetgestützte Aktivitäten (bes. in den viel-

fältigen Sozialen Online-Netzwerken) konstruieren.  

In ihrer Gesamtheit erscheinen die drei gewählten Indikatoren hinreichend und geeignet, um mit 

Engagement 2.0 einen Begriff zu konstruieren, der hilft, das freiwillige Engagement im, mit und 

für das Internet zu beschreiben. Als induktiv angelegter Begriff, der sich zunächst auf Alltagswis-

sen und wenig abgesicherte Forschungsergebnisse stützt, ist er gleichzeitig offen für Modifikatio-

nen, die sich aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema ergeben können. 

 

2.2 Diskurse um das Web 2.0 

Die Frage, ob und wie sich die starke Beschäftigung von Jugendlichen mit den technischen Inno-

vationen des Internets auf ihre Bereitschaft zum freiwilligen Engagement in den gesellschaftli-

chen Organisationen auswirkt, wie sie dieses gegebenenfalls fördert und unterstützt, bzw. welche 

neue Formen des Engagements erst durch das Internet entstehen, ist, wie oben bereits kurz an-

gesprochen, in eine Vielzahl von kulturpessimistischen und kulturoptimistischen Diskursen einge-

bettet. Solche Diskurse berühren die Frage des Engagement 2.0 in der Regel zwar nur mittelbar, 

sind aber von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, so dass sie hier kurz umrissen werden sollen. 

                                                   
3 Die Frage von Legalität und Illegalität stellt sich allerdings auch bei traditionellen bürgerschaftlichen Aktivitä-

ten, wie z.B. im Bereich von Demonstrationen und Besetzungen. 
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Der durch das Internet ermöglichte, ungehinderte Zugriff auf Informationen jeder Art, so auch auf 

solche mit gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten, hat eine Jugendschutzdebatte 

angestoßen (vgl. u.a. Decker 2005, Forschungsverbund EU Kids Online 2010), die sich zwischen 

den beiden Polen „Verbot“ (Stichworte: Jugendmedienschutzgesetz, Zugangserschwerungsge-

setz, Netzsperren, Löschen von Seiten) und „Aufklärung“ (Stichwort: Medienkompetenz) bewegt. 

Während einige Jugendschutzverantwortliche und auch das Bundeskriminalamt eine Sperrung 

von Seiten mit entsprechenden Inhalten präferieren, halten andere, so die sogenannten „Netzak-

tivist(inn)en“, das Zugangserschwerungsgesetz für rechtlich bedenklich (vgl. Stadler 2010b) und 

sprechen sich dafür aus, Seiten mit ungesetzlichen Inhalten direkt vom Provider löschen zu las-

sen. Außerdem solle die Kompetenz von Jugendlichen, mit jugendschutzrelevanten Inhalten um-

zugehen, gestärkt werden. So waren Fragen des Jugendmedienschutzes und der Netzsperren 

auch Thema einer öffentlichen Sitzung des Unterausschusses „Neue Medien“ des Deutschen 
Bundestages. In der dort geführten Debatte führten die Kritiker von Netzsperren umfangreiche 

rechtliche Probleme hinsichtlich der Sperrung bestimmter Netzangebote ins Feld, zumal vermutet 

werden darf, dass sich hinter dieser Vorgehensweise auch die Interessen anderer Wirtschafts-

zweige verbergen (vgl. Deutscher Bundestag 2010b).4 Sie bevorzugen die sofortige Löschung 

inkriminierter Seiten beim Provider und konnten in der Sitzung entsprechende Erfolge (auch bei 

ausländischen Providern) vorlegen. Auch in der Debatte um das Jugendmedienschutzgesetz wird 

von Netzaktivist(inn)en immer wieder eingewandt, dass eine Alterskennzeichnung von Internet-

seiten oder -beiträgen, Altersbegrenzungen des Zugangs oder zeitliche Einschränkungen der 

Nutzung, wie sie für andere Medien im Jugendmedienschutzgesetz vorgesehen sind, für das 

Internet praktisch nicht umsetzbar und auch wenig sinnvoll sind. So würde beispielsweise eine 

Verpflichtung zur Alterskennzeichnung von Netzseiten private Anbieter überfordern und sie in 

eine gesetzliche Grauzone verweisen. Außerdem gibt es bisher keine technischen Applikationen, 

die eine eindeutige Identifizierung des jeweiligen konkreten Internetnutzers zulassen. Ein zusätz-

liches wichtiges Argument der Gegner des von der Bundesregierung beschlossenen und derzeit 

(Stand Dezember 2010) noch von den Bundesländern zu ratifizierenden Staatsvertrages zum 

Jugendmedienschutz ist die Nichtgebundenheit des Netzes an nationale Grenzen und Gesetze. 

Was sich national gegebenenfalls noch durchsetzen ließe, lässt sich auf keinen Fall auf die Inter-

netangebote weltweiter Anbieter übertragen (vgl. Ertelt 2010, auch Deutscher Bundestag 2010a).  

Eng an die Jugendschutzdebatte angekoppelt ist der Diskurs um die gewaltfördernde Wirkung 

der Medien, insbesondere von Computerspielen mit gewaltförmigen Inhalten. Allerdings handelt 

es sich hier um eine Debatte, die geführt wird, solange es mediale Angebote für Jugendliche gibt 

(vgl. Andree 2005, Bonfadelli 2004, Schenk 2007). Die verschiedenen Positionen dieses Diskur-

ses gehen entweder von der gewaltfördernden Wirkung bestimmter medialer Angebote aus (vgl. 

Baier et al. 2010), halten die Wirkungen medialer Angebote im Vergleich zu anderen Sozialisati-

onsfaktoren für überschätzt (vgl. Theunert 1987, S.12ff) oder bescheinigen Gewaltspielen und 

                                                   
4 So dokumentiert der Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur (AK Zensur) eine Aussage des dänischen 

Musikindustrie-Lobbyisten Johann Schlüter wie folgt: „Kinderpornografie ist großartig, weil Politiker Kinderpor-
nografie begreifen. Mit diesem Thema kriegen wir sie dazu, zu handeln und Websperren einzuführen. Sobald 
wir das geschafft haben, werden wir sie dazu bringen, auch Filesharing-Seiten zu blockieren“ (vgl. AK Zensur 
2010). 
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Filmen sogar eine gewisse Katharsiswirkung (vgl. ebd., S. 11). Alle drei Positionen haben sich bis 

heute kaum angenähert. 

Entsprechend widersprüchlich sind auch die Aussagen, die von psychologischer Seite zur Inter-

netnutzung von Kindern und Jugendlichen gemacht werden. So verweisen verschiedene Vertre-

ter der Hirnforschung und der Neurologie darauf, dass sich durch die ständige Reizüberflutung 

und die Notwendigkeit des schnellen manuellen Reagierens bei Computerspielen auch neuronale 

Netzwerke im Gehirn verändern und dies zu Aufmerksamkeitsdefiziten, Nervosität und anderen 

psychischen Störungen führen kann (vgl. u.a. Small/Vorgan 2009; auch Ballstaedt 2004). Auch 

die Fähigkeit, soziale Kontakte aufzunehmen und zu pflegen, könne in Mitleidenschaft gezogen 

werden. Andere Wissenschaftler verneinen dies und betonen, dass die Möglichkeit der niedrig-

schwelligen Kontaktaufnahme im Netz gerade sozial gehemmten Heranwachsenden Chancen 

sozialer Aktivität und der Anerkennung bietet. Neuronale Veränderungen werden hier weniger 

kritisch, sondern als eine notwendige Anpassung des Organismus an veränderte Lebensbedin-

gungen und Anforderungen gesehen, auf die allerdings eine radikal veränderte pädagogische 

Arbeit in der Schule vorzubereiten habe (vgl. Kruse 2010). 

Derartige Diskurse, die letztlich immer Debatten um die Bedingungen menschlichen Lernens und 

menschlicher Sozialisation sind, weisen in der medienpädagogischen Forschung eine lange Tra-

dition auf und haben sich vor dem Internet an anderen medialen Inhalten wie Comics, Kino, 

Popmusik, entzündet. Neben vermuteten psychologischen Effekten der Medien spielen immer 

auch kognitive eine Rolle. So wird auch diskutiert, ob die Bereitstellung zahlloser, häufig unzu-

sammenhängender Informationen zu einem Wissensgewinn führt oder ob es durch die Überflu-

tung mit inflationär gestreuten, zusammenhangslosen Informationen eher zu Negativeffekten 

kommt. Uwe Buermann fasst diese Debatten folgendermaßen zusammen: „Wann immer die Me-

dien eine Ergänzung darstellen, gehen sie mit einer Erweiterung der menschlichen Erlebnisräu-

me und Fähigkeiten einher; wann immer sie zum Ersatz werden, führen sie zu einer Verkümme-

rung derselben. Dies gilt umso mehr dann, wenn es sich um Kinder und Jugendliche handelt“ 
(Buermann 2008, S. 35). 

Ein anderer wichtiger internetbezogener Diskurs dreht sich um die vielfältigen rechtlichen Prob-

leme, die Aktivitäten im Netz mit sich bringen können. Dabei geht es sowohl um Probleme des 

Datenschutzes (vgl. u.a. Kartmann 2005, Wagner/Brüggen/Gebel 2010), als auch um Probleme 

der widerrechtlichen Aneignung von Inhalten und Techniken des Netzes. Insbesondere der An-

bieter Facebook, mittlerweile zum wichtigsten Sozialen Online-Netzwerk, nicht nur für Jugendli-

che geworden (vgl. Schröder 2010) steht immer wieder wegen seiner unzureichenden Datensi-

cherheit oder wegen der Weitergabe privater Daten in der Kritik (vgl. Disselhoff 2010, auch 

Riechert 2008). Auch hier wird neben Appellen an die entsprechenden Seitenbetreiber, solche 

Praktiken zu unterlassen, auch die Forderung nach einer Förderung der Netzkompetenz bei Kin-

dern und Jugendlichen erhoben. So gibt es innerhalb und außerhalb des Netzes vielfältige Initia-

tiven5, die Kinder und Jugendliche dazu bewegen sollen, sensibler mit ihren persönlichen Daten 

umzugehen und die Inhalte ihrer eigenen Netzbeiträge so zu gestalten, dass private Informatio-

                                                   
5 Sozialpädagogisch initiierte Netzseiten sind zum Beispiel www.netzcheckers.de, www.lizzynet.de, 

http://jugendonline.eu, www.juuuport.de oder auch www.yougle.de.  

http://www.netzcheckers.de/
http://www.lizzynet.de/
http://jugendonline.eu/
http://www.juuuport.de/
http://www.yougle.de/
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nen nicht ungehindert an Dritte gelangen können. Allerdings spielen derartige Seiten bisher im 

medialen Alltag der Jugendlichen keine besonders große Rolle (vgl. Düx et al. 2010). 

Massive rechtliche Probleme entstehen auch durch die von vielen Jugendlichen intensiv genutzte 

Praxis des Filesharing (vgl. Dörr 2008, BDWi 2010). Das Einstellen und kostenlose Herunterla-

den von digitalisierten Musikstücken und Filmen stellt beispielsweise die Musikindustrie vor er-

hebliche Probleme (vgl. BDWi 2010, S. 14ff). Während deren Branchenvertreter die Schuld an 

den massiven Umsatzeinbrüchen in erster Linie dem Filesharing zuschreiben, wird unter unab-

hängigen Beobachtern diskutiert, ob der rasante Niedergang dieser Industrie tatsächlich den 

Hauptgrund im Filesharing hat, oder ob es nicht vielmehr interne Gründe, wie mangelnde Nach-

wuchsförderung und unzureichende Reaktionen auf technische Innovationen sind, welche die 

Probleme verursacht haben (vgl. Stadler 2010a). Mittlerweile reagiert die Musikindustrie zum 

einen mit kostenpflichtigen Download-Angeboten und zum anderen mit Unterlassungs- oder 

Schadenersatzklagen gegenüber jugendlichen Filesharern bzw. deren Eltern, die mit teilweise 

hohen Geldzahlungen verbunden sind.6 In der pädagogischen Debatte wird auch dieses Problem 

hinsichtlich der Verbesserung der Medienkompetenz von Jugendlichen diskutiert, wobei es hier in 

erster Linie darauf ankommt, das Bewusstsein für die möglichen rechtlichen und finanziellen Fol-

gen zu schärfen.7 

An dieser Stelle ist einzuwenden, dass es immer dann, wenn von „Medienkompetenz“ die Rede 
ist, in der Regel nicht um die technische Kompetenz von Kindern und Jugendlichen geht, mit der 

medialen Technik, mit Hardware und Software, umzugehen. Auch wenn die technischen Fertig-

keiten Jugendlicher manchmal überhöht und zu verallgemeinernd dargestellt werden (vgl. Dwor-

schak 2010b), können diese häufig besser mit der Technik umgehen, als die sie begleitenden 

Erwachsenen. Die Probleme entstehen vielmehr dort, wo technikaffine Jugendliche die sozialen 

oder rechtlichen Folgen ihres Handelns unzureichend berücksichtigen, wo sie als Blogger, Ha-

cker oder Filesharer rechtliche Grenzen überschreiten, in den sozialen Netzwerken mobben oder 

gemobbt werden oder aber die einfachsten Grundsätze der Datensicherheit nicht kennen oder 

nicht beachten. 

Auch wenn viele der hier nur kurz angerissenen Probleme eine kulturpessimistische und kritische 

Sichtweise gegenüber einer zunehmenden Internetnutzung plausibel erscheinen lassen, spre-

chen eine Reihe von Argumenten, wie sie von kulturoptimistischer Seite angeführt werden, für 

eine positivere Sicht, insbesondere was die veränderten Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizi-

pation betrifft. 

Mit dem Internet als Meta-Medium, welches andere mediale Angebote, wie Fernsehen, Radio, 

Tageszeitung, Tonträger, Buch, Film etc. in sich vereinigt, ist ein Informationsangebot entstan-

den, welches insbesondere mit der Möglichkeit der Verknüpfung der verschiedenen Medien und 

Inhalte, eine völlig neue Qualität erreicht (vgl. Schorb u.a. 2008). Das „Leitmedium Internet“ (vgl. 

                                                   
6  In einem aktuellen Urteil des Landgerichtes Hamburg wurde die Möglichkeit der Schadensersatzklagen durch 

die Musikindustrie allerdings erheblich eingeschränkt. Während deren Vertreter den Wert von illegal in 
Tauschbörsen eingestellten Musikstücken auf bis zu 300 € pro Titel festgelegt haben wollten, legten die Rich-
ter einen Schadensersatz von nur noch 15 € pro Musikaufnahme fest (vgl. www.lawblog.de, 27.10.2010). 

7 Entsprechende Beratungsangebote bei rechtlichen Problemen bieten sowohl Jugendportale, wie z.B. 
http://jugendonline.eu/, http://www.juuuport.de, als auch spezielle Portale zu Sicherheitsfragen des Netzes, 
wie z.B. https://www.klicksafe.de/ oder http://www.aber-sicher.eu/. 

http://www.lawblog.de/
http://jugendonline.eu/
http://www.juuuport.de/
https://www.klicksafe.de/
http://www.aber-sicher.eu/
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Schmidt 2010) ermöglicht, bei relativ geringen Vorkenntnissen, in kürzester Zeit den Zugriff auf 

unüberschaubare Datenmengen. Produziert und sortiert werden diese nicht mehr nur von profes-

sionellen Anbietern, sondern weitgehend von den Nutzer/innen selbst. In Blogs und Mikroblog-

ging-Anwendungen wie Twitter werden politische mit persönlichen Inhalten vermischt, räumliche 

Grenzen aufgehoben und das Sender-Empfänger-Verhältnis umgekehrt (vgl. Krohn 2009, Kolle 

2009). Die steuernde und meinungsmachende Funktion, welche die großen Medienkonzerne 

bisher innehatten, löst sich tendenziell auf. Dies kann als Zerfall der Öffentlichkeit in viele 

Teilöffentlichkeiten oder auch Gegenöffentlichkeiten beschrieben werden (vgl. Münker 2009, S. 

73ff) und birgt die Gefahr der gesellschaftlichen Destabilisierung ebenso, wie die Möglichkeit 

einer demokratischen Teilhabe. „Die Allgegenwart eines Netzwerkes, das es jedem ermöglicht, 

sich schnell und aktiv in laufende Prozesse einzuklinken, beginnt ein breites Bedürfnis nach akti-

ver Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen zu erzeugen“ (Kruse 2010, S. 4). Medientheoreti-
ker/innen, wie Miriam Meckel, sehen auf längere Sicht sogar eine Transformation des derzeitigen 

Gesellschaftsmodels in eine „Netzwerkgesellschaft“ mit reflexiven Strukturen und dezentralen 

Netzwerken statt Hierarchien (vgl. Meckel 2008, eher kritisch auch Stern 2008, Soboczynski8 

2009). Dabei ist immer zu fragen, ob die Möglichkeit umfassender Information auch zu veränder-

tem Verhalten im nicht-virtuellen Raum führt. Einige Vorkommnisse im politischen Bereich, wie 

z.B. die Internetkampagnen zur letzten Bundespräsidentenwahl oder auch die Mobilisierung von 

Demonstranten im Verlauf der Aktionen um „Stuttgart 21“ oder zur Atompolitik, lassen vermuten, 
dass diese Bewegungen stark von den Möglichkeiten des Netzes profitieren. Die Frage wäre hier, 

ob dies für alle Formen bürgerschaftlicher Partizipation, also auch für die klassische Mitarbeit in 

Vereinen, Verbänden, Initiativen und anderen Organisationen, der Fall ist und wie sich der Ein-

fluss des Internets in diesen Bereichen konkret gestaltet. Auch Prozesse interner Teilhabe in den 

gesellschaftlichen Organisationen werden sich nach Einschätzung von Experten verändern: „Die 
bloße Existenz des Internets erzeugt Erwartungshaltungen bezogen auf Beteiligung, die zu igno-

rieren sich weder die Wirtschaft noch die Politik leisten kann“ (Kruse 2010, S. 5). 

Für den vorliegenden Kontext stellt sich zudem die Frage, ob und wie auch Jugendliche an sol-

chen Prozessen bürgerschaftlicher Partizipation durch die neuen Medien beteiligt sind oder betei-

ligt werden können. Dabei steht nicht die generelle Nutzung neuer medialer Möglichkeiten, ins-

besondere die der Sozialen Online-Netzwerke (vgl. Schorb et al. 2010), in Frage, sondern eher, 

ob Jugendliche das Internet tatsächlich als Chance gesellschaftlicher Partizipation und Verände-

rung oder aber nur als praktisches Hilfsmittel zur Pflege persönlicher Kontakte, des Konsums 

oder der Informationsbeschaffung sehen. So wurden in den medialen Debatten um Partizipation 

und Internet auch kritische Stimmen laut, die bei Jugendlichen eher Rückzugstendenzen (vgl. 

Schmidt 2010) bzw. einen eher nüchtern, pragmatischen Umgang mit dem Netz sehen oder ih-

nen sogar die nötige technische Kompetenz zum sinnvollen Einsatz des Internet absprechen 

(Stichwort: „Null Blog“, vgl. Dworschak 2010b). Problematisch an derart pauschalisierenden Aus-

sagen ist sicherlich, „Jugend“ als eine homogene Gruppe zu betrachten und dieses Konstrukt als 
Projektionsfläche für die Wünsche und Befürchtungen von Erwachsenen zu missbrauchen. Hier 

                                                   
8 In einem vieldiskutierten Beitrag in der ZEIT vom 22.10.2009 („Höfische Gesellschaft 2.0“) beschreibt Adam 

Soboczynski die Sozialen Netzwerke als neue Form gesellschaftlichen Ausschlusses und der Elitenbildung: 
„Die Behauptung, dem Web 2.0 hafte Demokratiefreundlichkeit an, ist ein verlogenes Marketingversprechen, 
ist Teil eines utopistischen Verblendungszusammenhangs“ (vgl. Soboczynski 2009).  
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sind differenziertere Sichtweisen gefragt, welche die Heterogenität der Lebensphase „Jugend“ im 
Blick haben und außerdem versuchen, einen idealisierenden oder pädagogisierenden Erwachse-

nenblick zu vermeiden. 

Ein solcher differenzierterer Blick zeigt, dass es hinsichtlich der Internetnutzung Jugendlicher 

verschiedene Nutzertypen gibt, die auch auf sozialen und bildungsbedingten Unterschieden be-

ruhen. Auch wenn aufgrund der digitalen Medienausstattung der Familien und der Zugangsmög-

lichkeiten von Kinder und Jugendlichen zum Internet nicht mehr von einer „digitalen Spaltung der 

Gesellschaft nach On- und Offlinern“ (Feil 2010) gesprochen werden kann, muss aber doch von 
einer Marginalisierung benachteiligter Kinder und ihrer Familien ausgegangen werden. Dies be-

trifft insbesondere die Art der Nutzung digitaler Medien.  

Eine weitere Debatte bezieht sich auf die Lernpotenziale, die das Internet bietet. Unter dem Be-

griff E-Learning werden schon länger netzgestützte Lernformen subsumiert, die individuelles und 

räumlich unabhängiges Lernen ermöglichen. Michael Kerres wies schon 2006 darauf hin, dass 

mit den Techniken des Web 2.0 auch dialogische Lernformen ermöglicht werden, sich durch die 

Möglichkeit der Speicherung großer Datenmengen auf externen Servern die Möglichkeiten der 

räumlich entgrenzten Datenübertragung noch vergrößert haben und auf Internetplattformen neue 

Formen von Öffentlichkeit und damit öffentlichen Lernens entstehen kann (vgl. Kerres 2006). 

Diese neuen Möglichkeiten haben nicht nur Auswirkungen auf die Weiterbildung oder das Fern-

studium, sondern vor allem auch auf die Schule. So können Schüler/innen mit Hilfe des Internets 

nicht nur sehr schnell Informationen generieren (vgl. ecmc 2009b), sondern auch gemeinsame 

Wikis, Blogs und Podcascts erstellen oder mit anderen Lerngruppen kooperieren und kommuni-

zieren (vgl. Medienzentrum Rheinland 2008). Die Möglichkeiten der neuen Techniken können 

dazu beitragen, den schulischen Unterricht zu individualisieren und damit den Unterrichtsstoff an 

die individuellen Lernvoraussetzungen anzupassen. Sie können aber auch dazu dienen, erarbei-

tete Lernergebnisse öffentlich zugänglich zu machen und die Präsenz von Schule im öffentlichen 

Raum zu verstärken. Inwieweit diese Möglichkeiten bisher genutzt werden, hängt zum einen von 

der technischen Ausstattung der Schulen ab, zum anderen aber auch von den Interessen und 

Fähigkeiten der verantwortlichen Lehrer/innen. 

 

2.3 Forschungen zu den Zusammenhängen zwischen freiwilligem Engage-
ment und Internetnutzung 

Welchen Einfluss die Internetnutzung von Jugendlichen auf deren Bereitschaft, ein freiwilliges 

Engagement aufzunehmen, hat und wie sie sich auf die Praxis der organisationsgebundenen 

Freiwilligenarbeit auswirkt, ist bisher nur ansatzweise erforscht worden. Aktuelle Engagementstu-

dien behandeln dieses Themenfeld nur am Rande und die medienpädagogische Forschung hat 

ihre Schwerpunkte auf Fragen allgemeiner Veränderungen jugendlichen Freizeitverhaltens, der 

Medienkompetenz, des Jugendschutzes und des Einflusses des veränderten Medienverhaltens 

auf das soziale Verhalten, die Ausbildung von Identität und die gesamte psychische und kognitive 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gelegt. Die Frage der gesellschaftlichen Teilhabe 

spielt in diesem Kontext zwar eine Rolle, wird aber nur selten auf konkrete Beteiligungsformen 

wie das freiwillige Engagement in klassischen Organisationen herunter gebrochen. Allerdings 
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können aus der Beschäftigung mit den neuen, netzgenerierten Vergemeinschaftungsformen Ju-

gendlicher auch neue Auswertungs- und Interpretationsperspektiven für die Engagementfor-

schung gewonnen werden. 

  

Ergebnisse zur Internetnutzung Jugendlicher in Engagementstudien  

Erste umfangreichere Forschungsergebnisse zu den Zusammenhängen von Internetnutzung und 

freiwilligem Engagement Jugendlicher wurden in der 14. Shell-Jugendstudie (Deutsche Shell 

2002) vorgelegt. Auf der Basis qualitativer Interviews mit jungen Engagierten gehen Picot und 

Willert vor allem dem politischen und gesellschaftlichen Engagement Jugendlicher nach (vgl. 

Picot/Willert 2002). Zwar konnte man auch im Jahr der Datenerhebung (2001) bereits davon aus-

gehen, dass 80 Prozent aller Jugendlichen Zugang zum Internet hatten (vgl. ebd., S. 224), doch 

befand sich das Netz zu dieser Zeit noch in einem Entwicklungsstadium, welches heute mit Web 

1.0 bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass im Internet zwar schon umfassende Möglichkeiten der 

Information und Kommunikation gegeben waren, die Möglichkeiten der aktiven Beteiligung aber 

noch eher gering und vor allem technisch komplex waren. Dementsprechend beziehen sich die 

Aussagen, welche die Jugendlichen in den Interviews machen, in erster Linie auf die Möglichkei-

ten einer Unterstützung ihres gesellschaftlichen Engagements durch die neuen Möglichkeiten der 

Kommunikation, Vernetzung und Information. Ein negativer Einfluss der Internetnutzung auf die 

Engagementbereitschaft wurde in dieser Studie nicht festgestellt. Vielmehr gehen die Forsche-

rinnen davon aus, dass Jugendliche, welche die strukturellen Voraussetzungen des „Ehrenamts 
alter Prägung“ wenig attraktiv finden, im Internet Spontaneität und Eigeninitiative entwickeln kön-

nen und so für gesellschaftliches Engagement motiviert werden (vgl. ebd., S. 231). Besonders 

interessant für Jugendliche sind in diesem Zusammenhang der Austausch mit Gleichgesinnten in 

Foren, die hohe Zeitautonomie, die ein netzbasiertes Engagement bietet, die Möglichkeiten glo-

baler Vernetzung (vgl. ebd., S. 231ff) aber auch das Interesse am Medium selbst (vgl. ebd., S. 

247 ff) – wobei Letzteres eher auf junge Männer, als auf junge Frauen zutrifft (vgl. ebd., S. 262ff). 

Insgesamt gesehen bietet die Studie mit ihren Portraits engagierter Jugendlicher einen guten 

Einstieg in das Themenfeld „Engagement und Internet“ und lässt die Entwicklungen der folgen-

den Jahre hin zum Web 2.0 und dessen neuen Möglichkeiten der Partizipation und der Selbstak-

tivierung bereits erahnen. 

In der jüngsten Shell-Studie (Shell Deutschland Holding 2010) werden zwar Internetnutzung und 

verschiedene Formen der organisationsbezogenen Aktivität und des Engagements im Rahmen 

der Erfassung von Freizeitbeschäftigungen abgefragt, aber zwischen den entsprechenden Items 

keine Beziehungen hergestellt. So geben als „häufigste Freizeitbeschäftigung im Laufe einer Wo-

che“ 59 Prozent der befragten 12- bis 25-Jährigen an „im Internet surfen“, 29 Prozent „Vereins-

sport“ und 7 Prozent „sich im Projekt engagieren“ Bei der Internetnutzung der Jugendlichen gibt 
es nach Aussagen der Studie im Zeitraum von 2002 bis 2010 eine beträchtliche Steigerung 

(2002: 26 Prozent), während die Teilnahme am Vereinssport (2002: 26 Prozent) und das Enga-

gement in Projekten (2002: 5 Prozent) nur leicht angestiegen ist (vgl. ebd., S. 96), aber auch 

nicht abgenommen hat. Die Shell-Studie gruppiert die Jugendlichen nach den Freizeittypen „Kre-

ative Freizeitelite“ (23 Prozent), „Gesellige Jugendliche“ (28 Prozent), „Medienfixierte“ (26 Pro-
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zent) und „Engagierte Jugendliche“ (23 Prozent), wobei auch die Gruppe der „Engagierten Ju-

gendlichen“ sich gerne mit Computern beschäftigt (vgl. ebd., S. 98). Differenziert nach Ge-

schlecht, sozialer Herkunft oder Alter ergeben sich in den einzelnen Gruppen erhebliche Unter-

schiede. So sind „Medienfixierte“ eher unter den jungen Männern, in der Unterschicht und in der 

Gruppe der 15- bis 17-Jährigen anzutreffen (vgl. ebd., S. 99). In der Gruppe der „Engagierten 
Jugendlichen“ sind Jugendliche aus der Unterschicht deutlich unterrepräsentiert (vgl. ebd., S. 

100). 

Die genuine Engagementforschung hat sich mit den beiden obengenannten Fragestellungen 

bisher allenfalls am Rande beschäftigt. So bezogen sich die theoretischen Debatten um das frei-

willige Engagement in den letzten Jahren auf die Einstellungs- und Motivationsforschung (vgl. 

u.a. Schüll 2004, Reinders 2006), die biografische Bedeutung des Engagements (vgl. u.a. Jakob 

1993, Keupp et al. 1996) oder auch die Lern- und Bildungseffekte freiwilliger Tätigkeit (vgl. Düx et 

al. 2008) und vor allem auf den „Strukturwandel des Ehrenamtes“ und dessen Folgeerscheinun-

gen (vgl. u.a. Beher/Liebig/Rauschenbach 2000, zusammenfassend Beher/Liebig/Rauschenbach 

1998). Grundtenor dieser Diskussion ist, dass die Bereitschaft zum Engagement in Deutschland 

insgesamt relativ konstant und nur leichten Schwankungen unterworfen ist, sich die Formen und 

teilweise auch die Motive des Engagements aber verändert haben.  

Diese Entwicklung wurde im Wesentlichen durch die Ergebnisse der dritten Welle des Freiwilli-

gensurveys bestätigt (vgl. BMFSFJ 2010). So ist nach den Ergebnissen dieser Studie auch die 

Engagementbeteiligung Jugendlicher nur marginal gesunken, und zwar bei den 14- bis 19-Jähri-

gen von 38 Prozent im Jahr 1999 auf 36 Prozent im Jahr 2009 und bei den 20- bis 24-Jährigen 

von 36 Prozent im Jahr 1999 auf 34 Prozent im Jahr 2009 (vgl. ebd., S. 148). Die relative Kon-

stanz der Engagementbeteiligung wird auch durch die bekundeten Bereitschaft, gegebenenfalls 

ein Engagement zu übernehmen, wenn sich die Gelegenheit dazu böte (14- bis 19-Jährige: 48 

Prozent, davon 16 Prozent mit bestimmter Absicht, vgl. ebd., S. 151), dokumentiert. Auch dies 

gibt zunächst keinen Anlass, einen bedenklichen Rückgang jugendlicher Engagementbereitschaft 

anzunehmen. „Das Ansehen des Engagements hat sich bei ihnen nicht verschlechtert, sondern 

verbessert. Zumindest ist in allen jugendlichen Altersgruppen seit 1999 der Prozentsatz an 

Engagementfernen deutlich zurückgegangen. Allerdings ist seitdem nur die unverbindliche Be-

reitschaft zur Übernahme einer freiwilligen Tätigkeit gestiegen“ (ebd., S. 150ff).  

Zu der Frage, ob und wie Jugendliche das Internet für ihr Engagement nutzen, gibt der Freiwilli-

gensurvey nur wenige Auskünfte. Zwar wird der „rasante Bedeutungsgewinn der neuen elektro-

nischen Medien“ (ebd., S. 151) angesprochen, die Fragestellung zum Thema beschränkt sich in 

der Erhebung 2009 aber auf eine Frage nach der Zeitverwendung (vgl. ebd., S. 152) und einer 

weiterer nach der generellen Nutzung des Internets für die freiwillige Tätigkeit, der sich eine Fra-

ge nach der Bedeutung von verschiedenen Möglichkeiten des Internets im Rahmen freiwilliger 

Tätigkeit anschließt (vgl. ebd., S. 152ff).  

Nach den aus diesen Fragen generierten Daten beschäftigen sich 86 Prozent der jungen Männer 

und 74 Prozent der jungen Frauen (14 bis 24 Jahre) häufig mit elektronischen Medien, wie Inter-

net, Playstation, Computerspiele, IPOD, Handy usw. Es wird davon ausgegangen, dass es Zu-

sammenhänge zwischen der Mediennutzung und dem sonstigen Freizeitverhalten gibt, insbe-
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sondere werden Einflüsse auf klassische kreative Tätigkeiten und auf das Lesen angenommen. 

Bei einer Gruppe sehr medienaffiner junger Männer wird auch von Effekten auf die Engagement-

bereitschaft ausgegangen. Diese gehören zu einem Freizeittyp, der mit „Einseitig Medienorien-

tierte“ bezeichnet wird und zu dem 34 Prozent der jungen Männer und 30 Prozent der jungen 
Frauen gehören (vgl. ebd., S. 151ff).9 

Gefragt nach ihrer Internetnutzung im Engagement geben 2009 66 Prozent aller engagierten 

jungen Männer und 62 Prozent aller engagierten jungen Frauen (14 bis 24 Jahre) an, das Inter-

net für ihr freiwilliges Engagement zu nutzen. Dies bedeutet eine deutliche Steigerung gegenüber 

der letzten Welle des Freiwilligensurvey (Männer 53 Prozent; Frauen 46 Prozent).10 Zu erkennen 

ist aber auch ein deutlicher bildungsbedingter Unterschied: 64 Prozent aller Jugendlichen mit 

höheren Bildungswegen und nur 50 Prozent der Jugendlichen mit mittleren Bildungswegen nut-

zen das Netz für ihre Aktivitäten im Rahmen eines freiwilligen Engagements. Dabei spielt die 

Beschaffung von Informationen für 42 Prozent, Aufbau und Pflege von Kontakten und Netzwer-

ken für 33 Prozent und die Organisation und Abwicklung der laufenden Arbeit für 30 Prozent eine 

sehr wichtige Rolle.  

Aus dem Datensatz des Freiwilligensurveys wurden außerdem Tätigkeitsbeschreibungen, die in 

Form offener Nennungen vorliegen ausgewertet.11 Hier zeigt sich, dass sich von insgesamt ca. 

3.000 offenen Nennungen nur sehr wenige (23 Nennungen, davon nur 7 Nennungen von Ju-

gendlichen zwischen 14 u. 20 Jahren) auf eine Tätigkeit mit direktem Internetbezug (z.B. Pflege 

einer Homepage) beziehen. Dies könnte vor dem Hintergrund des Ergebnisses, nach dem etwa 

zwei Drittel der engagierten Jugendlichen das Internet im Engagement nutzen, darauf hinweisen, 

dass der Einsatz von EDV-Technik und Internet für das freiwillige Engagement für diesen Perso-

nenkreis keine zentrale Bedeutung hat und eher zur Unterstützung der täglichen freiwilligen Ar-

beit eingesetzt wird. 

Auch in aktuellen zusammenfassenden Studien, wie in der vom Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung (WZB) 2009 vorgelegten Studie „Bericht zur Lage und zu den Perspektiven des 

bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland“, finden sich nur wenig Aussagen zur Bedeu-

tung des Internets für die Freiwilligenarbeit. Zwar wird hier davon ausgegangen, dass das Inter-

net für das bürgerschaftliche Engagement immer größere Bedeutung gewinnt (vgl. WZB 2009, S. 

85), doch wird dies kaum mit entsprechenden Studien belegt. Die Autoren gehen davon aus, 

dass der prinzipiell öffentliche Charakter des bürgerschaftlichen Engagements eine Entspre-

chung im öffentlichen Medium „Internet“ hat. Hier werden vor allem die neuartigen Kommunikati-
onsmöglichkeiten des Netzes in den Vordergrund gestellt. So können Internetangebote den Zu-

gang zum Engagement erleichtern und die Kommunikation der Engagierten untereinander ver-

                                                   
9 Weitere Aussagen zu den Zusammenhängen zwischen der Mediennutzung Jugendlicher und ihrer Bereit-

schaft zum freiwilligen Engagement werden im Freiwilligensurvey 2009 nicht getroffen. Aus diesem Grund 
wurden im Forschungsprojekt weitere Berechnungen mit dem Datensatz des Freiwilligensurveys angestellt. 

10 Diese und die folgenden Zahlenangaben beruhen auf einer vorläufigen Auswertung des Freiwilligensurveys 
2009, die von Thomas Gensicke im Rahmen des Workshops „Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement 
Jugendlicher in Zeiten des Web 2.0“, am 1. und 2. Februar an der TU Dortmund vorgestellt wurde. Im Haupt-
bericht zum Freiwilligensurvey finden sich derart detaillierte Angaben zur Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen 
nicht. 

11 Die Frage bezieht sich auf die zuvor abgefragten Tätigkeitsfelder und lautet: „Und was machen Sie dort kon-
kret? Welche Aufgabe, Funktion oder Arbeit üben Sie aus?“ (TNS Infratest Sozialforschung 2009, S. 8). 
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bessern. Den Organisationen können sie zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Freiwilligengewinnung oder 

auch zum Fundraising dienen. Dabei wird allerdings die Bedeutung von internetgestützten For-

men der Freiwilligengewinnung für Deutschland (im Gegensatz zur USA) noch als gering einge-

schätzt (ebd., S. 87).12 Auch die aktive Nutzung von Möglichkeiten des Web 2.0 (Blogs, Pod-

casting, Social-Networks etc.) für ein bürgerschaftliches Engagement wird in dieser Studie noch 

für insgesamt weniger bedeutend gehalten, wobei deren Potenzial, insbesondere im Hinblick auf 

jüngere Engagierte, durchaus erkannt wird (vgl. ebd.).  

Das Internet gewinnt nach Ansicht der WZB-Autoren nicht nur als Mittel, sondern auch als Ort 

des Engagements an Bedeutung. So werden die Begriffe „Online-Volunteering“ (Menschen hel-

fen Menschen im Netz) und „Online-Campaining“ ins Spiel gebracht (vgl. auch Hohn 2009, 
Jähnert 2009). Insbesondere Online-Kampagnen, die sich ausschließlich im Netz ereignen, wer-

den als Formen des Engagements mit zunehmender Bedeutsamkeit bezeichnet (vgl. WZB 2009, 

S. 87ff). Ein weiterer in der WZB-Studie benannter Bereich, in dem das Internet an Bedeutung 

gewinnen könnte, ist der Bereich der kommunalen Partizipation (Stichwort: Virtuelles Rathaus) 

(ebd., S. 88). Insgesamt werden in der Studie zwar die wesentlichen Potenziale des Internets für 

die Fortentwicklung bürgerschaftlichen Engagements benannt, doch spricht sie auch von einer 

eher „inselhaften Präsenz“ des gemeinnützigen Bereichs im Netz und von unzureichenden Ver-

netzungsstrukturen.13 Für die besondere Frage nach der Bedeutung des Internets für das freiwil-

lige Engagement Jugendlicher ergeben sich aus der Studie keine weiteren Hinweise. 

Dies betrifft auch den vom BMFSFJ 2009 herausgegebenen „Monitor Engagement“ (vgl. BMFSFJ 

2009), welcher neben den deutschen auch die wichtigen internationalen Forschungen zum The-

menfeld „Engagement“ zusammenfasst. Auch dieser enthält keine wissenschaftlichen Ergebnisse 
zu Zusammenhängen, die sich aus der Internetnutzung und dem Engagement Jugendlicher er-

geben. Gleiches gilt für den von der Prognos AG und Generali Deutschland herausgegebenen 

Engagement Atlas 09 (vgl. Prognos/Genrali 2009). 

 

Ergebnisse zum freiwilligen Engagement Jugendlicher in medien- und freizeitpädagogi-

schen Studien  

Eines der wichtigen Ergebnisse der aktuellen medien- und freizeitpädagogischen Forschung ist, 

dass alle Jugendlichen Zugang zu einem Computer haben und diesen zumindest gelegentlich 

nutzen. Laut einer Studie des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und 

neue Medien (BITKOM) verfügen 99 Prozent aller 15- bis 17-Jährigen über einen Internetzugang 

im Elternhaus. Von den 11- bis 14-Jährigen nutzen immerhin 93 Prozent einen vorhandenen In-

ternetzugang und von den Kindern im Grundschulalter zwischen sieben und zehn Jahren haben 

bereits 71 Prozent einen Zugang zum weltweiten Netz (vgl. BITKOM 2009). Diese Zahlen werden 

auch durch die Basisuntersuchungen des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest 

„Kinder und Medien“ sowie „Jugend, Information, (Multi-)Media“, die beide spezifisch auf den 

Stellenwert von Medien bei den 6- bis 13-Jährigen (im Folgenden: MPFS KIM) bzw. 12- bis 19-
                                                   
12 Vertiefende Studien liegen zu Projekten internetgestützter Freiwilligenvermittlung, wie z.B. „Engagiert in 

Deutschland“ (vgl. Kummerow/Deppe 2009, Amrhein 2010), bislang nicht vor. 
13 Allerdings vermehren sich die Versuche des Dritten Sektors die Möglichkeiten des Internets und auch des 

Web 2.0 für ihre Belange zu nutzen (vgl. dazu Reiser 2009, Sippel 2009). 
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Jährigen (MPFS JIM) eingehen, ihrer Tendenz nach bestätigt. So beschäftigen sich nach der 

JIM-Studie im Jahre 2010 63 Prozent der befragten 12- bis 19-Jährigen täglich und immerhin 

noch 27 Prozent mehrmals pro Woche mit dem Internet (vgl. MPFS JIM 2010, S. 11). Damit sind 

die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben (vgl. MPFS JIM 2009, S. 16). Alle 

Haushalte, in denen die befragten Jugendlichen leben, verfügen über einen Computer/Laptop 

und über ein Handy. 99 Prozent besitzen einen Fernseher und 98 Prozent einen Internetan-

schluss (vgl. MPFS JIM 2010, S. 6). Nach den Ergebnissen der jüngsten Shell-Jugendstudie nut-

zen 96 Prozent aller Befragten das Internet (vgl. Shell Deutschland Holding 2010, S. 101).  

Was die generelle Computer- und Internetnutzung angeht, gibt es keine sozialen, bildungsbe-

dingten oder geschlechtsspezifischen Unterschiede mehr. So hat nach den Ergebnissen der JIM-

Studie für 86 Prozent der Jungen und für 87 Prozent der Mädchen die Internetnutzung eine wich-

tige bzw. sehr wichtige Bedeutung (MPFS JIM 2010, S. 13). Von einer digitalen Spaltung im Sin-

ne eines social divide, wie sie noch in den Vorgängerstudien festgestellt wurde, kann auch nach 

den Daten der aktuellen Shell-Studie nicht mehr ausgegangen werden: auch 91 Prozent der Ju-

gendlichen aus der Unterschicht sind online (vgl. Shell Deutschland Holding 2010, S. 102ff). 

Allerdings sagen diese Zahlen noch nichts über die Intensität und vor allem die Art der Nutzung 

aus. Für den vorliegenden Kontext ist von besonderem Interesse, inwieweit sich die Beschäfti-

gung mit Computer und Internetnutzung auf andere Lebensbereiche der Jugendlichen, insbeson-

dere ihre Aktivitäten in Organisationen, auswirkt, welche Rolle sie im Rahmen einer freiwilligen 

Tätigkeit spielt und ob Jugendliche durch die Beschäftigung mit der EDV-Technik und dem Inter-

net neue Formen des Engagements (im Sinne obiger Definition) entwickeln. In diesem Zusam-

menhang spielt vor allem die rasante Bedeutungszunahme der sozialen Netzwerke und des so-

genannten Mitmach-Netzes eine wichtige Rolle. 

Den vorliegenden Studien zufolge, scheinen Jugendliche mit den typischen Web 2.0-Anwendun-

gen bestens vertraut zu sein. So schaffen, pflegen und verwalten sie zahlreiche Beziehungen 

über Soziale Netzwerkseiten wie StudiVZ oder Facebook, bearbeiten und recherchieren Web-

Artikel ohne große redaktionelle Kenntnisse auf Wikis, veröffentlichen sie Journale oder Tagebü-

cher auf eigenen Weblogs, verbreiten Microblogs via Twitter, veröffentlichen, verwalten, tauschen 

sowie vernetzten Mediendaten wie Bilder, Musikdateien und Videos in immensen Umfang auf 

Media Sharing Plattformen und produzieren abonnierbare Mediendaten über das Internet durch 

Podcasts. Damit bietet das Web 2.0 insbesondere den Heranwachsenden Möglichkeiten des 

Selbstpräsentierens, des Artikulierens sozialer Beziehungen, des Publizieren, des Kommunizie-

rens sowie der Informationserschließung (vgl. Schmidt 2009). 

Nach den Daten der JIM-Studie wird insgesamt 46 Prozent der von 12- bis 19-Jährigen im Inter-

net verbrachten Zeit für die Kommunikation aufgewendet, 17 Prozent für Spiele, 14 Prozent für 

die Informationssuche und weitere 23 Prozent für Unterhaltung (z.B. Musik, Videos, Bücher). Hier 

gibt es bedeutsame geschlechtsspezifische Unterschiede: Junge Frauen wenden mehr Zeit für 

die Kommunikation auf (54 Prozent) als junge Männer (39 Prozent), dafür viel weniger für Spiele 

(Frauen: 6 Prozent; Männer: 24 Prozent). Gymnasiasten nutzen das Internet häufiger als Infor-

mationsmedium (17 Prozent) als Hauptschüler (11 Prozent) (vgl. MPFS JIM 2010, S. 29). 
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Mit Blick auf einzelne Web 2.0-Anwendungen bzw. -Dienste lässt sich folgendes festhalten: Onli-

ne-Communities wie z.B. SchülerVZ nutzen 70 Prozent der befragten 14- bis 19-Jährigen täglich 

bzw. mehrmals pro Woche (MPFS JIM 2010, S. 30). Auch diese Zahl ist im Vergleich zum Vor-

jahr konstant geblieben. Instant-Messenger wie ICQ oder MSN nutzen 63 Prozent der befragten 

12- bis 19-Jährigen täglich bzw. mehrmals pro Woche, den Mikroblogging-Dienst Twitter 8 Pro-

zent. Die Option, sich mit anderen Internetnutzer/innen in Multi-User-Spielen zu unterhalten nut-

zen 15 Prozent der befragten Jugendlichen täglich bzw. mehrmals pro Woche, 48 Prozent besu-

chen Chatrooms und 14 Prozent skypen/telefonieren täglich bzw. mehrmals pro Woche über das 

Netz (vgl. MPFS JIM 2010, S. 30). Nach den Ergebnissen des Medienkonvergenz-Monitorings, 

innerhalb dessen seit 2003 die Mediennutzung von 12- bis 19-Jährigen erhoben wird, schrieben 

2008 schon 23 Prozent der in etwa altersgleich Befragten oft in Foren (Schorb et al. 2008, S. 13).  

Generell stellen Jugendliche die aktivste Gruppe unter allen Internetnutzer/innen dar.14 So nutzen 

nach der ARD/ZDF-Onlinestudie, die eine Gegenüberstellung verschiedener Altersgruppen hin-

sichtlich ihres Mediengebrauchs erlaubt, 57 Prozent der 14- bis 19-Jährigen „Wikipedia“; damit 
weist diese Altersgruppe den höchsten Wert diesbezüglich auf. Ähnliches gilt auch für Weblogs, 

welche 11 Prozent der 14- bis 19-Jährigen besuchen, und Fotogalerien wie z.B. Flickr, die 20 

Prozent der 14- bis 19-Jährigen nutzen (vgl. van Eimeren et al. 2007, S. 18). Dabei muss aller-

dings stets beachtet werden, dass bei der Nutzung einer Anwendung gravierende Unterschiede 

zwischen einzelnen Angeboten bestehen können: So lässt sich exemplarisch mit Blick auf Video-

plattformen nach einer Sonderauswertung des Medienkonvergenz-Monitorings konstatieren, dass 

unter den 12- bis 19-Jährigen Youtube das bei weitem beliebteste derartige Angebot ist: 82 Pro-

zent gaben an, diese Plattform oft zu nutzen; vergleichbare deutsche Angebote wie Myvideo (55 

Prozent, zumindest manchmal), Clipfish (21 Prozent) und Sevenload (4 Prozent) folgen deutlich 

abgeschlagen (vgl. Schorb et al. 2008). 

Im Vergleich zu anderen westlichen Staaten, wie z.B. den USA, unterscheidet sich das Nutzer-

verhalten der deutschen Jugendlichen nicht beträchtlich. So stellen die Forscher/innen des JFF- 

Institut für Medienpädagogik in ihrer, im Rahmen des Forschungsprojektes erstellten Expertise 

fest, dass auch in den USA etwa drei Viertel aller Jugendlichen (73 Prozent) Soziale Netzwerk-

dienste nutzt. Die Bedeutung von Blogs scheint für amerikanische Jugendliche allerdings abzu-

nehmen und auch Micro-Blogging Dienste werden nur von einer Minderheit (8 Prozent der 12 bis 

17-Jährigen) genutzt (vgl. Brüggen/Gerlicher/Wagner 2010, S. 3). 

Mit Blick auf die Fragestellung nach der Bedeutung der Internetnutzung für das freiwillige Enga-

gement Jugendlicher sind solche Daten aber nur insofern von Interesse, als dass sie Hinweise 

auf die allgemeine Relevanz des Netzes für Jugendliche und die Durchdringung ihres alltäglichen 

Handelns mit medialen Angeboten liefern. Die Frage, ob es zu rein zeitlich bedingten Verdrän-

gungsprozessen kommt, ob Jugendliche die Möglichkeiten des Netzes für ihr Engagement nut-

zen oder sich sogar durch das Internet neue Formen des Engagements oder der Partizipation 

erschließen, bleiben nach diesen Studien zunächst ungeklärt. 

                                                   
14 Allerdings zeigen andere Studien, dass die älteren Altersgruppen aufholen. Die Gruppe der sogenannten 

„Silver-Surfer“ (vgl. van Eimeren/Frees 2008) hat die höchsten Zuwachsraten. 
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Auch Versuche, die jugendlichen Internetnutzer/innen nach Nutzertypen zu gruppieren, wie sie 

u.a. die Shell-Studie vornimmt, führen nur bedingt zu weiteren Aufschlüssen. In dieser Studie 

wird differenziert nach den Gruppen: „Gamer“ (25 Prozent der Internetnutzer/innen), „Digitale 
Netzwerker“ (24 Prozent), „Multi-User“ (34 Prozent) und „Funktions-User“ (17 Prozent) (vgl. Shell 

Deutschland Holding 2010, S.105 ff). Für den vorliegenden Kontext interessant ist die Gruppe der 

„Gamer“, die eher männlich und jung ist und eher aus der Unterschicht stammt. Damit ergeben 

sich interessante Parallelen zur oben beschriebenen Gruppe der „Medienfixierten“. Hier scheint 
sich ein Kern von Jugendlichen mit starker Computer-Affinität und starker Neigung zum Spielen 

zu zeigen, von der vermutet werden kann, dass sie, auch auf Grund ihrer sozialisationsbedingten 

Vorerfahrungen, sich nur schwer für die bürgerschaftliche Partizipation oder das freiwillige Enga-

gement gewinnen lässt. Gleichzeitig steht diese Gruppe häufig im Fokus der eher kulturkritischen 

Debatten um das Internet, sodass geprüft werden müsste, ob sich diese Gruppe auch in anderen 

Untersuchungen zeigt, und inwieweit das beobachtete Verhalten dieser Extremgruppe Einfluss 

auf Forschungsergebnisse hat, die sich auf alle Befragten beziehen und somit verzerrend wirken 

können.  

Grenzt man die Internetnutzer/innen auf die Jugendlichen ein, welche das Netz nicht nur kon-

sumtiv benutzen sondern auch aktiv mitgestalten, kommt man den projektleitenden Fragestellun-

gen zwar näher, aber auch hier ist ein genauer Blick auf die Aktivitäten notwendig. So gaben 

nach den Ergebnissen des Medienkonvergenz-Monitorings 2008 insgesamt 87 Prozent der Be-

fragten an, dass sie selbst Dateien ins Internet stellen, sich also an der inhaltlichen Gestaltung 

des Internets beteiligen. Diese zunächst hoch erscheinende Zahl relativiert sich, wenn man sieht, 

dass davon 39 Prozent der Befragten Bilder im Netz veröffentlichen, 10 Prozent oft Videos ins 

Netz stellen und 8 Prozent Musiktitel hochladen. Hierzu ist zu bemerken, dass derartige Aktivitä-

ten mittlerweile von den entsprechenden Diensten technisch so unterstützt werden, dass von den 

Jugendlichen kaum noch eigene technische Kompetenzen verlangt werden. Ähnliches gilt für die 

Erstellung und Pflege von Weblogs. Trotzdem geben 2008 nur 8 Prozent der befragten Jugendli-

chen an, ein eigenes Weblog zu führen (vgl. Schorb et al. 2008, S. 13). Nach den Daten der JIM 

Studie schreiben 13 Prozent der 12- bis 19-Jährigen in Newsgroups/Foren und 4 Prozent verfas-

sen Weblogs oder twittern. Noch weniger Jugendliche realisieren die Möglichkeit etwas in 

Wikipedia zu verfassen (1 Prozent) oder Podcasts zu erstellen (1 Prozent) (MPFS JIM 2010, S. 

35).  

Mit Blick auf ein Engagement 2.0 stellt sich die Frage, welche der weiter oben definierten Kriteri-

en auf die Internetaktivitäten Jugendlicher zutreffen. Insbesondere die Erzeugung eines gesell-

schaftlichen Nutzens, der über den Kreis persönlich bekannter Personen hinausgeht, ist sicher 

nicht immer intendiert, was aber nicht bedeutet, dass er sich nicht trotzdem einstellen kann. Auch 

ein für private Zwecke veröffentlichtes Foto oder Video kann im Netz zum Gut mit öffentlichem 

Gebrauchswert werden. 

Aufgrund dieser komplexen Abgrenzungsprobleme erscheint es sinnvoller, das Internet als einen 

Ermöglichungsraum zu begreifen, einen Raum, der die nicht-virtuelle Welt erweitert und be-

schleunigt und mittlerweile so eng mit dieser verwoben ist, dass eine Trennung zwischen dem 

Virtuellen und dem Realen letztlich keinen Sinn mehr macht. Der Computer ist zum zentralen 

Instrument des Medienkonsums und des eigenen Agierens im sozialen Raum geworden. Er wird 
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zum Fernsehen, Anschauen von Videos, Musikhören und Lesen genutzt, aber auch zum Schrei-

ben, Fotos bearbeiten, Musik machen und vor allem zur Kommunikation mit anderen. Insbeson-

dere für Heranwachsende ist das Internet eine multifunktionale Plattform, die rezipierende aber, 

wenn auch in geringerem Maße, auch produzierende Aktivitäten unterstützt (vgl. Schorb et al. 

2008). Klassische Nutzungskontexte lösen sich auf, werden neu konstruiert und multiple Zugän-

ge nicht nur des Mitgestaltens entstehen. Entstanden ist so ein „All-In-One-Medium“, welches 

sich Jugendliche – aktiv und passiv – aneignen und vor allem im Rahmen von Communities und 

Multimedia intensiv nutzen (vgl. auch van Eimeren et al. 2007, S. 26). 

So, wie der Computer zum technischen Zentrum der jugendlichen Mediennutzung geworden ist, 

haben sich die Sozialen Online-Netzwerke zu zentralen Schnittstellen des Internets entwickelt. 

Insbesondere Facebook15, zu dessen Nutzern international 30 Prozent aller Internetnutzer/innen 

gehören (vgl. Schorb et al. 2010, S. 3), versucht mit immer neuen Applikationen seine Vormacht-

stellung auszubauen. Neben großen, weltweiten Sozialen Online-Netzwerken existieren regiona-

le und lokale Plattformen. In Deutschland sind vor allem SchülerVZ, StudiVZ, MeinVZ und wer-

kennt-wen von Bedeutung. 2008 war bereits die Hälfte aller der 14- bis 29-Jährigen Internetnut-

zer/innen in Sozialen Online-Netzwerken angemeldet (vgl. ebd., auch Shell Deutschland Holding 

2010). Nach den Daten der JIM-Studie 2010 sind 70 Prozent der 12- bis 19-Jährigen (74 Prozent 

der jungen Frauen, 65 Prozent der jungen Männer) täglich oder mehrmals in der Woche Nut-

zer/innen von Netzwerkplattformen (vgl. MPFS JIM 2010, S. 30). Allerdings sind die Sozialen 

Online-Netzwerke keine Domäne nur jugendlicher Nutzer/innen. So schreibet Peter Kruse: „Es 
konnte der Eindruck entstehen, dass Facebook, Twitter, Youtube und Co. eine Art virtuelles Ju-

gendzentrum sind. Doch inzwischen zeigen die Fakten, dass sich die Altersverteilung den Gege-

benheiten in der Gesamtbevölkerung angenähert hat. Facebook hat über 540 Millionen Nutzer 

und ist rein rechnerisch zur drittgrößten Nation der Welt avanciert“ (vgl. Kruse 2010, S. 6). Auch 

einzelne Politiker/innen (vgl. Przepiorka 2010), Parteien, Verbände oder Wirtschaftsunternehmen 

nutzen Facebook und andere Netzwerke in Wahlkämpfen (vgl. newthinking communication 

GmbH 2008), zur Werbung oder zur Kundenpflege. 

Zentrales Element aller Sozialen Online-Netzwerke sind die Nutzerprofile. Diese dienen in erster 

Linie der Selbstdarstellung (vgl. Wagner/Brüggen/Gebel 2009) und bieten die Möglichkeit, Fotos, 

freie Texte, Einträge in vorgegebene Eigenschaftslisten und zum Teil auch Musikstücke und Vi-

deos zu veröffentlichen. Wer Zugriff auf diese Daten haben darf, kann in der Regel von den Nut-

zer/innen definiert werden. Ausgehend von diesen Profilen besteht die Möglichkeit, sich mit ande-

ren Personen, bzw. deren Profilen zu vernetzen und deren Profile in einer Freundesliste abzu-

speichern. Die Kommunikation mit derart vernetzten Personen (oder „Freunden“) verschmilzt mit 
eher rezeptionsorientierten Angeboten und lässt einen eigenen Kosmos sozialer Kommunikation 

entstehen. Die in diesem Kontext erfahrene Anerkennung und das Feedback durch Besucher der 

Profile und Freunde spielt – auch nach den Ergebnissen amerikanischer Forschung – eine be-

                                                   
15 Facebook hatte im September 2010 in Deutschland 11 Millionen aktive Mitglieder und insgesamt 19 Millionen 

Besucher. Damit ist facebook.com mit Abstand das bekannteste Soziale Online-Netzwerk. Es folgen wer-
kennt-wen.de mit 5,6 Mio., stayfriends.de mit 5,2 Mio. und schuelervz.net mit 4,2 Mio. Besuchern (vgl. Schrö-
der 2010). Nach eigenen Angaben des Unternehmens ist die Zahl der deutschen Facebook Nutzer im No-
vember 2010 bereits auf 12,74 Mio. angestiegen. Allein im Oktober 2010 waren in Deutschland 800.000 neue 
Nutzer hinzugekommen (vgl. www.facebookbiz.de).  

http://www.facebookbiz.de/
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deutsame Rolle für die Identitätsbildung und die Rollenfindung in der Jugendphase (vgl. Brüg-

gen/Gerlicher/Wagner 2010, S. 3). 

Für den hier bearbeiteten Kontext ist von besonderer Bedeutung, dass in den Sozialen Online-

Netzwerken auch die Möglichkeit der Gruppenbildung besteht. Solche Gruppen sind als Diskus-

sionsforen angelegt, haben zum Teil Kampagnencharakter, zum Teil reinen Spaßcharakter, die-

nen aber auch der Selbstdarstellung. Ohne große technische Fertigkeiten kann jede/r Nutzer/in 

eine themenbezogene Gruppe gründen und weltweit Mitglieder gewinnen. Gruppen mit mehreren 

Tausend Mitgliedern sind keine Seltenheit. Fast jedes jugendliche Mitglied eines Sozialen Online-

Netzwerkes ist schon einmal einer solchen Gruppe beigetreten (vgl. Schorb et al. 2010, S. 18). 

Mitglied in einer Gruppe zu sein bedeutet für die Jugendlichen, nicht nur sich auszutauschen und 

ihre Interessen einzubringen, sondern ist auch eine Form der Selbstpräsentation. Die dokumen-

tierte Mitgliedschaft in interessanten Gruppen ist ebenso Teil der im Profil erzeugten Selbstinsze-

nierung, wie beispielsweise das eingestellte Foto. Mit den Online-Profilen werden Gruppenzuge-

hörigkeiten erzeugt, aber auch gezeigt (vgl. ebd., S. 32ff, auch Brüggen/Gerlicher/Wagner 2010, 

S. 4). 

Durchschnittlich greifen Jugendliche auf 2,3 Netzwerkplattformen zu, wobei es verstärkt die weib-

lichen und die älteren Befragten sind, die mehrere Plattformen nutzen (vgl. Schorb et al. 2010, S. 

10). Diese Präsenz einzelner Personen in verschiedenen Netzwerken fördert die Vernetzung der 

Plattformen untereinander und so gegebenenfalls auch die Durchschlagskraft von Kampagnen 

politischer oder sozialer Art, die von einzelnen Netzwerk-Gruppen ausgehen. Hinzu kommt, dass 

wichtige Themen und Nachrichten schnell von Bloggern und Mikrobloggern (z.B. Twitter) und 

dann gegebenenfalls auch von den klassischen Massenmedien aufgegriffen werden und sich so 

schnell verbreiten können. Auf diese Weise entstehen neue Kommunikationsstrukturen, die mit 

klassischen Wegen der Information nicht zu vergleichen sind. 

Inwieweit die Aktivität Jugendlicher in Sozialen Online-Netzwerken, das Mitwirken in Gruppen 

oder die Beteiligung durch Bereitstellen von Netz-Inhalten, Angeboten auf Hilfeforen, die Entwick-

lung und Bereitstellung technischen Applikationen und Ähnliches bereits als freiwilliges Engage-

ment im Sinne eines Engagement 2.0 betrachtet werden kann, bleibt zunächst ungeklärt. Deut-

lich wird aber, dass sich mit dem Internet ein Ermöglichungsraum öffnet, welcher den nicht-

virtuellen Raum durchdringt und mit diesem verschmilzt. 

Dem Thema „Partizipation“ kommen Wagner, Brüggen und Gebel ein Stück näher in dem sie in 
ihrer Studie „Web 2.0 als Rahmen für Selbstdarstellung und Vernetzung Jugendlicher“ (2009) 
einen weiten Partizipationsbegriff benutzen, der drei Stufen unterscheidet: (1) „sich positionieren“ 
(über Mitgliedschaften in Gruppen, Angaben in Profilen etc. eine Position zu gesellschaftlich-poli-

tischen Diskursen oder zu kulturellen Phänomenen beziehen), (2) „sich einbringen“ (mit eigenen 

Beiträgen, wie Blogeinträgen, Musikstücken etc., das Internet aktiv mitgestalten) und (3) „Andere 
aktivieren“ (andere zum Handeln motivieren) (vgl. Wagner/Brüggen/Gebel 2009. S. 74ff). In den 

im Rahmen dieser Studie durchgeführten Interviews hat sich gezeigt, dass sich zwar fast alle 

Befragten im Netz positionieren, sich eine ganze Reihe Jugendlicher dort auch mit eigenen Bei-

trägen einbringt, jedoch nur selten der Versuch unternommen wird, auch andere zu aktivieren 

(vgl. ebd., S. 75ff). Ansätze politischen Handelns, z.B. gegen Nationalismus oder für den Um-
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weltschutz, sind zu erkennen, allerdings verbleiben diese in der Regel auf den Stufen der Positi-

onierung oder des sich Einbringens über Internetbeiträge. Gesellschaftliches Engagement im 

eigentlichen Sinne kann nur rudimentär beobachtet werden. Die Autoren bezeichnen es als eine 

Aufgabe der Medienpädagogik, möglichst viele Jugendliche zu partizipativem Handeln zu befähi-

gen, wobei sich diese Arbeit an medienpädagogischen Grundprinzipien, wie Handlungsorientie-

rung, Selbsttätigkeit und soziales Lernens in Gruppen orientieren sollte (vgl. ebd., S. 80). 

Die im Rahmen des Projektes „Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung 

und Engagement in Zeiten des Web 2.0“ vom jfc Medienzentrum Köln erstellte Expertise „Enga-

gement 2.0“ (Düx et al. 2010) zeigt, dass die von Jugendlichen genutzten Plattformen Aktivie-

rungsmöglichkeiten für ihre User in unterschiedlichem Maße bereitstellen und diese von den 

Usern auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Betrachtet wurde hier erstmals auch, wel-

che Beziehungen zwischen dem traditionellen Engagement Jugendlicher und ihren Web 2.0 Akti-

vitäten bestehen und wie die Sozialen Online-Netzwerke auch im Rahmen klassischer freiwilliger 

Tätigkeiten genutzt werden. Derartige Wechselbeziehungen werden in den geführten Interviews 

von den Jugendlichen bestätigt (vgl. ebd., S. 17 ff). Allerdings lassen die geringe Fallzahl und die 

gezielte Auswahl der Befragten keine allgemeingültigen Schlüsse zu. Ziel der Expertise war, im 

Rahmen der Vorbereitung der eigenen Erhebung, erste Eindrücke vom Untersuchungsfeld zu 

gewinnen. 

 

2.4 Fazit 

Das Internet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten der Information, Unterhaltung, Kommunikation, 

und Partizipation ist fest in den Alltag aller Jugendlichen integriert. Mit dem Netz entwickelt sich 

ein Ermöglichungsraum, der den unmittelbaren Zugriff auf Medien und Unterhaltungsangebote 

aller Art jederzeit zulässt und gleichzeitig auf Beteiligung ausgerichtet ist. Leicht handhabbare 

Hard- und Software ermöglicht es auch jungen Menschen sich an der Entwicklung des Internets 

zu beteiligen und sich selbst dort zu präsentieren. Für die Sozialisation und die Ausbildung ju-

gendlicher Identität haben Medien immer schon eine zentrale Rolle gespielt. Mit dem Metamedi-

um Internet verstärkt sich diese Tendenz.  

Wie alle medialen Angebote, die für Jugendliche von Bedeutung sind, wird auch das Internet aus 

zwei Perspektiven diskutiert. So drehen sich die Debatten aus eher kulturpessimistischer Sicht 

eher um Reizthemen wie Jugendschutz (hier vor allem um Gewalt und Pornografie), Spielsucht 

oder auch rechtliche Probleme (Datenschutz, Urheberrecht), während aus kulturoptimistischer 

Sicht eher die umfassenden Möglichkeiten der Information und Kommunikation, der gesellschaft-

lichen Partizipation oder auch des Lernens in den Vordergrund gestellt werden. In diese Debatten 

lässt sich auch die Frage nach dem Einfluss des Internets auf die Bereitschaft Jugendlicher, sich 

freiwillig zu engagieren einordnen. So wird aus kulturpessimistischer Position befürchtet, dass die 

Engagementbereitschaft aufgrund der großen Bedeutung des Internets leiden könnte, während 

von der kulturoptimistisch argumentierenden Position das Netz als Unterstützung für das Enga-

gement oder sogar als Ermöglichungsraum für neue Engagementformen angesehen wird. 
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Um solchen Fragestellungen wissenschaftlich zu begegnen, wird versucht, den Untersuchungs-

raum begrifflich einzugrenzen. Dies stellt sich insofern schwierig dar, als dass sowohl der Begriff 

Web 2.0, als Bezeichnung für das Internet in seiner aktuellen Form, als auch der Begriff Enga-

gement 2.0, als mögliche Bezeichnung für ein internetgestütztes freiwilliges Engagement, nur 

schwer gefasst werden können. So lässt sich eine eindeutige Abgrenzung des Web 2.0 zum Web 

1.0 nicht vornehmen; zum wichtigsten Abgrenzungsmerkmal wird die Interaktivität des Web 2.0.  

Der Begriff Engagement 2.0 lehnt sich zunächst eng an die Definition für das klassische freiwillige 

Engagement an. Hier entsteht aber das Problem, dass die Orte des Handelns, welche im klassi-

schen Engagement die Organisationen sind, nicht so genau zu bestimmen sind. Die Abgrenzung 

eines gemeinwohlorientierten Engagements von privaten Interessen fällt im Online-Engagement 

noch schwerer, als dies bereits bei entsprechenden Abgrenzungsversuchen, die sich auf das 

Offline-Engagement beziehen, der Fall ist. Mit dem Indikator „einen Nutzen erzeugen, der sich 

nicht ausschließlich auf den Kreis persönlich bekannter Personen bezieht“ wird der Begriff des 
Gemeinwohls in dieser Definition weit gefasst. 

Der Blick auf den Stand der Forschung zum Einfluss des Internets auf das freiwillige Engagement 

Jugendlicher zeigt, dass dieses Thema, sowohl in der Engagementforschung als auch in der me-

dien- und freizeitpädagogischen Forschung bislang noch keine große Bedeutung hat. So hat es 

in den Shell-Studien der letzen Jahre und im Freiwilligensurvey zwar Fragestellungen zu diesem 

Themenkomplex gegeben, tiefergehende Analysen zu den Zusammenhängen zwischen Internet-

nutzung und Engagement fehlen aber. Insgesamt wird jedoch davon ausgegangen, dass die 

neuen Medien das Engagement nicht verdrängen, sondern eher unterstützen. 

Auch in der medienpädagogischen Forschung hat das Thema „Engagement“ bisher keine große 
Bedeutung. Da aber davon ausgegangen werden kann, dass engagierte Jugendliche sich in ih-

rem sonstigen Medien- und Freizeitverhalten nicht wesentlich von nichtengagierten Gleichaltrigen 

unterscheiden, liefert diese Forschung wichtige Grundinformationen, die zum Verständnis der 

Internetaktivitäten der Jugendlichen von Bedeutung sind. So sind Nutzungsdauer und die Formen 

der Nutzung – auch nach sozialstatistischen Unterscheidungsmerkmalen – gut beschrieben. Stu-

dien zur Medienkonvergenz zeigen, welche technischen Möglichkeiten sich aus dem Zusammen-

spiel von unterschiedlicher Hard- und Software ergeben und wie sie genutzt werden. Vor allem 

die Studien zu den Sozialen Online-Netzwerken zeigen auf, welche Bedeutung das Netz für die 

Kommunikation hat und wie Jugendliche sich selbst im Internet inszenieren, mit anderen koope-

rieren und kommunizieren. Dieses Vorwissen ist notwendig, um einer Beantwortung der Frage 

nach der Bedeutung des Web 2.0 für das freiwillige Engagement näher zu kommen und gegebe-

nenfalls auch neue Engagementformen identifizieren zu können. 
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3 Internetgestützte Möglichkeiten der Partizipation und des 

Engagements  

Mit dem Internet ist ein digitaler Raum entstanden, der sich von medialen Angeboten früherer 

Jahre grundlegend unterscheidet. Angelegt als globale Verknüpfung zwischen stationären und 

mobilen Rechnern unterschiedlichster Rechen- und Speicherkapazität – vom Smartphone bis zur 

Großrechenanlage – integriert das Netz nicht nur alle bisherigen Print-, Audio- und Video-Medien, 

sondern schafft auch die Möglichkeit, weltweit, ohne zeitliche Verzögerungen auf Informationen 

und Unterhaltungsangebote zuzugreifen. Diese eher quantitative Innovation wird durch eine qua-

litative ergänzt: Der Stand heutiger Technik erlaubt es, den Modus der Einwegkommunikation 

problemlos zu verlassen und befördert dialogische Kommunikationsformen. Neben Informations-

angebote, welche eindeutig von einem Sender ausgehen und an Empfänger gerichtet sind, treten 

zunehmend Informationen, die in dialogischer Ko-Produktion entstehen und das Sender-Empfän-

ger-Prinzip tendenziell auflösen (vgl. Bruns 2009, S. 3; Kerres 2006, S. 1ff; Schmidt/Frees/Fisch 

2009, S. 50). Dies führt zu der begründeten Annahme, dass das Internet, bzw. das sogenannte 

Web 2.0, auch die Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation verändert und zukünftig noch 

weiter verändern wird (vgl. BBE 2009, S.1). 

Betrachtet man das Internet aus einer solchen Perspektive (ohne dabei seine Gefahren daten-

rechtlicher, urheberrechtlicher oder jugendschutzrelevanter Art zu unterschätzen) darf angenom-

men werden, dass sich mit der Entwicklung des Web 2.0 Gelegenheitsstrukturen entwickeln, die 

sowohl die bürgerschaftliche Partizipation im Sinne einer politischen Mitsprache, als auch die 

Partizipation im Sinne einer freiwilligen, engagierten Mitarbeit im Gemeinwesen (vgl. Evers 2010, 

S. 1), befördern können. In beiden Fällen geht es weniger um neue Formen der Beteiligung, son-

dern eher darum, dass durch neue Technologie mehr Menschen schneller die Gelegenheit gege-

ben wird, ihre Meinung zu äußern, sich an Abstimmungen zu beteiligen, Aktionen zu starten oder 

ihre freiwillige Mitarbeit anzubieten. Zudem ist mit Evers (ebd., S. 3) davon auszugehen, dass 

sich nicht per se „politische“ oder „unpolitische“ Partizipationsformen unterscheiden lassen, son-

dern beispielsweise auch die freiwillige Mitarbeit im caritativen Bereich politisch motiviert sein 

kann. So gesehen kann jedes Handeln als gesellschaftliche Partizipation bezeichnet werden, 

welches über den privaten und nachbarschaftlichen Nahraum hinausweist. Dazu zählen Internet-

aktivitäten, wie die Diskussion gesellschaftlich relevanter Themen in Foren, Blogs oder auf den 

Internetplattformen der Printmedien ebenso, wie die Beteiligung an der Erstellung von (kollektiv 

verfassten) Informationen (z.B. Wikipedia) oder das Programmieren und Einstellen von Pro-

grammen und Applikationen, welche die Netzkommunikation erleichtern. 

Während der Begriff der gesellschaftlichen Partizipation hier sehr weit gefasst werden kann, 

muss der Begriff des freiwilligen Engagements eingegrenzt werden. Nach der oben eingeführten 

Definition für ein Engagement 2.0 müssen die Aktivitäten freiwillig und ohne Entgelt ausgeführt 

werden, die technischen Möglichkeiten des Internets nutzen oder fortentwickeln, bzw. zu dessen 

inhaltlichen Entwicklung beitragen und einen Nutzen erzeugen, der sich nicht ausschließlich auf 

den Kreis persönlich bekannter Personen bezieht. Dies bedeutet, dass die Aktivitäten über eine 

reine Beteiligung hinausreichen, von einer gewissen zeitlichen Kontinuität sind sowie mit einer 
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Verantwortung für Personen, Dinge oder Abläufe verbunden sind. Das im klassischen Engage-

ment zusätzlich benutzte Definitionsmerkmal, nach dem ein freiwilliges Engagement im Rahmen 

einer fest definierten Gruppe, eines Vereins, eines Verbandes oder einer Initiative stattfindet, 

muss für das internetbasierte Engagement modifiziert werden. Die dort entstehenden Gruppen 

sind nicht unbedingt rechtlich verfasst und machen eine Abgrenzung zu privaten und informellen 

Gruppierungen noch schwieriger, als dies im nicht-virtuellen Raum der Fall ist. Allerdings sind 

auch in der Forschung zur traditionellen Freiwilligenarbeit entsprechende Abgrenzungsprobleme 

lange bekannt. Auch hier kann privates Handeln nicht immer klar von öffentlichem Handeln ab-

gegrenzt werden. Insbesondere für Jugendliche können aber die diffusen Vermischungen des 

Öffentlichen mit dem Privaten von besonderem Reiz sein (vgl. Düx et al. 2008, S. 110ff). 

 

3.1 Technische Innovationen als Basis von Partizipation 

Das innovative Potenzial des Internets, auch hinsichtlich der Ermöglichung gesellschaftlicher und 

politischer Partizipation, basiert auf technischen Innovationen. Wenn Christiane Schulzki-

Haddouti (2008) den Begriff „Kooperative Technologien“ gegenüber dem Begriff Web 2.0 bevor-

zugt, ist dies der Tatsache geschuldet, dass kommunikative und gesellschaftliche Fortschritte 

ohne die materielle Basis aus weiterentwickelter Hard- und Software nicht möglich wären. Zu den 

wichtigsten technischen Innovationen der letzten Jahre mit erheblichem Einfluss auf die Beteili-

gungsmöglichkeiten zählen die Weiterentwicklung und Perfektionierung tragbarer Kommunikati-

onsmittel, wie dem Laptop und dem Mobilphone sowie die Entwicklung nutzerfreundlicher, ohne 

große Vorkenntnisse anwendbarer Software, die das Publizieren, z.B. in Blogs und Wikis, verein-

facht. 

Das Web 2.0 ist ein unüberschaubares Konglomerat aus unterschiedlichsten Plattformen, Appli-

kationen, Tools und Diensten kommerzieller und nicht-kommerzieller Art, die miteinander vernetzt 

sind, sich teilweise ergänzen oder aber auch in Konkurrenzverhältnissen zueinander stehen. Ins-

gesamt gesehen lassen sich fünf Hauptfunktionalitäten unterscheiden: 

 Kommunikation. Hierzu gehören Webmail-Anbieter und Microblogging-Dienste (z.B. 

Twitter), wie auch Chat-, Instant-Messaging- und Telefoniedienste (z.B. ICQ, Skype). 

 Koordination und Organisation. Hierzu gehören gemeinsam nutzbare Kalender ebenso 

wie netzbasierte Aufgabenlisten oder Organisationsplattformen (z.B. Zoho Projects, Cent-

ral Desktop). 

 Information und Entscheidungshilfe. Hierzu gehören Bewertungs- und Empfehlungs-

plattformen, die die kollektive Intelligenz ihrer Nutzer/innen bündeln, um Kauf- oder Kon-

sumentscheidungen zu erleichtern oder aber auch Berufsgruppen (z.B. Politiker/innen, 

Lehrer/innen, Professor(inn)en) zu bewerten. Andere Dienste nutzen und aggregieren 

Metadaten, z.B. um tagesaktuelle Nachrichten aus verschiedenen Quellen zu generieren. 

Mit Social-Bookmark-Diensten (z.B. del.icio.us und Diigo) können Nutzer/innen online 

Verweise auf Webseiten erfassen, kategorisieren, speichern, verwalten und abrufen. So-

genannte Awareness-Dienste werten Verbindungsdaten von Smartphones aus und er-

möglichen eine Kommunikation über raumbezogene Daten, so beispielsweise über kultu-



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

35 

 

relle oder gastronomische Angebote im aktuellen Umfeld. Auch zur lokalen Ortung von 

Kommunikationspartnern können diese Dienste eingesetzt werden. 

 Kollektive Produktion von Inhalten. Hierzu gehört Software zur Erstellung von Blogs 

und Wikis ebenso wie „Shared Workspaces", in denen Nutzer/innen als Konsumen-

t(inn)en und Produzent(inn)en zugleich agieren können. Solche Paketanwendungen (z.B. 

Google Apps, Zoho) enthalten klassische Office-Anwendungen wie Textverarbeitung, Ta-

bellenkalkulation und Präsentationssoftware, aber auch Kommunikations- und Koordina-

tionssoftware. 

 Identitäts-, Reputations- und Beziehungsmanagement. Hierzu gehören Profilseiten in 

Sozialen Netzwerken wie Facebook, StudiVZ, SchülerVZ, oder Xing. Derartige Soziale 

Netzwerke werden in der Regel kommerziell betrieben und können mit anderen internen 

Anwendungen verknüpft werden.  

Auch wenn die kaum zählbaren technischen Möglichkeiten und Applikationen in ihrer Gesamtheit 

sich dem Einzelnutzer kaum erschließen, sind die Anbieter prinzipiell bemüht, ihre Hard- und 

Softwareangebote so zu gestalten, dass auch Laien sie einsetzen und ihren Bedürfnissen anpas-

sen können. So ist es beispielsweise beim heutigen Stand der Technik ohne Programmierkennt-

nisse und bei geringem Zeitaufwand möglich, eine eigene Website oder ein Blog einzurichten. 

Letztendlich ist es also nicht in erster Linie die Masse der Angebote und ihre technische Qualität, 

welche sie zur Basis für Gelegenheitsstrukturen gesellschaftlicher Partizipation macht, sondern 

eher ihre allgemeine Verfügbarkeit und leichte Handhabbarkeit (vgl. Kerres 2006, S. 1ff).  

 

3.2 Engagement im Internet – Aktionsformen 

Zur Beschreibung von Gelegenheitsstrukturen, in denen sich internetgestützte gesellschaftliche 

Partizipation und freiwilliges Engagement entwickeln können, lassen sich die entsprechenden 

Angebote in drei Kategorien voneinander abgrenzen:  

(1) Internetangebote der Non-Profit-Organisationen. Dabei handelt es sich um Angebote 

der klassischen Non-Profit-Organisationen, z.B. aus den Bereichen Wohlfahrt, Umwelt-

schutz, Kirche, Politik, Jugendarbeit, die, ergänzend und unterstützend zu ihren Kernauf-

gaben, Online-Aktivitäten und Beteiligungsmöglichkeiten im Internet anbieten.  

(2) Internetplattformen zur Unterstützung von Aktivitäten außerhalb des Internets. Da-

bei handelt es sich in der Regel um nichtkommerzielle Anbieter oder auch Meta-Organi-

sationen, die ausschließlich im Netz agieren, aber mit ihren Angeboten darauf abzielen, 

Organisationen und Gruppierungen zu unterstützen, die außerhalb des Internets tätig 

sind, so beispielsweise mit Angeboten zur Gewinnung von Freiwilligen, zur Unterstützung 

von Fundraising-Aktivitäten oder auch zur Initiierung und Koordination von Projekten oder 

Kampagnen. 

(3) Selbstorganisierte Nutzung von (kommerziellen) Plattformen. Dabei handelt es sich 

um selbstorganisierte Gruppen oder Angebote von Einzelpersonen, welche sich die Mög-
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lichkeiten der kommerziellen oder auch nicht-kommerziellen Plattformen, wie Facebook, 

Twitter, SchülerVZ etc. für die Zwecke ihres Engagements zu Nutze machen.  

Darüber hinaus ist das Internet selbst als Ermöglichungsraum für freiwilliges Engagement und zu 

großen Teilen sogar als ein Produkt freiwilligen Engagements anzusehen, zumal ein wesentlicher 

Teil der technischen Basis des Netzes auf Programmen und Applikationen beruht, die ohne kom-

merziellen Nutzungsgedanken programmiert und eingestellt wurden. Auch ein wichtiger Teil der 

im Netz abrufbaren Inhalte ist das Ergebnis unbezahlter Tätigkeit. Dies gilt insbesondere für die 

vielfältigen Informationen, die in den Blogs, Wikis und Communities des Social Web bereitgestellt 

werden. 

 

3.3 Beispiele für die Internetgestützte Engagementförderung 

Wenn im Folgenden Beispiele internetgestützter Engagementförderung vorgestellt werden, geht 

es um freiwilliges Engagement im engeren Sinne, also um Tätigkeiten mit gesellschaftlichen Nut-

zen, die mit Verantwortungsübernahme verbunden und von einer gewissen zeitlichen Kontinuität 

sind. Auf die Beschreibung von Angeboten zur Förderung von gesellschaftlicher Partizipation im 

weiteren Sinne, wie sie Foren, Leserbriefseiten, Bewertungsplattformen etc. oder auch Software-

entwicklungen zum Online-Voting bieten (vgl. Mühlbauer 2010), soll an dieser Stelle verzichtet 

werden. Auch auf demokratietheoretische Ansätze, die eine Ablösung parlamentarischer Mitbe-

stimmung durch netzbasierte Formen direkter Demokratie verfolgen (vgl. Kochte 2009, Eidmann 

2010), wird hier nicht weiter eingegangen. Dies gilt ebenso für die Betrachtung virtueller Welten, 

wie Second Life (vgl. Amann/Martens 2008, Schauer 2007), und deren Möglichkeiten der symbo-

lischen und erprobenden Partizipation. 

 

Internetangebote der Non-Profit-Organisationen 

Bereits in den 90er-Jahren, in der ersten Entwicklungsphase des Internet haben die Non-Profit-

Organisationen dieses als Möglichkeit der Selbstdarstellung und der Verbreitung von Informatio-

nen erkannt und damit ihren Aktionsradius erweitern können. Mit den neuen technischen Mög-

lichkeiten konnten nun auch die Grenzen des eigenen Milieus überschritten und Personen und 

andere Organisationen erreicht werden, die räumlich oder auch ideell weit entfernt waren (vgl. 

Fischer 2010, Jähnert 2009, Hohn 2009). Mittlerweile verfügt nahezu jede Untergliederung der 

Verbände, Vereine und Initiativen, der Wohlfahrts- und Umweltschutzorganisationen, der Partei-

en, Gewerkschaften und Kirchen über eine eigene Homepage. Diese Seiten bieten in der Regel 

Informationen zu den Organisationen und ihren Aktivitäten, Kontaktadressen, Terminkalender 

und Fotogalerien oder auch die Möglichkeit zum Download von Dokumenten. Häufig wird diese 

Informationsvermittlung durch ein (internes oder öffentliches) Forum ergänzt, auf dem sich Mit-

glieder und Interessierte austauschen können. 80 Prozent aller Organisationen informieren auf 

ihren Seiten über die Möglichkeiten freiwilligen Engagements (vgl. Hohn 2009, S. 3). Diese In-

formationen reichen von eher grundsätzlichen Aussagen zur Freiwilligenarbeit bis hin zur Mög-
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lichkeit der gezielten Suche nach Einsatzfeldern für ein freiwilliges Engagement.16 Außerdem ver-

suchen die Non-Profit-Organisationen auf diesem Wege Spenden zu akquirieren oder Sponso-

ringpartner zu finden. In der Regel besteht das Webangebot der Organisationen des Dritten Sek-

tors aber aus reiner Information, ergänzt durch die Möglichkeit der Kommunikation. Es handelt 

sich also typischerweise um Web 1.0-Angebote; weitergehende Möglichkeiten der Partizipation 

oder der interaktiven Beteiligung bieten diese Seiten in der Regel zunächst nicht (vgl. Sippel 

2009, Reiser 2009a, 2009b). „Die Schwelle zum so genannten Web 2.0 hin zu interaktiven und 

kollaborativen Webpräsenzen wurde bisher aber nur in Ansätzen überschritten. Noch können die 

Nutzer kaum selbst Inhalte erstellen oder sich anderweitig aktiv einbringen“ (Hohn 2009, S. 4). 

Ein Beispiel für eine Organisation, welche die neuen Möglichkeiten des Web 2.0 bereits nutzt, ist 

Greenpeace. Hier wurde neben einem Ehrenamtsportal, welches das interne soziale Netzwerk 

abbildet, auch eine Mobilisierungsplattform namens „GreenAction"17 ins Netz gestellt. Während 

auf dem Ehrenamtsportal die Greenpeace-Aktivist/innen ihr Profil einstellen und so – ähnlich wie 

bei Facebook – sich kennen lernen und Kontakte pflegen können, geht GreenAction einen Schritt 

weiter. Es handelt sich dabei um eine öffentliche Plattform, mit der die Umweltorganisation mehr 

externe Unterstützer/innen erreichen will. Über die Website können auch Nicht-Mitglieder Kam-

pagnen initiieren, im gegenseitigen Austausch weiterentwickeln und sich Unterstützer/innen für 

ihre Ideen suchen. Anfang Dezember 2010 hatten sich auf der Seite bereits ca. 8.800 Akti-

vist/innen registriert. In der so entstehenden offenen Community werden zum einen neue Ideen 

generiert, zum anderen ist sie aber auch Teil einer umfassenden Kampagnenstrategie und der 

Öffentlichkeitsarbeit der Organisation.  

Greenpeace nutzt aber für seine Aktionen und Kampagnen mittlerweile nicht mehr nur die eige-

nen Netzangebote, sondern auch andere Social-Media-Plattformen, wie Facebook, MySpace, 

StudiVZ, Twitter, Youtube und Flickr, mit teilweise beachtlichem Erfolg. So konnte beispielsweise 

der Twitter Account von Greenpeace Deutschland seit August 2007 über 17.400 Follower (Stand 

Dezember 2010) generieren. Über 21.700 Menschen „gefällt“ Greenpeace Deutschland auf Fa-

cebook. Wichtig an allen Online-Aktionen ist, dass sie mit Aktionen auf der Straße und/oder Un-

terschriftenaktionen und anderen Protestformen strategisch verzahnt werden. Ein Bespiel hierfür 

ist die Kampagne „Nestlé, kein Palmöl aus Urwaldzerstörung!”. Neben einer Vielzahl von Aktio-

nen regionaler Gruppen, gab es unter anderem eine breit angelegte Auseinandersetzung mit 

dem Unternehmen auf Facebook und eine Twitterwall vor dem Konzerngebäude anlässlich einer 

Aktionärsversammlung (vgl. Greenpeace Deutschland 2010). Auch andere Organisationen aus 

dem Umweltschutzbereich, wie z.B. die WWF-Jugend18, folgen mittlerweile dem Greenpeace-

Modell und versuchen über die Bildung von Online-Communities auch Nichtmitglieder zu errei-

chen. Auch im kirchlichen Bereich gibt es erste Ansätze zu einer Einbindung von Interessierten 

über internetgestützte Portale19 (vgl. Akademie Bruderhilfe 2009, Bergs 2010).  

Neben den gewachsenen Organisationen nutzen auch Bürgerinitiativen das Internet, um sich auf 

neue Weise zu formieren und zu artikulieren. So ist z.B. 2005 der Arbeitskreis Vorratsdatenspei-

                                                   
16 Beispiel: http://www.ehrenamt-caritas-paderborn.de/projekte_suchen.html 
17 http://beta.greenaction.de 
18 www.wwf-jugend.de  
19 So z. B. www.frischfischen.de der Katholischen Kirche oder www.evangelisch.de/youngspiriX der Evangeli-

schen Kirche. 

http://www.ehrenamt-caritas-paderborn.de/projekte_suchen.html
http://beta.greenaction.de/
http://www.wwf-jugend.de/
http://www.frischfischen.de/
http://www.evangelisch.de/youngspiriX
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cherung (AK Vorrat) als Zusammenschluss von Bürgerrechtler/innen, Datenschützer/innen und 

Internetnutzer/innen entstanden. Er reagierte mit seinen Aktionen auf die gesetzliche Vorgabe, 

Telekommunikationsverbindungsdaten mindestens sechs Monate zu speichern. Mit Hilfe von 

Mailinglisten und eines öffentlichen Wikis20 kommunizieren die einzelnen Ortsgruppen und Akti-

vist/innen miteinander und koordinieren die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Nachdem das 

deutsche Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung für ungültig erklärt hat, wird die 

Kampagne gegen die entsprechende EU-Richtlinie und alle Formen befürchteter staatlicher 

Überwachung fortgesetzt. 

 

Internetplattformen zur Unterstützung von Aktivitäten außerhalb des Internets 

Andere Formen internetgestützter Engagementförderung bieten verschiedene (Meta-) Organisa-

tionen, die selbst ausschließlich im Netz tätig sind, es sich aber zur Aufgabe gemacht haben, 

klassische Non-Profit-Organisationen durch ihre Arbeit zu unterstützen. Sie nutzen die Kommuni-

kations- und Koordinationsmöglichkeiten des Netzes, um über die Arbeit der Organisationen zu 

informieren, ihr Fundraising zu befördern oder Kontakte zu potenziellen freiwilligen Helfern her-

zustellen. Außerdem bieten einige dieser Plattformen, wie z.B. helpedia21, betterplace22, iDO23, 

Weltretter24, Reset25, Jumo26 oder Weltbeweger27, einzelnen Nutzern die Möglichkeit, sich regist-

rieren zu lassen, dort eigene Aktionen zu starten und Unterstützer/innen für diese zu finden (vgl. 

auch Amrhein 2009). Dabei handelt es sich um Spendensammelaktionen, Initiativen im Bereich 

Umweltschutz oder im kulturellen Bereich. Auch die Möglichkeit, Unternehmen für Sponsoringak-

tionen zu kontaktieren, wird auf einigen Portalen geboten. 

Ähnlich, aber mit einer deutlicheren politischen Zielsetzung geht der 2005 gegründete Verein 

Campact28 vor. Nach dem Vorbild der amerikanischen Mobilisierungsplattform Move on29 unter-

stützt er mit seinen Online-Aktivitäten zivilgesellschaftliche Gruppen bei der Organisation von 

Protestaktionen. Innerhalb von wenigen Tagen werden hier Kampagnen, wie Online-Appelle, 

Massenmail-Aktionen oder auch Demonstrationen vor Ort, entworfen und gestartet. Auch die für 

einzelne Aktionen notwendigen Spenden werden über die Seite online eingetrieben. Die Arbeit 

des Vereins finanziert sich aus Spenden, den Beiträgen der Fördermitglieder sowie aus Unter-

stützungsleistungen anderer bürgerschaftlicher Organisationen, wie Stiftungen. Campact gibt an, 

über 334.000 Aktive zu erreichen und über 3.400 Fördermitglieder zu haben.30 Ähnliche Zielset-

zungen verfolgen auch andere Plattformen.31 

                                                   
20 http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/ 
21 www.helpedia.de  
22 http://de.betterplace.org 
23 www.ido-world.com 
24 www.weltretter.org 
25 http://reset.to 
26 http://www.jumo.com/ 
27 www.weltbeweger.de 
28 www.campact.de  
29 http://www.moveon.org 
30 http://www.campact.de/campact/about/finanzen; Stand Dezember 2010 
31 Z.B. www.netzdemokraten.de, www.avaaz.org./de 
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http://www.ido-world.com/
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Speziell an Jugendliche wenden sich Portale wie Mitmischen.de (ein Portal des deutschen Bun-

destages), netzcheckers.de, respect.de, fluter.de, yougle.de, lizzynet.de, Zoom auf: Politik in dei-

ner Stadt.de32, und andere (vgl. Wagner/Brüggen/Gebel 2009, S. 20). Diesen Seiten ist gemein, 

dass sie von pädagogisch motivierten Institutionen betrieben werden und Jugendliche in unter-

schiedlichster Weise an gesellschaftliche Partizipation und freiwilliges Engagement heranführen 

wollen. Sie bieten Möglichkeiten der Information, der Kommunikation (Chats, Blogs, Communi-

ties) und teilweise auch der eigenen Mitwirkung, wobei es sich zum Teil aber auch um symboli-

sche Beteiligungsformen (z.B. Politiksimulationsspiele) handelt.  

Mit den Freiwilligenagenturen sind seit den 90er-Jahren örtliche Meta-Organisationen entstan-

den, welche die lokalen Non-Profit-Organisationen durch die Vermittlung von Freiwilligen und mit 

Beratungsangeboten zur Freiwilligenarbeit unterstützen. Viele dieser örtlichen Organisationen 

nutzen zur Freiwilligengewinnung und -vermittlung mittlerweile auch das Internet.33 Mit dem bun-

desweiten Modellprojekt „2000 kommunale Internet-Plattformen“ soll erstmals versucht werden 

die Förderung bürgerschaftlichen Engagements mit dem lokalen E-Government zusammenzu-

bringen, indem die virtuelle Kommunalverwaltung durch eine virtuelle Freiwilligenagentur ergänzt 

wird (vgl. Vortkamp/Deppe 2009). Hinzu kommen landesweite Portale34, die, angelehnt an ameri-

kanische Vorbilder35 der überörtlichen Vermittlung und Unterstützung freiwilliger Tätigkeit dienen 

(vgl. Kummerow/Deppe 2009, Schwan 2010).  

Ein Angebot des Bundesnetzwerkes Bürgerschaftliches Engagement (BBE) vernetzt die Seiten 

unterschiedlicher Organisationen, unter anderem auch die Freiwilligenagenturen, und bietet über 

einen Spendenbutton zusätzlich die Möglichkeit direkter Spenden.36 Plattformen, wie z.B. enga-

giert-in-deutschland.de (vgl. Kummerow/Meyn 2010), der Wegweiser Bürgergesellschaft, einem 

Projekt der Stiftung Mitarbeit37 oder die BBE-Seiten38 bieten breitgefächerte Informationen zum 

Thema Partizipation und freiwilliges Engagement an. 

Der Förderung der Nachbarschaftshilfe auf Gegenseitigkeit widmen sich Portale wie ZeitBank 

e.V.39 Dabei handelt es sich um eine virtuelle Bank, die Zeitguthaben vermittelt. Andere Netzan-

gebote, wie Vereine.de, Meinverein.de bieten umfassende Serviceangebote zur Kontaktaufnah-

me zwischen Vereinen bzw. zwischen deren Mitgliedern (vgl. Fischer 2010), oder widmen sich 

der Förderung von Bürgerstiftungen, wie das Portal Aktive Bürgerschaft.40 

Eher im Bereich des politischen Engagements ist das Portal Indymedia41 angesiedelt. Indymedia 

Deutschland versteht sich als ein multimediales Netzwerk unabhängiger und alternativer Medien, 

Medienmacher/innen, engagierter Einzelpersonen und Gruppen. Es bietet offene, nichtkommer-

zielle Berichterstattung sowie Hintergrundinformationen zu aktuellen sozialen und politischen 

                                                   
32 http://gezoomt.de 
33  Eine Liste der Agenturen findet sich auf der Seite Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.: 

http://bagfa.de/index.php?id=71) 
34  Z.B. www.engagiert-in-nrw.de, www.ehrenamt-bw.de, www.freiwilligenserver.de, www.gute-tat.de 
35  Z.B. www.volunteermatch.org, www.idealist.org (vgl. Schwan 2010) 
36  www.das-buergernetz.de 
37  www.buergergesellschaft.de 
38  http://www.b-b-e.de/index.php 
39  www.zeitbank.net 
40  www.aktive-buergerschaft.de  
41  http://de.indymedia.org/index.shtml 
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Themen. Ziel ist es, Informations-Monopole zu unterlaufen und auch unbequeme Wahrheiten zu 

veröffentlichen. Bereits bestehende alternative Strukturen sollen dadurch in ihrer Arbeit unter-

stützt werden. Das Projekt ist selbst wiederum Teil der internationalen Medienvernetzung Indy-

media. 

Alle genannten Online-Angebote verfolgen das Ziel, die Zugänge zur bürgerschaftlichen Partizi-

pation und zum freiwilligen Engagement zu vereinfachen und vorhandene Zugangsbarrieren ten-

denziell zu verringern. Durch die Bereitstellung vielfältiger Serviceangebote und vor allem durch 

die Vernetzung unterschiedlichster Seiten und Portale entsteht so eine virtuelle Struktur, welche 

die Heterogenität des Non-Profit-Sektors abbildet. Insbesondere für jugendliche netzaffine Nut-

zer/innen ergeben sich daraus niedrigschwellige Möglichkeiten der Information und gegebenen-

falls auch der Beteiligung oder des freiwilligen Engagements. 

Die Portale selbst werden zum Teil professionell betrieben, sind zum Teil aber auch selbst Er-

gebnis freiwilliger Tätigkeit. Allerdings ist die Möglichkeit der freiwilligen Beteiligung, insbesonde-

re für Jugendliche, an den Internetangeboten selbst eher begrenzt. In der Regel werden die Sei-

ten von einigen wenigen Aktivist/innen entwickelt und moderiert. Von Ausnahmen abgesehen 

(z.B. Indymedia), handelt es sich also eher um Web 1.0-Angebote, als um dialogische, auf Parti-

zipation angelegte Plattformen.  

 

Selbstorganisierte Nutzung von (kommerziellen) Plattformen 

„Wenn wir wissen wollen, wie sich Internet/Web 2.0 auf das Engagement Jugendlicher und auf 

seine traditionellen Formen auswirken, wie sich Jugendverbände für die Web-2.0-Gegenwart 

wappnen können bzw. wie sehr sie sich ändern müssen, um eine Überlebenschance zu haben … 
dann müssen wir darauf schauen, in welcher Weise Jugendliche sich auf Web-2.0-Plattformen 

engagieren, welche eigenen Web-2.0-Plattformen (oder Sub-Plattformen im Rahmen bestehen-

der großer Social Network Websites) sie kreieren – und welche Anschlüsse es an die netzexter-

nen Teile der Realität gibt“, schreiben Düx et al. in ihrer Expertise „Engagement 2.0“ (2010) und 
verweisen damit auf die zunehmende Bedeutung der Social Communities im jugendlichen All-

tagsleben (vgl. auch Busemann/Gscheidle 2009, S. 358). 

Im September 2010 waren in Deutschland bereits 19 Mio. Personen als Facebook-Nutzer/innen 

registriert.42 4,2 Mio. Jugendliche hatten sich auf SchülerVZ angemeldet und die Schwesterseiten 

StudiVZ und MeinVZ verzeichneten jeweils 3,8 Mio. Nutzer/innen. Ebenfalls stark von Jugendli-

chen genutzt werden Social-Media-Angebote wie Myspace (2,9 Mio.), Lokalisten (0,9 Mio.) oder 

Flickr (1,8 Mio.) (vgl. Schröder 2010). Hinzu kommt eine Vielzahl von Communities, die sich um 

bestimmte Themen (Sport, Lifestyle, Musik, Politik etc.) oder auch um Online-Spiele gruppieren. 

Auch um Plattformen, auf denen kollektives Wissen generiert wird, wie Wikipedia, bilden sich 

Gemeinschaften von Gleichgesinnten (vgl. Fisch/Gscheidle 2008).  

Diese Nutzerzahlen geben nur einen begrenzten Einblick in das tatsächliche Nutzerverhalten, 

insbesondere was die Intensivität der Nutzung betrifft, können aber als deutlicher Beleg für die 

Relevanz solcher Seiten herangezogen werden. Accounts auf Social-Media-Plattformen dienen 

                                                   
42 Weltweit werden bereits 0,5 Mrd. Nutzer/innen gezählt. 
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in erster Linie der Selbstpräsentation im Netz und der Kommunikation mit Personen, die entwe-

der auch aus dem nicht-virtuellen Leben bekannt sind oder deren Bekanntschaft erst über das 

Netz geschlossen wurde (vgl. Wagner/Brüggen/Gebel 2009, S. 17ff, Schaefberger 2010, S. 18ff). 

Insbesondere die, von Seiten wie Facebook, SchülerVZ etc. vorgegebene Funktion des Sam-

melns von Freundschaften und der Bildung von Gruppen entspricht einem jugendlichen Sozial-

verhalten, wie es sich auch in ihrer nicht-virtuellen Lebenswelt zeigt (vgl. Schmidt/Paus-

Hasebrink/Hasebrink 2009). 

Aber auch für die Bereiche gesellschaftliche Partizipation und freiwilliges Engagement lassen 

sich in virtuellen Lebenszusammenhängen interessante Parallelen zur nicht-virtuellen Welt er-

kennen. Schon immer haben sich Jugendliche jenseits von formalen Organisationen in informel-

len Kontexten getroffen und so versucht, die Regulierungen und Einschränkungen, mit denen die 

Beteiligung im Verein oder im Jugendverband bzw. der Besuch eines Jugendzentrums häufig 

verbunden ist, zu umgehen. Dabei finden auch in informellen Peer-Gruppen durchaus Prozesse 

statt, die mit der Verantwortungsübernahme im freiwilligen Engagement vergleichbar sind, wobei 

die Grenzen zwischen informellen Kontexten und den eher formalen Strukturen der Organisatio-

nen als tendenziell fließend betrachtet werden müssen (vgl. Düx et al. 2008, S. 110ff). Auch in 

Freundeskreisen tragen Jugendliche Verantwortung füreinander, übernehmen Aufgaben und 

Leitungsfunktionen oder organisieren gemeinsame Unternehmungen.  

Auch wenn die Verbindlichkeit in Social-Media-Gruppen eher gering sein dürfte und sich diese 

aus thematisch interessierten Personen, ohne direkten persönlichen Kontakt untereinander, zu-

sammensetzen, sollten sie als Foren der Interessenvertretung zur Durchsetzung politischer und 

sozialer Anliegen nicht unterschätzt werden. So schreibt Hanns-Jörg Sippel: „Mit Hilfe des Social 

Web finden Menschen zusammen, die bei den klassischen Formen der Kommunikation nicht 

zusammenfinden würden. Die Online-Kommunikation überwindet nationale und soziale Grenzen. 

Die Anonymität des Internets verringert die Barrieren für Beteiligung, das Web kann Menschen 

ermutigen, sich zu engagieren. Social-Web-Anwendungen bieten durch ihre partizipativen Ele-

mente die Möglichkeit, die Meinung der Nutzer zu Themen und Aktionen zu erfassen. Mit Hilfe 

von Wikis lassen sich Aktivitäten koordinieren, gemeinsam Positionen formulieren oder gemein-

same Inhalte erarbeiten. Im Social Web liegt für zivilgesellschaftliche Akteure die Chance der 

Demokratisierung und Stärkung ihrer Legitimität“ (ebd. 2009, S. 3). 

Der Gruppengründung in Social Communities geht in der Regel die Initiative eines Gründers/ei-

ner Gründerin, die/der bereits Mitglied der Plattform sein muss, voraus. Hierzu reicht es z.B. bei 

Facebook aus, ein entsprechendes Online-Formular („Gruppe gründen“) auszufüllen. Dazu muss 
ein Gruppenname gewählt werden, eine Beschreibung eingestellt werden und eine Kategorie 

(z.B. „Gemeinsame Interessen“, „Organisationen“, „nur zum Spaß“) sowie die Art der Gruppe 

(z.B. „Anliegen und gute Zwecke“) ausgewählt werden. Die Angabe von zusätzlichen Kontaktda-

ten ist freiwillig. In den nächsten Schritten können potenzielle Gruppenmitglieder eingeladen, 

Informationen, Fotos oder Videos eingestellt, Diskussionen angeregt oder Veranstaltungen koor-

diniert werden. In größeren Gruppen werden die Gründer hierbei von Moderatoren, die vom 

Gründer eingesetzt werden und geringere Befugnisse haben, unterstützt. 
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Da eine Gruppe in Social Communities problemlos und mit sehr geringem Zeitaufwand gegründet 

werden kann, findet sich hier eine unüberschaubare Menge großer und kleiner Gruppen, über die 

es (z.B. bei Facebook) keine Gesamtaufstellung gibt, nach denen aber über die Suchfunktion per 

Stichworteingabe gesucht werden kann.43 

Recherchiert man auf Seiten wie Facebook oder StudiVZ nach Gruppen, die sich dem Themen-

feldern „bürgerschaftliche Partizipation“ oder „freiwilliges Engagement“ zuordnen lassen, findet 
sich auch hier eine nicht zu quantifizierende Menge von Gruppierungen jeder Größe, wobei zwi-

schen Gruppen, die aus privater Initiative entstehen, und solchen die von bestehenden Organisa-

tionen (oder deren Mitgliedern) gegründet werden, zu unterscheiden ist. So finden sich aus dem 

letzteren Bereich Gruppen der Jugendorganisationen, der Parteien, Studierendenverbände, Um-

welt- und Naturschutzverbände, Hilfsorganisationen, Sportvereine und -verbände, religiöse und 

kirchliche Gruppen ebenso wie Initiativen mit bestimmten gesellschaftlichen oder politischen An-

liegen. Die Größe dieser Gruppen reicht hin bis zu Mitgliederzahlen im fünfstelligen Bereich. Da-

bei kann es sich um Gruppen handeln, welche die Organisationen auf Bundesebene vertreten, 

aber auch um solche, die von Mitgliedern einer lokalen Untergruppierung gegründet wurden. Da 

die persönliche Anmeldung des Gruppengründers ausreicht, gibt es keinerlei Regulierungen hin-

sichtlich einer Autorisierung der Seiten durch die Organisationen. Die Recherche lässt den Ein-

druck entstehen, dass es kaum noch eine Organisation aus dem Non-Profit-Bereich gibt, die den 

kostenlosen und einfachen Service der kommerziellen Plattformen nicht nutzt. Wie das Beispiel 

Greenpeace zeigt (siehe oben), nutzen auch Organisationen mit einem breitgefächerten eigenen 

Online-Angebot die kommerziellen sozialen Medien zur Information und zur Kommunikation mit 

ihren Mitgliedern und anderen Interessierten. 

Für den Kontext „Partizipation und Engagement“ sind die Gruppen, die ohne den Hintergrund be-

stehender Organisationen entstehen, vielleicht von noch größerem Interesse. Auf den kommerzi-

ellen Plattformen entstehen immer wieder Initiativen, die innerhalb weniger Tage eine große Men-

ge an Nutzer/innen aktivieren können. So mobilisierten beispielsweise zwei Wiener Studenten 

eine virtuelle Lichterkette „gegen rechte Hetze“ via Facebook und erreichten damit (Stand Juni 

2010) 10.432 Personen.44 Die Gruppe „kein Facebook für Nazis – NPD Seite löschen“ initiiert 
ebenfalls eine virtuelle Lichterkette und findet dafür auf Facebook von Mai bis Mitte Juni 2010 

über 323.000 Unterstützer/innen.45 Andere Aktionen der Internetgemeinde, wie z.B. die Face-

book-Gruppen „Joachim Gauck als Bundespräsident“46 erreichen zwar nicht so viele Unterstüt-

zer/innen (bis Juni 2010 zusammen ca. 45.000 Personen), aber eine große Resonanz in der me-

dialen Öffentlichkeit. Diese wird erreicht, indem die Kampagnen nicht nur auf einer Plattform ge-

führt werden, sondern unterschiedliche Internetmedien, wie Twitter, Blogs, eigene Webseiten47 

etc. parallel nutzen, um Unterstützerlisten, Aufrufe zu Online-Petitionen oder Werbematerial zu 

verbreiten. Auf diesem Wege werden nicht nur netzbasierte Medien und ihre Nutzer/innen, son-

dern auch die traditionellen Offline-Medien erreicht und in die Kampagnen einbezogen. 

                                                   
43 So führte z.B. eine Suche mit dem Stichwort „Engagement“ bereits zu ca. 1.100 Ergebnissen (Stand Juni 

2010). 
44 www.facebook.com/group.php?gid=81733713338&ref=ts 
45 http://www.facebook.com/search/?flt=1&q=Engagement&o=65&s=10#!/digitale.lichterkette 
46 http://www.facebook.com/group.php?gid=123621417671515), „Joachim Gauck for President!“ (http://www. 

facebook.com/search/?flt=1&q=Engagement&o=65&s=10#!/Joachim.Gauck.for.President?v=wall&ref=ts 
47 Z.B.http://www.wir-fuer-gauck.de/ 
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Dass derartige Aktionen schon eine längere Tradition haben und nicht nur auf die sozialen Platt-

formen beschränkt sind, zeigt ein anderes Beispiel. So formierte sich bereits 2002 die Aktion 

„Gamer gegen Terror“, mit der die Spielergemeinde des beliebten Online-Spiels Counterstrike 

gegen eine drohende Indizierung des Spiels protestierte. Gegen die Indizierung wurden im Inter-

net Unterschriftenaktionen gestartet und letztlich konnte es die Gamer-Szene erstmals in der 

Geschichte der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schiften (BPjS) durchsetzen, bei der 

Anhörung als Referenten mitwirken zu können (vgl. Jörns 2002).  

 

3.4 Fazit 

Der Blick auf die internetgestützten Gelegenheitsstrukturen für bürgerschaftliche Partizipation und 

freiwilliges Engagement zeigt zunächst deutliche Parallelen zu Strukturen, wie sie aus der nicht-

digitalen Welt bekannt sind. Nahezu alle Organisationen des Non-Profit-Bereichs sind im Netz 

präsent und versuchen mit unterschiedlichen Mitteln für ihre Ideen zu werben und materielle oder 

personelle Unterstützung zu generieren. Daneben bestehen Meta-Organisationen, welche die 

Organisationen bei der Projektentwicklung und der Akquise von Geld und Freiwilligen unterstüt-

zen. Außerdem formieren sich, aufgrund konkreter Anlässe oder um teilweise sehr ausdifferen-

zierte thematische Inhalte herum, informelle Gruppierungen, die versuchen, ihre Interessen zu 

artikulieren und durchzusetzen. Dabei vermischen sich die Online- und Offline-Aktivitäten der 

verschiedenen Organisationen so stark, dass es zunehmend weniger Sinn macht, diese gegen-

seitig abzugrenzen. Ein dichotomes Weltverständnis, welches die reale von der digitalen Welt zu 

trennen versucht, scheint immer weniger angebracht zu sein und den Blick auf die Potenziale des 

netzgestützten Engagements eher zu verstellen. In diesem Zusammenhang ist Konrad Hummels 

Einwand: „Wer im Internet ist, kann nicht gleichzeitig den Spaten in die Hand nehmen, um ein 

Klettergerüst zu bauen“ (BBE 2009, S. 6) sicher nicht von der Hand zu weisen. Ob die hier mit-

schwingende Befürchtung, ein virtuelles Engagement könne das reale ersetzen, ihre Berechti-

gung hat, bleibt abzuwarten. Zu vermuten ist eher, dass Personen mit Interesse an handwerkli-

chen Tätigkeiten und körperlichem Einsatz entsprechende Gestaltungsräume im freiwilligen En-

gagement finden werden; ebenso, wie sich neue Gestaltungsräume und neue Formen des Enga-

gements für netzaffine Personen eröffnen. 

Dass es beim Einsatz internetgestützter Angebote nicht nur um eine rein quantitative Ausweitung 

des potenziellen Nutzerkreises – über die eigenen Milieugrenzen und lokale Begrenzungen hin-

aus – geht, zeigt das Beispiel Greenpeace. Mit der Möglichkeit, auf der Plattform GreenAction 

auch als Nicht-Mitglied Aktionen starten und umsetzen zu können, ist ein Schritt in die Richtung 

echter Partizipation getan worden. Die Möglichkeit, mit Unterstützung der Organisation, eigen-

verantwortlich und selbstgesteuert Projekte entwickeln und durchführen zu können, vergrößert 

nicht nur den Aktionsradius der Organisation, sondern kann auch qualitative Veränderungen zur 

Folge haben. Greenpeace gibt damit einen Teil seiner Weisungsmacht und Steuerungskompe-

tenz auf und gibt (jugendlichen) Aktivist/innen die Chance sich selbst stärker in die Arbeit einzu-

bringen. Dies könnte ein Modell für andere Non-Profit-Organisationen, vor allem aber für Parteien 

und Initiativen im politischen Bereich sein, die sich bislang mit echter politischer Partizipation 
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noch schwer tun (vgl. BBE 2009, S. 2ff), was allerdings auch für Verbände jenseits des Dritten 

Sektors noch der Fall ist (vgl. Schmidt 2010).  

Auch das Beispiel der vielfältigen informellen Gruppen auf kommerziellen Plattformen, die sich 

mit gesellschaftsrelevanten und politischen Themen befassen, zeigt, welche Potenziale das In-

ternet hier bietet. Die Niedrigschwelligkeit des Netzes, seine Schnelligkeit und die Möglichkeit 

verschiedenste Medien und Methoden zu vernetzen und zielgerichtet einzusetzen, eröffnen viel-

fältige Beteiligungsmöglichkeiten. Dort, wo einzelne Aktivist/innen Aktionen anstoßen, Inhalte 

einstellen oder Gruppen moderieren kann durchaus bereits von einer Verantwortungsübernahme 

im Sinne eines freiwilligen Engagements gesprochen werden. Letztlich wird sich am Erfolg dieser 

Gruppen erweisen, ob sie eine echte Alternative zu traditionellen Beteiligungsbewegungen, wie 

Bürgerinitiativen, darstellen. 

In diesem Zusammenhang weist Hanns-Jörg Sippel darauf hin, dass die Entwicklung hin zu mehr 

Online-Kommunikation aber auch neue Probleme für die Zivilgesellschaft schaffen kann: „Je 
mehr Engagement online stattfindet und online organisiert wird, desto mehr werden Off-Onliner 

von der politischen Teilhabe ausgeschlossen. Dies gilt gerade auch für die neuen partizipativen 

Internet-Anwendungen. Wenn das Internet zur Voraussetzung für Teilhabe wird, werden be-

stimmte Bevölkerungsgruppen dauerhaft ausgeschlossen“ (Sippel 2009, S. 5). 

Er verweist damit auf eine digitale Spaltung der Gesellschaft, welche auf den individuellen Fähig-

keiten, mit dem Internet als Informations-, Kommunikations- und Beteiligungsmedium umzuge-

hen, beruht und befürchten lässt, dass sich soziale und wirtschaftliche Benachteiligungen einzel-

ner Gruppen (über 60-jährige Migrant/innen) noch verstärken. Allerdings lässt die zu erwartende 

Ausweitung netzgestützter Medien und ihre zunehmende Nutzerfreundlichkeit erwarten, dass die 

digitale Kluft zukünftig weniger auf der individuellen Internetkompetenz und auf der Ausstattung 

mit entsprechenden Geräten beruht, sondern – auch hier die Parallele zur nichtdigitalen Welt – 

auf individuellen Einstellungen und der Bereitschaft zur Beteiligung. So stellt eine Studie der Initi-

ative D21 (2010) fest, dass die Segmentierung schon jetzt weniger zwischen Nutzer/innen und 

Nichtnutzer/innen verläuft, sondern zwischen verschiedenen Nutzertypen. So identifiziert die Stu-

die sechs Typen („Digitale Außenseiter“ – „Gelegenheitsnutzer“ – „Berufsnutzer“ – „Trendnutzer“ 
– „Digitale Profis“ – „Digitale Avantgarde“), die sich auch nach sozialstatistischen Merkmalen 
voneinander abgrenzen lassen (vgl. ebd., S. 8ff). Die größten Unterschiede im Nutzerverhalten 

ergeben sich demnach daraus, dass die weniger netzaffinen Typen das Internet eher als reines 

Informationsmedium verstehen, während die Profis und die Avantgarde das Netz nutzen, um 

eigene Beiträge einzustellen und mit Hilfe der unterschiedlichen Netzmedien kontinuierlich zu 

kommunizieren.  

Damit stellt sich also die Frage, ob eine umfassende Internet-Alphabetisierung ausreicht, um die 

digitale Kluft zwischen konsumtiver und produktiver Nutzung zu überwinden. Netzkompetenz und 

die Verfügbarkeit entsprechender Hard- und Software sind ohne Zweifel Grundlagen für alle For-

men bürgerschaftlicher Partizipation im Netz und vergrößern mit ihrer Verbreitung die Beteili-

gungschancen. Ob diese Möglichkeiten schließlich auch genutzt werden, hängt wohl weiterhin 

von der individuellen Beteiligungsbereitschaft ab. 
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4 Jugendliche im Internet 

Um dem eigentlichen Ziel der Untersuchung, der Gewinnung von Erkenntnissen zum Zusam-

menhang jugendlicher Internetnutzung und jugendlichen Engagementverhaltens sowie der 

Herausbildung neuer internetgestützter Engagementformen näher zu kommen, wird in einem 

ersten Schritt herausgearbeitet, wie die für die Studie ausgewählte Befragungsgruppe das Inter-

net nutzt. Hierzu werden im Folgenden die Daten der eigenen Erhebung (AID:A-Zusatzerhebung 

Engagement 2.0) dargestellt. Damit wird der Fokus auf einen Teilausschnitt jugendlicher Freizeit-

aktivitäten gelegt und versucht, diesen genauer in seinen zahlreichen Facetten zu durchdringen. 

Für das Verstehen und die weitergehende Analyse der auf Engagement und Partizipation bezo-

gen Aktivitäten der ausgewählten Population erscheint eine Beschreibung der Internetnutzungs-

weisen und -formen notwendig.  

 

4.1 Häufigkeit und Dauer der Internetnutzung 

Schon der Blick auf die Häufigkeit der jugendlichen Internetnutzung macht deutlich, dass das 

Internet wesentlicher Bestandteil jugendlicher Freizeitaktivitäten ist. Nur 13 der in der Zusatzer-

hebung Engagement 2.0 befragten 1.062 Heranwachsenden geben an, dass Internet nie zu nut-

zen. Die übrigen 1.049 befragten Jugendlichen nutzen das Netz, in der Regel sogar häufig (vgl. 

Tab. 4.1). Über die Hälfte der Befragten (51,5 Prozent) gibt an, das Internet „oft“ zu nutzen und 

deutlich mehr als ein Drittel (40,6 Prozent) nutzt es sogar „ständig“. Mit diesem Merkmal sollte 

versucht werden den Typus „always-on“ abzubilden, also Personen mit ständigem Zugriff auf das 
Internet – sei es zuhause oder mobil per Smartphone oder Laptop. Nur eine Minderheit von unter 

einem Zehntel (7,9 Prozent) gibt an, das Internet nur „selten“ zu nutzen.  
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Tabelle 4.1: Internetnutzung Jugendlicher nach sozialstatistischen Merkmalen (Jugendliche 
zwischen 13 und 20 Jahren, n=1.049) 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

1 Fehlende Angaben 

 

Betrachtet man die Gruppen der Befragten genauer, welche die beiden extremen Pole abbilden, 

also die Jugendlichen, die „ständig“ und die, die nur „selten“ das Internet nutzen, zeigen sich vor 

allem geschlechtsspezifische und altersspezifische Effekte. So nutzen ca. 45 Prozent der männli-

chen und ca. 37 Prozent der weiblichen Befragten das Internet „ständig“. In der Gruppe der sel-

tenen Nutzer/innen sind ca. 7 Prozent der jungen Männer und 9 Prozent der jungen Frauen. Zu-

dem zeigt sich, dass mit steigendem Alter der Anteil derer, die das Internet „ständig“ nutzen, kon-

tinuierlich steigt. Während von den 13- bis 14-Jährigen etwa von 27 Prozent ständige Nut-

zer/innen sind, verdoppelt sich der Anteil bei den 18- bis 20-Jährigen fast auf ca. 52 Prozent. 

Hinsichtlich der anderen sozialstatistischen Merkmale Schulabschluss, soziale Schichtung, Regi-

on und Gemeindegröße48 lassen sich keine deutlichen Unterschiede erkennen. Fokussiert man 

den Blick auf die vergleichsweise wenigen 83 Jugendlichen, die das Internet nur „selten“ nutzen, 

so ergeben sich Unterschiede hinsichtlich des Schulabschlusses und der Gemeindegröße. So 

fällt mit steigendem angestrebtem oder erreichtem Schulabschluss der Anteil der Befragten, die 

das Internet selten nutzen, drastisch (von 16,9 Prozent der Jugendlichen ohne Schulabschluss 

bzw. mit Hauptschulabschluss auf 5,0 Prozent der Jugendlichen mit Fachhochschulreife bzw. 

                                                   
48 Das sozialstatistische Merkmal „Migrationshintergrund“ wurde zwar erhoben, hat aber in keiner der hier bear-

beiteten Fragestellungen zu bemerkenswerten Differenzen geführt. Dies hängt auch mit der geringen Fallzahl 
von Befragten mit Migrationshintergrund zusammen. Aus diesem Grund wird im Folgenden auf eine Auswer-
tung unter diesem Aspekt verzichtet. 

 ständig oft selten Insgesamt 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 

Geschlecht Männlich 244 44,9 274 49,3 38 6,8 556 100,0 

 
Weiblich 182 36,9 266 54,0 45 9,1 493 100,0 

Alterskohorten 13- bis 14-Jährige 81 26,7 186 61,4 36 11,9 303 100,0 

 
15- bis 17-Jährige 156 40,6 197 51,3 31 8,1 384 100,0 

 
18- bis 20-Jährige 189 52,2 157 43,4 16 4,4 362 100,0 

Schulabschluss1 FH-Reife/Abitur 281 42,2 351 52,8 33 5,0 665 100,0 

 
Mittlerer Abschluss 103 45,6 100 44,2 23 10,2 226 100,0 

 
Keinen/HS-Abschluss 20 33,9 29 49,2 10 16,9 59 100,0 

Soziale Schichtung1 Obere 6% 21 34,4 37 60,7 3 4,9 61 100,0 

 
Obere Mittelschicht 74 38,7 110 57,6 7 3,7 191 100,0 

 
Mittlere Mittelschicht 146 39,1 200 53.6 27 7,2 373 100,0 

 
Untere Mittelschicht 145 44.5 145 44.5 36 11,0 326 100,0 

 
Untere 10% 38 40.0 47 49,5 10 10,5 95 100,0 

Region D-West 371 40,5 475 51,9 70 7,6 916 100,0 

 
D-Ost 55 41,3 65 48,9 13 9,8 133 100,0 

Gemeindegröße <50.000 85 38,3 112 50,4 25 11,3 222 100,0 

 
50.000 – <500.000 188 41,4 227 50,0 39 8,6 454 100,0 

 
≥ 500.000 153 41,0 201 53,9 19 5,1 373 100,0 

Befragte insg. 
 

426 40,6 540 51,5 83 7,9 1.049 100,0 
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Abitur). Ebenfalls sinkt mit steigender Gemeindegröße der Anteil der Befragten, die das Internet 

„selten“ nutzen (von 11,3 Prozent bei Gemeinden mit bis zu unter 50.000 Einwohnern bis zu 5,1 

Prozent bei Gemeinden mit 500.000 und mehr Einwohnern). Auffälligkeiten bezüglich anderer 

sozialstatistischer Merkmale zeigen sich demgegenüber nicht. 

Mit den Merkmalen „ständig“ „oft“ und „selten“ wurde zunächst erfragt, welche – subjektiv emp-

fundene – zeitliche Rolle das Internet im Leben der Jugendlichen spielt. Um den genaueren zeit-

lichen Umfang zu erheben, wurde in einer weiteren Fragestellung drei Zeitkategorien vorgege-

ben: „bis unter 2 Stunden“, „bis unter 4 Stunden“ und „4 Stunden und länger“. Hier zeigt sich, 
dass (auch wenn über 90 Prozent der Befragten angeben, das Netz „ständig“ oder „oft“ zu nut-

zen) sie dies an vergleichsweise wenigen Stunden am Tag tun. So geben etwas mehr als die 

Hälfte der befragten Jugendlichen eine Nutzungsdauer von „bis unter 2 Stunden“ an (vgl. Abb. 

4.1). Lediglich ein Drittel der Befragten gibt an, das Internet „bis unter 4 Stunden“ zu nutzen und 
nur 13 nutzen es täglich „4 Stunden und länger“. 

 
Abbildung 4.1: Dauer der täglichen Internetnutzung nach Geschlecht 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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** Alle Items, p<0,01 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Dabei zeigen sich auch bei der Dauer der täglichen Internetnutzung deutliche Unterschiede be-

züglich des Geschlechts der Befragten (vgl. Abb. 4.1). So nutzen doppelt so viele junge Männer 

(16 Prozent) das Netz „4 Stunden und länger“ am Tag, als junge Frauen (8 Prozent). Dement-

sprechend ist der Anteil der weiblichen Jugendlichen, die das Internet „bis unter 2 Stunden“ am 

Tag nutzen (64 Prozent) deutlich höher als der entsprechende Anteil bei den männlichen Jugend-

lichen (48 Prozent). Auch in der Gruppe derjenigen, die angeben, das Internet bis „unter 4 Stun-

den“ am Tag zu nutzen, ist der Anteil der jungen Männer größer als der der jungen Frauen. Zu-

mindest was das quantitative Ausmaß der Internetnutzung angeht, scheint das Netz also auch 

nach den Daten der eigenen Erhebung eine männliche Domäne zu sein. 

                                                   
49 „**“ steht für einen hochsignifikanten Unterschied (in diesem Falle zwischen den Geschlechtern hinsichtlich 

der Dauer ihrer Internetnutzung), „*“ steht für einen signifikanten Unterschied. Zu den konkreten Auswer-
tungsverfahren vgl. Kap. 8. „Forschungsdesign und Methodenbericht“. 
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In etwas geringerem Ausmaß zeigen sich auch hinsichtlich des Alters, der Gemeindegröße und 

z.T. auch der Region Auffälligkeiten. So steigt und verdoppelt sich mit zunehmenden Alter der 

Anteil derer, die das Internet am Tag „4 Stunden und länger“ nutzen, von 8 Prozent der 13- bis 

14-Jährigen über knapp 10 Prozent bei den 15- bis 17-Jährigen bis hin zu 19 Prozent der 18- bis 

20-Jährigen. Zudem steigt der Anteil der Jugendlichen, die das Internet täglich „4 Stunden und 

länger“ nutzen, mit zunehmender Gemeindegröße von lediglich 10 Prozent bei Gemeinden mit 

unter 50.000 Einwohnern über 12 Prozent bei Gemeinden von 50.000 bis unter 500.000 bis auf 

16 Prozent bei Gemeinden mit 500.000 und mehr Einwohnern an. Unabhängig davon sind Ju-

gendliche aus Ostdeutschland öfter „4 Stunden und länger“ im Internet (20 Prozent) als Jugendli-

che aus Westdeutschland (12 Prozent). 

Insgesamt gesehen erscheint eine quantitativ ausgiebige Internetnutzung nicht nur ein Phäno-

men männlicher, sondern auch ein Phänomen von älteren sowie großstädtischen Jugendlichen 

zu sein. Der Befund, nach dem sich eine Gruppe von Intensivnutzer/innen identifizieren lässt, die 

eher männlich und älter ist sowie eher in einer Großstadt lebt, dürfte für die weitere Analyse der 

Forschungsergebnisse von Bedeutung sein.  

 

4.2 Zugänge zum Netz 

88 Prozent der Jugendlichen hat die Möglichkeit, am eigenen Computer das Internet zu nutzen, 

24 Prozent können – alternativ oder zusätzlich – den elterlichen PC nutzen, knapp 22 Prozent 

verfügen über einen mobilen Internetzugang, knapp 14 Prozent nutzen die Möglichkeiten, in der 

Schule oder am Arbeitsplatz ins Internet zu gehen und 7 Prozent können hierzu einen Rechner 

bei Freunden benutzen. Ohne Bedeutung ist der Zugang an einem öffentlichen Ort, also vom 

Computer eines Vereins, eines Jugendzentrums oder eines Internetcafés. 

Auch beim Internetzugang zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich einzelner sozialstatisti-

scher Merkmale, wobei zuallererst Differenzen mit Blick auf das Alter auffallen (vgl. Abb. 4.2). So 

ist deutlich zu erkennen, dass mit steigendem Alter der Anteil der Jugendlichen mit eigenem 

Computer zunimmt und die Nutzung des Rechners der Eltern abnimmt. Der Internetzugang in der 

Schule bzw. am Arbeitsplatz wird ebenfalls mit zunehmendem Alter der Befragten vermehrt ge-

nutzt. Dieser Befund weist nicht nur darauf hin, dass die Optionen des Zugangs mit dem Alter 

zunehmen, sondern auch - in Verbindung mit der Beobachtung, dass die älteren Befragten sich 

häufiger und länger im Internet aufhalten - auf einen allgemeinen Autonomiegewinn hinsichtlich 

der Freizeitnutzung hin. Mit dem Besitz eines eigenen Rechners wachsen die Möglichkeiten 

selbst über die Zeitressourcen zu verfügen, die man für das Internet einsetzen will. 
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Abbildung 4.2: Zugänge zum Internet nach Alterskohorten 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Des Weiteren finden sich Unterschiede hinsichtlich der sozialen Schicht der Jugendlichen, teil-

weise auch hinsichtlich ihres Geschlechts sowie ihrer Bildung. Jugendliche aus höheren Schich-

ten (90,2 Prozent der sogenannten „oberen 6%“) verfügen häufiger über einen eigenen Computer 
als Jugendliche aus niedrigen sozialen Schichten (82,1 Prozent der sogenannten „unteren 10%“). 
Allerdings haben sie auch häufiger die Möglichkeit, den PC der Eltern zu benutzen, was ihre Op-

tionen gegenüber Jugendlichen aus niedrigeren sozialen Schichten mehrt. Auch der Befund, 

nach dem Jugendliche mit höherem angestrebten oder erreichten Schulabschluss häufiger vom 

eigenen Computer aus ins Internet gehen (78,0 Prozent bei Jugendlichen mit keinem oder einem 

Hauptschulabschluss gegenüber 93,1 Prozent bei Jugendlichen mit Fachhochschulreife oder 

Abitur) dürfte mit dem sozioökonomischen Status der Eltern zusammenhängen. Erstaunlich er-

scheint, dass die weiblichen Jugendlichen (25 Prozent) deutlich häufiger als die männlichen Ju-

gendlichen (19 Prozent) einen mobilen Zugang zum Internet wählen. 

 

4.3  Einstellungen zum Internet 

Um subjektive Einstellungen zum Internet zu überprüfen, wurden in einer Reihe von Items eher 

positiv (vgl. Abb. 4.3) und eher kritisch-negativ (vgl. Abb. 4.4) konnotierte Einstellungsmerkmale 

abgefragt. Hier wird deutlich, dass die Jugendlichen das Internet überwiegend positiv betrachten, 

es dabei aber durchaus differenziert wahrnehmen.  
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Abbildung 4.3: Positive Einstellungen zum Internet nach Geschlecht (nur zustimmend) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.062, Angaben in Prozent) 
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So zeigt sich, dass 87 Prozent der Jugendlichen das Internet als wichtiges und gutes Kommuni-

kationsmittel ansehen. Zwei Drittel schätzen seine Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden. Je-

weils über die Hälfte der Jugendlichen stimmt den Aussagen zu, dass ohne das Internet etwas 

Wichtiges in unserer Gesellschaft fehlen würde (57 Prozent), dass man sich mit Hilfe des Inter-

nets an wichtigen Diskussionen beteiligen kann (56 Prozent) und dass das Internet Möglichkeiten 

bietet, mit anderen zusammen etwas zu erreichen (54 Prozent). Große Zustimmung finden auch 

die positiv besetzen Aussagen, dass ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellbar ist (47 Pro-

zent), dass das Internet hilft Zeit zu sparen, die man für wichtigere Dinge einsetzen kann (45 Pro-

zent) und dass man im Internet neue Freunde findet (43 Prozent). Schließlich wird das Internet 

von den Jugendlichen auch als Möglichkeit der politischen Beteiligung geschätzt. So stimmt etwa 

ein Drittel der Aussage zu, dass man sich im Internet besser über politische und gesellschaftliche 

Fragen informieren kann als im Fernsehen/Radio bzw. in der Tageszeitung. Und für ebenfalls ein 

knappes Drittel ist das Internet ein gutes Instrument, sich politisch oder gesellschaftlich zu enga-

gieren. Der Aussage, dass man über das Internet direkt auf politische Entscheidungen Einfluss 

nehmen kann, stimmen lediglich 10 Prozent zu. Auch dies erscheint bei der relativ konkreten 

Fragestellung noch als ein relativ hohes Zustimmungs-Niveau. 

Auch die kritisch-negativ konnotierten Aussagen fanden zum Teil recht hohe Zustimmungen. So 

meinen 43 Prozent der Jugendlichen, dass das Internet zu unsicher ist und man Angst haben 

muss, dass persönliche Daten in die falschen Hände geraten. Auch stimmt fast jeder vierte Ju-

gendliche der Aussage „Wer viel im Internet unterwegs ist, hat keine Zeit mehr, sich für andere 
Menschen, einen Verein, die Gesellschaft oder die Umwelt einzusetzen“ zu. Allerdings glauben 
jeweils nur kleine Gruppen, dass das Internet nur Zeit kostet und von anderen wichtigen Dingen 

ablenkt (14 Prozent), dass das Internet nur zur Ablenkung und Entspannung geeignet ist (13 

Prozent), dass das Internet zu kompliziert und zu unübersichtlich (9 Prozent) oder zu teuer ist (10 

Prozent). Nur insgesamt 2 Prozent der befragten Jugendlichen resümieren, dass das Internet 

überhaupt nicht nützlich sei.  

Betrachtet man die (eher) positiven und die (eher) kritisch-negativen Einstellungen der Jugendli-

chen differenziert nach Geschlecht, so wird deutlich, dass die männlichen Befragten das Internet 

insgesamt positiver als die weiblichen betrachten (vgl. Abb. 4.3 und 4.4). Keine der positiv beset-

zen Aussagen findet bei den jungen Frauen größere Zustimmung als bei den jungen Männern. 

Insbesondere was die kreativen Möglichkeiten des Netzes und auch die Möglichkeiten der ge-

sellschaftlichen und politischen Beteiligung angeht, wird das Internet von den männlichen Befrag-

ten deutlich positiver bewertet.  
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Abbildung 4.4: Kritische Einstellungen zum Internet nach Geschlecht (nur zustimmend) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.062, Angaben in Prozent) 
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Gleichzeitig finden die kritisch-negativ konnotierten Aussagen deutlich häufiger Zustimmung bei 

den weiblichen Befragten, so z.B. hinsichtlich der Aussagen „Das Internet ist viel zu unsicher man 
muss Angst haben, dass persönliche Daten in falsche Hände geraten“ und „Das Internet kostet 
nur Zeit und lenkt von anderen wichtigeren Dingen ab“. Dies könnte man so interpretieren, dass 

die unzweifelhaft bestehenden Gefahren des Netzes für junge Frauen eine größere Bedeutung 

haben als für junge Männer und Frauen entsprechend vorsichtiger im Netz agieren. Ob die nega-

tiveren Einstellungen der jungen Frauen dazu führen, dass sie das Netz weniger nutzen (siehe 

oben) oder umgekehrt, dass die geringere Nutzung zu weniger Erfahrung mit dem Netz und grö-

ßeren Unsicherheiten führt, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. 

 

4.4 Formen der Internetnutzung 

Wirft man den Blick auf die Formen jugendlicher Internetnutzung, so lassen sich grundsätzlich 

drei Formen unterscheiden: (1) Kommunikation, (2) Information und Unterhaltung und (3) Partizi-

pation. Während die ersten beiden Formen eher als die wesentlichen Elemente des Web 1.0 
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anzusehen sind, gehört die Partizipation oder die aktive Mitgestaltung des Netzes zu einem 

Kernbestandteil des sogenannten Web 2.0. Im Folgenden soll der Frage nach der Relevanz die-

ser einzelnen Nutzungsformen für die Jugendlichen nachgegangen werden. 

 

Kommunikation, Information und Unterhaltung 

Bereits die Befunde zu den Einstellungen zum Internet haben angedeutet, dass die Jugendlichen 

das Internet insbesondere auch als Instrument der Kommunikation schätzen. Befragt, auf welche 

Art und Weise sie im Netz kommunizieren, zeigt sich, dass die Jugendlichen sich am häufigsten 

über Chats (69 Prozent) mitteilen, gefolgt von der E-Mail (46 Prozent) und Skype bzw. ähnlichen 

Angeboten (42 Prozent). Kommentare in Gästebüchern, Foren, Blogs oder auf Pinnwänden wer-

den von den Befragten seltener als Kommunikationsform genutzt (31 Prozent) (vgl. Abb. 4.5). 

Damit praktizieren die Jugendlichen überwiegend Echtzeitkommunikation. Diese zeichnet sich 

insbesondere dadurch aus, dass sie schnell, wechselseitig und nicht aufwändig abläuft und somit 

eine jugendaffine Kommunikationsform zu sein scheint. 

 
Abbildung 4.5: Kommunikation im Internet nach Geschlecht (nur oft) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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Dabei fällt auf, dass die Nutzung der Kommunikationsdienste, abermals vor allem hinsichtlich des 

Geschlechts variiert: So nutzen die Jungen bzw. jungen Männer häufiger Kommunikationsformen 

wie Chats (71 Prozent) bzw. Skype oder ähnliche Angebote (47 Prozent), wohingegen die Mäd-

chen bzw. jungen Frauen eher Kommunikationsformen wie E-Mails (50 Prozent) oder Kommen-

tarfunktionen in Gästebüchern, Foren, Blogs oder auf Pinnwänden (36 Prozent) bevorzugen (vgl. 

Abb. 4.5). Hier lässt sich vermuten, dass die männlichen Jugendlichen eher auf eine kurze und 

schnelle Form der Kommunikationen setzen, wohingegen die weiblichen Befragten vor allem in 

Bezug auf den Inhalt eher ausführlichere Formen der Kommunikation bevorzugen. 

Auch mit Blick auf das Alter, die Region sowie die Gemeindegröße zeigen sich einige Unter-

schiede. So schreiben Jugendliche mit zunehmenden Alter eher E-Mails (nur 38,0 Prozent der 
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13- bis 14-Jährigen, aber 57,2 Prozent der 18- bis 20-Jährigen); gleichzeitig verringert sich der 

Anteil derer, die oft in Chats kommunizieren (von 75,6 Prozent der 13- bis 14-Jährigen bis 58,3 

Prozent der 18- bis 20-Jährigen). Regionalspezifische Unterschiede zeigen sich dahingehend, 

dass ostdeutsche Jugendliche häufiger über E-Mails kommunizieren als westdeutsche Jugendli-

che (50,4 Prozent zu 45,6 Prozent). Gleichzeitig kommunizieren sie häufiger per Skype oder ähn-

lichen Angeboten (48,1 Prozent zu 41,2 Prozent). Auch Jugendliche aus größeren Städten nut-

zen diese beiden Kommunikationsformen häufiger als die Bewohner/innen kleinerer Gemeinden: 

So steigt mit zunehmender Gemeindegröße der Anteil der Jugendlichen, die oft emailen von 40,5 

Prozent auf 50,4 Prozent und der Anteil derer, die oft per Skype oder ähnlichen Angeboten kom-

munizieren, von 38,7 Prozent auf 43,4 Prozent. Mit der Höhe des erreichten oder angestrebten 

Schulabschlusses steigt allerdings nur der Anteil der Befragten, die E-Mails zur Kommunikation 

nutzen. 

Neben der Möglichkeit, das Internet zur Kommunikation zu verwenden, dient es auch der Infor-

mation und Unterhaltung. Befragt, welche entsprechenden Angebote die Jugendlichen oft nutzen, 

zeigt sich erwartungsgemäß, dass die meisten von ihnen (77 Prozent) im Netz Musik hören und 

Videos schauen. 17 Prozent spielen Online-Spiele und 18 Prozent downloaden Musikdateien, Fil-

me oder Spiele. Diese Zahlen belegen insgesamt den hohen Unterhaltungswert, den das Netz für 

die Jugendlichen hat. 67 Prozent der Befragten rufen Nachrichten bzw. Informationen im Netz ab, 

24 Prozent lesen Beiträge in Newsgroups oder Foren, 22 Prozent stöbern auf Verkaufsplattfor-

men und nur 10 Prozent der Befragten nutzen Hilfeforen zur Beratung. Nur zwei Prozent der Ju-

gendlichen haben einen Newsletter oder einen Newsticker abonniert. Ohne im Einzelnen zu wis-

sen, welchen Charakter diese Informationen haben, ob sie eher der Unterhaltung dienen, allge-

mein gesellschaftlicher oder politischer Natur sind oder sich auf zu bewältigende Aufgaben in der 

Schule, der Arbeit oder anderen Feldern beziehen, zeigt sich doch insgesamt, dass das Internet 

für die befragte Altersgruppe ein wichtiges Informationsmedium ist. 
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Abbildung 4.6: Häufigkeit der Nutzung von Informations- und Unterhaltungsangeboten nach 
Geschlecht (nur oft) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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Auch hinsichtlich der Nutzung von Unterhaltungs- und Informationsangeboten zeigen sich voral-

lererst geschlechtsspezifische Differenzen. So fällt zunächst einmal grundsätzlich auf, dass fast 

alle Informations- und Unterhaltungsangebote von den weiblichen Jugendlichen seltener genutzt 

werden, als von den männlichen Jugendlichen. Nur das Abrufen von Nachrichten und Informatio-

nen nutzen beide Geschlechter im gleichen Maße. Weibliche Jugendliche spielen deutlich weni-

ger oft Online-Spiele, hören weniger oft Musik und schauen seltener Videos. Dementsprechend 

seltener downloaden sie auch Musikdateien, Filme oder Spiele. Außerdem lesen sie seltener 

Beiträge in Newsgroups oder Foren und suchen seltener Beratung auf Hilfeforen. Sogar auf Ver-

kaufsplattformen stöbern sie seltener als die jungen Männer. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen 

auch andere Studien (u.a. die JIM-Studie von 2010 sowie der Konvergenz-Monitoring). 

Wie bei der Nutzung von Kommunikationsdiensten fallen auch bei der Inanspruchnahme von 

Informations- und Unterhaltungsangeboten wesentliche Unterschiede mit Blick auf das Alter und 

der Gemeindegröße auf. So steigt mit zunehmendem Alter der Anteil derer, die oft Beiträge in 

Newsgroups oder Foren lesen (von 17,5 Prozent auf 30,1 Prozent), sowie derer, die Nachrichten 

oder Informationen abrufen (von 52,5 Prozent bis zu 78,5 Prozent). Während dies insbesondere 

mit einem mit dem Erwachsenwerden korrespondierenden wachsenden Interesse am gesell-

schaftlichen und politischen Geschehen leicht zu begründen ist, eventuell auch mit steigenden 

Anforderungen in der Schule, ist die Tatsache, dass mit zunehmenden Alter der Anteil derjeni-

gen, die auf Hilfeforen nach Beratung suchen steigt (von 7,3 Prozent bis zu 13,0 Prozent), 

schwerer zu erklären. Weniger schwierig zu interpretieren ist schließlich der empirische Befund, 
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dass mit zunehmendem Alter auch der Anteil der Jugendlichen sinkt, der Online-Spiele spielt – 

und zwar von 23,4 Prozent bei den 13- bis 14-Jährigen über 15,9 Prozent bei den 15- bis 17-

Jährigen bis hin zu 13,3 Prozent bei den 18- bis 20-Jährigen. 

Interessanterweise steigt mit zunehmender Gemeindegröße der Anteil derer, die Musik hören 

bzw. Videos und Filme anschauen (von 74,3 Prozent hin zu 78,0 Prozent), sowie der Anteil derer, 

die Musikdateien, Filme oder Spiele downloaden: Hier sind es nur 16,7 Prozent der Jugendlichen 

aus Gemeinden mit bis zu unter 50.000 Einwohnern gegenüber 20,9 Prozent der Jugendlichen 

aus Gemeinden mit 500.000 und mehr Einwohnern. Umgekehrt dazu sinkt mit steigender 

Gemeindegröße der Anteil der Jugendlichen, die auf Verkaufsplattformen stöbern (von 26,6 Pro-

zent auf 17,4 Prozent). Dies dürfte damit zu begründen sein, dass in ländlichen Strukturen Ein-

kaufsmöglichkeiten nicht nur für Heranwachsende gering sind und durch die (Bestell-

)Möglichkeiten des Internets kompensiert werden können. Auch die hierdurch geschaffene Mög-

lichkeit an kulturellen Gütern auf dem Land in gleichem Maße partizipieren zu können wie in der 

Großstadt, ist eine nicht zu unterschätzende Bedingung für die gesellschaftliche Teilhabe Ju-

gendlicher.  

Abermals in Übereinstimmung mit der Nutzung der Kommunikationsdienste scheint es auch bei 

der Nutzung von Informations- und Unterhaltungsangeboten nur geringe – und zudem noch we-

nig überraschende – Unterschiede hinsichtlich der Bildung zu geben. So steigt mit zunehmendem 

angestrebten oder erreichten Schulabschluss der Anteil der Heranwachsenden, die Nachrichten 

bzw. Informationen im Netz abrufen, deutlich (von 57,6 Prozent auf 71,9 Prozent). Gleichzeitig 

sinkt – wenn auch nicht ganz so deutlich – mit höherem angestrebten bzw. erreichten Schulab-

schluss der Anteil derer, die Online-Spiele spielen (von 23,7 Prozent bis zu 15,2 Prozent). Ohne-

hin ist es grundsätzlich so, dass Jugendliche mit einem niedrigen angestrebten oder erreichten 

Schulabschluss keines der Informations- und Unterhaltungsangebote (mit Ausnahme der Online-

Spiele) häufiger nutzen als Jugendliche mit einem hohen angestrebten oder erreichten Schulab-

schluss. 

 

Web 2.0-Netzaktivitäten 

Nachdem mit der Schilderung der Befunde zur Kommunikation sowie zur Nutzung von Informati-

ons- und Unterhaltungsangeboten gewissermaßen das Web 1.0-Verhalten Jugendlicher in den 

Blick genommen wurde, bezieht sich das Folgende auf Web 2.0-Aktivitäten der Heranwachsen-

den. Berücksichtigt wird auch, mit welcher Motivation und für welche Adressat(inn)en sie sich am 

„Mitmachnetz“ beteiligen. 

Um einen detaillierten Überblick darüber zu bekommen, was die Jugendlichen im Web 2.0 ma-

chen, wird zunächst dargestellt, inwieweit die Jugendlichen mittels des Besitzes bzw. der Pflege 

eines eigenen Accounts, einer eigenen Homepage sowie eines eigenen Blogs im Web 2.0 vertre-

ten sind. Danach soll aufgezeigt werden, welche typischen Web 2.0-Anwendungen sie nutzen. 

Anschließend wird ein Blick darauf geworfen, welche speziellen, eher der politischen Beteiligung 

dienenden Netzaktivitäten ausgeführt werden. 
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Zunächst zeigt sich, dass fast 90 Prozent der befragten Jugendlichen einen oder sogar mehrere 

Accounts in Sozialen Online-Netzwerken, wie beispielsweise SchülerVZ, YouTube, MySpace 

oder Facebook, hat. Eine eigene Homepage hingegen haben nur knapp 10 Prozent und ein ei-

genes Blog sogar nur 7 Prozent der Befragten (vgl. Abb. 4.7). Die Tatsache, dass nahezu alle 

Jugendlichen einen eigenen Account, nicht aber eine eigene Homepage oder ein eigenes Blog 

besitzen, dürfte mit dem erhöhten Aufwand für deren Einrichtung und Betrieb zusammenhängen. 

Während ein Account innerhalb von Minuten eingerichtet werden kann, gibt es für Homepages 

und Blogs zwar auch entsprechende im Netz kostenfrei verfügbare Applikationen, die eine 

schnelle Erstellung entsprechender Seiten unterstützen, doch bedarf es vor allem für die Pflege 

eines eigenen Angebotes schon eines erhöhten zeitlichen Aufwands. 

 

Abbildung 4.7: Eigene Aktivitäten im Internet nach erreichtem bzw. angestrebtem 
Bildungsniveau  
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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Hierzu passt der Befund, nach dem mit steigendem angestrebten oder erreichten Schulabschluss 

der Anteil derer, die eine eigene Homepage haben bzw. betreiben, sinkt (von 15,3 Prozent über 

10,6 Prozent auf 9,2 Prozent), allerdings nicht. Hier kann vermutet werden, dass entweder die 

geringen Fallzahlen zu Verzerrungen führen oder aber dass gerade Hauptschüler/innen im prak-

tisch ausgelegten Computer-Unterricht die Erstellung eigener Seiten gelernt haben. 

Blogs hingegen scheinen bei Jugendlichen mit höherer Schulbildung beliebter (8,0 Prozent) und 

bei Hauptschüler/innen nur sehr wenig verbreitet (3,4 Prozent). Dies gilt auch für den Account bei 

den Sozialen Online-Netzwerken (vgl. Abb. 4.7). Der Anteil der Account-Betreiber/innen nimmt 

auch mit steigendem Alter deutlich zu (von 86,5 Prozent über 90,6 Prozent zu 92,0 Prozent). 

Darüber hinaus nimmt mit zunehmender Gemeindegröße der Anteil derer, die eine eigene 

Homepage besitzen bzw. betreiben, leicht zu (von 8,6 Prozent über 9,7 Prozent zu 10,5 Prozent). 

Gleichzeitig nimmt mit steigender sozialer Schicht der Anteil derjenigen Jugendlichen, die eine 

eigene Homepage betreiben bzw. besitzen, deutlich ab (von 12,6 Prozent zu 8,2 Prozent). 
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Hinsichtlich der Nutzung typischer Web 2.0-Anwendungen wird auch deutlich, dass mit 49 Pro-

zent knapp die Hälfte der Jugendlichen schon einmal „in einer Online-Community eine Gruppe 

gegründet oder moderiert“ hat (vgl. Abb. 4.8). Etwas weniger, nämlich 38 Prozent, haben schon 

einmal einen „Beitrag in Newsgroups, Foren, Blogs oder Wikis geschrieben“. Mit 36 Prozent hat 

ebenfalls ein knappes Drittel der Jugendlichen schon einmal „auf einer bestehenden Seite eine 

Diskussion gestartet“. 21 Prozent der Befragten haben schon einmal Musik, Videos oder Pod-

casts ins Netz gestellt, 18 Prozent „auf Hilfeforen anderen Personen Hilfe angeboten“ und 17 

Prozent „in einem Online-Spiel eine für den Spielverlauf wichtige Aufgabe übernommen“. Ledig-

lich 9 Prozent der Jugendlichen haben eigene Programme, Applikationen etc. programmiert und 

ins Internet gestellt. Hier zeigt sich deutlich, dass die für das Web 2.0 typischen Anwendungen 

von den Heranwachsenden weitaus weniger genutzt werden als die oben beschriebenen Infor-

mations- und Unterhaltungsangebote. 

 

Abbildung 4.8: Aktivitäten im Internet nach Geschlecht 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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Auch hier ergeben sich geschlechtsspezifische, aber auch bildungsspezifische und altersbeding-

te Unterschiede. Auch die Gemeindegrößen, die Region und die Schichtzugehörigkeit scheinen 

eine Rolle zu spielen. So zeigt sich mit Blick auf das Geschlecht dass das Ausmaß aller ange-

fragten Aktivitäten im Internet innerhalb der Gruppe der männlichen Befragten deutlich höher ist 

als bei den weiblichen Befragten (vgl. Abb. 4.8). Der mit Abstand größte geschlechtsspezifische 

Unterschied ergibt sich bei der Aktivität „in einem Online-Spiel eine für den Spielverlauf wichtige 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

59 

 

Aufgabe übernommen“: Dies haben 30 Prozent der Jungen, aber nur 4 Prozent der Frauen 
schon einmal getan. 

Der empirische Befund, nach dem die männlichen Jugendlichen weitaus häufiger Web 2.0-

Anwendungen nutzen, kann mit der grundsätzlich größeren quantitativen Internetnutzung der 

männlichen Heranwachsenden zusammenhängen, findet sich aber auch in anderen Studien wie-

der. So z.B. in der JIM-Studie von 2010, wonach Männer alle abgefragten Web 2.0-Aktivitäten 

häufiger nutzen als Frauen, mit Ausnahme der Aktivität „Musik, Videos oder Podcast eingestellt“. 

Die abgefragten Netzaktivitäten im Sinne von Web 2.0-Anwendungen scheinen aber auch hin-

sichtlich der Bildung zu variieren. So steigt – wie zu erwarten war – bei höherem angestrebten 

bzw. erreichen Schulabschluss der Anteil derer, die schon einmal einen „Beitrag in Newsgroups, 

Foren, Blogs oder Wikis geschrieben“ haben (von 22,0 Prozent über 39,8 Prozent zu 40,8 Pro-

zent), die schon einmal „auf einer bestehenden Seite eine Diskussion gestartet“ (30,5 Prozent 

über 32,3 Prozent zu 38,0 Prozent) und die schon einmal „in einer Community eine Gruppe ge-

gründet oder moderiert“ haben (37,3 Prozent über 42,5 Prozent zu 52,0 Prozent). Gleichzeitig 

sinkt mit höherem angestrebten oder erreichten Schulabschluss der Anteil derer, die schon ein-

mal „in einem Online-Spiel eine für Spielverlauf wichtige Aufgabe übernommen“ haben (von 22,0 

Prozent über 21,7 Prozent hin zu 15,8 Prozent), und auch derer, die schon einmal eigene Pro-

gramme, Applikationen etc. programmiert und ins Netz gestellt haben (von 13,6 Prozent über 

11,1 Prozent zu 7,1 Prozent). 

Diese Ergebnisse deuten auf eine Gruppe eher männlicher und eher niedrig gebildeter Jugendli-

cher mit einer hohen Affinität zu Online-Spielen hin. Interessant erscheint, dass Teile dieser 

Gruppe nicht nur passive Spieler sind, sondern sich durchaus auch bereit zeigen, in diesem Kon-

text Verantwortung zu übernehmen. Diese besteht darin, in den Spielen Aufgaben zu überneh-

men, auf entsprechenden Hilfeforen Hilfe anzubieten oder auch Applikationen zu programmieren 

und ins Netz zu stellen. Aufgrund der geringen Fallzahlen können an dieser Stelle keine weiteren 

Aussagen über diese, an anderer Stelle als „Gamer“ bezeichnete Gruppe getroffen werden. Al-

lerdings zeigen sich hier Facetten jugendlichen Engagements, die in den klassischen Engage-

ment-Debatten nicht auftauchen und denen – nicht nur aus jugendkulturellem Interesse – nach-

zugehen wäre. 

Mit steigendem Alter nimmt der Anteil derer, die schon einmal einen Beitrag in Newsgroups, Fo-

ren, Blogs oder Wikis geschrieben haben, zu (von 32,3 Prozent über 39,8 Prozent hin zu 41,4 

Prozent). Der Anteil der Jugendlichen, die schon einmal „auf Hilfeforen anderen Personen Hilfe 

angeboten“ haben, verdoppelt sich innerhalb der abgefragten Altersgruppen sogar nahezu (von 

13,5 Prozent auf 21,3 Prozent). Dies ist sicherlich damit zu erklären, dass Jugendliche im Pro-

zess des Heranwachsens insbesondere nach der Pubertät vermehrt Verantwortung übernehmen. 

Allerdings sinkt mit zunehmendem Alter der Anteil derer, die schon einmal „eigene Programme, 

Applikationen etc. programmiert und eingestellt“ haben (von 11,9 Prozent über 7,8 Prozent hin zu 

6,6 Prozent). Auch dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass es sich bei den pro-

grammierten Applikationen um Anwendungen im Kontext von Online-Spielen handelt, welche von 

den jüngeren Befragten häufiger gespielt werden.  



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

60 

 

Ebenso deutliche Auffälligkeiten lassen sich hinsichtlich der Gemeindegröße finden: So wächst 

mit steigender Gemeindegröße sowohl der Anteil derer, die schon einmal Musik, Videos oder 

Podcasts ins Netz gestellt haben (von 18,5 Prozent über 20,9 Prozent bis zu 23,3 Prozent), 

ebenso wie der Anteil derer, die schon einmal „in einer Community eine Gruppe gegründet oder 

moderiert“ haben (von 47,3 Prozent über 47,8 Prozent zu 51,7 Prozent). Während es für den 

ersten Befund keine naheliegende Erklärung zu scheinen gibt, muss letzter Befund dahingehend 

erklärt werden, dass virtuelle Soziale Netzwerke Sozialnetze, wie sie insbesondere in anonymi-

sierten, mitunter schnelllebigen Großstädten weniger anzutreffen sind, kompensieren können. 

Gleichzeitig verhält es sich auch so, dass mit steigender Gemeindegröße der Teil derjenigen 

befragten Jugendlichen, der schon einmal „auf Hilfeforen anderen Personen Hilfe angeboten“ 
hat, sinkt (von 20,3 Prozent über 19,2 Prozent zu 15,5 Prozent). Dabei muss auch dieses Phä-

nomen vor dem Hintergrund – nicht nur jugendlichen – großstädtischen Lebens interpretiert wer-

den, welches weniger durch sozialen Zusammenhalt und somit auch weniger durch informelle 

Hilfestrukturen geprägt ist als dies in ländlichen Gegenden der Fall ist. 

Mit steigender sozialer Schicht nimmt sowohl der Anteil derer zu, die schon einmal „auf einer 

bestehenden Seite eine Diskussion gestartet“ haben (von 29,5 Prozent bis zu 45,9 Prozent), als 

auch – hier allerdings noch deutlicher – der Anteil derer, die schon einmal in einer Community 

eine Gruppe gegründet oder moderiert haben (von 38,9 Prozent zu 65,6 Prozent). Beide Befunde 

sind wohl damit zu erklären, dass in oberen Sozialschichten eher aktive Beteiligungsformen auch 

in anderen Kontexten praktiziert und gelebt werden, während in den unteren Sozialschichten 

derartige Formen des Austausches und der Diskussion keinen so hohen Stellenwert haben. 

Im Vergleich zwischen West- und Ostdeutschland fällt auf, dass die ostdeutschen Jugendlichen 

fast alle abgefragten Web 2.0-Aktivitäten (mit der Ausnahme, schon einmal in einer Community 

eine Gruppe gegründet bzw. moderiert zu haben [Ostdeutsche: 46,6 Prozent zu Westdeutsche: 

49,5 Prozent]) zumindest leicht häufiger ausführen, als die westdeutschen. Deutlich höher liegen 

dies Anteile bei den Hilfestellungen in Hilfeforen (Ostdeutsche: 23,5 Prozent zu Westdeutsche: 

17,4 Prozent) und dem Starten von Diskussionen auf bestehenden Seiten (Ostdeutsche: 40,6 

Prozent zu Westdeutsche: 35,5 Prozent). Insbesondere beim ersten Teilbefund könnte ein ge-

wisses – auch historisch bedingtes – Solidarisierungspotenzial Ostdeutscher eine Rolle spielen, 

welches nun auch im Internet realisiert wird. 

In einer weiteren Fragestellung wurden eher spezielle Netzaktivitäten abgefragt, denen gemein-

sam ist, dass sie im Wesentlichen der (eher) politischen Beteiligung dienen und gleichzeitig keine 

Entsprechungen in der physischen, nicht virtuellen Welt haben. Hier zeigt sich, dass diese Mög-

lichkeiten des Internets im Vergleich zu den oben beschriebenen Aktivitäten von der Befragungs-

gruppe noch relativ selten genutzt werden. Nur 9 Prozent der Internetnutzer/innen geben an, 

dass sie bereits schon mal „an einer Mailing-Aktion, einer Online-Demo oder ähnlichen Aktionen 

teilgenommen“ haben. Ebenfalls 9 Prozent der Befragten haben schon mal „eine Online-Petition 

unterschrieben“. Nur 8 Prozent haben schon einmal an einem Flashmob teilgenommen und auch 

nur 6 Prozent „den Online-Wahlkampf einer Partei unterstützt“. Schließlich haben auch nur zwei 

Prozent schon einmal „dazu beigetragen, durch Massenmails eine Homepage zu blockieren“ (vgl. 

Abb. 4.9). Diese Befunde untermauern im Wesentlichen die grundsätzliche Erkenntnis, wonach 

die Jugendlichen das Internet häufiger zur Kommunikation, zur Information sowie zur Unterhal-
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tung gebrauchen, als die auf Eigenproduktion und Interaktion ausgerichteten neuen Anwendun-

gen des „Mitmachnetzes“ zu nutzen. 

 

Abbildung 4.9: Politische Aktivitäten im Internet 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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Dazu beigetragen, durch Massenmails eine 

Webseite zu blockieren?

 
Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Weitergehende Analysen der Gruppe, der Jugendlichen, die sich an politischen Aktivitäten im 

Netzt beteiligen, müssen aufgrund der geringen Fallzahl mit großer Vorsicht vorgenommen wer-

den. So verbergen sich beispielsweise hinter den 9 Prozent der befragten Internetnutzer/innen, 

die schon einmal „eine Online-Petition unterschrieben“ haben, lediglich 89 Jugendliche. Dies vo-

rausgesetzt, zeigen sich aber auch hier interessante Befunde mit Blick auf diverse Merkmale. So 

steigt mit dem angestrebten bzw. erreichten Schulabschluss die Bereitschaft, durch Massenmails 

eine Website zu blockieren (von 1,7 Prozent über 2,2 Prozent zu 2,4 Prozent), an einem Flash-

mob (von 5.1 Prozent über 6.2 Prozent zu 9.2 Prozent), aber auch an einer Mailing-Aktion, einer 

Online-Demo oder Ähnlichem (von 3,4 Prozent über 8,8 Prozent zu 9,2 Prozent) teilzunehmen. 

Deutlich häufiger wird sogar „eine Online-Petition unterschrieben“ (von 1,7 Prozent über 4,9 Pro-

zent zu 11,3 Prozent). Diese als politisch motiviert zu betrachtenden Aktionen scheinen ein at-

traktives Betätigungsfeld insbesondere für Jugendliche mit hohem Schulabschluss zu sein, was 

ihrem Verhalten in der nicht-virtuellen Welt entspricht. 

Entsprechende Effekte zeigen sich auch hinsichtlich der Altersgruppen. Der grundsätzlich stei-

gende Anteil älterer Jugendlicher bei allen politischen Aktivitäten korrespondiert sicherlich mit 

dem altersbedingten wachsenden Interesse seitens der Jugendlichen für politisches Geschehen. 

Bemerkenswert erscheint der überdurchschnittlich stark anwachsende Teil derjenigen, die schon 

einmal „eine Online-Petition unterschrieben“ haben – zumal hierfür kein Mindestalter erforderlich 

ist (von 1,3 Prozent über 6,3 Prozent auf 16,9 Prozent). 

Der Anteil derer, die schon einmal an Flashmobs teilgenommen haben, nimmt mit der Gemeind-

egröße zu (von 3,6 Prozent über 6,8 Prozent zu 11,3 Prozent). Dies erscheint wenig verwunder-

lich, zumal es sich bei dieser Aktionsform um Events handelt die eher der großstädtischen Sze-

nekultur zu entsprechen scheinen. 
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Schließlich zeigen sich bei den speziellen Netzaktivitäten auch zwei geschlechtsspezifische Un-

terschiede. So haben die männlichen Jugendlichen bereits häufiger „den Online-Wahlkampf einer 

Partei unterstützt“ (8,1 Prozent gegenüber 3,4 Prozent) und auch häufiger „eine Online-Petition 

unterschrieben“ (11,7 Prozent gegenüber 4,9 Prozent) als die weiblichen Befragten. 

Intention und Adressat(inn)en der Netzaktivitäten 

Mit Blick auf ihre Internetaktivitäten wurden die Jugendlichen auch gefragt, mit welcher Intention 

diese ausgeführt werden und an wen sie sich richten. 

Hinsichtlich der Intention der Netzaktivitäten, ergibt sich folgendes Bild: Fast jeder Jugendliche 

(94 Prozent) gibt an, im Netz aktiv zu sein, um Spaß zu haben. Da es sich bei den Netzaktivitäten 

in der Regel um freiwillige Tätigkeiten handeln dürfte, ist die starke Zustimmung zu diesem Item 

nicht verwunderlich. Es wurde in die Untersuchung aufgenommen, um auch rein spaßorientierten 

Jugendlichen die Gelegenheit einer ihren Intentionen entsprechenden Antwort zu geben. 

Für zwei von drei Jugendlichen besteht die Intention ihrer Netzaktivitäten darin, „neue Leute ken-

nen zu lernen“. Hier zeigt sich noch einmal die hohe Relevanz, die das Netz für die Kommunika-

tion Heranwachsender hat. Fast jeder zweite Jugendliche (45 Prozent) möchte mit seinen Netz-

aktivitäten auch „andere Personen zum Mitmachen motivieren“, bei etwa 40 Prozent geht es um 

das „Engagement in einem Verein, einer Gruppe oder einer Organisation“. Zu öffentlichen Aktio-

nen verabreden sich 40 Prozent der Jugendlichen und immerhin noch jedem dritten Jugendlichen 

geht es um „wichtige politische und gesellschaftliche Fragen“ (36 Prozent), um „das Internet 

selbst“ (34 Prozent) oder auch um „Hilfeleistung und Beratung für Andere“ (33 Prozent). 

Dabei scheinen die Intentionen ihrer Netzaktivitäten eng mit der Bildung der Befragten zusam-

menzuhängen (vgl. Tab. 4.2). So nimmt mit höherem erreichten bzw. angestrebten Schulab-

schluss der Anteil derer, bei denen es hinsichtlich ihrer Netzaktivitäten auch um politische und 

gesellschaftliche Fragen geht, deutlich zu (von 22,2 Prozent über 26,4 Prozent zu 41,7 Prozent). 

Ähnliche Tendenzen zeigen sich bei Netzaktivitäten, bei denen es um ein „Engagement in Verei-

nen, Gruppen und ähnlichen Organisationen“ geht (von 27,8 Prozent über 33,3 bis zu 44,9 Pro-

zent). Für Jugendliche mit niedrigeren Schulabschlüssen scheinen Motive wie „Hilfeleistungen 

und Beratung für Andere“, „das Internet selbst“, „neue Leute kennen zu lernen“ oder „andere 
Personen zu Mitmachen zu motivieren“ eine höhere Bedeutung zu haben: Hier nimmt jeweils der 

Anteil derer, die diese Aussagen als Intentionen für ihre Netzaktivitäten nennen, mit steigendem 

angestrebten oder erreichten Schulabschluss ab. 

Auch in diesem Punkt lassen sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede finden. So geht 

es den männlichen Befragten häufiger als den weiblichen Befragten um politische und gesell-

schaftliche Fragen (40,3 Prozent gegenüber 39,9 Prozent) sowie darum, andere Menschen zum 

Mitmachen zu motivieren (49,7 Prozent gegenüber 39,8 Prozent). Außerdem sind den jungen 

Männern Netzaktivitäten zur Unterstützung des eigenen Engagements (43,3 Prozent zu 38,3 

Prozent), Verabredungen zu öffentlichen Aktionen (43,0 Prozent zu 36,2 Prozent) sowie Aktivitä-

ten, die sich auf das Internet selbst richten (36,4 Prozent zu 31,7 Prozent), wichtiger als den jun-

gen Frauen. 
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Tabelle 4.2: Intention der Netzaktivitäten nach Schulabschluss (Jugendliche zwischen 13 und 
20 Jahren, n=1.003, Angaben in Prozent) 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

1 Fehlende Angaben 

 

Mit steigendem Alter nehmen die Anteile der an politischen und gesellschaftlichen Fragen inte-

ressierten (von 23,8 Prozent über 36,1 Prozent zu 45,6 Prozent) sowie der zu Hilfeleistungen und 

Beratungen für Andere bereiten Jugendlichen (von 27,6 Prozent über 33,4 Prozent hin zu 36,1 

Prozent) deutlich zu.  

Auch regionalspezifische Unterschiede sind festzustellen. So geben Jugendliche aus Ost-

deutschland häufiger als westdeutsche Jugendliche an, „neue Leute kennen lernen“ zu wollen 

(75,6 Prozent zu 63,6 Prozent) oder andere Personen zum Mitmachen zu motivieren (50,4 Pro-

zent zu 44,3 Prozent). Auch das Internet selbst steht bei den ostdeutschen Jugendlichen häufiger 

im Zentrum des Interesses (38,6 Prozent gegenüber 33,6 Prozent bei den westdeutschen Ju-

gendlichen). Dagegen verfolgen westdeutsche Befragte öfter die Intention, im Internet Verabre-

dungen zu öffentlichen Aktionen zu treffen (40,5 Prozent gegenüber 34,6 Prozent bei den ost-

deutschen Befragten). 

Neben den auffälligen regionalspezifischen Unterschieden lassen sich auch schichtspezifische 

Unterschiede finden. So ist zu beobachten, dass es Jugendlichen aus höheren sozialen Schich-

ten deutlich häufiger um politische und gesellschaftliche Fragen geht (48,3 Prozent gegenüber 

29,9 Prozent aus der untersten sozialen Schicht), aber auch um das „Engagement in einem Ver-

ein, einer Gruppe oder einer anderen Organisation“ (46,6 Prozent gegenüber 25,3 aus der un-

tersten sozialen Schicht). Mit steigender sozialer Schicht geht es deutlich weniger darum, „neue 

Leute kennen zu lernen“ (von 72,4 Prozent bis zu 58,6 Prozent), aber auch um „das Internet 

selbst“ (von 47,1 Prozent hin zu 29,3 Prozent). 

Interessanterweise scheint auch die Gemeindegröße bei den Gründen, aus denen Jugendliche 

das Internet nutzen, eine Rolle zu spielen. So nehmen mit steigender Gemeindegröße die Inten-

tionen, „neue Leute kennen zu lernen“ (von 67,6 Prozent über 65,9 Prozent zu 62,7 Prozent), 

„Hilfeleistungen und Beratungen für Andere“ zu geben (von 35,2 Prozent über 34,3 Prozent zu 

29,3 Prozent) sowie Andere zum Mitmachen zu motivieren (von 49,0 Prozent zu 43,9 Prozent) 

tendenziell ab.  

Die Jugendlichen, die mit eigenen Angeboten selbst im Netz aktiv sind, wurden auch danach 

befragt, an wen sich ihre Internetaktivitäten richten, wer ihre Zielpersonen sind. Hier zeigt sich, 

 Wichtige 
pol. und 

ges. Fragen 

Engagement 
in einer 
Gruppe 

Neue Leute 
kennen 
lernen 

Hilfeleistun-
gen und 
Beratung 

Das Internet 
selbst 

Andere zum 
Mitmachen 
motivieren 

FH-Reife/Abitur 41,7 44,9 61,9 31,7 31,9 41,1 

Mittlerer Abschluss 26,4 33,3 72,2 32,9 37,0 52,3 

Keinen/HS-Abschluss 22,2 27,8 77,8 40,7 42,6 59,3 

Befragte insgesamt 35,9 41,0 65,1 32,7 34,2 45,1 
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dass mit etwa 97 Prozent nahezu alle Befragten ihre Netzaktivitäten an Freunde, Bekannte oder 

Mitschüler richten. Ein Drittel der Befragten geben Familienmitglieder an. Gleichzeitig jedoch rich-

ten mit 67 Prozent zwei Drittel der Befragten ihre Netzaktivitäten an „Menschen, die an gleichen 

Themen interessiert sind“, gefolgt von immerhin gut 44 Prozent, deren Aktivitäten sich an Men-

schen richten, die sich für eine gemeinsame Sache einsetzen wollen. 35 Prozent gibt gleichzeitig 

an, sich an „Menschen, die bei Problemen Hilfe brauchen“, zu richten. Immerhin ca. 11 Prozent 

der Heranwachsenden sagen, dass sich ihre Netzaktivitäten auf „wichtige Personen in der Politik, 

der Wirtschaft, der Kultur oder der Gesellschaft“ gerichtet sind. Auch hier bestätigt sich noch ein-

mal die wichtige Kommunikationsfunktion des Internets. Die relativ hohe Zahl derer, die angeben, 

auch Personen außerhalb des privaten Nahraums erreichen zu wollen, zeigt allerdings, dass sich 

diese Kommunikation nicht nur auf Freunde und Familie beschränkt, sondern durchaus gesell-

schaftlicher Natur ist. 

An wen sich die Netzaktivitäten richten, scheint dabei vorallererst auch eine Frage des Alters zu 

sein. Grundsätzlich erweitert sich mit zunehmendem Alter der Befragten der Kreis der Zielperso-

nen. Dies liegt nicht nur daran, dass mit zunehmendem Alter deutlich öfter Familienmitglieder die 

Zielpersonen der Aktivitäten sind, auch die anderen Zielgruppen werden häufiger genannt (vgl. 

Tab. 4.3). 

 

Tabelle 4.3: Zielpersonen der Netzaktivitäten nach Alter (Jugendliche zwischen 13 und 20 
Jahren, n=988, Angaben in Prozent) 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

1 Fehlende Angaben 

 

Zu beobachten sind auch leichte geschlechtsspezifische Differenzen. So richten sich die Aktivitä-

ten der jungen Frauen deutlich häufiger an Familienmitglieder als die Aktivitäten der jungen Män-

ner (39,9 Prozent zu 31,1 Prozent). Diese wiederum wollen häufiger als die jungen Frauen „Men-

schen, die an gleichen Themen interessiert sind“ (71,3 Prozent zu 61,4 Prozent), „Menschen, die 

bei Problemen Unterstützung brauchen“ (38,7 Prozent zu 31,5 Prozent), aber auch „wichtige Per-

sonen aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft“ (12,9 zu 7,8 Prozent) erreichen. 

Eine stärkere Außenorientierung ist auch bei Befragten mit höherem angestrebten oder erreich-

ten Schulabschluss zu beobachten. In dieser Gruppe ist der Anteil derer, deren Aktivitäten sich 

an Familienmitglieder (34,8 Prozent zu 40,7 Prozent) und an „Menschen, die bei Problemen Un-

terstützung brauchen“ (32,3 Prozent zu 44,4 Prozent), deutlich geringer als in der Gruppe mit 
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13- bis 14-Jährige 25,9 62,1 31,2 40,1 7,1 

15- bis 17-Jährige 34,7 66,9 33,3 42,8 9,4 

18- bis 20-Jährige 43,4 70,2 40,8 47,7 14,5 

Befragte insg. 35,2 66,7 35,3 43,7 10,5 
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geringerer Bildung. Dafür ist der Anteil derer, deren Netzaktivitäten sich an Menschen mit glei-

chen Themen richten, deutlich höher (68,2 Prozent zu 61,1 Prozent). 

Bemerkenswert erscheint auch, dass ostdeutsche Jugendliche deutlich häufiger angeben, sich 

an „Menschen, die bei Problemen Unterstützung brauchen“ (44,0 Prozent zu 34,1 Prozent) sowie 

an „Menschen, die sich für eine gemeinsame Sache einsetzen wollen“ (48,0 Prozent zu 43,1 Pro-

zent), zu richten als die westdeutschen Jugendlichen. Auch hier scheint das bereits angespro-

chene höhere Solidaritätspotenzial in den ostdeutschen Bundesländern eine Rolle zu spielen. 

 

4.5 Zusammenfassung 

In Übereinstimmung mit zahlreichen anderen Studien verdeutlichen die Befunde der AID:A-

Zusatzerhebung, dass die Internetnutzung wesentlicher Bestandteil jugendlicher Freizeitaktivitä-

ten ist. So gut wie alle Jugendlichen nutzen das Netz. Zwar zeigt sich zunächst mit Blick auf die 

tägliche Dauer der Nutzung, dass mehr als die Hälfte der Befragten das Internet täglich nur relativ 

kurz nutzt; gleichzeitig zeigt sich jedoch auch, dass lediglich eine äußerst kleine Gruppe das In-

ternet überhaupt nicht oder nur selten nutzt. Der überwiegende Teil der Befragten hingegen das 

Internet oft und bisweilen ständig nutzt. Zudem zeigt sich, dass die meisten der Befragten von zu 

Hause am eigenen Computer ins Internet gehen. Schließlich wird deutlich, dass die Heranwach-

senden überwiegend positive Einstellungen zum Internet besitzen. 

Ebenfalls in Einklang mit vorliegenden Studien zeigt sich, dass das Internet von den Heranwach-

senden zum Großteil zur Kommunikation verwendet wird. Dabei kommunizieren sie am häufigs-

ten über Chats, gefolgt von der E-Mail sowie Skype oder ähnlichen Angeboten. Erst nach diesen 

Möglichkeiten, die überwiegend Echtzeitkommunikation erlauben, folgt die Kommunikation mittels 

Kommentaren in Gästebüchern, Foren, Blogs oder auf Pinnwänden. Die AID:A-Zusatzerhebung 

zeigt weiterhin, dass die Jugendlichen das Internet auch zur Information und Unterhaltung nut-

zen, wobei die Mehrheit von ihnen – im Einklang mit ARD/ZDF-Onlinestudie aus dem Jahre 2010 

(Busemann/Gscheidle 2010, S. 363) – Musik hört und Videos schaut, aber auch Nachrichten 

bzw. Informationen abruft. Mit deutlichem Abstand lesen die Befragten Beiträge in Newsgroups 

bzw. Foren, stöbern auf Verkaufsplattformen, downloaden Musikdateien, Filme oder Spiele und 

spielen Online-Spiele. Lediglich ein Bruchteil der Befragten sucht auf Hilfeforen nach Beratung 

und eine verschwindende Minderheit abonniert einen Newsletter oder einen Newsticker.  

Im Hinblick auf die Frage, inwieweit die Jugendlichen bereits im „Mitmachnetz“ angekommen 

sind, zeigt sich zunächst – und diesen Befund liefern auch anderer Untersuchungen zum Online-

Verhalten Jugendlicher –, dass fast alle Jugendlichen einen oder sogar mehrere Accounts auf 

sogenannten Social-Media-Seiten besitzen. Damit sind sie im Bereich der Sozialen Online-

Netzwerke weitaus häufiger vertreten als andere Altersgruppen (u.a. Busemann/Gscheidle 2010, 

S. 365). Gleichzeitig haben bzw. pflegen nach der AID:A-Zusatzerhebung – und zwar ebenfalls 

im Einklang mit anderen aktuellen empirischen Untersuchungen – nur eine Minderheit der ju-

gendlichen Internetnutzer/innen eine eigene Homepage oder gar einen eigenen Blog. Immerhin 

zeigt sich jedoch, dass die Jugendlichen durchaus typische Web 2.0-Anwendungen in nicht zu 

vernachlässigender Art und Weise nutzen: So hat knapp die Hälfte der Heranwachsenden schon 
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einmal in einer Community eine Gruppe gegründet oder moderiert. Zudem hat jeder dritte Ju-

gendliche schon einmal einen Beitrag in Newsgroups, Foren, Blogs oder Wikis geschrieben so-

wie auf einer bestehenden Seite schon einmal eine Diskussion gestartet. Weiterhin hat jeder 

Fünfte schon einmal Musik, Videos oder Podcasts ins Netz gestellt, auf Hilfeforen anderen Per-

sonen Hilfe angeboten oder aber in einem Online-Spiel eine für den Spielverlauf wichtige Aufga-

be übernommen. Schließlich hat jeder zehnte Jugendliche schon einmal eigene Programme, 

Applikationen etc. programmiert und ins Internet gestellt. 

Damit bleibt zunächst festzuhalten, dass Jugendliche weitaus häufiger Kommunikationsdienste 

sowie Unterhaltung- und Informationsangebote nutzen als typische Web 2.0-Anwendungen. Die-

ser Befund steht im Einklang mit Ergebnissen der gegenwärtigen Jugendmedienforschung. So 

entfällt beispielsweise nach der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie 2010 (Busemann/Gscheidle 

2010, S. 359f.) über die Hälfte der täglichen Verweildauer der Heranwachsenden im Netz auf 

Kommunikation. Dabei ist die Bedeutung der Kommunikation gegenüber der letzten Erhebung 

deutlich angestiegen. Gleichzeitig sinkt nach den Daten dieser Forschung aber das Interesse an 

aktiver Teilhabe an Blogs, Twitter und Co., vor allem bei der jüngeren und mittleren Generation. 

Auch wenn Teenager und Twens weiter die meisten Interessenten für die aktive Mitarbeit am 

Web 2.0 stellen und sich jeweils 35 Prozent dieser Altersgruppen daran interessiert zeigen, ist bei 

den 14- bis 19-Jährigen ein deutlich sinkendes Interesse erkennbar, wie es nur noch bei den 40- 

bis 49-Jährigen deutlicher ausgefallen ist (Busemann/Gscheidle 2010, S. 360f). Somit scheinen 

Jugendliche die Idee des Web 2.0 weiterhin zu stützen; die Euphorie scheint allerdings schon 

nachzulassen. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Heranwachsenden ebenso wie die älteren Gene-

rationen die grundlegenden Funktionen des Web 2.0 nutzen: Selbstpräsentieren, Artikulieren so-

zialer Beziehungen, Publizieren, gruppenbezogenes und interpersonales Kommunizieren sowie 

Informationserschließung (vgl. Schmidt/Paus-Hasebrink/Hasebrink 2009). 

Zahlreiche aktuelle, überwiegend qualitativ ausgerichtete Studien deuten jedoch auf mindestens 

drei Schwerpunkte hin: Erstens ist die Nutzung von Web 2.0-Angeboten eng mit Identitätsarbeit 

der Heranwachsenden verbunden. Soziale Netzwerkdienste spielen für die Identitätsbildung und 

Rollenfindung in der Jugendphase eine wichtige Rolle. Mit Lenhard/Madden (2007) ist einer der 

Hauptgründe für den Enthusiasmus, den Jugendliche Sozialen Netzwerkdiensten entgegenbrin-

gen, die Möglichkeit, Bestätigung und Feedback zu bekommen. Die Communities bieten die 

Chance, sich selbst einer Gruppe von Gleichaltrigen zu präsentieren und Feedback auf die 

Selbstpräsentation zu erhalten. Jugendliche Nutzer/innen fühlen sich so als Teil einer Gruppe 

von Gleichgesinnten, sie können mit den Anwendungen ihr Beziehungsnetzwerk visualisieren 

und dadurch ihre Beliebtheit darstellen. In diesem Sinne stellen Soziale Netzwerkdienste Jugend-

lichen Orte zur Verfügung, an denen sie ihre Identität ausbilden und ihr öffentliches Leben aus-

handeln können. Mit Boyd (2008a, b) sind dabei zwei Prozesse zu unterschieden: mit „writing 
identity into being“ ist gemeint, dass Online-Profile in Communities eine Art digitalen Körper dar-

stellen, über den Jugendliche bestimmte Aspekte ihrer Identität ausdrücken können; „writing 

community into being“ kommt demgegenüber bspw. bei Entscheidungen im Zusammenhang mit 

Freundeslisten zum Ausdruck: Da Freundschaftsverbindungen in Sozialen Netzwerken für ge-

wöhnlich öffentlich sichtbar sind, müssen sich Jugendliche bewusst Gedanken darüber machen, 
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wer zum Kreis ihrer Online-Bekannten gehören soll, was wiederum Konsequenzen für die Identi-

tätsbildung zur Folge hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die Flexibilität von 

Sozialen Netzwerkdiensten gerade den mitunter zahlreichen Übergängen und Veränderungen in 

der Jugendphase entgegen kommt (vgl. Livingstone 2008): wenn es beim Heranwachsen zu 

Veränderungen der jugendlichen Identität kommt, kann sich dies z. B. darin äußern, dass sich 

der Stil der jugendlichen Profilgestaltung ändert. Schließlich können Veröffentlichungen im Inter-

net gerade für Jugendliche eine wichtige Möglichkeit darstellen, um neben komplexen Situatio-

nen auch sich verändernde Eigenerwartungen zu bewältigen (vgl. Stern 2008). Zudem können 

Jugendliche in diesem Zusammenhang einen Selbstfindungsprozess durchlaufen, indem sie da-

rüber nachdenken, wer sie sind und wie sie sein wollen. 

Zweitens ist die Web 2.0-Nutzung eng mit Aspekten der Lebensführung der Heranwachsenden 

im Peerkontext verbunden. Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist dabei, dass sich die grund-

legenden sozialen Gepflogenheiten auch von Jugendlichen durch den zunehmendem Internet-

einsatz im Alltag nicht geändert haben: Jugendliche pflegen nach wie vor ihre sozialen Kontakte 

und organisieren ihr Leben immer noch in Peergroups. Was sich jedoch größtenteils verändert, 

sind die sozialen Strukturen, in denen Jugendliche sich zunehmend bewegen. Jugendliche sehen 

sich vermehrt der Tatsache gegenübergestellt, ihre Peeraktivitäten vor dem Hintergrund der neu-

en netzartigen Öffentlichkeit (network publics) zu leben (Boyd 2008a). Die Heranwachsenden 

müssen sich so nicht nur mit Fragen zu Öffentlichkeit und Privatheit auseinandersetzen, sondern 

sie müssen damit umgehen können, vor diesem Hintergrund ihre Peer-Beziehungen aushandeln 

zu können. Drittens ist das Teilen und Unterstützen zur Vergemeinschaftung ein zentrales Merk-

mal der jugendlichen Nutzung: wie bei den beiden bereits aufgezeigten Schwerpunkte wird gera-

de auch dieser Aspekt in der englischsprachigen Forschungsliteratur diskutiert – und zwar vor 

dem theoretischen Hintergrund der participatory culture. Eine solche insbesondere von Jenkins et 

al. (2006) beschriebenen Kultur hat gerade für Jugendliche folgende Konsequenzen: Erstens 

sind in einer solchen Kultur für die Heranwachsenden die Zugänge zu künstlerisch-kreativen 

Ausdrucksmöglichkeiten niedrigschwellig. Zweitens erhalten die Heranwachsenden beim Erstel-

len undTeilen eigener Werke Unterstützung. Drittens erfahren die Jugendlichen einer solchen 

durch Mitbestimmung geprägten Kultur, dass ihr Mitwirken wertgeschätzt wird, was dazu führt, 

dass sie sich viertens auf einer sozialen Ebene miteinander verbunden fühlen. 

Spezielle Netzaktivitäten, denen gemeinsam ist, dass sie im Wesentlichen der (eher) politischen 

Beteiligung dienen und gleichzeitig keine Entsprechungen in der nicht virtuellen Welt haben, sind 

von fast jedem 10. Befragten der AID:A-Zusatzerhebung schon einmal ausgeführt worden. Diese 

haben entweder schon einmal an einem Flashmob, an einer Mailing-Aktion, einer Online-Demo 

oder ähnlichen Aktionen teilgenommen, oder auch eine Online-Petition unterschrieben. Etwas 

weniger Jugendliche haben auch schon einmal den Online-Wahlkampf einer Partei unterstützt.  

Zunächst deuten diese Zahlen, die im Vergleich zum Ausmaß der Nutzung von Informations- und 

Unterhaltungsangeboten, und mehr noch zur Nutzung der Kommunikationsdienste, relativ niedrig 

ausfallen darauf hin, dass die Jugendlichen sich kaum politisch im Web 2.0 einbringen. Diese 

Vermutung ist allerdings vor dem Hintergrund der Intention der Internetnutzung sowie Adressat-

(inn)en der eigenen Netzaktivitäten zu relativieren. Immerhin sagt fast jeder zweite Jugendliche, 

dass es bei seinen Netzaktivitäten darum geht, andere Personen zum Mitmachen zu motivieren, 
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um das Engagement in einem Verein, einer Gruppe oder einer anderen Organisation oder auch 

um Verabredungen zu öffentlichen Aktionen. Und immerhin noch jedem dritten Jugendlichen geht 

es um politische und gesellschaftliche Fragen, um das Internet selbst sowie um Hilfeleistung und 

Beratung für andere Personen.  

Hinzu kommt, dass zwei von drei Heranwachsenden ihre Netzaktivitäten an Menschen, die an 

gleichen Themen interessiert sind, richten. Jede/r Zweite richtet sich an Menschen, die sich für 

eine gemeinsame Sache einsetzen wollen und jede/r Dritte an Menschen, die bei Problemen 

Hilfe brauchen. An wichtige Personen in der Politik, der Wirtschaft, der Kultur oder der Gesell-

schaft richtet sich allerdings nur jede/r Zehnte. 

Die AID:A-Zusatzerhebung hat auch gezeigt, dass die aufgeführten Online-Aktivitäten höchstgra-

dig variieren. So zeigen sich geschlechts-, bildungs-, alters-, gemeindegrößen-, schicht- und re-

gionalspezifische Unterschiede bei der Häufigkeit und der Dauer der Internetnutzung, dem Zu-

gang und den Einstellungen zum Netz, bei der Nutzung von Kommunikationsdiensten sowie der 

Inanspruchnahme von Informations- und Unterhaltungsanwendungen, aber auch bei den eigenen 

Netzaktivitäten der Jugendlichen. 

Das sozialstatistische Merkmal, welches die größten Unterschiede erzeugt, ist das Geschlecht. 

So zeigen sich bereits bei der Häufigkeit und der Dauer der Internetnutzung sowie beim Zugang 

und den Einstellungen vor allem geschlechtsspezifische Unterschiede. In besonders auffälliger 

Weise finden sich diese aber auch bei der Nutzung von Kommunikationsdiensten sowie von In-

formations- und Unterhaltungsangeboten. Auch die Netzaktivitäten variieren nahezu ausnahms-

los mit dem Geschlecht. Hier lassen sich lediglich hinsichtlich der Bildung mehr Auffälligkeiten 

finden. Geringere geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es bei den Intentionen der netzakti-

ven Jugendlichen sowie bei den Adressat(inn)en ihrer Aktivitäten. Hier scheinen bildungsspezifi-

sche Merkmale prägender zu sein.  

Auch hinsichtlich der Bildung lassen sich z.T. deutliche Unterschiede erkennen. Diese betreffen 

die Häufigkeit der Internetnutzung und den Zugang zum Netz, vor allem aber die Netzaktivitäten 

der Jugendlichen. So variiert die Frage, inwieweit die Jugendlichen mittels eigenem Account, 

eigener Homepage sowie eigenem Blog am Web 2.0 teilhaben, hochgradig mit dem Bildungsab-

schluss. Zudem zeigen sich insbesondere auch bei der Nutzung der anderen typischen Web 2.0-

Anwendungen, sowie bei der Intention der Nutzung und den Adressat(inn)en der Angebote be-

deutsame bildungsspezifische Unterschiede. 

Das Alter der Befragten scheint sich auf der Internetnutzung ähnlich auszuwirken, wie deren Bil-

dung. Auch hier zeigen sich Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit der Nutzung, der Zugänge, 

aber auch hinsichtlich der Web 2.0-Aktivitäten. Mit zunehmendem Alter öffnet sich der Adressa-

tenkreis und die Netzaktivitäten beziehen sich zunehmend häufiger auf politische und gesell-

schaftliche Themen. 

In Vergleich der ostdeutschen mit den westdeutschen Bundesländern fällt vor allem auf, dass 

sich die Web 2.0-Angebote der ostdeutschen Jugendlichen leicht häufiger auf gemeinschaftsbe-

zoge Inhalte richten als die der westdeutschen. So werden häufiger Unterstützung angeboten 

und Angebote ins Netz gestellt, die sich an Gleichgesinnte richten. Bei der Nutzung der typischen 
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Web 2.0-Anwendungen und speziellen Netzaktivitäten mit politischer Ausrichtung sind kaum re-

gionalspezifische Unterschiede zu erkennen.  

Die Gemeindegröße scheint das Merkmal zu sein, welches die geringste Differenz erzeugt. Un-

terschiede werden nur da deutlich, wo unterschiedliche strukturelle Voraussetzungen dies auch 

vermuten lassen. So nutzen beispielsweise Jugendliche aus kleineren Gemeinden häufiger Ver-

kaufsplattformen oder beteiligen sich an jugendkulturell-geprägten Aktionen wie Flashmobs. Ge-

ringe Unterschiede gibt es auch bei der Dauer und Häufigkeit der Netznutzung und den verschie-

denen Netzaktivitäten. Diese fallen aber im Vergleich zu Geschlecht und Bildung und in gewis-

sem Maße auch zum Alter kaum ins Gewicht. 

Festzuhalten bleibt also, dass so gut wie alle Jugendlichen das Netz nutzen. Unterschiede erge-

ben sich dementsprechend nur aus der Art der Nutzung und beruhen vor allem auf dem Ge-

schlecht und der Bildung der Befragten. Alle anderen erhobenen sozialstatistischen Merkmale 

haben geringeren Einfluss oder wirken sich nur punktuell aus.  
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5 Freiwilliges Engagement und Internetnutzung Jugendlicher 

Wie gezeigt werden konnte, ist das Internet mit seinen Möglichkeiten der Kommunikation, Infor-

mation und Partizipation fest in den Alltag aller Jugendlichen integriert. Davon ausgehend, dass 

dies auch auf Jugendliche zutrifft, die sich in Vereinen, Verbänden, Initiativen und anderen Orga-

nisationen freiwillig engagieren, stellt sich zunächst die Frage, ob die zunehmende Nutzung des 

neuen „Leitmediums“ (vgl. Schmidt 2010) und die damit verbundene Bindung von Zeitressourcen 
sich negativ auf die Bereitschaft zum Engagement auswirkt. Im Anschluss wird den Fragen nach-

gegangen, welche positiven Effekte eine stärkere Internetnutzung auf das jugendliche Engage-

ment hat, welche Rolle das Netz beim Einstieg in die Organisationen spielt und welche Relevanz 

bzw. welche subjektive Bedeutung es für freiwillig engagierte Jugendliche im Kontext ihrer freiwil-

ligen Tätigkeit hat. Neben der Auswertung der AID:A-Zusatzerhebung Engagement 2.0 wurden 

zu diesem Zweck auch die Daten des Freiwilligensurvey 2009 gesondert ausgewertet.50  

 

Typenbildung 

Zur Klärung der oben formulierten Fragen wurden die befragten Jugendlichen der Altersgruppe 

13 bis 20 Jahre nach dem Grad der Intensität ihrer Partizipation und ihrer Verantwortungsüber-

nahme in den Organisationen gruppiert. Analog zum Freiwilligensurvey wurden drei Typen gebil-

det, wobei der Typ der „nicht Aktiven“ alle Jugendlichen umfasst, welche die Frage der Aktivität in 

Vereinen, Gruppen und Organisationen immer mit „Nein“ beantwortet haben. Zu dieser Gruppe 
zählt etwa ein Viertel aller Befragten. Ein zweiter Typ („Aktive“) wurde aus denen gebildet, die 
diese Frage mindestens einmal mit „Ja“ beantwortet haben, die aber über ihre Vereinsaktivität 

hinaus keine weitere Verantwortung im Sinne eines freiwilligen Engagements übernommen hat-

ten. Dies ist mit ca. 52 Prozent die größte Gruppe. Der für diesen Kontext besonders interessante 

Typ der „Engagierten“ umfasst alle befragten Jugendlichen, die angeben im Rahmen ihrer Aktivi-

tät eine regelmäßige Aufgabe, eine bestimmte Funktion oder ein Amt übernommen zu haben und 

regelmäßig und unbezahlt auszuführen. Diese Gruppe ist mit 22 Prozent aller Befragten kleiner, 

als dies aus der Kenntnis anderer Erhebungen erwartet werden konnte. So geht der Freiwilligen-

survey für das Jahr 2009 von einer Engagementquote bei den 14- bis 19-Jährigen von 36 Pro-

zent aus (vgl. BMFSFJ 2010, S. 156). Dieser Unterschied kann sich zum einen aus den Altersun-

terschieden der beiden Stichproben ergeben, zum anderen wurde mit der Frage nach „einer re-

gelmäßige Aufgabe, einer bestimmten Funktion oder einem Amt“ in der AID:A-Zusatzerhebung 

bewusst eine relativ enge Definition von freiwilligem Engagement gewählt. Diese Entscheidung 

wurde getroffen, um diese Gruppe auf den Kreis der im klassischen Sinne Engagierten einzu-

grenzen.51 Ob darüber hinaus auch externe Effekte, wie die Verkürzung der Schulzeit an Gymna-

                                                   
50 Somit beruhen die in diesem Text genutzten Werte – soweit nicht anders angegeben – auf einer eigenen 

Sekundäranalyse der Daten des Freiwilligensurveys. 
51 Insgesamt betrachtet, variieren die in Befragungen generierten Befunde zum freiwilligen Engagement von 

Jugendlichen immer stark mit der gewählten Fragestellung. Dies hängt mit der Diffusität des Feldes zusam-
men, aufgrund der Jugendliche häufig selbst nicht sagen können, ob es sich bei ihren Aktivitäten um ein frei-
williges Engagement handelt (vgl. Düx et. al 2008; S. 110). Sobald in Befragungen die Formulierungen „Amt“ 
oder „Ehrenamt“ benutzt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechenden Fragen von den Ju-
gendlichen positiv beantwortet werden, die klassisch und in festen Strukturen engagiert sind, aber die Jugend-
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sien auf acht Schuljahre (G8), Einfluss auf das Engagementverhalten haben, kann vermutet, aber 

anhand der vorliegenden Daten nicht nachgewiesen werden. 

Betrachtet man die drei Gruppen nach sozialstatistischen Merkmalen so zeigen sich bedeutsame 

Unterschiede, insbesondere was den angestrebten oder erworbenen Schulabschluss und die 

soziale Schichtung angeht (vgl. Tab. 5.1).  

 
Tabelle 5.1: Engagierte, aktive und nicht aktive Jugendliche nach sozialstatistischen 
Merkmalen (Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren, n=1.062) 

 Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

1 Fehlende Angaben  

 

Es zeigt sich, wie in anderen Studien auch, dass freiwilliges Engagement ein Mittelschichtsphä-

nomen und vor allem vom Faktor Bildung abhängig ist (vgl. BMFSFJ 2010, S. 149ff, auch Düx et 

al. 2008, S. 33ff). Für Jugendliche aus der unteren Schicht sowie für Hauptschüler und Jugendli-

che ohne Schulabschluss ist das organisationsgebundene Engagement und auch die Aktivität in 

Vereinen oder ähnlichen Gruppierungen deutlich seltener eine Freizeitoption, als bei ihren Alters-

genossen mit höherem Bildungsstand. Geschlechtsspezifische Unterschiede fallen nicht so deut-

lich ins Gewicht; auch die Differenzierung nach Gemeindegrößen ergibt kaum Unterschiede. Et-

was deutlicher sind die Alterseffekte. Hier zeigt sich die Gruppe der 15- bis 17-Jährigen Jugendli-

                                                                                                                                                               
lichen sich nicht angesprochen fühlen, die sich eher sporadisch oder projektbezogen engagieren. In der 
AID:A-Zusatzbefragung Engagement 2.0 sollte die Gruppe der Engagierten möglichst stark auf Jugendliche 
im klassischen Engagement eingegrenzt werden. Aus diesem Grund wurde der Begriff „Amt“ benutzt. Andere 
Studien, wie z.B. die Shell-Studie, agieren mit weicheren Begriffen, wie „aktiv“ und erzielen so höhere Ergeb-
nisse. So sind hier 39 Prozent der 12- bis 25-Jährigen in einem der vorgegebenen Engagementbereiche „oft 
aktiv“(vgl. Shell Deutschland Holding 2010, S. 152; vgl. zu dieser Problematik auch van Santen 2005). 

 Engagiert Aktiv Nicht aktiv Insgesamt 

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % 

Geschlecht Männlich 128 22,7 301 53,4 135 23,9 564 100,0 

 
Weiblich 106 21,3 255 51,2 137 27,5 498 100,0 

Alterskohorten 13- bis 14-Jährige 64 20,9 180 58,8 62 20,3 306 100,0 

 
15- bis 17-Jährige 97 25,0 210 54,1 81 20,9 388 100,0 

 
18- bis 20-Jährige 73 19,8 166 45,1 129 35,1 368 100,0 

Schulabschluss1 FH-Reife/Abitur 169 25,2 370 55,1 132 19,7 671 100,0 

 
Mittlerer Abschluss 42 18,4 106 46,5 80 35,1 228 100,0 

 
Keinen/HS-Abschluss 9 14,5 24 38,7 29 46,8 62 100,0 

Soziale Schichtung1 Obere 6% 13 20,6 40 63,5 10 15,9 63 100,0 

 
Obere Mittelschicht 59 30,9 108 56,5 24 12,6 191 100,0 

 
Mittlere Mittelschicht 88 23,5 207 55,2 80 21,3 375 100,0 

 
Untere Mittelschicht 63 19,0 159 48,0 109 32,9 331 100,0 

 
Untere 10% 10 10,1 40 40,4 49 49,5 99 100,0 

Region D-West 209 22,5 491 52,9 228 24,6 928 100,0 

 
D-Ost 25 18,7 65 48,5 44 32,8 134 100,0 

Gemeindegröße <50.000 49 21,8 119 52,9 57 25,3 225 100,0 

 
50.000 – <500.000 105 22,8 236 51,3 119 25,9 460 100,0 

 
≥ 500.000 80 21,2 201 53,3 96 25,5 377 100,0 

Befragte insg. 
 

234 22,0 556 52,4 272 25,6 1.062 100,0 
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chen als besonders engagiert, während der Grad der Aktivität (ohne Engagement) bei den 13- 

bis 14-Jährigen am höchsten ist. Dies bestätigt das Ergebnis anderer Studien (vgl. u.a. Düx et al. 

2008, S. 40ff), nach dem ein erstes Engagement in der Regel im Alter von 13 bis 14 Jahren auf-

genommen wird. Unterscheidet man die Jugendlichen nach ihrer Herkunft aus den westlichen 

bzw. östlichen Bundesländern, so zeigt sich, dass die Bereitschaft, sich zu engagieren oder zu 

aktivieren in den alten Bundesländern immer noch leicht höher ist als in den neuen Ländern.  

Im Folgenden soll anhand der drei Engagement-Typen der Einfluss der Internetnutzung auf die 

Engagementbereitschaft überprüfet werden.  

 

5.1 Einfluss der Internetnutzung auf die Bereitschaft zum freiwilligen Enga-
gement 

Die Frage, welchen Einfluss die nachweislich stark zugenommene Internetnutzung auf die Bereit-

schaft hat, sich freiwillig in Organisationen zu engagieren, ist eingebettet in die gesellschaftstheo-

retisch bedeutsame und medial breit diskutierte Frage, wie das Internet insgesamt das Leben der 

Menschen verändert. Während eher kulturpessimistisch argumentierende Diskutanten vor allem 

Individualisierungstendenzen, den Zerfall von Öffentlichkeit oder auch die Gefährdungspotenziale 

des Netzes für Kinder und Jugendliche in den Vordergrund stellen, betonen kulturoptimistische 

Positionen die Möglichkeiten der Partizipation und der Vergemeinschaftung im und durch das 

Netz, den Zugang zu ungefilterten Informationen oder auch – ganz pragmatisch – die Erleichte-

rung vieler alltäglicher Arbeitsabläufe.  

Für den Bereich des freiwilligen gesellschaftlichen Engagements könnte – so die kulturpessimis-

tisch formulierte Position – eine zunehmende Internetnutzung bedeuten, dass Jugendliche ent-

weder ihre Zeitressourcen häufiger für die Beschäftigung mit dem Netz verwenden, sich eher den 

virtuellen Gemeinschaften der Sozialen Online-Netzwerke zuwenden als den lokalen Organisati-

onen oder aber, dass sie durch das neue Medium so in ihren Persönlichkeitsstrukturen verändert 

werden, dass eine gesellschaftliche Beteiligung ihnen zunehmend schwer fällt. Dieser Hypothese 

nachgehend wurde in der aktuellen Engagementforschung sowie mittels der eigenen AID:A-

Zusatzerhebung nach verifizierenden bzw. falsifizierenden empirischen Belegen gesucht. 

Hier muss vorausgeschickt werden, dass es parallel zur unbestreitbar ansteigenden Internetnut-

zung Jugendlicher keinen bedeutsamen Rückgang des freiwilligen Engagements gegeben hat. 

Während sich nach den Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie der Anteil der internetnutzenden 

14- bis 19-Jährigen von 48,5 Prozent im Jahr 2000 auf 100 Prozent im Jahr 2010 verdoppelt hat 

(Gesamtbevölkerung: 2000: 28,6 Prozent; 2010: 69,4 Prozent) (vgl. Eimeren/Frees 2010, S. 336), 

kann von einer entsprechenden Abnahme der Bereitschaft zum freiwilligen Engagement nicht die 

Rede sein. So stellt der Freiwilligensurvey in seinen drei Wellen nur einen leichten Rückgang des 

Engagements der 14- bis 19-Jährigen fest. Nach dessen Ergebnissen waren 1999 38 Prozent 

dieser Altersgruppe freiwillig engagiert, 2004 37 Prozent und im Jahr 2009 36 Prozent. Der 

Rückgang um insgesamt zwei Prozentpunkte im Verlauf von zehn Jahren kann nicht als erheblich 

bezeichnet werden und entspricht in keinster Weise der Bedeutungszunahme des Internets in 

diesem Zeitraum. Auch die Befunde der jüngsten Shell-Studie gehen in die gleiche Richtung. Hier 
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werden die Jugendlichen (12 bis 25 Jahre) nach den bedeutsamsten Freizeitbeschäftigungen im 

Verlauf einer Woche gefragt und auch hier wird eine bedeutsame Zunahme der Freizeitbeschäf-

tigung „im Internet surfen“ von 26 Prozent im Jahr 2002 auf 59 Prozent im Jahr 2010 festgestellt. 

Allerdings nimmt die Bedeutung der Freizeitbeschäftigung „sich im Projekt engagieren“ in diesem 
Zeitraum sogar zu (2002: 5 Prozent; 2010: 7 Prozent) (vgl. Shell Deutschland Holding 2010, S. 

96). Auch wenn beide Ergebnisse sich aufgrund der unterschiedlichen Fragestellungen und der 

verschiedenen Untersuchungspopulationen nicht direkt vergleichen lassen, ist doch ein gemein-

samer Trend zu erkennen, nachdem nicht von einem Zusammenhang zwischen zunehmender 

Internetnutzung und Engagementverhalten auszugehen ist.52 

Um diese eher generellen Aussagen zu überprüfen, wurden in einem nächsten Schritt die Daten 

des Freiwilligensurvey, insbesondere zu den Freizeitaktivitäten, vertiefend ausgewertet. Auch 

nach der Auswertung dieser Daten (eigene Berechnungen) lassen sich keine großen Unterschie-

de im Medien- und Freizeitverhalten der drei Engagement-Typen feststellen. Engagierte Jugend-

liche zwischen 14 und 19 Jahren beschäftigen sich nur unwesentlich seltener mit elektronischen 

Medien als die nicht engagierten oder aktiven Jugendlichen, bedeutsamer sind die Unterschiede 

beim „Fernsehen, Radio hören“ oder auch im kulturellen Bereich oder im Sport (vgl. Abb. 5.1). 

 

Abbildung 5.1: Freizeitaktivitäten von Jugendlichen 
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren (n=1.507, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen) 
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52 Auch der Blick auf eine andere Form gesellschaftlicher Beteiligung, der politischen Partizipation, zeigt, dass 

das Interesse an Politik sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert hat (vgl. Rucht 2010). Für Ju-
gendliche stellen die Autoren der Shell-Studie sogar ein steigendes politisches Interesse fest (vgl. Shell 
Deutschland Holding 2010, S. 133) Auch die AID:A Daten zeigen, dass das Interesse Jugendlicher an Partizi-
pation und Politik nicht zurückgegangen ist. 
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Vergleicht man die Gruppe der Jugendlichen, die sich vor allem „mit elektronischen Medien be-

schäftigen“,53 mit der Gruppe, für die elektronische Medien eine nicht so bedeutsame Rolle spie-

len, dann zeigt sich, dass die stark medieninteressierten Jugendlichen genau so oft „für eine gute 
Sache, für ein Projekt freiwillig einsetzen“, als die Vergleichsgruppe (vgl. Abb. 5.2). Auch hier 
lässt sich also kein negativer Zusammenhang zwischen Medienaffinität und Engagement-

bereitschaft erkennen. In allen anderen Freizeitbereichen zeigen sich die stark mit elektronischen 

Medien beschäftigten Jugendlichen sogar aktiver, als diejenigen ohne starke Nutzung elektroni-

scher Medien. 

 

Abbildung 5.2: Freizeitaktivitäten von Jugendlichen, die sich mit elektronischen Medien 
beschäftigen 
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Intensität und der Dauer der Internetnutzung 

In der AID:A-Zusatzerhebung Engagement 2.0 wurden die Jugendlichen auch nach der Intensität 

und der Dauer ihrer Internetnutzung gefragt. Hier zeigt sich, dass sich der Anteil der Jugendli-

chen, die angeben, „ständig“54 das Internet zu nutzen, sich bei allen drei Typen nicht wesentlich 

unterscheidet. In der Gruppe der „Oft“-Nutzer finden sich 53 Prozent der Engagierten und 53 Pro-

                                                   
53 In diese Gruppe wurden Jugendliche (14 bis 19 Jahre) aufgenommen, die bei der Frage des Freiwilligensur-

veys „Wenn Sie einmal an Ihre Freizeit denken, über die Sie in einer normalen Woche verfügen: Wofür nutzen 
Sie diese Freizeit vor allem?“ und das Item „sich mit elektronischen Medien beschäftigen (Internet, Playstat i-
on, Computerspiele, iPOD, Handy usw.)“ nennen. Die Vergleichsgruppe wurde aus den Jugendlichen gebil-
det, die dieses Item nicht nennen. 

54 Mit dem Item „ständig“ soll eine Nutzergruppe beschrieben werden, welche den Zugriff zum Internet prinz ipiell 
durchgehend aufrecht erhält („always on“). Dies bedeutet nicht, dass auch ständig Aktivitäten im Internet statt-
finden. Medienstudien haben gezeigt, dass insbesondere in der untersuchten Altersgruppe Parallelnutzung 
(z.B. Internet plus Fernsehen/Musikhören/Lesen) nicht ungewöhnlich ist (vgl. RTL DISNEY Fernsehen 2008, 
S. 13ff) Außerdem dienen vielen Jugendlichen Chatseiten oder ähnliche Angebote als ständiges Kommunika-
tionsmittel mit Gleichaltrigen (vgl. Schorb et al. 2008, S.13 ff).  
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zent der Aktiven, aber nur 44 Prozent der nicht aktiven Jugendlichen. 14 Prozent dieses Typs 

nutzt das Internet „selten bis nie“; was nur für 8 Prozent der Engagierten und 7 Prozent der Akti-
ven zutrifft. Interessant an dieser Ergebnissen scheint, dass der Typ der nicht Aktiven sowohl Ju-

gendliche mit der intensivsten als auch mit der geringsten Internetnutzung umfasst (vgl. Abb. 

5.3).  

 

Abbildung 5.3: Häufigkeit der Internetnutzung von engagierten, aktiven und nicht aktiven 
Jugendlichen 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.062, Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Ein differenzierterer Blick auf die Nutzungsdauer zeigt, dass insbesondere die männlichen nicht 

aktiven Jugendlichen häufiger vier Stunden und länger das Internet nutzen, als andere Gruppen. 

Auch im Vergleich zu den weiblichen nicht Aktiven ist ihr Anteil fast doppelt so hoch. Hier kann 

vermutet werden, dass es sich dabei um eine Gruppe mit starker Affinität zu Online- und Compu-

terspielen handelt, welche in der Regel einen hohen Zeitaufwand erfordern. Diese Vermutung 

wird auch durch ein weiteres Ergebnis gestärkt, nachdem der Anteil der männlichen nicht Aktiven 

mit starker Internetnutzung fast doppelt so hoch ist, wie der der weiblichen nicht Aktiven (vgl. 

Abb. 5.4). Aufgrund der geringen Fallzahlen (nicht aktive männliche Jugendliche mit Internetnut-

zung von vier Stunden und länger: n=35) erscheinen hier weitere sozialtstatistische Analysen 

wenig sinnvoll. Es darf aber vermutet werden, dass es sich hier um eine Gruppe handelt, welche 

in der aktuellen Shell-Studie als „Gamer“ bezeichnet werden (vgl. Shell Deutschland Holding 

2010, S. 105ff) und deren Freizeitinteresse stark um das selbstbezogene Spiel kreist. Ob diese 

Personengruppe, die aufgrund ihres teilweise extremen Spielverhaltens häufig in den Fokus an-

derer medienpädagogischer Fachdebatten gerät (vgl. u.a. Rehbein/Kleimann/Mößle 2009) über-

haupt für eine Aktivität oder ein freiwilliges Engagement in einer Organisation zu gewinnen ist, 

erscheint fraglich. 
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Abbildung 5.4: Durchschnittliche, geschlechtsspezifische Internetnutzung von engagierten, 
aktiven und nicht aktiven Jugendlichen am Tag 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.062, Angaben in Prozent) 

38

51

35

34

27

14

53

68

35

25

12

6

48

71

37

24

16

6

männlich

weiblich

männlich

weiblich

männlich

weiblich

b
is

 u
n

te
r 

2
 S

tu
n

d
e

n
b

is
 u

n
te

r 
4

 S
tu

n
d

e
n

4
 S

tu
n

d
e

n
 u

n
d

 lä
n

ge
r

engagiert

aktiv

nicht aktiv

 
Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Art der Internetnutzung 

Auch in der Art ihrer Internetnutzung unterscheiden sich die drei Engagement-Typen kaum. So 

werden alle Netzangebote mit Informations- und Unterhaltungscharakter – mit Ausnahme des 

Abrufens von Nachrichten und Informationen – von den nicht aktiven Jugendlichen leicht häufiger 

angenommen. Dies betrifft insbesondere das Downloaden von Musik, Filmen oder Spielen oder 

auch das Stöbern auf Verkaufsplattformen, wo sich besonders Unterschiede zu den Engagierten 

ergeben. Dass die engagierten Jugendlichen eher auf Nachrichten und andere Informationen im 

Netz zurückgreifen, dürfte in ihrem allgemeinen stärkeren politischen Interesse begründet liegen 

(vgl. Abb. 5.5).  
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Abbildung 5.5: Häufigkeit der Nutzung von Informations- und Unterhaltungsangeboten von 
engagierten, aktiven und nicht aktiven Jugendlichen (nur oft) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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Betrachtet man die internetgestützte Kommunikation der Jugendlichen im Vergleich der drei En-

gagement-Typen, dann lässt sich auch hier nur ein bemerkenswerter Unterschied feststellen: 

Engagierte kommunizieren häufiger durch E-Mails als die anderen beiden Gruppen. Hier zeigt 

sich aber, dass dies nicht mit dem Engagement zusammenhängt, sondern mit Einflüssen des 

Faktors „Bildung“. So kommunizieren 50 Prozent der Jugendlichen die über die Fachhochschul-

reife oder das Abitur verfügen oder dieses anstreben über E-Mails, 41 Prozent mit vorhandenen 

oder angestrebten mittlerem Abschluss und 34 Prozent der Jugendlichen, die keinen Abschluss 

haben oder über den Hauptschulabschluss verfügen bzw. diesen anstreben. E-Mails haben in 

der Regel einen größeren Textumfang und sind ausgefeilter formuliert als die kurzen Texteinträge 

in Chats, Foren oder ähnlichen Kommunikationsmöglichkeiten, so dass Jugendliche mit höheren 

Bildungsabschlüssen eher dazu neigen, diese Kommunikationsform zu nutzen (vgl. Abb. 5.6). 
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Abbildung 5.6: Häufiger Austausch im Internet von engagierten, aktiven und nicht aktiven 
Jugendlichen 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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Wirft man einen Blick auf Internetaktivitäten, die im Sinne des Web 2.0 eher in Richtung Beteili-

gung und Eigenproduktion gehen, so zeigt sich zunächst einmal die hohe Attraktivität der sozia-

len Netzwerke. 90 Prozent aller Befragten haben einen entsprechenden Account bei Netzwerken 

wie SchülerVZ, Youtube, MySpace, Facebook oder auf ähnlichen Plattformen. Einen bemer-

kenswerten Unterschied zwischen den drei Engagement-Typen gibt es hier nicht.55 Allerdings 

stellt die Pflege eines Accounts in einem Sozialen Netzwerk eine sehr niedrigschwellige Form der 

Beteiligung dar. Viele Accounts werden von den Jugendlichen zwar angelegt, aber nur selten re-

gelmäßig gepflegt und mit eigenen Beiträgen versorgt. Arbeitsaufwendiger ist die Erstellung und 

Pflege einer eigenen Homepage oder eines Blogs. Diese Form der Beteiligung am Internet wäh-

len weitaus weniger Jugendliche. Insbesondere bei der Pflege einer eigenen Homepage zeigen 

sich die Engagierten aktiver als die anderen beiden Gruppen (vgl. Abb. 5.7). Auch hier dürften 

Bildungseffekte wirksam werden. 

                                                   
55 Dass die Mitgliedschaft in virtuellen Gemeinschaften sich nicht negativ auf das gesellschaftliche Engagement 

auswirkt, wurde bereits 2002 in einer Studie zu Internet-Rollenspielern (MUDs) belegt (vgl. Utz/Jonas 2002). 
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Abbildung 5.7: Eigene Aktivitäten im Internet von engagierten, aktiven und nicht aktiven 
Jugendlichen 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.049, Angaben in Prozent) 
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Einstellungen zum Internet 

Ein weiterer Versuch, Unterschiede zwischen den drei Engagement-Typen hinsichtlich ihres Um-

gangs mit dem Internet festzustellen, wurde unternommen, indem die Jugendlichen zu subjekti-

ven Einstellungen zum Internet befragt wurden. Zu insgesamt 19 vorgegebenen Statements, von 

denen sich 12 positiv auf die Möglichkeiten des Internets beziehen (vgl. Abb. 5.8) und 7 weitere 

dessen mögliche Nachteile und Gefahren thematisieren (vgl. Abb. 5.9), wurden die Jugendlichen 

mit einer sechsstufigen Skala befragt.56 

Auch hier zeigen sich nur relativ geringe Unterschiede. So fällt die Meinung zu den beiden am 

stärksten positiv beurteilten Items „Das Internet ist gut zur Kommunikation mit Freunden und Be-

kannten geeignet“ und „Das Internet bietet Möglichkeiten, selbst kreativ zu sein“ bei allen drei 
Gruppen nahezu gleichermaßen positiv aus. Die größten Abweichungen im Bereich der State-

ments, die sich positiv auf das Internet beziehen, gibt es bei den Einstellungen zu den Items „Im 
Internet findet man neue Freunde“ und „Im Internet kann man sich besser über politische und 
gesellschaftliche Fragen informieren als im Fernsehen, im Radio oder in der Tageszeitung“. Die-

se werden jeweils von den nicht aktiven Jugendlichen mit größerer Zustimmung bedacht. Hier 

könnte ein Effekt wirksam werden, der mit der geringeren sozialen Eingebundenheit der nicht 

Aktiven in Freundeskreise57 und ihrem geringeren Interesse an politischen Fragen zusammen-

hängt. Zu vermuten ist, dass Jugendliche mit geringerer Kenntnis der Wirkungen des Internets in 

diesen Bereichen dazu neigen, dessen Möglichkeiten zu überschätzen. Interessant erscheint 

auch, dass immerhin ein Viertel aller Engagierten dem Statement „Das Engagement im Internet 

                                                   
56 Die entsprechende Frage lautet: „Über das Internet gibt es ja verschiedene Meinungen. Ich nenne Dir/Ihnen 

jetzt ein paar Aussagen und Du sagst/Sie sagen mir bitte jeweils, inwieweit Du/Sie dieser zu-
stimmst/zustimmen. Bitte antworte /antworten Sie dabei mit einem Wert zwischen 1=stimme voll und ganz zu 
und 6=stimme überhaupt nicht zu. Mit den Werten dazwischen kannst Du/können Sie Ihre Meinung abstufen“. 

57 So gibt etwa die Hälfte der Engagierten und ca. 40 Prozent der Nicht-Aktiven Prozent an, 11 oder mehr 
Freunde zu haben.  
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wird auf Dauer viele andere Formen des Engagements ablösen“ zustimmt, wobei die Zustim-

mung bei den anderen beiden Typen sogar noch größer ist. 

 
Abbildung 5.8: Positive Einstellungen von engagierten, aktiven und nicht aktiven Jugendlichen 
zum Internet (nur Zustimmung) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.062, Angaben in Prozent) 
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Auch die Einstellungen zu Statements, die sich eher kritisch oder negativ auf das Internet bezie-

hen, unterscheiden sich zwischen den drei Gruppen nur marginal. So halten nur sehr wenige 

Jugendliche das Internet für „überhaupt nicht nützlich“. Nicht ganz die Hälfte aller Befragten 
fürchtet die Unsicherheiten, die mit einer Internetnutzung verbunden sein können. Statements, 

die sich auf die Bindung von Zeit oder auf den ablenkenden Charakter des Netzes beziehen, 
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werden von nicht Aktiven leicht häufiger zustimmend bewertet, als von den anderen beiden 

Gruppen. Deutlichere Unterschiede gibt es bei Fragestellungen, die sich auf die Kosten und die 

technische Handhabbarkeit des Netzes beziehen. Hier kann aber davon ausgegangen werden, 

dass hier nicht Engagement oder Aktivität die maßgeblichen Indikatoren sind, sondern Bildung 

und soziale Schichtung. So halten beispielsweise 13 Prozent der Jugendlichen ohne Schulab-

schluss oder mit erworbenen oder angestrebten Hauptschulabschluss das Internet für zu kompli-

ziert und unübersichtlich (Fachhochschulreife/Abitur: 7 Prozent; Mittlerer Abschluss: 9 Prozent) 

und 16 Prozent dieser Gruppe (Fachhochschulreife/Abitur: 8 Prozent; Mittlerer Abschluss: 10 

Prozent) halten es für zu teuer. 

 
Abbildung 5.9: Kritische Einstellungen von engagierten, aktiven und nicht aktiven 
Jugendlichen zum Internet (nur Zustimmung) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=1.062, Angaben in Prozent) 
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Daten in falsche Hände geraten

engagiert

aktiv

nicht aktiv

 
** p<0,01 

* p<0,05 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entscheidung Jugendlicher für oder gegen ein 

freiwilliges Engagement nicht von der Intensität der Internetnutzung, ihrer Dauer, ihrer Art oder 

den Einstellungen zum Internet abhängig. Auch wenn es in einzelnen Bereichen und zu einzel-

nen Fragestellungen Unterschiede zwischen den drei konstruierten Engagement-Typen gibt, 

dürften diese eher auf anderen Indikatoren mit maßgeblichen Einfluss auf die Engagementbereit-

schaft, wie Bildung und Schichtzugehörigkeit, basieren. Von einem Verdrängungs-, Verlage-
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rungs- oder Substitutionseffekt zugunsten einer stärkeren Internetnutzung und zulasten des frei-

willigen Engagements kann also zunächst nicht ausgegangen werden. 

Auch wenn diese Ergebnisse nach Auswertung der vorliegenden Daten eindeutig erscheinen, 

muss kritisch eingewandt werden, dass sie zwar klare Aussagen zur Engagementbereitschaft 

Jugendlicher und zur rein quantitativen Beteiligung zulassen, nicht aber zu qualitativen Aspekten 

des Engagements. Beispielsweise kann die Frage, welche Auswirkungen die permanente Über-

flutung mit medialen Reizen auf das Kommunikationsverhalten (vgl. Institut für Demoskopie 

Allensbach 2007), die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung anderer oder auch den Wissenser-

werb und die kognitiven Fähigkeiten insgesamt haben (vgl. Ballstaedt 2004) anhand der erhobe-

nen Daten nicht beantwortet werden. Ob die digitalen Medien und vor allem das Internet und 

deren Einflüsse auf Psyche und Kognition der Jugendlichen sich auch auf die Qualität ihrer frei-

willigen Arbeit auswirken, bleibt zunächst unbeantwortet und müsste Inhalt komplexerer Studien 

sein. 

 

5.2 Internetnutzung im freiwilligen Engagement 

Nachdem, nach Auswertung der verfügbaren Daten, Negativeffekte des Internets auf die jugend-

liche Engagementbereitschaft zumindest in quantitativer Sicht ausgeschlossen werden können, 

stellt sich Frage, welche Rolle das Internet im Engagement spielt, bzw. wie freiwillig engagierte 

Jugendliche das Netz für den Einstieg in die Organisationen oder eine freiwillige Tätigkeit sowie 

zur Bewältigung der sich dort stellenden Aufgaben nutzen. Hierzu wurden eine Reihe von Fragen 

in die AID:A-Zusatzerhebung Engagement 2.0 aufgenommen, die sich speziell an engagierte 

Jugendliche richten und dementsprechend auch nur in Bezug auf diesen Typ ausgewertet wer-

den. Ergänzend werden Ergebnisse aus dem Freiwilligensurvey hinzugezogen. 

 

Einstieg in die Organisationen 

Beim Einstieg in eine Organisation scheint das Internet für Jugendliche eine eher geringe Rolle 

zu spielen. Nur insgesamt 10 Prozent der Befragten der AID:A-Zusatzerhebung hat das Netz 

genutzt, um eine geeignete Organisation zu finden, bzw. sich über diese zu informieren. Dabei 

hat der überwiegende Teil dieser Gruppe zunächst mit Hilfe einer Suchmaschine nach einer pas-

senden Möglichkeit der Aktivität oder des Engagements gesucht, um sich dann auf der Home-

page der ausgewählten Organisation ausführlicher zu informieren. Immerhin jede/r Vierte dieser 

Gruppe nutzt zur Information über die Tätigkeitsbereiche entsprechende Angebote und Gruppen 

in den Sozialen Online-Netzwerken. Die netzgestützen Informationsangebote von Freiwilligen-

agenturen und -börsen sind für Jugendliche in diesem Zusammenhang von geringerer Bedeu-

tung.  

Die Untersuchung zeigt auch, dass das Internet nur selten für den Einstieg in Organisationen mit 

starkem lokalen Bezug gebraucht wird, während es für eher überregional agierende Organisatio-

nen aus den Bereichen „Politik, Menschenrechte“ und „Umweltschutz“ von größerer Bedeutung 
ist. So hat beispielsweise nur bei 9 Prozent der in Sportvereinen aktiven Jugendlichen das Inter-

net eine Rolle beim Eintritt gespielt, aber bei 30 Prozent der im politischen Bereich aktiven (vgl. 
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Abb. 5.10). Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Zahl der in den Sportvereinen aktiven 

Jugendlichen (n=575) bedeutend höher ist, als die der politisch engagierten (n=46). 

 
Abbildung 5.10: Rolle des Internets beim Einstieg in einen Verein, eine Gruppe oder 
Organisation in den verschiedenen Aktivitätsbereichen 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=790, Angaben in Prozent) 

30

23

15

13

11

9

9

4

Initiative im Bereich Politik, Menschenrechte o.Ä.

Umweltschutzgruppe oder -organisation

Sonstiges

Gesangsverein, Musikverein, Theatergruppe

Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, 

DLRG

Kirchliche oder religiöse Gruppe

Sportverein

Heimat-, Bürger- oder Schützenverein

 
Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Jugendliche aus der unteren und mittleren Bildungsgruppe benutzen das Netz eher selten zur 

Recherche nach geeigneten Aktivitäten, während Jugendliche der höheren Bildungsgruppe stär-

ker von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind 

hier dagegen nur marginal. 

Wen mit den Ergebnissen des aktuellen Freiwilligensurvey davon ausgegangen werden kann, 

dass 16 Prozent der 14- bis 19-Jährigen „bestimmt“ und weitere 32 Prozent „eventuell“ zu einem 
freiwilligen Engagement bereit sind (vgl. BMFSFJ 2010, S. 151) und in der gleichen Studie 55 

Prozent aller Befragten sich „bessere Information und Beratung über Möglichkeiten des freiwilli-
gen Engagements“ wünschen (vgl. ebd. S. 291), kann dies als Hinweis darauf gewertet werden, 
dass die Möglichkeiten des Internets zur Einstiegsinformation für das freiwillige Engagement 

noch nicht ausgeschöpft sind. 

Im Freiwilligensurvey wurden alle Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung zwar noch nicht 

engagiert waren, aber Interesse zeigten gefragt: „Würden Sie das Internet nutzen, um sich über 

Möglichkeiten zum Engagement zu erkundigen?“ Hier antworteten 9 Prozent der „bestimmt“ oder 
„eventuell“ zum Engagement bereiten Jugendlichen (14 bis 19 Jahre) „ja, habe ich bereits getan“ 
und 78 Prozent „ja, würde ich tun“. Dies zeigt – auch im Vergleich zu den anderen Altersgruppen 

– eine hohe Bereitschaft, sich gegebenenfalls im Internet auf die Suche nach Möglichkeiten frei-

willigen Engagements zu machen. Dabei sind die jungen Frauen, von denen nur 10 Prozent kei-

ne Internetnutzug in Betracht ziehen, sogar etwas eher zur Engagementsuche im Internet bereit, 
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als die jungen Männer, von denen 15 Prozent angeben „nein, würde ich nicht tun“ (vgl. Abb. 

5.11). 

 

Abbildung 5.11: Informationsbeschaffung zu Engagementmöglichkeiten von Jugendlichen im 
Internet nach Geschlecht 
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die sich nicht engagieren (n=722, Angaben in Prozent) 

15

76

9
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80

8

nein, würde ich nicht tun

ja, würde ich tun

ja, habe ich bereits getan

weiblich männlich

 
Nicht signifikant 

Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnung 

 

Interessant erscheint, dass sich sowohl in der AID:A-Zusatzerhebung als auch im Freiwilligensur-

vey jeweils ca. 10 Prozent der Befragten schon einmal konkret nach Möglichkeiten zum freiwilli-

gen Engagement im Internet gesucht hat. Auch wenn es sich hier um unterschiedliche Populatio-

nen handelt – 13- bis 20-jährige Engagierte einerseits und 14- bis 19-jährige Engagementbereite 

andererseits – kann vermutet werden, dass es sich hier um einen Kern von wirklich aktiven Inter-

netnutzer/innen handelt. 

Mit Blick auf den Bildungshintergrund ergeben sich nach den Daten des Freiwilligensurveys leich-

te Unterschiede. 13 Prozent der höheren und 7 Prozent der niedrigeren Bildungsgruppe haben 

bereits im Internet nach Möglichkeiten des Engagements gesucht. Nur 10 Prozent der Gymnasi-

asten bzw. der Absolventen mit (Fach-)Hochschulreife würden das Internet für eine solche Suche 

nicht nutzen. Engagementbereite anderer Schulformen oder mit niedrigeren Bildungsabschlüssen 

geben dies zu 17 Prozent an. Die eher vage Antwortmöglichkeit „ja, würde ich tun“, wird von der 
unteren Bildungsgruppe in gleichem Maße gewählt (vgl. Abb. 5.12). 
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Abbildung 5.12: Informationsbeschaffung zu Engagementmöglichkeiten von Jugendlichen im 
Internet nach Bildung 
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die sich nicht engagieren (n=628, Angaben in Prozent) 
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77
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7

76

17

ja, habe ich bereits getan

ja, würde ich tun

nein, würde ich nicht tun

Gymnasium und Absolventen mit Hochschulreife

andere Schulformen und Absolventen ohne Hochschulreife

 
** Alle Items, p<0,01 

Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnung 

 

Allerdings zeigt die geringe Zahl derjenigen, die sich laut Freiwilligensurvey tatsächlich schon 

einmal im Netz über Freiwilligenarbeit informiert haben (129 Jugendliche) auch, dass das Internet 

kein Hauptzugang zur freiwilligen Tätigkeit ist. Dies entspricht den Erkenntnissen der Freiwilligen-

forschung, nach denen Jugendliche den Zugang zu den entsprechenden Organisationen immer 

noch in erster Linie über Freunde oder auch die Familie finden (vgl. Düx et al. 2008, S. 77ff). Mit 

der zunehmenden Bedeutung von virtuellen Freundschaftsnetzwerken und im Netz ausgelösten 

Aktivitäten, können sich allerdings zukünftig auch hier Veränderungen ergeben. Insbesondere für 

Jugendliche wird die Präsenz der Organisationen im Netz und vor allem in den Sozialen Online-

Netzwerken von zunehmender Bedeutung sein. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammen-

hang auch, dass Organisationen mit freiwilliger Tätigkeit von hoher Verbindlichkeit, wie z.B. das 

Freiwillige Soziale Jahr in der Kultur, ihre entsprechenden Bewerbungsverfahren mittlerweile on-

line durchführen (vgl. BKJ 2009, S. 57). 

 

Internetnutzung im Engagement 

Mit den Daten des Freiwilligensurveys kann nachgewiesen werden, dass die Bedeutung des In-

ternets in allen Engagementbereichen zugenommen hat. Betrachtet man die Internetnutzung im 

freiwilligen Engagement über alle Altersgruppen hinweg und im Vergleich der Jahre 2004 und 

2009, dann zeigt sich, dass diese Bedeutungszunahme in einigen Bereichen beträchtlich ist. Be-

merkenswert erscheint, dass die Internetnutzung in diesem Zeitraum auch in Bereichen mit zuvor 

eher geringer Nutzung (z.B. „sozialer Bereich“, „Kirche und Religion“) zugenommen hat und sich 
an die anderen Bereiche im Zeitverlauf angleicht. So nahm beispielsweise die Internetnutzung im 

kirchlichen und religiösen Bereich von 2004 bis 2009 um 26 Prozentpunkte zu (2004: 29 Prozent; 

2009: 55 Prozent). Im sozialen Bereich hatten 2004 29 Prozent der Befragten aller Altersgruppen 

das Internet für ihr Engagement benutzt; 2009 waren es bereits 60 Prozent. Auch im Bereich der 

Jugend- und Bildungsarbeit, in dem das Internet bereits 2004 von 65 Prozent der dort engagier-

ten Personen benutzt wurde, ist diese Quote weiter auf 79 Prozent gestiegen (vgl. Abb. 5.13, 

auch Gensicke/Picot/Geiss 2005, S.130).  
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Abbildung 5.13: Internetnutzung in den Engagementbereichen (2009 und 2004) 
Gesamte Bevölkerung, nur Engagierte (2009: n=7.174, 2004: n=5.142; Angaben in Prozent) 
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Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnung 

 

Da, wie oben gezeigt werden konnte, Jugendliche, die sich entschlossen haben, ein freiwilliges 

Engagement aufzunehmen, sich in ihrer Internetnutzung nicht wesentlich von anderen Jugendli-

chen unterscheiden, kann davon ausgegangen werden, dass das Internet auch bei der Ausfüh-

rung ihrer freiwilligen Tätigkeiten eine Rolle spielt. So nutzen von den 234 jugendlichen Engagier-

ten (13 bis 20 Jahre) aus der Stichprobe der AID:A-Zusatzerhebung insgesamt 173 (74 Prozent) 

das Internet oft oder selten für Tätigkeiten, die im Rahmen ihres Engagements anfallen. Bemer-

kenswerte geschlechts- oder bildungsbezogene Unterschiede sind hier nach den Daten dieser 

Erhebung nicht festzustellen.  

Nach den Ergebnissen des Freiwilligensurveys nutzten im Jahr 2009 65 Prozent aller engagier-

ten jungen Männer und 52 Prozent aller engagierten jungen Frauen (14 bis 19 Jahre) das Inter-

net für ihr freiwilliges Engagement. Durchschnittlich sind dies 59 Prozent aller engagierten Ju-

gendlichen zwischen 14 und 19 Jahren. Gegenüber der vorherigen Welle des Freiwilligensurvey 

(2004) bedeutet dies eine deutliche Steigerung. Fünf Jahre zuvor hatten nur 43 Prozent dieser 

Altersgruppe das Netz für ihre freiwilligen Aktivitäten genutzt (vgl. BMFSFJ 2010, S. 243).  

Zu erkennen ist nach diesen Daten auch ein bildungsbedingter Unterschied: 64 Prozent aller 

Jugendlichen, die ein Gymnasium besuchen oder bereits über die (Fach-)Hochschulreife verfü-

gen, nutzen das Netz für ihre Aktivitäten im Rahmen eines freiwilligen Engagements. In der 
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Gruppe der Jugendlichen, die kein Gymnasium besuchen oder Absolventen mit niedrigeren Ab-

schlüssen sind, nutzen es 51 Prozent.  

Ein Migrationshintergrund der Eltern hat zwar einen Einfluss auf die allgemeine Bereitschaft Ju-

gendlicher zum Engagement (40 Prozent der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund engagie-

ren sich, aber nur 25 Prozent der Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund der Eltern), aber 

kaum auf die Nutzung des Internets für ein Engagement: Junge Engagierte, von denen mindes-

tens ein Elternteil einen Migrationshintergrund hat, nutzen zu 58 Prozent das Netz für ihre Aktivi-

täten; die anderen jungen Engagierten zu 59 Prozent.  

Einen ebenfalls nur leichten Einfluss scheint die finanzielle Situation der Befragten zu haben: 

Jugendliche, welche ihre finanzielle Situation als gut oder sehr gut bezeichnen, nutzen das Netz 

zu 60 Prozent; Jugendliche in einer befriedigenden Finanzsituation nutzen es zu 59 Prozent und 

Jugendliche in einer schlechten Finanzsituation zu 58 Prozent. Auch hier sind die Unterschiede 

zu gering, um von einem Digital Divide, im Sinne einer Ausgrenzung aufgrund der finanziellen 

Möglichkeiten, sprechen zu können.  

Vergleicht man die Internetnutzung im Rahmen des Engagements der Jugendlichen mit der, an-

derer Altersgruppen, so zeigt sich, dass diese unter der Nutzung anderer Altersgruppen liegt. 

Sogar in der Gruppe der 45- bis 54-Jährigen liegt der prozentuale Anteil der Internetnutzer/innen 

(68 Prozent) höher, als in der Gruppe der 14- bis 19-Jährigen (59 Prozent). Am häufigsten (70 

Prozent) wird das Netz von der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen für ein Engagement genutzt. Erst 

um das sechzigste Lebensjahr herum beginnt die Nutzung nachzulassen58 (vgl. Abb. 5.14).  

Wenn die Gruppe der jungen Engagierten zwischen 14 und 19 Jahren das Internet im Engage-

ment – entgegen ihrer sonstigen Internetnutzung – seltener nutzt als andere Altersgruppen, dürf-

te dies in erster Linie darin begründet liegen, dass mit steigendem Alter eher administrative, or-

ganisatorische und leitende Funktionen in den Organisationen übernommen werden, die ent-

sprechend häufiger einen EDV – oder auch Interneteinsatz erforderlich machen. Die relativen 

geringen Unterschiede zwischen den anderen Altersgruppen (bis zum 54. Lebensjahr) dürften 

darin begründet sein, dass sich die kulturell- und bildungsbedingte Affinität zum Internet in der 

diesen Altersgruppen kaum unterscheidet.  

                                                   
58 Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Ergebnissen des (N)Onliner Atlas 2010, nachdem auch in der Gruppe 

der 50- bis 59-Jährigen der Anteil der Internetnutzer noch bei 71,8 Prozent liegt. Erst in der Altersgruppe der 
über 70-Jährigen geht der Nutzeranteil rapide zurück. (vgl. Initiative D21 2010, S. 14). 
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Abbildung 5.14: Nutzung des Internets im freiwilligen Engagement nach Altersgruppen 
Engagierte (n=7.157, Angaben in Prozent) 
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** Alle Items, p<0,01 

Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnung 

 

Interessant erscheint auch ein weiteres Ergebnis des Freiwilligensurveys: 63 Prozent der Jugend-

lichen zwischen 14 und 19 Jahre, für die das freiwillige Engagement ein sehr wichtiger oder wich-

tiger Teil ihres Lebens ist, geben an, das Internet zu nutzen, aber nur 43 Prozent derjenigen, für 

die das Engagement keine so große Rolle spielt (vgl. Abb. 5.15).  

 

Abbildung 5.15: Bedeutung des Engagements und Nutzung des Internets 
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahre, nur Engagierte (n=542, Angaben in Prozent) 
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 ** Alle Items, p<0,01 

Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnung 

 

Dies drückt sich auch im Zeitaufwand für das Engagement aus. Am häufigsten wird das Internet 

von Jugendlichen eingesetzt, die wöchentlich „6 bis 10 Stunden“ für ihre freiwillige Tätigkeit auf-

wenden. 69 Prozent dieser Jugendlichen setzen das Internet im Rahmen ihrer freiwilligen Tätig-

keit ein. Zeitlich noch stärker eingebundene Jugendliche („11 Std. und mehr“) nutzen es zu 61 
Prozent, aber zeitlich weniger stark engagierte („unter 5 Std.“) nur zu 57 Prozent (vgl. Abb. 5.16). 
Auch hier darf vermutet werden, dass es sich bei den zeitlich stärker involvierten vor allem um 
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junge Engagierte handelt, die neben gruppenbezogenen Aufgaben auch freiwillige Tätigkeiten in 

administrativen, organisatorischen oder leitenden Funktionen ausüben. 

 
Abbildung 5.16: Zeitaufwand für das Engagement und die Internetnutzung 
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahre, nur Engagierte (n=502, Angaben in Prozent) 
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Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnung 

 

Die zeitliche Intensität der Internetnutzung für das Engagement unterscheidet sich zwischen den 

Geschlechtern erheblich. Während insgesamt 14 Prozent der jungen Engagierten das Internet 

„oft“ benutzen, ist dies bei 21 Prozent der jungen Männer, aber nur bei 5 Prozent der jungen 

Frauen der Fall. Die „gelegentliche“ Nutzung unterscheidet sich dagegen nicht. 59 Prozent aller 
jungen Männer und Frauen benutzen des Netz gelegentlich und 27 Prozent „nur in Ausnahmefäl-

len“ (vgl. Abb. 5.17).  

 
Abbildung 5.17: Häufigkeit der Arbeit mit dem Computer oder im Internet für den Verein, eine 
Gruppe oder eine Organisation von männlichen und weiblichen Jugendlichen 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren mit Internetnutzung im Engagement (n=173, Angaben in Pro-
zent) 
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** Alle Items, p<0,01 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 
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Internetnutzung in verschiedenen Organisationen und Tätigkeitsbereichen 

Nach den Ergebnissen des Freiwilligensurveys scheint der organisatorische Rahmen, in dem das 

Engagement stattfindet, keinen bedeutenden Einfluss auf die Entscheidung zur Internetnutzung 

zu haben. So nutzen beispielsweise 63 Prozent der im Verein engagierten Jugendlichen das 

Netz für ihr Engagement, 64 Prozent der jugendlichen Engagierten aus dem kirchlich-religiösen 

Bereich und 61 Prozent der Jugendlichen, die sich in Initiativen, Projekten oder selbstorganisier-

ten Gruppen engagieren.  

Blickt man auf die Ergebnisse der AID:A-Zusatzerhebung, dann zeigt sich folgendes: In allen 

Organisationen liegt der Anteil der Engagierten, die das Internet im Rahmen ihrer Tätigkeit oft 

oder selten benutzen über 70 Prozent. Am geringsten (71 Prozent) ist dieser Anteil bei den Ju-

gendlichen, die sich in Sportvereinen engagieren. Auch wenn das Ergebnis mit Blick auf die ge-

ringen Fallzahlen nicht überbewertet werden darf, so scheint doch bemerkenswert, dass alle Be-

fragten, die sich in politischen Initiativen engagieren das Netz in diesem Zusammenhang nutzen 

(vgl. Abb. 5.18).  

 
Abbildung 5.18: Internetnutzung der Engagierten nach Organisationen 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren mit Internetnutzung im Engagement (n=234, Angaben in Pro-
zent) 
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In der AID:A-Zusatzerhebung wurden die engagierten Jugendlichen auch nach den Hauptinhal-

ten ihrer freiwilligen Tätigkeit gefragt und danach, ob sie zur Ausübung dieser Tätigkeiten das 

Internet benutzen. Hier zeigt sich, wie selbstverständlich und den Anforderungen der jeweiligen 

Tätigkeit entsprechend das Internet als Hilfsmittel eingesetzt wird. Besonders stark ist die Inter-

netnutzung bei den Jugendlichen, die angeben, dass zu ihren Hauptaufgaben die Organisation 

von Treffen oder Veranstaltungen gehört (63 Prozent der Engagierten), die mit „Informations- und 

Öffentlichkeitsarbeit“ (26 Prozent) oder mit „Vorstandstätigkeiten“ (17 Prozent) betraut sind. Na-
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turgemäß spielt das Internet bei „praktischen Tätigkeiten, die geleistet werden müssen“ (66 Pro-

zent aller Engagierten) oder auch bei Hilfeleistungen in Fällen von Unfällen oder Katastrophen 

(12 Prozent) eine geringere Rolle (vgl. Abb. 5.19). 

 
Abbildung 5.19: Hauptinhalte in der Funktion/Aufgabe eines Amtes innerhalb von Vereins-, 
Gruppen- oder Organisationsaktivitäten und Internetnutzung im Engagement (Engagierte 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren, n=234, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen)59 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

                                                   
59 Diese Abbildung ist so zu lesen: 66 Prozent aller engagierten Jugendlichen geben an, „praktische Arbeiten, 

die geleistet werden müssen“ im Rahmen ihres Engagements auszuführen (Mehrfachnennungen möglich). 22 
Prozent aller engagierten Jugendlichen geben an, „praktische Arbeiten, die geleistet werden müssen“ im 
Rahmen ihres Engagements auszuführen und dazu auch das Internet zu benutzen. Die Prozentangaben im 
unteren Balken beziehen sich immer auf alle Engagierte. 
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Blickt man genauer auf die einzelnen Tätigkeitsfelder (vgl. Abb. 5.20), dann ist zu erkennen, dass 

nur wenige Jugendliche mit Aufgaben in der „Informations- und Öffentlichkeitsarbeit“ auf die Un-

terstützung durch das Internet verzichten, während immerhin zwei Drittel der praktisch tätigen 

Jugendlichen ihre Aufgaben ohne die Hilfe des Internets ausführen. Auch wenn aufgrund der 

geringen Fallzahlen in den einzelnen Tätigkeitsbereichen Vergleiche und tiefergehende Interpre-

tationen schwierig sind, ist doch ein eindeutiger Trend zu erkennen: Administrative Tätigkeiten 

und solche mit weniger direkten persönlichen Kontakten können eher mit Hilfe des Netzes ausge-

führt werden, als praktische oder personenzentrierte Tätigkeiten.  

 
Abbildung 5.20: Organisationsaktivitäten und Internetnutzung im Engagement nach einzelnen 
Tätigkeitsbereichen 
Engagierte Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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** p<0,01 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Ähnliche Tendenzen werden auch im Freiwilligensurvey deutlich. So greifen hier beispielsweise 

78 Prozent aller Jugendlichen, die innerhalb ihres freiwilligen Engagements eine „Leitungsfunkti-
on“ innehaben, auf die Unterstützung des Internets zurück, während nur 53 Prozent der Jugend-

liche „ohne Leitungsfunktion“ diese Hilfe in Anspruch nehmen (vgl. Abb. 5.21).  
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Abbildung 5.21: Status im Engagement und Internetnutzung 
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, nur Engagierte (n=540, Angaben in Prozent) 
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47
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** Alle Items, p<0,01 

Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnung  

 

Junge Engagierten, die im Freiwilligensurvey angeben, dass ihre freiwillige Tätigkeit in starkem 

Maße „Organisationstalent“ erfordert, nutzen das Internet im Rahmen ihrer Tätigkeit am häufigs-

ten (81 Prozent). Dies bedeutet, dass nur 19 Prozent der stark in organisatorische Aufgaben ein-

gebundenen Jugendlichen auf die Unterstützung des Internets verzichten. Im Vergleich dazu 

benötigen 42 Prozent der Jugendlichen, die angeben, dass ihre Tätigkeit erfordert, mit Menschen 

gut umgehen können, das Netz nicht. Dass das Internet eine Entlastung, insbesondere für Ju-

gendliche, die sich den Anforderungen des Engagements nicht immer gewachsen fühlen, dar-

stellt, zeigt das folgende Ergebnis des Freiwilligensurveys: 57 Prozent der jungen Engagierten, 

die angeben, den Anforderungen immer gewachsen zu sein, nutzen das Netz. Von denen, die 

sich manchmal überfordert fühlen, nutzen es 71 Prozent.  

 

Nutzung von Internetangeboten 

Wirft man einen Blick darauf, welche konkreten Tätigkeiten im Rahmen freiwilliger Tätigkeit im In-

ternet ausgeführt werden und welche Möglichkeiten und Angebote des Netzes von den jungen 

Engagierten genutzt werden, dann zeigt sich, dass dies in erster Linie Informations- und Kommu-

nikationsangebote sind. Dabei handelt es sich zunächst um die klassische Web 1.0-Dienste und 

Applikationen, um E-Mail Accounts oder Homepages mit informierendem Charakter. Eigene Pro-

duktion, im Sinne einer nutzergenerierten Entwicklung von Inhalten, wird seltener angegeben. 

Etwa 90 Prozent aller Engagierten, die das Internet nutzen, verschicken oder empfangen E-

Mails. Diese schnelle Form der Kommunikation hat sich allgemeingesellschaftlich durchgesetzt 

und erleichtert den Informationsfluss in den Organisationen. So erscheint dieses Ergebnis ge-

nauso wenig überraschend wie das, nach dem etwa 86 Prozent sich im Netz über Themen infor-

mieren, die ihre freiwillige Arbeit berühren. Interessanter erscheint das Ergebnis, nach dem je-

weils über die Hälfte der Befragten schon einmal Nachrichten oder Produkte auf Plattformen ver-

breitet hat, an netzgestützten Diskussionen, die ihre Arbeit betreffen, teilgenommen hat oder sich 

an Internetgruppen auf entsprechenden Plattformen beteiligt. Immerhin 27 Prozent der engagier-

ten Internetnutzer/innen haben sich schon einmal mit der Pflege einer Homepage oder eines 

Blogs beschäftigt (vgl. Abb. 5.22). Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass auf Beteiligung zie-

lende Web 2.0-Aktivitäten zwar noch nicht die Bedeutung reiner Kommunikations- und Informati-
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onsangebote haben, aber zumindest für eine Gruppe der jungen Engagierten zu alltäglichen 

Elementen der freiwilligen Tätigkeit geworden sind.60 

 
Abbildung 5.22: Tätigkeiten im Internet innerhalb eines Engagements in einem Verein, einer 
Gruppe oder einer Organisation  
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren mit Internetnutzung im Engagement (n=173, Angaben in Pro-
zent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Auch hier lässt der Blick auf eine ähnliche Fragestellung im Freiwilligensurvey61 ähnliche Ten-
denzen erkennen. Er zeigt, dass es 37 Prozent der engagierten Jugendlichen sehr wichtig ist, 
„sich Informationen zu beschaffen“. Sehr wichtig ist außerdem für 30 Prozent dieser Gruppe 
„Kontakte, Netzwerke aufzubauen und zu pflegen“, für 20 Prozent „auf Ihre Organisation oder 
Gruppe aufmerksam zu machen, für Ihre Sache werben“, für 25 Prozent „Zum Informationsaus-
tausch, zur Meinungsäußerung“ und für 26 Prozent ist das Internet „Zur Organisation und Ab-
wicklung der laufenden Arbeit“ sehr wichtig (vgl. Abb. 5.23). 

 

                                                   
60 Auch eine Studie der Akademie Bruderhilfe-Pax-Familienfürsorge (vgl. Akademie Bruderhilfe 2010, S. 7ff), die 

sich mit kirchlichen Sinnangebote im Web 2.0, beschäftigt, weist auf die zunehmende Bedeutung der Social 
Networks in diesem Kontext hin. Auch wenn hier nicht die Freiwilligenarbeit im Untersuchungsfokus steht, er-
geben sich aus den Ergebnissen der Studie eine Reihe von Hinweisen bezüglich des Veränderungspotenzials 
des Internets für die sozialen Organisationen. 

61 Hier ist anzumerken, dass die Fragestellung des Freiwilligensurvey noch stark auf die klassischen Internetop-
tionen „Information“ und „Kommunikation“ zielen. Eher dialogisch und partizipativ ausgerichtete Nutzungswe i-
sen, wie sie das Web 2.0 prägen, werden nicht dezidiert erfragt. Dementsprechend können auf der Basis der 
Daten des Freiwilligensurvey hierzu keine Aussagen gemacht werden. 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

95 

 

Abbildung 5.23: Nutzung verschiedener Möglichkeiten des Internets durch junge Engagierte 
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die das Internet im Engagement nutzen (Angaben in Pro-
zent) 
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Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnungen 

 

Dabei gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. Sich Informationen zu beschaffen, ist für 

junge Männer wichtiger als für junge Frauen („sehr wichtig“ und „wichtig“: 83 Prozent gegenüber 
68 Prozent), während der Aufbau und die Pflege von Kontakten und Netzwerken für die jungen 

Frauen wichtiger scheint (vgl. Abb. 5.24). 

 
 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

96 

 

Abbildung 5.24: Nutzung verschiedener Möglichkeiten des Internets nach Geschlecht (wichtig 
oder sehr wichtig)  
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die das Internet im Engagement nutzen (Angaben in Pro-
zent) 
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** p<0,01 
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Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnungen 

 

Differenziert man hier nach Bildungsgruppen, so sind insgesamt gesehen keine großen Unter-

schiede zu erkennen. Die Beschaffung von Informationen aus dem Netz ist den Jugendlichen mit 

höherer Bildung wichtiger, als den jungen Engagierten aus der unteren Bildungsgruppe, während 

für diese wiederum der Austausch von Informationen und Meinungen wichtiger zu sein scheint. 

(vgl. Abb. 5.25). 
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Abbildung 5.25: Nutzung verschiedener Möglichkeiten des Internets nach Bildung (wichtig 
oder sehr wichtig)  
Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die das Internet im Engagement nutzen (Angaben in Pro-
zent) 
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Quelle: Freiwilligensurvey 2009, eigene Berechnungen 

 

Einstellungen der Engagierten zum Internet 

In der AID:A-Zusatzerhebung wurden die Jugendlichen, die das Internet im Rahmen ihres Enga-

gements nutzen, auch nach generellen Einstellungen zum Internet und zu dessen Nützlichkeit 

gefragt.62 Hier zeigt sich, dass die Mehrheit der Befragten davon ausgeht, dass die Nutzung des 

Internets die Arbeit ihrer Organisationen erleichtert. Nur ein sehr geringer Anteil (4 Prozent) äu-

ßert sich bei dieser Fragestellung ablehnend. Immerhin 41 Prozent gehen davon aus, dass das 

Internet neue Personen in die Vereine, Gruppen und anderen Organisationen gebracht hat. Die-

ses Ergebnis deckt sich nicht mit dem oben vorgestellten Ergebnis, nach dem nur etwa 10 Pro-

zent der Befragten selbst den Weg in die Organisationen über das Internet gefunden haben. Al-

lerdings handelt es sich bei den Einstellungsfragen auch eher um den Versuch, subjektive und 

affektive Einstellungen zum Internet abzufragen. So wird zum Beispiel beim Item „Durch das In-

ternet sind neue Leute in den Verein, in die Gruppe bzw. in die Organisation gekommen“ seine 
Bezugsgröße nicht klar. So können die Jugendlichen diesem Statement nicht entnehmen, ob z.B. 

die eigene Jugendgruppe, die Kirchengemeinde, zu der diese Gruppe gehört, oder die Kirche 

allgemein gemeint ist. Außerdem wird nicht zwischen Engagierten und Aktiven differenziert. Die 

Zustimmung bei dieser Frage bezieht sich also weniger auf faktische Eintritte in eine konkrete 

Gruppe, sondern eher auf das angenommene Potenzial des Internets bei der Mitgliederwerbung 

unterstützend zu wirken.  

                                                   
62 Hierzu wurden sechs Einstellungsfragen gestellt, die mit Hilfe einer sechsstufigen Skala (1=stimme voll und 

ganz zu bis 6=stimme überhaupt nicht zu) beantwortet wurden. Die Werte 1 und 2 wurden als „zustimmend“ 
recodiert, die Werte 3 und 4 als „neutral“ und die Werte 5 und 6 als „ablehnend“. 
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Ein Drittel der Befragten stimmt der Aussage „Die meisten Jugendlichen verbringen die meiste 
Zeit im Internet und haben für Aktivitäten im Verein, in der Gruppe bzw. der Organisation keine 

Zeit“ zu. Auch hier deckt sich das subjektive Empfinden nicht mit der zu beobachtenden Realität 
(siehe oben). Es kann vermutet werden, dass sich eine kulturpessimistische Sichtweise, wie sie 

teilweise von den Medien vermittelt wird, auch auf die jungen Engagierten überträgt, insbesonde-

re dann, wenn sie im persönlichen Umfeld Gleichaltrige beobachten, welche die eigene Engage-

mentbereitschaft nicht teilen.  

29 Prozent der Befragten glauben: „Um zukünftig mithalten zu können, muss auch mein Verein, 

meine Gruppe bzw. meine Organisation stärker im Internet präsent sein“ und 28 Prozent „Ohne 
Internet geht heute im Verein, in der Gruppe bzw. der Organisation gar nichts mehr“. Beide Aus-

sagen stoßen aber genau so häufig auf Ablehnung und werden zu 44 Prozent bzw. 40 Prozent 

neutral beantwortet, so dass eine Tendenz in der Meinungsbildung hier nicht zu erkennen ist. 

Dass das Internet eigentlich nur ein „Zeitfresser“ ist glauben allerdings nur 12 Prozent der jungen 
Engagierten. Diese Frage stößt auch am ehesten auf völlige Ablehnung (46 Prozent) (vgl. Abb. 

5.26). 

 
Abbildung 5.26: Aussagen zur Bedeutung des Internets für die Organisationen 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren mit Internetnutzung im Engagement (n=173, Angaben in Pro-
zent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Schaut man mit geschlechtsspezifischem Blick auf die Aussagen der Engagierten zur Bedeutung 

des Internets für die Organisationen, dann ist zu erkennen, dass die jungen Männer das Internet 

in seiner Bedeutung für die Organisationen insgesamt positiver beurteilen, als die jungen Frauen. 

Nur in der Einschätzung der Beteiligung des Netzes bei der Mitgliedergewinnung ist die Zustim-
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mung bei den weiblichen Engagierten leicht höher. Junge Männer stimmen häufiger den Aussa-

gen zu, dass das Internet die Arbeit der Organisationen vereinfacht und dass die Organisationen 

künftig stärker im Netz präsent sein sollten. Bei den Aussagen zu möglichen Negativwirkungen 

des Internets ist die Zustimmung der jungen Frauen höher. So halten 15 Prozent der weiblichen 

Engagierten das Netz für einen „Zeitfresser“ aber nur 9 Prozent der männlichen (vgl. Abb. 5.27). 

 

Abbildung 5.27: Aussagen zur Bedeutung des Internets für die Organisationen nach 
Geschlecht (nur Zustimmung) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren mit Internetnutzung im Engagement (n=173, Angaben in Pro-
zent) 
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Wie nicht anders zu erwarten, ist die Zustimmung zur Internetnutzung dort am größten, wo sie 

eine wichtige Rolle in den alltäglichen Arbeitsabläufen spielt, wie dies zum Beispiel im Bereich 

„Informations- und Öffentlichkeitsarbeit“ der Fall ist (siehe oben). Hier geben sogar 80 Prozent 
der männlichen Engagierten mit Aufgaben in diesem Bereich und 54 Prozent der entsprechenden 

weiblichen Befragten an, dass die Internetnutzung ihre Arbeit vereinfacht.  

Auch Einstellungen zum Internet, die eher allgemeiner Natur sind und sich nicht speziell auf die 

Internetnutzung im Engagement beziehen, sind in der Gruppe der Engagierten durchweg positiv. 

So finden Items wie „Das Internet ist gut zur Kommunikation mit Freunden und Bekannten geeig-

net“ (86 Prozent) oder „Das Internet bietet Möglichkeiten, selbst kreativ zu sein“ (66 Prozent) eine 
hohe Zustimmung. Jeweils 57 Prozent der jungen Engagierten denken, dass man sich mit Hilfe 

des Internets an wichtigen Diskussionen beteiligen kann und dass ohne das Netz etwas Wichti-

ges in unserer Gesellschaft fehlen würde. Eher neutral werden die Möglichkeiten des Internets 
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als Hilfsmittel, um mit anderen zusammen etwas zu erreichen, sich politisch oder gesellschaftlich 

zu engagieren oder auf direkte politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen, betrachtet. 37 

Prozent der Engagierten glauben, dass man sich im Internet besser über politische und gesell-

schaftliche Fragen informieren kann als im Fernsehen, im Radio oder in der Tageszeitung. Nur 

25 Prozent glauben, dass das Internet vom gesellschaftlichen Engagement abhält und nur 10 

Prozent, dass dieses nur zur Entspannung und Ablenkung geeignet ist. Für „überhaupt nicht 

nützlich“ hält nur 1 Prozent der Engagierten das Netz.  

Bei den jungen Engagierten gibt es hinsichtlich ihrer Einstellung zum Internet teilweise beträchtli-

che geschlechtsspezifische Unterschiede. Was oben bereits für alle drei Engagement-Typen 

festgestellt werden konnte, bestätigt sich auch bei Einzelbetrachtung der Engagierten: Junge 

Männer bewerten das Internet insgesamt positiver. So meinen beispielsweise 75 Prozent der 

männlichen Engagierten, aber nur 56 Prozent der weiblichen, das das Internet Möglichkeiten 

bietet, selbst kreativ zu sein. 66 Prozent der jungen Männer glauben, dass man sich mit Hilfe des 

Internets an wichtigen Diskussionen beteiligen kann, während dies nur bei 46 Prozent der jungen 

Frauen der Fall ist (vgl. Abb. 5.28).  
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Abbildung 5.28: Positive Einstellungen von Engagierten zum Internet nach Geschlecht  
Engagierte Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=234, Angaben in Prozent) 
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Entsprechend umgekehrt ist das Antwortverhalten bei den Items, die sich auf mögliche Negativef-

fekte des Netzes beziehen. So meinen doppelt so viel weibliche junge Engagierte, dass das In-

ternet nur zur Entspannung und Ablenkung geeignet ist (Frauen: 14 Prozent; Männer: 7 Prozent) 

und auch die Zustimmung zum Item „Wer viel im Internet unterwegs ist, hat keine Zeit mehr, sich 
für andere Menschen, einen Verein, die Gesellschaft oder die Umwelt einzusetzen“ liegt bei den 
Frauen um 7 Prozentpunkte höher als bei den Männern. Für „überhaupt nicht nützlich“ halten 

allerdings weder die jungen Frauen, noch die jungen Männer das Netz (vgl. Abb. 5.29). 
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Abbildung 5.29: Kritische Einstellungen von Engagierten zum Internet nach Geschlecht  
Engagierte Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (n=234, Angaben in Prozent) 
 

54

29

16

14

8

6

1

40

22

11

7

5

7

1

Das Internet ist viel zu unsicher, man muss Angst 

haben, dass persönliche Daten in falsche Hände 

geraten *

Wer viel im Internet unterwegs ist, hat keine Zeit 

mehr, sich für andere Menschen, einen Verein, die 

Gesellschaft oder die Umwelt einzusetzen

Das Internet kostet nur Zeit und lenkt von anderen 

wichtigeren Dingen ab

Das Internet ist nur zur Entspannung und Ablenkung 

geeignet

Das Internet ist zu kompliziert und zu unübersichtlich

Die Internetnutzung ist zu teuer

Das Internet ist überhaupt nicht nützlich weiblich

männlich
 

* p<0,05 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Bewertung des Internets in seinen verschiedenen 

Anwendungsbereichen dürfte eng mit dessen realer Nutzung im Rahmen des freiwilligen Enga-

gements zusammenhängen (siehe oben). Auch wenn die jungen Frauen die generelle Nützlich-

keit des Netzes nicht in Abrede stellen, spiegelt der Grad der Zustimmung bei den verschiedenen 

Einstellungsfragen auch immer die Intensivität wieder, mit welcher sie es selbst im Rahmen ihrer 

jeweiligen Aufgabenstellungen zur Hilfestellung heranziehen. Hier ist aus anderen Untersuchun-

gen (vgl. u.a. Gensicke/Picot/Geiss 2006, Düx et al. 2008) bekannt, dass junge Frauen eher in 

pädagogischen Feldern als in organisatorisch-administrativen Arbeitsfeldern oder in leitenden 

Funktionen63 tätig sind. 

 

5.3 Zusammenfassung 

Die Auswertungen der Daten des Freiwilligensurveys und der AID:A-Zusatzerhebung Engage-

ment 2.0 haben ergeben, dass die verstärkte Internetnutzung Jugendlicher keinen negativen Ein-

fluss auf ihre Engagementbereitschaft hat. Analog zum Freiwilligensurvey wurden drei Engage-

menttypen gebildet (nicht Aktive, Aktive, Engagierte), deren Freizeitverhalten sich zwar in einigen 

Bereichen unterscheidet, nicht aber in der Nutzung der neuen elektronischen Medien. Dies be-

trifft sowohl die Intensivität und Dauer der Nutzung, als auch die Art der Internetnutzung. Auch in 

                                                   
63 Diese ungleiche Verteilung zeigt sich – trotz geringer Fallzahlen – auch in der AID:A Zusatzerhebung. So sind 

beispielsweise unter den 40 Jugendlichen, die im Rahmen ihres Engagements Vorstandstätigkeiten ausfüh-
ren, 24 junge Männer und 16 junge Frauen. 
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ihren Einstellungen zum Internet unterscheiden sich die drei Typen kaum. Jugendliche mit star-

kem Interesse an den elektronischen Medien engagieren sich zudem nicht seltener freiwillig als 

Altersgleiche mit geringerem Interesse.  

Insgesamt gesehen ist die Engagementbereitschaft von Jugendlichen in den letzten Jahren in nur 

sehr geringem Maße zurückgegangen. Die Bereitschaft, ein freiwilliges Engagement aufzuneh-

men ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, von denen die Herkunft (soziale Schicht, Mig-

rationshintergrund) und damit zusammenhängend der Bildungshintergrund die wichtigsten sind. 

Es lässt sich allerdings eine Gruppe eher männlicher Jugendlicher mit zeitlich sehr intensiver 

Internetnutzung und geringer Engagementbereitschaft identifizieren. Hier darf vermutet werden, 

dass es sich um Jugendliche mit einer hohen Affinität zu Online- und Computerspielen handelt. 

Für den Einstieg in die Organisationen spielt das Internet für Jugendliche bislang nur eine gerin-

ge Rolle. Zwar informieren sich die Jugendlichen im Netz über Themen und Organisationen, den 

direkten Einstieg finden sie aber eher über die Familie und Freunde. Dies betrifft insbesondere 

lokale Organisationen, wie Sportvereine oder auch kirchliche und religiöse Gruppen. Größere 

Bedeutung hat das Netz für überregional operierende Organisationen, vor allem aus den Berei-

chen Politik, Menschenrechte und Umweltschutz. Insgesamt gibt ca. 10 Prozent der Befragten 

an, den Weg in die Organisationen über das Internet gefunden zu haben. Zu erkennen ist aber 

auch, dass die Bedeutung des Internets, und hier besonders der Sozialen Online-Netzwerke, 

auch für den Einstieg in ein freiwilliges Engagement zunehmen wird. 

Jugendliche, die sich engagieren, nutzen das Netz und seine Möglichkeiten der Information, 

Kommunikation und Partizipation im Rahmen ihrer freiwilligen Tätigkeit genau so selbstverständ-

lich wie in ihren anderen Lebensbereichen. Mit den Daten des Freiwilligensurveys kann nachge-

wiesen werden, dass die Bedeutung des Internets in allen Engagementfeldern und bei allen Al-

tersgruppen in den letzten zehn Jahren kontinuierlich zugenommen hat. Etwa drei Viertel aller 

engagierten jungen Leute nutzt den Computer und das Netz zumindest gelegentlich für Tätigkei-

ten und Aufgaben, die im Rahmen des Engagements anfallen, davon geben 14 Prozent an, diese 

sogar „oft“ im Rahmen ihrer Arbeit einzusetzen. Besonders bedeutsam ist das Internet für Ju-

gendliche, die sich im politischen Bereich engagieren. Hier nutzen alle Befragten das Netz, wäh-

rend es in den lokal agierenden Organisationen zwischen 71 Prozent (Sportvereine) und 84 Pro-

zent (Hilfs- und Rettungsdienste) sind. Besonders oft greifen Jugendliche auf die Unterstützung 

des Netzes zurück, die mit organisatorischen Aufgaben befasst sind, Vorstandsfunktionen haben 

oder in der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit tätig sind. Eher mit praktischen Aufgaben be-

treute Jugendliche nutzen das Internet entsprechend seltener. Im Rahmen der freiwilligen Tätig-

keit eingesetzt werden in erster Linie klassische Netz-Dienste der Information und der Kommuni-

kation (Informationsseiten, E-Maildienste, Chats, etc.). Auf Beteiligung zielende Web 2.0-Ange-

bote haben noch nicht deren Bedeutung aber immerhin hat sich schon ca. ein Viertel aller jungen 

Engagierten mit der Pflege einer Homepage oder eines Blogs beschäftigt. Hier gibt es bedeut-

same geschlechtsspezifische Unterschiede. Während für die jungen Männer die Beschaffung von 

Informationen wichtiger ist, ist für die jungen Frauen der Aufbau und die Pflege von Kontakten 

und Netzwerken von größerer Bedeutung.  
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Auch in ihren allgemeinen Einschätzung und Einstellungen zum Internet und zu dessen Rolle im 

freiwilligen Engagement unterscheiden sich die Geschlechter. So wird das Internet zwar von allen 

Engagierten insgesamt positiv gesehen, aber die positive Bewertung fällt bei den männlichen Ju-

gendlichen durchweg stärker aus als bei den weiblichen. So sehen die jungen Männer beispiels-

weise größere Möglichkeiten, im Netz selbst kreativ zu werden, sich dort an wichtigen Diskussio-

nen zu beteiligen oder auch mit anderen zusammen etwas zu erreichen. Einstellungen, die sich 

kritisch auf das Internet beziehen, werden eher von den weiblichen Engagierten geteilt. So fürch-

ten mehr junge Frauen, dass ihre Daten in falsche Hände geraten können, dass das Internet kei-

ne Zeit für gesellschaftliches Engagement mehr lässt und von anderen wichtigen Dingen ablenkt. 

Insgesamt betrachtet entsteht mit dem Internet ein Ermöglichungsraum auch für das freiwillige 

Engagement Jugendlicher in Vereinen, Verbänden, Initiativen und anderen Organisationen, der 

das klassische, personenorientierte Engagement nicht verdrängt, sondern dieses an vielen Stel-

len unterstützt. Insbesondere die neuen Möglichkeiten der Information und Kommunikation wer-

den von den jungen Freiwilligen umfangreich genutzt. Durch das Web 2.0 möglich gewordene 

Eigenaktivitäten im Netz und neue Formen der Partizipation sind ansatzweise, vor allem in den 

Sozialen Online-Netzwerken, auch für den Bereich des organisationsgebundenen Engagements 

zu erkennen. Wie sich diese technischen Innovationen auf die Weiterentwicklung der Organisati-

onen auswirken werden, hängt von deren Veränderungsbereitschaft ab. Von der Bereitschaft der 

engagierten Jugendlichen, neue Techniken ganz selbstverständlich in den Alltag ihrer Freiwilli-

genarbeit zu integrieren, kann ausgegangen werden. 

 

 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

105 

 

6 Drei Formen internetgestützten jugendlichen Engagements 

Wie im vorherigen Kapitel gezeigt werden konnte, hat eine verstärkte Internetnutzung keinen 

negativen Einfluss auf die Bereitschaft der Jugendlichen, sich in einem Verein, einer Gruppe oder 

einer anderen Organisation zu engagieren. Im Rahmen des klassischen Engagements setzen die 

Jugendlichen das Internet als selbstverständliches Hilfsmittel ein. Daraus ergibt sich eine Reihe 

von Erleichterungen in der Kommunikation und in der Organisation von Arbeitsabläufen. So ge-

sehen bieten Web 2.0-Anwendungen ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für jugendliches 

Engagement. Erste Hinweise aus thematisch angrenzenden Arbeiten verweisen auf ähnliche 

Aspekte: So kommt das Internet zum einen als wichtiges Werkzeug für Engagementpraktiken 

zum Einsatz, wobei sich der Werkzeugcharakter auf einzelne, aber insbesondere auch auf Grup-

pen bezieht (Miegel/Olsson 2009 sowie Dahlgren/Olsson 2008). Zum anderen ist das Internet 

sowie seine Web 2.0-Anwendungen nicht nur als ein wichtiges Werkzeug zu betrachten, sondern 

stellt immer auch eine Infrastruktur dar, die inzwischen den Anforderungen transnationaler Anlie-

gen entspricht (Cardon/Granjon/Heurtin 2007): Gerade mit dem Web 2.0 bietet sich die Möglich-

keit, Kontakte über die ganze Welt verteilt herzustellen, alternative Informationen zu veröffentli-

chen, für die Arbeit relevante Ressourcen zur Verfügung zu stellen, Informationen auf internatio-

naler Ebene auszutauschen und globale Netzwerke vorbei an offiziellen Strukturen aufzubauen. 

Nutzende können leichter aktiv werden, leichter an Informationen gelangen und eher Netzwerke 

von Gleichgesinnten finden. Da sich bei dem Internet grundsätzlich um eine offen angelegte 

technische Struktur handelt, lässt es sich an eine Vielzahl demokratischer Verwendungszwecke 

anpassen. Gleichzeitig fungieren so die neuen Web 2.0-Anwendungen als Verbindung zwischen 

Lebenswelt und Engagement (ähnlich: Livingstone/Markham 2008). Indem sie die wechselseitige 

Verbindung von persönlichen und politischen Dimensionen, die Mitgliedschaft in mehreren unter-

schiedlichen Organisationen, die kritische Einschätzung des Prinzips der Delegation, die Nutzung 

traditioneller wie auch alternativer Medien zeitgleich ermöglichen, stellen sie die network political 

culture (Cardon/Granjon/Heurtin 2007) auch für die heranwachsende Generation bereit. 

Die Unterstützung durch EDV und Internet bedeutet allerdings noch keine grundsätzliche Verän-

derung freiwilliger Tätigkeit. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob sich neben 

dem klassischen Engagement neue Engagementformen erkennen lassen, die ohne Internet nicht 

möglich wären. Hier soll es um Formen des Engagements im Netz oder auch für das Netz gehen, 

die nur aufgrund der technischen Innovation „Internet“ entstehen konnten. 

Ging es in den vorherigen Kapiteln noch um den Vergleich der unterschiedlichen Aktivitätstypen 

bzw. deren Internetnutzung im Engagement, so geht es im Folgenden um den Versuch, neue, 

rein internetgestützte Engagementformen zu bestimmen. Da die Definition der Aktivitätstypen aus 

dem Freiwilligensurvey den Bereich der Internetnutzung nicht thematisiert, kann das intergestütz-

te Engagement, sofern es dies gibt, nicht gefasst werden. Aus diesem Grund wurde – in Anleh-

nung an die Definition aus dem Freiwilligensurvey – eine eigene Definition erarbeitet, um diese 

neuen Engagementformen, das Engagement 2.0, zu erfassen. Unter diesen Formen werden sol-

che Tätigkeiten verstanden, die zum einen die technischen Möglichkeiten des Internets nutzen 

oder fortentwickeln bzw. zu dessen inhaltlichen Entwicklung beitragen (1.) und zum anderen frei-
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willig und ohne Entgelt ausgeführt werden (2.). Des Weiteren müssen sie einen Nutzen erzeu-

gen, der sich nicht ausschließlich auf den Kreis persönlich bekannter Personen bezieht, also für 

das Gemeinwohl von Nutzen ist (3.).64 Im Hinblick auf diese Definition wurden die Fragen zum 

Internetnutzungsverhalten der Jugendlichen aus der AID:A Zusatzerhebung dahingehend unter-

sucht, ob sie den genannten Tätigkeiten nahe kommen. 

Auf der Suche nach diesen neuen Formen des Engagements, wurden auf der Grundlage der 

AID:A-Zusatzerhebung drei Gruppen von Internetnutzern/innen gebildet, die hier als Vorformen 

eines Engagement 2.0 verstanden werden. Diese Gruppen werden im Folgenden „Politikinteres-

sierte Internetnutzer/innen“, „Mitglieder von Internetgruppen“ und „Produzent(inn)en“ genannt. 

Alle drei Formen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zumindest die ersten beiden Punkte der 

Engagement 2.0 Definition erfüllen, also die technischen Möglichkeiten des Internets nutzen bzw. 

fortentwickeln und dabei freiwillig und ohne Entgelt durchgeführt werden. Inwiefern es einen Nut-

zen für das Gemeinwohl gibt bzw. ob er ausschließlich diesem dient, konnte nicht überprüft wer-

den. Aus diesem Grund können die genannten Formen auch nur als eine Vorform des Engage-

ment 2.0 verstanden werden. 

Die politikinteressierten Internetnutzer/innen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mindestens 

eine politische Aktivität im Internet ausüben und ihre weiteren Netzaktivitäten politischen und 

gesellschaftlichen Fragen dienen. 

Mitglieder von Internetgruppen hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Netzaktivitäten im 

Rahmen einer Internetgruppe stattfinden. Dabei ist es möglich, dass im Rahmen dieser Aktivitä-

ten innerhalb der Gruppe eine besondere Funktion bzw. eine regelmäßige Aufgabe – vergleich-

bar mit der Aufgabengebundenheit im klassischen Engagement – übernommen wird. 

Produzent(inn)en kennzeichnet, dass sie Inhalte für das Internet bereitstellen. Dabei handelt es 

sich bspw. um das Verfassen von Beiträgen in Newsgroups, Foren oder Wikis, um das Anbieten 

von Hilfe auf Hilfeforen sowie um die Programmierung und Bereitstellung von eigenen Program-

men oder Applikationen. 

In diesem Kapitel wird jede dieser Gruppe mit den Jugendlichen verglichen, die ihr nicht angehö-

ren. Dabei geht es um die Dauer und Häufigkeit der Internetnutzung, um Kommunikationsverhal-

ten bzw. Nutzung von Informations- und Unterhaltungsangeboten, um verschiedene Web2.0-

Aktivitäten, die Intention solcher Aktivitäten sowie deren Adressat(inn)en, außerdem um Einstel-

lungen zum Internet und das Engagementverhalten der Gruppenmitglieder. Ziel ist es, auf der 

Suche nach dem Engagement 2.0 typische Nutzungsweisen zu identifizieren, welche die beson-

dere Qualität dieses Engagements beschreiben.  

Zwei der gebildeten Gruppen („Politikinteressierte Internetnutzer/innen“, „Mitglieder von Internetg-

ruppen“) bestehen aus kleinen Populationen. Dies dürfte mit dem Alter der Gesamtstichprobe 

zusammenhängen. Aus diesem Grund bewegen sich die folgenden Ausführungen unter wissen-

schaftlichen Gesichtspunkten auf recht dünnem Eis. Da, wie die Engagementforschung für den 

Bereich der klassischen Freiwilligenarbeit zeigen konnte, Jugendliche in der Regel aber recht 

früh, im Alter von 12 bis 15 Jahren, mit einem Engagement beginnen (vgl. Düx et al. 2008, S. 38), 

                                                   
64 Zur Begriffsdefinition vgl. Kap. 2. 
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soll hier die Chance genutzt werden, Erkenntnisse über frühe Formen internetgestützten Engage-

ments zu gewinnen – auch wenn sie nur vorläufigen Charakter haben können. 

 

6.1 Politikinteressierte Internetnutzer/innen  

In der Gruppe „Politikinteressierte Internetnutzer/innen“ werden die Befragten zusammengefasst, 

die mindestens eine der Aussagen zu politischen Aktivitäten im Internet (vgl. Abb. 6.1) positiv 

beantwortet haben und die zudem bekundet haben, dass es bei den persönlichen Internetaktivi-

täten auch um wichtige politische und gesellschaftliche Fragen geht (vgl. Abb. 6.2). Die Ver-

gleichsgruppe (nicht-politikinteressierte Internetnutzer/innen) wurde aus den Personen gebildet, 

die keine politische Internetaktivität angeben oder als Intention ihrer Aktivitäten „wichtige politi-

sche und gesellschaftliche Fragen“ nicht nennen. Nicht in den Gruppenvergleich eingeflossen 

sind die Jugendlichen, die das Internet nicht nutzen und die, welche bei allen Items der entspre-

chenden Fragestellung mit „nein“ beantwortet haben. 

Der Vergleich der beiden Gruppen zeigt, dass zwar auch die Gruppe der nicht an Politik interes-

sierten in sehr geringem Ausmaß an poltischen Internetaktivitäten teilgenommen hat, die Politik-

interessierten sich aber durch eine weitaus höhere Aktivität in diesem Bereich auszeichnen. So 

hat aus der Gruppe der politikinteressierten Internetnutzer/innen eine erhebliche Anzahl der Be-

fragten auch an relativ ungewöhnlichen Aktionen, wie z.B. Flashmobs (25 Prozent) oder Mas-

senmail-Aktionen (11 Prozent) teilgenommen (vgl. Abb. 6.1). 

 

Abbildung 6.1: Politische Aktivitäten im Internet von politikinteressierten (n=146) und nicht-
politikinteressierten Internetnutzer/innen (n=857) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 
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Abbildung 6.2: Motive der Internetnutzung von politikinteressierten (n=146) und nicht-
politikinteressierten Internetnutzer/innen (n=857) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Die politikinteressierten Internetnutzer/innen unterscheiden sich von der Gruppe der nicht-politik-

interessierten Internetnutzer/innen hinsichtlich verschiedener sozialstatistischer Merkmale. So ist 

festzustellen, dass die männlichen Befragten eher der Gruppe der politikinteressierten Internet-

nutzer/innen angehören (ca.18 Prozent) als die weiblichen Befragten (ca. 10 Prozent). Des Wei-

teren lässt sich festhalten, dass der Großteil der politikinteressierten Internetnutzer/innen in der 

Alterskohorte der 18- bis 20-Jährigen zu finden ist. Das Politikinteresse scheint sich also mit stei-

gendem Alter zu erhöhen. Auch mit Blick auf das angestrebte oder erreichte Bildungsniveau der 

Jugendlichen lässt sich eine Tendenz erkennen. So haben die meisten politikinteressierten Inter-

netnutzer/innen eine FH-Reife oder das Abitur erreicht oder streben diese Abschlüsse an. Je 

geringer das erreichte oder angestrebte Bildungsniveau der Befragten, desto geringer ist der 

absolute oder prozentuale Anteil dieser Jugendlichen an der Gruppe der politikinteressierten In-

ternetnutzer/innen. Des Weiteren zeigt sich, dass politikinteressierte Internetnutzer/innen eher 

einer höheren sozialen Schicht entstammen und eher in einer Stadt als auf dem Land wohnen. 

Bemerkenswert erscheint, dass sie tendenziell auch eher im klassischen Sinne engagiert sind 

(vgl. Tab. 6.1).  
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Tabelle 6.1: Politikinteressierte Internetnutzer/innen nach sozialstatistischen Merkmalen 
(Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren, n=1.003) 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

1 Fehlende Angaben  

 

Im Hinblick auf die tägliche Dauer der Internetnutzung der Jugendlichen wird deutlich, dass die 

Gruppe der politikinteressierten Internetnutzer/innen im Vergleich zu den nicht-politikinteressier-

ten Internetnutzer/innen länger im Netz surfen. So gibt etwa jede/r fünfte Politikinteressierte an, 

dass er bzw. sie mehr als vier Stunden pro Tag im Internet surft. Bei den nicht-politikinteressier-

ten Jugendlichen ist es lediglich jede achte Person, die mehr als vier Stunden pro Tag das Inter-

net nutzt. Auch bei den Jugendlichen mit einer mittleren Nutzungsdauer von 2 bis unter 4 Stun-

den am Tag sind die politikinteressierten Internetnutzer/innen stärker vertreten. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Häufigkeit der Internetnutzung durch die befragten Jugendli-

chen. Auch hier sind es vor allem die politikinteressierten Internetnutzer/innen, die das Internet 

ständig nutzen (57 Prozent). Im Vergleich dazu ist der Anteil der nicht-politikinteressierten Inter-

netnutzer/innen, die angeben das Internet ständig zu nutzen, mit 40 Prozent vergleichsweise ge-

ring. Es zeigt sich also, dass die Politikinteressierten sich durch eine hohe Affinität zum Internet 

auszeichnen und häufiger als andere die ständige Verfügbarkeit des Internets für wichtig halten. 

 
Politikinteressierte 

Internetnutzer  

Nicht-
politikinteressierte 

Internetnutzer 
Insgesamt 

abs. in % abs. in % abs. in % 

Geschlecht Männlich 97 18,2 436 81,8 533 100,0 

 
Weiblich 49 10,4 421 89,6 470 100,0 

Alterskohorten 13- bis 14-Jährige 20 7,0 266 93,0 286 100,0 

 
15- bis 17-Jährige 47 12,8 321 87,2 368 100,0 

 
18- bis 20-Jährige 79 22,6 270 77,4 349 100,0 

Schulabschluss1 FH-Reife/Abitur 118 18,4 525 81,6 643 100,0 

 
Mittlerer Abschluss 19 8,8 197 91,8 216 100,0 

 
Keinen/HS-Abschluss 1 1,9 53 98,1 54 100,0 

Soziale Schichtung1 Obere 6% 15 25,9 43 74,1 58 100,0 

 
Obere Mittelschicht 32 17,6 150 82,4 182 100,0 

 
Mittlere Mittelschicht 54 15,0 305 85,0 359 100,0 

 
Untere Mittelschicht 34 10,8 280 89,2 314 100,0 

 
Untere 10% 11 12,6 76 87,4 87 100,0 

Region D-West 129 14,7 747 85,3 876 100,0 

 
D-Ost 17 13,4 110 86,6 127 100,0 

Gemeindegröße <50.000 22 10,5 188 89,5 210 100,0 

 
50.000 – <500.000 73 16,9 358 83,1 431 100,0 

 
≥ 500.000 51 14,1 311 85,9 362 100,0 

Aktivitätstypen Engagiert 49 21,8 176 78,2 225 100,0 

 
Aktiv 79 14,8 453 85,2 532 100,0 

 
Nicht aktiv 18 7,3 228 92,7 246 100,0 

Befragte insg. 
 

146 14,6 857 85,4 1.003 100,0 
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Mit Blick auf das Kommunikationsverhalten wird deutlich, dass Unterschiede zwischen den poli-

tikinteressierten und den nicht-politikinteressierten Internetnutzer/innen nur für die Nutzung von 

Chats und E-Mails auszumachen sind. So wird die schnelle Kommunikation eher von den nicht-

politikinteressierten, die ausführlichere Kommunikation via E-Mail eher von den politikinteressier-

ten Internetnutzer/innen favorisiert (vgl. Abb. 6.3). Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass Bil-

dungseffekte einen gewissen Einfluss auf das Kommunikationsverhalten der Jugendlichen haben 

können. Außerdem dürften Alterseffekte wirksam werden. Ob die stärkere Nutzung des etablier-

ten Kommunikationskanals E-Mail direkt mit politischen Aktivitäten in Verbindung zu bringen ist, 

lässt sich nur vermuten. 

 

Abbildung 6.3: Kommunikation im Internet von politikinteressierten (n=146) und nicht-
politikinteressierten Internetnutzer/innen (n=857)  
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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45
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in Chats

durch E-Mails **

per Skype oder ähnlichen Angeboten

mittels Kommentaren in Gästebüchern, Foren, 

Blogs oder auf Pinnwänden

Politikinteressierte Internetnutzer/innen

Nicht-politikinteressierte Internetnutzer/innen
 

** p<0,01 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Deutliche Unterschiede zwischen beiden Gruppen gibt es auch in der Nutzung von Informations- 

und Kommunikationsangeboten. So werden alle abgefragten Angebote von den Politikinteressier-

ten häufiger genutzt als von der Vergleichsgruppe. Insbesondere rufen die politikinteressierten 

Internetnutzer/innen deutlich häufiger Nachrichten und Informationen ab (91 Prozent), lesen Bei-

träge in Newsgroups und Foren (41 Prozent), suchen aber auch selbst häufiger auf Hilfeforen 

nach Beratung (19 Prozent) (vgl. Abb. 6.4). Der Grund für die vergleichsweise stärkere Nutzung 

dieser Angebote liegt – so lässt sich vermuten – im Politikinteresse selbst. Information ist Grund-

lage der Partizipation und es darf angenommen werden, dass das Abrufen von Nachrichten und 

anderen Informationen sowie das Lesen von Beiträgen in Newsgroups oder Foren auch der In-

formation zu politischen und gesellschaftlichen Themen dient. Hierbei handelt es sich allerdings 

um Spekulationen, da nicht erfragt wurde ist, um welche Portale es sich handelt bzw. welche 

Arten von Nachrichten und Informationen von den Jugendlichen konsumiert werden. 
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Abbildung 6.4: Nutzung von Informations- und Unterhaltungsangeboten von 
politikinteressierten (n=146) und nicht-politikinteressierten Internetnutzer/innen (n=857) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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downloaden *
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Politikinteressierte Internetnutzer/innen

Nicht-politikinteressierte Internetnutzer/innen

 
** p<0,01 

* p<0,05 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Auch die Internetaktivitäten der Befragten, welche Web 2.0-Elemente enthalten, unterscheiden 

sich in beiden Gruppen. Während ein Account in einem Sozialen Online-Netzwerk mittlerweile bei 

allen Jugendlichen Standard ist, betreiben bedeutend mehr politikinteressierte Internetnutzer/in-

nen ein eigenes Blog (16 Prozent) oder eine Homepage (23 Prozent) als die Jugendlichen der 

Vergleichsgruppe (6 Prozent bzw. 8 Prozent) (vgl. Abb. 6.5). Auch hier sind Bildungs- und Alters-

effekte nicht auszuschließen Zudem konnte nicht erhoben werden, welcher Art diese Blogs und 

Homepages sind. Es ist also nicht näher zu bestimmen, ob diese auch politischen Charakter ha-

ben. Bei den doch bedeutsamen Differenzen zwischen beiden Gruppen ist dies allerdings anzu-

nehmen. 
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Abbildung 6.5: Eigene Aktivitäten im Internet von politikinteressierten (n=146) und nicht-
politikinteressierten Internetnutzer/innen (n=857)  
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Auch wenn es um konkrete Internetaktivitäten geht, wie das Schreiben von Beiträgen in Blogs, 

Wikis, Newsgroups etc. (66 Prozent), um Hilfeleistungen für andere (40 Prozent) oder das Star-

ten von Diskussionen auf Social-Media-Seiten (54 Prozent), sind die politikinteressierten Inter-

netnutzer/innen in allen Fällen aktiver als die nicht-politikinteressierten Internetnutzer/innen (vgl. 

Abb. 6.6). Auch hier stellt sich die Frage, ob es sich dabei um Alter- oder Bildungseffekte handelt. 

Ebenso kann nur vermutet werden, dass die Internetaktivitäten in direktem Zusammenhang mit 

politischen Aktivitäten stehen. Die teilweise erheblichen Unterschiede zwischen beiden Gruppen 

lassen allerdings Entsprechendes vermuten.  
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Abbildung 6.6: Aktivitäten im Internet von politikinteressierten (n=146) und nicht-
politikinteressierten Internetnutzer/innen (n=857)  
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Mit Blick auf die Motive und Intentionen der Internetnutzung der befragten Jugendlichen fällt auf, 

dass es allen Befragten in gleichem Maße darum geht, Spaß zu haben bzw. neue Leute kennen 

zu lernen. Hier wird die wichtige Unterhaltungs- und Kommunikationsfunktion des Netzes noch 

einmal deutlich. Größere Differenzen zwischen den beiden Gruppen zeigen sich, wenn es in Be-

zug auf die Internetnutzung um die Motive „Engagement in einem Verein, einer Gruppe oder ei-

ner Organisation“, „andere zum Mitmachen motivieren“ oder „Hilfeleistungen und Beratung für an-

dere“ geht. Hier zeigt sich, dass die politikinteressierten Internetnutzer/innen ihr Nutzungsverhal-

ten stärker als andere Jugendliche an diesen Items ausrichten. Ferner geben die politikinteres-

sierten Internetnutzer/innen im Vergleich zu den nicht-Politikinteressierten auch häufiger an, dass 

es ihnen bei der Internetnutzung um „Verabredungen zu öffentlichen Aktionen“ bzw. „das Internet 
selbst, wie z.B. um seine Weiterentwicklung, Netzsicherheit, Netzfreiheit“ geht (vgl. Abb. 6.2). 

Auch dieses Ergebnis kann als Hinweis dafür gewertet werden, dass es sich bei den Politikinte-

ressierten nicht um eine Gruppe handelt, die dem klassischen Engagement fernsteht. Eher 

scheint es so, dass Jugendliche, die sich politisch interessieren und gegebenenfalls auch bereit 

sind, sich entsprechend zu organisieren, nun zusätzliche Formen finden und nutzen, um ihrem 

politischen Engagement Ausdruck zu geben. 

Blickt man auf die Adressat(inn)en der jugendlichen Netzaktivitäten, dann sind beim wichtigsten 

Adressatenkreis „Freunde, Bekannte und Mitschüler“ zunächst einmal keine Unterschiede zu er-
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kennen. Beinahe alle Jugendlichen richten ihre Internetaktivitäten an diese Gruppe. Im Vergleich 

zu den anderen Jugendlichen wenden sich die politikinteressierten Internetnutzer/innen aber stär-

ker auch an Menschen, die an gleichen Themen interessiert sind (88 Prozent) bzw. sich für eine 

gemeinsame Sache einsetzen wollen (75 Prozent). Auch Unterstützung bei Problemen bieten sie 

häufiger an (vgl. Abb. 6.7). Die deutlichen Differenzen lassen sich vermutlich dadurch begründen, 

dass die Politikinteressierten sich stärker als andere zu gemeinsamen Themen austauschen und 

hierzu das Internet benutzen. 

 

Abbildung 6.7: Zielgruppe der Internetaktivitäten von politikinteressierten (n=146) und nicht-
politikinteressierten Internetnutzer/innen (n=857) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Auch hinsichtlich ihrer Einstellung zum Internet unterscheiden sich die politikinteressierten Inter-

netnutzer/innen in einigen Fällen deutlich von den übrigen Jugendlichen. So stimmen sie bei-

spielsweise der Aussage, dass das Internet Möglichkeiten bietet, selbst kreativ zu werden, ver-

gleichsweise stärker zu als die nicht-politikinteressierten Internetnutzer/innen (86 Prozent zu 62 

Prozent). Des Weiteren stimmen sie auch eher den Aussagen zu, dass man sich mit Hilfe des 

Internets an wichtigen Diskussionen beteiligen kann (68 Prozent zu 54 Prozent), bzw. dass das 

Internet die Möglichkeit bietet, zusammen mit anderen etwas zu erreichen (66 Prozent zu 53 Pro-

zent). Die deutlichste Differenz erzeugt allerdings die Aussage „das Internet ist eine gutes In-

strument, sich politisch oder gesellschaftlich zu engagieren“. Während rund 56 Prozent der poli-

tikinteressierten Internetnutzer/innen dieser Aussage zustimmen, sind es bei den nicht-politikin-

teressierten Internetnutzer/innen lediglich 31 Prozent. Hier bestätigt sich noch einmal die starke 

Affinität dieser Gruppe zum Netz, und es wird deutlich, dass ihm ein Gebrauchswert in politischen 

Kontexten zugeschrieben wird. Dies wird auch durch die stärkere Zustimmung zum Item „Im In-

ternet kann man sich besser über politische und gesellschaftliche Fragen informieren als im 
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Fernsehen/Radio oder in der Tageszeitung“ deutlich. Hier stimmen 42 Prozent der Politikinteres-

sierten gegenüber 36 Prozent der Vergleichsgruppe zu. Weitere Unterschiede lassen sich bei 

den Aussagen „Das Internet hilft Zeit zu sparen, die man für wichtigere Dinge einsetzen kann“ (53 

Prozent zu 43 Prozent), „Das Engagement im Internet wird auf Dauer viele andere Formen des 

Engagements ablösen“ (40 Prozent zu 31 Prozent) feststellen. 

Letzteres ist besonders interessant, da es sich bei der Gruppe der Politikinteressierten um Ju-

gendliche handelt, die sich auch im klassischen, organisationsgebundenen Engagement in einem 

vergleichsweise stärkeren Maß (34 Prozent) engagieren als die Vergleichsgruppe (21 Prozent) 

(vgl. Abb. 6.8).  

Auch dies kann als wichtiger Hinweis darauf gewertet werden, das internetgestützte Engagement 

für politische Themen das klassische Engagement in diesem Feld nicht verdrängt, sondern er-

gänzt bzw. qualitativ verändert. 

 

Abbildung 6.8: Engagementbereitschaft von politikinteressierten (n=146) und nicht-
politikinteressierten Internetnutzer/innen (n=857) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Insgesamt gesehen zeigt sich hier eine Gruppe von Jugendlichen, die sehr internetaffin ist und 

mit dem Netz ein Aktivitätsfeld gefunden hat, auf dem sie ihre politischen und gesellschaftlichen 

Interessen einbringen kann, was aber nicht bedeutet, dass ihr Engagement sich ausschließlich 

auf das Netz beschränkt. Mit Blick auf zum Teil internationale Studien, welche die Thematik der 

der politikinteressierten Internetnutzung zumindest tangieren, ist ganz im Gegenteil eher davon 

auszugehen, dass das Internet erstens auch von politikinteressierten Internetnutzer/innen ver-

mutlich nur selten als echte Alternative zu bestehenden Aktionsformen im sozialen Umfeld gese-

hen wird (ähnlich Collin 2009), und dass es zweitens nicht alle Erwartungen erfüllt, die politisch 

motivierte Internetnutzer/innen haben (ähnlich Xenos/Foot 2008). 

Gleichwohl zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Studie sowie vereinzelte Befunde anderer 

empirischer Arbeiten, dass die politikinteressierten Internetnutzer/innen das Web 2.0 und seine 

Anwendungen in mehrfacher Hinsicht schätzen: Erstens können die politikinteressierten Internet-
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nutzer politische Aktionen durchführen, die ohne das Internet nicht möglich wären. Neben den in 

der vorliegenden Studie berücksichtigten Aktionen wie dem Aufruf zu einem Flashmob oder der 

Unterstützung eines Online-Wahlkampes sind dies zahlreiche weitere Formen wie Mobilisie-

rungsaufrufe, Mail-Bombings oder kollaborative Berichterstattungen auf Publikationsplattformen, 

Installierungen von Meldenetzwerken (alert networks) und virtuellen Besetzungen (virtual sit-ins) 

(Cardon/Granjon/Heurtin 2007). Zweitens kommt dem Internet sowohl für Informationszwecke als 

auch für den inhaltlichen Austausch sowie für organisatorische Belange eine bedeutende Rolle 

zu. Im Internet können politisch interessierte Internetnutzer/innen Informationen über ihre Interes-

sengebiete einholen, die sie woanders nicht finden, die ihre Meinungen wiederspiegeln und die 

womöglich zur Ausbildung ihrer politischen Identität beitragen (ähnlich Hjorth/Olsson 2009). Drit-

tens entspricht diese Art der Internetnutzung jugendkulturellen Belangen (vgl. Earl/Schussman 

2008): Heranwachsende können sich bei Online-Petitionen aktiv als Unterzeichnende zusam-

mentun, um gemeinsam beispielsweise die Veränderung von jugendnahen Kulturgütern zu erwir-

ken. Viertens sprechen die Möglichkeiten des Internets vermutlich insbesondere solche politikin-

teressierten Nutzer an, welche nicht ausschließlich parteipolitisch gebunden, sondern vielmehr in 

alternativen Gruppierungen aktiv sind: Während sich in Parteien politisch aktive junge Menschen 

stärker an traditionellen Medien orientieren, äußern Aktivisten in alternativen Gruppen dagegen 

ihre Unzufriedenheit mit diesen Medien (vgl. Hjorth/Olsson 2009). Das Internet scheint für sie 

geeigneter, positiv zur Entwicklung ihrer politischen Identität beizutragen, denn im Internet wer-

den gerade die für sie relevanten Themen nicht vernachlässigt. Zudem erleben sie das Internet 

als das einzige Medium, in dem sie positives Feedback auf ihre politische Identität erhalten. 

 

6.2 Mitglieder von Internetgruppen  

Ein weiterer Aktivitätsmodus, der auf eine Nutzung des Internets im Sinne eines freiwilligen Enga-

gements hinweisen könnte, ist die Aktivität in Gruppen. Aus diesem Grund wurden die Jugendli-

chen, die angaben, im Sinne des Web 2.0 aktiv zu sein, gefragt, ob sie diese Aktivitäten auch im 

Rahmen einer Internetgruppe ausüben. 129 Jugendliche (13 Prozent der Befragten) bejahen die-

se Frage. Von ihnen haben 14 Prozent außerdem eine besondere Funktion bzw. eine regelmäßi-

ge Aufgabe in dieser Gruppe übernommen. Hierbei handelt es sich allerdings überwiegend um 

Organisations- oder Administrationsaufgaben im Rahmen von Online-Spielen. 

Mädchen und Jungen engagieren sich zu gleichen Teilen in diesen Internetgruppen (jeweils 50 

Prozent). Unterschiede lassen sich allerdings in Bezug auf das erreichte bzw. angestrebte Bil-

dungsniveau der befragten Jugendlichen ausmachen. So sind die Jugendlichen, die keinen bzw. 

einen Hauptschulabschluss, aber auch die, die eine FH-Reife oder das Abitur erreicht haben oder 

diese Abschlüsse anstreben, zu jeweils 11 Prozent in Internetgruppen aktiv. Die Jugendlichen, 

die einen mittleren Abschluss erreicht haben oder zumindest anstreben, sind hingegen zu ca. 18 

Prozent in Internetgruppen aktiv. Weiterhin fällt auf, dass die Zugehörigkeit zu einer Internetgrup-

pe bei den jüngeren Befragten höher ist als bei den älteren Jugendlichen. Sind es bei den 18- bis 

20-Jährigen nur ca. 10 Prozent der Befragten, die in einer Internetgruppe aktiv sind, sind es bei 

den 15- bis 17-Jährigen schon rund 13 Prozent und bei den 13- bis 14-Jährigen sogar 16 Pro-

zent. Weitere Unterschiede sind in Bezug auf die soziale Schichtung sowie mit Blick auf den Akti-
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vitätstyp der Jugendlichen auszumachen. Hier fällt auf, dass Jugendlichen, die den „oberen 6%“ 
angehören eher als die Jugendlichen aus anderen Schichten Mitglied einer Internetgruppe sind 

(22 Prozent gegenüber 12 Prozent). Ähnlich verhält es sich mit den engagierten Jugendlichen im 

Vergleich zu den aktiven und nicht aktiven Jugendlichen (17 Prozent gegenüber 13 Prozent) (vgl. 

Tab. 6.2). Aufgrund dieser sozialstatistischen Merkmale muss davon ausgegangen werden, dass 

es sich bei der Mitgliedschaft in Internetgruppen um eine andere (Vor-)Form internetgestützten 

Engagements handelt als bei der zuvor behandelten Gruppe der Politikinteressierten. Die Grup-

penmitglieder sind durchschnittlich jünger und haben eher einen mittleren Schulabschluss bzw. 

streben diesen an. Allerdings finden sich auch in diesen Gruppen mehr im klassischen Sinne 

freiwillig engagierte als nicht aktive Jugendliche. 

 

Tabelle 6.2: Mitglieder und Nicht-Mitglieder von Internetgruppen nach sozialstatistischen 
Merkmalen (Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren, n=988) 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

1 Fehlende Angaben 

 

Betrachtet man die Aktivitäten der Internetgruppen ein wenig genauer, dann ist zu erkennen, 

dass diese nicht nur als Möglichkeit des Austausches im Netz, sondern auch zur Planung von 

konkreten Aktionen außerhalb des Internets dienen. So geben 56 Prozent der befragten Jugend-

 
Mitglieder von 

Internetgruppen 

Nicht-Mitglieder 
von Internetgrup-

pen 
Insgesamt 

abs. in % abs. in % abs. in % 

Geschlecht männlich 65 12,3 462 87,7 527 100,0 

 
weiblich 64 13,9 397 86,1 461 100,0 

Alterskohorten 13- bis 14-Jährige 45 16,0 237 84,0 282 100,0 

 
15- bis 17-Jährige 48 13,3 312 86,7 360 100,0 

 
18- bis 20-Jährige 36 10,4 310 89,6 346 100,0 

Schulabschluss1 FH-Reife/Abitur 72 11,4 557 88,6 629 100,0 

 
Mittlerer Abschluss 38 17,7 177 82,3 215 100,0 

 
Keinen/HS-Abschluss 6 11,1 48 88,9 54 100,0 

Soziale Schichtung1 Obere 6% 13 22,4 45 77,6 58 100,0 

 
Obere Mittelschicht 22 12,2 158 87,8 180 100,0 

 
Mittlere Mittelschicht 44 12,5 307 87,5 351 100,0 

 
Untere Mittelschicht 40 12,9 269 87,1 309 100,0 

 
Untere 10% 10 11,5 77 88,5 87 100,0 

Region D-West 110 12,7 753 87,3 863 100,0 

 
D-Ost 19 15,2 106 84,8 125 100,0 

Gemeindegröße <50.000 24 11,6 183 88,4 207 100,0 

 
50.000 – <500.000 57 13,4 369 86,6 426 100,0 

 
≥ 500.000 48 13,5 307 86,5 355 100,0 

Aktivitätstypen Engagiert 37 16,5 187 83,5 224 100,0 

 
Aktiv 61 11,6 463 88,4 524 100,0 

 
Nicht aktiv 31 12,9 209 87,1 240 100,0 

Befragte insg. 
 

129 13,1 859 86,9 988 100,0 
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lichen, die einer Internetgruppe angehören, an, dass sie zusammen mit anderen konkrete Aktio-

nen planen, die nicht in der virtuellen Welt stattfinden. Dies bedeutet, dass ausschließlich netzbe-

zogene Gruppen, etwa im Rahmen von Online-Spielen, zwar eine Rolle spielen, dass es darüber 

hinaus aber auch Gruppen mit anderen Aktionsakzenten gibt. 

Dies wird durch ein anderes Ergebnis der Untersuchung bestätigt. Fast zwei Drittel der Jugendli-

chen, die in einer Internetgruppe aktiv sind, haben sich schon mit anderen Gruppenmitgliedern 

persönlich getroffen. Die Mitgliedschaft in Online-Gruppen ist also zumindest für einen wesentli-

chen Teil der Befragten nicht nur Element einer onlinegestützten Freizeitgestaltung, sondern hat 

auch Einfluss auf Kontakte und Freundschaftsbeziehungen in der nicht-virtuellen Welt. 

Mitglieder einer Internetgruppe nutzen das Netz häufiger als die anderen Internetnutzer/innen. 

Rund 47 Prozent der Jugendlichen, die in einer Internetgruppe aktiv sind, geben an, das Internet 

ständig zu nutzen. Bei den anderen Befragten sind es hingegen nur etwa 42 Prozent. Allerdings 

ist der Anteil derer, die sich mehr als vier Stunden täglich mit dem Internet beschäftigen mit 9 

Prozent geringer als in der Vergleichsgruppe (14 Prozent).  

Wie nicht anders zu erwarten ist, zeigen sich die Mitglieder von Internetgruppen insgesamt kom-

munikativer als die Vergleichsgruppe und nutzen die verschiedenen Kommunikationsformen im 

Internet häufiger. Dabei fällt auf, dass sie überwiegend über Chats (74 Prozent) und Angebote 

wie Skype o.ä. (55 Prozent) kommunizieren. Nur knapp die Hälfte der Jugendlichen, die in Inter-

netgruppen aktiv sind, tauschen sich über E-Mails aus. Gleichwohl sind es immer noch mehr als 

bei den Nicht-Mitgliedern (47 Prozent). Ähnlich verhält es sich mit den Kommentaren in Gästebü-

chern, Foren, Blogs und auf Pinnwänden. Diese nutzen 41 Prozent der Mitglieder von Internetg-

ruppen, während die Nicht-Mitglieder sie zu 32 Prozent nutzen (vgl. Abb. 6.9). 
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Abbildung 6.9: Kommunikation im Internet von Mitgliedern (n=129) und Nicht-Mitgliedern von 
Internetgruppen (n=859) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Informations- und Unterhaltungsangebote werden seitens der Mitglieder von Internetgruppen in 

gleichem Ausmaß genutzt, wie von den anderen Jugendlichen. Hier ist nur festzustellen, dass 

häufiger Beiträge in Newsgroups oder Foren gelesen werden (32 Prozent zu 24 Prozent).  

Auch ein eigener Account in einem Sozialen Online-Netzwerk ist bei den Mitgliedern der Inter-

netgruppen genau so oft vorhanden wie bei den Nicht-Mitgliedern. Deutliche Unterschiede zeigen 

sich erst mit Blick auf die Pflege eines eigenen Blogs oder einer eigenen Homepage. Während 

nur 7 Prozent der Nicht-Mitglieder von Internetgruppen einen eigenen Blog pflegen, sind es bei 

den Mitgliedern von Internetgruppen 16 Prozent. Ähnlich verhält es sich mit der eigenen Home-

page, die auch von 16 Prozent der aktiven Gruppenmitglieder gepflegt wird, aber nur von 9 Pro-

zent der Vergleichsgruppe (vgl. 6.10). Dieser recht hohe Anteil derer, die sich mit anspruchsvolle-

ren Angeboten am Internet beteiligen und ihr Mitwirken nicht auf Social-Media-Accounts be-

schränken, zeigt, dass es sich hier um Jugendliche mit einem gewissen Mitteilungsbedürfnis 

handelt, denen es Spaß zu machen scheint, in Gruppen zu agieren. 
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Abbildung 6.10: Eigene Aktivitäten im Internet von Mitgliedern (n=129) und Nicht-Mitgliedern 
von Internetgruppen (n=859)  
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Diese Kommunikationsbereitschaft der Gruppenmitglieder zeigt sich auch, wenn man ihre Netz-

aktivitäten genauer betrachtet. Zwar haben fast alle Jugendlichen einen Account in einem Sozia-

len Online-Netzwerk, wie Facebook oder SchülerVZ, aber die Mitglieder der Internetgruppen 

gründen und moderieren dort häufiger Gruppen (63 Prozent) bzw. starten Diskussionen auf die-

sen Seiten (49 Prozent). Hier ist davon auszugehen, dass die Befragten eben diese Gruppenak-

tivitäten auf Social-Media-Seiten zum Anlass genommen haben, die Frage nach den gruppenbe-

zogenen Internetaktivitäten positiv zu beantworten. Außerdem schreiben die in Internetgruppen 

aktiven Jugendlichen auch häufiger Beiträge in Newsgroups, Foren, Blogs oder Wikis (51 Pro-

zent). Wenn es darum geht, anderen Personen auf Hilfeforen Unterstützung anzubieten oder 

eigene Programme, Applikationen etc. zu programmieren und der Allgemeinheit zur Verfügung zu 

stellen, fällt auch hier auf, dass dies Jugendliche, die in Internetgruppen aktiv sind, häufiger an-

geben (28 Prozent bzw. 14 Prozent) als Jugendliche, die nicht in Internetgruppen aktiv sind (18 

Prozent bzw. 8 Prozent) (vgl. Abb. 6.11).  
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Abbildung 6.11: Aktivitäten im Internet von Mitgliedern (n=129) und Nicht-Mitgliedern von 
Internetgruppen (n=859)  
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Auch mit Blick auf die politischen Aktivitäten wird deutlich, dass Mitglieder von Internetgruppen 

hier in fast allen Bereichen aktiver sind. Am deutlichsten wird der Unterschied bei der Teilnahme 

an oder dem Aufruf zu einem Flashmob. Während die Befragten, die in einer Internetgruppe aktiv 

sind, sich zu 15 Prozent schon einmal an einem Flashmob beteiligt haben, ist dies bei den Nicht-

Mitgliedern lediglich zu 7 Prozent der Fall (vgl. Abb. 6.12). Dieses Ergebnis verwundert nicht, 

zumal es sich beim Flashmob um eine Aktionsform handelt, bei der das Gruppenerleben von 

zentraler Bedeutung ist. Während alle anderen abgefragten Formen politischer Aktion in der 

Anonymität des Netzes verbleiben, liegt der Reiz des Flashmobs gerade darin, Menschen dazu 

zu bewegen, aus dieser Anonymität herauszutreten und als reale Person mit Gleichgesinnten im 

öffentlichen Raum tätig zu werden. 
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Abbildung 6.12: Politische Aktivitäten im Internet von Mitgliedern (n=129) und Nicht-Mitgliedern 
von Internetgruppen (n=859) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Auch der Blick auf die Motive und Intentionen der Online-Aktivitäten der Mitglieder von Internetg-

ruppen ergibt wenig Überaschendes. Diesen Jugendlichen ist im Vergleich zu den Nicht-

Mitgliedern wichtiger, neue Leute kennen zu lernen, andere Personen zum Mitmachen zu moti-

vieren, sich in einem Verein, einer Gruppe oder einer Organisation zu engagieren oder sich zu 

öffentlichen Aktionen zu verabreden (vgl. Abb. 6.13).  
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Abbildung 6.13: Motive der Internetnutzung von Mitgliedern (n=129) und Nicht-Mitgliedern von 
Internetgruppen (n=859) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Die Internetaktivitäten der Mitglieder von Internetgruppen richten sich, ähnlich wie bei allen ande-

ren Jugendlichen, überwiegend an „Freunde, Bekannte und Mitschüler“. Für zwei Drittel der be-

fragten Jugendlichen sind es „Menschen, die an gleichen Themen interessiert sind“, die sie mit 

ihren Internetaktivitäten erreichen wollen. Etwas mehr als 50 Prozent der Jugendlichen ist es 

wichtig, „Menschen, die sich für eine gemeinsame Sache einsetzen wollen“, anzusprechen. Aber 

auch „Menschen, die bei Problemen Unterstützung brauchen“ sind für 38 Prozent der Mitglieder 

von Internetgruppen ein Teil der Zielgruppe ihrer Internetaktivitäten. Die „Familie“ hingegen ist 

nur für 28 Prozent der befragten Mädchen und Jungen eine Zielgruppe. Dies wird vermutlich der 

Tatsache geschuldet sein, dass ein Großteil der Befragten noch mit der Familie zusammen wohnt 

und die Kommunikation persönlich und nicht über das Internet stattfindet. Noch seltener werden 

allerdings „wichtige Personen in der Politik, der Wirtschaft, der Kultur oder der Gesellschaft“ von 

den Internetgruppenmitgliedern als Zielgruppe genannt (12 Prozent) (vgl. Abb. 6.14).  
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Abbildung 6.14: Zielgruppe der Internetaktivitäten von Mitgliedern einer Internetgruppe (n=129)  
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Mit Blick auf die Einstellungen zum Internet ist zu konstatieren, dass die Mitglieder von Internetg-

ruppen besonders die Aussagen stärker befürworten, die sich auf die kommunikativen Aspekte 

des Netzes beziehen. So sind sie beispielsweise eher der Meinung, dass das Internet gut zur 

Kommunikation mit Freunden und Bekannten geeignet ist (94 Prozent zu 87 Prozent). Auch der 

Aussage „Im Internet findet man neue Freunde“ wird von den Mitgliedern einer Internetgruppe 

stärker zugestimmt als von den Nicht-Mitgliedern (57 Prozent zu 43 Prozent). Des Weiteren kön-

nen sich die Mitglieder von Internetgruppen ein Leben ohne Internet schlechter vorstellen als die 

übrigen Jugendlichen. Dies ist auch daran zu erkennen, dass sie der Aussage „Wer viel im Inter-

net unterwegs ist, hat keine Zeit mehr, sich für andere Menschen, einen Verein, die Gesellschaft 

oder die Umwelt einzusetzen“ seltener zustimmen als es die Nicht-Mitglieder einer Internetgruppe 

tun (12 Prozent zu 24 Prozent). Sie sehen das Internet also nicht als einen „Zeitfresser“ an, son-

dern als eine nützliche Ergänzung, mit dessen Hilfe man sich u.a. auch an wichtigen Diskussio-

nen beteiligen kann. 

Auch die Mitglieder einer Internetgruppe sind nicht nur im Netz aktiv, sondern engagieren sich 

darüber hinaus auch im klassischen Sinne in Organisationen und Vereinen etc. Dies tun sie so-

gar in einem etwas stärkeren Ausmaß als die Jugendlichen, die keiner Internetgruppe angehören 

(29 Prozent zu 22 Prozent). Allerdings sind sie im Vergleich zu den Nicht-Gruppenmitgliedern 

auch etwas weniger aktiv. Das heißt, dass die Mitglieder einer Internetgruppe sich seltener aktiv 

(ohne freiwillig tätig zu sein) in Vereinen oder Organisationen betätigen (47 Prozent zu 54 Pro-

zent) (vgl. Abb. 6.15). 
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Abbildung 6.15: Engagementbereitschaft von Mitgliedern (n=129) und Nicht-Mitgliedern von 
Internetgruppen (n=859) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Insgesamt zeigt sich, dass es sich bei den Mitgliedern von Internetgruppen um Jugendliche han-

delt, die das Internet eher als einen sozialen Raum der Kommunikation und der gegenseitigen 

Unterstützung sehen. Auch wenn es sich dabei nicht in jedem Fall um Engagement im klassi-

schen Sinne handelt, ist eine Bereitschaft sich in Gruppen zu agieren, deutlich erkennbar, was 

wiederum eine wichtige Voraussetzung auch für klassisches freiwilliges Handeln ist. 

Grundsätzlich bieten die Web 2.0-Anwendungen zahl- und facettenreiche Möglichkeiten der 

(weltweiten) Vernetzung. Wenngleich das Vernetzungspotenzial für Beteiligung seitens der Her-

anwachsenden bei weitem nicht vollständig realisiert wird (vgl. auch Cardon/Granjon/Heurtin 

2007), bietet das Netz – wie sowohl die vorliegende Studie als auch internationale Studien, die 

vereinzelt das Thema jugendliche Beteiligung und Web 2.0 bearbeiten, zeigen - zahlreiche An-

knüpfungspunkte für diese Form jugendlichen Engagements: So sind die jugendlichen Nutzer in 

der participatory culture (Jenkins) nicht mehr isolierte Rezipienten, sondern Akteure in der Medi-

enwelt, in der sie kollaborativ mit anderen Zusammenarbeit können (Livingstone/Markham 2008) 

und sich in thematisch fokussierten Gruppen (issue network nach Bennet 2007) engagieren kön-

nen. Sie können sich in losen Netzwerken zu aus ihrer Sicht relevanten Themenbereiche einbrin-

gen – und zwar oftmals über Freunde angeregt. Grundsätzlich können die Jugendlichen die Web 

2.0-Angebote in zweierlei Hinsicht nutzen: erstens mit Hilfe der Möglichkeit, sich in managed 

forms of participation (Collin 2009) einzubringen; zweitens in Form der Unterstützung durch Res-

sourcen der Plattformen für selbstorganisierte Projekte, wobei die Anwendungen vermutlich in 

Abhängigkeit der eigenen Gruppenstruktur verwendet werden (vgl. Raynes-Goldie/Walker 2008). 

Dabei scheinen die Web-2.0 basierten Technologien gerade für solche Gruppierungen von Be-

deutung zu sein, die keine Organisation im herkömmlichen Sinne sind: Die Gruppenmitglieder 

agieren lose verbunden und kommen zu gemeinsamen Aktionen zusammen. Dabei können in 

einigen Fällen die Gruppierungen sehr klein sein und damit nicht über die notwendigen Ressour-

cen verfügen, um Informationen organisiert an andere bzw. neue Gruppenmitglieder weiterzuge-

ben. Hier besteht die Möglichkeit, Ressourcen zu nutzen, die von anderen Gruppen im Internet 
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zur Verfügung gestellt werden – eine Umgangsform der Intelligenz, welche nach Hjorth/Ollson 

(2009) in Anlehnung an Levy als eine Form kollektiver Intelligenz bezeichnet werden kann, durch 

die kollektives Wissen generiert wird. 

Unberücksichtigt geblieben ist in der vorliegenden Studie, was die Mitglieder von Internetgruppen 

an den Web 2.0-Anwendungen schätzen. Mit Rückgriff auf eine Analyse nicht-kommerzieller An-

gebote, die Jugendliche bei ihrem Engagement unterstützen (Raynes-Goldie/Walker 2008), ist 

davon auszugehen, dass folgende drei Aspekte für die Jugendlichen von Bedeutung sind: Ers-

tens Unterstützung und Motivation: Die Jugendlichen werden motiviert über Positivbeispiele von 

anderen Jugendlichen, die etwas bewirkt haben, oder durch Inspiration durch Aktivist(inn)en, 

über die sie auf der Plattform gelesen oder mit denen sie kommuniziert haben; Zweitens Vernet-

zung und Informationen: Informationen sind unterstützend für das Engagement. Sie liefern den 

Heranwachsenden relevante Inhalte zu verschiedenen Themen. Dabei schätzen Jugendliche 

Plattformen, auf denen sie auch eigene Gruppen für Aktionen aufbauen können („buildung com-

munities for action“); Drittens Mobilisierung und Organisation von Real-World-Action: Obwohl 

hierzu zunächst nur Hinweise identifiziert werden konnten, verbinden viele der Jugendlichen ihre 

Entscheidung, sich in Offline-Projekten zu engagieren, mit ihrer Beteiligung auf der Website. Da-

rüber hinaus könnte ein weiterer wesentlicher Faktor für eine positive Bewertung der Online-

Angebote sein, dass die Jugendlichen den Eindruck haben, dass ihr Engagement dort wahrge-

nommen und wertgeschätzt wird und dass sie mit Ihrem Engagement Einfluss nehmen können 

(Collin 2009). 

 

6.3 Produzent(inn)en  

Ein weiterer Versuch, Gruppen von jugendlichen Internetnutzer/innen mit internetgestütztem En-

gagement zu identifizieren, wurde unternommen, indem die Gruppe der „Produzent(inn)en“ ge-

bildet wurde. In diese, mit fast der Hälfte der Befragten (494 Jugendliche) relativ großen Gruppe 

wurden alle Jugendlichen aufgenommen, die bei der Frage nach den Netzaktivitäten angeben, 

entweder „Beiträge in Newsgroups, Foren oder Wikis geschrieben“, „eigene Programme oder 

Applikationen programmiert und eingestellt“ oder „Auf Hilfeforen anderen Personen Hilfe angebo-

ten“ zu haben. Alle Jugendlichen, die alle drei Items negativ beantworteten, fließen in die Ver-

gleichsgruppe ein (vgl. Abb. 6.16). 
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Abbildung 6.16: Aktivitäten im Internet von Produzent(inn)en (n=494) und Nicht-
Produzent(inn)en (n=555) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Mit der Bildung dieser Gruppe wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch das Internet 

selbst zu großen Teilen Produkt freiwilliger Tätigkeit ist. Auch wenn eine solches Engagement 

noch weniger als das der zuvor beschriebenen beiden Gruppen „Politikinteressierte“ und „Mitglie-

der von Internetgruppen“ einer klassischen Freiwilligenarbeit entspricht, lassen sich auch hier 

Ansätze finden, die einem Engagement 2.0 nahe kommen. 

Betrachtet man die Gruppe der Produzent(inn)en genauer, so fällt auf, dass diese eher männlich 

geprägt ist. Während ca. 53 Prozent der männlichen Jugendlichen Produzent(inn)en sind, sind es 

bei den Mädchen und jungen Frauen lediglich rund 41 Prozent. Mit Blick auf das Alter der Ju-

gendlichen ist festzustellen, dass die Zugehörigkeit zu der Gruppe der Produzent(inn)en mit zu-

nehmendem Alter der Befragten steigt (ca. 42 Prozent bei den 13- bis 14-Jährigen, etwa 48 Pro-

zent bei den 15- bis 17-Jährigen und rund 51 Prozent bei den 18- bis 20-Jährigen). Hinsichtlich 

des erreichten oder angestrebten Bildungsniveaus der Jugendlichen ist keine Tendenz festzustel-

len. Unterschiede werden allerdings auch hier deutlich. Während die Jugendlichen, die keinen 

oder einen Hauptschulabschluss erreicht haben oder diesen zumindest anstreben, zu 39 Prozent 

der Gruppe der Produzent(inn)en angehören, sind es bei den Jugendlichen mit Fachhochschul-
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reife oder Abitur schon ca. 46 Prozent, bei den Jungen und Mädchen, die ein mittleres Bildungs-

niveau erreicht haben oder anstreben, sogar rund 55 Prozent. Weitere Differenzen lassen sich 

hinsichtlich der Region, der Gemeindegröße und des Aktivitätstyps der Jugendlichen ausmachen. 

So ist der Anteil der Jungen und Mädchen aus Ostdeutschland an den Produzent(inn)en mit rund 

52 Prozent höher als der der westdeutschen Jugendlichen (ca. 46 Prozent). Des Weiteren sind 

mehr Jugendliche aus mittelgroßen Gemeinden Produzent(inn)en (50 Prozent) als Jugendliche 

aus kleinen (ca. 48 Prozent) oder großen (ca. 43 Prozent) Gemeinden. Im Hinblick auf den Aktivi-

tätstyp der Jugendlichen ist zu konstatieren, dass Jugendliche, die sich engagieren, eher der 

Gruppe der Produzent(inn)en angehören (rund 54 Prozent) als Jugendliche, die aktiv (ca. 46 Pro-

zent) oder nicht aktiv (ca. 43 Prozent) sind (vgl. Tab. 6.3). 

 

Tabelle 6.3: Produzent(inn)en nach sozialstatistischen Merkmalen (Jugendliche zwischen 13 
und 20 Jahren, n=1.049) 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

1 Fehlende Angaben 

 

Mit Blick auf die Internetnutzung der Produzent(inn)en ist zu konstatieren, dass diese länger und 

häufiger im Internet surfen als die Jugendlichen der Vergleichsgruppe. Es ist zu vermuten, dass 

dies den vergleichsweise aufwändigeren Netzaktivitäten wie Beiträge schreiben, Programme und 

Applikationen programmieren und Hilfsangebote auf Foren anbieten geschuldet ist. So nutzen 16 

 
Produzent(inn)en  

Nicht-Produ-
zent(inn)en 

Insgesamt 

abs. in % abs. in % abs. in % 

Geschlecht männlich 294 52,9 262 47,1 556 100,0 

 
weiblich 200 40,6 293 59,4 493 100,0 

Alterskohorten 13- bis 14-Jährige 126 41,6 177 58,4 303 100,0 

 
15- bis 17-Jährige 185 48,2 199 51,8 384 100,0 

 
18- bis 20-Jährige 183 50,6 179 49,4 362 100,0 

Schulabschluss1 FH-Reife/Abitur 308 46,3 357 53,7 665 100,0 

 
Mittlerer Abschluss 124 54,9 102 45,1 226 100,0 

 
Keinen/HS-Abschluss 23 39,0 36 61,0 59 100,0 

Soziale Schichtung1 Obere 6% 30 49,2 31 50,8 61 100,0 

 
Obere Mittelschicht 84 44,0 107 56,0 191 100,0 

 
Mittlere Mittelschicht 182 48,8 191 51,2 373 100,0 

 
Untere Mittelschicht 156 47,9 170 52,1 326 100,0 

 
Untere 10% 41 43,2 54 56,8 95 100,0 

Region D-West 425 46,4 491 53,6 916 100,0 

 
D-Ost 69 51,9 64 48,1 133 100,0 

Gemeindegröße <50.000 106 47,7 116 52,3 222 100,0 

 
50.000 – <500.000 227 50,0 227 50,0 454 100,0 

 
≥ 500.000 161 43,2 212 56,8 373 100,0 

Aktivitätstypen Engagiert 126 53,8 108 46,2 234 100,0 

 
Aktiv 255 46,1 298 53,9 553 100,0 

 
Nicht aktiv 113 43,1 149 56,9 262 100,0 

Befragte insg. 
 

494 47,1 555 52,9 1.049 100,0 
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Prozent dieser Gruppe täglich „4 Stunden oder länger“ das Internet. Auch die Zahl derer, die an-

geben, ständig online zu sein, ist mit 47 Prozent höher als in der Vergleichsgruppe (35 Prozent). 

Die Gruppe der Produzent(inn)en zeichnet sich nicht nur durch eine intensivere Nutzung des 

Internets aus, sondern auch dadurch, dass alle Kommunikationsformen von den Jugendlichen 

dieser Gruppe häufiger genutzt werden als von den Nicht-Produzent(inn)en. Am deutlichsten wird 

dies in der Nutzung von E-Mails (Produzent(inn)en: 52 Prozent; Nicht-Produzent(inn)en: 41 Pro-

zent) und „Kommentaren in Gästebüchern, Foren, Blogs und Pinnwänden“ (38 Prozent zu 25 

Prozent) (vgl. Abb. 6.17). Der hohe Anteil derer, die in Foren etc. kommunizieren, ist wohl da-

durch zu begründen, dass das Item „Auf Hilfeforen anderen Personen Hilfe angeboten“ in die 

Bildung der Gruppe der Produzent(inn)en eingeflossen ist. Dementsprechend ist zu vermuten, 

dass diese Jugendlichen auch häufiger mittels Kommentaren in Foren kommunizieren. 

 

Abbildung 6.17: Kommunikation im Internet von Produzent(inn)en (n=494) und Nicht-
Produzent(inn)en (n=555) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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** p<0,01 

* p<0,05 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Die Nutzung von Informations- und Unterhaltungsangeboten durch die Produzent(inn)en unter-

scheidet sich vergleichsweise weniger stark von den Nicht-Produzent(inn)en. Lediglich im „Abru-

fen von Nachrichten und Informationen“ (72 Prozent zu 62 Prozent), im „Lesen von Beiträgen in 

Newsgroups oder Foren“ (38 Prozent zu 12 Prozent) sowie beim „Stöbern auf Verkaufsplattfor-

men“ (31 Prozent zu 14 Prozent) lassen sich deutlichere Unterschiede ausmachen (vgl. Abb. 

6.18). Wie auch schon im Abschnitt zum Kommunikationsverhalten ist an dieser Stelle darauf 

hinzuweisen, dass das Anbieten von Hilfe auf Hilfeforen ein für die Bildung der Gruppe wichtiges 

Item ist. Dementsprechend ist zu vermuten, dass diese Jugendlichen häufiger Beiträge in News-

groups oder Foren lesen als die Nicht-Produzent(inn)en. 
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Abbildung 6.18: Häufigkeit der Nutzung von Informations- und Unterhaltungsangeboten von 
Produzent(inn)en (n=494) und Nicht-Produzent(inn)en (n=555) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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** p<0,01 

* p<0,05 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Die aktive Beteiligung der Gruppe der Produzent(inn)en am Internet selbst wird auch mit Blick auf 

ihre sonstigen Netzaktivitäten deutlich. So betreiben sie häufiger eine eigene Homepage (14 Pro-

zent) oder ein eigenes Blog (12 Prozent) als die Nicht-Produzent(inn)en (6 Prozent bzw. 3 Pro-

zent) (vgl. Abb. 6.19). 

 

Abbildung 6.19: Eigene Aktivitäten im Internet von Produzent(inn)en (n=494) und Nicht-
Produzent(inn)en (n=555) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 
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Im Vergleich zu den anderen Jugendlichen fällt weiterhin auf, dass die Produzent(inn)en sich im 

Netz auch wesentlich stärker politisch engagieren. So haben sie beispielsweise schon häufiger 

eine „Online-Petition unterschrieben“ (15 Prozent gegenüber drei Prozent der Nicht-Produzent(in-

n)en), an einer Mailing-Aktion (12 Prozent gegenüber 6 Prozent) oder an einem Flashmob teilge-

nommen (11 Prozent gegenüber 5 Prozent) (vgl. Abb. 6.20). Es zeigt sich also auch hier, dass 

die Produzent(inn)en die aktiveren Jugendlichen sind und sich ihre Aktivitäten nicht auf das rein 

internetbezogene Handeln begrenzen. 

 

Abbildung 6.20: Politische Aktivitäten im Internet von Produzent(inn)en (n=494) und Nicht-
Produzent(inn)en (n=555) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Das stärkere netzbasierte politische Engagement der Produzent(inn)en wird auch bei den Intenti-

onen und Motiven der Internetnutzung deutlich. So geben 43 Prozent der Gruppe an, dass es 

ihnen bei der Internetnutzung um „wichtige politische und gesellschaftliche Fragen“ geht. Der 

Befund, nach dem es 45 Prozent der Produzent(inn)en um „Hilfeleistungen und Beratung für An-

dere“ geht, entspricht den Vorgaben, mit denen die Gruppe konstruiert wurde. Interessanter ist, 

dass es 47 Prozent (Vergleichsgruppe: 35 Prozent) um das „Engagement in einem Verein, einer 

Gruppe oder einer anderen Organisation“ geht (vgl. Abb. 6.21). Auch hier wird deutlich, dass 

aktive Mitarbeit und Engagement und die Beteiligung in den klassischen Feldern des freiwilligen 

Engagements sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern eher ergänzen. 
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Abbildung 6.21: Motive der Internetnutzung von Produzent(inn)en (n=494) und Nicht-
Produzent(inn)en (n=555) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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** p<0,01 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Die Produzent(inn)en wollen im Vergleich zu den anderen Jugendlichen vor allem Menschen 

erreichen, die an gleichen Themen interessiert sind (78 Prozent), die sich für eine gemeinsame 

Sache einsetzen wollen (53 Prozent) oder die bei Problemen Unterstützung brauchen (46 Pro-

zent) (vgl. Abb. 6.22). Auch letzteres ist vermutlich dem Umstand geschuldet, dass Jugendliche, 

die der Gruppe der Produzent(inn)en angehören, das Internet u.a. dazu nutzen, um anderen 

Menschen über Foren Hilfe anzubieten. 
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Abbildung 6.22: Zielgruppe der Internetaktivitäten von Produzent(inn)en (n=494) und Nicht-
Produzent(inn)en (n=555) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Hinsichtlich der Einstellungen zum Internet unterscheiden sich die Produzent(inn)en von den 

übrigen Jugendlichen erwartungsgemäß vor allem in der Bewertung der Aussage „Das Internet 

bietet Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden“. Während bei den Nicht-Produzent(inn)en rund 57 

Prozent dieser Aussage zustimmen, sind es bei den Produzent(inn)en immerhin etwa 74 Prozent. 

Dieser deutliche Unterschied wird vermutlich dadurch begründet sein, dass in dieser Gruppe 

auch Jugendliche enthalten sind, die eigene Programme und Applikationen zur Verfügung stel-

len. Auch die Betreiber von eigenen Blogs und Homepages sind überdurchschnittlich vertreten. 

Auch andere Aussagen zum Internet werden von den Produzent(inn)en eher befürwortet als von 

den anderen Jugendlichen. So sind sie beispielsweise eher der Meinung, dass das Internet gut 

zur Kommunikation mit Freunden und Bekannten geeignet ist. Des Weiteren sind sie auch eher 

der Meinung, dass unserer Gesellschaft ohne das Internet etwas Wichtiges fehlen würde (63 zu 

52 Prozent). 

Betrachtet man das traditionelle Engagementverhalten der Produzent(inn)en, so fällt auf, dass sie 

sich im Vergleich zu den Nicht-Produzent(inn)en etwas stärker im klassischen Sinne engagieren 

(26 zu 19 Prozent) (vgl. Abb. 6.23). Das heißt, dass sie vergleichsweise häufiger einem Engage-

ment in einem Verein oder einer anderen Organisation nachgehen als die übrigen Jugendlichen.  
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Abbildung 6.23: Engagementbereitschaft von Produzent(inn)en (n=494) und Nicht-
Produzent(inn)en (n=555) 
Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren (Angaben in Prozent) 
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Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

 

Mit den „Produzent(inn)en“ wurde versucht, eine Gruppe zu identifizieren, die einem klassischen, 

organisationsgebundenen Engagement zwar relativ fern steht, die mit ihrem Einsatz für das In-

ternet aber Bereitschaft zur Beteiligung im öffentlichen Raum zeigt. Für diesen Kontext interes-

sant erscheint der Befund, dass es sich dabei nicht um Jugendliche zu handeln scheint, die eher 

selbstbezogen an Werkzeugen und Inhalten arbeiten, sondern um durchaus kommunikationsbe-

reite und an gesellschaftlichen und politischen Fragen interessierte junge Leute. 

Prinzipiell kann jeder Mensch mit Hilfe der verschiedenen Web 2.0-Anwendungen seine eigenen 

Ideen umsetzen, diese ins Internet stellen und dort in Netzwerken verteilen (Levine 2008). Nie 

zuvor war es einfacher, Texte, Töne oder Bewegtbilder zu produzieren und für eine breite Öffent-

lichkeit zur Verfügung zu stellen. Stets diskutabel ist dabei die Frage, welche Internetaktivitäten 

schon als Engagement zu betrachten sind, zumal sich das Web 2.0 als Mitmach-Netz erst durch 

die Beteiligung der Nutzer/innen konstituiert. Dabei können bereits in der Art und Weise, wie Her-

anwachsende über gegenseitige Kommentare die Qualität der Diskussion und die Einhaltung der 

Netiquette sicher stellen, Formen von gesellschaftlichem Engagement erkannt werden (Svensson 

2010). Zudem können insbesondere Jugendliche durch diverse Formen der Produktion von In-

ternet-Inhalten lernen, sich in einer Welt, in der sie zuvor nur wenige Beteiligungsrechte, keinen 

Zugang zur Mitbestimmung und nur wenige Organisationsfertigkeiten hatten, zu engagieren 

(Goldman/Booker/McDermott 2008). Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei das Produzieren von 

kollaborativ und transnational verbreiteter Information: Gemeinsame Online-Publikationen, Aus-

tausch von Inhalten von Online-Angeboten (syndication of content) oder Diskussionsforen mit 

strukturierten Entscheidungswegen (Cardon/Granjon/Heurtin 2007) sind unweigerlich mit jugend-

lichem Engagement verknüpft. Gleiches gilt auch für „virtuelle“ Veranstaltungen wie den Weltso-

zialforen, bei denen sich Aktivist(inn)en sowohl bei konkreten Aktionen als auch bei der Bereit-

stellung von Information engagieren, wodurch insgesamt die Sichtbarkeit der dort verhandelten 

Informationen verbessert wird. 
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6.4 Zusammenfassung 

Mit den drei vorgestellten Gruppen „Politikinteressierte“, „Mitglieder in Internetgruppen“ und „Pro-

duzent(inn)en“ wurde versucht, dem Phänomen Engagement 2.0 auf die Spur zu kommen. Da es 

sich dabei um relativ neue Formen jugendlicher Beteiligung handelt und dazu entsprechend we-

nig empirisches Material vorliegt, kann es sich nur um erste Annäherungen handeln. Es zeigt sich 

aber, dass die Tätigkeiten, welche die Jugendlichen dieser Gruppen im Netz ausführen, der oben 

zugrundegelegten Definition eines Engagement 2.0 entsprechen. Sie werden freiwillig und ohne 

Entgelt ausgeführt, nutzen die technischen Möglichkeiten des Internets und tragen gegebenen-

falls auch zu dessen technischen und inhaltlichen Entwicklung bei. Ob in allen Fällen auch ein 

Nutzen erzeugt wird, der sich nicht ausschließlich auf den Kreis persönlich bekannter Personen 

bezieht, muss zunächst offen bleiben. Die vorliegenden Befunde lassen allerdings darauf schlie-

ßen, dass sich zumindest ein großer Teil der den drei Gruppen zugeordneten Jugendlichen an 

einem öffentlichen Nutzen orientiert.  

Unterzieht man die drei Gruppen einem abschließenden Vergleich, so ist zunächst zu erkennen, 

dass sich die Häufigkeit und Dauer der Internetnutzung der drei Gruppen unterscheidet. So zeigt 

sich, dass die politikinteressierten Internetnutzer/innen im Vergleich zu den Produzent(inn)en 

etwas häufiger und auch länger im Netz surfen, im Vergleich zu den Mitgliedern von Internetg-

ruppen hingegen sogar deutlich länger am Tag das Internet nutzen. Allen drei Gruppen ist eine 

große Affinität zum Netz gemein – bei den Politikinteressierten wird diese besonders deutlich. 

Mit Blick auf das Kommunikationsverhalten der Jugendlichen in den verschiedenen Engagement 

2.0-Formen fällt auf, dass sie – egal, welcher Gruppe sie angehören – am häufigsten in Chats 

kommunizieren. Auffällige Unterschiede zeigen sich erst, wenn man die weiteren Kommunikati-

onsdienste betrachtet. So nutzen politikinteressierte Internetnutzer/innen die Kommunikation per 

E-Mail vergleichsweise stärker als Mitglieder von Internetgruppen oder Produzent(inn)en. Mitglie-

der von Internetgruppen nutzen hingegen häufiger Dienste wie Skype oder Kommentarfunktionen 

in Gästebüchern, Foren, Blogs oder auf Pinnwänden häufiger als die Produzent(inn)en oder die 

politikinteressierten Internetnutzer/innen. 

Auch hinsichtlich der Inanspruchnahme von Informations- und Unterhaltungsangeboten zeigen 

sich mitunter deutliche Unterschiede zwischen den drei Engagement 2.0-Formen. Während die 

Produzent(inn)en sowie die Mitglieder von Internetgruppen im Internet am häufigsten Musik hö-

ren bzw. Videos und Filme anschauen, rufen die politikinteressierten Internetnutzer/innen ver-

stärkt Nachrichten und Informationen ab. Des Weiteren lesen sie im Vergleich zu den anderen 

beiden Engagement 2.0-Formen auch häufiger Beiträge in Newsgroups bzw. Foren und suchen 

auch häufiger auf Hilfeforen nach Beratung. 

Richtet man den Blick auf die Netzaktivitäten der Jugendlichen der drei Gruppen, fällt auf, dass 

diese – neben dem obligatorischen Account in einen Sozialen Online-Netzwerk – häufiger eine 

eigene Homepage oder ein Blog betreiben, als andere Jugendliche. Dabei fällt weiter auf, dass 

politikinteressierte Internetnutzer/innen häufiger als etwa Mitglieder von Internetgruppen oder als 

die Produzent(inn)en eine eigene Homepage besitzen. Mitglieder von Internetgruppen pflegen 

hingegen häufiger ein eigenes Blog. 
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Weitere Differenzen zeigen sich, wenn man den Blick auf andere Netzaktivitäten richtet. So 

schreiben die Produzent(inn)en deutlich häufiger Beiträge in Newsgroups, Foren, Blogs oder 

Wikis als die politikinteressierten Internetnutzer/innen oder die Mitglieder von Internetgruppen. 

Deren häufigste Aktivität ist naturgemäß das Gründen oder Moderieren von Gruppen in Commu-

nities wie z.B. SchülerVZ oder Facebook. Politikinteressierte Internetnutzer/innen starten hinge-

gen häufiger als die anderen beiden Gruppen Diskussionen auf den erwähnten Social-Media-

Seiten. 

Hinsichtlich der politischen Netzaktivitäten lassen sich lediglich die Mitglieder von Internetgruppen 

und die Produzent(inn)en vergleichen. Dies liegt daran, dass die Gruppe der politikinteressierten 

Internetnutzer/innen durch eben diese Variable gebildet wurde. Vergleicht man also die Grup-

penmitglieder mit den Produzent(inn)en, so wird deutlich, dass letztere bereits häufiger eine Onli-

ne-Petition unterschrieben, aber seltener an einem Flashmob oder ähnlichen Aktionen teilge-

nommen haben. Mit Blick auf die anderen politischen Netzaktivitäten lassen sich allerdings keine 

weiteren Differenzen zwischen den beiden Formen ausmachen. 

Mit Blick auf Intention und Motive der Internetnutzung wird deutlich, dass politikinteressierte In-

ternetnutzer/innen das Netz eher nutzen, um ein Engagement in einem Verein, einer Gruppe 

oder einer Organisation zu unterstützen, bzw. um andere zum Mitmachen zu motivieren. Mitglie-

dern von Internetgruppen sowie Produzent(inn)en ist es hingegen wichtiger, neue Leute kennen 

zu lernen. Allerdings geht es auch ihnen darum, andere zum Mitmachen zu motivieren. 

Die nähere Betrachtung der drei Gruppen zeigt auch, dass die Jugendlichen das Medium Internet 

stärker als andere Jugendliche nutzen, um im Sinne des Gemeinwohls tätig zu werden. Dabei 

fällt allerdings auch auf, dass sie dies auf verschiedene Arten versuchen und das Internet dabei 

in unterschiedlicher Intensität sowie mit unterschiedlichen Intentionen nutzen. Vergleicht man die 

Engagementquoten der drei Gruppen, dann fällt auf, dass sich die politikinteressierten Internet-

nutzer/innen nicht nur im Vergleich zu allen anderen Befragten in einem höheren Maße engagie-

ren, sondern auch mit Blick auf die Mitglieder von Internetgruppen und die Produzent(inn)en. Ein 

Drittel der politikinteressierten Internetnutzer/innen engagiert sich nicht ausschließlich im Netz, 

sondern geht gleichzeitig einem Engagement im klassischen Sinne nach. Wenn auch in einem 

etwas geringeren Maße, engagieren sich allerdings auch die Mitglieder von Internetgruppen so-

wie die Produzent(inn)en neben ihren Internetaktivitäten auch noch in verschiedensten Vereinen, 

Gruppen oder anderen Organisationen. Dies kann als Nachweis dafür gewertet werden, dass En-

gagement 2.0 traditionelle freiwillige Tätigkeiten nicht ersetzt, sondern ergänzt. 

Auch nach den hier vorgelegten Analysen können die beschriebenen Gruppen bzw. Formen ei-

nes Engagements 2.0 nicht eindeutig als neue Formen freiwilligen Engagements identifiziert wer-

den. Dazu ist zu wenig über die individuellen Motive der Jugendlichen, den Stellenwert ihrer Akti-

vitäten in der gesamten Lebens- und Freizeitgestaltung und über das Zusammenspiel von Onli-

ne- und Offline-Aktivitäten bekannt. Gleichwohl ist zu konstatieren, dass die Nutzung des Inter-

nets für die vorgestellten Gruppen Jugendlicher eine Möglichkeit bietet, im Sinne einer Gemein-

wohlorientierung tätig zu werden. 

Es lässt sich festhalten, dass einerseits das Potenzial des Internets und der Web 2.0-Anwendun-

gen zur Steigerung des jugendlichen zivilgesellschaftlichen Engagements bislang noch unausge-
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reift ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Lebensbereichen, in denen es für Jugendliche zweifels-

frei äußerst wichtig ist, erscheint das Internet noch nicht relevant für zivilgesellschaftliches Enga-

gement der Heranwachsenden (Livingstone/Couldry/Markham 2007). Für den Fall jedoch, dass 

die zahlreichen Web 2.0-Anwendungen von den Jugendlichen für ihr Engagement genutzt wer-

den, deutet auch die vorliegende Studie an, dass Online-Angebote eher Unterstützungsinstanzen 

von Engagement (facilitators of action) als Orte des Engagements (places of action) sind (Ray-

nes-Goldie/Walker 2008). Andererseits muss aber immer auch berücksichtigt werden, dass Ju-

gendliche zivilgesellschaftliche Themen nicht gleichgültig gegenüberstehen, vielmehr haben sie 

keinen Zugang zu aus ihrer Sicht ansprechenden Engagementformen. Insbesondere vor diesem 

Hintergrund und angesichts der integralen Verankerung des Internets im Leben von Jugendlichen 

sind vom Web 2.0 große Potenziale, Jugendlichen online Engagementmöglichkeiten zu eröffnen, 

zur erwarten. So sprechen erste Hinweise durchaus dafür, dass sich Jugendliche eher online als 

offline auf politische Partizipation und Engagement einlassen werden (ähnlich Livingstone/Mark-

ham 2008). Die typischen Charakteristika von Web 2.0-Anwendungen wie Interaktivität und Ge-

schwindigkeit scheinen gerade den Jugendlichen entgegen zu kommen, die zahlreiche Kommu-

nikationsformen im Web 2.0 erlauben insbesondere Jugendlichen vielfältige Ausdrucksformen 

(Bennett 2007). Zudem können sich Mittels des Netzes vor allem Jugendliche kurzfristig im Sinne 

von „everyday maker“ (Collin 2009) beteiligen. 

Ob die umfangreichen Potenziale des Web 2.0 in Zukunft vermehrt für jugendliches Engagement 

genutzt werden, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu zählen sicherlich einerseits Faktoren 

auf der Individualebene der Jugendlichen. So müssen die Jugendliche durchaus die notwendigen 

Fähigkeiten zu einem „Engagement 2.0“ erst erlernen, wobei die Voraussetzungen dafür zwi-

schen den Bildungsschichten ungleich verteilt sind. Andererseits sind aber insbesondere ge-

samtgesellschaftliche Veränderungsprozesse zu berücksichtigen. So wird die rasante, gesell-

schaftsweite Entwicklung des Netzes hinsichtlich seiner technischen und vor allem kommunikati-

ven Möglichkeiten Einfluss auf die Fortentwicklung des freiwilligen und bürgerschaftlichen Enga-

gements haben. Aber auch kulturelle Veränderungen sind an dieser Stelle angesprochen, wie 

bspw. die Weiterentwicklung der Medienlandschaft vor allem mit Blick auf Regulierung und Kom-

merzialisierung.  

Solche Entwicklungen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie Jugendliche die Dienste 

für ihr Engagement in Zukunft nutzen werden. Generell werden kulturelle Veränderungen, die mit 

der entwickelnden Mitmach-Medienlandschaft (participatory media) einhergehen, eine untrennba-

re Verbindung von Medienhandeln und zivilgesellschaftlichem Engagement befördern (Rheingold 

2008). Angesprochen ist hier ein grundlegender Kulturwandel, der mit der Nutzung von Mitmach-

Medien (participatory media) einhergeht. Demnach werden neue Medien, wie Blogs und Wikis, 

das Leben im 21. Jahrhundert prägen. Wie dieser, durch das Internet gesetzte, mediale Rahmen 

sich entwickelt und wie bzw. von wem er reguliert sein wird (kommerziell, öffentlich etc.), wird 

Einfluss darauf haben, inwiefern Mitmach-Medien zu einer breiten Beteiligung an Kulturprodukti-

on und authentisch demokratischer Einflussnahme beitragen können.  

Nicht vergessen werden darf in diesem Kontext schließlich, dass zu den ausschlaggebenden 

Faktoren auch ein nachhaltiger Wandel im Verständnis von bürgerschaftlichen Engagement im 

Sinne von Bennett (2007) zählen wird: Im Gegensatz zum traditionellen Verständnis des „dutiful 
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citizen“, für den bspw. der Gang zur Wahl eine Pflicht darstellt, schreibt er Jugendlichen ein ande-

res Verständnis von bürgerschaftlichem Engagement zu. Als „actualing citizens“ engagieren sie 

sich, häufig über Freunde angeregt, in loseren Netzwerken zu, aus ihrer Sicht, gerade relevanten 

Themenbereichen. 
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7 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 

Im Forschungsprojekt „Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und En-

gagement in Zeiten des Web 2.0“ konnte nachgewiesen werden, dass … 

(1) die verstärkte Internetnutzung Jugendlicher keinen negativen Einfluss auf ihre Bereit-

schaft zum freiwilligen Engagement hat, 

(2) Computer und Internet zum alltäglichen Hilfsmittel auch im traditionellen freiwilligen 

Engagement Jugendlicher geworden sind und 

(3) sich auch bei Jugendlichen neue Formen internetgestützten Engagements zeigen. 

Sowohl die Sekundärauswertung der Daten des Freiwilligensurveys als auch die im Rahmen des 

Projektes durchgeführte AID:A-Zusatzerhebung Engagement 2.0 haben gezeigt, dass sich kul-

turpessimistisch argumentierende Annahmen, nach denen die verbreitete Internetnutzung bei 

Jugendlichen sich negativ auf deren Engagementverhalten auswirkt, nicht bestätigen lassen.  

So konnte mit der eigenen Erhebung – in Übereinstimmung mit zahlreichen anderen Studien – 

gezeigt werden, dass die Internetnutzung bei den befragten 13- bis 20-Jährigen, unabhängig vom 

Grad ihrer Aktivität bzw. Engagements in klassischen Organisationen, wesentlicher Bestandteil 

der Freizeitgestaltung ist. Der überwiegende Teil der Jugendlichen nutzt das Netz oft oder sogar 

ständig. Dabei ist es in erster Linie Mittel der Kommunikation. Chats, E-Mail sowie Skype oder 

ähnliche Angebote der Echtzeitkommunikation spielen dabei eine größere Rolle, als Kommentare 

in Gästebüchern, Foren, Blogs oder auf Pinnwänden. Desweiteren ist das Internet ein wichtiges 

Medium der Information und Unterhaltung. Die Mehrzahl der Jugendlichen nutzt es, um Musik zu 

hören, Videos zu schauen, aber auch um Nachrichten und andere Informationen abzurufen. Um 

eigene Beiträge ins Netz zu stellen, nutzen fast alle Jugendlichen einen oder mehrere Accounts 

der Sozialen Online-Netzwerke. Nur eine Minderheit der jugendlichen Internetnutzer/innen pflegt 

eine eigene Homepage oder einen eigenen Blog. Allerdings hat knapp die Hälfte der Heranwach-

senden schon einmal in einer Community eine Gruppe gegründet oder moderiert. Zudem hat 

jeder dritte Jugendliche schon einmal einen Beitrag in Newsgroups, Foren, Blogs oder Wikis ge-

schrieben sowie auf einer bestehenden Seite eine Diskussion gestartet. Jeder Fünfte hat schon 

einmal Musik, Videos oder Podcasts ins Netz gestellt, auf Hilfeforen anderen Personen Hilfe an-

geboten oder aber in einem Online-Spiel eine für den Spielverlauf wichtige Aufgabe übernom-

men. Jeder zehnte Jugendliche hat bereits eigene Programme, Applikationen etc. programmiert 

und ins Internet gestellt. 

Der Blick auf die Gruppe der Jugendlichen, die sich ganz traditionell in Vereinen, Verbänden, 

Initiativen und anderen Organisationen engagieren, zeigt, dass sich deren Internetnutzung nicht 

von der ihrer nicht-engagierten oder nur aktiven Altersgenossen unterscheidet. Dies betrifft so-

wohl die Intensivität und Dauer der Nutzung, als auch die Art der Internetnutzung. Auch in ihren 

Einstellungen zum Internet unterscheiden sich die Jugendlichen kaum. Jugendliche mit starkem 

Interesse an den elektronischen Medien engagieren sich zudem nicht seltener freiwillig als Al-

tersgleiche mit geringerem Interesse. Zu erkennen ist, dass das Netz beim Einstieg in die Orga-

nisationen für Jugendliche nur eine geringe Rolle spielt. Insgesamt gibt nur etwa 10 Prozent der 
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Befragten an, den Weg in die Organisationen über das Internet gefunden zu haben. Alle anderen 

scheinen weiterhin den Weg über Freundeskreise, die Familie oder die Schule zu bevorzugen. 

Für Jugendliche, die sich engagieren, ist das Netz mit seinen Möglichkeiten der Information, 

Kommunikation und Partizipation zu einem alltäglichen Hilfsmittel ihrer freiwilligen Tätigkeit ge-

worden. Die Bedeutung des Internets hat in den letzten zehn Jahren in allen Engagementfeldern 

und bei allen Altersgruppen kontinuierlich zugenommen. So nutzen etwa drei Viertel aller enga-

gierten jungen Leute den Computer und das Netz zumindest gelegentlich für Tätigkeiten und 

Aufgaben, die im Rahmen des Engagements anfallen. Besonders bedeutsam ist das Internet für 

Jugendliche, die sich im politischen Bereich engagieren. Hier nutzen alle Befragten das Netz, 

während es in den eher lokal agierenden Organisationen zwischen 71 Prozent (Sportvereine) 

und 84 Prozent (Hilfs- und Rettungsdienste) sind. Eine besondere Rolle spielt das Internet bei 

der Bearbeitung organisatorischen Aufgaben, bei Vorstandstätigkeiten und für die Informations- 

und Öffentlichkeitsarbeit. Genutzt werden in erster Linie die klassischen Netz-Dienste der Infor-

mation und der Kommunikation. Auf Beteiligung zielende Web 2.0-Angebote haben noch nicht 

deren Bedeutung, aber immerhin hat sich schon ca. ein Viertel aller jungen Engagierten mit der 

Pflege einer Homepage oder eines Blogs beschäftigt. Hier gibt es allerdings bedeutsame ge-

schlechtsspezifische Unterschiede. Während für die jungen Männer die Beschaffung von Infor-

mationen einen hohen Stellenwert hat, sind für die jungen Frauen der Aufbau und die Pflege von 

Kontakten und Netzwerken von größerer Bedeutung. Geschlechtsspezifische Unterschiede gibt 

es auch in den Einstellungen zum Internet und zu dessen Rolle im freiwilligen Engagement. Zwar 

wird das Internet von allen Engagierten insgesamt positiv gesehen, aber die positive Bewertung 

fällt bei den männlichen Jugendlichen durchweg stärker aus als bei den weiblichen. Einstellun-

gen, die sich kritisch auf das Internet beziehen, werden eher von den weiblichen Engagierten 

geteilt. So fürchten beispielsweise mehr junge Frauen, dass ihre Daten in falsche Hände geraten 

können, dass das Internet keine Zeit für gesellschaftliches Engagement mehr lässt und von an-

deren wichtigen Dingen ablenkt. 

Zur Beantwortung der Frage, ob sich jenseits des organisationsgebundenen Engagements neue, 

internetgestützte Engagementformen bei Jugendlichen zeigen, wurden die drei Gruppen „Politi-
kinteressierte“, „Mitglieder in Internetgruppen“ und „Produzent(inn)en“ gebildet. Dieser Versuch, 
dem Phänomen Engagement 2.0 auf die Spur zu kommen, erbrachte erste Hinweise auf ent-

sprechenden Aktivitäten auch in der (relativ jungen) Altersgruppe der 13- bis 20-Jährigen. Allen 

drei Gruppen ist eine große Affinität zum Netz gemein, was bei den Politikinteressierten beson-

ders deutlich wird. Sie nutzen das Netz häufiger und länger als andere, insbesondere dessen 

Kommunikationsmöglichkeiten. Außerdem betreiben sie häufiger eine eigene Homepage und 

starten Diskussionen in den Sozialen Online-Netzwerken, während Mitglieder von Internetgrup-

pen häufiger ein eigenes Blog pflegen und die Produzent(inn)en deutlich häufiger Beiträge in 

Newsgroups, Foren, Blogs oder Wikis schreiben. Das Gründen oder Moderieren von Gruppen in 

den Sozialen Online-Netzwerken ist eine weitere wichtige Aktivität dieser Gruppen. Politische 

Netzaktivitäten, die sich in erster Linie bei den Politikinteressierten, aber in geringerem Ausmaß 

auch bei anderen Jugendlichen beobachten lassen, sind die Beteiligung an Online-Petitionen, an 

Mailing-Aktionen und Online-Demonstrationen aber auch an Flashmobs und ähnlichen Aktionen. 

Nur wenige Jugendliche haben bereits den Online-Wahlkampf einer Partei unterstützt oder durch 

Massenmails eine Webseite blockiert. Mit Blick auf das klassische Engagement zeigt sich, dass 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

141 

 

insbesondere die Politikinteressierten das Netz auch nutzen, um ein Engagement in einem Ver-

ein, einer Gruppe oder einer Organisation zu unterstützen, bzw. um andere zum Mitmachen zu 

motivieren. Die nähere Betrachtung der drei Gruppen zeigt auch, dass die Jugendlichen das Me-

dium Internet stärker als andere Jugendliche nutzen, um im Sinne des Gemeinwohls tätig zu wer-

den. Ein Drittel der politikinteressierten Internetnutzer/innen engagiert sich nicht ausschließlich im 

Netz, sondern geht gleichzeitig einem Engagement im klassischen Sinne nach. In etwas geringe-

rem Maße engagieren sich auch die Mitglieder von Internetgruppen sowie die Produzent(inn)en 

neben ihren Internetaktivitäten in verschiedensten Vereinen, Gruppen oder anderen Organisatio-

nen. Dies kann als ein weiterer Nachweis dafür gewertet werden, dass ein Engagement 2.0 tradi-

tionelle freiwillige Tätigkeiten nicht ersetzt, sondern ergänzt. Auch wenn nach den vorliegenden 

Ergebnissen die beschriebenen Gruppen bzw. Formen eines Engagement 2.0 nicht eindeutig als 

neue Formen freiwilligen Engagements identifiziert werden können – wozu mehr Wissen über die 

individuellen Motive, den Stellenwert der Aktivitäten in der gesamten Lebens- und Freizeitgestal-

tung und über das Zusammenspiel von Online- und Offline-Aktivitäten notwendig wäre – ist fest-

zuhalten, dass die Nutzung des Internets für die vorgestellten Gruppen von Jugendlichen eine 

Möglichkeit bietet, im Sinne einer Gemeinwohlorientierung tätig zu werden.  

Mit den hier vorgelegten Forschungsergebnissen können eine Reihe von Fragen aus diesem 

Themenfeld „Internet und jugendliches Engagement“ beantwortet werden. Wie in jedem For-

schungsprozess, haben sich neue Fragestellungen ergeben, die sich hier vor allem auf das „En-

gagement 2.0“ Jugendlicher sowie auf den Umgang der Organisationen mit den medialen Verän-

derungen beziehen. So konnte eine tiefergehende empirische Analyse der Versuche, die von 

Organisationen gemacht werden, um das Web 2.0 in ihre Organisationsentwicklung zu integrie-

ren, nicht vorgenommen werden. Hier wäre zu fragen, wie sich die Vereine, Verbände, Initiativen 

und anderen Organisationen über ihre bisherigen Angebote der Information und Kommunikation 

hinaus im Netz präsentieren bzw. zukünftig präsentieren wollen. Vor allem die Rolle der Sozialen 

Online-Netzwerke müsste im Fokus einer solchen Untersuchung stehen. Für die Partizipation 

junger Menschen an gesellschaftlichen Prozessen bietet das Internet jetzt schon Möglichkeiten, 

wie sie in traditionellen Formen der Partizipation nur schwer umzusetzen waren. Auch für organi-

sationsinterne Beteiligungsprozesse können sich durch das Netz weitreichende Veränderungen 

ergeben. 

Außerdem bedürfen die drei identifizierten (Vor-)Formen internetgestützten Engagements Ju-

gendlicher einer genaueren Beschreibung. Auch wenn die politisch und gesellschaftlich aktive 

Internetgemeinde sich eher aus älteren Jugendlichen und Erwachsenen zusammensetzt, können 

jüngere Jugendliche bei kleineren Internetaktionen, während der Mitarbeit in Internetgruppen 

oder durch die eigene Gestaltung von Netzinhalten Erfahrungen sammeln, die nicht nur ihre Me-

dienkompetenz fördern, sondern auch ihre Bereitschaft zum gesellschaftlichen Handeln. Hier 

kann beispielsweise qualitativ gewonnenes empirisches Material dazu beitragen, mehr Kenntnis-

se über das Zusammenwirken von Internetnutzung und neuen Engagementformen bei Heran-

wachsenden zu gewinnen.  

Das Internet und seine Applikationen – auch in Verbindung mit zunehmenden mobilen Einsatz-

möglichkeiten – wird Einfluss auf die Fortentwicklung des freiwilligen und bürgerschaftlichen En-

gagements haben. Kommunikationsprozesse verlaufen schneller, ungesteuerter und hierarchie-
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freier. Es entstehen neue Möglichkeiten der Partizipation und Beteiligung, die weit über die Ein-

bindung von Engagierten in die bürgerschaftlichen Organisationen hinausreichen und von ge-

samtgesellschaftlicher Bedeutung sind. Hier scheint es wichtig und sinnvoll, Jugendliche frühzei-

tig mit ihren Kompetenzen, die sie im und für das Netz erworben haben, einzubinden. Heran-

wachsende dort abzuholen, wo sie sich in großer Zahl aufhalten, verlangt nach mehr Wissen 

über ihre Netzaktivitäten, ihre medialen Kompetenzen und ihre Motive. Voraussetzung ist aber 

auch die Bereitschaft der gesellschaftlichen Institutionen, jugendliche Beteiligung zuzulassen. 

Das Internet bietet hierzu Möglichkeiten, wie sie noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar wa-

ren. 



Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 
- Endbericht - 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

143 

 

8 Projektdesign und Methodenbericht 

Im Folgenden wird kurz das Gesamtdesign des Projektes "Jugendliche Aktivitäten im Wandel. 

Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0" und die im Projektverlauf 

angewandten Methoden beschrieben. 

 

8.1  Das Projektdesign 

Das Forschungsprojekt wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

gefördert und im Forschungsverbund der Technischen Universität Dortmund mit dem Deutschen 

Jugendinstitut München umgesetzt. Hierzu wurden in Dortmund drei Stellen wissenschaftlicher 

Mitarbeiter gefördert. Unterstützt wurden diese durch eine interne Projektgruppe an der TU Dort-

mund, MitarbeiterInnen aus dem DJI, vor allem aus dem Kompetenzteam „Jugend“ und der Pro-

jektleitung. Mit allen Beteiligten wurden regelmäßige Treffen durchgeführt, die in der ersten Pro-

jektphase überwiegend der Justierung möglicher Forschungsfragen, in der mittleren Projektphase 

vor allem der Vorbereitung der eigenen Erhebung und in der Abschlussphase der Interpretation 

des Datenmaterials dienten. Außerdem wurde zum Einstieg in das Thema und zur Vorbereitung 

der eigenen empirischen Erhebung ein Workshop mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

und Vertreter/innen der Fachpraxis aus den Bereichen Jugend und Medien veranstaltet. 

In einem frühen Stadium des Projektes wurden wissenssoziologische Diskursanalyen durchge-

führt (vgl. Keller 2011). Hier wurde vorrangig den Fragen nachgegangen, welche Diskurse sich in 

der einschlägigen Fachöffentlichkeit zum Thema Web 2.0 finden und ob sich dabei auch speziell 

Diskurse über (neue) Engagementformen mit und im Internet erkennen lassen. Außerdem wur-

den in dieser Phase qualitative Web 2.0-Studien gesichtet. Ziel war es, detailliertere Einblicke in 

die jugendliche Nutzung von Web 2.0-Angeboten zu bekommen.  

In dieser Arbeitsphase ging es auch darum, besonders einschlägige jugendaffine Internetangebo-

te hinsichtlich ihrer Partizipationspotenziale für Jugendliche zu erkunden. Dieses Arbeitsmodul 

wurde in Form einer Expertise an das Medienzentrum jfc Köln vergeben, welches über eine lang-

jährige Praxiserfahrung mit Projekten aus diversen medialen Bereichen verfügt (vgl. Düx et al. 

2010). In dieser Expertise geht es neben der Beschreibung vorab ausgewählter jugendspezifi-

scher Internetangebote und derer Aktivierungsmöglichkeiten auch um die Frage, wie diese An-

gebote tatsächlich seitens der Jugendlichen wahrgenommen und beansprucht werden. Hierzu 

wurden ergänzend eigene Netzrecherchen in jugendaffinen Internetseiten durchgeführt. Bei den 

im Wesentlichen von studentischen Mitarbeiterinnen umgesetzten Recherchen ging es vor allem 

um Engagementmöglichkeiten im Internet und um das Potenzial von Sozialen Online-Netzwerken 

in diesem Feld. Die Ergebnisse der Expertise und der eigenen Online-Feldforschung sind in die 

Konstruktion der eigenen Erhebung eingeflossen. 

Im gesamten Projektverlauf wurden kontinuierlich aktuelle quantifizierende und repräsentative 

Umfragen, aber auch qualitative Studien zur Medien- sowie Internetnutzung Jugendlicher gesich-

tet. Außerdem wurde zur Erarbeitung des internationalen Forschungsstandes eine weitere Exper-

tise an das JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis des JFF e.V. in Auftrag 
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gegeben (vgl. Brüggen/Gerlicher/Wagner 2010). Methoden und Ergebnisse dieser Studien sind in 

die eigene Erhebung eingeflossen. 

Neben diesen Arbeitsmodulen, die überwiegend vorbereitenden, ergänzenden sowie auswer-

tungsunterstützenden Charakter haben, wurden im Forschungsprojekt zwei wesentliche Arbeits-

module durchgeführt: Sekundäranalysen vorhandener Studien und die Durchführung der AID:A-

Zusatzerhebung Engagement 2.0.  

 

8.2 Sekundäranalysen 

Grundsätzlich sind Sekundäranalysen Re-Analysen von Datenbeständen aller Art, die von (Pri-

mär-)ForscherInnen für andere Zwecke als die der Sekundäranalyse erhoben worden sind. Mit 

Sekundäranalysen kann bereits vorhandenes, erhobenes Datenmaterial ausgewertet, deskriptiv 

beschrieben und/oder auf Hypothesen getestet werden. Für gewöhnlich liegt der Zweck von Se-

kundäranalysen auch in der Vorbereitung eigener Primärerhebungen, um zu sehen, welche Fra-

geformulierungen und Operationalisierungen sich in der Vergangenheit bereits bewährt haben. 

Zweck der Sekundäranalysen innerhalb des Projektes war jedoch (weiteres) Datenmaterial zur 

Beantwortung der leitenden Forschungsfragen heranziehen zu können. Vor diesem Hintergrund 

wurden quantitative – möglichst repräsentative – Studien ausgesucht, die nicht nur einschlägig 

waren und jugendliches Freizeitverhalten, Engagement sowie Internetnutzung zum Thema hat-

ten, sondern deren Datenbestände aktuell und zugleich verfügbar waren. Herangezogen wurden 

die Methodenstudie des Deutschen Jugendinstituts (DJI), die Untersuchung des DJI „Aufwachsen 
in Deutschland: Alltagswelten“ (AID:A) sowie die dritte Welle des Freiwilligensurvey. 

Die DJI-Methodenstudie – durchgeführt vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2008 – diente überwie-

gend zur Vorbereitung der Durchführung des Integrierten Surveys AID:A. Wenngleich dabei eher 

ein methodisches bzw. methodologisches Hauptanliegen verfolgt wurde – z.B. die Zusammenfüh-

rung mehrerer Stichproben zu einer Personen- und einer Haushaltsstichprobe, der Aufbau eines 

Telefonaccesspanels, der Prüfung der Nutzung einer Dauerstichprobe befragungsbereiter Haus-

halte – sind auch Interviews geführt und somit auch Daten generiert worden. Diese beziehen sich 

überwiegend auf die (altersspezifischen) Themen der bereits am DJI durchgeführten Surveys 

Familiensurvey, Jugendsurvey, Kinderpanel und Kinderbetreuungsstudie, die allesamt in AID:A 

integriert werden sollten. So thematisiert beispielsweise der DJI-Jugendsurvey die Lebensver-

hältnisse sowie gesellschaftliche und politische Orientierungen von Jugendlichen. 

Der DJI-Survey "Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten", kurz AID:A, erhebt Daten zum Auf-

wachsen und Leben von Kindern und Jugendlichen sowie zu den Lebensbedingungen und -lagen 

von Erwachsenen und Familien in Deutschland. Er wird in Abstimmung mit dem Bundesministeri-

ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vom Deutschen Jugendinstitut in re-

gelmäßigen Abständen durchgeführt. Ziel der Studie ist es, Faktoren und Konstellationen zu be-

schreiben, die den Lebenslauf von Individuen prägen und beeinflussen. Neben persönlichen Ein-

flüssen – wie individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten, Werten, subjektiven Deutungen und 

Zukunftsvorstellungen des Einzelnen sowie konkreten Aktivitäten – werden die sich verändern-

den kontextualen sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt, mit denen Indivi-
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duen sich heute auseinandersetzen müssen. Die Stichprobe der Ersterhebung von AID:A aus 

dem Jahre 2009 umfasst 25.000 Zielpersonen in getrennten Haushalten in 300 Gemeinden, wo-

bei Daten zu Personen im Alter von 0 bis 55 Jahren erhoben wurden. Als Erhebungsinstrument 

kamen – wie bereits in der DJI-Methodenstudie – computergestützte Telefoninterviews zum Ein-

satz. 

Der Freiwilligensurvey, gefördert vom Bundesfamilienministerium, und mittlerweile in drei Wellen 

durchgeführt, dient vor allem als solide wissenschaftliche Datengrundlage zum Engagement in 

Deutschland und gleichzeitig als wichtige Grundlage für die politische Planung (BMFSFJ 2010). 

Im fünfjährigen Rhythmus durchgeführt ist eine Dauerbeobachtung zu Umfang und Ausprägun-

gen des freiwilligen Engagements angestrebt. Als ein öffentliches Informationssystem konzipiert 

sollen so umfassende und detaillierte bundes- und landesweite Informationen zum Engagement 

der deutschen Wohnbevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Gegenstand sind Umfang, For-

men und Bereiche des Engagements sowie soziodemographische Charakteristika der Engagier-

ten, deren Motive, Wünsche und Förderbedarf bezüglich ihrer Arbeit. Außerdem erhebt die Studie 

auch Daten zur „Engagementgeschichte“ von ehemals Engagierten, zur Engagementbereitschaft 
derzeit nicht Engagierter und zur Bereitschaft der bereits Engagierten, zusätzliche Tätigkeiten 

und Aufgaben zu übernehmen. In allen drei bisher durchgeführten Wellen des Freiwilligensurveys 

wurden computergestützte Telefoninterviews (CATI) durchgeführt, wobei die jeweiligen Stichpro-

benziehungen nach dem ADM-System erfolgten. Die reguläre Stichprobe des vorerst letzten Sur-

veys, dessen Daten in dem vorliegenden Projekt sekundäranalysiert worden sind, umfasst insge-

samt 20.000 Interviews. 

Da diese Studien jeweils eigene Schwerpunktsetzungen haben und infolgedessen in unterschied-

lichem Ausmaß Informationen zum jugendlichen Engagement bzw. zur Internetnutzung enthal-

ten, sind die Sekundäranalysen den jeweiligen Datenbeständen der Studien angepasst. So wur-

de in der Methodenstudie, zumal hier das Internetverhalten thematisch überhaupt keine Rolle 

spielt, ausschließlich Fragen zum Engagement Jugendlicher ausgewertet. Demgegenüber wurde 

in der AID:A-Untersuchung Fragestellungen zum jugendlichen Freizeitverhalten, zum jugendli-

chen Engagement und zur Internetnutzung Jugendlicher re-analysiert. Allerdings wurde hier die 

Internetnutzung mit lediglich einem Item jeweils zum Surf- und Chatverhalten abgefragt, so dass 

der Informationsgehalt der Studie hinsichtlich der Verknüpfung von Engagement und Internetnut-

zung gering bleiben musste. 

Bei der Re-Analyse des Dritten Freiwilligensurvey schließlich ging es um das Freizeitverhalten 

Jugendlicher im Allgemeinen und vor allem um das Engagement Jugendlicher, welches in dieser 

themenzentrierten Studie differenzierter aufgenommen wurde als in den beiden DJI-Studien. 

Ebenfalls re-analysiert wurde aber auch die Internetnutzung im Rahmen des Engagements, wel-

che – zwar äußerst rudimentär – so aber immerhin doch erstmalig mit der dritten Welle des Frei-

willigensurveys abgefragt wurde. 

Unabhängig von den konkreten Ergebnissen der Re-Analysen, welche umfangreich in die vorlie-

gende Erhebung eingegangen sind, wurde doch auch deutlich, dass die vorhandenen Datenbe-

stände dieser Untersuchungen bei weitem nicht ausreichen, um die Thematik des Engagements 

mit und vor allem im Internet empirisch fundiert zu rekonstruieren. So liefern die re-analysierten 
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Studien zwar insgesamt Daten zum Engagement, zur Internetnutzung und in Ansätzen auch zur 

Internetnutzung im Engagement, aber das, was in der eigenen Studie vorläufig mit Engagement 

2.0 bezeichnet wird, ist hier nicht Bestandteil der Untersuchungen. An diesem Zustand änderte 

auch eine gesonderte Auswertung der Tätigkeitsbeschreibungen aus dem Datensatz des 3. Frei-

willigensurveys nichts, die in Form offener Nennungen vorliegen. Von ca. 3.000 offenen Nennun-

gen beziehen sich nur 23 Nennungen auf eine Tätigkeit mit direktem Internetbezug (z.B. Pflege 

einer Homepage) – und davon sind sogar nur 7 Nennungen von Jugendlichen zwischen 14 und 

20 Jahren. 

 

8.3 Die Zusatzerhebung Engagement 2.0 

Aufsetzen auf AID:A  

Vor diesem Hintergrund war eine eigene Erhebung zur Generierung notwendiger Daten unum-

gänglich. Dabei bot es sich aus mehreren, sich gegenseitig bedingenden Gründen an, eine sol-

che empirische Studie an die AID:A-Untersuchung anzudocken. 

So sieht die Konzeption der AID:A-Studie ein integriertes Surveykonzept vor, mit dem für zukünf-

tige Studien unverbundene Haushalte bzw. unverbundene Familien zur Verfügung gestellt wer-

den können. Hiermit können die zu befragenden Personen nicht mehr zufällig aus der Gesamtpo-

pulation, sondern systematisch innerhalb eines Haushalts oder einer Familie ausgewählt werden 

und trotzdem kann die Repräsentativität für die spezifischen Personengruppen (Kinder, Jugendli-

che und junge Erwachsene) gewährleistet bleiben. Durch das Aufsetzen auf die AID:A-

Untersuchung entfallen somit die Anstrengen und der Ressourcenaufwand, die für gewöhnlich für 

die Generierung einer statistisch sauberen Stichprobe aufzubringen sind. 

Außerdem kann die längsschnittlich angelegte AID:A-Erhebung grundsätzlich durch thematisch 

fokussierte Zusatzerhebungen mit Teilstichproben ergänzt werden. Innerhalb der AID:A-Untersu-

chung wurde jeder Interviewte nach seiner Bereitschaft befragt, an einer abermaligen Befragung 

in einem ähnlichen Kontext teilzunehmen. Dieser Umstand kann für eine eigene Erhebung ge-

nutzt werden, indem innerhalb des so kreierten Access-Panels auf befragungswillige Personen 

zurückgegriffen werden kann. Dabei kann für die Stichprobenziehung aus diesem Bestand für 

eine eigene Erhebung auf zahlreiche Kriterien wie beispielsweise das Geschlecht oder aber das 

Alter der zu Befragenden zurückgegriffen werden, da diese mit der AID:A-Untersuchung vorlie-

gen. 

Zudem werden die Individuen innerhalb der AID:A-Untersuchung immer in soziale Kontexte ein-

gebunden betrachtet: Sie agieren in Familienzusammenhängen und stehen in unterschiedlichen 

Generationenbeziehungen. Diese Kontexte prägen den Lebenslauf, die individuelle Lebensfüh-

rung und die Lebensplanung ebenso wie die individuellen Merkmale. Dementsprechend werden 

die Befragten der Studie nicht als isolierte Individuen, sondern als Mitglieder umfassender sozia-

ler Netzwerke im Kontext von spezifischen Biographien untersucht. Dies bringt es mit sich, dass 

durch das Aufsetzen auf die AID:A-Untersuchung zahlreiche Informationen auf Individual-, Kon-

text- und Regionalebene der Befragten in die eigenen Erhebung eingespielt werden können, oh-

ne dass diese eigens abgefragt werden müssen. Konkret bedeutete dies für die eigene Erhe-
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bung, dass u.a. auf Personalebene allgemeine Individualdaten und sozialstatistische Merkmale, 

aber auch Angaben Freizeitverhalten, auf Kontextebene Angaben zur Haushaltssituation sowie 

zur Familienstruktur und auf Regionalebene Gemeindekennahlen wie Gemeindegröße aus der 

AID:A-Untersuchung übernommen werden konnten. So konnte sich die Zusatzerhebung Enga-

gement 2.0 auf die Gewinnung von Daten auf der Personalebene zum Engagement der Befra-

gungsgruppe und zu ihrer Internetnutzung konzentrieren. In den Fragebogen wurde, neben der 

Übernahme getesteter Fragen und Items aus anderen Untersuchungen, auch eine Reihe von 

neuen Fragen eingespielt. Diese wurden überwiegend innerhalb der sekundären Arbeitsmodule – 

so beispielsweise im Rahmen des Workshops, innerhalb der Netzrecherchen sowie im Kontext 

der Studiensichtungen –, aber auch nach Absprache mit dem ausführenden Befragungsunter-

nehmen infas, entwickelt. Dabei wurde von einer durchschnittlichen Interviewdauer von maximal 

14 Minuten ausgegangen. 

 

Fragebogenentwicklung 

Der Fragebogen gliedert sich in zwei große Themenfelder. So geht es im ersten Teil der Befra-

gung um freiwillige Aktivitäten und das Engagement Jugendlicher und im zweiten Teil um ihre 

Internetnutzung. 

Der erste Teil beginnt mit einer Frage zur Aktivität in Vereinen, Gruppen und Organisationen, die 

eine der wenigen Fragen ist, die aus der AID:A-Erstuntersuchung übernommen wurden. Sie soll 

den Befragten den Einstieg in das Interview durch eine bereits vertraute Fragestellung erleich-

tern. Außerdem soll durch die Wiederholung sichergestellt werden, dass diese wichtige Grundin-

formation auf aktuellem Stand ist. Bereits in den beiden nachfolgenden Fragen wird erfragt, ob 

und wie das Internet eine Rolle beim Einstieg in die Organisation gespielt hat. Dementsprechend 

geht es im ganzen ersten Befragungsteil nicht nur um Art und Umfang von Aktivitäten und Enga-

gement, sondern immer auch um die Rolle des Internets in diesem Kontext. Hintergrund dieses 

Vorgehens ist die Annahme, dass auch im traditionellen freiwilligen Engagement das Internet 

eine wichtige Rolle spielt und das Handeln von jungen Engagierten erleichtert. Außerdem soll 

eine Antwort auf die Frage gefunden werde, ob es Unterschiede zwischen dem Internetverhalten 

von Nichtaktiven, Aktiven und Engagierten gibt. Dies könnte erste Hinweise zur Beantwortung der 

Frage nach den negativen bzw. positiven Einflüssen des Internets auf das traditionelle freiwillige 

Engagement Jugendlicher liefern. Danach wird in Anlehnung an die Unterscheidung in „Nichtakti-
ve“, „Aktive“ und „freiwillig Engagierte“ des Freiwilligensurveys erfragt, ob die Zielperson über ihre 
Aktivitäten hinaus in der Organisation auch eine bestimmte Aufgabe übernommen hat und in 

diesem Sinne nicht nur aktiv, sondern auch engagiert ist. Wird Letzteres bejaht, so wird schließ-

lich erfragt, welches die überwiegenden Inhalte des Engagements sind und ob die Zielperson 

hierfür auch jeweils das Internet nutzt. 

Im zweiten Teil der Befragung steht die Frage nach neuen, internetgestützten Beteiligungs- und 

Engagementformen im Vordergrund. Dabei geht es zunächst um eher allgemeine Angaben zur 

Internetnutzung, um die Dauer und die Häufigkeit der Internetnutzung, aber auch um die Frage, 

über welchen Zugang die Zielperson ins Internet geht. Daran anschließend wird abgefragt, wie 

häufig die Zielperson einzelne, internetbasierte Kommunikationsdienste nutzt. In nahezu identi-
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scher Weise wird danach erfragt, wie häufig die Zielperson bestimmte Informations- und Unter-

haltungsangebote des Internets beansprucht. Erst im Anschluss daran geht es um die Netzaktivi-

täten Jugendlicher im Sinne eines Engagements 2.0. Dazu wird zunächst abgefragt, inwiefern die 

Jugendlichen im Web 2.0 mit einer eigenen Homepage, einem eigenen Blog oder einem eigenen 

Account auf einer Plattform vertreten sind. Danach wird gefragt, ob die Zielperson schon einmal 

eine typische Web 2.0-Aktivität wie beispielsweise einen Beitrag in einem Forum geschrieben 

hat. Desweiteren geht es darum, ob die Zielperson schon einmal eine der aufgeführten eher spe-

ziellen Netzaktivitäten durchgeführt hat, denen gemeinsam ist, dass sie im Wesentlichen der 

(eher) politischen Beteiligung dienen und gleichzeitig keine Entsprechungen in der physischen, 

nicht virtuellen Welt aufweisen. Den Block der Netzaktivitäten abschließend wird schließlich ge-

fragt, mit welcher Intention die Zielperson ihre Netzaktivitäten beitreibt und wer eigentlich die Ziel-

adressat(inn)en selbiger sind. Ebenfalls zum Ende des Abfrageblocks der Netzaktivitäten wird 

nachgefragt, ob die Netzaktivitäten im Rahmen einer Internetgruppe getan werden. Falls dies der 

Fall ist folgen noch in aller Kürze ein paar kurze Fragen wie beispielsweise – in Analogie zur Er-

fassung des traditionellen Engagements im Freiwilligensurvey – ob die Zielperson im Rahmen 

dieser Gruppe eine besondere Funktion bzw. eine besondere Aufgabe inne hat. 

Während die aufgeführten Fragen beider Teile sich ausschließlich auf die Handlungsebene der 

Zielperson beziehen, indem sie Handeln abfragen, findet sich in beiden Teilen aber auch jeweils 

eine umfangreiche Batterie mit Fragen, die sich ausschließlich auf die Einstellungsebene der 

Zielperson abzielen, also konkret Einstellungen erfassen sollen. So findet sich im ersten Teil eine 

Fragebatterie, bestehend aus sechs Items hinsichtlich der Einstellungen der Zielperson im We-

sentlichen zu der Frage, wie das Internet – nach Einschätzung des Befragten – die Aktivitäten 

und die Arbeit in den Organisationen verändert. Während diese Fragebatterie nur den Zielperso-

nen gestellt wird, die ein Amt übernommen haben, die sich also engagieren und die dabei gleich-

zeitig für ihr Engagement das Internet nutzen, wird die Fragebatterie des zweitens Fragebogen-

teils an aller Zielpersonen gestellt. Diese umfasst 19 Items und dient im Wesentlichen der Abfra-

ge von persönlichen Einstellungen zum Internet. Ziel ist es, aus den Daten zur Art und Häufigkeit 

der Internetnutzung sowie den persönlichen Einstellungen Nutzertypen zu generieren und zu 

überprüfen, welche Zusammenhänge es zwischen den verschiedenen Nutzertypen, ihrer gesell-

schaftlichen Beteiligung und ihrem freiwilligen Engagement innerhalb und außerhalb des Inter-

nets gibt. Außerdem soll geklärt werden, wie weit neue Formen internetgestützten Engagements 

für die befragte Altersgruppe von Bedeutung sind. 

 

Pretest, Interviewerschulungen und Kontaktausnahme zu den Zielpersonen: 

Ziel des Pretests war, das erarbeitete Befragungsinstrument zu testen und Auskünfte über die 

Verständlichkeit der Fragen, die Vollständigkeit der Antwortkategorien, die korrekte Filtersteue-

rung für alle Zielgruppen sowie den Fragebogenumfang zu erhalten. Die Pretest-Interviews wur-

den am 26. Mai 2010 von einem kleinen erfahrenen Interviewerteam des durchführenden Unter-

nehmens infas, Bonn, durchgeführt und vom Auftraggeber mitgehört, um einen unmittelbaren 

Eindruck über die Interviewsituation und spontane Reaktionen der Befragten zu erhalten. Wäh-
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rend der Pretestphase konnte das Projektteam direkt Rücksprache mit den Interviewer/innen hal-

ten und über erste Erfahrungen diskutieren. 

Für den Pretest wurden gesonderte Adressen der Zielgruppe zufällig aus dem Panelbestand der 

AID:A-Studie ausgewählt. Die ausgewählten Personen wurden vorab angeschrieben und über 

das kurzfristige Vorhaben der Studie informiert. Insgesamt 26 Pretest-Interviews konnten reali-

siert werden. Es zeigte sich, dass der Fragebogenumfang im Rahmen der veranschlagten Inter-

viewdauer lag, so dass keine Kürzungen vorgenommen werden mussten. Lediglich an wenigen 

Stellen wurden nach dem Pretest die Filtersteuerung und das Wording im Erhebungsinstrument 

angepasst und das Fragenprogramm für die Haupterhebung festgelegt. 

Die Interviewerschulungen wurden zentral in den Schulungsräumlichkeiten des infas-Telefonstu-

dios durchgeführt. Insgesamt 71 Interviewer/innen wurden zentral an drei Schulungsterminen in 

die Studieninhalte, die Zielpersonenauswahl und den Fragebogen eingewiesen. Ziel der studien-

spezifischen Einweisungen war es, die Studienziele und -inhalte zu vermitteln und auf die beson-

deren Begriffe im Zusammenhang mit Web 2.0 hinzuweisen sowie deren korrekte Aussprache zu 

erläutern. Die Schulungsveranstaltungen fanden unmittelbar mit Feldstart innerhalb der ersten 

Einsatztage statt. Über den gesamten Feldverlauf gab es kontinuierliche Feedbackgespräche, bei 

denen die Supervisoren die Interviewer/innen auf Fehler aufmerksam machten, die sich aus dem 

regelmäßigen Mithören der Interviewgespräche ergeben hatten. Alle Infas-Telefoninterviewer 

sind hinreichend geschult im Umgang mit der CATI-Software und den Anforderungen an eine 

sozialwissenschaftliche Befragungstechnik. Zahlreiche Interviewer/innen weisen zudem Erfah-

rungen aus den letzten Erhebungen verschiedener DJI-Studien auf.  

Vor dem Telefoninterview der eigentlichen Studie wurden alle Zielpersonen angeschrieben, wo-

bei das Anschreiben für die unter 18-Jährigen an die Erziehungsberechtigten der Zielperson ge-

richtet war. Dem Telefoninterview gemäß Fragebogen war ein Intro zur Kontaktaufnahme vorge-

schaltet. Darin wurde identifiziert, ob die Zielperson aus der Panelstichprobe noch in dem Haus-

halt lebt sowie die für die Zielperson vorhandene Altersangabe noch einmal überprüft. Anhand 

der aktuellen Altersangabe aus dem Intro wurde dann entschieden, ob die Zielperson tatsächlich 

in die gewünschte Zielgruppe der 13- bis 20-Jährigen fällt. Zielpersonen, deren tatsächliches Al-

ter außerhalb der Zielgruppe lag, wurden von der Befragung ausgeschlossen. Im Intro wurde 

ebenfalls gesteuert, mit welcher Person im Haushalt der Erstkontakt erfolgen sollte. Für Zielper-

sonen unter 18 Jahre erfolgte der Kontakt zunächst über eine erziehungsberechtigte Person im 

Haushalt. Diese Person wurde bereits in der AID:A-Studie als Auskunftsperson bestimmt und hat 

dort auch die Panelbereitschaft für den Haushalt erklärt. Im Anschluss an das Kontaktgespräch 

erfolgte die Übergabe an die eigentliche Zielperson. Bei 18- bis 20-jährigen Zielpersonen konnte 

die Kontaktaufnahme direkt mit der Zielperson selbst erfolgen. 
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Grundgesamtheit und Stichprobe: 

Für die Zusatzerhebung Engagement 2.0 kamen von den Befragungspersonen der AID:A-Studie 

grundsätzlich diejenigen in Frage, bei denen in der Ersterhebung ein deutschsprachiges Inter-

view mit der Auskunftsperson geführt werden konnte und die sich zu einer weiteren Befragung 

bereit erklärt haben. Einziges zusätzliches Kriterium war, dass die Personen zum Stichtag 

31.12.2009 13 bis 20 Jahre alt waren, da davon auszugehen war, dass sowohl die Internetnut-

zung als auch das Engagementverhalten in diesem Alter bereits ausgeprägt ist. Die Tatsache, 

dass die auf diese Art und Weise bestimmte Stichprobe keinen weiteren Quotierungen (wie bei-

spielsweise nach dem Geschlecht oder auch der Bildung) unterliegt, ist damit zu begründen, 

dass die Berücksichtigung weiterer Auswahlkriterien die Repräsentativität der Erhebung, deren 

Grundgesamtheit somit Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahre aus Privathaushalten in der 

Bundesrepublik Deutschland bilden, hätte gefährden könnte. 

Insgesamt 4.662 panelbereite Befragungspersonen standen nach diesen Kriterien aus der AID:A-

Erhebung zur Verfügung. Für die Stichprobenziehung der einzusetzenden Adressen aus diesem 

Bestand galt es, drei Bedingungen zu berücksichtigen: die Gesamtfallzahl der zu realisierenden 

Interviews sollte n=1.000 und die Zahl zu realisierender Interviews pro Jahrgang n=125 betragen; 

gleichzeitig betrug der Feldzeitraum maximal vier Wochen, um die Befragung noch vor den 

Sommerferien abschließen zu können. Unter diesen Bedingungen wurden bei der Stichproben-

ziehung eine Bruttoausschöpfung von 50 Prozent angenommen und pro Jahrgang (1989 bis 

1996; Geburtsjahr laut Panelstichprobe) jeweils 250 Adressen aus dem Panelbestand per Zufall 

gezogen. Mit dem Ziel, 1.000 Interviews innerhalb der kurzen Feldzeit von maximal vier Wochen 

zu realisieren, wurden 1.998 Adressen (für 2 keine Telefonnummer) als (Brutto-)Einsatzstich-

probe eingesetzt. Diese Bruttoeinsatzstichprobe verminderte sich durch 103 neutrale Ausfälle 

(z.B. falsche Telefonnummer) auf die bereinigte Bruttoeinsatzstichprobe von n=1.895. Die berei-

nigte Bruttostichprobe wiederum verkleinerte sich um 596 systematische Ausfälle (in diesen Fäl-

len konnte beispielsweise die Zielperson nicht innerhalb der Feldzeit erreicht werden), um 7 Aus-

fälle nicht befragbarer Zielpersonen (in diesen Fällen war die Zielperson beispielsweise dauerhaft 

krank) sowie schließlich um 230 Verweigerungen. Hinsichtlich der Verweigerungen sollte betont 

werden, dass diese insgesamt lediglich 12 Prozent der Bruttoeinsatzstichprobe ausmachen und 

dass sie sogar in nur zwei Fällen zustande kamen, weil die Zielperson kein Interesse am Thema 

Internet und Engagement hatte. 

Insgesamt konnten so 1.062 Interviews geführt werden. Dabei zeigt sich, dass die Vorgabe, in 

der Verteilung über die Jahrgänge jeweils 125 Interviews zu realisieren, in nahezu allen Gruppen 

erfüllt bzw. übererfüllt werden konnte. Lediglich in der Gruppe der 17-Jährigen (Jahrgang 1992) 

lagen am Ende der Feldzeit nur 122 und in der Gruppe der 20-Jährigen (Jahrgang 1989) lagen 

am Ende der Feldzeit nur 105 Interviews vor. Letzte Gruppe weist mit 47 Prozent auch den 

höchsten Anteil an „in Feldzeit nicht erreichbarer“ Zielpersonen auf. Die Felderhebung wurde am 
26. Mai 2010 gestartet und konnte wie geplant rechtzeitig vor dem Start der Sommerferien am 

12. Juni 2010 beendet werden. Bis zu dem Zeitpunkt wurden alle festen Terminzusagen abgear-

beitet, so dass insgesamt 1.062 Interviews realisiert wurden, wobei die gemessene Gesamtinter-

viewdauer durchschnittlich 15 Minuten betrug. 
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Die Daten wurden zunächst bereinigt bzw. nicht logisch erscheinende Daten wurden eliminiert. 

Danach wurden die Daten mit den Daten der AID:A-Untersuchung miteinander verknüpft. Die 

ausgewerteten Daten sind in Abbildungen bzw. Tabellen aufgearbeitet worden, wobei in nahezu 

allen Fällen auch Signifikanztests durchgeführt worden sind. Dabei kamen ausschließlich Chi-

Quadrat-Test und U-Tests nach Mann und Whitney zum Einsatz (vgl. Bühl 2010). 

 

8.4 Die (realisierte) Stichprobe 

Betrachtet man die Stichprobe der Untersuchung Engagement 2.0, so ergibt sich folgendes Bild: 

Mit Blick auf das Geschlecht zeigt sich, dass mehr junge Männer als junge Frauen vertreten sind, 

mit Blick auf das Alter, dass die mittlere Kohorte der 15- bis 17-Jährigen mehr vertreten ist als die 

ältere Kohorte der 18- bis 20-Jährigen sowie die jüngere Kohorte der 13- bis 14-Jährigen, hin-

sichtlich des angestrebten und/oder erreichten Schulabschluss, dass die Jugendlichen, die dies-

bezüglich einen hohen Schulabschluss aufweisen, deutlich stärker vertreten sind als Jugendliche, 

die nur einen mittleren Schulabschluss aufweisen, und weitaus mehr vertreten sind als Jugendli-

che, die keinen oder nur einen niedrigen Schulabschluss haben. Hinsichtlich der Region wird 

deutlich, dass sich in der Stichprobe weitaus mehr westdeutsche als ostdeutsche Jugendliche 

wiederfinden. Mit Blick auf die Gemeindegröße schließlich zeigt sich, dass die meisten der Be-

fragten aus Gemeinden von 50.000 bis unter 500.000 Einwohnern stammen, gefolgt von Jugend-

lichen aus Gemeinden von 500.000 und mehr Einwohnern sowie aus Gemeinden von unter 

50.000 Einwohnern (vgl. Tab.8.1). 

 

Tabelle 8.1: Stichprobe der AID:A Zusatzerhebung (Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren, 
n=1.062) 

Quelle: AID:A Zusatzerhebung Engagement 2.0; 2010 

1 Fehlende Angaben 

 

 Stichprobe 
Zusatzerhebung 

Stichprobe 
AID:A 

Mikrozensus 

abs. in % in % in % 

Geschlecht Männlich 564 53,1 51,6 52,1 

 
Weiblich 498 46,9 48,4 47,9 

Alterskohorten 13- bis 14-Jährige 306 28,8 25,4 21,5 

 
15- bis 17-Jährige 388 36,5 36,1 38,1 

 
18- bis 20-Jährige 368 34,7 38,5 40,4 

Schulabschluss1 FH-Reife/Abitur 671 69,8 64,9 / 

 
Mittlerer Abschluss 228 23,7 26,5 / 

 
Keinen/HS-Abschluss 62 6,5 8,6 / 

Region D-West 928 87,4 87,5 85,1 

 
D-Ost 134 12,6 12,5 14,9 

Gemeindegröße <50.000 225 21,2 22,4 / 

 
50.000 – <500.000 460 43,3 43,1 / 

 
≥ 500.000 377 35,5 34,4 / 
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Eine Möglichkeit zur Überprüfung der Qualität dieser Stichprobe ergibt sich aus dem Vergleich 

mit den Stichproben aus der AID:A-Untersuchung sowie aus dem Mikrozensus. Dabei zeigt sich, 

dass mit Blick auf das Geschlecht lediglich geringe Unterschiede zwischen den Stichproben be-

stehen und die jungen Männer in der Zusatzerhebung Engagement 2.0 etwas überrepräsentiert 

sind: So finden sich im Vergleich zur AID:A-Stichprobe mehr und im Vergleich mit dem Mikrozen-

sus etwas mehr Männer. Gleichzeitig finden sich im Vergleich zur AID:A-Stichprobe weniger und 

im Vergleich mit dem Mikrozensus etwas weniger Frauen. Die deutlichsten Unterschiede zwi-

schen den Stichproben finden sich jedoch hinsichtlich des Alters der Befragten, indem die jünge-

ren Befragten deutlich überrepräsentiert sind: Es finden sich im Vergleich zur AID:A-Untersu-

chung mehr und im Vergleich zum Mikrozensus deutlich mehr jüngere Befragte; gleichzeigt sind 

in der Stichprobe weniger Ältere als in der AID:A-Untersuchung und deutlich weniger Ältere als 

im Mikrozensus. Der Anteil der mittleren Kohorte der Befragten hingegen entspricht in etwa den 

entsprechenden Werten der AID:A-Untersuchung sowie des Mikrozensus.  

Wenngleich nicht ganz so deutliche, aber immerhin noch beträchtliche Unterschiede zwischen 

den Stichproben finden sich hinsichtlich des Schulabschlusses der Befragten, indem in der Stich-

probe der Erhebung Engagement 2.0 Befragten, die einen hohen Schulabschluss erlangt haben 

bzw. anstreben, stark überrepräsentiert sind – wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass ent-

sprechende Zahlen für den Mikrozensus nicht ausgewiesen werden können, da dieser keine in-

terne Differenzierung von Schülern unter 18 Jahren nach Bildungsabschlüssen zulässt: So sind 

Jugendliche, die einen hohen Bildungsabschluss anstreben oder erlangt haben, häufiger vertre-

ten als in der AID:A-Untersuchung; gleichzeigt sind Jugendliche mit einem mittleren erreichten 

oder angestrebten Schulabschluss weniger und Jugendliche mit keinem oder einem niedrigen 

erreichten oder angestrebten Schulabschluss etwas weniger in AID:A vertreten.  

Leichte Unterschiede zwischen den Stichproben finden sich zudem mit Blick auf die Region: Zwar 

sind west- und ostdeutsche Jugendliche nahezu exakt zu gleichen Anteilen in der Erhebung En-

gagement 2.0 und in der AID:A-Untersuchung vertreten; allerdings sind westdeutsche Jugendli-

che in der Erhebung Engagement 2.0 etwas mehr als im Mikrozensus und ostdeutsche Jugendli-

che in der Erhebung Engagement 2.0 etwas weniger als im Mikrozensus vertreten.  

Hinsichtlich der Gemeindegröße schließlich ist zu konstatieren, dass ein Vergleich mit dem Mik-

rozensus nicht möglich ist, da diesbezüglich andere Einteilungen von Gemeindegrößen vorliegen 

als in der AID:A-Untersuchung und in der auf AID:A aufgesetzten Erhebung Engagement 2.0. 

Nichtsdestotrotz scheinen Befragte aus kleinen Gemeinden in der Erhebung Engagement 2.0 

etwas unterrepräsentiert zu sein, indem Befragte aus Gemeinden mit unter 50.000 Einwohnern 

etwas weniger und Befragte aus Gemeinden mit 500.000 und mehr Einwohnern etwas mehr vor-

kommen als in der AID:A-Untersuchung (vgl. Tab. 8.1). 
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/Chancen und Grenzen von ePartizipation

/vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

ob in Freizeit, Schule oder Ehrenamt – digitale Medien 

prägen heute unseren Alltag, nicht nur den der Jünge-

ren. Dabei eröffnen sich neue Möglichkeiten für gesell-

schaftliche Teilhabe und den Dialog zwischen Politik 

und jungen Menschen. Jugendliche können und wollen 

vor allem dort mitgestalten, wo es um ihr direktes 

Umfeld geht und Entscheidungen sie ganz praktisch 

betreffen, so wie in der Kommune. Die klassischen 

Formate der Jugendbeteiligung wie zum Beispiel das 

Jugendparlament erscheinen vielen jedoch als hürden-

reich und nicht mehr aktuell. Das Interesse an den 

Potenzialen des Internets für eine zeitgemäße Form 

der Jugendbeteiligung ist daher groß. 

Wie kann das Internet die Beteiligung von Jugend-

lichen in der Kommune stärken? 

Im Rahmen des Modellprogramms „youthpart #lokal – 

kommunale Jugendbeteiligung“ haben sich fünf 

Kommunen im ländlichen Raum und ein Landkreis 

aufgemacht, Antworten auf diese Frage zu inden und 

vor Ort internetgestützte Verfahren der Beteiligung zu 

erproben. Ziel in youthpart #lokal war es, die Mit-

bestimmung Jugendlicher zu fördern und damit die 

eigenständige Jugendpolitik auf kommunaler Ebene 

zu stärken. Denn: Eine beteiligungsorientierte Jugend-

politik braucht junge Bürgerinnen und Bürger, die 

mitreden.

Dieser Leitfaden richtet sich an Leserinnen und Leser 

aus Politik, Verwaltung, Schule und  Jugendarbeit, 

die sich für kommunale Jugendbeteiligung engagieren 

wollen. Er möchte allen kommunalen Akteurinnen 

und Akteuren Mut machen, sich auf diesen Weg zu 

begeben!

Der Leitfaden zeigt, wie Kommunen erste Schritte zu 

einer zeitgemäßen Jugendbeteiligung gehen können. 

Im ersten Teil der Broschüre erhalten Sie Hinweise zu 

Chancen und Grenzen sowie grundlegenden Vorausset-

zungen von ePartizipation. Im zweiten Teil inden Sie 

praktische Tipps zur Umsetzung der Methode eParti-

zipation sowie konkrete Beispiele aus den beteiligten 

Kommunen.

Viel Freude beim Erproben und eine anregende Lektüre 

wünscht

Dr. Heike Kahl 

Geschäftsführerin 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
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youthpart #lokal – kommunale Jugendbeteili-

gung war eine Initiative der Deutschen 

Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit IJAB 

– Fachstelle für Internationale Jugendarbeit 

der Bundesrepublik Deutschland e. V., 

gefördert vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend. 

Folgende Kommunen nahmen an dem 

Modellprogramm teil: 

• Jüchen und Heiligenhaus (NRW)

• Offenbach an der Queich (Rheinland-Pfalz)

• Oschatz (Sachsen)

• Saalfeld und der Kyffhäuserkreis (Thüringen)

Über einen Zeitraum von 18 Monaten setzten die 

Akteure im Modellprogramm youthpart #lokal 

jeweils ein netzbasiertes Jugendbeteiligungs-

projekt um, das sie ausgehend vom konkreten 

Bedarf vor Ort entwickelten. Dabei stand jeder 

Kommune eine Prozessbegleitung zur Seite. 

Diese unterstützte beim Aufbau arbeitsfähiger 

Strukturen für eine dauerhafte Verankerung 

von kommunaler Jugendbeteiligung, moderierte 

den Prozess der Visions- und Zielindung und 

begleitete die konkrete Projektumsetzung und 

-auswertung. Für ihre netzbasierten Betei-

ligungsprojekte nutzten die Kommunen das 

Internetangebot ypart.eu des Vereins Liquid 

Democracy, der die Modellkommunen auch in der 

Arbeit mit der Online-Anwendung unterstützte 

und beriet. 

zum programm youthpart #lokal 

– kommunale jugendbeteiligung
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Chancen und Grenzen von ePartizipation

anrichten können. Es geht vielmehr darum, Jugend-

liche bei allen kommunalen Entscheidungen, die sie 

betreffen, nachhaltig zu beteiligen. Partizipation ist 

somit kein zeitlich begrenztes Projekt oder Highlight, 

sondern ein langfristiger, ergebnisoffener Prozess. 

>> Beteiligung ist ein Lernprozess für die gesamte 

Kommune. Die Kommune ist der Ort, wo Kinder und 

Jugendliche erste Erfahrungen mit Politik und Demo-

kratie sammeln können. Aber nicht nur junge Men-

schen, auch die Erwachsenen in einer Kommune 

müssen einen Lernprozess durchlaufen, wenn Jugend-

beteiligung verbindlich verankert werden soll. Jugend-

beteiligung betrifft nicht nur die Jugendlichen, sondern 

verändert die gesamte Kommune. 

  warum sollten kommunen 

  überhaupt in beteili-   

  gung investieren?
 

Für Kommunen birgt Jugendbeteiligung ein großes 

Potenzial. Sie ermöglicht zum Beispiel: 

>> … die Stärkung demokratischer Kompetenzen 

bei Kindern und Jugendlichen. Wenn Kinder und 

Jugendliche frühzeitig die Erfahrung machen können, 

dass ihre Ideen und Anliegen ernst genommen und 

gehört werden, erhöht das ihr Selbstbewusstsein 

und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Diese 

Erfahrung von Selbstwirksamkeit kann maßgeblich zu 

ihrem Bildungserfolg beitragen und steigert zugleich 

die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Jugendlichen 

auch als Erwachsene aktiv an der Mitgestaltung des 

demokratischen Gemeinwesens beteiligen.  

 

/einleitung

ePartizipation als 

instrument kommunaler 

jugendbeteiligung

 
ePartizipation bezeichnet die Beteiligung von Jugend-

lichen am politischen Entscheidungsprozess mithilfe 

internetgestützter Verfahren. Es handelt sich somit 

um ein Format bzw. eine speziische Methode der 

Beteiligung, die keinen Selbstzweck verfolgt, sondern 

dem übergeordneten Ziel der kommunalen Jugendbetei-

ligung dient. Bei aller Aktualität des Formats ePartizi-

pation bedeutet dies also: ePartizipation ist nicht der 

alleinige Schlüssel zu kommunaler Jugendbeteiligung, 

sondern ein weiteres Instrument im Methodenkoffer 

neben vielen anderen Online- und Ofline-Methoden 

zur Beteiligung von Jugendlichen. 

Damit ePartizipation keine Eintagsliege bleibt, son-

dern langfristig dazu beiträgt, dass sich möglichst viele 

Jugendliche in Ihrer Kommune beteiligen, sollte sie 

also auf einer gut verankerten kommunalen Jugendbe-

teiligung1 aufbauen. Daher werden in diesem Leitfaden 

gleich zu Anfang die wichtigsten Eckpunkte für eine 

gelingende  Jugendbeteiligung benannt, die Sie auch 

für den ePartizipationsprozess in Ihrer Kommune 

kennen sollten: 

>> Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf 

Beteiligung. Dieses Recht ist u. a. in der UN-Kinder-

rechtskonvention und auf nationaler Ebene im Kinder- 

und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) festgehalten.2

>> Kommunale Jugendbeteiligung bedeutet, dass 

Erwachsene Entscheidungsmacht abgeben – ob mit 

oder ohne ePartizipation. Damit ist nicht gemeint, dass 

sich Kinder und Jugendliche  in einzelnen Bereichen

„austoben“ dürfen, weil sie dort „keinen Schaden“ 

?
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>> … eine passgenauere Planung etwa von Bauvor-

haben oder Angeboten der Jugendarbeit. So können 

Fehlplanungen verhindert werden, was zur Einsparung 

von Kosten beiträgt. 

>> … einen Rückgang von Vandalismus an Bau-

vorhaben, wenn Jugendliche sich an der Planung und 

Umsetzung dieser Bauvorhaben in ihrem alltäglichen 

Umfeld beteiligen. 

Kommunale Jugendbeteiligung lohnt sich also für alle 

Beteiligten. Was ist nun das Speziische an der Beteili-

gung mit „e“? Was sind die speziischen Chancen          

von ePartizipation?

>> … die Bindekräfte und Identiikation mit der 

Kommune in Zeiten des demograischen Wandels zu 

erhöhen. So können Jugendliche zum Beispiel dazu 

ermutigt werden, in ihrer Heimatregion zu bleiben oder 

dorthin zurückkehren.

>> … die Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Generationen in einem konkreten Beteiligungsprojekt. 

Solche gemeinsamen Lernerfahrungen können den 

kommunalen Zusammenhalt stärken – angesichts der 

demograischen  Entwicklung ein wichtiges Thema und 

eine wertvolle Ressource, besonders im ländlichen 

Raum.

>> … innovative Ideen der Jugendlichen zur Lösung 

kommunaler Herausforderungen aufzugreifen – dies 

ist insbesondere für die Verwaltung oft hilfreich. 

/einleitung

Matthias Graul, Bürgermeister von Saalfeld: 

„Es gibt viele Gründe, warum Jugendliche an 

kommunaler Politik beteiligt werden sollten. 

Saalfeld hat wie andere Kommunen mit der Abwan-

derung junger Leute zu kämpfen. Wenn sie sich 

aber schon frühzeitig in der Stadt einbrin-

gen und mitentscheiden können, fühlen sie sich 

nicht nur wohl, sondern auch gebraucht, und 

bleiben eher hier. So können wir ein interes-

santes kommunales Leben miteinander gestalten.“

Mike Bourquin, Jugendpleger aus Offenbach: 

„Die Jugendlichen haben super Ideen. Zum Bei-

spiel haben wir gemeinsam mit den Kindern ein 

Spielplatzkonzept entwickelt und die Grillhütte 

gebaut. Außerdem sind die Ideen der Jugend-

lichen sehr realistisch und vernünftig; oftmals 

viel vernünftiger als die der Erwachsenen. Sie 

inden immer Alternativen, wenn der Vorschlag so 

nicht umsetzbar ist. Da wird auch mal schnell 

aus einem Swimmingpool auf dem Spielplatz eine 

Wasserpumpe – und alle sind zufrieden.“ 
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/chancen und grenzen von ePartizipation

ePartizipation von Jugendlichen – das Schlagwort 

weckt aktuell großes Interesse in Politik und pädagogi-

scher Praxis. Netzbasierte Jugendbeteiligung gilt vielen 

als die zentrale Antwort darauf, wie sich Jugendbeteili-

gung stärken lässt. 

Jugendbeteiligung mit ePartizipation ermöglicht 

Kommunen potenziell 

>> … Beteiligung orts- und zeitunabhängig zu 

gestalten. Dies ist gerade im ländlichen Raum attrak-

tiv, wo die Distanzen zwischen den Ortsteilen teilweise 

recht groß sind und der öffentliche Nahverkehr nicht 

ausreichend ausgebaut ist. 

>> ... eine transparente Kommunikation über alle 

Etappen des laufenden Beteiligungsprozesses. 

Dadurch kann die Verwaltung laufend Einblick in die 

Akzeptanz von Planungsverfahren gewinnen. Aber 

auch die Beteiligungsergebnisse der Jugendlichen erhal-

ten eine größere  Sichtbarkeit und Verbindlichkeit, was 

die Umsetzung durch Politik und Verwaltung befördert.

 

>> … eine jugendgerechte Ansprache im Bereich der 

Kommunalpolitik, die das Kommunikationsverhalten 

der jungen Generation berücksichtigt. Jugendliche 

werden dort aufgesucht, wo sie sind, auch online. 

Damit verbindet sich oftmals die Hoffnung, mehr und 

andere Jugendliche erreichen zu können, etwa solche, 

die sich bislang für politische Gremienarbeit nicht 

interessieren.

>> … einen Kommunikationsort jenseits etablierter 

Beteiligungsstrukturen wie beispielsweise einem 

Jugendparlament zu schaffen, der vielfältige neue 

Formen der Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen 

Jugendlichen online ermöglicht. 

>> … sich einen Standortvorteil als zeitgemäß agie-

rende und jugendfreundliche  Kommune zu sichern 

und in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft 

die neuen Möglichkeiten des Internets zu nutzen.  

Studien zeigen, dass viele Jugendliche mitreden 

und sich engagieren wollen.3 In einem kommunalen 

Jugendparlament zu sitzen, wünschen sich aber nur 

wenige, zumal der Eindruck vorherrscht, dass sich 

Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker ohnehin nicht 

für die Anliegen junger Menschen interessieren.4

Jugendliche gelten heute als „digital natives“, weil sie 

mit dem Internet groß geworden sind und zu nahezu 

100 Prozent Zugang zum Internet haben.5  Dies sagt 

aber noch nichts über die Art der Nutzung aus: Die 

meisten Jugendlichen nutzen das Internet, um mit 

Freunden zu kommunizieren oder Unterhaltungsange-

bote zu konsumieren, die wenigsten zur Bildung oder 

gesellschaftspolitischen Beteiligung.6 Dabei wird das 

Medienverhalten stark von Bildungsunterschieden 

beeinlusst: Jugendliche mit niedrigerem formalen 

Bildungsniveau sind mehr unterhaltungs- und 

Beatrice Bosch, Schülerin aus 

Saalfeld: „Wenn einem etwas 

einfällt, kann man es direkt 

schreiben. Beim Kinder- und 

Jugendausschuss treffen wir 

uns nur einmal im Monat, das 

ist schon was anderes.“

Ianos Tzouvaras, Schüler aus Heiligenhaus: 

„ePartizipation gibt Jugendlichen in der 

modernen Welt die Möglichkeit, ihre Ideen 

umzusetzen. Man kann online seine Meinung 

äußern und Projekte vorschlagen. So können 

auch Jugendliche, die eher schüchtern sind 

oder sich nicht richtig trauen vor einer 

Gruppe zu sprechen, einfacher mitmachen.“
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      wo stößt ePartizipa-  

      tion an ihre grenzen?

>> Entgegen der verbreiteten Annahme sind 

ePartizipationsverfahren in der Regel nicht ressour-

censchonender als Ofline-Beteiligungsverfahren. 

Zwar erleichtert die Nutzung von Software einzelne 

Tätigkeiten, etwa die Stimmauszählung. Doch gerade 

ePartizipationsverfahren bedürfen einer intensiven 

pädagogischen Begleitung der Jugendlichen, Personal-

ressourcen für die Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere 

zu Beginn eines ePartizipationsverfahrens) sowie zur 

Verankerung des Beteiligungsverfahrens innerhalb 

der kommunalen Verwaltung. Der Aufwand und die 

mit ePartizipation verbundenen Aufgaben werden im 

Vergleich zu klassischer Beteiligung also nicht weniger, 

sie verändern sich jedoch. Im besten Fall kann ePartizi-

pation dazu beitragen, dass mehr Zeit für den direkten 

Kontakt mit den Jugendlichen und Erwachsenen einer 

Kommune zur Verfügung steht. Dafür ist jedoch einiges 

an Vorarbeit nötig. 

 

kommunikationsgeprägt, während Jugendliche mit 

einem höheren formalen  Bildungsniveau das Internet 

wesentlich stärker als Informations- und Bildungsin-

strument betrachten.7  Auch die „digitale Generation“ 

muss also erst lernen, die vielfältigen Potenziale des 

Internets zu erkennen und einzusetzen. Dazu gehört 

auch die Möglichkeit, die Gesellschaft aktiv mitzu-

gestalten. Die Fähigkeit und Bereitschaft dazu können 

nicht vorausgesetzt werden. 

Das große Interesse an ePartizipation und die damit 

verbundenen Hoffnungen haben dazu geführt, 

dass das Thema Jugendbeteiligung wieder an Bedeu-

tung gewonnen hat. Unter veränderten Vorzeichen wird 

die Chance gesehen, durch netzbasierte Beteiligungs-

verfahren Jugendbeteiligung verstärkt auf die kommu-

nale Agenda zu setzen und voranzubringen. Zugleich 

führen die hohen Erwartungen an ePartizipation bei 

vielen Beteiligten schnell zu Ernüchterung. Denn 

ePartizipationsverfahren können nicht alle Hoffnun-

gen erfüllen, die in sie gesetzt werden. 

?

Mike Bourquin, Jugendpleger aus 

Offenbach: „Die Arbeit verteilt sich jetzt 

anders. Wo ich früher Überstunden gemacht 

habe, um die Stimmzettel der Jugendlichen 

per Hand auszuzählen, springt nun die Soft-

ware ein. So wird Zeit frei, in der ich mit 

den Jugendlichen über ihre Anliegen sprechen 

kann oder online mit ihnen Nachrichten 

austausche.“ 



# 11

/chancen und grenzen von ePartizipation

Dieser Leitfaden möchte einerseits Lust machen, neue 

Verfahren der Jugendbeteiligung auszuprobieren, 

andererseits auch dazu ermutigen, die Grenzen und 

Potenziale sowie die Voraussetzungen von ePartizi-

pation realistisch in den Blick zu nehmen. So erhält 

ePartizipation die Chance, gemeinsam mit anderen 

Methoden und Instrumenten der kommunalen Jugend-

beteiligung genutzt und weiterentwickelt zu werden. 

>> ePartizipation erreicht auch nicht per se mehr 

oder andere Jugendliche. Zwar können über das 

Internet potenziell alle Jugendlichen erreicht werden 

und die Diskussion ist für alle öffentlich einsehbar, 

trotzdem kann Online-Partizipation die persönliche 

Begegnung nicht ersetzen. Oft ist besonders zu Beginn 

der Prozentsatz der Teilnehmenden an Online-Beteili-

gungsverfahren gering. Die Tatsache, dass politikferne 

Jugendliche kommunalpolitische Themen unattraktiv 

inden, verschwindet nicht durch die Verwendung des 

Internets.8 ePartizipation macht Kommunalpolitik nicht 

automatisch interessanter für Jugendliche. 

ePartizipation kann nicht „zaubern“. Richtig ange-

wandt und eingebettet in einen Ofline-Jugendbeteili-

gungsprozess in der Kommune besitzt ePartizipation 

aber durchaus großes Potenzial: sei es im Hinblick 

auf die Transparenz von Entscheidungsprozessen, 

die Sichtbarkeit von Ergebnissen oder die potenzielle 

Erweiterung von Beteiligungsmöglichkeiten. 

Michael Hackling, Jugendamt Rhein-Kreis Neuss: 

„Wir müssen die Online-Abstimmung als ein 

Instrument der Jugendbeteiligung sehen. Ich 

glaube nicht mehr, dass Jugendbeteiligung 

allein über’s Internet funktioniert. Wichtig

ist eine Kombination aus Off- und Online.“9

Sarah Schöne, Schülerin aus Oschatz: 

„Bei uns in der Gemeinde gibt es nicht so 

viele Jugendliche. Ich fänd’s toll, wenn 

bei uns mehr los wäre. Ich denke, Online-

Beteiligung ist ein guter Weg, um viele 

Leute erreichen zu können, aber wirklich 

funktionieren tut das nur in Kombination

mit anderen Aktionen.“
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 /Voraussetzungen für kommunale Jugendbeteiligung mit „e“

Was sind die Voraussetzungen für eine gelingende 

kommunale Jugendbeteiligung mit ePartizipation in 

Ihrer Kommune? Im Folgenden gibt Ihnen der Leitfa-

den Hinweise, die Sie und Ihre Mitstreiterinnen und 

Mitstreiter kennen und diskutieren sollten, bevor Sie 

in einen Jugendbeteiligungsprozess mit ePartizipation 

einsteigen. 

>> ePartizipation braucht Ressourcen

„ePartizipation – das machen wir doch nebenbei!“ 

Hier ist Vorsicht geboten. Denn Beteiligung ist kein 

Selbstläufer. Damit ein ePartizpationsprozess in einer 

Kommune erfolgreich sein kann, braucht es verbindlich 

eingeplante zeitliche, inanzielle und personelle 

Ressourcen, um den Prozess anzustoßen und zu 

begleiten. Sie werden sehen, es lohnt sich! 

>> ePartizipation braucht Kompetenzen 

„ePartizipation – da stellen wir unsere Frage einfach 

ins Netz und lassen die Jugendlichen mal diskutieren!“ 

Jugendbeteiligung im Web 2.0 folgt speziischen 

Regeln. Um einen für alle Beteiligten erfolgreichen 

ePartizipationsprozess zu steuern, braucht es neben 

zeitlichen, personellen und inanziellen Ressourcen 

auch entsprechende Kompetenzen und Qualiikation. 

Dies beginnt mit einem gemeinsamen Verständnis von 

kommunaler Jugendbeteiligung mit ePartizipation, 

das gleich zu Anfang des Prozesses von allen betei-

ligten Akteuren erarbeitet werden sollte. Als Basis 

dafür gelten die Qualitätsstandards für Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen.10 Denn selbst wenn 

alle von Beteiligung sprechen, meinen sie häuig 

die unterschiedlichsten Dinge. Die einen denken an 

eine Informationsveranstaltung mit unverbindlicher 

Ideensammlung oder an Jugendsozialarbeit, andere 

an einen eigenen Jugendhaushalt oder an ein Stimm-

recht für Jugendliche im Gemeinderat. Eine fachlich 

qualiizierte Begleitung kann bei diesem Prozess sehr 

hilfreich sein. Über das gemeinsame Verständnis von 

Jugendbeteiligung (basierend auf den oben genannten 

Qualitätsstandards) hinaus bedarf es bei der Beglei-

tung von ePartizipationsprozessen aber auch ganz 

praktischer Kompetenzen zu Online-Kommunikation 

und -Moderation sowie zum Umgang mit Social Media.

>> ePartizipation braucht Veränderungsbereitschaft

„ePartizipation – darum soll sich mal der Sachbearbei-

ter kümmern.“ Jugendbeteiligung und ePartizipation 

klingen in Zeiten des Wettbewerbs der Kommunen 

zunächst für viele attraktiv. Aber es geht dabei nicht 

um bunte Einzelprojekte, sondern um eine substanzi-

elle Veränderung in Ihrer Kommune. Dies stellt für viele 

kommunale Akteure eine Herausforderung dar. Denn 

Veränderung fällt manchmal schwer und geschieht 

auch nicht von heute auf morgen. Wie in jedem Ver-

änderungsprozess können Widerstände und Konlikte 

auftreten und es gilt: Suchen Sie sich Verbündete! 

Schließlich sollten  kommunale Jugendbeteiligungs-

verfahren die Möglichkeit eröffnen, dass alle Akteure, 

Jugendliche wie Erwachsene, ausprobieren, nachsteu-

ern, ruhen lassen, einen neuen Anlauf wagen können – 

und so gemeinsam lernen und Verantwortung überneh-

men. Wird kommunale Jugendbeteiligung mit anderen 

drängenden Themen der Kommune verknüpft, entsteht 

positiver Handlungsdruck und die Veränderung fällt 

leichter. Überlegen Sie daher: Bei der Lösung welcher 

kommunalen Herausforderungen könnte kommunale 

Jugendbeteiligung Sie unterstützen? Gemeinsam 

gelöste Konlikte können den Prozess sogar voranbrin-

gen und den Zusammenhalt der Beteiligten stärken. 

Dies braucht allerdings Geduld und ist auch eine Frage 

der Haltung. Nicht schnelle Ergebnisse sind das Ziel, 

sondern ein langfristig angelegter Lern- und Verände-

rungsprozess. Damit verbundene positive Erfahrung 

geht bald in die Alltagshaltung der Menschen in Ihrer 

Kommune über und wird auf diese Weise oftmals 

unbemerkt weitergegeben. Beteiligungserfahrung kann 

sich also potenzieren und stellt damit eine wichtige 

Ressource in Ihrer Kommune dar. Und genauso wie die 

Jugendlichen und die Akteure aus Politik und pädago-

gischer Praxis brauchen auch die Verwaltungsmitarbei-

tenden in diesem Prozess Qualiikation und Begleitung. 



Chancen und Grenzen von ePartizipation

Für alle Beteiligten ist es wichtig, von Anfang an 

Klarheit darüber zu haben, welche Voraussetzungen 

die kommunale Jugendbeteiligung mit ePartizipation 

befördern. Die folgende Checkliste greift die oben 

benannten Voraussetzungen für einen ePartizipations-

prozess auf und übersetzt sie in Fragen, die Sie sich 

in Ihrer Kommune stellen sollten. Natürlich kommt es 

in der Praxis oft ganz anders und es sind selten alle 

Punkte von vornherein erfüllt. Daher empiehlt es sich, 

gemeinsam mit allen Akteuren zu erarbeiten, womit 

begonnen werden soll. Schauen Sie sich die Struktu-
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>> checkliste

/ressourcen 

>> Welche Signale gibt es von politischer Seite, um 

Jugendbeteiligung in Ihrer Kommune langfristig zu ver-

ankern? Wie kann ein entsprechender Ratsbeschluss 

herbeigeführt werden und wie lässt sich dieser zeitnah 

mit konkreten Maßnahmen zur Jugendbeteiligung 

untersetzen? 

>> Welche personellen Ressourcen sind vorhanden, 

um das ePartizipationsprojekt nachhaltig zu begleiten 

und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Schule 

und Jugendarbeit einerseits und in Politik und Ver-

waltung andererseits11 mit ins Boot zu holen? Wie viel 

freie Ressourcen gibt es in der Verwaltung und bei den 

relevanten Akteuren in Jugendarbeit und Schule, um 

sich für kommunale Jugendbeteiligung einzusetzen? 

>> Welche Möglichkeiten bestehen, um einen 

Jugendhaushalt einzustellen, das heißt inanzielle 

Mittel, um die Ideen der Jugendlichen auch wirklich 

umsetzen zu können? 

/kompetenzen

>> Wie gut abgestimmt ist das Verständnis von 

Jugendbeteiligung zwischen allen relevanten Akteuren? 

Wer bringt methodische und pädagogische Kompetenz 

zu Jugendbeteiligung in das Vorhaben ein? Wer ermög-

licht den Zugang zu unterschiedlichen jugendlichen 

Zielgruppen? 

>> Welche Personen müssen eingebunden werden, 

um Web 2.0-Kompetenz und medienpädagogische 

Erfahrung in der Anwendung unterschiedlicher digita-

ler Tools kontinuierlich und langfristig in das Vorhaben 

einließen zu lassen? 

/veränderungsbereitschaft 

>> Wie günstig ist die Ausgangssituation bei den 

relevanten Akteursgruppen in Politik, Verwaltung und 

pädagogischer Praxis für Veränderungen (gibt es bei-

spielsweise akute Belastungssituationen wie Ressour-

cenkürzungen, Reformen in Schule oder Verwaltung 

etc., die aktuell bewältigt werden müssen)?

>> Wie geübt sind die Akteure in Ihrer Kommune 

in der Kooperation bei Veränderungsprozessen? Falls 

noch wenig Erfahrungen vorhanden sind: Welchen 

kleineren Bereich könnten Sie für die ersten Gehver-

suche mit der ePartizipation auswählen, etwa einen 

Ortsteil, einen Sozialraum oder ein Wohngebiet? Wie 

viel Zeit haben Sie für den Prozess eingeplant, z. B. 

um die Ergebnisse der Beteiligung in einem kommu-

nalen Planungsverfahren tatsächlich berücksichtigen 

zu können? Ist ausreichend Zeit vorgesehen, um das 

Thema auch einmal ruhen zu lassen, um zu vermeiden, 

zu sehr unter Druck zu geraten und dadurch wichtige 

Akteure zu verlieren?

>> Sitzen die relevanten Stakeholder von vornher-

ein mit im Boot und können mitreden, das Thema ent-

wickeln und gemeinsam Erfahrungen sammeln, sodass 

Sie im Prozess auf die Unterstützung eines starken 

Netzwerks setzen können? 

Wichtiger Schlüssel zu gelingender ePartizipation 

sind die Menschen vor Ort, die Lust haben, in diesem 

Thomas Langmesser, Fachbereichsleiter 

Jugend Heiligenhaus: „Ich würde viel 

früher Mindestvoraussetzungen formulieren. 

Es muss von Anfang an klar sein, welche 

Ressourcen zur Verfügung stehen müssen, 

um das Projekt verwirklichen zu können.“

ren in Ihrer Kommune an und überlegen Sie, was die 

Menschen hier bewegen wollen und was ein Gewinn 

für die Kommune wäre. Hier geht es oft auch um das 

genaue Hinhören und um eine gute Zusammenarbeit 

im Prozess. Die Checkliste  erhebt nicht den Anspruch 

auf Vollständigkeit. Sie sind eingeladen, im Laufe Ihres 

Beteiligungsprozesses vor Ort die hier aufgeführten 

Relexionsfragen auf Grundlage Ihrer Erfahrungen zu 

ergänzen oder zu modiizieren. 



/Checkliste

Wichtiger Schlüssel zu gelingender ePartizipation 

sind die Menschen vor Ort, die Lust haben, in diesem 

Prozess mitzumachen, Verantwortung zu übernehmen 

und die notwendigen Voraussetzungen gemeinsam zu 

schaffen. Ähnlich wie bei der Bürgerbeteiligung sollte 

kommunale Jugendbeteiligung mit ePartizipation im 

Netzwerk entwickelt und umgesetzt werden. Zu diesem 

Netzwerk gehören alle, die für das Vorhaben relevant 

sind: die Jugendlichen, Akteure aus Politik, Verwaltung 

und pädagogischer Praxis, aber auch weitere zivilge-

sellschaftliche Akteure, beispielsweise aus Vereinen 
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oder der lokalen Wirtschaft.12  Die Namen der Teilneh-

menden eines solchen Netzwerkes sollten so veröffent-

licht werden, dass jeder in der Kommune weiß, an wen 

er sich mit seinen, das Vorhaben betreffenden Anliegen, 

wenden kann. Welche Akteure der unterschiedlichen 

Funktionsstufen in der Kommune braucht es in welcher 

Rolle? Die Arbeit in den Modellkommunen des Pro-

gramms youthpart #lokal hat gezeigt, dass ein Netzwerk 

mit folgenden Personengruppen hilfreich sein kann:

>> Politische Wegbereiter: Kommunalpolitikerinnen 

und Kommunalpolitiker, die fortlaufend dafür sorgen, 

dass kommunale Jugendbeteiligung und eigenständige 

Jugendpolitik auf der kommunalen Agenda priorisiert 

werden, und sich gemeinsam mit der Prozessleitung 

(s. u.) für die Sicherung verbindlicher Verfahren der 

kommunalen Jugendbeteiligung einsetzen. 

>> Übersetzung und Koordination/Prozessleitung: 

ein Mitglied der Verwaltung, z. B. Jugendamtsleitung, 

das den Gesamtprozess koordiniert und als Bindeglied 

zwischen Politik, Verwaltung und pädagogischer Praxis 

sowie den Jugendlichen vermitteln und „übersetzen“ 

kann. 

>> Multiplikation und Vermittlung: Vertreterinnen 

und Vertreter der pädagogischen Praxis (Jugendarbeit/

Schule) und der Zivilgesellschaft, die den Zugang zu 

Jugendlichen herstellen und die Ofline- und Online-

Jugendbeteiligungsprozesse kontinuierlich pädago-

gisch begleiten. 

>> Perspektive der Jugendlichen: Jugendliche aus 

den unterschiedlichen jugendlichen Lebenswelten13, 

die von Anfang an mitbestimmen und den Zugang 

zu Gleichgesinnten eröffnen.

Sehr hilfreich ist die Einrichtung einer Personalstelle 

zur Leitung des kommunalen Jugendbeteiligungs-

prozesses. Die Stelle sollte möglichst unbefristet 

sein, um eine langfristige Verankerung der Jugend-

bteiligung in der Kommune sicherzustellen. Wo 

diese Personalstelle angesiedelt ist, wird sich von 

Kommune zu Kommune sicherlich unterscheiden. 

Wichtig ist jedoch, dass die Person sowohl in Politik 

und Verwaltung als auch in Jugendarbeit und Schule 

gut vernetzt und mit den nötigen Mandaten ausgestat-

tet ist, sodass sie die Verankerung von Jugendbetei-

ligung in der Kommune wirksam vorantreiben kann. 

Daneben braucht es Ressourcen für die operativen 

Aufgaben im Prozess, für Projektmanagement, Öffent-

lichkeitsarbeit etc. Bewährt hat sich die Unterstützung 

der Leitung durch eine Steuer- und/oder Projektgruppe 

mit Mitgliedern der oben genannten Funktionsstufen, 

den relevanten Stakeholdern für Jugendbeteiligung in 

Ihrer Kommune.

Auch die besten Grundvoraussetzungen vor Ort helfen 

jedoch nicht weiter, wenn kein konkretes Beteiligungs-

vorhaben umgesetzt wird. Denn für Jugendliche wie 

Erwachsene gilt: Es ist enorm wichtig, greifbare Erfolge 

der eigenen Bemühungen zu erleben – ganz besonders 

mit einem so neuen Instrument wie ePartizipation.

Deshalb soll es im nächsten Teil dieser Broschüre um 

die Erprobung der konkreten Praxis von kommunaler 

Jugendbeteiligung mit ePartizipation gehen. 

>> akteure

Thomas Langmesser, Fachbereichsleiter 

Jugend Heiligenhaus: „Wichtig ist auch, 

sich nicht unter Druck setzen zu las-

sen. Also auch dann, wenn alle möglichst 

schnell Ergebnisse sehen möchten, ist 

es besser, sich Zeit für die Prozesse zu 

nehmen.“
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schritte zur erfolgreichen 
nutzung von ePartizipation 
in ihrer kommune
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/ePartizipation konkret

Nach dem Blick auf die wichtigsten Eckpunkte für 

einen qualitativ hochwertigen und erfolgreichen 

Jugendbeteiligungsprozess mit ePartizipation geht es 

in diesem Kapitel um konkrete Schritte zur Erprobung 

der Methode ePartizipation. 

Dafür „zoomt“ der Leitfaden für einen Moment in ein 

konkretes Vorhaben im Beteiligungsprozess hinein und 

beleuchtet praktische Fragen, die sich im Umgang mit 

der Beteiligungsmethode ePartizipation für das alltäg-

liche Projektmanagement stellen. Mehr Informationen 

zur Struktur von ePartizipationsprozessen inden sich 

in den Guidelines für gelingende ePartizipation Jugend-

licher, die im Rahmen der Initiative youthpart bei der 

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 

Bundesrepublik Deutschland e. V. entstanden sind.14

Für eine erfolgreiche Nutzung der Methode ePartizipati-

on ist es hilfreich, sich mit den folgenden fünf Schritten

Wenn die Rahmenbedingungen für Ihren kommunalen 

Jugendbeteiligungsprozess geklärt sind, fehlt noch 

eine entscheidende Zutat: ein packender Anlass. Denn 

mithilfe eines zündenden, lebensweltnahen Themas 

können alle Akteure, egal ob jugendlich oder erwach-

sen, am besten erfahren, wie sich kommunale Jugend-

beteiligung mit ePartizipation anfühlt. Je attraktiver 

das Thema für die jeweilige Zielgruppe, desto höher 

die Bereitschaft, einen Lernprozess anzugehen und 

dabei auch Hürden zu nehmen. 

/themenvorgabe? offene 

themensammlung?
 
Ein Thema kann auf verschiedenen Wegen zum Anlass 

für Jugendbeteiligung werden – so beispielsweise 

durch Selbstorganisation der Jugendlichen  oder durch 

bestimmte Gesetze und Verordnungen, die eine 

Jugendbeteiligung vorschreiben.15 Meist ist eine Kom-

1 /themen und anlässe für 
ePartizipation

bination der unterschiedlichen Wege sinnvoll. Überle-

gen Sie zu Beginn, welchen thematischen Rahmen Ihre 

Kommune vorgeben kann und will, d. h. in welchem 

Themenbereich eine besonders große Chance besteht, 

dass Ihre Kommune die Ideen der Jugendlichen auch 

tatsächlich umsetzt. Zugleich sollte ein Abgleich 

erfolgen mit Themen, die von den Jugendlichen als 

dringlich formuliert wurden. Für die Umsetzung eines 

Vorhabens braucht es im Bereich der Kommunalpolitik 

oft einen langen Atem. Dies ist gerade für Jugendliche 

eine Herausforderung, in deren Leben sich oft schon in 

kurzer Zeit Grundlegendes verändert. Hilfreich ist hier 

die Veröffentlichung konkreter (Zwischen-)Ergebnisse, 

die den Jugendlichen die erfolgreiche Umsetzung ihrer 

Beteiligungsaktivitäten unmittelbar vor Augen führen 

und damit das eigene Wirken erlebbar machen. Darauf 

sollte schon bei der Auswahl des Themas geachtet 

werden. Eine Abstimmung zu neuen Busverbindun-

gen ist beispielsweise nur dann sinnvoll, wenn der 

öffentliche Nahverkehr auch im Einlussbereich der 

zu beschäftigen, die jeweils mit Fragen für Sie und Ihre 

Mitstreiterinnen und Mitstreiter vorgestellt werden: 

1 /themen und anlässe für ePartizipation

2 /formen und verfahren der beteiligung

3 /wahl des online-instruments für ePartizipation

4 /projektmanagement zwischen online- und ofline-

     prozess: mobilisierung und moderation 

5 /rückbindung an den gesamtprozess und ausblick

Auch für die konkrete Planung eines ePartizipations-

vorhabens ist es zentral, alle relevanten Akteure in Ihrer 

Kommune so früh wie möglich in den Entwicklungs-

prozess einzubinden. Dies gelingt mit den passenden 

Methoden und Begleitressourcen. Die Begeisterung 

Jugendlicher kann beispielsweise mit einer gemeinsam 

organisierten Party manchmal besser aufrechterhalten 

werden als mit vielen langatmigen Gremiensitzungen 

zur Planung. 
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Kommune liegt. Wenn dies nicht der Fall ist, bieten Sie 

den Jugendlichen lieber ein anderes Thema an, etwa 

die Mitgestaltung einer kommunalen Brachläche oder 

die Angebotsgestaltung im Jugendtreff. So ermöglichen 

Sie Jugendlichen die Erfahrung, mit ihren Anliegen 

wirklich ernst genommen zu werden. Auch die paralle-

le Bearbeitung verschiedener Themen ist denkbar, um 

mehrere jugendliche Zielgruppen mit unterschied-

lichen Interessen und Bedarfen anzusprechen. 

Eine offene Ideensammlung für die Jugendlichen kann 

lankierend dazu sinnvoll sein, doch sollte sie nicht 

dazu führen, dass die Kommune sich damit aus der 

Verantwortung stiehlt, die Ideen der Jugendlichen auch 

wirklich umzusetzen. Bei einer offenen Ideensamm-

lung sollte also nicht der Eindruck vermittelt werden, 

kommunale Jugendbeteiligung sei ein „Wunschkon-

zert“. Dies führt zwangsläuig zu Ernüchterung, Frustra-

tion und Abkehr von der kommunalen Mitbestimmung, 

wenn geäußerte Wünsche der Jugendlichen dann doch 

im Sande verlaufen. 

Ganz wichtig ist: Das Internet vergisst nie! Anliegen 

junger Menschen an Ihre Kommune bleiben im Inter-

net sichtbar und ebenso die Nichtbearbeitung von 

Themen. Eine offene Themensammlung sollte also nur 

dann gewählt werden, wenn darauf auch entsprechend 

reagiert werden kann.

/abstrakte entwicklungsthemen 

jugendgerecht aufbereiten

Eine grundsätzliche Herausforderung ist es, abstrakte 

Entwicklungsthemen der Kommune, die Jugendliche 

betreffen (wie z. B. „Übergangsmanagement Schule-

Beruf“) so zielgruppengerecht aufzubereiten, dass 

Jugendliche sich von ihnen angesprochen fühlen und 

ein Mehrwert für die politische Debatte entsteht. 

Gerade für Online-Beteiligung ist es wichtig, Themen 

so darzustellen, dass jeder, der sie im Netz indet, 

nicht erst lange Aufsätze dazu lesen muss, um sich 

beteiligen zu können. Hier ist Kreativität gefragt und es 

hilft ungemein, die unterschiedlichen Interessensgrup-

pen – zum Beispiel das Kreisjugendamt, Jugendarbeit, 

sowie Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher 

jugendlicher Lebenswelten – gemeinsam in einen 

Austausch zu bringen, um das Thema oder den Anlass 

für Ihr ePartizipationsvorhaben zu entwickeln. 

Welche konkreten Anlässe bieten sich für die ePartizi-

pation Jugendlicher in Ihrer Kommune und in welchen 

Themenbereichen können und wollen Sie Jugendlichen 

wie viel Entscheidungsspielräume geben? Setzen Sie 

sich mit den relevanten Stakeholdern zusammen und 

überlegen Sie, welcher Anlass bzw. welches Thema 

sich für Ihr ePartizipationsvorhaben eignet. 

/prüfen sie: 

>> Wie relevant ist das Vorhaben? Dreht es sich 

um eine echte kommunalpolitische Entscheidung, die 

Jugendliche betrifft? 

>> Liegt das Vorhaben im Einlussbereich der 

Kommune (und nicht des Landkreises, der Privat-

wirtschaft o. ä.)? 

>> Ist das Projekt überschaubar genug, dass es 

realistisch zum Erfolg geführt werden kann (falls die 

Kommune wenig Erfahrung mit Beteiligung hat, ggf. 

nicht gleich mit einem großen Bauprojekt anfangen, 

sondern z. B. mit der Nutzung eines bereits zur 

Verfügung stehenden Gebäudes)?

>> Wie attraktiv ist das Vorhaben für Jugendliche? 

Welche Entwicklungsmöglichkeiten und Entscheidungs-

spielräume bietet es ihnen?

 

!      /jede idee ist ein  

      lernanlass: 

Grundsätzlich kann jede geäußerte Idee ein Lernanlass 

sein, auch der von Jugendlichen oft formulierte Wunsch 

nach der Eröffnung einer Filiale einer bestimmten 

Restaurantkette oder Bekleidungsirma in der eigenen 

Kommune. Mithilfe einer guten pädagogischen Beglei-

tung können Jugendliche dabei lernen, welche Themen 

überhaupt in die kommunale Zuständigkeit fallen und 

welche nicht. Außerdem erfahren sie, an wen sie sich 

mit ihren Wünschen und Anliegen wenden können, um 

sie in die Tat umzusetzen.
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Welche Beteiligungsform und welches Verfahren eignen 

sich für das in Ihrer Kommune gewählte Thema? Grund-

sätzlich gibt es unterschiedliche Beteiligungsformen: 

von der stellvertretenden Form, bei der Erwachsene 

kinder- und jugendpolitische Interessen vertreten, 

über repräsentative Formen wie das Kinder- und 

Jugendparlament, bei denen Kinder und Jugendliche 

ihre Entscheidungsmacht an Gleichaltrige delegieren, 

bis hin zu unterschiedlichen projektorientierten For-

men, bei denen die direkte Beteiligung potenziell aller 

Jugendlichen in der Kommune möglich ist. Denkbar 

sind hier beispielsweise Raumplanungsprojekte oder 

andere zeitlich und thematisch eingegrenzte Vorhaben 

mit konkretem Endprodukt. Schließlich gibt es noch 

offene Beteiligungsformen mit spontaner Teilnahme-

möglichkeit, wie Jugendforen, Bürgermeistersprech-

stunden oder Jugendvollversammlungen. Auch die 

alltägliche Teilhabe, zum Beispiel an der Gestaltung 

des Alltags im Jugendhaus oder ähnliches, ist eine 

Form von Beteiligung. Häuig werden punktuelle, an-

lassbezogene Konsultationen von Jugendlichen durch 

die Politik als Beteiligungsform wahrgenommen, wie 

Dialoge mit Politikerinnen und Politikern, Planspiele 

oder Befragungen. Ohne die Möglichkeit, auch wirklich 

mitzuentscheiden, sind dies aber lediglich Vorformen 

der Beteiligung, die sich auf die Vermittlung von Infor-

mationen und die Meinungsbildung der Jugendlichen 

2 /formen und verfahren der 
beteiligung

beschränken. Jede Beteiligungsform kann unterschied-

liche Verfahren beinhalten: die reine Informations-

übermittlung, die Erhebung eines ersten Stimmungs-

bildes, die offene Ideensammlung, die kooperative 

Ausarbeitung einer Idee sowie Entscheidungs- und 

Abstimmungsprozesse. All diese Verfahren lassen 

sich mit Ofline- und Online-Methoden unterschiedlich 

ausgestalten.16 

Die verschiedenen Beteiligungsformen und -verfah-

ren sprechen oftmals unterschiedliche jugendliche 

Zielgruppen17 an. Nicht für alle Jugendlichen ist es 

attraktiv, in einem Kinder- und Jugendparlament 

zu sitzen. Für manche wird Kommunalpolitik viel 

besser verständlich, wenn sie in einem Projekt den 

Zusammenhang zwischen der eigenen Lebenswelt 

und kommunalpolitischen Entscheidungen hautnah 

erleben können, wie bei einer Sportplatzgestaltung 

(mit Ofline-Platzbegehung und Online-Abstimmung 

über Bauskizzen). Andere begeistern sich vielleicht 

zum ersten Mal für Kommunalpolitik, wenn sie niedrig-

schwellig eine Idee online mit „Gefällt mir“ markieren 

können, dann von einer pädagogischen Vertrauensper-

son angeregt werden, die Idee genauer auszuarbeiten 

und schließlich die Rückmeldung bekommen, dass 

auch wirklich etwas mit ihrem Beitrag passiert. Um 

möglichst viele Jugendliche im Beteiligungsprozess 
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mitzunehmen, empiehlt es sich, eine Vielfalt un-

terschiedlicher Beteiligungsformen und Verfahren 

anzubieten. Hiermit verbindet sich auch die Hoffnung, 

dass über die Online-Ansprache Jugendlicher klassi-

sche Formen der Jugendbeteiligung wie das Jugendpar-

lament gestärkt werden, indem ihr Bekanntheitsgrad 

gesteigert wird und Online-Meinungsbilder in das 

Jugendparlament zurückließen können. 

/prüfen sie: 

>> Welche Beteiligungsform(en) eignen sich für den 

vorab festgelegten Beteiligungsanlass: Geht es um ein 

Projekt mit konkretem Ergebnis wie eine Spielplatz-

planung? Um eine dauerhafte Themenabfrage zur 

Einspeisung in ein Jugendparlament? Oder um eine 

möglichst breite Aktivierung von Jugendlichen durch 

ein Jugendforum mit anschließender Party oder ähnli-

chem?  

>> Welche Beteiligungsverfahren passen zu Ihrem 

Beteiligungsanlass: Braucht es einen offenen Aus-

tausch (Ideensammlung oder Stimmungsbild)/ eine

Konsultation? Oder braucht es die weiterführende 

Ausarbeitung einer Idee (mit Planungen zur Umsetzung 

etc.), die Auswertung bereits erfolgter Aktionen oder 

konkrete Entscheidungsindung und Abstimmung? 

Brauchen Sie bestimmte organisatorische Verfahren, 

um die Kommunikation untereinander zu regeln? Oder 

geht es Ihnen „nur“ um eine transparente Information 

als Vorform von Beteiligung wie auf einer Homepage?

>> Was sind die Vorlieben Ihrer Zielgruppe(n) und 

welche Beteiligungsformen und -verfahren eignen sich 

für diese Zielgruppe(n)? Welche Jugendlichen haben 

zum Beispiel Lust auf vertieften inhaltlichen Austausch 

in einem Jugendgremium, wer informiert sich lieber auf 

einer Party etc.? 

>> Mehrfachstrategie/Vielfalt ermöglichen: Wie 

lassen sich kontinuierliche Verfahren (z. B. eine offene 

Themensammlung zur langfristigen Verankerung) mit 

kurzfristigen Beteiligungsprojekten kombinieren?
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3 /wahl des online-instruments 
für ePartizipation

Soziale Netzwerke und andere von den Jugendlichen 

genutzte Anwendungen haben den Vorteil, dass 

Jugendliche sie bereits kennen. Dadurch können der-

artige Anwendungen, ähnlich wie es die Sozialarbeit 

ofline tut, Jugendliche „aufsuchend“ dort abholen, wo 

sie bereits online sind. 

Zugleich haben kommerzielle Angebote wie soziale 

Netzwerke oder mobile Chatanwendungen erhebliche 

Nachteile in Bezug auf den Datenschutz, sie beruhen 

nicht auf Open-Source-Software und halten auch nicht 

alle Funktionen von Beteiligungsplattformen bereit.

Eigens für die ePartizipation entwickelte Plattformen 

wie ypart.eu werden konstant für die Bedarfe von 

Jugendbeteiligung weiterentwickelt und ermöglichen   

   meist einen vollständig nachvollziehbaren, trans-

    parenten Prozess – ein wichtiges fachliches Kri-

     terium für eine qualitativ hochwertige Beteiligung. 

     Außerdem können insbesondere Open-Source-

      Plattformen zur Legitimierung der ePartizipation 

       gegenüber der Entscheiderebene in der Kommune 

        beitragen, da ihre Nutzung kostenfrei ist und 

        sie nicht im Verdacht stehen, die Interessen 

         großer Konzerne zu vertreten. Zugleich sind 

          sie noch in der Entwicklung begriffen und 

           nicht Teil der täglichen Online-Routine Jugend-

            licher, sondern ein ganz neuer digitaler Ort, der 

            nicht den sonstigen Nutzungsgewohnheiten 

            Jugendlicher im Internet entspricht.18  

             Für manche Jugendliche bedeutet ein ganz 

              neuer Ort im Netz eine große Hürde, die auch 

               ein packender Beteiligungsanlass nicht 

                ausgleichen kann. Grundsätzlich bietet sich 

                 bei der Wahl der Tools für Ihre kommunale   

                  Jugendbeteiligung an, ePartizipationsange-

bote mit anderen Nutzungsgewohnheiten der Jugendli-

chen im Internet zu verknüpfen, und unterschiedliche 

Tools zu kombinieren. 

Für die verschiedenen Beteiligungsformen und 

-verfahren eignen sich jeweils unterschiedliche Tools. 

So können die während eines Jugendforums gesam-

melten „Gefällt mir“-Klicks in einem sozialen Netzwerk 

hilfreich sein, um ein erstes Stimmungsbild zu erstel-

len. Eine Handy-Chatanwendung kann genutzt werden 

für die anschließende Terminverabredung zu einem 

Ofline-Kleingruppentreffen, bei dem die Jugendlichen 

sich besser kennenlernen und erste Fragen stellen 

können. Anschließend können sie mithilfe einer neu 

eingeführten Beteiligungsplattform ihre Idee detail-

lierter ausarbeiten. Sie sehen: Das eine Tool für Ihren 

ePartizipationsprozess gibt es nicht. Online-Tools 

sind potenziell genauso vielfältig wie Methoden der 

Ofline-Beteiligung, alle haben ihre Vor- und Nachteile, 

die es abzuwägen gilt. 

Beatrice Hoffmann, Bereichsjugendplegerin 

aus dem Kyffhäuserkreis: „Facebook hat z. B. 

kein ‚Dislike‘ und sortiert die Vorschläge nicht 

so, dass der am höchsten bewertete oben landet. 

Außerdem ist es keine Open-Source-Software. 

Open-Source-Beteiligungsplattformen wie ypart.eu 

bieten solche Funktionen, haben aber den Pferde-

fuß, dass die Community der Jugendlichen zuerst 

einmal dorthin mobilisiert werden muss.“



# 22

Chancen und Grenzen von ePartizipation

Bei der Wahl eines Tools stellt sich auch die Frage, ob 

sich ofline bereits eine feste Gruppe Jugendlicher 

gebildet hat bzw. ohnehin besteht, wie etwa innerhalb 

eines Jugendverbandes, oder ob das nicht der Fall 

ist. Wenn es keine feste Gruppe gibt, und noch dazu 

ein den Jugendlichen bislang unbekanntes ePartizi-

pationstool genutzt wird, werden sich die meisten 

Jugendlichen online höchstens dazu bewegen lassen, 

einen Klick für Zustimmung oder Ablehnung einer 

Idee abzugeben, aber keine angeregte Diskussion mit 

einem virtuellen Gegenüber zu führen. Hier sollte der 

Prozess stark durch Ofline-Aktionen zur Gruppenbil-

dung lankiert werden.19 In einer bestehenden Gruppe, 

die bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit sam-

meln konnte und untereinander vertraut ist, lässt sich 

dagegen auch ein bislang unbekanntes Tool einführen, 

wenn es für die Jugendlichen hilfreiche Funktionen 

für die gewählte Beteiligungsform und -verfahren 

mitbringt. 

Es braucht also ausreichend Methodenkompetenz 

(auch) im Online-Bereich, um individuell abwägen zu 

können, welches Tool bzw. welche Tools für die Anwen-

dung in Ihrer Kommune geeignet sind. Eine erste Infor-

mationssammlung auf eigene Faust kann hilfreich sein 

(www.dkjs.de/themen/alle-programme/youthpart-

lokal-kommunale-jugendbeteiligung/). Darüber hinaus 

empiehlt es sich, zumindest einmal zu Beginn eine 

unabhängige Beratung zu konsultieren. Diese kann Sie 

nicht nur zu Tools für Ihre ePartizipation, sondern auch 

zu der Frage coachen, wie das jeweilige Tool in Ihre 

kommunale Jugendbeteiligung sinnvoll eingebunden 

werden kann. 

Es stellt sich also die Frage: Was muss ein Online-

Instrument für Jugendbeteiligung in Ihrer Kommune 

können, was zeichnet ein erfolgreiches Tool für Sie 

aus?

Mike Bourquin, Jugendpleger aus Offenbach: „Ganz am Anfang dachten wir: 

Online-Beteiligung mit einer neuen Beteiligungssoftware – das wird ein 

Selbstläufer. Das Interesse der Kids war groß, nach jedem Workshop an den 

Schulen hatten wir viel Action auf der Seite. Nur kamen die Jugendlichen 

nicht regelmäßig auf die Plattform zurück, die Diskussionen stagnierten. 

Die Jugendlichen sind eben an Facebook gewöhnt. Da posten sie täglich, 

liken andere Beiträge, chatten und diskutieren auch mal. So entstand die 

Idee, zusätzlich eine Facebookgruppe ins Leben zu rufen und von dort 

immer wieder auf die Beteiligungsplattform zu verlinken.“ 
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/prüfen sie: 

>> Wer sind die Hauptzielgruppe(n) für Ihr 

ePartizipationsvorhaben (Jugendliche, Verwaltung, 

Politik …)? Wen wollen sie mit der Methode ePartizipa-

tion „abholen“? 

>> Welche Online-Tools und -Angebote nutzen Ihre 

Zielgruppen (z. B. soziale Netzwerke bei Jugendlichen, 

Stadthomepage bei Verwaltung o. ä.)? 

>> Wie können Sie bereits genutzte Tools sinnvoll in 

den ePartizipationsprozess einbinden? 

>> Sollen verschiedene Einzeltools genutzt werden 

oder (ggf. zusätzlich) eine umfassende Beteiligungs-

software wie ypart.eu, die sich langfristig für unter-

schiedliche Bedarfe und Verfahren nutzen lässt? Steht 

der Aufwand für die Einführung eines neuen Tools 

für die Akteure vor Ort in einem guten Verhältnis zum 

erwarteten Nutzen? 

>> Welche Erwartungen haben die unterschied-

lichen Zielgruppen an Verfahren und Tool(s)? Wie 

können Sie diese berücksichtigen? 

>> Falls es um jugendliche Zielgruppen geht: Gibt 

es bereits eine feste Gruppe oder muss sie noch ent-

stehen/gebildet werden?

>> Haben sich die Beteiligten zum Thema Daten-

schutz verständigt? 

>> Gibt es in der Kommune bereits Ansatzpunkte, 

z. B. Jugendliche mit Programmierinteresse oder 

Informatikunterricht an den Schulen, die in die Aus-

wahl und dialogische Weiterentwicklung der Software 

verstärkt einbezogen werden können? 

Tobias Reimann, Schüler aus Saalfeld: „Als wir zu der Entwick-

lung der Plattform dazukamen, haben wir als erstes festgestellt, 

dass sie zu sehr von oben aufgedrückt war. Das war nicht be-

absichtigt. Aber Erwachsene denken einfach zu oft, dass sie 

Kinder und Jugendliche an die Hand nehmen und führen müssen. 

Aber wenn es wirklich eine Beteiligung sein soll, dann muss 

der Prozess von unten nach oben gehen. Das war eigentlich der 

Hauptaspekt, den wir umgeworfen haben. Und dann natürlich noch 

die Benutzerfreundlichkeit der Seite.“

>> Haben Sie Möglichkeiten und Grenzen des 

gewählten Tools transparent gemacht? 

René Werner, Jugendarbeiter aus Oschatz: 

„Im Vorfeld ist es oft sehr schwer, ein-

zuschätzen, welche Vor- und Nachteile ein 

Tool in der Praxis hat und wie es von den 

Jugendlichen angenommen wird. Daher gilt: 

Offen bleiben und ausprobieren!“
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Prozess und die Moderation auf der Beteiligungs-

plattform sowie zwischen Online- und Ofline-Prozess 

eine speziische Herausforderung des Instruments 

ePartizipation darstellen, widmet der Leitfaden diesen 

Themen einen eigenen Abschnitt. 

Denn ePartizipation ist kein Selbstläufer, für den nur 

das entsprechende Tool eingesetzt werden muss. Statt-

dessen erfordert sie kurze Reaktionszeiten und eine 

gut vernetzte Begleitung, damit der Transfer zwischen 

den Jugendlichen und den kommunalen Strukturen 

wirklich gelingt und niemand abgehängt wird. Nur 

wenn es eine gelungene Verzahnung von Ofline- und 

Online-Aktivitäten gibt, d. h. der ePartizipationspro-

zess immer wieder zwischen dem Internet, den Ofline-

Beteiligungsaktivitäten und dem kommunalen Ent-

scheidungsprozess vermittelt, kann ePartizipation 

wirklich zu einer erfolgreichen kommunalen Jugendbe-

teiligung beitragen. 

Ihre Ziele für die kommunale Jugendbeteiligung und 

ein breites Netzwerk zur Unterstützung stehen fest? Sie 

haben einen zündenden Anlass gefunden, sich mit den 

anderen relevanten Akteuren über Beteiligungsformen 

und -verfahren verständigt und ein oder mehrere On-

line-Tools ausgewählt, um die Methode ePartizipation 

zu erproben? Nun braucht es noch eine erfolgreiche 

Mobilisierung der Jugendlichen für die neue Methode 

ePartizipation als Teil Ihrer kommunalen Jugendbe-

teiligung. Denn eines ist klar: Wenn die Jugendlichen 

die Möglichkeiten der ePartizipation nicht nutzen, gibt 

es auch keine Ergebnisse. Und ganz egal, für welches 

Tool Sie sich entscheiden: Alle Verfahren haben einen 

hohen Aufwand in der Mobilisierung von Jugendlichen.

 

Hilfreich für eine erfolgreiche Mobilisierung sind nicht 

zuletzt ein gut durchdachter und abgestimmter Zeit-

plan und ein erfahrenes Projektmanagement. Da die 

laufende Mobilisierung der User für den Online-

4 /projektmanagement zwischen 
online- und ofline-prozess: 
mobilisierung und moderation
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Ort online zu veröffentlichen, falls möglich z. B. auf der 

Beteiligungsplattform selbst, in leicht verständlicher 

Sprache und möglichst nicht zu textlastig. So sind die 

Rahmenbedingungen und der Prozess auch für später 

Hinzukommende jederzeit einsehbar. Da die meisten 

Jugendlichen das Internet jedoch nicht gezielt zu Infor-

mationszwecken nutzen,20sollten alle Informationen, 

die die Jugendlichen wirklich erreichen sollen, proaktiv 

an die Jugendlichen herangetragen werden, z. B. über 

die sozialen Netzwerke. 

Unterschiedliche Veranstaltungsformate sprechen 

unterschiedliche Zielgruppen an. Eine selbst gestaltete 

Party erreicht eine andere Zielgruppe als ein Jugendfo-

rum und kann unter Umständen sehr viel mehr Jugend-

liche davon überzeugen, dass Jugendbeteiligung Spaß 

macht. Wenn Sie von vornherein neben allen anderen 

relevanten Akteuren auch Jugendliche mit am Tisch 

haben, können diese Ihre eigenen Vorstellungen und 

Ideen von einem gelungenen Aktivierungsevent vermit-

teln. Neben Veranstaltungsformaten ist die persönliche 

Ansprache über bestehende Beziehungen, z. B. unter 

Peers oder durch pädagogische Fachkräfte, nicht zu 

unterschätzen. Denn wenn eine Vertrauensperson 

etwas Neues empiehlt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 

viel höher, dass Jugendliche es auch ausprobieren. 

Zusätzlich zu Informationsveranstaltungen können in 

Ideenwerkstätten in den Schulen oder Jugendeinrich-

tungen möglichst viele Jugendliche erreicht und dazu 

angeregt werden, eigene Ideen für die Entwicklung 

ihrer Kommune zu formulieren und online zu stellen. 

So können die Jugendlichen mit Unterstützung und 

medienpädagogischer Begleitung die Online-Betei-

ligung direkt ausprobieren, sodass die Schwelle 

weniger hoch ist, diese beim nächsten Mal auch von 

zu Hause zu nutzen – dies ist insbesondere dann von 

großer Bedeutung, wenn  Jugendliche ein ihnen noch 

unbekanntes Tool einsetzen sollen. Zugleich lernen die 

Jugendlichen auf diese Weise die Gesichter hinter der 

Plattform, wie z. B. Leitung und Moderation, persönlich 

kennen. 

/mobilisierung: jeder online-

prozess startet ofline

Jeder ePartizipationsprozess braucht einen gewissen 

Vorlauf, damit die Jugendlichen ihn annehmen. Es ist 

wie mit einem Jugendzentrum, das an einem bislang 

unbekannten Ort eröffnet wird: Es braucht zielgrup-

pengerechte Aktionen, um die Jugendlichen über den 

neuen Ort und seine Möglichkeiten zu informieren und 

spürbar zu machen, was sie von einer Nutzung haben 

könnten. Wenn die Werbung für Ihr Vorhaben nicht 

rechtzeitig angekurbelt wurde und am Tag der Eröff-

nung nur zwei Jugendliche gekommen sind, wird der 

dritte Gast auch schnell wieder gehen und weiter-

erzählen, dass sich ein Besuch nicht lohnt. 

Daher zahlt es sich aus, im Vorfeld der Online-Phase 

gezielt Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, d. h. früh-

zeitig über die Möglichkeiten der kommunalen Jugend-

beteiligung und den Start der ePartizipationsphase 

zu informieren und zentral oder dezentral zu Informa-

tions- und Aktivierungsveranstaltungen einzuladen. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit sollten Orte genutzt wer-

den, an denen sich die Jugendlichen ohnehin aufhal-

ten, ofline etwa die Schulen und Jugendzentren und 

online beispielsweise die sozialen Netzwerke. Darüber 

hinaus empiehlt sich im Sinne der Transparenz, alle 

wichtigen Informationen und Rahmenbedingungen der 

kommunalen Jugendbeteiligung an einem zentralen 
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Hilfreich ist also die Ansprache unterschiedlicher 

Usergruppen: 

>> Jugendliche, die Ideen einstellen und ggf. weitere 

Aktionen planen, um ihre Peers zur Nutzung der Platt-

form und zum Voten zu gewinnen. Damit möglichst 

viele Ideen zusammenkommen, und es sich für die 

anderen Jugendlichen „lohnt“, abzustimmen, lässt 

sich mit spielerischen Anreizen für die Jugendlichen 

arbeiten, die eine Idee einstellen (z. B. ein persön-

liches Gespräch mit dem Bürgermeister oder auch ein 

kleines Geschenk). 

>> Jugendliche, die voten und kommentieren: So 

bald wie möglich nach Beginn der Online-Phase sollte 

eine ausreichend große Zahl von jugendlichen Usern 

auf der Plattform voten, damit die Nutzung für weitere 

Jugendliche attraktiv wird und der Prozess in Gang 

kommt. Hierfür können anfangs Jugendliche persönlich 

angesprochen und zum Voten und Posten motiviert 

werden.

>> Jugendliche, die nur lesen und ggf. voten: Auch 

diese Jugendlichen sollten kontinuierlich off- und on-

line eingebunden und angesprochen werden – so wer-

den sie vielleicht motiviert, zukünftig auch einmal zu 

kommentieren oder sogar eigene Ideen einzustellen. 

Zur Online-Phase gehört auch eine kontinuierliche 

Moderation. Diese sollte mindestens einmal täglich 

online sein (lieber häuiger) und dafür Sorge tragen, 

dass die Plattform lebendig bleibt und damit für die 

Jugendlichen attraktiv. Sie sollte auf alle Posts zeitnah 

reagieren und die Jugendlichen dazu anregen, ihre 

Ideen weiter auszuarbeiten. Wenn ein Jugendlicher 

eine Idee postet, die nicht umsetzbar ist, kann die 

Moderation dies wertschätzend zurückspiegeln und 

dazu einladen, die Idee realistischer zu formulieren, 

was weitere Kommunikation anregt. Grundsätzlich 

sollten alle Äußerungen der Jugendlichen auf Ihrer 

Beteiligungsplattform ernst genommen werden. Selbst 

wenn Jugendliche eine offensichtlich unrealistische 

Idee posten, kann dies als Kommunikationsangebot 

aufgefasst und genutzt werden, um mit der Verfasserin 

oder dem Verfasser in Kontakt zu treten. Die Modera-

tion ist außerdem die Scharnierstelle zwischen den 

Jugendlichen und dem kommunalen Prozess. Wenn 

Eine öffentlichkeitswirksame Auftaktveranstaltung mit 

allen relevanten Stakeholdern der Kommune kann den 

ofiziellen Startschuss für die Online-Phase geben und 

neben den Jugendlichen und den Akteuren aus Politik 

und Verwaltung auch die interessierte Öffentlichkeit 

ins Boot holen.

Die Online-Phase sollte nur einen begrenzten Zeitraum 

(maximal zwei bis drei Monate) umfassen, damit kon-

tinuierliche Aktivität auf der Plattform möglich ist und 

die Jugendlichen nicht das Interesse verlieren, weil 

sich online mehrere Tage oder gar Wochen hinterei-

nander nichts bewegt. Während dieser Zeit braucht 

es eine laufende Aktivierung. Denn zum Aufbau einer 

Community gilt die sogenannte 90/9/1 Regel21: Nur ca. 

1 Prozent der User lädt eigene Ideen hoch, 9 Prozent 

beteiligen sich ab und zu, und 90 Prozent der User 

stellen gar keine eigenen Ideen ein, sondern lesen nur 

und voten eventuell. 

!      /ideenwerkstatt 

Je nachdem wie eine Ideenwerkstatt moderiert wird, hat 

sie unterschiedliche Auswirkungen auf den Prozess: So 

können die Ideen der Jugendlichen bereits ofline so weit 

ausgefeilt werden, dass abschließend fertige Ideen auf der 

Beteiligungsplattform hochgeladen werden können und 

gegeneinander im Voting „ins Rennen“ gehen. Alternativ 

oder ergänzend können Jugendliche motiviert werden, 

zusätzlich auch unfertige Ideen einzustellen, sodass 

online eine Diskussion in Gang kommt und die Ideen 

weiter ausgearbeitet werden. Dies funktioniert jedoch 

am ehesten mit einem für die Jugendlichen bereits ver-

trauten Online-Tool bzw. in einer festen Gruppe von 

Jugendlichen – allerdings auch hier nur, wenn der 

Online-Austausch einen Mehrwert gegenüber Ofline-

Kommunikation bietet (wie bei großen räumlichen 

Distanzen).
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Jugendlichen bereits vertraut sind, den Erwachsenen 

aber nicht in gleichem Maße, können Schulungen eine 

gute Idee sein, etwa Peer-to-Peer-Schulungen von 

Jugendlichen für andere Jugendliche und Erwachsene. 

Genauso wie für den Ofline-Prozess können wesentli-

che Bestandteile des Online-Prozesses gemeinsam mit 

den Akteuren vor Ort entwickelt werden: das Rollen-

konzept für die Moderation Ihres Online-Instruments 

für Jugendbeteiligung, ein Online-Verhaltenskodex zur 

Kommunikation auf der Beteiligungsplattform, die Kri-

terien für eine Juryentscheidung oder, perspektivisch 

gesehen, auch jugendgerechte Nutzungsanleitungen 

für die kommunale Jugendbeteiligung mit ePartizipati-

on, wie beispielsweise selbst geilmte Step-by-Step-

Videotutorials.

Prozesse in der Verwaltung ins Stocken geraten, kann 

die Moderation versuchen, Zwischenergebnisse oder 

andere Informationen aus dem Ofline-Prozess online 

zu stellen, damit die Jugendlichen verstehen, was 

gerade passiert. Andersherum kann die Moderation 

auch gegenüber der kommunalen Entscheidungsebene 

um Verständnis dafür werben, wie der Online-Prozess 

funktioniert, und die relevanten Akteure aus Politik 

und Verwaltung regelmäßig über den Fortgang des 

ePartizipationsprozesses informieren. 

Die Moderation sollte jugendgerecht sein, also statt 

Verwaltungsdeutsch eine für alle verständliche und 

jugendnahe informelle Sprache nutzen. Als Moderation 

können auch Jugendliche selbst aktiv werden und so 

kontinuierlich in den Prozess einbezogen werden.

 

Je nach Thema des Beteiligungsvorhabens bietet es 

sich an, auch Zuständige aus der Verwaltung, wie 

beispielsweise dem Bauamt, auf der Plattform in einer 

Mentorenfunktion einzubinden. So ist die Verwaltung 

auch in den Online-Prozess einbezogen, sie kann 

Anfragen direkt beantworten und lernt ganz neben-

bei, wie Jugendliche ticken. Moderationsschulungen 

sind besonders bei einer neu eingeführten Beteili-

gungsplattform sowohl für Jugendliche als auch für 

Erwachsene sinnvoll.22 Aber auch bei Tools, die den 

Mike Bourquin, Jugendpleger aus Offenbach: 

„Wenn ich etwas gepostet habe, gab es immer 

nur ein bis zwei Reaktionen. Mit Marvin und 

Christine als Moderatoren sieht das anders 

aus: 15 bis 20 Kommentare, Links und Fotos 

sind da keine Seltenheit mehr. Als Gleich-

altrige sind sie einfach viel näher an den 

Jugendlichen dran als ein Erwachsener.“
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/prüfen sie: 

>> Wann soll der Online-Beteiligungsprozess begin-

nen und wie lange soll er dauern? 

>> Was muss passieren, bevor der Online-Prozess 

starten kann (z. B. Moderations- und Multiplikatoren-

schulungen, Öffentlichkeitsarbeit, Ideenwerkstätten 

an Schulen/Jugendzentren, öffentlichkeitswirksames 

Auftaktevent)? 

>> Wie informieren Sie die unterschiedlichen 

jugendlichen User über den ePartizipationsprozess, 

seine Phasen und seinen Fortschritt? Wie motivieren 

Sie die Jugendlichen, sich online zu beteiligen? 

>> Wer übernimmt welche Rolle im Prozess, orga-

nisiert und moderiert Ideenwerkstätten, Auftakt- und 

Abschlussevents, moderiert die Nutzung des Online-In-

struments für Jugendbeteiligung, schult Multiplikato-

rinnen und Multiplikatoren zur Nutzung der Plattform, 

versorgt alle Akteure mit den nötigen Informationen 

zum Fortgang des Prozesses etc.? 

>> Wie sorgen Sie kontinuierlich dafür, den Zusam-

menhang zum Gesamtprozess der kommunalen Jugend-

beteiligung nicht aus den Augen zu verlieren, z. B. alle 

relevanten Akteure aus Politik und Verwaltung einzu-

binden? 

>> Was passiert mit den Ergebnissen des Online-

Prozesses? Mit welchen konkreten ersten Schritten 

soll die vereinbarte Umsetzung der Ideen in die Wege 

geleitet werden? 

Zum Ende jeder Online-Phase empiehlt sich ein 

Abschlussevent, um wie beim Start der Online-Phase 

alle interessierten Stakeholder über die Ergebnisse 

des Online-Prozesses zu informieren, etwa mit einer 

öffentlichen Jurysitzung mit Ideenpräsentation und 

Podiumsgespräch oder auch einem gemeinsamen 

Grillen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik 

und Verwaltung. Hierbei können die Erfahrungen der 

vorausgegangenen Online-Phase relektiert und der 

Zusammenhang zum kommunalen Jugendbeteiligungs-

prozess aufgezeigt werden. Oft gibt es erste positive 

Geschichten zu erzählen, wie z. B. eine gelungene 

Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen und dem 

Ordnungsamt zur Klärung der Rahmenbedingungen 

einer Projektidee, die zur Nachahmung anregen und 

ermutigen. Weitere Online-Phasen zur Ausarbeitung 

der Ideen und zur Planung der Umsetzung mit den 

geeigneten Beteiligungsformen, -verfahren und Tools 

können sich anschließen.  

Für eine erfolgreiche Mobilisierung der jugendlichen 

Nutzerinnen und Nutzer und einen gut aufeinander 

abgestimmten Prozess zwischen Online- und Off-

line-Aktivitäten gibt es also insbesondere zu Beginn 

eines ePartizipationsprozesses einiges zu beachten.

Silvio Müller, Medienpädagoge aus Saalfeld: 

„Die Verzahnung aus Online- und Ofline-Akti-

vitäten funktioniert fast von selbst, wenn die 

Leitung Online-Afinität mitbringt, d. h. Spaß 

an der Arbeit mit dem Web 2.0. Und selbst 

wenn Sie Ihren ePartizipationsprozess aus 

Zeitgründen mal vernachlässigen mussten – es 

ist immer möglich, den Faden wieder aufzuneh-

men und den Prozess wieder anzustoßen!“
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Für die langfristige Verankerung des Rechts auf 

Jugendbeteiligung in Ihrer Kommune braucht es ver-

bindliche Verfahren und konkrete Maßnahmen, um

 

>> „top-down“ alle Themen, die in der Erwachsenen-

welt, z. B. dem Gemeinderat, verhandelt werden, dar-

aufhin zu prüfen, ob sie die Perspektive Jugendlicher 

berücksichtigen bzw. diese dazu eingeholt werden 

muss ( „Jugendcheck“) und 

>> „bottom-up“ dafür zu sorgen, dass möglichst 

alle Jugendlichen die Chance haben, ihre Ideen auch 

darüber hinaus einzubringen – sei es durch das klas-

sische Jugendparlament oder netzbasierte Formen der 

Jugendbeteiligung, die unterschiedliche jugendliche 

Zielgruppen ansprechen und ihnen Lust auf Jugendbe-

teiligung machen. 

Eine solche Strategie braucht einen mehrjährigen 

Vorlauf und viele gemeinsame Erfahrungen. Auch 

fängt sie – wie alle großen Vorhaben – mit ganz 

konkreten Schritten und konkreten Anlässen zum 

Ausprobieren an. 

Nach diesem Zoom in die konkreten Schritte zur Erpro-

bung der Methode ePartizipation in Ihrer Kommune 

– d. h. in einen ganz konkreten Beteiligungsanlass mit 

den dazu passenden Beteiligungsformen, -verfahren, 

dem geeigneten Online-Instrument und dem Projekt-

management zwischen Online- und Ofline-Prozess 

– soll es noch einmal um das übergeordnete Ziel von 

ePartizipation gehen: um die dauerhafte Beteiligung 

Jugendlicher an kommunalpolitischen Entscheidungen. 

Denn um Jugendbeteiligung mit ePartizipation ernst-

haft anzugehen und langfristig in Ihrer Kommune zu 

verankern, kann Beteiligung nicht dem Zufall einzelner 

Projekte überlassen werden. Stattdessen muss die 

Kommune die Verstetigung und konstante Wiederkehr 

von Beteiligungsanlässen sicherstellen. Dafür sollten 

konkrete Maßnahmen zwischen allen beteiligten 

Akteuren in der Kommune verabredet werden. Fernziel 

für jedes ePartizipationsprojekt ist also eine kommu-

nale Gesamtstrategie zur Verankerung von Jugendbe-

teiligung. So endet dieser Leitfaden mit einer „Vision“ 

für die kommunale Jugendbeteiligung als Ausblick – 

vielleicht auch für Ihre Kommune?  

5 /rückbindung an den 
gesamtprozess und ausblick

Hanka Giller, Leiterin des Amtes für Jugendarbeit in Saalfeld: „Jugend-

beteiligung sollte langfristig verankert sein. Auch wenn Sie noch ganz 

am Anfang stehen, probieren Sie es einfach mal aus! Wenn Sie Beteiligung 

in Ihrer Kommune im Kleinen erproben, werden Sie merken, dass Sie immer 

besser darin werden – und irgendwann ist Beteiligung auch in Ihrer Kommune 

etwas völlig Normales!“ 
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„Die Kinder haben sich so gefreut, das war toll“, 

erzählt Leonie Wilke stolz. „Der Spielplatz strahlt 

jetzt richtig“, hat ihr kleiner Bruder zu ihr gesagt und 

ihn gleich mit seinen Freunden in Besitz genommen. 

Gemeinsam mit ihrer Freundin Jennifer Domulin hat 

Leonie die Erneuerung des Spielplatzes in Roßleben 

organisiert. Und am Ende haben alle mitgeholfen: 

andere Kinder, die Bereichsjugendplegerin Susanne 

Kammlodt, der Leiter des örtlichen Baumarkts, der Bür-

germeister und der Verantwortliche des Bauamtes.

/ePartizipation – als chance 

im ländlichen raum

Leonies Heimatort Roßleben liegt im Kyffhäuserkreis. 

Per Online-Voting hatten nicht nur die Jugendlichen 

der kleinen Stadt ihr Spielplatzprojekt ausgewählt, 

vielmehr hatten junge Menschen aus dem gesamten 

Landkreis im Internet für die Idee gestimmt. „Wir leben 

hier ja im ländlichen Raum“, sagt Cornelia Naumann, 

Geschäftsführerin vom Kreisjugendring Kyffhäuser-

kreis, und fügt hinzu, dass der Kyffhäuserkreis mehr 

als 40 Kommunen und Gemeinden umfasst. 

Zwar gibt es in den zwei größeren Städten Jugend-

parlamente, doch war es bisher schwierig, die jungen 

Menschen auf den Dörfern zu beteiligen. Die Verant-

wortlichen sahen deshalb mit der Online-Plattform 

eine gute Möglichkeit, alle Kinder und Jugendlichen im 

>> lerngeschichten aus den 

  youthpart #lokal-kommunen

Landkreis zu erreichen, sie an kommunalen Prozessen 

zu beteiligen und näher an ihren Wünschen und Ideen 

dran zu sein.

Über die Schulsozialarbeiter und Bereichsjugendple-

ger wurde die Internetplattform bei den Jugendlichen 

bekannt gemacht. „Wir haben auf der Klassensprecher-

versammlung von der Online-Beteiligung erfahren“, 

erzählt Laura Komma aus Östertal, „und wir haben 

uns gleich zur Ideenwerkstatt angemeldet“. Dort hat 

sie gemeinsam mit den anderen Jugendlichen aus 

dem Landkreis darüber nachgedacht, was sie in ihrer 

Heimat gerne verändern möchte. 

„Alles weitere haben wir dann in die Hände der Schüle-

rinnen und Schüler gelegt und ihnen gesagt: Wenn ihr 

gewinnen wollt, stellt euer Projekt online, macht es 

bekannt und lasst für euch voten“, sagt die Schulso-

zialarbeiterin Silvana Mittwoch. „Wir haben mit Flyern 

für unser Projekt geworben“, erzählt Leonie. Andere 

Jugendliche haben ein Video gedreht, um Unterstützer 

für die Erneuerung ihrer Schulcafeteria zu gewinnen, 

und natürlich wurden auch Online-Kanäle wie Face-

book und WhatsApp genutzt, um möglichst viele Likes 

auf der Plattform zu bekommen. Im Anschluss traf sich 

ofline eine Jugendjury, um gemeinsam zu entschei-

den, welche der Projekte tatsächlich gefördert werden 

sollten. 

Auch „die Resonanz in der Politik“ sei sehr gut gewe-

sen, berichtet Cornelia Naumann. Die Landrätin und 

„Wir wollen näher an den Wünschen und 

Ideen der Jugendlichen dran sein“.



# 31

/Chancen und Grenzen von ePartizipation

die Bürgermeister der jeweiligen Städte und Gemein-

den waren ganz begeistert von dem Engagement der 

Jugendlichen. Auch Leonie und Jenny haben ihre Vor-

haben mit dem Bürgermeister der Stadt Roßleben und 

dem Bauamt abgesprochen. „Das ging ganz unkompli-

ziert“, erinnert sich Susanne Kammlodt. Herr Sauerbier, 

der Bürgermeister, hat sich gleich Zeit genommen, 

Kontakte hergestellt und sogar das Budget der Mäd-

chen noch etwas aufgestockt. Und ohne die guten 

Tipps von Rene Schönherr hätten sie wahrscheinlich 

einfach draulosgelegt, meint Leonie, und „dann hätte 

das Geld plötzlich nicht mehr gereicht“. Dem Leiter des 

Bauhofs hat die Aktion so gut gefallen, dass er auch bei 

den Arbeitseinsätzen mit angepackt hat, „das hat mir 

richtig Spaß gemacht“, sagt er lachend. Und im Ergeb-

nis des Ideenwettbewerbs will sich die Vorsitzende des 

Jugendhilfeausschusses im Kyffhäuserkreis dafür stark 

machen, dass zukünftig ein dauerhafter Jugendfonds 

im Jugendförderplan eingestellt wird. Perspektivisch 

soll ein kreisweites Jugendgremium aufgebaut werden, 

das über die Vergabe der Gelder entscheidet. 

/ePartizipation – als lern-

prozess

Und nicht nur die Schülerinnen und Schüler und ihre 

Unterstützer sind überzeugt von ihren Projekten. „Ich 

bin ja ein Fan von Online-Beteiligung“, betont Cornelia 

Naumann, fügt aber gleich hinzu: „Wir müssen uns 

noch viel mehr in die Welten begeben, in denen sich 

die Jugendlichen aufhalten“. Die Plattform muss den 

Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst werden, also 

unkompliziert und schnell funktionieren, hip ausse-

hen und auch als App fürs Smartphone zur Verfügung 

stehen. Noch lief nicht alles perfekt bei der Online-Ab-

stimmung im Kyffhäuserkreis, aber „auch Beteiligung 

muss erst gelernt werden“, sagt Cornelia Naumann, 

von den Jugendlichen wie auch von den Erwachsenen, 

und „das geht nicht von heute auf morgen“. 

/lerngeschichten aus den youthpart #lokal-kommunen



# 32

Chancen und Grenzen von ePartizipation

Jan Heinisch, Bürgermeister von Heiligenhaus, ist von 

Jugendlichen umringt. Angeregt diskutiert er mit ihnen 

über ihre Wünsche und Ideen. Ernst und konzentriert 

präsentieren sie ihm ihre Anliegen, antworten auf 

seine Fragen und erklären ihre Ziele. Dieses Bild vom 

Jugendevent zur Eröffnung der Internetplattform, 

erzählt Holger Vetter, hat er noch immer im Kopf. „Das 

war toll. Da hat man gemerkt, das ist echt. Die Jugend-

lichen sind motiviert.“ 

Über ein Jahr hat der Prozessbegleiter die Kommune 

auf ihrem Weg zur ePartizipation begleitet. Zwar 

können sich in Heiligenhaus Jugendliche schon seit 

einiger Zeit an kommunaler Politik beteiligen, doch als 

die letzte Jugendratswahl wegen mangelndem Inte-

resse scheiterte, schaute sich Thomas Langmesser, 

Fachbereichsleiter Jugend, nach neuen Möglichkeiten 

um und entschied sich für die Online-Beteiligung. 

„Ich dachte, es wäre günstig, ein Medium zu wählen, 

in dem die Jugendlichen sowieso unterwegs sind“, 

erinnert er sich. 

/online-beteiligung – chance 

und herausforderung

„Eine Internetplattform gibt Jugendlichen in der mo-

dernen Welt die Möglichkeit, ihre Ideen umzusetzen“, 

beschreibt der Schüler Ianos Tzouvaras die Vorteile von 

Online-Beteiligung. Ianos engagiert sich seit Längerem 

im Jugendrat und ist nun auch bei der Planung und 

Umsetzung der ePartizipation in Heiligenhaus dabei. 

„Man kann online seine Meinung äußern und Projekte 

vorschlagen“, fährt er fort, „so haben auch Schüchterne 

die Chance, ihre Ideen einzubringen“. 

Doch auch Jugendliche tragen trotz „der ganzen 

Online-Kommunikation wie Facebook und WhatsApp 

ein Bedürfnis nach persönlicher Bindung, Beziehung 

und Kontakt in sich“, betont der Prozessbegleiter 

Holger Vetter. Sie wollen sich treffen, diskutieren, 

austauschen und dabei auch gemeinsam Pizza essen, 

lachen und Musik hören – niemand möchte nur vorm 

Computer sitzen. In Heiligenhaus spielen deshalb auch 

Ofline-Strukturen von Anfang an eine große Rolle. „Zur 

Eröffnung der Online-Plattform haben wir ein großes 

Jugendevent geplant, mit kreativem Rahmenprogramm, 

Lagerfeuer und geselligem Beisammensein. Es sollten 

nicht einfach trocken politische Themen generiert wer-

den, erklärt Thomas Langmesser, im Gegenteil: „Wir 

wollten einen Rahmen schaffen, in dem sich Kinder 

und Jugendliche eingeladen fühlen.“

Und tatsächlich: Das Event war ein voller Erfolg. Mehr 

als 60 Jugendliche kamen zu der Veranstaltung, nah-

men an den Workshops teil und diskutierten angeregt 

über ihre Ideen für Heiligenhaus. „Toll war, dass sich 

auch der Bürgermeister wirklich drei Stunden Zeit 

genommen hat, um zuzuhören, sich unter die Jugend-

lichen zu mischen und in die verschiedenen Kleingrup-

pen reinzuhören“, betonen Holger Vetter und Thomas 

Langmesser. Die Diskussion konnte dann nach dem 

Event online fortgesetzt werden.

/gemeinsame sache mit der 

politik 

Dass die Politik in Heiligenhaus der Jugendbeteiligung 

wohlwollend gegenübersteht und sie ernst nimmt, 

zeigte sich auch über die Teilnahme am Jugendevent 

hinaus. „Ich war positiv überrascht“, erzählt Thomas 

Langmesser. Er berichtet, dass der Bürgermeister 

einen Rechtsreferendar damit beauftragte, um „das, 

was wir als Absichtserklärung veröffentlicht hatten, in 

Ortsrecht umzusetzen“. Auf diese Weise konnte bei-

spielsweise die Beteiligung von Jugendlichen bei allen 

relevanten Themen in den Ausschüssen direkt ver-

ankert werden. „Das fand ich eine ganz tolle Sache“, 

sagt Langmesser, „wir wollen die Online-Beteiligung 

auf jeden Fall weiter ausbauen“. In Zukunft soll auch 

die Jugendratswahl über die Internetplattform laufen. 

„Hey, da ist eine spannende Veranstaltung – 

da geh ich gerne hin!“
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Es soll einen projektorientierten Zugang zur Planung 

von Kinderspielplätzen geben und Schulen sollen die 

Möglichkeit haben, zeitlich befristete Projekte über die 

Plattform zu koordinieren. Damit all das weiterhin so 

gut läuft, treffen sich Jugendliche und Verantwortliche 

auch zukünftig außerhalb des Internets, bilden sich in 

Workshops fort und planen andere Jugendevents. 

/planung und umsetzung – 

zusammen mit jugendlichen

„Ich glaube, es klappt alles so gut, weil wir Jugendli-

che von Anfang an stark in die Planung mit einbezogen 

haben“, meint Thomas Langmesser. Das Erfolgsrezept 

sei, dass die Online-Beteiligung „nicht im stillen 

Kämmerchen erdacht“, sondern gemeinsam entwickelt 

wurde. Unterdessen indet auf der Plattform ein reger 

Austausch statt. Die Jugendlichen posten ihre Ideen, 

diskutieren und stimmen über die Vorschläge ab. Und 

auch ein Jugendrat wird dieses Jahr wieder gewählt – 

das Eröffnungsevent und die Internetplattform haben 

die Jugendlichen wieder für kommunale Belange sensi-

bilisiert und ihnen Lust auf Mitbestimmung gemacht. 
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> liken
engl. mögen, gefallen. Auf manchen Internet-Plattfor-

men kann die Übereinstimmung mit den Vorschlägen 

und Beiträgen anderer Nutzerinnen und Nutzer mit 

einem „Like“ („Gefällt-mir“)-Symbol gekennzeichnet 

werden.

> link
engl. Verbindung. Graisch hervorgehobene Verbin-

dung von einer Internetseite auf eine andere Internet-

seite, die per Mausklick aktiviert werden kann. 

> open source
engl. offener Quelltext. Software, die von allen Interes-

sierten genutzt und weiterentwickelt werden darf. 

> peer(s)
engl. Gleichaltrige, Gleichgestellte, Gleichrangige. 

Personen, die sich innerhalb einer Bezugsgruppe 

gegenseitig beeinlussen, Interessen und Werte teilen, 

und z. B. aus einer Generation stammen. 

> peer-to-peer
engl. von gleichgestellt zu gleichgestellt: Dieser 

Ansatz bringt gleichrangige oder gleichaltrige 

Personen (engl. Peers, s. o.) zusammen, um einen 

Austausch bzw. einen Lernprozess auf Augenhöhe 

zu ermöglichen. 

> plattform
Internetseite als Basis, auf der Nutzerinnen und Nutzer 

u. a. mittels interaktiver Elemente Ideen und Kommen-

tare eingeben können.

> posting/posten
engl. Aushang/aushängen. In sozialen Netzwerken ist 

es möglich, eigene Videos, Fotos, Gedanken oder Kom-

mentare für die Öffentlichkeit oder einen deinierten 

Personenkreis sichtbar zu machen. 

>> glossar

> bottom-up
engl. von unten nach oben. Ein Prozess, in dem die 

Wirkrichtung von „unten“ (bottom) nach „oben“ (top) 

geht (vom Konkreten ins Abstrakte, z. B. von der Selb-

storganisation der Jugendlichen hin zur Gesetzes-

änderung).

> chat
engl. Plauderei. Schriftliche Kommunikation über das 

Internet in Echtzeit. Die Teilnehmenden am Chat sehen 

die Gesprächsbeiträge der anderen Beteiligten ohne 

Verzögerung und können direkt zurückschreiben.

> coaching 
engl. Training/Betreuung. Kompetenztraining zur Ent-

wicklung und Umsetzung von berulichen und persön-

lichen Zielen. 

> community
engl. Gemeinschaft. Gruppe von Menschen mit gemein-

samen Zielen, Interessen oder Wertvorstellungen, z. B. 

Nutzerinnen und Nutzer derselben Internetplattform. 

> digital natives
engl. digitale Eingeborene. Personen, die mit der 

Nutzung digitaler Technologien/Geräte aufgewachsen 

sind.

> dislike
engl. nicht mögen, ablehnen. Auf manchen Internet-

plattformen kann die Nichtübereinstimmung mit den 

Vorschlägen und Beiträgen anderer Nutzerinnen und 

Nutzer mit einem „Dislike“ („Gefällt mir nicht“)-Symbol 

ausgedrückt werden.

> jugendliche lebenswelten
Soziokulturelle Gruppen (zusammengefasst nach 

Bildungsstand, normativer Grundorientierung und 

Interessen), nach denen die Sinus-Jugendstudie Ju-

gendliche eingruppiert. Vgl. Calmbach, M. u. a.: 

Wie ticken Jugendliche? Lebenswelten im Alter von 

14 bis 17 Jahren in Deutschland, Heidelberg 2012. 
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> social media
engl. soziale Medien. Digitale Technologien, durch die 

Kommunikation und Austausch von Inhalten der Nutze-

rinnen und Nutzer untereinander ermöglicht wird. 

> software
engl. weiche Ware. Bezeichnet in Abgrenzung zur 

Hardware der Geräte die nicht-physikalische Kompo-

nente eines Computers, d. h. das Betriebssystem 

und die Programme. 

> stakeholder
engl. Anspruchsberechtigte. Alle betroffenen Interes-

sengruppen eines Projekts/Prozesses. 

> step-by-step
engl. Schritt für Schritt. Eine Gebrauchsanweisung 

kann z. B. schrittweise bestimmte Vorgänge erklären. 

> tool
engl. Werkzeug. Anwendungsprogramm, das 

bestimmte Aufgaben innerhalb eines Softwaresystems 

übernimmt. So kann beispielsweise eine Internetseite 

mehrere Tools für den Austausch von Informationen 

bereitstellen (z. B. eine Chat-Anwendung und eine 

Online-Pinnwand).

> top-down
engl. von oben nach unten. Ein Prozess, in dem die 

Wirkrichtung von „oben“ (top) nach „unten“ (down) 

geht (vom Abstrakten ins Konkrete, z. B. von der 

kommunalen Gesetzgebung zur Beteiligung 

Jugendlicher).

> tutorial
engl. Anleitung. Schriftliche oder ilmische Gebrauchs-

anleitung für Computerprogramme. 

> user
engl. Nutzerinnen und Nutzer. Benutzerinnen und 

Benutzer des Internets. 

> voting/voten
engl. Abstimmung/abstimmen. Abstimmung im 

Internet. 

> web 2.0
engl. Netz 2.0. Im „Internet der zweiten Generation“ 

geht es nicht mehr nur um Konsumieren, sondern auch 

um die Bereitstellung von Informationen von den Nut-

zerinnen und Nutzern selbst sowie um den Austausch 

untereinander. 

> ypart.eu 
Internetangebot, das durch den Verein Liquid 

Democracy e. V. in Kooperation mit IJAB (Fachstelle 

für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 

Deutschland e. V.) speziell für Jugendliche entwickelt 

wurde. Jugendliche können hier ihre Ideen und Vor-

schläge z. B. zur Kommunalentwicklung einreichen, 

diese kommentieren und bewerten. Die Plattform ist 

bewusst nichtkommerziell mit einem Open-Source-

Code programmiert, wodurch auch weitere Initiativen 

und Kommunen diese Plattform für ihre Vorhaben 

nutzen können.

> zoom/zoomen
engl. Vergrößerung/vergrößern. Um eine Sache näher 

betrachten zu können, holt man diese näher heran. 

Der Begriff stammt aus der Fotograie, wo man mittels 

eines Objektivs das gewünschte Objekt vergrößern 

kann.
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8  Für einen Einblick in unterschiedliche jugendliche 

Lebenswelten und ihre Vorlieben online und ofline vgl.

Calmbach, M. u. a.: Wie ticken Jugendliche? Lebens-

welten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren 

in Deutschland, Düsseldorf 2012 sowie Deutsches 
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wie können wir Kinder und Jugendliche sys-
tematisch an Entscheidungsprozessen betei-
ligen? Dazu kam die Deutsche Kinder- und 
Jugendstitung (DKJS) im Sommer 2017 mit 
sächsischen Kommunen ins Gespräch. Damit 
stieß sie auf großes Interesse und auf Dankbar-
keit, weil sie dabei helfen konnte, selbst gesetzte 
Ansprüche umzusetzen. Aber auch auf Skep-
sis: Wie sinnvoll und machbar ist es, Kinder 
an kommunalen hemen zu beteiligen, ihre 
Meinung zu Entscheidungen innerhalb der 
eigenen Stadt oder Gemeinde anzuhören und 
gemeinsam mit ihnen kindgerechte Lösungen 
zu inden? Schließlich war allen klar, dass es 
hier nicht um eine Marginalie ging. Es ging 
um eingefahrene Routinen, die Nutzung von 
Ressourcen, die Gestaltung von Prozessen und 
vieles mehr. All das musste überdacht werden.

Sieht man die Kommunen heute, kann 
man nur begeistert sein, wie lebendig, wert-
schätzend und für alle Seiten gewinnbringend 
es ist, schon die Jüngsten in Gestaltungspro-
zesse einzubinden. Wenn Bürgermeisterinnen  
und Bürgermeister, Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte oder andere lokale Entscheide-
rinnen und Entscheider mit ihnen zu kommu-
nalen hemen ins Gespräch kommen, lernen 
Kinder, dass ihre Meinung zählt und ernst ge-
nommen wird. Sie lernen auch, wie Entschei-
dungsprozesse auf lokaler politischer Ebene 
funktionieren und erleben am konkreten Bei-
spiel, wie Demokratie funktioniert und dass 
sie diese selbst gestalten können. Umgekehrt 
bereichern junge Leute das kommunale Ge-
schehen. Wir sehen, dass es neue Anknüp-
fungspunkte für das generationsübergreifende 
Miteinander gibt – für die Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Institutionen von Schule 
und Feuerwehr bis zum Seniorenclub.

Zum 1. Januar 2018 wurde Kinder- und 
Jugend  beteiligung als Soll-Bestimmung in 
der Sächsischen Gemeindeordnung (§ 47a) 
sowie der Landkreisordnung (§ 43a) veran-
kert und damit erstmals eine ausdrückliche 
und verbindliche Regelung im Freistaat Sach-
sen verabschiedet. Diese besagt, dass Kinder 
an allen Vorhaben in der Gemeinde, die ihre 
Interessen berühren, in angemessener Weise 
beteiligt werden sollen.

Dafür war das Programm Demokratie 

in Kinderhand der Deutschen Kinder- und 
Jugendstitung ein wunderbares Vorbild. Es 
unterstützt kleine sächsische Kommunen in 
ländlichen Räumen dabei, geeignete Struktu-
ren für Kinderbeteiligung zu entwickeln und 
zu etablieren. Strukturen, die es ermöglichen, 
Kinder in ihrem Heimatort zu beteiligen und 
ihnen so erste Demokratieerfahrungen ver-
mitteln. 

Mit diesem Het wollen wir Ihnen einen 
Einblick geben, wie Kinderbeteiligung in 
der Praxis aussieht. Im ersten Teil erfahren 
Sie zum Beispiel, wie eine sächsische Kom-
mune zwei Kinderbürgermeisterinnen wähl-
te. Zuküntig beraten sie den Bürgermeister 
bei der Frage, wie man Kinder in geeigneter 
Weise mitentscheiden lassen kann. Außer-
dem erfahren Sie, wie sächsische Städte und 
Gemeinden Kinder an der Erarbeitung von 
Ortsentwicklungskonzeptionen und an Pla-
nungsprozessen zu Schulhöfen oder Spiel-
plätzen beteiligen. Der zweite Teil dieser 
Broschüre gibt einen Überblick über die the-
oretischen Grundlagen zur Beteiligung von 
Kindern an kommunalen Entscheidungen:  
Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es in 
Deutschland? Welche Gründe sprechen dafür, 
Kinder mitbestimmen zu lassen? Wie kann 
Beteiligung aussehen und wie gelingt sie? Am 
Ende des Hetes inden Sie Arbeitsmateria-
lien, die Ihnen helfen sollen, eigene Projekte 
in Ihrem Ort umzusetzen.

Der Blick in unsere Programmpraxis soll 
Ihnen Impulse geben und Sie ermutigen, 
Kinder mitentscheiden zu lassen. Geben Sie 
Kindern die Möglichkeit, ihr Umfeld aktiv zu 
gestalten!

Sie werden staunen, wie viel Freude es 
macht und welcher Ideenreichtum in den 
jüngsten Einwohnerninnen und Einwohnern 
steckt.

Dr. Heike Kahl

Vorsitzende der Geschäftsführung  

der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Liebe Leserinnen und Leser,
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Nikita und Josy sind seit 2018 

die Kinderbürgermeisterinnen 

von Thalheim.
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PRAXIS

Startschuss

Mit Unterstützung von Demokratie in Kinder- 

hand gründete sich in halheim 2017 eine 
Arbeitsgruppe aus Gemeindevetreterinnen 
und -vertretern, engagierten Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrern, die sich eine ak-
tive kommunale Kinderbeteiligung zum Ziel 
setzte. Gemeinsam sollte ein Weg gefunden 
werden, Kinderbeteiligung langfristig in der 
Gemeinde zu verankern. 

Dafür sollte zuerst ein breites Interesse 
bei den Kindern geweckt werden, um aus-
gehend von ihren Bedürfnissen sinnvolle 
Methoden zu entwickeln. Ihre Ideen wur-
den in Workshops gesammelt, anschließend 
stimmten die Schülerinnen und Schüler da-
rüber ab, welche Ideen umgesetzt werden 
sollen. Auch wurden die Kinder in städtebau-
liche hemen ein gebunden. Ihre Ideen zum 
Mehrgenerationen spielplatz, zur Freibad-
gestaltung und in Puncto sicherer Schul-
weg nahm man ernst und setzte sie um. So 
entstand eine vertraute und wertschätzende 
Atmosphäre zwischen Kindern und Entschei-
dungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. 
Der Grundstein für eine aktive Kinderbetei-
lung war gelegt. 

Die Vision des Bürgermeisters Nico Dittmann  
war es, den Kindern eine Möglichkeit zu geben, 
Demokratie zu erleben und sie aktiv an den 
kommunalen Entscheidungsprozessen zu be-
teiligen. Doch wer kann am besten dafür sor-
gen, dass die hemen der Kinder in der Stadt 
zur Sprache kommen? Eine Kinderbürger-
meisterin oder ein Kinderbügermeister!

Wahl

Von ihren Klassenleitungen wurden die 
Grundschülerinnen und Grundschüler über 
die Aufgaben der Kinderbürgermeisterin 
oder des Kinderbürgermeisters aufgeklärt. 
Wer Interesse hatte, füllte ein Bewerbungs-
formular aus und gab an, warum er oder sie 
geeignet ist und was umgesetzt werden soll. 
Zwei Wochen lang konnten die Schülerinnen 
und Schüler die Bewerbungen in der Aula ein-
sehen. Die Wahlurnen der Gemeinden zogen 
dann in die Grundschule, wo die Kinder ano-
nym und demokratisch ihre Stimme abgeben 
konnten. Abgestimmt haben die Klassenstu-
fen zwei bis vier. Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. 
Letztlich überzeugte das Wahlprogramm der 
zehnjährigen Nikita und der neunjährigen 
Josy, die sich für einen sicheren Schulweg und 
die Umgestaltung des Schwimmbads und 
von Spielplätzen einsetzen wollten. 

Aufgaben der  
Kinderbürgermeisterinnen

Die Aufgaben der Kinderbürgermeisterin 
und ihrer Stellvertreterin wurden gemeinsam 
mit ihnen abgesteckt: 
• Die Mädchen trefen sich einmal pro 

Quartal mit dem Kindergremium, das in 
halheim aus den Klassensprecherinnen 
und Klassensprechern der Grund-
schule besteht. Neben eigenen 
Projektvorschlägen und Ideen werden 
hemen besprochen, die der Stadtrat 
für beteiligungsrelevant hält und den 
Kindern zur Besprechung übergibt. 

• Eine Arbeitsgruppe trit sich 
einmal pro Quartal mit den 
Kinderbürgermeisterinnen, um die 
Projektvorschläge und mögliche 
Umsetzungsmöglichkeiten zu besprechen.  

• Die Kinderbürgermeisterinnen können 
sich direkt an Stadtratssitzungen 
beteiligen, um die Belange der Kinder 
vorzutragen. 

• Die Kinderbürgermeisterinnen haben 
die Möglichkeit, den Bürgermeister bei 
oiziellen Anlässen wie zum Beispiel 
der Eröfnung des Weihnachtsmarkts zu 
unterstützen. 

Unterstützung  
durch Erwachsene

Natürlich benötigen Kinder für dieses Man-
dat Unterstützung von Erwachsenen. In hal-
heim übernimmt das die Quartiersmanagerin, 
die für die Kinder- und Jugendbeteiligung 
zuständig ist. In enger Zusammenarbeit mit 
den Grundschullehrerinnen und -lehrern 
werden die Kinderbürgermeisterinnen auf 
ihre Aufgaben vorbereitet und unterstützt. 
Gemeinsam achten sie darauf, dass sich der 
Zeitaufwand für das Mandat begrenzt hält, 
ihr Engagement gewürdigt wird und die Mäd-
chen nicht „Bürgermeisterinnen spielen“, son-
dern ihre ganz eigenen Ideen entfalten und 
umsetzen können. 

Die Kinderbürger - 
meisterinnen von Thalheim
Seit 2017 unterstützt Demokratie in Kinderhand halheim dabei, kinderfreundlicher 
zu werden. Mit großem Erfolg: Die kleine Stadt im Erzgebirge hat seit 2018 die 
ersten sächsischen Kinderbürgermeisterinnen – und das hochoiziell. Nikita und 
ihre Stellvertreterin Josy wurden in einer Stadtratssitzung im Dezember 2018 in ihr 
zweijähriges Amt gehoben. 

Das erste Projekt

Auf Initiative der Kinderbürgermeiste-

rinnen wurde eine Bepflanzungsaktion 

mit Unterstützung des Forstamtes 

umgesetzt, um nach Sturmschäden den 

Baumbestand der Stadt aufzufüllen. Im 

Werkunterricht entwarfen die Kinder 

Namensschilder für Baumpatenschaften.

Weitere Projekte aus  

Thalheim finden Sie auf 

www.starkimland.de
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Warum beteiligen Sie Kinder an  

kommunalen Prozessen?

Wer wohnt denn in unserer Gemeinde in 20, 
25, 30 Jahren? Es sind die Kinder! Was wir 
heute gemeinsam mit ihnen entwickeln, sind 
auch ihre Erfolge, auf die sie dann stolz sein 
können. Wenn Kinder nach ihrer Meinung 
gefragt werden, nehmen sie viel stärker An-
teil am Gemeindeleben. Sie fangen an, anders 
über die Zukunt nachzudenken, wertschät-
zen die Strukturen und gehen auch ganz an-
ders mit ihrem eigenen Umfeld um. Das sind 
die Erfahrungen, die ich seit 30 Jahren mache.

An welchen Themen können  

Kindern beteiligt werden? 

Es fällt mir schwer, hemen zu nennen, an de-
nen man Kinder nicht beteiligen kann. Kinder 
nehmen das Leben in der Gemeinde als Gan-
zes wahr. Ich habe das in den Workshops ge-
sehen, die im Rahmen des Ortsentwicklungs-
konzeptes stattfanden. Es gibt kein hema, das 
die Kinder nicht interessiert – von Straßenbau 
über Sauberkeit bis hin zum Geld. Ich bin 
strikt dagegen, Kinder nur auf Spielplatz und 
Schule zu reduzieren, ihr Wissen ist viel breiter 

als ot angenommen. Letztens fragte mich ein 
zehnjähriger Grundschüler, wann das neue 
30er-Schild angebracht wird. Er liest immer 
das Gemeindeblatt und wollte mal nachfragen. 
Aus dieser Begegnung ist die Idee entstanden, 
in unserem Gemeindeblatt eine Seite für eine 
Kinderredaktion einzuplanen, die mit Unter-
stützung der Horte regelmäßig unser Blatt be-
füllt. 

Wie kam es dazu, die Kinder am  

Ortsentwicklungskonzept zu beteiligen?

Ich habe bereits 2013 – noch im Zuge des 
Wahlkampfes – angefangen, Kinder zu be-
teiligen. Von Eltern hörte ich immer wieder, 
dass hier Spielplätze fehlen. Ich habe dann mit  
50 Kindern und ihren Eltern Standorte in 
Moritzburg erkundet und sie mit Wahlzetteln 
über einen neuen Spielplatz abstimmen lassen. 
Durch die Initiative der Eltern konnten wir 
einen neuen Spielplatz bauen. Parallel dazu 
haben wir ein Ortsentwicklungskonzept mit 
einem Planungsbüro aufgesetzt. Wir haben 
Workshops in den Ortsteilen mit Erwachsenen, 
Fachleuten und mit Jugendlichen durchgeführt. 
Durch einen Familienurlaub auf Hiddensee 

Bürgermeister  
für die Erwachsenen 
von morgen
Mit Unterstützung des Programms Demokratie in  

Kinder hand beteiligte die Gemeinde Moritzburg im Jahr 
2018 Grund schülerinnen und Grundschüler an ihrem 
Ortsentwicklungs konzept. Und das mit großem Erfolg. 
Bürgermeister Jörg Hänisch erzählt, weshalb es wichtig ist,  
Kinder in kommunale Prozesse einzubinden. 

Als Dorfdetektive 

untersuchen die 

Moritzburger 

Kinder ihren Ort 

auf Kinderfreund-

lichkeit.

Bürgermeister Jörg Hänisch 

eröffnet den Kinderworkshop 

im Hort „Kleiner Moritz“

PRAXIS

»Ich kann vielleicht keine 

Kletterhalle bauen, aber 

ich muss mir über legen, 

wie die Kinder nach 

Dresden zur Kletterhalle 

kommen. Und das ist 

ernst zu nehmen!«

Bürgermeister Jörg Hänisch
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mit den Enkelkindern wurde mir schlagartig 
bewusst, dass ich eine Zielgruppe vergessen 
hatte: die Kinder! Ich selbst musste in meiner 
Schulzeit einen Aufsatz schreiben: Wie stellst 
du dir deinen Ort im Jahr 2000 vor? Zu Hau-
se angekommen wusste ich aber nicht so recht, 
wie ich die Kinder in diesem Prozess am bes-
ten beteilige. Das war im September 2017. Und 
genau zu dieser Zeit las ich die Ausschreibung 
von Demo kratie in Kinderhand, die sich genau 
darauf spezialisierte. Ich rief noch am gleichen 
Tag bei der Deutschen Kinder- und Jugend-
stitung  an, die uns seitdem auf unserem Weg 
zur kinderfreundlichen Kommune unterstützt. 
Rückblickend muss ich sagen, dass die Work-
shops in den Horten mindestens genauso auf-
schlussreich waren wie die Erkenntnisse aus 
der Expertenrunde. Die Kinder haben viel 
weniger Scheuklappen als Erwachsene, das hat 
mir neue Perspektiven eröfnet. 

Was empfehlen Sie Menschen, die Kinder  

kommunal beteiligen wollen?

Geben Sie nichts vor. Wenn Sie eine Idee im 
Kopf haben und die Kinder nur als Transport-
mittel benutzen, kann das nicht gelingen. Kin-
der denken visionär. Lassen Sie sich darauf 
ein. Und was sehr gefährlich ist, und ich bei 
manchen Kollegen beobachte: Sie beteiligen 
Kinder, um ein Konzept zu füllen, um das 
Feigenblatt noch dranzuhängen. Ich kann 
auch nicht alles umsetzen, was sich Kinder 
wünschen. Aber es gibt eigentlich immer 
eine Möglichkeit, Bedürfnisse zu stillen. Ich 
kann vielleicht keine Kletterhalle bauen, aber 
ich muss mir überlegen, wie die Kinder nach 
Dresden zur Kletterhalle kommen. Und das 
ist ernst zu nehmen!

Den Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern würde ich sagen: Sie können eine 
solche Aufgabe nicht delegieren. Sie sind auch 
Bürgermeister für die Kinder. Da müssen wir 
absolut dahinterstehen. 

»Kinder denken visionär.  

Lassen Sie sich darauf ein.«

Was ist ihre Vision für die Kinder- und 

Jugend beteiligung in Moritzburg? Wie soll 

die Gemeinde in 30 Jahren aussehen?

Die Kinder von heute werden morgen Erwach-
sene sein und gelernt haben, dass sich Bürger-
beteiligung lohnt. Ich wünsche mir, dass es viel 
selbstverständlicher wird, sich einzumischen –  
für Kinder und Erwachsene. Und dass sich 
die jungen und alten Bürger mehr in kommu-
nalpolitische Prozesse einklinken. Wir haben 
noch viele hemen, die wir gemeinsam be-
arbeiten werden. Ich wünsche mir, dass es ein 
Miteinander gibt und die Menschen merken, 
dass sie ihr Dorf selbst mitgestalten können.
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Wie Kinder in 
Ottendorf-Okrilla 
mitentscheiden 
Um junge Menschen am Ortsentwicklungs-
konzept in Ottendorf-Okrilla zu beteiligen, wurden 
komplizierte Prozesse in ein altersgerechtes Format 
übersetzt. Dabei zeigte sich: Kinder haben viele 
Ideen und Wünsche für die Gegenwart und Zukunt 
ihrer Gemeinde.

Ein Ortsentwicklungskonzept ist eine kom-
plexe Angelegenheit. Demograischer Wandel, 
Baupotenziale und wirtschatliche Entwick-
lung sind nur einige der hemen, die hier eine 
Rolle spielen. In Ottendorf-Okrilla ist das 
Planungsbüro Schubert aus Radeberg mit der 
Entwicklung eines solchen Konzepts beauf-
tragt. Damit eine „ganzheitliche Zukunts-
aussicht für die Gemeinde“ entstehen kann, 
werden auch die Bürgerinnen und Bürger in 
den Prozess miteinbezogen.

Kinder sind nicht nur ein Teil der Bevöl-
kerung, sondern ein elementarer Bestandteil 
der Gemeinde. Schließlich sind sie diejenigen, 
die in einigen Jahren von den Auswirkungen 
der jetzigen Entscheidungen und Maßnah-
men betrofen sein werden und – hofentlich –  
auch die zuküntigen Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinde. Eine Beteiligung 
von Kindern am Entwicklungs- und Hand-
lungskonzept für Ottendorf-Okrilla sichert 
also die Zukunt der Gemeinde.

PRAXIS
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Um diese zu erkunden führte Demokratie 

in Kinderhand Workshops mit den Kinder-
räten der Gemeinde durch. In Zusammen-
arbeit mit den örtlichen Horten wurden die 
Kinderräte, als Vertreterinnen und Vertreter 
der Kinder, zu ihrem Heimatort befragt. Ge-
meinsam mit ihnen wurde außerdem ein 
Fragebogen für die Zweit- bis Viertklässler 
entwickelt: Was gefällt ihnen an ihrem Ort 
besonders gut? Wo verbringen sie gern Zeit? 
Wünschen sie sich mehr Freizeit- und Sport-
möglichkeiten? Welchen Hobbys würden sie 
gern in ihrem Wohnort nachgehen?

Insgesamt wurden rund 500 Schülerinnen 
und Schüler befragt. Es zeigte sich, dass die 
Kinder besonders die mangelnde Sauberkeit 
auf Plätzen (herumliegender Müll) und feh-
lende Freizeitangebote (fehlendes Kino, feh-
lender Spielplatz) kritisieren. Auch Wünsche 
nach einem Schwimmbad und einem Eisla-
den, mehr Rad wegen und einem Museum für 
Geschichte wurden geäußert. Insgesamt war 

So gelingt die Ortsumfrage

• Eine Umfrage ist eine gute Möglich-

keit, alle Kinder in der Gemeinde 

oder Stadt zu befragen.

• Die Zielstellung der Befragung  

sollte gut mit kommunalen  

Entscheiderinnen und Entscheidern 

abgestimmt werden. 

• Der Fragebogen sollte sich auf die 

wesentlichen Aspekte beschränken.

• Die verwendeten Fragen sollten 

vorab gemeinsam mit den Kindern 

entwickelt oder von ihnen getestet 

werden. So wird gewährleistet, dass 

die Fragen für alle verständlich sind.

• Im Vorfeld sollte geklärt werden, 

wann, von wem und in welcher Form 

die Ergebnisse zur weiteren Arbeit 

benötigt werden. 

• Auswertung und Aufbereitung der 

Ergebnisse werden oft unterschätzt. 

Planen Sie ausreichend Zeit und 

Unterstützung ein.

zu beobachten, dass Sicherheit und Sauber-
keit den Kindern besonders wichtig sind.

 Die Ergebnisse der Umfrage bereitete ein 
BA-Student in einer Tabelle auf, damit das 
Planungsbüro sie mit Ergebnissen aus den 
Workshops mit den Erwachsenen abgleichen 
und ergänzen konnte. Zehn Vertreterinnen 
und Vertreter der Grund- und Oberschule 
überreichten die Ergebnisse der Umfrage dem 
Planungsbüro. So wurde das Engagement der 
Kinder gewürdigt und hervorgehoben, dass 
die Ideen, Wünsche und Bedürfnisse der 
Kinder ernst genommen werden. In Otten-
dorf-Okrilla hat sich gezeigt: Kinder können 
an einem Ortsentwicklungskonzept beteiligt 
werden – es muss ihnen nur die Möglichkeit 
gegeben werden, sich auf ihre Art und Weise 
zu äußern.

Doch wie soll man die ot schon für Er-
wachsene komplexen Prozesse eines Ortsent-
wicklungskonzeptes Kindern erklären? Und 
wie können Kinder in die Ortsentwicklung 
miteinbezogen werden?

Um die Perspektive von Kindern in das 
Konzept miteinzubeziehen und ihre Wün-
sche und Ideen ernst zu nehmen, muss eine 
gewisse „Übersetzungsarbeit“ geleistet wer-
den. Die verklausulierten Sachverhalte der 
Ortsentwicklung müssen in eine kindge-
rechte Sprache heruntergebrochen werden. 
Grundsätzlich ist Kindern der bürokratische 
Fachjargon fremd. Viel zu selten interessie-
ren sie sich für Bauplanung und demograi-
sche Entwicklung. Eine Meinung zu ihrem 
Lebensumfeld haben sie aber sehr wohl. Sie 
wissen, was ihnen gefällt und was nicht und 
teilen gerne ihre Verbesserungsvorschläge 
und Ideen.

Meckermonster und Wunschfee 

helfen bei der Ideenentwicklung.

Ein Beispiel für eine Orts-

umfrage finden Sie auf

www.starkimland.de
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Der Rochlitzer 
Kinder- und 

Jugendfonds
Die Stadt Rochlitz im Landkreis 

Mittelsachsen hat seit 2018 
einen Schülerfonds in Höhe von 

10.000  Euro eingerichtet. Die 
Schülerinnen und Schüler dürfen 

selbständig über das Geld verfügen. 
Dabei lernen sie demokratisches 

Handeln und gestalten das Leben 
in ihrer Gemeinde aktiv mit. Das 

Vertrauen zahlt sich aus: Der 
Fonds wurde zur festen Instanz 

in der Kommune. 

Gemeinsam mit allen sieben 

Schulen in Rochlitz organisierte 

das Kinder- und Jugendgremium 

ein buntes Sommerfest.

PRAXIS
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Fördertöpfe für Kinder-  
und Jugendprojekte 

Mit Kinder- und Jugendfonds 
unterstützen Kommunen junge  
Menschen bei der Umsetzung 
eigener Projektideen. Der 
Stadtrat und die Verwaltung 
der Kommune legen sich auf 
einen bestimmten Betrag fest, 
der Kindern und Jugendli-
chen zur Realisierung ihres 
Projekts ausgezahlt wird. Die 
inanzielle Förderung läut 
dabei unkompliziert und un-
bürokratisch ab.

Jugendliche bestärken, 
eigene Projekte umzusetzen

In Rochlitz war es Marcel Berger, Sozialarbeiter 
vom Muldentaler „Jugendladen“, der gemein-
sam mit seinem Team den ersten Impuls setzte. 
Sein Wunsch war es, die jungen Bürgerinnen 
und Bürger stärker am Gemeinwesen zu betei-
ligen und sie zu bestärken, eigene Projekte um-
zusetzen. Mit Unterstützung des engagierten 
Bürgermeisters Frank Dehne kam der Stein ins 
Rollen und der erste Rochlitzer Kinder- und 
Jugendfonds wurde ins Leben gerufen. 

Ein Gremium aus Kindern  
und Jugendlichen

Die Schülerinnen und Schüler aus Rochlitz 
sollten selbst über den Fördertopf bestimmen 
können. Daher wurde ein demokratisch orga- 
nisierter Schülerrat ins Leben gerufen. Jede 
der insgesamt sieben Schulen in Rochlitz 
schickt zwei „Abgeordnete“ zu den Trefen 
des  Rates. 

Zuerst wurde der Name und die Grund-
sätze beschlossen. Beschlussfähig ist „MoRo“ 
(Motley Rochlitz) bei einer Dreiviertel-
mehrheit. Gegenstimmen müssen angehört 
und diskutiert werden. Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter begleiten das Gremium 
und moderieren die Trefen. Der Rat kann 
entscheiden, was mit der Fördersumme von 
10.000 Euro passieren soll. 

MoRo in Aktion beim  

großen Sommerfest

Die Idee: Ein Stadtfest  
für Schülerinnen und Schüler

Schon nach wenigen Trefen stand fest: Für ins-
gesamt 1.500 Schülerinnen und Schüler von der 
Grund- bis zur Berufsschule sollte ein Fest auf 
die Beine gestellt werden. Der Gedanke, dass 
die verschiedenen Schulen bei dem Fest zusam-
menkommen und sich kennenlernen, sei wäh-
rend der Planung besonders wichtig gewesen, 
erinnert sich Justin, ein Schüler aus dem MoRo. 
Jede Schule konnte ihre Ideen für das Sommer-
fest einbringen und die Verantwortlichkeiten 
wurden zwischen den Schulen aufgeteilt. Bis 
zum 21. September 2018 – dem Tag des gro-
ßen Sommerfestes – musste viel organisiert 
und geplant werden. Es gab rund 20 Stände, 
an denen selbst Seife hergestellt wurde, Beutel 
bemalt oder Kinder geschminkt wurden. Für 
jede Altersgruppe war etwas dabei. Außerdem 
wurde ein Siebenkampf veranstaltet und es gab 
ein buntes Bühnenprogramm mit Bands. Um 
das Sommerfest durchzuführen, arbeitete der 
MoRo mit ortsansässigen Firmen zusammen. 
Das Fest wurde sehr gut angenommen und war 
ein voller Erfolg. „Sowas hat in Rochlitz noch 
niemand vorher gemacht. Wir mussten uns das 
alles selber erarbeiten.“ erzählt Justin stolz.

Ein Vertrauensvorschuss,  
der sich ausgezahlt hat

Bürgermeister Frank Dehne empfängt im 
Rochlitzer Rathaus an der Stirnseite eines 
langen Tisches. Er habe den Plan, Kinder 
und Jugendliche zu beteiligen, von Anfang an 
unterstützt, erzählt Dehne. Trotz der Skepsis 
des Stadtrates hat er den Schülerinnen und 
Schülern erst einmal grundsätzlich vertraut. 
Aus dem Stadtrat kam die Forderung, dass die 
Pläne des MoRo, besonders die Ausgaben, von 
den Erwachsenen abgesegnet werden müssten. 

„Doch das war nicht unser Konzept“, sagt Frank 
Dehne. „Den Kindern und Jugendlichen sollte 
die Entscheidung übertragen werden. Wenn 
sie von dem gesamten Geld Eisessen gegangen 
wären, dann wäre es eben so gewesen und sie 
hätten auch daraus etwas gelernt.“ Doch die 
jungen Menschen in Rochlitz haben mit der 
erfolgreichen Organisation des Sommerfestes 
unter Beweis gestellt, dass sie verantwortungs-
voll mit dem Schülerfonds umgehen und sich 
für die Gemeinschat einsetzen.

»Den Kindern und Jugendlichen 

sollte die Entscheidung 

übertragen werden. Wenn 

sie von dem gesamten Geld 

Eisessen gegangen wären,  

dann wäre es eben so gewesen 

und sie hätten auch daraus 

etwas gelernt.« 

Bürgermeister Frank Dehne
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Elke Büdenbender, 

Schirmherrin der 

DKJS und Ehefrau des 

Bundespräsidenten, 

war 2018 zu Gast in 

Oppach.

PRAXIS
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In vier Gruppen erkundeten knapp 90 
Grundschülerinnen und Grundschüler ihren 
Heimatort, fotograierten und dokumen-
tierten was ihnen gut gefällt, aber auch was 
verbessert werden soll. Damit will die Ge-
meinde Oppach ihre jungen Einwohnerinnen 
und Einwohner ermutigen, sich mit ihrem  
Heimatort auseinanderzusetzen und sich  
aktiv in die Gestaltung einzubringen.

Im Vorfeld überlegte eine Steuerungs-
gruppe, in der die Bürgermeisterin, die Schul-
leiterin, eine engagierte Gemeinderätin, der  
Jugendwart der Feuerwehr und eine Vertre-
terin des Hortes mitarbeiten, was sie von den 
Kindern wissen wollen und welche Orte ge-
nauer untersucht werden sollen.

Nach einer kurzen Einführung zogen die 
Kinder auf Erkundungstour – ausgestattet 
mit Plänen, Sofortbildkameras und Fragen-
bögen. Das Team der Deutschen Kinder- und  
Jugendstitung (DKJS) unterstützte die  
Kinder bei der Bestandsaufnahme und Do-
kumentation. Die Kinder entdeckten viel 
Müll am Straßenrand, Hundekot auf dem  

Spielplatz sowie unschöne Graitis an Haus-
wänden. Sie stellten fest, dass an der Bushalte-
stelle ein Regenschutz für die wartenden Schü-
lerinnen und Schüler fehlt und der Teich an 
der Grundschule neu gestaltet werden muss. 

Nach der Erkundungstour sortierten und 
priorisierten die Kinder ihre Entdeckungen 
und überlegten gemeinsam, was verbessert 
werden soll. So wollen sie beispielsweise zu 
einer Müllsammelaktion in der Gemeinde 
aufrufen. Außerdem wollen sie der örtlichen 
Sparkasse einen Besuch abstatten und um eine 
Spende für zusätzliche Mülleimer bitten. Ihre 
Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge teil-
ten die Kinder dem Gemeinderat und der Bür-
germeisterin mit, die ihnen ihre Unterstützung 
zusicherte. Eine Arbeitsgruppe aus Erwach-
senen prüte, welche Ideen umgesetzt werden 
können und wie sie die Kinder bei weiteren 
Schritten und Aktionen unterstützen kann.

Inzwischen hat sich viel getan in Oppach: 
Es gibt neue Papierkörbe, es fand eine Müll-
sammelaktion statt und die Überdachung der 
Haltestelle ist in Autrag gegeben.

Dorfdetektive in  
Oppach unterwegs
Im Frühjahr 2018 machten sich die Oppacher Kinder nicht nur 
auf die Suche nach Ostereiern. Als Dorfdetektive untersuchten 
sie ihren Heimatort ganz genau auf Kinderfreundlichkeit.  
Dabei standen vor allem Schulwege und die Sicherheit und 
Sauberkeit in der Gemeinde im Vordergrund. 

Dorfdetektive auf einen Blick

• Die Methode eignet sich, um 

spielerisch mit Kindern den Ort zu 

erkunden: Insbesondere Themen wie 

Verkehrssicherheit oder Sauberkeit 

lassen sich gut bearbeiten. Aber 

auch bei der Neugestaltung von 

Spielplätzen oder Schulhöfen können 

Dorfdetektive zum Einsatz kommen.

• Die Dorfdetektive sammeln konkrete 

Ideen und Vorschläge, die sich oft 

auch kurzfristig umsetzen lassen.

• Die Route der Dorfdetektive darf 

nicht zu lang und sollte den Beglei-

tenden bekannt sein.

• Jüngere Kinder sollten beim 

Schreiben unterstützt werden.

• Nach der Tour sollten die Ergebnisse 

gemeinsam mit den Kindern 

ausgewertet und priorisiert werden.

Grundschülerinnen und Grund schüler präsentieren 

ihre Ideen für einen neuen Schulhof.

Mehr Informationen auf

www.starkimland.de
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Schulhofplanung  
mit Kindern: Lichtenberg 
zeigt wie’s geht
In einem zweitägigen Planungs- und Bauworkshop hatten die Grundschülerinnen und 
Grundschüler in Lichtenberg die Möglichkeit, Ideen für ihren neuen Schulhof zu entwickeln. 

Startschuss

Als sich die Kommune für das Programm 
Demo kratie in Kinderhand bewarb, stand  
eines fest: In Lichtenberg sollen Kinder an der 
Neugestaltung des Schulhofs beteiligt werden. 
Nach ersten Vorgesprächen mit der Bürger-
meisterin Stei Schädlich wurde eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen. Gemeinsam mit 
dem Bauamtsleiter, der Bauplanerin, Grund-
schule, Hort und engagierten Eltern wurden 
theoretische Vorplanungen getrofen. 

Welche Vorgaben gibt es?

Bevor Kinder an der Schulhofgestaltung be-
teiligt werden, müssen zuerst grundlegende 
Fragen geklärt werden: Welches Budget steht 

zur Verfügung? Welcher zeitliche Projekt-
rahmen soll gesteckt werden? Wie können 
Kinder bestmöglich eingebunden werden? 
Wo sollen die bauplanerischen Schwerpunkte 
liegen? Diese und weitere Fragen helfen dabei, 
einen baurechtlichen und inanziellen Rah-
men abzustecken. Dadurch ist es möglich, die 
Kinder adäquat einzubeziehen. Die Lichten-
berger Kinder wussten von vornherein, was 
realisierbar ist und welche Wünsche nicht 
umsetzbar sind. So kam keine Frustration auf.

Wo liegen die  
Bedürfnisse der Kinder? 

Die Arbeitsgruppe entschied, die Kinder als 
Expertinnen und Experten in eigener Sache zu 
befragen. Jede Klasse der Grundschule konn-

te für vier Schulstunden ihren Wunsch-Schul-
hof entwickeln und ihre Ideen einbringen.

Workshop: Erkundung vor Ort 

Zuerst nahmen die Grundschülerinnen und 
Grundschüler mit Polaroid-Kameras den 
eigenen Schulhof ganz genau unter die Lupe. 
Sie fotograierten Schwachstellen und Lieb-
lingsorte. Danach ging es an die Auswertung. 
Die Kinder sammelten viele Mängel und 
noch mehr Ideen, wie ihr perfekter Schulhof 
aussehen soll. Meckermonster und Wunsch-
fee unterstützten sie dabei. Ein zeichneri-
scher Entwurf half, die Interessen aller Schü-
lerinnen und Schüler mit zu berücksichtigen.

Kinder werden zu Bauplanern 

Nach der Mittagspause setzten die Mädchen 
und Jungen ihre Erkenntnisse in die Praxis 
um: Es wurde gesägt, geklebt, gemessen und 
modelliert. Dabei entstanden fantasiereiche 
Modelle, die die Wünsche der Kinder wider-
spiegelten. In einer Schulausstellung wurden 
für zwei Wochen alle Modelle präsentiert. 

Auswertung

Die Workshopleiterinnen und -leiter schauten 
sich alle Ideen und Wünsche ganz genau an 
und leiteten Empfehlungen ab. Dies war der 
Ausgangspunkt für die Bauplanerin: Sie ent-
warf verschiedene Modelle, über welche die 
Schülerinnen und Schülern inal abstimmten. 

Zwischenziele sichtbar machen

Die Erneuerung des Lichtenberger Schul hofes 
dauert insgesamt zwei Jahre. Viele Kinder ha-
ben somit keine Möglichkeit, die Ergebnisse 
ihrer Arbeit zu sehen. Umso wichtiger war 
es, kurzfristig umsetzbare Wünsche schnell 
zu realisieren – etwa die Anschafung von 
mehr Spielzeug für den Schulhof oder die Ge-
staltung des Bushäuschens. So konnten alle 
Schülerinnen und Schüler erkennen, dass ihre 
Stimme zählt und sie ernst genommen werden.Die Lichtenberger Grundschulkinder gestalteten ihren neuen Schulhof nach ihren Wünschen.
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Die Schülerinnen und 

Schüler wissen genau, 

worauf es bei einer 

Schulhofplanung 

ankommt.
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Sprachrohr, Vermittlerin  
und Schutzschild
Mit Unterstützung der Deutschen Kinder- und Jugendstitung hat sich die Stadt Colditz 
Anfang 2019 auf den Weg gemacht, Kinder und Jugendliche zu beteiligen. Dafür wurden 
sogar Räume in der Innenstadt angemietet, die als Projektzentrale ein beliebter Trefpunkt 
wurden. Initiatorin des Projektes ist die ehrenamtliche Kinder- und Jugendbeautrage der 
Stadt, Cathleen Pfeferkorn. 

Wie kam es dazu, dass du dich für Kinder 

und Jugendliche hier in Colditz einsetzt? 

Letztes Jahr trainierte ich auf unserem Sport-
gelände. Gleichzeitig waren Jugendliche mit 
ihren Fahrrädern da und saßen auf den Bän-
ken herum. Ich bat sie, mir die innere Bahn 
des Sportplatzes für mein Training freizuhal-
ten. Aber sie ingen an, mich zu beschimpfen  
und legten ihre Räder in die Bahn. Mein Ver-
such, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, 
scheiterte. Die Situation eskalierte, ich war 
stark verunsichert und ging zur Polizei, um 
mir einen Rat einzuholen, wie ich mit der Si-
tuation umgehen sollte. Sie sagte mir, ich habe 
zwei Möglichkeiten: Entweder halte ich mich 
von den Jugendlichen fern oder ich werde 
aktiv und stelle mich dem Problem. Ich ent-
schied mich für ein Gespräch mit dem Rek-
tor unserer hiesigen Schule. Er unterstützte 
mich und holte einen Jugendlichen nach dem 
anderen zu sich ins Büro. Außerdem suchte 
ich das Gespräch mit unserem Bürgermeister. 
Nicht um zu schimpfen, sondern um ihm von 
meiner Idee zu erzählen, für die jungen Leu-

te einen Trefpunkt zu schafen und ihnen zu 
helfen, gegen den Frust ihrer Langeweile aktiv 
zu werden. Ich wollte mich einfach der all-
gegenwärtigen Meinung verwehren, dass die 
Kinder und Jugendlichen das Problem sind, 
sondern lieber nach Lösungen suchen. Dann 
latterte die Ausschreibung von Demokratie 

in Kinderhand ins Rathaus. Mit dem Start im 
Programm waren die Weichen gestellt, die 
Colditzer Kids kommunal zu beteiligen. Ich 
wurde Kinder- und Jugendbeautragte der 
Stadt Colditz.

Was sind deine Aufgaben, in welcher Rolle 

siehst du dich? 

Ich bin vieles: Ansprechpartnerin und Ver-
bindungsglied für die Kinder hier in Colditz, 
Sprachrohr und Vermittlerin ihrer Bedürf-
nisse gegenüber Erwachsenen, aber auch ein 
Schutzschild gegen Kritikerinnen und Kri-
tiker. Wir lernen und wachsen mit unseren 
Aufgaben. Öfentlichkeitsarbeit, Projektab-
rechnung, Behördengänge, das gehört alles 
dazu. Wir möchten, dass die Kinder hier 

Lust haben auf Beteiligung und lernen, selbst 
Ideen umsetzen. Unsere Aufgabe ist es, die 
Kinder da zu unterstützen, wo sie Hilfe brau-
chen, ihnen Vertrauen zu schenken und den 
Rücken freizuhalten. 

Was ist seit dem Start im Programm Demokratie 

in Kinderhand und damit auch seit deinem Amts-

antritt alles in Colditz passiert? 

Zuerst wollten wir wissen, worauf die Kin-
der hier eigentlich Lust haben. Unser Projekt 
tauten wir auf den Namen „Go-Colditz“ und 
sammelten in einer Ideenwerkstatt Projekt-
ideen. Der größte gemeinsame Nenner war 
ein Colditzer Kinder- und Jugendclub. Also 
fanden wir gemeinsam mit der Stadt geeig-
nete Räume in der Innenstadt. Das ist unse-
re „Go-Colditz“ Zentrale geworden, wo ich 
und eine weitere Ehrenamtliche zweimal 
wöchentlich zu einem ofenen Tref einla-
den, um an den Projektideen zu arbeiten –  
sowohl mit den Kindern als auch mit den 
Jugendlichen. Und immer noch kommen 
jede Woche zwischen 20 und 30 Kids – eine 

Das Team von „Go-Colditz“ organisiert Open-Air-Kinofestivals, Spielplatzralleys und Müllsammelaktionen.
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Cathleen Pfefferkorn, Kinder- und Jugend-

beteiligungsbeauftragte der Stadt Colditz

großartige Bestätigung, dass wir das Richtige 
tun. Andere Highlights in diesem Jahr wa-
ren unser zweitägiges Open-Air-Kinofestival, 
eine Spiel platzralley mit dem Feuerwehrauto 
und ein Müllsammelfestival. Es fand sogar 
ein zweitägiger Graiti-Workshop statt, bei 
dem tolle Kunstwerke entstanden sind. Auch 
an der U18 Wahl haben wir teilgenommen. 
Unsere Räume meldeten wir kurzerhand als 
Wahllokal an. Einige unserer Projekte haben 
durchaus Konliktpotenzial und wurden kon-
trovers diskutiert, was wir nicht ausschließ-
lich als negativ empfanden. Tatsächlich war 
das für uns ein Zeichen, dass wir wahrge-
nommen werden. Mittlerweile haben wir 
eine Elterngruppe ins Leben gerufen, die uns 
tatkrätig unterstützt – ein wichtiges Instru-
ment, um die vielen Aufgaben zu meistern. 

Was sind deiner Meinung nach die 

Erfolgskriterien, damit kommunale 

Kinderbeteiligung funktioniert? 

Das Fundament, auf dem gute Kinder- 
und Jugendbeteiligungsarbeit fußt, muss 
durch die Stadt getragen sein. Dazu gehört  
Ofenheit und der Wille, dass Kinder und  
Jugendliche sich aktiv beteiligen und die Stadt 
mitgestalten. Ganz wichtig ist auch Flexibilität 
in den Köpfen der Erwachsenen: sich zurück 
auf Augenhöhe der Kinder begeben, eigene 
Herangehensweisen umlenken und ofen sein. 
Fantasie entwickeln und vor allem: nicht als 
erstes Probleme benennen, sondern mit Lö-
sungen beginnen. Aber auch ganz pragmati-
sche Dinge wie die Bereitstellung eines Ortes 
und Projektgelder sind elementar.

Welche Rahmenbedingungen brauchst du 

als Kinder- und Jugendbeauftragte, um deine 

Arbeit gut machen zu können? 
Im Ehrenamt ist es sehr wichtig, bürokratische 
Prozesse soweit wie möglich zu vereinfachen, 
sowohl für uns als auch für die Kinder. In 
Colditz gelingt uns das, weil der Bürgermeis-
ter und die Verwaltung hinter uns stehen und 
uns unterstützen. Beispielsweise haben wir in 
der Stadtverwaltung eine Ansprechpartnerin, 
die unsere Belange an die jeweils zuständigen 
Personen übermittelt, was eine enorme Entlas-
tung ist. Und der Bürgermeister antwortet auch 
noch nach Dienstschluss, wenn es dringend ist.

Wo sind die Stolpersteine, wenn es darum 

geht, Kinder und Jugendliche in Colditz gut zu 

beteiligen? 

Die Stolpersteine liegen in unserer heutigen 
Gesellschat. Wir formulieren zu ot im Vorfeld, 
wo Probleme liegen könnten. Viel zu selten for-
mulieren Erwachsene Lösungsansätze. Da sind 
Kinder und Jugendliche uns meilenweit voraus. 

Sie legen einfach los, ohne sich vorher darüber 
Gedanken zu machen, was Scheitern bedeutet 
oder wo Probleme autauchen könnten. 

Junge Menschen brauchen von den Er-
wachsenen positives Feedback für ihr Enga-
gement. Wenn Erwachsene zu sehr kritisieren 
und eingreifen, ist die Motivation für immer 
weg. Außerdem müssen wir aufpassen, dass 
die Kinder und Jugendlichen nicht ausge-
nutzt werden. Sie entscheiden selbst, worauf 
sie Lust haben und worauf nicht. Kinder- und 
Jugendengagement heißt nicht, sich zwangs-
läuig am Weihnachtsmarkt zu beteiligen. 
Der Prozess wird also hauptsächlich durch 
die falsche Wahrnehmung von Erwachsenen 
erschwert. 

Was wünschst du dir für die Zukunft? 
Dass Kinder und Jugendliche fest im Stadtbild 
integriert sind und Beteiligung ganz selbst-
verständlich wird. Und dass irgendwann 
auch der letzte Kritiker erkennt, dass es etwas 
bringt, die Erwachsenen von morgen zu betei-
ligen. Ich wünsche mir auch, dass die Gene-
rationen wieder viel näher zusammenrücken 
und voneinander lernen. Und dass sie ofen 
dafür sind, dass jede Generation unterschied-
lich ist – was gut ist. Akzeptanz hat meiner 
Meinung nach auch etwas mit Respekt zu tun. 
Der Jugend von heute wird sehr ot Respekt-
losigkeit unterstellt. Gleichzeitig wird aber 
auch gern aufgezählt, wo die Jugend nicht ins 
Stadtbild passt. Meiner Meinung nach haben 
solche Formulierungen etwas mit Respekt-
losigkeit gegenüber den Jugendlichen zu tun. 
Ein Teil der Jugendlichen vom Sportplatz 
grüßt mich mittlerweile. Für mich ist das ein 
Erfolg. Unser Engagement lohnt sich also und 
ich hofe sehr, dass die Kinder- und Jugend-
arbeit noch viel mehr Aufmerksamkeit und 
Unterstützung erhält.
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Deutschland gehört zu den Unterzeichnern 
der UN-Kinderrechtskonvention (UNKRK) 
und hat damit entschieden, diese in natio-
nales Recht zu übersetzen. In Artikel 12 der 
UNKRK ist das Recht auf Beteiligung festge-
schrieben. Es gilt für Mädchen und Jungen bis 
zum Alter von 18 Jahren – also für alle Men-
schen, die noch nicht wahlberechtigt sind. 
• Artikel 12 UN-Kinderrechts konvention:  

Berücksichtigung des Kindeswillen

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, 
das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in 
allen das Kind berührenden Angelegen-
heiten frei zu äußern, und berücksichti-
gen die Meinung des Kindes angemessen 
und entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind ins-
besondere Gelegenheit gegeben, in allen 
das Kind berührenden Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren entweder unmit-
telbar oder durch einen Vertreter oder 
eine geeignete Stelle im Einklang mit den 
innerstaatlichen Verfahrensvorschriten 
gehört zu werden.

Auch auf bundesweiter Ebene ist die Beteili-
gung von Kindern im Kinder- und Jugendhil-
fegesetz (SGB VIII, § 8) festgeschrieben. Als 
Bundesgesetz bildet es den Rahmen für die 
Gesetzgebung der Länder.
• § 8 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII:

 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Kinder und Jugendliche sind entspre-
chend ihrem Entwicklungsstand an allen 
sie betrefenden Entscheidungen der 
öfentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie 
sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte 
im Verwaltungsverfahren sowie im Ver-
fahren vor dem Familiengericht und dem 
Verwaltungsgericht hinzuweisen.
(2) Kinder und Jugendliche haben das 
Recht, sich in allen Angelegenheiten 
der Erziehung und Entwicklung an das 
Jugendamt zu wenden.

Rechtliche 
Grundlagen 
In Deutschland gibt es verschiedene gesetzliche Bestimmungen 
zum Autrag und zur Bedeutung von Kinderbeteiligung.  
Im Folgenden haben wir die wichtigsten Gesetze zusammengestellt.

(3) Kinder und Jugendliche haben An-
spruch auf Beratung ohne Kenntnis 
des Personen sorgeberechtigten, wenn 
die Beratung auf Grund einer Not- und 
Konliktlage erforderlich ist und solange 
durch die Mitteilung an den Personen-
sorgeberechtigten der Beratungszweck 
vereitelt würde. 

Zum 1. Januar 2018 wurde die Kinder- und 
Jugendbeteiligung als Soll-Bestimmung in der 
Sächsischen Gemeindeordnung (§ 47a) sowie 
der Landkreisordnung (§ 43a) verankert und 
somit erstmals durch eine ausdrückliche und 
verbindliche Regelung im Freistaat Sachsen 
institutionalisiert. Damit wurde der Kinder- 
und Jugendbeteiligung von der Gesetzgebung 
eine besondere Bedeutung beigemessen.
• § 47a Sächsische Gemeindeordnung  

(SächsGemO): Beteiligung von Kindern  

und Jugendlichen

Die Gemeinde soll bei Planungen und 
Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, diese in 
angemessener Weise beteiligen. Hierzu 
soll die Gemeinde geeignete Verfahren 
entwickeln und durchführen.

• § 43a Sächsische Landkreisordnung  

(SächsLKrO): Beteiligung von Kindern   

und Jugendlichen

Der Landkreis soll bei Planungen und 
Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, diese in 
angemessener Weise beteiligen. Hierzu 
soll der Landkreis geeignete Verfahren 
entwickeln und durchführen.
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Gesellschaft profitiert 
von Beteiligung

Kinder in alle sie betrefende Entscheidungen  
innerhalb der Kommune einzubeziehen, 
kann mühsam sein und erfordert von Er-
wachsenen viel Geduld und Vertrauen. Doch 
das Engagement lohnt sich, denn eine wir-
kungsvolle Kinderbeteiligung fördert den 
Zusammenhalt und das gegenseitige Ver-
ständnis für die unterschiedlichen Interessen 
und Bedürfnisse in der Gemeinde. 

Demokratische 
Kompetenzen stärken

Junge Menschen müssen Demokratie in ihrer 
Lebenswelt erleben und erlernen, um selbst 
in der Gesellschat aktiv zu werden. Der 
Wohnort bildet dafür die Grundlage. Wenn 
Kinder über ihre Beteiligungsrechte und 

-möglichkeiten auf geklärt werden und sie 
dauerhat mitentscheiden und mitgestalten 
dürfen, lernen sie im Alltag die Grundregeln 
des demokratischen Miteinanders: Sie erfah-
ren, dass Entscheidungen in Aushandlungs-
prozessen mit anderen Interessengruppen 
entstehen und lernen, dass Mitsprache auch 
heißt, Verantwortung für die eigene Mei-
nung und für die Konsequenzen zu überneh-
men. Das steigert die Akzeptanz politischer 
Entscheidungen und führt zu einer lebendi-
geren Gemeinschat.

Verantwortungsübernahme

Wenn Kinder und Jugendliche sich mit ihren 
Ideen einbringen können, engagieren sie sich 
auch zuküntig stärker und übernehmen Ver-
antwortung für das selbst Geschafene.

Gute Gründe für 
Kinderbeteiligung

Erfahren von Wertschätzung 
und Selbstwirksamkeit

Beteiligung hat aber auch eine direkte Wir-
kung auf Kinder und Jugendliche. Junge 
Menschen fühlen sich wertgeschätzt, wenn 
erwachsene Akteure innerhalb der Kommu-
ne ihnen zuhören und ihre Wünsche wahr-
nehmen. Die Umsetzung von eigenen Ideen 
stärkt ihr Selbstbewusstsein und das Gefühl, 
durch eigenes Tun Veränderungen herbei-
führen zu können.

Identifikation mit dem Ort

Wenn Kinder und Jugendliche erfahren, dass 
sie etwas in ihrem Ort bewirken können, 
identiizieren sie sich stärker damit. So wird 
ihre Verbundenheit zur Kommune gestärkt.

Verbesserung der Lebensqualität

Wenn Kinder eigene Ideen umsetzen und 
ihre Lebensumwelt nach ihren Wünschen ge-
stalten können, führt dies letztendlich dazu, 
dass ihre Lebensqualität verbessert wird.

Innovationspotenziale nutzen

Kinder sind nicht nur Expertinnen und Ex-
perten in eigener Sache, sondern auch ein 
Garant für die Innovationsfähigkeit der 
Kommune. Nicht nur im komplexen Feld der 
Digitalisierung hat der Nachwuchs Talente, 
von denen alle proitieren können. Durch 
kommunale Beteiligungsvorhaben lassen 
sich diese Ressourcen nutzen.

Effizienter planen

Die Beteiligung von Kindern an kommunalen 
Bauvorhaben ist ein wichtiges Mittel zur Qua-
litätssicherung. So kann den Bedürfnissen 
junger Zielgruppen entsprechend geplant und 
die Lebensqualität in ihrem Wohnort erhöht 
werden. Außerdem lassen sich dadurch Fehl-
planungen mit hohen Folgekosten vermeiden.

Kinder an die Macht? Warum nicht! Wenn sich junge Menschen 
in ihrem Lebensumfeld engagieren und es aktiv mitgestalten, 
gewinnen letztendlich alle.

Integration fördern

Bei Beteiligungsformen mit niedrigen Teil-
nahmevoraussetzungen können alle Kinder 
ihre Kompetenzen einbringen – z. B. in Form 
von Ortserkundungen. Solche projektorien-
tierten Aktionen verbessern zum einen die 
Integration von sozial benachteiligten oder 
körperlich beeinträchtigten Menschen und 
setzen andererseits Ausgrenzung und Vor-
urteilen entschieden etwas entgegen.

Prävention durch Partizipation

Wird Kindern Verantwortung für die Mitge-
staltung des öfentlichen Raums übertragen, 
steigert das ihre Fürsorge für den eigenen 
Wohnort. Außerdem wirken positive Erfah-
rungen aus Beteiligungsprojekten antisozia-
lem Verhalten entgegen.
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1   Information und Beobachtung

Erwachsene Initiatorinnen und Initiatoren 
müssen in altersgerechter Sprache und ent-
sprechender Form informieren, damit sich 
Kinder von den Informationen angesprochen 
fühlen.

2  Mitsprache

Mitsprache haben Kinder dann, wenn sie sich 
beispielsweise zur Gestaltung eines Spiel-
platzes äußern können – etwa zur Ausstat-
tung mit Geräten und zur Farbwahl. Kinder 
können Stellung beziehen und ihre Meinung 
äußern. Bleibt die letztendliche Entscheidung 
ausschließlich den Erwachsenen überlassen, 
kann von echter Beteiligung aber noch keine 
Rede sein.

3  Mitwirkung und Mitbestimmung

Kinder dürfen sich nicht nur zu ihren Wün-
schen äußern, sondern entscheiden explizit 
mit. Dies bedeutet, dass Kinder untereinan-
der einen Konsens inden und auch die Kon-
sequenzen ihrer Entscheidung gemeinsam 
tragen müssen.

Wie kann Beteiligung 
aussehen?

4  Selbstverantwortung
und Verantwortungsübernahme

Kinder werden gefragt, welche Interessen und 
Wünsche sie haben. Möglicherweise äußern 
sie ganz andere Ideen als erwartet, z. B. dass 
sie einen bestimmten Ort, wie etwa einen 
Jugendclub oder eine Skaterbahn wiederbele-
ben möchten. Haben die Kinder die Möglich-
keit, mit der Unterstützung der Erwachsenen 
ihre Wünsche umzusetzen und dabei selbst 
zu bestimmen, wie der Ort gestaltet wird? 
Können sie sogar an der Umsetzung mit-
arbeiten? Dann ist dies eine erstrebenswerte 
Form der Beteiligung.

Letztendlich indet Beteiligung immer dann 
statt, wenn Kinder und Jugendliche Entschei-
dungen trefen dürfen und anschließend für 
die Umsetzung der daraus resultierenden 
Maßnahmen die Verantwortung überneh-
men. Damit erfahren sie die Konsequenzen 
ihrer Entscheidungen selbst und können da-
raus lernen.

Beteiligung von Kindern meint deren aktive Mitwirkung an Entscheidungen 
und der Umsetzung von Projekten und kann sehr unterschiedlich aussehen.  
In der heorie lassen sich verschiedene Stufen von Beteiligung unterscheiden.

Stufen der Beteiligung

PERSPEKTIVE VON BÜRGERINNEN  
UND BÜRGERN

INSTITUTIONELLE, PROFESSIONELLE  
PERSPEKTIVE

Freiräume der Selbstverwaltung nutzen,  
Verantwortungsübernahme

Entscheidungskompetenz abgeben,  
fördern, antreiben, selbst organisiert

an Entscheidungen mitwirken,
aktiv mitgestalten

Mitbestimmung zulassen, aktiv gestalten 
lassen

im Vorfeld von Entscheidungen Stellung  
nehmen, Beiträge einbringen, teilnehmen

Meinung erfragen, Teilnahme ermöglichen, 
Lebensweltexpertise einholen

sich informieren, beobachten informieren, Beobachtung ermöglichen

Abbildung: Stufen der Partizipation in Anlehnung an Gernert (1993)* 

Beteiligungsformen

Es existieren nicht nur verschiedene 

Stufen von Beteiligung, sondern 

auch verschiedene Formen. 

Neben den häufig umgesetzten 

offenen Beteiligungsformen, wie 

Kindersprechstunden oder Kinderräten, 

gibt es auch parlamentarische Formen. 

Hierzu gehören z. B. Kinder- und 

Jugendparlamente, bei denen Kinder 

an Entscheidungen der Kommune 

mitwirken. Bei der projektbezogenen 

Beteiligung setzen Kinder dagegen 

eigene Ideen um, die für ihr Leben 

unmittelbar von Bedeutung sind. 

Projektbezogene Beteiligung ermöglicht 

es Kindern, ihre eigenen Ideen und 

Wünsche zu verwirklichen und die 

Ergebnisse ihres Handelns zu erleben. 

Dies führt zu einer höheren Motivation 

sich zu engagieren und gut auf das 

selbst „Geschaffene“ zu achten. 

1

3

2

4

* Gernert, W. (1993): 

Jugendhilfe – Einführung in die 

sozialpädagogische Praxis, 

München: UTB für Wissenschaft
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Wirksame Beteiligung ist politisch 
gewollt und ernst gemeint

Werden Kinder nur zum Schein beteiligt, ha-
ben sie keine Möglichkeit zur Mitwirkung. 
Das frustriert und entmutigt junge Menschen, 
ihren Lebensraum mitzugestalten.

Wirksame Beteiligung nimmt Kinder und 
Jugendliche als Expertinnen und Experten in 
eigener Sache ernst. Denn es gibt wirklich et-
was zu entscheiden!

Dazu braucht es die Bereitschat und 
Fähig  keit zum Dialog auf Augenhöhe. Die 
Unter schiedlichkeit (z. B. in Bezug auf Ge-
schlecht oder Alter) und auch der jeweilige 
Entwicklungsstand junger Menschen muss 
bei der Auswahl von hemen, Methoden und 
Unterstützungs leistungen berücksichtigt und 
teilweise lexibel angepasst werden.

Wirksame Beteiligung muss 
niederschwellig sein

Möglichst vielen Kindern sollte unabhängig 
ihres Alters, sozialen Hintergrunds, ihrer 
Schulbildung, Nationalität, persönlichen 
Fähig keiten und Grenzen der Zugang zu Be-
teiligung ermöglicht werden. Beteiligungs-
angebote sollten sich insbesondere auch an 
benachteiligte junge Menschen richten.

Wirksame Beteiligung braucht  
Ressourcen und klare  
Ziel- und Rahmensetzungen

Um das gesetzlich verankerte Recht auf Mit-
bestimmung durchzusetzen, bedarf es ent-
sprechender inanzieller und personeller Mit-
tel. Das bedeutet auch, deutlich zu machen, 
was im Rahmen der Möglichkeiten erreicht 
werden kann und was nicht.

Das braucht  
gute Beteiligung

Wirksame Beteiligung ist 
verbindlich und verlässlich

Beteiligung sollte kontinuierlich stattinden, 
denn nur so erfahren Kinder, dass es sich 
lohnt, sich für sich selbst und andere einzu-
setzen. Das erfordert eine Selbstverplichtung 
von Verwaltung und Kommune.

Wirksame Beteiligung  
braucht eine sorgfältige  
und kompetente Gestaltung  
des Prozesses

Der Beteiligungsprozess sollte pädagogisch 
begleitet werden. Komplexe kommunale 
Frage stellungen sollten kindgerecht formu-
liert und mit entsprechenden Methoden in 
einem angemessenen Rahmen bearbeitet wer-
den. Kinder sollten weder über- noch unter-
fordert werden. 

Wirksame Beteiligung braucht 
transparente Information

Junge Menschen sollten über ihre Beteili-
gungsrechte und -möglichkeiten aufgeklärt 
werden. Entscheidungen, Ziele und Zeitläufe 
konkreter Projekte müssen transparent dar-
gestellt und in kindgerechter Sprache erklärt 
und dokumentiert werden. Eine wirksame 
Öfentlichkeitsarbeit informiert regelmäßig 
und angemessen über verschiedene Kanäle. 
Kinder werden auch bei langwierigen Ent-
scheidungsprozessen regelmäßig über den 
Entwicklungsstand informiert. Ergebnisse 
werden so zeitnah wie möglich veröfentlicht.

Worauf sollten Sie achten, wenn Sie Kinder- und 
Jugendbeteiligung in Ihrer Kommune von Beginn 
an wirkungsvoll umsetzen wollen? 

Wirksame Beteiligung lernt 
aus Erfahrung

Ob Erfolg oder Rückschlag – die gesammel-
ten Erfahrungen ließen in zuküntige Betei-
ligungsprozesse ein und sichern so die nach-
haltige Entwicklung von Kinderbeteiligung 
in der Kommune.

Wirksame Beteiligung ist kooperativ

Da junge Menschen sich in verschiedenen 
So zial räumen bewegen (Schule, Öfentlich-
keit, Ju gend einrichtungen), sollten Projekte 
in Zusam men arbeit mit den entsprechenden 
lokalen Orga nisationen und Institutionen ge-
plant werden.
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Das Beteiligungsdreieck dient als Orientie-
rung und kann helfen, herauszuinden,  
warum ein Projekt nicht gut läut bzw. an 
welcher Stelle nachgesteuert werden muss. 
Dabei kann Beteiligung nur gelingen, wenn 
ein ausgewogenes Verhältnis der drei Dimen-
sionen vorliegt.

Haltung 

Für gelingende Beteiligung braucht es Men-
schen, die sich auf Prozesse einlassen und die 
ein stärkeorientiertes und humanistisches 
Menschenbild leben. Die Ansprache der Kin-
der und Jugendlichen sollte in einer ihnen ver-
ständlichen Art und Weise erfolgen. Dabei ist 
es wichtig, dass alle beteiligten Personen zu 
Wort kommen können. 

Welche Voraussetzungen braucht 
es für Beteiligung?

Struktur 

Alle strukturellen Bedingungen müssen im 
Vorfeld geklärt sein, insbesondere alle gesetz-
lichen Rahmenbedingungen (wie DIN-Vor-
schriten, Bebauungspläne und Verwendungs-
zwecke von Fördermittelgebern). Außerdem 
ist es wichtig, die Grenzen des Machbaren 
aufzuzeigen, wie mögliche Konlikte mit dem 
Jugendschutz oder Lärmbelästigungen von 
Anrainern. 

Methode

Methodisch soll der Beteiligungsprozess an  
die Adressatinnen und Adressaten ange-
passt werden. Das heißt, die Kategorien Alter,    
Bildungsstand und Geschlecht sollten be-
achtet werden, um eine Chancengleichheit 
und -gerechtigkeit zu gewährleisten. Ab-
fragen mit Moderationskarten ermöglichen 
es auch den „Stillen“ einer Gruppe, zu Wort 
zu kommen.

Für die Umsetzung von Beteiligung sind drei Eckpunkte entscheidend:  
die Haltung der Akteure, die Vorgehensweise und die Rahmenbedingungen. 
Diese Eckpunkte sind als Dimensionen im Beteiligungsdreieck beschrieben.

Haltung

• respektvoll zutrauend

• hörend und fragend

• unterstützend und zurückhaltend

• verlässlich

Methode

• altersgerecht

• Jungen und Mädchen ansprechend

• gleiche Beteiligungschancen eröffnend

Struktur

• geklärte Rahmenbedingungen

• gesetzliche Grundlagen

• ressortübergreifende Zusammenarbeit

• Qualifizierung
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✔ Bilden Sie eine lokale  
Arbeitsgruppe –  
das Netzwerk macht’s 

Kinderbeteiligung braucht aktive Menschen 
aus dem Ort: Bilden Sie deshalb eine Arbeits-
gruppe mit engagierten Menschen aus Poli-
tik, Verwaltung, Schule, Hort, Vereinen und 
Ehrenamt. Otmals gibt es bereits Engagierte 
und sie müssen nur an einen Tisch gebracht 
werden. Ausgehend von den Bedürfnissen der 
Kinder leiten sie gemeinsam entsprechende 
Ideen und Maßnahmen ab und setzten erste 
Projekte um.

✔ Holen Sie sich  
Unterstützung von  
Expertinnen und Experten 

Damit die Zusammenarbeit in der Arbeits-
gruppe zielgerichtet verläut, empiehlt es sich, 
auf geschulte Moderatorinnen und Modera-
toren zurückzugreifen. Diese verfügen ot über 
eine Ausbildung zum systemischen Coach 
oder Erfahrungen in der Prozess begleitung. 
Unsere Programmerfahrungen zeigen, dass 
es von Vorteil ist, wenn sie nicht aus der Kom-
mune kommen. Neutrale Personen sind frei 
von Erwartungen und Vorbehalten. Indem 
sie Inhalte strukturieren, die Arbeitsgruppe 
zu Diskussionen und Lösungen anregen und 
alle gleichberechtigt ein beziehen, kann eine 
demokratische Zusammenarbeit auf Augen-
höhe gelingen.

So funktioniert kommunale 
Kinderbeteiligung

✔ Die Ideen der Kinder  
ein sammeln – eine Auftakt-
veranstaltung kann helfen

Woran wollen die Kinder eigentlich beteiligt 
werden? Um diese Frage zu klären, ist eine 
Autaktveranstaltung in Form eines kleinen 
Festes sinnvoll. Es bringt die Menschen zu-
sammen und die Idee in Umlauf. Kinder 
können in altersgerechten Workshops spiele-
risch nach ihren Wünschen und Bedürfnissen 
befragt werden. Die Ergebnisse dienen der 
lokalen Arbeitsgruppe als Grundlage für die 
weitere Planung.

✔ Kindgerechte Befragungs-
methoden – so werden Kinder 
zu interessierten Forschern 

Ob Bauplanungen, Ortsentwicklungskonzep-
te oder kommunale Verkehrspolitik, Kinder 
haben eine eigene Meinung und konstruk-
tive Ideen. Mit kindgerechten Methoden 
lassen sich diese erheben und nutzbar ma-
chen.  Lassen Sie die Kinder zu Dorfdetek-
tiven und Modellbauern werden oder laden 
Sie zur Traumreise ein – der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. Ab Seite 30 inden Sie 
Arbeits materialien und kindgerechte Metho-
den aus unserer Programmpraxis.

✔ Nutzen Sie Netzwerk-
veranstaltungen, um  
voneinander zu lernen 

Stark im Land bietet regelmäßige Netzwerk-
veranstaltungen für kommunale Akteurinnen 
und Akteure an, um den Erfahrungsaus-
tausch unter den Engagierten zu fördern. 
Kommen Sie mit Kommunen in Kontakt, 
die bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Kinder beteiligung gemacht haben und erhal-
ten Sie so praxisnahe Einblicke und Tipps.

Sie möchten sich auf den Weg machen, Kinder in Ihrer Kommune zu beteiligen? Aufgrund 
unserer Programmerfahrungen bei der Begleitung von Kommunen, die Strukturen für die 
Beteiligung von Kindern entwickeln und etablieren, wissen wir, wie dieser Prozess gestaltet 
werden kann und was Sie dafür benötigen: 

Weitere Informationen  

und Erfahrungsberichte 

zum Thema Kinder-

beteiligung finden Sie auf

www.starkimland.de
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Ablauf

1  Erläutern Sie einführend das 
hema sowie den Anlass der 
Erkundungstour.

2  Stellen Sie den Ablauf vor.
3  Erklären Sie, was anschließend 

mit den Ergebnissen passiert 
und wann und in welcher Form 
die Kinder eine Rückmeldung 
bekommen.

4  Besuchen Sie gemeinsam mit den 
Kindern die vorab ausgewählten 
Orte oder Straßen. 

5  Die Kinder fotograieren die 
betrefenden Stellen und füllen 
mit Ihrer Unterstützung den 
Detektivbogen aus. 

6  Anschließend oder in einem 
weiteren Trefen können Sie 
die Ergebnisse gemein sam 
mit den Kindern begutachten 
und drängende Wünsche und 
Maßnahmen priorisieren.

Geeignet für

• 5 bis 30 Kinder in einer Gruppe 
• mehrere Gruppen sind möglich 

Material und Hilfsmittel

• Detektivbogen und Stite
• Klemmbretter
• Sofortbildkamera
• Ortsplan 

Vorbereitung

Planen Sie eine Route, die nicht zu lang 
ist und kalkulieren Sie ausreichend 
Zeit für das Dokumentieren ein. Die 
Ortsbegehung der Dorfdetektive kann 
sich einem bestimmten hema widmen, 
z. B. den Sportmöglichkeiten oder der 
Sicherheit im Ort. Mit der Methode 
können Sie sich aber auch allgemein 
einen Überblick über die Wünsche 
und Bedarfe der Kinder verschafen. 
Je nach Anzahl der Kinder sollten Sie 
Begleitpersonen einplanen.

Dauer

Planen Sie für die Ortsbegehung  
und die Auswertung mindestens  
90 Minuten ein. 

Dorfdetektive
Die Methode der Dorfdetektive ist eine Erkundungsmethode. Dabei können 
Kinder ihre Kritik und Wünsche direkt vor Ort äußern und entdecken beim 
Rundgang ot Dinge, die ihnen vorher nicht aufgefallen sind. Die Dorfdetektive 
können sich einem bestimmten hema widmen oder allgemein die Wünsche 
und Bedarfe der Kinder erkunden.

Tipp

Je nach Alter der Teilnehmenden 

können Sie diese Methode sehr 

spielerisch gestalten und die Kinder 

mit Detektiv ausweisen und Lupen 

ausstatten. Oder sie pirschen sich 

auf leisen Sohlen an den „Tatort“ 

heran und haben dabei natürlich Ihren 

Detektivkoffer dabei.



DorfDetektive

Name   des   Ortes:

...............................................................................................................................................................

Lage   oder   Adresse   des   Ortes:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Hier   das    
Foto   einkleben!

Was   sind   eure   Ideen?Was   f indet   ihr   nicht   so   gut    
an   diesem   Ort?
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Traumreise

Geeignet für

5 bis 30 Kinder

Material  
und Hilfsmittel

• Matten oder Decken
• Flipchartpapier
• Stite 
• ggf. Ortsplan 

Vorbereitung

Gestalten Sie den Raum 
gemütlich mit Decken 
und Matten aus. 

Dauer

Planen Sie für den 
Workshop mindestens 
60 Minuten ein.  

Gerade in der kälteren Jahreszeit eignet sich diese Methode, um mit Kindern Wünsche und 
Ideen für ihren Heimatort zu besprechen. Mit einer Traumreise können ortsspeziische 
hemen erfragt und je nach Schwerpunkt thematisch angepasst werden. Unser Beispiel dreht 
sich um die Sicherheit auf dem Schulweg. 

Schritt 1: Meckerphase

1   Die Kinder legen sich entspannt auf den 
Boden und schließen die Augen. Sie können 
leise Entspannungsmusik einspielen. 
Beginnen Sie leise zu sprechen: 
„Stellt euch vor, es ist noch ganz früh am 

Tag, ihr sitzt am Frühstückstisch und esst 

gerade ein leckeres Marmeladenbrot. Wie 

süß das schmeckt! Jetzt geht’s auch schon los 

zur Schule. Du packst deinen Schulranzen 

und gehst aus deinem Haus. Stell dir jetzt 

deinen Schulweg vor: Wie kommst du dorthin? 

Vielleicht wartest du auf den Bus, läufst oder 

wirst mit dem Auto gefahren … Stell dir 

deinen Schulweg ganz genau vor. Was siehst 

du?“ (längere Pause) 

 „Jetzt kommt ein lustiges Meckermonster 

vorbei und begleitet dich auf deinem Weg. 

Es indet deinen Schulweg blöd und beginnt 

zu meckern. Das Meckermonster fragt dich 

nach deiner Meinung: Wie indest du deinen 

Schulweg? Fühlst du dich sicher auf deinem 

Weg zur Schule? Wie indest du denn deine 

Bushaltestelle? Und dieser Müll – ein wenig 

sauberer könnte es doch sein, oder?“ 
(Pause) 

 „Jetzt lüstere dem Meckermonster 

ins Ohr, was du denkst! Das 

Meckermonster indet es toll, was 

du alles zu sagen hast und bedankt 

sich für das schöne gemeinsame 

Meckern. Jetzt muss es aber auch 

schon los, ihr seid nämlich bereits 

an der Schule angekommen. ‚Vielen 

Dank‘ schreit es dir hinterher und 

verschwindet ganz schnell hinter 

dem nächsten Baum.“ (Pause)

2   Die Kinder werden nun gebeten, sich wieder 
aufzusetzen. Befragen Sie reihum jedes Kind, 
was es in den Traumphasen gesehen hat und 
notieren Sie es auf einem Flipchartpapier. 
Clustern Sie die hemenbereiche. 

Schritt 2: Verbesserungsmöglichkeiten 
3   Nun folgt der zweite Teil der Traum reise. 

Die Kinder legen sich wieder hin, schließen 
die Augen: 
„Stell dir vor, die letzte Schulstunde ist endlich 

vorbei. Du packst deinen Ranzen und nichts wie 

raus. Draußen wartet eine Wunschfee auf dich. 

Sie möchte, dass du einen schönen und sicheren 

Schulweg hast und begleitet dich deshalb heute 

nach Hause. Sie sieht die Autos und Menschen 

vor deiner Schule und fragt dich: Wenn du dir 

etwas wünschen könntest, was wäre das? Was 

brauchst du, damit du dich hier noch sicherer 

fühlst? Die Wunschfee gibt dir ihren Zauber-

stab. Jetzt kannst du ihr alles sagen, was du dir 

wünschst.“ (Pause)

 „Danach gehst du mit der Wunschfee von der 

Schule nach Hause. Zeige ihr ganz genau, wo du 

lang gehst oder fährst. An welchen Straßen gehst 

du entlang, wie sieht es da aus? Gibt es auf dem 

Weg gefährliche Stellen? Dann nimm dir den 

Zauberstab und erzähl der Wunschfee was du 

dir wünschst, damit dein Schulweg sicherer wird. 

Jetzt siehst du schon dein Haus. Die Wunschfee 

bedankt sich und muss jetzt auch schon los, weil 

sie noch zum Bürgermeister muss, um ihm von 

den ganzen großartigen Wünschen zu erzählen. 

Du winkst ihr nochmal hinterher und siehst, wie 

sie davonliegt.“ 

4   Die Kinder werden gebeten, sich wieder 
aufzusetzen. Befragen Sie reihum jedes Kind, 
was es in den Traumphasen gesehen hat und 
notieren Sie es auf einem Flipchartpapier. 
Fassen Sie ähnliche hemen zusammen. 

5   Priorisieren Sie gemeinsam mit den Kindern 
die Wünsche, z. B. mit Klebepunkten oder 
durch eine Abstimmung. Erläutern Sie, was 
mit den Ergebnissen als nächstes passiert.

Anleitung zur Traumreise

Tipp

Verwenden Sie für die Aus-

wertung unsere Einspieler 

und Plakate der Wunschfee 

und des Meckermonsters. 

Diese finden Sie auf  

www.starkimland.de
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In der Ideenwerkstatt werden die 
Bedarfe und Wünsche der Kinder zu 
ortsspeziischen hemen abgefragt. Die 
Methode kann sowohl als allgemeine 
Bestandsaufnahme verwendet werden 
als auch für speziische Fragestel lungen 
wie z. B. Spielplatzgestaltung oder 
Mobilität. Der Workshop kann sehr 
gut in die Nachmittagsprogramme von 
Horten aufgenommen werden oder an 
einem Wochenende stattinden. Auch 
die Anbindung an andere Aktivitäten 
oder Veranstal tungen innerhalb der 
Stadt oder Kommune sind denkbar.

Geeignet für

• 5 bis 30 Kinder in einer Gruppe
• mehrere Gruppen sind möglich 

Material und Hilfsmittel

• Stite und Moderationskarten
• Pinnwand
• Flipchartpapier
• farbige Klebepunkte zur 

Abstimmung
• Meckermonster und Wunschfee 
• Bild zur Illustrierung der Phasen 
• Ortsplan 

Vorbereitung

• Sitzkreis aus Stühlen oder Kissen 
aubauen

• Materialien bereitstellen 

Zeitraum

Planen Sie für den Workshop  
mindestens 90 Minuten ein.  

Zukunftswerkstatt 

Das Kennenlernen 

1   In lockerer Atmosphäre werden die 
Kinder mit der Fragestellung vertraut 
gemacht. Was soll am heutigen Tag 
genau passieren? Wozu sollen sie ihre 
Meinung äußern? Wie ist der Ablauf? 
Was passiert mit den Ergebnissen?

Hinführung zum Thema

2   Kinder haben zu kommunalen 
hemen wie z. B. Verkehr und 
Umwelt konstruktive Vorschläge 
und Ideen, was ihnen otmals nicht 
bewusst ist. Umso wichtiger ist 
es, mit spielerischen Methoden 
zum hema hinzuführen, so die 
Kreativität der Kinder anzuregen und 
bereits erste Stimmungsbilder und 
Ideen zu erzeugen. 

Kritikphase – Das Meckermonster kommt

3   Je nach Schwerpunkt werden 
die Kinder nun zu kommunalen 
Schwachstellen befragt. Grenzen Sie 
durch Nachfragen den Fokus ein. 
Liegt der Fokus z. B. auf dem hema 
Verkehr: Wo auf deinem Schulweg 
fühlst du dich unsicher, wo im Ort 
ist es gefährlich? Natürlich können 
Sie die Frage auch ofenhalten, 
sofern sie eine allgemeine Befragung 
durchführen: Was fehlt dir hier in 
der Gemeinde?  Was gefällt dir nicht 
so gut?

Ideenphase – Die Wunschfee kommt

4   Nachdem die Kinder ihre Kritik 
äußern konnten und Schwachstellen 
erkannt haben, sollen diese nun 
konstruktiv betrachtet werden. Wie 
und wodurch können die Mängel 
behoben und verbessert werden? 
Was wünscht du dir für deinen Ort?

Abstimmungs- und Umsetzungsphase

5   In dieser Phase werden die 
Ergebnisse noch einmal sichtbar 
gemacht, um dadurch Schwerpunkte 
aufzuzeigen. Klären Sie die Kinder 
darüber auf, welche Projekte 
umsetzbar sind und begründen 
Sie, weshalb nicht alle Wünsche 
realisierbar sind. Bei einer Vielzahl 
an Ideen ist es sinnvoll, über die 
Vorschläge abstimmen zu lassen. 
Besprechen Sie mit den Kindern 
Möglichkeiten der Umsetzung und 
fragen Sie ab, wer konkrete Projekte 
umsetzen möchte. Vereinbaren Sie 
nächste Schritte und Trefen.

Die Zukuntswerkstatt wird in Beteiligungsprozessen ot als Methode genutzt. Sie soll die Fantasie 
anregen und so Ideen entstehen lassen. Entwickelt vom Zukuntsforscher Robert Jungk, besteht 
sie klassisch aus drei Phasen: der Kritikphase, der Fantasiephase und der Umsetzungsphase. Daran 
angelehnt stellen wir Ihnen hier die Ideenwerkstatt für Kinder vor.

Ablauf der Ideenwerkstatt

Tipp

Kindgerechte Abstimmungs-

methoden finden Sie auf 

Seite 36.

Tipp

Erfahrungsberichte von 
Ideenwerkstätten und ande-ren Workshops mit Kindern finden Sie in der Rubrik „Themen suchen“ auf

www.starkimland.de
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Geeignet für

• 5 bis 30 Kinder in einer Gruppe
• mehrere Gruppen sind möglich 

Material und Hilfsmittel

• Checklisten
• Klemmbretter
• Stite
• Ortsplan 
• ggf. Sofortbildkameras  

und Klebeband

Vorbereitung

Überlegen Sie, welche Spielplätze er-
kundet werden sollen und planen Sie 
eine Route.

Dauer

Mindestens 30 Minuten je Spielplatz 
zuzüglich Transferzeit und Auswer-
tungsphase.

Spielplatzcheck

Ablauf

1  Erläutern Sie einführend das 
hema sowie den Anlass des 
Spielplatzchecks.

2  Stellen Sie den Ablauf vor.
3  Erklären Sie, was anschließend mit 

den Ergebnissen passiert und wann 
und in welcher Form die Kinder eine 
Rückmeldung bekommen.

4  Besuchen Sie gemeinsam mit den 
Kindern die vorab ausgewählten 
Spielplätze. 

5  Die Kinder füllen mit Ihrer 
Unterstützung das Formular aus und 
können Fotos darauf kleben.

6  Anschließend oder in einem 
weiteren Trefen können Sie die 
Ergebnisse gemeinsam mit den 
Kindern begutachten und drängende 
Wünsche und Maßnahmen 
priorisieren.

Die Neu- und Umgestaltung von Spielplätzen ist immer wieder ein 
wichtiges hema für Kinder. Durch niederschwellige Einbeziehung der 
Kinder können Fehlplanungen vermieden werden. Auf Grundlage des 
Spielplatzchecks können Spielplätze in der Kommune bewertet, verglichen 
und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.  

Tipp

Die Arbeitsblätter aus  

dieser Broschüre und viele 

weitere Materialien finden 

Sie unter „Material“ auf

www.starkimland.de



Spielplatzcheck

Name / Ort   des   Spielplatzes:

...............................................................................................................................................................

Spielgerate:
Frage   1:   Gibt   es   hier   genug   Spielgerate,   um   zu:

schaukeln   ja   nein

klettern   und   hangeln  ja   nein

rutschen  ja   nein

balancieren  ja   nein

Frage   2:   Was   wunscht   ihr   euch   noch   auf   diesem   Spielplatz?   Was   fehlt?

....................................................................................................................................................................................................................

Sauberkeit:
Frage   3:   Wie   sauber   ist   der   Spielplatz?   Vergebt   Schulnoten!

 1    2    3    4    5    6

Frage   4:   Gibt   es   Mulleimer?

 ja,   genug     ja,   aber   zu   wenige     es   gibt   keine   Mulleimer 

Frage   5:   Ist   es   fur   Kinder   gefahrlich,   den   Spielplatz   zu   erreichen? 
(z. B.   wegen   einer   Strasse   mit   vielen   Autos   und   ohne   Uberweg)

 ja,   weil .....................................................................................     nein

Frage  6: Gibt   es   hier   Spielgerate,   die   kaputt   oder   gefahrlich   sind?    
(durch   Witterungsschaden   etc.)

 nein        falls   ja,   welche? ........................................................................................ 

Frage   7:    Wie   gefallt   euch   der   Spielplatz   gesamt?   Vergebt   Schulnoten!

 1    2    3    4    5    6

Eure   Bemerkungen:
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

“
“

“

”
”

“

“

“ ”
“

”
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Abstimmungen  
kindgerecht gestalten 
Häuig werden in Kinderbefragungen mehr Projektvorschläge und Ideen gesammelt als umgesetzt 
werden können. Damit Erwachsene damit weiterarbeiten können, ist eine Priorisierung nötig. 
Neben Handzeichen oder Klebepunkten lassen sich Abstimmungen auch mit anderen Mitteln 
spielerisch gestalten. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Abstimmung  
mit Tischtennisbällen

Geeignet für

• drei bis fünf Vorschläge 
• ab 50 Kinder 

Material und Hilfsmittel

• Tischtennisbälle
• Plexiglasrohre, Eimer oder Kartons 
• Stit, Papier, Tesailm 

Ablauf

1  Stellen Sie Plexiglasrohre, Eimer oder 
Kisten auf, die mit jeweils einem Vor-
schlag gekennzeichnet sind. 

2  Die Kinder bilden eine oder mehrere 
Schlangen und stimmen nacheinan-
der ab. Jedes Kind erhält einen Tisch-
tennisball, der in den ausgewählten 
Behälter geworfen wird. Dabei 
können sich die Kinder gegenseitig 
anfeuern. 

3  Sofern keine Plexiglasrohre vorhan-
den sind, können die Behälter im 
Anschluss mit einer Küchenwaage 
gewogen werden, um Zeit zu sparen. 

Abstimmung  
mit Spielautos

Geeignet für

• drei bis zehn Vorschläge
• 20 bis 30 Kinder

Material und Hilfsmittel

• Spielautos 
• Kreppband oder ähnliches Klebeband 
• Zettel, Stit, Tesailm

Ablauf

1  Kleben Sie eine Startlinie (z. B. mit 
farbigem Kreppband) und platzieren 
Sie die gleiche Anzahl Spielautos 
wie Projektvorschläge an der Linie. 
Parallel zur Startlinie ziehen Sie 
mindestens so viele Linien wie Kinder 
abstimmen. 

2  Jedes Auto „trägt“ einen Projektvor-
schlag. Befestigen Sie die Projektvor-
schläge an oder auf den Autos. 

3  Jedes Kind hat eine Stimme und darf 
das Auto seiner Wahl einen Quer-
streifen nach vorne ziehen. Das Ergeb-
nis ist sofort sichtbar: Die Vorschläge 
auf den Autos, die am Ende den 
weitesten Weg zurück gelegt haben, 
haben die meisten Stimmen. 

Abstimmung  
mit Murmeln

Geeignet für

• drei bis sechs Vorschläge
• ab 10 Kinder

Material und Hilfsmittel

• Murmeln, Zahl der Teilnehmenden
• Sandkasten 
• evtl. Stöckchen, Papier, Stit, Tesailm 

Ablauf

1  Jedes Kind erhält eine Murmel zur  
Abstimmung. 

2  Im Sand werden Kreise gezogen und die 
jeweiligen Vorschläge entweder in den 
Sand geschrieben oder mit Zetteln, die an 
Stöcke kleben, hinter die Kreise gesteckt. 

3  Jedes Kind darf dann seine Murmel in 
den Kreis seiner Wahl werfen. 

Tipp

Diese Abstimmungsmethode  

eignet sich gut für draußen. 



Tipp

Die Online-Version dieser Broschüre 

und viele weitere Materialien zum 

Thema Kinder- und Jugendbeteiligung 

finden Sie unter „Material“ auf

www.starkimland.de
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Über Demokratie in Kinderhand

Demokratielernen kann nicht früh genug 
beginnen. Wenn Kinder früh mitbestimmen 
und mitgestalten dürfen, lernen sie ihre eige-
nen Interessen zu vertreten und Standpunkte 
auszuhandeln. Auch Kommunen proitieren 
davon, wenn sie Kindern früh demokratische 
Mitsprache ermöglichen: dies schat bessere 
Planungsgrundlagen, steigert die Akzeptanz 
politischer Entscheidungen und legt den 
Grundstein für eine lebendige Gemeinschat.

Demokratie in Kinderhand ist ein Kinder-
beteiligungsprogramm der Deutschen Kin-
der-  und Jugendstitung (DKJS) und des 
Landesprogramms „Weltofenes Sachsen für 
Demokratie und Toleranz“. Es unterstützt 
sächsische Kommunen in ländlichen Räumen 
dabei, Kinder zur Gestaltung ihrer Lebens-
welt zu ermutigen und sie bei der Umsetzung  
eigener Ideen zu begleiten. Demokratie in 

Kinderhand ist Teil von Stark im Land –  

Lebens räume gemeinsam gestalten.
Mit dem Programmverbund Stark im Land  

macht sich die DKJS für Kinder- und Jugend-
beteiligung im ländlichen Raum in Sachsen 
stark. Stark im Land unterstützt Kommunen 
dabei, kinder- und jugendgerechter zu werden 
und ermuntert junge Menschen, ihre Lebens-
welt aktiv mitzugestalten. 

Praxisbeispiele aus unseren Programmen, 
Arbeitsmaterialien und Hilfe stellungen für 
Ihre Projektvorhaben inden Sie in unserem 
Praxisportal www.starkimland.de.

Kontakt

Peggy Eckert

Programmleitung 

Deutsche Kinder- und  

Jugendstiftung (DKJS) Sachsen

Bautzner Straße 22 HH

01099 Dresden

peggy.eckert@dkjs.de

www.dkjs.de | www.starkimland.de

Telefon: +49 (0)351 320 156 - 66

Fax: +49 (0)351 320 156 - 99
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Die DKJS ist für den Inhalt dieses Heftes verantwortlich. Von diesen eigenen 

Inhalten sind Querverweise („Links“) auf die von anderen Anbietern 

bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den Querverweis hält 

die DKJS insofern „fremde Inhalte“ zur Nutzung bereit, die in dieser Weise 

gekennzeichnet sind: Bei „Links“ handelt es sich stets um „lebende“ 

(dynamische) Verweisungen. Die DKJS hat bei der erstmaligen Verknüpfung 

zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche 

zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Sie 

überprüft aber die Inhalte, auf die sie in ihrem Angebot verweist, nicht 

ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen 

könnten. Wenn sie feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, 

dass ein konkretes Angebot, zu dem sie einen Link bereitgestellt hat, eine 

zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird sie den Verweis 

auf dieses Angebot aufheben.



www.starkimland.de



Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 

Kinder- und 
Jugendpartizipation 
in Deutschland 

Daten, Fakten, Perspektiven

Reinhard Fatke 

Helmut Schneider 



Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland | Seite 1 

Bertelsmann StiftungBertelsmann StiftungBertelsmann StiftungBertelsmann Stiftung 
Themenfeld Bildung 
Carl-Bertelsmann-Straße 256 
33311 Gütersloh 

Gütersloh 2005 



Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland | Seite 2 

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort................................................................................................................................3 

Überblick..............................................................................................................................5 

1 Einleitung......................................................................................................................7 
1.1 Zielsetzungen der Untersuchung.............................................................................8 
1.2 Design der Untersuchung .......................................................................................9 
1.3 Beschreibung der Stichproben der Untersuchung ..................................................11 

2 Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Familie, Schule und Kommune –  
 Darstellung der Ergebnisse ..........................................................................................13 

2.1 Mitbestimmung in der Familie ..............................................................................14 
2.2 Mitwirkung in der Schule .....................................................................................15 

2.2.1 Mitwirkung bei Entscheidungen in der Schulklasse und im Unterricht..........15 
2.2.2 Mitwirkungsformen und Mitwirkungsthemen im Schulleben .......................17 
2.2.3 Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule.................................19 
2.2.4 Ressourcen und Rahmenbedingungen........................................................20 
2.2.5 Faktoren, mit denen die schulische Mitwirkung der Kinder und 
 Jugendlichen zusammenhängt ...................................................................21 

2.3 Mitwirkung in der Kommune................................................................................23 
2.3.1 Mitwirkungsmöglichkeiten in der Kommune und das  

   Mitwirkungsverhalten der Kinder und Jugendlichen am Wohnort ................23 
2.3.2 Nutzung der Beteiligungsmöglichkeiten in der Kommune............................28 
2.3.3 Ressourcen und allgemeine Rahmenbedingungen ......................................30 

3 Erklärungsfaktoren des Partizipationsverhaltens von Kindern und  
 Jugendlichen in der Kommune .....................................................................................33 

3.1 Annahmen der empirischen Analyse .....................................................................33 
3.2 Untersuchungsschritte im Rahmen der empirischen Analyse..................................36 
3.3 Zentrale Einflussfaktoren der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 
 an ihrem Wohnort................................................................................................38 
3.4 Handlungsempfehlungen für eine Intensivierung der Partizipation von  
 Kindern und Jugendlichen an ihrem Wohnort........................................................42 

4 Fazit............................................................................................................................44 

5 Anhang.......................................................................................................................46 

6 Autoren ......................................................................................................................53 

7 Mitglieder des Projektbeirates......................................................................................54 



Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland | Seite 3 

Vorwort 

Fast immer sind Kinder und Jugendliche von politischen Entscheidungen betroffen. Selten 
haben sie Gelegenheit, diese Entscheidungen zu beeinflussen. Aber auch junge Menschen 
haben ein Recht, ihre Positionen in die gesellschaftliche Debatte um die Zukunft einzubringen 
und unser Gemeinwesen aktiv mitzugestalten. Dieses Recht einzulösen, bereichert Politik und 
Gesellschaft. Eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen qualifiziert Planungs-
und Entscheidungsprozesse und schafft gleichzeitig Lernorte für Demokratie und bürger-
schaftliches Engagement. Den Städten und Gemeinden kommt dabei eine zentrale Rolle für 
die Gewinnung junger Menschen zu: Sie sind das Lebensumfeld, in dem frühzeitig und un-
mittelbar die Chancen, Veränderungsmöglichkeiten und Spielregeln der Demokratie erfahren 
werden können. 

Vor diesem Hintergrund hat die Bertelsmann Stiftung im Jahr 2004 gemeinsam mit ihren 
Partnern, dem Deutschen Kinderhilfswerk und UNICEF, die Initiative „mitWirkung!Wirkung!Wirkung!Wirkung!“ ins Leben 
gerufen. Diese Initiative möchte dazu beitragen, dass sich junge Menschen aktiv und infor-
miert in die Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens einbringen. Wesentlich für den 
Erfolg der Initiative ist die Herstellung von Transparenz zur Beteiligungssituation von Kindern 
und Jugendlichen, ihren Mitsprachemöglichkeiten und ihren Wünschen: Wie und in welchem 
Umfang können Kinder und Jugendliche in ihren Familien, in der Schule und im kommunalen 
Gemeinwesen Entscheidungen mitgestalten, die sie selbst betreffen? Welche Faktoren fördern 
das Engagement junger Menschen? Und nicht zuletzt: Wie nehmen junge Menschen die An-
gebote zur Partizipation in Schule und Kommune wahr? 

Hierzu hat die Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und der 
Universität Münster bundesweit Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren in 
Städten und Gemeinden aller Größenordnungen und Regionen befragt. Die bislang umfas-
sendste Untersuchung zum Partizipationsverhalten junger Menschen enthält darüber hinaus 
Angaben von Schulleitungen, Lehrern sowie Vertretern der Kommunalverwaltungen.  

Einen wesentlichen Anteil an der Umsetzung der Untersuchung hatten renommierte Experten 
aus Wissenschaft und Praxis. Insbesondere möchte ich mich an dieser Stelle bei den Mitglie-
dern des Projektbeirates sowie dem Leiter der Untersuchung, Prof. Dr. Reinhard Fatke von der 
Universität Zürich und PD Dr. Dr. Helmut Schneider von der Universität Münster für ihr großes 
Engagement, das Einbringen ihrer fachlichen Expertise bei Konzeption, Durchführung und 
Auswertung der Studie und die gute Zusammenarbeit herzlich bedanken. Ebenso geht mein 
Dank für ihren hohen Arbeitseinsatz an Uta Strothotte, Melanie Stutz, Matthias Niklowitz und 
Dr. Jürg Schwarz, ebenfalls von der Universität Zürich, sowie an das Team von PD Dr. Dr. 
Schneider.  
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Der nun vorliegende Bericht zeigt die Realitäten der Mitsprachemöglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen in Familie, Schule und kommunalem Gemeinwesen und gibt einen Einblick 
in die Wünsche und Perspektiven der jungen Menschen. Er macht deutlich, welche Hand-
lungsansätze zu einer besseren und wirksameren Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an 
der Gestaltung unseres Gemeinwesens beitragen. Wenn wir die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gesellschaft sichern wollen, müssen wir junge Menschen schon frühzeitig für gesellschaft-
liches und politisches Engagement gewinnen. Hier sind vor allem wir Erwachsenen gefordert, 
indem wir die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen und die Mitsprache von Kindern 
und Jugendlichen zulassen. Ich bin zuversichtlich, dass dies gelingen wird, denn ein zentrales 
Ergebnis unserer Untersuchung ist: Beteiligung kann man lernen! 

Dr. Christof Eichert 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Leiter des Themenfeldes Bildung 
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Überblick 

Die Initiative „mitWirkung!Wirkung!Wirkung!Wirkung!“ der Bertelsmann Stiftung hat eine Stärkung der Kinder- und 
Jugendpartizipation in Deutschland zum Ziel. Junge Menschen sollen sich aktiv und informiert 
in die Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens einbringen können, indem sie in allen 
sie betreffenden Belangen mitwirken, mitentscheiden und Verantwortung übernehmen. Die 
aktive Mitwirkung fördert die Persönlichkeitsbildung und das politische Bewusstsein und dient 
der sozialen Integration und der Erziehung zur Demokratie. Dabei spielt die Partizipation im 
Gemeinwesen eine vorrangige Rolle, denn dies ist das wichtigste gesellschaftliche und politi-
sche Handlungsfeld, in dem sich auch entscheidet, welche Einstellungen junge Menschen zur 
Politik im Allgemeinen und zur Demokratie im Besonderen erwerben. 

Voraussetzung für die Entwicklung von Strategien und Modellen sowie für eine nachhaltige 
Verankerung der Kinder- und Jugendpartizipation ist eine Bestandsaufnahme der Ist-Situation. 
Zu diesem Zweck wurden im Jahr 2004, verteilt über alle Städtegrößen und Bundesländer, 42 
Kommunen ausgewählt, in denen insgesamt 12 084 Kinder und Jugendliche im Alter zwi-
schen 12 und 18 Jahren nach ihren Erfahrungen mit Partizipation in Familie, Schule, Freizeit 
und Kommune befragt wurden. Gleichzeitig fand bei den 42 Kommunalverwaltungen eine 
Erhebung zu Strukturdaten, Partizipationsangeboten und deren Bedingungen statt. Außerdem 
wurden diejenigen 631 Lehrer1, welche die befragten Schüler unterrichten, sowie deren 422 
Schulleiter zu Partizipationsmöglichkeiten in der Schule befragt. 

Hinsichtlich der wichtigsten Merkmale stellen die für die Untersuchung gezogenen Stich-
proben insgesamt ein gutes Abbild der Grundgesamtheit dar. 

Die Daten wurden sowohl auf jeder dieser vier Ebenen für sich als auch miteinander verbun-
den ausgewertet. Darüber hinaus wurden die Einflussgrößen, die für die Partizipation förder-
lich und hinderlich sind, sowie Erklärungen für die gefundenen Unterschiede in der Partizipa-
tionsintensität herausgearbeitet. 

Um die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist es (noch) nicht gut 
bestellt. Zwar ist im Bereich der Familie die Partizipationsintensität relativ hoch, aber in der 
Schule ist sie bereits deutlich geringer ausgeprägt, und an ihrem Wohnort wirken die Kinder 
und Jugendlichen im Durchschnitt nur wenig mit. Im Allgemeinen können die Kinder und 
Jugendlichen dort mitgestalten und mitentscheiden, wo die Interessen der Erwachsenen 
(Eltern wie Lehrer) nicht unmittelbar betroffen sind.  

In der Kommune werden die vorhandenen Möglichkeiten wenig genutzt, u. a. weil den 
Kindern und Jugendlichen das Vertrauen in die Politiker fehlt und sie sich von diesen nicht 
ernst genommen fühlen. Dies ist eingebettet in eine stark ausgeprägte Unzufriedenheit mit 
der Politik allgemein. Dem entspricht der deutlich artikulierte Wunsch, dass in der Politik 
vieles verbessert werden müsste und Jugendliche mehr zu sagen haben sollten. Bei einer 
Mehrheit der Kinder und Jugendlichen herrscht der Wunsch nach mehr Ordnung im Staat und 
nach eindeutiger Orientierung in der Gesellschaft vor. Mehr als 35 Prozent der Befragten 
stimmen der Aussage völlig zu, „eine starke Hand müsste wieder mal Ordnung in unseren 
Staat bringen“.  

                                                
1  Diese Publikation verwendet vorwiegend die männliche Sprachform. Bei allen Personen- und 

Funktionsbezeichnungen sind stets auch weibliche gemeint. 
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In Bezug auf die Nutzung der kommunalen Partizipationsmöglichkeiten ergibt sich eine auf-
fallend große Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen einerseits und der Einschätzung einer Nutzung durch die Kommunalverwaltungen 
andererseits. 

Besonders förderlich für die Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen in der Kommune ist es, 
wenn 

• frühere Partizipationserfahrungen am Wohnort zur Zufriedenheit mit dem Ergebnis und 
mit dem Prozess geführt haben, 

• sie auch in der Schule zufrieden stellende Partizipationserfahrungen gemacht haben, 

• sie über die vorhandenen Mitwirkungsmöglichkeiten gut informiert werden, 

• sie den ausgeprägten Wunsch haben, selbst etwas zu verändern, 

• sie Zutrauen zur eigenen Fähigkeit haben, sich einzubringen, 

• sie einen Freundeskreis haben, der ebenfalls in der Kommune mitwirkt, 

• sie in (Sport-)Vereinsaktivitäten engagiert sind. 

Hier liegen die Ansatzmöglichkeiten für eine Stärkung der Partizipation. Da die Zufriedenheit 
mit Partizipationserfahrungen eine große Bedeutung dafür hat, ob und wie sehr Kinder und 
Jugendliche in der Kommune mitwirken, müssen die Angebote so ausgestaltet werden, dass 
die Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen zu konkreten Ergebnissen führt und nicht Deko-
ration oder Alibi bleibt. Nur dann kann Beteiligung zur Bildung der Persönlichkeit beitragen, 
das soziale Handlungsrepertoire junger Menschen erweitern und ihr gesellschaftliches und 
politisch-demokratisches Bewusstsein stärken. Es gilt also, Kinder und Jugendliche in der 
Schule und in der Kommune an attraktive Mitwirkungsangebote heranzuführen und dafür zu 
sorgen, dass sie mit dem Verlauf und dem Ergebnis ihres Mitwirkens zufrieden sind. 
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1 Einleitung 

„Partizipation“ ist neben „Öffentlichkeit“ der wichtigste Grundpfeiler jedes demokratischen 
Gemeinwesens. Unter Partizipation ist zu verstehen, dass die Bürger das Gemeinwesen aktiv 
mitgestalten, dass sie in allen sie betreffenden Belangen mitwirken, mitentscheiden und Ver-
antwortung übernehmen. Das gilt nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch und in beson-
derem Maße für Kinder und Jugendliche als gleichberechtigte Mitglieder des Gemeinwesens. 
Denn eine aktive Mitwirkung in ihren Lebensbereichen – sei es in Familie, Schule, Freizeit, 
Verein oder Gemeinwesen insgesamt – festigt ihr Selbstvertrauen und trägt so zu ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung sowie zur Bildung ihres politischen Bewusstseins bei. Sie stärkt ihre 
Identifikation mit dem Gemeinwesen und dessen Institutionen, erweitert ihre Handlungs-
muster und dient auf diese Weise ihrer sozialen und gesellschaftlichen Integration. In diesem 
Sinne ist Partizipation auch ein Mittel der Erziehung zur Demokratie. 

Somit bedeutet Partizipation mehr als nur die deutsche Übersetzung des lateinischen Wortes: 
Teilhabe. Denn Teilhabe bedeutet im umgangssprachlichen Gebrauch im Allgemeinen nicht 
mehr, als sich an irgendetwas aktiv zu beteiligen. Viele Erwachsene – in der Politik und in der 
Erziehung – verstehen unter Partizipation nur, dass man Kinder und Jugendliche zu Wort 
kommen lässt und ihnen Gehör schenkt. So wird oft die Anwesenheit von Kindern oder 
Jugendlichen bei politischen Veranstaltungen, Anhörungen und Podiumsdiskussionen schon 
als Partizipation ausgegeben. Tatsächlich aber dienen sie dabei häufig nur als Staffage, als 
Dekoration und somit als Alibi. Erst wenn Kinder und Jugendliche an Entscheidungen mitwir-
ken, die sie betreffen, wenn sie in wichtigen Belangen mitbestimmen und auf diese Weise 
aktiv ihre Lebensbereiche mitgestalten, kann von Partizipation im eigentlichen Sinne gespro-
chen werden.2 So verstanden, bedeutet Partizipation von Kindern und Jugendlichen – in Über-
einstimmung mit dem ursprünglichen lateinischen Wortsinn (partem capere) –, einen Teil der 
Verfügungsgewalt über die eigene Lebensgestaltung von den Erwachsenen zu übernehmen. 
Die Partizipation im öffentlichen Raum, d. h. auf der kommunalen Ebene, spielt aus dem 
Grunde eine besondere Rolle, weil die Kommune der wichtigste gesellschaftliche und politi-
sche Lernort ist, an dem sich auch entscheidet, welche Einstellungen junge Menschen zur 
Politik und deren Vertretern sowie zur Demokratie allgemein erwerben, ob Kinder und 
Jugendliche tatsächlich als Akteure ihrer eigenen Lebensgestaltung ernst genommen und in 
die Gestaltung des gesellschaftlichen und politischen Lebens einbezogen oder ob sie nur für 
politische Zwecke der Erwachsenen instrumentalisiert werden. 

Zwar gibt es noch andere wichtige Lebensbereiche, in denen Kinder und Jugendliche Partizi-
pationserfahrungen sammeln können, nämlich die Familie und die Schule, aber diese sind von 
einem schützenden Rahmen umgeben und sind deshalb eher vor- und nebengelagerte Lern-
felder für Partizipation in der Kommune. Die aus verschiedenen Jugendstudien der letzten 
Jahre bekannten Ergebnisse zur „Politikverdrossenheit“ lassen darauf schließen, dass die 
junge Generation viel zu selten Gelegenheit hat, Erfahrungen – und zwar gute – mit Partizi-
pation im öffentlichen Raum zu sammeln. 

                                                
2 Das ist auch der Sinn von Art. 12 der „Konvention über die Rechte des Kindes“ der Vereinten Nationen: „Die 

Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese 
Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung 
des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ 
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Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen hat die Bertelsmann Stiftung unter dem Titel 
„mitWirkung!Wirkung!Wirkung!Wirkung!“ eine Initiative zur Stärkung der Kinder- und Jugendpartizipation in der 
Kommune gestartet. Die Initiative hat zum Ziel, dass sich junge Menschen aktiv und informiert 
in die Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens einbringen. Aus dieser übergeordneten 
Zielsetzung werden folgende Teilziele abgeleitet: 

• Herstellung von Transparenz über die gegenwärtige Partizipationssituation junger Men-
schen, 

• Identifizierung von „Good practice“-Beispielen zur strukturellen Absicherung von Parti-
zipation in Kommunen, 

• Entwicklung von Strategien für die Aktivierung junger Menschen und Schaffung von Refe-
renzmodellen für vorbildliche Kinder- und Jugendbeteiligung im Rahmen ausgewählter 
Modellprojekte, 

• nachhaltige und flächige Verankerung von Kinder- und Jugendpartizipation durch Transfer 
der Projektergebnisse. 

Alle Teilziele der Initiative „mitWirkung!Wirkung!Wirkung!Wirkung!“ sind darauf ausgerichtet, öffentliches Bewusstsein 
für die Notwendigkeit der Beteiligung junger Menschen zu schaffen. 

1.1 Zielsetzungen der Untersuchung 

Grundlegende Voraussetzung dafür, dass Kinder- und Jugendpartizipation auf kommunaler 
Ebene strategisch gestärkt und nachhaltig verankert werden kann, ist eine umfassende Ana-
lyse der gegenwärtigen Partizipationssituation von Kindern und Jugendlichen. Dabei geht es 
um zweierlei: erstens um eine beschreibende Bestandsaufnahme der Partizipationsangebote 
auf kommunaler Ebene und des tatsächlichen Partizipationsverhaltens junger Menschen und 
zweitens um die Identifizierung derjenigen Bedingungen, die für Mitwirkung, Beteiligung und 
Mitgestaltung in der Kommune förderlich bzw. hinderlich sind. 

Zu diesen Bedingungen gehören, so ist zu vermuten, insbesondere folgende Einflussfaktoren: 
auf Seiten der Kommune die Partizipationsmöglichkeiten, zur Verfügung gestellte Ressourcen, 
politische Unterstützung, Informationsstrategien usw., auf Seiten der Kinder und Jugendlichen 
ihre Partizipationserfahrungen aus Familie, Schule und Freizeitbereich, und die Zufriedenheit, 
die sie mit dem Prozess und mit den Ergebnissen verbinden, ferner ihre Kenntnis bestehender 
Partizipationsmöglichkeiten, ihr politisches Interesse und das Partizipationsengagement ihrer 
Freunde. Alle diese Bedingungen sind in einem Modell, das mehrere Ebenen umfasst, zusam-

menzubringen, damit das tatsächliche Partizipationsverhalten von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland erklärt werden kann.  
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1.2 Design der Untersuchung 

Die erste Aufgabe, die sich für die empirische Untersuchung stellte, bestand in der Bildung 
einer Stichprobe von 42 deutschen Städten und Gemeinden. Diese Zahl ist unter forschungs-
ökonomischen Gesichtspunkten vertretbar, und sie erlaubt gleichzeitig, ein repräsentatives 
Abbild der Partizipationssituation junger Menschen in Deutschland zu gewinnen und darüber 
hinaus mit den Städten und Gemeinden in einen Dialog zu treten. Die Auswahl dieser 42 
Kommunen musste so erfolgen, dass sie wissenschaftlichen Kriterien der Stichprobenbildung 
genügt. Voraussetzung dafür ist eine hinreichend breite und differenzierte Kenntnis der 
Grundgesamtheit aller Städte und Gemeinden in Deutschland. Da sekundärstatistisches 
Material über deutsche Kommunen nur eingeschränkt verfügbar ist und außerdem neben den 
allgemeinen Strukturdaten auch Angaben über das in den Kommunen vorhandene Angebot 
an Partizipationsmöglichkeiten notwendig sind, wurde zunächst (im Jahr 2004) eine Basis-
erhebung durchgeführt. Auf der Grundlage einer Gesamtliste aller rund 14 300 Städte und 
Gemeinden wurde eine Zufallsstichprobe von rund 2 200 Kommunen gezogen. Diese Kom-

munen wurden gebeten, Angaben zu den wichtigsten Strukturdaten (z. B. Einwohnerzahl und 
-dichte, Steuereinnahmekraft, Anteil Einwohner unter 18 Jahren, Anteil Ausländer an der 
Bevölkerung usw.) sowie erste Angaben über vorhandene Partizipationsangebote zu über-
mitteln. Der hohe Rücklauf von 564 Kommunen ermöglichte es, die kommunale Landschaft in 
Deutschland repräsentativ abzubilden.3

Von den 564 Kommunen erklärten sich 317 interessiert und bereit, an der umfassenden Erhe-
bung zur Partizipation teilzunehmen. Diese Kommunen wurden hinsichtlich der wichtigsten 
Kriterien, die für die Partizipation relevant schienen, nach dem Ausmaß der eingesetzten Res-
sourcen und der Anzahl der Partizipationsangebote in vier Quadranten eingeteilt. Aus diesen 
Quadranten wurden Zufallsstichproben von je 10 Kommunen gezogen. Anschließend wurden 
einige kleinere Anpassungen hinsichtlich Städtegröße und regionaler Verteilung vorgenom-
men, wobei die Stichprobe um zwei leicht erhöht wurde, aber die Grundstruktur der Vertei-
lung gewahrt blieb. Am Ende resultierte daraus eine Stichprobe von 42 Kommunen4, die über 
alle Bundesländer verteilt ist und alle Städtegrößen berücksichtigt (siehe Tabelle 1 im An-
hang).5

                                                
3 Siehe dazu den Bericht der Bertelsmann Stiftung „Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland – 

Ergebnisse einer Strukturdatenerhebung in 564 Städten und Gemeinden“. Gütersloh 2005. 
4 Im Anschluss an die Haupterhebung sind in einer zweiten Erhebungswelle noch acht Kommunen aus 

Schleswig-Holstein hinzugekommen, sowie eine weitere, die ursprünglich für die Haupterhebung vorgesehen 
war. Die Untersuchungsergebnisse und die Modellberechnungen in diesem Bericht basieren aufgrund der 
zeitlichen Verschiebung auf der Auswertung der 42 Kommunen der ersten Erhebungswelle. 

5 Entsprechend den Rahmenvorgaben der Initiative „mitWirkung!Wirkung!Wirkung!Wirkung!“ war es nicht sinnvoll, eine 
Repräsentativität der Kommunenstichprobe anzustreben, da dies zu einer hohen Zahl von kleineren Städten 
(bis 20 000 Einwohner) in der Stichprobe geführt hätte, denn diese machen den weitaus größten Teil der 
rund 14 300 Kommunen in Deutschland aus. Stattdessen sind jetzt die Großstädte (über 100 000 
Einwohner) in der Stichprobe deutlich überrepräsentiert, was sich damit begründen lässt, dass durch eine 
bevorzugte Berücksichtigung der größeren Städte die Entwicklung von Referenzmodellen für Kinder- und 
Jugendbeteiligung und insbesondere deren nachhaltige Verankerung durch Transfer der Projektergebnisse 
gefördert wird. Gleichzeitig bildet die Stichprobe dadurch einen weitaus größeren Anteil der 
Grundgesamtheit ab, weil in den Großstädten mehr Menschen leben. Schließlich ist für die Großstädte 
wegen ihrer zumeist höheren Problembelastung die Mitwirkung ein besonders bedeutsames Thema. 
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Im Anschluss an die Auswahl von 42 Kommunen galt es, eine entsprechende Stichprobe von 
Kindern und Jugendlichen in jeder Kommune aufzubauen. Grundlage dafür bildeten die von 
den Kommunen bereitgestellten Schulstrukturdaten mit der Anzahl von Schulklassen, verteilt 
auf die einzelnen Altersjahrgänge in den verschiedenen Schultypen.6 Aus diesen Datensätzen 
wurden nach dem Zufallsprinzip jeweils ganze Schulklassen als Befragungseinheiten gezogen, 
wobei die Anzahl von der Größe der Kommune abhing. So ergaben sich Stichproben im Um-

fang von ca. 300 bis ca. 600 Schülern pro Kommune. 

Um die Antworten der Kinder und Jugendlichen zu ihrem Partizipationsverhalten am Wohnort 
den Angaben der Kommune bezüglich ihres Partizipationsangebots gegenüberstellen und 
dann gegeneinander spiegeln zu können, wurden auch die Kommunalverwaltungen befragt. 
Außer, dass dadurch ein ergänzendes Gegenbild zu den Angaben der Kinder und Jugend-
lichen gewonnen werden kann, lassen sich weitere Faktoren untersuchen, die auf Seiten der 
Kommune für die Realisierung von Partizipationsangeboten maßgebend sein können: Größe, 
geographische Lage, Finanzkraft, Ressourcen, die für die Partizipation zur Verfügung gestellt 
werden, Informationspolitik, Zusammenarbeit verschiedener Träger, Schulung des Personals, 
Zugänglichkeit der Angebote u. Ä. Alles dies kann einen entscheidenden Einfluss nicht nur auf 
das Angebot als solches haben, sondern auch darauf, in welchem Maße es von den Kindern 
und Jugendlichen in der Kommune wahrgenommen und genutzt wird. 

Das Gleiche gilt für den Bereich der Schule. Als öffentliche Institution dürfte die Schule eine 
besondere Rolle dabei spielen, welche Mitwirkungserfahrungen die Kinder und Jugendlichen 
im Laufe ihres Entwicklungs- und Erziehungsprozesses machen. Aus diesem Grunde wurden 
auch die Leiter derjenigen Schulen, aus denen die Schulklassen für die Stichprobe gezogen 
wurden, befragt und darüber hinaus gezielt diejenigen Lehrer, die diese Schüler unterrichten. 
Auf diese Weise können die Angaben der Kinder und Jugendlichen, wie und unter welchen 
Bedingungen sie in der Schule mitwirken, an den entsprechenden Angaben der Schulleitun-
gen und der Lehrerschaft gespiegelt werden. 

Insgesamt wurden in der Untersuchung also Daten auf vier verschieden Ebenen erhoben, die 
miteinander in Beziehung stehen: In 42 Städten und Gemeinden wurden die für Partizipation 
zuständigen Verwaltungsmitarbeiter, sodann die Leiter von insgesamt 422 Schulen, ferner 
631 Lehrer an diesen Schulen sowie 14 378 Kinder und Jugendliche befragt. 

Damit ist diese Untersuchung nicht nur zahlenmäßig die größte, sondern durch die zusätzliche 
Einbeziehung der Schul- und Kommune-Ebenen auch die umfassendste wissenschaftliche 
Studie, die bisher zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen durchgeführt worden ist. 

                                                
6 Da die Untersuchungsstichprobe auf die 12- bis 18-Jährigen Schüler beschränkt werden sollte, wurden 

Grundschulen nicht in die Auswahl einbezogen. Auch Sonderschulen wurden nicht berücksichtigt, weil hier 
die meisten Schüler vom Fragebogen überfordert worden wären. Damit unter den 16- bis 18-Jährigen nicht 
ausschließlich Gymnasiasten vertreten wären, wurden auch die Berufs(fach)schulen in die Ziehung 
einbezogen. 
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1.3 Beschreibung der Stichproben der Untersuchung7

Bestimmte strukturelle Merkmale der 42 befragten8 Kommunen (Ausländeranteil, Anteil Ein-
wohner unter 18 Jahren und über 65 Jahren) entsprechen, abgesehen von kleinen Abwei-
chungen, denjenigen auf Bundesebene (siehe Tabelle 2 im Anhang). Nur die Erwerbslosen-
quote und die Steuereinnahmekraft liegen jeweils etwa um ein Viertel über dem Bundes-
durchschnitt.9

Gewisse Strukturmerkmale variieren über die Städtegrößen hinweg. Beispielsweise sind die 
Höhe des prozentualen Anteils an Ausländern und an Einwohnern unter 18 Jahren sowie die 
Steuereinnahmekraft eng an die Größe der Kommune geknüpft. Der durchschnittliche Anteil 
an Ausländern an der Bevölkerung nimmt mit der Größe der Kommune zu, und gleichzeitig 
sinkt der Anteil an Einwohnern unter 18 Jahren. Auch weisen größere Orte in der Stichprobe 
eine höhere Steuereinnahmekraft auf. 

In der Stichprobe der Schulen sind im Vergleich zur Grundgesamtheit die Gymnasien (mit 32,3 
Prozent) am stärksten vertreten. Auch der Anteil an Privatschulen und Gesamtschulen in der 
Stichprobe liegt leicht über dem Bundesdurchschnitt. Hauptschulen, Realschulen und 
Berufs(fach)schulen sind in der Stichprobe im Vergleich zum Bundesdurchschnitt am wenigs-
ten vertreten. Diese Verteilung wurde mittels eines in der Statistik bewährten Verfahrens der 
Nachgewichtung korrigiert.10 – Der Rücklauf der Fragebogen von den Schulen war hoch: Er 
betrug 78 Prozent (bei den Schulleitern) bzw. 77 Prozent (bei den Lehrern). 

Noch höher war der Fragebogenrücklauf bei den Kindern und Jugendlichen: Von 742 ange-
schriebenen Schulklassen schickten 654 den Fragebogen zurück. Das entspricht 88 Prozent 
bzw. 14 378 Schülern. Darunter befanden sich allerdings auch etliche, die außerhalb der 
Altersspanne liegen, auf die sich die Untersuchung konzentriert: 10- und 11-Jährige, die sich 
in der 6. Klasse befinden, und über 18-Jährige, die noch im Gymnasium und dann vor allem in 
der Berufs(fach)schule sind. Aufgrund der Zielgruppenausrichtung des Projektes wurden in der 
Folge nur die Fragebogen derjenigen Schüler in die weitere Analyse einbezogen, deren 
Geburtsjahrgänge zwischen 1986 und 1992 (jeweils einschließlich) lagen und die folglich zum 
Zeitpunkt der Befragung zwischen 12 und 18 Jahren alt waren. Das ergab eine Stichprobe 
von 12 084 Kindern und Jugendlichen (siehe Abbildung 1 im Anhang). 

In Bezug auf die Geschlechterverteilung (48,2 Prozent Jungen und 51,8 Prozent Mädchen), 
das Alter sowie die Familien- und Wohnsituation ist die Stichprobe repräsentativ. 90 Prozent 
der befragten Kinder und Jugendlichen wurden in Deutschland geboren. Was ihre Eltern 
betrifft, so wurden 77,3 Prozent der Väter und 79,8 Prozent der Mütter in Deutschland 
geboren.  

                                                
7 Detaillierte Angaben über die Stichproben befinden sich im Anhang (siehe Seite 47). 
8 Der Rücklauf betrug 100 Prozent. 
9 Diese Diskrepanz hängt vor allem damit zusammen, dass in der Stichprobe, wie erwähnt, relativ viele 

Großstädte und nur wenige Kleinstädte vertreten sind. 
10 Ein Gewichtungsfaktor passt die Stichprobe an die Verteilung an, die durch das Stichprobendesign 

vorgegeben ist (Design-Gewichtung). 
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Nach einer analog der Schulstichprobe durchgeführten Gewichtung stellt sich die Verteilung 
der Befragten auf die verschiedenen Schultypen wie folgt dar: Die beiden größten Gruppen 
(zusammen 51,2 Prozent) bilden die Schüler des Gymnasiums (30,7 Prozent) und der Real-
schulen (20,5 Prozent). 17,8 Prozent besuchen die Berufs(fach)schulen und 17,1 Prozent die 
Hauptschule. 7,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen gehen in die Gesamtschule. Die übri-
gen 6,3 Prozent verteilen sich auf Privatschulen (1,2 Prozent) und andere Schulen (5,1 
Prozent) (siehe Abbildung 2 im Anhang). Nach dieser Gewichtung wird die Schulstruktur in 
Deutschland in der Untersuchung repräsentativ abgebildet. 
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2 Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Familie, Schule und 
Kommune – Darstellung der Ergebnisse 

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht das tatsächliche Partizipationsverhalten von Kindern 
und Jugendlichen in der Kommune. Was damit gemeint ist, wurde bereits in der Einleitung 
dargelegt. Im Fragebogen für die Kinder und Jugendlichen wurde der Begriff vorwiegend mit 
„Mitwirkung“ übersetzt (manchmal, wenn der Zusammenhang es geraten erscheinen ließ, 
auch mit „Beteiligung“ und „Mitbestimmung“), und es wurde betont, dass damit stets die 
„aktive Teilnahme an Planungen, Entscheidungen und deren Verwirklichungen, die deinen 
Lebensraum betreffen“, gemeint sei. Diese Formulierung lehnt sich an die in der internatio-
nalen Partizipationsforschung gängige Operationalisierung an. Ähnliche Erläuterungen wur-
den in den Fragebogen für die Kommunen, Schulleitungen und Lehrer gegeben.11

Die Kinder und Jugendlichen wurden so detailliert und so konkret wie möglich danach 
gefragt, an welchen Partizipationsangeboten sie in welchem Ausmaß bereits teilgenommen 
haben bzw. in welcher Weise sie selbst von sich aus aktiv geworden sind, um das kommunale 
Leben mitzugestalten. Zu diesem Zweck wurde die ganze Vielfalt von möglichen Partizipa-
tionsformen in der Kommune abgefragt, ferner die inhaltlichen Themen, die für die Partizipa-
tion der Kinder und Jugendlichen relevant sind, die Gründe, die für ihr Partizipieren (bzw. 
Nicht-Partizipieren) den Ausschlag geben. Ihre Erfahrungen dabei, ihre Einstellungen zum 
Gemeinwesen und zu übergreifenden politischen Themen sowie ihre Freizeitbeschäftigungen 
allgemein und ihre Aktivitäten in Vereinen und anderen Organisationen waren ebenfalls 
Gegenstand der Befragung.  

Bekannt ist, dass Verhalten von Kindern und Jugendlichen (nicht nur im Bereich der Partizipa-
tion) einerseits bereichsspezifisch ist, d. h. in den verschiedenen Lebensbereichen (Familie, 
Schule und Kommune) in unterschiedlich starkem Maß ausgeprägt sein kann. Andererseits 
lässt sich vermuten, dass Erfahrungen in dem einen Lebensbereich aufgrund von Lerneffekten 
auch das Verhalten in anderen Lebensbereichen mitbestimmen können. Deshalb wurden die 
Kinder und Jugendlichen auch nach den Partizipationsmöglichkeiten und -erfahrungen in der 
Familie einerseits und in der Schule andererseits gefragt. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der Befragung der Kinder und Jugendlichen darge-
stellt und diskutiert, getrennt nach ihren Lebensbereichen Familie, Schule und Kommune. Wo 
es angebracht ist, werden diese gespiegelt an den Angaben der Schulleitungen und der Lehrer 
sowie der Kommunalverwaltung. 

                                                
11 Zu beachten war dabei, dass die untersuchten Personengruppen durchaus unterschiedliche 

Bedeutungsgehalte selbst mit so scheinbar eindeutigen Begriffen wie „Mitwirkung“, „Mitbestimmung“ und 
„Beteiligung“ verbinden und außerdem diese Begriffe in unterschiedlichen Textzusammenhängen eine 
jeweils andere Bedeutungsnuance erhalten. Beispielsweise wird „Mitwirkung“ im Elternhaus eher als 
„Mithelfen im Haushalt“ verstanden. Und „Beteiligung“ bedeutet in der Schule, dass man aufmerksam ist, 
fleißig mitarbeitet und sich oft meldet. In kommunalen Projekten wird überwiegend der Begriff „Beteiligung“ 
verwendet, worunter „Mitwirken“, „Mitgestalten“ verstanden wird. – Dieses Begriffsproblem lässt sich nicht 
grundsätzlich ausschalten, sondern lediglich durch möglichst genaue Formulierungen der Fragen 
einschränken. Ferner folgt daraus: Der sprachliche Zusammenhang der Fragen muss so sein, dass mit großer 
Wahrscheinlichkeit alle Befragten darunter das verstehen, was in dieser Untersuchung mit „Partizipation“ 
gemeint ist. 
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2.1 Mitbestimmung in der Familie 

Es ist davon auszugehen, dass in der Familie als erster Sozialisationsinstanz das spätere Parti-
zipationsverhalten von Kindern und Jugendlichen auch außerhalb des häuslichen Bereiches 
grundlegend geprägt wird. Deshalb wurden die Kinder und Jugendlichen in der Untersuchung 
auch danach gefragt, wie sehr sie insgesamt und bei welchen Themen im Einzelnen sie zu 
Hause mitbestimmen. Außerdem wurden sie gefragt, wie zufrieden sie mit den Ergebnissen 
sind und was es ihnen – auch abgesehen vom Ergebnis – persönlich bringt, wenn sie zu 
Hause mitbestimmen. 

Das Ergebnis ist eindeutig: Drei Viertel der Befragten (74,6 Prozent) geben an, viel oder sehr 
viel zu Hause mitzubestimmen, wobei die älteren Jugendlichen signifikant höhere Werte auf-
weisen als die Jüngeren. Betrachtet man die Anzahl der Themen, bei denen zu Hause mitbe-
stimmt wird, so geben die Kinder und Jugendlichen an, dass sie von den insgesamt 18 vorge-
gebenen Themen im Durchschnitt bei gut vier Fünftel mitbestimmen, allerdings in unter-
schiedlich hohem Ausmaß.  

Ein genauer Blick auf die Themen zeigt, dass diese sich einteilen lassen in solche, die auch die 
Eltern direkt betreffen, und solche, von denen die Eltern nicht unmittelbar betroffen sind 
(siehe Tabelle 3). Die Gesamtmittelwerte unterscheiden sich hier sehr stark voneinander. Das 
bedeutet, dass das relativ hohe Maß an Mitbestimmung in der Familie relativiert werden 
muss: Die Eltern sind offenbar weniger bereit, ihre Kinder dann mitbestimmen zu lassen, 
wenn es sich um Themen und Bereiche handelt, bei denen sie selbst mitbetroffen sind, d. h. 
bei denen sie von ihrer Verfügungsmacht einen Teil abgeben müssen. 

Tabelle 3:Tabelle 3:Tabelle 3:Tabelle 3:  Mitbestimmung zu HauseMitbestimmung zu HauseMitbestimmung zu HauseMitbestimmung zu Hause 

Entscheidungen, die die Eltern Entscheidungen, die die Eltern Entscheidungen, die die Eltern Entscheidungen, die die Eltern direktdirektdirektdirekt betreffen betreffenbetreffen betreffen  MittelwertMittelwertMittelwertMittelwert

... wie lange ich im Festnetz telefoniere. 3,9

... um welche Uhrzeit ich abends nach Hause komme. 3,7

... wobei ich im Haushalt mithelfe. 3,5

... was es zu essen gibt. 3,5

... ob ein Haustier angeschafft wird. 3,3

... um welche Uhrzeit wir essen. 2,8

... wie viel Taschengeld ich bekomme. 2,8

GesamtmittelwertGesamtmittelwertGesamtmittelwertGesamtmittelwert  3,43,43,43,4

EntscheiEntscheiEntscheiEntscheidungen, die die Eltern dungen, die die Eltern dungen, die die Eltern dungen, die die Eltern nicht direktnicht direktnicht direktnicht direkt betreffen betreffenbetreffen betreffen  MittelwertMittelwertMittelwertMittelwert

... wofür ich mein Taschengeld ausgebe. 4,8

... ob ich Freunde einlade. 4,6

... wie lange ich mit dem Handy telefoniere. 4,5

... wie mein Zimmer aussieht. 4,4

... ob ich bei Freunden übernachte. 4,2

... wie lange ich im Internet bin. 4,1

... ob Freunde bei mir übernachten. 4,1

GesamtmittelwertGesamtmittelwertGesamtmittelwertGesamtmittelwert  4,44,44,44,4
1 = ich bestimme nie mit, 5 = ich bestimme immer mit  
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Ferner zeigen die Ergebnisse folgenden engen Zusammenhang auf: Je zufriedener die Kinder 
und Jugendlichen mit dem Ergebnis und dem persönlichen Gewinn ihres Mitwirkens sind, 
desto häufiger bestimmen sie auch tatsächlich mit. 

Andere Annahmen, wie z. B. signifikante Unterschiede im Partizipationsverhalten von Jungen 
und Mädchen oder auch zwischen denen, die in Deutschland, und denen, die im Ausland 
geboren sind, haben sich nicht bestätigt. Gleichfalls ist kein Einfluss der Familienform (z. B. 
Eineltern-Familien, Zahl der Geschwister) auf das Mitbestimmungsverhalten der Kinder und 
Jugendlichen in der Familie auszumachen. 

2.2 Mitwirkung in der Schule 

Im Vergleich zur Familie ist die Mitwirkung in der Schule weitaus weniger stark ausgeprägt. 
Statt 74,6 Prozent (in der Familie) geben für den Bereich der Schule nur 14,5 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen an, dass sie viel oder sehr  viel mitwirken. 

2.2.1 Mitwirkung bei Entscheidungen in der Schulklasse und im Unterricht 

Die Schulklasse ist der unmittelbare Bereich, in dem die Schüler Partizipationserfahrungen 
sammeln können – oder auch nicht. Sie wurden anhand von neun vorgegebenen Entschei-
dungsfeldern befragt, ob und, wenn ja, in welcher Weise sie einbezogen werden.12 Das Bild, 
das sich ergibt, ist gemischt: 4,5 Prozent geben an, dass sie niemals einbezogen werden; 5,1 
Prozent werden bei einer Thematik einbezogen, weitere 8,2 Prozent bei zwei, 17,6 Prozent 
bei bis zu fünf, und nur 6 Prozent bzw. 4,2 Prozent werden bei acht bzw. allen neun Themati-
ken einbezogen, obwohl alles Themen sind, welche die Schüler unmittelbar berühren. 

Tabelle 4:Tabelle 4:Tabelle 4:Tabelle 4:  Einbeziehung der SEinbeziehung der SEinbeziehung der SEinbeziehung der Schüler bei Entscheidungen im Unterrichtchüler bei Entscheidungen im Unterrichtchüler bei Entscheidungen im Unterrichtchüler bei Entscheidungen im Unterricht 

EntscEntscEntscEntscheidungen, die die Lehrerheidungen, die die Lehrerheidungen, die die Lehrerheidungen, die die Lehrer  nicht direktnicht direktnicht direktnicht direkt betreffen betreffenbetreffen betreffen  ProzentProzentProzentProzent

Sitzordnung im Klassenzimmer 76,4

Ausgestaltung des Klassenzimmers 72,9

Auswahl von Klassenfahrtzielen 72,4

EntscEntscEntscEntscheidungen, die die Lehrerheidungen, die die Lehrerheidungen, die die Lehrerheidungen, die die Lehrer  direkdirekdirekdirektttt betreffen betreffenbetreffen betreffen  ProzentProzentProzentProzent

Gestaltung des Unterrichts 54,4

Auswahl von Unterrichtsthemen 51,0

Festlegung der Regeln im Unterricht 50,9

Festlegung von Terminen für Klassenarbeiten 49,0

Leistungsbewertung/Notengebung 35,9

Festlegung der Hausaufgaben 24,3

                                                
12 Als „einbezogen werden“ gilt auch, wenn sie „ihre Meinung sagen“ können, hingegen nicht, wenn sie 

lediglich „informiert“ werden. 
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Aufschlussreich ist es, wenn die Entscheidungsfelder wieder untergliedert werden in solche, 
von denen die Lehrer weniger stark betroffen sind, und solche, die ihre pädagogische Autori-
tät unmittelbar berühren (siehe Tabelle 4). Hohe Partizipationswerte (bis fast 77 Prozent) 
melden die Schüler, wenn es um die Sitzordnung in der Klasse, die Ausgestaltung des Klas-
senzimmers oder die Klassenfahrt geht. Ein Absinken der Werte (auf 54,4 Prozent bis unter 
50 Prozent) ist dort zu verzeichnen, wo es um den Unterricht selbst geht (z. B. Themenaus-
wahl, Unterrichtsgestaltung). Und bei Fragen der Leistungsbewertung und der Festlegung der 
Hausaufgaben sinken die Werte nochmals drastisch ab (auf 35,9 Prozent bzw. 24,3 Prozent). 
Diese Bereiche, bei denen die Schüler weitaus weniger in Entscheidungen einbezogen wer-
den, drücken auch den Gesamtwert ihrer Mitbestimmung im Unterricht. 

Abbildung 3:Abbildung 3:Abbildung 3:Abbildung 3:  Gegenüberstellung der Themen, bei denen Kinder und Jugendliche im Unterricht einbezogen Gegenüberstellung der Themen, bei denen Kinder und Jugendliche im Unterricht einbezogen Gegenüberstellung der Themen, bei denen Kinder und Jugendliche im Unterricht einbezogen Gegenüberstellung der Themen, bei denen Kinder und Jugendliche im Unterricht einbezogen 

wewewewerrrrden, und der Beteiligungsmöglichkeiten im den, und der Beteiligungsmöglichkeiten im den, und der Beteiligungsmöglichkeiten im den, und der Beteiligungsmöglichkeiten im Unterricht aus Unterricht aus Unterricht aus Unterricht aus Sicht der LehrerSicht der LehrerSicht der LehrerSicht der Lehrer 
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Überraschend und aufschlussreich zugleich ist, dass die befragten Lehrer (wohlgemerkt: Es 
handelt sich um diejenigen, die auch die befragten Schüler unterrichten) durchweg angeben, 
dass sie die Schüler in weitaus höherem Maße bei Entscheidungen im Unterricht einbeziehen 
(siehe Abbildung 3). Da die Frage beiden Gruppen nahezu identisch gestellt wurde, sind die 
Unterschiede nicht auf Formulierungsabweichungen zurückzuführen, sondern auf das unter-
schiedliche Antwortverhalten der beiden Gruppen. Während bei den drei Thematiken, bei 
denen auch die Schüler relativ hohe Werte verzeichnen, die Kluft zu den Angaben der Lehrer 
„nur“ ca. 25 Prozent beträgt, vergrößert sich diese bei der zweiten Gruppe von Thematiken 
auf 30 Prozent bis sogar 50 Prozent (bei der Leistungsbewertung und der Festlegung von 
Hausaufgaben). Die Rangfolge der Themen ist dabei weitgehend gleich. 
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Es lässt sich zusammenfassen, dass die Schüler am häufigsten bei Entscheidungen einbezogen 
werden, die das Unterrichten selbst und damit das professionelle Selbstverständnis sowie die 
pädagogische Autorität der Lehrer nicht direkt  betreffen, sondern eher die Rahmenbedingun-
gen. Am seltensten werden sie bei Entscheidungen einbezogen, die das Abprüfen und die 
Bewertung ihrer Leistungen betreffen.  

2.2.2 Mitwirkungsformen und Mitwirkungsthemen im Schulleben 

Die Frage nach konkreter Beteiligung bei Mitwirkungsformen der verschiedensten Art in der 
Schule ergibt, dass 23,5 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen bei gar keiner und 
weitere 27,1 Prozent bei nur einer Form mitgewirkt haben. Die anderen 49,4 Prozent haben 
bei zwei bis zu zehn Formen Partizipationserfahrungen an ihrer Schule gesammelt, davon nur 
7,2 Prozent bei mehr als fünf Formen. 

Die häufigsten Nennungen erhielten mit 48,4 Prozent der Befragten Projekttage bzw. Pro-
jektwochen. Mit 34,1 Prozent hat ein großer Anteil bereits das Amt des Klassensprechers 
übernommen13, und 30,7 Prozent haben schon bei Schulfesten aktiv mitgewirkt. Insgesamt 
gesehen, scheint das einerseits dafür zu sprechen, dass sich in denjenigen Mitwirkungs-
formen, die mit Spaß und Vergnügen (Schulfest), mit selbstwertfördernder Verantwortung 
(Klassensprecher) oder mit Eigenaktivität und Kreativität (Projekttage) verbunden sind, sehr 
gut Partizipation verwirklichen lässt. Andererseits ist zu bedenken, dass diese Formen zu den 
institutionalisierten Mitwirkungsmöglichkeiten gehören, sodass die relativ häufigen Nennun-
gen auch nicht überraschen. 

Das Angebot an Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule ist aus Sicht der Schulleiter reichhal-
tig. Der größte Teil der befragten Schulen (82,3 Prozent) hat eine Schülervertretung bzw. 
Schülermitverwaltung. Aber nur 12,8 Prozent der Schüler nutzen diese Möglichkeit (siehe 
Tabelle 5 im Anhang). Das verwundert aber nicht sehr, da in der Schülermitverwaltung jeweils 
nur ein kleiner Anteil der Schüler aktiv sein kann. Darüber hinaus wurde auch nach einem 
Schülerparlament gefragt, das es in vielen Städten als Gremium gibt, in dem alle Schulen (in 
der Regel die Schulsprecher) vertreten sind. Jede zweite Schule gibt an, dass ein solches 
Schülerparlament als Angebot besteht. Dagegen haben die Kinder und Jugendlichen kaum 
Erfahrungen in diesem Gremium gesammelt. Lediglich 5,3 Prozent geben an, dass sie in 
einem solchen Gremium bereits mitgewirkt haben. 

Von den Schulleitern wurden als weitere Mitwirkungsmöglichkeiten vor allem folgende 
genannt: Schulaktionen (62,1 Prozent), Klassensprecherkonferenzen (54,4 Prozent), Klassen-
räte (45,5 Prozent). Am wenigsten scheinen an den Schulen noch neuere Formen wie z. B. die 
Zukunftswerkstatt (7,3 Prozent der Nennungen) oder „Service Learning“-Projekte (11,9 
Prozent) etabliert zu sein.14

                                                
13 Dies ist ein überraschend hoher und bisher noch nicht erklärbarer Wert, wenn man bedenkt, dass in der 

Regel pro Schulklasse nur einmal im Jahr das Amt von einer oder zwei Personen (mit vielleicht noch ein bis 
zwei Stellvertretungen) besetzt wird. 

14 Auch auf den Schulsanitätsdienst (24,2 Prozent) und den Schülerlotsendienst (7,7 Prozent) entfallen nur 
wenige Nennungen. 
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Von allen Schultypen weisen Gymnasien und Gesamtschulen ein signifikant breiteres Mitwir-
kungsangebot auf als die übrigen. Auffallend ist der Befund, dass an Berufs(fach)schulen die 
Verschiedenartigkeit von Mitwirkungsformen signifikant geringer ist als an anderen Schulen. 
Die Berufs(fach)schulen bieten durchschnittlich zwischen zwei bis drei der möglichen Formen 
an, während die übrigen Schulen zwischen vier und fünf Angebote bereitstellen. Dieser Sach-
verhalt lässt sich vermutlich damit erklären, dass Berufs(fach)schulen in der Regel ihre Schüler 
nicht die ganze Woche über bzw. in Blöcken unterrichten.  

Das gleiche Ergebnis findet sich bei der Vielfalt der Mitwirkungsthemen. Es sind wiederum die 
Berufs(fach)schulen, die eine bedeutend geringere Vielfalt an Themen aufweisen als die übri-
gen Schulen. Dies hängt damit zusammen, dass sie auch eine kleinere Vielfalt an Mitwir-
kungsformen an ihren Schulen bereitstellen als die anderen Schulen. 

Über alle Schultypen hinweg wird von den Schülern am häufigsten das Mitwirkungsthema 
„Planung von Freizeitangeboten“ genannt (siehe Tabelle 6 im Anhang). 60,4 Prozent von 
ihnen haben zu diesem Thema schon einmal mitgewirkt. Aus Sicht der Schulleiter jedoch fin-
det sich dieses Mitwirkungsangebot auf einem der hinteren Rangplätze (Rang 10 von 14). 
Das Thema „Hilfe für Menschen in Not“ scheint von besonderer Wichtigkeit zu sein, denn es 
nimmt sowohl bei den Schülern als auch bei den Schulleitern Rang 2 ein. Bei der Gewalt-
prävention bzw. dem Umgang mit Konflikten an den Schulen hat fast jeder Zweite bereits 
einmal mitgewirkt. Dieser Befund überrascht nicht, da beinahe alle Schulen (94,2 Prozent) zu 
diesem Thema bereits Beteiligungsmöglichkeiten angeboten haben. Auch das Zusammen-
leben von Deutschen und Ausländern und weltpolitische Themen, wie Krieg und Globalisie-
rung, rangieren sowohl bei den Schülern als auch bei den Schulleitern auf den oberen Plätzen 
(5 bzw. 4). 

Die Themen mit der seltensten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind „Gestaltung 
von Verkehrsverbindungen (z. B. Bushaltestellen, Fahrtzeiten)“ (82,9 Prozent haben noch nie 
mitgewirkt) und „Gestaltung von sicheren Schulwegen“ (80,1 Prozent haben noch nie mit-
gewirkt). Dieser Sachverhalt spiegelt sich in den Angaben der Schulleitungen wider: 30,3 
Prozent bzw. 28,2 Prozent von ihnen geben an, dass Mitwirkungsangebote bei den Themen 
„Schulweggestaltung“ und „Gestaltung von Verkehrsverbindungen“ in ihren Schulen exis-
tieren. 



Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland | Seite 19 

2.2.3 Nutzung der Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule 

Neben der Frage nach den Faktoren, die mit dem schulischen Partizipationsverhalten der Kin-
der und Jugendlichen zusammenhängen, ist die Frage von Interesse, wie es mit der Nutzung 
der Partizipationsmöglichkeiten an den Schulen aussieht15 (siehe Abbildung 4). 

39 Prozent der Schüler nutzen die Mitwirkungsmöglichkeiten an ihren Schulen wenig bis sehr 
wenig, weitere 46,4 Prozent zum Teil und 14,5 Prozent viel bis sehr viel. Aus Sicht der Schul-
leitungen stellt sich die Nutzung der Beteiligungsangebote allerdings ganz anders dar: 58,8 
Prozent der Schulleiter denken, dass die Beteiligungsangebote teils/teils genutzt werden (also 
weder stark noch schwach), während 19,4 Prozent die Nutzung als stark oder sogar als sehr 
stark einschätzen. Und nur 21,7 Prozent geben an, dass die Nutzung der Beteiligungsmög-
lichkeiten durch die Schüler schwach bis sehr schwach ist.  

Abbildung 4:Abbildung 4:Abbildung 4:Abbildung 4:  Gegenüberstellung der NuGegenüberstellung der NuGegenüberstellung der NuGegenüberstellung der Nutzung der Partizipationsmöglichkeiten in der Schule aus Sicht der tzung der Partizipationsmöglichkeiten in der Schule aus Sicht der tzung der Partizipationsmöglichkeiten in der Schule aus Sicht der tzung der Partizipationsmöglichkeiten in der Schule aus Sicht der 
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15 Hierbei wurden die Antworten der Schulleitung auf die Frage, wie stark die Schüler die angebotenen 

Beteiligungsmöglichkeiten nutzen, an deren Antworten auf die Frage, wie sehr sie in ihrer Schule mitwirken 
können, gespiegelt (in beiden Fällen auf einer Fünferskala). 
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2.2.4 Ressourcen und Rahmenbedingungen 

Grundsätzlich werden von den Schulleitungen sowohl die personellen Ressourcen als auch die 
zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für die Schülerbeteiligung als unzureichend be-
urteilt. Besonders Schulen aus Mittel- und Großstädten schätzen die finanziellen Ressourcen 
knapper ein als Schulen aus Kleinstädten. 

Andere Rahmenbedingungen erachten die Schulleitungen als förderlich, zumindest als nicht 
hinderlich: Sowohl das allgemeine politische und gesellschaftliche als auch das spezielle 
pädagogische Klima für Partizipation wird von den Schulleitungen durchschnittlich positiv 
gesehen. Im Hinblick auf die Unterstützung der Schülerbeteiligung seitens der Eltern sind die 
Schulleitungen der Meinung, dass dies nur zum Teil zutreffe. Leiter von Schulen mit großen 
Schülerzahlen, zu 95 Prozent Berufs(fach)schulen, lehnen diese Aussage sogar ab. Sie unter-
scheiden sich signifikant von den Schulen mit mittleren und kleinen Schülerzahlen, die dieser 
Aussage zum Teil zustimmen. Auch der guten Vernetzung mit anderen Institutionen im 
Bereich der Partizipation wird nur teilweise zugestimmt. Gerade die Schulleitungen der 
Berufs(fach)schulen schätzen die Vernetzung mit anderen Institutionen im Bereich Partizipa-
tion als signifikant schlechter ein. Ihr Mittelwert liegt im „negativen“ Bereich. Gesamtschulen 
hingegen sind mit der Vernetzung durchschnittlich am besten zufrieden.  

Welche Bedeutung wird der Schülerbeteiligung allgemein an den Schulen zugemessen? Nur 
9,3 Prozent der Schulen geben an, dass die Partizipation im Vergleich zu anderen schulischen 
Aufgaben unwichtig oder sehr unwichtig ist. Für 44,1 Prozent der Schulen ist Schülerbeteili-
gung gleich wichtig wie andere Aufgaben, und für die übrigen 46,6 Prozent ist sie im Ver-
gleich zu anderen Aufgaben wichtig oder sogar sehr wichtig. Grundsätzlich werden von den 
Schulleitungen die meisten vorgegebenen Mitwirkungsmöglichkeiten als wichtig erachtet. 

Gruppiert man auf der Grundlage einer Faktorenanalyse die unterschiedlichen Möglichkeiten, 
die in den Schulen für Schülermitwirkung existieren, dann zeigt sich, dass die parlamentari-
schen Formen (z. B. Schülervollversammlungen, -mitverwaltung, -konferenzen, -parlamente, 
Klassenräte) von den Schulleitungen durchschnittlich als am wichtigsten eingestuft werden 
(Mittelwert 4,3 auf einer Fünferskala von sehr unwichtig bis sehr wichtig). Aber auch punktu-
elle Beteiligungsformen (z. B. Schulfeste, Zukunftswerkstätten, „Service Learning“) werden 
als wichtig beurteilt (Mittelwert 4,1) und unterscheiden sich im Mittelwert nur leicht von den 
parlamentarischen Formen. Mitwirkungsformen, welche die Organisation und das Zusam-

menleben im Schulalltag betreffen (z. B. Streitschlichtung, Schülerlotsen- und Schulsanitäts-
dienst), erhalten ebenfalls Zustimmung, werden aber als weniger wichtig beurteilt (Mittelwert 
3,9). Zwischen den Schultypen bestehen signifikante Unterschiede in der Gewichtung der 
Formen. Gesamtschulen und Gymnasien schätzen die verschiedenen Formen der Schülerbetei-
ligung durchschnittlich als signifikant wichtiger ein als Berufs(fach)schulen.  
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2.2.5 Faktoren, mit denen die schulische Mitwirkung der Kinder und Jugend-
lichen zusammenhängt 

Nachdem bis hierhin die gewonnenen Daten im Wesentlichen beschreibend ausgewertet wor-
den sind, soll nun der Frage nach Zusammenhängen zwischen der Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen in der Schule einerseits und den sie beeinflussenden Faktoren andererseits 
nachgegangen werden. Um diese Frage zu beantworten, sind statistische Verfahren (Korrela-
tionsrechnungen und Regressionsanalysen) einzusetzen, die solche Zusammenhänge auf-
decken können (siehe Tabelle 7). 

Tabelle 7:Tabelle 7:Tabelle 7:Tabelle 7:  Zusammenhänge zwischen der abhängigen VarZusammenhänge zwischen der abhängigen VarZusammenhänge zwischen der abhängigen VarZusammenhänge zwischen der abhängigen Variable „Partizipation in der Schiable „Partizipation in der Schiable „Partizipation in der Schiable „Partizipation in der Schuuuule“ und ausgele“ und ausgele“ und ausgele“ und ausge----

wählten unabhäwählten unabhäwählten unabhäwählten unabhännnngigen Variablengigen Variablengigen Variablengigen Variablen 

  Partizipation in der Schule Partizipation in der Schule Partizipation in der Schule Partizipation in der Schule 
(Korrelationskoeffizient16)

Persönlicher Gewinn durch Partizipation in der Schule Persönlicher Gewinn durch Partizipation in der Schule Persönlicher Gewinn durch Partizipation in der Schule Persönlicher Gewinn durch Partizipation in der Schule   0,420,420,420,42 

Zufriedenheit mit der Partizipation in der Schule Zufriedenheit mit der Partizipation in der Schule Zufriedenheit mit der Partizipation in der Schule Zufriedenheit mit der Partizipation in der Schule   0,400,400,400,40 

SchSchSchSchulklimaulklimaulklimaulklima  0,350,350,350,35 

Partizipation im Wohnort 0,24 

Mitbestimmung in der Freizeit 0,20 

Partizipation zu Hause 0,08 

Signifikanzniveau: α‹.001  

Der stärkste Zusammenhang besteht zwischen der Partizipationsintensität und dem persönli-
chen Gewinn, den die Schüler aus dem Prozess des Mitwirkens ziehen. Ein ähnlich starker 
Zusammenhang besteht zwischen der Zufriedenheit mit dem Ergebnis der Partizipationsinten-
sität und der Mitwirkungsaktivität. Das bedeutet folgendes: Je zufriedener die Schüler mit 
dem sind, was sie selbst davon haben und was als Ergebnis dabei herauskommt, wenn sie 
sich an den Partizipationsmöglichkeiten beteiligen, umso öfter engagieren sie sich auch. 42,5 
Prozent der Schüler sind – sofern sie überhaupt partizipieren (können) – mit den Ergebnissen 
ihrer Mitwirkung in der Schule zufrieden oder sehr zufrieden, und nur 11,5 Prozent sind 
unzufrieden oder sehr unzufrieden (die Übrigen antworten teils/teils). Ähnlich verteilen sich 
die Antworten auf die Frage, was unabhängig vom Ergebnis für sie persönlich durch ihre Mit-
wirkung in der Schule herausgekommen ist: viel oder sehr viel persönlichen Gewinn nennen 
40,1 Prozent, während 23,4 Prozent diesen als gering oder sehr gering einschätzen.  

                                                
16 Der Korrelationskoeffizient ist ein dimensionsloses Maß für den Grad des statistischen (linearen) 

Zusammenhangs zwischen zwei Variablen/Faktoren. Er kann lediglich Werte zwischen -1 und 1 annehmen. 
Bei einem Wert von +1 (bzw. -1) besteht ein vollständig positiver (bzw. negativer) Zusammenhang zwischen 
den betrachteten Größen. Wenn der Korrelationskoeffizient den Wert 0 aufweist, hängen die beiden Größen 
überhaupt nicht voneinander ab. 
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Interessant ist auch der statistisch signifikante Zusammenhang zwischen einem besseren 
Schulklima und einer intensiveren Mitwirkung in der Schule. In Schulen, an denen die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen als gut eingeschätzt werden, Lehrer sich für Ideen ihrer 
Schüler interessieren und Zufriedenheit mit den Entscheidungsfindungen herrscht, wirken die 
Kinder und Jugendlichen besonders intensiv mit. Die Wahrnehmung des Schulklimas unter-
scheidet sich jedoch zwischen den verschiedenen Akteursgruppen in der Schule: Im Durch-
schnitt empfinden die Schüler das Schulklima als schlechter (Mittelwert: 3,3; wobei 
1=schlecht, 5=gut) im Vergleich zu den Lehrern (Mittelwert 4,0) und den Schulleitern (Mit-
telwert 4,0). 

Statistisch zwar immer noch signifikant, aber wegen der geringen Effektstärke ohne bedeut-
samen Zusammenhang mit der Mitwirkungsintensität in der Schule sind die Partizipation in 
Kommune, Freizeit und Familie. Das bedeutet, dass diese Bereiche zwar miteinander zusam-

menhängen und vermutlich auch Wechselwirkungen bestehen, aber nicht so, dass die außer-
schulischen Mitwirkungserfahrungen der Kinder und Jugendlichen ihre Partizipation in der 
Schule maßgeblich beeinflussen würden.  

Hinsichtlich des Alters besteht ebenfalls kein bedeutsamer Zusammenhang mit der Mitwir-
kungsintensität der Schüler. Während in der Familie ältere Kinder und Jugendliche signifikant 
mehr mitbestimmen als jüngere, wirken in der Schule Jüngere und Ältere ähnlich intensiv, 
aber in deutlich geringerer Ausprägung als in der Familie mit. Auch zwischen den Schülern der 
verschiedenen Schultypen sind kaum Unterschiede im schulischen Partizipationsverhalten 
auszumachen. Zwar kann man in den Mittelwerten der schulischen Mitwirkung für die einzel-
nen Schultypen Unterschiede entdecken (Privatschulen und Gesamtschulen weisen die inten-
sivste Mitwirkung auf), doch die Effekte der Unterschiede zwischen den Schultypen sind sehr 
schwach, sodass sie zu vernachlässigen sind. 

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass die Kinder und Jugendlichen von den Mitwir-
kungsmöglichkeiten in der Schule (die allerdings auch nicht sehr reichlich bemessen sind) 
relativ wenig Gebrauch machen. Dabei spielen die repräsentativen Formen (Schülermitver-
waltung, Schülervertretung), die von den Schulleitungen favorisiert werden, aus Sicht der 
Schüler nur eine untergeordnete Rolle. Attraktiv sind für sie projektartige Formen zu Themen, 
die ihr mitmenschliches Engagement herausfordern (z. B. Hilfe für Menschen in Not, Gewalt-
prävention, Zusammenleben von Deutschen und Ausländern). Was das Ausmaß des Partizi-
pationsverhaltens in der Schule betrifft, gehen die Einschätzungen der Schulleitungen und der 
Schüler – z. T. sogar stark – auseinander. Die wichtigsten Einflussgrößen, welche die Partizi-
pation in der Schule bestimmen, sind die Zufriedenheit der Kinder und Jugendlichen mit dem 
Ergebnis und dem Prozess ihres Mitwirkens sowie mit dem Klima, das in der Schule herrscht. 
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2.3 Mitwirkung in der Kommune 

2.3.1 Mitwirkungsmöglichkeiten in der Kommune und das Mitwirkungs-
verhalten der Kinder und Jugendlichen am Wohnort 

Abbildung 5: Gegenüberstellung der Mitwirkung in verschiedenen LebensbAbbildung 5: Gegenüberstellung der Mitwirkung in verschiedenen LebensbAbbildung 5: Gegenüberstellung der Mitwirkung in verschiedenen LebensbAbbildung 5: Gegenüberstellung der Mitwirkung in verschiedenen Lebensbeeeereichenreichenreichenreichen 
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In der Kommune wirken die Kinder und Jugendlichen seltener mit als in der Schule oder in der 
Familie (siehe Abbildung 5). 13,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen wirken in der Kom-

mune oft bis immer bei den Aktivitäten mit, die angeboten werden. Dem stehen 60,1 Prozent 
gegenüber, die nie (26 Prozent) oder selten (34,1 Prozent) in ihrem Wohnort mitwirken. 
Jede(r) Vierte (26,3 Prozent) wirkt manchmal im Wohnort mit. Im Durchschnitt ergibt sich ein 
Wert, der (auf einer Fünferskala von nie bis immer) bei selten (Mittelwert 2,3) liegt.  

Was die Mitwirkungsaktivitäten in der Kommune betrifft, so ist festzustellen, dass 30,3 
Prozent der Kinder und Jugendlichen sich noch nie an einer der (insgesamt 13 vorgegebenen) 
Aktivitäten beteiligt haben. 52,8 Prozent der Befragten haben bei bis zu drei Aktivitäten 
schon einmal mitgewirkt. Nur 2,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen bekunden eine Mit-
wirkung an mehr als der Hälfte der Aktivitäten.  
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Auf die Frage, woran sie in ihrem Wohnort schon einmal mitgewirkt haben, entfallen die häu-
figsten Nennungen auf folgende Aktivitäten: 

• Zu einem Thema abgestimmt haben schon mal 39,6 Prozent.17

• An einer genehmigten Demonstration teilgenommen haben 26,6 Prozent.  

Die geringste Mitwirkungshäufigkeit weisen folgende Aktivitäten auf: 

• An einer Stadtteilkonferenz haben 97 Prozent noch nie mitgewirkt. 

• In einem Jugendparlament oder Jugendrat waren 96 Prozent noch nie aktiv. 

Tabelle 8 (im Anhang) stellt die Partizipation der Kinder und Jugendlichen in ihrem Wohnort 
der Häufigkeit bestimmter kommunaler Beteiligungsangebote gegenüber. Es zeigt sich, dass 
bei denjenigen Formen, die in beiden Fragebögen identisch waren, die Nennungen teilweise 
recht weit auseinander gehen. Während der Jugendbeauftragte noch den (fast) gleichen 
Rangplatz (6 bzw. 7) belegt und auch das Kinder- oder Jugendparlament in beiden Rangrei-
hen recht nahe beieinander liegt (14 bzw. 17), wird die Stadtteilkonferenz, die in den Nen-
nungen der Kommunen Rangplatz 9 einnimmt (von 33 Prozent18 der Kommunen angeboten), 
von den Kindern und Jugendlichen (mit 3 Prozent) deutlich weniger nachgefragt (Rangplatz 
15). Andererseits erhalten einige Angebote seitens der Kommune relativ wenige Nennungen, 
aber bei den Kindern und Jugendlichen erfreuen sich diese einer guten Nachfrage: Kinder-
oder Jugendkonferenz (13 Rangplätze Differenz) und die Sprechstunde des Bürgermeisters (8 
Rangplätze Differenz).19

Diese Ergebnisse legen nahe, dass bei einem Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten in den 
Kommunen eher Kinder- bzw. Jugendkonferenzen oder persönliche Kontaktmöglichen (z. B. 
Sprechstunden) zu Politik und Verwaltung angeboten werden sollten, da diese Angebote von 
den Kindern und Jugendlichen offenbar eher angenommen werden. Dazu müssten die ande-
ren Angebote in dem Sinne attraktiver gestaltet werden, damit sie eine größere Zufriedenheit 
bei den Kindern und Jugendlichen erzeugen. 

Grundsätzlich werden von den Kommunen häufiger punktuelle Angebote – insbesondere 
projektorientierte Formen – bereitgestellt als permanente, institutionell verankerte Angebote. 
Von Letzteren werden am häufigsten stellvertretende Beteiligungsformen angeboten, die 
dadurch charakterisiert sind, dass Erwachsene stellvertretend für Kinder und Jugendliche 
deren Interessen wahrnehmen. Dies sind in 36 Prozent der Kommunen Kinder- oder Jugend-
büros bzw. Kinder- oder Jugendbeauftragte. Dagegen existieren kaum Kinder- oder Jugend-
kommissionen (7 Prozent) und Kinder- oder Jugendanwälte (2 Prozent) (lediglich in drei bzw. 
einer Kommune).  

                                                
17 Dieser hohe Anteil dürfte sich daraus erklären, dass die Befragten darunter sehr wahrscheinlich nicht 

formelle kommunale Abstimmungsvorlagen (z. B. Bürgerbegehren), sondern auch Umfragen und 
Unterschriftenaktionen aller Art verstanden haben. 

18 Obwohl es in wissenschaftlichen Berichten unüblich ist, Prozentwerte anzugeben, wenn die Stichprobe 
kleiner als 100 ist, geschieht es hier, weil bei Gegenüberstellungen mit der Stichprobe der Kinder und 
Jugendlichen die Vergleichbarkeit erleichtert wird.

19 Die Kommunen stellen über die genannten Beteiligungsangebote hinaus noch weitere bereit, die aber bei 
den Kindern und Jugendlichen nicht im Einzelnen abgefragt wurden (z. B. Zukunftswerkstätten, 
Medienprojekte, Stadtteilerkundungen). 
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Auch die repräsentativen Beteiligungsformen, zu denen Kinder- und Jugendräte (31 Prozent), 
Schülerparlamente (29 Prozent) sowie Kinder- und Jugendparlamente (24 Prozent) gezählt 
werden, sind in den befragten Kommunen seltener anzutreffen. 

Vergleicht man die thematische Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen in der Schule mit 
derjenigen in der Kommune, so fällt auf, dass die Themen, bei denen am häufigsten und am 
seltensten partizipiert wird, weitgehend übereinstimmen. Sowohl für die Partizipation in der 
Schule als auch in der Kommune gilt: Kinder und Jugendliche beteiligen sich am seltensten an 
der Verkehrsplanung, Schulhof- oder Spielplatzgestaltung und an Themen aus der Lokalpoli-
tik. In den Schulen und Kommunen beteiligen sich Kinder und Jugendliche am häufigsten bei 
Themen, die das Jugendzentrum (z. B. Programm mitgestalten) bzw. die Ausgestaltung von 
Sport- und Freizeitanlagen und „Hilfe für Menschen in Not“ zum Gegenstand haben. 

Stellt man die Mitwirkungshäufigkeit der Kinder und Jugendlichen an verschiedenen Themen 
den Angeboten der Kommunen gegenüber, ist festzustellen, dass „Angebote vom Jugend-
zentrum“ (wie bereits erwähnt) das häufigste Thema ist, mit dem sich Kinder und Jugendliche 
schon einmal auseinander gesetzt haben. Auch als Angebot seitens der Kommunen rangiert 
das Thema auf Platz zwei. „Hilfe für Menschen in Not“ als zweithäufigstes Mitwirkungsthema 
aus Sicht der Kinder und Jugendlichen ist bei den Kommunen lediglich das siebthäufigste 
Beteiligungsthema. Die Mitwirkungsthemen auf Rang drei (Planung von Freizeitangeboten) 
und vier (Gewaltprävention) der Jugendlichen entsprechen dem ersten und dritten Rang der 
angebotenen Mitwirkungsthemen in der Kommune. Umweltschutz ist ein beliebtes Thema 
seitens der Kommunen; es wird am vierthäufigsten angeboten und von den Jugendlichen am 
siebthäufigsten genutzt. Die Kommunen setzen die Prioritäten in ihrem Beteiligungsangebot 
ganz klar bei der Programmplanung von Jugendeinrichtungen, die auch von den meisten 
Jugendlichen genutzt werden. 

Im Großen und Ganzen deckt sich also das Angebot der Beteiligungsthemen aus der Sicht der 
Kommunen mit dem, was die Kinder und Jugendlichen auf die Frage antworten, bei welchen 
Themen sie sich schon beteiligt haben. Allerdings sind drei gewichtige Ausnahmen zu ver-
zeichnen: Beim Thema „Hilfe für Menschen in Not“, das für die Kinder und Jugendlichen 
große Bedeutung zu haben scheint (so auch schon bei den Angaben zur Partizipation in der 
Schule), klafft ein Unterschied von fünf Rangplätzen zur Einschätzung der Kommune (bei den 
Schulleitungen rangierte dieses Thema genauso hoch wie bei den Schülern). Bei der „Gestal-
tung von Verkehrsverbindungen“ und bei „Themen aus der Lokalpolitik“ bestehen ebenfalls 
starke Diskrepanzen (fünf bzw. sieben Rangplätze) zwischen dem Angebot der Kommune 
(Rang 9 bzw. Rang 5) und der tatsächlichen Beteiligung an diesen Themen seitens der Kinder 
und Jugendlichen (Rang 14 bzw. Rang 12). 

Für Kinder und Jugendliche ist der Inhalt der Beteiligungsangebote von großer Bedeutung, 
denn die von ihnen am häufigsten genannten Gründe, weshalb sie in der Kommune mitwir-
ken, sind das Interesse am Thema und der Wunsch, etwas zu verändern. Dem stehen fol-
gende Gründe gegenüber, welche die Kinder und Jugendlichen am häufigsten dafür angeben, 
dass sie nicht mitwirken: Desinteresse am Thema, fehlendes Vertrauen in und fehlender 
Respekt durch Politiker. 
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Wenn man die Einstellung der Kinder und Jugendlichen zur Politik näher betrachtet, ergibt 
sich ein eher beunruhigendes Bild. Die jungen Menschen bekunden eine ausgesprochen 
starke Unzufriedenheit mit der Politik allgemein (siehe Abbildung 6). Über die Hälfte (52,5 
Prozent) von ihnen gibt an, mit der Politik unzufrieden (28,9 Prozent) oder sehr unzufrieden 
(23,6 Prozent) zu sein. Nur 9,4 Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden (die übrigen 38,2 
Prozent sind teils zufrieden, teils unzufrieden). Dem entspricht, dass die Aussage „Ich denke, 
Politiker nehmen Jugendliche nicht wirklich ernst“ ebenfalls auf große Zustimmung stößt. 
68,5 Prozent der Befragten sind dieser Meinung; wenn man diejenigen hinzurechnet, die 
meinen, diese Aussage treffe teilweise zu, erhöht sich der Anteil sogar auf 90,1 Prozent. Nur 
9,9 Prozent sind gegenteiliger Ansicht. Die Zustimmungen zu den Aussagen, in der Politik 
müsse vieles verbessert werden und Jugendliche sollten mehr zu sagen haben, verteilen sich 
ähnlich. Die meisten stimmen dem zu: 79,8 Prozent bzw. 69,2 Prozent (siehe Abbildung 7). 
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Vor dem Hintergrund dieser ausgeprägten Unzufriedenheit erklärt sich auch ein Ergebnis, das 
zur Besorgnis Anlass geben kann: Die Aussage „Ich finde, eine starke Hand müsste wieder 
mal Ordnung in unseren Staat bringen“ erhält große Zustimmung. 35,3 Prozent der Jugendli-
chen finden, diese Aussage trifft völlig zu, und noch 20 Prozent entscheiden sich für trifft 
ziemlich zu. Nur 11,1 Prozent meinen, die Aussage trifft wenig zu, und 9,6 Prozent sagen, sie 
trifft gar nicht zu. Wenn man diese beiden Seiten jeweils zusammenfasst, stehen 55,3 Prozent 
und 20,7 Prozent einander gegenüber (in der Mitte liegen 24 Prozent mit der Meinung, die 
Aussage trifft teilweise zu). Das scheint für eine ins rechte politische Spektrum tendierende 
Strömung unter den Jugendlichen zu sprechen. 

Ob aber die eindeutig hohe Zustimmung zu dieser Aussage tatsächlich Anzeichen für eine 
rechte politische Orientierung ist, ist nicht eindeutig zu beantworten. Denn aus den Antwor-
ten auf die Frage, wie sich die Kinder und Jugendlichen auf einer Links-Rechts-Skala (von 
0=links bis 10=rechts) selbst einschätzen, ergibt sich ein Mittelwert von 4,2, also links von 
der Mitte. Im linken Spektrum (zwischen 0 und 4) positionieren sich 44,2 Prozent der Befrag-
ten, während es im rechten Spektrum (zwischen 6 und 10) nur 19,4 Prozent sind. Auch wenn 
die Extremwerte (0 und 10) betrachtet werden, liegen die sich ganz links Einschätzenden mit 
10,7 Prozent weit über denjenigen, die sich ganz rechts verorten (mit 3,6 Prozent). Zusam-

mengefasst heißt das: Im linken politischen Spektrum positionieren sich mehr als doppelt so 
viele Jugendliche wie im rechten. 
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Es ist aber zu bedenken, dass offenbar viele Jugendliche Verständnisschwierigkeiten mit den 
politischen Begriffen „links“ und „rechts“ haben (wie einige Gespräche mit jungen Menschen 
gezeigt haben). Auch lässt sich empirisch kein starker Zusammenhang zwischen der politi-
schen Selbsteinschätzung und der Mitwirkungsintensität feststellen. In der politischen Realität 
scheint die herkömmliche Einteilung ebenfalls unklar geworden zu sein. Aus diesem Grunde 
ist eher anzunehmen, dass die Folgerung zutrifft, die aus den Antworten auf die beiden zuvor 
genannten Fragen abzuleiten ist. Konkreter formuliert: Vor dem Hintergrund einer stark aus-
geprägten Unzufriedenheit mit der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Situation in 
Deutschland herrscht bei einer stattlichen Mehrheit der Kinder und Jugendlichen der Wunsch 
nach mehr Ordnung im Staat und nach eindeutiger Orientierung in der Gesellschaft vor. Damit 
dies nicht zum Einfallstor für extremistische Ideologien wird, gilt es, das Vertrauen der Kinder 
und Jugendlichen in die Politik und in den Staat dadurch zu festigen, dass mehr und attrakti-
vere Möglichkeiten zu einer ernsthaften und in den Ergebnissen wie im Prozess zufrieden 
stellenden Partizipation geschaffen werden. 

2.3.2 Nutzung der Beteiligungsmöglichkeiten in der Kommune 

Die meisten Kinder und Jugendlichen (60,1 Prozent) beteiligen sich an Mitwirkungsmöglich-
keiten in ihrer Kommune laut ihren eigenen Angaben nie oder selten und nur 13,6 Prozent oft 
und sehr oft; ungefähr jeder Vierte (26,3 Prozent) beteiligt sich manchmal (siehe Abbildung 
8). Die Kommunen dagegen haben eine deutlich optimistischere und offensichtlich auch 
unrealistischere Sicht, denn 30 Prozent von ihnen geben an, dass ihre Angebote von den Kin-
dern und Jugendlichen nur schwach genutzt werden (es gibt keine Nennungen für sehr 
schwache Nutzung). Etwa ein Drittel (32,5 Prozent) der Kommunen ist der Meinung, ihr 
Angebot werde stark genutzt (wieder keine Nennungen für sehr starke Nutzung). Dieser 
Befund bestätigt die Tatsache, dass die Kinder und Jugendlichen nur wenig Mitwirkungs-
erfahrung im öffentlichen Raum, d. h. an ihrem Wohnort sammeln.  
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Die mittelmäßige Nutzung der Angebote in den Kommunen kann von der Öffentlichkeitsarbeit 
abhängen oder davon, dass die Kinder und Jugendlichen nicht genügend für die Mitwirkungs-
angebote motiviert werden. Beides scheint zuzutreffen. In Bezug auf das wichtigste von den 
Kommunen eingesetzte Medium – die Lokalpresse – ist die Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit der Kommune auf den ersten Blick zwar zielgruppengerecht, denn auch die Kinder und 
Jugendlichen nennen am häufigsten die Zeitung als Quelle, aus der sie Informationen über 
Partizipationsmöglichkeiten am Wohnort beziehen. Aber gleichzeitig sagen 55,6 Prozent von 
ihnen, sie fühlten sich kaum oder gar nicht über die Angebote informiert. Das bedeutet, dass 
die Lokalzeitung eben doch nicht das bestgeeignete Medium ist, um Kinder und Jugendliche 
hinreichend über Partizipationsmöglichkeiten in der Kommune zu informieren. Zum anderen 
wird durch die Angebote das Interesse der Kinder und Jugendlichen zum Partizipieren vermut-
lich nicht genügend geweckt, denn sie geben an, sie wirkten überwiegend dann bei einem 
konkreten Vorhaben mit, wenn das Thema sie interessiere. Offensichtlich sind diejenigen 
Themen, die von der Kommune hoch angesiedelt und entsprechend gefördert werden, für die 
Kinder und Jugendlichen einfach nicht attraktiv genug, sodass eine Kluft zwischen der 
Schwerpunktsetzung bei den Themen im Beteiligungsangebot der Kommunen und der Partizi-
pation der Kinder und Jugendlichen entsteht. 
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2.3.3 Ressourcen und allgemeine Rahmenbedingungen 

Gefragt wurde nach den Stellenanteilen und den Haushaltsmitteln, welche die Kommunen für 
Kinder- und Jugendbeteiligung bereitstellen. Die Angaben der Kommunen zu den Stellenan-
teilen reichen von weniger als 1 bis zu 15 Vollzeitstellen. Knapp die Hälfte der Kommunen (48 
Prozent) hat jedoch höchstens 1 Vollzeitstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung zur Verfü-
gung. 42 Prozent setzen zwischen 1,5 und 7 Vollzeitstellen ein, und etwas mehr als 7 Prozent 
der Kommunen haben 12 bis 15 Vollzeitstellen für Kinder- und Jugendbeteiligung zur Verfü-
gung. Hierbei spielt natürlich die Größe der Kommune eine wichtige Rolle; Klein- und Mittel-
städte können signifikant weniger Stellen für diesen Politikbereich anbieten als die Groß-
städte. Ein höherer Stellenetat im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung geht auch mit 
einer größeren Vielfalt von Beteiligungsangeboten einher. Zudem besteht ein Zusammenhang 
zwischen der Förderung der Weiterbildung von Angestellten im Bereich Kinder- und Jugend-
beteiligung und der Vielfalt der Angebote.20

In Bezug auf die finanziellen Ressourcen stellte die Einschätzung der Gesamtausgaben für 
Kinder- und Jugendbeteiligung im Jahr 2004 die Kommunalverwaltungen vor erhebliche 
Schwierigkeiten. Die Hälfte der befragten Kommunen konnte keine Angaben machen. Die 
andere nennt Beträge zwischen 500 und 200 000 Euro. Der durchschnittliche Schätzwert für 
die Gesamtausgaben im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung liegt bei 31 600 Euro, wobei 
der Median bei 10 000 Euro angesiedelt ist, d. h., 50 Prozent der Kommunen in der Stich-
probe geben weniger als 10 000 Euro aus und die übrigen 50 Prozent mehr als diesen Betrag. 
Dabei spielt die Städtegröße erwartungsgemäß eine Rolle: Klein- und Mittelstädte können 
weniger finanzielle Ressourcen bereitstellen als Großstädte. Die Mittelwertunterschiede sind 
signifikant unterschiedlich. Generell geht ein höheres Budget für Kinder- und Jugendbeteili-
gung mit einer größeren Vielfalt von Beteiligungsformen einher. 

Von den befragten Kommunen geben 25 an, dass sie eine gesonderte Haushaltsstelle für 
Kinder- und Jugendbeteiligung haben; 24 von ihnen machen konkrete Angaben zum Budget 
für diese Haushaltsstelle. Diese reichen von 500 bis 82 000 Euro. 80 Prozent der Kommunen 
weisen ein Budget zwischen 1 025 und 79 000 Euro auf. Es zeigen sich verschiedene signifi-
kante Unterschiede zwischen Kommunen, die ein separates Budget für Kinder- und Jugend-
beteiligung haben, und den anderen: Erstere bieten eine größere Vielfalt an Beteiligungs-
angeboten an; sie weisen im Durchschnitt acht Angebote auf, während Letztere durchschnitt-
lich nur etwas mehr als fünf Angebote haben. Letztere stellen auch weniger häufig Geldmittel 
zur Verfügung, über welche die Kinder und Jugendlichen eigenverantwortlich entscheiden 
können, wie sie auch weniger stark die Weiterbildung von Mitarbeitern im Bereich der Kinder-
und Jugendbeteiligung fördern als Kommunen mit einem Budget auf einer gesonderten Haus-
haltsstelle.  

Alles in allem werden die personellen und finanziellen Ressourcen für Kinder- und Jugend-
beteiligung von den befragten Kommunen als zu knapp eingeschätzt. 75 Prozent von ihnen 
wünschen sich eine Aufstockung der Finanzmittel für Kinder- und Jugendbeteiligung und 81,5 
Prozent das Gleiche für die Stellenetats. 

                                                
20 Es ist kein Effekt der Stadtgröße zu verzeichnen, da dieser in den Zusammenhangsanalysen statistisch 

kontrolliert worden ist. 
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Grundsätzlich zeigt sich, dass die befragten Kommunen die übrigen Rahmenbedingungen für 
Kinder- und Jugendbeteiligung als einigermaßen zufrieden stellend beurteilen (siehe Tabelle 
10), denn die Mittelwerte zu allen Einzelaussagen liegen im „positiven“ Bereich (zwischen 
trifft teilweise zu [3] und trifft ziemlich zu [4] auf einer Fünferskala). Das betrifft sowohl das 
politische Klima für Kinder- und Jugendbeteiligung als auch die Vernetzung mit anderen 
Institutionen, die Kinder- und Jugendbeteiligung anbieten; desgleichen die Unterstützung 
seitens der Schulen im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendbeteiligung. 

Tabelle 10:Tabelle 10:Tabelle 10:Tabelle 10:  Einschätzung der RahmenbedingungenEinschätzung der RahmenbedingungenEinschätzung der RahmenbedingungenEinschätzung der Rahmenbedingungen 

 MittelwertMittelwertMittelwertMittelwert
Das politische Klima ist in unserer Kommune förderlich. 3,6

Es sind bereits Strukturen für Bürgerbeteiligung vorhanden. 3,5

Die Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen für Beteiligungsangebote ist hoch. 3,5

Die Vernetzung mit anderen Institutionen ist gut. 3,4

Kinder- und Jugendbeteiligung wird in der Politik allgemein akzeptiert. 3,4

Die Schule unterstützt Kinder- und Jugendbeteiligung. 3,3

Die Eltern unterstützen Kinder- und Jugendbeteiligung. 3,0

1 = trifft gar nicht zu, 5 = trifft völlig zu  

In Bezug auf den kommunalpolitischen Stellenwert der Kinder- und Jugendbeteiligung in der 
Kommune im Vergleich zu anderen kommunalen Aufgabenfeldern zeigt sich, dass fast zwei 
Drittel der Kommunen (60,5 Prozent) die Kinder- und Jugendbeteiligung als gleich wichtig wie 
andere Politikbereiche erachten. 9,5 Prozent bewerten die Kinder- und Jugendbeteiligung im 
Vergleich zu anderen Politikbereichen als wichtiger, und ein Viertel der Kommunen Kinder-
und Jugendbeteiligung als unwichtiger. Es fällt auf, dass die Größe der Kommune signifikante 
Unterschiede in der Einschätzung der Kinder- und Jugendbeteiligung hervorruft. Großstädte 
schätzen die Bedeutung der Partizipation im Vergleich zu anderen Politikbereichen deutlich 
geringer ein als Kleinstädte. Andererseits führt die Zentrumsfunktion der großen Städte dazu, 
dass sie ein größeres Angebot an Kinder- und Jugendbeteiligung bereitstellen als kleinere 
Kommunen. Ein Zusammenhang zwischen einem größeren Problemdruck von Großstädten 
und dem Partizipationsangebot scheint in den befragten Kommunen jedoch nicht zu beste-
hen.21

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass in der Kommune das Mitwirkungsverhalten der 
Kinder und Jugendlichen noch geringer ausgeprägt ist als in der Schule. Von den zahlreichen 
Möglichkeiten, die in der Regel in der Kommune existieren, nennen 30 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen keine einzige, an denen sie schon einmal mitgewirkt hätten. Wenn sie sich 
beteiligen, dann bevorzugen sie Aktionen, wie Unterschriftensammlungen, Demonstrationen 
u. Ä., nicht aber die repräsentativen Formen, wie Jugendparlament oder Stadtteilkonferenz. 
Bei den Themen (zumeist in Projekten) finden solche, die Bedingungen ihrer Freizeitgestaltung 
betreffen (Sportanlagen, Jugendzentren) oder ihr soziales Engagement herausfordern (Hilfe für 
Menschen in der Not), besonderen Zuspruch. Dagegen sind Themen aus der Lokalpolitik, 
Fragen der Verkehrsplanung u. Ä. eher selten Partizipationsfelder aus Sicht der Kinder und 

                                                
21 Dieser Befund deckt sich nicht mit der Strukturdatenerhebung, in der gerade dieser Zusammenhang 

nachgewiesen werden konnte. Vermutlich lässt sich das darauf zurückführen, dass in der vorliegenden 
Untersuchung die Stichprobe der Kommunen nach einem bestimmten Sampling-Verfahren gezogen worden 
ist (siehe dazu Abschnitt 1.2). 
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Jugendlichen. Der Veränderungswille und das Interesse am Thema sind die wichtigsten 
Gründe für ihre Motivation, sich in der Kommune zu beteiligen. Hinsichtlich der Partizipa-
tionsintensität klaffen wieder (wie schon in der Schule) Unterschiede in der Einschätzung sei-
tens der Kommunen und seitens der Kinder und Jugendlichen. Grundsätzlich fühlen sich diese 
auch unzureichend informiert über die Mitwirkungsangebote. Abgesehen von den finanziellen 
Ressourcen, die als zu gering erachtet werden, bezeichnen die Kommunen die anderen Rah-
menbedingungen (politisches Klima, Vernetzung mit anderen Institutionen) im Großen und 
Ganzen als zufrieden stellend. 

Die Frage nach den Zusammenhängen zwischen der Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen in der Kommune einerseits und den sie beeinflussenden Faktoren andererseits wird 
gesondert im folgenden Kapitel untersucht. 
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3 Erklärungsfaktoren des Partizipationsverhaltens von Kindern und 
Jugendlichen in der Kommune 

3.1 Annahmen der empirischen Analyse 

Wie bereits die zuvor dargestellten empirischen Befunde dieser Studie gezeigt haben, partizi-
pieren Kinder und Jugendliche an ihrem Wohnort in unterschiedlichem Ausmaß. Ziel der fol-
genden empirischen Analyse ist es, diese Unterschiede zu erklären, um darauf aufbauend 
Handlungsempfehlungen für eine Ausweitung der Partizipation junger Menschen an ihrem 
Wohnort ableiten zu können. Im Vordergrund der Erklärung stehen dabei die festgestellten 
Unterschiede in der Partizipationsintensität junger Menschen in ihrem Wohnort, die sich auch 
als Abweichungen vom Mittelwert ausdrücken lassen. Diese Abweichungen vom Mittelwert 
können zum einen auf Einflussgrößen zurückzuführen sein, die in den Kindern und Jugend-
lichen selbst liegen (z. B. unterschiedlich starkes politisches Interesse), zum anderen aber auch 
auf Unterschiede in Qualität und Quantität des Partizipationsangebotes in den 42 untersuch-
ten Kommunen (siehe Abbildung 9).  

Abbildung 9:Abbildung 9:Abbildung 9:Abbildung 9:  Unterschiede zwischen Jugendlichen und UUnterschiede zwischen Jugendlichen und UUnterschiede zwischen Jugendlichen und UUnterschiede zwischen Jugendlichen und Unterschiede zwischen Kommunen als potenzielle nterschiede zwischen Kommunen als potenzielle nterschiede zwischen Kommunen als potenzielle nterschiede zwischen Kommunen als potenzielle 

Erklärungsfaktoren unterschiedlicher PaErklärungsfaktoren unterschiedlicher PaErklärungsfaktoren unterschiedlicher PaErklärungsfaktoren unterschiedlicher Parrrrtizipationsintensität junger Menschen an ihrem Wohnorttizipationsintensität junger Menschen an ihrem Wohnorttizipationsintensität junger Menschen an ihrem Wohnorttizipationsintensität junger Menschen an ihrem Wohnort 
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Deshalb wurden zur Erklärung des unterschiedlichen Partizipationsverhaltens von Kindern und 
Jugendlichen zwei Untersuchungsschritte vorgenommen. Erstens wurden im Zuge eines so 
genannten Jugendlichenmodells diejenigen Einflussgrößen für die Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen am Wohnort analysiert, die für die jeweilige Kommune nicht spezifisch sind, 
also nur mit den Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Hierbei ging es also darum, partizi-
pationsrelevante Unterschiede zwischen den Kindern und Jugendlichen aufzudecken. Da in 
diesem Modell das kommunenspezifische Partizipationsangebot unberücksichtigt bleibt, wur-
den zweitens im so genannten Kommunenmodell die Unterschiede in den Mittelwerten des 
Partizipationsverhaltens zwischen den 42 Kommunen gesondert untersucht. Diese zum Teil 
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deutlichen Unterschiede sind ein Indiz dafür, dass das Partizipationsverhalten junger Men-
schen auch von den spezifischen Gegebenheiten an ihrem Wohnort bestimmt wird. 

Für die empirische Analyse von Einflussfaktoren auf die Partizipation junger Menschen an 
ihrem Wohnort galt es im Vorfeld der Befragung der Kinder und Jugendlichen sowie der 
Kommunalverwaltungen, theoretisch-konzeptionelle Vorstellungen über mögliche Einflussgrö-
ßen zu entwickeln und in ein geeignetes Messkonzept zu überführen. Wenngleich es (noch) 
keine geschlossene Theorie zum Partizipationsverhalten von Kindern und Jugendlichen gibt, 
existieren in den Sozialwissenschaften und insbesondere in der Pädagogik zahlreiche und 
vielfältige Hinweise auf potenzielle Einflussgrößen, welche sich auf die Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen maßgeblich auswirken können. Angesichts der sowohl innerhalb einer 
Kommune als auch zwischen den Kommunen auftretenden Unterschiede im Partizipationsver-
halten von Kindern und Jugendlichen liegt es nahe, zwischen zwei Suchfeldern von potenziel-
len Einflussfaktoren zu unterscheiden:  

a) Einflussfaktoren, die unabhängig von der jeweiligen Kommune individuelle Unterschiede 
der Partizipationsintensität verursachen können, sind im Wesentlichen in folgenden 
Bestimmungsfaktoren aus dem direkten Umfeld von Kindern und Jugendlichen zu ver-
muten:  

• die Partizipationsintensität in Familie und Schule, die möglicherweise Muster des Mit-
wirkens ausgebildet haben, die auch in der Kommune relevant werden; ferner die 
vielfältigen (guten oder schlechten) Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche mit der 
Partizipation gesammelt haben; 

• bestimmte Einstellungen der Kinder und Jugendlichen (z. B. hinsichtlich des politi-
schen Geschehens, der Politiker, des Wunsches, aktiv an der Gestaltung des 
Gemeinwesens mitzuwirken, oder auch die allgemeine Lebenszufriedenheit) können 
Faktoren sein, die sich auf die tatsächliche Partizipation auswirken; 

• das soziale Umfeld der Kinder und Jugendlichen kann ebenfalls förderlich oder hinder-
lich sein, je nachdem, welche Einstellungen ihre Eltern oder ihre Freunde zur Partizi-
pation haben; ferner, welche Partizipationserfahrungen sie im Freizeitbereich, z. B. in 
Vereinen, gesammelt haben, oder auch wie viel Zeit sie für die aktive Mitwirkung 
glauben aufwenden zu müssen; 

• die Informiertheit über Partizipationsmöglichkeiten und die subjektiv empfundene 
Attraktivität des Partizipationsangebots dürften ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. 

b) Einflussfaktoren, die kommunenspezifische Unterschiede der durchschnittlichen Partizipa-
tionsintensität verursachen, sind im Wesentlichen in der Qualität und Quantität des spe-
zifischen kommunalen Angebotes im Sinne unterschiedlicher Einstellungen, Verhaltens-
weisen und Maßnahmen zur Förderung des Partizipationsverhaltens von Kindern und 
Jugendlichen am Wohnort zu vermuten. Hierzu gehören beispielsweise die personelle 
und finanzielle Unterstützung der Partizipationsangebote, die aktive Berücksichtigung 
von Kindern und Jugendlichen bei kommunalen Entscheidungen, aber auch strukturelle 
Einflussgrößen, wie die Größe einer Kommune oder ihre Finanzkraft. 
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Insgesamt ergaben sich im Jugendlichenmodell zur Erklärung des Partizipationsverhaltens am 
Wohnort 16 unterschiedliche Hypothesen über mögliche Einflussfaktoren. Im Kommunen-
modell wurden elf mögliche Einflussfaktoren ausgemacht, die im Sinne partizipationsrelevan-
ter Rahmenbedingungen die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an ihrem Wohnort 
beeinflussen. Die folgende Abbildung 10 illustriert das sich aus beiden Modellen zusammen-
setzende konzeptionelle Gesamtmodell und die damit einhergehenden Hypothesen zur Erklä-
rung der Partizipationsintensität von Kindern und Jugendlichen am Wohnort.  

Abbildung 10:Abbildung 10:Abbildung 10:Abbildung 10: Übersicht über die untersuchten potenziellen Einflussfaktoren der PartizipatÜbersicht über die untersuchten potenziellen Einflussfaktoren der PartizipatÜbersicht über die untersuchten potenziellen Einflussfaktoren der PartizipatÜbersicht über die untersuchten potenziellen Einflussfaktoren der Partizipatiiiion von Kindern und on von Kindern und on von Kindern und on von Kindern und 
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* Im Hinblick auf die Lebenszufriedenheit lassen sich theoretisch sowohl positive als auch negative Zusammenhänge begründen.

Als Lesebeispiel sei auf die Einflussfaktoren „Partizipationsintensität in der Schule“ und 
„Politikzufriedenheit“ im Jugendlichenmodell sowie „Berücksichtigung Jugendlicher in kom-

munalen Ratsbeschlüssen“ im Kommunenmodell verwiesen. In diesem Zusammenhang 
umschreibt das positive Vorzeichen bzgl. des angenommenen Einflusses der Partizipations-
intensität in der Schule die Annahme, dass eine stärkere Mitwirkung eines Kindes bzw. 
Jugendlichen in der Schule auch eine intensivere Mitwirkung am Wohnort begründet. Hinge-
gen symbolisiert das negative Vorzeichen des Einflussfaktors „Politikzufriedenheit“ die Ver-
mutung, dass Kinder und Jugendliche gerade dann, wenn sie mit der Politik unzufrieden sind,  
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ihre eigene Partizipation am Wohnort intensivieren. Im Kommunenmodell illustriert das posi-
tive Vorzeichen des genannten Einflussfaktors die Annahme, dass eine ausgeprägte Berück-
sichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen bei kommunalen Beschlüssen förder-
lich für deren Partizipationsintensität am Wohnort ist.  

3.2 Untersuchungsschritte im Rahmen der empirischen Analyse 

Zur empirischen Überprüfung der theoretisch-konzeptionell gebildeten Hypothesen sind in 
einem ersten Schritt die einzelnen Einflussfaktoren des Jugendlichen- bzw. des Kommunen-
modells und die im Zentrum stehende Größe „Partizipationsintensität am Wohnort“ einer 
Messung zugänglich zu machen. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Mehrzahl die-
ser Größen um nicht direkt beobachtbare Phänomene handelt, bedarf es in diesem Zusam-

menhang geeigneter Indikatoren, die den jeweiligen Faktor bestmöglich abbilden und eine 
Quantifizierung erlauben.22

Besonderes Augenmerk wurde der Messung der zentralen abhängigen Variable der Untersu-
chung, des tatsächlichen Partizipationsverhaltens am Wohnort geschenkt. Da auch dies kaum 
direkt beobachtbar bzw. messbar ist, wurden die befragten Kinder und Jugendlichen gebeten, 
ihre Partizipationsintensität über die Beantwortung folgender Fragen zum Ausdruck zu brin-
gen: 

• „Alles in allem, wie oft wirkst du in deinem Wohnort bei Aktivitäten mit?“ 
(Fünferskala von immer bis nie) 

• „Was denkst du, wie stark du insgesamt in deinem Wohnort mitwirkst?“ 
(Zehnerskala von wirke sehr stark mit bis wirke gar nicht mit). 

Zusammen mit weiteren Informationen wurde auf diese Art und Weise ein statistisches 
Datenmaterial zusammengetragen, das die empirische Überprüfung der angenommenen Wir-
kungszusammenhänge zwischen den verschiedenen unabhängigen Einflussgrößen sowie der 
abhängigen Größe im Sinne der Partizipationsintensität von Kindern und Jugendlichen am 
Wohnort ermöglicht. 

                                                
22 Vor diesem Hintergrund sind alle potenziellen Einflussfaktoren der Partizipationsintensität sowohl im 

Jugendlichen- als auch im Kommunenmodell in Form konkreter Aussagen operationalisiert und entsprechend 
erhoben worden. So wurde bspw. die Messung des Faktors „Politikzufriedenheit“ im Jugendlichenmodell 
folgendermaßen vorgenommen: Die befragten Kinder und Jugendlichen wurden gebeten anzugeben, 
inwieweit sie generell mit der Politik zufrieden sind, wie sie die Ernsthaftigkeit der Politiker gegenüber den 
Jugendlichen einschätzen, wie groß sie den Verbesserungsbedarf der Politik sehen und schließlich, wie groß 
ihr Wunsch danach ist, dass Kinder und Jugendliche in der Politik mehr zu sagen haben. Analog wurde im 
Kommunenmodell bspw. die „Berücksichtigung Jugendlicher bei kommunalen Beschlüssen“ darüber 
gemessen, dass die befragten Mitarbeiter der Kommunalverwaltung angaben, inwieweit die Ansichten von 
Kindern und Jugendlichen tatsächlich in Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses berücksichtigt wurden und 
wie oft die Kommune Ansichten von Kindern und Jugendlichen beim Zustandekommen von Ratsbeschlüssen 
mit einbezieht. 
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Im Anschluss an die Datenerhebung wurden – zusätzlich zu der Einschränkung auf die Alters-
spanne der 12- bis 18-Jährigen, was die ursprüngliche Zahl von 14 378 ausgefüllten Frage-
bogen auf 12 084 verkleinerte (siehe Abschnitt 1.3) – für die Modellberechnungen diejenigen 
Fragebogen, die eine sehr hohe Anzahl fehlender Angaben aufwiesen, ebenfalls von der sta-
tistischen Auswertung ausgeschlossen. Es musste angenommen werden, dass die Angaben 
insgesamt nicht sehr valide waren. Am Ende konnten im Jugendlichenmodell die Fragebogen 
von 11 475 Kindern und Jugendlichen für die empirische Überprüfung der Hypothesen und 
damit zur Erklärung des Partizipationsverhaltens am Wohnort herangezogen werden. 

Diese bereinigte Datenbasis stellte die Grundlage für die Überprüfung der Qualität der 
gewählten Operationalisierung sämtlicher potenzieller Einflussfaktoren des Jugendlichen-
modells sowie des Partizipationsverhaltens am Wohnort dar. Hierbei wurde jeder Indikator 
daraufhin kontrolliert, ob er tatsächlich den ihm zugedachten Einflussfaktor widerspiegelt und 
inwieweit mehrere Indikatoren zusammen eine geeignete Messung des jeweiligen Faktors 
darstellen. 

Die eigentliche empirische Analyse zur Erklärung des Partizipationsverhaltens von Kindern und 
Jugendlichen am Wohnort wurde darauf aufbauend in unterschiedlichen Teilschritten vollzo-
gen. Zunächst wurde der empirische Zusammenhang zwischen den potenziellen Einflussfak-
toren des Jugendlichenmodells und dem Partizipationsverhalten isoliert für jeden der 16 Ein-
flussfaktoren ermittelt. Im Anschluss daran überführte man diejenigen Faktoren, bei denen ein 
signifikanter Einfluss auf die Mitwirkung festgestellt wurde, in ein Jugendlichen-Gesamt-
modell zur Erklärung der Partizipationsintensität am Wohnort und unterzog sie sodann einer 
zusammenhängenden Betrachtung. Aus diesem Modell wird ersichtlich, wie stark eine ein-
zelne Größe in Relation zu weiteren Einflussfaktoren auf das Partizipationsverhalten wirkt, 
welche Abhängigkeiten zwischen den unterschiedlichen „unabhängigen“ Einflussfaktoren 
bestehen und welche Erklärungskraft das Jugendlichenmodell insgesamt für die abhängige 
Größe „Partizipationsintensität am Wohnort“ aufweist.  

Analog verfuhr man mit den vermuteten Einflussfaktoren des Kommunenmodells, wobei ver-
sucht wurde, die zwischen den Kommunen auszumachenden Unterschiede hinsichtlich der 
kommunenspezifischen Partizipationsintensität zu erklären. Als Grundlage für diese Analysen 
diente das Datenmaterial der befragten 42 Kommunalverwaltungen – ergänzt um die durch-
schnittliche Partizipationsintensität der jeweiligen Kommune als zu erklärende Variable.  
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3.3 Zentrale Einflussfaktoren der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an 
ihrem Wohnort 

Von den insgesamt 16 im Jugendlichenmodell erwähnten Einflussfaktoren des Partizipations-
verhaltens von Kindern und Jugendlichen am Wohnort weisen in der isolierten Betrachtung 14 
einen signifikanten Einfluss auf. Lediglich die Faktoren „Partizipationsintensität zu Hause“ 
und „Politikzufriedenheit“ leisten keinen statistisch gesicherten Beitrag zur Erklärung der 
Mitwirkung am Wohnort. Das mit den verbliebenen 14 Einflussfaktoren gebildete Jugend-
lichenmodell ist in der Lage, knapp 50 Prozent23 der Varianz der Partizipationsintensität, d. h. 
der individuellen Abweichung eines Kindes/Jugendlichen von der durchschnittlichen Mitwir-
kung über alle Befragten zu erklären. Folglich ist die unterschiedlich starke Partizipation eines 
Kindes bzw. Jugendlichen am Wohnort etwa zur Hälfte auf diese Faktoren zurückzuführen, 
was im Umkehrschluss bedeutet, dass weitere 50 Prozent der individuellen Schwankungen 
der Mitwirkungsintensität auf andere als die bis hierhin herangezogenen Einflussfaktoren 
zurückgehen.  

Allerdings besitzen nicht alle 14 Einflussfaktoren die gleiche Erklärungskraft. Vielmehr lassen 
sich sieben Faktoren identifizieren, die einen überdurchschnittlich großen Beitrag zur Erklä-
rung der Mitwirkung am Wohnort leisten. Ein Blick auf diese sieben Faktoren zeigt, dass von 
jedem vermuteten Einflussbereich der intra- und interpersonalen Faktoren ein starker Einfluss 
auf die Partizipationsintensität ausgeht. In der Reihenfolge der zuvor vorgestellten Einfluss-
bereiche handelt es sich hierbei um die folgenden Faktoren: 

• Partizipationsintensität und -erfahrung des Kindes/Jugendlichen auf unterschiedlichen 
Ebenen

Aus diesem Bereich weisen gleich drei Faktoren überdurchschnittliche Relevanz für das 
Partizipationsverhalten eines Kindes bzw. Jugendlichen am Wohnort auf. Zunächst ist hier 
der überaus positive Einfluss der Partizipationszufriedenheit am Wohnort festzustellen. 
Gute Erfahrungen im Hinblick auf tatsächliche Mitwirkungsaktivitäten führen demnach im 
Sinne eines sich selbst verstärkenden Prozesses zu einer weiteren Partizipationsintensi-
vierung am Wohnort. Daneben ist das subjektive Qualifikationsempfinden im Hinblick auf 
Mitwirkung – d. h. das Ausmaß, in dem sich die Kinder und Jugendlichen zutrauen, sich 
an Mitwirkungsmöglichkeiten tatsächlich beteiligen zu können – eine wichtige Antwort 
auf die Frage, warum einige Kinder bzw. Jugendliche stark partizipieren und andere 
kaum. Schließlich geht von der Partizipationsintensität in der Schule ein überdurchschnitt-
lich positiver Einfluss auf die Partizipationsintensität am Wohnort aus. Wie theoretisch-
konzeptionell vermutet, überträgt sich eine größere bzw. geringere Intensität der schul-
spezifischen Mitwirkung hiernach auch auf die Partizipation am Wohnort.  

• Einstellungsdimensionen des Kindes/Jugendlichen 

In Bezug auf diese Gruppe potenzieller Einflussfaktoren ist in erster Linie die Ausprägung 
des konkreten Veränderungswillens des Kindes bzw. Jugendlichen ausschlaggebend 
dafür, ob es bzw. er stark mitwirkt oder nicht. Die grundlegende Motivation, etwas zu 
verändern, aber auch die Verärgerung über bestimmte Ereignisse am Wohnort stehen in 
diesem Zusammenhang exemplarisch für das Ausmaß an Veränderungswillen.  

                                                
23 Dies ist ein hoher Wert, der in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen nur selten erreicht wird.
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• Empfundene Attraktivität des Angebotes zur Partizipation und Informationsstand in Bezug 
auf Möglichkeiten zur Partizipation 

Während die wahrgenommene Angebotsattraktivität einen eher geringen Beitrag zur 
Erklärung des Partizipationsverhaltens leistet, erweist sich der Informationsstand bzgl. der 
Möglichkeiten zur Mitwirkung am Wohnort als eine wichtige Ursache für mehr oder 
weniger starke Partizipation. Demzufolge bestätigt sich die Hypothese, dass Kinder und 
Jugendliche, die sich im Hinblick auf Partizipationsangebote gut informiert fühlen, tat-
sächlich stärker mitwirken, und umgekehrt. 

• Partizipationsrelevantes soziales Umfeld des Kindes/Jugendlichen  

In diesem Bereich lassen sich im Wesentlichen zwei Faktoren ausmachen, welche die 
Mitwirkung eines Kindes bzw. Jugendlichen überdurchschnittlich stark beeinflussen. Hier 
steht zunächst die Bedeutung des Vereins in einem deutlich positiven Zusammenhang mit 
der Mitwirkung am Wohnort. Kinder und Jugendliche, bei denen Vereine ein zentraler 
Bestandteil der Freizeit sind und deren Freizeitverhalten insbesondere durch Sport in 
Sportvereinen gekennzeichnet ist, wirken signifikant stärker am Wohnort mit. Offensicht-
lich sorgt das soziale Umfeld „Verein“ für eine größere Offenheit und Bereitschaft zur 
Partizipation. Ferner bestätigt sich die Hypothese, dass ein der Partizipation zugeneigter 
Freundeskreis die eigene Intensität eines Kindes bzw. Jugendlichen in dieser Hinsicht för-
dert. Demnach ist die Partizipationsintensität eines Kindes oder Jugendlichen am Wohnort 
umso größer, je üblicher Mitwirkung in seinem Freundeskreis ist.  

Da das Jugendlichenmodell die Unterschiede zwischen den Kommunen nicht abzubilden ver-
mag und somit keine Aussagen über den kommunenspezifischen Einfluss auf das Partizipati-
onsverhalten erlaubt, wurden die Hypothesen über mögliche Kommunen-Faktoren ebenfalls 
zunächst einzeln und anschließend zusammenhängend in einem eigenständigen Kommunen-
modell überprüft. Ernüchterndes Ergebnis der isolierten Analyse war, dass von den insgesamt 
elf als relevant erachteten Faktoren lediglich drei Faktoren einen signifikanten Einfluss aufwie-
sen. Diese Faktoren umfassen im Einzelnen  

• die Berücksichtigung Jugendlicher in kommunalen Beschlüssen, 

• die Einwohneranzahl der jeweiligen Kommune als strukturelle Determinante,  

• den Kooperationsaufwand innerhalb der Kommunalverwaltung im Bereich Kinder- und 
Jugendbeteiligung (nur in Kommunalverwaltungen, in denen sich mehrere Abteilungen 
bzw. Stellen im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung betätigen). 

Angesichts der Tatsache, dass der dritte Einflussfaktor nur in bestimmten Kommunalverwal-
tungen eine Rolle spielt (nur in 20 der 42 Städte und Gemeinden), erscheint es angezeigt, bei 
der Bildung eines integrativen Modells kommunaler Einflussfaktoren zur Erklärung der Partizi-
pationsintensität von Kindern und Jugendlichen an ihrem Wohnort von dieser Größe zu 
abstrahieren. Werden folglich die restlichen zwei Determinanten in ein dementsprechendes 
„Gesamtmodell“ überführt, zeigt sich Folgendes: Beide Einflussfaktoren können zusammen 
knapp 18 Prozent der zwischen den Kommunen zu beobachtenden Unterschiede bezüglich 
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der kommunenspezifischen Partizipationsintensität erklären. Den etwas stärkeren und signifi-
kanteren Einfluss auf das Partizipationsverhalten von Kindern und Jugendlichen besitzt in 
diesem Zusammenhang der Faktor „Berücksichtigung Jugendlicher bei kommunalen 
Beschlüssen“. Etwas schwächer in der Erklärungskraft erweist sich der strukturelle Einfluss-
faktor der Einwohnerzahl einer Kommune.  

Ungeachtet der geringen Anzahl an relevanten Einflussgrößen belegen die Ergebnisse des 
Kommunenmodells mit einer erklärten Streuung des durchschnittlichen Partizipationsverhal-
tens zwischen den einzelnen Kommunen von ca. 18 Prozent doch die Zweckmäßigkeit einer 
Analyse des Kommuneneinflusses im Hinblick auf das individuelle Partizipationsverhalten. 
Demzufolge erfährt die Vermutung, dass die individuelle Partizipationsintensität auch durch 
das kommunale Angebot bestimmt wird, Bestätigung – wenn auch eingeschränkte. Allerdings 
muss festgestellt werden, dass die kommunalen Einflussfaktoren einen deutlich geringeren 
Einfluss aufweisen als vermutet. Eine mögliche Ursache hierfür kann in den deutlichen Unter-
schieden zwischen der Wahrnehmung der Kommunalverwaltung und der Wahrnehmung von 
Kindern und Jugendlichen liegen. So sollten in dem Kommunenmodell die bei den Kindern 
und Jugendlichen tatsächlich gemessenen Differenzen in der Partizipationsintensität zwischen 
den untersuchten Kommunen durch Unterschiede zwischen den Antworten der Kommunal-
verwaltungen erklärt werden. Aus der Analyse der Daten ergeben sich zahlreiche Hinweise 
darauf, dass es zwischen der Einschätzung der Kommunalverwaltung und dem tatsächlichen 
Partizipationsverhalten der Kinder und Jugendlichen jedoch größere Diskrepanzen gibt.  

Exemplarisch soll hier auf den Zusammenhang zwischen der Intensität der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen aus Sicht der Kommunalverwaltung und dem tatsächlichen Partizi-
pationsverhalten von Kindern und Jugendlichen eingegangen werden. Zur Aufdeckung dieses 
Zusammenhanges sind in Abbildung 11 auf der X-Achse die Intensität des Partizipationsver-
haltens laut Angaben der Kinder und Jugendlichen sowie auf der Y-Achse die Nutzung des 
Partizipationsangebotes in der jeweiligen Kommune aus Sicht der Kommunalverwaltung 
abgetragen. Hierbei wäre eigentlich ein positiver Zusammenhang zu erwarten gewesen, d. h., 
in Kommunen mit über- bzw. unterdurchschnittlicher Partizipation der Kinder und Jugend-
lichen müsste auch die Kommunalverwaltung der Ansicht sein, dass die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer Kommune das vorhandene Angebot über- bzw. unterdurchschnittlich stark nut-
zen. Im Ergebnis zeigt sich allerdings, dass in 20 der 36 analysierbaren Kommunen eine 
gegenteilige Beziehung besteht. Demnach ist in sieben Kommunen die Verwaltung der 
Ansicht, dass die Kinder und Jugendlichen stark partizipieren, während diese tatsächlich nur 
unterdurchschnittlich stark mitwirken. Umgekehrt wirken in 13 Kommunen die Kinder und 
Jugendlichen überdurchschnittlich stark mit, während die Kommunalverwaltung von einer nur 
unterdurchschnittlichen Nutzung des Partizipationsangebotes in ihrer Kommune ausgeht. 
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Differenziert man diese Analyse nach der Kommunengröße, so zeigt sich, dass vor allem in 
Großstädten die Verwaltung von einer überdurchschnittlichen Partizipationsintensität ausgeht, 
während die Kinder und Jugendlichen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt nur unterdurch-
schnittlich stark mitwirken. Demgegenüber ist insbesondere bei Kleinstädten die tatsächliche 
Mitwirkung größer als die von der Verwaltung vermutete. Im Vergleich ost- und westdeut-
scher Städte lassen sich hingegen keine strukturellen Unterschiede ausmachen. Darüber hin-
aus ist bemerkenswert, dass die Kommunalverwaltungen insgesamt von einer relativ starken 
Partizipation ausgehen, während die Kinder und Jugendlichen tatsächlich nur vergleichsweise 
schwach am Wohnort mitwirken. Übersetzt man den Mittelwert der Partizipationsintensität 
aus Sicht der Kommunalverwaltung (Y-Achse) sowie der tatsächlichen Partizipationsintensität 
(X-Achse) in einen Prozentwert, so liegt die Partizipationsintensität aus Sicht der Kommunal-
verwaltung bei rund 61 Prozent der maximalen Intensität, während die tatsächliche Partizipa-
tionsintensität von Kindern und Jugendlichen lediglich einen Wert von rund 45 Prozent der 
maximal möglichen Mitwirkung aufweist. Somit deuten die Ergebnisse auf eine relativ große 
Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Kommunalverwaltung auf der einen Seite und dem 
Verhalten der Kinder und Jugendlichen auf der anderen Seite.  
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3.4 Handlungsempfehlungen für eine Intensivierung der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen an ihrem Wohnort 

Mit Blick auf mögliche Handlungsempfehlungen, die sich aus der empirischen Untersuchung 
zu den Einflussfaktoren der Partizipationsintensität von Kindern und Jugendlichen am Wohn-
ort ableiten lassen, ist zunächst Folgendes festzustellen: Die Ausgangsvermutung hat sich 
bestätigt, dass die Gesamtmenge von Erklärungskomponenten zweigeteilt ist. So konnten 
sowohl im Bereich der intra- und interpersonalen Determinanten aus dem direkten Umfeld der 
Kinder und Jugendlichen als auch in der Gruppe der kommunenspezifischen Einflussgrößen im 
Sinne des kommunalen Angebotes unterschiedliche signifikante Einflussfaktoren identifiziert 
werden. Alle Faktoren zusammen fungieren somit als zentrale Ursachen für mehr oder wenige 
starke Mitwirkung. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich sowohl auf der Ebene der Kinder und Jugendlichen als 
auch auf der Ebene der Kommune Handlungsempfehlungen ableiten. Grundsätzlich orientiert 
sich das Vorgehen zur Intensivierung des Partizipationsverhaltens von Kindern und Jugend-
lichen auf beiden Ebenen an einer Priorisierung der einzelnen Ansatzpunkte nach der Stärke 
ihres jeweiligen Einflusses. Für die Ableitung von Handlungsempfehlungen auf der Basis des 
Jugendlichenmodells wurden darüber hinaus die sieben besonders bedeutsamen Einflussgrö-
ßen im Hinblick auf ihre Beeinflussbarkeit eingeschätzt. So ergibt sich eine Vier-Felder-Matrix, 
die eine strukturierte Analyse möglicher Handlungsempfehlungen erlaubt (siehe Abbildung 
12). 
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In Anbetracht der herausragenden Bedeutung der Zufriedenheit mit Partizipationserfahrungen 
am Wohnort für die Partizipationsintensität sowie der grundsätzlichen Beeinflussbarkeit dieser 
Variable wird die Partizipationszufriedenheit zu einem zentralen Faktor der Bemühungen um 
eine Intensivierung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen am Wohnort. Die Zufrie-
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denheit bezieht sich dabei sowohl auf den Partizipationsprozess als auch auf das -ergebnis. 
Da die Zufriedenheit bekanntlich das Ergebnis eines individuellen Abgleiches zwischen 
Erwartungen und Erleben ist, gilt es zunächst, die Erwartungen von Kindern und Jugendlichen 
hinsichtlich des Partizipationsprozesses und -ergebnisses zu ermitteln und die Angebote zur 
Mitwirkung am Wohnort darauf auszurichten. Darüber hinaus ist zu empfehlen, die Zufrie-
denheit von Kindern und Jugendlichen mit Partizipationsprojekten kontinuierlich zu erfassen, 
um darauf aufbauend Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Da Zufriedenheit nur in 
Bezug auf selbst erlebte Partizipation entstehen kann, ist die Sicherstellung der Partizipations-
zufriedenheit primär ein Instrument zur Intensivierung der Mitwirkung bereits partizipierender 
Kinder und Jugendlicher, weniger aber zur Heranführung bislang partizipationsferner Ziel-
gruppen. 

In diesem Zusammenhang richtet sich der Blick auf die (Sport-)Vereinsaktivitäten, das subjek-
tive Qualifikationsempfinden, den Informationsstand bezüglich der Mitwirkungsmöglichkeiten 
sowie die Partizipationsintensität in der Schule. Hierbei gilt es zum einen, Kinder und Jugend-
liche durch geeignete Bildungsmaßnahmen in ihrem Qualifikationsempfinden zu stärken 
sowie die Möglichkeiten zur Mitwirkung am Wohnort im Hinblick sowohl auf Kommunika-
tionskanäle als auch -inhalte zielgruppengerecht zu vermitteln. Darüber hinaus sprechen die 
empirischen Ergebnisse für eine Förderung von Vereinsaktivitäten, insbesondere in Sportverei-
nen, da diese eine Katalysatorfunktion für die Mitwirkung am Wohnort aufweisen. Schließlich 
ist auch die Partizipationsintensität in der Schule eine Möglichkeit, um Kinder und Jugendliche 
an Mitwirkung am Wohnort heranzuführen. Die Faktoren „partizipationsnaher Freundeskreis“ 
und „konkreter Veränderungswille“ hingegen sind zwar bedeutsam für Partizipation, entzie-
hen sich aber weitgehend einer Beeinflussbarkeit. Insgesamt lassen sich die Handlungs-
empfehlungen aus den Ergebnissen des Jugendlichenmodells in Form einer Partizipations-
spirale darstellen. Hierbei dienen die Schule, die (Sport-)Vereine sowie der Informations- und 
Qualifikationsstand der Kinder und Jugendlichen als Einstieg in eine Mitwirkung am Wohnort, 
die dann über positive Partizipationserfahrungen (Zufriedenheit) als sich selbst verstärkender 
Prozess seine Fortsetzung findet. 

Mit Blick auf das Kommunenmodell sind drei Aspekte von besonderer Bedeutung. Angesichts 
der isoliert festgestellten Bedeutung des Koordinationsaufwandes innerhalb der Kommunal-
verwaltung für die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen gilt es in denjenigen Städten 
und Kommunen, in denen sich mehrere Abteilungen bzw. Stellen im Bereich Kinder- und 
Jugendbeteiligung betätigen, bestehende organisatorische Lösungen hinsichtlich ihres Koordi-
nationsaufwandes zu evaluieren und gegebenenfalls aufbau- oder ablauforganisatorische 
Neustrukturierungen vorzunehmen. Hierbei kann die im Rahmen des Projekts vorgesehene 
„Good practice“-Recherche vermutlich wertvolle Hinweise liefern. Zweitens hängt die Inten-
sität der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen offenbar auch von der Berücksichtigung 
dieser Zielgruppe bei handfesten politischen Entscheidungen in Gremien der kommunalen 
Willensbildung ab. Drittens deutet die Spiegelung der Ergebnisse aus der Kinder- und Jugend-
lichenbefragung einerseits sowie der Kommunalverwaltung andererseits in vielen der unter-
suchten Kommunen auf eine Informations- bzw. Wahrnehmungsdiskrepanz seitens der Ver-
waltung hin. Insofern wäre es ratsam, weitere Bemühungen um eine Intensivierung der Mit-
wirkung von Kindern und Jugendlichen auf eine breitere Informationsbasis zu stellen – etwa 
über Fokusgruppen oder auch Befragungen. Ein Rückgriff auf die kommunenspezifischen 
Ergebnisse der im Rahmen dieses Projektes durchgeführten Befragung kann hierbei hilfreich 
sein.  
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4 Fazit 

Um die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist es (noch) nicht gut 
bestellt. Zwar sind im Bereich der Familie die Intensität der Mitbestimmung und auch die 
Vielfalt von Themen, bei denen Kinder und Jugendliche mitentscheiden dürfen, relativ groß, 
aber in der Schule sind sie bereits viel geringer, und an ihrem Wohnort wirken die Kinder und 
Jugendlichen im Durchschnitt nur wenig mit. 

Die ausgeprägte Mitbestimmungsintensität in der Familie bestätigt den aus anderen Untersu-
chungen bekannten Befund, dass die Familie weitgehend eine „Verhandlungsfamilie“ gewor-
den ist, in der Entscheidungen unter Einbeziehen der Kinder und Jugendlichen ausgehandelt 
werden. Allerdings betrifft dies vor allem solche Themen, welche die Eltern nicht sonderlich 
tangieren. Wenn es aber um Entscheidungen geht, die die Interessen der Eltern in starkem 
Maße mit betreffen, dann haben die Kinder und Jugendlichen schon erheblich weniger Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten. Aber gerade bei solchen Themen geht es um ein Aushandeln im 
eigentlichen Sinne, weil unterschiedliche Interessen aufeinander stoßen und auf der Grund-
lage gegenseitiger Rücksichtnahme ein für beide Seiten zufrieden stellender Ausgleich gesucht 
werden muss. Deshalb besteht auch in der Familie noch Entwicklungsbedarf. 

In der Schule stoßen ebenfalls unterschiedliche Interessen aufeinander, und auch hier zeigt 
sich: Wenn es um Themen geht, die den Unterricht selbst betreffen, werden die Schüler weit 
weniger in Entscheidungen einbezogen, als wenn es um eher nebensächliche Themen geht. 
Von den sonstigen Mitwirkungsangeboten in der Schule allgemein werden die projektartigen 
Formen bevorzugt. Von den Themen, zu denen die Schule Mitwirkungsmöglichkeiten anbie-
tet, favorisieren die Schüler vor allem solche, die starken mitmenschlichen und gesellschaft-
lichen Bezug haben. Hinsichtlich des Ausmaßes der Partizipationsintensität gehen die Ein-
schätzungen der Schulleitung sowie der Kinder und Jugendlichen auseinander. Diese Ein-
schätzungskluft müsste überbrückt werden, indem der Austausch zwischen den Akteursgrup-
pen intensiviert, die unterschiedlichen Interessen klar thematisiert und der Spielraum für echte 
Partizipation durch Aushandlungen erweitert werden. Das würde auch das pädagogische 
Klima in der Schule (weiter) verbessern, das sich als starke partizipationsfördernde Einfluss-
größe erwiesen hat. 

In der Kommune ist es um die Partizipation der Kinder und Jugendlichen bisher am schlech-
testen bestellt. Die Gesamtwerte für die Partizipationsintensität sind sehr niedrig; die Zahl der 
Formen und Themen, an denen sich die Kinder und Jugendlichen beteiligen, ist gering; was 
die Kommunen an Beteiligungsmöglichkeiten anbieten, wird relativ wenig genutzt. Als 
Gründe für ihr Nicht-Mitwirken geben die Kinder und Jugendlichen am häufigsten an, sie 
hätten am Thema kein Interesse und ihnen fehle das Vertrauen in die Politiker, zumal diese 
sie nicht respektierten. Hinzu kommt, dass sich über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen 
über die Partizipationsmöglichkeiten in der Kommune unzureichend informiert fühlen. Hin-
sichtlich des Ausmaßes ihrer Beteiligung gehen die Einschätzungen wieder stark auseinander, 
denn die Kommunalverwaltungen meinen, die Kinder und Jugendlichen würden insgesamt 
viel stärker partizipieren und auch das vorhandene Angebot stärker nutzen als die Kinder und 
Jugendlichen laut ihren eigenen Angaben dies tatsächlich tun.  
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Als besonders förderlich für das Partizipieren in der Kommune haben sich folgende Faktoren 
herauskristallisiert: gute Erfahrungen, die mit vorgängiger Partizipation hinsichtlich der Ergeb-
nisse und des Prozesses gemacht worden sind; der konkrete Veränderungswille; die Infor-
miertheit über die Möglichkeiten zur Mitwirkung; Vereinsaktivitäten (besonders in Sportverei-
nen); ein Freundeskreis, der ebenfalls partizipiert; das Zutrauen in die eigene Fähigkeit, sich 
tatsächlich einbringen zu können; die Partizipationsintensität in der Schule. Der letztgenannte 
Einflussfaktor weist nochmals darauf hin, wie wichtig eine Intensivierung der Partizipation in 
der Schule ist, weil die dort gemachten Erfahrungen offensichtlich in den öffentlichen Raum 
übertragen werden können und das Ausmaß der Partizipation in der Kommune stark beein-
flussen. Dies trifft allerdings nicht für die Partizipationserfahrungen in der Familie zu, denn 
diese haben keinen nachweisbaren Einfluss auf das Ausmaß der Partizipation – weder in der 
Schule noch in der Kommune.  

In allen drei Bereichen (Familie, Schule und Kommune) wird die Mitwirkung hinsichtlich der 
Intensität und der Vielfältigkeit von Themen am stärksten beeinflusst von den Erfahrungen, 
welche die Kinder und Jugendlichen vorgängig mit Partizipation gemacht haben. Dabei spielt 
die Zufriedenheit mit den Ergebnissen eine genauso große Rolle wie der persönliche Gewinn, 
den sie – auch unabhängig vom jeweiligen Ergebnis – aus dem Prozess der Partizipation zie-
hen. 

Da die Zufriedenheit mit Partizipation eine große Bedeutung dafür hat, ob und wie sehr Kin-
der und Jugendliche in der Kommune mitwirken, und diese durch eine entsprechende Aus-
gestaltung der Angebote beeinflussbar ist, stellt sie den wichtigsten Faktor für die Stärkung 
der Partizipation dar. Somit gilt es, Kinder und Jugendliche in Schule und Kommune an 
attraktive Mitwirkungsangebote heranzuführen und dafür zu sorgen, dass sie mit dem Verlauf 
und dem Ergebnis ihres Mitwirkens zufrieden sind. 

Insgesamt finden sich auf der Basis dieser Untersuchung zahlreiche Hinweise, wie die Partizi-
pation von jungen Menschen in Familie, Schule und Kommune ausgeweitet und gestärkt wer-
den kann. Hierfür modellhafte Umsetzungen in den Kommunen zu entwickeln ist Gegenstand 
der zweiten Phase der Initiative „mitWirkung!Wirkung!Wirkung!Wirkung!“ der Bertelsmann Stiftung.  



Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland | Seite 46 

5 Anhang 

Tabelle 1:Tabelle 1:Tabelle 1:Tabelle 1:  KomKomKomKommunen, die an der Befragung teilgenommen habenmunen, die an der Befragung teilgenommen habenmunen, die an der Befragung teilgenommen habenmunen, die an der Befragung teilgenommen haben 

BundeslandBundeslandBundeslandBundesland  KommuneKommuneKommuneKommune  EinwohnerEinwohnerEinwohnerEinwohner
Baden-Württemberg Dußlingen 5.225
Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau 194.566
Baden-Württemberg Philippsburg 12.512
Baden-Württemberg Rheinfelden 32.396
Baden-Württemberg Stuttgart 589.198
Bayern Eggstätt 2.709
Bayern München 1.300.000
Bayern Schlüsselfeld 5.888
Berlin Berlin Mitte 315.665
Brandenburg Guben 22.247
Hamburg Hamburg 1.728.806
Hessen Frankfurt am Main 652.013
Hessen Rotenburg a. d. Fulda 14.350
Hessen Wetzlar 52.956
Hessen Wiesbaden 271.090
Mecklenburg-Vorpommern Bützow 8.319
Mecklenburg-Vorpommern Ludwigslust 12.275
Mecklenburg-Vorpommern Rostock 195.157
Niedersachsen Bad Bentheim 15.494
Niedersachsen Bardowick 15.700
Niedersachsen Hannover 507.814
Niedersachsen Krummhörn 13.550
Nordrhein-Westfalen Dorsten 81.501
Nordrhein-Westfalen Dortmund 587.607
Nordrhein-Westfalen Essen 586.750
Nordrhein-Westfalen Hamm 181.569
Nordrhein-Westfalen Köln 970.695
Nordrhein-Westfalen Münster 281.285
Nordrhein-Westfalen Rheine 74.083
Nordrhein-Westfalen Rietberg 29.026
Nordrhein-Westfalen Wuppertal 385.384
Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach 43.705
Rheinland-Pfalz Neuwied 67.008
Saarland Bexbach 19.505
Sachsen Freiberg 43.001
Sachsen Leipzig 525.161
Sachsen-Anhalt Magdeburg 227.129
Schleswig-Holstein Elmshorn 48.895
Schleswig-Holstein Flensburg 86.444
Schleswig-Holstein Kropp 6.357
Schleswig-Holstein Lütjenburg 5.795
Thüringen Saalfeld 28.538
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Tabelle 2:Tabelle 2:Tabelle 2:Tabelle 2:  Strukturdaten der 42 befragten KommunenStrukturdaten der 42 befragten KommunenStrukturdaten der 42 befragten KommunenStrukturdaten der 42 befragten Kommunen 

   Mitte MitteMitte Mittelwertlwertlwertlwert MedianMedianMedianMedian MinimumMinimumMinimumMinimum MaximumMaximumMaximumMaximum

Anteil Ausländer an der Bevölkerung 9,9% 8,4% 0,2% 27,5%

Anteil Einwohner unter 18 Jahren 18,0% 17,1% 12,8% 24,3%

davon Anteil Ausländer unter 18 Jahren  10,7% 10,8% 0,0% 31,5%

Anteil Einwohner über 65 Jahren 18,3% 18,3% 13,7% 22,6%

Erwerbslosenquote 12,5% 11,6% 2,0% 23,0%

Anteil Schulabgänger 1,8% 1,2% 0,5% 9,8%
davon Anteil Abgänger mit allgemeiner 
Hochschulreife 28,5% 31,0% 2,5% 42,7%

davon Anteil Abgänger ohne Hauptschulabschluss 6,5% 5,9% 0,6% 18,8%

Verwaltungshaushalt im Jahr 2004 je Einwohner 1.996,66 € 1.921,96 € 461,41 € 4.462,94 €

Steuereinnahmekraft je Einwohner 581,58 € 458,25 € 246,00 € 1.486,34 €

Abbildung 1:Abbildung 1:Abbildung 1:Abbildung 1:  Altersverteilung der Kinder und Jugendlichen in der StichprobeAltersverteilung der Kinder und Jugendlichen in der StichprobeAltersverteilung der Kinder und Jugendlichen in der StichprobeAltersverteilung der Kinder und Jugendlichen in der Stichprobe 
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Abbildung 2:Abbildung 2:Abbildung 2:Abbildung 2:  Verteilung der Kinder und Jugendlichen über die Verteilung der Kinder und Jugendlichen über die Verteilung der Kinder und Jugendlichen über die Verteilung der Kinder und Jugendlichen über die Schultypen mit und ohne GewichtungSchultypen mit und ohne GewichtungSchultypen mit und ohne GewichtungSchultypen mit und ohne Gewichtung 
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Tabelle 5:Tabelle 5:Tabelle 5:Tabelle 5:  Gegenüberstellung der Rangfolgen Gegenüberstellung der Rangfolgen Gegenüberstellung der Rangfolgen Gegenüberstellung der Rangfolgen vonvonvonvon Mitwirkungsformen in der Schule aus Sicht der Kinder  Mitwirkungsformen in der Schule aus Sicht der Kinder Mitwirkungsformen in der Schule aus Sicht der Kinder  Mitwirkungsformen in der Schule aus Sicht der Kinder 

und Jugendlichen und aus Sicht der Schulleitungenund Jugendlichen und aus Sicht der Schulleitungenund Jugendlichen und aus Sicht der Schulleitungenund Jugendlichen und aus Sicht der Schulleitungen24242424

Rangfolge der Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule ..Rangfolge der Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule ..Rangfolge der Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule ..Rangfolge der Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule .. 

... aus ... aus ... aus ... aus SicSicSicSicht der Schülerht der Schülerht der Schülerht der Schüler  ... ......... aus Sicht der Schulleiteraus Sicht der Schulleiteraus Sicht der Schulleiteraus Sicht der Schulleiter 

1.1.1.1.  Projekttage/Projekttage/Projekttage/Projekttage/----wochenwochenwochenwochen  1.1.1.1.  SchülervertretungSchülervertretungSchülervertretungSchülervertretung/Schülermitverwaltung/Schülermitverwaltung/Schülermitverwaltung/Schülermitverwaltung 

2. Klassensprecher 2.2.2.2.  Projekttage/Projekttage/Projekttage/Projekttage/----wochenwochenwochenwochen 

3.3.3.3.  SchulfesteSchulfesteSchulfesteSchulfeste  3.3.3.3.  SchulfesteSchulfesteSchulfesteSchulfeste 

4.4.4.4.  Schülervollversammlung/Schülervollversammlung/Schülervollversammlung/Schülervollversammlung/SchüleranhörungSchüleranhörungSchüleranhörungSchüleranhörung  4. Schulaktionen (Gebäude- und 
Schulhofgestaltung etc.) 

5.5.5.5.  SchülerzeitungSchülerzeitungSchülerzeitungSchülerzeitung  5. Klassensprecherkonferenz 

6.6.6.6.  Schülervertretung/Schülervertretung/Schülervertretung/Schülervertretung/SchülermitverwaltungSchülermitverwaltungSchülermitverwaltungSchülermitverwaltung  6.6.6.6.  Schülerrat/Schülerrat/Schülerrat/Schülerrat/SchülerparlamentSchülerparlamentSchülerparlamentSchülerparlament 

7.7.7.7.  Ausbildung zum StreitschlichterAusbildung zum StreitschlichterAusbildung zum StreitschlichterAusbildung zum Streitschlichter  7.7.7.7.  Ausbildung der SchülerAusbildung der SchülerAusbildung der SchülerAusbildung der Schüler  in Streitschlichtungin Streitschlichtungin Streitschlichtungin Streitschlichtung 

8.8.8.8.  Schülerrat/Schülerrat/Schülerrat/Schülerrat/SchSchSchSchülerparlamentülerparlamentülerparlamentülerparlament  8.8.8.8.  SchülerzeitungSchülerzeitungSchülerzeitungSchülerzeitung 

9.9.9.9.  SchülerlotsendienstSchülerlotsendienstSchülerlotsendienstSchülerlotsendienst  9. Klassenrat 

10.10.10.10. Mitarbeit der Schüler im SchulsanitätsdienstMitarbeit der Schüler im SchulsanitätsdienstMitarbeit der Schüler im SchulsanitätsdienstMitarbeit der Schüler im Schulsanitätsdienst  10.10.10.10. Mitarbeit der SchülerMitarbeit der SchülerMitarbeit der SchülerMitarbeit der Schüler  im Schulsanitätsdienstim Schulsanitätsdienstim Schulsanitätsdienstim Schulsanitätsdienst 

 11.11.11.11. SchülervollverSchülervollverSchülervollverSchülervollversammlungsammlungsammlungsammlung/Schüleranhörung/Schüleranhörung/Schüleranhörung/Schüleranhörung 

 12. Schülerkonferenz 

 13. Programme zum Einüben von 
demokratischen Entscheidungen 

 14. Service Learning-Projekte 

 15.15.15.15. SchülerlotsendienstSchülerlotsendienstSchülerlotsendienstSchülerlotsendienst 

   16. Zukunftswerkstatt 

                                                
24 Mitwirkungsformen in der Schule, die aus Sicht der Kinder und Jugendlichen wie auch aus der Sicht der 

Schulleiter abgefragt wurden, sind hervorgehoben. 
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Tabelle 6:Tabelle 6:Tabelle 6:Tabelle 6:  Gegenüberstellung der Rangfolgen Gegenüberstellung der Rangfolgen Gegenüberstellung der Rangfolgen Gegenüberstellung der Rangfolgen vonvonvonvon Mitwirkungsthemen in der Schule aus Sicht der Kinder  Mitwirkungsthemen in der Schule aus Sicht der Kinder Mitwirkungsthemen in der Schule aus Sicht der Kinder  Mitwirkungsthemen in der Schule aus Sicht der Kinder 

und Jugeund Jugeund Jugeund Jugendlichen und aus Sicht der Schulleitungenndlichen und aus Sicht der Schulleitungenndlichen und aus Sicht der Schulleitungenndlichen und aus Sicht der Schulleitungen25252525

Rangfolge der Mitwirkungsthemen in der Schule ... Rangfolge der Mitwirkungsthemen in der Schule ... Rangfolge der Mitwirkungsthemen in der Schule ... Rangfolge der Mitwirkungsthemen in der Schule ...  

... aus Sicht der Schüler... aus Sicht der Schüler... aus Sicht der Schüler... aus Sicht der Schüler  ... ......... aus Sicht der Schulleiteraus Sicht der Schulleiteraus Sicht der Schulleiteraus Sicht der Schulleiter 

1.1.1.1.  Planung von Freizeitangeboten Planung von Freizeitangeboten Planung von Freizeitangeboten Planung von Freizeitangeboten   1.1.1.1.  Gewaltprävention, KonfliktbewältigungGewaltprävention, KonfliktbewältigungGewaltprävention, KonfliktbewältigungGewaltprävention, Konfliktbewältigung 

2.2.2.2.  Hilfe für Menschen iHilfe für Menschen iHilfe für Menschen iHilfe für Menschen in Notn Notn Notn Not  2.2.2.2.  Hilfe für Menschen in NotHilfe für Menschen in NotHilfe für Menschen in NotHilfe für Menschen in Not 

3.3.3.3.  Zusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und Ausländer  3.3.3.3.  UmweltUmweltUmweltUmwelt---- und Naturschutz und Naturschutzund Naturschutz und Naturschutz 

4.4.4.4.  ArbeitsArbeitsArbeitsArbeits----, Ausbildungs, Ausbildungs, Ausbildungs, Ausbildungs---- und Studienplätze und Studienplätzeund Studienplätze und Studienplätze  4.4.4.4.  Weltpolitische ThemenWeltpolitische ThemenWeltpolitische ThemenWeltpolitische Themen 

5.5.5.5.  Weltpolitische ThemenWeltpolitische ThemenWeltpolitische ThemenWeltpolitische Themen  5. Politische Bildung 

6.6.6.6.  Gewaltprävention, KonfliktbewälGewaltprävention, KonfliktbewälGewaltprävention, KonfliktbewälGewaltprävention, Konfliktbewältigungtigungtigungtigung  6.6.6.6.  Zusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und Ausländer 

7.7.7.7.  Gleichstellung der GeschlechterGleichstellung der GeschlechterGleichstellung der GeschlechterGleichstellung der Geschlechter  7.7.7.7.  SpielraumgestaltungSpielraumgestaltungSpielraumgestaltungSpielraumgestaltung 

8.8.8.8.  UmweltUmweltUmweltUmwelt---- und Naturschutz und Naturschutzund Naturschutz und Naturschutz  8.8.8.8.  Gegen DiskriminierungGegen DiskriminierungGegen DiskriminierungGegen Diskriminierung 

9.9.9.9.  Gegen DiskriminierungGegen DiskriminierungGegen DiskriminierungGegen Diskriminierung  9.9.9.9.  ArbeitsArbeitsArbeitsArbeits----, Ausbildungs, Ausbildungs, Ausbildungs, Ausbildungs---- und Studienplätze und Studienplätzeund Studienplätze und Studienplätze 

10.10.10.10. TierschutzTierschutzTierschutzTierschutz  10.10.10.10. PlanungPlanungPlanungPlanung von Freizeitangeboten  von Freizeitangeboten von Freizeitangeboten  von Freizeitangeboten  

11.11.11.11. Themen aus der LokalpolitikThemen aus der LokalpolitikThemen aus der LokalpolitikThemen aus der Lokalpolitik  11. Schulentwicklungsplanung 

12.12.12.12. SpielraumgestaltungSpielraumgestaltungSpielraumgestaltungSpielraumgestaltung  12.12.12.12. Gleichstellung der GeschlechterGleichstellung der GeschlechterGleichstellung der GeschlechterGleichstellung der Geschlechter 

13.13.13.13. SchulweggestaltungSchulweggestaltungSchulweggestaltungSchulweggestaltung/Schulwegsicherung/Schulwegsicherung/Schulwegsicherung/Schulwegsicherung  13.13.13.13. Themen aus der LokalpolitikThemen aus der LokalpolitikThemen aus der LokalpolitikThemen aus der Lokalpolitik 

14.14.14.14. Gestaltung von VerkehrsverbindGestaltung von VerkehrsverbindGestaltung von VerkehrsverbindGestaltung von Verkehrsverbindungenungenungenungen  14.14.14.14. TierschutzTierschutzTierschutzTierschutz 

    15.15.15.15. Schulweggestaltung/SchulwegsicherungSchulweggestaltung/SchulwegsicherungSchulweggestaltung/SchulwegsicherungSchulweggestaltung/Schulwegsicherung 

    16.16.16.16. Gestaltung von VerkehrsverbindungenGestaltung von VerkehrsverbindungenGestaltung von VerkehrsverbindungenGestaltung von Verkehrsverbindungen 

                                                
25 Mitwirkungsthemen in der Schule, die aus Sicht der Kinder und Jugendlichen wie auch aus der Sicht der 

Schulleiter abgefragt wurden, sind hervorgehoben. 
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Tabelle 8:Tabelle 8:Tabelle 8:Tabelle 8:  Gegenüberstellung der Rangfolgen Gegenüberstellung der Rangfolgen Gegenüberstellung der Rangfolgen Gegenüberstellung der Rangfolgen vonvonvonvon Beteiligungsformen in der Kommune aus Sicht der Kinder  Beteiligungsformen in der Kommune aus Sicht der Kinder Beteiligungsformen in der Kommune aus Sicht der Kinder  Beteiligungsformen in der Kommune aus Sicht der Kinder 

und Jugendlichen und aus Sicht der Kound Jugendlichen und aus Sicht der Kound Jugendlichen und aus Sicht der Kound Jugendlichen und aus Sicht der Kommunalverwaltungmmunalverwaltungmmunalverwaltungmmunalverwaltung26262626

Rangfolge der Beteiligungsformen in der Kommune ...Rangfolge der Beteiligungsformen in der Kommune ...Rangfolge der Beteiligungsformen in der Kommune ...Rangfolge der Beteiligungsformen in der Kommune ... 

... aus Sicht der Kinder und Jugendlichen... aus Sicht der Kinder und Jugendlichen... aus Sicht der Kinder und Jugendlichen... aus Sicht der Kinder und Jugendlichen  ... aus Sicht der Verwaltung... aus Sicht der Verwaltung... aus Sicht der Verwaltung... aus Sicht der Verwaltung 

1. Zu einem Thema abgestimmt 1. Arbeitsgruppen 

2. Genehmigte Demonstration  2. Zukunftswerkstatt 

3. Unterschriften sammeln 3. Medienprojekte 

4. Teilnahme an Diskussionen 4. Stadtteilerkundung 

5. Jugendverband  5. Kinder- oder Jugendforum 

6.6.6.6.  Gespräch mit dem Jugendbeauftragten Gespräch mit dem Jugendbeauftragten Gespräch mit dem Jugendbeauftragten Gespräch mit dem Jugendbeauftragten   6. Kinder- oder Jugendbüro 

7.7.7.7.  KinderKinderKinderKinder---- oder Jugendkonferenz oder Jugendkonferenzoder Jugendkonferenz oder Jugendkonferenz  7.7.7.7.  KKKKinderinderinderinder---- oder Jugen oder Jugenoder Jugen oder Jugendbeauftragterdbeauftragterdbeauftragterdbeauftragter 

8. Politikerbefragung  8. Lobbyverband für Kinder oder Jugendliche 

9. Verbotene Demonstration  9.9.9.9.  StadtteilkonferenzStadtteilkonferenzStadtteilkonferenzStadtteilkonferenz 

10.10.10.10. KinderKinderKinderKinder---- oder Jugendsprechstunde des  oder Jugendsprechstunde des oder Jugendsprechstunde des  oder Jugendsprechstunde des 
Bürgermeisters Bürgermeisters Bürgermeisters Bürgermeisters  

10. Kinder- oder Jugendsprechstunde 

11. Soziales/politisches Projekt  11. Kinder- oder Jugendrat 

12. Bürgerinitiative  12. Patenschaft für Kinder- und 
Jugendprojekte 

13. Politische Partei 13. Schülerparlament 

14.14.14.14. KinderKinderKinderKinder---- oder Jugendparlament oder Jugendparlamentoder Jugendparlament oder Jugendparlament  14. Kinder- oder Jugendbeirat 

15.15.15.15. Stadtteilkonferenz Stadtteilkonferenz Stadtteilkonferenz Stadtteilkonferenz   15. Runder Tisch 

16. Politisches Netzwerk  16. Stadtmodellbauaktionen 

 17.17.17.17. KinderKinderKinderKinder---- oder Jugendparlament oder Jugendparlamentoder Jugendparlament oder Jugendparlament 

 18.18.18.18. KinderKinderKinderKinder---- oder Jugendsprechstunde des  oder Jugendsprechstunde des oder Jugendsprechstunde des  oder Jugendsprechstunde des 
Bürgermeisters Bürgermeisters Bürgermeisters Bürgermeisters  

 19. Bauplanungs- oder 
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 20.20.20.20. KinderKinderKinderKinder---- oder Jugendkonferenz oder Jugendkonferenzoder Jugendkonferenz oder Jugendkonferenz 

 21. Kinder- und Jugendkommission 

 22. Kinder- oder Jugendanwalt 

    23. Kinder- oder Jugendbürgermeister 
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5.5.5.5.  Zusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und Ausländer  5.5.5.5.  UmweltUmweltUmweltUmwelt---- und Natu und Natuund Natu und Naturschutzrschutzrschutzrschutz 

6.6.6.6.  ArbeitsArbeitsArbeitsArbeits----, Ausbildungs, Ausbildungs, Ausbildungs, Ausbildungs---- und Studienplätze und Studienplätzeund Studienplätze und Studienplätze  6. Planung von Freizeitangeboten  

7.7.7.7.  UmweltUmweltUmweltUmwelt---- und Naturschutz und Naturschutzund Naturschutz und Naturschutz  7. Politische Bildung 

8.8.8.8.  TierschutzTierschutzTierschutzTierschutz  8.8.8.8.  Themen aus der LokalpolitikThemen aus der LokalpolitikThemen aus der LokalpolitikThemen aus der Lokalpolitik 

9.9.9.9.  Weltpolitische ThemenWeltpolitische ThemenWeltpolitische ThemenWeltpolitische Themen  9. Verbesserung des Wohnumfeldes  

10.10.10.10. GleichstGleichstGleichstGleichstellung der Geschlechterellung der Geschlechterellung der Geschlechterellung der Geschlechter  10.10.10.10. Zusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und AusländerZusammenleben Deutsche und Ausländer 

11.11.11.11. Gegen DiskriminierungenGegen DiskriminierungenGegen DiskriminierungenGegen Diskriminierungen  11. Kinder- und jugendfreundliche 
Kommunalentwicklung  

12.12.12.12. Themen aus der LokalpolitikThemen aus der LokalpolitikThemen aus der LokalpolitikThemen aus der Lokalpolitik  12.12.12.12. Hilfe für Menschen in NotHilfe für Menschen in NotHilfe für Menschen in NotHilfe für Menschen in Not 

13. Spielplatzgestaltung 13.13.13.13. WeltpolitischeWeltpolitischeWeltpolitischeWeltpolitische Themen ThemenThemen Themen 

14.14.14.14. Schulweggestaltung, SchulwegsicherungSchulweggestaltung, SchulwegsicherungSchulweggestaltung, SchulwegsicherungSchulweggestaltung, Schulwegsicherung  14. Stadtteilsanierung  

15.15.15.15. Gestaltung von VerkehrsverbindungenGestaltung von VerkehrsverbindungenGestaltung von VerkehrsverbindungenGestaltung von Verkehrsverbindungen  15.15.15.15. Gestaltung von VerkehrsverbindungenGestaltung von VerkehrsverbindungenGestaltung von VerkehrsverbindungenGestaltung von Verkehrsverbindungen 

    16.16.16.16. Gleichstellung der GeschlechterGleichstellung der GeschlechterGleichstellung der GeschlechterGleichstellung der Geschlechter 

 17.17.17.17. Schulweggestaltung, SchulwegsicherungSchulweggestaltung, SchulwegsicherungSchulweggestaltung, SchulwegsicherungSchulweggestaltung, Schulwegsicherung 

 18.18.18.18. GegGegGegGegen Diskriminierungenen Diskriminierungenen Diskriminierungenen Diskriminierungen 

    19.19.19.19. TierschutzTierschutzTierschutzTierschutz 

 20. Schulentwicklungsplanung 

 21.21.21.21. ArbeitsArbeitsArbeitsArbeits----, Ausbildungs, Ausbildungs, Ausbildungs, Ausbildungs---- und Studienplätze und Studienplätzeund Studienplätze und Studienplätze 
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Youthpart: Tools, Beratung, 
internationaler Austausch

Wie können Jugendliche in der digitalen Gesellschaft mitgestalten? 

Welche Erfahrungen gibt es dazu bereits im In- und Ausland? Welche 

neuen Modelle eröfnen Jugendlichen bessere Beteiligungsmöglichkeiten? 

Diesen Fragen widmet sich das multilaterale Kooperationsprojekt 

„ePartizipation: Internationaler und nationaler Erfahrungsaustausch 

sowie Modellentwicklung für mehr Jugendbeteiligung in der digitalen 

Gesellschaft“, kurz youthpart.

Youthpart ist als ofener, gemein-
schaftlicher Austauschprozess 

konzipiert. Das multilaterale Koope-
rationsprojekt verknüpft die Empfeh-
lungen im Bereich Partizipation des 
BMFSFJ mit einer im Rahmen des eu-
ropäischen und internationalen Aus-
tauschs initiierten Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Partnerländern zur 
ePartizipation. Mit den „Guidelines zu 
gelingender ePartizipation1“ liegt ein 
wichtiges Projektergebnis vor.

1  https://www.ijab.de/uploads/tx_ttpro-
ducts/datasheet/Guidelines_eParticipation_
dt.pdf

Grundlegend werden hierzu innovative 
ePartizipationsverfahren auf nationa-
ler und internationaler Ebene iden-
tiiziert. Diese werden nach jugend-
gerechten Kriterien einer wirksamen 
Partizipation systematisiert und doku-
mentiert. Modellvorhaben öfentlicher 
Verwaltungen und der Jugendarbeit 
werden bei der Erprobung begleitet 
und in Form partnerschaftlicher Be-
ratung weiterentwickelt.   Dazu stellt 
youthpart auch neue Online-Tools zur 
Verfügung, die die technische Voraus-
setzung für Internet-gestützte Betei-
ligungsverfahren schafen.

In dieser Veröfentlichung beleuchten 
die Projektverantwortlichen und die 
zahlreichen Partner die Erfahrungen 
der letzten Jahre und werfen zugleich 
einen Blick in die digitale Zukunft der 
Partizipation Jugendlicher.
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Demograischer Wandel braucht 
demokratischen Wandel

Grußwort der Direktorin von IJAB – Fachstelle für Internationale 

Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland, Marie-Luise Dreber

Demograischer Wandel bedeu-
tet vereinfacht: In unserer Ge-

sellschaft wird es immer mehr ältere 
Menschen und immer weniger Jüngere 
geben. Die öfentliche Aufmerksam-
keit wird sich zukünftig immer weni-
ger auf die Minderheit Jugend richten.

Deshalb muss Jugendarbeit noch 
stärker in Angebote und in qualii-
zierte Begleitung investieren, damit 
die junge Generation ihre Interessen 
wahrnehmen kann. Politik und Ver-
waltung sind zudem gefordert, mehr 
junge Menschen einzubeziehen, um 
den Fortbestand demokratischer 
Strukturen und das Engagement in 
Parteien, Gremien und Initiativen zu 
sichern. Jugendpolitische Strategien 
auf der einen und innovative Praxis 
auf der anderen Seite sind gefragt, um 

jungen Menschen in mediatisierten 
Lebenswelten Möglichkeiten und Zu-
gänge zu eröfnen, sich wirkungsvoll 
beteiligen zu können – sei es mit dem 
Format der ePartizipation oder der 
Weiterentwicklung bisher analoger 
Verfahren.

Hierbei kann der internationale Aus-
tausch helfen, neue Impulse zu geben 
und gemeinsam im internationalen 
und europäischen Dialog Konzepte 
und jugendpolitische Strategien zu 
entwickeln, den Herausforderun-
gen des demograischen Wandels zu 
begegnen. Jetzt heißt es, eine breit 
getragene Beteiligungskultur junger 
Menschen zu fördern und weiterzu-
entwickeln, die neue Technologien als 
Verstärker nutzt, damit die Stimme 
der Jugend gehört wird. Dazu braucht 
es Zeit und Netzwerke, Präsenz und 
Gestaltung, Medien und Kompetenz.

Das von IJAB im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) durch-
geführte multilaterale Kooperati-
onsprojekt youthpart hat sich diesen 
Aufgaben gestellt und einen Beitrag 
zur Entwicklung von Online-Jugend-
beteiligung geleistet. Youthpart hat 
sich stets als Netzwerk für Initiativen 

und Innovationen verstanden, kolla-
borativ Diskurse gestaltet, gemeinsam 
Guidelines für Online-Partizipation 
entwickelt und erfolgreich mit neuen 
Produkten experimentiert.

Ergebnisse der Projektarbeit sind 
in dieser Publikation durch die Bei-
träge der vielen Projektpartner do-
kumentiert, die Herausforderungen 
und Lösungsansätze onlinegestützter 
Partizipation beschreiben und damit 
Perspektiven für einen demokrati-
schen Wandel eröfnen, in dem Jugend 
Gewicht und Stimme erhält.

Für die vielfältigen Beiträge und die 
bereichernde Zusammenarbeit danke 
ich allen beteiligten Partnern. Ein be-
sonderer Dank gilt dem BMFSFJ für 
die inanzielle und politische Unter-
stützung dieses Projektes sowie den 
internationalen Kooperationspartnern 
von der Europäischen Kommission, aus 
Finnland, Österreich, Spanien und dem 
Vereinigten Königreich.

Ich freue mich, Ihnen mit dieser Publi-
kation einen Wegweiser zu neuen For-
men in der Jugendarbeit an die Hand 
geben zu können.

Ihre Marie-Luise Dreber
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Der Beitrag von youthpart zur 
Stärkung von Jugendbeteiligung in 
der digitalen Gesellschaft
DANIEL POL I

Das Internet hat sich zu einem 
wirkungsvollen Kommunika-

tions- und Kulturraum entwickelt, der 
weitreichende Entfaltungsmöglich-
keiten für jeden Einzelnen sowie neue 
Chancen für die demokratische Wei-
terentwicklung unserer Gesellschaft 
eröfnet. Insbesondere Jugendliche 
verstehen digitale Medien und soziale 
Netzwerke als selbstverständlichen 
Teil ihrer Alltagswelt und verbringen 
hier einen Großteil ihrer Freizeit1. Sie 
gestalten neue soziale Räume, um sich 
auszutauschen und gleichzeitig ihre 
Meinung zu äußern und sich Gehör zu 
verschafen. Damit eröfnen sich neue 
Möglichkeiten für junge Menschen, 
sich online zu engagieren und sich an 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

Doch zeigen bisherige Erfahrungen im 
Bereich der von Verwaltung und Poli-
tik initiierten Angebote elektronischer 
Partizipation (ePartizipation) – sowohl 
im nationalen als auch im interna-
tionalen Kontext – eine deutliche 
Schielage bei den Nutzergruppen: 
Jugendliche sind bei diesen Verfahren, 
die sich in der Regel auf sogenannte 
Bürgerhaushalte beschränken, stark 
unterrepräsentiert2. Gründe hierfür 
liegen an einem fehlenden jugend-
speziischen Fokus, dem Fehlen einer 
verständlichen Ansprache3 der Ak-
teure und dem Mangel an Verfahren 
etablierter ePartizipationsformate. 
Zudem inden junge Menschen bisher 
wenig Unterstützung, ihr spontanes 

1  Siehe JIM-Studie 2013 http://www.mpfs.
de/?id=613 und ARD / ZDF Onlinestudie 2014 
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.
php?id=506

2  Zu Ausnahmen und Hintegründen 
siehe http://www.buergerhaushalt.org/de/
article/b%C3%BCrgerhaushalt-und-jugendbe-
teiligung-perspektiven-und-argumente

3  Vergleiche   
http://www.sprichst-du-politik.de/

und punktuelles Engagement in nach-
haltige Beteiligungsprozesse zu über-
führen. Besonderer Förderung bedarf 
hierbei die Gruppe der bildungs- und 
politikfernen Jugendlichen, deren En-
gagement hinter das von jungen Men-
schen mit höherem Bildungsniveau 
und ausgeprägten politischen Interes-
sen zurückfällt4.

Für die notwendige Form pädagogi-
scher Begleitung fehlt es auf Seiten 
der Kinder- und Jugendhilfe oft an 
technischem Know-how und geeigne-
ten Formaten, die Zielgruppe adäquat 
über das Internet zu erreichen und hier 
gemeinsam partizipative Onlinekom-
munikation zu gestalten. Auf der Seite 
der öfentlichen Verwaltungen inden 
jugendgerechte Standards, pädago-
gisch motivierte Methoden und der 
digitalen Lebenswelt junger Menschen 
angepasste Verfahren kaum Anwen-
dung. Hier setzte das Projekt youth-
part an, mit Blick über die nationalen 
Grenzen hinaus, innovative Ansätze zu 
identiizieren, weiterzuentwickeln und 
modellhaft auf unterschiedlichen Ebe-
nen zu erproben.

Folgende Fragen galten als leitend für 
das Projekt:

• Wie können zeitgemäße Formen 
der Jugendbeteiligung die Poten-
ziale der Digitalisierung nutzen?

• Wie kann hierdurch die Teilhabe 
junger Menschen verbessert wer-
den? Welche Erfahrungen gibt es 
dazu bereits im In- und Ausland?

4  Vergleiche die Aktivitäten der Bundeszen-
trale für politische Bildung, die einen eigenen 
Fachbereich zur Problematik unterhält http://
www.bpb.de/die-bpb/51755/die-fachbereiche-
der-bpb sowie die Ergebnisse des Fach-
workshops „Politikferne Jugendliche besser 
erreichen“ der Friedrich Ebert Stiftung http://
library.fes.de/pdf-iles/akademie/10149.pdf

• Wie kann onlinebasiert Jugend–
beteiligung auf kommunaler 
Ebene ausgestaltet werden?

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Ju-
gendstrategie und der multilateralen 
Zusammenarbeit mit Partnerländern 
wurde ein internationaler Austausch 
initiiert, um die Weiterentwicklung 
netzbasierter Beteiligungsformate zu 
fördern und breitere Zielgruppen zu 
erreichen. Im Mittelpunkt der multila-
teralen Zusammenarbeit stand ein ge-
meinsamer Prozess von Entwicklung, 
Erprobung und Auswertung innova-
tiver ePartizipationsverfahren und 
-modellen. Ziel war es, im Rahmen des 
multilateralen Austauschprozesses 
einen Leitfaden (Guidelines) zu entwi-
ckeln, wie erfolgreiche ePartizipation 
Jugendlicher gelingen kann.

Auf nationaler Ebene wurden im Pro-
jekt youthpart gemeinsam in einem 
Kompetenz-Netzwerk internetba-
sierte Beteiligungsmöglichkeiten für 
Jugendliche entwickelt und auf kom-
munaler Ebene erprobt. So konnten 
Synergien zwischen nationalen Akti-
vitäten und dem multilateralen Aus-
tausch geschafen und neue Impulse 
zur Stärkung digitaler Handlungsfä-
higkeit Jugendlicher gewonnen wer-
den. Folgende Projektbausteine wur-
den dazu eingesetzt:

• Multilaterale Kooperation und 
Austausch über Themen, Instru-
mente und Verfahren von ePar-
tizipation, die auf kommunaler, 
regionaler und nationaler Ebene 
zur Anwendung kommen und in 
Form von Guidelines zusammen-
gefasst werden.

• Kooperative Entwicklung und 
Verbreitung von geeigneten Soft-
wareanwendungen zur Umset-
zung netzbasierter Beteiligung.
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• Stärkung des Fachdiskurses ePar-
tizipation von Jugendlichen sowie 
Unterstützung, Beratung und 
qualiizierende Begleitung ausge-
wählter Umsetzungsprojekte.

Multilaterale Kooperation zur 
Entwicklung von Guidelines 
für gelingende ePartizipation 
Jugendlicher auf lokaler,  
regionaler, nationaler und inter
nationaler Ebene
Im gemeinschaftlichen Prozess hat 
youthpart mit internationalen Part-
nern aus Österreich (Bundesminis-
terium für Familie, Wirtschaft und 
Jugend), dem Vereinigten Königreich 
(British Youth Council), Spanien (Nati-
onales Jugendinstitut – INJUVE), Finn-
land (Entwicklungszentrum für Ju-
gendinformation – Koordinaatti), der 
Europäischen Kommission sowie dem 
nationalen Fachbeirat (mit Vertretern 
aus den Bereichen Jugend, Städte- und 
Gemeindeverwaltung, Softwareent-
wicklung, Zivilgesellschaft und Wis-
senschaft) Guidelines für gelingende 
ePartizipation Jugendlicher erstellt. 
Diese geben Unterstützung und Anre-
gungen bei der Gestaltung von inter-
netgestützten Beteiligungsverfahren 
mit Jugendlichen und dienen als Re-
ferenzrahmen für Politik, Verwaltung, 
Jugendverbände und Jugendliche auf 
lokaler, regionaler, nationaler und eu-
ropäischer Ebene.

Zur Entwicklung der Guidelines fan-
den neben den internationalen Part-
nertrefen und nationalen Experten-
gesprächen zwei ofene europäische 
Konsultationen statt: zum einen ein 
Peer-Learning-Seminar in Helsinki mit 
30 Teilnehmenden aus den Partnerlän-
dern – zum anderen das erste euro-
päische Jugend-BarCamp in Wien mit 
über 100 Jugendlichen aus insgesamt 
acht europäischen Ländern. Komple-
mentär dazu, und als Feedbackschleife 
konzipiert, fanden Arbeitstrefen des 
nationalen Fachbeirats youthpart in 
Berlin statt.

Die Guidelines beschreiben sechs Pha-
sen der ePartizipation, die tragend für 
eine Struktur gelingender Beteiligung 
sind. Die Guidelines stehen im Bestell-
service von www.ijab.de zum Down-
load bereit und sind auch Teil der vor-
liegenden Veröfentlichung.

Mit den Guidelines wurden zentrale 
Gelingensbedingungen für Jugendbe-
teiligung mit digitalen Medien heraus-
gearbeitet:    

• Orientierung an jugendlicher 
Lebenswelt
Digitale Jugendbeteiligung muss 
sich an die Lebensumstände 
junger Menschen anpassen. 
Das bezieht sich zum Beispiel 
auf Inhalte, Informationen und 
Zeitmanagement, aber auch auf 
das Design und die technische 
Umsetzung.

• Ressourcen
Partizipationsprozesse benötigen 
ausreichende Ressourcen, die von 
vornherein mitgedacht werden 
müssen. Dazu zählen Expertise, 
Zeit, inanzielle Ausstattung und 
Technologie sowie personelle 
Ressourcen für Beratung und 
Begleitung.

• Wirksamkeit
Jugendbeteiligung mit digitalen 
Medien benötigt ein sichtbares 
Ergebnis. Wirksame Beteiligung 
braucht daher eine strukturelle 
Anbindung an politische Ent-
scheidungsprozesse.

• Kompetenzen
Alle beteiligten Akteure benöti-
gen geeignete Kompetenzen im 
Umgang mit digitalen Medien, 
entsprechende pädagogische 
Fachlichkeit, Vernetzungs- und 
Kommunikationskompetenz. Dafür 
sind entsprechende Qualiizie-
rungen für Fachkräfte, Mitarbei-
tende in der Verwaltung und bei 
Jugendorganisationen notwendig.

• Transparenz und durchgehende 
Beteiligung Jugendlicher
Der gesamte Partizipationspro-
zess muss für alle Beteiligten 
transparent sein. Dies bezieht sich 
sowohl auf alle Informationen, die 
den Prozess betrefen, als auch 
auf die Software und die verwen-
deten Tools. Jugendliche müssen 
in alle Phasen des Prozesses in-
volviert sein. Dies beinhaltet auch 
die Möglichkeit eines Feedbacks 
zu jedem Zeitpunkt des Partizipa-
tionsverfahrens.

Entwicklung und Verbreitung 
von geeigneten Software
anwendungen zur Umsetzung 
netzbasierter Beteiligung
Im Rahmen des Projektes youthpart 
wurden gemeinsam mit Partnern ver-
schiedene technisch komplementäre 
Möglichkeiten entwickelt, um Jugend-
partizipation mittels Internet-basier-
ter Software umzusetzen:

• Im Rahmen Kooperation mit Li-
quid Democracy e.V. und anderen 
Partnern wurde die Jugendbetei
ligungsplattform www.ypart.eu 
ins Leben gerufen, um Jugendpar-
tizipationsprojekte vor allem auf 
kommunaler Ebene zu ermögli-
chen. Mit geringem technischen 
und organisatorischen Aufwand 
ermöglicht die Plattform, ver-
schiedene Beteiligungsprojekte zu 
unterschiedlichen Fragestellungen 
und Themen zu gestalten. Mit 
Hilfe einer Kartenfunktion können 
etwa Stadt- und Raumplanungs-
projekte diskutiert und durch die 
Termin- und Kalenderfunktion 
Verfahren strukturiert werden.

• Das BarcampTool Camper 
(barcamptools.eu) ermöglicht 
die Organisation, Bewerbung 
und Durchführung von Jugend-
Barcamps. Das Besondere beim 
Format Barcamp ist, dass bei der 
Themenindung, Ausgestaltung 
und Diskussion sowohl Online- als 
auch Olineelemente eingesetzt 
werden. Jugendliche und Einrich-
tungen der Jugendarbeit können 
mit dem Tool Veranstaltungen 
eigenständig vom Teilnehmerma-
nagement über die Vernetzung bis 
hin zur Dokumentation durch-
führen.

• Das Etherpad Yourpart.eu ermög-
licht das kollaborative Arbeiten 
an gemeinsamen Texten, die 
gleichzeitig auch mit größeren 
Personengruppen ohne jegliche 
Anmeldehürden verfasst werden 
könne. Dieses niederschwellige 
Werkzeug ist besonders geeignet, 
erste Zugänge für junge Men-
schen zu schafen, gemeinsam 
Ideen und Wünschen zu artiku-
lieren.



Stärkung des fachlichen  
Diskurses in online und oline
Netzwerken
Das Einbringen in den fachlichen 
Diskurs auf Veranstaltungen, die Be-
kanntmachung des Projektes sowie 
Gewinnung von Unterstützer(inne)n 
und Partner(inne)n auf nationaler und 
europäischer Ebene waren ein wichti-
ger Schwerpunkt des Projekts. Zu die-
sem Zweck erfolgte die regelmäßige 
Teilnahme an Fachveranstaltungen 
zum Thema ePartizipation als Input-
Geber/-in, Diskutanten, Referent(inn)
en oder Workshopleiter/-innen. Bei 
Tagungen − wie einer gemeinsame 
Fachtagungen mit den Jugendminis-
terien in NRW und RLP oder mit der 
Allianz für ePartizipation in Branden-
burg − konnten weitere Unterstützer/-
innen und Partner/-innen gewonnen 
und das Netzwerk um das Thema 
ePartizipation ausgebaut werden.

Neben der projektbezogenen eigenen 
Social-Media-Aktivität trugen die 
Projektverantwortlichen zur Plege 
und Kommunikation in vielen anderen 
Social-Media-Gruppen bei und brach-
ten sich darüber hinaus aktiv in rele-
vante Netzwerke ein. Die Gründung 
und Fortführung der online-Netz-
werke auf Facebook (open data, open 
government, Netzpolitik, ePartizi
pation) wurde gut angenommen. Es 
entstanden neue Diskussionsräume, 
die vorher nicht existiert hatten oder 
in denen das Thema ePartizipation 
nicht präsent gewesen war. So ist die 
Facebook-Gruppe ePartizipation in-
zwischen zur wichtigsten Austausch-
plattform zum Themenkomplex im 
deutschsprachigen Netz mit über 950 
Mitgliedern geworden. Ebenso von Be-
deutung war die Präsenz in verschie-
denen „oline“-Netzwerken wie z.B. 
mit dem Forschungsnetzwerk Liquid 
Democracy und dem Government2.0-
Netzwerk. Hier wurden neue Verbin-
dungen geschafen, die zu weiteren 
Kooperationen und Veranstaltungen − 
beispielsweise Referat bei der Behör-
den-Tagung „Eizienter Staat“ oder 
Vortrag an der Zeppelin Universität 
– führten.

Wirkungen und Ergebnisse
Das Projekt youthpart hat zentrale 
Akzente gesetzt und mit nützlichen 
Software- und Unterstützungsan-
geboten, einer breit aufgestellten 

 Disseminationsstrategie zur Stärkung 
des Fachdiskurses und nicht zuletzt 
durch Impulse aus dem multilateralen 
Austausch einen wichtigen Beitrag 
zur Weiterentwicklung nationaler und 
europäischer Jugendpolitik im Bereich 
digitaler Jugendbeteiligung geleistet. 
Die Einbeziehung nationaler Expertin-
nen und Experten (Fachbeirat) in allen 
Partnerländern war eine wichtige Vo-
raussetzung, um eine möglichst breite 
Vielfalt an Erfahrungen einzubezie-
hen und gleichzeitig den Fachdiskurs 
in und mit verschiedenen Ländern zu 
intensivieren. Mit dem Projekt youth-
part konnten neben wichtigen Impul-
sen und der Entwicklung von euro-
päischen Guidelines innovative Tools 
zur ePartizipation Jugendlicher ent-
wickelt werden. So ermöglicht die Ju-
gendbeteiligungsplattform  ypart.eu,  
komplexe Entscheidungsindungs-
prozesse abzubilden, diese in kom-
munale Strukturen einzubinden und 
sie modular anzupassen. So können 
Raumplanungsvorhaben visuell über 
eine Mapping-Funktion durchgeführt, 
Jugendhilfeplanungen gemeinsam 
mit Jugendlichen realisiert, Entschei-
dungen über den Einsatz kommuna-
ler Haushalte oder auch Satzungen 
von Jugendverbänden diskutiert und 
entschieden werden. Es lässt sich 
festhalten, dass die Jugendbeteili-
gungsplattform Ypart.eu sowohl im 
internationalen Kontext als auch auf 
nationaler Ebene auf großes Interesse 
gestoßen ist und diese als erfolgrei-
ches Tool besonders in der Verbindung 
von Jugendbeteiligung und kommuna-
ler Verwaltung gesehen werden kann. 
Die Evaluation des Projekts youthpart 
zeigt eine höhere Beteiligung Jugend-
licher mittels Ypart.eu als durch-
schnittlich bei anderen kommunalen 
ePartizipationsverfahren auf.

Auch die breite Nutzung des BarCamp-
Tools Camper und die hohen Abruf-
zahlen des Jugendbarcamp-Hand-
buchs zeigen deutlich, dass youthpart 
mit diesem Werkzeug eine Lücke 
geschlossen hat: die strategische 
Verbindung digitaler Werkzeuge mit 
oline-Veranstaltungen, die in einem 
hohen Maß auf die direkte Teilhabe 
junger Menschen setzen. Der Einsatz 
des BarCamp-Tools im Rahmen des 
Jugendbeteiligungsevents in Wien hat 
erfolgreich gezeigt, dass junge Men-
schen aus unterschiedlichen Ländern 

sich über das Tool im Vorfeld der Ver-
anstaltung kennenlernen, über Inhalte 
austauschen und somit unterschiedli-
che Sessions der Veranstaltung über 
weite Entfernungen hinweg bereits 
planen konnten. Face-to-face konn-
ten die jungen Menschen aus acht 
Ländern sich dann in Wien erstmals 
sehen, hatten aber durch das Tool die 
Möglichkeit vorher Kontakt aufzuneh-
men und Absprachen zu trefen.

Wirkungen auf nationaler Ebene
Mit der Veröfentlichung der Guide-
lines im Juni 2014 konnte ein Refe-
renzrahmen für die Umsetzung von 
ePartizipationsverfahren in Deutsch-
land geschafen werden, der sowohl 
jugendpolitisch auf nationaler Ebene, 
in Bundesländern und Kommunen Be-
dingungen für gelingende Verfahren 
schaft, als auch auf praktischer Ebene 
Anregungen zur Umsetzung gibt. Bei-
spielsweise wurden die Guidelines in 
Rheinland Pfalz und Nordrhein West-
falen in die strategischen Planungen 
für zukünftige ePartizipationsvorha-
ben eingebunden und im Bundesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement 
sowie in den Wegweiser Bürgerge-
sellschaft aufgenommen. Im Rahmen 
der Erprobungsphase der Jugendbe-
teiligungsplattform Ypart.eu beteilig-
ten sich weit über 3.000 Jugendliche 
aus insgesamt 15 Kommunen sowie 
ausgewählten Jugendverbänden an 
politischen Entscheidungsindungs-
prozessen vor Ort. Mit dem entwi-
ckelten BarCamp-Tool Camper sind 
inzwischen mehr als 30 partizipative 
Jugendevents mit durchschnittlich 50 
Jugendlichen organisiert und durch-
geführt worden. Mit mehr als 12.000 
eingerichteten Instanzen wird das 
Etherpad-Werkzeug Yourpart.eu er-
folgreich genutzt.

Wirkungen in den Partner
ländern
Alle beteiligten Partner werden die 
Guidelines in ihren Ländern als Refe-
renzrahmen zur weiteren Entwicklung 
von ePartizipationsverfahren nut-
zen und in entsprechend übersetz-
ten Versionen verbreiten. Durch den 
Austauschprozess angeregt wird in 
Österreich ein auf nationaler Ebene 
angesiedelter Prozess zur online-Be-
teiligung junger Menschen entwickelt. 
In Finnland konnte das bestehende 
ePartizipationssystem weiterentwi-
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ckelt werden. Im Anschluss an das im 
Rahmen von youthpart durchgeführte 
JugendBar-Camp in Wien 2013 initi-
ierten innische, österreichische und 
spanische Jugendliche eigenständig 
einen Workshop zur Weiterentwick-
lung der gemeinsamen Ideen mobil 
nutzbarer ePartizipationsverfahren.

Wirkungen auf europäischer 
Ebene
Youthpart wurde zu Mitarbeit beim 
Expertentrefen (Expert Group Parti-
zipation) des Youth-Partnerships der 
Europäischen Kommission und des 
Europarates eingeladen, um hier die 
Ergebnisse des Projekts und im Spe-
ziellen die Guidelines vorzustellen. Die 
Erfahrungen aus youthpart wurden 
in den Empfehlungen (recommen-
dations of the Relection Group on 
youth participation) der Experten-
gruppe aufgenommen. Darüber hinaus 
wurde youthpart zu einer Konferenz 
zu Jugendpartizipation des Current 
Afairs Committee of the Congress 
of Local and Regional Authorities des 
Europarates eingeladen. Auch hier 
wurden die Guidelines vorgestellt und 
diskutiert. Bei der Generalversamm-
lung des Jugendinformationsnetz-
werks ERYICA wurden ebenfalls die 
Guidelines und das Projekt unter Be-
teiligung der EU-Kommission vorge-
stellt. Hieraus entstand die Idee eines 

Seminars zur weiteren Vertiefung im 
Bereich Qualiizierung und Training 
von Jugendarbeiter(inne)n, das für 
März 2015 in Brüssel geplant ist und 
in Kooperation mit Organisationen aus 
Belgien, Luxembourg, Malta, Türkei, 
Deutschland, Finnland und Österreich 
stattindet.

Fazit
In den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten wird sich die Bevölkerungsstruktur 
in Deutschland stark verändern: Wir 
werden älter, die geborenen Kinder 
werden mit jeder Generation weniger 
und die Gesellschaft wird vielfältiger. 
Damit vor diesem Hintergrund die 
Interessen junger Menschen ausrei-
chend Gehör inden können, muss im 
Zuge des demograischen Wandels 
die Förderung von Jugendbeteiligung 
einen zentralen Stellenwert erhalten. 
Junge Menschen müssen verstärkt 
in Entscheidungen, die sie betrefen, 
einbezogen und beteiligt werden und 
sie brauchen Unterstützung und Mo-
tivation, sich einzumischen und ihre 
Interessen zu vertreten. Weil das In-
ternet ein fester Bestandteil der Le-
benswelt junger Menschen ist und 
mit youthpart gezeigt werden konnte, 
dass Engagement und gesellschafts-
politische Teilhabe mit Hilfe digitaler 
Medien erfolgreich realisiert werden 
kann, muss ein umfassendes Konzept 

von Jugendbeteiligung auch digitale 
Werkzeuge und Verfahren integrieren. 
Digitale Medien erweitern in diesem 
Sinne das Angebot an Beteiligungsin-
strumenten und lassen sie orts- und 
zeitunabhängig verstetigen, breiter 
anlegen sowie wirkungsvoll verankern. 
Mit den Erfahrungen und Ergebnissen 
von youthpart wurden wichtige Gelin-
gensbedingungen erarbeitet, die in ein 
solches Konzept einließen. Um auch 
in Zukunft die pädagogische Praxis, 
Verwaltungen, Jugendorganisationen 
und junge Menschen selbst dabei zu 
unterstützen, Jugendbeteiligung mit 
digitalen Medien umzusetzen, braucht 
es kontinuierliche Angebote, ziel-
gruppenspeziischen Wissenstransfer 
sowie Beratung und Qualiizierung. 
Daher ist es ein wichtiges Anliegen, 
bestehendes Know-how zu bündeln, 
weiterzuentwickeln und adäquate 
Formen des Austauschs und der Ver-
breitung zu schafen. Neue techni-
sche und soziale Entwicklungen, auch 
über die nationalen Grenzen hinaus, 
müssen kontinuierlich beobachtet, 
bewertet und für die Praxis aufberei-
tet werden. Damit kann es gelingen, 
wirkungsvoll junge Menschen dabei 
zu unterstützen und geeignete Rah-
menbedingungen zu schafen, sich an 
Gesellschaft und Politik zu beteiligen.
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Online geht nicht ohne oline: 
Kommunale Jugendbeteiligung  
in der digitalen Gesellschaft –  
Erfahrungen aus dem 
Modellprogramm youthpart #lokal
NINA CVETEK , V IOL A SCHLICHT ING, KATHARINA THANNER

Wie kann das Internet die Beteiligung von Jugendlichen in der  

Kommune stärken?

Im Rahmen des Modellprogramms 
„youthpart #lokal – kommunale 

Jugendbeteiligung“ haben sich fünf 
Kommunen und ein Landkreis im länd-
lichen Raum aufgemacht, Antworten 
auf diese Frage zu inden. Ziel des Pro-
gramms war es, die Mitbestimmung 
Jugendlicher zu fördern und damit den 
Weg für eine eigenständige Jugendpo-
litik auf kommunaler Ebene zu ebnen.

Die Erwartungen der kommunalen 
Akteure waren anfangs hoch: Über 
das Internet sollten mehr und andere 
Jugendliche angesprochen werden, 
als es bislang über klassische Formen 
wie z.B. Jugendparlamente gelingt. 
Und noch ein weiterer Punkt spricht 
im ländlichen Raum für Online-Be-
teiligungsplattformen: Sie lassen sich 
zeit- und ortsunabhängig bedienen. 
Kein unwichtiger Faktor, wenn der 
öfentliche Nahverkehr nicht immer 
zulässt, dass sich Jugendliche unter-

schiedlicher Dörfer nach der Schule 
nochmal trefen.

Ein Beispiel: Partizipative 
Stadtplanung mit Jugendlichen 
im Netz
Wie ein ePartizipationsverfahren mit 
Jugendlichen konkret aussehen kann, 
zeigt ein Blick in die Thüringer Kom-
mune Saalfeld, die schon seit Jahren 
Erfahrungen mit Beteiligung sammelt. 
Seit Anfang 2014 haben Jugendliche 
hier die Möglichkeit, auf der kommu-
nalen Instanz der Beteiligungsplatt-
fom www.ypart.eu ihre Ideen zur 
Nutzung brachliegender Flächen und 
leerstehender Immobilien online ein-
zubringen. Über die online gesammel-
ten Vorschläge der Jugendlichen dis-
kutieren und entscheiden Verwaltung 
und politische Gremien der Kommune.

Schon bald nach Start der Online-Be-
teiligung stellte sich in Saalfeld jedoch 

Ernüchterung ein. Denn die Jugendli-
chen nutzten die Onlineplattform nur 
mäßig. Eine wirkliche Diskussion kam 
selten auf, vor allem schauten viele 
Jugendliche nach einem ersten Be-
such meist kein zweites Mal vorbei.

Verbindung von Online und 
Oline als wichtiger Schlüssel 
für zielgruppengerechte Betei
ligung
Die Erfahrungen aus den Modellkom-
munen in youthpart #lokal zeigen: 
Allein die Bereitstellung digitaler Tools 
reicht nicht, um Jugendliche an kom-
munalen Prozessen zu beteiligen. Die 
Notwendigkeit auf eine bislang unbe-
kannte Internet-Plattform zu gehen, 
kann gerade für beteiligungsunerfah-
rene Jugendliche eine große Hürde 
darstellen – vor allem, wenn man der 
oder die Erste ist, bevor die eigenen 
Freunde nachziehen. Um möglichst 
viele und unterschiedliche Jugendliche 
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zu erreichen, empiehlt es sich daher, 
eine Vielfalt unterschiedlicher Betei-
ligungsformate anzubieten und On- 
und Oline-Methoden eng miteinan-
der zu verzahnen. Damit dies gelingt 
und Jugendliche nicht nur punktuell 
im Internet, sondern verlässlich auch 
darüber hinaus an kommunalen Ent-
scheidungen beteiligt werden, braucht 
es Ressourcen für die Begleitung des 
Jugendbeteiligungsprozesses, ein 
tragfähiges Netzwerk aus Politik, Ver-
waltung und pädagogischer Praxis so-
wie pädagogisches Know-how.

So wie in Saalfeld: Hier werden die 
Jugendlichen jetzt eingeladen, sich 
in Ortsbegehungen ein konkretes 
Bild der zu gestaltenden Flächen zu 
machen. Im persönlichen Kontakt 
können sie Fragen stellen, Ideen ent-
wickeln und andere Engagierte sowie 
Entscheider aus Kommunalpolitik 
und Verwaltung kennenlernen – eine 

wichtige Grundlage, um später on-
line weiter zu diskutieren. Und auch 
die Online-Instrumente selbst gestal-
ten die Jugendlichen zukünftig mit. 
„Erwachsene denken einfach zu oft, 
dass sie Kinder und Jugendliche an die 
Hand nehmen und führen müssen“, 
erzählt Tobias Reimann, Schüler aus 
Saalfeld, „aber echte Beteiligung kann 
nur funktionieren, wenn der Prozess 
von unten nach oben verläuft“.

Was Kommunen dafür tun können, 
dass Jugendbeteiligung vor Ort „funk-
tioniert“, sowie weitere Tipps, Infos 
und Erfahrungen aus der Praxis in-
den sich im Leitfaden „Kommunale 
Jugendbeteiligung in der digitalen 
Gesellschaft“1.

1  http://www.dkjs.de/themen/alle- 
programme/youthpart-lokal-kommunale-
jugendbeteiligung/

youthpart #lokal – kommunale Ju
gendbeteiligung ist eine Initiative 
der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung gemeinsam mit IJAB – Fach-
stelle für Internationale Jugendarbeit 
der Bundesrepublik Deutschland e.V., 
gefördert vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
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Empfehlungen des youthpart-
Fachbeirats zur Sicherung von 
Jugendbeteiligung in der Digitalen 
Gesellschaft
YOUTHPART FACHBEIRAT

Das Projekt youthpart wird seit 
2012 von einem Fachbeirat unter-

stützt und begleitet. Die 24 Personen 
im Beirat repräsentieren u.a. die Be-
reiche Wissenschaft, Pädagogik, Soft-
wareentwicklung, öfentliche Verwal-
tung und Jugendarbeit sowie deren 
Organisationen. Der Beirat wirbt für 
mehr Jugendbeteiligung online und 
erörtert aktuelle Entwicklungen, die 
Auswirkungen auf die Partizipation 
von Jugendlichen haben. Zudem be-
rät der Fachbeirat youthpart bei der 
Umsetzung von modellhaften Maß-
nahmen. Mit ihrer Expertise haben 
die Mitglieder des Beirats maßgeblich 
zur Entwicklung der Guidelines für ge-
lingende ePartizipation Jugendlicher 
beigetragen.

Der Fachbeirat hat im Oktober 2014 in 
einem Workshop Ideen und Forderun-
gen für eine Weiterentwicklung ge-
lingender digitaler Jugendbeteiligung 
erarbeitet und adressiert diese mit 
diesem Text an Interessierte und po-
litische Entscheidungsträger/-innen.

(Jugend) Partizipation erfor
dert einen Kulturwandel.
Der demograische Wandel in unserer 
Gesellschaft bedingt auch einen de-
mokratischen Wandel! Die junge Ge-
neration will mehr zivilgesellschaft-
liche und politische Verantwortung 
übernehmen, sie will frühzeitig po-
litisch beteiligt werden. Gemeinsam 
mit jungen Menschen kann sich eine 
Beteiligungskultur entwickeln, die un-
sere Demokratie stärkt. So bleibt un-
sere Gesellschaft zukunftsfähig trotz 
Überalterung. Wirkungsvolle Partizi-

pation erfordert einen Kulturwandel, 
der alle Ansprüche ernst nimmt.

Resultierend aus den Erfahrungen des 
Dialog Internet des BMFSFJ (2010 
bis 2012) und des Projekts youthpart 
(seit 2011) empiehlt der Fachbeirat 
als Zielsetzungen:

• Die Beteiligung junger Menschen 
muss an politisches Handeln 
angebunden und in politische 
Entscheidungsprozesse auf 
allen Ebenen integriert werden. 
Das bedeutet: Es gibt etwas zu 
entscheiden, die Prozesse und 
Ergebnisse sind transparent und 
nachvollziehbar gestaltet und sie 
werden öfentlich kommuniziert.

• Die Akteure in diesen Prozessen 
sind neben Politik, Verwaltung 
und Fachkräften in erster Linie die 
Jugendlichen selbst. Alle Jugend-
lichen sollten daher adäquate 
Möglichkeiten erhalten und in 
ihren Fähigkeiten sowie Kompe-
tenzen gestärkt werden, sich mit 
Hilfe digitaler Medien an Politik 
und Gesellschaft zu beteiligen. 
Deswegen gehören ePartizipation 
sowie die Förderung und der Aus-
bau transitiver und intransitiver 
Beteiligungsformen mit und für 
junge Menschen auf die Digitale 
Agenda der Bundesregierung.

• Neben der Aufnahme auf die Digi-
tale Agenda hält es der Fachbeirat 
für erforderlich, dass das Thema 
ePartizipation in der Gestaltung 
von Jugendpolitik eine wichtige 
Rolle spielt.

• Jugendbeteiligung orientiert 
sich weiterhin an den bereits 

erarbeiteten Qualitätsstandards 
für Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen des BMFSFJ, den im 
youthpart-Projekt entwickelten 
Guidelines und dem Leitfaden für 
kommunale Jugendbeteiligung 
(youthpart #lokal). Die im Folgen-
den formulierten Ansprüche sind 
ergänzend dazu zu verstehen.

• Darüber hinaus sollten die 
weiteren Bestrebungen aus der 
Modellphase heraus zu einer 
nachhaltigen Struktur wirksamer 
Jugendbeteiligung führen.

Die direkte und gleichberech
tigte Kommunikation zwischen 
den Beteiligten ist einer der 
wichtigen Faktoren für erfolg
reiche Beteiligung.
Der Fachbeirat hält es für erforderlich, 
stets den Anspruch zu verfolgen, dass 
Jugendliche, Politik und Verwaltung 
auf Augenhöhe miteinander diskutie-
ren.

Um diesen Anspruch adäquat und 
somit einen erfolgreichen, digita-
len Beteiligungsprozess umzusetzen, 
sind neben den bereits vorliegenden 
Qualitätskriterien und Guidelines die 
folgenden Punkte als Maxime zu be-
achten:

• Partizipationsverfahren müssen 
für alle Beteiligten leicht zugäng-
lich bzw. einfach möglich sein.

• Alle am Beteiligungsprozess Teil-
nehmenden erhalten Zugänge, um 
ihre Interessen, Sichtweisen und 
Vorschläge einzubringen. Auf ei-
ner Beteiligungsplattform werden 
diese dokumentiert und können 



> Youthpart – Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft

11

von allen Beteiligten kommentiert 
werden.

• Wichtig ist das direkte Feedback. 
Es bedingt, dass Jugendliche, Poli-
tik und Verwaltung im gleichen 
Prozess miteinander diskutieren.

• Die anschließende parlamentari-
sche Beratung eines Vorschlags 
muss nachvollziehbar und (wenn 
möglich) auch kommentierbar 
sein.

• Es muss nachvollziehbar sein, was 
mit einem Vorschlag geschieht, 
z.B. Begründung für das Anneh-
men oder Ablehnen des Vor-
schlags.

• Sowohl die Beteiligungsplattform 
als auch der Beteiligungsprozess 
müssen kontinuierlich ausgewer-
tet und weiterentwickelt werden.

• Zudem ist eine Community als 
selbstorganisierte Plattform 
sinnvoll.

• Der Beteiligungsprozess und 
seine Kommunikation muss aktiv 
begleitet werden.

• Ein angemessener Wissenstrans-
fer über ein Thema muss gewähr-
leistet sein.

• Wichtig ist, dass die Entschei-
dungsebene frühzeitig in den 
Diskussionsprozess eingebunden 
wird.

Eine Plattform für digitale 
Jugendbeteiligung bündelt die 
Kräfte und schaft Kontinuität. 
Ausgehend davon, dass Know-how 
und professionelle Begleitung insti-
tutionelle Kontinuität brauchen, for-
dert der Fachbeirat eine Institutio-
nalisierung im Sinne einer zentralen, 
bundesweiten Plattform für digitale 

Jugendbeteiligung. Diese Plattform ist 
für die Sicherung von Kontinuität in 
diesem Bereich verantwortlich, bün-
delt entsprechendes Wissen, Erfah-
rungen, Materialien und Werkzeuge, 
relektiert Ergebnisse des internati-
onalen Austauschs, koordiniert Qua-
liizierungen, bietet eine Übersicht 
der Weiterbildungsmöglichkeiten und 
eröfnet Fortbildungsangebote. Sie 
baut Netzwerke auf und plegt sie. In 
Form zentraler Veranstaltungen und 
Fachforen, durch Veröfentlichungen 
(möglichst online) und Online-Doku-
mentationen werden der Transfer und 
die Verbreitung des Know-hows sowie 
der Ergebnisse abgesichert. An zent-
raler Stelle werden zielgerichtet das 
Anliegen der Stärkung und Förderung 
von Jugendbeteiligung weiterentwi-
ckelt und aktuelle Diskussionen ange-
stoßen.

Die Plattform regt also an, Beteili-
gung zu initiieren und umzusetzen. 
Dabei richtet sie sich an verschiedene 
Zielgruppen und stellt prozessori-
entierte Qualiizierungen, Beratung, 
Arbeitshilfen und Austauschformate 
zur Verfügung. Sie macht Angebote 
an Jugendliche und für Verwaltungen, 
pädagogische Fachkräfte, Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren sowie 
Verbände.

Zudem können lokale Akteure und 
Entscheidungsträger/-innen kompe-
tent und wirkungsvoll im Sinne von 
gelingender Partizipation unterstützt 
werden. Dies gelingt am besten auf 
persönlicher Ebene mit konkreten An-
sprechpersonen − beispielsweise im 
Rahmen von Peer-Beratung.

Für eine zentrale Plattform für Ju-
gendbeteiligung sind entsprechende 
Ressourcen sowie eine technische 
und personelle Infrastruktur notwen-
dig. Erstrebenswert ist darüber hin-
aus die Einrichtung entsprechender 
Servicebüros auf kommunaler und 
Landesebene und in anderen regio-
nalen Zusammenhängen. Die zentrale 
Plattform sollte in Kooperation mit 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
realisiert werden.

Durch Qualiizierungsangebote 
werden die Ansätze von (e)
Partizipation verbreitet und 
weiterentwickelt. 
Besonders hervorzuheben sind die 
Qualiizierungsbedarfe auf verschie-
denen Ebenen, zum Beispiel in der 
kommunalen Verwaltung, aber auch 
bei Jugendlichen, Fachkräften und 
Organisationen. Dazu bedarf es eines 
Beratungsnetzwerkes. Denn um An-
sätze der (e)Partizipation von Jugend-
lichen zu entwickeln und weiter zu 
verbreiten, sind bedarfsgerechte und 
prozessbegleitende Qualiizierungs-
angebote wichtig, die verschiedene 
Akteure im Prozess in einen Austausch 
bringen.

Im Projektrahmen von youthpart und 
youthpart #lokal hat sich die Bedeu-
tung der Arbeit mit einem  starken 
Multiplikator/-innen-Netzwerk vor Ort  
und der Bedarf an grundlegender 
Qualiizierung mit Blick auf ein Betei-
ligungsverständnis sowie die konti-
nuierliche Vermittlung speziischer 
methodischer Zugänge (online/oline) 
gezeigt.



Die Qualiizierungsangebote sollten 
auf Grundlage der vorliegenden Gui-
delines entwickelt werden. Zudem 
sollten Ist-Stand-Analysen bereitge-
stellt und selbst erarbeitet werden – 
bezogen auf konkrete Verfahren und 
Software, Analysen und Empfehlun-
gen.

Materialien müssen entwickelt und 
unter einer freien Lizenz zur Verfü-
gung gestellt werden sowie als Open 
Educational Resources Bearbeitun-
gen und Wiederveröfentlichungen in 
projektbegleitenden Qualiizierungs-
maßnahmen ermöglichen.

Neben der Bündelung und (Wei-
ter-) Entwicklung verschiedener 
Projektbausteine − wie beispiels-
weise Beratung, Empfehlung, Tools/
Software-Entwicklung und Good-
Practice-Erfahrung − sollte auch die 
Entwicklung der Materialien unter 
einem gemeinsamen Dach einer Platt-
form für Jugendbeteiligung gebündelt 
werden.

Bereits die Bereitstellung von 
Informationen kann Partizipa
tion ermöglichen.
Informationen sind elementare 
Grund lage für (e)Partizipation. Ver-
waltung und Politik müssen Daten 
und Information ofen zur Verfügung 
stellen (open data). Dabei ist der Pro-
zess der Informationsrezeption zu be-
rücksichtigen sowie die Aufbereitung 
von Informationen. Für beide Prozesse 
stellen digitale Medien gute Rahmen-
bedingungen für die Förderung von 
Partizipation dar. Eine der Erkennt-

nisse aus dem Projekt youthpart ist, 
dass im Prozess der Meinungsbildung 
auch Informationsverarbeitung, die 
nicht in Schriftform, sondern in Bild 
oder Ton geschieht, als gleichwertiger 
Beitrag in der Diskussion gewertet 
werden sollte. In diesem Sinne ist eine 
Aneignung und kreative Aufbereitung 
von Informationen von Jugendlichen 
und durch Jugendliche zukünftig auch 
durch gezielte Maßnahmen zu unter-
stützen. Im Rahmen von youthpart 
konnte ein Erfahrungsaustausch ers-
ter Initiativen in diesem Bereich ange-
stoßen werden. Diese Ansätze sollten 
weitergeführt werden.

Damit verbunden ist die Förderung 
von Kompetenzen der unterschied-
lichen Akteure gerade im Umgang 
mit digitalen Medien − u.a. Coding, 
Aufbereiten von Informationen durch 
Jugendliche in Text und audiovisuellen 
Medien/Medienprodukten bzw. akti-
vierenden und motivierenden Hand-
lungsansätzen − als Voraussetzung 
für Partizipation in der digitalen Ge-
sellschaft.

Die Anpassung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen schaft 
eine stärkere Verbindlichkeit für 
Jugendbeteiligung.
Um Jugendbeteiligung auf Dauer stär-
ker zu implementieren und verbindlich 
zu gestalten, müssen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen überprüft und 
angepasst werden. Beteiligungs-
verfahren könnten an juristischen 
Einsprüchen scheitern, z.B. bei der 
Verwendung urheberrechtlich ge-
schützter Architektenentwürfe oder 

an Verfahrensabläufen, die der Ge-
meindeordnung widersprechen. Oft 
ist auch die Ansprache von Jugendli-
chen in Schulen mit Hürden versehen 
oder die Nutzung von Facebook als 
Kommunikationsplattform erschwert. 
Letztlich bleibt die Frage ofen, wer 
die Rechte an dem Ergebnis der Ju-
gendbeteiligung reklamieren kann. Es 
gibt vielfältige Bereiche, in denen die 
bisherigen Rahmenbedingungen nicht 
mit den Ansprüchen übereinstimmen 
− hier sind noch weitere Lösungen 
gefragt.

Der Fachbeirat des Projekts youth
part schaut hofnungsvoll in die Zu-
kunft und freut sich auf die weitere 
Entwicklung der Jugendbeteiligung in 
Deutschland und Europa.

IJAB 
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Grundlagen
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Mitreden, Mitentscheiden und 
Mitgestalten – Einlussfaktoren 
für eine gelingende Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen im 
kommunalen Raum
UDO WENZL

Die Beteiligung von Jugendlichen an Aktivitäten und Entscheidungs-

prozessen im kommunalen Raum bestärkt deren politisches Interesse 

und nutzt und fördert die Stärken jedes Einzelnen sowie die Fähigkeit, 

mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten und sich aufeinander 

einzulassen.

Eine Kommune lädt an einem Wo-
chentag – einem ganz normalen 

Schultag – die Jugendlichen zu ei-
nem eintägigen Jugendforum ein. Das 
Forum startet frühmorgens, und die 
teilnehmenden Jugendlichen werden 
vom Unterricht befreit. Auf den Plaka-
ten zum Forum steht: „In Zukunft mit 
UNS“. Es geht darum, die Perspektive 
der Jugendlichen in die Entwicklung 
einer Gemeinde, eines Dorfs, einer 
Stadt mit einzubeziehen: „Wie lebe 
ich in meiner Stadt? Was möchte ich 
schon immer mal der Politik sagen? 
Und wo sehe ich Handlungsbedarf?“ 
– diese Leitfragen beschäftigen die 
Jugendlichen am Vormittag in einem 
World-Café und in thematischen Ver-
tiefungs-Workshops. „Was ist zu tun? 
Wie soll es aussehen? Und wen brau-
chen wir noch dazu?“ – mit diesen 
Fragen werden auf einem Flip-Chart 

einzelne Themen konkretisiert. Am 
Ende dieser Arbeitsphase gibt es eine 
Präsentation der Workshop-Ergeb-
nisse vor dem/der Ober)Bürgermeister/
in, den GemeinderätInnen, interessier-
ten Erwachsenen der Gemeinde und 
insbesondere vor den Schulvertrete-
rInnen, die auch sehen wollen und sol-
len, was „ihre“ Jugendlichen erarbeitet 
haben.

Einladen, ermutigen und  
inspirieren
Jugendliche werden eingeladen und 
können mitreden, mitentwickeln und 
mitgestalten. Jugendliche werden er-
mutigt, ihre Sicht auf die Gemeinde/
auf die Stadt zu formulieren und wer-
den inspiriert, Ideen einzubringen. 
Wenn die Jugendlichen ihre Ergebnisse 
vorstellen, zeigen sie den Erwachse-
nen, was ihre Ideen und Anliegen sind, 

und tragen somit zur Gemeindeent-
wicklung bei. Dies ist nicht in allen 
Kommunen selbstverständlich. Aber es 
geschieht zunehmend in immer mehr 
baden-württembergischen Kommu-
nen, dass sich Jugendliche nicht nur in 
Jugendgemeinderäten an der kommu-
nalen Entwicklung beteiligen können, 
sondern auch innerhalb vielfältiger 
ofener Beteiligungsformen.

„Wenn Kinder und Jugendliche wieder 
erleben können, dass sie nicht ständig 
wie Objekte belehrt, gemaßregelt, be-
schult und erzogen werden, sondern 
dass sie in ihrer Kommune von ande-
ren Mitgliedern beachtet und wertge-
schätzt werden, wenn ihnen zugetraut 
würde, Aufgaben zu übernehmen, die 
für die Kommune und das kommunale 
Leben wichtig sind, dann könnte sich 
jedes Kind und jeder Jugendliche als 
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jemand erfahren, der mit seinen be-
sonderen Talenten, mit seinen erwor-
benen Fähigkeiten und seinem bisher 
angeeigneten Wissen in dieser beson-
deren Weise zum Gelingen von etwas 
beitragen, was nur in einer gemein-
samen Anstrengung gelingen kann.“ 
Gerald Hüther, Kommunale Intelligenz, 
Seite 41, 2013

Die Jugendlichen entwickeln unter-
schiedliche Ideen und Lösungen zu 
bestimmten Themen und inden so 
heraus, wo und wie sie sich weiter 
engagieren wollen. Die Präsentation 
der Workshop-Ergebnisse zeigt den 
Erwachsenen, welche Vorstellungen 
die Jugendlichen von der Zukunft der 
Kommune haben. Die Erwachsenen 
honorieren mit Wertschätzung die 
Arbeit der Jugendlichen und greifen 
deren Anliegen auf. Nach dem Forum 
bilden sich dann meist generations-
übergreifende Arbeitsgruppen, die aus 
Themen ganz konkrete Projekte ent-
wickeln. Jugendliche und Erwachsene, 
meist die politisch Verantwortlichen 
und MitarbeiterInnen der Verwaltun-
gen, arbeiten hier ganz konkret zu-
sammen.

Wenn viele (junge) Menschen in ei-
nem Raum zusammen arbeiten, dann 
ist dies politische Bildung und Dialog 

mit den politischen Verantwortlichen. 
Dies bestärkt das politische Interesse 
der Jugendlichen, nutzt und fördert 
die Stärken jedes Einzelnen sowie die 
Fähigkeit, mit anderen Menschen zu-
sammen zu arbeiten und sich aufein-
ander einzulassen.

Beteiligung von Kindern  
und Jugendlichen ist ein Gebot 
unserer Zeit!
Es geht im Eigentlichen darum, dass 
sich junge Menschen mit ihrem Le-
bensraum identiizieren und sich zu 
kritischen, interessierten und enga-
gierten (jungen) Bürgerinnen und 
Bürgern entwickeln können. Es geht 
um Gegenwart und Zukunft zugleich, 
denn die jungen BürgerInnen brau-
chen Lebens- und Dialogräume in der 
Kommune. Je positiver dabei diese 
Räume erfahren werden, umso grö-
ßer ist die Identiikation mit dem Ge-
meinwesen. Dabei stehen Mitreden, 
Mitentscheiden und Mitgestalten im 
Mittelpunkt.

Kinder und Jugendliche sind als junge, 
sensible und wache Mitglieder der 
Gesellschaft von Anfang an Teil der 
Gemeinde und sollten möglichst früh 
auch bei öfentlichen Angelegenhei-
ten mit einbezogen werden. Anknüp-
fungspunkte bestehen schon im Kin-

dergarten, in der Grundschule sowie 
im außerschulischen Bereich. Bildung, 
Beteiligung und die Möglichkeit zum 
Engagement wirken sich positiv auf 
die Entwicklung aus und tragen mit 
dazu bei, dass aus den Kindern und 
Jugendlichen mündige und politisch 
interessierte Jugendliche und Erwach-
sene werden. Voraussetzung hierfür 
ist, dass die Gemeinde eine Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen ermög-
licht und dies z.B. auch in ihren Sat-
zungen verplichtend verankert. Wenn 
Kinder und Jugendliche diesbezüglich 
positive Erfahrungen gemacht haben, 
so kann das positive Auswirkungen 
auf ihre Engagementbereitschaft im 
Erwachsenenalter haben.
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Wieviel Partizipation steckt 
immanent in social media und wie 
kann Medienpädagogik sie wecken?
NIELS BRÜGGEN

Partizipation und social media wer-
den oft in einem Atemzug genannt. 

Was zwar augenscheinlich scheint, bei 
genauer Betrachtung aber gar nicht 
selbstverständlich ist.

Trugbild social media = partici
patory media
Social media ist ein schwammiger Be-
grif, der ofen ist für Projektionen. Er 
folgt dem verschlissenen „Web 2.0“ 
und charakterisiert gleichermaßen 
digitale Medienangebote, bei denen 
Nutzende eigene Inhalte einstellen, 
eigene Proile erstellen und mit an-
deren Nutzenden vernetzen sowie 
Nachrichten austauschen können. 
Web 2.0 bezeichnete ursprünglich ein 
Geschäftsmodell, das das Einstellen, 
Aufbereiten, Auswählen/Kuratieren 
und Bewerten von Inhalten weitge-
hend den Nutzenden überlässt. Wie 
Web 2.0 ist auch social media nicht 
intentional mit Partizipation in einem 
politischen/pädagogischen Anspruch 
(siehe unten) verbunden.

Und dennoch bieten social media 
Nutzenden Möglichkeiten, eigene 
Ansichten medial zu artikulieren und 
diese auch einer neuen vernetzten Öf-
fentlichkeit zu zeigen. Dies sind zwei 
wichtige Potenziale für die Partizipa-
tion mit und über Medien. Aber auch 
Radio oder VHS-Video wurde bereits 
zugeschrieben, eine neue Medienkul-
tur der (demokratischen) Beteiligung 
an öfentlichen Meinungsbildungspro-
zessen zu ermöglichen. Jeweils waren 
die technischen Möglichkeiten zuvor 
ungekannt, aber ofenbar nicht allein 
entscheidend für ihre Realisierung.

Unterscheidung von Potenzialen 
und Realitäten
Das Versprechen „Jedem eine Stimme 
geben“ verblasst schnell, wenn man 
in Betracht zieht, wer in social me-
dia auch gehört wird. Dem Potenzial 
steht gegenüber, dass es auch in social 
media Meinungsführer/innen, Gate-
keeper/innen und nicht zuletzt Platt-
formbetreiber gibt, die Einluss darauf 
haben, was gehört und weitererzählt 
wird. Das Internet ist eben keine Parti-
zipationsmaschine1, sondern zunächst 
nur ein digitales Medium. Dieses bie-
tet Potenziale aber auch Herausforde-
rungen für die Realisierung von Par-
tizipation. Zu den Potenzialen zählen 
sicher die Artikulationsmöglichkeiten 
und die (potenziell weltweite) Öfent-
lichkeit. Zu den Herausforderungen 
aber auch der Datenschutz, poten-
zielle Überwachung oder undurch-
sichtige Einlussmöglichkeiten von 
Dienste-Anbietern2. Auch die Kommu-
nikationskultur im Netz kann diesen 
Potenzialen Grenzen setzen, wie Te-
resa Bücker in ihrem Vortrag „Burnout 
& Broken Comment Culture3“ auf der 
re:publica14 ausführt:

„Ich glaube, nur in der Theorie werden 
meinungsbildende Diskurse gerade 
demokratischer und vielstimmig. In 
der Realität kommt es zu den gleichen 
Ausschlüssen, wie in der analogen 
Welt.“ (09:19)

1  http://pb21.de/2011/11/ist-der- 
beutelsbacher-konsens-noch-zu-
retten/ 

2  http://www.zeit.de/digital/ 
internet/2014-06/facebook-nutzer- 
manipulation-studie

3  http://re-publica.de/session/burnout-
broken-comment-culture

Medienpädagogischer Anspruch 
an Partizipation mit digitalen 
Medien
Der Anspruch medienpädagogischer 
Arbeit liegt angesichts ungleich ver-
teilter Chancen, Potenziale nutzen 
und Herausforderungen bewältigen 
zu können, auf der Hand. In einer zu-
nehmend mediatisierten Gesellschaft 
ist die Partizipation mit Medien als 
Teil der gesellschaftlichen Handlungs-
fähigkeit der Subjekte zu sehen. Dies 
bezieht sich nicht nur auf transitive, 
sondern auch auf intransitive Formen 
der Partizipation (siehe youthpart-
Guidelines4). An anderer Stelle haben 
Ulrike Wagner und ich5 bereits aus-
führlich daraus abzuleitende medien-
pädagogische Perspektiven auf Parti-
zipation dargelegt und Partizipation 
als spannungsreiche Herausforderung 
für die Medienpädagogik skizziert. 
Hier kann angesichts des begrenzten 
Platzes nur der Verweis auf drei Prin-
zipien der Arbeit stehen.

Förderung von Partizipation 
durch medienpädagogische 
Angebote
Anregungen von Sturzenhecker 
(20076) aufgreifend können folgende 
Prinzipien für die subjektorientierte 
medienpädagogische Förderung von 

4  https://www.ijab.de/uploads/ 
 tx_ttproducts/datasheet/
Guidelines_eParticipation_dt.pdf

5  https://www.medienpaedagogik-praxis.de/
wp-content/uploads/2012/11/  
wagner_brueggen_partizipation.pdf

6  http://www.bpb.de/apuz/30308/
politikferne-jugendliche-in-der-kinder-und-
jugendarbeit?p=all
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Partizipation gebündelt werden: aus-
führlich siehe Wagner/Brüggen (2012)7

• Sehen und Anerkennen: Es 
geht darum wahrzunehmen, wie 
die Zielgruppen als „Everyday 
Maker“ bereits in ihrem Alltag 
digitale Medien einsetzen. Dies 
bietet Ansatzpunkte, gesell-
schaftspolitische Dimensionen in 
diesem Handeln ofen zu legen 
sowie auch weitere Potenziale 
oder auch Herausforderungen zu 
thematisieren.

• Den Zielgruppen eine Stimme 
geben: Dies impliziert auch, 
Resonanz (oder deren Ausbleiben) 
zu erfahren und im Projekt zu 
relektieren.

• Demokratischen Konflikt 
erlauben: Resonanzerfahrung 
ermöglichen heißt, damit auch 

7  https://www.medienpaedagogik-
praxis.de/wp-content/uploads/2012/11/
wagner_brueggen_partizipation.pdf

zu Konlikthandeln zu befähigen, 
das von gegenseitigem Respekt 
geprägt ist und auf der Akzeptanz 
anderer Meinungen beruht – auch 
in medialen Räumen.

Quellen:
Schmidt, Manfred G. (2008): De-
mokratietheorien. Eine Einführung. 
4. überarbeitete und erweiterte Aul. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-
senschaft.

Sturzenhecker, Benedikt (2007): 
„Politikferne“ Jugendliche in der Kin-
der- und Jugendarbeit. In: „Aus Poli-
tik und Zeitgeschichte“, Heft 32-33. 
URL: http://www.bpb.de/apuz/30308/ 
politik ferne-jugendliche-in-der-
kinder-und-jugendarbeit?p=all

Wagner, Ulrike; Brüggen, Niels 
(2012): Von Alibi-Veranstaltungen 
und „Everyday Makers“. Ansätze von 
Partizipation im Netz. In: Lutz, Klaus; 
Rösch, Eike; Seitz, Daniel Hg.): Parti-

zipation und Engagement im Netz. 
Neue Chancen für Demokratie und 
Medienpädagogik. München: kopaed 
Schriften zur Medienpädagogik, 47 
S. 21–42. URL: https://www.medien-
paedagogik-praxis.de/wp-content/
uploads/2012/11/wagner_brueggen_
partizipation.pdf

Youthpart (2014): Guidelines für ge-
lingende ePartizipation Jugendlicher 
in Entscheidungsprozessen auf loka-
ler, regionaler, nationaler und europä-
ischer Ebene. URL: https://www.ijab.
de/ uploads/tx_ttproducts/datasheet/
Guidelines_eParticipation_dt.pdf
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Das E-Tüpfelchen der Partizipation: 
Zwischen Beteiligungseuphorie und 
Ernüchterung. Missverständnisse 
über digitale Beteiligung
LENA-SOPHIE MÜLLER

3305 Mitglieder, 494 Vor-
schläge, 2353 Kom-

mentare, 14603 abgegebene Stimmen. 
So sah die Bilanz der Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestages 
„Internet und Digitale Gesellschaft“ 
aus, die zwischen Februar 2011 und 
Januar 2013 Ideen und Anregungen 
des so genannten 18. Sachverständi-
gen auf einer Partizipations-Plattform 
per Adhocracy-Tool gesammelt hat – 
ein gutes oder schlechtes Ergebnis? 
Haben sich nur, immerhin oder sogar 
3305 Bürgerinnen und Bürger betei-
ligt? In welcher Relation steht solch 
eine Beteiligungszahl? In der anfäng-
lichen Euphorie über ePartizipation 
stellte man sich vor, der reine Zugang 
zu Beteiligungsmöglichkeiten im Netz 
würde dazu führen, dass sich Millionen 
beteiligen – müsste eine vierstellige 
Zahl so gesehen nicht enttäuschen? 
Im Gegenteil! Die Zahl sollte motivie-
ren, weiterzumachen, Erfahrungen zu 
sammeln und dazuzulernen. Dazu ge-
hört, sich klar zu machen, was digitale 
Beteiligung ist und kann, was sie nicht 
ist und kann und welche Chancen sie 
bietet. Denn es herrschen in der Dis-
kussion über ePartizipation (noch) ei-
nige Missverständnisse.

Missverständnis Nr. 1: Digitale 
Beteiligung ist ein Selbstläufer
Jetzt haben wir das Internet, jetzt 
beteiligen sich alle – enttäuscht wird, 
wer zu hohe Erwartungen hat: Wer 
glaubte, dass durch die bloße Mög-
lichkeit von digitalen Beteiligungs-
verfahren die Teilnehmerzahlen in 
die Höhe schnellen würden, musste 
zwangsläuig einen Dämpfer erfahren. 
Denn „das Internet“ macht nichts „von 
alleine“, es kann als zusätzlicher Kanal 
dienen. Digitale Beteiligungsverfahren 

sind daher nicht per se besser oder 
erfolgreicher als analoge. Bei aller 
Ernüchterung wird häuig übersehen, 
dass die Schwierigkeiten nicht an der 
Digitalität eines Beteiligungsverfah-
rens liegen, sondern dass es sich um 
allgemeine Herausforderungen von 
Partizipation handelt. Dazu gehört vor 
allem die Mobilisierung: Nur wenn ich 
überhaupt erfahre, dass es ein Betei-
ligungsverfahren gibt, kann ich da-
ran teilnehmen. Nur wenn ich zudem 
das Thema für relevant und dringlich 
halte, ist es wahrscheinlich, dass ich 
daran teilnehme. Diese wichtigen Er-
folgskriterien gelten analog genauso 
wie digital. Erst wenn diese Kriterien 
erfüllt sind, spielt letztlich die Frage 
eine Rolle, über welchen Kanal ich 
mich beteilige. Dann bieten digitale 
Beteiligungsverfahren deutliche Vor-
teile: Unabhängig von Zeit und Raum 
können sich Menschen sozusagen vom 
Sofa aus beteiligen!

Missverständnis Nr. 2: Digitale 
Beteiligung ist exklusiv
Gut gebildet, gut verdienend, oft 
männlich und vor allem internet-
ain – ein weit verbreitetes Argument 
gegen digitale Beteiligung ist die 
Asymmetrie: Nicht ein Querschnitt 
der Bevölkerung macht im Netz mit, 
sondern ein kleiner, privilegierter 
Ausschnitt. Doch ist das in der analo-
gen Welt anders? Auch hier sind Men-
schen mehr oder weniger informiert, 
vernetzt, kompetent oder engagiert. 
Wie erreicht man, dass sich gleich-
mäßig Mitglieder aus allen Teilen der 
Bevölkerung beteiligen? Repräsenta-
tivität und Inklusivität sind generelle 
Herausforderungen der Partizipation: 
Wie kann ich verschiedene Gruppen 
mobilisieren? Was sind zielgruppen-

gerechte Beteiligungsformate und 
Methoden? Die Mobilisierung fängt 
mit der Information und Kommuni-
kation an: Wer erfährt beispielsweise 
über die Lokalzeitung von einer Ab-
stimmung, wer eher über Social Me-
dia? Bei der Wahl geeigneter Formate 
und Methoden geht es unter anderem 
um die Ressourcen und Medienkom-
petenz der zu Beteiligenden: Wer hat 
zum Beispiel Zeit, vormittags ins Rat-
haus zu gehen, und wer traut sich zu, 
eine Online-Kommentarfunktion zu 
nutzen? Es geht nicht um die Frage: 
analog oder digital, sondern wichtig 
ist eine Multi-Kanal-Strategie: Über 
welche Kanäle informiere und betei-
lige ich Bürger, sodass ich möglichst 
viele erreiche und mobilisiere? Wenn 
wir den digitalen Kanal als Ergän-
zung begreifen, dann bedeutet das, 
digitale Beteiligung schließt nicht 
eine Gruppe aus, sondern eine wei-
tere Gruppe ein, nämlich diejenigen, 
die digital unterwegs und erreichbar 
sind. Und der Trend zeigt: Das werden 
immer mehr! Trotzdem wäre es falsch, 
Beteiligungsverfahren nur noch di-
gital durchzuführen. Denn noch sind 
nicht alle Deutschen online und die 
Onliner nutzen das Internet sehr he-
terogen, wie der D21-Digital-Index 
zeigt. Deswegen ist es wichtig, ana-
loge und digitale Beteiligungskanäle 
anzubieten.

Missverständnis Nr. 3: Digitale 
Beteiligung bedeutet direkte 
Demokratie
Oft wird digitale Beteiligung mit di-
rekter Demokratie in einen Topf ge-
worfen. Dabei werden zwei Ebenen 
vermischt. Einerseits gibt es den 
Grad, in dem Bürgerinnen und Bür-
ger beteiligt werden sollen, also ver-
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schiedene Intensitätsstufen der Be-
teiligung. Auf der anderen Seite gibt 
es Kanäle, die verwendet werden. 
Stufen und Kanäle können beliebig 
kombiniert werden. Die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) unterschei-
det bei Beteiligungsverfahren die drei 
Stufen Information, Konsultation und 
Zusammenarbeit. Bei Verfahren der 
untersten Stufe stellt die öfentliche 
Hand Informationen bereit. Das kann 
sowohl analog geschehen, indem etwa 
ein Planentwurf zur Stadtentwicklung 
öfentlich ausgelegt wird, als auch 
digital auf Portalen wie GovData. Bei 
Konsultationen kommt der Aufruf 
hinzu, sich an Fragestellungen zu be-
teiligen und den Amts- oder Mandats-
tragenden auf diese Weise Input zu 
liefern. Wie man für eine solche Kon-
sultation eine Multi-Kanal-Strategie 
fährt, hat die niedersächsische Stadt 
Lohne vorgemacht: Bürgerinnen und 
Bürger konnten Ideen für die Stadt-
entwicklung abgeben per Webseite, 
Facebook-Seite, Postkartenaktion, 
Anruf, Fax, Brief sowie an Sitzungen 
teilnehmen. Wenn die Beteiligten mit 
Mandatstragenden in einen Diskurs 
treten, in dem Argumente wechsel-
seitig ausgetauscht werden, spricht 
man von interaktiver Zusammenar-
beit. Ein Beispiel ist das integrierte 
Energie- und Klimaschutzprojekt 
des Landes Baden-Württemberg, bei 
dem auch Kanäle kombiniert wurden: 
Bürgerinnen und Bürger waren auf-
gerufen, Maßnahmen online zu kom-
mentieren und diskutieren sowie an 
Bürgertischen mitzuberaten. Während 
bei diesen drei Stufen die Entschei-
dungshoheit bei den Amts- und Man-
datstragenden bleibt, entscheiden 
bei Wahlen und Abstimmungen – der 
vierten Stufe der Beteiligung – die 
Bürgerinnen und Bürger. Erst bei die-
ser Stufe handelt es sich um direkte 
Demokratie – unabhängig davon, ob 
die Beteiligten analog oder digital ihre 
Stimme abgeben.

Missverständnis Nr. 4: Beteili
gung funktioniert nur ganz oder 
gar nicht 
Wie die unterschiedlichen Stufen der 
Beteiligung zeigen, ist ein Schwarz-
Weiß-Denken beim Thema Partizi-
pation unangebracht. Auf der einen 
Seite geht es um die Entscheidung, bei 
welchen Fragen und in welchem Maß 

der Staat die Bürgerinnen und Bür-
ger beteiligt und somit auch bewusst 
Entscheidungsmacht und -kontrolle 
abgibt. Denn je höher die Intensitäts-
stufe der Partizipation, desto mehr 
Einluss erhält der Bürger. Zudem 
wächst mit jeder Stufe auch der Grad 
an Komplexität und Aufwand des Be-
teiligungsverfahrens. Zum unerlässli-
chen Aufwand gehört die transparente 
Gestaltung und Aufklärung: Wie läuft 
ein Verfahren genau ab und wie ließt 
die Beteiligung in Entscheidungen 
ein? Nichts ist schlimmer als Pseudo-
Beteiligung, bei der unklar bleibt, ob 
und inwiefern Partizipationsbeiträge 
überhaupt berücksichtigt werden. 
Auf der anderen Seite steht die Frage, 
in welchem Maße sich Bürgerinnen 
und Bürger beteiligen wollen. Es gibt 
Themen, mit denen sich einige nicht 
befassen wollen, die sie nicht interes-
sieren oder die ihnen zu komplex sind, 
und somit gibt es Entscheidungen, die 
sie lieber ihren gewählten Vertretern 
überlassen. Deutschland hat als re-
präsentative Demokratie (noch) keine 
ausgeprägte Beteiligungskultur, aber 
durch das Web 2.0 ist ein Mit-Mach-
Trend entstanden, der für die Parti-
zipation genutzt werden kann und 
sollte. Das hier viel Potential besteht, 
zeigen Beispiele wie change.org: Seit-
dem die Plattform im Sommer 2012 
in Deutschland startete, haben sich 
1,5 Millionen Menschen hierzulande 
registriert, um Petitionen zu starten 
oder zu unterstützen. Durch die Ver-
knüpfung mit sozialen Netzwerken 
verbreiten sich Petitionen oft in ra-
santem Tempo. So bietet der digitale 
Kanal die große Chance, innerhalb 
kurzer Zeit mehr Menschen zu errei-

chen und zu beteiligen als es analog 
jemals möglich wäre.

Neues Verständnis: Digitale Be
teiligung ist ein Lernprozess
Im Jahr 2001 nutzten 20 Prozent der 
deutschen Bevölkerung Online-Ban-
king, im Jahr 2013 waren es 45 Pro-
zent. Der Weg dahin war ein Prozess: 
Die Nutzer haben nach und nach die 
Möglichkeit wahrgenommen, sie aus-
probiert, sich daran gewöhnt und Ver-
trauen gewonnen. Heute können sich 
viele nicht mehr vorstellen, mit Über-
weisungsträger zur Bankiliale zu ge-
hen. Doch anderen steht dieser Kanal 
weiterhin zur Verfügung. Ähnliches 
gilt für die ePartizipation. Sie erfor-
dert einen Lernprozess und zwar auf 
beiden Seiten. Die öfentliche Hand 
muss Beteiligungsverfahren evalu-
ieren und weiterentwickeln: Was hat 
schon gut geklappt, was können wir 
besser machen? Dabei ist es wichtig, 
die generellen Herausforderungen wie 
Information, Mobilisierung und Trans-
parenz nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Auf der anderen Seite müssen 
auch die zu Beteiligenden in die Rolle 
des souveränen, digitalen Bürgers hi-
neinwachsen und beispielsweise den 
Umgang mit digitalen Beteiligungs-
tools lernen. Mit dem zunehmenden 
Digitalisierungsgrad in Deutschland 
steigt die Bedeutung von und der 
Anspruch an digitale Beteiligungsver-
fahren. Doch der Ausgangspunkt für 
Kritik und Hofnung ist und bleibt der-
selbe: Wer über ePartizipation nach-
denkt, muss immer auch über Parti-
zipation im Allgemeinen nachdenken 
– das E kommt dann als Tüpfelchen 
noch obendrauf.
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Das Prinzip Öfnung: Lasst sie 
mitmachen!
KIRSTEN WOHLFAHRT

Sind die Bürgerinnen und Bürger 
immer „verdrossener“ von der Po-

litik? Zu dieser Diagnose könnte man 
kommen, schaut man sich die Betei-
ligung bei Wahlen an. Die geht zum 
Teil deutlich in den Keller. Umfragen 
zeigen aber ein anderes Bild: Laut der 
Studie „Partizipation im Wandel“1 der 
Bertelsmann Stiftung möchten 69 
Prozent der Bürger mehr und direk-
ter über politische Sachverhalte mit 
entscheiden. Beteiligung nützt dem 
Gemeinwohl: Die Mehrheit der Bür-
ger und Politiker indet, dass dadurch 
unterschiedliche Interessen, Wert-
vorstellungen und neue Ideen in Ent-
scheidungsprozesse einließen. 

Befragt wurden allerdings nur Bürger 
über 18 Jahren. Das liegt wohl daran, 
dass es in der Studie auch darum ging, 
repräsentative mit direkter Demokra-
tie und Bürgerbeteiligung abzuglei-
chen. Doch ab welchem Alter sollten 
Politik und Verwaltung Bürger einbe-
ziehen? Mit der Wahlmündigkeit? Gute 
Ideen sind nicht nur von denen zu er-
warten, die mit der Lizenz zum Wählen 
ausgestattet sind. Wer Diskussionen 
um die Gestaltung einer Brachläche, 
oder wie Bürger in zehn Jahren in ih-
rer Stadt leben möchten, nur auf Er-
wachsene konzentriert, schließt junge 
Menschen aus, die ebenfalls mit den 
Folgen dieser Entscheidung zu leben 
haben.

Ohne Informationen und ohne 
ofene Daten keine Beteiligung
Beteiligung fängt dabei nicht erst 
dann an, wenn es etwas mitzudisku-
tieren oder zu entscheiden gibt. Be-
teiligung beginnt damit, dass Bürge-
rinnen und Bürger – jung, mittel oder 
alt – die Möglichkeit haben, sich infor-
mieren zu können. Und das nicht nur 
aus Quellen, die von Politik oder Ver-

1  http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/
rde/xchg/SID-8E55E1E2-539E501F/bst/hs.xsl/
nachrichten_122050.htm

waltung gezielt zu einem bestimmten 
Thema freigegeben werden. Informa-
tionen sind Grundlage von Meinungs-
bildung und Wissen. An dieser Stelle 
kommt Open Data ins Spiel. Ofene 
Daten sind frei verfügbare Datensätze 
aus Politik und Verwaltung – zu Bevöl-
kerung, Wohnen, Kinder- und Jugend-
angeboten, Umwelt oder Verkehr. Sie 
sind eine zusätzliche Recherchequelle. 
Mit ofenen Daten können Sachver-
halte nachvollziehbar gemacht wer-
den. Diese so gewonnenen und ver-
mittelten  Informationen können  im 
Prozess der Meinungsbildung Infor-
mationen aus Politik und Verwaltung 
kontrastieren. Datenjournalisten kön-
nen mithilfe von Daten zum Beispiel 
Geschichten zu Stadtentwicklungs-
projekten optisch eingängig ergän-
zen. Eine Karte, die den Zustand eines 
Viertels, die Pläne der Stadtgestalter 
und Ideen von Bürgern – Initiativen 
oder Schulprojekte – sammelt und vi-
sualisiert, sagt oft mehr als ein Artikel 
oder eine Info-Broschüre. 

Das „E“ kann Beteiligungs
schwellen senken helfen
Mit dem Internet ergeben sich zudem 
neue Möglichkeiten, wie gerade junge 
Menschen eingebunden werden kön-
nen. Bürgerbeteiligung sollte zwar im-
mer on- wie oline gedacht werden: 
Nicht jeder ist im Netz2 oder Interes-

2  http://www.initiatived21.de/portfolio/
nonliner-atlas/

sierte ziehen den direkten Dialog mit 
einem Gegenüber einem Diskurs auf 
Beteiligungsplattformen vor. Doch das 
„E“ bei ePartizipation kann Schwellen 
senken, sich einzumischen. In der Be-
teiligungsstudie von Bertelsmann wird 
die elektronische Beteiligung zwar 
noch als „Stiefkind“ bezeichnet  – sie 
kam nicht gut an. Eine Studie der Hel-
mut-Schmidt-Universität Hamburg3 
ergab jedoch, dass das Internet längst 
nicht mehr nur ein Spaßmedium ist, 
sondern von jungen Menschen auch 
zur Beteiligung genutzt wird. Wich-
tig dabei ist es, nicht nur bestimmte 
Gruppen zu erreichen. Partizipations-
forschung4 ergibt immer wieder, dass 
sich Männer häuiger als Frauen be-
teiligen, Menschen mit formal höherer 
Bildung häuiger als jene mit niedriger.

Für (Online-)Partizipation im Beson-
deren stellt sich demnach die Heraus-
forderung, nicht nur digital Versierte 
oder Bildungseliten anzusprechen. 
Das ist aber eine Anforderung, die 
sich auch der oline gestalteten Poli-
tik stellt. Das Prinzip Open Data hilft, 
Herrschaftswissen zu durchbrechen 
und den Zugang zu Informationen für 
Jung und Alt zu demokratisieren. 

3  http://www.hsu-hh.de/politiktheorie/
index_XOQGMOIlQ10DTTXq.html

4  http://www.hiig.de/online-mitmachen-
und-entscheiden-die-partizipationsstu-
die-2014/
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Jugendbeteiligung als 
Dienstleistung? Potenziale, Hürden, 
Erfolge
MARC LUDWIG

„Ältere, die keinen Kontakt zu Jünge-
ren haben, werten Junge ab und kön-
nen nicht verstehen, dass sich Dinge 
entwickeln. Vielleicht ist es ja mit der 
Politik und den Politikern genauso.“  
Julia, lebt in Blumenthal in der Eifel

Ergebnisse aus dem Projekt Junge 
Deutsche 2012/131 machen sichtbar, 
dass junge Leute selbst ihre Lebens-
situation im Dialog mit anderen erfor-
schen und sich für eine Verbesserung 
einsetzen.

Ziel des Projekts ist, junge Menschen 
aktiv einen demokratischen Mei-
nungsbildungsprozess gestalten und 
erleben zu lassen und sie zur politi-
schen Beteiligung zu befähigen. Mit 
Ergebnissen in Zahlen und Geschich-
ten setzen sie sich für ein besse-
res Leben und Erwachsenwerden in 
Deutschland ein, lokal und national.

Doch wie ist die Beteiligung vor 
Ort? Was machen Jugendliche 
eigentlich so in Blumenthal?
Dazu erklärt Julia: 

„Aktivitäten gibt es hier nicht, es gibt 
keine Jugendgruppen und keine Orte, 
wo man hingehen kann.“ 

Früher haben Katharina und Julia 
eine Tanzgruppe für Kinder in einem 
Jugendclub angeboten, doch dafür 
gab es bald keine Räume mehr: Alle 
Jugend- und Freizeitangebote seien 
abgeschaft worden. – 

„Man muss 18 sein und ein Auto ha-
ben, sonst kommt man hier nicht weit“, 
so Julia. Es gibt keinen öfentlichen 
Personennahverkehr: 

1  http://www.servicestelle- 
jugendbeteiligung.de/jungedeutsche/

„Wenn man aus dem Kindergartenalter 
raus ist, gibt’s keine Angebote mehr.“

Um für Beteiligung und Partizipation 
zu sensibilisieren, setzt die Service-
stelle Jugendbeteiligung (SJB) daher 
vermehrt auch Projekte mit digitalen 
Elementen und ePartizipation um.

Im  Projekt SchülerHaushalt2  sam-
meln SchülerInnen auf einer Webseite 
u.a. Verbesserungsvorschläge in der 
Schule und stimmen im Anschluss 
darüber ab. Viele Schulen konnten be-
reits auf die erarbeitete Methodik und 
Handreichungen der SJB in Koopera-
tion mit der Bertelsmann Stiftung zu-
rückgreifen.

Der SchülerHaushalt wurde als Pilot-
projekt gemeinsam mit der Stadt Riet-
berg und vier Schulen sowie der Ge-
meinde Wennigsen (am Deister) und 
einer Gesamtschule durchgeführt. Die 
dabei entwickelten Konzepte und Ma-
terialien3 stehen nun anderen Kom-
munen für die Durchführung eines 
eigenen SchülerHaushaltes zur Verfü-
gung.

Im Rahmen des SchülerHaus
haltes erhalten die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, 
über die Verwendung eines zu
vor festgelegten Budgets selbst 
zu entscheiden.
In Rietberg und Wennigsen wurden 
hierzu 7.000 Euro pro Schule be-
reitgestellt. Alle Schülerinnen und 
Schüler waren anschließend gefragt, 
Vorschläge für die Verwendung die-
ses Budgets einzureichen. Nach einer 
zwei- bis dreiwöchigen Phase des 

2  http://www.servicestelle- 
jugendbeteiligung.de/schuelerhaushalt/

3  http://www.schuelerhaushalt.de/ 
materialien/

Einreichens und Diskutierens von Vor-
schlägen stimmten die Schülerinnen 
und Schüler über ihre Favoriten im 
Rahmen eines klassischen Wahlvor-
gangs ab und legten damit die bes-
ten Vorschläge pro Schule fest. Diese 
wurden anschließend zusammen mit 
der Stadt- und Schulverwaltung aus-
gearbeitet.

Mit dem SchülerHaushalt verfolgt die 
SJB das Ziel, Kindern und Jugendlichen 
mehr Möglichkeiten der Gestaltung 
und Mitbestimmung in ihrem Umfeld 
zu geben und dabei demokratische 
Prozesse u.a. durch ePartizipation er-
lebbar zu machen.

Die Servicestelle Jugendbeteiligung 
e. V. besteht seit 2001 und versteht 
sich als Dienstleisterin von Jugendli-
chen für mehr Jugendbeteiligung in 
Deutschland mit dem Ziel, jugendli-
ches Engagement zu professionali-
sieren. Der Verein informiert, berät, 
qualiiziert und vernetzt Jugendliche 
auf Augenhöhe und setzt selbst Mo-
dell-)Projekte auf kommunaler, Lan-
des- und Bundesebene um. Außerdem 
engagiert sich die SJB auf politischer 
und gesellschaftlicher Ebene sowie in 
diversen Gremien für Jugendengage-
ment und Partizipation. Das Team ist 
jugendlich – niemand ist älter als 27 
Jahre –, arbeitet ehrenamtlich neben 
Studium, Ausbildung, Job oder auf 
Basis eines Freiwilligendienstes und 
unabhängig von Parteien und Verbän-
den.
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Herausforderungen der kommunalen 
digitalen Jugendbeteiligung – 
Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Evaluation des Projekts youthpart
KERST IN FRANZL

Die Bürgerbeteiligung erlebt einen 
Boom, doch ist die Beteiligung 

von Jugendlichen daran marginal. 
Zu gering ist der Anteil von explizit 
an Jugendliche gerichteten Beteili-
gungsangeboten bei Planungs- und 
Entscheidungsprozessen vor allem auf 
kommunaler Ebene1und zu gering ist 
auch die aktive Teilnahme der Jugend-
lichen an zielgruppenunspeziischen 
Beteiligungsprozessen. Hieran vermag 
auch die Nutzung von online-Verfah-
ren kaum etwas zu verändern2.

Hier setzten die Modellprojekte im 
Programm „youthpart #lokal“ an: Über 
die Internet-Plattform www.ypart.eu 
initiierten sieben Kommunen Jugend-
beteiligungsprojekte, die das kreative 
Potenzial der Jugendlichen aktivierten 
und in die Kommunalpolitik einließen 
ließen. Die Besonderheit der Platt-
form: Sie ist eine online-Variante der 
deliberativen partizipativen Verfah-
ren, d.h. es kann sich nicht nur jeder 
mit eigenen Ideen darauf einbringen, 
es ist auch möglich, Bezug aufeinan-
der zu nehmen und zu diskutieren.

Die teilnehmenden Kommunen sind 
sowohl in der administrativen Aufstel-
lung wie in ihrer Größe und Struktur 
sehr heterogen. So reicht das Sample 
von einer Verbandsgemeinde in einem 

1  Vgl. Fatke, Reinhard & Schneider, Helmut 
2005: „Kinder- und Jugendpartizipation in 
Deutschland“, Bertelsmann-Stiftung  
S. 45.

2  Märker, Oliver 2010): „E-Partizipation 
– Heilsbringer für mehr Jugendbeteiligung? 
Betrachtet am Beispiel online-moderierter 
Verfahren in Kommunen.“ In: Partizipation 
junger Menschen. Nationale Perspektiven und 
europäischer Kontext, Hrsg: Jugend für Europa. 
Deutsche Agentur für das EU-Programm 
JUGEND IN AKTION. Bonn: Jugend für Europa.

verstädterten Gebiet mit etwas über 
12.000 Einwohnern über eine ländli-
che Kleinstadt mit 14.000 Einwohnern 
bis hin zu einem Landkreis mit 80.500 
Einwohnern. Manche verfügen über 
eine ausgeprägte lokale Partizipati-
onskultur, für andere war youthpart 
die erste Berührung mit Partizipation. 
Für alle war die Nutzung des Internets 
als Beteiligungsinstrument ein Novum.

Insgesamt registrierten sich 765 Per
sonen auf der Plattform. Es wurden

• 216 Vorschläge abgegeben,
• 605 Kommentare verfasst,
• 955 likes und 
• 258 dislikes vergeben. 

Um die Erfahrungen der Kommunen 
und Teilnehmenden in einen größe-
ren Zusammenhang   zu setzen und 
für Nachahmer nutzbar zu machen, 

wurde eine wissenschaftliche Evalua-
tion der Projekte durchgeführt. Dazu 
wurden in Interviews die Projektleiter 
befragt, eine Online-Umfrage unter 
den Jugendlichen geschaltet und ihr 
Nutzerverhalten auf der Plattform 
untersucht.

Die bisherige Forschungslage zum 
Thema digitale Jugendpartizipation ist 
noch recht dünn. Die Modellprojekte 
in youthpart können daher als Vor-
reiter und die vorliegende Evaluation 
als ein erster Schritt zu einem tieferen 
Verständnis von Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten der digitalen Jugend-
partizipation auf kommunaler Ebene 
betrachtet werden.

Partizipation ist ein vielschichtiges 
Phänomen und ihre Efekte oft nicht 
quantiizierbar, da sie langfristige und 
subtile Wirkungen erzeugt. Aus diesen 
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Gründen verfolgt die Evaluation einen 
eher deskriptiv-hermeneutischen Zu-
gang. Mit Blick auf eine Zukunft, in 
der Kommunen verstärkt via Internet 
und mobile Endgeräte ihre Jugendli-

chen am politischen Entscheidungen 
teilhaben lassen, liegt der Fokus der 
Untersuchung auf den Herausforde-
rungen, die noch zu bewältigen sind, 
um dies erfolgreich tun zu können.

Das Wichtigste zuerst: Jugend
liche wollen beteiligt werden – 
und zwar nicht nur einmal
Diesen Schluss legen die Ergebnisse 
einer Online-Umfrage nahe, zu der 
alle Jugendlichen eingeladen waren, 
die an den kommunalen Beteiligungs-
projekten in den sieben Kommunen 
teilgenommen haben.

Zwar war die Beteiligung an der Um-
frage gering – nur 5% der Jugendli-
chen beantworteten die 14 Fragen 
der Online-Umfrage3 –, doch sind die 
Antworten erstaunlich eindeutig. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer las-
sen keinen Zweifel daran, dass ihnen 
das Partizipationsprojekt wichtig ist 
und dass sie sich an einem weiteren, 
ähnlich strukturierten Projekt beteili-
gen würden.

Noch deutlicher ist die Zustimmung 
der Jugendlichen für die Nutzung des 
Internets für partizipative Prozesse.

Fokus Stolpersteine in der 
kommunalen digitalen Jugend
partizipation
Eine Strukturierung der Schwierig-
keiten in der Initiierung und Durch-
führung der kommunalen, digitalen 
Jugendpartizipationsprozesse ergibt 
zwei zentrale Problemfelder:

• Wie kann der Beteiligungsprozess 
erfolgreich in die administrativen 
Abläufe integriert werden?

• Wie können möglichst viele Ju-
gendliche zu einer möglichst gro-
ßen Aktivität motiviert werden?

Herausforderung Einbettung 
des Partizipationsprozesses in 
administrative Abläufe
Alle Modellprojekte hatten wesentlich 
größere Probleme, den Beteiligungs-
prozess zu starten als erwartet. Keines 
konnte zum geplanten Zeitpunkt live 
gehen, teilweise verzögerte sich der 
Projektbeginn um ein halbes Jahr. Die 
folgenden Ergebnisse skizzieren einige 
Gründe für die verlängerte Konzeptio-
nierungs- und Initiierungsphase:

3  Diese Rücklaufquote ist für eine online 
durchgeführte Befragung nicht aufällig 
niedrig und indiziert daher kein gesteigertes 
Desinteresse der Befragten.
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Besonders unterschätzt wurde die 
Einarbeitungszeit in die Online
Plattform.
Diese bietet eine technische Infra-
struktur, die vielfältig genutzt werden 
kann. Welche Fragestellung dort zur 
Diskussion gestellt wird, ob die Betei-
ligung dauerhaft eingerichtet wird, als 
Wettbewerb gestaltet oder zyklisch 
Eingang in die lokalpolitische Gremi-
enarbeit inden soll – diese Eckpunkte 
eines Prozesskonzepts muss jede 
Gruppe passend zu den lokalen Gege-
benheiten für sich entscheiden.

Schließlich müssen das entwickelte 
Konzept und die technische Umge-
bung zusammenpassen, denn trotz der 
Multifunktionalität der Plattform sind 
ihre Möglichkeiten nicht grenzenlos.

DER AUSHANDLUNGSPROZESS VON 

LOKALER BETEILIGUNGSIDENTITÄT 

UND OPTIMALER NUTZUNG DER 

ONLINE-INSTRUMENTE ERFORDERT 

EINEN HOHEN ZEITAUFWAND, DER 

EINKALKULIERT WERDEN MUSS.

Grundlegend für eine Bewälti
gung dieser Aufgabe sind  ausrei
chende Ressourcen.
Die Förderung von € 10.000 durch das 
BMFSFJ erleichterte hier den Modell-
projekten die Durchführung der Pro-
zesse. Dennoch trug das Problem des 
knappen Budgets – teilweise befanden 
sich die Kommunen im Nothaushalt – 
und der geringen Personalressourcen 
zu einer Verzögerung der Online-
Phase bei.

IN INTERVIEWS BEFANDEN DIE 

PROJEKTLEITER, DASS ZUMINDEST 

IN DER KONZEPTIONSPHASE EINES 

DIGITALEN JUGENDBETEILIGUNGS-

PROJEKTS DER ARBEITSAUFWAND 

EINER HALBEN STELLE GESICHERT 

SEIN SOLLTE.

Dazu bedarf es eines großen  
politischen Rückhalts.
In jeder Phase eines Beteiligungs-
projektes, von der ersten Idee bis zur 
Erstellung des Feinkonzepts, der Öf-
fentlichkeitsarbeit, Online-Phase und 
begleitenden Veranstaltungen sowie 
bei der Umsetzung der Ergebnisse, ist 
die aktive Unterstützung der politi-
schen Akteure notwendig – nicht nur, 
um die Bereitstellung der notwendigen 
Ressourcen für die Projektleitung zu 
sichern, sondern auch, um der Par-
tizipation Gewicht zu verleihen. Erst 
wenn für die Teilnehmenden wichtige 
Themen verhandelt und auch umge-
setzt werden, lässt sich ihr Interesse 
wecken.

Politik und auch Verwaltungen stel-
len dabei keine homogenen Akteurs-
gruppen dar. In den Modellprojekten 
waren virulente Dynamiken zwischen 
Partizipationsbegeisterten und zöger-
lichen Verwaltungsmitarbeitern oder 
politischen Akteuren  zu beobachten. 
Ihr Verlauf gestaltete sich individuell 
sehr unterschiedlich – mal wurden 
Veränderungsprozesse bottom up in-
itiiert, mal top-down; mal unterstützt 
durch zivilgesellschaftliche Akteure, 
mal personiiziert durch lokale Per-
sönlichkeiten.

DIE ANGST VOR HOHEN KOSTEN, 

MEHRAUFWAND UND UNKONTROL-

LIERBAREN PROZESSEN IST NOCH 

NICHT BESIEGT – DIE AUSEINAN-

DERSETZUNG MIT IHREN EFFEKTEN 

BEGLEITET JEDES PARTIZIPATIONS-

PROJEKT.

Herausforderung: Aktive  
Beteiligung der Jugendlichen
Anhand des jeweiligen Jugendquoti-
enten in den Modellkommunen lässt 
sich der Beteiligungsgrad der Jugend-
lichen in den Partizipationsprojekten 
ermitteln. Dieser reicht von 4,8 % bis 
0,7 %. Auch wenn es unwahrscheinlich 
klingt, liegen die Beteiligungsquoten 
der Modellprojekte damit im üblichen 
Bereich – die Involvierung von knapp 
5 % der ortsansässigen Jugendlichen 

kann sogar als sehr erfolgreiche Teil-
nehmerakquise betrachtet werden4.

Diese Feststellung ist natürlich un-
befriedigend. Die Endausbaustufe der 
Partizipationskultur kann damit noch 
nicht erreicht sein! Es stellt sich also die 
Frage, wie mehr Jugendliche für eine 
aktive Teilnahme an Partizipationsan-
geboten begeistert werden können.

Einen Anhaltspunkt dafür liefert der 
statistische Zusammenhang zwischen 
der Bereitschaft zur wiederholten 
Teilnahme an einem ähnlichen Projekt 
und der erfahrenen Zufriedenheit im 
aktuellen Projekt:

47,5 % DER JUGENDLICHEN, DIE 

RECHT ODER SEHR ZUFRIEDEN MIT 

IHREM YOUTHPART-PROJEKT WA-

REN, SIND RECHT ODER SEHR DAZU 

BEREIT, ERNEUT BEI EINEM ÄHNLI-

CHEN PROJEKT MITZUMACHEN.

Partizipationsbegeisterung kann also 
gesät werden – mit jedem guten Be-
teiligungsprojekt werden mehr Ju-
gendliche damit „iniziert“ und die 
Chance auf eine zukünftige Bereit-
schaft zur Teilnahme steigt.

Oline und online gehören  
zusammen!
Die Analyse von Nutzeraktivitäten 
auf der Plattform zeigt deutlich, dass 
oline Veranstaltungen zu einem An-
stieg der online-Aktivitäten führen. 
Hier ein symptomatisches Beispiel – 
die Vorstellung der Plattform in einer 
Schule –, bei dem die Lesezugrife auf 
ein Youthpart-Projekt aufgezeichnet 
wurden. Der sprunghafte Anstieg der 
Zugrife ist während und kurz nach 
einem oline-Event entstanden (siehe 
Graik Seite 26 oben).

4  Dies zeigt sich, wenn der Beteiligungsgrad 
bei anderen Online-Partizipationsprojekten 
zum Vergleich herangezogen wird. So nahmen 
bspw. am Bürgerhaushalt Lichtenberg, der als 
ein Paradebeispiel gelungener Beteiligung ge-
handelt wird, 8,8 % der Zielgruppe teil. Städte-
bauliche Partizipationsprozesse wie München 
MitDenken erreichten 0,1 %, Nexthamburg 
sogar nur 0,02 % der Bürgerschaft.



Problematisch – und ebenfalls symp-
tomatisch – ist daran, dass die gewon-
nene Aufmerksamkeit nicht dauerhaft 
gebunden werden konnte.

OFFLINE-EVENTS VERFÜGEN ÜBER 

EIN EXTREM HOHES AKTIVIE-

RUNGSPOTENZIAL. ES IST JEDOCH 

NICHT EINFACH, DAS GEWECKTE 

INTERESSE IN EINE KONTINUIER-

LICHE BETEILIGUNG ZU ÜBERFÜH-

REN.

Moderation will gelernt sein!
Die Online-Umfrage hat deutlich ge-
zeigt, dass die Moderation auf der 
Plattform für die Zufriedenheit der 
Teilnehmer eine große Rolle spielt. Die 
Modellprojekte verfolgten individuelle 
Strategien zur Moderation. Große He-
rausforderungen waren dabei:

• Schnell auf die geposteten 
Vorschläge und Kommentare zu 
reagieren – Das kostet Zeit!

• Angemessen auf die geposteten 
Vorschläge zu reagieren – In 
Jugendsprache, motivierend, ziel-
orientiert ohne falsche Verspre-
chungen.

• Die Plattform mit anderen be-
liebten online-Kommunikations-
medien zu verbinden – Wie leitet 
man die erzeugten Aktivitäten 
wieder zurück auf die Plattform?

Lichtblicke:
Die Angst vor aggressiver und sinnlo-
ser Kommunikation der Jugendlichen 
ist unbegründet!

Nicht ein einziger Beitrag musste auf-
grund von Verstößen gegen die Neti-
quette gelöscht werden!

Wenig gehaltvolle Vorschläge wurden 
in angemessenem Tonfall durch die 
Jugendlichen selbst kommentiert.

Die Jugendlichen selbst waren mit der 
Qualität der Beiträge zufrieden.

Fazit
Es gibt noch viel zu tun! Jugendpar-
tizipation muss, wenn sie bei den Ju-
gendlichen Erfolg haben will, online 
geschehen. Für Kommunen bedeutet 
das eine große Herausforderung – 
Partizipation an sich ist noch immer 
keine Selbstverständlichkeit, sondern 
muss als Haltung sowie als Vermögen 
noch immer gestärkt und erlernt wer-
den.

Der Zusatz „online“ macht die Sache 
nicht einfacher. Das Internet ist kein 
Allheilmittel, mit dem Aktivierungs-
probleme gelöst werden können. Es 
sind weiterhin kreative Lösungen zur 
Motivierung der Jugendlichen gefragt. 
Für Verwaltungen bedeutet dies häu-

ig einen noch größeren Aufwand, 
da der Erwerb von entsprechenden 
Kompetenzen, die Bereitstellung der 
technischen Infrastruktur und die Ver-
trautheit mit der Software zunächst 
erst erarbeitet werden müssen.

Dennoch geht kein Weg daran vorbei 
– Jugendliche wollen online partizi-
pieren und sie zeigen sich dabei nicht 
als unpolitische Provokateure, son-
dern als verantwortungsbewusste und 
kreative Ideengeber.
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Was hindert uns an mehr 
Jugendbeteiligung? Ein Versuch des 
ketzerischen Blickes auf Geld, Zeit 
und Bürokratie
MARKUS GERSTMANN

In Bremen über Beteiligung und Par-
tizipation zu klagen, ist eigentlich 

ein Afront. Bürgermeister Jens Böhrn-
sen steht zu Beteiligung, unterstützt 
verschiedene Konzepte im Jugendbe-
reich und in der politischen Ausein-
andersetzung. In den letzen Jahren 
wurden durch Partizipationsprojekte 
viele Ideen in Bremen verwirklicht. 
Wohnviertel- und Verkehrsplanung, 
Schwimmbadgestaltung, Skateran-
lagen  – die Bürger_innen in Bremen 
dürfen oftmals mitreden, „auch“ Ju-
gendliche auf Stadtteilebene mischen 
kräftig mit. Alles schön und einfach?

2012 überlegte ein Zusammenschluss 
von Fachkräften der Jugendarbeit, 
in Bremen das Projekt „Online Be-
teiligungsverfahren in einem Bremer 
Stadtteil“ parallel zu youthpart zu ini-
tiieren. Gedacht, getan?

Erstmal mussten mögliche lokale 
Partner_innen angesprochen und be-
geistert werden. Im Prinzip ganz ein-
fach, denn für Beteiligung sind sie alle. 
Bloß die meisten Sätze wurden dann 
mit einem großen ABER und vielen 
Fragen weitergeführt. Wie können 
wir ausschließen, dass sich nur Ju-
gendliche bei einem Internetprojekt 
aus dem Stadtteil beteiligen? Wie soll 
damit umgegangen werden, wenn Ju-
gendliche Dinge fordern, die sich nicht 
umsetzten lassen oder zu teuer sind? 
Die Fragen wurden beantwortet und 
gemeinsam das Konzept veriiziert, 
Anträge an Stiftungen geschrieben 
und weitere relevante Kooperations-
partner ins Boot geholt.

Genauso bewältigten die Akteure die 
Aufgabe, den Stadtteil-Beirat für die 
Umsetzung der möglichen Projekt-

ideen zu gewinnen und eine größere 
Summe dafür in den Haushalt einzu-
stellen. Leider ist es nicht so einfach, 
die ehrenamtlichen Beiratsmitglieder 
neben den vielen Sitzungen und priva-
ten Terminen an den Tisch zu bekom-
men. Nach einer Terminjonglage saß 
ein beschlussfähiger Beirat zusammen 
und ein Beitrag von € 8.000,00 wurde 
bewilligt. Zwischendurch wabte die 
Stimme einer Verwaltungskraft durch 
den Raum und transportierte die Aus-
sage „hofentlich werden es nicht all 
zu viele Projekte. Ich muss dafür die 
verschiedenen Stellen (Bau, Stadt-
grün, Beirat, Finanzen etc.) informie-
ren und diese mit ihren Bedingungen 
koordinieren“.

Eines Morgens kam dann der Anruf: 
Das Projekt Onlineverfahren wurde 
von einer Stiftung abgelehnt, weil die 
Jugendlichen sowieso schon so viel im 
Internet seien und man deshalb nicht 
wolle, dass sie in einem Projekt dafür 
auch begeistert werden. „Ohne On-
lineverfahren könne gerne wieder ein 
Beteiligungsprojekt beantragt wer-
den.“

Bis eine neue Finanzquelle erschlos-
sen wurde, dauerte es einige Zeit. Das 
Haushaltsjahr verging, der Beirat gab 
die Gelder anders aus, von uns dann 
wieder für 2015 eingeworben und der 
Projektzeitraum mehrmals angepasst. 
Nun startet das Projekt in einem kur-
zen Schulhalbjahr Anfang Dezember 
2014 mit der Kickofveranstaltung. 
Die Onlinephase läuft über den Jah-
reswechsel und vor den Halbjahres-
Zeugnissen im Januar 2015 indet der 
Termin für den Abschluss- und Ent-
scheidungstag statt.

Festzuhalten gilt: Partizipationspro-
jekte

• brauchen für außerschulische 
Jugend-Beteiligung Jugendliche, 
also Schüler und Schülerinnen.

• müssen an den Jahreszyklus der 
Schulen angepasst werden. Diese 
wiederum kollidieren mit Haus-
haltjahren, Sitzungswochen und 
dem Projektwunsch.

• sind schwierig mit „scheindemo-
kratischen“ Strukturen (Schule).

• sind nur Alibiprojekte, wenn 
Jugendliche als schmückendes 
Beiwerk benutzt werden. Für 
richtige Partizipation müssten 
Politiker Macht abgeben.

• beginnen oft auf lokaler Ebene. 
Demokratie lernen startet im 
Sozialraum.

• brauchen Zeit und Geld.



IJAB 

28

IJAB 

Jung, mobil, beteiligt –  
Aspekte smarter Jugendbeteiligung
JÜRGEN ERTELT

Aktuelle Studien zeigen den Wan-
del bei den bevorzugten Kommu-

nikationsgeräten junger Menschen. In 
Bitkom-Umfragen1, 2 in der ARD-ZDF-
Onlinestudie3 und in der JIM-Studie4 
werden Smartphones vor Computern 
angeführt. Gleichzeitig wird auf der 
Softwareseite der Trend zu speziell 
konfektionierten Apps für Mobiles, 
die früher mal Handys genannt wur-
den, deutlich spürbar. Die neuen Ta-
blet- und Smartphone-Abmessungen 
verlangen auch eine den Bildschirm-
größen entsprechende Ausgabe in der 
Darstellung von Webseiteninhalten. 
Responsives Design der klassischen 
Internetangebote, die bisher nicht für 
Handheld-Geräte konzipiert wurden, 
wird für ein jugendliches Publikum 
zur Notwendigkeit. Daraus leiten sich 
neue Problemstellungen für die Adres-
sierung an die junge Zielgruppe ab: 
Die Programmierbasis von interagie-
renden Online-Angeboten ist bisher 
nur bedingt für eine teure Anpassung 
an den Gerätewandel ausgelegt. Viele 
über Jahre angebotene Jugend-Infor-
mationsseiten und medienpädagogi-
sche Aktionsseiten werden auf den 
mobilen Endgeräten nicht adäquat 
angezeigt und verlieren schnell ihre 
sowieso schon kleine Nutzergruppe.

Die Problematik stellt sich besonders 
bei erst in den letzten Jahren entwi-
ckelter Beteiligungssoftware wie z.B. 
Liquid Feedback5, Adhocracy6, ver-
schiedenen Bürgerhaushalt-Angebo-
ten, aber auch aktuellen Diskurs-An-

1  http://www.bitkom.org/de/
presse/30739_79922.aspx

2  http://www.bitkom.org/de/
presse/30739_79221.aspx

3 http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/
index.php?id=506 

4  http://www.mpfs.de/index.php?id=624

5  http://liquidfeedback.org/

6  https://adhocracy.de/

wendungen wie tricider7 oder brabbl8. 
Sie sind derzeit noch nicht auf mobile 
Endgeräte ausgerichtet – ein Dilemma. 
Die Kosten für die Übersetzung beste-
hender Software in mobile Lösungen 
oder Apps verlangt Investitionen, die 
schnell sechsstellig werden können – 
Geld, das die Budgets gemeinnütziger 
Open-Source Projekte sprengt und 
damit ihre Softwarelösungen schon 
jetzt zum Auslaufmodell macht. Dies 
führt in der Folge unweigerlich auch 
zum Ausschluss vieler Jugendlicher in 
Online-Beteiligungsprozessen.

Mitunter muss das gesamte Soft-
warekonzept neu gedacht und aufge-
setzt werden. Glück für die, die jetzt 
erst Neues produzieren – wichtig für 
gewachsene Lösungen, dass jetzt öf-
fentliche oder genossenschaftliche 
Förderungen zur Weiterentwicklung 
bereitgestellt werden.

e)Partizipation
Mit dem Wachsen der Sozialen Netz-
werke stieg auch die Hofnung, mehr 
Partizipation via Internet realisieren 
zu können. Das „e“ an Partizipation 
zu setzen, reicht aber nicht, wenn das 
Beteiligungsverständnis mangelhaft 
ist. Oft begegnen uns Mogelpackun-
gen und Beteiligungsfallen – online 
und oline. Partizipation indet nicht 
durch Betitelung und vergebene 
#Hashtags statt: Der Etikettenschwin-
del reicht von Fragen zu Dingen, die 
schon längst beschlossene Sache sind, 
über dekorative Statements bis hin 
zu aufwendigen Verfahren, die letzt-
lich nur der Information dienen und 
Beschlüsse mit vermeintlich stattge-
fundener Beteiligung rechtfertigen 
sollen. Echte Partizipation zeichnet 
sich durch eine verändernde Wirk-
samkeit aus, die analoge Folgen hat. 
Stufungen von Beteiligungsverfahren 
sind hilfreich, um Erwartungen zu re-

7  http://www.tricider.com/

8  “http://www.brabbl.com/

lativieren und Glaubwürdigkeit zu be-
wahren (siehe hierzu9). 

Die Digitale Agenda in Deutschland10 
greift punktuell die erhoften Mög-
lichkeiten für mehr Bürgerbeteiligung 
durch Internet und digitale Medien 
auf. Sie müssen durch die Deinition 
von Bedingungen für eine erfolgreiche 
ePartizipation ergänzt werden. Die 
im Projekt youthpart11 entwickelten 
Guidelines für gelingende ePartizi-
pation12 beschreiben mit dem Fokus 
auf Jugendliche sechs Phasen der 
ePartizipation, die als grundlegend 
verstanden werden sollen. Dort in-
det sich das notwendige Gerüst, das 
unabhängig vom Medium tragend 
für Jugendbeteiligung ist: politischer 
Wille, Zugänglichkeit, Öfentlichkeit, 
Ansprechpartner, Informationen und 
Wirksamkeit. Eine Evaluation der Pro-
zesse sichert die Qualität der Verfah-
ren.

m)participation @ your  
ingertips
Einladungen zur Mitwirkung sollen an 
die Lebenswelt der Jugendlichen an-
knüpfen. Die veränderte Mediennut-
zung Jugendlicher weist in eine Rich-
tung: Alles wird mobil. Jugendliche 
erobern den Markt der Apps13 – die 
notwendigen Smartphones sind kein 
Luxusgut mehr14.

9  http://www.gov20.de/teil-2-mehr- 
beteiligung-realisieren-durch-digitale-
medien-und-internet-epartizipation-schaft-
gestaltende-zugange-fur-jugendliche-zur-
demokratieentwicklung/comment-page-1/

10  http://www.digitale-agenda.de/

11  http://www.youthpart.info

12  https://www.ijab.de/was-wir-tun/ 
internationale-zusammenarbeit/youthpart/
epartizipation-youthpart/a/show/ 
e-partizipation-besser-verstehen/

13  http://netzwertig.com/2014/07/01/von-
yik-yak-bis-we-heart-it-millionen- 
jugendliche-erobern-neue-und-alte-apps/

14  http://netzwertig.com/2014/08/05/
veraltetes-klischee-ein-smartphone-ist-kein-
luxusgut-mehr/
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Sind wir auf dem Holzweg bei den 
derzeitigen Angeboten im Bereich 
ePartizipation? Sind wir auf der Su-
che nach Beteiligung mit falschen 
Geräten und holpriger Software un-
terwegs? Smartphones und Tablets 
sind heute der eigentliche persönliche 
Computer. Sie speichern alles, was uns 
wichtig ist, von Fotos und Adressen 
bis Pulsdaten und Bewegungskarten. 
Ihre Anbindung an Social Networks, 
„WhatsApp“-Gruppen und anderen 
Chat-Gemeinschaften erlauben das 
Seeding15 von weiteren Mitmachern. 
Leicht wie ein Messenger muss sich 
heute ein Partizipationstool bedie-
nen lassen! So einfach wie ein Selie 
sollte sich ein illustrierendes Foto zum 
Kommentar in einem Beteiligungs-
diskurs ergänzen lassen! Spielerisch 
wie Minecraft auf dem Smartphone16 
muss sich städteplanerische Beteili-
gung realisieren lassen! So wie Nach-
richten, Anwendungen, Communitys 
auf das Smartphone zielen, muss 
Beteiligung ebenfalls diesen Ort der 
(sprichwörtlich) personennahen Kom-
munikation suchen. Dies ermöglicht 
die erwünschte Erreichbarkeit und 
Unmittelbarkeit in Beteiligungsver-
fahren – so wirkt Beteiligung im vir-
tuellen Freundeskreis, in der Clique, in 
der Schule, am Arbeitsplatz oder auf 
der Sportanlage.

Es geht um nicht weniger als die 
Transformation des Komplexen zum 
Nutzbaren.

Von „ix my street“ zu „my 
idea“
Einfache Verfahrenswege kann man 
von Meldesystemen wie „mark a 
spot“17 lernen. Allerdings mangelt es 
hier auch noch an mobilen Varian-
ten der Anwendung. Selbst das fürs 
Smartphone konzipierte „Ushahidi“18 
– eine geniale, weiter zu verfolgende 
Entwicklung aus Afrika, die Informati-
onen kartograiert und zur Diskussion 
und Abstimmung stellt – arbeitet noch 
an einem intuitiven User-Interface. 
Der Drei-Schritte-Gang dieser An-
wendungen zeigt uns aber bereits die 
aufzugreifenden Optionen: Einstieg 

15  http://de.wikipedia.org/wiki/Viral_Seeding

16  http://minecraft-de.gamepedia.com/
Pocket_Edition

17  http://www.markaspot.de

18  http://www.ushahidi.com

über eine Meldung mit Foto und (ggf. 
geo referenzierte Daten, GPS-Stand-
ort) Verbreiten des Anlasses über an-
gebundene Social Media, Aufgreifen 
des Anliegen durch Politik und Ver-
waltung und Anstoßen eines diskur-
siven Prozesses in der Leitlinie einer 
„lüssigen Demokratie“ (Softwarelö-
sungen wie „adhocracy“). Im Hinter-
grund, dem sogenannten „Backend“, 
muss ein wirksames Bearbeiten der 
Eingaben erfolgen, das hier weit über 
die Reparatur einer Straße hinaus-
geht. Beteiligungsprozesse werden 
nach diesem Modell mit begleitendem 
Service-Feedback eingeleitet ohne 
das „Frontend“ (die Softwareansicht 
des Nutzenden) zu überladen oder im 
schlimmsten Fall mit zu vielen Texten 
zu ersticken. Stattdessen braucht es 
ein simples und damit auch smar-
tes Anliegenmanagement, so gut 
und geschmeidig wie ein modernes 
Smartphone selbst. Noch besser wird 
diese mPartizipation wenn sie das Be-
schwerde- und Vorschlagswesen ver-
lässt und zu mobilen Bürgerinitiativen 
führt.

Phantasieren wir doch mal – im bes-
ten Sinne – eine Anwendung der 
mobilen Kommunikation, eine chic 
designte Initiativ-App, mit der wir 
Beteiligungskultur individuell via per-
sönlichem Mobile entwickeln können: 
Ein GPS-referenziertes (in einer Karte 
abgebildetes) Selie (Selbstportrait) 
vom Ort des Geschehens, des Gedan-
kens oder des Themas gibt Auskunft 
über „wer“ und „wo“ – ein leichter 
Einstieg. Es folgt die automatische 
Aggregation des zu vergebenen Hash-
tags. Über die Hashtags und durch die 
ausgewerteten GPS-Koordinaten wer-
den weitere Menschen mit ähnlichen 
Fragestellungen und Anliegen in der 
Nähe identiiziert und zur Kontakt-
aufnahme vorgeschlagen. Zeitgleich 
wird im Hintergrund ein Servicepro-
zess gestartet, der die Eingaben mit 
einem Arbeitsticket in der Verwaltung 
versieht, Rückmeldungen verschickt 
und Möglichkeiten zur Lösung des An-
liegens sondiert. Die Meldungen und 
Feedbacks sollten ähnlich den Mes-
sengern, wie z.B. „WhatsApp“, anzei-
gen, dass eine Nachricht ausgeliefert 
und zur Kenntnis genommen wurde. 
Das Szenario lässt sich weiterspinnen 
mit weiteren On- und Oline-Kom-
binationen und daraus resultieren-

den Abstimmungsprozessen. Visionär 
kann man annehmen, dass weitere am 
Smartphone oder an der neuen Smart-
watch verfügbare Sensoren sowie aus 
„Big Data“-Wolken aggregierte In-
formationen den Beteiligungsprozess 
anreichern könnten. Die damit ver-
bundene Datenschutzdiskussion sollte 
diese Zukunft nicht behindern.

Conclusion: Bremsfaktoren statio-
närer Beteiligung – wie Schreibtisch-
Begrenzung und mangelnde Spon-
taneität – könnten mobil als örtliche 
Initiativen an Ort und Stelle mit situ-
ativer Betrofenheit und durch Betei-
ligung in wenig genutzter Zeit (Bahn-
fahren, Pause in Schule oder Betrieb) 
abgefedert werden und ein neues 
Beteiligungsengagement auslösen. Es 
muss einfach sein, aber eine App al-
leine realisiert noch keine Beteiligung. 
Es bedarf eines funktionierenden, in 
Leitlinien deinierten Ablaufs im Hin-
tergrund, der den Partizipationspro-
zess zum Erfolg begleitet.
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Mehr Jugendbeteiligung durch 
Adhocracy ermöglichen – Ypart.eu 
als experimentelle Werkstatt für 
junge ePartizipation
EVA PANEK

Das Thema hat längst Einzug ge-
halten in Fachtage, Konferenzen, 

Projekte, Programme und Initiativen 
und doch ist ePartizipation in unserer 
Gesellschaft vielfach noch unerprobt. 
Eine größer werdende Zahl von Pro-
grammen, Initiativen und Organisati-
onen will das ändern. Ihr Engagement 
und Pioniergeist schafen Schritt für 
Schritt eine Infrastruktur von Wissen, 
Projekten, Tools und Plattformen.

Der Frage, wie ePartizipationsverfah-
ren im kommunalen Raum dauerhaft 
und erfolgreich verankert werden 
können, widmeten sich im Rahmen 
der Modellinitiativen youthpart und 
„youthpart #lokal“ kommunale Ent-
scheidungsträger, Jugendliche, Mit-
glieder der Verwaltung und Jugendar-
beiter. Dabei tat sich viel neues Wissen 
auf – und die Beteiligungsplattform 
Ypart.eu, die im Rahmen der Projekte 
entwickelt und erprobt wurde.

Digitale Beteiligung möglich 
machen: Adhocracy und  
Ypart.eu 
Ypart.eu1 wurde als Modellplattform 
für webbasierte Jugendbeteiligung 
von IJAB – Fachstelle für internatio-

1  Im Internet unter: https://ypart.eu

nale Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland – im Rahmen des Projek-
tes youthpart initiiert und vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert.

Die Entwicklung der Plattform als 
dauerhaftes, gemeinnütziges Projekt 
wurde vom Berliner Liquid Democracy 
e.V. übernommen. Der gemeinnützige 
und überparteiliche Verein entwickelt 
die Beteiligungssoftware Adhocracy2, 
auf deren Basis auch Ypart.eu reali-
siert wird. Die Software wurde speziell 
für die Beteiligung von Jugendlichen 
weiterentwickelt und Ypart.eu als 
Modellplattform für die Umsetzung 
der kommunalen Beteiligungsprojekte 
bereitgestellt.

Was können Jugendliche auf 
Ypart machen?
Auf Ypart.eu können Jugendliche ge-
meinsam Ideen zu Themen entwickeln, 
Projekte starten, diskutieren und Vor-
schläge machen. Das Angebot richtet 
sich an Jugendliche sowie an Gemein-
den, Jugendorganisationen und Bil-
dungseinrichtungen, die Jugendliche 
stärker in ihre Entscheidungsindung 

2  Mehr Informationen im Internet unter: 
https://liqd.net/adhocracy/was-ist-adhocracy

einbeziehen möchten. Sie erhalten auf 
der Plattform ihre eigene Gruppe, die 
sie dauerhaft selbst verwalten können.

In der Gruppe können Online-Beteili-
gungsverfahren zu unterschiedlichen 
Fragestellungen und Themen (z.B. 
Konsultationen, Spielleitplanung, Of-
fene Themensammlung, Stadt- und 
Raumplanung, etc.) umgesetzt wer-
den. Eine Kartenfunktion ermöglicht 
Stadt- und Raumplanungsprojekte 
und die gemeinsame Diskussion von 
Bauplänen. Durch die Terminfunktion 
können Projekte zeitlich strukturiert 
und mit Oline-Veranstaltungen ver-
knüpft werden.

Erfahrungen aus der Praxis: 
Was muss man bei (kommu
naler) Onlinebeteiligung beach
ten?
Die youthpart- und youthpart #lokal-
Kommunen luden Jugendliche ein, sich 
in unterschiedlichsten Themenfeldern 
zu beteiligen. In Ofenbach an der 
Queich (youthpart #lokal)3 beispiels-
weise konnten Jugendliche Ideen 
und Themen für ihre Stadt sammeln, 
in Saalfeld/Saale (youthpart #lokal)4 

3  Im Internet unter: https://vgo.ypart.eu

4  Im Internet unter: https://luecke.ypart.eu
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und Emsdetten (youthpart)5 kreative 
Nutzungsvorschläge für leerstehende 
Häuser und Baulücken machen und 
in Oschatz ein Jobportal mitgestalten 
(youthpart #lokal)6.

Bei der Planung und Umsetzung der 
Projekte waren die Erwartungen an 
die positiven Efekte einer Internet-
plattform hoch. Doch zeigen die Er-
fahrungen aus den Modellkommunen, 
dass die Nutzungsmöglichkeit einer 
digitalen Infrastruktur für Jugendbe-
teiligung eine umfassende Projektpla-
nung und Aktivierung nicht ersetzt. 
Eine Hürde lag darin, die Jugendlichen 
zu motivieren, im Verlauf des Betei-
ligungsprozesses immer wieder auf 
die Plattform zurückzukehren und 
dort aktiv zu sein. Eine regelmäßige 
Nutzung der Plattform erfordert eine 
stetige Mobilisierung und eine enge 
Verbindung von Oline- und Online-
Angeboten, wie etwa durch die Ver-
knüpfung von Oline-Workshops mit 
der Onlinediskussion auf Ypart.eu.

Nichtsdestotrotz bieten Beteili-
gungsplattformen die Möglichkeit, 
Jugendliche über einen zusätzlichen 
Kommunikationskanal zu erreichen 
und einzubinden. Auch besteht die be-
rechtigte Hofnung, mehr Jugendliche 
über digitale Angebote zu erreichen. 
Will man kommunale Onlinebeteili-
gung umsetzen, ist zu beachten, dass 

5  Im Internet unter:  
https://emsdetten.ypart.eu

6  Im Internet unter: https://oschatz.ypart.eu

ausreichend zeitliche und personelle 
Ressourcen für das Projekt bereitste-
hen, dass es sich um ein Beteiligungs-
thema handelt, der der Lebenswelt der 
Jugendlichen nahe steht, und dass ein 
Plan zur Mobilisierung der Jugendli-
chen vorhanden ist.

Und was bringt die Zukunft?
Die praktische Anwendung von 
Ypart.eu im Rahmen der kommunalen 
Modellinitiativen brachte nicht nur 
viel neu gewonnenes Wissen, son-
dern auch gute Ideen für neue Funk-
tionen und für eine jugendgerechte 
Gestaltung der Plattform mit sich. Die 
Vorschläge wurden aufgegrifen, zu 
konkreten Weiterentwicklungen ge-
bündelt und während der Programm-
laufzeit auf Ypart.eu umgesetzt. Das 
Ergebnis war ein farbenfroheres De-
sign und neue Funktionen, wie z.B. der 
Login mit einem Facebook-Account, 
verbesserte Benachrichtigungen über 
Neuigkeiten und die Möglichkeit, Er-
eignisse auf Ypart.eu in anderen Web-
seiten embedden zu können.

Für die zukünftige Weiterentwicklung 
von Ypart.eu stehen verschiedene 
Ideen auf dem Plan. Zukünftig sol-
len Funktionen (Vorschläge machen, 
Kommentare schreiben, Vorschläge 
bewerten) in Webseiten embeddbar 
sein, so dass Jugendliche sich direkt 
auf einer ihnen bekannten Webseite 
beteiligen können. Zudem ist geplant, 
verschiedene Ypart-Gruppen mitein-
ander verknüpfbar zu machen, so dass 
ein Netzwerk von Gruppen zu einem 

Thema entsteht und infolgedessen 
Synergie- und Multiplikationsefekte 
wirksam werden.

Die in Beteiligungsprojekten gemach-
ten Erfahrungen tragen dazu bei, die 
Plattform zu optimieren und weiter zu 
entwickeln, damit auch in Zukunft in-
teressierte Kommunen die Möglichkeit 
haben, niedrigschwellige ePartizipati-
onsverfahren auszuprobieren.
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Jugendbeteiligung  
mit dem ePartool
MICHAEL SCHOLL

Das ePartool ist aus dem demokra-
tischen Verständnis der Jugend-

verbände entstanden. Grundlegend 
sind Selbstbestimmung und Selbstor-
ganisation, zu der auch Delegation von 
Verantwortung zählt. Das ePartool 
bietet deswegen sowohl den demokra-
tischen Ansatz von „Ein Mensch, eine 
Stimme“ als auch das Delegations-
prinzip – Grundlage aller parlamenta-
rischen Systeme. Das Tool lässt sich in 
unterschiedlichen Partizipationspro-
zessen nutzen. Es wurde im Rahmen 
des Projektes Ichmache>Politik und 
des Projektes Strukturierter Dialog als 
Konsultationstool entwickelt.

Wirkung sichtbar machen
Das ePartool hilft, Ergebnisse dezent-
raler Meinungsbildungsprozesse zent-
ral zu sammeln, zu priorisieren sowie 
Reaktionen und Wirkungen sichtbar 
zu machen. Ein Ziel des ePartools ist 
es, eine Brücke zwischen On- und Of-
lineprozessen zu schlagen. Außerdem 
ist neben der Teilnahme von einzel-
nen Personen auch die Teilnahme von 
Gruppen verschiedener Größenord-
nungen möglich. Dadurch werden Po-
sitionen zivilgesellschaftlicher Struk-
turen (z. B. Mitgliederversammlungen, 

Gremienentscheidungen, etc.) abge-
bildet. Zudem können die Gruppen 
Zeitpunkt, Umfang und Setting der 
Auseinandersetzung selbst bestim-
men und somit auf die verschiedenen 
Bedarfe abstimmen.

Transparent dokumentieren
Das Herausstellungsmerkmal des 
ePartools ist die Möglichkeit, Reakti-
onen und Wirkungen der Jugendbetei-
ligung kontinuierlich und transparent 
zu dokumentieren. Dadurch und durch 
die selbstverständlich verankerten 
Feedbacks (von Entscheidungsträ-
ger_innen aus Politik, Verwaltung, 
Verbänden, Organisationen) erfahren 
Jugendliche direkt etwas über die 
Wirkung ihrer Mitwirkung. Die Dar-
stellung der Wirkung der Beteiligung 
durch die konkreten Rückmeldungen 
zu den Ergebnissen der Beteiligungs-
runden ist ein zentraler Aspekt. Alle 
Teilnehmenden haben die Möglich-
keit, anhand ihres eigenen Beitrags 
nachzuverfolgen, welche Wirkung ihre 
Beteiligung an einer Entscheidung 
hat. Dieses Follow-up ist sowohl in-
haltlich als auch technisch innovativ 
im Bereich der onlinegestützten Par-
tizipation und ist im Hinblick auf die 

Weiterentwicklung des ePartools von 
besonderem Gewicht.

Das Tool wird aktuell unter anderem 
im Projekt Ichmache>Politik1 und im 
Strukturierten Dialog2 angewandt. 
Jugendringe und Jugendorganisatio-
nen – auch außerhalb des DBJR – nut-
zen das ePartool. Es wird unter einer 
OpenSource-Lizenz bereitgestellt.

1  https://tool.ichmache-politik.de/

2  https://www.strukturierter-dialog.de/
mitmachen/
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Mit digitalen Selbstnarrationen, 
Online-Landkarten, 
Demokratiescouts und -peers den  
 Sozialraum erforschen und gestalten
VERENA KET TER

Jugendarbeit zeichnet sich durch vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten 

aus, die gesetzlich verankert sind (z.B. § 11 KJHG/SGB VIII) und in 

Partizipationsgrad (bspw. Mitwirkung, Selbstbestimmung) sowie -form 

(z.B. alltägliche, projektorientierte, stellvertretende Beteiligung) variieren. 

Um möglichst viele Heranwachsende aus unterschiedlichen Sozial- und 

Bildungsmilieus in Beteiligungsprozesse einzubeziehen sowie direkte 

und authentische Artikulationsarenen zu schafen, ist die Nutzung 

digitaler Medientechnologien und das Bereitstellen von Web- bzw. 

Mobil-Applikationen allein nicht ausreichend. Vielmehr bedarf es der 

Unterstützung durch Fachkräfte und der Peergroup, die an of- und online 

Sozialräumen Jugendlicher aufsuchend tätig werden.

Demokratiescouts und  
Demokratiepeers
Die erwachsenen Fachkräfte, die so 
genannten ‚Demokratiescouts‘ (Stur-
zenhecker 2013: 515f.) arbeiten mit 
aus verschiedenen Jugendgruppen 
und Milieus kommenden, heranwach-
senden ‚Demokratiepeers‘ (ebd.) zu-
sammen. Aufgrund der Zugehörigkeit 
der Demokratiepeers zu einem Milieu 
oder einer Jugendgruppierung verfü-
gen sie über Erfahrungen und Exter-
nen nur schwer zugängliches Wissen. 
Diese Erfahrungswerte und Kompe-
tenzen bringen die Heranwachsenden 
in die Kooperation mit den Demo-
kratiescouts ein, indem sie bspw. als 
Schlüsselpersonen den professionell 
Handelnden Zugang zu den Jugend-
milieus und -gruppen verschafen. 

Die Demokratiescouts und -peers sind 
verantwortlich für die Artikulation 
von Meinungen und Sichtweisen Ju-
gendlicher und schafen öfentliche, 
auch mediengestützte Diskussionsa-
renen für Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsindungsprozesse. Dabei ist 
zentral, dass die Demokratiescouts 
zusammen mit den Fachkräften die 
vielfältigen Jugendmilieus und Auf-
enthaltsorte Heranwachsender auf-
suchen.

So begeben sich die Demokratiescouts 
und -peers mit mobiler Medientech-
nologie ausgestattet in den Stadtteil. 
Im Rahmen einer „Hervorbringungs
arbeit“ (May 2008: 51) destillieren sie 
mit Jugendlichen einzelne Interessen, 
Meinungen und Vorschläge heraus. 

Vor allem Heranwachsende aus struk-
turell benachteiligten Lebenslagen, 
die sich oft als handlungsunfähig und 
machtlos erfahren, wird die Bedeu-
tung vermittelt, sich in Diskurse in 
der Kommune einzumischen und die 
eigene Lebenswelt mitzugestalten.

Digitale Selbstnarrationen und 
OnlineLandkarten
Die Demokratiescouts und -peers er-
klären die hierfür notwendige Medien-
technologie, sodass die Heranwach-
senden eigenständig ihre Sichtweisen 
und Vorschläge mediengestützt ein-
bringen können. Mit Hilfe digitaler 
Selbstnarrationen wie z.B. einer Er-
zählung über einen Fußballplatz als 
Audiodatei oder einem Skater-Bilder-
clip setzen sich die Heranwachsenden 
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mit ihrem eigenem Selbst und ihrer 
sozialen Umwelt auseinander (aus-
führlicher siehe Ketter 20111, 20122.)

Die Einzelinteressen und Anliegen 
in Form digitaler Selbstnarrationen 
werden – vergleichbar mit der ‚Na-
delmethode‘ (Deinet 2009c: 75f., 
Krisch 2009: 110f.) sowie dem For-
schungsverfahren ‚narrative Landkar-
ten‘ (Behnken/Zinnecker 2010: 547f.) 
– auf einer Online-Karte miteinander 
verknüpft und im Internet als Grup-
peninteresse eines Jugendmilieus in 
das öfentliche Bewusstsein gehoben.

Doch nicht nur im Stadtteil werden 
direkte und authentische sowie me-
diengestützte Artikulationsarenen 
eröfnet. Auch im Internet geben vor 
allem die Demokratiepeers Impulse, 
um Meinungen, Sichtweisen und Vor-
schläge medial zu artikulieren. Auf 
eigens für diese Beteiligungsverfahren 
produzierten Plattformen, in sozialen 
Netzwerken und Kommunikations-
diensten z.B. Facebook oder Whats-
App die zur Lebenswelt Jugendlicher 
zählen, regen sie zu digitalen Selbst-
narrationen an und tragen Einzelinte-
ressen und Anliegen zusammen.

Im Kontext aktiver Beteiligungsver-
fahren repräsentieren die Online-
Landkarten mit digitalen Selbstnar-
rationen und die mediengestützte 
Artikulationsarenen eine direkte und 
authentische Form von Partizipation, 
fernab von „Runden Tischen“ oder Kin-
der- bzw. Jugendparlamenten. Zudem 
sind Artikulationsformen mit digitalen 
Medien besonders für Jugendliche 
geeignet, die über geringe Lese- und 
Schreibkompetenzen verfügen. Mit 
Hilfe von Audiodateien, Fotos und Vi-
deoclips über Trefpunkte und Plätze, 
die zu meiden sind, sowie durch An-
liegen und Veränderungsvorschläge 
können auch Jugendliche, deren 
Stärken nicht in dem Verfassen eines 
Textes liegen, an Meinungsbildungs- 
und Entscheidungsindungsprozessen 
beteiligt werden. Unterstützt werden 
sie dabei von Demokratiescouts und 
-peers.

1  http://www.sozialraum.de/mobile-jugend-
medienbildung-im-stadtteil.php

2  https://www.medienpaedagogik-praxis.de/ 
2012/12/10/selbstdarstellung-auf-online-
landkarten/#more-3028
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Barcamps als Dialog-Werkzeug
CHRIST IAN SCHOLZ

Ein Schlagwort darf in der Debatte 
rund um Politikverdrossenheit 

heute nicht mehr fehlen, nämlich 
das Wort Bürgerbeteiligung. Par
tizipation ist natürlich nicht nur bei 
Erwachsenen wichtig, sondern auch 
bei Jugendlichen. Bestehende Partizi-
pationsverfahren, wie Ofenlegungen, 
sind allerdings recht formal und bein-
halten keinerlei Dialog-Element. Der 
Input wird also nur gesammelt, aber 
nicht öfentlich diskutiert. Kommt dies 
schon bei Erwachsenen nicht so gut 
an, ist dies bei Jugendlichen ein weit 
größeres Problem.

Wichtig ist also eine moderne Form 
der Beteiligung, die nicht nur in Form 
einer starren Konsultation daher-
kommt, sondern eher in Dialogform 
verläuft. Dies bedeutet aber auch, 
dass alle Beteiligten  – also Politik, 
Bürger/Jugendliche und Verwaltung – 
direkt miteinander sprechen sollten. 
Und dies geht, trotz aller Technik, im-
mer noch am besten oline.

Als Veranstaltungsform haben sich 
dabei schon seit Jahren Barcamps be-
währt. Dies sind so genannte Unkon-
ferenzen, bei denen es kein geplantes 
Programm gibt, sondern nur ein Ras-
ter bestehend aus Räumen und Zeiten. 
Das Programm wird durch die Teil-
nehmenden selbst zu Beginn des Ta-
ges erstellt, indem jeder eine Session 
vorschlagen kann. Dies muss dabei 
kein Vortrag sein, sondern kann auch 
einfach eine Diskussion sein, was ja ei-
nem Dialog eher entgegenkommt. So 
manch einer, der vor einem Barcamp 
eher skeptisch war, war nachher ein 
großer Fan dieser Veranstaltungsform.

Geht es um die Planung, Durchführung 
und Dokumentation eines Barcamps, 
lassen sich Online-Tools sinnvoll nut-
zen. Ein solches Tool ist das während 
des youthpart-Projekts entstandene 
Barcamptool Camper unter barcamp-
tools.eu. Im Folgenden soll daher kurz 
beschrieben werden, was das Tool für 
die einzelnen Phasen eines Barcamps 
leisten kann.

Planungsphase
In der Planungsphase kann man das 
Barcamp auf Camper mit Veranstal-
tungsort, Logo, Datum, Sponsoren, 
Twitterwall usw. anlegen. Es werden 
außerdem zwei Etherpads (ein kolla-
borativer Online-Texteditor) angelegt. 
Eines ist nur intern für die Planung 
von den Barcamp-Organisatoren auf-
rufbar, das andere dient später zur 
Dokumentation. Weiterhin kann man 
deinieren, wie viele Teilnehmende es 
maximal geben darf.

Anmeldephase
Die Anmeldephase beginnt, sobald das 
Barcamp öfentlich geschaltet und die 
Anmeldung explizit aktiviert wurde. 
Davor können sich interessierte Besu-

cher nur als Interessenten eintragen. 
Nach Freischaltung gibt es dann die 
Möglichkeit, sich als Teilnehmer/in 
einzutragen, Sessions vorzuschlagen, 
zu bewerten oder zu kommentieren. 
So kann man schon im Vorfeld erken-
nen, wie groß das Interesse an welcher 
Session potentiell ist. Die Sessions 
sind allerdings nur Vorschläge, das 
eigentliche Programm wird, wie oben 
beschrieben, erst vor Ort von den An-
wesenden erstellt.

Durchführungsphase
Im Moment bietet Camper hier ein 
Dokumentations-Etherpad an, in dem 
Teilnehmende ihre sessionspezii-
schen Pads verlinken können. Zudem 
kann die verlinkte Twitterwall je nach 
System und Wunsch entweder einge-
bettet oder in einem separaten Brow-
sertab angezeigt werden. In diesem 
Bereich ist für die Zukunft allerdings 
noch mehr geplant, wie z.B. die auto-
matische Erstellung eines Etherpads 
für jede Session.

Dokumentationsphase
Ist das Barcamp zu Ende, spielt die 
Dokumentation die Hauptrolle. Dazu 
dient das schon oben beschriebene 
Dokumentationspad, später sollen je-
doch auch die automatisch erstellten 
Pads pro Session exportiert und sta-
tisch zur Verfügung gestellt werden.

Wer generell mehr über die Organi-
sation eines Barcamps wissen will, 
kann zudem den ebenfalls im Rahmen 
des youthpart-Projekts entstandenen 
Leitfaden zu Jugendbarcamps1 zu 
Rate ziehen.

1  https://www.ijab.de/uploads/ 
tx_ttproducts/datasheet/Leitfaden-Jugend-
BarCamps-2014-Online.pdf
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Das BundesNetzwerk Kinder- und 
Jugendbeteiligung
DOMINIK BÄR

ist ein bundesweites Netzwerk von 
Fachkräften aus dem Bereich der Kin-
der- und Jugendbeteiligung. Kinder 
und Jugendliche haben das Recht, 
dass sie an allen sie betrefenden 
Entscheidungen beteiligt werden. Das 
BundesNetzwerk setzt sich aus die-
sem Grund dafür ein, dass…

• das Recht von Kindern und 
Jugendlichen, sich zu beteiligen, 
gesetzlich in Bund, Ländern und 
Kommunen verankert wird,

• Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen ein Qualitätsmerkmal 
in allen Planungs- und Entschei-
dungsprozessen ist,

• das verankerte Recht auf Beteili-
gung, realisiert wird. Vorausset-
zungen hierfür sind die Bereitstel-
lung von Fachkräften, inanzielle 
Ressourcen sowie der erklärte 
Wille von Entscheidungsträgerin-
nen und -trägern,

• Beteiligungsprozesse altersge-
recht und zielgruppenbezogen 
gestaltet sind,

• Menschen für Beteiligungspro-
zesse qualiiziert werden,

• Demokratie als Herrschafts-, 
Gesellschafts- und Lebensform 
für alle Altersgruppen erlebbar 
gestaltet ist.

Vision
Die Vision der im BundesNetzwerk or-
ganisierten Fachkräfte ist eine selbst-
verständliche Beteiligungskultur in al-
len Lebensbereichen von Kindern und 
Jugendlichen sowie eine demokrati-
sche Gesellschaft, die allen Generatio-
nen ermöglicht, sich Beteiligungskom-
petenzen anzueignen und sich aktiv 
einzubringen. Das BundesNetzwerk 
nimmt Einluss auf die Gesetzgebung 
und Politik durch Kontakte, fachliche 
Stellungnahmen und gezielte Öfent-
lichkeitsarbeit. So formuliert es z.B. 
Qualitätskriterien für die Weiterbil-
dung zu Moderatorinnen und Mode-
ratoren für Kinder- und Jugendbe-

teiligung. Grundsätzlich werden im 
Rahmen der Netzwerkarbeit Kinder 
und Jugendliche themenabhängig in 
die Diskussionen, Positionen und Ak-
tionen eingebunden.

Wie arbeitet das BundesNetz
werk?
Das BundesNetzwerk bietet seinen 
Mitgliedern kollegiale Beratung und 
Austauschmöglichkeiten. Gemeinsam 
wird der interdisziplinäre Diskurs ge-
sucht, der Partizipationsgedanken 
in die unterschiedlichen Berufs- und 
Arbeitsfelder getragen sowie die Auf-
nahme des Themenfeldes Kinder- und 
Jugendpartizipation in die Curricula 
von Aus- und Fortbildung angeregt. 
Das Netzwerk bildet einen „think 
tank“ für Positionen, Projekte und Ak-
tionen und bietet zudem die Vermitt-
lung von Partizipationsexpertinnen 
und -experten an. Das BundesNetz-
werk kommt zudem einmal jährlich zu 
einem zweitägigen Netzwerktrefen 
zusammen. Auf den Trefen gibt es 
Zeit für kollegialen Austausch. Dabei 
können alle Mitglieder ihre Themen 
und Anliegen einbringen. Der Ge-
sprächsbedarf steht im Mittelpunkt. 

Außerdem inden inhaltliche Vorträge 
und Methodeninputs statt. Als Initia-
tor unterstützt das Deutsche Kinder-
hilfswerk das BundesNetzwerk Kin-
der- und Jugendbeteiligung fachlich 
und strukturell.

Positionen des BundesNetzwerk
Das BundesNetzwerk hat zu folgenden 
Themen Positionspapiere beschlossen:

• Weimarer Erklärung: Bildungs-
landschaften zu Beteiligungsland-
schaften,

• Schulmitwirkung,
• Beteiligungsmöglichkeiten im 

Bereich Hilfen zur Erziehung
• Vermittlung von Kinderrechten in 

den Hochschul-)Ausbildungen.

Bei Interesse wenden Sie sich an die 
Lenkungsgruppe des BundesNetz-
werks:

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Referat Kinderpolitik/BundesNetz-
werk Kinder- und Jugendbeteiligung
Fon: (030) 30 86 93 32
dkhw@dkhw.de
www.kinderpolitik.de/netzwerk
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Das „jugendforum rlp“ – 
ein Bundesland forciert 
Jugendbeteiligung online
BIRGER HARTNUSS

Unter dem Motto „liken, teilen, was 
bewegen – jugendforum rlp“ ha-

ben die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 
und die Bertelsmann Stiftung im Mai 
2012 das landesweit angelegte Be-
teiligungsprojekt „jugendforum rlp“ 
gestartet. Zu den Ideen und Vor-
schlägen, die die Jugendlichen online 
und oline entwickelt haben, hat die 
Landesregierung inzwischen ein aus-
führliches Feedback gegeben und das 
Beteiligungsprojekt weitergeführt.

Beteiligung
In der Online-Diskussion waren 6.000 
verschiedene Besucher einmal oder 
mehrfach auf der Plattform www.ju-
gendforum.rlp.de zu Gast. Die Seite 
wurde 133.000 mal aufgerufen. Es 
gab rund 1.500 Aktivitäten, darunter 
Posts mit Anliegen, Kommentaren 
oder Bewertungen und insgesamt 500 
qualitative Textbeiträge. Eine Face-
book-Fanpage www.facebook.com/
jugendforum.rlp diente zur Ansprache 
und Aktivierung. Hier wurden insge-
samt 18.000 Handlungen (liken, tei-
len, kommentieren) registriert. An der 
zweitägigen Jugendkonferenz nahmen 
120 Jugendliche teil.

Jugendmanifest
Die gesammelten Ideen, Forderungen 
und Wünsche wurden in einem Ju-
gendmanifest festgehalten und der 
Landesregierung übergeben. Diese si-
cherte eine Befassung im Ministerrat, 
eine genaue Prüfung sowie ein Feed-
back zu den Umsetzungsmöglichkei-
ten zu.

Das Jugendmanifest enthält Vor-
schläge zu Themen wie Ausbildung und 
Arbeit, Mitbestimmung in der Schule, 
Chancengleichheit und Bildung, Mo-
bilität und Verkehr, neue Medien und 
Freizeit. Es enthält Vorschläge wie die 
Verschlüsselung persönlicher Angaben 

bei Bewerbungen, die Einführung ei-
ner Grundförderung für Studierende, 
die Schafung eines landesweiten 
Netzwerkes für Partizipation sowie die 
Angleichung von Bildungsstandards. 
Angemahnt wurde ferner die Einfüh-
rung eines Mindestlohns. Ein lexibler 
Nahverkehr, einheitliche Tarifsysteme 
sowie bezahlbare Anbindung ans In-
ternet und mehr Sicherheit im Netz 
waren weitere Anliegen.

Feedback
Im Februar 2014 gaben Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer und Jugendmi-
nisterin Irene Alt öfentlich Feedback 
zur Umsetzung des Manifests. Zu um-
gesetzten Forderungen gehören das 
Pilotprojekt „anonymisiertes Bewer-
bungsverfahren“, die Abschafung der 
Residenzplicht für Asylbewerber, die 
Ausweitung des Bildungsurlaubs für 
Azubis, die Absenkung der Klassen-
messzahlen oder auch das Eintreten 
für den Mindestlohn. Das Manifest 
enthält aber auch Forderungen, die 
kritisch gesehen und ablehnt werden, 
wie die Legalisierung des Cannabis-
konsums oder die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens. 
Die Argumente hierfür wurden dar-
gelegt und erläutert. Ferner gibt es 

Anliegen, die nicht in der Zuständig-
keit der Landesregierung liegen. Diese 
wurden an die zuständigen Instanzen 
mit Bitte um Prüfung weitergeleitet.

Wie geht es weiter?
Die Landesregierung will den mit dem 
„jugendforum rlp“ begonnenen Dia-
log fortführen und verstetigen. Die 
Online-Plattform des Jugendforums 
wurde daher erhalten und steht für 
künftige Beteiligungsprojekte zur Ver-
fügung. Ein erstes Projekt der Verste-
tigung war das „jugendforum europa 
rlp“, das im Frühjahr 2014 realisiert 
wurde.

Jugendliche wünschen sich mehr Un-
terstützung bei ihrem eigenen Enga-
gement. Daher haben Staatskanzlei 
und Bertelsmann Stiftung den Wett-
bewerb „Sich einmischen – was bewe-
gen“ ins Leben gerufen. Gruppen und 
Initiativen von Jugendlichen können 
dabei unkomplizierte inanzielle Un-
terstützung erhalten, um ihre Ideen 
und Vorhaben vor Ort zu realisieren.

www.jugendforum.rlp.de

www.facebook.com/jugendforum.rlp
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Europäische Initiativen für mehr 
digitale Jugendbeteiligung
NADINE KARBACH

#was Jugendliche in Europa 
online machen
Um einen Überblick über die Situa-
tion in Europa zu bekommen, lohnt 
es sich, die EU Kids Online Studie zur 
Hand zu nehmen. Die von der Euro-
päischen Kommission (Safer Internet 
Program) in Auftrag gegebene Stu-
die wurde von einem europäischen 
Forscherkonsortium aus 23 Ländern 
unter Koordination der London School 
of Economics im Jahre 2010 durch-
geführt. Der aktuelle Report wurde 
2011 veröfentlicht und beinhaltet 
den aktuellsten Stand in Zahlen zu 
Jugendlichen und dem Internet in Eu-
ropa. Der Studie zufolge verbringen 
die 9-16-Jährigen durchschnittlich 88 
Minuten online; bei den 15-16-Jähri-
gen sind es beinahe zwei Stunden (118 
Minuten). Von den 9-16-Jährigen sind 
60 Prozent täglich online unterwegs, 
weitere 33 Prozent sind wenigstens 
einmal wöchentlich online. Um ins In-
ternet zu gehen, benutzen knapp die 
Hälfte der 9-16-Jährigen den Com-
puter im eigenen Zimmer (49 %), ge-
folgt von einem internetfähigen Mo-
biltelefon (33 %). Von den Befragten 
9-16-Jährigen geben drei Viertel an 
das Internet zu interaktiver Kommuni-
kation (z.B. soziale Netzwerke, Instant 
messenging, E-Mail) zu gebrauchen. 
77 % der 13-16-Jährigen unterhalten 
ein eigenes Proil auf einer Seite eines 
sozialen Netzwerkes. Facebook ist da-
bei mit 46 % führend. Das Ziel der EU 
Kids Online Untersuchung war, unter 
anderem Online-Risiken zu identiizie-
ren und mit Zahlen zu quantiizieren. 
Aus diesem Grunde werden hier nur 

die Nutzungszahlen und die Online-
Aktivitäten zitiert.

Social Media sind unabdingbar mit 
der Internet-Technologie und dem 
Online-Begrif verbunden. Die ty-
pischen Merkmale des Internet be-
dingen diese Dienste und verstärken 
wiederum durch ihre Nutzung den 
unverwechselbaren Charakter dieser 
Technologie: Dazu gehören die Zeit- 
und Ortsunabhängigkeit, die Möglich-
keit zur Aggregation und zur Visuali-
sierung (von Zahlen, Meinungen), die 
Verfügbarkeit und Transparenz, die 
Prozesse nachvollziehbar macht. Zu 
guter Letzt erlaubt es jedem Nutzer 
seine Ausdrucksform frei zu wählen, 
also Schrift, Bewegtbild, Präsentation, 
Stimme. Social Media und Partizipa-
tion sind unmittelbar miteinander ver-
bunden.

Im Folgenden will der Artikel einige 
Projekte vorstellen, die sich in der eu-
ropäischen Sphäre bewegen oder be-
wegt haben, bevor dann eine Auswahl 
konkreter Beispiele erfolgt. Es bleibt 
eine Herausforderung, jedes aktuelle 
und/oder erfolgreiche ePartizipations-
projekt für Jugendliche in Europa zu 
identiizieren. Hier ist noch Arbeit zu 
leisten und dieser Artikel stellt einen 
Beitrag dazu dar.

#was die EU macht
Die EU fördert mit verschiedenen 
Programmen ePartizipationsprojekte. 
Während für Projekte im eGovern-
ment Action Plan Mittel aus dem 
für allgemeinen Programm für Po-

licy Forschung bereitgestellt werden, 
wurde für europäische Projekte, die 
sich mit Informations- und Kommu-
nikationstechnologie befassen, ein 
eigenes Programm ins Leben gerufen: 
das „Competitiveness and Innovation 
Framework Programme“ kurz CIP. Die 
Kommission tritt dabei nur als einer 
von vielen Geldgebern auf, weshalb 
die meisten ePartizipationsprojekte 
als Private-Public-Partnership Verbin-
dungen realisiert werden.

Näherer Betrachtung lohnen hier vor 
allem zwei Projekte aus den Dutzen-
den der letzten Jahre. Das liegt zum 
einen an ihrer zeitlichen Aktualität 
und zum anderen daran, dass sich 
diese beiden Projekte als erste einer 
konsequenten Verlinkung mit Social 
Media bedienen. Das Projekt „Puzz-
led by Policy“ fokussiert sich auf den 
europäischen Austausch zum Thema 
Immigrationspolitik in verschiedenen 
Ländern Europas und der EU. Die Web-
seite bedient sich dabei drei Kompo-
nenten: das Verstehen von Politik und 
der Gesetzeslage, die Beteiligung und 
den Austausch durch Diskussion und 
letztlich das Teilen in sozialen Netz-
werken. Das zweite Projekt „Ourspace 
– The virtual youth space“ richtet sich 
vor allem an Jugendliche. Die Idee: Ein 
online-Platz an dem sich Jugendli-
che aus verschiedenen europäischen 
Ländern mit Entscheidern aus Politik 
trefen und Meinungen austauschen: 
ein Jugend-Politiker Dialog online zu 
allen Themen, die Jugendliche bewe-
gen. Zusätzlich bietet das Projekt eine 
Android-App für Smartphones sowie 
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zwei Apps bzw. Gadgets für die sozia-
len Netzwerke Facebook und iGoogle. 
Die Verlinkung indet zudem auf you-
tube, Facebook, LinkedIn und lickr 
statt.

Fraglich bleibt bei beiden Projekten 
die nachhaltige Verankerung, die bis-
her solchen Projekten versagt blieb.

Im Bereich Jugend ePartizipation lässt 
sich noch das 2011 abgeschlossene 
Projekt HUWY (Hub Websites for 
Youth Participation) hinzufügen. Wie 
bei „Ourspace“ handelte es sich hier-
bei um einen Jugend-Politiker Dialog, 
jedoch zu einem speziischen Themen-
feld: Internetpolitik. Projektpartner 
aus Irland, Estland, dem Vereinigten 
Königreich und Deutschland ermu-
tigten jeweils im nationalen Rahmen 

den Dialog zwischen Jugend und Po-
litik. Diskutiert wurde dezentral sowie 
real und virtuell; die Ergebnisse konn-
ten online eingeplegt und öfentlich 
gemacht werden. Betreut wurde das 
Projekt in Deutschland vom Fraun-
hofer Institut und der Jugendpresse 
Deutschland; unter den 14 teilneh-
menden Politikern in Deutschland 
befanden sich zahlreiche Mitglieder 
der Internet Enquete des Deutschen 
Bundestages.

Als Anlaufstelle für Jugendliche in 
Europa ist die Europäische Kommis-
sion das Europäische Jugendportal 
verantwortlich; hier informiert sie Ju-
gendliche in Europa und verweist auf 
Wege, sich aktiv an der Jugendpolitik 
zu beteiligen. Dabei geht es um die 
EU-Jugendstrategie, das Programm 

„Jugend“, und den Strukturierten Di-
alog. Ziel ist es, Social Media Kanäle 
einzubinden und die länderübergrei-
fende Diskussion Jugendlicher zu Eu-
ropa zu stimulieren, denn es geht auch 
ums Zuhören. Thematisch bietet das 
Portal aktuell Informationen rund um 
Bildung, Arbeiten in Europa, Reisen, 
Bürgerschaft, Freiwilligenarbeit und 
Austausch.

Als gemeinsames Projekt des Euro-
parates und der Europäischen Kom-
mission startete „EdgeRyders“ und 
sieht sich als ein konstruktiver Inter-
aktionskanal zwischen Europäischen 
Jugendlichen und demokratischen In-
stitutionen, basierend auf dem Prinzip 
der internetgestützten Kollaboration 
mit vielen. Das Ziel „ist die Entstehung 
einer gemeinsamen Vision, wie junge 
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Bürger Europas ihren Einluss auf die 
gemeinsame Zukunft besser geltend 
machen können – genauso wie den 
großen Anteil an sozialer Verantwor-
tung, der damit einher geht“. Das Pro-
jekt sieht sich als weltgrößter Think 
Tank zu allen Themen, die Jugendliche 
rund um den Globus bewegen, z.B. 
Auskommen, Demokratie, Kunst, Me-
dien, Kultur, Lebensentwürfe.

#was andere Länder Europas 
machen
An einigen Beispielen lässt sich zei-
gen, wie in einigen europäischen Län-
dern Bürger und vor allem Jugendli-
che durch internet-basierte Dienste 
eingebunden werden, ihr Umfeld zu 
gestalten.

Aus dem Vereinigten Königreich 
stammen die häuig zitierten Ange-
bote „Fix my Street“, „Where does my 
money go“ und „They work for you“. 
Diese Webseiten ermöglichen briti-
schen Bürgern, online Straßenschäden 
und andere Missstände der örtlichen 
Verwaltung zu melden oder abzufra-
gen, wie genau sich ihre Steuerzah-
lungen auf verschiedene Bereiche ver-
teilen. Bei „They work for you“ können 
die Bürger die Tätigkeiten von Politi-
kern einsehen, ähnlich dem deutschen 
Angebot von Abgeordnetenwatch. Das 
Ziel dieser Angebote ist Transparenz 
in der Politik. Ein Projekt, welches seit 
Jahren erfolgreich die Verbindung von 
Social Media und Partizipation bear-
beitet, ist „Practical Participation“. 
Dabei geht es vorrangig um die Fo-
kussierung auf internet-basierter Be-

teiligung in der Jugendarbeit. In einem 
community-basierten Blog sind aktu-
elle Entwicklungen und Veranstaltun-
gen aufgeführt und kommentiert.

In Finnland ist das Projekt „Initiative 
Channel“ sehr erfolgreich. Ähnlich wie 
„Fix my street“ handelt es sich um 
eine Schnittstelle zwischen Bürgern 
und Verwaltung. Jedoch gibt es einige 
Besonderheiten: Im Mittelpunkt steht 
der Dialog zwischen Jugendlichen 
und der örtlichen Verwaltung. „Initi-
ative Channel“ gibt Jugendlichen die 
Möglichkeit, lokal online-Initiativen 
zu starten und sich mit anderen Ju-
gendlichen zu verbinden, um diese zu 
realisieren. Das System ist in die lokale 
Verwaltung eingebettet und mit der 
Jugendinformation verknüpft. Jährlich 
wird dazu ein Report veröfentlicht. 
Dieser führt die Anzahl der Initiativen 
je Kommune auf und erlaubt, jedem 
nachzuvollziehen, welche Initiativen 
an welchem Ort gestartet und umge-
setzt worden sind. Ebenso zeigt der 
Report Kommunen auf, die sich nicht 
so stark engagiert haben. Der Prozess 
wird also transparent und wirksam 
landesweit umgesetzt.

Der Stellenwert von Kindern und Ju-
gendlichen in Finnland wird durch das 
Kinderparlament nochmals unterstri-
chen. Die Basis des nationalen Kin-
derparlaments stellt die UN-Vereinba-
rung über die Rechte von Kindern von 
1989 dar. Konkrete Ziele des Kinder-
parlamentes sind unter anderem, eine 
Kultur der Demokratie zu fördern, in 
der Kinder angehört werden, in der 

sie Informationen erhalten über das, 
was sie betrift, in der sie fähig sind, 
zu partizipieren und Entscheidungen 
zu beeinlussen. Aktuell bestehen in 
20 Städten zudem lokale Kinderpar-
lamente. Der Vorstand und die Aus-
schüsse des Kinderparlaments tagen 
wöchentlich, online in Chats. Dabei 
diskutieren sie Themen und bereiten 
zukünftige Hauptversammlungen vor. 
In einem eigenen Forum diskutieren 
die Mitglieder des Kinderparlamentes 
ihre Themen online. Außerdem ant-
worten sie auf Umfragen, die von Po-
litikern an sie herangetragen werden, 
und veranstalten online Hauptver-
sammlungen. Einmal jährlich kommen 
die Kinder zu einem realen Trefen zu-
sammen.

Das innische Kinderparlament wird 
organisatorisch von einer Stiftung ge-
tragen. Es handelt sich hierbei um ein 
gutes Beispiel verzahnter realer und 
virtueller Aktivitäten. Hinzu kommt, 
dass Kindern und Jugendlichen die 
freie Wahl gelassen wird, in welcher 
Form sie ihre Meinung kundtun. Die 
Verbindung zu Politikern und Ent-
scheidungsträgern sorgt für eine Nähe 
beider Welten und einem Dialog, von 
dem beide Seiten proitieren.

Österreich stellte 2009 eine um-
fangreiche Übersicht über nationale 
Projekte im Bereich der Jugendarbeit 
zusammen, die Jugendliche mittels 
neuer Medien an Projekten beteili-
gen. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Familien veröfentlichte 
die Broschüre „Jugendbeteiligung 
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und digitale Medien“ in der über 40 
Praxisbeispiele beschrieben sind. Be-
standteil der Broschüre sind ebenso 
eine Einführung in die ePartizipation 
als auch ins Web 2.0. Ein Beispiel für 
den netzbasierten Dialog zwischen 
Jugendlichen, Kindern und Politikern 
bietet die DemokratieWebstatt. Neben 
Informationsangeboten für Kinder und 
Jugendliche zu Demokratie und Politik 
werden im Bereich „mitgestalten und 
beitragen“ Chats zwischen Klassen 
und PolitikerInnen angeboten. Jedes 
online-Trefen ist auf der Webseite 
protokolliert, nächste Chats werden 
angekündigt. Die Chats werden mode-
riert und inden in regelmäßigen Ab-
ständen zu verschiedenen Themen – 
z.B. zu Olympia, Konsum oder Umwelt 
– mit hochrangigen österreichischen 
Politikern aller Themenfelder und Par-
teien statt. Hervorzuheben dabei sind 
die Transparenz und die Verfügbarkeit 
der Chat-Protokolle, die Bereitschaft 
von Politikern mitzumachen sowie 
die Wahl des Kommunikationskanals 
und -dienstes, nämlich dem Chat-
room. Die DemokratieWebstatt wird 
betreut vom Büro der Kinderuni der 
Universität Wien in Kooperation mit 
der Arbeitsgruppe Internet und mul-
timediale Angebote für Kinder und 
Jugendliche des Projekts Demokratie-
werkstatt (Parlamentsdirektion).

Schweden, Finnland und Estland 
schlossen sich 2009 zusammen, um 
gemeinsam Empfehlungen für die In-
klusion von Immigranten mit Hilfe des 
Internet zu erstellen. Das Projekt „Im-
migrant Inclusion by eParticipation“, 

kurz IIeP, erhielt inanzielle Förderung 
von der EU und wurde vom Central 
Baltic Interreg IV A Program verwal-
tet. In einem online-Handbuch stellte 
das Projekt-Team einen Leitfaden zu-
sammen, der Verwaltung einerseits 
und Immigranten andererseits An-
leitung zur erfolgreichen Integration 
durch die Verwendung des Internet 
bieten soll. Begleitend zu den online-
Leitfäden fanden in der ersten Jahres-
hälfte 2012 thematische Workshops 
statt. Der online-Leitfaden ist seit 
Juni 2012 veröfentlicht und auch als 
pdf erhältlich. Da sich der online-Leit-
faden an die Zielgruppen Verwaltung 
und Immigranten richtet, indet eine 
Diferenzierung nach Bedürfnissen 
statt, die den Beteiligten helfen kann. 
Die Verfügbarkeit der Ergebnisse on-
line trägt zur Nachhaltigkeit und zur 
grenzüberschreitenden Verbreitung 
bei.

#was fehlt
Obwohl Europa geograisch und auch 
qua Einwohnerzahl groß ist, spiegelt 
sich dies bis dato nicht in einer ent-
sprechenden Anzahl von ePartizipa-
tionsbeispielen für Jugendliche wider. 
Klar ist, das Internet ist für Jugend-
liche ein natürlicher Bestandteil des 
täglichen Lebens. Der Stellenwert des 
Digitalen wird sich zukünftig vergrö-
ßern statt verringern. Die zahlreichen 
und massiven Proteste rund um das 
Thema ACTA und zuletzt auch mit den 
Protesten gegen eine Internetsteuer 
in Ungarn haben widerlegt, dass Ju-
gendliche sich nicht für „ihr“ Internet 
interessieren und unpolitisch wären. 

Doch Jugendliche müssen auf sinn-
volle Weise und mit internet-basierten 
Diensten in Entscheidungen, die sie 
betrefen, einbezogen werden. Poli-
tik und Verwaltung experimentieren 
vielerorts bereits mit Projekten und 
Ideen; einige Beispiele aus dem Text 
sind Zeugen dafür. Einige Beispiele 
machen vor, wie es erfolgreich funk-
tionieren kann: Grundlegend geht es 
darum a) Jugendliche als wichtigen 
Bestandteil der Gesellschaft wahr-
zunehmen und sie als ernsthafte Ak-
teure anzuerkennen, b) den Dialog zu 
suchen und Kooperationen mit ihnen 
einzugehen und c) glaubwürdig In-
teresse zu zeigen, die Lebenswelten 
verbinden zu wollen. Dabei spielen 
Wirksamkeit, Transparenz und Infor-
mationen eine gewichtige Rolle. Das 
Internet deiniert die Gesellschaft neu 
und auch das Thema Partizipation un-
terliegt dieser Neu-Deinition.
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Wieviel Beteiligung erträgt 
Parteipolitik? Eine Einschätzung
YANNICK HAAN

Die Gesellschaft verändert sich. 
Die Bindungen an Parteien und 

große Organisationen nimmt immer 
weiter ab. Auch meine Partei, die SPD, 
ist eine alternde und schrumpfende 
Partei. Die Hälfte der Mitglieder in der 
SPD ist über 60 Jahre alt, der Anteil 
der unter 30jährigen liegt bei unter 
acht Prozent. Die Zahl der Mitglieder 
hat sich seit 1990 fast halbiert.

Parallel dazu revolutioniert das Inter-
net die Art und Weise, wie wir mitein-
ander kommunizieren. Damit eröfnen 
sich gewaltige Chancen für Partizipa-
tion, Ofenheit und Mitgestaltung, die 
bislang leider noch in vielerlei Hinsicht 
ungenutzt sind. 

Hätte man mich noch vor zwei Jah-
ren gefragt, wie ich mir die Struktur, 
den Aufbau und die Beteiligungsmög-
lichkeiten einer Partei vorstelle, dann 
wären diese Vorstellungen recht nah 
an den Strukturen der Piratenpartei 
gewesen. Dank Liquid Feedback kann 
sich jeder online beteiligen und die oft 
jahrlange Ochsentour durch die Struk-
turen der Partei fallen, wenn auch 
nicht komplett, so doch größtenteils 
weg.

Doch nachdem ich mittlerweile einige 
Erfahrungen innerhalb der Politik ma-
chen durfte, habe ich einen anderen 
Blick auf die Thematik. So war ich zum 
Beispiel ein Anhänger der absoluten 
Transparenz. Entscheidungen die ge-
trofen werden, sollen für jeden nach-
vollziehbar sein. Dann habe ich miter-
lebt, wie mit Öfentlichkeit in Gremien 
diskutiert wird. Und ich habe miterlebt, 
wie ofen hinter verschlossenen Türen 
geredet wird. Ich habe miterlebt, wie 
auch ich hinter verschlossenen Türen 
viel ofener reden konnte. Und ich 
habe miterlebt, wie gute, aber noch 
unausgereifte Ideen sofort, gerade im 
Netz, niedergeschrieben wurden.

Zugleich musste ich lernen, dass 
auch die Online-Partizipation deut-
lich komplexer ist als angenommen. 
Denn falsch angewendet führt diese 
nicht zu mehr Partizipation, sondern 
zu weniger Partizipation. Anstatt die 
Hürden zu senken, besteht die Ge-
fahr, dass die Hürden für Partizipa-
tion erhöht werden. Die Piratenpartei 
ist hierfür das beste Beispiel. Liquid 
Feedback ist optisch eine Katastrophe, 
es macht keinen Spaß sich zu betei-
ligen und nur Politiknerds inden sich 
in diesem System zurecht. Schaut man 

sich die wirklichen Beteiligungszah-
len im System an, so stellt man auch 
schnell fest, dass kaum jemand dort 
debattiert. Sogar noch viel weniger 
Menschen als dies schon klassisch in 
Parteien tun.

Trotz alledem glaube ich immer noch 
fest daran, dass sich die Parteien wan-
deln müssen, Partizipation erlauben 
müssen und auch gerade jungen Men-
schen verstärkt Angebote der Mitar-
beit unterbreiten müssen. Das Inter-
net bietet viele neue Möglichkeiten 
der Partizipation. Doch bislang nutzen 
wir diese vor allem so, dass Menschen 
die bereits politisch partizipieren noch 
einfacher partizipieren können. Für 
alle anderen wurde die Partizipation 
leider noch schwieriger. Wenn wir 
diesen Weg weiter gehen, entschei-
den immer mehr die soziale Herkunft 
und das Alter über die Möglichkeiten, 
sich politisch zu beteiligen. Dabei soll-
ten das Internet und die vielen neuen 
Möglichkeiten doch eigentlich genau 
das Gegenteil bewirken.

Parteipolitik verträgt und braucht Be-
teiligung. Sowohl von außen als auch 
innerhalb der Parteien. Nur wenn sich 
möglichst viele und möglichst unter-
schiedliche Leute beteiligen, trägt die 
Partizipation auch wirklich Früchte. Es 
war immer eine Stärke der deutschen 
Parteien, dass sich alle Bevölkerungs-
gruppen in ihnen wiederinden kön-
nen. Das Internet bietet die Chance, 
diese Situation wiederherzustellen. 
Nur leider bringen uns die bisherigen 
Wege, die wir ausprobiert haben, nicht 
an dieses Ziel.
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Bürger fallen nicht vom Himmel
T INKA GROSSE

Von der Notwendigkeit, politische Partizipation als Bildungsaufgabe  

zu verstehen

Mängelmelder, Beteiligungshaus-
halte, Online-Bürgerdialoge: 

Politik und Verwaltung sind im Um-
bruch1. An immer mehr Stellen wer-
den Prozesse für Bürgerinnen und 
Bürger geöfnet. „Endlich!“ tendieren 
wir zu denken. Seit Jahren wartet er 
auf seine Chance, der Homo Politicus, 
und er wird die geöfneten Online-Tore 
einrennen.

Die Hofnungen sind groß: Die politik-
ferne Masse soll mobilisiert werden, 
Politikverdrossenheit reduziert. Es sol-
len diejenigen eingebunden werden, 
die mit traditionellen Beteiligungs-
formen wenig anfangen können – be-
sonders Jugendliche2. Und es stimmt: 
Online-Instrumente helfen bei der 
Visualisierung von Daten, erleichtern 
Diskussionen, ermöglichen gemein-
same Textarbeit. Mit ihrer Hilfe kön-
nen nicht nur ausgewählte Einzelne 
Impulse in den politischen Diskurs 
einbringen, sondern eine wesentlich 
größere Anzahl von Interessierten. 
Und es hat sich gezeigt: Es sind gute 
Impulse, dringend notwendig, um den 
komplexen Problemen unserer Zeit 
Herr zu werden.

1  https://www.zu.de/institute/togi/assets/
pdf/JvL-100509-Open_Government-V2.pdf

2  http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/partizipation-
der-jugendlichen,property=pdf,bereich=,rwb= 
true.pdf

Es kommt kein Sturm
Der große Ansturm auf die Beteili-
gungsangebote aber bleibt aus. Und 
es ist nicht nur die insgesamt kleine 
Zahl der TeilnehmerInnen, die für Un-
mut sorgt. Diese wenigen nämlich sind 
auch noch diejenigen, die sich ohne-
hin einbringen. Und sie sind eine ganz 
bestimmte gesellschaftliche Gruppe3: 
Gut gebildet. Oberschicht. Internet-
Instrumente können die Gräben nicht 
überwinden, die seit jeher politisch En-
gagierte und Nicht-Engagierte tren-
nen. Wer zwar im Internet zu Hause 
ist, aber politisch völlig uninteressiert, 
der wird nicht in ein Brainstorming4 
mit der Kanzlerin einsteigen, nur weil 
dies online stattindet.

Nicht nur, dass das absolut nicht un-
serern demokratischen Idealen ent-
spricht, es heißt auch, dass wir in 
unserer Problemlösung nur einen Teil 
der Ideen aufangen, die wir brau-
chen. Denn je weiter wir uns in Rich-
tung Wissensgesellschaft5 entwickeln, 
desto mehr sind wir auf die Beiträge 
der verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen angewiesen, die alle einen 
kleinen Teil des Wissens kennen, das 

3  https://fold.liqd.net/iles/2011/10/Der-
Erfolg-von-enquetebeteiligung-V1.pdf

4  https://www.dialog-ueber-deutschland.de/
DE/10-Dialog/dialog_node.html

5  http://www.bpb.de/apuz/158659/leben-
wir-in-einer-wissensgesellschaft?p=all

zur Problemlösung notwendig ist. 
(Eine Diskussion über die Rolle von 
ePartizipation u.a. in der Wissens-
sammlung führe ich hier ab Seite 456.)

Politisches Desinteresse ist 
systembedingt
Deswegen können wir uns auch nicht 
mit dem beliebten Verweis aus der 
Afäre ziehen, dass es das gute Recht 
jeder/s Einzelnen sei, sich nicht zu be-
teiligen. Natürlich darf jede(r) für sich 
entscheiden, sich nicht zu beteiligen. 
Aber erstens ist es in unserem Inter-
esse, dass sich so viele verschiedene 
Menschen wie möglich beteiligen, um 
unsere Probleme bestmöglich zu lö-
sen. Zweitens beteiligt sich ein Groß-
teil der Bevölkerung nicht nicht, weil 
sie es nicht wollen, sondern weil sie 
durch unser System derart vom poli-
tischen Geschehen abgekapselt wer-
den, dass sie überhaupt nicht auf die 
Idee kommen, sich zu beteiligen. Sie 
entscheiden sich nicht bewusst dage-
gen, die Nicht-Beteiligung wird ihnen 
durch unser System anerzogen. Sonja 
Moser zum Beispiel stellt heraus, dass 
sich zwar 68 % der Studierenden für 
Politik interessieren7, aber nur 14 % 

6  https://de.scribd.com/doc/152940220/
Proceedings-of-the-Conference-for-E- 
Democracy-and-Open-Governement-2013-Ce-
DEM13

7  http://link.springer.com/chapter/ 
10.1007/978-3-531-92149-5_6
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der HauptschülerInnen. Außerdem 
hänge politisches Interesse stark von 
den Eltern ab.

An dieser Stelle müssen wir ansetzen. 
Wir müssen allen ermöglichen, die 
Entscheidung trefen zu können, sich 
(nicht) zu beteiligen. Und wir müssen 
daran arbeiten, dass sie sich am Ende 
für ein Einmischen entscheiden. Das 
heißt, politische Mitwirkung muss 
zum Normalzustand werden.

Ausbildungsziel: BürgerIn
Daraus wiederum folgt: Wir müssen 
unseren Nachwuchs zu BürgerInnen 
ausbilden. Und nein, damit meine ich 
nicht den Politikunterricht, in dem es 
darum geht, auswendig zu lernen, wie 
viele Abgeordnete wir in den Bundes-
tag wählen. Wie stiefmütterlich wir 
die Ausbildung unserer BürgerInnen 
behandeln, zeigt sich auch in den Er-
fahrungsberichten der SchülerInnen, 
die den Weg an die Zeppelin Univer-

sität zur Schülerakademie8 inden. 
Einige von ihnen haben Politik nur 
jedes zweite Halbjahr. Andere Schulen 
verwursteln Politik als unspeziisches 
Kombi-Fach. Aber egal wie das Fach 
heißt und wie oft es auf dem Stun-
deplan steht: Dass und wie sie sich in 
die politische Diskussion einbringen 
können, lernen die wenigsten Schüle-
rInnen.

Warum nicht gemeinsam nach Beteili-
gungsmöglichkeiten Ausschau halten? 
Ob es dabei um Oline-Bürgersprech-
stunde im Gemeinderat geht oder die 
Erstnutzung eines Mängelmelders, ist 
dabei erst einmal nebensächlich. Und 
dass es überhaupt möglich ist, sich 
zu beteiligen, muss von Anfang an 
vermittelt werden. Wir müssen auch 
deutlich machen, dass es nicht nur die 
Ideen und Anmerkungen einiger we-
niger Experten sind, die wichtig sind 
für den politischen Prozess, sondern 
die Anregungen der BürgerInnen. Die 

8  https://www.zu.de/studium- 
weiterbildung/das-studium/zu-erleben/ 
schuelerakademie.php

Shell Jugend-Studie (2006) z.B. zeigt, 
dass sich ca. ein Drittel aller Jugend-
lichen für wenig politisch kompetent 
halten. Wenn es uns nicht gelingt, 
diese Grundeinstellungen zu ändern, 
wird ePartizipation weiterhin die 
Spielwiese der Oberschicht bleiben. 
Ihre Einlussmöglichkeiten werden 
sich vervielfältigen. Natürlich werden 
dadurch tolle neue Ideen in die poli-
tische Problemlösung einließen, aber 
diese werden immer nur einen kleinen 
Teil des benötigten Wissens abdecken. 

Politische Partizipation – nicht nur 
in Theorie, sondern besonders in der 
Praxis – muss ein elementarer Be
standteil der Bildung sein und zwar 
für alle Schülerinnen und Schüler.
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Ortsbezogene Beteiligung mit 
Ushahidi
EIKE RÖSCH

Partizipationsprojekte vor Ort 
und auf digitalen Karten
Partizipationsprojekte, die sich auf 
den Sozialraum von Jugendlichen be-
ziehen, sind darauf angewiesen, orts-
bezogene Informationen zu erheben 
– gerade für eine Bestandsaufnahme 
der Lebenswelt von Heranwachsen-
den. Eine gemeinsame Begehung des 
Sozialraums gehört zu den klassischen 
Beteiligungsmethoden; andere Me-
thoden setzen auf die Verwendung 
von Karten aus Papier, wo wichtige 
Punkte markiert und diskutiert wer-
den.

Nun ist der Sozialraum von Jugend-
lichen genauso wie die Gesellschaft 
zunehmend mediatisiert und es liegt 
nahe, in Zeiten von Google Maps, 
Smartphones und dem mobilen Inter-
net, (ergänzend) auf digitalisierte Me-
thoden zu setzen.

Mit Ushahidi liegt dafür eine umfang-
reiche, kostenlose, freie und daten-
sensible Lösung vor. In diesem Artikel 
wird das Tool vorgestellt, gemeinsam 
mit Anwendungsmöglichkeiten für die 
Arbeit in der (politischen) Bildung.

Das Tool
Ushahidi1 ist eine netzbasierte Soft-
ware unter freier Lizenz, mit der nach 
dem Crowdsourcing2-Prinzip von vie-
len Menschen Informationen auf einer 
digitalen Karte gesammelt werden 
können.

„Ushahidi“ bedeutet auf Swahili etwa 
„Zeug/innen-)Bericht“. Der Name ver-
weist darauf, dass das Produkt eine 
Entwicklung aus Kenia ist, die rund 
um die Unruhen anlässlich der Präsi-
dent/innenwahl 2007 entstanden ist. 
Damals wurden Augenzeug/innenbe-

1  http://ushahidi.com/products/ushahidi-
platform

2  http://de.wikipedia.org/wiki/ 
Crowdsourcing

richte über Gewaltakte via Mail und 
SMS gesammelt und auf einer Google 
Maps Karte platziert, um Bürger/innen 
zu informieren und zu warnen. Daher 
sind Berichte auf einer Ushahidi-Karte 
nicht nur via Internet möglich, son-
dern auch per SMS. Auch im aktuellen 
syrischen Bürgerkrieg hilft Ushahidi3 
dabei, lokale Ereignisse sichtbar zu 
machen.

Dank der freien Lizenz kann die Soft-
ware auf einem eigenen Server in-
stalliert werden oder auch über eine 
Vorinstallation, die von der gemein-
nützigen Gesellschaft4 hinter Ushahidi 
angeboten wird. Mit jeder dieser Ins-
tallationen entsteht eine individuelle 
Karte. Wer deren Webadresse kennt, 
kann im eigenen Browser, mit einer 
Smartphone-App (Android und iOS 
per Mail und mit besonderem Auf-
wand) auch per SMS dort Informati-
onen mit Ortsbezug und insbesondere 
auch Fotos eintragen. Je nach Ein-
stellungen der jeweiligen Installation 
müssen diese Informationen von ei-
nem bzw. einer Moderator/in freige-
geben werden.

Immer wenn Daten auf Google Maps 
dargestellt werden, landen automa-
tisch Nutzer/innendaten bei Google. 
Wer dagegen Ushahidi nutzt, kann 
nicht nur über den Verbleib der eigent-
lichen, eingetragenen Daten sicher 
sein, sondern kann auch alternative 
Kartendienste wie etwa OpenStreet-
Map5 für die Darstellung wählen, wo-
mit die Informationen auch nicht un-
ter der Hand bei Dritten landen.

Anwendungsmöglichkeiten in 
der (politischen) Bildungsarbeit
Ushahidi kann in der Bildungsarbeit 
oder im politischen Aktivismus viel-

3  https://syriatracker.crowdmap.com

4  http://ushahidi.com

5  http://www.openstreetmap.org

fältig angewendet werden. Hier erste 
Ideen und Anregungen:

Auf der Karte werden Informationen 
über lokale Events gesammelt. Das 
kann permanent geschehen im Sinne 
von Informationen von Jugendlichen 
für Jugendliche, wo gerade „was los 
ist“ –  oder eventbezogen, etwa zur 
Informationsweitergabe bei Demos 
wie z.B. Massenblockaden von Nazi-
aufmärschen.

Ushahidi und seine Karte können ge-
nutzt werden zur gemeinschaftlichen 
Erkundung von Stadtteilen, Event-
geländen, Regierungsvierteln etc. So 
könnte eine Klasse bei einer Exkursion 
zunächst die Örtlichkeit erkunden und 
auf der Karte dokumentieren, an-
schließend werden die Informationen 
gemeinsam aufbereitet und bespro-
chen – als Grundlage für weitere Re-
cherchen und Erkundungen.

Im Rahmen der (e)Partizipationsarbeit 
können Jugendliche mit Hilfe der An-
wendung ihre Lebenswelt abbilden: 
In ihrem Aktionsraum werden auf der 
Karte die Orte markiert, die cool / unat-
traktiv / gefährlich / spannend / wichtig 
sind. Das kann eine Grundlage sein für 
weitere Beteiligung – etwa zur Ver-
besserung der Attraktivität einzelner 
Punkte – oder Informationen liefern 
für andere Heranwachsende.

Der Beitrag erschien ungekürzt (die 
Kürzungen sind mit dem Autor ab-
gesprochen) ursprünglich im Projekt-
blog der Bundeszentrale für politische 
Bildung #PB21|Web 2.0 in der politi-
schen Bildung6.

6  http://pb21.de/2013/11/ortsbezogene-
beteiligung-mit-ushahidi/
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ePartizipation spielerisch –  
mit Minecraft Kommune gestalten
TOBIAS THIEL ,  PEG KOEDEL

Über die Hälfte aller Jugendlichen 
spielen regelmäßig elektronische 

Spiele1. Die Frage ist deshalb nahelie-
gend, ob und wenn ja, wie diese Medien 
für die Teilhabe junger Menschen an der 
Gesellschaft genutzt werden können.

Wie spielerische ePartizipation gelin-
gen kann, hat die hat die Junge Aka-
demie der Evangelischen Akademie 
Sachsen-Anhalt e.V. mit dem Compu-
terspiel Minecraft ausprobiert2. Als In-
dependent-Game begonnen, ist Mine-
craft inzwischen das meistverkaufte 
Computerspiel und wurde vor kurzem 
von Microsoft aufgekauft. In Mine-
craft kann man ähnlich wie bei einem 
virtuellen Lego aus unterschiedlichen 
quadratischen Blöcken (fast) alles 
bauen. Es eignet sich deshalb beson-
ders für Fragen der Stadt- und Regio-
nalentwicklung. Städte können nach-
gebaut und auch die Infrastruktur 
einer Region simuliert werden.

Drei unterschiedliche Zugänge wurden 
in Wittenberg ausprobiert:

• In Projekttagen entwickelten 
Jugendliche, die den Real- oder 
Hauptschulabschluss anstreben, 
Perspektiven für ihre Heimatre-
gion, die besonders von Abwande-
rung junger Menschen im Rahmen 
des demograischen Wandels ge-
prägt ist. Minecraft diente dabei 
der Relexion und der Außendar-
stellung. Die Jugendlichen bauten 
erst ihre Traumhäuser, Welten und 
die Infrastruktur und waren dann 
in der Präsentation des Gebauten 
in der Lage, ihre Wünsche zu ver-
balisieren. Ausgewählte Teilneh-
mende stellten die Ergebnisse der 
Projekttage3 am „Zukunftstag“ 

1  http://www.mpfs.de/index.php?id=613

2  http://www.junge-akademie-wittenberg.de/
minecraft

3  http://junge-akademie-wittenberg.de/
galerie/so-wollen-wir-leben

Verantwortlichen aus Politik, 
Bildung und Wirtschaft vor.

• In einem zweiten Projekt wur-
den 10-14-jährige Jungen und 
Mädchen in geschlechterge-
trennten Seminaren eingeladen, 
ihre Traumstadt in Minecraft4 
umzusetzen. Ziel war es, Wünsche 
junger Menschen zu beschreiben 
und diesen eine Vorstellung davon 
zu geben, was Stadtentwicklung 
umfasst. Zum Seminar gehörte 
deshalb auch eine Erfassung der 
Situation Jugendlicher in Wit-
tenberg und Gespräche mit einer 
Stadtplanerin. Ihre Ergebnisse 
präsentierten die Mädchen und 
Jungen dann gemeinsam der 
Öfentlichkeit. Das Computerspiel 
diente hier zusätzlich als Motiva-
tor, um sich überhaupt mit dem 
Thema zu beschäftigen und an den 
Veranstaltungen teilzunehmen.

• Um stärker in die Minecraft-Com-
munity hineinwirken zu können, 
startete die Junge Akademie im 
Herbst 2014 den Wettbewerb „Die 
faire Stadt der Zukunft“5. 
 
In thematischen Stadtteilen sollen 
Teams junger Menschen eine Stadt 
umsetzen, die grundsätzlichen 
Fragen der Zukunft gerecht wird. 
Neben einer Kommunikation in 
den Teams ist auch der Austausch 
zwischen den Teams wichtig. 
Gemeinsam sollen die zentralen 
Funktionsgebäude (Krankenhaus, 
Feuerwehr, Rathaus, ...) gebaut 
werden. In einem Abschlusswork-
shop entscheiden sie gemeinsam, 
welche Gruppe die Aufgabe 
warum am besten gelöst hat. In 
der Entwicklung von Kriterien für 
die Preisvergabe schärfen sie ihre 
Problemlösungskompetenz. 

4  http://junge-akademie-wittenberg.de/
minecraft-traum-stadt

5  http://www.die-faire-stadt.de

Mit spielerischer ePartizipation, wie 
sie hier exemplarisch beschrieben 
wurde, können neue Zielgruppen jen-
seits partizipationsbereiter Jugend-
licher mit oft hohem Bildungsniveau 
erreicht werden. Teilhabe an der Ge-
sellschaft erfordert dann nicht mehr 
die Sprachkompetenz ausgeklügelter 
Formulierung für Online-Formulare 
und kann emotionaler, weniger ko-
gnitiv und jugendgemäßer gestaltet 
werden. Die allgemeine Erfassung von 
Bedarfen junger Menschen ist damit 
ebenso denkbar wie die konkrete Um-
setzung von Bauvorhaben.

Mittels der Kulturtechnik Compu-
terspiel werden mit und durch die 
Teilnehmenden neue Räume erobert 
und designed. Hier lassen sich soziale 
und urbane Gestaltungswünsche von 
Kindern und Jugendlichen erfahrbar 
machen. Diese Wünsche können in 
digitalen Welten ähnlich der eigenen 
Raumwahrnehmung realisiert werden, 
um ein Verständnis der, in vielen Fäl-
len, durch die Kinder und Jugendlichen 
gefühlten Deizite zu entwickeln und 
um sie in die angestrebten sozialen 
oder auch urbanen Entwicklungen in 
neue Vorhaben zu integrieren.

Drei ausführlichere Artikel von Tobias 
Thiel zur Nutzung digitaler Medien für 
die Partizipation Jugendlicher und die 
politische Bildung erscheinen voraus-
sichtlich Ende 2014 im Wochenschau-
Verlag (Schwalbach / Ts.) in der Reihe 
„Non-formale politische Bildung“ in 
folgendem Band:

Jantschek, Ole; Waldmann, Klaus 
(Hg.): Shape the future. Digitale Me-
dien und politische Jugendbildung.

Der Band kann beim Verlag oder 
bei der Ev. Trägergruppe für gesell-
schaftspolitische Jugendbildung be-
stellt werden.
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Jugend hackt: Gemeinsam mit Code 
die Gesellschaft gestalten und 
hinterfragen
MARIA REIMER

Während in Deutschland vom 
Bund geförderte Wettbewerbe 

wie Jugend forscht und Jugend mu
siziert begabte Jugendliche in ihrem 
jeweiligen Interessengebiet in großen 
Rahmen fördern und featuren, ist die 
Nachwuchsförderung für Talente der 
Softwareentwicklung schmerzlich 
unterrepräsentiert. Junge Program-
miererinnen und Entwickler haben 
kaum Anlaufstellen zur Förderung 
und Vernetzung. Und so geht es den 
Jugendlichen heute wie den Nerds in 
den 1980er Jahren – die allermeisten 
von ihnen eignen sich die Fähigkeit 
zur Computerprogrammierung noch 
immer allein im Kinderzimmer an. Im 
Jahr 2013 hat die Open Knowledge 
Foundation Deutschland e.V.1 deshalb 
gemeinsam mit Young Rewired State2 
aus Großbritannien das Förderpro-
gramm Jugend hackt3 für program-
mierbegeisterte Menschen zwischen 
12 und 18 Jahren ins Leben gerufen.

Im Rahmen von Jugend hackt  ent-
wickeln die Teilnehmer/innen eine ei-
genständige Projektidee in einem po-
litisch relevanten Themenfeld, die sie 
mithilfe ihrer Software- oder Hard-
warekenntnisse umsetzen. 2013 ha-
ben 63 Jugendliche aus 12 Bundeslän-
dern gemeinsam ein Wochenende in 
Berlin verbracht. Im September diesen 
Jahres waren es bereits 120 Jugendli-
che aus 16 Bundesländern, Österreich 
und den Niederlanden. Die Verdopp-
lung der Teilnehmerzahl zeigt es an: 
Der Bedarf an technischer Weiterent-
wicklung und Austausch mit anderen 
Gleichgesinnten ist außerordentlich 
hoch.

1  http://okfn.de

2  http://youngrewiredstate.org

3  http://www.jugendhackt.de

Kluge Ideen zu relevanten  
Themen
Wie viel Geld gibt die Regierung für 
Bildung aus, und was hat das mit der 
Arbeitslosigkeit in deinem Land zu 
tun? Wieso haben einige Vornamen 
einen schlechteren Ruf als andere? Um 
diese und andere Fragen zu beantwor-
ten, braucht es nur gesellschaftliches 
Interesse und Programmierfähigkei-
ten  – sofern es eine Datengrundlage 
gibt. Das Interesse an Gesellschaft und 
den Spaß an Programmierung bringen 
die Jugendlichen von Jugend hackt 
im Übermaß mit. Auf der letzten Ver-
anstaltung im September 2014 wur-
den auf der Abschlussveranstaltung 
insgesamt 27 Projekte4 vorgestellt. 
Egal, ob es um die Themen Überwa-
chung, Gesundheit, Bildung, Gesell-
schaft, Umwelt und Freizeit geht: Die 
Jugendlichen haben demonstriert, 
dass sie nicht nur gut mit Computern 
umgehen können, sondern auch einen 
wachen und kritischen Blick auf die 
Gesellschaft haben.

Eine Projektgruppe hat eine intelli-
gente Pillenbox entworfen, die für 
demenzkranke Menschen die korrekte 
Tablettendosis automatisch ausgibt – 
und einen Notruf absetzt, wenn die 
Tablette nach einer bestimmten Weile 
noch immer im Ausgabefach liegt. 
12-jährige Zwillinge und ein 15-jähri-
ger Junge haben eine Anwendung ge-
baut, mit der es in Minecraft regnet, 
wenn es draußen regnet. Wieder ein 
anderes Team hat sich mit Fallpau-
schalen in Krankenhäusern beschäf-
tigt und eine Webseite gebaut, die 
anzeigt, wie viel Geld mit welchen Be-
handlungen eingenommen wird. Und 
die Gruppe Awearness hat am 3D-
Drucker ein Armband ausgedruckt, das 

4  http://hacks.youngrewiredstate.org/
events/jugendhackt

vibriert, wenn Überwachungskameras 
in der Nähe sind.

Code und Ethik
Zwei wichtige Botschaften gehen von 
Jugend hackt aus: Hier wachsen Ju-
gendliche heran, die digital mündig 
sind. Und: Die nächste Generation 
setzt sich nicht nur mit ethischen Fra-
gen der allumfassenden Technisierung, 
sondern auch mit der gesellschaft-
lichen Verantwortung ihrer eigenen 
Fähigkeiten auseinander. In times of 
surveillance, the kids are alright.
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Plattform statt Kanal –  
Der öfentlich-rechtliche Rundfunk 
als Beteiligungswerkstatt?
CHRISTOPH BIEBER

Am 17. Oktober kommentierte der 
ARD-Vorsitzende  Lutz Marmor 

in einer Mischung aus Stolz und Är-
ger: „Die Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten haben ARD und 
ZDF ausdrücklich beauftragt, ein zu-
sätzliches Angebot für unter 30-Jäh-
rige zu entwickeln. Das ist eine gute 
Nachricht für unser junges Publi-
kum.“ Nach langem Gezerre iel die 
Entscheidung zugunsten eines reinen 
Online-Angebots, die von den Sende-
anstalten favorisierte Variante als TV-
Kanal mit cross-medialem Einschlag1 
wurde verworfen. In diesem kurzen 
Statement des NDR-Intendanten 
drückt sich eine Fehleinschätzung aus 
– der von den öfentlich-rechtlichen 

1  http://www.ard.de/home/intern/ 
Die_ARD_zur_Entscheidung_der_ 
Ministerprae sidentinnen_und_ 
Ministerprae sidenten_fuer_ein_gemeinsames_
Jugendangebot_von_ARD_und_ZDF/1348328/
index.html

Sendeanstalten immer noch gerne 
benutzte Publikumsbegrif beschreibt 
das Mediennutzungsverhalten junger 
Menschen nicht mehr hinreichend. 
Darüber hinaus greifen die Pläne für 
einen „Jugendkanal“ nicht die verän-
derten Rahmenbedingungen nach der 
Umstellung zum Rundfunkbeitrag auf. 
Die Kombination dieser Überlegungen 
bietet Chancen für eine Neuinter-
pretation des öfentlich-rechtlichen 
Auftrags: Moderne Mediennutzung 
könnte auch stärker als Beteiligung 
verstanden werden.

Die veränderte Rolle der Beitragszahler 
hatte WDR-Intendant Tom Buhrow als 
„Stakeholder“ bezeichnet und damit 
auch auf die neue Verantwortungssi-
tuation für die Sendeanstalten2 hin-

2  http://internetundpolitik.wordpress.com/ 
2014/06/04/vom-gebuhrenzahler-zum-
stakeholder/#more-2008

gewiesen. Eine Konsequenz aus diesen 
veränderten Rahmenbedingungen 
könnte die stärkere Einbeziehung der 
Zuschauer als „kritische Medienbür-
ger“ in Kontroll-, Aufsichts- und Ent-
wicklungsprozesse sein. Und das gilt in 
besonderer Weise für die so genannte 
„junge Zielgruppe“, denn gerade de-
ren verändertes Nutzungsverhalten 
eröfnet Spielräume für kreative und 
mutige Rundfunkanbieter. In der Dis-
kussion um die Entwicklung neuer An-
gebote zeigt sich aber das noch immer 
dominante Denken in den Leitkatego-
rien der alten Massenmedien: Stets 
war die Rede von einem „Jugendka-
nal“, der zwar „cross-medial“ ver-
breitet werden sollte, aber sich eben 
doch deutlich an den Struktur- und 
Formatvorgaben von Fernsehen und 
Hörfunk orientiert. Berechtigterweise 
gab es zahlreiche Einwände gegen die 
inzwischen verworfenen Planungen 
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(und bissige Kommentare3, sogar aus 
dem eigenen Hause).

Auch wenn es nur eine kleine Ver-
schiebung ist: Schon der Begrif der 
„Jugendplattform“ wäre in vielerlei 
Hinsicht stimmiger gewesen – denn 
Mediennutzung ist immer häuiger 
auch Medienproduktion, eine „Platt-
form“ wäre geeignet, auch nutzer-
generierte Inhalte aufzunehmen, zu 
verarbeiten und zu verbreiten – und 
gemeinsam mit der Zielgruppe über 
neue Interpretationen des öfentlich-
rechtlichen Auftrags nachzudenken. 
Bislang zielen anspruchsvollere An-
gebote für junge Menschen noch fast 
ausschließlich auf die alten Medien-
strukturen – so erleben Schülerinnen 
und Schüler im Studio 24, der Medi-
enwerkstatt des WDR, nur „Radio und 
Fernsehen zum Ausprobieren“. Warum 
nicht einmal „Internet zum Auspro-
bieren“? Ziel einer solchen Initiative 
könnte doch auch sein, gemeinsam 
Online-Angebote zu entwerfen, die 
informieren, bilden und unterhalten. 
Das müssten dann auch nicht nur die 
klassischen cross-medialen Stücke 
sein, die als Video oder Podcast auf 
den unterschiedlichen Sendern oder 

3  http://www.youtube.com/
watch?v=x8DHilVQVnY

4  http://www1.wdr.de/unternehmen/proil/
bildung/wdrstudiozwei/index.html

Wellen ausgestrahlt  werden können. 
Warum nicht einmal über Program-
mierkurse oder -workshops nachden-
ken? Eine Reportage mit den Mitteln 
des digitalen Storytelling umsetzen? 
Und den Einstieg in das Projekt als 
Barcamp zur Ideensammlung und -er-
probung organsieren? Bisweilen hat 
es den Anschein, als verhindere die 
Furcht vor zu viel digitaler Medien-
kompetenz bei der jungen Zielgruppe 
das Nachdenken über Neues bei den 
Sendern.

Ein    „Kanal“ ist als Vertriebsstruk-
tur vor allem darauf ausgelegt, die 
durch wenige Produzenten entwik-
kelten redaktionellen Inhalte einem 
auf Zuschauen, Zuhören, Durchlesen 
und Klicken beschränkten Publikum 
nach bestimmten Regeln zuzuführen 
– immerhin scheinen veränderte Lie-
ferkonditionen in Reichweite, die sich 
stärker  an Formen der  nicht-linearen 
Mediennutzung orientieren (man be-
achte das Symbolbild5 zur ARD-Pres-
semitteilung). Der mediale Wandel 
zieht grundsätzliche Veränderungen in 
den traditionellen Sender-Empfänger-

5  http://www.ard.de/home/intern/ 
Die_ARD_zur_Entscheidung_der_ 
Ministerpraesidentinnen_und_ 
Ministerpraesidenten_fuer_ein_gemeinsames_
Jugendangebot_von_ARD_und_ZDF/1348328/
index.html

Strukturen nach sich. Dies  erfordert 
ein Umdenken und die Entwicklung 
neuer Inhalte und Formate, die sich 
nicht mehr als leicht konsumierbare 
Sendungen an bestimmte Zielgruppen 
richten – sondern viel stärker auf Ko-
operation und Kollaboration setzen. 
Das nahezu vollständige Fehlen sol-
cher Überlegungen ist der eigentliche 
Geburtsfehler des „Jugendkanals“.
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Partizipation ist eines der zentralen Themen der Zukunft. Die 
Bürgerinnen und Bürger wollen gehört werden und mitgestalten. 
Auch wenn es, wie es z. B. das Großprojekt „Umbau des Stuttgarter 
Bahnhofs“ gezeigt hat, nicht immer konfliktfrei bleibt, stellt das 
bürgerschaftliche Engagement eine Chance dar, lebendige Stadt-
strukturen zu schaffen. Dies trifft in besonderem Maße auf die 
Beteiligung von jungen Menschen zu.
 
Ich freue mich deshalb besonders, dass wir Ihnen mit dem vor-
liegenden Magazin spannende Aspekte zur Jugendbeteiligung 
in der Stadtentwicklung präsentieren können. Mit Blick auf den 
gesellschaftlichen Wandel mit all seinen heutigen und zukünftigen 
Herausforderungen erscheint es wichtig, junge Menschen frühzei-
tig aktiv in die Gestaltung ihrer Umgebung einzubinden und an der 
Entwicklung teilhaben zu lassen. Es befähigt sie, demokratisch zu 
handeln, stärkt ihr Selbstbewusstsein und sie fühlen sich wertge-
schätzt. Partizipation fördert jedoch nicht nur die Jugendlichen, 
sondern stellt auch einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert 
für die Kommunen dar. So können u. a. Planungen besser auf die 
Bedürfnisse der jungen Menschen abgestimmt werden, so dass 
sich die Jugendlichen mehr mit ihrer Stadt oder ihrer Gemeinde 
identifizieren. Damit schaffen die Kommunen auch eine Grundlage, 
junge Menschen an den Standort zu binden. Zudem können sie von 
den jugendlichen Sichtweisen profitieren, denn Heranwachsende 
bringen Neugierde, Kreativität, Spontanität und Begeisterungs-
fähigkeit mit. 
 
Mit diesem Magazin möchten wir unsere Mitgliedskommunen 
anregen und motivieren, eigene Partizipationsprozesse zu beginnen 
bzw. zu verstetigen. Neben Fachbeiträgen und Interviews werden 
unter der Rubrik „Gut zu wissen“ verschiedene Vereine und Me-
thoden vorgestellt, die bei Partizipationsprozessen hilfreich sein 
können. Zudem zeigt das Magazin anhand praktischer Beispiele 
aus Hannover, Iserlohn, Essen und Gladbeck, wie vielfältig Beteili-
gungsprozesse sein können. 

Viel Freude und Inspiration beim Lesen des Magazins!

Liebe Leser innen,
Liebe Leser, 

Martin Harter
1. Vorsitzender 
netz werk innenstadt nrW
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gerechten Räumen oder das Bereitstellen geeigneter 
Rahmenbedingungen. Beim „prozessorientierten Ansatz“ 
hingegen werden Kinder und Jugendliche einbezogen und 
als „Experten in eigener Sache“ gesehen. Kinder- und 
Jugendfreundlichkeit in der Stadtentwicklung bedeutet 
demnach im Optimum immer auch eine entsprechende 
konkrete Beteiligung der jungen Generation. Und die 
Erfahrung zeigt, dass Heranwachsende auch beteiligt und 
einbezogen werden möchten.  

demokratische Einmischung lernen 

Es gibt viele Gründe, Jugendliche ernsthaft zu beteiligen. 
Die Heranwachsenden wissen in der Regel nicht nur, 
was sie wollen, sie identifizieren sich in den allermeis-
ten Fällen auch mit der eigenen Stadt. Machen sie schon 
frühzeitig die positive Erfahrung, dass es sich lohnt, 
sich demokratisch einzumischen, wird sie das auch als 
Erwachsene motivieren, zukunftsorientiert und aktiv die 
Gesellschaft mitzugestalten. Dieser Zusammenhang 
konnte auch durch die Studie des Deutschen Kinderhilfs-
werks „Vita gesellschaftlichen Engagements“1 herausge-
stellt werden. Beteiligung stellt somit eine Basis für eine 
verantwortungsvolle Aneignung der eigenen Lebenswelt 
dar. Ein weiterer Vorteil für die Jugendlichen ist das Er-
lernen von vielfältigen Kommunikationsstrukturen durch 
den Beteiligungsprozess. Die Jugendlichen übernehmen 
zudem frühzeitig Verantwortung, lernen eigene Interessen 
auszuhandeln und Kompromisse zu finden. 

Auch die Kommunen profitieren von der Partizipation der 
Jugendlichen. So finden Planungen und Entscheidungen, 
an denen Jugendliche mitgewirkt haben, eine deutlich 
höhere Akzeptanz in dieser Altersgruppe. Zudem tragen 
die Prozesse zu einem besseren Verständnis zwischen 
den einzelnen Akteursgruppen bei. (vgl. 2) 

stärkung der Jugendrechte in den 90er-Jahren
 
Bei alledem ist das Thema Jugendbeteiligung in der 
Stadtentwicklung nicht neu. Die rechtlichen Grundlagen 
für die Jugendbeteiligung wurden in Deutschland seit den 
1990er-Jahren gestärkt, sind aber eher allgemein und 

Ein nicht sonderlich bekanntes, kurzes Gedicht von 
Christian Morgenstern beginnt mit den Zeilen: „Palm-
ström reist mit einem Herrn von Korf | in ein sogenanntes 
böhmisches Dorf. | Unverständlich bleibt ihm alles dort, | 
von dem ersten bis zum letzten Wort.“ 

Morgenstern hat mit diesem Gedicht die Redensart vom 
„böhmischen Dorf“ zwar nicht erfunden. Aber seinem 
Herrn Palmström geht es ganz ähnlich wie vielen Kindern 
und Jugendlichen, wenn sie mit dem Wort „Stadtentwick-
lung“ konfrontiert werden: Unverständlich bleibt ihnen 
vieles dort. Dabei haben Kinder und Jugendliche – und 
das auch durchaus dezidiert – Ideen und Vorstellungen 
davon, wie sie heute und in Zukunft leben möchten. Die 
allerwenigsten Heranwachsenden sind sich ihrer Mitwir-
kungsmöglichkeiten im Bereich Stadtentwicklung jedoch 
tatsächlich bewusst. 

Ein Umstand, der dadurch verschärft wird, dass es für 
manche Städte und Gemeinden in der praktischen Um-
setzung schwierig zu sein scheint, Jugendliche und ihre 
Vorstellungen von Stadt, Gemeinwesen und kommunaler 
Entwicklung tatsächlich ernst zu nehmen und die Wün-
sche und Ideen der jungen Menschen wertzuschätzen 
oder gar zu berücksichtigen. Dabei gilt es als eines der 
vornehmsten Ziele der Kommunalpolitik, eine lebenswer-
te Stadt für alle zu schaffen. Und dazu zählt natürlich auch 
eine kinder- und jugendfreundliche Stadtentwicklung.   

verzahnung von Produkt und Prozess 

Es erscheint wichtig, sich in diesem Zusammenhang zu 
vergegenwärtigen, dass es bei einer kinder- und jugend-
freundlichen Stadtentwicklung immer zwei kommunale 
Handlungsansätze gibt, die bestenfalls miteinander ver-
zahnt werden sollten.  

Beim „produktorientierten Ansatz“ liegt der Fokus 
darauf, dass der Stadtraum im Ergebnis so gestaltet ist, 
wie Kinder und Jugendliche es sich wünschen – bezie-
hungsweise wie Experten (aus ihrem Fachwissen heraus) 
meinen, dass es den Bedürfnissen von jungen Menschen 
entspricht. Dazu zählt etwa die Gestaltung von jugend-

auf Landes- und Kommunalebene zum Teil unverbindlich 
formuliert. Auf Bundesebene wurden 1990 Kinder- und 
Beteiligungsrechte im Sozialgesetzbuch VIII festgeschrie-
ben. So ist im § 8 verzeichnet, dass „Kinder und Jugend-
liche (...) entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen 
sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugend-
hilfe zu beteiligen (sind)“. Auch für Nordrhein-Westfalen 
sind Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen 
rechtlich festgeschrieben. Bereits im Jahr 2004 wurden 
im Kinder- und Jugendfördergesetz (3. AG-KJHG) NRW 
die Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder- und Ju-
gendliche erweitert (www.mkffi.nrw). Mehr Informationen 
zu den rechtlichen Grundlagen, Jugendliche zu beteiligen, 
finden sich z. B. auf der Internetplattform des Deutschen 
Kinderhilfswerks (www.dkhw.de) und auf den Seiten 
„www.jugend.beteiligen.jetzt.de“. 

Diese Stärkung der Kinder- und Jugendrechte hat in den 
2000er-Jahren zur Umsetzung vieler Jugendbeteiligungs-
prozesse, auch innerhalb der Stadtentwicklung, geführt. 
So wurden z. B. in der Netzwerk-Mitgliedskommune 
Velbert Kinder und Jugendliche an mehreren Stadtpla-
nungsprozessen beteiligt, u. a. 2005 an der Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplans (s. oben u. Titelbild). In 
Essen wurden Kinder 2007 erfolgreich in die Planung 
eines Verkehrskonzepts eingebunden und in Unna hat die 
Beteiligung Jugendlicher im Rahmen der Landesinitiative 
„Ab in die Mitte! - Die City-Offensive NRW“ im Jahr 2004 
zum Aufstellen von – heute hoch frequentierten – Jugend-
bänken in der Innenstadt geführt.  

Aber auch wenn die Beteiligung von Jugendlichen an der 
Stadtentwicklung an Bedeutung gewonnen hat, stehen 
auch heute noch viele Kommunen vor Herausforderungen, 
wenn es um die praktische Umsetzung und um den Auf-
bau längerfristiger Beteiligungsstrukturen geht. Vor allem 

BöhmischE dörfEr EntWickEln!
Jugendliche infor mieren und beteiligen 

Einführung von Christoph Hochbahn und 
Monika Syska, IMORDE Projekt- & Kulturberatung  GmbH 

die Beteiligung an Stadtentwicklungsprozessen erfordert 
ein gewisses Maß an Vorbereitung und Planung aufgrund 
von Umsetzungszeiträumen und der Komplexität von 
Planungen. Nach wie vor bleibt es zu häufig bei einzelnen 
Beteiligungsmaßnahmen, zudem werden die Jugendlichen 
in der Breite zu wenig erreicht. Die Praxis sieht eher so 
aus, dass eine kleine „bevorzugte“ Gruppe von Jugendli-
chen an Beteiligungsmaßnahmen teilnimmt bzw. durch 
die Teilnahme am Jugendrat etc. aktiv wird. Es gilt also, 
eine Struktur zu schaffen, in der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen auch in der Breite und in verschiedenen 
Bereichen selbstverständlich möglich wird. 

Jugendbeteiligung funktioniert nicht im luftleeren raum 

Jugendliche dauerhaft an der Stadtentwicklung zu betei-
ligen und ihr Interesse zu steigern, heißt nicht nur, sie an 
konkreten Projekten teilhaben zu lassen, sondern erfor-
dert einen ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz. 
Dies hat Konsequenzen für die Praxis und erfordert ande-
re bzw. neue Voraussetzungen sowohl bei den Erwachse-
nen als auch bei den Kindern und Jugendlichen. Partizi-
pation kann nicht im luftleeren Raum geschehen, sondern 
setzt eine Sensibilisierung, Kenntnisse und ein eigenes 
Verständnis für Stadt und deren Gestaltung voraus. Den 
Jugendlichen müssen nicht nur Möglichkeiten eröffnet 
werden, sich zu beteiligen, sondern sie müssen auch das 
Handwerkszeug zur Beteiligung vermittelt bekommen. 
Dazu gehören neben der Fähigkeit zur Kommunikation 
auch die Informationen zur Geschichte und zur Baukultur. 
 
Es gibt Initiativen und Projekte, die sich diesen Inhalten 
widmen und die Wissensvermittlung zu Architektur, Stadt 
und Denkmalschutz im Fokus haben. So gibt es bei der 
Architektenkammer NRW das Programm „KidS – Kammer 
in der Schule“, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat 

Beteiligung beim  
Flächennutzungsplan-

verfahren in Velbert



das Schulprogramm „Denkmal aktiv – Kulturerbe macht 
Schule“ auf den Weg gebracht und der Verein JAS e. V. 
(Jugend, Architektur, Stadt) fördert durch verschiedene 
Veranstaltungsformate die baukulturelle Bildung von 
Kindern und Jugendlichen (s. S. 19). 
 
Aber nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die 
beteiligten Erwachsenen brauchen das notwendige 
Handwerkszeug und müssen für Partizipationsprozesse 
qualifiziert werden, um diese in einer erfolgreichen Weise 
zu unterstützen. Das Deutsche Kinderhilfswerk bietet 
z. B. regelmäßig eine Ausbildung zur/m Moderator*in 
für Kinder- und Jugendbeteiligung an (s. S. 18). 
 
Beteiligungsformen den Zielen anpassen
 
In vielen Städten und Gemeinden besteht die Bereitschaft, 
Kinder- und Jugendbeteiligungsvorhaben durchzuführen. 
Häufig jedoch stehen die Verantwortlichen dabei vor der 
Frage nach dem Wie. Wählen können die Akteure aus ei-
ner Vielzahl von Formen und Möglichkeiten. Diese reichen 
von Meinungsabfragen über Jugendparlamente bis hin zu 
konkreten Beteiligungsprojekten bei städtebaulichen Pla-
nungsvorhaben und Möglichkeiten, öffentliche Räume frei 
zu gestalten. Ein Blick in die Projekte und Maßnahmen, die 
den Begriff der Partizipation für sich in Anspruch nehmen, 
zeigt, dass Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
unter verschiedlichen Gesichtspunkten, z. B. thematisch, 
nach Zielgruppen sowie nach Zeitdauer betrachtet werden 
kann. Auch die Intensität, d. h. der Mitbestimmungsgrad, 
lassen eine Unterscheidung zu. Roger Hart3 hat zu diesem 
Aspekt eine acht Stufen umfassende Partizipationsleiter 
aufgestellt, die von Stufe 1 – Manipulation – über Stufe 3 - 
Alibiteilnahme - bis zur Stufe 8 – von Kindern initiiert und 
mit Erwachsenen geteilt – reicht.
 
Auch bei der Umsetzung von Partizipation können ver-
schiedene Handlungsfelder voneinander abgegrenzt wer-
den. Neben den repräsentativen und offenen Beteiligun-
gen in Form von Jugendparlamenten und Jugendforen, 
gibt es eine Reihe von Methoden, die kombiniert und je 
nach Projektinhalt und Fragestellungen für einzelne Vor-
haben ausgewählt werden können. Simone Neddermann4 
spricht in diesem Zusammenhang von permanenten und 
projektorientierten Beteiligungsformen. Sie konzentriert 
sich bei ihrer Betrachtung der Beteiligungsfelder auf 
den öffentlichen Raum bzw. die Stadtplanung und ordnet 
einzelne Methoden aus der Praxis den zu erreichenden 
Zielen zu: 

 f für eine kritische Bestandsaufnahme: Kinder- und 
Jugendstadtplan, Wunschbaum, Interviews

 f Für die Entwicklung von Ideen: Modellbau, Erfindungs-
spiel, Ideenkasten

 f Für die Planung eines konkreten Vorhabens: Kinder- 
und Jugendkonferenz, Zukunftswerkstatt

 f Für gemeinsame Planungen: Planungszirkel, Baustel-
lenfest   

Zukünftig werden auch verstärkt Methoden und Tools aus 
dem Bereich der e-Partizipation hinzukommen, die gerade 
im Bereich der Jugendbeteiligung vielfältige Möglichkeiten 
eröffnen. Einige lassen sich schon nutzen. So gibt es seit 
einigen Jahren die App #stadtsache, die als innovatives 
Werkzeug zur Stadterkundung eingesetzt werden kann,  
auch im Rahmen von Beteiligungsprojekten (s. Projekt-
beispiel aus Iserlohn, S. 26). Die Internetplattform „www.
jugend.beteiligen.jetzt“ bietet Hilfe für die Praxis digitaler 
Jugendbeteiligung und stellt Erfahrungen und Tools zur 
Verfügung (s. S. 17). Und der Verein „Liquid Democracy“ 
entwickelt innovative Konzepte für demokratische Beteili-
gung und setzt diese um (https://liqd.net/de).

Insgesamt gilt festzuhalten: Es gibt keine guten oder 
schlechten Beteiligungsformen. Vielmehr ist wichtig, dass 
die gewählte Form den vorhandenen Zielen und Gegeben-
heiten angepasst ist und sich zudem an den Bedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen orientiert. Entscheidend für 
den Erfolg von Beteiligungsvorhaben ist ein gut struktu-
riertes und organisiertes Verfahren. Prozesse, die von 
jungen Menschen als negativ erlebt werden, führen eher 
zu einer Abnahme des Interesses. Um Jugendliche dauer-
haft an der Stadtentwicklung zu beteiligen, braucht es eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Vorteilhaft wäre zudem 
eine strukturelle Verankerung innerhalb der Verwaltung 
und eine Kooperation mit den Schulen.

Es gibt zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass Beteiligungs-
prozesse erfolgreich sein können. Hier enige Beispiele: In 
Ochtrup wurden 2016 Kinder an der Entwicklung der Fuß-
gängerzone beteiligt. In Duisburg wurde eine stadtweite 
Beteiligung Jugendlicher angestrebt, um die Interessen 

und Visionen der jungen Menschen in den Stadtentwick-
lungsprozess „Duisburg2027“ einzupflegen. Und in der 
Stadt Gladbeck ist die Kinder- und Jugendbeteiligung fes-
ter Bestandteil der kommunalen Planungspraxis. Mithilfe 
des aktiven Jugendrates werden verschiedene Projekte 
und Prozesse angestoßen, die auch weitere Jugendliche 
erreichen sollen (s. S. 28).

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, kurz 
BBSR, erforscht seit 2009, wie Jugendliche erfolgreich 
erreicht, integriert und beteiligt werden können. Das 
langfristige Ziel dabei ist, eine Jugendbeteiligungskultur 
aufzubauen und die Voraussetzung zur Bildung lebendiger 
Städte zu schaffen, die für Jugendliche attraktiv sind.
(s. S. 8, Beitrag von Stephan Willinger, BBSR). 

So heißt es in einem Bericht im Rahmen dieser Forschung 
zutreffend „Häufige Einwände gegen Jugendprojekte in 
der Stadtentwicklung sind: »Jugendbeteiligung bringt ja 
nichts Dauerhaftes. Sie ist zu teuer. Der personelle Auf-
wand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.« Das mag 
richtig sein, wenn eine Beteiligung nur als Alibi durchge-
führt wird – ohne Überzeugung, zu spät, zu kurz, an un-
geeigneten Orten und mit den falschen Fragestellungen. 
Wer aber Jugendliche ernst nimmt und strategisch in die 
Stadtentwicklung einbezieht, der kann ganz andere Er-
fahrungen machen“6 und dabei auch helfen, das in dieser 
Altersgruppe verbreitete „böhmische Dorf“ der Stadtent-
wicklung zu entschlüsseln – und zu entwickeln. 
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hilfreiche kriterien für erfolgreiche Beteiligungsvorhaben5

 f kinder und Jugendliche ernst nehmen 
Beteiligung sollte nur durchgeführt werden, wenn das 
Interesse ernst gemeint ist und die jungen Menschen 
nicht nur eine Alibifunktion übernehmen sollen. 

 f Zusammenarbeit auf augenhöhe 
Der Prozess sollte möglichst ohne „Barrieren im Kopf“ 
bei allen Beteiligten geführt werden. 

 f Qualiizierung der akteure  
Sowohl Kinder als auch Erwachsene brauchen das not-
wendige Handwerkszeug. 
 

 f klärung der Projektziele 
Alle Beteiligten sollten dieselben Ziele vor Augen haben. 

 f geeignete methodenwahl u. ansprache der Zielgruppe 
Kinder und Jugendlichen beteiligen sich, wenn sie Interes-
se haben und sich mit dem Thema identifizieren können. 
Partizipation mit neuen Medien sollte mitgedacht werden. 

 f Zeitgerechte information und durchführung 
Zwischen Prozess und Ergebnis sollte ein zeitlich ausge-
wogenes Verhältnis bestehen. 

 f Begleitung durch eine/n Prozessmoderator*in 
Vorteilhaft ist die Begleitung einer hauptamtlichen Person 
oder für die Maßnahme speziell qualifizierte Akteure. 

 f Ergebnissicherung 
Beteiligung lässt sich nur dauerhaft in der Kommune ver-
ankern, wenn die Vorteile sichtbar sind und sich positive 
Wirkungen nachweisen lassen.

pixelio.de/C
hristian Pohl



m
a

g
a

z
in

 I
N

N
E

N
S

T
A

D
T

  
  

T
h

e
m

a
 J

U
G

E
N

D
B

E
T

E
IL

IG
U

N
G

 I
N

 D
E

R
 S

T
A

D
T

0
8
 0

9

raumaneignung erleichtern
Junge Menschen gehen bei der Flächenaneignung häufig 
entgegen üblicher Regeln und Standards vor, ohne spe-
zielle Strategie. Da ihnen Hintergründe, ursprüngliche 
Funktionen und planerische Widmungen von Flächen 
meist nicht bekannt oder egal sind, eignen sie sich diese 
ganz unvoreingenommen an. Die so entstehenden krea-
tiven Nutzungen stärken die Mischung und Lebendigkeit 
im Quartier. Um Jugendliche umfassend und dauerhaft 
in die Stadtentwicklungsprozesse einzubeziehen, bedarf 
es eines Umdenkens in räumlicher und sozialer Hinsicht. 
Wichtig ist, dass Kommunen hier nicht auf standardisierte 
Beteiligungsmethoden zurückgreifen, sondern flexibel und 
kooperativ mit den Initiativen und anderen Partnern agie-
ren. Wie das gehen kann, hat das BBSR in einer Freiraum-
fibel (steht beim BBSR zum Download) zusammengefasst, 
die Handbuch für Jugendliche aber auch Leitfaden für 
Verwaltungen sein soll.

Der Aufbau einer solchen Ermöglichungskultur unter-
stützt Kommunen in ihrer zukünftigen Entwicklung. Dazu 
gehört, die Interessen der Jugendlichen wertzuschätzen, 
Jugendliche in Prozesse einzubinden und ihnen Raum zu 
geben. Jugendliche brauchen zur Umsetzung ihrer kre-
ativen Ideen meist nur wenige finanzielle Mittel. Doch sie 
benötigen ein Gegenüber, das sie nicht als Störer wahr-
nimmt, sondern als Experten für tolle Projekte und kreati-
ve Ideen, als konstruktiven Partner der Stadtentwicklung. 

Zehn schritte zu einer jugendorientierten stadtplanung 

1.  Sehen Sie Jugendliche als besonders engagierte Ak-
teure der Stadtgesellschaft an. Begreifen Sie jugend-
liches Handeln in der Stadt als sinnvoll und produktiv. 

2.  Akzeptieren Sie dieses Handeln als Mitwirkung an der 
Stadtentwicklung. Die Beteiligung Jugendlicher an 
Planungsverfahren ist nur ein Teilaspekt.  

3.  Gehen Sie offen auf Jugendliche zu und zeigen ihnen 
Ihr Interesse und Ihren Respekt. Fragen Sie nach, 
warum sie bestimmte Räume nutzen und andere 
meiden. 

4.  Gewöhnen Sie sich an den Gedanken, dass Stadt- und 
Freiraumplanung nicht nur in Jahrzehnten denken 
sollte – auch temporäre Nutzungen können Sie bei 
Ihren Zielen voranbringen.  

5.  Unterstützen Sie jugendliche Raumaneignung in Ihrer 
täglichen Arbeit. Denken Sie nicht zuerst an Verbote, 
sondern an Chancen. 

6.  Überlegen Sie nicht zu lange, ob Bewegung und Musik 
im öffentlichen Raum wirklich stören. Nutzen Sie 
jugendliche Aktivitäten lieber zur Belebung von Stra-
ßen, Plätzen, Brachflächen und Bildungsräumen. 

7.  Tragen Sie zur Entschärfung von Konflikten bei, 
indem Sie Gespräche zwischen Jugendlichen und 
kritischen Institutionen vermitteln. 

8.  Nehmen Sie selbst Jugendprojekte als Anlass, mit 
anderen Akteuren in Kontakt zu treten. Dies wird 
auch Ihren Alltag bereichern. 

9.  Übertragen Sie Jugendlichen Verantwortung: für die 
Gestaltung ihrer Orte, für selbstorganisierte Events, 
für die tägliche Pflege und Unterhaltung. Ja, Jugend-
liche können sogar mit Geld umgehen! 

10.  Seien Sie stolz auf die junge Generation und genießen 
Sie das Lob Ihrer Vorgesetzten und der Stadtpolitik, 
weil Sie so tolle Projekte machen.

Ganz anders ist ihre Aufgabe, wenn die Beteiligung von 
Stadtverwaltung und Politik initiiert wird und Jugendliche 
gezielt in Arbeits- und Entscheidungsprozesse einbezogen 
werden sollen. Am Beginn eines solchen Beteiligungs-
prozesses steht die Aktivierung: Bürger – junge und alte 
– werden über Ziele informiert und sollen dann für eine 
aktive Beteiligung gewonnen werden. Doch wie gelingt 
es, nicht nur die „üblichen Verdächtigen“, sondern auch 
jugendliche Macher und Mitmacher ins Boot zu holen? Das 
fängt schon bei dem Begriff „Stadtentwicklung“ an, der für 
junge Menschen zu abstrakt ist und nur wenig mit ihrem 
Alltagsleben zu tun hat. Jugendliche sollten deshalb auf 
ihren Kommunikationskanälen mit jugendgerechter Spra-
che und Design angesprochen werden. Und sie sollten zu 
Projekten befragt werden, zu denen sie auch einen prakti-
schen Bezug haben.

Projekte selber machen
Am attraktivsten ist die Mitwirkung für Jugendliche, wenn 
sie die unmittelbare und selbstorganisierte Umsetzung 
von Ideen und Nutzungen beinhaltet. Verwaltungen müs-
sen dafür offene Räume bereitstellen und sollten deren 
Nutzung nicht zu stark reglementieren. Sie übergeben 
dann Verantwortung und Gestaltungsfreiheit. Jugendpro-
jekte werden so zu einem wichtigen Lernfeld, in dem sehr 
viel über gemeinsames Entwickeln und Entscheiden, über 
Demokratie und Gerechtigkeit gelernt werden kann. Dabei 
müssen sich Verwaltungen auf unbekanntes Terrain bege-
ben und sich auf Zufälle und Überraschungen einstellen.

Bei der Planung familienfreundlicher Städte werden 
heute möglichst viele soziale Gruppen berücksichtigt, vom 
Kleinkind bis zum 70-Jährigen. Doch eine Gruppe entzieht 
sich konsequent allen Bemühungen der Stadtplaner: die 
Jugendlichen. Dabei ist keine andere Gruppe im städti-
schen Alltag so präsent: als Hauptnutzer des öffentlichen 
Raums beleben sie Zentrum und Quartiere durch auffäl-
liges Verhalten, sportliche Aktivitäten und Musikkonsum. 
Doch in den Augen anderer Generationen und in lokalen 
Diskursen werden sie schnell zu Störern abqualifiziert, 
die das harmonische Bild und die Verhaltensroutinen des 
„Normalen“ irritieren. Auch die Stadt- und Freiraum-
planung sieht Jugendliche bislang mehr als Problem-
fall denn als Chance. Nur selten werden angemessene 
Beteiligungsformen gewählt. Und dies nicht nur, weil 
Jugendliche schwer zu erreichen sind – mindestens ge-
nauso entscheidend ist, dass sie Raum anders nutzen als 
Erwachsene: wilder und unberechenbarer, schneller und 
lauter, mal zur Begegnung, mal als Rückzugsort. Es ist 
also nicht ganz einfach, Städte und Freiräume mit Jugend-
lichen zu gestalten. Doch Städte sind nur dann zukunfts-
fähig, wenn sie auch Jugendlichen Aufenthaltsqualitäten 
und Entfaltungsmöglichkeiten bieten.

Das BBsr hat deshalb in den vergangenen Jahren in 
mehreren Forschungsfeldern mehr als 50 experimentelle 
Modellvorhaben untersucht, um geeignete Lösungen für 
eine bessere Mitwirkung von Jugendlichen an der Stadt-
entwicklung zu finden. Immer stärker wurde Jugendlichen 
dabei die Gelegenheit gegeben, selber zu Stadtentwicklern 
zu werden. Und es zeigte sich: je selbstständiger sie ihre 
Projekte durchführen konnten, umso spannender war das! 

Bottom-up und top-down
Grundsätzlich können Jugendliche bei der Stadtentwick-
lung als Akteure auf zwei unterschiedliche Arten aktiv 
werden: im Rahmen eigener „bottom-up“-Initiativen oder 
in „top-down“-geplanten Beteiligungsverfahren, die von 
Kommunen durchgeführt werden. Die Erforschung in den 
Modellvorhaben hat deutlich gemacht, dass Jugendliche 
ihre Projektideen selbstständig umsetzen können. Hierbei 
legen sie großes Engagement an den Tag, und entwickeln 
mit Vorhaben wie Musikfestivals, Sportevents oder Um-
weltprojekten eine enorme Strahlkraft. Entsprechend 
wichtig ist es, dass Stadtplanungsämter diese Projekte 
kennen und unterstützen. 

JugEnd und stadtEntWicklung
erkenntnisse aus der stadtforschung

Beitrag von Stephan Willinger,  
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR

KontaKt
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) im 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 

Stephan Willinger
stephan.willinger@bbr.bund.de

www.bbsr.bund.de BBSR-Projekt: Young Energies 
– junge Stadtproduzenten.

© lilian zierpel



JugEnd(BEtEiligung) in ZahlEn

Quellen: 1) SGB VIII, https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/; 2+6) Statistisches Bundesamt, 2016.nRW; 5+7) Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration, www.mkfi.nrw ; 3) § 6 Drittes Gesetz zur ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung der 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- und Jugendförderungsgesetz; 4) Landesjugend-
ring Brandenburg e. V., www.machs-ab-16.de; Bild: Projekt tunnel des Lichts aus Lüdenscheid. aus einem angstraum wurde 2013 mit Beteiligung von 
Jugendlichen eine attraktive Wegeverbindung geschaffen.

2

sollen an allen ihre Interessen 
berührenden 

insbesondere bei der Wohnumfeld- und 
Verkehrsplanung, der bedarfsgerechten 
Anlage und Unterhaltung von 
Spielflächen sowie der baulichen 
Ausgestaltung öffentlicher 
Einrichtungen in angemessener Weise 

„kindEr und JugEndlichE

PlanungEn, EntschEidungEn 
und maßnahmEn,

BEtEiligt WErdEn.“

1990 
wurden Kinder- und 
Beteiligungsrechte 
im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz 
eingeführt. 

80 KINDER und 
JUGENDGREMIEN gibt es 
derzeit in den nordrhein-westfälischen Kommunen. 

4

6

24 % 
der Menschen in 
Deutschland sind unter 
25 (Stand 2016). 

7

Jährlich stehen für Partizipationsprojekte 

1,5 MILLIONEN Euro aus 
Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans (KJFP) 

des Landes zur Verfügung. 

1

3

In Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Baden-
Württemberg, Thüringen und nordrhein-Westfalen dürfen 
Jugendliche ab 

ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben. Auf Landesebene 
gilt das Wahlrecht ab 16. Jahren in Schleswig-Holstein, Bremen, 
Hamburg, und Brandenburg. 

16 JAHREN

5
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§6 des 3. gesetzes zur  
ausführung des kinder- und 
Jugendhilfegesetzes nrW:
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kEinE BEtEiligung  
ohnE Wirkung
inter view mit Prof. Klaus selle,  
netz werkstadt.Forschung, beratung, Kommunikation GmbH

KLauS SELLE

 ist stadtforscher und -planer. 

er war von 2001 bis 2018 inhaber des Lehrstuhls 

Planungstheor ie und stadtentwicklung an der 

rWTH Aachen und ist weiterhin im rahmen von 

netzwerkstadt ber uf lich aktiv (netzwerk-stadt.eu). 

Zu seinen Arbeitsschwer punkten gehören 

kooperative stadtentwicklung und kommunikative 

Gestaltung von Prozessen. Zu diesen Themen hat 

Klaus selle u. a. die bücher »Über bürgerbeteiligung 

hinaus …« und »stadt entwickeln. Arbeit an 

einer Gemeinschaftsaufgabe« verfasst. 

Herr Selle, die Partizipation von Jugendlichen in der 
Stadtentwicklung ist nur ein Teil der gesellschaftli-
chen Beteiligungskultur. Lassen Sie uns zur besseren 
Einordnung zuerst einen Blick auf allgemeine Aspekte 
werfen. Diskussionen über Partizipation gibt es schon 
seit Jahren. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Bleibt 
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr 
Wunsch als Wirklichkeit? 
Oh nein. Das wäre ein völlig falscher Eindruck. Es wird 
in den Städten mehr denn je beteiligt. Etwa seit 2010, seit 
den Protesten gegen den Bahnhofsumbau in Stuttgart, 
die seinerzeit bundesweit für Aufsehen sorgten, hat es 
geradezu eine Explosion von Beteiligungsaktivitäten gege-
ben. »Es geht nicht mehr ohne …!« Diesen Satz hört man 
heutzutage landauf, landab, wenn gefragt wird: Wie steht 
es um Bürgerbeteiligung? 
Als wesentlicher Grund werden vor allem die Bürgerinnen 
und Bürger selbst genannt, die von Politik und Verwal-
tungen mehr Transparenz und Mitsprachemöglichkeiten 
einfordern. Die Stadtgesellschaft sei lebendig geworden, 
heißt es dann etwa, und sie gebe sich – unüberhörbar – 
mit obrigkeitlichem Handeln alten Stils nicht zufrieden.
Diese Botschaft scheint inzwischen überall angekommen 
zu sein und hat die Praxis sehr verändert. Allerdings un-
terscheidet sich die Qualität der Beteiligung von Gemeinde 
zu Gemeinde erheblich, selbst zwischen verschiedenen 
Ressorts innerhalb einer Kommune oder gelegentlich 
sogar zwischen verschiedenen Anlässen und Verfahren 
gibt es erhebliche Unterschiede. Kurzum: »Beteiligung« 
ist nicht gleich »Beteiligung«.

Wie kommt das? Wie ist das zu erklären?
Zunächst einmal sind die Städte in sehr unterschiedlichem 
Maße erfahren. Und es gibt auch innerhalb einzelner Ver-
waltungen Ressorts – etwa die Stadtplanung –, die schon 
seit Jahrzehnten Erfahrungen sammeln konnten, während 
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für andere »Beteiligen« Neuland war oder ist.
Dann kann man aber auch nicht verschweigen, dass die 
Einbindung der Öffentlichkeit in Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse mancherorts eher Pflicht denn Lust 
bedeutet. Dort beteiligt man dann eher »nach Vorschrift« 
oder »weil die Politik das von uns verlangt«. Dem steht 
aber andernorts eine sehr engagierte, phantasievoll 
und kenntnisreich betriebene Beteiligung gegenüber. So 
kommt es dann zu den uneinheitlichen Bildern.
 
Könnten Leitfäden zur Bürgerbeteiligung auf 
kommunaler Ebene helfen?
Tatsächlich gibt es in zunehmend mehr Städten den Ruf 
nach Leitlinien. Mit ihnen soll Politik transparent gemacht 
und die Standards für partizipative Aktivitäten definiert 
werden. Um zu solchen Leitlinien zu kommen, werden zu 
deren Erarbeitung sogar aufwändige Verfahren in Gang 
gesetzt, die ihrerseits partizipativ angelegt sind. 
Nicht überall sieht man diesen Bedarf. Unter anderem 
verweisen Städte mit einer über lange Jahre erprobten 
Beteiligungskultur darauf, dass sie doch schon längst auf 
einem entsprechenden Niveau verlässlich agieren. Im 
Übrigen ließe sich, so lautet ein weiteres Argument, die 
Vielfalt unterschiedlicher Beteiligungsanlässe und -ge-
genstände nicht über einen Kamm scheren, man müsse 
also auch ausreichend individuelle Gestaltungsspielräu-
me behalten. 

Dabei sind die Positionen pro und contra Leitlinien so un-
terschiedlich nicht. Denn der gemeinsame Nenner vieler 
Leitlinien ebenso wie die Erfahrungen der Beteiligungs-
praxis machen zweierlei deutlich: Ob Beteiligung gelingt, 
ist in erster Linie abhängig von einer gemeinsamen 
Grundhaltung, die man am besten mit dem englischen 
Wort »common sense« bezeichnen kann. Und zweitens: 
Nicht die Grundsätze, Prinzipien oder Philosophien sind 
entscheidend (denn: Papier ist geduldig), sondern ihre 
Umsetzung.

Geht es dabei auch darum, Beteiligungsformate so anzu-
legen, dass sie über unverbindliche Meinungsabfragen 
hinausgehen? 
Nein. Eher ist das Gegenteil der Fall. Es geht zumeist – 
neben verschiedenen anderen Aspekten – um die Klarstel-
lung, dass es sich bei der Bürgerbeteiligung um »Konsul-
tation« handelt, also um die bürgerschaftliche Beratung 
der Verwaltungen und politischen Gremien. Denn da gibt 
es in der Praxis vielfach schwerwiegende Missverständ-
nisse. Sehr oft wird Öffentlichkeitsbeteiligung mit der 
Erwartung von Bürgerinnen und Bürgern verbunden, dort 
etwas entscheiden zu können. Das ist aber in der Regel 
nicht der Fall. Denn die letzte Entscheidungsbefugnis liegt 
bei den Verfahren, von denen wir hier sprechen – etwa zur 
Planung eines neuen Quartiers oder zur Umgestaltung 
von Plätzen und Parks – bei den politischen Gremien einer 
Stadt. Wenn man das nicht von Anfang an klarstellt, gibt 
es nachher Frustrationen. 
 
Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Beteili-
gung junger Menschen an der Stadtentwicklung? Passen 
jugendliche Realitäten überhaupt zu den Planungszeit-
räumen, die in der Stadtentwicklung üblich sind?
Das ist in der Tat eine ganz entscheidende Frage. Wenn 
Sie überlegen, dass die Zeit zwischen ersten Gesprächen 
über eine mögliche Bebauungsabsicht bis zum tatsächli-
chen Baubeginn bei größeren Quartieren leicht zehn Jahre 
erreicht, dann wird die Antwort klar: Da sind manche der 
Jugendlichen, die womöglich ganz zu Anfang beteiligt 
waren, vielleicht schon selbst Familienväter … Das passt 
also überhaupt nicht zusammen. Kinder- und Jugendbe-
teiligung muss sich daher auf Aufgaben beziehen, die sehr 
viel kürzere Zeiträume umfassen. Der Zusammenhang 
zwischen Planen und Umsetzen muss erlebbar sein.
Außerdem wollen junge Menschen »machen« – nicht 
palavern. Das bedeutet: Weniger Worte, mehr Taten. Es 
geht also letztlich eher um Projekte als um abstrakte 

Pläne und Programme. Aber auch dafür gibt es viele 
Beispiele. Etwa in der Freiraumplanung: Wenn man dort 
– nach Klärung der notwendigen rechtlichen, finanziellen 
und planerischen Voraussetzungen – ausreichend und 
im Wortsinne »Spielräume« erhält oder schafft, die von 
Jugendlichen mit ihren Ideen ausgefüllt und womög-
lich selbst umgesetzt werden können, dann ist das eine 
sehr sinnvolle Beteiligung. Auch die (Um-)Nutzung von 
Bestandsgebäuden oder Brachen können solche Gestal-
tungsspielräume eröffnen. Dabei geht es zumeist gar 
nicht um Umgestaltungen auf Dauer, sondern nicht selten 
um temporäre Projekte.
Bei alledem reden wir, um Missverständnisse zu vermei-
den, nicht über Bürgerbeteiligung im traditionellen Sinne, 
sondern es geht eher um die Eröffnung von Selbstge-
staltungsmöglichkeiten für einzelne Gruppen – hier z. B. 
Jugendliche.
Aber auch in diesen Zusammenhängen kann man etwas 
über Beteiligung und Demokratie vor Ort lernen: Der in 
Eigeninitiative gebaute Skatepark oder der informelle 
Treffpunkt am Rande einer Wohnsiedlung können beide 
zu erheblichen Konflikten mit der Nachbarschaft führen – 
wenn diese nicht rechtzeitig eingebunden, also »beteiligt« 
wurden, wenn man keine Spielregeln für Nutzungszeiten 
vereinbart hat, wenn man nicht aufeinander Rücksicht 
nimmt …

In der Praxis zeigt sich, dass sich oft nur ein Teil der Ju-
gendlichen beteiligen. Wie können Jugendliche erreicht 
werden, die selber noch nicht wussten, dass sie sich 
einbringen wollen.
Das ist eine Grundproblematik vieler Beteiligungsbemü-
hungen. Sie sind sozial »asymmetrisch«, bilden also nur 
die Interessen und Meinungen eines Teils der Gesamtbe-
völkerung ab. Diejenigen, die sich beteiligen, sind zudem 
Angehörige jener sozialen Milieus, die ohnehin politisch 
gut vertreten sind bzw. sich zu artikulieren wissen.
Wenn man andere, »schweigende« Gruppen erreichen 
will, muss man »aufsuchend« beteiligen, dorthin gehen, 
wo die Menschen sind, die man einbeziehen möchte. Bei 
den Jugendlichen sind das z. B. Schulen, Jugendtreffs etc. 
Aber: Bitte nur mit Fragen und Anliegen, die für die jungen 
Menschen tatsächlich von Bedeutung sind. Und nur dann, 
wenn aus der Beteiligung auch erkennbar Wirkungen 
resultieren. Zu oft erlebe ich, dass man sozusagen pro 
forma eine nette Beteiligungsaktion macht, Ideen sam-
melt, Wünsche protokolliert etc. – und das war es dann. 
Außer ein paar schönen Fotos in der Broschüre zum Pro-
zess bleibt nichts von der Jugendbeteiligung. Das ist nicht 
nur schade. Das prägt nachhaltig das Bild von politischer 
Teilhabe bei den jungen Menschen: Bringt ja nichts.

KontaKt
NetzwerkStadt.Forschung, 

Beratung, Kommunikation GmbH 
Prof. Klaus Selle

kselle.netzwerk@googlemail.com

Welche Bedeutung, Chancen und Risiken hat das digitale 
Zeitalter bei Jugendbeteiligungsprozessen?
Natürlich ist die Nutzung zeitgemäßer Medien für die 
Kommunikation insbesondere mit Jugendlichen uner-
lässlich. Es entspricht den heutigen Kommunikations-
gewohnheiten. Zudem kann man die »crossmedialen« 
Kompetenzen der jungen Menschen sehr gut – etwa für 
Raumerkundungen, für Aktionen und temporäre Projek-
te – nutzen. Aber wenn es ums »Machen« geht, ist die 
Offline-Kommunikation noch immer der handfestere Weg.

pixelio.de/sebastian bernhard
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DKHW: Qualif izier ung von  

beteiligungsfachkräften 

Um kommunale Prozesse der Kinder- und Jugendbe-
teiligung gelingend durchzuführen, braucht es auch 
theoretische Grundkenntnisse sowie praxisrelevante 
Strategien und Methoden. Die ca. 100 Stunden um-
fassende und regelmäßig angebotene „Weiterbildung 
zum/r Moderator*in für Kinder- und Jugendbeteili-
gung“ des Deutschen Kinderhilfswerkes setzt genau 
an diesem Punkt an. Sie vermittelt bspw. Modera-
tions- und Kreativitätstechniken, die die Realisierung 
von Partizipation erleichtern, thematisiert Formen 
und Qualität von Beteiligung und regt zur Reflexion 
auf die eigene Rolle im Beteiligungsprozess an. Be-
gleitend zur Weiterbildung führen die Teilnehmenden 
ein eigenes Beteiligungsprojekt durch und werden 
dabei fachlich betreut. 

Aus einer dieser Weiterbildungen heraus ist das 
„BundesNetzwerk Kinder- und Jugendbeteili-
gung“ gegründet worden. Die mittlerweile über 250 
Beteiligungsexpert*innen und -interessierte ent-
wickeln darin das Themenfeld gemeinsam fachlich 
weiter, beraten sich kollegial, tauschen sich über 
neue Methoden aus und entwerfen Strategien, um 
Kinder- und Jugendbeteiligung in Bund, Ländern 
und Kommunen weiter zu stärken und nachhaltig zu 
verankern. Einmal jährlich findet ein großes, auch für 
Nichtmitglieder offenes Austauschtreffen statt.  Das 
Deutsche Kinderhilfswerk finanziert das Netzwerk 
und betreut es organisatorisch, alle relevanten Ent-
scheidungen werden von den Netzwerkmitgliedern 
und einer gewählten Lenkungsgruppe getroffen. 

Das nächste Treffen findet am 15./16. März 2019 in 
Siegen statt.

Weitere informationen: www.dkhw.de 

e-Partizipation:  

jugend.beteiligen.jetzt

Wie lässt sich gesellschaftliche und politische 
Teilhabe von Jugendlichen durch digitale Par-
tizipation fördern? Was sind dafür wirksame 
Methoden und Werkzeuge? Was brauchen poli-
tische Entscheidungsträger*innen, Kommunen, 
Träger*innen der Jugendhilfe oder Jugendinitiativen, 
um jungen Menschen digitale Beteiligungsformate 
anbieten zu können?  
 
jugend.beteiligen.jetzt bietet Hilfe für die Praxis digitaler 
Jugendbeteiligung. Das Projekt stellt auf seiner gleich-
namigen Online-Plattform Erfahrungen und Tools 
gebündelt zur Verfügung, damit Fachkräfte in Kom-
munen, der Jugendhilfe oder Jugendinitiativen digitale 
Jugendbeteiligung umsetzen können. Überdies können 
sich Fachkräfte mit Selbstlerneinheiten wie dem 
jbjMOOC oder der Webvideoreihe qualifizieren. Tool-
Beschreibungen, eine Entscheidungshilfe und aktuelle 
News sowie Termine runden das Online-Angebot ab. 

jugend.beteiligen.jetzt – für die Praxis digitaler Parti-
zipation ist ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), des Deutschen 
Bundesjugendrings (DBJR) und IJAB – Fachstelle 
für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland e. V., initiiert und gefördert vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. 
 
www.jugend.beteiligen.jetzt 
www.facebook.com/Jugendbeteiligung.de
www.twitter.com/jugendbeteiligt 

ser vicestelle Kinder- und 

Jugendbeteiligung nrW

verstärkung - Die Servicestelle Kinder- und Ju-
gendbeteiligung NRW berät rund um das Thema 
„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“. Welche 
Beteiligungsmethoden könnten für unser Anliegen 
passen? Wer hat etwas Ähnliches schon durchge-
führt? Was ist bei einer Veranstaltung zur Jugendbe-
teiligung zu beachten? Die Palette der Fragen an die 
Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW 
ist sehr breit gefächert. Die Mitarbeiter*innen geben 
ihre mehrjährige Erfahrung mit Jugendbeteiligung 
gerne weiter. Auch Verantwortliche für Kinder- und 
Jugendparlamente werden beraten oder in der Ent-
stehung begleitet. Außerdem vernetzt die Service-
stelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW Fachkräf-
te, stellt Informationen zur Verfügung und organisiert 
Fortbildungsveranstaltungen.  

Sie wurde 2014 beim LWL-Landesjugendamt Westfa-
len in Münster eingerichtet und arbeitet eng mit dem 
LVR-Landesjugendamt Rheinland zusammen. Die 
Beratung ist kostenlos, unabhängig und steht allen 
Interessierten in NRW offen. Grundsätzlich geht die 
Beratung immer von den Anliegen der anfragenden 
Personen aus. Im Sinn des Mottos VERSTÄRKUNG 
wird mit den vorhandenen Ansätzen und Ressourcen 
gearbeitet und die jeweiligen Initiativen gestärkt.
Die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung 
NRW wird aus Mitteln des Kinder- und Jugendförder-
plans des Landes NRW gefördert.  

 
www.jugendbeteiligung-in-nrw.de 

ser vicestelle 

Jugendbeteiligung 

Die Servicestelle Jugendbeteiligung ist seit 2001 
die erste Anlaufstelle für junges Engagement und 
Beteiligung. Sie macht bundesweit Engagement 
sichtbar, informiert über Beteiligungsmöglichkeiten 
und trägt zur Vernetzung bei. Durch vielseitige 
eigene Angebote fördert sie die Emanzipation junger 
Menschen, zeigt Perspektiven auf und macht sie zu 
einem wesentlichen Teil einer lebhaften Demokratie. 
Thematisch erstreckt sich die Projektarbeit über 
die inhaltlichen Schwerpunkte Inklusion, Beteili-
gung im kommunalen, digitalen und schulischen 
Raum sowie Demokratieförderung. Als bundesweite 
Organisation steht die Servicestelle jungen Erwach-
senen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit Rat und 
Tat zur Seite. Ziel ist insbesondere die Professiona-
lisierung unabhängiger jugendlicher Projektarbeit. 
Auch Kommunen werden von der Servicestelle in 
der Umsetzung von jugendgerechten Beteiligungs-
strukturen beraten, damit junge Menschen zu aktiven 
Mitgestalter*innen ihrer individuellen Lebensumfel-
der werden. 
All das wird mit dem Peer-to-Peer-Ansatz erreicht, 
das heißt von jungen Menschen für junge Men-
schen. Das Servicestellen-Team besteht aus dem 
ehrenamtlichen Vorstand, einer Geschäftsführung, 
Projektmitarbeiter*innen und Freiwilligendienstleis-
tenden.  

Weitere Infos über die Servicestelle Jugendbeteili-
gung unter: 
 
www.servicestelle-jugendbeteiligung.de
www.twitter.com/sjb_ev 
www.instagram.com  
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Mit Minecraft beteiligungs-

prozesse durchführen

Mithilfe des Computerspiels Minecraft können sich 
Jugendliche mit Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Architektur auseinandersetzen. Das Spiel, bei dem 
ähnlich wie beim Lego, Gebäude aus Würfeln gebaut 
werden, eignet sich für kreative Beteiligungsprozes-
se. Die Jugendlichen können die eigene Stadt nach-
bauen, ihre Wunschstadt ausdrücken und Gebäude, 
Straßen sowie öffentliche Räume gestalten.  

Im Rahmen des Wissenschaftsjahr 2015 zeigte sich 
mit dem Wettbewerb „Minecraft Zukunftsstadt“ 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, Ko-
operationspartner JFF - Institut für Medienpädagogik 
und die Evangelische Akademie Sachsen Anhalt), wie 
sich Jugendliche und Erwachsenen mithilfe des Pro-
gramms mit Fragen der nachhaltigen Stadtentwick-
lung auseinandergesetzt haben. Über 90 Einzelper-
sonen und Gruppen haben sich an dem Wettbewerb 
beteiligt und wurden zu Stadtplaner*innen ihrer 
eigenen Ideen. Der Wettbewerb wurde mit dem Deut-
schen Preis für Onlinekommunikation ausgezeichnet. 

Das JFF - Institut für Medienpädagogik  knüpft auch 
weiterhin an den Erfolg an und hat das Computer-
spiel als wichtiges Medium zur politischen Bildung 
von Kindern und Jugendlichen etabliert. In Work-
shops vermittelt das Institut mithilfe von Minecraft 
stadtplanerische Aufgaben auf spielerische Art und 
Weise.  

https://games.jff.de/minecraft-wettbewerb-zukunftsstadt

spielleitplanung

Mit der Spielleitplanung wurde 1999 in Rheinland-
Pfalz ein neues Planungsinstrument entwickelt, dass 
die gesamträumliche Untersuchung sämtlicher Frei- 
und Brachflächen auf ihre Bedeutung für Kinder 
und Jugendliche vorschreibt, und die Erhaltung und 
Verbesserung der Lebens- und Wohnumfelder von 
Kindern und Jugendlichen zum Ziel hat.  
 
Ein zentraler Bestandteil dabei ist die Beteiligung 
von jungen Menschen bei allen Planungs-, Entschei-
dungs- und Umsetzungsschritten sowie die Veran-
kerung der Interessen von Kindern und Jugendlichen 
auf der Ebene der Stadtverwaltung. Zur Absicherung 
des Instruments bedarf es auf kommunaler Ebene 
eines Ratsbeschlusses.  
 
Spielleitplanung versteht sich als kommunale Ge-
meinschaftsaufgabe, die nur gelingt, wenn neben 
den Akteuren aus Verwaltung, Fachplanungen und 
der Jugendhilfe ein Engagement der Bürger*innen, 
einschließlich der Kinder und Jugendlichen besteht. 
Ein verabschiedeter Spielleitplan hat für die Fachpla-
nungen eine bindende Wirkung. 
 
Die Spielleitplanung besteht aus drei Planstufen:  

1. Bestandserhebung und -bewertung 
2. Erhebung von Potenzialen 
3. Entwicklung von Vorhaben und Maßnahmen.

Weitere Informationen zur Spielleitplanung:

www.spielleitplanung.de

Wissens- und spielebox 

industr iekultur 

Kinder und Jugendliche für Aspekte der Stadt und 
für Fragen zum Denkmalschutz zu sensibilisieren 
und sie an der Gestaltung des eigenen Umfelds zu 
beteiligen sind die Ziele, welche das Bauministerium 
Nordrhein-Westfalens mit der Herausgabe der Wis-
sens- und Spieleboxen „ ... denk mal - Mit Kindern 
Denkmäler erkunden, begreifen und bewahren, 
2008)“ sowie „Mein Lebensraum Stadt - Mit Kindern 
und Jugendlichen Stadt erkunden, begreifen und 
gestalten, 2013“ verfolgt hat. 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat 
2018 anlässlich des Endes des Steinkohlenbergbaus 
in Nordrhein-Westfalen nun die Wissens- und Spiele-
box „Denkmal“ zum Thema Industriekultur erweitert.

Die Industriekultur in Nordrhein-Westfalen ist einzig-
artig. Zahlreiche ehemalige Industrieflächen sind in-
zwischen zu Orten für Kunst und Kultur geworden. In 
ihnen ist Geschichte lebendig. Mit der Box „denk mal: 
Industriekultur“ können sich Kinder und Jugendliche 
spielerisch mit dem Thema auseinandersetzen. Die 
Sammlung von informativen Karten ist so konzipiert, 
dass Städte und Gemeinden, aber auch Schulen, Mu-
seen und Jugendeinrichtungen, Ideen und Anleitun-
gen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zum 
Thema Industriekultur erhalten. Die Erweiterungs-
box kann im Internet bestellt werden und steht zum 
Download bereit.

www.mhkbg.nrw/stadtentwicklung/denkmalschutz

JAs - Jugend Architektur stadt

Seit 2005 engagiert sich JAS e. V. als gemeinnütziger 
Verein für die Förderung der baukulturellen Bildung 
von Kindern und Jugendlichen. Mit seinen Aktivitäten 
möchte der Verein junge Menschen anregen, Archi-
tektur, Design, Stadt und Landschaft - die gestaltete 
Lebensumwelt - mit allen Sinnen wahrzunehmen, 
neu zu entdecken und mitzugestalten. Das interdiszi-
plinäre JAS-Team aus Architekten, Stadt- und Regio-
nalplanern, Landschaftsarchitekten, Pädagogen und 
Kulturwissenschaftlern arbeitet mit einem breiten 
methodischen Repertoire. Wahrnehmungsschulung, 
das eigene Tun und Gestalten, Präsentation und 
Reflexion stehen dabei im Vordergrund.  
 
JAS konzipiert und realisiert gemeinsam mit Initiati-
ven, Schulen, Kommunen und anderen Institutionen:
•	 Workshops, Unterrichtseinheiten und Kurse
 innerhalb und außerhalb von Schulen
•	 Kommunikationskonzepte zur Begleitung 
 planerischer Prozesse oder Bauvorhaben
•	 Vermittlungskonzepte für Ausstellungen und 
 baukulturelle Aktionen
•	 Veranstaltungen im lokalen, nationalen und inter-
 nationalen Kontext
•	 Fachfortbildungen und Beratung zum Thema 
 baukulturelle Bildung

JAS ist bundesweit aktiv, mit Schwerpunkten in NRW, 
Berlin-Brandenburg und Hamburg. Als außerschu-
lische Bildungseinrichtung gibt es in Essen seit 2010 
JAS VOR ORT - Kinder- und Jugendakademie für 
Baukultur. Die Akademie bietet Kurse und Workshops 
zu baukulturellen Themen an. Darüber hinaus ist 
JAS national und international vernetzt u. a. über die 
Plattform PLAYCE (www.playce.org).  
 
www.jugend-architektur-stadt.de

pixelio.de/stephanie H
ofschlaeger



m
a

g
a

z
in

 I
N

N
E

N
S

T
A

D
T

  
  

 T
h

e
m

a
 J

U
G

E
N

D
B

E
T

E
IL

IG
U

N
G

 I
N

 D
E

R
 S

T
A

D
T

2
0
 2

1 

geht es um drei zentrale Punkte: Information, Einfluss auf 
Entscheidungen und Verantwortungsübernahme. Sind 
diese drei Kategorien für Jugendliche erfüllt, handelt es 
sich um ein Projekt mit Jugendbeteiligung, wobei je nach 
Projekt der Grad variieren kann, nicht immer ist es dem-
nach sinnvoll, ein Projekt komplett eigenverantwortlich 
durchzuführen. Es sollte aber gewährleistet sein, dass 
dies soweit wie möglich umgesetzt wird.

Etwas weniger abstrakt: Jugendliche haben Ideen! Oft 
benötigen sie aber die Möglichkeiten und manchmal auch 
andere Interessierte, um ihre Ideen umsetzen zu können. 
Gute Arbeit in der Jugendbeteiligung muss also keine 
Ideen vorsetzen, sondern sich vielmehr um die Bedürfnis-
se und Wünsche der Jugendlichen kümmern, ihnen einen 
Raum geben, sich zu äußern, und ihnen mit Qualifizierun-
gen oder Ähnlichem die Werkzeuge an die Hand geben, 
sich selbst auszuprobieren. Auch ein Unterstützungsan-
gebot und eine Ansprechperson vor Ort können sehr wert-
voll sein, um Jugendlichen eine Anlaufstelle zu geben.
 
Was wünschen Sie sich für die Stadt von morgen? 
Die Stadt von morgen sollte in meinen Augen das umset-
zen, was ich oben bereits angeschnitten habe. Es müssen 
alle Gesellschaftsgruppen gleichberechtigt an Entschei-
dungsprozessen teilhaben und ihre Ideen und Wünsche 
äußern können. Dabei kommt es insbesondere auf Ju-
gendliche an, denn durch ein frühes Erfahren von demo-
kratischen Prozessen kann meiner Meinung nach vielen 
besorgniserregenden Tendenzen in der Gesellschaft 
entgegengewirkt und ein Zeichen gegen Diskriminierung 
und für die Demokratie gesetzt werden.

Sie haben in diesem Jahr Ihr Abitur in der Stadt Göttin-
gen gemacht und sind nun im Rahmen eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres in Berlin. Was hat Sie bewogen sich für 
ein Netzwerk zum Thema „Jugendbeteiligung“ zu enga-
gieren?
Meine eigenen Erfahrungen mit Jugendlichen und Ju-
gendarbeit in meiner Heimatstadt haben mir auf der einen 
Seite gezeigt, dass es noch ein sehr weiter Weg ist, bis 
Jugendliche in ihren Ansichten und Interessen wirklich 
auf Augenhöhe wahrgenommen und in Entscheidungen 
einbezogen werden. Auf der anderen Seite durfte ich 
im Rahmen unserer Schüler*innenvertretung, unserer 
Kirchengemeinde und bei zahllosen Freizeitangeboten 
aber auch schon erleben, wie wertvoll Jugendbeteiligung 
und die Ideen von Jugendlichen sein können. Das hat mich 
dazu bewogen, mich weitergehend damit zu beschäftigen 
und mit meinem FSJ möglichst vielen Jugendlichen die 
gleichen oder sogar bessere Chancen geben zu können.

Welches sind denn Ihre eigenen Erfahrungen? Fühlten 
Sie sich gut informiert und angesprochen, wenn es um 
die Belange der eigenen Stadt ging?
Insbesondere in meinen letzten beiden Schuljahren bin 
ich in intensiven Kontakt mit den politischen Akteur*innen 
sowie der Verwaltung der Stadt Göttingen gekommen, da 
meine Schule dringend einen Anbau benötigt. Inzwischen 
haben wir die Zusage und die Planungen laufen an, aber 
der Weg dorthin war mehr als beschwerlich. Neben der 
Elternvertretung, den Lehrer*innen sowie der Schullei-
tung sind auch wir Schüler*innen als eine Gruppe aufge-
treten, aber ich muss leider festhalten, dass uns oft nicht 
das meiner Meinung nach angemessene Gehör geschenkt 
wurde, auch wenn dies an einigen Stellen sogar auf die 
anderen genannten Gruppen zutrifft. Aktuell läuft in 
Göttingen eine Initiative Jugendlicher für ein Jugendparla-
ment und wieder gibt es starke Bedenken seitens einiger 
Politiker*innen. Dies zeigt mir, dass es noch viel zu tun 
gibt, bis alle Akteur*innen die Bedeutung von Jugendbe-
teiligung anerkennen.

Was bedeutet denn gute Jugendbeteiligung? Was braucht 
es, damit sich junge Menschen (Ihrer Generation X) an 
der Gestaltung der Stadt beteiligen können, aber auch 
wollen?  
Ich möchte an dieser Stelle auf das Handbuch „Mit Wissen 
mitwirken!“ verweisen, welches die Servicestelle Jugend-
beteiligung und das Freiwillige Jahr Beteiligung gemein-
sam herausgegeben haben. In einem Kapitel werden ver-
schiedene Grade der Jugendbeteiligung aufgeführt. Dabei 

Wir WollEn mitrEdEn!
inter view mit Tammo Kratzin,  
Freiwilligendienstleister,  
ser vicestelle Jugendbeteiligung, berlin 

taMMo KRatzIn hat 2018 das Abitur am Otto-

Hahn-Gymnasium in  Göttingen gemacht und 

absolviert gerade ein Freiwilliges Jahr beteiligung bei 

der ser vicestelle Jugendbeteiligung in berlin. 

Dort ist er unter anderem in die Umsetzung des betei-

ligungsprojekts „ schüler*innenHaushalts“ involviert, 

bei dem schüler*innen ihr Umfeld in einem demokrati-

schen Prozess aktiv gestalten können. in seiner Freizeit 

veranstaltet er ger ne spieleabende, spielt saxophon 

und engagiert sich in seiner Kirchengemeinde. 

Kontakt: t.kratzin@jugendbeteiligung.info

 

Performative strategien und gestaltungskonzepte 
verbinden

Eine solche Perspektive für den Stadtraum stärkt bei aller 
notwendigen Projektorientierung und aktuellen Dring-
lichkeiten die oft vernachlässigte konzeptionelle Ebene. 
Sie zeigt auf, wo und wie die Expertise von Jugendlichen 
in der Gestaltung von Stadträumen zum Zuge kommen 
könnte. Notwendig erscheint hier eine proaktive, fachbe-
reichsübergreifende Zusammenarbeit, die Prozessdenken 
und Entwurfskompetenz verbindet. Die mit dem Konzept 
angesprochene Bewegung der Stadtentwicklung hin zu 
offenen, performativen Strategien erfordert stärker pro-
zess- und handlungsorientierte Arbeitsformen.  
 
Man bewegt sich dadurch vermehrt quer zur üblichen 
Bereichsorganisation der Verwaltung. Situative Ansätze 
erfordern aber nicht nur eine Anerkennungskultur gegen-
über den spezifischen Kompetenzen und Leistungen der 
Abteilungen in den Verwaltungen, sondern auch gegen-
über der Expertise der Jugendlichen. Planen für und mit 
Jugendlichen überschreitet Fachbereichsgrenzen und 
braucht langfristig neue Formate für einen Co-kreativen 
Prozess.

Die Konzeptstudie „Das Plus entwickeln!“ zeigt auf, wie 
durch Zusammenschau von öffentlich nutzbaren Räumen, 
diverser Infrastrukturen und besonders jugendbezogener 
Einrichtungen sowie diverser Programme ein Plus für 
die Quartiere geschaffen werden kann und dabei junge 
Menschen zu Impulsgebern und wichtigen Akteuren für 
die Gestaltung urbaner Räume werden können. 

nicht das Bohren dicker Bretter

Die Raumnutzungspraktiken von Jugendlichen zeichnen 
sich u. a. durch Spontanität, kurze Handlungsbögen und 
den Spürsinn für atmosphärische Eignung von Räumen 
aus. Das sind Verhaltensformen, die – auf den ersten Blick 
–  mit dem langfristig und auf Sicherheit angelegten Ver-
waltungshandeln von Kommunen nicht leicht zusammen-
gehen. Die Studie erläutert daher, wie der Weg zu einer 
gesamtstädtischen Strategie aussehen kann und welche 
Rolle eine übergreifende Raumperspektive als strategi-
sche Herangehensweise spielen kann. 

modellvorhaben - Einmal rund um die innenstadt

Die Konzeptstudie macht dies konkret am Beispiel des 
2010 durchgeführten Modellvorhabens „Linie 100/200“. 
Diese Busringlinie verläuft rund um die hannoversche 
Innenstadt, verbindet sehr unterschiedliche städtische 
Räume, Milieus und Nutzungsangebote. Als erster Schritt 
wurden längs der Buslinie alle kulturellen Einrichtun-
gen (Jugendtreffs, Musikstudios, Schulen, Tanzschulen, 
Bibliotheken etc.) und jugendbezogene Angebote („Mobiler 
Seilgarten“ u. a.) in einer Potenzialkarte zusammenge-
stellt und mit den besonderen nutzungsbezogenen und 
atmosphärischen Eignungen der Stadträume in Verbin-
dung gebracht. So ließen sich im Stadtraum „Kraftfelder“ 
identifizieren, die jeweils spezifische Nutzungsqualitäten, 
atmosphärische Besonderheiten und institutionalisierte 
Angebote kombinieren. Für einzelne dieser Kraftfelder 
wurde eine bildhafte Raumvision entwickelt und mit Hilfe 
von Impulsprojekten Ansätze zur Konzeptentfaltung und 
Umsetzung aufgezeigt. 

Die Illustration von Impulsprojekten sollte den Ideen von 
Jugendlichen nicht vorgreifen, sondern den Möglich-
keitsraum aufzeigen. Die eigentliche Konzeptionsarbeit 
mit und in den Kraftfeldern sollte in einem gemeinsamen 
Entwurfsprozess mit Jugendlichen und den relevanten 
Anbieter(n)*innen, Institutionen in den Quartieren und 
Vertreter*innen der Stadtverwaltung stattfinden.

hannovEr -  
das Plus EntWickEln!
ein blick zur ück nach vor n 



temporäres als türöffner

Im Zuge des Projektes „Jugend bewegt Stadt“ konnte die 
Stadt Hannover mit den Mitteln aus dem Projektfonds des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung erste Erfahrungen bei der Gestaltung eines solch 
Co-kreativen Prozesses sammeln. Jugendliche konnten 
sich mit Ideen für ein Mikroprojekt an der Buslinie 100/200 
bewerben. Es ging um konkrete gestalterische Impulse 
von Jugendlichen zum Thema „Bewegung–Infrastruk-
tur–Jugendliche“. Diese Mikroprojekte ermöglichten 
das Experimentieren, Fachsimpeln und Kreativsein von 
Jugendlichen in und mit ihrem Stadtteil.  
 
An einem öffentlichen „Ringlinientag“ im Herbst 2010 
wurden die durch eine Jury ausgewählten und von 
den Jugendlichen selbst realisierten Mikroprojekte im 
Stadtraum präsentiert. Dass die Mikroprojekte tempo-
rär angelegt waren, entpuppte sich als Türöffner in der 
Verwaltung. Neben der theoretischen Auseinandersetzung 
mit möglichen Stadträumen und der Idee zur Entwicklung 
einer Struktur für Jungendbeteiligung war das Pro-
jekt „Jugend bewegt Stadt“ Motor für eine nachhaltige 
Entwicklung hin zu einer Beteiligungskultur, bei der das 
Expert*innenwissen der jungen Menschen anerkannt und 
mit in den Planungen berücksichtigt wurde. Diese Erfah-
rungen haben den Grundstein für weitere Maßnahmen im 
öffentlichen Raum gelegt.

Expertise von Jugendlichen einbeziehen

Um passgenaue Ergebnisse zu erzielen, ist es erforder-
lich, dass ganzheitlich zielgruppen-, lebenswelt- und 
sozialraumorientiert die Bedarfe ermittelt werden und die 
Expertise der zu Beteiligenden anerkannt wird. Essenziell 

wichtig ist, im Vorfeld der Umsetzung genau herauszube-
kommen, worum es den jungen Menschen eigentlich geht. 
Das sollte in einem offenen Dialogprozess stattfinden. 

In Hannover wurden dadurch viele Projekte umgesetzt 
wie z. B. ein Skateplatz auf einer öffentlichen Fläche im 
innenstadtnahen Bereich, eine Mountainbikestrecke im 
Stadtwald Eilenriede und die Genehmigung für Jump-and 
Shuffle-Tänzer auf Plätzen in der Innenstadt.  

Damit Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit 
haben eigene Projekte umzusetzen, hat die Politik der 
Landeshauptstadt Hannover 2012 beschlossen, dass ein 
sogenannter Beirat zur Förderung von Jugendkulturen 
eingesetzt wird. Dieser Beirat setzt sich aus 10 Menschen 
im Alter zwischen 16 und 27 Jahren zusammen. Er ent-
scheidet über Projektanträge aus der Szene und verfügt 
über ein Budget von jährlich 50.000 € (https://juku-hanno-
ver.de). 

Bei einem weiteren Jugendprojekt aus dem Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Rahmen der „Ju-
gend Stadt Labore“ ist das Platzprojekt entstanden (www.
Platzprojekt.de). Dieses hat gezeigt, dass es ein großes 
Potenzial an jungen kreativen Menschen gibt, die Sozio-
kultur für sich neu definieren, neue Vereins- und Entschei-
dungsformen leben, keine Berührungsängste zu anderen 
Sparten und Professionen haben und aktiv Stadtentwick-
lung betreiben, damit aber in keine Schublade passen. 
Damit dieser neuen Szene auch von Seiten der Stadt Han-
nover Unterstützung angeboten werden kann, ist 2016 im 
Kulturbüro das Sachgebiet Junge Kultur gegründet wor-
den (www.hannover.de/jungekultur, www.facebook.com/
JungeKulturHannover). Dort werden junge Künstler*innen 
und Kulturschaffende in der Altersgruppe von ~18 bis 

35 Jahren abseits aller Sparten beraten und gefördert. 
Das Sachgebiet sieht sich dabei auch als Türöffner in die 
Stadtverwaltung und als erster Ansprechpartner und eta-
bliert Junge Kultur als eine Anerkennungs- und Ermögli-
chungskultur.  
 
Dabei werden z. B. auch Themen aufgegriffen, die häufig 
in den Städten für Probleme sorgen. Urban Art und Graf-
fiti sind ein gutes Beispiel dafür. Junge Kultur setzt sich 
dafür ein, diese Kunstform anzuerkennen und mehr legale 
Plätze in der Stadt zu schaffen. Dazu sind vertrauensbil-
dende Maßnahmen auf beiden Seiten zu leisten und ein 
Verständnis für die Bedarfe der Szene und die Regeln der 
Verwaltung in Einklang zu bringen.  
 
Das Ergebnis dieses Prozesses ist eine Urban Art Meile 
am Wasser. Die Fachbereiche Umwelt, Stadtgrün und Tief-
bau haben am Ihmeufer in zentraler Lage rund 1000 qm 
für Graffiti frei gegeben. Im Prozess hat sich das  www.
graffiti-netz-hannover.de gegründet und durch die För-
derung der Jungen Kultur eine Website aufgebaut, die als 
Informationsplattform für die Szene dient und die legalen 
Flächen in Hannover und der Region Hannover aufzeigt. 

das Plus weiter entwickeln!

 „Das Plus entwickeln“ hat gezeigt, dass eine ressort-
übergreifende Zusammenarbeit gute Ergebnisse in der 
Stadtgestaltung mit Jugendlichen erzeugt. Mittlerweile 
ist durch den Stadtentwicklungsprozess „Mein Hannover 
2030“ eine solche Haltung auch in das Verwaltungsent-
wicklungsprogramm der Landeshauptstadt eingeflossen. 
Hierin wird u. a. eine Stärkung der fachbereichsübergrei-
fenden interdisziplinären Zusammenarbeit angestrebt. 

Junge Menschen in die Planung und Gestaltung öffent-
licher Räume einzubeziehen ist immer noch ungewohnt, 
eröffnet aber überraschende Perspektiven auch für den 
öffentlichen Raum. Man muss sich darüber im Klaren 
sein, dass ein Beteiligungsprozess aufwendig ist, viel 
Energie kostet, aber mit guten, passgenauen Ergebnissen 
punkten kann. Gerade wenn junge Menschen mit einbezo-
gen werden und aktiv mitgestalten können, übernehmen 
sie auch Verantwortung für die entstandenen Orte und 
sorgen dafür, dass diese gut erhalten bleiben.

Literatur:
 
Wüstenrot Stiftung (Hrsg): Stadtsurfer, Quartierfans & Co: 
Stadtkonstruktionen Jugendlicher und das Netz Urbaner 
Öffentlicher Räume. Hille von Seggern, Anke Schmidt, 
Börries von Detten, Claudia Heinzelmann, Henrik Schultz, 
Julia Werner, Berlin 2009

KontaKt
Dipl.-Ing. Börries von Detten,  

Landschaftsarchitekt und Freiraumplaner, 
Büro freiwurf LA 

detten@freiwurf.org

Dipl. Sozarb./Sozpäd. Bernd Jacobs,  
Sachgebietsleiter Junge Kultur,  
Kulturbüro der Stadt Hannover  

bernd.jacobs@hannover-stadt.de
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Junge Menschen nutzen das Innenstadt Park-
haus Jam für Parcour, Skaten, BMX und tanz 
in absprache mit dem Betreiber, o. + r. 
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Seit mehr als 10 Jahren ist das Jugendbeteiligungsfor-
mat „mitWirkung!“ für Jugendliche ab 14 Jahren in der 
Stadt Essen mit einer dezentralen Struktur in den neun 
Essener Bezirken fest verankert. Hiermit gelang 2009 die 
Implementierung des Projektes in den festen Regelbe-
trieb der Stadt Essen. Bereits im Januar 2004 hatte die 
Bertelsmann Stiftung mit Unterstützung des Deutschen 
Kinderhilfswerks und UNICEF die Initiative „mitWirkung!“ 
gestartet. Essen beteiligt sich seit 2005 an der Initiative 
für mehr Kinder- und Jugendbeteiligung. 
 
Die Lebenswelt von Jugendlichen zu gestalten bedeutet, 
Jugendliche mit ihren Interessen, Vorstellungen und 
Biografien ernst zu nehmen. Das Projekt „mitWirkung!“ 
bedeutet, Rahmenbedingungen zu schaffen, um Bedarfe 
der Jugendlichen zu ermitteln und Jugendliche zu unter-
stützen, selbstbestimmt ihre Ideen mit anderen abzustim-
men und zu verwirklichen. 

Jeder der neun Stadtbezirke in Essen hat sich auf dem 
Weg gemacht, „mitWirkung!” zu etablieren. In jedem 
Stadtbezirk gibt es eine Lenkungsgruppe, die sich um das 
Modul „mitWirkung!“ kümmert. In den Lenkungsgruppen 
arbeiten das Jugendamt der Stadt Essen, die Jugendver-
bände und die Jugendhilfe Essen gGmbH eng zusammen. 
Neben der Vernetzung von Akteur*innen im Stadtteil und 
verschiedenen inhaltlichen Impulsen, stellen die Akteure 
auch finanzielle Mittel bereit und coachen die Jugendli-
chen bei der Umsetzung ihrer Projektideen. Vorausset-
zung für die Unterstützung von Maßnahmen und Aktivitä-
ten sind die in den Stadtteilen ermittelten Interessen und 
Bedürfnisse der Jugendlichen, die auch den jeweiligen 
Bezirksvertretungen vorgestellt werden.  

In zwei Stadtbezirken (III & VI) gibt es mittlerweile be-
zirksweite offene Jugendforen, in denen die Themen 
der Jugendlichen ermittelt, gebündelt und anschließend 
begleitet werden. Deutlich wird, dass die Jugendlichen 
nicht nur ihre Anliegen in diesen Diskussions- und 

„mitWirkung!“ 
Jugendbeteiligung wird in essen 
in der Mitte großgeschr ieben

Planungsprozess einbringen, sondern auch sehr an der 
Entwicklung ihres Lebensumfeldes interessiert sind (z. 
B. Verschönerung des Jugendzentrums, Partyreihen oder 
besondere Events) und damit „mitWirkung!“ Einfluss auf 
die Stadtteilentwicklung hat.  

Im Stadtbezirk VI (Zollverein) ist das Jugendforum be-
reits seit mehreren Jahren fest implementiert und die 
Stadtteilentwickler*innen arbeiten hier zum Teil Hand 
in Hand mit den Jugendlichen. Aus den Foren konnten 
Ideen und Beteiligungen der Jugendlichen zu diversen 
Themen (Parkour-Anlage auf dem Gelände des UNESCO 
Weltkulturerbes, Grünflächen und Wasserlaufgestaltung 
in Essen Katernberg u.v.m.) direkt mit den Planer*innen 
abgestimmt werden. Im Rahmen dieser Foren werden die 
Themen der Jugendlichen geclustert und im Laufe des 
Tages weiter verdichtet. Die Teilnehmer*innen werden im 
weiteren Prozess  von Fachkräften der unterschiedlichs-
ten Fachrichtungen beraten. Diese Projektideen werden 
öffentlich diskutiert und auch den Bezirksvertretungen 
vorgestellt. Stadtplanerische Prozesse können so sinnvoll 
zusammengebunden und miteinander abgestimmt wer-
den. So können die Interessen der Jugendlichen bei der 
strategischen Entwicklung des Quartiers mit berücksich-
tigt werden. Neben Projektgruppen wie „Sauberes Schon-
nebeck“ und „Duldung abschaffen“ wurde der Bedarf für 
eine Parkour-Anlage auf der Zeche Zollverein laut. Die 
Jugendlichen bauten Modelle und arbeiteten mit Land-
schaftsarchitekten zusammen. Dank des Engagements 
vom Jugendwerk der AWO, dem Jugendamt, der Bezirks-
vertretung, dem ISSAB/UDE und der Stiftung Zollverein 
konnte 2017 die größte Parkour-Anlage des Ruhrgebiets 
auf der Zeche Zollverein eröffnet werden. 

Durch „mitWirkung!“ engagieren sich junge Menschen 
frühzeitig auf unterschiedlichen Ebenen. Dies hat weit-
reichende Folgen für ihre persönliche Entwicklung, aber 
auch darüber hinaus. Die gemachten Erfahrungen bauen 
nicht nur persönliche Kompetenzen auf, sondern befä-

KontaKt
Stadt Essen 

Florian van Rheinberg,
politische Jugendbildung

f.v-rheinberg@jugendamt.essen.de

higen junge Menschen dazu, auch in Zukunft als aktive 
Bürger*innen aufzutreten.  

Im Rahmen von „mitWirkung!“ erhalten Jugendliche aber 
auch die Möglichkeit, notwendiges Handwerkszeug und 
Methoden für die Umsetzung demokratischer Abstim-
mungsprozesse zu erlernen. Jährlich werden in den 
Bezirken zahlreiche jugendliche „mitWirker“ ausgebildet.  
 
Für die Durchführung und weitere Begleitung der auf den 
Jugendforen entstandenen Projektgruppen mit Jugend-
lichen gibt es das Ausbildungsmodul der „D-Scouts“ 
(Demokratie-Scouts). Diese Ausbildungen enthalten ab-
gestimmte Standards, die von dafür qualifizierten „mit-
Wirkungs-Trainern“ angeboten werden. Jährlich werden 
durch den Oberbürgermeister der Stadt Essen und den 
Jugendhilfeausschussvorsitzenden über 100 Jugendliche 
und Multiplikator*innen in einem feierlichen Rahmen im 
Rathaus zertifiziert.
 
Beteiligung von Jugendlichen bedeutet, sie als Menschen 
in der Gesellschaft ernst zu nehmen, ihre Lebenswirklich-
keit anzuerkennen und ihre Ideen und Interessen sowie 
ihre Potenziale für Engagement aufzunehmen. 
Mit einer verstärkten Jugendbeteiligung wird ein aktiver 
Beitrag zur Entwicklung der Demokratie geleistet und 
werden gleichzeitig wichtige Lernfelder für die Persön-
lichkeits- und Stadtentwicklung geschaffen.

Die Parcouranlage 
in Betrieb

D-Scouts auf tour 
im Bezirk West
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Der Iserlohner Kinder- und Jugendrat ist die an allen 
weiterführenden Schulen gewählte politische Interessen-
vertretung der Kinder und Jugendlichen in der Stadt und 
unterstützt das Stadtforscherprojekt mit viel ehrenamtli-
chem Engagement und verbreitet die Beteiligungsidee mit 
großer Begeisterung.  
 
Gemeinsam mit Frau Leitzgen startete das Team #stadt-
sache des Städtischen Kinder- und Jugendbüros, beste-
hend aus Mitgliedern des Kinder- und Jugendrates und 
des Büros Halfmann-Design im Juni.  An fünf Tagen wurde 
das Schulumfeld der Schule im Stadtteil Heide-Hombruch 
untersucht und die Ergebnisse wurden am Ende der Woche 

Kinder- und familienfreundliche Entwicklung von Städten 
und Gemeinden ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Zukunftsfähigkeit der Städte.
 
Das Projekt „Stadtforscher-Stadtgestalter“, für das das 
städtische Kinder- und Jugendbüro in Iserlohn im Jahr 
2018/2019 eine Förderung aus dem Programm „Stark für 
Beteiligung“ des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
erhielt, bietet Kindern und Jugendlichen schon frühzeitig 
gesellschaftliche Teilhabe an der Stadtgestaltung.  

Besonders erfreulich ist es, dass das Projekt in Iserlohn 
fachübergreifend initiiert wird und Fachleute aus den 
unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung beteiligt 
sind. Neben Mitarbeiter*innen der Bauverwaltung sind 
Schulleiter*innen und Lehrkräfte sowie Mitarbeiter*innen 
der Offenen Ganztagsschulen und Mitglieder des Iser-
lohner Kinder- und Jugendrates mit im Boot.

Das Projekt „Stadtforscher-Stadtgestalter“ wird in un-
terschiedlichen Formaten vom Kinder- und Jugendbüro 
während des Jahres angeboten. Allen gemeinsam ist die 
Arbeit mit der App #stadtsache“, die von Bildungsjour-
nalistin Anke M. Leitzgen und ihrem Team entwickelt 
wurde. Bei einer durch das Kinder- und Jugendbüro der 
Stadt Iserlohn organisierten Auftaktveranstaltung stellte 
Frau Leitzgen Anfang Juni die Arbeit mit der App, mit der 
die Kinder ihren Lebensraum, ihr Quartier, erkunden, 
eindrücklich dar - eine Art Schnitzeljagd durch ihren 
Stadtteil und zu ihren Lieblingsplätzen. Mit Fotos, klei-
nen Videos und Geräuschen können sie gleich an Ort und 
Stelle dokumentieren und kommentieren, wie zufrieden 
sie mit Radwegen, Spielplätzen oder Streetsportanlagen 
sind, was ihnen fehlt und welche Verbesserungen sie sich 
wünschen. 

Eine App, mit der die Kinder den Stadtplaner*innen und 
der Politik sichtbar machen, wie Kinder die Stadt sehen. 
Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der Offenen Ganztags-
schulen nahmen ebenso an der im Rahmen der Auftakt-
veranstaltung angebotenen Schulung teil, wie Mitglieder 
des Iserlohner Kinder- und Jugendrates.  

stadtforschEr 
in isErlohn 
mit der APP #stadtsache

Kids und Kunst für die 
Stadtgestaltung

im Rahmen eines kleinen Schulfestes dem Bürgermeister 
und vielen Gästen in der Schule präsentiert. Zwei weitere 
Schulen, darunter eine Gesamtschule, führen das Pro-
jekt im Herbst 2018 durch. Die Offenen Ganztagsschulen 
haben außerdem die Möglichkeit, das Team #stadtsache 
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen anzufordern, um den 
Quartiersraum zu untersuchen. 

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendrates sind zweimal
monatlich bis zum Ende des Jahres als Stadtforscher*innen 
unterwegs und beziehen Iserlohner Jugendliche ein, die ihre 
Stadt mitgestalten wollen. 

In den ersten drei Wochen der Sommerferien bezogen 
die Stadtforscher*innen auf dem Stiftungshof in Kalthof 
im Iserlohner Norden Quartier. Von dort aus unternah-
men sie Exkursionen in verschiedene Stadtteile und 
führten, ausgestattet mit Tablets, Stadtteilerkundungen 
mit der App #stadtsache durch.  Die unterschiedlichen 
Eindrücke wurden dann gemeinsam mit verschiedenen 
Künstler*innen, die die Kinder unterstützten, in kreative 
Ideen und Aktionen umgesetzt, um dann wieder Einfluss 
auf die Gestaltung der Stadt zu nehmen.
 
Es wurden Fassaden am Computer gestaltet, Pflaster-
steine und Bäume dekoriert, Gesichter und coole Typen im 
Stadtteil untergebracht sowie Stadtführungen vorbereitet. 
Vom 16. Juli bis 3. August machten zahlreiche interessan-
te Installationen von Kindern in den verschiedenen Stadt-
teilen auf das Thema „Stadtplanung – Leben im urbanen 
Raum“ aufmerksam.

Die Installationen, Objekte und mobilen Aktionen wurden 
fotografisch/filmtechnisch dokumentiert und zum Welt-
kindertag 2018 Iserlohner Geschäftsleuten angeboten, um 
sie in den Geschäften und Schaufenstern der Innenstadt 
auszustellen. 

Darüber hinaus sollen alle Stadtforscher- und Stadt-
gestalterergebnisse bis Mai 2019 in einen Stadtplan für 
Kinder eingearbeitet werden und beimStadtentwicklungs-
konzept Berücksichtigung finden.

KontaKt
Stadt Iserlohn 

Katharina Ramb, 
Ressort Generationen und Bildung 

katharina.ramb@iserlohn.de

 

Jugendliche des 
Kinder-und Jugendrates

Interview mit einem 
Passanten

Stadtforscherin im 
Schulprojekt
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Bitte Platz nehmen auf dem „roten sofa“ 
Die intensive Mitwirkung des Jugendrats am Projekt 
„Familienfreundliche Stadtmitte Gladbeck“ nahm ihren 
Anfang bei den Planungen für die Umgestaltung der 
Fußgängerzone. Der Jugendrat hat in den Jahren 2011 
und 2012 an wechselnden Orten in der Innenstadt ein 
rotes Sofa aufgestellt. Auf dem Sofa wurden die jungen 
Innenstadtbesucher*innen befragt: „Was macht Ihr in 
der Innenstadt?“ oder „Wie könnte dieser Ort schöner 
werden?“. Das rote Sofa half dabei, die Perspektive zu 
wechseln und die Umgebung aus einem neuen Blickwinkel 
auf sich wirken zu lassen. Viele Ideen für die zukünftige 
Stadtgestaltung wurden gesammelt, die zudem Berück-
sichtigung bei der Neugestaltung der Gladbecker Fuß-
gängerzone, der Plätze und dem Rathauspark gefunden 
haben. Ziel der Aktion war, vor allem junge Menschen 
gezielt auf bestimmte Räume und Orte in der Stadtmitte 
aufmerksam zu machen und mit ihnen gemeinsam zu 
überlegen, wie sie für Kinder und Jugendliche attrakti-
ver gestaltet werden können. Als die Planungen für die 
Fußgängerzone Gestalt angenommen hatten, wurde eine 
Sitzbank für Jung und Alt mit einfachen Mitteln vor Ort 
gemeinsam aufgebaut und zum Probesitzen eingeladen. 

Was denkst du? 
Ein weiteres Beteiligungsangebot gab es beim Aktions-
tag im Wittringer Wald: Die Mitglieder des Jugendrats 
befragten Sportler*innen, Spaziergänger*innen, spielende 
Kinder und alle weiteren Interessierten an der örtlichen 
Joggingstrecke. So wurden Wünsche und Ideen für einen 
neuen Fitnessplatz gesammelt. Parallel startete das 
Quartiersmanagement eine Onlinebefragung, die von 
Jugendlichen beworben wurde. Im Ergebnis lagen nach 
kurzer Zeit über 150 ausgefüllte Fragebögen vor, die die 
Grundlage für die weitere Planung bildeten. 

Die Kinder- und Jugendbeteiligung ist fester Bestandteil 
der kommunalen Planungspraxis in der Stadt Gladbeck. 
Die Stadt hat sich vor über 10 Jahren das Leitbild der fami-
lienfreundlichen Stadt zum Ziel gesetzt und berücksichtigt 
diesen Ansatz seitdem bei allen öffentlichen Planungen 
und Maßnahmen. Das bedeutet, dass alle Altersklassen, 
vom Kleinkind bis zu den Senioren, aktiv in die Planung 
der verschiedenen Maßnahmen eingebunden werden. 

Im Rahmen der Umsetzung des „Integrierten Handlungs-
konzepts für eine familienfreundliche Stadtmitte“ aus dem 
Jahr 2009 wurden bis heute zahlreiche Maßnahmen rea-
lisiert, bei denen junge Menschen eingebunden wurden. 
Allerdings unterliegen deren Bedürfnisse und Lebenswei-
sen einem kontinuierlichen Wandel und variieren oft auch 
innerhalb einer Altersgruppe beträchtlich. Um trotzdem 
möglichst viele Wünsche in der Gestaltung öffentlicher 
Räume zu berücksichtigen und passgenaue und gleichzei-
tig flexible Angebote zu schaffen, hat die Stadt Gladbeck 
unterschiedliche Formen der Kinder- und Jugendbetei-
ligung durchgeführt. Das Quartiersmanagement bietet 
weiterführenden Schulen Rundgänge und Vorträge zum 
Projekt Stadtmitte Gladbeck an, die besonders im Erdkun-
de-Unterricht als Ergänzung des Lehrmaterials genutzt 
werden. Außerdem werden verschiedene Partizipations-
methoden bei konkreten Projekten im öffentlichen Raum 
angewandt. Der gladbecker Jugendrat, der unter dem 
Motto „Kinder und Jugendliche beteiligen Kinder und Ju-
gendliche“ intensiv in alle Planungsprozesse eingebunden 
war, ist dabei ein wichtiger Akteur. Die folgenden Beispiele 
verdeutlichen den kinder-und jugendfreundlichen Ansatz 
in Gladbeck.

JugEndlichE PlanEn gladBEck
beteiligung als wichtiger baustein der stadtentwicklung 

tunnelwerkstatt – grafitikunst und stadtplanung
Ein besonderes Highlight bildete die Beteiligung der 
Jugendlichen im Rahmen einer Graffiti-Aktion: Der 
in der Stadtmitte gelegene Schürenkamptunnel ist 
seit Jahren ein wichtiger Treffpunkt für regionale 
Graffitikünstler*innen und hat weit über Gladbeck hinaus 
das Image eines kreativen Ortes. Auch für die Stadt 
Gladbeck stellt dieser Tunnel eine sich stetig wandelnde 
„Graffiti-Open-Air-Galerie“ für die jugendkulturelle Szene 
Gladbecks dar. Da aber der Tunnel von Passanten häufig 
als Angstraum wahrgenommen wird, weil er schlecht 
einsehbar ist, sollte auch dieser Aspekt bei der neuen 
Gestaltung berücksichtigt werden. Es galt, eine neue, für 
alle Generationen passende Grundgestaltung zu entwi-
ckeln. Das Quartiersmanagement lud zusammen mit dem 
Jugendrat und bekannten Sprayern aus der Region zur 
ersten Tunnelwerkstatt ein. Hier wurden alle Passanten 
einen ganzen Tag lang zum Mitmachen aufgefordert und 
nach ihren Wünschen für die bauliche Aufwertung der 
Bahnunterführung gefragt. Die entstandenen Kunstwerke 
konnten mit nach Hause genommen werden oder wurden 
als Kunstaktion unter dem Titel „Galerie in der Galerie“ im 
Schürenkamptunnel präsentiert. 

Jugendcafé von Jugendlichen für Jugendliche
Oft fehlt es in Innenstädten an nicht-kommerziellen Orten, 
an denen Jugendliche sich treffen können. In Gladbeck bot 
sich die Chance, im Gladbecker Kulturzentrum ein solches 
Angebot zu schaffen: Hier wurden Räumlichkeiten frei, die 
der städtische Jugendrat für sich „erobern“ konnte. Mit 
Unterstützung des Jugend- sowie des Ingenieuramts der 
Stadt Gladbeck und auf Grundlage des von den Jugend-
lichen selbst erarbeiteten Konzepts „Interkulturelles 
Jugendcafé“ gelang es, Fördermittel über den Investiti-
onspakt „Soziale Integration im Quartier NRW 2017“ zu 
akquirieren. Der Jugendrat hatte ein Nutzungskonzept 
entwickelt, das überzeugte: In den Räumen sollen Work-
shops, Treffen des Jugendrats, ein offenes Café, Kino- und 

Konzertabende sowie Partys stattfinden. Parallel fanden 
intensive Werkstätten zur Planung des Innenbereichs 
und des Umfelds der neuen Jugendeinrichtung statt. Die 
Räume sollten flexibel nutzbar sein und einladend wirken, 
um auch Außenstehende zu einem Besuch zu motivieren. 
Getreu dem Motto „Do it yourself“ haben die Jugendli-
chen nicht nur das Mobiliar für die Räume, sondern auch 
Hochbeete und Sitzelemente im Außenbereich gestaltet. 
Die Türen des Café „3Eck“ stehen allen Jugendlichen zum 
Treffen und für den gemeinsamen Austausch offen. Auch 
besteht die Möglichkeit, sich ohne Zwang mit politischen 
Strukturen auseinanderzusetzen und mehr über die Betei-
ligungsmöglichkeiten zu erfahren, die dort von Jugendli-
chen vorbereitet und auch durchgeführt werden. 

KontaKt
Stadt Gladbeck

Jugendrat der Stadt Gladbeck
Sarah Kimmeskamp

sarah.kimmeskamp@stadt-gladbeck.de

Quartiersmanagement 
Projekt Stadtmitte Gladbeck

Anja Boddenberg und Sandra Desernot
c/o Stadt- und Regionalplanung 

Dr. Jansen GmbH
stb-mitte@stadt-gladbeck.de

Projekte „Rotes Sofa“, u. 
und tunnelwerkstatt, r. 

Gestaltung des Jugendcafés
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Es gibt viele Gründe, Jugendliche an der Stadtgestaltung zu beteiligen. Die Heran-
wachsenden wissen in der Regel nicht nur, was sie wollen, sie identifizieren sich in 
den allermeisten Fällen auch mit der eigenen Stadt. Machen sie schon frühzeitig 
die positive Erfahrung, dass es sich lohnt, sich demokratisch einzumischen, dann 
wird sie das auch als Erwachsene motivieren, zukunftsorientiert und aktiv die 
Gesellschaft mitzugestalten.

www.innenstadt-nrw.de

NETZWERK 

INNENSTADT 

NRW     
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